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E I N L E I T U N G

1. Forschungsstand und Zielsetzung

Seit mehr als einhundert Jahren widmet sich vor allem die deutschsprachige 
Mediävistik der Erforschung der mittelalterlichen Hofkapelle. Standen zu-
nächst ihre Verflechtungen mit der herrscherlichen Kanzlei im Zentrum des 
Interesses,1 so trat die Hofkapelle spätestens mit der wegweisenden Studie von 
Wilhelm Lüders2 aus dem Schatten der Kanzleigeschichte heraus. Fortan wur-
de die Hofkapelle als eigenständiger Untersuchungsgegenstand betrachtet, der 
auch unter personen- und verfassungsgeschichtlichen sowie rechtshistorischen 
Ansätzen erforscht werden sollte.3 Bis in die Mitte der 1980er Jahre sind Ent-
stehung und Ausprägung der früh- und hochmittelalterlichen Hofkapelle in 
zahlreichen Einzeluntersuchungen umfassend behandelt worden. Grundlagen-
forschung haben neben Wilhelm Lüders vor allem Hans-Walter Klewitz, Sieg-
fried Görlitz und Josef Fleckenstein geleistet, die sich nicht nur den Anfängen 
der Hofkapelle in merowingischer und karolingischer Zeit, sondern auch ihrer 
weiteren Entwicklung unter den Ottonen und Saliern bis in die Zeit Hein-
richs III. (1039–1056) gewidmet haben.4 Aufbauend auf den Ergebnissen dieser 
Untersuchungen haben Friedrich Hausmann, Josef Fleckenstein und Wolfgang 
Petke die folgende Zeitspanne bis zur Herrschaft Konrads III. (1138–1152) be-
arbeitet.5 Darüber hinaus entstanden Studien zur Entstehung und Entwicklung 
der päpstlichen und der bischöflichen Kapelle, die an den Grundüberlegungen 
zur herrscherlichen Hofkapelle anknüpften,6 sowie exemplarische Untersu-

 1 Vgl. Sickel , Lehre, S. 101; Tangl , Noten, S. 162–166; Perrichet , Chancellerie, S. 42–55; 
Klewitz, Cancellaria, S. 47–49; Hausmann, Reichskanzlei; Schal ler, Kanzlei und Hofka-
pelle; Petke, Kanzlei.

 2 Vgl. Lüders , Capella.
 3 Vgl. Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. VIII; Grass , Geschichte, S. 83.
 4 Zur Merowinger- und Karolingerzeit vgl. Lüders , Capella; Klewitz, Cancellaria; ders . , 

Kanzleischule; Fleckenstein, Hofkapelle 1; zur Ottonen- und Salierzeit Görl i tz , Beiträge; 
Klewitz, Königtum; Fleckenstein, Hofkapelle 2; ders . , Hofkapelle und Kanzlei. 

 5 Vgl. Hausmann, Reichskanzlei; Fleckenstein, Hofkapelle und Reichsepiskopat; Petke, 
Kanzlei.

 6 Vgl. zur päpstlichen Kapelle Elze, Kapelle; Haider, Zu den Anfängen; Schimmelpfennig, 
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chungen zur Bedeutung und Funktionsweise der herrscherlichen Hofkapelle 
in anderen Königreichen.7 

Seit diesen Arbeiten versteht die Forschung unter einer mittelalterlichen 
Hofkapelle eine höfisch-kirchliche Institution, die dem König zur Ausübung 
seiner Herrschaft dauerhaft zur Verfügung stand.8 Ihre Grundlage bildeten die 
Hofgeistlichen, die mit einem archicapellanus bzw. capellarius an der Spitze 
hierarchisch organisiert waren und in einem engen Vertrauensverhältnis zum 
Herrscher standen. Sie wurden verpflichtend zum Königsdienst herangezogen, 
übten in herrscherlichem Auftrag verantwortliche Tätigkeiten in Kanzlei, Ver-
waltung und Diplomatie aus, versahen aber auch liturgische und seelsorgliche 
Aufgaben am Hof oder an den entsprechenden Hofkirchen. Darüber hinaus 
prägten sie das höfisch-kulturelle Leben, indem sie oft als Künstler, Dichter 
oder Gelehrte im direkten Umfeld des Herrschers tätig wurden. In rechtlicher 
Hinsicht waren die Kapläne der bischöflichen Jurisdiktion enthoben und der 
direkten Rechtsprechung des Herrschers unterstellt. Nicht selten stiegen sie 
als königliche Kandidaten in hohe kirchliche Ämter auf, um auf diese Wei-
se die Interessen des Herrschers weiter vertreten zu können. Zum Dank für 
ihre treuen Dienste wurden sie häufig vom König finanziell oder materiell ent-
lohnt.9 Ein wichtiger Ausgangspunkt zur Versorgung der Kapläne waren dabei 
die Hofkirchen, die vom König in der Regel selbst begründet, mit Königsgut 
ausgestattet und als dessen Eigenkirchen aus der bischöflichen Jurisdiktion her-
ausgelöst wurden. An ihnen, seit der Ottonenzeit aber auch an Domkapiteln 
und Stiftskirchen, konnten Kapläne bepfründet sein. Damit steigerte sich die 

Organisation; Alberzoni , Interventi, S. 159–174, und die Ausführungen auf S. 137f.; Joh-
rendt, Kapelle; zur bischöflichen Kapelle Haider, Kapellanat; Weinfurter, Kapellanat. 

 7 Zur Hofkapelle im Königreich Jerusalem vgl. Mayer, Hofkapelle; zur Hofkapelle im König-
reich Sizilien Schal ler, Hofkapelle, und S. 6; zur französischen Hofkapelle vgl. knapp Bran-
ner, Sainte-Chapelle; zur luxemburgischen, ungarischen, böhmischen und spanisch-portugie-
sischen Hofkapelle vgl. S. 4, Anm. 18, zur anglonormannischen und angevinischen Hofkapelle 
S. 5f.

 8 Zu dieser Definition vgl. Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 109f. Ausgehend vom Wort capel-
la hat die Forschung anfangs drei Elemente definiert, die eine Hofkapelle kennzeichnen: ein 
dingliches (gottesdienstliches Gerät), ein räumliches (Ort des herrscherlichen Gottesdienstes) 
und ein persönliches Element (Gesamtheit der dem Hof dienenden Geistlichkeit). So erstmals 
Klewitz, Königtum, S. 119, Anm. 1, später aufgegriffen bei Fleckenstein, Hofkapelle 1, 
S. 14–28. Um der Mehrdeutigkeit des Begriffs capella entgegenzuwirken, hat Schal ler, Hof-
kapelle, S. 483, angeregt, nach italienischem Vorbild von Hofkirchen und Hofgeistlichen bzw. 
Kaplänen zu sprechen, um das räumliche und das persönliche Element der Hofkapelle zu 
kennzeichnen. Die Arbeit folgt diesem Vorschlag.

 9 Vgl. zu den genannten Kennzeichen zusammenfassend Elze, Kapelle, S. 152; Fleckenstein, 
Hofkapelle 1, S. 110f.; ders . , Hofkapelle und Kanzlei, S. 309f.; ders . , Hofkapelle und Reichs-
episkopat, S. 120–129; Schal ler, Hofkapelle, S. 479, 500f.; Voci , Cappella; Schneider, Hof-
kapelle, S. 41. Zur Unterscheidung zwischen archicapellanus und capellarius vgl. Bresslau, 
Handbuch, S. 329f.; Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 240–242, 259f.; Petke, Kanzlei, S. 80.
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Einflussnahme der Hofgeistlichen auf die Bistümer und deren Besetzungen, so 
dass sich die Hofkapelle zu einer Art Bindeglied zwischen dem Herrscher und 
der Reichskirche etablierte. Erst mit dem sogenannten Investiturstreit wurde 
diese Entwicklung im ausgehenden 11. Jahrhundert eingedämmt. Auch wenn 
die Hofkapelle nun als „zentrale Pflanzstätte des Reichsepiskopates“10 deut-
lich an Gewicht verlor, da die Bischofskandidaten nicht mehr vornehmlich aus 
ihren Reihen gestellt wurden, blieb sie in ihrer Grundstruktur wie in ihrem 
Tätigkeitsprofil auch den nachfolgenden Herrschern des 12. Jahrhunderts er-
halten.11 

Trotz mancher Schwankungen in ihrer Bedeutung für die früh- und hoch-
mittelalterlichen Herrscher gilt die Hofkapelle der Forschung demnach als be-
ständiges „Steuerungsinstrument“12 des Königs, als „verläßliche und dauerhaf-
te Zwischeninstanz“,13 die nicht nur die geistlich-religiöse Ebene der Königs-
herrschaft vermittelte, sondern dem Herrscher auch ein Personenreservoir an 
die Hand gab, das seinen politischen Willen in die Praxis umsetzte und damit 
letztlich herrschaftsstabilisierend wirkte.14 Auf diese Weise erscheint die Hof-
kapelle als eine geschlossene, fast statische Institution, die in der Karolingerzeit 
ihren Anfang nahm und bis zur frühen Stauferzeit hinsichtlich ihrer Struktur 
und Aufgaben nahezu unverändert fortbestand. 

Bis heute haben diese Erkenntnisse in der Forschung weitgehend ihre Gültig-
keit behalten.15 Grundsätzliche Bedenken gegenüber dem skizzierten ‚Modell‘ 
von Hofkapelle sind höchstens in Ansätzen formuliert worden und eher als 
Nebenprodukte weiter ausgreifender Korrekturen bestehender Forschungen 
zu sehen. So hat die Diskussion um das sogenannte ottonisch-salische Reichs-
kirchensystem auch zu einer differenzierteren Sichtweise des Einflusses der 
Hofkapelle auf die Reichskirche geführt, der in quantitativer und räumlicher 
wie auch in qualitativer Hinsicht deutlich abgemildert wird.16 Die Vorstellung 
von der Hofkapelle als einer geschlossenen Institution hat Wolfgang Huschner 

 10 Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 57.
 11 Vgl. insbesondere Görl i tz , Beiträge, S. 36, 89; Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 111; ders . , 

Hofkapelle 2, S. 127, 188, 276–278; ders . , Hofkapelle und Reichsepiskopat, S. 138; Weinfur-
ter, Kapellanat, S. 203; Petke, Kanzlei, S. 104; Schal ler, Hofkapelle, S. 483f.

 12 Schneider, Hofkapelle, S. 41.
 13 Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 112.
 14 Ähnlich auch Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 109; Lüders , Capella, S. 23.
 15 Auch jüngere Arbeiten, die die hochmittelalterliche Herrschaftspraxis anhand des Königshofs 

und des herrscherlichen Gefolges untersuchen und dabei auch die Hofkapelle behandeln, ge-
hen in der Grundüberlegung nicht über die skizzierten Forschungen hinaus. Vgl. etwa Zieg-
ler, Konrad III., S. 341–344.

 16 Vgl. exemplarisch Reuter, Imperial Church System, S. 353; Ziel inski , Reichsepiskopat, 
S. 103–106; Schieffer, Reichsepiskopat, S. 292–297; ders . , Ort, insb. S. 15f.; Huschner, 
Reichskirche, S. 102–107.



4

vor einigen Jahren in seiner Habilitationsschrift zur ottonischen und frühsali-
schen Kanzlei indirekt aufgebrochen, indem er zwischen nord- und südalpinen 
Hofgeistlichen wechselseitige Austauschprozesse nachweisen konnte, die auf 
eine weniger hierarchische Organisation der Kapläne schließen lassen.17 Kon-
sequenzen im Sinne einer grundsätzlichen Überprüfung des gängigen Zugangs 
zur früh- und hochmittelalterlichen Hofkapelle und ihrer möglicherweise not-
wendigen Neubewertung hat die Forschung aus diesen Beobachtungen bisher 
noch nicht abgeleitet. Wohl aber hat sie im Zuge der Hof- und Residenzenfor-
schung in den letzten Jahren das Untersuchungsfeld um spätmittelalterliche 
Hofkapellen an Königs- und Fürstenhöfen erweitert und dabei nicht nur auf 
Abweichungen gegenüber dem bisherigen Hofkapellenverständnis, sondern 
auch auf neue Forschungsperspektiven durch Einbeziehung sozialgeschichtli-
cher Fragestellungen verwiesen.18

Gänzlich unbearbeitet geblieben ist bislang die staufische Hofkapelle im 
Reich. Während die Kanzlei Friedrichs I. Barbarossa (1152–1190), Heinrichs VI. 
(1190–1197) und Friedrichs II. (1198–1250) in zahlreichen Einzeluntersuchun-
gen Beachtung gefunden hat und nicht zuletzt aufgrund der Neuedition der 
Urkunden Friedrichs II. auch aktuell weiter findet,19 steht eine systematische 
Untersuchung der Hofkapelle für diesen Zeitraum derzeit noch aus.20 Gering-
fügig anders sieht die Situation für die staufische Hofkapelle im Königreich Si-

 17 Vgl. Huschner, Kommunikation.
 18 Vgl. zuletzt Schneider, Hofkapelle, insb. S. 62–67, der explizit darauf verweist, dass „bei der 

Identifizierung von Hofkaplänen Sensibilität für den Überlieferungskontext und ein kritischer 
Sinn für die ältere Forschung ratsam“ sind (S. 66). Als Vorüberlegungen zur Hofkapelle auf 
landesherrschaftlicher Ebene vgl. Grass , Beitrag 1; ders . , Beitrag 2; ders . , Geschichte. Zur 
Kapelle bei den luxemburgischen Herrschern vgl. exemplarisch Hlavácek, Überlegungen; 
zur ungarischen Hofkapelle Kubinyi , Kanzlei; zur böhmischen Hofkapelle Zatschek, Ge-
schichte; zur Hofkapelle auf der Iberischen Halbinsel Costa-Gomes, Royal Chapel.

 19 Vgl. zur staufischen Kanzlei (in Auswahl): Zei l l inger, Notare; Riedmann, Studien 1; ders . , 
Studien 2; Koch, Reichskanzlei; Herkenrath, Reichskanzlei 1174–1180; Johanek, Ge-
schichte; Herkenrath, Reichskanzlei 1181–1190; Zei l l inger, Anfänge (Friedrich I. Barba-
rossa); Csendes, Anfänge; ders . , Kanzlei; Ert l , Studien; Rzihacek-Bedö, Neues; dies . , 
Kaiserurkunde (Heinrich VI.); Schal ler, Kanzlei 1; ders . , Kanzlei 2; Kölzer, Sizilische 
Kanzlei; Zinsmaier, Beiträge; Kölzer, Kanzlei und Kultur; ders . , Normannisch-staufische 
Kanzlei; Koch, Neugefundene Urkunden; ders . , Einfluß; ders . , Kanzlei- und Urkunden-
wesen; ders . , Neuentdeckte Urkunden; ders . , Kanzleiarbeit; ders . , Zusammenarbeit; ders . , 
Gewohnheit; ders . , Urkunden; Gleixner, Sprachrohr (Friedrich II.). Zur Neuedition der 
Urkunden Friedrichs II. vgl. S. 13.

 20 Vgl. bereits Herkenrath, Reichskanzlei 1181–1190, S. 29; Schal ler, Hofkapelle, S. 479f.: 
„Sowohl die Institution der Hofkapelle im engeren Sinne wie die mit ihr zusammenhängenden 
Kirchen und Personen verdienen … die Aufmerksamkeit des Historikers. Um so bedauerlicher 
ist es, daß die Geschichte der Hofkapelle der deutschen Kaiser und Könige bis heute noch nicht 
geschrieben worden ist. So sind wir bis auf weiteres auf Teildarstellungen angewiesen, wobei es 
völlig an Arbeiten über die Hofkapelle der Staufer fehlt …“.
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zilien aus. Neben den einschlägigen Arbeiten zur sizilischen Kanzleigeschichte, 
die die Hofkapelle in Einzelfällen immer wieder streifen,21 sind umfassendere 
Überlegungen zu ihrer Funktionsweise lediglich in zwei Aufsätzen von Hans 
Martin Schaller veröffentlicht worden.22 Als ältere Materialsammlungen liegen 
darüber hinaus die Arbeiten von Joseph Carafa, Francesco Cupane, Stefano Di 
Chiara, Pasquale Bianca Papa und Pietro Agostino D’Avack vor, die mit Schal-
lers Aufsätzen den Kernbestand der bisherigen Forschungen zur sizilischen 
Hofkapelle bilden.23 Sie sind allerdings stark summarisch angelegt, wenn ent-
weder ein Überblick über die Geschichte der Hofkapelle von ihren Anfängen 
bis zum Spätmittelalter geliefert wird oder einzelne Aspekte wie die rechtliche 
Stellung der Hofkirchen oder die Organisation der Kapläne in einem weit aus-
greifenden Querschnitt behandelt werden, so dass die staufische Zeit zwar an-
gesprochen, nicht aber in erschöpfender Weise untersucht wird. Dasselbe gilt 
auch für die Hofkapelle unter normannischer Herrschaft, die in den genannten 
Studien eher angerissen als ausführlich behandelt wird.24 

Vergleichende Untersuchungen zur Hofkapelle im Königreich Sizilien 
und im anglonormannischen Reich, die sich insbesondere für den Beginn des 
12. Jahrhunderts anbieten würden, sind bislang kaum durchgeführt worden.25 
Dies liegt vor allem daran, dass die englische Forschung die deutschen Arbeiten 
zur Hofkapelle wenig rezipiert und dafür andere Untersuchungsschwerpunk-
te gesetzt hat. So ist sie entweder musikhistorischen Fragen nachgegangen, 
um die Entstehung und Entwicklung der „Chapel Royal“ als Musikkapelle 
zu untersuchen, oder sie hat ein besonderes Augenmerk auf die primär religi-
öse Funktion von Kapellen, nicht zuletzt als Element fürstlicher oder privater 
Hof- bzw. Haushaltung gerichtet. Dabei wurde die herrscherliche Hofkapelle 

 21 Vgl. die auf S. 4, Anm. 19, genannten Arbeiten, insb. von Theo Kölzer und Walter Koch, sowie 
darüber hinaus die folgenden Arbeiten zur normannisch-staufischen Kanzlei (in Auswahl): 
Kehr, Urkunden; Hartmann, Urkunden; Enzensberger, Beiträge; Brühl , Urkunden; 
ders . , Urkundenüberlieferung; ders . , Diplomi; Kölzer, Urkunden; Schal ler, Kanzlei und 
Kultur; Enzensberger, Cancelleria normanno-sveva; Brantl , Kanzlei; Ziel inski , Kanzlei; 
Enzensberger, Zeugenfirmen; ders . , Chanceries; ders . , Diplome; Brantl , Urkunden- und 
Kanzleiwesen; Loud, Chancery.

 22 Schal ler, Kanzlei und Hofkapelle; ders . , Hofkapelle. 
 23 Vgl. Carafa , Capella; Cupane, Cappellania; Di Chiara, Capella; Bianca Papa, Chiese; 

D’Avack, Chiese.
 24 Die sizilische Hofkapelle im 12. und 13. Jahrhundert wird beispielsweise in Carafas immerhin 

500 Seiten umfassenden Werk auf wenigen Seiten abgehandelt. Vgl. Carafa , Capella, S. 23–28, 
53–58, 102–107, 252–257, 295f., 432–434.

 25 Wenige vergleichende Bemerkungen finden sich bei Ullmann, Introduction, S. 7f. Besser sieht 
die Forschungslage mit Blick auf Vergleiche zwischen der englischen und süditalienischen Kir-
chenorganisation des 13. Jahrhunderts aus. Vgl. Brentano, Churches.
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allenfalls am Rand betrachtet.26 Insofern fehlt derzeit noch eine systematische 
Arbeit zur Hofkapelle der anglonormannischen und angevinischen Herrscher 
in England, die als Ausgangspunkt für vergleichende Studien mit der Hofka-
pelle im Königreich Sizilien herangezogen werden könnte.

Dass die sizilische Hofkapelle des 12. und 13. Jahrhunderts aber keineswegs 
ein randständiges Forschungsthema bleiben muss, verdeutlicht eine kritische 
Reflexion der Thesen von Hans Martin Schaller, die Perspektiven für eine er-
neute und erweiterte Bearbeitung des Themas eröffnet. In seinen Ausführun-
gen geht Schaller von einer hierarchisch klar strukturierten Hofkapelle aus, an 
deren Spitze ein dem archicapellanus vergleichbarer capellanus maior bzw. ma-
gister capellanus stand, dem die übrigen Hofgeistlichen untergeordnet waren.27 
Als geschlossener, von der bischöflichen Jurisdiktion exemter Personenver-
band, der in weltlicher Hinsicht wohl dem Kämmerer unterstand, agierte die 
sizilische Hofkapelle im Dienst der Könige, indem die Kapläne zu verantwort-
lichen Aufgaben im Königreich, aber auch über dessen Grenzen hinaus heran-
gezogen wurden, als Bischöfe und Erzbischöfe die Politik der Kirche und des 
Königreichs mitbestimmten und zum engeren Vertrautenkreis des Herrschers 
gehörten.28 Die materielle Grundlage der Hofkapelle bildeten wie im Reich die 
Hofkirchen, die entweder seit der Langobardenzeit bestanden und in dieser 
Kontinuität weiter genutzt wurden oder durch die normannischen und staufi-
schen Herrscher neu gegründet und mit einem Sondervermögen des Kronguts 
ausgestattet wurden.29 Damit entsprach die sizilische Hofkapelle nach Schallers 
Einschätzung in ihrer internen Struktur wie in ihren Aufgabengebieten und 
Funktionen ohne nennenswerte Abweichungen der karolingisch-deutschen 
Hofkapelle.30

 26 Vgl. zu musikhistorischen Studien, die ihren Schwerpunkt in der Regel auf die Zeit ab dem 
15. Jahrhundert legen, Hil lebrand, History, insb. S. 66f.; Gratton Flood, Beginnings; 
Roper, Music; Bent, Chapel Royal. Die Funktion von (Privat-)Kapellen ist in mehreren 
Studien untersucht worden. So etwa durch Orme, Church; Wathey, Royal Chapel. Zu den 
wenigen Arbeiten, die trotz ihres musikhistorischen Schwerpunkts auch auf die Hofkapelle als 
Herrschaftsinstrument zu sprechen kommen, vgl. Bent, Chapel Royal, S. 77–83; Baldwin, 
Chapel Royal, S. 14–40, 225–232, 248f., der allerdings vor allem das 14. und 15. Jahrhundert 
behandelt und mit Blick auf die in den Quellenzeugnissen verwendeten Begrifflichkeiten zu 
anderen Einschätzungen als Bent gelangt.

 27 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 501f. Kritisch dazu S. 71–74.
 28 Vgl. Schal ler, Kanzlei und Hofkapelle, S. 79f.; ders . , Hofkapelle, S. 504–512.
 29 Vgl. Schal ler, Kanzlei und Hofkapelle, S. 70; ders . , Hofkapelle, S. 483–500.
 30 Vgl. ebd., S. 504. Vom gängigen Hofkapellenverständnis abweichende Beobachtungen ver-

zeichnet Schaller zwar auch, ohne sie aber als grundlegende Veränderungen zu betrachten. Vgl. 
etwa die von ihm genannte Konkurrenz zwischen dem capellanus maior bzw. magister capella-
nus und dem Kantor der Cappella Palatina zu Palermo hinsichtlich der Leitung der Hofkapelle. 
Ebd., S. 503.
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Überdenkenswert erscheinen diese Thesen, die von der Forschung einhellig 
rezipiert worden sind,31 in dreifacher Hinsicht. Zum einen legt Schaller sei-
nen Studien einen Untersuchungszeitraum zugrunde, der im Schwerpunkt die 
staufische Zeit beleuchtet und Rückgriffe auf die vorstaufische Herrschaft in 
Süditalien nur in Ausnahmefällen leistet, wenn etwa die Nutzungskontinuität 
der langobardischen oder normannischen Hofkirchen behandelt wird.32 Auf 
diese Weise werden Anfangszeit und Entwicklung des Königreichs Sizilien im 
12. Jahrhundert weitgehend ausgeblendet und für die Frage nach den Kennzei-
chen einer sizilischen Hofkapelle nicht fruchtbar gemacht. Dabei wurden doch 
gerade unter Roger I. (1072–1101) und Roger II. (1112–1154) die entscheiden-
den politischen, rechtlichen, kirchlichen und administrativen Strukturen aus-
gebildet, die das junge Königreich formten und die den Staufern nach ihrer 
Herrschaftsübernahme ein halbes Jahrhundert später zur Verfügung standen.33 
Wie sich die Hofkapelle in diesen Prozess einfügte, welchen Stellenwert sie 
unter den Normannen einnahm und welchen Wandlungen sie möglicherweise 
durch den Herrschaftswechsel am Ende des 12. Jahrhunderts unterworfen war, 
ist von Schaller nicht untersucht worden. Diese Fragen sind aber umso wich-
tiger, als in seinen Arbeiten häufig von späteren Verhältnissen insbesondere 
aus der Anjouzeit ausgegangen wird,34 die auf die staufische Zeit übertragen 
werden, wenn die Quellengrundlage hier dürftiger ist. Solche Analogieschlüs-
se betreffen beispielsweise die Existenz eines capellanus maior bzw. magister 
capellanus als Leiter der Hofkapelle. Schaller räumt zwar ein, dass nur ein ge-
sichertes Zeugnis aus dem Jahr 1213 vorliegt,35 aus dem diese Funktion für die 
Stauferzeit erschlossen werden könne, argumentiert dann aber mit den unter 
den Anjou dichter werdenden Quellenbelegen, um die hierarchische Struktur 
der Hofkapelle aufrecht erhalten zu können; dass bereits im 12. Jahrhundert 
Zeugnisse für diese Bezeichnung in den Quellen vorliegen, erwähnt Schaller 
nur in einem Nebensatz.36 Weitere Analogieschlüsse, die den rückprojizier-
ten Verhältnissen aus angevinischer Zeit für die Interpretation der staufischen 
Hofkapelle eine deutlich höhere Bedeutung beimessen als möglichen norman-
nischen Vorbildern, finden sich, wenn das Verhältnis zwischen Kanzler und 

 31 Vgl. Kölzer, Hofkapelle; Voci , Cappella, S. 80.
 32 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 484–490, 501f. Im prosopographischen Anhang verzeichnet 

Schaller ausschließlich Kapläne der Stauferzeit (S. 512–523).
 33 Vgl. Becker, Roger I.; Houben, Roger II. Zum Übergang von der normannischen auf die 

staufische Herrschaft vgl. Kölzer, Regno; mit Blick auf Kontinuitäten im Bereich der Verwal-
tung ders . , Verwaltungsreformen, S. 302.

 34 Zur sizilischen Hofkapelle unter den Anjou vgl. zuletzt Voci , Cappella.
 35 Zum Mandat der Königin Konstanze, der ersten Ehefrau Friedrichs II., vom April 1213 vgl. 

Garofalo, Tabularium, S. 46 Nr. 29, und die Ausführungen zu Petrus de Moraldo (Nr. 64).
 36 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 501f. Zur Diskussion um den Begriff magister capellanus vgl. 

S. 71–74.
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Hofkapelle oder auch die liturgisch-geistlichen Aufgaben der Kapläne ange-
sprochen werden.37 

Neben dem zu eng gefassten Untersuchungszeitraum und den beschriebe-
nen Analogieschlüssen lässt sich zum Zweiten Schallers Parallelisierung der 
sizilischen mit der karolingisch-deutschen Hofkapelle hinterfragen. Mit der 
Annahme, dass sich die „allgemeinen Verhältnisse der sizilischen Hofgeistli-
chen ... grundsätzlich kaum von denen der deutschen Kapelläne unterschieden 
haben“,38 wird implizit vorausgesetzt, dass in beiden Reichen analoge Herr-
schaftsstrukturen existierten, die einen vergleichbaren Nährboden für die Ent-
stehung und Ausbildung einer Hofkapelle schufen. In zahlreichen Studien zur 
sizilischen Herrschafts-, Verwaltungs- und Kirchenstruktur, die in den letzten 
Jahren gewichtige Ergänzungen erfahren haben,39 ist jedoch herausgearbeitet 
worden, dass die Verhältnisse im Königreich Sizilien keineswegs deckungs-
gleich mit denjenigen im Reich waren. Dies gilt insbesondere für die Finanz- 
und Domänenverwaltung unter den normannischen Herrschern, die auf der 
Übernahme und Erweiterung arabischer Einrichtungen und Ämter basierten, 
sowie für die Einbindung von byzantinischem Verwaltungspersonal in admi-
nistrative Abläufe, zu deren Aufgabe etwa die Ausstellung von griechischen 
Urkunden zählte.40 Durch die nach dem Tod Rogers II. zunehmende Latini-
sierung des Königreichs traten die arabisch-byzantinischen Strukturen zwar 
immer stärker in den Hintergrund, doch blieb auch noch unter den Staufern 
eine filigran strukturierte, hierarchisch organisierte und zentral ausgerichtete 
Verwaltung erhalten, die sich in Organisation und Leistungsfähigkeit deutlich 
von den feudal geprägten Verhältnissen im Reich abhob.41 

Weitere strukturelle Unterschiede zwischen dem Königreich Sizilien und 
dem Reich finden sich auf der Ebene der Kirchenverfassung. Nach der Erobe-
rung Süditaliens und der Gründung des Königreichs förderten die Normannen 
nicht nur die griechische und lateinische Klosterkultur, sondern richteten ihr 

 37 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 503 u. 506. Gerade für die Frage nach der Verbindung zwischen 
Kanzlei und Hofkapelle ist diese Blickrichtung Schallers erstaunlich, da ihm mit der Arbeit von 
Karl Andreas Kehr Überlegungen zum Verhältnis von Kanzler und Hofkapelle in normanni-
scher Zeit zur Verfügung gestanden hätten. Vgl. Kehr, Urkunden, S. 70–75.

 38 Schal ler, Hofkapelle, S. 504.
 39 Vgl. Johns, Administration; Takayama, Organizzazione; Friedl , Studien; Loud, Church. 

Als ältere Arbeiten sind heranzuziehen (in Auswahl): Jamison, Admiral Eugenius; dies . , 
Judex Tarentinus; Kamp, Verwaltungsreformen; Enzensberger, Struttura; Takayama, Or-
ganization; ders . , Officials; ders . , Administration; Kölzer, Magna imperialis curia; ders . , 
Verwaltungsreformen; Takayama, Amiratus (Verwaltung); Kamp, Kirche 1–3; ders . , Her-
kunft; ders . , Spannungsfeld; Enzensberger, Wilhelm; Kamp, Episkopat und Monarchie; 
Enzensberger, Kirche; Houben, Strutture (Kirchenstruktur).

 40 Vgl. Takayama, Power, insb. S. 3–9; von Falkenhausen, Friedrich II., insb. S. 238–241.
 41 Zum Vergleich Friedl , Beamtenstaat, S. 238f.
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Augenmerk auch auf die Reaktivierung und Neugründung von lateinischen 
Bistümern, die in der Folgezeit in eine flächendeckende Metropolitanstruktur 
eingebunden wurden.42 Während das Reich im 12. Jahrhundert über eine Grö-
ßenordnung von rund vierzig Bistümern mit teils umfangreichen territorialen 
Ausdehnungen verfügte, war die Kirchenlandschaft in Süditalien mit zeitweilig 
145 Bistümern in kleinste Raumeinheiten zersplittert, die eine nachhaltige poli-
tische Einflussnahme der Bischöfe erschwerten.43 

Für die Frage nach der Ausprägung einer sizilischen Hofkapelle haben die-
se Strukturunterschiede gravierende Folgen, denn die Voraussetzungen für ein 
vergleichbares Tätigkeitsprofil der Kapläne waren in Süditalien deutlich anders 
gelagert, wenn im Unterschied zum Reich vornehmlich Laien für Verwaltungs-
aufgaben herangezogen wurden oder die Bischofssitze nicht zwingend mit kö-
niglichen Vertrauten besetzt wurden.44 Hinzu kommt, dass noch in normanni-
scher Zeit eine kulturelle Vielschichtigkeit im Königreich Sizilien vorherrschte, 
die gesondert danach fragen lässt, inwieweit Kapläne in kulturelle Austausch-
prozesse im Regnum selbst, aber auch über dessen Grenzen hinweg eingebun-
den wurden. Dies gilt auch für die Frage, wie sich die mit den staufischen Herr-
schern Heinrich VI. und Friedrich II. einsetzenden Verbindungen zum Reich 
auf die sizilische Hofkapelle auswirkten und inwieweit von Austauschprozes-
sen zwischen dem nord- und südalpinen Reich gesprochen werden kann, wenn 
etwa sizilische Kapläne im Umfeld der Herrscher mit nach Deutschland rei-
sten.45 Insofern erscheint eine Überprüfung und Erweiterung der von Schaller 
konstatierten Aufgaben sizilischer Kapläne notwendig zu sein, um das eigene 
Profil der normannisch-staufischen Hofkapelle sicher zu stellen.

Zum Dritten sind Schallers Ausführungen revisionsbedürftig, da er in 
kon sequenter Übernahme der Fleckensteinschen Thesen mit dem skizzier-
ten Verständnis von Hofkapelle als einer geschlossenen Institution operiert. 
Einzuordnen ist dieser Ansatz in die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende 
Tradition einer verfassungsgeschichtlich orientierten Geschichtswissenschaft, 
die Institutionen bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts als stabile norma-
tive und langfristig wirksame Rechtsgefüge verstand und dabei die Rolle der 

 42 Vgl. Enzensberger, Kirche.
 43 Vgl. Brühl , Sozialstruktur, S. 43–45; Kamp, Herkunft, S. 90; Houben, Strutture, S. 143–145. 

Ein weiteres Indiz für die untergeordnete Rolle der sizilischen Bistümer kann in fehlenden 
Bistumshistoriographien im Sinne der Gesta episcoporum gesehen werden. Dazu Kamp, Her-
kunft, S. 91f.

 44 Dazu Kamp, Episkopat und Monarchie, S. 91–104. Auf den Aspekt der Verwaltung macht 
knapp auch Kölzer, Hofkapelle, aufmerksam.

 45 Im Folgenden wird der für das Mittelalter anachronistisch wirkende Begriff „Deutschland“ 
zur Kennzeichnung des Reichsgebiets nördlich der Alpen und zur Abgrenzung von Reichs-
italien verwendet. Eine Bedeutungsebene im Sinne des modernen Staates ist dabei vollständig 
ausgeschlossen.
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handelnden und sozial interagierenden Personen eher am Rand betrachtete.46 
Diese wurden erst seit den 1970er Jahren systematisch in den Blick genommen, 
nachdem der Ansatz der Prosopographie auch in die Mediävistik Eingang ge-
funden hatte.47 Allerdings sind Fragen nach Entstehung, Funktionsweise und 
Wandel von Institutionen, nach ihrer Bedeutung als Ordnungsraster für sozia-
les Handeln, nach ihrer Funktion in politischen und sozialen Umbruchphasen 
oder auch nach ihrer identitätsstiftenden Wirkung dabei kaum berücksichtigt 
und erst in den 1990er Jahren unter dem Einfluss politikwissenschaftlicher In-
stitutionenforschung in der Mediävistik systematisch aufgegriffen worden. In-
stitutionen werden seitdem als historische „Sozialgebilde“ verstanden.48 

Schallers Überlegungen gehen zwar über eine reine normative Betrachtung 
der sizilischen Hofkapelle insofern hinaus, als er mithilfe der Prosopographie 
biographische Informationen zu den einzelnen Kaplänen verzeichnet und damit 
die Träger dieser Institution personell aufscheinen,49 doch bleibt auch er – wie 
die Hofkapellenforschung insgesamt – dem älteren, verfassungsgeschichtlich 
orientierten Institutionenbegriff verpflichtet, wenn die rekonstruierten Tätig-
keiten und Aufgabenfelder der Kapläne primär als Bestätigung der definierten 
Strukturform einer Hofkapelle angesehen werden.50 An dieser Stelle ist zu fra-
gen, ob Schallers Auffassungen nicht zu stark von einem Denkmodell geleitet 
werden, das in den zeitgenössischen Quellen aber nur wenig Widerhall findet 
und daher einer grundsätzlichen Revision bedarf. Bedenkt man, dass gerade für 
die Normannenzeit fest etablierte Institutionen noch nicht vorausgesetzt wer-
den können, da sich das Königreich – wie angedeutet – erst im Aufbau befand, 
so stellt sich umso mehr die Frage, inwieweit die Hofkapelle im Königreich 
Sizilien tatsächlich als Institution zu verstehen ist oder ob nicht zumindest für 
die Frühzeit eher von einzelnen Hofkaplänen gesprochen werden muss, die 
teilweise neben-, teilweise miteinander bestimmte Aufgaben versahen, ohne ei-
nem organisierten, hierarchisch gegliederten Verband anzugehören.51 Zugleich 
ist aber auch die umgekehrte Blickrichtung zu verfolgen, wenn zu überprüfen 
ist, ob sich eine anfangs locker gefasste Gemeinschaft der Kapläne im Verlauf 

 46 Vgl. dazu im Überblick Graus, Verfassungsgeschichte; Blänkner/Jussen, Institutionen, 
S. 9f.; Melvi l le , Thema, S. 1. Bemerkenswerterweise hat die Forschung schon relativ früh be-
gonnen, nach den Kaplänen als handelnden Personen der Hofkapelle zu fragen. Vgl. Wriedt , 
Probleme, S. 21; Tel lenbach, Bedeutung, S. 948; Moraw, Personenforschung, S. 4f. Eine 
grundlegende Revision des bisherigen Verständnisses von Hofkapelle ist in diesem Zusammen-
hang allerdings kaum erfolgt.

 47 Vgl. dazu Graus, Verfassungsgeschichte, S. 576f., und die Ausführungen auf S. 19.
 48 Vgl. Schreiner, Dauer, S. 297, sowie zum jüngeren Institutionenbegriff S. 292.
 49 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 512–523. Zur Prosopographie vgl. Graus, Verfassungsgeschich-

te, S. 576f., und die Ausführungen auf S. 19–21.
 50 Vgl. dazu die nach Schaller bereits zitierten Kennzeichen der sizilischen Hofkapelle auf S. 6.
 51 Vgl. im Sinne erster Überlegungen Geis , Hofkapelle, S. 291, 302–305.
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des 12. und 13. Jahrhunderts zu einem institutionalisierten Personenverband 
entwickelte. Versteht man Institutionalisierung in einem ersten Ansatz als Bil-
dung dauerhafter sozialer Beziehungen über die Lebensdauer einzelner Perso-
nen hinaus,52 so kommt der Analyse von Herrscherwechseln, die sich Ende des 
12. sowie Mitte des 13. Jahrhunderts in rascher Abfolge ereigneten, eine beson-
dere Bedeutung zu. Denn sie werfen die Frage auf, welche Konsequenzen sich 
aus dem Herrschertod für die Zusammensetzung der Hofkapelle hinsichtlich 
ihrer personellen Kontinuität ergaben und welche Strukturen sich auch un-
abhängig von einer direkten Bindung der Kapläne an den König langfristig 
verfestigten.

Ausgehend von der dreifachen Kritik an Schallers Untersuchungen strebt 
die vorliegende Arbeit eine umfassende Erforschung der sizilischen Hofkapelle 
vom Beginn der Königsherrschaft Rogers II. (1130) bis zum Tod König Man-
freds (1266) an. Die für die Entstehung des Königreichs Sizilien prägende Zeit 
Rogers I. wird dabei ebenso in den Untersuchungszeitraum einbezogen wie 
die Grafen- und Herzogszeit Rogers II. (1112–1130), da nur auf diese Wei-
se die Grundlagen ermittelt werden können, auf denen eine Hofkapelle seit 
der Gründung des Königreichs Sizilien aufbauen konnte. Zentraler Untersu-
chungsgegenstand der Arbeit sind dabei die Kapläne, da über ihre Lebens- und 
Karrierewege erst die Struktur und Funktion einer sizilischen Hofkapelle er-
schlossen werden können. Die Hofkirchen, an denen die Kapläne ansässig sein 
konnten, werden nicht systematisch untersucht, sondern nur in den Fällen ein-
bezogen, in denen sie Hinweise auf bestimmte Tätigkeiten, den geographischen 
Aktionsradius, die finanzielle Ausstattung sowie die Organisation der Kapläne 
liefern oder zur Verifizierung von Kaplänen beitragen, wenn diese ausschließ-
lich über die Zugehörigkeit zu einer Hofkirche erfolgen kann. 

Aufgrund der in den Quellen zu beobachtenden Bandbreite von wechselnden 
und teilweise unscharfen Bezeichnungen, mit denen ein Kaplan ausgewiesen 
werden konnte, erfolgt zunächst eine Untersuchung der Quellenterminologie 
(Kapitel I), die nicht nur das verwendete Begriffsspektrum reflektiert, sondern 
überhaupt erst einen Zugang zu den in den Quellen genannten Personen lie-
fert, die als Kapläne definiert werden können.53 In einem zweiten Schritt wird 
der Blick auf die nachweisbaren Kapläne gerichtet, indem deren Tätigkeitsfel-
der sowie Handlungsmöglichkeiten innerhalb des Königreichs Sizilien, aber 
auch über dessen Grenzen hinaus untersucht werden, um die Relevanz dieser 

 52 Vgl. zu dieser exemplarisch herausgegriffenen Definition von Institutionalisierung Schreiner, 
Dauer, S. 296f. Zu weiteren Definitionen vgl. S. 292. 

 53 Bereits Köhn, Militia curialis, S. 236, hat darauf aufmerksam gemacht, dass „die mittelalterli-
chen Bezeichnungen für den Hofdienst von Geistlichen“ noch zu den vernachlässigten Feldern 
der Hofkapellenforschung gehören. Seitdem stehen noch immer systematische Untersuchun-
gen zur Quellenterminologie mit Blick auf die mittelalterlichen Kapläne aus.
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Personengruppe für den Herrschaftsaufbau und die Herrschaftsausübung der 
normannischen und staufischen Könige zu ermessen (Kapitel II). Dabei wer-
den die konkreten Aufgaben und Ämter der Kapläne, ihr räumlich zu fassen-
der Aktionsradius, ihre finanzielle Ausstattung, ihre Stellung in Krisenzeiten 
und die Kriterien ihrer Ernennung ebenso beleuchtet wie ihre Beteiligung an 
kulturellen Austauschprozessen innerhalb und außerhalb des Regnum Siciliae 
sowie die Bedeutung der in einigen Fällen nachweisbaren Verbindungen zum 
Papsttum. In einem dritten Schritt wird nach der Wahrnehmung der Kapläne 
in Italien wie auch im angevinischen Reich gefragt (Kapitel III). Untersucht 
wird, inwieweit sich die Kapläne selbst als Gruppe begriffen, wie ihre Gemein-
schaft in erzählenden und brieflichen Quellen reflektiert und welche Bedeu-
tung ihnen von den Zeitgenossen zugesprochen wurde. Die Konzentration auf 
Nachrichten aus Italien und England wird dabei von der Quellenlage geleitet, 
da im Reich eine Reflexion der sizilischen Kapläne weitgehend ausgeblieben 
ist und daher kaum Material zur Verfügung steht, das im Sinne einer weiteren 
Vergleichslandschaft herangezogen werden könnte. 

Nach der Analyse aller Quellenzeugnisse zu den Lebensumständen und Tä-
tigkeitsfeldern der Kapläne sowie zu ihrer Wahrnehmung durch die Zeitgenos-
sen rückt schließlich die Frage nach der Verfasstheit der Hofkapelle im König-
reich Sizilien in den Mittelpunkt (Kapitel IV). Inwieweit bestätigen sich die 
bisher etablierten Kennzeichen einer mittelalterlichen Hofkapelle im König-
reich Sizilien? Existierte im Süditalien des 12. und 13. Jahrhunderts überhaupt 
eine Hofkapelle, die mit dem bisherigen Verständnis der Forschung, insbeson-
dere dem zugrunde gelegten Institutionenbegriff, in Einklang zu bringen wäre? 
Welcher Stellenwert ist sizilischen Kaplänen für Herrscher und Königreich zu-
zusprechen, gerade wenn sich eine Hofkapelle im Sinne der festgelegten Merk-
male nicht nachweisen lässt? Wie ist schließlich der Terminus ‚Hofkapelle‘ für 
die normannische und staufische Zeit in Süditalien inhaltlich zu füllen?

Wird im Folgenden auch weiterhin von ‚Hofkapelle‘ gesprochen, so ge-
schieht dies allein aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung: Der Begriff 
umschreibt lediglich den Untersuchungsgegenstand der Arbeit im Sinne einer 
Gesamtheit der zu analysierenden Kapläne, zementiert aber keinesfalls von 
vornherein die bisherigen Forschungsergebnisse zu den Verhältnissen im Kö-
nigreich Sizilien. 

2. Quellenlage und Methodik

Als Quellen, die für die Erschließung der sizilischen Hofkapelle herangezogen 
werden können, liegen in erster Linie die Urkunden der normannischen und 
staufischen Herrscher vor. Hier begegnen Kapläne im Rahmen der Urkunden-
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tätigkeit als Notare oder als Zeugen, aber auch im jeweiligen Rechtskontext 
der Urkunden, etwa als Streitschlichter, als Petenten und Intervenienten, als 
Gesandte und Vermittler oder auch als Privilegienempfänger. Doch nicht nur 
das Tätigkeits- und Aufgabenfeld der Kapläne lässt sich mithilfe dieser Quel-
len rekonstruieren, auch der geographische Aktionsradius einzelner Kapläne 
kann auf diese Weise erschlossen werden, wenn sie bei der Verhandlung des 
Rechtsgeschäfts bzw. bei der Ausstellung der entsprechenden Urkunde anwe-
send waren.54 

Ein Großteil der herrscherlichen Urkunden steht in kritischen Editionen 
zur Verfügung. Dies betrifft die Urkunden Rogers II., Wilhelms I. (1154–1166), 
Tankreds von Lecce (1190–1194) und Konstanzes von Sizilien (1197–1198), die 
über die entsprechenden Bände des Codex diplomaticus regni Siciliae bzw. der 
Diplomata-Reihe der Monumenta Germaniae Historica zugänglich sind.55 Die 
Urkunden Rogers I., Wilhelms II. (1166–1189), Heinrichs VI. und Manfreds 
(1254–1266) liegen noch nicht in kritischen Gesamtausgaben vor, sie konnten 
aber im Rahmen der laufenden Editionsprozesse eingesehen und für die Arbeit 
ausgewertet werden.56 Die Urkunden Friedrichs II. werden derzeit in einem 
editorischen Großprojekt bearbeitet und sind für den Zeitraum von 1198 bis 
1220 bereits veröffentlicht.57 Für die noch ausstehenden dreißig Herrschafts-
jahre Friedrichs II. ist auf ältere Ausgaben zurückzugreifen, die allerdings nur 
etwa 60 bis 70 % der überlieferten Urkunden umfassen, so dass zusätzlich 
Einzelpublikationen herangezogen werden müssen, in denen unveröffentlich-
tes bzw. neugefundenes Material oder in sich geschlossene Urkundenbestän-
de wie das Neapolitanische Registerfragment enthalten sind.58 Ebenfalls noch 
nicht in einer modernen Edition zugänglich sind die Urkunden Konrads IV. 

 54 Vgl. dazu S. 79–91, 99–105, 126–135.
 55 Vgl. DRo II; DW I; DT; MGH DD Ks. Eine modernen Editionskriterien entsprechende Aus-

gabe der griechischen und arabischen Urkunden Rogers II. liegt bisher noch nicht vor, so dass 
nach wie vor auf Salvatore Cusas Urkundenbuch zurückgegriffen werden muss. Vgl. Cusa, 
Diplomi. Für die Erschließung der sizilischen Kapläne sind allerdings fast ausschließlich die 
lateinischen Urkunden Rogers II. von Bedeutung, da Kapläne in griechischen Urkunden oder 
griechisch-arabischen Bilinguen allenfalls vereinzelt in Erscheinung treten. Die Urkunden der 
Kaiserin Konstanze liegen in zwei kritischen Editionen vor (vgl. Quellenverzeichnis), im Fol-
genden wird nach der MGH-Edition zitiert.

 56 Die Urkunden König Manfreds sind zudem durch die von Markus Brantl angefertigten Re-
gesten (IRM) erschlossen, URL: http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/dokumente/
brantl_markus_irm.pdf (12.3.2014).

 57 Vgl. MGH DD F II. Zum Editionsprojekt vgl. Koch, Edition; ders . , Herausgabe 1996; ders . , 
Projekt; ders . , Herausgabe 1997; ders . , Ausgabe; ders . , Friedrich II., S. 264–267.

 58 Vgl. Registro 1–2, ed. Carbonett i  Vendittel l i . Zu dem Problem der Einzelpublikationen 
vgl. Koch, Neugefundene Urkunden, S. 468–477; ders . , Ausgabe, insb. S. 220–222; ders . , 
Neuentdeckte Urkunden. Als ältere Urkundenausgaben sind herangezogen worden: HB; Acta 
1–2, ed. Winkelmann;  Acta, ed. Böhmer. 
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(1250–1254), die über die ältere Ausgabe von Capasso sowie unveröffentlichtes 
Archivmaterial erschlossen werden können,59 und die von Del Giudice heraus-
gegebenen Urkunden Karls I. von Anjou (1268–1285), die in Einzelfällen von 
Bedeutung sind, wenn staufische Kapläne nach dem Tod König Manfreds 1266 
in die angevinische Hofkapelle übernommen wurden.60 

Neben den Herrscherurkunden sind es süditalienische Privaturkunden,61 
die rein quantitativ betrachtet die zweitstärkste Quellengruppe stellen, aus der 
Informationen über die Kapläne gewonnen werden können. Da sie von Erz-
bischöfen und Äbten in Auftrag gegeben oder von öffentlichen Notaren aus-
gestellt wurden, sind sie besonders dazu geeignet, das auf den Herrscher zuge-
schnittene Tätigkeitsspektrum der Kapläne zu überprüfen und herrscherunab-
hängige Handlungsmöglichkeiten der Kapläne zu ermitteln.62 Zugänglich sind 
die Privaturkunden in älteren regionalen Quellensammlungen, die allerdings 
häufig nicht modernen Editionsstandards genügen, sowie in unveröffentlich-
tem Archivmaterial. Mit eingeschlossen sind in die gedruckten Ausgaben auch 
Inquisitionsprotokolle, die Auskünfte über Ansprüche von Kaplänen auf fi-
nanzielle Ausstattungen oder auf Ämter geben, sowie testamentarische Verfü-
gungen, die Kapläne selbst veranlassen konnten oder in denen sie berücksich-
tigt wurden.63 

Darüber hinaus lassen sich ausgewählte Papsturkunden und Papstbriefe 
heranziehen, um die vereinzelten Verbindungen von Kaplänen zu den Päpsten 
zu erschließen.64 Von besonderem Interesse sind hier neben den Tätigkeiten, 
die Kapläne im Umfeld des Papstes ausüben konnten, vor allem die Fälle, bei 

 59 Vgl. Capasso, Historia. Zum verwendeten Archivmaterial vgl. unten S. 16. In den Fällen, in 
denen kritische Editionen der Herrscherurkunden noch nicht verfügbar sind, ist zusätzlich auf 
die entsprechenden Bände der Regesta Imperii zurückgegriffen worden (RI IV,3; RI V,1,1–2; 
RI V,2,3; RI V,2,4; RI V,4,6), soweit diese bislang vorliegen.

 60 Vgl. CDCarlo, ed. Del  Giudice.
 61 Zum Begriff der Privaturkunde vgl. den forschungsgeschichtlichen Überblick bei Herold, 

Wege.
 62 Vgl. dazu ausführlich S. 78–120.
 63 Zum Archivmaterial vgl. unten S. 16. Als regionale Quellensammlungen vgl. CDAmalfitano, 

ed. Fi langieri  di  Candida; CDBarese; CDCajetanus; CDCavensis, ed. Morcaldi/Schia-
ni/De Stephano; CDSalernitano, ed. Carucci ; CDVerginiano, ed. Trapeano; Garofalo, 
Tabularium; Amico/Starrabba, Diplomi; Cusa, Diplomi; Mongitore, Bullae; ders . , Sa-
crae domus; Pirr i , Sicilia sacra 1–3; ders . , Capellae; Morti l laro, Catalogo; ders . , Opere; 
Galante, Pergamene; Bova, Pergamene 3–5; Pergamene Capua, ed. Mazzoleni ; Pergamene 
Amalfi, ed. Mazzoleni ; Pergamene S. Maria della Grotta, ed. Mazzoleni ; Ughel l i , Italia 
sacra; Trinchera, Syllabus; Cappel lett i , Chiese; Milante, De Stabiis.

 64 Vgl. Reg. Inn. III; Inn. Reg., ed. Migne; Reg. Hon. III; Acta, ed. Tàutu; Vendola, Docu-
menti; Reg. Greg. IX; Reg. Inn. IV; Reg. Alex. IV; Reg. Urb. IV; Acta, ed. Pflugk-Harttung; 
MGH Epp. saec. XIII., ed. Rodenberg. Vereinzelt sind Papsturkunden und -schreiben auch 
in die genannten süditalienischen Quellensammlungen aufgenommen worden, die – sofern kei-
ne andere Ausgabe vorliegt – danach zitiert werden.
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denen sie zugleich päpstliche Subdiakone bzw. Kapläne waren. Durch die Her-
anziehung nicht nur von Königs-, sondern auch von Papsturkunden wird ein 
vergleichender Zugang zur Frage ermöglicht, welche Konsequenzen sich dar-
aus für die Beziehungen dieser Kapläne zum sizilischen König wie auch zum 
Papst ergeben konnten, wenn etwa die 1230er und 1240er Jahre von erheb-
lichen Spannungen zwischen Friedrich II. und Gregor IX. (1227–1241) bzw. 
Innozenz IV. (1243–1254) geprägt waren.65

Weiteren Aufschluss über die Tätigkeiten wie die biographischen Stationen 
der sizilischen Kapläne liefern historiographische Quellen, die allerdings im 
Vergleich zu den genannten diplomatischen Zeugnissen einen weitaus geringe-
ren Anteil zur Quellenlage beitragen, da Kapläne nur sporadisch und in ver-
einzelten historiographischen Werken Erwähnung finden.66 Dennoch kommt 
diesen Quellenstellen eine wichtige Funktion zu, da sie Hinweise auf die Frage 
geben können, wie die Kapläne von den Zeitgenossen im Königreich Sizilien, 
aber auch über dessen Grenzen hinaus – etwa in der englischen Chronistik – 
wahrgenommen wurden.67 Ergänzt werden kann dieser Aspekt der Wahrneh-
mung von Kaplänen auch durch ausgewählte Briefzeugnisse, die an Kapläne 
gerichtet waren oder in denen über sie berichtet wird.68 

Schließlich liegt eine Reihe von disparaten Quellenzeugnissen vor, aus denen 
punktuell Erkenntnisse über die Lebensumstände und Handlungsoptionen der 
sizilischen Kapläne gewonnen werden können. Dies betrifft einerseits das Ne-
krolog der Kathedrale von Salerno, ein Martyrologium sowie zwei fragmen-
tarisch überlieferte Inventare der Cappella Palatina zu Palermo,69 andererseits 
zahlreiche Einträge in den Dokumenten der angevinischen Finanzverwaltung, 
die nicht nur Einblicke in die Reisen sizilischer Kapläne nach England geben, 
sondern auch die finanziellen Zuwendungen dokumentieren, die einzelne Ka-
pläne vom englischen Hof erhalten haben.70 

 65 Vgl. dazu S. 136–146.
 66 Vgl. Alexander von Telese, Historia, ed. de Nava; Chronik von Montecassino, ed. Hoff-

mann; Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. Pel l iccia ; Hugo Falcandus, 
Liber, ed. Siragusa; Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi ; Petrus de Ebulo, 
Liber, ed. Kölzer/Stähl i ; Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi ; Nicolaus 
de Jamsil la , Historia, ed. Ughel l i ; Nicolaus de Carbio, Vita Innocentii, ed. Pagnott i ; 
Matthäus Paris , Chronica Majora, ed. Luard; Matthäus Paris , Historia Anglorum, ed. 
Madden.

 67 Vgl. dazu S. 268–282.
 68 Vgl. Reg. Inn. III; Huil lard-Bréholles , Vie; Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Mi-

gne. 
 69 Vgl. Necrologio, ed. Garufi ; Winkelmann, Reisefrüchte; Nef, Saints; Rocco, Tabulario, 

S. 140–144; Garofalo, Tabularium, S. 98–103 Nr. 63; Nef, Histoire, S. 274f.
 70 Vgl. The Great Roll of the Pipe; Calendar of the Patent Rolls; Calendar of the Liberate Rolls; 

Calendar of the Close Rolls. In einem Fall wird auch eine Ämterlaufbahn eines Kaplans in der 
angevinischen Finanzverwaltung dokumentiert. Vgl. S. 92f., 169–171.
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Das bereits mehrfach angesprochene Archivmaterial ist durch den Nachlass 
von Norbert Kamp (1927–1999) zugänglich, der im Deutschen Historischen 
Institut in Rom aufbewahrt wird und der neben umfangreichen Literaturbe-
ständen noch unveröffentlichte Herrscher- und Privaturkunden in Form von 
Mikrofilmen und -abzügen, Fotokopien, handschriftlichen Transkriptionen 
oder Regesten umfasst.71 

Auf den ersten Blick kann in der Arbeit damit auf einen Quellenbestand 
zurückgegriffen werden, der nicht nur eine recht breite Materialbasis umfasst,72 
sondern aufgrund unterschiedlicher Quellentypen und -gattungen auch ver-
schiedene Zugänge zur Erforschung der sizilischen Hofkapelle ermöglicht. 
Doch schon die Überlieferungssituation der sizilischen Herrscherurkunden 
zeigt, dass hier Einschränkungen zu formulieren sind. Für die normannische 
Zeit, insbesondere die Herrschaftszeit Rogers II., ist von einer vergleichswei-
se hohen Verlustrate der Urkunden auszugehen.73 Dies verdeutlicht nicht nur 
die ungewöhnlich große Anzahl von Deperdita, die für die Anfangszeit des 
Königreichs Sizilien zu konstatieren ist, sondern beispielsweise auch die Tat-
sache, dass die 1144 für Kalabrien und Sizilien angeordnete Privilegienrevo-
kation Rogers II. zu keiner dichteren Überlieferung der Diplome in diesem 
Jahr geführt hat.74 Bedingt wurden diese Urkundenverluste einerseits durch die 
relativ häufigen und gegen Ende des 12. Jahrhunderts rasch aufeinanderfolgen-
den Herrscherwechsel, die offenbar zu keinem gesteigerten Interesse an einer 
Sicherung der ausgestellten Urkunden der Vorgänger führten, andererseits aber 
auch durch den Bedeutungsverlust der griechischen Klöster Süditaliens im aus-
gehenden Mittelalter, deren umfangreiche Urkundenbestände zu großen Teilen 

 71 Vgl. http://194.242.233.150/archiv/xml/inhalt/pdf/N13_Norbert_Kamp.pdf (20.11.2012). Für 
die Erschließung der sizilischen Hofkapelle sind von besonderer Bedeutung: Nachlass Kamp, 
Karteikasten I.12.1 u. I.12.fasc.2.

 72 Allein für die mehr als fünfzigjährige Herrschaftszeit Friedrichs II. ist ein Gesamtvolumen von 
etwa 2.400 Urkunden überliefert, das selbst dann noch eine umfangreiche Materialgrundlage 
darstellt, wenn derzeit nur 60 bis 70 % der Urkunden zur Verfügung stehen. Allerdings bleibt 
bei solchen Zahlen zu beachten, dass nicht alle Dokumente das Regnum Siciliae betreffen. Zur 
Höhe der überlieferten Urkundenanzahl vgl. Koch, Edition, S. 43; ders . , Neugefundene Ur-
kunden, S. 467; ders . , Ausgabe, S. 216; zur Verfügbarkeit der Urkunden vgl. S. 13.

 73 Brühl , Königsurkunde, S. 378, schätzt die Zahl der verlorenen lateinischen Urkunden Ro-
gers II. auf 1350, für die spätere Normannenzeit auf 1500. Kritisch zu solchen, oft spekulativen 
Hochrechnungen Koch, Neugefundene Urkunden, S. 466f. Zur Überlieferung der Urkunden 
Rogers I. vgl. Becker, Urkunden, S. 1–13; dies . , Roger I., S. 16–26. Zur Überlieferung der 
Urkunden Wilhelms I. und Wilhelms II. vgl. die Ausführungen auf S. 85f.

 74 Vgl. Niese, Gesetzgebung, S. 115–119; Brühl , Urkunden, S. 15; ders . , Diplomi, S. 14–16. 
Zur Überlieferung der normannischen Herrscherurkunden insgesamt vgl. ders . , Königsur-
kunde, S. 371–374; Enzensberger, Utilitas regia; Ziel inski , Urkunden, S. 436–446.
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verloren gingen.75 Die Überlieferung speziell der griechischen Urkunden, die 
unter Roger II. mehr als die Hälfte aller Urkunden ausmachten,76 unterlag zu-
sätzlich dem Problem, dass mit zunehmender Latinisierung des Königreichs in 
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Kenntnis der griechischen Sprache 
immer stärker zurückging und griechische Urkunden häufig nur in Form von 
lateinischen Übersetzungen überdauerten.77 

Ebenfalls von beträchtlichen Verlusten geprägt ist die Überlieferung der 
staufischen Herrscherurkunden. Das bereits erwähnte Neapolitaner Register-
fragment mit seinen etwa eintausend verzeichneten Mandaten für den Zeit-
raum von Oktober 1239 bis Mai 1240 liefert ein eindrückliches Beispiel dafür, 
wie hoch der Urkundenausstoß gemessen an den vorhandenen Zeugnissen tat-
sächlich gewesen sein muss.78 Solche erheblichen Unterschiede zwischen an-
zunehmender Urkundenproduktion und konkret fassbarer Überlieferung er-
klären sich einerseits durch materielle Verluste, die etwa durch die Zerstörung 
der ausgelagerten Bestände des Staatsarchivs von Neapel 1943 hervorgerufen 
wurden,79 andererseits auch aus den Charakteristika der verschiedenen Urkun-
dentypen selbst. Im Vergleich zu den feierlichen Privilegien wurden Mandate 
seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts als Verwaltungs- und Regierungs-
instrumente zwar in weitaus größerem Umfang ausgestellt, ihre dauerhafte Si-
cherung war aber im Gegensatz zu den Diplomen nicht zwingend notwendig, 
da sie ihren Wert in der Regel verloren, sobald die in ihnen verfügten admini-
strativen Anweisungen ausgeführt worden waren.80 

Die vorhandene Überlieferung ermöglicht daher häufig nur selektive Ein-
blicke in die Lebenswege der Kapläne.81 Das Spektrum reicht dabei von anzu-
nehmenden, aber aufgrund der Urkundenverluste nicht überlieferten Kaplä-
nen über lückenhafte Kaplansbiographien, bei denen anhand der vorliegenden 
Überlieferung nur wenige Teilaspekte der Lebensläufe erschlossen werden 

 75 Dazu Brühl , Urkunden, S. 20f.; ders . , Diplomi, S. 16; ders . , Urkundenüberlieferung, 
S. 136.

 76 Vgl. Brühl , Urkunden, S. 22; ders . , Diplomi, S. 18 (Anteil der griechischen Urkunden liegt 
bei 75–80 %); Enzensberger, Cancellerie, S. 58 (Anteil der griechischen Urkunden liegt bei 
mehr als 50 %). Zu den wenigen griechisch-arabischen Bilinguen und einer rein arabischen 
Urkunde Rogers II. vgl. Noth, Dokumente; ders . , Documenti.

 77 Vgl. Brühl , Urkundenüberlieferung, S. 136f.; von Falkenhausen, Diplomi, insb. S. 267.
 78 Vgl. Koch, Edition, S. 56; ders . , Neugefundene Urkunden, S. 467; ders . , Ausgabe, S. 217f. 
 79 Vgl. hierzu Klinkhammer, Abteilung, insb. S. 498f.
 80 Vgl. Koch, Edition, S. 44f.; ders . , Neugefundene Urkunden, S. 467. Zur Bedeutung von Man-

daten in normannischer Zeit vgl. Enzensberger, Beiträge, S. 98f.; Brühl , Königsurkunde, 
S. 375.

 81 Vgl. zu diesem grundsätzlichen methodischen Problem Esch, Überlieferungs-Chance, und 
das Beispiel des Thomas Brown (Nr. 14), der in echten Urkunden zwar erst 1143 zu fassen ist, 
aber wahrscheinlich bereits in den ausgehenden 1130er Jahren in der Kanzlei Rogers II. tätig 
wurde.
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können, bis hin zu Fällen, in denen trotz Urkundenverlusten eine nahezu voll-
ständige Rekonstruktion der Lebensstationen und Tätigkeiten der Kapläne 
nicht zuletzt mithilfe anderer Quellenzeugnisse möglich ist.

Neben den Urkundenverlusten sind es aber auch die Eigenheiten der Urkun-
den selbst, die mitunter nur eingeschränkt Mitteilungen über Kapläne trans-
portieren und damit die Chance reduzieren, möglichst lückenlose Erkenntnisse 
über die sizilischen Hofgeistlichen zu gewinnen. So ist der Informationsgehalt 
der überlieferten Urkunden stark davon abhängig, ob die Kapläne in Diplomen 
oder in Mandaten in Erscheinung treten. Während herrscherliche Privilegien 
verschiedenste Einblicke in ihr Aufgaben- und Tätigkeitsfeld liefern, betreffen 
die Mandate fast ausschließlich die Einsetzung von Kaplänen an Hofkirchen 
oder in bestimmte Ämter und bieten aufgrund ihrer Knappheit und ihrer Kon-
zentration auf administrative Anweisungen häufig einen geringeren Informati-
onsgehalt zu den Kaplänen als die Privilegien.82 Hinzu kommen Besonderhei-
ten in der Urkundenausfertigung wie etwa die häufig fehlende Nennung von 
Schreibern oder Zeugen oder die Tilgung der Notars- und Datarsnamen im 
Zeitraum von 1140 bis 1145, die eine Klärung der Frage verhindert, ob Kapläne 
in dieser Zeit für die genannten Kanzleiaufgaben herangezogen wurden.83

Die Chance, dass Personen wie die sizilischen Kapläne überliefert werden, 
ist aber nicht nur abhängig vom jeweiligen Typus der Quelle, in der sie ge-
nannt werden, sie ist auch sozial bedingt und wird durch das mittelalterliche 
Verständnis von Individualität beeinflusst.84 Zeitgenössische Quellen berichten 
bekanntlich wenig über Individuen und deren Einzelschicksale, es sei denn – 
und dies gilt besonders für die unteren sozialen Schichten – ihre Lebensum-
stände weisen Besonderheiten auf, die sie aus der Masse der anonym bleiben-
den Menschen herausheben.85 Selbst die Individualität eines Herrschers, über 

 82 Dies gilt insbesondere bei den Mandaten, die die Einsetzung eines Kaplans an einer Hofkirche 
anweisen. Abgesehen vom Namen des Kaplans und gegebenenfalls dem Vorgänger werden 
nur selten Informationen über die Hintergründe der Einsetzung geliefert. Vgl. S. 217. Zum 
Problem der durch die Quellencharakteristiken beschränkten Überlieferungschance von In-
formationen vgl. auch Esch, Überlieferungs-Chance, S. 536–540, 562.

 83 Vgl. zur Tilgung, die wahrscheinlich vom Kanzler Robert von Selby veranlasst wurde, Brühl , 
Urkunden, S. 51. In dieser Zeit ist lediglich Thomas Brown (Nr. 14) als Kaplan Rogers II. 
nachweisbar. Zum Problem der nicht erwähnten Schreiber oder Zeugen vgl. am Beispiel der 
Urkunden Rogers I. Becker, Urkunden, S. 31–34, und für die Zeit Friedrichs II. das Beispiel 
des Guido de Caravate (Nr. 75). Zu den Grenzen der Erkenntnisgewinnung aus vorhandenem 
und nicht vorhandenem Quellenmaterial vgl. auch grundsätzlich Eck, Überlieferung, S. 396.

 84 Dazu Esch, Überlieferungs-Chance, S. 544–548; zum Individualitätsverständnis des Mittelal-
ters Aertsen/Speer (Hg.), Individuum.

 85 Vgl. Esch, Überlieferungs-Chance, S. 547: „Caesars Koch hat keine sehr große Chance, in 
eine historische Quelle zu kommen – es sei denn, er täte das Unerhörte und vergiftete Caesar.“ 
Weitere Beispiele finden sich bei dems. , Geschichten. Zum Problem, dass Quellen wenig Wert 
auf eine individualisierende Darstellung legen, vgl. auch Schieffer, Möglichkeiten, S. 85.
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den nicht zuletzt erzählende Quellenzeugnisse vorliegen, ist verdeckt von den 
Absichten der Quellen, dessen Taten als König oder Kaiser herauszustellen 
und ihm seinen Platz innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung zu-
zuweisen, nicht aber den Menschen als Einzelperson zu charakterisieren.86 In 
diesem Spannungsfeld bewegen sich auch die sizilischen Kapläne, die weder zu 
einer geschlossenen noch zu einer herausgehobenen sozialen Schicht gehören 
und häufig nur deswegen Eingang in die dokumentarischen wie die erzählen-
den Quellen gefunden haben, weil ihre Handlungen von funktionaler Bedeu-
tung waren.87 

Die Grenzen, die Quellenüberlieferung und Quellencharakteristika der 
Erschließung einer mittelalterlichen Personengruppe setzen, können metho-
disch zwar nicht überwunden werden, doch bietet die Prosopographie einen 
vielerprobten Ansatz, trotz der genannten Einschränkungen möglichst detail-
lierte Einblicke in die Lebenswege von Einzelpersonen wie in Gruppenzusam-
menhänge zu gewinnen.88 Als Methode war die Prosopographie zunächst in 
den Altertumswissenschaften angesiedelt, die in groß angelegten Studien des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts personenbezogene Daten aus den verfügbaren 
Quellen auswerteten. Ende der 1950er Jahre wurde die Bedeutung der Perso-
nenforschung für frühmittelalterliche Fragestellungen durch Gerd Tellenbach 
erkannt,89 dessen Schüler, insbesondere Karl Schmid, die Prosopographie in 
den 1970er Jahren auf ein breiteres Fundament stellten und damit zu einem 
wissenschaftlich anerkannten Ansatz etablierten.90 Die Forschung folgte da-
mit der Erkenntnis, dass sich „politische und soziale Strukturen von Gruppen, 
Phänomenen wie Kontinuität und Diskontinuität, Aufstieg und Niedergang 
politischer Systeme, weltlicher und geistlicher Institutionen, politisches Han-
deln, soziale Mobilität, sozialer Wandel u.ä. erst über die Kenntnis von Perso-
nen näher analysieren“ lassen.91 Seitdem ist die Prosopographie nicht nur auf 
diverse Themen des Früh-, Hoch- und Spätmittelalters angewendet,92 sondern 
auch als Methode immer wieder überdacht und weiterentwickelt worden. 

 86 Vgl. dazu Schmid, Forschungen, S. 59f.; Tel lenbach, Bedeutung, S. 944–946. Zum Problem 
des biographischen Zugangs zu einem mittelalterlichen Herrscher vgl. auch Le Goff , Ludwig 
der Heilige, S. 4–10, 277f.; Csendes, Erat autem, insb. S. 34–40. 

 87 Vgl. dazu vor allem S. 78–120 u. 242–285.
 88 Zu den Grenzen der Quellen in Hinblick auf prosopographische Untersuchungen vgl. Stone, 

Prosopographie, S. 76–81; Petersohn, Personenforschung, S. 4; Freise , Personenüberliefe-
rung, S. 28f.; Althoff , Personenstatistik, S. 20f.

 89 Vgl. Tel lenbach, Bedeutung. 
 90 Vgl. im Überblick Petersohn, Personenforschung, S. 1–3; Werner, Problematik, S. 72f.; 

ders . , Personenforschung, S. 86f.; Bulst , Objet, S. 468–470; Irrgang, Peregrinatio, S. 16–18; 
Vones-Liebenstein, Beitrag, S. 696–704. 

 91 Bulst , Gegenstand, S. 9. Ähnlich auch Stone, Prosopographie, S. 64.
 92 Neben groß angelegten Prosopographien zur fränkischen, langobardischen, byzantinischen 
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Insbesondere die deutsche Mediävistik hat zunächst zwischen Prosopogra-
phie und Personenforschung unterschieden. Unter Prosopographie verstand 
sie die „Sammlung und Verzeichnung aller Personen eines nach Raum und 
Zeit abgesteckten Lebenskreises“, Personenforschung war demgegenüber die 
„Auswertung prosopographischen Materials nach unterschiedlichen Gesichts-
punkten historischer Interpretation“.93 Vor allem die englisch- und franzö-
sischsprachige Forschung rieb sich an diesem eng gefassten Verständnis von 
Prosopographie, nicht zuletzt weil in ihrem Sprachgebrauch eine Äquivalenz 
zum Begriff der Personenforschung fehlte, so dass in der Folgezeit Definitio-
nen mit unterschiedlicher Akzentuierung aufkamen.94 Die Prosopographie os-
zillierte zwischen einem Ansatz, der sich an Einzelpersonen orientierte und 
damit den Aspekt der individuellen Biographie betonte, und einem Ansatz, 
der auf Gruppenzusammenhänge ausgerichtet war und damit stärker die kol-
lektive Biographie ins Blickfeld rückte.95 In jüngerer Zeit ist die Forschung 
dazu übergegangen, nach den spezifischen Kennzeichen der Prosopographie 
zu fragen und sie von anderen methodischen Zugängen innerhalb der Perso-
nenforschung abzugrenzen. Anders als die Biographie, die die Persönlichkeit 
eines Individuums möglichst bis ins kleinste Detail zu erfassen versucht, be-
schäftigt sich die Prosopographie mit den Verflechtungen und Beziehungen 
von Einzelpersonen innerhalb einer klar umrissenen Personengruppe.96 Damit 
ist sie auf Vergleich angelegt, wenn nicht nur das Gemeinsame, das die Zu-
gehörigkeit der Einzelpersonen zur Gruppe erkennen lässt, sondern auch das 
davon Abweichende in den jeweiligen biographischen Einzeluntersuchungen 
hervortritt.97 Voraussetzung für eine prosopographische Untersuchung ist da-

oder auch angelsächsischen Geschichte (vgl. im Überblick Jarnut/Käuper, Prosopographie; 
Vones-Liebenstein, Beitrag, S. 697–699) hat die Forschung prosopographische Untersu-
chungen zu klar abgrenzbaren Personengruppen wie Bischöfen, Klostergemeinschaften oder 
Universitätsmagistern durchgeführt (vgl. Weinfurter, Series episcoporum; Althoff , Per-
sonenstatistik; Wriedt , Probleme) oder besonders geeignete Quellenbestände wie Gedenk-
bücher und Nekrologe systematisch auf verzeichnete Personen untersucht (vgl. Schmid, 
Programmatisches). Daneben ist die Prosopographie auch in Arbeiten zur mittelalterlichen 
Mobilität genutzt worden (vgl. Irrgang, Peregrinatio; Waßenhoven, Skandinavier). Zur 
Anwendung der Prosopographie auf die Normannen- und Stauferzeit im Königreich Sizilien 
vgl. Kamp, Kirche 1–3; Friedl , Studien.

 93 So Petersohn, Personenforschung, S. 1.
 94 Vgl. Bulst , Gegenstand, S. 3f., 8; ders . , Objet, S. 471–473; Keats-Rohan, Progress, S. 2.
 95 Zur Unterscheidung vgl. Autrand, Prosopographie, S. 14; Beech, Prosopography, S. 186. 
 96 Vgl. Irrgang, Peregrinatio, S. 18; Keats-Rohan, Progress, S. 3: „Prosopography is about 

what the analysis of the sum of data about many individuals can tell us about the different types 
of connexion between them, and hence about how they operated within and upon the institu-
tions – social, political, legal, economic, intellectual – of their time.“ 

 97 Vgl. zur Abgrenzung der Prosopographie von der Biographie Bulst , Gegenstand, S. 5f.; Hil l-
brand-Gril l , Einführung, S. 313f.; Beech, Prosopography, S. 187; Henning, Sozialgenealo-



 21

her einerseits die Festlegung von Kriterien, anhand derer die Einzelpersonen 
als Angehörige der Gruppe verstanden werden können. Sie können definiert 
sein durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Institution, durch die Ver-
bindungen zu einer bestimmten Person, durch die Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten Ort, durch die Anwesenheit bei einem bestimmten Ereignis oder 
auch durch die Überlieferung in einer bestimmten Quelle.98 Zum anderen gilt 
es, standardisierte Fragenkataloge zu entwickeln, nach denen die Einzelbiogra-
phien untersucht werden können, um eine Vergleichbarkeit der überlieferten 
Informationen zu gewährleisten, ohne dabei individuelle Besonderheiten und 
Veränderungen außer Acht zu lassen.99 Im Ergebnis zielt die Prosopographie 
also darauf ab, auf Basis vorab festgelegter Kriterien eine Personengruppe zu 
bestimmen, die in ihren Einzelpersonen und daraus abgeleitet in ihrer Gesamt-
heit unter mehreren Fragestellungen untersucht wird, um daraus Erkenntnisse 
über die Funktionsweise der Gruppe in einem sozialen, politischen und kul-
turellen Kontext zu gewinnen und übergeordnete Fragen beispielsweise nach 
dem Funktionieren von Herrschaft, nach den Möglichkeiten und Bedingungen 
gesellschaftlichen Aufstiegs oder auch nach der Verfasstheit von mittelalterli-
chen Institutionen zu klären.100 

Überträgt man den methodischen Ansatz der Prosopographie nun auf die 
Erforschung der sizilischen Hofkapelle mittels ihrer Kapläne, so ist zunächst 
nach den Kriterien zu fragen, die die Kapläne von anderen Geistlichen im 
Umfeld des Herrschers abgrenzen und gegebenenfalls als eine klar umrissene 
Personengruppe erscheinen lassen. Die Zugehörigkeit zur Gruppe der Kaplä-
ne erschließt sich über ihre Bezeichnung in den Quellen. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass der Begriff capellanus allein noch keine eindeutige Zuordnung 
ermöglicht, da im Königreich Sizilien auch Kapläne von Grafen oder Bischöfen 
bezeugt sind, die mit demselben Terminus belegt werden. Erst die Bezeichnung 
als capellanus regis oder als capellanus regie capelle scheidet daher einen könig-
lichen Kaplan von weiteren Geistlichen mit dieser Bezeichnung.101 Im Unter-
schied etwa zum Bischof, der in der Regel über eine Amtsbezeichnung verfügt, 
die seine Zugehörigkeit zum Episkopat zweifellos dokumentiert,102 lassen sich 
bei den Kaplänen allerdings weitere, auch amts- oder aufgabenbezogene Be-

gie, S. 198; Irrgang, Pereginatio, S. 18; Keats-Rohan, Progress, S. 3; Vones-Liebenstein, 
Beitrag, S. 695.

 98 Vgl. ebd., S. 708f. 
 99 Vgl. zu den Themen solcher Fragenkataloge Autrand, Prosopographie, S. 15–17; Beech, 

Prosopography, S. 207; Irrgang, Peregrinatio, S. 18f.; Vones-Liebenstein, Beitrag, S. 707, 
sowie grundsätzlich Ziel inski , Probleme, S. 629; Weinfurter, Series episcoporum, S. 99; 
Bulst , Gegenstand, S. 4.

 100 Vgl. dazu auch Stone, Prosopographie, S. 64f.
 101 Vgl. S. 24–27.
 102 In den Quellen wird zwar zwischen episcopus und electus differenziert, doch wird der Bischof 
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zeichnungen in den Quellen festmachen, die eine eindeutige Ermittlung der 
Zugehörigkeit zur Gruppe erschweren. Ist also unter einem canonicus bzw. 
clericus regie capelle oder einem clericus regis in jedem Fall ein Kaplan zu ver-
stehen? Da ihre Bezeichnung häufig variiert, handelt es sich bei den Kaplänen 
keineswegs um eine Personengruppe, die in den Quellen als klar definiert her-
vortritt.103 Vielmehr ist bei der Erfassung der Kapläne als Personengruppe stets 
im Einzelfall anhand der überlieferten Quellenterminologie zu prüfen, ob eine 
Zugehörigkeit zur Gruppe gegeben ist.

Neben der Festlegung von Kriterien zur Ermittlung von Kaplänen ist bei 
der Anwendung der prosopographischen Methode nach Themenschwerpunk-
ten zu fragen, unter denen die Einzelbiographien der Kapläne analysiert wer-
den. Der Name des Kaplans, seine Bezeichnungen in den Quellen, seine geo-
graphische und familiäre Herkunft, sein Bildungsstand, seine Aufgaben und 
Tätigkeiten sowie Ämter, seine Mobilität, seine finanzielle Ausstattung und 
seine räumliche wie persönliche Nähe zum Herrscher werden hier als verein-
heitlichte Kriterien angelegt.104 Dabei stößt die prosopographische Methode 
allerdings auch an die Grenzen ihrer Anwendbarkeit. Dies betrifft nicht nur 
die angesprochene, häufig lückenhafte Überlieferung von Informationen zu 
Kaplänen oder ihre schwankenden Bezeichnungen in den Quellen, sondern 
vor allem auch die Feststellung einer Personenidentität, die durch die vorherr-
schende Einnamigkeit der Kapläne stark beeinträchtigt wird.105 So sind zeit-
gleich mehrere Kapläne mit dem Namen Johannes oder Nicolaus überliefert, 
ohne dass aus den Quellen ersichtlich wird, ob es sich hierbei um dieselbe oder 
um verschiedene Personen handelt. Hinzu kommt, dass die Schreibweise der 
Namen häufig variiert, wodurch die Identifizierung einer Einzelperson zusätz-
lich erschwert wird. In einigen Fällen lässt sich daher nur eine mögliche oder 
wahrscheinliche Identität konstatieren.106 Erleichtert wird die zuweilen aus-
sichtslos erscheinende Identifizierung der einzelnen Kapläne durch Beinamen, 
die auf die geographische Herkunft oder auf familiäre Abstammungsverhält-
nisse verweisen und damit Kriterien für die Abgrenzung des einen Kaplans 
vom anderen liefern.107 

in der Regel mit dem Zeitpunkt seiner Wahl zum Episkopat gerechnet. Vgl. dazu Weinfurter, 
Series episcoporum, S. 97.

 103 Anders Schmid, Forschungen, S. 66, der in der Gemeinschaft der Kapläne eine „klar definier-
te Gruppe von Personen“ sieht und damit die genannten terminologischen Schwierigkeiten 
nicht berücksichtigt.

 104 Vgl. S. 311–559.
 105 Vgl. grundsätzlich Schmid, Bemerkungen, S. 222; ders . , Programmatisches, S. 123; Wriedt , 

Probleme, S. 19f.; Werner, Problematik, S. 72; Schmid, Überlieferung, S. 7–9; Mehne, Per-
sonen, S. 14; Beech, Prosopography, S. 200f.; Johrendt, Diener, S. 159f.

 106 Vgl. zu dieser Unterscheidung Jarnut/Käuper, Prosopographie, S. 253f.
 107 Vgl. dazu die Einzelbeispiele im prosopographischen Anhang (Kapitel V.).
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Die Anwendung des beschriebenen Fragerasters zur Analyse der Einzelbio-
graphien der Kapläne ist trotz der genannten Einschränkungen von doppeltem 
Nutzen für die Arbeit. Zum einen können auf diese Weise die unterschied-
lich detailliert dokumentierten und in ihren biographischen Details durchaus 
voneinander abweichenden Lebens- und Karrierewege der sizilischen Kapläne 
verzeichnet sowie auf Informations- und Überlieferungslücken aufmerksam 
gemacht werden. Zum anderen ermöglicht die Auswertung des Fragerasters 
weiterführende Erkenntnisse in Hinblick auf die Frage, ob sich nach Prüfung 
aller Einzelhinweise in den Quellen der Prototyp eines sizilischen Kaplans re-
konstruieren lässt, inwieweit er mit den von der Forschung bislang formulier-
ten Kennzeichen übereinstimmt und welche konkreten Konsequenzen sich aus 
abweichenden Ergebnissen für das etablierte Bild von einer Hofkapelle erge-
ben. Auf diese Weise bleibt die Arbeit nicht bei einer reinen Bestandsaufnahme 
einzelbiographischer Details zu den normannisch-staufischen Kaplänen ste-
hen, um daraus eine primär der Materialaufnahme verpflichtete Prosopogra-
phie vorzulegen, wie sie beispielsweise von Norbert Kamp für den sizilischen 
Episkopat in den 1970er Jahren publiziert worden ist.108 Vielmehr nutzt die 
Arbeit die mithilfe der prosopographischen Methode gewonnenen Erkennt-
nisse als Fundament für die Analyse der zur Hofkapelle aufgeworfenen Fragen 
und Themenkomplexe.109 

 108 Vgl. Kamp, Kirche 1–3. Zur Bedeutung dieser Arbeit für die prosopographische Forschung 
vgl. Strnad, Prosopographie; Esch, Norbert Kamp, S. 635: „Die ‚prosopographische Grund-
legung‘ abzuschließen war ihm [Kamp] vergönnt, nicht aber, sie für die eigentliche Fragestel-
lung auch auszuwerten. Die große Darstellung, die vor allem den beiderseitigen Spielraum von 
Monarchie und Episkopat, eben die Dynamtik des Systems, feststellen sollte, blieb unvollen-
det.“

 109 Vgl. dazu S. 11f.
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I .  T E R M I N O L O G I E  D E R  Q U E L L E N

1. Identifikation durch Zugehörigkeit: capellanus regis und capellanus regie 
capelle als zentrale Begriffe

Der Begriff capellanus ist in Süditalien schon lange vor der Gründung des 
Königreichs Sizilien im Jahr 1130 nachweisbar. Bereits während der bis ins 
11. Jahrhundert andauernden langobardischen Herrschaft in Süditalien begeg-
nen Kapläne in den Quellen als Geistliche im Umfeld der Herrschenden.1 Den 
Normannen, die nach erfolgreicher militärischer Eroberung Süditaliens die 
vorhandenen langobardischen und griechischen Strukturen wie auch verant-
wortliche Personengruppen für ihren Herrschaftsaufbau zu nutzen begannen,2 
dürfte der Begriff capellanus jedoch nicht erst im Zuge ihrer intensiven Ausein-
andersetzung mit den Langobarden geläufig geworden sein. In den Urkunden 
der Herzöge der Normandie, genauer in denjenigen Richards II. (996–1026) 
und Wilhelms II. (1035–1087), des späteren Königs von England, lassen sich 
capellani nachweisen, die als Zeugen und Urkundenschreiber fungierten, an 
Schenkungsverfahren beteiligt waren und dem engeren Umfeld der Herzöge 
angehörten.3 Den Herzögen wie auch den normannischen Adelsfamilien waren 
Kapläne demnach begrifflich und funktional bekannt. Dafür spricht auch, dass 
in England bereits unmittelbar nach der Eroberung 1066 nicht nur der Begriff 
capellanus, der in angelsächsischer Zeit nicht gebräuchlich war, Verwendung 
findet, sondern Kapläne auch relativ rasch durch die neuen Herrscher in (Ver-
waltungs-)Ämter eingebunden wurden und insbesondere in Bischofsämter 
aufstiegen.4 Während für England also vorsichtig angenommen werden kann, 
dass die Kapläne von den Normannen auf die Insel importiert wurden,5 so 

 1 Vgl. Binterim, Denkwürdigkeiten, S. 191.
 2 Vgl. Loud, Age, S. 278–290; ders . , How norman, insb. S. 25–30.
 3 Vgl. Recueil, ed. Fauroux Nr. 7, 13, 117, 132, 137, 141, 151, 164, 187, 197, 214, 224. Zur Hof-

kapelle der Herzöge vgl. auch Musset , Voie.
 4 Vgl. Bent, Chapel Royal, S. 79–82; Ullmann, Introduction, S. 2f.; Musset , Voie, insb. S. 53–

56.
 5 Interessant ist in diesem Zusammenhang die These von Graham Loud, dass die Normandie als 

Herzogtum im 11. Jahrhundert weniger entwickelt war als beispielsweise England und Südita-
lien, die von den Normannen zeitgleich erobert wurden. Vgl. Loud, How norman, S. 25f. Für 
den Bereich der Kapläne scheint dies nicht zwingend zuzutreffen.
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wird man für Süditalien im 11. Jahrhundert wohl eine doppelte Herkunft des 
Begriffs capellanus voraussetzen können: eine bestehende langobardische und 
eine mit der Eroberung Süditaliens zusätzlich hinzutretende normannische 
Tradition.6 

Seit den 1070er Jahren sind Kapläne in Süditalien vereinzelt bezeugt, die als 
Zeugen in oder Schreiber von Urkunden normannischer Adliger oder lokaler 
Amtsträger wirkten.7 Ihre Bezeichnung als capellani ist dabei häufig mit einem 
Hinweis auf den Urkundenaussteller verbunden (capellanus noster, Kaplan ei-
ner namentlich genannten Person oder einer bestimmten Kirche). Erstaunli-
cherweise lassen sich bis zum Jahr 1086 keine Kapläne im Umfeld der Familie 
Hauteville nachweisen. Weder Robert Guiscard (1059–1085) noch sein Sohn 
und Nachfolger Roger Borsa (1085–1111) verfügten als Herzöge von Apulien 
über Kapläne, wie aus ihren überlieferten Urkunden hervorgeht.8 Ob hier von 
einem überlieferungsgeschichtlichen Zufall auszugehen ist oder Kapläne für die 
Herzöge von Apulien von untergeordneter Bedeutung waren, lässt sich nicht 
sicher feststellen.9 Deutlicher geht aus den überlieferten Zeugnissen hingegen 
hervor, dass Kapläne unterschiedlichen Personen zur Verfügung stehen konn-
ten, die nicht der politisch vorherrschenden Familie der Hauteville angehören 
mussten. Dieses Prinzip hielt sich bis ins 13. Jahrhundert, denn auch nach der 
Gründung des Königreichs Sizilien sind Kapläne nachweisbar, die nicht zur 
königlichen Hofkapelle gehörten, sondern vergleichbare Aufgaben im Umfeld 
von Grafen oder Bischöfen versahen.10 

 6 Ähnlich auch Schal ler, Hofkapelle, S. 484.
 7 Vgl. als frühesten Beleg Riccardus, der als Kaplan des normannischen Barons Hugo von 

Chiaromonte dessen Urkunde vom März 1074 schrieb: Holtzmann, Normannenurkunden 2, 
S. 40–42 Nr. 1. Weitere Kapläne finden sich in den folgenden Quellenzeugnissen: Nachlass 
Kamp, Karteikasten I.12.fasc.2 (Viribaldus, Kaplan Richards II. von Capua), DRo I 54, 55, †67 
(Hermenfridus, Kaplan von S. Matteo di Squillace), Collura, Carte, S. 18–20 Nr. 4 (capellanus 
ignotus), Gattola , Historia, S. 219f. (Johannes, Kaplan der Rocca, Tochter des Grafen Drogo), 
Ebner, Monasteri, S. 96f. (Riccardus, Kaplan des Guillelmus, Inhaber des Kastells in Novi). 

 8 Vgl. Recueil, ed. Ménager. An drei Stellen werden ein Iohannes bzw. Petrus clericus et nota-
rius urkundlich erwähnt, doch sind sie nicht als Kapläne anzusehen, da der Begriff clericus in 
diesem Fall terminologisch zu unscharf ist. Vgl. ebd., S. 94 Nr. 26, S. 144 Nr. 44, S. 149 Nr. 45.

 9 Bezieht man die Möglichkeit in Betracht, dass Rogers I. Kaplan Fulco (Nr. 4) über Verbin-
dungen zum apulischen Herzogshof verfügte, die sich über seine Urkundentätigkeit nachwei-
sen lassen können, so ist eher von einem überlieferungsgeschichtlichen Zufall als von einer 
grundsätzlichen Nichtverwendung von Kaplänen durch die apulischen Herzöge auszugehen. 
Allerdings bleibt zu beachten, dass Robert Guiscard – anders als Roger I. – keine Hofkirche 
gründete, was wiederum für eine untergeordnete Bedeutung der Kapläne für den apulischen 
Herzog sprechen würde.

 10 Da die gräflichen oder bischöflichen Kapläne nicht Gegenstand der Arbeit sind, folgt hier nur 
eine Auswahl an Belegen: Amico/Starrabba, Diplomi, S. 9–11 Nr. 7; Garufi , Conti, S. 352 
Nr. 4; Ughel l i , Italia sacra 6, Sp. 446; ebd. 8, Sp. 290; DRo II II/6, III/27; Garufi , Conti, S. 
360–362 Nr. 7f.; ders . , Monasteri, S. 77 Nr. 4; CDVerginiano, ed. Trapeano, S. 265 Nr. 569; 
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Die Zeit Rogers I. bildet nicht nur mit Blick auf die Erwähnung von Kaplä-
nen im Umfeld der Familie Hauteville, sondern auch hinsichtlich der Verwen-
dungsintensität des Begriffs capellanus eine Zäsur. Unter ihm lassen sich im 
Zeitraum von 1086 bis 1101 erstmals mehrere, zum Teil gleichzeitig nebenein-
ander wirkende Kapläne nachweisen, deren Tätigkeitsschwerpunkt eindeutig 
in den 1090er Jahren liegt.11 Das Begriffsspektrum folgt dabei einerseits den bis 
dahin üblichen terminologischen Gepflogenheiten: Fünf der sechs nachweis-
baren Kapläne Rogers I. werden mehrfach als capellani comitis Rogerii oder als 
capellani mei ausgewiesen. Nur einer wird lediglich als capellanus bezeichnet, 
ohne dass eine besondere Zuordnung zu Roger I. erfolgt; allerdings geht aus 
dem Kontext der entsprechenden Urkunde hervor, dass er dem Kreis der Ka-
pläne des Grafen angehörte.12 Auf der anderen Seite wird einer der sechs Ka-
pläne unter Roger I. erstmals mit zusätzlichen Begriffen versehen (cancellarius, 
medicus), die für sich genommen keinen Hinweis auf den Status als Kaplan 
liefern; durch die Wendung et capellanus oder den Quellenkontext wird aber 
eine Identifizierung als Kaplan ermöglicht.13 

Starre Begrifflichkeiten für die Bezeichnung der Kapläne Rogers I. sind in 
den Quellen demnach nicht nachweisbar, der Terminus capellanus comitis Ro-
gerii bzw. capellanus meus findet jedoch die mit Abstand häufigste Verwen-
dung gegenüber der einfachen Bezeichnung als capellanus.14 Auch wenn an 
dieser Stelle die verlustreiche Überlieferungssituation der frühen normanni-
schen Herrscherurkunden zu beachten bleibt,15 lässt sich von der Regentschaft 
Adelasias (1101–1112) und der selbstständigen Grafen- und Herzogszeit Ro-
gers II. bis zur Entstehung des Königreichs Sizilien (1130) eine zunehmende 
terminologische Festschreibung der Kapläne erkennen, die den Begriff capella-
nus mit der Amtsbezeichnung oder der Namensnennung des jeweiligen Herr-
schers, entweder direkt (Rogerii) oder indirekt (meus/noster), verbindet.16 Auf 
politische Veränderungen wird bei der Bezeichnung der Kapläne unmittelbar 
reagiert, wenn beispielsweise Guarinus nach der Belehnung Rogers II. mit dem 

White, Monasticism, S. 274 Nr. 9; Cusa, Diplomi, S. 86 Nr. 12; Garufi , Documenti, S. 269–
271 Nr. 111; ders . , Secoli, S. 361–365 Nr. 3; Scandone, Avellino, S. 173f. Nr. 10; Pergamene 
Capua, ed. Mazzoleni , S. 104 Nr. 47.

 11 Vgl. die Biogramme Nr. 1–6. Im Jahr 1097 sind nachweislich drei Kapläne parallel tätig (vgl. Nr. 
3, 4 u. 6), im Jahr 1098 zwei Kapläne (Nr. 1 u. 6). Auch für die anderen Jahre ist eine gleichzei-
tige Tätigkeit denkbar, die allerdings aufgrund der in den Quellen nur punktuell erscheinenden 
Kaplansnennungen nicht sicher greifbar wird. 

 12 Vgl. Biogramm Nr. 2. In Kombination erscheinen beide Bezeichnungsvarianten bei dem in den 
Quellen am besten dokumentierten Kaplan Fulco (Nr. 4).

 13 Vgl. Biogramm Nr. 4. 
 14 Vgl. die Biogramme Nr. 1–6 mit entsprechenden Quellenbelegen.
 15 Vgl. dazu die Ausführungen S. 16f.
 16 Vgl. die Biogramme Nr. 7–11 mit Einzelbelegen.
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Herzogtum Apulien in seiner ersten urkundlichen Erwähnung nach 1128 mit 
Blick auf den neuen Herrschaftsbereich als magister capellanus domini ducis 
bezeichnet wird.17 

Im ersten Jahrzehnt nach der Gründung des Königreichs Sizilien verändert 
sich die Bezeichnung der für diesen Zeitraum nachweisbaren Kapläne Ro-
gers II. in den Quellen nicht wesentlich. Ihre erneut an die veränderte politi-
sche Situation Süditaliens angepasste Bezeichnung als capellani regis und die 
alternative Wendung capellanus noster bleiben die verwendeten Terminologien, 
die eine sichere Identifizierung eines Kaplans ermöglichen.18 Erst mit dem Jahr 
1140 wird diese Praxis aufgebrochen und das Begriffspektrum der Kapläne er-
weitert. Seither können sie in den Quellen auch als Kapläne einer bestimmten 
Hofkirche ausgewiesen werden.19 Neben die terminologisch fixierte persönli-
che Bindung an den Herrscher tritt nun also zusätzlich eine Bezeichnung, die 
das Moment der unmittelbaren Beziehung zwischen Kaplan und König be-
grifflich in den Hintergrund treten lässt und dafür die Zugehörigkeit zu einer 
Hofkirche als Identifikationsmerkmal eines königlichen Kaplans anführt. 

Exkurs: Hofkirchen in Süditalien

Die Identifizierung eines Kaplans über seine Bezeichnung als Angehöriger ei-
ner Hofkirche setzt eine genaue Definition voraus, was unter einer Hofkirche 
zu verstehen ist und welche süditalienischen Kirchen als solche in Betracht 
kommen. Da die Arbeit jedoch nicht das Ziel verfolgt, Hofkirchen als räumli-
ches Element der Hofkapelle systematisch zu untersuchen, sondern die Kaplä-
ne als handelnde Personen in den Mittelpunkt rückt, werden für die folgenden 
Ausführungen nur die von der Forschung als solche identifizierten Hofkirchen 
aufgenommen, an denen in normannischer und staufischer Zeit Kapläne nach-
weisbar ansässig waren.20

Die allgemeinen Kennzeichen einer mittelalterlichen Hofkirche sind vielfach 
herausgearbeitet worden und können daher an dieser Stelle zusammengefasst 
werden. Grundsätzlich unterscheidet sich eine Hofkirche von einer gewöhnli-
chen Kirche durch ihren besonderen Rechtsstatus. In der Regel wurde eine Hof-

 17 Vgl. DRo II 14. Zur Bedeutung der Wendung magister capellanus vgl. S. 66–74.
 18 Vgl. die Biogramme Nr. 12–15. Als Sonderfälle vgl. Guarinus (Nr. 10) und Grisandus (Nr. 17). 

Zu weiteren Aufgaben- und Amtsbezeichnungen vgl. S. 60–66.
 19 Vgl. als ersten Fall Simon (Nr. 16).
 20 Zu weiteren Hofkirchen, die hier nicht behandelt werden, vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 483–

500; Toomaspoeg, Decimae, S. 489–519. Bei den hier behandelten süditalienischen Hofkir-
chen ist zu beachten, dass aufgrund der teilweise dürftigen Quellenüberlieferung nicht in allen 
Fällen sämtliche skizzierten Kennzeichen einer Hofkirche nachgewiesen werden können.
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kirche durch den Herrscher gestiftet, in seltenen Fällen eine bereits bestehende 
Kirche nachträglich zu einer Hofkirche erhoben.21 Ihre Bezeichnung als capella 
regis, als capella noster oder seit der staufischen Zeit auch als capella imperii 
bzw. specialis zeigt an, dass der Herrscher eine Hofkirche als seine Eigenkirche 
betrachtete.22 Sie stand außerhalb der allgemeinen kirchlichen Verfassung und 
war als exemte Kirche dem Zuständigkeitsbereich des Diözesanbischofs ent-
hoben, der weder in disziplinarischer noch in jurisdiktioneller Hinsicht seine 
Autorität geltend machen konnte.23 Diese rechtliche Stellung einer Hofkirche 
spiegelt sich auch in der Form ihrer finanziellen Ausstattung wider. So verfügte 
sie nicht über Besitz, der aus allgemeinem Kirchengut gespeist wurde, sondern 
erhielt Zuwendungen aus der Vermögensmasse des Herrschers.24 Hinsichtlich 
ihrer Funktion ist eine Hofkirche am wenigsten scharf zu definieren, denn sie 
konnte genauso als Gottesdienstraum innerhalb des herrscherlichen Palastes 
wie auch als Pfarrkirche mit Tauf- und Beerdigungsrecht fungieren.25

a) S. Petri ad curtem in Salerno

Die älteste Hofkirche in Süditalien, an denen Kapläne der normannischen und 
staufischen Herrscher nachweisbar sind, ist die Palastkapelle S. Petri ad curtem 
von Salerno. Ihre Gründung reicht zurück in die Zeit des Herzogs Arichis II. 
von Benevent (758–787), der auch nach der Eroberung des langobardischen 
Königreichs durch Karl den Großen versuchte, eine unabhängige Herrschaft 

 21 Vgl. dazu etwa S. 42 und 48f.
 22 Vgl. dazu Klewitz, Königtum, S. 147f.; Schal ler, Hofkapelle, S. 483f. Zum Begriff capella 

specialis vgl. auch S. 42, Anm. 98.
 23 Vgl. D’Avack, Chiese, S. 362; Schieffer, Hofkapelle, S. 4; Schal ler, Hofkapelle, S. 484. 

Zur geschichtlichen Entwicklung der Hofkirche vgl. Lüders , Capella, insb. S. 70–93; Bianca 
Papa, Chiese, S. 1–9; D’Avack, Chiese, S. 353–360; Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 95–101. 
Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 275f., unterscheidet mit Blick auf die Exemtionsfrage zwi-
schen Pfalzkapellen, die aufgrund ihres Status als königliche Eigenkirchen automatisch von 
der bischöflichen Jurisdiktionsgewalt befreit waren, und Pfalzstiften, denen die Exemtion ei-
gens verliehen wurde. Kritisch dazu Falkenstein, Alexander III., S. 89, insb. Anm. 10. Zur 
Schwierigkeit, im Einzelfall eine Exemtion exakt bestimmen zu können, vgl. auch S. 39, Anm. 
89.

 24 Vgl. Bianca Papa, Chiese, S. 32–35, insb. S. 34f.; Schal ler, Hofkapelle, S. 484. Zur finan-
ziellen Ausstattung der Hofkirchen vgl. Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 102f.; Schieffer, 
Hofkapelle, S. 4: „Eines gesonderten Vermögens bedurfte sie [die Hofkirche] nicht, denn die 
Geistlichen hatten als vertraute Tischgenossen des Herrschers vollen Anteil an der Versorgung 
des Hofes.“ 

 25 Vgl. Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 98–100; Schal ler, Hofkapelle, S. 484.
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über weite Teile Süditaliens zu führen.26 Als Ausdruck seiner Herrschaftsambi-
tionen sind nicht nur die Aneignung des princeps-Titels nach 774, sondern auch 
der Bau der Sophienkirche in Benevent und seines Palastes in Salerno anzuse-
hen, von dessen Pracht der langobardische Geschichtsschreiber und Dichter 
Paulus Diaconus eindrücklich berichtet.27 Über die dem Palast angegliederte 
Kirche ist aus dieser Zeit nur bekannt, dass sie den Aposteln Petrus und Paulus 
geweiht war.28 Dieses Doppelpatrozinium muss jedoch spätestens im 10. Jahr-
hundert aufgehoben worden sein, da seitdem nur das Petruspatrozinium in den 
Quellen bezeugt ist.29 In dieser Zeit wird die Kirche auch erstmals explizit als 
cappella palatii bezeichnet, wodurch ihr Status als Hofkirche terminologisch 
fixiert wurde.30 Außerdem lassen sich in Ansätzen die internen Strukturen der 
Palastkirche greifen, wenn zwischen 940 und 1073 immerhin vier Diakone bzw. 
Kleriker überliefert sind, die zusätzlich als Äbte und damit als Vorsteher der 
Palastkirche bezeichnet werden.31 Für die normannischen Herrscher scheint 
S. Petri ad curtem eine gegenüber anderen Hofkirchen deutlich untergeordnete 
Rolle gespielt zu haben, obwohl Herzog Roger Borsa und später auch König 
Wilhelm II. in Salerno regelmäßig residierten. Abgesehen von drei Fällen, von 
denen einer allerdings unsicher ist, sind keine Nachrichten über eine Nutzung 
der Kirche durch die normannischen Herrscher bekannt.32 In staufischer Zeit 
mehren sich zwar die Hinweise auf Kapläne, die dort ansässig waren, doch 
scheint die Hofkirche, die oft als imperialis capella bezeichnet wird, auch für 
die staufischen Herrscher keine herausragende Stellung eingenommen zu ha-
ben, da im direkten Vergleich etwa zur Cappella Palatina in Palermo nur we-

 26 Zur Herrschaft Arichis’ II. und seinen Palastbauten vgl. Schipa, Storia, S. 83–86; Fiore, Chie-
se, S. 141f.; Belt ing, Studien; Kaminsky, Sinngehalt; Peduto, Paolo Diacono. Zur Datie-
rung des Palastes von Salerno vgl. Amarotta , Cappella, S. 26.

 27 Vgl. Paulus Diaconus, Carmina, ed. Dümmler, VI, S. 44f.; Neff , Gedichte, S. 14–19.
 28 Vgl. Chronicon Salernitanum, ed. Westerbergh, c. 17, S. 22: … hanc civitatem undique mu-

nivit atque in ea mire magnitudinis immo et pulcritudinis palaccium construxit, et ibidem in 
aquilonis parte ecclesiam in honorem beatorum Petri et Pauli instituit …

 29 Vgl. als frühen Beleg für das alleinige Petruspatrozinium die Nachricht, Fürst Waimar II. von 
Salerno (893–946) habe 920 einen Glockenturm an die ecclesia sancti Petri anbauen lassen. Ebd., 
c. 159, S. 167: … et in angulo ipsius ecclesie sancti Petri campanile mire pulcritudinis quamvis 
exiguum mirabiliter construere fecit …

 30 Vgl. CDCavensis 2, ed. Morcaldi/Schiani/De Stephano, S. 226 Nr. 377.
 31 Vgl. ebd., S. 226 Nr. 377 (Bonus), S. 66 Nr. 263 (Dauferius); CDCavensis 5, ed. Morcaldi/

Schiani/De Stephano, S. 159 Nr. 706 (Petrus); Pennacchini , Pergamene, S. 43 Nr. 7 (Jo-
hannes). Vgl. dazu auch Crisci/Campagna, Salerno, S. 202; Amarotta , Cappella, S. 26f. 

 32 Zu den Aufenthalten der normannischen Herrscher in Salerno vgl. Vitolo, Salerno. Interes-
sant ist die Nutzung der Hofkirche im Juli 1182, um den Prozess zwischen dem Abt von Cava 
und dem königlichen stratigotus von Salerno, Rogerius de Landulfo, zu klären, der um das 
Besitzrecht am Hafen von Vietri entstanden war. Vgl. Kehr, Urkunden, S. 448f. Nr. 26. Zu 
weiteren Nennungen der Hofkirche vgl. die Biogramme Nr. 19 u. 34.
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nige Kapläne überliefert sind.33 Allerdings bleibt dabei zu beachten, dass häu-
fig nur die Vorsteher der Hofkirche in den Quellen Erwähnung finden. Wie 
viele Kapläne darüber hinaus dort wirkten, lässt sich daher nicht bestimmen. 
In spätstaufischer Zeit deuten die wenigen überlieferten Nachrichten zudem 
darauf hin, dass S. Petri ad curtem zeitweilig aus dem herrscherlichen Einfluss-
bereich geriet.34 Über ihre finanzielle Ausstattung liegen aus normannischer 
und staufischer Zeit kaum Zeugnisse vor.35 Ebenso wenig lassen sich genauere 
Informationen über den rechtlichen Status der Kirche gewinnen. Erst aus dem 
gescheiterten Versuch des Salernitaner Erzbischofs Philippus Capuanus, S. Pe-
tri ad curtem seiner Jurisdiktion zu unterwerfen, kann die exemte Stellung der 
Hofkirche für das Jahr 1294 erschlossen werden.36

b) S. Maria in Messina

Zu den frühesten Gründungen einer normannischen Hofkirche gehört die Ma-
rienkapelle im Palast von Messina. Nach der 1061 erfolgten Eroberung durch 
Roger I. wurde die Stadt zu einem der bevorzugten Aufenthaltsorte des Nor-
mannen, der wohl auch die Erbauung des dortigen Palastes und der Kapelle 
veranlasste.37 Während der Regentschaft Adelasias diente die Marienkapelle als 
Ort, an dem 1110 die Wahl des neuen Bischofs Petrus von Squillace durch die 
anwesenden Barone vollzogen wurde.38 Unter Roger II. wird die Kapelle 1128 
als Ausstellungsort für drei Urkunden genannt, in denen getroffene Verein-

 33 Zu den in staufischer Zeit nachweisbaren Kaplänen der Hofkirche S. Petri ad curtem gehören 
Philippus Scillata (Nr. 58), Thomas de Vinea (Nr. 113), Marius de Astiliano (Nr. 116), Gual-
terius Ioncata (Nr. 145), Petrus de Toro (Nr. 149), Matheus de Porta (Nr. 203), Guillelmus de 
Archiepiscopo (Nr. 204) und Nicolaus (Nr. 205). Unsicher ist die Zugehörigkeit zur Hofkir-
che bei Matheus (Nr. 232), auszuschließen hingegen bei Johannes de Vinea (Nr. 236). Anders 
Schal ler, Hofkapelle, S. 489 u. 517.

 34 Vgl. die Ausführungen zu Matheus de Porta (Nr. 203), Alexander de Frescarosa de Capua (Nr. 
238) und Andreas de Ducenta (Nr. 239). Zu den Äbten als Vorsteher der Hofkirche vgl. auch 
Fiore, Chiese, S. 144f.

 35 Vgl. dazu die Ausführungen zu Andreas de Ducenta (Nr. 239). Zu späteren Einkünften und 
Besitzungen der Hofkirche vgl. Fiore, Chiese, S. 145f.

 36 Vgl. CDSalernitano 3, ed. Carucci , S. 224 Nr. 191; Fiore, Chiese, S. 146; Schal ler, Hofka-
pelle, S. 489.

 37 Zum Bau von Palast und Kirche vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 2, S. 1356; zur Eroberung Messinas 
Becker, Roger I., S. 49–54; zu den Aufenthalten Rogers I. in Messina von Falkenhausen, 
Regentschaft, S. 89; zum Verhältnis der sizilischen Könige zu Messina Enzensberger, Messi-
na.

 38 Vgl. DRo II 2: Contigit, ut statim post electione(m) Petri Squillacensis ep(iscop)i, cu(m) in capel-
la Messane ad ipsa(m) electione(m) convenissent barones, quor(um) no(min)a inferius legentur.
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barungen mit den Bürgern von Savona verschriftlicht wurden.39 Hinweise auf 
dort ansässige Kapläne finden sich erst in den 90er Jahren des 12. Jahrhun-
derts.40 In dieser Zeit wandeln sich auch die Terminologien, mit denen die Ma-
rienkapelle belegt wird: Während sie in normannischer Zeit ausschließlich als 
capella Messane oder capella palatii bezeichnet wird, verwenden die Quellen 
nun die für eine Hofkirche üblichen Bezeichnungen capella nostra oder capella 
regia.41 Insgesamt dürfte der Marienkapelle als Hofkirche in normannischer 
und staufischer Zeit jedoch eine eher untergeordnete Bedeutung beizumessen 
sein, da sich die Quellenbelege auf die wenigen genannten und punktuellen 
Nachrichten beschränken.

c) S. Maria in Troina

Ebenfalls in normannischer Zeit wurde die Marienkirche in der Residenz von 
Troina gegründet, allerdings ist keineswegs plausibel, dass sie von Anfang an als 
Hofkirche fungierte. Schaller geht in seinen Überlegungen zur sizilischen Hof-
kapelle davon aus, dass die Marienkirche als Eigenkirche von Roger I. gestiftet 
wurde und zugleich als Kathedralkirche für das neu errichtete Bistum dienen 
sollte. Als Argumente führt er an, dass der Graf die Gründung „aus eigener 
Machtvollkommenheit ... und zunächst wohl ohne päpstliche Genehmigung 
geschaffen“ und seinen Kaplan Robertus de Urbe mit der Leitung der Kirche 
betraut habe.42 Betrachtet man die eigentliche Gründungsurkunde vom De-
zember 1080, so fällt zunächst auf, dass Troina lediglich als ecclesia und Robert 
nur als venerabilis fidelis noster, nicht aber als episcopus bezeichnet wird.43 Da 
die Aufgaben und Rechte, die Robert als Vorsteher der Kirche zugesprochen 
werden, jedoch mit denen eines Bischofs übereinstimmen,44 spricht die unge-

 39 Vgl. DRo II 10. 
 40 Vgl. als ersten nachweisbaren Kaplan den 1191 erwähnten Rainaldus de Busakano (Nr. 43). 
 41 In einer gefälschten Urkunde Rogers II. findet sich der Hinweis auf die capella nostri Messa-

nensis palatii. Vgl. DRo II †13. Allerdings ist diese Fälschung wohl nicht vor Ende des 12. Jahr-
hunderts entstanden, so dass sie keine Rückschlüsse ermöglicht, ob der Terminus capella noster 
bereits zur Zeit Rogers II. verwendet wurde. Zu den unter Tankred und Friedrich II. nachweis-
baren Bezeichnungen vgl. die Ausführung zu den Kaplänen Rainaldus de Busakano (Nr. 43), 
Robertus (Nr. 50), Golias (Nr. 55) und Petrus de Moraldo (Nr. 64).

 42 Schal ler, Hofkapelle, S. 485; ders . , Kanzlei und Hofkapelle, S. 79; Di Chiara, Opuscoli, 
S. 132–165.

 43 Vgl. Di Chiara, Opuscoli, S. 166f. Nr. 1. Zur Diskussion der Gründungsurkunde vgl. Cas-
par, Roger II., S. 598–606, sowie mit schlüssiger Neuinterpretation Becker, Roger I., S. 174.

 44 Vgl. dazu Becker, Roger I., S. 174; Andenna, Chierico, S. 304. Die bei Gaufredus Malaterra 
berichtete Übertragung von staatlichen Zehnten an die Kirche (vgl. Gaufredus Malaterra, 
De rebus gestis, ed. Pontieri , III,19, S. 68) ist nicht als Hinweis auf einen Status als Eigen-
kirche zu werten, sondern entsprach dem Vorgehen der Normannen, neu gegründete Diöze-
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wöhnliche Terminologie nicht dagegen, hier die Gründung eines Bistums und 
nicht die einer Eigenkirche anzunehmen. Hinzu kommt, dass Roger I. keines-
wegs nur im Fall Troinas eigeninitiativ gehandelt hatte. Wie aus einem Schrei-
ben Gregors VII. von 1081 hervorgeht, in dem der Papst auf die Gründung 
Troinas Bezug nimmt, hatte der Graf auch bei der Errichtung des Bistums Mi-
leto und der Einsetzung des dortigen Bischofs die Initative übernommen und 
den Papst erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeschaltet – für Gregor VII. 
Anlass genug, das Vorgehen Rogers I. in seinem Brief deutlich zu kritisieren.45 
Dass der Papst aber der Weihe des Robert von Troina, wie auch in den anderen 
Fällen, in denen Roger I. Kandidaten einsetzte, zustimmte, zeigt, wie sehr die 
Gründung des Bistums Troina in geregelten Bahnen ablief.46 Dies gilt auch für 
die Ausstattung der Kirche mit Besitz in Form von villani und einer Mühle, die 
zwar durch Roger I. im Februar 1085 vorgenommen wurde, doch keineswegs 
auf eigenkirchliche Ambitionen des Grafen verweist, wie andere Bistumsgrün-
dungen dokumentieren, bei denen der Graf ähnlich vorging.47 

Entkräften lässt sich auch die Überlegung, den ersten Bischof von Troina 
mit dem Kaplan Robertus de Urbe gleichzusetzen.48 In keiner der beiden Ur-
kunden Rogers I. ist Robert als Bischof von Troina mit dem Beinamen de Urbe 
belegt oder als capellanus bezeichnet.49 Und auch seine Bezeichnung als vene-
rabilis fidelis noster ist nicht charakteristisch genug, um jenseits einer mögli-
cherweise bestehenden Vertrautheit zum Grafen auf eine Zugehörigkeit zum 
Kreis der Kapläne Rogers I. zu verweisen.50 Sie könnte auch darauf anspielen, 
dass Robert in einem engeren Verhältnis zur Familie der Hauteville stand, das 
nicht zuletzt durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zur normanni-
schen Grafenfamilie von Eu getragen wurde. Denn Robertus de Auceto, ein 
Angehöriger dieser Familie, war mit einer Tochter Rogers I. verheiratet und 
wird in einem Privileg des Grafen als consanguineus des Bischofs von Troina 

sen mit Zehnten sowie administrativen Funktionen auszustatten. Vgl. dazu Kamp, Vescovi, 
S. 389f.; ders . , Episkopat und Monarchie, S. 89f.; Andenna, Chierico, S. 311.

 45 Vgl. Reg. Greg. VII., IX, 25, S. 607f.
 46 Vgl. dazu auch Enzensberger, Kirche, S. 8f.; Becker, Roger I., S. 176, 188f.
 47 Vgl. Di Chiara, Opuscoli, S. 167f. Nr. 2. Obwohl sich Di Chiara nach Kehr, Urkunden, 

S. 323f., Anm. 2, teilweise auf ge- oder verfälschte Urkunden bezog, die er als echt einstufte, 
liegt in diesem Fall kein Fälschungsverdacht vor. Für diesen Hinweis danke ich Frau Dr. Ju-
lia Becker (Heidelberg). Zu Parallelfällen, etwa Mazara oder Messina, vgl. Becker, Roger I., 
S. 175f., 187f.; Enzensberger, Kirche, S. 9, 14–18, 21f.

 48 Vgl. oben S. 31.
 49 In der Urkunde vom Februar 1085 ist zwar die Rede von capellani eiusdem nostre ecclesie, doch 

sind keine herrscherlichen Kapläne gemeint, da sich ecclesia auf die Bischofskirche bezieht. 
Vgl. Di Chiara, Opuscoli, S. 167f. Nr. 2. Zur Existenz bischöflicher Kapläne in Süditalien vgl. 
oben S. 25

 50 Vgl. Di Chiara, Opuscoli, S. 166f. Nr. 1.
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bezeichnet.51 Schließlich – und dies dürfte das wichtigste Argument sein – sind 
die beiden Urkunden Rogers I. von 1093, die Robertus de Urbe als capella-
nus et cancellarius noster ausweisen, in ihrer Echtheit umstritten, so dass nicht 
geklärt werden kann, ob Robertus de Urbe überhaupt zu den Kaplänen des 
Grafen gerechnet werden kann.52 

Es ist demnach unwahrscheinlich, dass Roger I. mit der Errichtung der 
Bischofskirche in Troina zugleich den Plan verfolgte, eine Hofkirche inner-
halb der dortigen Residenz einzurichten. Allerdings könnte die Kirche diese 
Funktion eingenommen haben, nachdem das Bistum Troina 1096 mit Messina 
uniert, dorthin verlegt und Robert von Troina als neuer Bischof von Messina 
eingesetzt wurde,53 doch ist in diesem Punkt letztlich keine Klarheit zu gewin-
nen, da einschlägige Quellenzeugnisse, die diese Überlegung stützen könnten, 
fehlen. Erst unter Wilhelm I. finden sich Hinweise, dass die Marienkirche, die 
zu diesem Zeitpunkt auch erstmals mit diesem Patrozinium in den Quellen 
bezeugt ist, als Hofkapelle fungierte. In einem Mandat des Königs vom März 
1159 wird sie zwar nicht als capella, aber doch als ecclesia nostra, und Petrus 
de Ligura, den Wilhelm I. zum Kaplan ernannte und mit einer Pfründe an 
der Kirche ausstattete, als unus ex capellanis ecclesie nostre bezeichnet.54 Dass 
die Begrifflichkeiten aber möglicherweise noch nicht endgültig fixiert waren, 
verdeutlicht die Anrede der Gemeinschaft der Kapläne einerseits als capellani 
nostri, andererseits als universus clerus. Wie viele Kapläne zu dieser Zeit an 
der Marienkirche ansässig waren, geht aus dem knappen Mandat Wilhelms I. 
nicht hervor, doch muss es sich um eine Größenordnung gehandelt haben, die 
einen prepositus als Vorsteher der Hofkapelle notwendig machte.55 Unter Wil-
helm II. wird die Marienkirche von Troina in einer Urkunde vom August 1169 
erwähnt, mit der der König Klerus und Kapitel von allen Kollekten befreite, 
die allerdings als gefälscht einzustufen ist.56 Interessant ist hier vor allem der 
Bezug auf Roger I. als Gründer der Kirche, der in echt überlieferten Urkunden, 
die die Marienkirche betreffen, nicht begegnet. 

 51 Vgl. White , Monasticism, S. 245 Nr. 1; zur Rekonstruktion der Verwandtschaftsverhältnisse 
Kamp, Bischöfe, S. 84.

 52 Vgl. Biogramm Nr. 216.
 53 Vgl. Kamp, Bischöfe, S. 84; Enzensberger, Kirche, S. 14–18; Becker, Roger I., S. 175f.
 54 Vgl. DW I 26: Fidelitati vestre harum serie notificamus, quod exigentibus meritis presbiteri Petri 

de Ligura ipsum in unum ex cappellanis ecclesie nostre predicte instituimus et creavimus. Zur 
Bedeutung der Urkunde als erstem Zeugnis, aus dem sich die Vorgehensweise bei der Einset-
zung eines Kaplans rekonstruieren lässt, vgl. S. 147.

 55 Vgl. DW I 26. Zu der älteren Wendung prepositus et universus clerus, die in der genannten 
Urkunde anstelle von capitulum verwendet wird, vgl. ebd.

 56 Vgl. DW II †29 (= Behring 171), bzw. Di Chiara, Opuscoli, S. 171 Nr. 6. Zum Fälschungs-
verdacht vgl. bereits Kehr, Urkunden, S. 324.
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In staufischer Zeit ist die Nutzung der Marienkirche von Troina als Hof-
kirche nur in einem Fall sicher nachweisbar, als der junge König Friedrich II. 
im November 1212 die Pfründe des verstorbenen Kaplans Georg Nicoxia an 
Nicolaus de Avenia vergeben ließ und ihn als neuen Kaplan einwies.57 Als Fäl-
schung des ausgehenden Mittelalters ist dagegen das Mandat Heinrichs VI. 
vom Dezember 1194 einzustufen, mit dem Marcus Bray in der Nachfolge 
des verstorbenen Calogerus de Messana als Kaplan eingesetzt wurde.58 We-
der die Hintergründe der Fälschung noch die Frage, ob möglicherweise eine 
echte, nicht mehr erhaltene Vorurkunde Heinrichs VI. für die Fälschung Pate 
gestanden hatte, sind derzeit zu klären, so dass offen bleiben muss, ob Kapläne 
auch während der Zeit Heinrichs VI. an der Hofkirche von Troina ansässig 
waren.59 

d) Cappella Palatina in Palermo 

Von den Hofkirchen in Salerno, Messina und Troina, die in den Quellen nur 
sporadisch erwähnt werden und für die sizilischen Herrscher wohl von eher 
untergeordneter Bedeutung waren, hebt sich die Palastkapelle in Palermo, die 
sogenannte Cappella Palatina, deutlich ab.60 Sie ist wesentlich häufiger als die 
genannten Hofkirchen in den Quellen bezeugt, und die Privilegien, die ihr 
durch die sizilischen Könige verliehen wurden, deuten darauf hin, dass sie in-
nerhalb der Hofkirchen des Regnum Siciliae eine Sonderstellung einnahm, die 
sich nicht zuletzt aus der Hauptstadtfunktion erklärt, die Palermo zumindest 
in normannischer Zeit zugesprochen werden kann.61 Begrifflich weist die Cap-
pella Palatina ein gegenüber den übrigen Hofkirchen hohes Maß an Variabili-

 57 Vgl. MGH DD F II 178, und die Ausführungen zu Georg Nicoxia (Nr. 60) und Nicolaus de 
Avenia (Nr. 61).

 58 Vgl. dazu die Biogramme Nr. 228 u. 229.
 59 Vorsichtig bereits Schal ler, Hofkapelle, S. 486: „Man mag nun über alle normannischen Ur-

kunden für die Kirche streiten, und auch das Mandat Heinrichs VI. von 1195 (!), mit dem 
er dem Priester Marcus Bray eine Kapellanspfründe in Troina verlieh, mag verdächtig sein.“ 
Weitere Urkunden, die von Kehr als zweifelhaft eingestuft werden, betreffen nicht die Marien-
kirche als Hofkirche, sondern das unierte Bistum Troina-Messina, so dass sie an dieser Stelle 
vernachlässigt werden können. Vgl. Kehr, Urkunden, S. 324.

 60 Im Folgenden wird ausschließlich der Status der Cappella Palatina als Hofkirche behandelt. 
Zur Funktion, künstlerischen Ausgestaltung sowie bau- und kunsthistorischen Bedeutung vgl. 
S. 178–181.

 61 Zur Bedeutung der Palermitaner Palastkirche gegenüber anderen Hofkirchen vgl. auch Schal-
ler, Hofkapelle, S. 486; Toomaspoeg, Decimae, S. 513. Zur Stadt Palermo, die im Verlauf des 
13. Jahrhunderts ihre Hauptstadtfunktion immer stärker verlor, da Friedrich II. seinen Herr-
schaftsschwerpunkt nach Apulien verlagerte, aber dennoch eine ideelle Hauptstadt des Reichs 
blieb, vgl. Fodale , Palermo.



 35

tät auf. Neben der Bezeichnung als regia bzw. während der Kaiserherrschaft 
Heinrichs VI. und Friedrichs II. imperialis cappella finden sich in den Quellen 
auch Wendungen wie cappella palatii domini regis, cappella nostra Panormi, 
imperialis cappella Panormi, cappella sacri palatii nostri Panormi oder regia 
cappella sacri palatii Panormi, die auf ihren geographischen Standort innerhalb 
der Palastanlage von Palermo Bezug nehmen.62 Das Patrozinium des hl. Petrus, 
das im Stiftungsprivileg Rogers II. von 1140 ausdrücklich vermerkt wird,63 tritt 
in der Folgezeit immer stärker in den Hintergrund zugunsten der genannten 
Bezeichnungen, die auf den Status der Cappella Palatina als Hofkirche bzw. 
Palastkapelle verweisen.

Ihre Gründung muss kurz nach der Königskrönung Rogers II. erfolgt sein.64 
Ob sie im Februar 1132 allerdings tatsächlich erstmals urkundlich erwähnt 
wird, als Erzbischof Petrus von Palermo auf Bitten des Königs die Einsetzung 
von Kanonikern in der Kirche gestattete und ihr die Andreaskirche sowie den 
Palast als Pfarrbezirk zuwies,65 ist vor einiger Zeit durch Vladimir Zori¢ in 
Frage gestellt worden, der argumentiert, dass sich diese Privilegierung auf eine 
ältere Palastkapelle und nicht auf die Gründung Rogers II. bezogen habe.66 
Unabhängig davon, ob man dieser These folgt oder nicht, ist die Urkunde aber 
insofern aufschlussreich, als hier bereits die am Hof ansässigen Kapläne und 
Kleriker sowie die übrigen Hofmitglieder angesprochen werden, die dem Be-
reich der Pfarrei zugeordnet wurden.67 

Nach der erfolgreichen Konsolidierung seiner Herrschaft ließ Roger II. die 
spätestens zu diesem Zeitpunkt errichtete Peterskirche umfangreich ausstatten: 
Im berühmten Stiftungsprivileg von April 1140, das in einer einfachen Aus-
fertigung und in einer Purpurausfertigung überliefert ist,68 übertrug er ihr die 

 62 Vgl. dazu die Einzelbelege im Anhang.
 63 Vgl. DRo II 48: … titulo beati Petri, ap(osto)lor(um) principis, intra n(ost)r(u)m regale pa la-

tiu(m), quod est in urbe Panormi, eccl(esi)am fabricari … Zum Patrozinium vgl. auch Kessler, 
Pietro.

 64 Das Gründungsprivileg der Cappella Palatina ist nicht erhalten. Aus der Zeit Robert Guiscards 
ist nur überliefert, dass dieser im Palast ein sacellum einrichtete, das aber wohl noch nicht den 
Status einer Hofkirche erfüllte. Vgl. dazu Schal ler, Hofkapelle, S. 486f.

 65 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 7 Nr. 2.
 66 Vgl. Zori¢ , Arx. Zustimmung hat die These u. a. von Johns, Date, S. 1, erfahren.
 67 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 7 Nr. 2: … adjicimus quoque ei in parrochiam totum castellum 

panormitanum cum universo regali palatio, et omnibus in eo degentibus cappellanis, clericis 
omnibus cappelle, et servientibus castelli cum domesticis suis. Dass zum Zeitpunkt der Urkun-
denausstellung schon Kapläne an der Hofkirche ansässig gewesen sein müssen, dürfte auch 
daran zu erkennen sein, dass Guarinus (Nr. 10) als Kaplan und Kanzler Rogers II. die Urkunde 
unterzeichnete.

 68 Zur zweiten erhaltenen Purpururkunde Rogers II., dem Privileg für die Familie Pierleoni von 
1134, vgl. DRo II 35; Brühl , Purpururkunden, S. 12 u. 19.
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Georgskirche sowie acht teilweise ausgedehnte Präbenden.69 Selbst wenn man 
davon ausgeht, dass die Urkunde in beiden überlieferten Versionen eine Emp-
fängerausfertigung war,70 so lassen doch der Umfang der Privilegierung und die 
Bezeugung der Urkunde durch 23 teilweise hochrangige Geistliche und Welt-
liche eine enge Verbindung zwischen dem König und seiner Hofkirche erken-
nen.71 Fünf Jahre nach der Privilegierung durch Roger II. erhielt die Cappella 
Palatina weitere Einkünfte zugesprochen, als der Elekt Johannes von Catania 
ihr auf Bitten des Königs ein Drittel der Zehnteinkünfte aus Castrogiovanni 
und Aidone sowie aus den Ländereien von Baronen, die keine Burgen besaßen, 
übertrug.72 Auf diese Weise erhielten die an der Palastkapelle von Palermo an-
sässigen Kapläne eine umfassende materielle und finanzielle Grundlage.

Unter Rogers II. Nachfolgern wurden die Privilegierungen der Palermi-
taner Palastkapelle weiter fortgesetzt. Allerdings lassen sie sich für die Zeit 
Wilhelms I. und Wilhelms II., wenn überhaupt, nur indirekt rekonstruieren, 
da die entsprechenden Urkunden verloren gegangen sind.73 Einzig aus einer 
Urkunde Heinrichs VI. vom Januar 1195, mit der der Kaiser den zuständigen 
Finanzbeamten von Palermo anwies, der Cappella Palatina die ihr zustehen-
den Einkünfte und Zuwendungen auszubezahlen, geht hervor, dass die Kapelle 
bereits zuvor mehrere Privilegien erhalten hatte, deren genaue Zuordnung zu 
einem Herrscher jedoch unterbleibt, und ihr unter Wilhelm II. Einkünfte zu-
gesprochen worden waren.74 Friedrich II. behielt während seiner Herrschafts-

 69 DRo II 48. Schal ler, Hofkapelle, S. 487, geht davon aus, dass das Stiftungsprivileg anlässlich 
der Weihe der Hofkirche erfolgte. Allerdings ist die Datierung der Weihe in der Forschung 
umstritten. Während Caspar, Roger II., S. 468, vom 29. Juni 1140 als Weihedatum ausgeht und 
sich dabei auf eine Predigt des Philagatos Cerameus bezieht, die dieser im Rahmen der Weihe 
gehalten habe, hat die jüngere Forschung darauf verwiesen, dass die Predigt nicht zwangsläufig 
in dieses Jahr zu datieren ist und damit eine eindeutige Verbindung zur Kirchweihe ausbleibt. 
Vgl. Kitzinger, Date; Borsook, Messages, S. 17; Johns, Date, S. 2–6. 

 70 Vgl. Kehr, Urkunden, S. 146f.; Vorbemerkung zu DRo II 48. Die Tatsache, dass Rogers Ka-
plan R. Monachus die Urkunde schrieb, muss nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Emp-
fängerausfertigung sein, da die Kapläne häufiger zu Kanzleiaufgaben herangezogen wurden. 
Vgl. S. 79–91.

 71 Vgl. dazu auch die Vorbemerkung zu DRo II 48.
 72 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 18f. Nr. 7. Zu Johannes von Catania vgl. Kamp, Bischöfe, 

S. 89. Caspar, Roger II., S. 563 Nr. 199, und Toomaspoeg, Decimae, S. 514, verzeichnen 
anstelle von Johannes irrig Julianus, obwohl Johannes als Elekt bereits im Juni 1143 bezeugt 
ist. Vgl. DRo II II/4.

 73 Vgl. dazu Kehr, Urkunden, S. 9.
 74 Vgl. RI IV,3, Nr. 396 (= Garofalo, Tabularium, S. 40 Nr. 18): … Notum sit omnibus presentem 

paginam intuentibus quod nos per hoc scriptum sigillo nostro roboratum confirmantes privilegia 
et assisas [in der Neuedition: ascripta], Cappellae, Imperialis Palacii nostri Panormi mandamus 
et Imperiali auctoritate precipimus vobis universis Duaneriis Imperialis Palatii nostri Panormi 
tam presentibus quam futuris quatenus Canonicis Cappellae ejusdem Palatii nostri tarenos pre-
bendarum suarum, omni occasione postposita, tribuatis de redditibus molendinorum Panormi, 
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zeit die Cappella Palatina ebenfalls im Blick. Dies gilt besonders für die Zeit 
seines Deutschlandaufenthalts 1212 bis 1220, in der er aus der Ferne nicht nur 
mehrere Kapläne in Palermo einsetzte, sondern sich auch dafür aussprach, dass 
die Vergünstigungen der Hofkirche wie Steuerfreiheit auch während seiner 
Abwesenheit eingehalten wurden.75 1225 bestätigte Friedrich II. außerdem die 
Privilegien seiner Vorgänger zugunsten der Cappella Palatina.76 Nach der Ver-
lagerung seines Residenzstandorts von Sizilien nach Apulien lassen sich keine 
Privilegien des Kaisers mehr nachweisen, die an die Hofkirche insgesamt ge-
richtet waren; sowohl unter Friedrich II. als auch unter Konrad IV. wurden 
nur noch die Einsetzungen einzelner Kapläne an der Palastkapelle oder deren 
Bepfründung veranlasst.77 Erst Manfred griff im April 1259 die Privilegierung 
der Palermitaner Palastkirche wieder auf und befreite Kapitel und Kleriker von 
allen Steuern und Abgaben.78 Insofern lässt sich trotz mancher Schwankungen 
bis zum Ende der Stauferzeit eine nahtlose Nutzungskontinuität der Cappella 
Palatina feststellen, die von Karl I. von Anjou weitergeführt wurde, als er un-
mittelbar nach seiner Herrschaftsübernahme im August 1266 der Palastkirche 
ihre bestehenden Einkünfte zuweisen ließ.79 

Aufgrund der Abgaben- und Steuerfreiheit sowie der Einkünfte in Form 
von Präbenden verfügte die Cappella Palatina über eine im Vergleich zu ande-
ren Hofkirchen umfangreiche finanzielle und materielle Ausstattung. Darüber 
hinaus war sie im Besitz mehrerer Kirchen, zu denen auch die Kirche S. Ma-
ria dell’Ammiraglio gehörte.80 An ihr waren seit ihrer 1143 erfolgten Stiftung 
durch Georg von Antiochien, den amiratus Rogers II., griechische Kleriker an-
gesiedelt, die bis zum Ende der Normannenherrschaft für die Feier der Liturgie 

et Victualia thermarum sicut in privilegiis ejusdem Cappellae et duanarum quaternionibus con-
tinentur et sicut tempore Regis Gulielmi secundi habere consueverunt … Enzensberger hat aus 
der Urkunde Heinrichs VI. ein Deperditum Wilhelms I. rekonstruiert (vgl. DW I Dep. 53), al-
lerdings wird in der Urkunde Heinrichs VI. nicht Wilhelm I., sondern Wilhelm II. hinsichtlich 
einer Privilegierung der Cappella Palatina namentlich genannt. Wilhelm I. ist nur im Rahmen 
der Zuwendungen aufgeführt, die die Hofkirche an Weihnachten und Ostern, für die Beleuch-
tung der Kirche und die Anniversarien Rogers II., Wilhelms I. und Wilhelms II. erhalten sollte. 
Weitere Privilegien für die Cappella Palatina, die nicht erhalten sind, werden auch im Inventar 
der Palastkapelle von 1309 verzeichnet. Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 98–103 Nr. 63. 

 75 Vgl. MGH DD F II 388. Zu den eingesetzten Kaplänen vgl. S. 189–196.
 76 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 50–52 Nr. 37.
 77 Vgl. dazu S. 147–154.
 78 Vgl. IRM Nr. 247. Schal ler, Hofkapelle, S. 488, geht von zwei Privilegien Manfreds für die 

Cappella Palatina aus, übersieht dabei aber, dass IRM Nr. 219 für die erzbischöfliche Kirche 
von Palermo und nicht die Palastkapelle bestimmt war. 

 79 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 67f. Nr. 47. Die Auszahlung erfolgte allerdings auf Bitten von 
Kantor, Kanonikern und Klerikern der Cappella Palatina, die damit ihre Rechte durch den 
neuen Herrscher gewahrt wissen wollten.

 80 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 487.
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im byzantinischen Ritus zuständig waren.81 In staufischer Zeit geriet die Kirche 
in Konkurrenz zum 1193/94 in der direkten Nachbarschaft gegründeten bene-
diktinischen Nonnenkloster S. Maria Nouva, bis Papst Honorius III. S. Maria 
dell’Ammiraglio und den griechischen Klerus schließlich 1221 seinem Schutz 
unterstellte.82 Spätestens zu dieser Zeit, wenn nicht bereits unter Roger II.,83 
muss die Kirche in den Besitz der Cappella Palatina übergegangen sein. Auch 
wenn erst für das Jahr 1309 zweifelsfrei belegt werden kann, dass die Kanto-
ren der Palastkapelle über die Marienkirche als beneficium verfügten, so deutet 
doch ihre Bezeichnung im päpstlichen Schreiben als cappella regia darauf hin, 
dass dieser Status bereits zur Zeit Friedrichs II. bestanden haben muss.84 

e) S. Nicola in Bari

Neben der Cappella Palatina hat die Kirche S. Nicola in Bari bevorzugte Auf-
merksamkeit in der Forschung gefunden. Allerdings bleiben bei der Diskus-
sion ihres Status als Hofkirche deutlich mehr Fragen offen als beispielsweise 
bei der Palermitaner Palastkirche oder der Marienkirche von Altamura.85 Die 
Gründung von S. Nicola war eng mit der 1087 erfolgten Translation der Ge-
beine des hl. Nikolaus von Myra nach Bari verbunden. Für die Stadt, die nicht 
zuletzt wegen ihrer strategischen Lage und ihrer Stellung als byzantinisches 
Verwaltungszentrum 1071 von Robert Guiscard und Roger I. erobert worden 
war, bedeutete der Besitz dieser Reliquie eine Aufwertung, die sich auch in 
ihrer entstehenden Funktion als apulischem Wallfahrtsort niederschlug.86 Un-
mittelbar nach der Translation muss mit dem Bau der Kirche begonnen wor-

 81 Vgl. Patricolo, Chiesa, S. 142–145.
 82 Vgl. dazu Burgarel la , Pergamene, S. 55f.; Kitzinger, St. Mary’s, S. 21f.; zu Honorius’ III. 

Intervention die Ausführungen zu Matheus Philosophus (Nr. 67).
 83 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 2, S. 1359; Scarlata , Spazio, S. 334.
 84 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 49 Nr. 36; Schal ler, Hofkapelle, S. 507f. Zum Beleg aus dem 

Jahr 1309 vgl. Garofalo, Tabularium, S. 95–97 Nr. 62; Patricolo, Chiesa, S. 145; Kitzinger, 
St. Mary’s, S. 22. Aufgrund der anzunehmenden Zugehörigkeit von S. Maria dell’Ammiraglio 
zur Cappella Palatina wird der zu dieser Zeit nachweisbare Rektor der Marienkirche, Matheus 
Philosophus (Nr. 67), zu den Kaplänen Friedrichs II. gerechnet. Erstaunlich ist allerdings, dass 
nach 1221 S. Maria dell’Ammiraglio mit der Cappella Palatina nicht mehr in Verbindung zu 
bringen ist. Im Testament des Kaplans Parisius von 1237 werden beispielsweise mehrere grie-
chische und lateinische Kirchen bedacht, nicht aber S. Maria dell’Ammiraglio. Vgl. Garofalo, 
Tabularium, S. 54 Nr. 40; Scarlata , Spazio, S. 334.

 85 Zur Marienkirche von Altamura vgl. S. 48–51. Exemplarisch für die Einschätzung weiter Teile 
der Forschung kann Schal ler, Hofkapelle, S. 490, herangezogen werden.

 86 Vgl. dazu Kappel , San Nicola, S. 19; Schal ler, Hofkapelle, S. 491. Zur Translation der Ge-
beine des hl. Nikolaus vgl. Nitt i  di  Vito, Leggenda; Monti , Storia, S. 144f.; Nitt i  di  Vito, 
Traslazione; Cioffari , Storia, S. 17–56. Zur Eroberung Baris durch die Normannen und ihren 
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den sein, doch lässt sich den überlieferten Quellen nicht eindeutig entnehmen, 
inwieweit die Gründung der Nikolauskirche auf herrscherlichen Einfluss zu-
rückzuführen ist, da die fraglichen Urkunden Roger Borsas und Bohemunds 
von Tarent in ihrer Echtheit umstritten sind.87 Sicher ist hingegen, dass die 
Krypta von S. Nicola im Oktober 1089 durch Papst Urban II. geweiht wurde 
und dies den Auftakt für eine wachsende Bedeutung der Kirche auch außer-
halb von Bari bildete.88 Für die Frage nach der rechtlichen Stellung S. Nicolas 
ist vor allem das Privileg Paschalis’ II. vom November 1105 von Bedeutung, 
mit der der Papst die Kirche unmittelbar dem apostolischen Stuhl unterstellte. 
Von herrscherlicher Seite scheint dieser Vorgang auf Zustimmung gestoßen zu 
sein, denn auch Bohemund von Antiochien, der Sohn Robert Guiscards, hatte 
sich für die Unabhängigkeit der Kirche eingesetzt.89 Dass zu diesem Zeitpunkt 
bereits eine Erhebung S. Nicolas zur Hofkirche geplant gewesen war, ist eher 
unwahrscheinlich, denn herrscherliche Zuwendungen für die Kirche, die auf 

Folgen für die Stadt vgl. von Falkenhausen, Bari, S. 220–227; Bünemann, Robert Guis-
kard, S. 56–64; Becker, Roger I., S. 58.

 87 Vgl. Recueil, ed. Ménager, S. 215–219 Nr. 61; CDBarese 1, ed. Nitto de Rossi/Nitt i  di 
Vito, S. 60 Nr. 32; ebd. 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 22 Nr. 11, S. 27–29 Nr. 14. Erstmals kritisch 
hat sich Nitto de Rossi , Basilica, S. 85–90, zu einigen der Urkunden geäußert, dagegen 
hat Ménager den Fälschungsvorwurf relativiert, ohne dabei aber auf eine nähere Begründung 
einzugehen. Vorsichtig zu den Urkunden äußert sich auch Kappel , San Nicola, S. 101, wäh-
rend Schal ler, Hofkapelle, S. 490, 492f., die Möglichkeit einer Fälschung überhaupt nicht in 
Betracht zieht. 

 88 Vgl. CDBarese 1, ed. Nitto de Rossi/Nitt i  di  Vito, S. 61–63 Nr. 33, S. 64f. Nr. 34. Zur 
Bedeutung der Weihe vgl. Becker, Roger I., S. 136: „Die Weihe von S. Nicola di Bari durch 
Urban II. leitete für die ehemalige byzantinische Hauptstadt Apuliens einen geistigen und po-
litischen Aufstieg und für den dortigen Episkopat eine ‚internationalere‘ Ausrichtung ein.“ 

 89 Vgl. It. Pont. 9, S. 327f. Nr. 2; CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 79f. Nr. 44: … Petitum 
igitur te [gemeint ist der amtierende Abt von S. Nicola, Eustathius] et concessum dare ut beati 
Nykolai basilica in eodem loco edificanda specialiter sub tutela mox sedis apostolice servaretur. 
… Nos eandem domum auctore deo mox futuram ecclesiam postulante filio nostro eiusdem 
ducis germano Boamundo barensis nunc civitatis domino sub tutelam apostolice sedis excipimus 
… Umstritten ist in der Forschung, ob das Privileg Paschalis’ II. ein vollgültiges Exemtions-
privileg darstellt. Während etwa Schal ler, Hofkapelle, S. 491, und Kamp, Kirche 2, S. 589, 
Anm. 170, von einer Exemtion ausgehen, hat Niese, Urkunden 2, S. 58, angemerkt, dass die 
bischöflichen Rechte weiterhin bestanden. Problematisch ist, dass in dieser Zeit eine Exemtion 
in vielen Fällen häufig nur anhand bestimmter Formulierungen mittelbar erschlossen werden 
kann. Vgl. dazu Schreiber, Kurie 1, S. 27–63; Brackmann, Kurie, S. 425–431. So lässt sich 
auch im Privileg Paschalis’ II. zwar die Unterstellung S. Nicolas unter den päpstlichen Schutz, 
die Disziplinargewalt des Priors über die Kleriker, die direkte Appellationsmöglichkeit an den 
Papst und das Verbot gegenüber Bischöfen, ohne päpstliche Genehmigung die Exkommuni-
kation oder das Interdikt über S. Nicola zu verhängen, nachweisen, doch wird beispielsweise 
eine Befreiung von der bischöflichen Jurisdiktion nicht explizit angesprochen. Vgl. auch Nitt i 
di  Vito, Questioni, S. 102–107, der zu dem Schluss kommt, dass S. Nicola „con termine più 
esatto … non esente, ma originariamente libera“ war.
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einen eigenkirchlichen Status hinweisen könnten, lassen sich weder in diesem 
Jahr noch in den folgenden Jahrzehnten nachweisen.90 Dies dürfte auch für 
die Urkunde Wilhelms II. gelten, die er anlässlich seines Bari-Aufenthalts im 
Dezember 1182 ausstellen ließ und die Schaller als Hinweis auf den Hofkir-
chenstatus von S. Nicola gewertet hat. Seine Annahme, dass der König der Kir-
che „alle am Altar des Heiligen dargebrachten Opfergaben schenkt, die bisher 
der königlichen Kurie (also dem König als ‚Eigenkirchenherrn‘) zugeflossen 
waren“,91 geht aus der Urkunde aber nicht zwingend hervor. Es handelt sich 
eher um den Verzicht auf einen gewohnheitsrechtlichen Anteil an den Obla-
tionen, die im Rahmen der Reliquienzeigung gemacht wurden, so dass der Hof 
lediglich ein bestehendes Recht an finanziellen Einkünften aufgab, nicht aber 
aus ihrem Krongut finanzielle Mittel für S. Nicola bereitstellte.92 

Ähnlich fraglich ist die rechtliche Stellung der Kirche mit Blick auf einen 
möglichen Hofkirchenstatus auch unter Heinrich VI. Wohl im April 1195 be-
stätigte der Kaiser die Besitzrechte von S. Nicola an den Ländereien von Lama 
Ursara (Matera), die der Kirche schon unter Roger II., Wilhelm I. und Wil-
helm II. gehört hatten, und verfügte gemeinsam mit seiner Ehefrau Konstanze 
in einer zweiten, verlorenen und daher nur grob in die Jahre 1195 bis 1197 zu 
datierenden Urkunde, dass die Kirche nicht zur Aufnahme fremder Kleriker 
gezwungen und ihrer Freiheiten nicht beraubt werden dürfe.93 Auf diese Wei-
se scheint das Kaiserpaar versucht zu haben, Einfluss auf die Besetzung der 
Nikolauskirche zu nehmen und zugleich zu verhindern, dass Kleriker anderer 

 90 Von herrscherlicher Seite ist lediglich für das Jahr 1132 überliefert, dass Roger II. urkundlich 
festhalten ließ, nichts gegen den Bau bzw. die Bauhütte von S. Nicola unternehmen zu wol-
len. Vgl. CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 137f. Nr. 80; Meier, Herrschaftsrepräsentation, 
S. 170. Dieser Hinweis kann aber ebenso vernachlässigt werden wie die ohnehin unhistorische 
Nachricht, Roger II. habe sich in der Kirche S. Nicola zum sizilischen König krönen lassen 
(vgl. dazu Ca. 66a), da beide keine Informationen über den rechtlichen Status der Kirche lie-
fern. Ebenso lässt sich aus der Verschonung S. Nicolas bei der Zerstörung Baris durch Wil-
helm I. 1156 kein Rückschluss über die Stellung der Kirche ziehen, da der König diese Haltung 
auch aus einer besonderen Verehrung für die Nikolausreliquien eingenommen haben konnte. 
Die im CDBarese 5 aufgeführten Urkunden sind ausschließlich Privaturkunden, so dass Schal-
lers Aussage, „[i]m übrigen erfreute sich die Nikolauskirche des dauernden Wohlwollens der 
normannischen Fürsten und Könige“, deutlich zu relativieren ist. Vgl. Schal ler, Hofkapelle, 
S. 491f. Die in Frage kommenden Urkunden (CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 91–93 Nr. 50, 
S. 101 Nr. 56, S. 102f. Nr. 57 u. S. 121f. Nr. 69) sind von lokalen Adligen, nicht aber von den 
Königen ausgestellt worden.

 91 Schal ler, Hofkapelle, S. 493.
 92 Vgl. DW II 123 (= CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 252f. Nr. 147).
 93 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 3f. Nr. 1; RI IV,3, Nr. D 724. Zur umstrittenen Datie-

rung der erstgenannten Urkunde vgl. Enzensberger, Enrico VI, S. 26f. Auf das Deperditum 
wird verwiesen in der Urkunde Friedrichs II. zugunsten S. Nicolas vom November 1215. Vgl. 
MGH DD F II 338: … sicut in privilegiis a felicibus regibus predecessoribus nostris et divi au-
gustis parentibus nostris felice memorie dicte ecclesie indultis plenius continetur …
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Kirchen, etwa der benachbarten Kathedralkirche S. Sabino, an S. Nicola be-
pfründet wurden, um die zu diesem Zeitpunkt wohl schon existierenden Span-
nungen zwischen der Nikolauskirche und S. Sabino zu entschärfen und die 
Autonomie von S. Nicola zu gewährleisten.94 Allerdings muss diese Haltung 
nicht zwangsläufig damit erklärt werden, dass die Kirche bereits als Hofkirche 
diente und die kaiserlichen Rechte gegenüber konkurrierenden Ansprüchen 
verteidigt werden mussten, denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Initiative von den Kanonikern von S. Nicola ausging, die während eines Auf-
enthalts des Herrschers in Bari die Möglichkeit nutzen wollten, ihre Stellung 
auch von kaiserlicher Seite sichern zulassen.95 Hinzu kommt, dass S. Nicola seit 
der Gründung eng mit dem Pilgerfahrts- und Kreuzzugsgedanken verbunden 
war und daher eine Förderung durch Heinrich VI. auch seinen Kreuzzugsab-
sichten sowie möglicherweise sogar einem persönlichen Interesse am Niko-
lauskult geschuldet gewesen sein könnte.96 In diesem Zusammenhang dürfte 
auch die Weihe von S. Nicola durch Konrad von Hildesheim, den kaiserlichen 
Legaten für Italien, stehen, die als religiös-politischer Auftakt des bevorste-
henden Kreuzzugs gewertet werden kann.97 Insofern lässt sich eine Förderung 
S. Nicolas durch Heinrich VI. auch dann sinnvoll erklären, wenn man davon 
ausgeht, dass die Kirche zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Hofkirche fun-
gierte. Dass außerdem weder im Rahmen der Privilegienbestätigungen noch 
im Zusammenhang der Weihe auf eine rechtlich herausgehobene Stellung ein-
gegangen wird, spricht wohl auch dagegen, unter Heinrich VI. bereits einen 
Hofkirchenstatus von S. Nicola anzunehmen.

 94 Ähnlich Schal ler, Hofkapelle, S. 494, allerdings erst auf die Zeit Friedrichs II. bezogen.
 95 Dass die Kleriker von S. Nicola in dieser Zeit ein nachhaltiges Interesse an Privilegienbestä-

tigungen hatten, zeigen auch zwei Urkunden Konrads von Hildesheim, der Besitzrechte der 
Kirche, die 1196/97 umstritten waren, bestätigte und damit wohl auf Bitten des Priors Ambro-
sius reagierte. Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 4–7 Nr. 2, S. 8f. Nr. 3. 

 96 Vgl. dazu Schal ler, Hofkapelle, S. 493. Für eine Verbindung der Kirche mit dem Pilger- und 
Kreuzzugsgedanken lassen sich einige Indizien finden: 1096 sind französische und normanni-
sche Kreuzfahrer nachweisbar, die in S. Nicola vor ihrem Weiterzug ins Heilige Land beteten; 
1098 wurde in S. Nicola ein Konzil zur Annäherung von Ost- und Westkirche unter Vorsitz 
Papst Urbans II. abgehalten, das eingebunden war in den Ablauf des ersten Kreuzzugs (vgl. 
dazu ausführlich Becker, Urban II. 2, S. 107f., 190–200); 1189 schenkten Kreuzfahrer aus 
Deutschland der Kirche 44 Olivenbäume, um sich auf diese Weise dem Erfolg ihres Kreuzzugs 
zu versichern (vgl. CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 262f. Nr. 154); Heinrich VI. nahm selbst 
an Karfreitag 1195 heimlich das Kreuz und ließ an Ostersonntag öffentliche Kreuzzugspre-
digten in Bari abhalten (vgl. RI IV,3, Nr. 415a–b). Die Bestätigung der Besitzungen S. Nicolas 
erfolgte bemerkenswerterweise wenige Tage später.

 97 Vgl. Kappel , San Nicola, S. 104; Cioffari , Storia, S. 184–191; ders . , Dedicazione. Heinrich 
VI., der wie Coelestin III. die Weihe befürwortet hatte, war zu diesem Zeitpunkt mit einem 
Aufstand in Messina beschäftigt und daher nicht anwesend. Vgl. Csendes, Heinrich VI., 
S. 189–192. Zweifel an der Historizität der Weihe und der Beteiligung Konrads von Hildesheim 
äußert Nitto de Rossi , Basilica, insb. S. 24–39.
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Stichhaltigere Hinweise auf eine Veränderung der Stellung der Nikolauskir-
che finden sich erst unter Friedrich II. Während seiner Reise durch Deutsch-
land verfügte der junge König im November 1215 wie zuvor schon seine El-
tern, dass die Gemeinschaft von S. Nicola keine fremden Kleriker aufnehmen 
musste, bestätigte der Kirche darüber hinaus ihre Besitzungen und gewährte 
ihr schließlich jährlich eine Osterkerze im Wert von eineinhalb Goldunzen aus 
den Einkünften des Zolls von Bari. Die Tatsache, dass die Nikolauskirche hier 
erstmals explizit als cappella specialis eines Herrschers bezeichnet wird,98 Fried-
rich II. sie seinem besonderen Schutz unterstellte und ihr Einkünfte gewährte, 
die aus den königlichen Zolleinnahmen stammten,99 deutet einen gegenüber 
den Aussagen früherer Zeugnisse veränderten Status an. Obwohl in der Ur-
kunde Friedrichs II. auf entscheidende Kriterien, die für den Rechtscharakter 
einer Hofkirche als zwingend notwendig anzusehen sind, nicht eingegangen 
wird,100 hat die Forschung mehrheitlich konstatiert, dass S. Nicola 1215 von 
Friedrich II. zur Hofkirche erhoben bzw. spätestens seit diesem Zeitpunkt als 
staufische Hofkirche genutzt wurde.101 Zweifel an dieser Aussage sind bisher 
nur vereinzelt formuliert worden.102

 98 Der Begriff capella specialis ist – soweit überblickt wurde – für süditalienische Hofkirchen im 
Untersuchungszeitraum nicht überliefert, begegnet aber in den Quellen nördlich der Alpen seit 
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zur Kennzeichnung einer königlichen Eigenkirche. 
Vgl. Klewitz, Königtum, S. 147; Meuthen, Pröpste, S. 91; Hübinger, Libertas imperii, 
S. 297. 

 99 Vgl. MGH DD F II 338. Im Rahmen der Bestätigung der Zolleinkünfte S. Nicolas wird 1223 
auf die Zeit Wilhelms I., Wilhelms II., Heinrichs VI. und Konstanzes verwiesen, in der diese 
Einkünftsansprüche bereits bestanden haben sollen. Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 66 
Nr. 42. Möglicherweise wird hier auf den Verzicht Wilhelms II. auf den gewohnheitsrechtli-
chen Anteil des Hofs an Oblationen im Rahmen von Reliquienzeigungen angespielt. Vgl. dazu 
oben S. 40. Hinweise darauf, dass S. Nicola schon vor 1215 unmittelbar aus dem königlichen 
Krongut auch durch die anderen genannten Herrscher finanziert wurde, lassen sich nicht fin-
den, allein Baris Status als königliche Stadt ist auch schon vor Friedrichs II. Herrschaftszeit 
nachweisbar. Vgl. Kamp, Kirche 2, S. 570.

 100 Dies betrifft etwa die Exemtion der Kirche, die durch Paschalis II. 1105 wohl nicht in umfas-
sendem Maß vollzogen worden war. Vgl. dazu S. 39, Anm. 89.

 101 Vgl. etwa Schal ler, Hofkapelle, S. 490, 492f.
 102 Vgl. hier v. a. Nitto de Rossi , Basilica, der allerdings die Zeit Friedrichs II. abgesehen von 

einer Urkunde aus dem Jahr 1243 zugunsten von S. Nicola weitgehend ausspart, dafür aber 
anhand anderer Zeugnisse des ausgehenden 12. Jahrhunderts sowie des Spätmittelalters und 
der Frühen Neuzeit Zweifel am Status von S. Nicola als Hofkirche formuliert, und Nitti di 
Vito, der vermerkt, dass ausgerechnet dieses für die Rechtsstellung der Kirche so wichtige Do-
kument nicht in den Librone dei Privilegi aus dem 16. Jahrhundert aufgenommen wurde, über 
den die wichtigsten Urkunden für S. Nicola überliefert sind. Vgl. die Vorbemerkungen zu CD-
Barese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 53 Nr. 33, S. 64 Nr. 40. Zweifel an der Echtheit der Urkunde, 
die bei Nitti di Vito anklingen, sind durch die MGH-Edition der Urkunden Friedrichs II. nicht 
aufgegriffen worden. Vgl. dazu die Vorbemerkung zu MGH DD F II 338. 
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Schon im September 1217 verlieh Papst Honorius III. die Nikolauskirche an 
den 1216 neu geweihten Erzbischof Andreas von Bari auf Lebenszeit.103 Ob er 
damit verspätet auf die Erhebung bzw. Nutzung S. Nicolas als Hofkirche rea-
gierte, die zu einem Zeitpunkt erfolgte, als das Erzbistum vakant war, und dem 
neuen Bischof auf diese Weise die Rechte an der bedeutenden Kirche rückwir-
kend sichern wollte, lässt sich der knappen Anweisung des Papstes nicht ent-
nehmen.104 Andreas konnte seine Ansprüche allerdings nicht lange halten, denn 
bereits weniger als ein Jahr später, im Juni 1218, verzichtete der Erzbischof auf 
seine kürzlich erworbenen Rechte.105 In der entsprechenden Urkunde verweist 
er darauf, dass er aus Verehrung für den heiligen Nikolaus und aus Zuneigung 
für die Kleriker, aber auch zur Ehre des Königs weder den Papst noch den Kö-
nig um die Kirche und dessen Priorat bitten werde.106 Unklar bleibt bei dieser 
Aussage allerdings, auf wessen Initiative hin Andreas diesen Schritt vollzog. 
Auf der einen Seite ist die Wendung pro honore domini regis als Hinweis da-
für gewertet worden, dass der noch immer in Deutschland weilende König 
auch von Ferne seine Rechte an S. Nicola durchsetzte.107 Auf der anderen Seite 
waren es die Kleriker von S. Nicola, die den Erzbischof um seinen Verzicht 
baten.108 Die Frage, welcher Einfluss Friedrich II. in dieser Sache zuzuschrei-
ben ist, lässt sich daher wohl nicht lösen, doch scheint für die Diskussion des 
Rechtsstatus der Nikolauskirche wesentlich entscheidender zu sein, dass so-
wohl Honorius III. als auch Friedrich II. ein Verfügungsrecht über die Kirche 
zugesprochen wird, das auf ihren vormaligen Rechtsstatus als dem päpstlichen 
Schutz unterstellte Hofkirche verweisen könnte.109 

Im April 1221, nach seiner Rückkehr ins Königreich Sizilien, bestätigte 
Friedrich II. die Besitzrechte S. Nicolas an Lama Ursara (Matera).110 Ob er 

 103 Vgl. Vendola, Documenti, S. 81f. Nr. 84.
 104 Berard von Castanea war im September 1213 von Papst Innozenz III. vom Bareser auf den 

Palermitaner Erzbischofsstuhl transferiert worden. Die Ernennung des Andreas zum neuen 
Bischof und seine Weihe erfolgten jedoch erst 1216, so dass die Urkunde Friedrichs II. vom 
November 1215 in die Zeit der Vakanz fällt. Vgl. zu den beiden Bischöfen Kamp, Kirche 2, 
S. 576–583.

 105 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 57f. Nr. 35.
 106 Vgl. ebd.: Nos Andreas Dei gratia licet immeritus metropolitanus barine et Canusine Sedis pro 

devotione sancti Nicola pro honore domini Regis pro affectione barensium filiorum nostrorum 
et clericorum ipsius ecclesie sancti Nicolay, qui nobis humiliter supplicarunt, iurare fecimus in 
anima nostra, quod nec ecclesiam sancti Nicolai, nec prioratum eius a domino papa nec a domino 
Rege petemus …

 107 Vgl. Kamp, Kirche 2, S. 583; stärker Schal ler, Hofkapelle, S. 494f.; ähnlich Stürner, Fried-
rich II. 2, S. 1. 

 108 Weder Kamp, Kirche 2, S. 583, noch Schal ler, Hofkapelle, S. 494f., nehmen hierauf bei ihren 
Überlegungen Bezug.

 109 Vgl. dazu auch Niese, Urkunden 2, S. 59.
 110 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 64f. Nr. 40. 
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am selben Tag eine weitere Urkunde zugunsten der Nikolauskirche ausstellen 
ließ, mit der er ihre Privilegien, u. a. auch seine eigenen Verfügungen, erneuerte, 
ist umstritten, da es sich hierbei auch um eine Fälschung des 16. Jahrhunderts 
handeln könnte.111 Während hier in Anlehnung an die Urkunde vom Novem-
ber 1215 von S. Nicola als cappella specialis die Rede ist, wird die Kirche im 
Rahmen der Besitzbestätigung von Lama Ursara lediglich als ecclesia und ihre 
Kleriker als canonici sancti Nicolai bezeichnet, ohne dass hieraus begrifflich 
ihre Stellung als Hofkirche verankert wäre.112 Dies als Argument gegen den 
Hofkirchenstatus von S. Nicola zu werten, ist aber sicher zu weit gegriffen, 
denn Friedrich II. bestätigte mit dieser Urkunde fast wortwörtlich die 1195 
getroffene Verfügung seines Vaters Heinrichs VI., so dass die Begrifflichkeiten 
über diesen Weg Eingang in die Besitzbestätigung von 1221 fanden.113

Von der Schwierigkeit, den rechtlichen Status von S. Nicola eindeutig zu 
bestimmen, zeugt auch der langwierige Konflikt mit Erzbischof Marinus von 
Bari, der seit 1227 versuchte, die Nikolauskirche seiner erzbischöflichen Juris-
diktion zu unterstellen. Betrachtet man zunächst den Verlauf des Konflikts,114 
so erscheint erklärungsbedürftig, weshalb sich sowohl Papst Gregor IX. als 
auch Friedrich II. so spät in dieser Frage positionierten. Erst 1236, nachdem 
Marinus von Bari das Interdikt gegenüber S. Nicola verhängt und die Kleriker 
exkommuniziert hatte, wurde der Fall direkt vor Papst Gregor IX. getragen.115 
Ob sich Friedrich II. zu diesem Zeitpunkt bereits ebenfalls aktiv mit der Lö-
sung des Streitfalls befasste, ist unklar, da lediglich von zwei seiner Vertrauten, 
Petrus de Vinea und Rogerius Porcastrella, die Aufforderung an den Erzbi-
schof überliefert ist, den Kaiser durch sein Verhalten nicht zu verärgern, ohne 
dass ersichtlich wird, ob diese Warnung in kaiserlichem Auftrag ausgespro-
chen wurde.116 Und erst nach dem Tod Papst Gregors IX. wurde der Konflikt 
schließlich vor dem kaiserlichen Hofgericht verhandelt, wie aus der Bitte um 
Bestätigung des päpstlichen Privilegs von 1105 hervorgeht, die zwei Prokura-

 111 Vgl. RI V,1,1, Nr. 1321. Überliefert ist die Urkunde nur bei Putignani , Vindiciae, S. 362. Zu 
dessen fehlerhaftem Werk vgl. Nitto de Rossi , Basilica, S. 77. Zweifel an der Echtheit der 
Urkunde äußert auch Nitti di Vito in seiner Vorbemerkung zu CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, 
S. 64 Nr. 40. Anders Schal ler, Hofkapelle, S. 495, der die Urkunde für echt hält. Aus diploma-
tischer Sicht deutet nichts auf eine Fälschung der Urkunde hin. Für diesen Hinweis danke ich 
Herrn Prof. Dr. Walter Koch (München) und Herrn Dr. Christian Friedl (München).

 112 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 65 Nr. 40.
 113 Vgl. ebd., S. 3f. Nr. 1 u. S. 64f. Nr. 40.
 114 Zu den Einzelheiten des Konfliktverlaufs vgl. die Ausführungen zu Blandemirus (Nr. 83), Ni-

colaus Emmanuelis (Nr. 91) und Nicolaus Sifandus (Nr. 101).
 115 Vgl. Vendola, Documenti, S. 176–178 Nr. 204, S. 181f. Nr. 209. Zuvor waren schon päpstlich 

delegierte Richter eingesetzt worden, die die Streitparteien vor Ort anhören sollten, mit dieser 
Aufgabe allerdings mehrfach scheiterten. Vgl. dazu die Ausführungen zu Blandemirus (Nr. 83) 
und Nicolaus Sifandus (Nr. 101).

 116 Vgl. die Ausführungen zu Rogerius Porcastrella (Nr. 109).
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toren von S. Nicola im Juni 1244 bei dieser Gelegenheit vorbrachten.117 Auffal-
lend ist weiter, dass während des Konflikts zu keiner Zeit vonseiten der Mit-
glieder der Nikolauskirche auf ihren Status als Hofkirche verwiesen wurde, um 
nachhaltige Argumente gegen ihre Inkorporation in das Bareser Erzbistums 
anzuführen. Lediglich das Privileg Paschalis’ II., mit dem die Kirche dem Papst 
direkt unterstellt worden war und damit zugleich gegenüber der erzbischöfli-
chen Jurisdiktion eine gewisse Unabhängigkeit für sich in Anspruch genom-
men werden konnte, und nicht etwa die Urkunde Friedrichs II. vom Novem-
ber 1215, in der die Kirche erstmals als cappella specialis bezeichnet wird, ließen 
die Kleriker von S. Nicola noch einmal offiziell und zudem in der Spätphase 
des Konflikts bestätigen.118 Von Friedrich II. selbst ist aus dieser Zeit nur eine 
Urkunde vom August 1243 überliefert, in der trotz aller Privilegien, die S. Ni-
cola im Laufe der Zeit erhalten hatte, die erzbischöflichen Rechte des Marinus 
über S. Nicola gewahrt wurden, zugleich aber ihr Status als Hofkirche her-
ausgestellt wurde.119 Aufgrund zahlreicher Fehler, die die Urkunde nicht nur 
in formaler, sondern auch in inhaltlicher Hinsicht aufweist, ist sie allerdings 
als Fälschung des 18. Jahrhunderts eingestuft worden120 und insofern für die 
Frage, wie sich Friedrich II. in der Diskussion um die Stellung S. Nicolas inner-
halb des Erzbistums Bari positionierte, von geringem Wert.121 Eine endgültige 
Klärung des Konflikts scheint erst nach dem Tod des Marinus erfolgt zu sein, 

 117 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 122f. Nr. 79. Möglicherweise nutzten die Kleriker von 
S. Nicola die zunehmende Entfremdung zwischen Marinus und Friedrich II., um am kaiserli-
chen Hof eine für sie günstige Entscheidung herbei zu führen. Vgl. zur Situation auch Nitt i 
di  Vito, Questioni, S. 32f.; Kamp, Kirche 2, S. 589; Schal ler, Hofkapelle, S. 496.

 118 Ob diese Bitte um Bestätigung des päpstlichen Privilegs als Reaktion auf die Belegung S. Nico-
las mit Interdikt und Exkommunikation gewertet werden kann, da Paschalis II. die Kirche von 
diesen Maßnahmen ausdrücklich freigesprochen hatte, ist fraglich, da zwischen dem Vorgehen 
Erzbischof Marinus’ und der Privilegienbestätigung mehr als acht Jahre liegen. Zum Wortlaut 
des Privilegs vgl. CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 80 Nr. 44: Nulli autem vel archiepiscopo 
vel episcopo licere volumus ut ecclesiam ipsam vel ipsius abbatem sine romani pontificis consci-
entia vel excommunicatione vel interdicto cohibeat.

 119 Vgl. Niese, Urkunden 2, S. 65–67 Nr. 1.
 120 Vgl. mit allen Einzelheiten Nitto de Rossi , Basilica, S. 91–96; Niese, Urkunden 2, S. 60–65; 

Nitt i  di  Vito, Questioni, S. 33f.; Kamp, Kirche 2, S. 589, Anm. 170. 
 121 Dennoch hat sich Niese, Urkunden 2, S. 63, dafür ausgesprochen, den beschriebenen Kern-

inhalt der Urkunde für echt anzusehen. Kritisch dagegen Schal ler, Hofkapelle, S. 496: „… 
wenn man aus dem Diplom Friedrichs II. vom August 1243, einer gelehrten Fälschung des 
18. Jahrhunderts zugunsten des Erzbistums, überhaupt einen Schluß ziehen darf, dann den, 
daß in diesen Jahren die Stellung von S. Nicola als einer kaiserlichen Cappella specialis ein-
deutig anerkannt worden ist.“ Unkritisch positioniert sich Cioffari , Storia, S. 208. Inwieweit 
aufgrund des Fälschungscharakters der Urkunde daher die Unterstellung S. Nicolas unter den 
königlichen Schutz und ihre Bezeichnung als cappella specialis auf eine authentische Sachlage 
zurückzuführen sind, lässt sich nicht sagen, da keine Vergleichszeugnisse aus diesen Jahren 
vorliegen.
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als dessen Neffe und Amtsnachfolger Henricus Filangerius 1254 ausdrücklich 
die Immunität S. Nicolas anerkannte.122

Die auf Basis der überliefernden Quellen zu konstatierende Zurückhaltung 
des Kaisers und die fehlende Bezugnahme der Streitpartner auf den Hofkir-
chenstatus von S. Nicola bedürfen einer Erklärung. Sollte Friedrich II. die Kir-
che 1215 deshalb als cappella specialis bezeichnet und damit als Hofkirche aner-
kannt haben, weil er mit ihrer Unterstützung seine Stellung im zeitweise wenig 
loyalen Apulien stärken wollte und zugleich seinen Kreuzzugsabsichten, die er 
zuvor bei seiner Königskrönung in Aachen präsentiert hatte, ein zusätzliches 
Gewicht verschaffen wollte,123 so scheinen diese Überlegungen im weiteren 
Verlauf seiner Herrschaft in den Hintergrund getreten zu sein. Vielleicht spielte 
dabei eine Rolle, dass gerade während des Konfliktbeginns zwischen S. Nicola 
und Marinus von Bari der Kaiser mit gravierenderen Problemen – der ersten 
päpstlichen Exkommunikation, seinem Kreuzzug und der Notwendigkeit ei-
ner Aussöhnung mit dem Papst – konfrontiert war und den Vorgängen in Bari 
aus seiner Sicht eine sekundäre Bedeutung zukam.124 Analog wird dies auch für 
die späten 1230er und frühen 1240er Jahre gelten, in denen sich der Konflikt 
mit dem Papsttum weiter verschärfte und Friedrich II. einer Durchsetzung sei-
ner Rechte an S. Nicola daher eine geringere Dringlichkeit beigemessen haben 
dürfte.125 Doch auch wenn man nicht die große Politik als Erklärungsversuch 
heranzieht, zeigt Friedrichs II. Verhalten gegenüber der Stadt Bari, dass sie für 
seine Herrschaft von eher untergeordneter Relevanz war. Zwar ließ der Kaiser 
die Burg in Bari wieder aufbauen, einen neuen Hafen sowie einen Markt er-
richten, um die strategische Position der Stadt zu nutzen, doch wurde sie nie 
sein bevorzugter Aufenthalts- und Residenzort.126 Auf diese Weise dürfte auch 
die Bedeutung S. Nicolas für den Kaiser immer stärker in den Hintergrund ge-
treten sein, wie nicht zuletzt die Gründung einer neuen Hofkirche in Altamu-
ra anzeigt.127 Die Haltung Friedrichs II. korrespondierte aber möglicherweise 
auch mit dem Selbstverständnis der Kleriker von S. Nicola, die – so deuten es 
jedenfalls die überlieferten Urkundenzeugnisse an – auf lokaler und teilweise 
auch überregionaler Ebene häufig in alleiniger Verantwortung vor ihrem Pri-
or handelten und dabei interne Probleme wie auch strittige Fragen, die etwa 

 122 Vgl. CDBarese 13, ed. Nitt i  di  Vito, S. 43–46 Nr. 28. Zur Datierung der Urkunde, die nur 
als Insert in einer Urkunde von 1277 überliefert ist, vgl. Kamp, Kirche 2, S. 590, Anm. 171.

 123 So Schal ler, Hofkapelle, S. 493. Problematisch ist bei den Überlegungen Schallers allerdings, 
dass aus der entsprechenden Urkunde vom November 1215 keine Hinweise hervorgehen, die 
die Intention Friedrichs II. widerspiegeln könnten.

 124 Vgl. dazu zusammenfassend Stürner, Friedrich II. 2, S. 130–189.
 125 Vgl. zu dieser Herrschaftsphase ebd., S. 458–539.
 126 Zu Bari vgl. ebd., S. 236f.; Friedl , Studien, S. 311f.
 127 Zu Altamura vgl. die Ausführungen auf S. 48–51.
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ihre Besitzungen betrafen, eigenständig zu lösen versuchten.128 Zu erklären ist 
dieser Befund wohl mit der Geschichte der Nikolauskirche selbst, denn mit 
ihr liegt der einzige Fall in staufischer Zeit vor, bei dem eine Kirche erst mehr 
als einhundert Jahre nach ihrer Gründung als cappella specialis bezeichnet und 
wohl auch erst ab diesem Zeitpunkt als Hofkirche genutzt wurde, da in den 
anderen Fällen bestehende Hofkirchen entweder weitergenutzt oder völlig neu 
errichtet wurden. Insofern dürften die gewachsenen Traditionen von S. Ni-
cola gegenüber der Aufwertung durch einen wenig präsenten Herrscher für 
die Mitglieder der Nikolauskirche mehr Legitimation auch in konfliktreichen 
Zeiten geliefert haben. Dies deuten auch die Bezeichnungen in den Quellen an, 
die nach 1215 keineswegs ein anderes Vokabular verwenden, sondern weiter-
hin von den clerici bzw. canonici sancti Nicolai sprechen.129 Dass dieser Befund 
aber nicht als Argument gegen einen Hofkirchenstatus von S. Nicola verwen-
det werden kann, zeigt ein Detail aus spätstaufischer Zeit. Während der Vakanz 
des Priorats 1254 und 1262 wurden die Einkünfte der Nikolauskirche nicht 
etwa von erzbischöflicher Seite, sondern durch die königliche Kurie verwaltet, 
und in der Inquisition von 1254, mit der die Rechte der Kleriker an Einkünf-
ten während der Vakanz überprüft werden sollte, ist an einer Stelle explizit 
von einem cappellanus eiusdem ecclesie (gemeint ist S. Nicola) die Rede.130 Eine 
Festigung der Begrifflichkeiten ist erst für die Zeit Karls I. und mehr noch 
Karls II. von Anjou zu beobachten. Der Terminus capella nostra oder cappella 
regis begegnet in den Urkunden zugunsten der Nikolauskirche häufiger, wenn-
gleich auch ihre alte Bezeichnung als ecclesia sancti Nicolai weiterhin Verwen-
dung findet.131 Im Vergleich zur staufischen Zeit wird unter den Anjou auch die 
herrscherliche Einflussnahme auf die Kirche erhöht, es werden deutlich mehr 
Privilegien oder Privilegienbestätigungen ausgestellt, in denen nun auch auf 
die unter Friedrich II. nicht ausdrücklich formulierten Charakteristika einer 
Hofkirche eingegangen wird.132 Man wird hieraus sicherlich ein gesteigertes 

 128 Vgl. dazu die Ausführungen auf S. 103–105.
 129 Vgl. dazu die Bezeichnungen der Kanoniker von S. Nicola in Bari im Anhang. Auch die interne 

Struktur von S. Nicola hat sich nach 1215 nicht verändert. An der Spitze stand weiterhin der 
Prior, während in anderen Hofkirchen ein Erzpriester (Altamura) oder ein Kantor (Cappella 
Palatina) die Leitung der Hofkirche innehatte. Vgl. dazu S. 117f.

 130 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 148 Nr. 93. Zu einer anderen Interpretation der Be-
zeichnung kommt Cioffari , Storia, S. 221f. Zur Verwaltung der Nikolauskirche durch den 
königlichen Hof vgl. auch IRM Nr. 333, zur Förderung der Kirche durch König Manfred IRM 
Nr. 384.

 131 Vgl. etwa CDBarese 13, ed. Nitt i  di  Vito, Nr. 1, 6, 10, 31, 49, 63, 72, 80–82, 88, 90, 93, 95, 
97f.

 132 Vgl. insb. ebd., Nr. 89, 99f., 114, 125, 131f., 135, 136f., 139–142, 146f., 159 sowie Nr. 133 (1304 
regelte Karl II. mit dieser Urkunde die Verhältnisse von S. Nicola hinsichtlich der Anzahl von 
Kanonikern und Präbenden sowie der internen Organisation und Ämter).
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Interesse der Anjou-Könige an einer Nutzung S. Nicolas als Hofkirche ablesen 
können, doch scheint der Umkehrschluss, erst für diese Zeit eine Erhebung zur 
Hofkirche anzunehmen, übereilt. Auch für die staufische Zeit lassen sich Hin-
weise auf diese Stellung der Nikolauskirche finden, die sicher mehr Interpreta-
tionsspielraum zulassen als in angevinischer Zeit, aber nicht grundsätzlich ver-
worfen werden sollten, zumal auch für die Hofkirche von Altamura gilt, dass 
ihre Bezeichnung als cappella regis erst unter Karl I. von Anjou aufkommt.133 
Daher wird S. Nicola für die folgenden Ausführungen als Hofkirche gerech-
net, wenngleich ihre Besonderheiten stets im Blick zu behalten sind. 

f) S. Maria in Altamura

Als sichere Gründung einer Hofkirche durch Friedrich II. kann die Marien-
kirche in Altamura gelten. Nach der Aussöhnung des Kaisers mit Papst Gre-
gor IX. im Frieden von San Germano 1230 und der Abfassung der Konsti-
tutionen von Melfi 1231 widmete sich Friedrich II. neben weiteren auch der 
Stadtgründung von Altamura, die wahrscheinlich noch in diesem Jahr erfolg-
te.134 Sie ging mit den kaiserlichen Interessen einher, einerseits die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit durch Erschließung von bislang unbesiedelten Gebieten 
zu stärken, andererseits die revocati, die in den Jahren zuvor die königlichen 
Domänen unrechtmäßig verlassen und sich adligen oder kirchlichen Herren 
unterstellt hatten, wieder auf das Gebiet der Krone zurückzuholen, wie dies 
bereits gesetzlich in den Konstitutionen von Melfi verankert worden war.135 
Offenbar entwickelte sich Altamura als Stadt soweit zur Zufriedenheit des 
Kaisers, dass er seine Beamten 1242/43 anweisen konnte, die Stadt hinsichtlich 
ihres Territoriums wie auch ihrer Besiedlungsdichte zu vergrößern, um nicht 
nur die wirtschaftlichen Einnahmen zu steigern, sondern auch den Einfluss-
bereich der Adligen in den umliegenden Orten besser zu kontrollieren.136 Die 
Bedeutung, die Friedrich II. seiner Neugründung Altamura beimaß, dokumen-

 133 Vgl. S. 51. Wechselnde Terminologien finden sich auch bei der angevinischen Hofkirche S. Pri-
miano in Lesina, die als cappella regia sancti Primiani de Alesina, dann wieder als ecclesia sancti 
Primiani de Alesina bezeichnet wird. Vgl. mit Belegen Toomaspoeg, Decimae, S. 493.

 134 Vgl. Stürner, Friedrich II. 2, S. 227; zu den Stadtgründungen Friedrichs II. Niese, Urkun-
den 1, S. 263–266; Wipfler, Städtegründungen; Andenna, De mandato, S. 149–155. Zum 
Frieden von San Germano und den Konstitutionen von Melfi vgl. zusammenfassend Stürner, 
Friedrich II. 2, S. 181–201.

 135 Vgl. Konstitutionen Friedrichs II., ed. Stürner, III 6 u. 7, S. 381–383; zu den revocati als 
Siedler in Altamura sowie weiteren Revokationen des Kaisers Niese, Urkunden 1, S. 257–260; 
Stürner, Friedrich II. 2, S. 225f.

 136 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 498; Andenna, De mandato, S. 155f. Anders Niese, Urkun-
den 1, S. 258, 261f., der davon ausgeht, dass 1242/43 eine Neubesiedlung Altamuras erfolgte, da 
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tiert auch die Stiftung der Marienkirche durch den Kaiser.137 Spätestens im Sep-
tember 1232 muss die Kirche zumindest in einer ersten Bauphase fertiggestellt 
worden sein, als der Kaiser Riccardus de Brundusio dort als ersten Erzpriester 
einsetzte.138 Zugleich erhob er, wie aus der entsprechenden Urkunde in einer 
Eindeutigkeit hervorgeht, die bei den anderen Hofkirchen nicht dokumen-
tiert ist, die Marienkirche zur Hofkirche: frei, immun und exemt von jeder 
erzbischöflichen oder bischöflichen Gewalt, allein der römischen Kirche und 
dem Kaiser unterstellt, an ihrer Spitze der Erzpriester, der nur vom Kaiser und 
seinen Nachfolgern eingesetzt werden durfte.139 Ob dies als Reaktion auf die 
Verweigerung des Bischofs Samuel von Gravina, den Grundstein der Kirche 
zu legen, angesehen werden kann,140 ist fraglich, da Friedrich II. wohl kaum 
den Rechtsstatus einer von ihm gegründeten Kirche von der ablehnenden Hal-
tung eines Bischofs abhängig gemacht hätte. Bedenkt man zudem Friedrichs 
zielstrebiges Vorgehen bei der Gründung Altamuras, so ist eher anzunehmen, 

die erste aus dem Jahr 1231/32 nicht erfolgreich gewesen war. Zur Anweisung an die Beamten 
vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 4–7 Nr. 2.

 137 Vgl. ebd., S. 3f. Nr. 1 u. S. 7f. Nr. 3. Aus dem Inquisitionsprotokoll von 1299, der ausführlich-
sten, allerdings retrospektiven Quelle zur Errichtung der Marienkirche, wird ihre Gründung 
widersprüchlich beschrieben. Einige Zeugen gehen strikt davon aus, dass die Kirche durch 
Friedrich II. gegründet wurde (vgl. ebd., S. 98, 129, 155, 191 Nr. 89), während andere den Be-
wohnern von Altamura die Initiative für den Bau zuschreiben (vgl. ebd., S. 141, 170, 173, 193 
Nr. 89). Ebenso umstritten ist im Inquisitionsprotokoll der Ablauf der Grundsteinlegung der 
Marienkirche (vgl. ebd., S. 95, 141f., 147f., 169, 173, 176 Nr. 89).

 138 Vgl. ebd., S. 3 Nr. 1: Nos igitur predictas virtutes in persona Riccardi de Brundusio clerici, dil-
ecti familiaris et fidelis nostri, perspicuas actendentes, ipsum Riccardum archipresbiterum in 
ecclesia nostra Altamure site in iustitiariatu Terre Bari per nos ad honorem beate Virginis de 
novo fundata duximus statuendum. Zu den Bauphasen der Kirche vgl. Kappel/Kemper, 
Marienkirche, S. 484–506; Kappel , San Nicola, S. 145f. Eine andere Datierung hat Cel ibert i , 
Altamura, vorgeschlagen, der die Gründung der Stadt nicht vor 1242/43 und den Bau der Ma-
rienkirche nicht vor 1245 ansetzen will und dabei davon ausgeht, dass die genannte Urkunde 
Friedrichs II. vom September 1232 eine falsche Datierung aufweist. In der Forschung hat sich 
Celiberti mit diesem Vorschlag allerdings nicht durchsetzen können. Vgl. Kappel , San Nicola, 
S. 143. 

 139 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 3f. Nr. 1: Concedentes sibi [i. e. Riccardus de Brundusio] 
et successoribus suis eandem ecclesiam liberam et exemptam ab omni iurisdictione archiepisco-
patus vel episcopatus cuiuslibet; ita quod nulli archiepiscopo vel episcopo prorsus sit subditus, 
preter sancte Romane ecclesie que caput est omnium ecclesiarum et nobis qui eamdem ecclesiam 
in honorem beate Virginis edifiari fecimus in terra predicta liberam et immunem, collacione 
predicti archipresbiteratus nobis et successoribus perpetuo reservata.

 140 Vgl. zu dieser Überlegung Kamp, Kirche 2, S. 789: „Die Haltung Samuels erwies sich als 
kurzsichtig, da der Kaiser einen anderen Bischof für die Grundsteinlegung fand, Altamura aus 
der Jurisdiktion des Bischofs von Gravina herauslöste und die Kirche S. Maria zur Hofkirche 
erhob.“ Zu den genannten Zeugenaussagen vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 141f., 147f. 
Nr. 89. Anders die Aussage des 1299 amtierenden Bischof Jacobus von Gravina, der die Grund-
steinlegung durch seinen Amtsvorgänger als gesichert angibt (vgl. ebd., S. 95 Nr. 89). 
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dass der Kaiser die Marienkirche von Anfang an als Hofkirche geplant hatte. 
Wie der Bischof von Gravina, in dessen Diözesangebiet die Errichtung fiel, 
auf diesen Vorgang reagierte, lässt sich aufgrund der problematischen Quel-
lenlage nicht sicher sagen, da die meisten Aussagen über die Marienkirche aus 
einem Inquisitionsprotokoll von 1299 rekonstruiert werden müssen, mit dem 
der Rechtsstreit zwischen Bischof Jacobus von Gravina und dem Erzpriester 
Petrus de Angeriaco von Altamura untersucht wurde.141 Aufgrund des zeit-
lichen Abstands und der teilweise widersprüchlichen Aussagen der Zeugen 
ist das Inquisitionsprotokoll allerdings hinsichtlich der Glaubwürdigkeit und 
Zuverlässigkeit seiner Inhalte durchaus kritisch einzuschätzen.142 Dies betrifft 
vor allem die Frage, ob Bischof Samuel versuchte, einen eigenen Erzpriester in 
Altamura einzusetzen. Während die bischöflichen Zeugen durchgängig Do-
minicus als ersten, von Bischof Samuel von Gravina eingesetzten Erzpriester 
annehmen, geben die übrigen, für die Aussage des Erzpriesters Petrus heran-
gezogenen Zeugen Riccardus de Brundusio als primus archipresbiter an.143 Da 
die bischöfliche wie die erzpriesterliche Zeugenseite konsequent Nachfolger 
von Dominicus bzw. Riccardus verzeichnet, könnte von einer schismatischen 
Situation zu Beginn der Besetzung des Erpriesteramts in Altamura ausgegan-
gen werden, die den konkurrierenden Interessen von Bischof und Herrscher 
geschuldet war.144 Dagegen spricht jedoch, dass die erzählenden Quellen dar-
auf nicht Bezug nehmen. Denkbar ist, in Dominicus nicht einen Konkurren-
ten, sondern den vicarius des Riccardus zu sehen, der in den Verhandlungen 
von 1299 jedoch zu einem Erzpriester aufgewertet wurde, um die bischöfliche 
Position im Streit um die Zehnteinkünfte von Altamura zu stärken.145 Hinzu 
kommt, dass Samuel und sein Nachfolger Alferius nicht nachweislich versuch-
ten, ihre Rechtsansprüche vor dem Papst klären zu lassen, Innozenz IV. dafür 
aber 1248 den Rechtsstatus der Marienkirche als exemter Hofkirche bestätig-
te.146 Erst in spätstaufischer Zeit finden sich Hinweise, die einen Konflikt zwi-

 141 Vgl. ebd., S. 93–220 Nr. 89. Aus der Herrschaftszeit Friedrichs II. selbst sind nur seine Ur-
kunden vom September 1232 wie die Bestätigung des Rechtsstatus der Marienkirche durch 
Innozenz IV. 1248 überliefert. Vgl. ebd., S. 3f. Nr. 1 u. S. 7f. Nr. 3.

 142 Zum Problem retrospektiver Zeugenaussagen vgl. grundsätzlich Fried, Gedächtnis; Esch, 
Zeugenverhöre.

 143 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 93–220 Nr. 89.
 144 So Kamp, Kirche 2, S. 789; allgemeiner Schal ler, Hofkapelle, S. 498.
 145 Vgl. dazu auch Cioffari , Altamura, S. 7. Dass schon Riccardus und nicht erst seinen Nachfol-

gern ein vicarius zugeordnet war, deutet der Zeuge Bartholomeus de Sarraceno de Binetto im 
Inquisitionsprotokoll von 1299 an. Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 200 Nr. 89.

 146 Vgl. ebd., S. 7f. Nr. 3. Ob Samuel 1234 versuchte, die Bestätigung von Olivengärten bei Bi-
tonto zu nutzen, um seine Ansprüche auf Altamura gegenüber dem Kaiser zu artikulieren, 
wie Kamp, Kirche 2, S. 789, angenommen hat, lässt sich auf Basis der überlieferten Urkunde 
nicht klären. Vgl. Hagemann, Kaiserurkunden, S. 199f. Nr. 5. Zu Alferius als Nachfolger des 
Samuel vgl. Kamp, Kirche 2, S. 790f.
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schen der Hofkirche und dem Bistum Gravina erkennen lassen, als Jacobus 
de Tarento seine bischöflichen Rechte an der Marienkirche in Altamura von 
Alexander IV. 1257 bestätigen ließ.147 Kurz darauf scheint sich Jacobus jedoch 
mit Manfred, an dessen Krönung er 1258 teilnahm, verständigt und seine An-
sprüche nicht weiter forciert zu haben: Die Exemtion der Marienkirche wurde 
nicht aufgehoben, und Manfred setzte zwei seiner Kapläne als Erzpriester an 
der Marienkirche ein, ohne dass es darüber zu nachweisbaren Differenzen mit 
dem Bischof gekommen wäre.148 Insofern ist davon auszugehen, dass die Mari-
enkirche seit ihrer Gründung unter den Staufern kontinuierlich als Hofkirche 
Bestand hatte, auch wenn sie als capella nostra bzw. cappella regis erst unter 
Karl I. von Anjou bezeichnet wird.149 Anders als bei den übrigen Hofkirchen, 
die in normannischer und staufischer Zeit genutzt wurden, tritt diese typische 
Bezeichnung hinter den urkundlich fixierten Rechten im Fall der Marienkirche 
deutlich zurück.

g) Ergebnis

In den Quellen werden die genannten sechs Hofkirchen, an denen Kapläne 
in normannischer und staufischer Zeit ansässig sein konnten, unterschied-
lich ausgewiesen. Häufig wird der Begriff capella mit dem Patronzinium der 
Kirche und/oder mit ihrem Standort versehen, wenn etwa die Hofkirche von 
Salerno mit Abweichungen als S. Petri ad curtem imperialis capella bezeichnet 
wird oder die Palastkapelle von Palermo nicht selten unter der Bezeichnung 
capella sacri palacii Panormi firmiert.150 Terminologisch nimmt die Cappella 
Palatina gegenüber den anderen Hofkirchen zudem eine Sonderstellung ein, 
da vergleichsweise oft kein Zusatz, der sie von den anderen Hofkirchen ab-
grenzen würde, angefügt wird, sondern sie lediglich als capella regis mit allen 
Variationsmöglichkeiten sowie Anpassungen an politische Veränderungen in 
Erscheinung tritt.151 Bezeichnenderweise fällt auch die erstmals nachweisbare 

 147 Vgl. Vendola, Documenti, S. 269 Nr. 343. Bemerkenswerterweise schreibt der Papst die Er-
richtung der Kirche dem Bischof zu. Dass der Papst die bischöflichen Ansprüche bestätigte, 
könnte als Versuch gewertet werden, antistaufische Positionen im Regnum zu schüren. Vgl. 
Kamp, Kirche 2, S. 791.

 148 Vgl. IRM Nr. 507, 496. Zu Jacobus de Tarento und seiner Haltung zu Manfred vgl. Biogramm 
Nr. 134. Später sind Konflikte zwischen der Marienkirche und S. Nicola in Bari bezeugt, die in 
der genannten Inquisition von 1299 gipfelten.

 149 Vgl. Chioccarel lo, Archivio, S. 126f.; Bonel l i/Bozzoni , Federico II, S. 153; Kappel/
Kemper, Chiesa, S. 259. 1279 wird die Marienkirche erneut als königliche Kapelle bezeichnet: 
CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 24 Nr. 25.

 150 Vgl. dazu die Einzelbelege im Anhang.
 151 Vgl. zu diesem Befund auch S. 35.
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Erweiterung des Begriffsspektrums, mit dem die Kapläne jenseits des auf den 
Herrscher bezogenen Terminus capellanus regis ausgewiesen werden konnten, 
mit der Privilegierung der Palermitaner Palastkirche durch Roger II. im selben 
Jahr zusammen.152 Ob es sich hierbei um einen überlieferungsgeschichtlichen 
Zufall handelt oder die Bedeutung der Hofkirchen als dem Ort, an dem Ka-
pläne auch unabhängig von einer unmittelbaren Bindung an den Herrscher an-
sässig sein konnten, erst im Zuge der Privilegierung von 1140 erkannt wurde, 
lässt sich nicht sagen, zumal sich die Quellenzeugnisse vor diesem Zeitpunkt 
ausschließlich auf die Hofkirchen beziehen, nicht aber dort ansässige Kapläne 
bezeugen.153 Fest steht daher nur, dass Simon der erste nachweisbare Kaplan 
Rogers II. ist, der aufgrund seiner Zughörigkeit zur Cappella Palatina zu iden-
tifizieren ist.154 Allerdings wird er 1140 nicht als capellanus regie cappelle, son-
dern in seiner Funktion als cantor der Palastkapelle bezeichnet. Dieses Prinzip 
lässt sich über den gesamten Untersuchungszeitraum weiter verfolgen: Nur in 
den wenigsten Fällen wird ein Kaplan als capellanus regie cappelle bezeugt, da-
für überwiegen die Bezeichnungen clericus oder canonicus regie cappelle oder es 
werden Amts- bzw. Aufgabenbezeichnungen eines Kaplans in Verbindung mit 
der Angabe einer Hofkirche verwendet.155 Die Dopplung der Begriffe capella-
nus und regie cappelle scheint für die Zeitgenossen offenbar weniger sinnvoll 
gewesen zu sein als eine terminologisch verankerte Tätigkeitsbeschreibung.

Ein weiterer Blick auf die Bezeichnungen von Kaplänen im untersuchten 
Zeitraum zeigt ferner, dass politische Veränderungen auch in der Stauferzeit 
begrifflich fixiert werden, wenn die Kapläne seit der Kaiserkrönung Fried-
richs II. 1220 analog zu ihrer Bezeichnung als capellani imperatoris fortan als 
Angehörige der imperialis cappella, nach dem Tod des Kaisers und der Herr-
schaftsübernahme Konrads IV. aber wieder als Mitglieder der capella regia 
bezeichnet werden.156 Unter Friedrich II. findet sich schließlich die vereinzelt 
nachweisbare Bezeichnung eines Kaplans als capellanus regius, capellanus im-
perialis aule oder capellanus palatii Panormitani.157 Diese Kapläne stehen be-
grifflich gewissermaßen zwischen denjenigen, deren Bezeichnung eine direkte 
Verbindung zum Herrscher dokumentiert, und denen, die über die Zugehörig-

 152 Vgl. DRo II 48.
 153 Vgl. Abb. 1.
 154 Vgl. die Ausführungen zu Simon (Nr. 16).
 155 Vgl. S. 53–61.
 156 Vgl. zu diesen terminologischen Wechseln die ersten Belege bei Gualfredus (Nr. 77) und Do-

minicus (Nr. 141). Zu Begriffsanpassungen an die politische Situation der Normannenzeit vgl. 
S. 26f.

 157 Erstmals tritt die Bezeichnung capellanus regius 1192 bei Robertus Maniavacca (Nr. 44) auf. 
Unter Friedrich II. werden die folgenden Kapläne mit den genannten Bezeichnungen belegt: 
Guido de Caravate (Nr. 75), Rogerius de Plescolanzano (Nr. 80), Gentilis de Preturo (Nr. 82), 
Johannes Fortisbrachii de Urbe (Nr. 93), Guillelmus (Nr. 111).
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keit zu einer dem Herrscherhof teilweise räumlich fernstehenden Hofkirche 
identifiziert werden können. Inwieweit damit eine terminologische Anpas-
sung an die am Hof agierenden Notare, Kanzler, Richter, Verwaltungsbeamte 
oder Legaten geleistet wurde, die unter Friedrich II. ebenfalls häufig mit dem 
Zusatz imperialis aule bezeugt sind, ist fraglich, da diese Bezeichnung für die 
Kapläne nur sporadisch überliefert ist. Insofern scheint hier nicht mehr als eine 
Begriffsvariation vorzuliegen, die als dritte Möglichkeit verwendet wurde, um 
einen Kaplan, diesmal als Angehörigen des kaiserlichen Hofs, sicher zu iden-
tifizieren.

2. Unschärfe der Terminologie oder Statusänderung? Kapläne als clerici  
und canonici 

Die Bezeichnung eines Kaplans als clericus regie cappelle tritt zum ersten Mal 
1187 beim nur einmal urkundlich bezeugten Abraham auf.158 Sporadisch wird 
der Terminus auch in der Folgezeit genutzt, bis er schließlich zwischen den 
1230er und 1250er Jahren in erhöhter Frequenz in den Quellen nachweisbar 
ist.159 Sein Bedeutungsgehalt ist durchaus unscharf, da die Bezeichnung einer 
Person als clericus zunächst nur anzeigt, dass es sich hierbei um einen geweih-
ten, dem Zölibat verpflichteten und der kirchlichen Jurisdiktion unterstellten 
Geistlichen handelt, nicht aber Rückschlüsse etwa auf seinen Weihegrad und 
damit auf seine Stellung sowie Aufgaben innerhalb der kirchlichen Hierarchie 
ermöglicht werden.160 Verbunden mit dem Verweis auf die Zugehörigkeit zu 
einer Hofkirche scheint die Bezeichnung clericus als Alternative zum Begriff 
capellanus verwendet worden zu sein, der ebenso neutral gegenüber Weihegrad 
und Position seines Trägers ist.161 

Vereinzelt findet sich in den Quellen auch der Terminus clericus regis, der 
nach 1220 konsequent in clericus imperatoris umgewandelt wird. Als erstes Bei-
spiel lässt sich Grisandus anführen, der auf den von ihm in Auftrag gegebenen 
Grabtafeln seiner Eltern 1149 und 1153 als clericus regis Sicilie sowie auf einer 

 158 Vgl. die Ausführungen zu Abraham (Nr. 38).
 159 Vgl. dazu die Einzelbelege im Anhang.
 160 Zum süditalienischen Klerus, der von den genannten normativen Kennzeichen deutlich abwei-

chen konnte, wenn etwa noch im ausgehenden 12. Jahrhundert verheiratete Kleriker überliefert 
sind, vgl. exemplarisch Andenna, Chierico; Loud, Church, insb. S. 363–429.

 161 Vgl. als Beispiel für den Synonymcharakter etwa Robertus Maniavacca (Nr. 44), der in ei-
ner Zeugenunterschrift sowohl als clericus als auch als regius capellanus bezeichnet wird, oder 
Thomas de Vinea (Nr. 113), der als clericus von S. Petri ad curtem in Salerno ausgewiesen wird, 
während der zeitgleich bezeugte Marius de Astiliano (Nr. 116) als capellanus imperialis cappelle 
S. Petri de Curtem angeführt wird, ohne dass sich Marius’ Stellung oder Aufgaben von denen 
eines clericus regie cappelle erkennbar unterscheiden würden.



54

Inschrift an der von ihm gestifteten Annakapelle als clericus regis Sicilie atque 
Italie ausgewiesen wird.162 Die Forschung hat diese Bezeichnungen bislang 
unterschiedlich gewertet. Einige kennzeichnen Grisandus in wörtlicher Über-
setzung des Lateinischen schlicht als „Kleriker des Königs“ und umgehen auf 
diese Weise eine genaue Definition.163 Andere führen die verwegene Erklärung 
an, die Titulatur verweise auf die apostolische Legation, dokumentiere einen 
„Cäsaro-Papismus“ der normannischen Herrscher und stehe in Zusammen-
hang mit ihrem Kampf gegen die Muslime.164 Als dritte Erklärung ist vorge-
schlagen worden, die Wendung clericus regis Sicilie nicht als „einzigartig in der 
Geschichte des christlichen Abendlandes im Mittelalter“, sondern als Hinweis 
auf die Zugehörigkeit des Grisandus zur Hofkapelle Rogers II. zu verstehen.165 
Bereits die Forschung zur deutschen Hofkapelle hat auf diese Verbindung auf-
merksam gemacht und darauf verwiesen, dass auch Personen, die nicht explizit 
als capellani bezeichnet werden, als Angehörige der Kapelle betrachtet werden 
können, sofern sie über eine besondere Nähe zum Herrscher und dessen Hof 
verfügten.166 Im Fall des Grisandus sind unmittelbare Beziehungen zu Roger II. 
und zum Palermitaner Hof oder auch zur Cappella Palatina nicht fassbar, da 
abgesehen von den beiden Grabtafeln seiner Eltern keine Quellenzeugnisse zu 
ihm vorliegen. Man könnte zwar die Beisetzung seiner Mutter in der Kathe-
drale von Palermo auf eine besondere herrscherliche Fürsprache zurückführen 
und als Aufwertung der Familie sehen, doch wäre genauso denkbar, dass Gri-
sandus über Kontakte zum dortigen Domkapitel verfügte, die die Bestattung 
ermöglichten.167 Allerdings deutet der Terminus clericus regis Sicile eine begriff-
lich verankerte Nähe des Grisandus zum Herrscher an, die an Kontur gewinnt, 
wenn man nach Vergleichsbeispielen etwa in den Urkunden Rogers II. sucht. 
In ihnen ist entweder nur allgemein von clerici die Rede oder es wird auf Kle-
riker einer bestimmten Kirche bzw. eines Bistums verwiesen, von denen sich 
die Bezeichnung des Grisandus durch die explizite Verbindung zum Herrscher 
klar abhebt.168 Dass mit Personen, die als clerici regis im direkten Umfeld des 

 162 Vgl. die Ausführungen zu Grisandus (Nr. 17). Zu den 1155 und 1182 nachweisbaren clerici 
regalis bzw. domini regis vgl. Johannes (Nr. 18) und Guillelmus (Nr. 36), die hier allerdings 
vernachlässigt werden können, da zu ihnen kaum Informationen vorliegen.

 163 Vgl. Krönig, Grabstein; Zeit ler, Urbs, S. 114f., 126; Houben, Roger II., S. 115; Neumül-
lers-Klauser, Bilinguen, S. 401; Metcalfe , Muslims of Italy, S. 171.

 164 So Krönig, Grabstein, S. 555; Wolf , Alexandria, S. 50. Zur apostolischen Legation vgl. dage-
gen Becker, Roger I., S. 141–151.

 165 Vgl. zu dieser Überlegung erstmals Schieffer, Rezension, S. 640. Aufgegriffen ist die Er-
klärung von Houben, Möglichkeiten, S. 180; dems. , Toleration, S. 326; Shalem, Objekte, 
S. 168. Das oben angeführte Zitat findet sich bei Krönig, Grabstein, S. 555.

 166 Vgl. Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 148f., 201.
 167 Vgl. dazu die Ausführungen zu Grisandus (Nr. 17).
 168 Vgl. als Beispiele DRo II 3, 5, 10, 28, 73.
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Herrschers nachweisbar sind, eine weitere Gruppe von Geistlichen anzuneh-
men ist, die aber nicht zur Gemeinschaft der Kapläne gehörten, scheint nicht 
zuletzt aufgrund der Größe des Palermitaner Hofs wenig wahrscheinlich zu 
sein.169 Bedenkt man zudem, dass in den 1140er Jahren erstmals die bis dahin 
weitgehend stabile Begrifflichkeit aufgebrochen wird und Kapläne nicht mehr 
ausschließlich als capellani bezeichnet werden,170 so gewinnt die Überlegung 
an Überzeugungskraft, clericus regis als Synonym für capellanus zu werten. 
Eine solche Übereinstimmung findet sich etwa bei Gualterius de Ocra, bei dem 
beide Bezeichnungen zwar mit zeitlichem Abstand angewandt werden – 1236 
wird er als clericus domini imperatoris bezeichnet, während der erste Nachweis 
für seine Bezeichnung als capellanus erst zwei Jahre später zu finden ist – doch 
bleibt zu beachten, dass die erstgenannte Bezeichnung ausschließlich den Ur-
kunden des englischen Königs Heinrichs III. zu entnehmen ist, die offenbar 
den dortigen sprachlichen Gepflogenheiten folgten.171 Denn auch in späterer 
Zeit wird Gualterius, obwohl seine Bezeichnung als capellanus nun vielfach 
bezeugt ist, in den englischen Quellen, etwa bei Matthäus Paris, ausschließlich 
als clericus Friedrichs II. oder anhand seiner Tätigkeiten als nuntius, procura-
tor oder consiliarius specialis des Kaisers bezeichnet.172 Insofern deuten auch 
diese Befunde darauf hin, dass die Annahme, clericus regis mit capellanus regis 
gleichzusetzen, zutreffend ist. 

Inhaltlich wesentlich stärker aufgeladen und in seinem Bedeutungsgehalt 
äußerst vielschichtig ist im Vergleich zu clericus dagegen der Begriff canonicus. 
In der Regel versteht man unter einem mittelalterlichen Kanoniker einen Kleri-
ker, der sich zum Chorgebet und zum regelmäßigen Gottesdienst verpflichtete, 
in einer klausurierten Gemeinschaft mit anderen Kanonikern nach einer Regel 
lebte, privates Eigentum besitzen durfte, zugleich aber auch durch Kirchengut 
in Form von Pfründen finanziell ausgestattet wurde.173 Die mit der Institutio 
canonicorum Aquisgranensis 816 normativ geregelten Vorgaben für Kanoniker, 
die auf eine klare Trennung von monastischen Gemeinschaften abzielten, setz-
ten sich in der Folgezeit jedoch nur langsam durch und führten zu teilweise er-

 169 Zum Herrscherhof in Palermo, an dem die verschiedensten Personengruppen beteiligt waren, 
vgl. zusammenfassend Kölzer, Königshof.

 170 Vgl. S. 27.
 171 Bereits die Kapläne der normannischen Herzöge werden teilweise nicht als capellani, sondern 

als clerici ducis bezeichnet. Vgl. mit Beispielen Musset , Voie, S. 51–56. 
 172 Vgl. Matthäus Paris , Historia Anglorum 2, ed. Madden, S. 492; ders . , Chronica Majora 

4, ed. Luard, S. 161, 371, 456, 575, 605. Die einzige Ausnahme, in der Gualterius de Ocra als 
capellanus bezeichnet wird, kann nicht gewertet werden, da es sich hierbei um die Abschrift 
einer Urkunde Friedrichs II. handelt. Vgl. ebd., S. 542. Zu den 1236 und 1238 divergierenden 
Bezeichnungen vgl. die Ausführungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110) sowie zur Wahrneh-
mung der Gualterius bei Matthäus Paris S. 268–274.

 173 Vgl. dazu Bünz, Domkapitel, S. 16; Laudage, Norm, S. 48.
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heblich divergierenden Ausprägungen.174 In den Extremen standen Kanoniker, 
die sich in radikaler Weise am Vorbild der Urkirche orientierten, in apostoli-
scher Armut lebten, auf jeden persönlichen Besitz verzichteten und durch ihre 
Lebensweise der Welt entsagten, weltlich geprägten Kanonikern gegenüber, die 
ihren ursprünglichen Aufgaben von Chorgebet und Messfeier nur noch spo-
radisch nachkamen, das Gemeinschaftsleben vernachlässigten und ihr haupt-
sächliches Augenmerk auf ihre gut ausgestattete Pfründe richteten. Unabhän-
gige Einzelkommunitäten waren dabei ebenso möglich wie die Zugehörigkeit 
einer Kanonikergemeinschaft zu einer bestimmten Dom- oder Stiftskirche, die 
in ihren jeweiligen Regeln zudem stark voneinander abweichen konnten.175 In 
der Konsequenz lässt sich daher vom Kanonikertum als einer „Lebensform“ 
sprechen, die durch kirchliche, aber auch kulturelle, gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Faktoren beeinflusst wurde und häufig nur eingeschränkt anhand 
der eingangs genannten Kriterien gekennzeichnet werden kann.176

Überträgt man diese allgemeinen Überlegungen zu mittelalterlichen Kano-
nikern nun auf die als canonici bezeichneten süditalienischen Kapläne, so stellt 
sich die Frage, wie sie in diesem „bunten Erscheinungsbild“177 einzuordnen 
sind. Ein Blick auf die quantitative Verteilung dieser Bezeichnung im unter-
suchten Zeitraum zeigt, dass canonici regie capelle seit den 1160er Jahren in 
den Quellen bezeugt sind, sich aber auch hier, wie beim Terminus clericus regie 
capelle, eine höhere Belegdichte erst seit den 1230er Jahren feststellen lässt.178 
Dieser Einschnitt erklärt sich schlicht aus dem Umstand, dass von diesen Jahr-
zehnten ausgehend eine Steigerung der Anzahl der Kapläne wie auch der Häu-
figkeit ihrer Nennungen in den Quellen verzeichnet werden kann und daher 
ein größerer Anteil an Personen, die als clericus oder canonicus regie cappelle 
ausgewiesen werden, überliefert ist als im ausgehenden 12. Jahrhundert oder in 
den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts. 

Eine inhaltliche Füllung des Begriffs canonicus ist für die 1160er und 1170er 
Jahre schwierig, da über die in dieser Zeit nachweisbaren Kapläne nur wenig 
bekannt ist. So geben die Quellen über die meisten Kapläne lediglich ihre je-
weils einmalige Tätigkeit bei der Bezeugung von Urkunden preis. Selbst im 

 174 Zur Institutio canonicorum Aquisgranensis von 816 vgl. Semmler, Kanoniker; zur nur zö-
gerlichen Umsetzung der Beschlüsse vgl. Schieffer, Entstehung, S. 243–252; Semmler, Mo-
nachus, S. 17f. 

 175 Vgl. zu diesem Variationsreichtum Laudage, Norm, insb. S. 48, 94, sowie mit Blick auf die 
Bepfründung der Kanoniker und ihre Zugehörigkeit zu einem Dom- oder Stiftskapitel Mar-
chal , Kanonikerinstitut 1–2.

 176 Zum Begriff „Lebensform“, hier bezogen auf mittelalterliche Domkapitel, vgl. Bünz, Domka-
pitel, S. 28.

 177 Laudage, Norm, S. 48.
 178 Als erster Kaplan, der als canonicus regie capelle bezeichnet wird, ist Roboaldus (Nr. 22) nach-

weisbar. 
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Fall der besser dokumentierten Kapläne Roboaldus und Gualterius lassen sich 
keine Anhaltspunkte festmachen, die eine Interpretation des Begriffs ermögli-
chen.179 Dies gilt auch noch für die Jahrzehnte vor und nach der Jahrhundert-
wende, in denen jeweils nur ein Kaplan mit diesem Terminus überliefert ist.180 
Der früheste Quellenhinweis, der Aufschluss über die Bedeutung des Begriffs 
canonicus liefert, findet sich erst im Juli 1215, als Friedrich II. der Cappella 
Palatina die dortige Bepfründung des Jacobus de Romanis mitteilen ließ.181 Ja-
cobus, der im entsprechenden Mandat als canonicus in ipsa capella nostra be-
zeichnet wird,182 erhielt das Beneficium mit Anteilen an den Einkünften aus der 
Mühle von Monachia, nachdem der Kantor der Palastkapelle, Bartholomeus, 
zum Bischof von Syrakus erhoben worden war und die Pfründe zurückgege-
ben hatte.183 Ob Jacobus bereits vorher als Kaplan an der Palastkapelle wirkte, 
ohne über eine Pfründe verfügt zu haben, oder ob seine grundsätzliche Auf-
nahme als Kaplan in die Hofkirche erst mit der Bepfründung erfolgte, lässt sich 
nicht sagen, da über Jacobus vor 1215 nichts in den Quellen berichtet wird und 
die ausdrückliche Anweisung des Kaisers an das Kapitel, Jacobus als „ihren 
Kanoniker“ aufzunehmen und ihn in seine Pfründen einzuweisen, in die eine 
wie in die andere Richtung interpretiert werden kann.184 

Der Terminus canonicus verweist im Fall des Jacobus de Romanis demnach 
eindeutig auf eine Pfründe, und auch in der Folgezeit finden sich vereinzelt 
Hinweise auf diese Bedeutungsebene. 1247 ist Basilius als capelle sacri palacii 
Panormi canonicus bezeugt, der über Anteile an Regalzehnten aus der Kirche 
S. Maria in Polizzi verfügte, die er auch nach seiner Erhebung zum Kantor der 
Palastkapelle weiter beanspruchte;185 1251 wurde Jacobus de Gentile als cano-
nicus regie cappelle sacri palacii Panormitani ein Haus gegen einen Pachtzins 
verliehen;186 für das Jahr 1255 ist urkundlich verbürgt, dass der Kanoniker der 
Cappella Palatina Donadeus de Theta ein Beneficium an der Kirche S. Pauli de 

 179 Vgl. die Ausführungen zu Roboaldus (Nr. 22), Falcus (Nr. 24), Balduinus (Nr. 25), Henr(icus) 
Marcellus (Nr. 26), Gualterius (Nr. 27), Michael (Nr. 30) u. Renaldus (Nr. 31).

 180 Vgl. P. (Nr. 49) u. Andreas (Nr. 51).
 181 Vgl. MGH DD F II 312.
 182 Die Cappella Palatina wird bereits in der Inscriptio des Mandats erwähnt. Vgl. MGH DD F II 

312: Fridericus dei gratia Romanorum rex semper augustus et rex Sicilie subcantori et capitulo 
cappelle palatii nostri Panormi, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem.

 183 Vgl. ebd., sowie die Ausführungen zu Jacobus de Romanis (Nr. 66) und Bartholomeus 
(Nr. 52).

 184 Vgl. MGH DD F II 312: Quare mandamus vobis et precipimus, quatenus ipsum Iacobum ca-
nonicum vestrum recipientes stallum ei assignetis cum prebenda et tam de communibus quam 
de redditibus molendini de Monachia, sicut dictus Bartholomeus hactenus percipiebat, integram 
eidem Iacobo canonico vestro detis portionem. 

 185 Vgl. die Ausführungen zu Basilius (Nr. 133).
 186 Vgl. die Ausführungen zu Jacobus de Gentile (Nr. 143).
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Galca in Palermo innehatte,187 und wohl im Dezember 1265 wies König Man-
fred schließlich die Auszahlung der Pfründeneinkünfte an Cursinus, canonicus 
cappelle sacri palatii nostri Panormi, an.188 Doch nicht nur an der Cappella Pa-
latina lassen sich canonici nachweisen, die über eine Präbende verfügten, son-
dern auch an der Nikolauskirche in Bari. Ein gutes Beispiel ist hier Meliciacca, 
dem im August 1257 ein Sitz im Chorgestühl mit entsprechenden Einkünften 
verliehen wurde.189 

Erstaunlicherweise wird Meliciacca aber nicht erst seit August 1257 als ca-
nonicus von S. Nicola bezeichnet, sondern bereits zwei Jahre zuvor, als er im 
Auftrag des Kapitels die Verpachtung eines Hauses umsetzte, obwohl ihm zu 
dieser Zeit die angesprochene Präbende noch nicht verliehen worden war.190 
Dieser Befund deckt sich mit weiteren Beispielen, die zeigen, dass die Bezeich-
nung canonicus nicht zwangsläufig mit der Verleihung einer Kanonikerpräben-
de verbunden sein musste. Darauf verweisen nicht nur die zahlreichen canonici 
regie cappelle, denen keine Pfründe nachgewiesen werden kann, sondern in 
umgekehrter Blickrichtung auch die Inhaber einer Kanonikerpräbende, die zu 
keiner Zeit als canonici bezeichnet werden. Als frühestes Beispiel lässt sich Bar-
tholomeus anführen, dessen Pfründe nach seiner Erhebung zum Syrakusaner 
Bischof an Jacobus de Romanis vergeben wurde. Er wird im entsprechenden 
Mandat nicht als canonicus, sondern ausschließlich als Kantor der Cappella Pa-
latina bezeichnet.191 Ähnlich gelagert ist auch der Fall des Martolinus, der von 
König Manfred eine Präbende erhalten hatte, die ihm 1267 unter Karl I. von 
Anjou entzogen wurde. Martolinus wird hier ebenfalls nicht als canonicus der 
Palermitaner Palastkapelle, der er angehörte, sondern lediglich als frumentari-
us clericus bezeichnet.192 Sollte er tatsächlich als Aufseher über die Palermita-
ner Getreidespeicher fungiert haben, wie aus seiner Bezeichnung hervorgehen 
könnte, so scheint auch hier, wie im Fall des Bartholomeus, die übergeordnete 

 187 Vgl. die Ausführungen zu Donadeus de Theta (Nr. 157).
 188 Vgl. die Ausführungen zu Cursinus (Nr. 206).
 189 Dies geht aus dem Restitutionsgesuch des Meliciacca von 1267 hervor. Vgl. CDBarese 13, ed. 

Nitt i  di  Vito, S. 15 Nr. 6: Requisitus Melitiacca de tempore sue possessionis super stallo, 
de cuius possessione restituenda agitur, et restitutionis eiusdem possessionis, dicit quod fuit in 
anno XV indicationis in mense augusti XXV die. Zur Restitution, die Meliciacca nach seinem 
1259 erfolgten Ausschluss aus der Gemeinschaft von S. Nicola angestrebt hatte, vgl. Biogramm 
Nr. 153.

 190 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 152 Nr. 94, und die Ausführungen zu Meliciacca 
(Nr. 153).

 191 Vgl. MGH DD F II 312: … de promotione Bartholomei quondam cantoris ad episcopatum Sy-
racusanum … Zu weiteren Überlegungen hinsichtlich der Verbindung von Kantorenamt und 
Bepfründung, die über die rein begriffliche Ebene hinausgehen, vgl. S. 116f., 149.

 192 Vgl. CDCarlo, ed. Del  Giudice, S. 310 f. Nr. 110: … canonicatum ac prebendam, quos Mar-
tolinus frumentarius clericus ex collatione quondam Manfredi olim principis Tarentini in capella 
sacri palatii nostri Panormitani de facto tenebat.
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Aufgabe den Begriff des canonicus zu überdecken.193 Bestätigung findet dieses 
Prinzip auch in Johannes de Sulmona, der, nachdem ihm Friedrich II. 1212 eine 
freigewordene Pfründe an der Cappella Palatina verliehen hatte, weiterhin in 
den Quellen konsequent als notarius des Herrschers und nicht als canonicus 
bezeichnet wird.194 

Abgesehen von einer Überlagerung des Begriffs canonicus durch eine Amts- 
oder Aufgabenbezeichnung finden sich aber auch Beispiele, bei denen die Be-
zeichnungen vollkommen variabel verwendet werden. So wird Gregorius 1229 
als canonicus ecclesie sancti Nicolai maioris erwähnt, zwei Jahre später hingegen 
mit dem Begriff eines clericus von S. Nicola belegt, um dann 1244 erneut als 
canonicus ausgewiesen zu werden. Damit erschöpft sich die Bandbreite seiner 
Bezeichnungen allerdings noch nicht, da er in zwei Urkunden als iaconus be-
zeichnet wird.195 Weitere Fälle zeigen, dass Gregorius damit keineswegs ein 
Einzelfall bleibt, sondern insbesondere die Begriffe canonicus und clericus ohne 
erkennbares System in den Quellen verwendet wurden.196 

Diese Befunde, insbesondere die fehlende Konsequenz, mit der Inhaber ei-
ner Pfründe als canonici bezeichnet werden, und die offensichtlich mögliche 
Austauschbarkeit der Begrifflichkeiten, deuten darauf hin, dass hinter dem 
Begriff canonicus weniger ein Mitglied einer geschlossenen Kanonikergemein-
schaft steht, die von einer an der Hofkirche ebenfalls ansässigen Kleriker- oder 
Kaplansgemeinschaft zu trennen wäre,197 sondern mit canonicus regie cappel-
le vielmehr ein Synonym für einen Kaplan gemeint ist. Zweifellos unterlagen 
auch die Hofkirchen einer internen Organisation, die durch Aufgabenteilung 
und Ämterstruktur geprägt war,198 doch lassen sich die für Kanoniker ange-
setzten Kennzeichen, so vielseitig sie sich auch in den Quellen darstellen mö-
gen, hier kaum wiederfinden: Weder eine einheitliche Regel, nach denen die als 
Kanoniker bezeichneten Angehörigen einer Hofkirche ihr Leben ausrichteten 
und die sie von den ebenfalls ansässigen clerici oder capellani abgrenzte, noch 

 193 Vgl. zum Begriff des frumentarius clericus auch die Ausführungen zu Martolinus (Nr. 209).
 194 Vgl. die Ausführungen zu Johannes de Sulmona (Nr. 63).
 195 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 75 Nr. 48, S. 86 Nr. 55, S. 122 Nr. 79, S. 148 Nr. 93 u. 

S. 186 Framm. 6. Zur Bedeutung des Begriffs iaconus vgl. S. 61f.
 196 Dies gilt in besonderem Maß für die Geistlichen von S. Nicola. Vgl. etwa Nicolaus Emmanuelis 

(Nr. 91), Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87), Angelus (Nr. 99), Nicolaus Sifandus (Nr. 101), 
Johannes Buffus (Nr. 122), Meliciacca (Nr. 153).

 197 Die auf S. Nicola abgestimmte Unterscheidung von Cioffari , Storia, S. 221, zwischen cano-
nici, die er als „veri membri del capitolo di S. Nicola“ bezeichnet, und clerici, „cioè gli addetti 
alla Basilica che avevani ricevuto solo gli ordini minori o che erano destinati a riceverli“, wird 
nicht nur durch die vorgestellten Beispiele entkräftet, deren Bezeichnungen in den Quellen 
zwischen canonicus und clericus oszillieren, ohne dass ein System in der Verwendung der Be-
griffe erkennbar wäre, sondern auch durch Meliciacca, der als Kanoniker von S. Nicola über 
keine höheren Weihen verfügte. Vgl. die Ausführungen zu Meliciacca (Nr. 153). 

 198 Vgl. dazu auch S. 112–118.
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die Vorgabe der Klausur lässt sich nachweisen. Insofern deutet alles darauf hin, 
dass die Bezeichnung eines Kaplans als canonicus regie cappelle wie auch die 
Termini clericus regie capelle und clericus regis bzw. imperatoris nicht als Hin-
weis auf eine Statusänderung, sondern als begriffliche Variationsmöglichkeit 
anzusehen sind.199 

3. Erweiterte Zugänge: Amts- und Aufgabenbezeichnungen sowie weitere 
Titel der Kapläne 

Die Möglichkeit, einen Kaplan in den Quellen zu fassen, erschöpft sich, wie 
angedeutet, nicht in Begrifflichkeiten, die eine eindeutige Identifikation einer 
Person als Kaplan ermöglichen, wenn diese etwa als capellanus regis, clericus 
oder canonicus regie cappelle ausgewiesen wird. Ist eine Person sicher als Ka-
plan nachweisbar, so eröffnen die Quellen ein breites Spektrum an weiteren 
Bezeichnungen, die auf Tätigkeiten, Ämter und Aufgaben verweisen oder Eh-
renbezeichnungen umfassen können. Gleichsam an der Schnittstelle zwischen 
begrifflich dokumentierter Zugehörigkeit zur Hofkapelle und terminologisch 
fixierter Tätigkeitsbeschreibung stehen dabei jene Kapläne, die über ihre Auf-
gaben und Ämter innerhalb einer Hofkirche zu greifen sind: als Vorsteher der 
Hofkirche (abbas, prior, primicerius, rector, archipresbiter), als Vorsänger (can-
tor, succentor), als Verantwortliche für Finanz- und Wirtschaftsfragen (thesau-
rarius, tertiarius, procurator) oder auch als Mitwirkende im Rahmen der Li-
turgie (presbiter, sacerdos, diaconus, subdiaconus, sacristarius, campanarius).200 
Daneben überliefern die Quellen Bezeichnungen, die auf Aufgaben und Äm-
ter eines Kaplans verweisen, die nicht in Zusammenhang mit einer Hofkirche 
stehen, sondern das Tätigkeitsfeld wie die Lebensumstände der Kapläne be-
grifflich reflektieren. So finden sich Hinweise auf die Mitarbeit innerhalb der 
herrscherlichen oder päpstlichen Kanzlei (notarius, cancellarius, scriptor), die 
Zugehörigkeit zu einem Domkapitel (decanus, archidiaconus, canonicus), die 
Übernahme eines Erzbischofs- oder Bischofsamts (archiepiscopus, episcopus), 
die Zugehörigkeit zur päpstlichen Kapelle (subdiaconus pape, capellanus pape) 
sowie weitere Tätigkeiten als Testamentsvollstrecker (epitropus), Almosen-
verwalter (elemosinarius) oder Arzt (medicus). Schließlich sind zwei Kapläne 
auch als Äbte (abbas) nachweisbar, in einem weiteren Fall ist die Bezeichnung 

 199 Nicht zuletzt das Beispiel des Blasius (Nr. 41), der in einer griechischen Urkunde von 1189 
nicht nur als clericus domini regis bezeichnet, sondern zugleich auch als Kleriker der Cappella 
Palatina (Ö klhrikòV têV despotikÈV kappélaV) ausgewiesen wird, verdeutlicht, dass es keines-
wegs ungewöhnlich war, unterschiedliche Bezeichnungen synonym zu verwenden. Vgl. Cusa, 
Diplomi, S. 109f. Nr. 3.

 200 Vgl. zu den genannten Aufgaben und Ämtern S. 112–118.
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monachus überliefert, ohne dass aus den Quellen hervorgehen würde, welcher 
Ordensgemeinschaft der Kaplan angehörte.201 

Erklärungsbedürftig ist die Bezeichnung eines Kaplans als iaconus, die wie 
im Fall des magister-Titels dem Personennamen stets vorangestellt wird.202 Die 
Bedeutung des Begriffs iaconus ist keineswegs klar. So kann es sich um eine 
Schreibvariante des Wortes diaconus, um die Bezeichnung eines Klerikers ohne 
höhere Weihen oder auch um ein in Kalabrien verwendetes Synonym für ei-
nen Akolythen, Messdiener oder Anwärter auf die Priesterweihe handeln.203 
Weihegrad und Funktion eines iaconus innerhalb einer Kirche divergieren 
demnach je nach Definition. Bemerkenswerterweise wird der Begriff in den 
urkundlichen Zeugnissen ausschließlich auf Angehörige von S. Nicola in Bari, 
nicht aber auf Kapläne anderer Hofkirchen angewandt. Seine Verwendung 
folgt dabei keinem logischen Prinzip. So wird Angelus beispielsweise 1231 als 
diaconus et canonicus von S. Nicola, 1252 als iaconus Angelus clericus ecclesie 
sancti Nicolai maioris de Baro und schließlich 1259 als magister Angelus diaco-
nus bezeichnet.204 Deutet in seinem Fall vieles darauf hin, dass iaconus tatsäch-
lich als ein Synonym für diaconus anzusehen ist,205 so lassen sich auch andere 
Beispiele finden, bei denen ausschließlich iaconus, teilweise in Kombination 
mit anderen, häufig aufgabenbezogenen Bezeichnungen, nicht aber diaconus 
verwendet wird.206 Zudem fällt auf, dass im Inquisitionsprotokoll von 1254, 
mit dem die Ansprüche der Kleriker von S. Nicola auf Einkünfte bei einer 
Vakanz des Priorats geprüft wurden, die Befragten fast ausschließlich als iaconi 
ausgewiesen werden, auch wenn vorher andere Bezeichnungen, etwa aufgaben-
bezogene oder neutrale wie canonicus oder clericus ecclesie sancti Nicolai, über-

 201 Vgl. die Ausführungen zu R. Monachus (Nr. 12). Als Äbte vgl. Gentilis de Preturo (Nr. 82) und 
Nicolaus (Nr. 205), die im Folgenden nicht weiter berücksichtigt werden, da keine Informatio-
nen über ihre Vorsteherfunktion überliefert sind.

 202 Vgl. Mancarel la , Onomastica, S. 309; Enzensberger, Süditalien, S. 369. Zum magister-Titel 
vgl. S. 66–74.

 203 Vgl. Jacob, Traduction, S. 59; Mancarel la , Onomastica, S. 309; Enzensberger, Süditalien, 
S. 369. Cioffari , Storia, S. 223, unterscheidet zudem zwischen „iaconi“ und „iaconelli“. Letz-
tere betrachtet er als „ragazzi che si avviavano alla carriera eclesiastica (!)“. 

 204 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 84f. Nr. 54, S. 143f. Nr. 92, S. 162 Nr. 101, sowie die 
Ausführungen zu Angelus (Nr. 99).

 205 Vgl. als weiteres Beispiel Rogerius de Deletta (Nr. 151), Nicolaus Theotonicus (Nr. 152), Ro-
gerius de Margarito (Nr. 164). Die beiden Letztgenannten werden allerdings als iaconi bzw. 
subdiaconi bezeichnet.

 206 Vgl. etwa Gregorius (Nr. 88), der 1229 als clericus et sindicus ecclesie sancti Nicolai maioris, 
1231 als clericus et sindicus ac procurator ecclesie sancti Nicolai maioris, 1244 als iaconus Grego-
rius canonicus et procurator ecclesie sancti Nicolai maioris de Baro sowie 1254 und 1257 schlicht 
als iaconus Gregorius bezeichnet wird. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 75 Nr. 48, S. 86f. 
Nr. 55, S. 122 Nr. 79, S. 148 Nr. 93, S. 186f. Framm. 6.
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liefert sind.207 Trotz solcher Abweichungen scheint jedoch die Gleichsetzung 
von iaconus mit diaconus im Sinne einer regionalen, in diesem Fall apulischen 
Schreibvariante die sinnvollste Erklärung der Bezeichnung zu sein, zumal sich 
keine Beispiele finden lassen, bei denen eine Person mit höherem Weihegrad 
als iaconus bezeichnet wird. Dies würde bedeuten, dass ein Großteil der Ka-
noniker von S. Nicola zum Diakon geweiht war.208 Allerdings findet sich mit 
Meliciacca eine signifikante Ausnahme von dieser Regel. Er wird im genannten 
Inquisitionsprotokoll als iaconus bezeichnet, fünf Jahre später wird im gegen 
ihn eingeleiteten Verfahrens jedoch explizit darauf hingewiesen, dass er keine 
höheren Weihen erlangt habe.209 Insofern bleibt der Begriff iaconus in seiner 
Bedeutung letztlich unscharf.

Neben der Bezeichnung iaconus verdient der Terminus familiaris regis, mit 
dem einige Kapläne in den Quellen belegt werden, besondere Aufmerksam-
keit. Grundsätzlich sind hierbei zwei Bedeutungsebenen des Begriffs zu unter-
scheiden. In einem weit gefassten Verständnis bezeichnet familiaris regis eine 
Person, die zur familia des Königs gehörte, in dessen Diensten stand und in der 
Regel über ein Vertrauensverhältnis zum Herrscher verfügte.210 In einem enge-
ren Bedeutungssinn ist unter einem familiaris regis ein Mitglied des königlichen 
Beratergremiums zu verstehen, das insbesondere während der minderjährigen 
Herrschaft Wilhelms II. und Friedrichs II. an der politischen Machtausübung 
partizipierte.211 

Erstmals wird mit Thomas Brown im Juli 1143 nachweislich ein Kaplan 
als Familiar Rogers II. bezeichnet.212 Thomas gehörte damit zu einem kleinen 
Kreis von Personen, die mit diesem Titel in den Quellen bezeugt sind. Abge-
sehen vom Kaplan selbst werden lediglich Graf Simon, der amiratus Georg 
von Antiochien und der Elekt bzw. spätere Erzbischof Roger Fesca von Pa-
lermo als familiares regis bezeichnet.213 Betrachtet man diese Gruppe genauer, 

 207 Vgl. ebd., S. 148 Nr. 93.
 208 Zu den namentlich bekannten Diakonen von S. Nicola auch S. 115, Anm. 222.
 209 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 160 Nr. 101: … clericus de secunda forma in nullis sacris 

ordinibus constitutus … Zum Verfahren gegen Meliciacca vgl. auch Biogramm Nr. 153.
 210 Vgl. Schadek, Familiaren, S. 204f.; Warren, Henry II, S. 305: „A familiaris regis was an inti-

mate, a familiar resident or visitor in the household, a member of the familia, that wider family 
which embraces servants, confidents, and close associates.“ Mit weiterführender Literatur vgl. 
auch Takayama, Familiares, S. 358.

 211 Vgl. dazu Jamison, Admiral Eugenius, S. 45–49, 93f., 103f.; Schadek, Familiaren, S. 211–221; 
Takayama, Familiares, S. 361–372; Stürner, Friedrich II. 1, S. 86. 

 212 DRo II 57: … magistro Thoma de Bruno, nostro familiario …
 213 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 309 Nr. 7; DRo II 57; Cusa, Diplomi, S. 25 Nr. 8. Vielleicht gehörte 

auch Deutesalve, ein nicht näher bekannter Baron, zu den Familiaren Rogers II. Vgl. dazu 
Caspar, Roger II., S. 313f. u. S. 553f. Nr. 168. Nicht als Familiaren wirkten hingegen Erz-
bischof Petrus von Otranto, Bischof Obert von Mazara, Bischof Parisius von Syrakus und 
Johannes de Nusco, Abt von S. Giovanni degli Eremiti, deren Bezeichnung als familiares regis 
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so wird deutlich, dass sowohl Simon als auch Georg von Antiochien und Ro-
ger Fesca über enge Verbindungen zum Herrscher verfügten. So war Simon 
als Sohn Heinrichs del Vasto, der eine Schwester Rogers II. geheiratet hatte, 
ein Neffe des Königs. Folgt man dem zeitgenössischen Geschichtsschreiber 
Alexander von Telese, so hatte Heinrich del Vasto, dem nach Rogers I. Tod 
die Herrschaft über Paternò übertragen worden war, einen nachhaltigen Ein-
fluss auf die Politik des jungen Herrschers ausgeübt, und die Tatsache, dass 
Simon noch unter Wilhelm I. mit der Grafschaft Montegargano und Policastro 
ausgestattet wurde, zeigt, wie anhaltend die Verbindungen des Königshauses 
zu dieser Familie bestanden.214 Georg von Antiochien stieg bereits während 
der Grafen- und Herzogszeit Rogers II. in dessen engeres Umfeld auf und 
führte nach der Gründung des Königreichs als amiratus ein prestigeträchtiges 
und in seinen Kompetenzen breit gefächertes Amt. Maßgeblich war er an den 
militärischen Expansionsversuchen des Königs nach Nordafrika und Byzanz 
beteiligt. Seine enge Verbindung zum Herrscher dokumentiert sich nicht zu-
letzt in der Gründung der Kirche S. Maria dell’Ammiraglio in Palermo, die 
mit dem berühmten Krönungsmosaik Rogers II. ausgestattet wurde.215 Roger 
Fesca schließlich bekleidete als Erzbischof von Palermo ein zentrales kirchli-
ches Amt und stammte aus einer Familie, die bei Roger II. in hohem Ansehen 
stand.216 Einzig Thomas Brown scheint hinter den genannten familiares zu-
rückzustehen, da er als Kaplan zwar mit der Beilegung von Streitfällen und mit 
Kanzleitätigkeiten beauftragt wurde, nicht aber über ein repräsentatives Amt 
– etwa das des Kanzlers – verfügte.217 Seine besondere Nähe zum Herrscher 
lässt sich aber im Sommer 1143 greifen, als er in unterschiedlichen Situatio-
nen im Umfeld Rogers II. anwesend war und den König wahrscheinlich auch 
auf der Jagd begleitete.218 Da die Bezeichnung familiaris regis in den Quellen 
keineswegs konstant geführt wird,219 ist davon auszugehen, dass die vier nicht 

ausschließlich gefälschten Urkunden zu entnehmen ist. Vgl. DRo II †34, †61, †62, †76. An-
ders Caspar, Roger II., S. 313; Schadek, Familiaren, S. 208f.; Takayama, Familiares, S. 359, 
Anm. 1, die alle genannten Personen als Familiaren Rogers II. verzeichnen.

 214 Vgl. dazu von Falkenhausen, Regentschaft, S. 97; Becker, Roger I., S. 79; Alexander von 
Telese, Historia, ed. de Nava, II,1, S. 23. Verwirrung hat in der Forschung gestiftet, dass 
Simon nicht nur der Neffe Rogers II. war, sondern zugleich auch sein Cousin, da Heinrich del 
Vasto der Bruder Adelasias, der Ehefrau Rogers I. und damit Mutter Rogers II., war. Vgl. dazu 
Caspar, Roger II., S. 313, Anm. 4; White , Monasticism, S. 214.

 215 Vgl. Ménager, Amiratus, S. 44–55; Kitzinger, St. Mary’s, S. 198–197; Houben, Roger II., 
S. 35f., 40f., 83–86, 120f.; Kisl inger, Giorgio di Antiochia. Zur Kirche S. Maria dell’Ammira-
glio vgl. auch Di Liberto, Pavimento; Scarlata , Spazio.

 216 Vgl. Kamp, Bischöfe, S. 88.
 217 Vgl. dazu die Ausführungen zu Thomas Brown (Nr. 14).
 218 DRo II 57. Vgl. auch das Biogramm zu Thomas Brown (Nr. 14).
 219 Vgl. etwa DRo II 57. Hier wird Simon nicht als familiaris regis bezeichnet, während der Ter-

minus auf Thomas Brown angewendet wird. Umgekehrt wird auch Thomas Brown nicht 
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als geschlossene Gruppe im Sinne eines fest umrissenen Beratergremiums zu 
verstehen sind, sondern auf diese Weise lediglich als Vertraute Rogers II. ge-
kennzeichnet werden sollen, zumal nicht alle zur selben Zeit im Umfeld des 
Herrschers nachweisbar sind.220 

In der Folgezeit lassen sich immer wieder vereinzelt Kapläne nachweisen, 
deren Bezeichnung als familiares regis auf ein im Vergleich zu anderen Kaplä-
nen engeres Verhältnis zum Herrscher hinweist. Dies gilt für Berardus, der 
sich über längere Zeiträume im direkten Umfeld Heinrichs VI. aufhielt, ihm 
als Arzt zur Seite stand und wohl zu einem erweiterten Kreis von Personen 
zu zählen ist, die weniger selbst politisch aktiv wurden, dafür aber loyal hinter 
den Interessen des Kaisers standen,221 für Nicolaus, der während des Deutsch-
landaufenthalts Friedrichs II. (1212–1220) funktionsgebunden und zeitlich 
begrenzt politisch-diplomatische Aufgaben in Oberitalien wahrnahm, aber 
offenbar nicht zum engsten Beraterkreis des Königs gehörte,222 für Riccardus 
de Brundusio, den Friedrich II. als ersten Erzpriester seiner neu gegründeten 
Hofkirche von Altamura einsetzte,223 wie auch für Gualterius de Ocra, der in 
hohe Ämter aufstieg, während der Auseinandersetzungen des Kaisers mit den 
Päpsten die Position Friedrichs II. vertrat und nach dessen Tod seine Söhne bei 
ihrer Herrschaftssicherung in Süditalien maßgeblich unterstützte.224 Die unter-
schiedlichen Lebens- und Karriereverläufe der genannten Kapläne zeigen, dass 
ihre Bezeichnung als familiares verschiedene Intensitäten des Vertrautseins mit 
dem Herrscher ansprechen und eine persönliche wie auch eine politisch wirk-
same Nähe zum König beinhalten konnte.225

konstant als familiaris regis ausgewiesen, so fehlt diese Bezeichnung beispielsweise in DRo II 
II/4. Allerdings bleibt zu beachten, dass über die Beilegung des Streitfalls vom Juli 1143 keine 
Urkunde Rogers II., sondern lediglich ein Schreiben des Elekten von Catania überliefert ist, 
so dass sich auf diese Weise der schwankende terminologische Gebrauch erklären könnte. Vgl. 
von Falkenhausen, Mulini, S. 231–236.

 220 Unentschieden Takayama, Familiares, S. 359: „To be sure, the term familiaris regis is found in 
sources during the reign of Roger II (1105–54), but we cannot confirm whether this term was 
employed to indicate one of the king’s intimates, or a member of a well-defined inner concil.“ 
Für die reine Vertrauensstellung spricht auch, dass die als familiaris regis bezeichneten Perso-
nen nicht über besondere Leistungen und Vorrechte, etwa in Form von Kostenerstattung bei 
Reisen an den Hof oder innerhalb des Reiches verfügten, da diese allein auf eine gefälschte Ur-
kunde Rogers II. von 1148 zurückzuführen sind. Vgl. DRo II †76. Anders Caspar, Roger II., 
S. 314, und Schadek, Familiaren, S. 209, die die Urkunde nicht als Fälschung eingeordnet 
haben. 

 221 Vgl. dazu die Ausführungen zu Berardus (Nr. 46).
 222 Vgl. die Ausführungen zu Nicolaus (Nr. 68).
 223 Vgl. die Ausführungen zu Riccardus de Brundusio (Nr. 102) u. S. 49f.
 224 Vgl. die Ausführungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110).
 225 Zur Bedeutung von Einzelfallentscheidungen zur Klärung, ob es sich bei der Bezeichnung fa-

miliaris regis um eine stereotype Formel oder um die Beschreibung einer tatsächlichen Stellung 
am Hof handelt, vgl. auch Görich, Reichslegaten, S. 122, der zudem familiaritas deshalb als 
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Eine andere Bedeutungsebene erfährt die Bezeichnung familiaris regis im 
Fall der Kapläne Gualterius, Petrus und Parisius, die nicht als königliche Ver-
traute, sondern als Mitglieder des Familiarenkollegs gekennzeichnet werden, 
das während der minderjährigen Herrschaft Wilhelms II. und Friedrichs II., 
aber auch während dessen achtjährigem Deutschlandaufenthalt für die laufen-
den Regierungs- und Verwaltungsaufgaben im Königreich Sizilien zuständig 
war.226 Ihre Ernennung zum Familiaren bzw. ihre Aufnahme in das Beratungs-
gremium erfolgte in allen Fällen jedoch zu einem Zeitpunkt, als die Kaplä-
ne bereits in die kirchliche Ämterlaufbahn eingetreten waren. So deutet der 
sogenannte Hugo Falcandus an, dass Gualterius aufgrund seiner Stellung als 
Dekan von Agrigent und Erzieher Wilhelms II. in den Familiarenrat beru-
fen wurde, nicht aber aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Hofkapelle, die der 
Geschichtsschreiber völlig verschweigt.227 Und Petrus wie auch Parisius sind 
erst als Familiaren nachweisbar, nachdem sie als Erzbischöfe von Palermo ein-
gesetzt oder zumindest als solche gewählt waren.228 Inwieweit die beiden zu 
diesem Zeitpunkt überhaupt noch zur Hofkapelle Friedrichs II. zu rechnen 
sind, geht aus den Quellen nicht hervor, da Petrus und Parisius in der Folge-
zeit ausschließlich als Erzbischof bzw. Elekt von Palermo bezeichnet werden, 
wenn auch Parisius nach der Aberkennung seines Amts durch Innozenz III. 
wohl an die Palermitaner Hofkirche zurückkehrte.229 Ihre Familiarentätigkeit 
ist demnach nicht direkt mit der Zugehörigkeit zur Kapelle in Verbindung zu 
bringen. Dieser Befund korrespondiert auch mit der Stellung der übrigen Fa-
miliaren, an deren Seite die drei genannten wirkten, denn auch sie waren stets 
Inhaber hoher geistlicher oder weltlicher Ämter, als sie zu Mitgliedern des 
Familiarenkollegs berufen wurden, wobei die (Erz-)Bischöfe gegenüber den 
adligen Laien zahlenmäßig deutlich überwogen.230 Eine Eintrittskarte in den 
Familiarenrat war die Zugehörigkeit zur königlichen Kapelle also nicht, zumal 

bedeutsame Eigenschaft kennzeichnet, „weil ihre Träger den schwierigen ‚Weg zum Ohr des 
Herrschers‘ ebnen konnten.“ Zu dieser Wendung Althoff , Spielregeln, S. 293.

 226 Vgl. die Ausführungen zu Gualterius (Nr. 27), Petrus (Nr. 32) und Parisius (Nr. 59). Zum Fa-
miliarenrat vgl. Schadek, Familiaren, S. 213–223; Takayama, Familiares, S. 363–368; ders . , 
Administration, S. 115–125.

 227 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 55, S. 161f. Zur Wahrnehmung des Gualterius 
bei Hugo Falcandus insgesamt vgl. S. 251–257.

 228 Petrus wurde 1201 vom Bischofssitz in Mazara nach Palermo transferiert und ein Jahr später 
zum ersten Mal als Familiar des Königs bezeichnet. Vgl. Reg. Inn. III 5, S. 70 Nr. 38 (39), und 
die Ausführungen zu Petrus (Nr. 32). Parisius wurde noch als Elekt zum Familiar ernannt. Vgl. 
als frühesten Beleg MGH DD F II 140; dazu auch Kamp, Kirche 3, S. 1128.

 229 Vgl. die Ausführungen zu Parisius (Nr. 59).
 230 Vgl. Takayama, Administration, S. 120–123; Schadek, Familiaren, S. 222f.; Kamp, Episko-

pat und Monarchie, S. 104–111.
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sich abgesehen von Gualterius, Petrus und Parisius keine (ehemaligen) Kapläne 
als Familiaren nachweisen lassen.

Die Bezeichnung eines Kaplans als familiaris regis dokumentiert, wie die 
vorgestellten Beispiele verdeutlichen, eine unterschiedlich akzentuierte Nähe 
zum Herrscher. Doch längst nicht jeder Kaplan, der über nachhaltige und in-
tensive Verbindungen zum König verfügte, wird in den Quellen als dessen 
Familiar bezeichnet. So lässt sich eine Reihe von Kaplänen aufzeigen, die in 
engem Kontakt zum Herrscher standen, für ihn verantwortliche Aufgaben 
ausführten und über ein mit den als familiaris regis bezeichneten Kaplänen ver-
gleichbares Vertrauensverhältnis zu ihrem König verfügten, nicht aber in den 
Quellen mit diesem Begriff belegt werden.231 Dies deutet eine Variabilität bei 
der Verwendung des Terminus familiaris regis an, die es notwendig erscheinen 
lässt, die Nähe eines Kaplans zu seinem Herrscher nicht allein aufgrund der in 
den Quellen verwendeten Bezeichnungen zu bemessen, sondern die direkten 
und indirekten Kontakte und Interaktionen zwischen beiden Personen zum 
Maßstab für die Einschätzung ihrer Verbindung zu machen. 

4. Der magister-Titel: Hinweis auf ein Studium oder Ausdruck einer 
hierarchischen Struktur der sizilischen Hofkapelle? 

Die Bezeichnung einer hochmittelalterlichen Person als magister birgt das 
grundsätzliche Problem, dass die Bedeutung des Worts keineswegs eindeu-
tig definiert ist. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts ist unter einem magister zu-
nächst ein Lehrer zu verstehen, der meistens in einer leitenden Funktion an 
einer Schule unterrichtete. In den Quellen taucht daher oft die erweiterte Be-
zeichnung magister scholarum auf, die auf diese Lehrtätigkeit in der Regel an 
Stifts-, Dom- oder Kathedralschulen verweist.232 Diese eindeutige Zuweisung 
kann in vielen Fällen jedoch nicht geleistet werden, nicht nur, weil der Zusatz 
scholarum in den Quellen regelmäßig wegfällt, sondern auch, weil sich die Be-
deutung des magister-Titels bereits im Verlauf des 12. Jahrhunderts erweiterte. 
Auch der Absolvent eines Studiums, der nicht in den Lehrberuf ging, konnte 
sich als magister bezeichnen.233 Die Tatsache, dass in diesem Fall der magister-
Titel vor dem Namen geführt wurde, deutet darauf hin, dass die akademische 
Bildung zunehmend in den Vordergrund rückte und fast wie ein Statussymbol 

 231 Vgl. als Beispiele Guarinus (Nr. 10), Johannes de Sulmona (Nr. 63), Guido de Caravate (Nr. 
75), Rogerius Porcastrella (Nr. 109).

 232 Vgl. Groten, Magistertitel, S. 21f.; Herkenrath, Studien, S. 3; in einem erweiterten Zugang 
Nowak, Scholar; Kintzinger, De Magistro.

 233 Vgl. Verger, Universitätslehrer, S. 140; Groten, Magistertitel, S. 22.



 67

herausgestellt wurde.234 Eine Bindung an eine Schule und die Verpflichtung zur 
Lehrtätigkeit war nun nicht mehr mit dem Titel verbunden. Verantwortlich 
für diese Entwicklung waren die an den großen Universitäten deutlich ange-
stiegenen Absolventenzahlen, die zu einer regelrechten „Magisterschwemme“, 
einer „Inflation des Magister-Titels“235 führten und das Problem nach sich zo-
gen, dass viele magistri andere Aufgabenfelder und Tätigkeiten finden mussten: 
am herrscherlichen und päpstlichen Hof, in der Kanzlei, in der Verwaltung 
oder auch als Kapläne oder Ärzte.236 Diese Erweiterung der ursprünglichen 
Bedeutungsebene auf Personen, die nicht Studenten an einer höheren Schule 
oder Universität unterrichteten, aber auch das zunehmende Prestige, das mit 
dem magister-Titel verbunden war und die Verwendung dieser Bezeichnung 
auch durch Nichtabsolventen eines Studiums immer attraktiver machte, führte 
dazu, dass der Begriff inhaltlich ausgehöhlt wurde: Ein magister musste kei-
ne akademische Ausbildung abgeschlossen haben, so dass in der Konsequenz 
Rückschlüsse auf ein Studium allein aufgrund des geführten Titels nicht mög-
lich sind.237 

Überträgt man diese allgemeinen Vorbemerkungen nun auf die normanni-
schen und staufischen Kapläne, so ist festzuhalten, dass diese in den Quellen 
verhältnismäßig häufig mit der Bezeichnung magister versehen werden.238 Als 

 234 Vgl. Southern, Schools, S. 135; Groten, Magistertitel, S. 22. Ähnlich auch Schwarz, Or-
ganisation, S. 76, Anm. 303: „Durch diese Anrede soll wohl – wie z. B. bei den Notaren – die 
Hochachtung ausgedrückt werden, die man vor ihrer Schulbildung und ihrem intellektuellen 
Beruf hatte.“

 235 Groten, Magistertitel, S. 23; Kölzer, Kanzlei und Kultur, S. 37f., der mit Blick auf Süditali-
en im späten 12. Jahrhundert davon ausgeht, dass der magister-Titel „weithin kaum mehr als 
‚Handwerksmeister‘ bedeutete“. Für die Zeit des beginnenden 12. Jahrhunderts ist die Bedeu-
tung magister für einen Handwerker mit großer Wahrscheinlichkeit noch auszuschließen. Vgl. 
Schwarz, Organisation, S. 76, Anm. 303. 

 236 Dazu Herkenrath, Studien, S. 12; Schwarz, Organisation, S. 76, Anm. 303. Kritisch sieht 
Köhn, Schulbildung, S. 283f., den Einfluss der magistri am königlichen Hof, hier Frankreichs 
und Englands: „Fraglich ist …, ob die magistri artium tatsächlich so gute Chancen hatten, in 
der königlichen, bischöflichen und fürstlichen Administration einen Beruf zu finden oder dort 
sogar Karriere zu machen … es fehlt der stringente Nachweis, daß die anerkannt bessere Ad-
ministration des anglo-normannischen Königreichs … den magistri zu verdanken sei.“

 237 Vgl. dazu Groten, Magistertitel, S. 23, der sogar von Hochstaplern spricht, die sich den magi-
ster-Titel aus Prestigegründen angeeignet hätten; Miethke, Kirche, S. 291f.; Schal ler, Kanz-
lei und Kultur, S. 122; Fried, Entstehung, S. 10f.; Kölzer, Sizilische Kanzlei, S. 551. 

 238 In chronologischer Reihenfolge sind die folgenden Kapläne nachweisbar: Guarinus (Nr. 10), 
Thomas Brown (Nr. 14), Benedictus (Nr. 40), Berardus (Nr. 46), Berardus (Nr. 47), Gratian 
(Nr. 62), Matheus Philosophus (Nr. 67), Nicolaus (Nr. 68), Guido de Caravate (Nr. 75), Blan-
demirus (Nr. 83), Angelus (Nr. 99), Rogerius Porcastrella (Nr. 109), Gualterius de Ocra (Nr. 
110), Johannes de Pascha (Nr. 114), Philippus de Sesso (Nr. 131), Margaritus (Nr. 132), Roge-
rius de Cefaludo (Nr. 139), Gualterius (Nr. 146), Angelus de Matheo (Nr. 166), Nicolaus Viti 
(Nr. 174), Johannes Currentus de Brundusio (Nr. 208).
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sicherer Hinweis auf ein Studium kann der magister-Titel jedoch in keinem 
der genannten Fälle gewertet werden. Bisher ist die Forschung davon ausge-
gangen, dass Johannes de Vinea, der Neffe des Logotheten und bis zu seinem 
Sturz engen kaiserlichen Vertrauten Petrus de Vinea, als Kaplan studiert hat, 
da er sich im August 1243 als scholarius in Paris nachweisen lässt.239 Sein auf-
grund des Studienorts anzunehmendes Theologiestudium scheint Johannes in 
einem verkürzten Verfahren absolviert zu haben, da er noch im April 1243 von 
Friedrich II. als Bote nach Verona geschickt wurde und im Januar 1244 bereits 
als Dekan von Capua nachweisbar ist.240 Übersehen worden ist dabei jedoch, 
dass Johannes de Vinea mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu den Kaplänen 
Friedrichs II. zu rechnen ist, denn seine vermeintliche Zugehörigkeit zu S. Petri 
ad curtem in Salerno beruht auf einem Missverständnis eines Eintrags im Re-
gisterfragment vom Februar 1240, aus dem lediglich hervorgeht, dass Johannes 
beim Kaiser die Restitution von Gütern an die Hofkirche unterstützte, nicht 
aber, dass er in irgendeiner Weise davon profitierte oder der Gemeinschaft der 
dortigen Kapläne angehörte.241 Unklar ist auch, ob Salvus, der als Notar Fried-
richs II. und Prior von S. Nicola wirkte, mit dem 1225 an der Universität Bolo-
gna bezeugten, gleichnamigen doctor decretorum identisch ist.242

Ist demnach ein direkter Nachweis für ein Studium eines Kaplans nicht zu 
erbringen, so lassen sich doch bei einigen Indizien festmachen, die auf eine 
akademische Ausbildung hindeuten können, wenngleich diese in den Quellen 
nicht explizit bezeugt ist. Dies gilt insbesondere für die Kapläne, die zusätzlich 
als Ärzte nachweisbar sind.243 Sie könnten an der Schule von Salerno ihre medi-
zinischen Kenntnisse erworben haben, die sich seit dem ausgehenden 10. Jahr-
hundert zur führenden Ausbildungsstätte zunächst im Bereich der praktischen, 
dann seit dem Ende des 12. Jahrhunderts auch zunehmend der theoretisch fun-
dierten Medizinausbildung etabliert hatte.244 Grundsätzlich nicht ausgeschlos-
sen ist, dass die beiden staufischen Kapläne Gualterius und Petrus, sofern sie 
überhaupt studierten, ihre Arztausbildung an einer medizinischen Fakultät der 

 239 Vgl. Calendar of the Patent Rolls 3, S. 390; Kantorowicz, Petrus de Vinea, S. 63; Schal ler, 
Kanzlei 1, S. 244 u. S. 268 Nr. 32; Kölzer, Sizilische Kanzlei, S. 551; Schal ler, Hofkapelle, 
S. 505f. Nr. 35, S. 517.

 240 HB 6,1, S. 82; Calendar of the Patent Rolls 3, S. 415. Vgl. auch das Biogramm zu Johannes de 
Vinea (Nr. 236). 

 241 Registro 2, ed. Carbonett i  Vendittel l i , S. 517 Nr. 544. Vgl. auch das Biogramm zu Johan-
nes de Vinea (Nr. 236).

 242 Zu dieser Frage Schal ler, Kanzlei 1, S. 283 Nr. 76; ders . , Hofkapelle, S. 497, 521. Vgl. auch 
die Ausführungen zu Salvus (Nr. 120).

 243 Vgl. Fulco (Nr. 4), Berardus (Nr. 46), Gualterius (Nr. 146), Petrus (Nr. 179). 
 244 Vgl. zur Schule von Salerno Kristel ler, School; Stürner, Gelehrtenkreis; ders . , Friedrich II. 

2, S. 375–385; Skinner, Health, S. 127–136; Rzihacek-Bedö, Wissenschaftspflege, S. 76–
82. 
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Universitäten Paris, Montpellier oder Bologna absolvierten, die bis zur Mitte 
des 13. Jahrhunderts entstanden waren, doch dürfte die nachhaltige Förderung 
Salernos durch Friedrich II. eher für eine dortige Ausbildung sprechen, zumal 
ein über das Königreich Sizilien hinausgehender Aktionsradius der Kapläne 
nicht zu belegen ist.245 

Eine juristische Ausbildung könnte Gualterius de Ocra erhalten haben, der 
von Friedrich II. und seinen Nachfolgern häufig mit diplomatischen Aufträgen 
betraut wurde, die auch rechtliche Fragen berührten. Ein direkter Hinweis auf 
ein Studium der Rechte, etwa an der Universität von Neapel, lässt sich den 
Quellen aber genauso wenig entnehmen wie eine Zugehörigkeit zur sogenann-
ten Diktatorenschule von Capua.246 Möglich, aber nicht sicher nachweisbar ist 
ein Studium auch bei Matheus Philosophus, dessen Beiname in einem allge-
meinen Sinn auf eine Lehrtätigkeit als scholasticus oder magister scholarum, in 
einem engeren süditalienischen Verständnis auf einen Lehrer der Philosophie 
und Rhetorik, der in der Regel byzantinischer Herkunft war, verweist.247 Eine 
griechisch geprägte Philosophie-Schule könnte bereits im 12. Jahrhundert im 
Umfeld der Kirche S. Maria dell’Ammiraglio bestanden haben, und es wäre 
denkbar, dass Matheus Philosophus, der seit 1219 als deren Rektor nachweis-
bar ist, dort zuvor studiert hatte.248 Ob Matheus zudem eine akademische 
Ausbildung an einer lateinischen Schule oder Universität erwarb, auf die seine 
Bezeichnung als magister verweisen könnte, lässt sich nicht klären. Denkbar 
wäre auch, dass mit dem Begriff, den vor allem Quellen aus dem päpstlichen 
Umfeld führen, allgemein auf die Bildung und Gelehrsamkeit des Kaplans ver-
wiesen wird, die nicht zuletzt Honorius III. nutzte, indem er ihn als scriptor 
und Griechisch-Übersetzer heranzog.249 

Das Beispiel des Gualterius de Ocra wie auch das des Matheus Philoso-
phus zeigt, dass die Grenzen zwischen einem anzunehmenden Studium und 
einem Bildungsstand, der zu bestimmten Tätigkeiten befähigte und auf den 

 245 Vgl. zu den Medizinfakultäten der genannten Universitäten Sirais i , Fakultät. Zu Friedrich II. 
vgl. insb. Stürner, Gelehrtenkreis, v. a. S. 314–319.

 246 Vgl. Hartmann, Urkunden, S. 136f., sowie die Ausführungen zu Gualterius de Ocra  
(Nr. 110). Zur Diktatorenschule von Capua vgl. Schal ler, Kanzlei 2, S. 284–287; Stürner, 
Friedrich II. 2, S. 361–374; Pivec, Diktator. Als Hinweis auf seinen Bildungsstand kann auch 
der Brief gewertet werden, den Gualterius 1246 an den englischen König schickte. Vgl. HB 
6,1, S. 459. Auch der Kaplan P. (Nr. 49), der 1199 als coniudex bezeichnet wird und in einem 
Streitschlichtungsverfahren wirkte, könnte eine juristische Ausbildung genossen haben. Zum 
Problem, eine juristische Ausbildung nachzuweisen, vgl. zudem die Auführungen zu N.N. 
(Nr. 45).

 247 Zu den Wortbedeutungen Schal ler, Kanzlei 1, S. 228; von Falkenhausen, Friedrich II., 
S. 242f.

 248 Vgl. ebd., S. 241f., und die Ausführungen zu Matheus Philosophus (Nr. 67).
 249 Vgl. die Ausführungen zu Matheus Philosophus (Nr. 67). 
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der magister-Titel in einem erweiterten Bedeutungssinn verweisen könnte, flie-
ßend sind. Auch Guido de Caravate, der als Notar Friedrichs II. wirkte und 
als magister bezeichnet wird, ohne dass ihm ein Studium nachgewiesen werden 
könnte, bewegt sich in diesem Spannungsfeld, denn er muss, auf welche Weise 
auch immer, einen Bildungsgrad erworben haben, der Voraussetzung für seine 
Kanzleitätigkeiten war.250 Von einer höheren Bildung könnte der magister-Titel 
auch bei Thomas Brown zeugen, dem zwar kein Studium nachgewiesen wer-
den kann,251 der nach seiner Rückkehr ins angevinische Reich aber Aufgaben 
innerhalb der Finanzverwaltung Heinrichs II. übernahm und zudem in einem 
Fragment der Cappella Palatina als Entleiher bzw. als Besitzer einer wohl für 
den liturgischen Gebrauch gedachten Musikhandschrift sowie einer Hand-
schrift, die den Hiobkommentar Gregors des Großen beinhaltete, erwähnt 
ist.252 Ähnliches gilt auch für Guarinus, den Alexander von Telese als vir qui-
dem litteris apprime eruditus kennzeichnet, ohne dass der Geschichtsschreiber 
oder andere Quellen preisgeben, in welcher Form der Kaplan Rogers II. seine 
Bildung erworben hatte.253 

Im Gegenzug lassen sich allerdings auch Kapläne nachweisen, die über eine 
Bildung verfügten, ohne dass sie als magistri bezeichnet werden. Im Fall des 
Gualterius dokumentiert sich dies nicht nur in seiner Korrespondenz mit Pe-
trus von Blois, sondern auch in seiner Aufgabe als Erzieher und Lehrer der 
Söhne König Wilhelms I., die er neben Petrus ausübte, in der selbstständigen 
Ausstellung von Urkunden und möglicherweise auch in der Anfertigung ei-
nes Hymnus auf die hl. Agatha, der ihm zugeschrieben wird.254 Als weiteres 
Beispiel lässt sich Petrus, der geistige Ziehsohn des Gualterius, anführen, der 
während seiner Zeit als Elekt von Palermo und Mitglied des Familiarenkollegs 
einen Briefwechsel mit Papst Innozenz III. führte, der als Zeugnis für seine 
solide Bildung angesehen werden darf.255 Gemäß der Chronik der Amalfitaner 

 250 Vgl. die Ausführungen zu Guido de Caravate (Nr. 75). Ähnliches gilt für Philippus de Sesso 
(Nr. 131) und Johannes Currentus de Brundusio (Nr. 208), sofern er mit dem Notar Johannes 
de Brundusio identisch ist. Dazu auch Schal ler, Kanzlei 1, S. 244, Anm. 290: „Ich möchte 
annehmen, daß die meisten Kanzleinotare ein theologisches oder juristisches Studium hinter 
sich hatten …“. Bestätigend auch Kölzer, Sizilische Kanzlei, S. 551, Anm. 97.

 251 Ausgeschlossen ist zwar nicht, dass sich Thomas auf dem Weg nach Süditalien länger in Frank-
reich aufgehalten hat, um dort – wie viele seiner Landsleute – an einer der berühmten französi-
schen Schulen zu lernen, aber einen stichhaltigen Beleg dafür liefern die Quellen nicht. Zu den 
häufig nachweisbaren Engländern, die in Frankreich studieren, vgl. Gabriel , Masters.

 252 Vgl. dazu die Ausführungen zu Thomas Brown (Nr. 14). Zur Kontroverse um die Funktion 
des Fragments vgl. S. 171, Anm. 499.

 253 Vgl. die Ausführungen zu Guarinus (Nr. 10). Mit Rogerius Porcastrella (Nr. 109) liegt ein 
weiterer Fall vor, dessen Herkunft, Tätigkeiten und Verbindungen zu Petrus de Vinea auf eine 
gewisse Bildung schließen lassen können, ohne dass auch hier ein Studium bezeugt ist.

 254 Vgl. dazu die Ausführungen zu Gualterius (Nr. 27).
 255 Vgl. die Ausführungen zu Petrus (Nr. 32).
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Erzbischöfe war auch Roboaldus, der vor seiner Wahl zum Erzbischof von 
Amalfi der Hofkirche von Palermo angehörte, in allen Wissenschaften bewan-
dert sowie des Lateinischen, Griechischen und Hebräischen mächtig.256 Selbst 
wenn man eine Übertreibung des Chronisten hier nicht ausschließen kann, 
so dürfte doch das Fehlen ähnlicher Bildungshinweise bei anderen genannten 
Erzbischöfen dafür sprechen, dass es sich bei der Beschreibung des Roboaldus 
nicht um eine inhaltsleere Formulierung handelt.257

Ausgeübte Fachkompetenz und erworbene Bildung stehen bei den sizili-
schen Kaplänen demnach nicht zwingend mit dem magister-Titel in Verbin-
dung, wie nicht zuletzt jene Kapläne verdeutlichen, die juristische Tätigkeiten 
ausübten oder in der Kanzlei als Notare wirkten, ohne dass sie mit dem Begriff 
magister bezeugt sind.258 Und auch Hinweise auf ein Studium lassen sich bei 
einigen Kaplänen, die als magistri ausgewiesen werden, nur als möglich, nicht 
aber als sicher festhalten. Die eingangs angesprochene inhaltliche Aushöhlung 
des Terminus scheint also auch für den Bereich der sizilischen Hofkapelle zu-
zutreffen.

Die Bezeichnung eines Kaplans als magister hat die Forschung darüber hin-
aus zu Überlegungen hinsichtlich der Organisation und Struktur der sizilischen 
Hofkapelle veranlasst, da in der Bezeichnung magister capellanus ein den üb-
rigen Kaplänen übergeordneter Vorsteher oder Leiter der Hofkapelle verstan-
den wurde.259 Als Beleg für diese Annahme führte bereits Joseph Carafa 1749 
eine Urkunde Rogers II. an, mit der der König 1148 das Amt eines capellanus 
maior bzw. magister capellanus zur Leitung der Hofkapelle formell geschaffen 
habe.260 Offenbar unabhängig von Carafas Ausführungen kam Bresslau 1889 

 256 Vgl. Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. Pel l iccia , S. 168.
 257 Zum Quellenwert der Chronik, der insofern nicht leicht einzuschätzen ist, als sie allein über 

Abschriften des 16. und 17. Jahrhunderts überliefert ist und in einigen Teilen, insbesondere den 
Bischofsviten des 15. und 16. Jahrhunderts, durchaus polemische Züge enthält, vgl. Schwarz, 
Amalfi, S. 90–93.

 258 Vgl. die Kapläne R. Monachus (Nr. 12), P. (Nr. 49), Jacobus de Gentile (Nr. 143). Anders 
Schal ler, Hofkapelle, S. 505: „Im übrigen darf man vielleicht aus dem Magistertitel, den eine 
ganze Anzahl von Kapellänen führt, auf ein Universitätsstudium schließen. Die meisten von 
ihnen werden das Studium des kirchlichen und weltlichen Rechts in Bologna oder später auch 
Neapel betrieben haben, das für ihre spätere Laufbahn am wichtigsten war.“

 259 Vgl. Kehr, Urkunden, S. 73; Klewitz, Cancellaria, S. 69; Brühl , Urkunden, S. 45; Schal ler, 
Hofkapelle, S. 501f.; Houben, Roger II., S. 114, 154.

 260 Vgl. Carafa , Capella, S. 103: Hoc officio Majoris Capellani donatus est anno 1148 a Rogerio 
Rege Joannes de Nusco Monachus Congregationis Montis Virginis, socius S. Guillelmi & scriptor 
illius vitae. Rogerius enim, constructo prope Aulam Panormitanam insignie Monasterio, Guillel-
mum, cui erat addictissimus, eiusque socios ex Apulia accerserat, ut illic Monasticam disciplinam 
inducerent; & ab his sanctis viris Monasterium illus dictum est S. Joannis de Eremitis. Hujus 
itaque Monasterii Abbatem, quam dignitatem primus gessit Joannes de Nusco, declaravit, con-
stituitque suum Confessarium, Consiliarium & Magnum Capellanum, dato diplomate … 
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zum selben Schluss, indem er den in einem Schreiben Lothars III. von 1137 
als magister capellanus bezeichneten Abt Wibald von Montecassino mit dem 
capellarius, dem „Chef der Capelle“ gleichsetzte.261 Während sich Bresslau da-
bei ausschließlich auf die Situation im Reich bezog, übertrug Kehr 1902 diese 
Begriffserklärung auf die Verhältnisse in Süditalien und ebnete damit der Vor-
stellung vom magister capellanus als Leiter der sizilischen Hofkapelle weiter 
den Weg.262

Überzeugend sind beide Belege für dieselbe Erklärung allerdings nicht. Die 
Edition der Urkunden Rogers II. hat mittlerweile ergeben, dass die Urkunde 
von 1148 als Fälschung einzustufen ist, die wohl erst nach 1250 entstanden 
ist.263 Außerdem wird in der Urkunde der Abt des privilegierten Palermitaner 
Klosters S. Giovanni degli Eremiti, den Carafa fälschlicherweise mit Johannes 
de Nusco identifiziert,264 zwar als precipuus capellanus noster bezeichnet, der 
den übrigen Prälaten des Königreichs vorstehen sollte, zum königlichen Berater 
und Familiaren erhoben wurde, über bestimmte Vergünstigungen verfügte und 
die Messe an hohen Feiertagen in der Cappella Palatina lesen durfte, doch wird 
an keiner Stelle der Begriff magister capellanus verwendet.265 Fragwürdig ist 
auch die Identifizierung Wibalds von Montecassino als Leiter der Hofkapelle, 
da zum Entstehungszeitpunkt des Schreibens ein anderer Geistlicher namens 
Hartmann als capellarius fungierte und die Bezeichnung magister capellanus 
als Wortschöpfung des Petrus Diaconus anzusehen ist, der das allein in seiner 
Chronik überlieferte Schreiben verfasste.266

 261 Vgl. MGH DD L III 121g,h; Bresslau, Handbuch, S. 329f.
 262 Vgl. Kehr, Urkunden, S. 73 mit Anm. 2.
 263 Vgl. DRo II †76; zur Fälschung Brühl , Diplomi, S. 171–177; ders . , Gründungsprivileg.
 264 Vgl. S. 71, Anm. 260. Johannes de Nusco war ein Schüler Wilhelm von Vercelli, der zwischen 

1118 und 1120 eine Einsiedlergemeinschaft in Montevergine gegründet hatte, die später in die 
Gründung der Abtei S. Maria di Montevergine mündete. Verbindungen zwischen der Abtei 
und S. Giovanni degli Eremiti, von denen Carafa ausging, sind jedoch nicht nachweisbar. Vgl. 
White , Monasticism, S. 126; Houben, Abtei, S. 70–72; Panarel l i , S. Maria di Montevergi-
ne.

 265 Vgl. DRo II †76: Immo potius volentes abbatem ipsius monasterii inter ceteros prelatos regni 
nostri debita equalitate speciali privilegio dignitatis gaudere, eundem et omnes sibi succedentes 
canonice in officio abbatie consiliarios et familiares nostros eligimus, statuentes, ut idem abbas 
semper in omnibus festivitatibus sollemnibus tamquam precipuus capellanus noster, quem nobis 
patrem ordinavimus et specialissimum confessorem, ad celebrandum divina in capella sancti no-
stri palatii Panormi prelatis regni nostri ceteris preponatur, ut, qui nobis et nostro palatio maiori 
vicinitate letatur, ampliori gaudere debeat prerogativa honoris; nec alius prelatus preter suam 
conniventiam et consensum vel eo invito in predictis festivitatibus in cappella predicta celebrare 
presumat. Brühl , Gründungsprivileg, S. 271f., geht davon aus, dass der Abt von S. Giovanni 
an hohen Festtagen die genannten Aufgaben anstelle des magister capellanus ausübte.

 266 Vgl. dazu Petke, Kanzlei, S. 418; zur Überlieferung des Schreibens die Vorbemerkung zu 
MGH DD L III 121g,h; Chronik von Montecassino, ed. Hoffmann, IV,125, S. 601. Zum Fäl-
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Weitere Zweifel ergeben sich, wenn man die Quellenbelege zu den norman-
nischen und staufischen Kaplänen systematisch auf die verwendete Bezeich-
nung magister capellanus untersucht. Lediglich Guarinus lässt sich in dieser 
Form nachweisen, doch handelt es sich keineswegs um eine konstant geführ-
te Terminologie, da der Zusatz magister auch losgelöst von der Bezeichnung 
capellanus angebracht wird.267 Dies gilt auch für Thomas Brown, der in ge-
fälschten Urkunden als magister und capellanus, nicht aber als magister capel-
lanus bezeichnet wird und in echten Zeugnissen nur mit dem magister-Titel in 
Erscheinung tritt.268 Als feststehende Begrifflichkeit ist die Wendung magister 
capellanus demnach nicht zu werten, und die Bezeichnung eines Kaplans als 
magister allein dürfte nicht als Hinweis auf die Leitung der Hofkapelle zu ver-
stehen sein, da die unterschiedlichsten Personen in den Urkunden Rogers II. 
als magistri ausgewiesen werden, ohne dass ihr Aufgabengebiet oder ihre Stel-
lung zwangsläufig auf eine Leistungsfunktion verweist.269 Erst unter Rogers II. 
Nachfolgern wurde der magister-Titel verstärkt genutzt, um eine Hierarchisie-
rung insbesondere innerhalb der sizilischen Verwaltungsämter auszudrücken.270 
Auf die Hofkapelle bezogen lässt sich jedoch nur ein einziger Fall nachweisen, 
in dem die Wendung magister capellanus in den Quellen erneut begegnet. 1213 
ließ Konstanze, Friedrichs II. Ehefrau, urkundlich verfügen, dass der Kaplan 
Petrus de Moraldo als Mitglied der Hofkirche von Messina allein dem magi-
ster capellanus und nicht dem Erzbischof von Messina unterstellt sein sollte.271 
Die Verwendung auffälliger Begrifflichkeiten in der Urkunde, wie etwa die Be-

schungsverdacht vgl. auch Hartmann, Studien, S. 14, die allerdings nicht auf das Argument 
Petkes eingeht. Zum Begriff capellarius vgl. auch oben S. 2, Anm. 9.

 267 Als magister capellanus wird Guarinus in folgenden Urkunden bezeichnet: DRo II 14 u. 23; 
Garofalo, Tabularium, S. 7 Nr. 2. Als magister Guarinus capellanus in DRo II 7, als magister 
Guarinus cancellarius in DRo II 19, seit 1133 ausschließlich als cancellarius. Vgl. dazu das Bio-
gramm Nr. 10.

 268 Vgl. DRo II †45, †52, †56, 57, 73, II/4.
 269 Zu den prominenteren Personen zählt der Archidiakon Ascettinus von Catania, der später 

unter Wilhelm I. als Kanzler wirkte. Dazu Kehr, Urkunden, S. 53, 79f.; Enzensberger, Bei-
träge, S. 75. Daneben erscheinen in den Urkunden die Kartäuser von S. Maria di Turri, der 
Großmeister der Johanniter Raimund, der magister castelli Robert von Iato oder auch die nicht 
näher zu identifizierenden Adalardus und Sergius als magistri. Vgl. DRo II 24f., 43, 57, 67. 

 270 Vgl. etwa das Amt des magister camerarius regii palatii, das seit 1166 nachweisbar ist, oder das 
Amt des magister duane de secretis, das sich ebenfalls erst nach dem Tod Rogers II. herausbil-
dete. Dazu Houben, Roger II., S. 153; (allerdings kritisch) für die Zeit Friedrichs II. Friedl , 
Studien, S. 33–36.

 271 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 46 Nr. 29: Hinc est quod cum Presbyter Petrus de Moraldo 
Cappellanus Ecclesiae nostrae Divae Mariae intus Castrum Civitatis Messanae extructae nobis 
repraesentavit quod Venerabilis Messanensis Archiepiscopus ejusque Vicarius Generalis non ad-
vertens ipsum Presbyterum ratione dictae ejus Ecclesiae sub cura, et gubernatione Venerabilis 
Magistri Cappellani existere, sicut caeteri Cappellani aliorum Castrorum nostrorum Regni Sici-
liae …
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zeichnung des Erzbischofs Berard von Messina oder der Gebrauch des Titels 
vicarius generalis, führt allerdings zu der Frage, ob hier ein sicherer Hinweis 
auf die Existenz eines magister capellanus als Leiter der Hofkapelle vorliegt, 
wie dies Schaller formuliert hat.272 Denn erklärungsbedürftig bleibt, weshalb 
auch in der Folgezeit, in der eine größere Anzahl von Kaplänen als noch un-
ter Roger II. nachweisbar ist, der Terminus nicht mehr angewandt wird und 
sich erst unter den Anjou vermehrt Belege für den Gebrauch der Bezeichnung 
magister capellanus bzw. capellanus maior finden lassen.273 Nimmt man alle 
diskutierten Befunde zusammen, so ist ein in dieser Terminologie fixiertes Vor-
steheramt innerhalb der sizilischen Hofkapelle auszuschließen.274

5. Ergebnis

Das vorgestellte Begriffsspektrum, in dem sich die sizilischen Kapläne bewe-
gen, lässt erkennen, dass es sich aus Sicht der zeitgenössischen Quellen hierbei 
nicht um eine Personengruppe handelt, die mit einem einzigen terminologi-
schen Verweis abgehandelt werden könnte. Auf diese Weise unterscheiden sich 
die Kapläne etwa vom Kanzler, dessen Titel cancellarius in den Quellen fest 
umrissen ist und eine stabile Anwendung für den Inhaber des unmittelbar nach 
der Gründung des Königreichs Sizilien geschaffenen Amts findet.275 Zentrales 
Kriterium für die Bezeichnung eines Kaplans ist seine personale Bindung an 
den Herrscher oder seine funktionale Zugehörigkeit zum Königshof oder zu 
einer Hofkirche. Doch bereits hier eröffnen die Quellen einen Variantenreich-
tum, wenn beispielsweise der Angehörige einer Hofkirche nicht nur allgemein 
als clericus oder canonicus gefasst werden kann, sondern auch anhand seiner 
dort ausübenden Aufgaben, etwa als cantor regie capelle, charakterisiert wird. 
Zudem werden anhand der Quellenbezeichnungen bereits hierarchische Ab-
stufungen innerhalb der Kaplansgemeinschaft einer Hofkirche deutlich, wenn 

 272 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 502; zu den ungewöhnlichen Begrifflichkeiten der Urkunde vgl. 
die Ausführungen zu Petrus de Moraldo (Nr. 64). Von der Nichtexistenz eines magister capel-
lanus in spätnormannischer und staufischer Zeit geht auch Di Chiara, Capella, S. 181, aus.

 273 Vgl. auch die Ausführungen zu Gregorius Mustacius (Nr. 231), der in der Forschung zu Un-
recht lange Zeit als capellanus maior galt. Wenig sinnvoll sind in diesem Zusammenhang Schal-
lers Überlegungen. Auf der einen Seite hält er fest, dass es „über die allgemeine Stellung des 
Capellanus Maior … in staufischer Zeit, von dem Mandat der Königin Konstanze abgesehen, 
keine Zeugnisse [gibt]“, auf der anderen Seite geht er weiterhin davon aus, dass die Kapläne 
dem capellanus maior bzw. magister capellanus unterstellt waren. Vgl. Schal ler, Hofkapelle, 
S. 502f. Zu diesen Begrifflichkeiten in der Anjou-Zeit vgl. Voci , Cappella, S. 75f.

 274 Zur Frage, inwieweit die sizilische Hofkapelle dennoch hierarchisch organisiert war, vgl. 
S. 286–306.

 275 Vgl. dazu S. 81f.
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ein Vorsteher über ein wesentlich verantwortlicheres Tätigkeitsprofil verfügte 
als beispielsweise ein sacristarius oder campanarius regie capelle.276 

Weitaus schwieriger begrifflich zu fassen ist ein Kaplan allerdings, wenn sich 
sein Aufgabenfeld erweitert. Denn in fast allen Fällen, in denen ein Kaplan als 
Notar, Kanzler, Dekan, Archidiakon, Bischof, Erzbischof oder auch Familiar 
nachweisbar ist, überlagert die neue Tätigkeit begrifflich die Zugehörigkeit zur 
Hofkapelle, indem fortan in den Quellen fast ausschließlich der ranghöhere 
und prestigeträchtigere Titel verwendet wird. Dies gilt vor allem für Kapläne, 
die zum Bischof oder Erzbischof aufstiegen und bei denen sich kaum feststel-
len lässt, ob sie auch nach ihrem Aufstieg innerhalb der kirchlichen Hierarchie 
weiterhin der Hofkapelle angehörten.277 Einzig Jacobus de Tarento könnte 
auch als Bischof noch immer Kaplan Friedrichs II. gewesen sein, wie seine Be-
zeichnung als capellanus im Rahmen der Diskussion um die Rechtmäßigkeit 
seiner Bischofswürde andeutet.278 Als weitere Beispiele für eine auch nach der 
Übernahme eines Amtes weiterhin bestehende Zugehörigkeit zur Hofkapelle 
lassen sich die Kapläne Rogers II. Guarinus und Guarnerius anführen. Guari-
nus wird nach der Übernahme des Kanzleramts 1132 konstant als cancellarius 
bezeichnet, in einer Urkunde des Erzbischofs von Palermo vom Februar 1132 
unterschreibt er aber als magister cappellanus et cancellarius.279 Und auch Gu-
arnerius wird nach seinem Aufstieg zum Dekan von Mazara im Nekrolog der 
Kathedrale von Salerno in diesem Amt wie auch als Kaplan des Königs aus-
gewiesen, während ihn die Urkunden ausschließlich als decanus Mazariensis 
betiteln.280 Aus diesen Beispielen jedoch eine lebenslange Bindung aller Ka-
pläne an eine Hofkirche bzw. die Hofkapelle als Gemeinschaft der Kapläne zu 
schließen, die begrifflich nur durch die Übernahme höherer Ämter überdeckt 
wird, ist sicher nicht gerechtfertigt.281 

 276 Vgl. dazu S. 112–118.
 277 Die folgenden Bischöfe und Erzbischöfe werden in den Quellen nicht mehr als Kapläne be-

zeichnet: Gualterius (Nr. 27), Petrus (Nr. 32), Bartholomeus (Nr. 52), Rogerius de Cefaludo 
(Nr. 139). Unklar ist die Situation bei Roboaldus, da seine Kennzeichnung im Chronicon ar-
chiepiscoporum Amalfitorum in der Chronologie offen lässt, ob seine Erhebung zum Erzbi-
schof mit dem Ausstieg aus der Hofkapelle verbunden war. Vgl. Chronicon archiepiscoporum 
Amalfitorum, ed. Pel l iccia , S. 168: Iste vero D. Roboaldus Archiepiscopus … fuit Canonicus 
Ecclesiae Panhormitanae, et de Cappella Palatii Domini Regis. 

 278 Vgl. die Ausführungen zu Jacobus de Tarento (Nr. 134). 
 279 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 7 Nr. 2.
 280 Necrologio, ed. Garufi , S. 124. Vgl. auch die als Fälschung eingestufte Privilegienbestätigung 

Rogers II. für S. Maria di Turri und S. Stefano del Bosco, in der Guarnerius ebenfalls als Dekan 
von Mazara und Kaplan bezeichnet wird. DRo II †13.

 281 Vgl. auch Schieffer, Hofkapelle, S. 4, der mit Blick auf die Hofkapelle im Reich davon aus-
geht, dass „die Mitgliedschaft in der Hofkapelle offenbar einen geringeren Grad an ständiger 
und lebenslanger Verbindlichkeit hatte als der Platz in einem Kanonikerstift. Wir beobachten 
jedenfalls, daß sich die Kapelläne keineswegs vollzählig an allen Reiseetappen des Hofes betei-
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Keineswegs als Alleinstellungsmerkmal sind die erweiterten Bezeichnungen 
der Kapläne als familiaris regis oder als magister zu verstehen, da sie sich auch 
bei anderen Personen und Personengruppen des Königreichs Sizilien nachwei-
sen lassen und lediglich als weitere Zuschreibungen zu sehen sind. Insbeson-
dere der magister-Titel birgt das angesprochene Problem in sich, dass er mit 
Blick auf die Kapläne nur Negativbefunde ermöglicht, indem der Nachweis 
eines Studiums oder einer anderweitig erworbenen Bildung allein anhand der 
Bezeichnung nicht zu erbringen ist. Zwar lassen sich, wie beschrieben, einige 
Kapläne mit höherem Bildungsstand belegen, doch scheint sich die Vorstel-
lung vom Königshof als Wissenszentrum, an dem die studierte Hofgeistlich-
keit einen entscheidenden Anteil hatte, für das Königreich Sizilien nicht zu 
bestätigen.282 Als weiterer Negativbefund zeigt sich auch die Gleichsetzung des 
magister capellanus mit dem Leiter der Hofkapelle, die sich in den Quellen in 
dieser Form nicht wiederfinden lässt und auf eine unkritische Rezeption älte-
rer, auf zweifelhaften Quellenstellen aufbauender Thesen zurückzuführen ist. 
Weshalb letztlich der eine Kaplan als magister bezeichnet wird und der andere 
nicht, muss genauso offen bleiben wie die präzise Bedeutung dieses Begriffs. 
So ist man am Ende gezwungen, die unbefriedigende Situation zu akzeptieren, 
nur beschreiben zu können, was der magister-Titel in Bezug auf die Kapläne 
nicht aussagt.

Der flexible Gebrauch verschiedener, teilweise synonymer, teilweise aufga-
benbezogener Bezeichnungen, mit denen Kapläne in den Quellen belegt wer-
den, deutet darauf hin, dass weder in normannischer noch in staufischer Zeit 
ein fester und einheitlicher Titel existierte, mit dem die Kapläne ausgewiesen 
werden konnten. Offenbar wurden sie von den Zeitgenossen nicht als distinkte 
Personengruppe verstanden, sondern als Geistliche, deren Verbindungen zu 
Herrscher, Hof und Hofkirche oder deren ausgeübte Tätigkeiten zur Abgren-
zung von anderen Geistlichen des Reichs begrifflich verankert wurden. Selbst 
den Ausstellern der Urkunden als quantitativ größter Quellengruppe, die auf-
grund des Rechtscharakters der Dokumente begrifflich geschult gewesen sein 
dürften, gelang es nicht, einheitliche Bezeichnungen für die sizilischen Kapläne 
zu verwenden. Vielleicht spielte hierbei aber auch eine Rolle, dass ihre Zugehö-
rigkeit zur Hofkapelle von den Zeitgenossen als selbstverständlich angesehen 
oder in bestimmten Situationen für nicht wichtig erachtet wurde und daher die 

ligten und nicht selten nach einigen Jahren ganz verschwanden, z. B. um ein höheres kirchli-
ches Amt zu übernehmen.“ Stärker dagegen Görl i tz , Beiträge, S. 27, der die zeitlich begrenzte 
Anwesenheit in der Hofkapelle als „Durchgangsstufe“ versteht.

 282 Zum Zusammenhang von Hofgeistlichkeit und Studium vgl. grundsätzlich Ehlers , Scholaren, 
S. 100f., 104; Classen, Schulen 1983, S. 9–11; umfassend Fried, Wissensgesellschaft.
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Bezeichnungen eines Kaplans nicht konsequent verfolgt wurden.283 Damit lässt 
sich bei der normannischen und staufischen Hofkapelle im Königreich Sizili-
en dasselbe Phänomen beobachten wie bei der päpstlichen Kapelle im 12. und 
13. Jahrhundert. Auch hier wurden nebeneinander verschiedene Begriffe ver-
wendet, ohne dass es damit einen „,offizielle[n]‘ Terminus [oder] Sammelbe-
griff für die päpstlichen Kapelläne gegeben [hätte]“.284

 283 Vgl. Elze, Kapelle, S. 146f. Zur Wahrnehmung der sizilischen Kapläne durch die Zeitgenossen 
vgl. S. 242–285.

 284 Elze, Kapelle, S. 148.
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I I .  L E B E N S U M S T Ä N D E  U N D  T Ä T I G K E I T S F E L D E R 
D E R  K A P L Ä N E

1. Zwischen herrscherlichem Auftrag und herrscherunabhängiger 
Handlungsfähigkeit: Aufgaben und Ämter der Kapläne

Zu den Charakteristika der mittelalterlichen Hofkapelle gehört aus der Sicht 
der bisherigen Forschung deren unmittelbare Bindung an den Herrscher. Er 
ist es, der die Existenz der Hofkapelle legitimiert, indem er sie als konstantes 
Instrument zur Ausübung seiner Herrschaft heranzieht. Die Aufgaben und 
Tätigkeiten der Kapläne sind daher ausschließlich auf den König bezogen: 
durch ihre Mitwirkung in der Kanzlei, die Ausführung von Gesandtschaften 
im Auftrag des Herrschers, die Vertretung des Hofs auf Synoden, als Richter 
oder Beisitzer beim herrscherlichen Gericht, als Berater des Königs, als Hü-
ter der königlichen Reliquien und als Vorsteher des herrscherlichen Gottes-
dienstes.1 Diese Vorstellung von den Kaplänen als verlängertem Arm des Herr-
schers übersieht mit Blick auf die sizilischen Kapläne jedoch, dass ihnen auch 
Tätigkeiten und Handlungen nachgewiesen werden können, die unabhängig 
vom Herrscher erfolgten und keinen königlichen Auftrag erkennen lassen. Im 
Folgenden sollen daher zunächst die Aufgaben und Tätigkeiten der Kapläne 
in diesem Spannungsfeld von herrscherlicher Beauftragung und herrscherun-
abhängiger Handlungsfähigkeit untersucht werden. In einem zweiten Schritt 
werden die Ämter der Kapläne in den Blick genommen. Neben Ämtern, die bei 
fortbestehender Zugehörigkeit zur Hofkapelle ausgeübt wurden, werden auch 
solche in die Analyse aufgenommen, die Kapläne erwerben konnten, ohne dass 
sicher geklärt werden kann, ob sie weiterhin der Kaplansgemeinschaft ange-
hörten. Auf diese Weise soll deutlich gemacht werden, welche Aufstiegschan-
cen mit dem Kaplansstatus verbunden waren.

 1 Vgl. Görl i tz , Beiträge, S. 35–65; Klewitz, Kanzleischule, S. 226f.; Fleckenstein, Hofka-
pelle 1, S. 57–61, 94f., 109; Schal ler, Hofkapelle, S. 506–510; Schneider, Hofkapelle, S. 41–
43. Zum Forschungsstand vgl. S. 2f.
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a) Aufgaben im Rahmen von Urkundenausstellungen

Die Mitwirkung bei der Produktion von Urkunden gehört zu den konstantes-
ten Tätigkeiten der normannischen und staufischen Kapläne. Allerdings ist hier 
nicht nur zwischen unterschiedlich verantwortlichen Aufgaben, sondern auch 
zwischen verschiedenen Urkundentypen (Königs-, Papst- und Privaturkun-
den) zu differenzieren, an deren Ausstellung die Kapläne beteiligt sein konn-
ten, wobei die Herrscherurkunden quantitativ erkennbar überwiegen. Für die 
frühnormannische Zeit gilt, dass eine Kanzlei, die sich mit der Ausstellung la-
teinischer Diplome befasste, keine Selbstverständlichkeit war, da unter Roger I. 
zwar einige wenige Urkunden in Latein ausgestellt wurden, aber grundsätzlich 
die landesübliche, griechische Urkundentradition vorherrschend war.2 Wäh-
rend die griechischen Urkunden ausschließlich von Personen griechischer Her-
kunft ausgestellt wurden, die zu den engsten Vertrauten des Grafen zählten,3 
scheint die Verschriftlichung der lateinischen Urkunden zum Aufgabengebiet 
der Kapläne Rogers I. gehört zu haben, denn als einzige namentlich genannte 
Schreiber sind hier Rainaldus und Fulco bezeugt.4 Allerdings erfolgte die Nen-
nung eines Schreibers sowohl in den griechischen wie auch in den lateinischen 
Urkunden nur vereinzelt, so dass theoretisch auch andere Personen mit dieser 
Aufgabe betraut gewesen sein konnten.5 Zu verdeutlichen ist dies am Beispiel 
des Fulco, dem abgesehen von den Urkunden, in denen er namentlich genannt 
wird, zwei weitere Schriftstücke anhand des Handschriftenvergleichs zugeord-
net werden können, die keinen Schreiber angeben.6 Die sich hier andeutende 
Kompetenzverteilung bei der Ausstellung verschiedensprachlicher Urkunden 
scheint sich im Bereich der Bezeugung von Urkunden nicht fortzusetzen. So 

 2 Vgl. Becker, Urkunden; dies . , Roger I., S. 16–26. Zum Begriff „Kanzlei“, der bis zur Mitte 
des 12. Jahrhunderts noch nicht greift, vgl. Enzensberger, Cancelleria e documentazione, 
S. 15f. Im Folgenden wird zur Vereinfachung der Begriff weiter verwendet, allerdings nicht im 
Sinne einer festen Behörde, sondern als Sammelbegriff für die herrscherliche Urkundenausstel-
lung. Vergleichbares gilt auch für den Begriff des „Beamten“, der mit Friedl , Studien, S. 3, als 
„Funktionär auf Zeit“ anzusehen ist. Daran anknüpfend wird der Begriff „Behörde“ wie der 
Begriff „Kanzlei“ auch nicht im Sinne einer modernen Verwaltungseinheit verwendet, sondern 
als eine Gruppe von ausgewählten, kompetenten Personen verstanden, die über mehr oder we-
niger klar umrissene Aufgaben und Zuständigkeiten in bestimmten administrativen Bereichen 
verfügten.

 3 Vgl. Becker, Urkunden, S. 34; dies . , Roger I., S. 112–116.
 4 Vgl. die Ausführungen zu Rainaldus (Nr. 1) und Fulco (Nr. 4). Der im Privileg Rogers I. für 

SS. Pietro e Paolo d’Italà von 1092 genannte Notar Antonius de Lamensa ist wohl mit dem 
griechischen Notar Nikolaus von Mesa gleichzusetzen, zumal es sich hierbei um ein ursprüng-
lich griechisches Privileg handelt, das nur lateinisch überliefert ist. Vgl. DRo I 29; Becker, 
Roger I., S. 113.

 5 Vgl. Becker, Urkunden, S. 33.
 6 Vgl. dazu die Ausführungen zu Fulco (Nr. 4).
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konnten die Kapläne Stephanos, Geroldus, Fulco, Jeremia de Sancto Egidio 
und Reginaldus nicht nur teilweise mehrfach und gleichzeitig als Zeugen in la-
teinischen Urkunden, sondern auch in jeweils einem Fall in einer griechischen 
Urkunde und einer griechisch-lateinischen plateia als Zeugen fungieren.7 Geht 
man davon aus, dass Zeugenunterschriften, die sich in den meisten lateinischen, 
kaum jedoch in griechischen Urkunden finden lassen, in der Regel von Famili-
enangehörigen Rogers I., Mitgliedern der engen gräflichen Entourage, seltener 
griechischen Amtsträgern sowie den in den Verfügungen Begünstigten geleistet 
wurden,8 so könnte die Bezeugung von Urkunden durch die Kapläne auf eine 
im Vergleich zu den anderen Zeugen sicherlich untergeordnete, aber vorhande-
ne Nähe zum Grafen schließen lassen. 

Die Praxis, Kapläne in die überschaubare Produktion vornehmlich lateini-
scher Urkunden einzubeziehen und damit das laikale Personal byzantinischer 
Herkunft zu ergänzen,9 setzte sich unter Roger II. weiter fort. Griechisch blieb 
zwar auch während seiner Herrschaft die bevorzugte Urkundensprache,10 
doch wurden seit dem Zugewinn des Herzogtums Apulien 1127 vermehrt 
lateinische Urkunden ausgestellt, für deren Fertigung in der Regel ein Notar 
nötig war; man hat daher in der Forschung für diese Zeit anschaulich von ei-
nem „Ein-Mann-Betrieb“ gesprochen.11 Nach der Gründung des Königreichs 
Sizilien 1130 bildeten sich langsam festere Strukturen dieser anfangs provisori-
schen Kanzlei aus, die unter Rogers II. Nachfolgern weiter fortgeführt wurden 
und den Anteil griechischer Urkunden im Verlauf des 12. Jahrhunderts immer 
stärker zurückdrängten.12 

Betrachtet man zunächst die Zeit Rogers II., so lässt sich festhalten, dass fast 
alle Kapläne in den Entstehungs- und Entwicklungsprozess der lateinischen 
Kanzlei eingebunden waren. Während der Grafen- und Herzogszeit wirkten 
zwei Kapläne teilweise mehrfach als Schreiber lateinischer Urkunden.13 Beson-
dere Bedeutung kommt hier Guarnerius zu, der für die Zeit zwischen 1126 

 7 Vgl. die Ausführungen zu Stephanos (Nr. 2), Geroldus (Nr. 3), Fulco (Nr. 4), Jeremia de Sancto 
Egidio (Nr. 5), Reginaldus (Nr. 6). Ein besonderer Fall ist Rainaldus (Nr. 1), der eine Urkunde 
Roger Borsas mit einer Bestätigung versah. 

 8 Vgl. dazu Becker, Urkunden, S. 31–33.
 9 Vgl. Enzensberger, Cancelleria e documentazione, S. 16f.
 10 Vgl. dazu bereits die Ausführungen zur Quellenlage S. 17.
 11 Brühl , Urkunden, S. 42. Zur Situation vor 1130 vgl. ders . , Urkundenüberlieferung, S. 137; 

ders . , Königsurkunde, S. 369f. Wurden lateinische Urkunden vor 1127 ausgestellt, waren dies 
eher Zufallsprodukte und meistens Beglaubigungen von Empfängerausfertigungen. Vgl. Köl-
zer, Kanzlei und Kultur, S. 23f.

 12 Vgl. Enzensberger, Cancellerie, S. 58; Kölzer, Kanzlei und Kultur, S. 25; ders . , Norman-
nisch-staufische Kanzlei, S. 274; zur Rolle des Griechischen während des 12. Jahrhunderts vgl. 
Becker, Urkunden, S. 13.

 13 Vgl. Dominicus (Nr. 8) u. Guarnerius (Nr. 11). Während der Regentschaft Adelasias ist Johan-
nes Tuscanus (Nr. 7) als Urkundenschreiber der Gräfin 1107 nachweisbar.
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und 1129 als der entscheidende Notar angesehen werden kann. Denn er stellte 
mit insgesamt vier Urkunden nicht nur die meisten Schriftstücke in dieser Zeit 
aus,14 ihm ist auch die Ausbildung eines festen lateinischen Urkundenformu-
lars zuzuschreiben, das unter seinen Nachfolgern in die verbindliche Gestalt 
der Königsurkunde gegossen wurde.15 Darüber hinaus wirkten drei Kapläne in 
mehreren Urkunden neben hochrangigen Geistlichen als Zeugen.16 

Nach der Entstehung des Königreichs Sizilien 1130 fiel der Aufgabenbe-
reich der Bezeugung weg, da diese Beglaubigungsform in den Königsurkunden 
kaum mehr Anwendung fand.17 Als Notare wirkten bis zum Tod Rogers II. 
nur noch zwei Kapläne: 1134 stellte Henricus das berühmte Pierleoni-Privileg 
aus, mit dem die Familie Anaklets II., den Roger II. im Schisma unterstützt 
hatte und der dem Herzog als Gegenleistung die Übernahme der Königswürde 
ermöglicht hatte, privilegiert wurde.18 1140 schrieb R. Monachus das Stiftungs-
privileg Rogers II. für die Cappella Palatina, das mit dem Pierleoni-Privileg 
zu den einzigen Urkunden Rogers II. gehört, die nicht nur in einer einfachen, 
sondern auch in einer Prunkausfertigung überliefert sind.19 Als neues Aufga-
benfeld eröffnete sich drei Kaplänen dafür die Tätigkeit als Datare, mit der sie 
in der Datierungszeile der lateinischen Urkunden genannt wurden.20 In der 
Regel war diese Aufgabe mit dem Kanzleramt verbunden, das Roger II. un-
mittelbar nach der Gründung des Königreichs Sizilien wohl aus reinen Pre-
stigegründen geschaffen hatte, um seinen europäischen Herrscherkollegen in 

 14 Vgl. DRo II 7, 12, †13 (nicht mehr erhaltene Vorurkunde, die Guarnerius als Notar zuzuschrei-
ben ist), 14.

 15 Vgl. Enzensberger, Beiträge, S. 48, 50–52; Brühl , Königsurkunde, S. 382; Kölzer, Einfluß, 
S. 313f., und die Ausführungen zu Guarnerius (Nr. 11). Für die Grafen- und Herzogszeit Ro-
gers II. ist unwahrscheinlich, dass im Sinne des beschriebenen „Ein-Mann-Betriebs“ zwischen 
einer Person, die als reiner Schreiber fungierte, und einer Person, die für das Diktat zuständig 
war, zu differenzieren ist. Vgl. dazu auch Brühl , Urkunden, S. 53f.; Kölzer, Urkunden, S. 53. 
Insofern dürften Guarnerius die Entwicklung des lateinischen Urkundenformulars wie auch 
die erstmalige Einführung der Rota zuzuschreiben zu sein. Zur Rota vgl. auch die Ausführun-
gen zu Guarnerius (Nr. 11).

 16 Vgl. Dominicus (Nr. 8), Guillelmus (Nr. 9), Guarinus (Nr. 10). Dominicus unterschrieb in 
DRo II 4 neben dem Bischof von Syrakus an zweiter Stelle, wird in DRo II 5 jedoch an letzter 
Stelle geführt, vielleicht aufgrund des Zusatzes, dass er die Urkunde schrieb. Guarinus unter-
zeichnete DRo II 7 an zweiter Stelle, direkt hinter dem Erzbischof von Palermo. Beide fungier-
ten auch in DRo II 14 als einzige Zeugen. Zur Bedeutung der Unterschrift des Guillelmus vgl. 
S. 99.

 17 Vgl. Kehr, Urkunden, S. 179; Brühl , Urkunden, S. 69. Mit Zeugenunterschrift(en) lassen sich 
nachweisen: DRo II 20, 48, 59, 64–66 sowie die Fälschungen DRo II †45, †52, †60–†62.

 18 Vgl. DRo II 35. Henricus war wohl für die Kanzleiausfertigung, nicht aber für die Purpur-
urkunde zuständig. Vgl. Brühl , Purpururkunden, S. 3–21, hier S. 19–21; ders . , Urkunden, 
S. 40.

 19 Vgl. DRo II Nr. 48.
 20 Vgl. Guarinus (Nr. 10), Henricus (Nr. 13), Thomas Brown (Nr. 14).
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nichts nachzustehen. Denn eine sachliche Notwendigkeit, die kleine Gruppe 
der aktiven Urkundenschreiber hierarchisch zu organisieren, bestand nicht.21 
Bereits während der Grafenzeit Rogers II. lässt sich Dominicus als cancellarius 
nachweisen, doch ist diese Bezeichnung nicht als Hinweis auf ein schon beste-
hendes Amt, sondern als allgemeiner Verweis auf eine Tätigkeit im Rahmen 
der Urkundenausstellung bzw. als Synonym für einen Urkundenschreiber zu 
bewerten.22 

Als erster wurde mit diesem neuen Amt Guarinus betraut, der zwischen 
März 1132 und Oktober 1136 in nahezu allen überlieferten lateinischen Ur-
kunden Rogers II. in der Datierungszeile als Kanzler genannt wird.23 Sein 
Tätigkeitsfeld erstreckte sich aber weniger auf eine direkte Einflussnahme in-
nerhalb der Kanzlei, sondern umfasste vielmehr diplomatische und militäri-
sche Verhandlungen, die Guarinus mehrfach im Namen des Königs führte.24 
Nach seinem Tod 1137 könnte sein Kaplanskollege Henricus das Kanzleramt 
übernommen haben, der in einem Diplom vom November zwar nicht als can-
cellarius bezeichnet, aber immerhin als Datar angeführt wird.25 Da Henricus 
jedoch bereits 1138 verstarb, lässt sich nicht ermitteln, ob er diese Aufgabe nur 
vorübergehend ausübte oder das Kanzleramt langfristig übernehmen sollte.26 
Sicher nicht als Kanzler fungierte hingegen Thomas Brown, der 1143 zwar als 
Datar genannt wird, aber diese einmalige Aufgabe wohl in Vertretung des häu-
figer abwesenden Kanzlers Robert von Selby ausübte.27

Nimmt man all diese Einzelbelege für Kanzleitätigkeiten der Kapläne Ro-
gers II. zusammen, so stellt sich die Frage, wie sie zu bewerten sind. Bisher 
ist davon ausgegangen worden, dass die Urkundenausstellung primär durch 

 21 Zur Einführung des Kanzleramts und zu den anzunehmenden Motiven Rogers II. vgl. Köl-
zer, Normannisch-staufische Kanzlei, S. 279; Enzensberger, Cancelleria normanna, S. 82.

 22 Vgl. dazu die Ausführungen zu Dominicus (Nr. 8) sowie zur allgemeinen Bedeutung des 
Kanzlerbegriffs im frühen 12. Jahrhundert Brühl , Urkunden, S. 37f. Robertus de Urbe wird 
ebenfalls als cancellarius bezeichnet, jedoch bleibt zu berücksichtigen, dass die Echtheit der 
Urkunden stark umstritten ist. Vgl. dazu Biogramm Nr. 216.

 23 Vgl. DRo II 19, †21, 23–32, †33, †34, 36–38, 40, †41, 43, III/57, III/74. Als Kanzler bezeichnet, 
aber in Funktion als Zeuge aufgeführt wird Guarinus zudem in einer Urkunde des Erzbischofs 
Petrus von Palermo vom Februar 1132. Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 7 Nr. 2.

 24 Zur nominellen Funktion des Kanzlers innerhalb der Kanzlei vgl. Enzensberger, Beiträge, 
S. 74, zu den diplomatischen und militärischen Aufgaben des Guarinus vgl. S. 95f.

 25 Vgl. DRo II 46.
 26 Vgl. dazu die Ausführungen zu Henricus (Nr. 13).
 27 Vgl. DRo II 57. Thomas Brown wird zudem in DRo II †56 als Datar, nicht aber als Kanzler 

genannt. Im April 1143 ist Robert von Selby noch als Kanzler in der Datierungszeile erwähnt, 
im November desselben Jahres wird kein Datar angeben. Erst im Oktober 1144 wird Robert 
wieder als Kanzler und Datar geführt. Vgl. DRo II 55, 59, 64. Die übrigen Urkunden dieses 
Zeitraums sind als Fälschungen einzustufen. Zur Abwesenheit Roberts von Selby vgl. En-
zensberger, Beiträge, S. 74f.
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laikale Berufsnotare ausgeführt wurde und die Mitwirkung von Kaplänen nur 
dann erfolgte, „wenn eben niemand anderes zur Verfügung [stand]“.28 Und in 
der Tat scheinen sie eher punktuell als konstant in der königlichen Kanzlei 
nachweisbar zu sein. Als signifikantes Beispiel lässt sich Henricus anführen, 
der 1134 das Privileg für die Familie Pierleoni ausstellte, als sich der in dieser 
Zeit führende Notar Wido wohl auf einer Festlandreise befand.29 Erst drei Jah-
re später wird Henricus erneut im Rahmen der Urkundenausstellung genannt, 
diesmal in seiner Funktion als Datar.30 Auch der auf die lateinische Urkunden-
produktion während der Grafen- und Herzogszeit einflussreiche Guarnerius 
schrieb nicht alle in dieser Zeit überlieferten Urkunden, wie der Vertrag Rogers 
II. mit den Bürgern von Savona von 1128 zeigt, der von einem unbekannten 
Notar verfasst wurde.31

Sicher spielt hier die schlechte Überlieferung der lateinischen Urkunden Ro-
gers II. und die Tilgung von Notarsnamen unter Kanzler Robert von Selby eine 
nicht unerhebliche Rolle.32 Denn sie schränkt die Möglichkeit einer vollstän-
digen Erfassung der Kapläne und ihrer Kanzleitätigkeiten deutlich ein, wie das 
Beispiel des Thomas Brown zeigt, der anhand der echten überlieferten Urkun-
den Rogers II. erst 1143 als Datar bezeugt ist, von dem aber anzunehmen ist, 
dass er bereits Ende der 1130er Jahre in der Kanzlei tätig wurde.33 Dass Kapläne 
aber möglicherweise stärker, als es die überlieferten Herrscherurkunden anzei-
gen, von Roger II. mit der Ausstellung von Urkunden betraut wurden, deuten 
auch diejenigen Privaturkunden an, die durch einen Kaplan bezeugt wurden.34 
Denn abgesehen von einer Ausnahme verfügten die Urkundenaussteller über 
intensive Beziehungen zum König oder die Inhalte der Urkunden entsprachen 
seinen Interessen: Mit den Urkunden, die Petrus von Palermo ausstellte, wurde 
einerseits ein Streit des Erzbischofs mit Abt Johannes von Lipari in Anwesen-
heit des Königs beigelegt; andererseits wurde die Cappella Palatina bzw. ihre 
Vorgängerkirche privilegiert.35 Die Urkunden Hugos von Messina bestätigten 

 28 Brühl , Urkunden, S. 43; Kölzer, Normannisch-staufische Kanzlei, S. 287f.
 29 Vgl. DRo II 35. Zu Wido vgl. Kehr, Urkunden, S. 51f.; Enzensberger, Beiträge, S. 51f.; 

Brühl , Urkunden, S. 39.
 30 Vgl. DRo II 46.
 31 Vgl. ebd. 10. Anders Kölzer, Normannisch-staufische Kanzlei, S. 274, der Guarnerius als er-

sten ständigen Notar ansieht, oder auch Brühl , Urkunden, S. 50, der von einer „Planstelle“ 
spricht, die der Kaplan erstmals dauerhaft ausgeführt habe.

 32 Vgl. dazu die Ausführungen zur Quellenlage S. 16–18.
 33 Dies geht aus gefälschten Urkunden hervor, die auf nicht mehr erhaltenen, echten Urkunden 

basieren dürften. Vgl. dazu bereits Geis , Hofkapelle, S. 293f., und die Ausführungen zu Tho-
mas Brown (Nr. 14).

 34 Vgl. Henricus (Nr. 13), Guarinus (Nr. 10), R. Monachus (Nr. 12) und Goffridus (Nr. 15), der 
die Urkunde nicht nur bezeugte, sondern die Verpachtung an einen Notar auch ausdrücklich 
bestätigte.

 35 Vgl. DRo II II/2; Garofalo, Tabularium, S. 7 Nr. 2. Bei diesen beiden Urkunden bleibt zu 
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die Gründung der Bistümer Lipari-Patti und Cefalù, die Roger II. gemeinsam 
mit Anaklet II. betrieben hatte.36 Und Abt Hugo von SS. Trinità di Venosa 
schließlich stand in engeren Beziehungen zum König, die offenbar auch über 
sein Exil Ende der 1130er Jahre hinausgingen.37 Insofern ist denkbar, dass die 
Kapläne nicht von den Urkundenausstellern für die Bezeugung der Dokumen-
te herangezogen wurden, sondern von Roger II. für diese Tätigkeit vorgesehen 
wurden, wenn für ihn ein besonderes Interesse bestand, seinen Einfluss auf 
die Entscheidungen deutlich zu machen oder seine indirekte Zustimmung zum 
Urkundeninhalt zu geben.38 Mehr als die Tendenz zu einer stärkeren Einbin-
dung von Kaplänen in Kanzleiaufgaben wird man aus diesen Überlegungen 
allerdings nicht ableiten dürfen, zumal nach wie vor eine deutliche Beteiligung 
von laikalen Notaren unter Roger II. nachzuweisen ist und überlieferungsge-
schichtlich bedingte Zufälle zudem nicht auszuschließen sind.39

Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass die Beteiligung von Kaplä-
nen an der Urkundenproduktion flexibel gehandhabt wurde. Kompetenz und 
Sachverstand – wie etwa bei Guarnerius –, aber offenbar auch das persönliche 
Verhältnis des Herrschers zu seinen Kaplänen – wie insbesondere die Ernen-
nung des Guarinus zum ersten Kanzler und die Beauftragung des Henricus mit 
der Verschriftlichung des hochpolitischen Pierleoni-Privilegs dokumentieren – 
waren wichtige Kriterien, weshalb sie in die unterschiedlichen Abläufe der 
Urkundenausstellung eingebunden waren. Eigenständige Handlungsoptionen 
der Kapläne Rogers II. sind – und dies gilt bereits für die Herrschaftszeit Ro-
gers I. – kaum zu greifen. Eine herrscherunabhängige Mitwirkung bei der Aus-
stellung von Urkunden lässt sich im Bereich der Privaturkunden zwar nicht 
ausschließen, doch deuten die Urkunden, die von Kaplänen bezeugt wurden, 

beachten, dass Henricus nur als Archidiakon von Palermo und nicht explizit als Kaplan Ro-
gers II. bezeichnet wird. Guarinus begegnet allerdings als capellanus und cancellarius. 

 36 Vgl. Pirr i , Sicilia sacra 1, S. 388f.; zum Kontext Houben, Roger II., S. 49; Caspar, Roger II., 
S. 100f. 

 37 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 161f. Nr. 121; Houben, Abtei, S. 152, 344.
 38 Ähnlich Houben, Abtei, S. 152, der von der „Einverständniserklärung des königlichen cap-

pellanus Gottfried“ spricht. Vgl. als weiteres Indiz die Tatsache, dass R. Monachus die Ur-
kunde Hugos von Messina nicht nur unterzeichnete, sondern auch schrieb. Vgl. dazu auch die 
Ausführungen zu R. Monachus (Nr. 12).

 39 Interessant ist in diesem Zusammenhang die Überlegung Brühls, beim Streit zwischen dem 
Erzbischof Petrus von Palermo und dem Abt Johannes von Lipari neben der erzbischöflichen 
Urkunde auch von einer Urkunde Rogers II. auszugehen, mit der von königlicher Seite die 
Beilegung des Konflikts bestätigt wurde (vgl. DRo II II/2). Eine solche Urkunde ist jedoch 
nicht überliefert, so dass nicht überprüft werden kann, ob Henricus, der in der Urkunde des 
Erzbischofs als Zeuge genannt wird, auch in der Urkunde Rogers II. in dieser Funktion in 
Erscheinung trat. Vgl. zum möglichen Deperditum DRo II III/45. Zu den genannten laikalen 
Notaren Kölzer, Normannisch-staufische Kanzlei, S. 287f.
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einen herrscherlichen Einfluss an. Letztlich verstellt aber hier das überlieferte 
Material zu den Kaplänen die Möglichkeit eindeutiger Aussagen.40 

Weitaus mehr Hinweise auf eine herrscherunabhängige Beteiligung an Ur-
kundenausstellungen finden sich unter Rogers II. Nachfolgern Wilhelm I. und 
Wilhelm II. Von den zwischen 1154 und 1189 insgesamt 18 nachweisbaren Ka-
plänen, die an der Entstehung einer Urkunde mitwirkten, sind lediglich drei 
mit der Ausstellung herrscherlicher Diplome in Verbindung zu bringen. Jo-
hannes schrieb 1155 eine Urkunde Wilhelms I., mit der der König auf Bitten 
des Bischofs Herveus von Tropea ein aus dem Griechischen übersetztes Di-
plom Robert Guiscards erneuerte.41 Sollte Johannes mit dem gleichnamigen 
Hofgerichtsnotar identisch sein, dann verfasste er im selben Jahr eine weitere 
Bestätigungsurkunde für den Bischof.42 Damit ist Johannes der einzige Kaplan 
Wilhelms I., der nicht nur diese Tätigkeit ausübte, sondern der überhaupt in 
der herrscherlichen Kanzlei nachweisbar ist.43 Hier greift erneut die schlechte 
Überlieferung der normannischen Herrscherurkunden, da im Zeitraum von 
1154 bis 1166 nur 35 Urkunden Wilhelms I. nachweisbar sind, von denen acht 
als Fälschungen gewertet werden müssen. Zudem ist eine Stagnation in der 
Urkundenproduktion nach 1160 zu verzeichnen, die auf die politische Kri-
sensituation nach dem Sturz des amiratus amiratorum Maio im November des 
Jahres zurückzuführen ist und sich darin äußert, dass in den verbleibenden 
sechs Herrschaftsjahren Wilhelms I. nur fünf Urkunden überliefert sind, von 
denen wiederum drei gefälscht sind.44 Dem steht eine Anzahl von fast doppelt 
so vielen Deperdita und der hohe Grad an Schriftlichkeit unter Wilhelm I. ge-
genüber, der sich nicht zuletzt in der gegenüber der Zeit Rogers II. deutlich 
erhöhten Anzahl von überlieferten Mandaten ausdrückt.45 Hinzu kommt, dass 

 40 Einzig das wohl von R. Monachus geschriebene Privileg für die Cappella Palatina könnte als 
Empfängerdiktat angesehen werden. So die Vorbemerkung zu DRo II 48. Ungewöhnlich ist 
die lange Arenga der Urkunde mit ihren Anspielungen auf die Herrschaftsvorstellungen Ro-
gers II. Für Brühl , Urkunden, S. 89, verweisen sie darauf, dass „der Kapellan (Robert?), der 
dies formuliert hat, mit den Gedanken seines Herrn wohl vertraut gewesen sein muß“. Dies 
würde auf so enge Verbindungen zwischen der Hofkapelle und Roger II. schließen lassen, dass 
die Grenze zwischen Empfängerprivileg und Herrscherprivileg fast fließend ist.

 41 Vgl. DW I 5.
 42 Vgl. ebd. 11 sowie die Ausführungen zu Johannes (Nr. 18).
 43 Zu den Notaren Wilhelms I. vgl. Kehr, Urkunden, S. 54f.; Enzensberger, Beiträge, S. 53–59; 

ders . , Utilitas regia, S. 39f. (tabellarische Auflistung der Urkunden und jeweiligen Notare).
 44 Vgl. dazu Enzensberger, Einleitung, S. X–XIII; ders . , Utilitas regia, S. 26f., 42; ders . , Do-

cumento, S. 111f.; Loud, Chancery, S. 782f., 785–788, der allerdings nur von sieben Fälschun-
gen ausgeht. Zum Sturz Maios von Bari vgl. Pio, Guglielmo I, S. 65–77.

 45 Vgl. Enzensberger, Einleitung, S. XIIf. Enzensberger verzeichnet in der Edition der Urkun-
den Wilhelms I. 59 Deperdita (vgl. DW I Dep. 1–59), während Loud, Chancery, S. 785, von 
60 Dokumenten ausgeht. Möglicherweise erklärt sich die variierende Zahlenangabe damit, dass 
Loud auch nur sieben Fälschungen verzeichnet und eine davon zu den Deperdita rechnet.
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nur drei überlieferte Urkunden Wilhelms I. von Zeugen unterschrieben wur-
den, so dass auch hier der Weg versperrt ist, mögliche weitere Kapläne in die-
sem Aufgabenfeld nachzuweisen.46 

Deutlich mehr Urkunden sind mit 156 erhaltenen Dokumenten, von denen 
allerdings 34 Stücke gefälscht sind, und mehr als 80 Deperdita für die Herr-
schaft Wilhelms II. überliefert.47 Trotzdem bleibt auch hier der Anteil an Ka-
plänen, die mit der Ausstellung der Urkunden in Verbindung gebracht werden 
können, äußerst gering. Gualterius lässt sich zwar zweimal als Zeuge in den 
Urkunden Wilhelms II. nachweisen,48 doch wurde er in dieser Aufgabe erst 
aktiv, als er bereits zum Erzbischof von Palermo geweiht und zum Familiar des 
Königs erhoben worden war. Auch seine Tätigkeit als Datar, die er seit 1170 
in nahezu allen Diplomen Wilhelms II. ausübte, betrifft diese Phase seines Le-
bens, in der seine zuvor bestehenden Verbindungen zur herrscherlichen Hof-
kapelle nicht mehr nachgewiesen werden können.49 Einzig Gildeibertus, der 
1182 die arabische Version der großen dreisprachigen plateia für Monreale als 
Zeuge unterzeichnete,50 kann daher als Kaplan Wilhelms II. gewertet werden, 
der an der Ausstellung einer herrscherlichen Urkunde beteiligt war. Als Notar 
oder Datar lässt sich demnach kein Kaplan nachweisen.51 

Eine relativ große Anzahl von immerhin 15 Kaplänen lässt sich hingegen bei 
der Ausstellung von Privaturkunden nachweisen. Als Eutropius, der Kantor 
der Cappella Palatina, im März 1167 einen Gütertausch mit Ansaldus, dem 
Kastellan des königlichen Palastes, beurkunden ließ, fungierten gleich acht Ka-
pläne als Zeugen, unter denen sich auch Gualterius, der spätere Erzbischof von 
Palermo und Familiar Wilhelms II., befand.52 Darüber hinaus unterzeichneten 
die Urkunde drei königliche Familiaren, der Notar Matheus, der magister ca-
merarius Riccardus und der gaytus Martinus, die die Rechtmäßigkeit des Ein-
tauschs der domus quedam pertinens cantorie gegen ein Haus des Ansaldus 
bestätigten, vielleicht weil es sich hierbei nicht um Privatbesitz der Kapläne 

 46 Vgl. DW I 6 (Hofgerichtsurkunde), 9 (einzige rein griechische Urkunde) u. 22.
 47 Vgl. Loud, Chancery, S. 782, 784f., der 84 Deperdita angibt, sowie Enzensberger, Docu-

mento, S. 112f., und Schlichte, König, S. 4, die von 90 Deperdita ausgehen. Zur Verteilung der 
Urkunden auf die Herrschaftszeit Wilhelms II. vgl. Enzensberger, Utilitas regia, S. 57.

 48 Vgl. DW II 89 (= Behring 201) u. 91 (= Behring 203).
 49 Dies gilt auch für die Urkunden, die Gualterius als Erzbischof von Palermo selbst ausstellen 

ließ. Vgl. dazu die Ausführungen zu Gualterius (Nr. 27). Zum Problem der Zugehörigkeit zur 
Hofkapelle nach Übernahme höherer Ämter vgl. S. 75.

 50 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 179–244 Nr. 5; DW II 116 (= Behring 219).
 51 Zu den Notaren und Dataren Wilhelms II. vgl. überblicksartig Kehr, Urkunden, S. 55–61; 

Enzensberger, Beiträge, S. 59–68; ders . , Utilitas regia, S. 30f., 48–53.
 52 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 25 Nr. 10, sowie die Auführungen zu Eutropius (Nr. 21), Ro-

boaldus (Nr. 22), Girardus (Nr. 23), Falcus (Nr. 24), Balduinus (Nr. 25), Henr(icus) Marcellus 
(Nr. 26), Gualterius (Nr. 27), Petrus Indulsus (Nr. 28).
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handelte, sondern um einen dem jeweiligen Kantor der Hofkirche als Amts-
inhaber vorbehaltenen Wohnort.53 Für die folgenden Jahre lassen sich weitere 
Urkundenbezeugungen durch Kapläne Wilhelms II. finden. 1168 unterzeich-
nete Stephanus eine Urkunde, mit der die Beilegung eines lange anhaltenden 
Streits zwischen dem Prior Thomas von S. Maria di Bagnara und dem Abt 
Landricus von S. Eufemia bestätigt wurde; 1170 unterschrieben Michael und 
Renaldus eine griechische Urkunde, mit der Erzbischof Roger von Reggio die 
Weingärten eines Gregorius Camplitonis an einen nicht näher bekannten Ro-
gerius gegen Zins verlieh; 1167 und 1189 unterzeichnete Petrus eine Urkunde 
des Bischofs Tustanus von Mazara zugunsten des Klosters Monreale und eine 
Urkunde des Erzbischofs Gualterius von Palermo, der dem Notar Raynaldus 
für seine Dienste auf Lebenszeit ein casale bei Nicotera in Kalabrien gewährte; 
1177 bezeugte Guillelmus eine weitere Urkunde des Gualterius, mit der Abt 
Theobald von Monreale Rechte und Gebiete des Erzbistums verliehen wurden; 
1182 schließlich unterschrieb ein weiterer Kaplan namens Guillelmus eine pri-
vate Besitzschenkung in Mileto.54 

Während sich bei Michael, Renaldus und dem letztgenannten Guillelmus 
nicht sagen lässt, weshalb die drei Kapläne zur Urkundenbezeugung dieser 
Besitzfragen, bei denen die beteiligten Privatpersonen häufig nicht einmal 
näher zu identifizieren sind, herangezogen wurden, kann bei Petrus davon 
ausgegangen werden, dass er die Urkunden des Bischofs von Mazara und des 
Erzbischofs von Palermo aufgrund seiner nachweisbaren Zugehörigkeit zum 
jeweiligen Domkapitel unterschrieb.55 Eine Verbindung zum Herrscher, die 
wie im Fall der Zeugenunterschriften von Kaplänen Rogers II. auf dessen Ein-
flussnahme hindeuten könnte, lässt sich hier nicht nachweisen. Anders könnte 
dies allerdings bei der Beurkundung der Streitbeilegung zwischen den Vorste-
hern von S. Maria di Bagnara und S. Eufemia durch Stephanus aussehen, da 
Wilhelm II. den Erzbischof von Reggio und die Bischöfe von Anglona, Malta 
und Mazara beauftragt hatte, ein bischöfliches Schiedsgericht zur Klärung des 
Konflikts einzuberufen, nachdem der Fall an den königlichen Hof getragen 
worden war.56 Insofern wäre möglich, dass Stephanus von Wilhelm II. zur 
Beurkundung der Streitbeilegung eingesetzt wurde, doch lässt sich hier keine 
Gewissheit finden, zumal der Zeitpunkt in die Phase der Minderjährigkeit des 

 53 Vgl. dazu das Biogramm zu Eutropius (Nr. 21) sowie zu den genannten Familiaren Takaya-
ma, Familiares, S. 361–363.

 54 Vgl. dazu die Ausführungen zu Stephanus (Nr. 29), Michael (Nr. 30), Renaldus (Nr. 31), Petrus 
(Nr. 32), Guillelmus (Nr. 33) u. Guillelmus (Nr. 36). 

 55 Vgl. Lel lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 66–68 Nr. 21: Petrus Dei gratia Mazariensis Ecclesie 
Decanus et Regiae Cappelle Thesaurarius; Mongitore, Bullae, S. 55–57: Petrus domini Regis 
Cappellanus Panormitanus Canonicus subscripsi.

 56 Vgl. dazu Jamison, Judex Tarentinus, S. 298f.
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Königs fällt und daher eine direkte Einflussnahme Wilhelms II. nur schwer zu 
ermessen ist.57 Dies gilt auch für die Bezeugung der Urkunde des Gualterius 
von Palermo durch den zuerst genannten Kaplan namens Guillelmus. Da es 
sich hierbei um eine Verzichtserklärung des Erzbischofs auf seine Rechte und 
Zehnten an den Besitzungen, die dem Abt von Monreale übertragen wurden, 
handelte und auf diese Weise Gualterius’ Einfluss mit herrscherlicher Billi-
gung beschnitten wurde, könnte der Kaplan von Wilhelm II. zur Kontrolle 
eingesetzt worden sein.58 Allerdings spricht dagegen, dass Gualterius drei Jahre 
später erneut ein Privileg zugunsten Monreales ausstellte, in dem weder Guil-
lelmus noch ein anderer königlicher Kaplan erwähnt wird, obwohl sich die 
politische Situation des Erzbischofs noch nicht verbessert hatte und sich erst 
1183 durch die Wiederaufnahme seines Bruders Bartholomeus in das Familia-
renkolleg entspannen sollte.59 

Zusammenfassend kann man für die Zeit Wilhelms I. und Wilhelms II. fest-
halten, dass Kapläne kaum noch in die herrscherliche Urkundenproduktion 
eingebunden wurden, wie nicht zuletzt die geringe Nachweisbarkeit von Ka-
plänen als Urkundenschreiber dokumentiert.60 Allerdings hat die schlechte 
Überlieferung der Zeugnisse hier sicher manchen Blick auf die tatsächlichen 
Gegebenheiten versperrt. Was die Mitwirkung der Kapläne bei der Ausstellung 
von Privaturkunden angeht, so zeigt sich gegenüber der Zeit Rogers II. eine 
deutlichere Eigenständigkeit der Kapläne, wenn auch eine herrscherliche Ein-
flussnahme auf das Zustandekommen der Urkunde und vielleicht auch auf die 
Beteiligung der Zeugen in einigen genannten Fällen nicht auszuschließen ist. 

Von den vier unter Tankred von Lecce nachweisbaren Kaplänen ist immer-
hin einer als schriftkundig bezeugt. Allerdings verfasste Ranaldus keine Herr-
scherurkunde, sondern wies schriftlich einen Pächter von Olivenhainen des 
Priorats S. Fantino an, ein Grundstück zur Bearbeitung abzugeben.61 Ob der 
Kaplan mit dem Notar Raynaldus gleichzusetzen ist, der in der königlichen 

 57 Stephanus erscheint in der Zeugenliste an letzter Position, so dass ihm anhand der Reihung 
der Zeugen auch keine besondere Bedeutung zuzusprechen ist. Zur Aussagekraft von Zeu-
genreihen vgl. grundsätzlich Enzensberger, Zeugenfirmen, sowie mit Blick auf die Kapläne 
S. 238–240. Zur Minderjährigkeit Wilhelms II. vgl. S. 183.

 58 Vgl. Lel lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 71 Nr. 22, sowie die Ausführungen zu Gualterius 
(Nr. 27).

 59 Vgl. Lel lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 80–83 Nr. 27; Schl ichte, König, S. 313f.
 60 Vgl. die Ausführungen zu Johannes auf S. 85. Daneben ist nur ein weiterer Kaplan namens Jo-

hannes bezeugt, der 1187 als Urkundenschreiber tätig wurde. Allerdings handelt es sich hierbei 
um eine Privaturkunde, die eine Besitzübertragung an den gaytus und königlichen camerarius 
Johannes auf Anfrage seines Kaplanskollegen Abraham bestätigte. Vgl. Cusa, Diplomi, S. 83f. 
Nr. 11, bzw. Garofalo, Tabularium, S. 37 Nr. 16.

 61 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 303f. Nr. 227. Weshalb ausgerechnet der Kaplan die Anweisung 
vornahm, lässt sich nicht sagen. Sollte er mit Rainaldus de Busakano (Nr. 43) gleichzusetzen 
sein, würde sich seine Aktivität mit seiner Bepfründung an S. Fantino erklären lassen.
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Kanzlei wirkte und 1192 das Konkordat von Gravina schrieb, ist umstritten.62 
Während der Herrschaftszeit Heinrichs VI. tritt dagegen häufiger Berardus 
als Kaplan und Arzt des Staufers in Erscheinung. Zwischen 1186 und 1197 
fungierte er in den herrscherlichen Urkunden sieben Mal als Zeuge und zwei 
Mal als Intervenient, wobei zu beachten ist, dass Berardus erst ab 1195 in den 
Quellen sicher als Kaplan ausgewiesen wird.63 Eine Tätigkeit des Kaplans als 
Notar scheint entgegen einiger Überlegungen der Forschung allerdings we-
nig plausibel zu sein.64 In den Urkunden der Kaiserin Konstanze, die während 
Heinrichs Abwesenheit vom Königreich Sizilien die Herrschaft übernahm und 
nach dessen Tod die Regentschaft für den noch minderjährigen Friedrich II. 
ausübte, lässt sich kein Kaplan nachweisen, der in irgendeiner Form mit der 
Urkundenausstellung in Verbindung zu bringen ist.65 Lediglich ihr Kaplan Be-
rardus, der nicht mit dem gleichnamigen Kaplan Heinrichs VI. gleichzusetzen 
ist, wird in einer Privaturkunde von 1196 als Zeuge aufgeführt.66

Auch die Beteiligung von Kaplänen Friedrichs II. und seiner Nachfolger an 
der Produktion herrscherlicher Urkunden ist gemessen an der langen Herr-
schaftszeit und der ungewöhnlich hohen Menge an überlieferten Urkunden 
erstaunlich gering, selbst wenn man davon ausgeht, dass ein großer Anteil der 
Urkunden in Mandatform überliefert ist, in der Notare und Zeugen nicht auf-
geführt werden.67 Punktuell lassen sich Johannes de Sulmona und Salvus als 
Notare sowie Nicolaus und Jacobus de Calatagiorne als Zeugen in den Ur-
kunden Friedrichs II. nachweisen.68 Deutlich prominenter, jedoch auch keines-
wegs konstant wirkten hingegen Guido de Caravate, Gualterius de Ocra und 
Philippus de Sesso bei der Urkundenausstellung. Guido de Caravate schrieb 
zwischen 1220 und 1226 insgesamt neunzehn Diplome, deren Verteilung auf 

 62 Vgl. dazu die Ausführungen zu Ranaldus (Nr. 42). Zu den überlieferten Urkunden unter 
Tankred sowie zu seinem Kanzleipersonal vgl. Ziel inski , Urkunden; ders . , Überblick; 
ders . , Kanzlei; Loud, Chancery, S. 784f. 

 63 Vgl. dazu die Ausführungen zu Berardus (Nr. 46).
 64 Vgl. dazu die Diskussion bei Berardus (Nr. 46) sowie Csendes, Kanzlei, S. 38, der davon 

ausgeht, dass alle Notare Heinrichs VI. zur Hofkapelle gehörten, obwohl er zugibt, dass sie 
„niemals aus ihrer Anonymität hervor[treten]“.

 65 Vgl. zur Kanzlei der Konstanze Kölzer, Urkunden, insb. S. 52–76; ders . , Normannisch-stau-
fische Kanzlei, S. 273, 385f.; Loud, Chancery, S. 785.

 66 Vgl. dazu die Ausführungen zu Berardus (Nr. 47).
 67 Vgl. S. 17f.
 68 Vgl. die Biogramme zu Johannes de Sulmona (Nr. 63), Nicolaus (Nr. 68), Jacobus de Calata-

girone (Nr. 79) und Salvus (Nr. 120). Vielleicht sind auch Johannes Currentus de Brundusio 
(Nr. 208), sollte er mit dem Notar Johannes de Brundusio identisch sein, und Johannes de 
Regio (Nr. 89) dazuzurechnen, der als notarius bezeichnet wird, nicht aber als Schreiber einer 
Urkunde nachweisbar ist. Dies gilt auch für die Kapläne Nicolaus de Centurbis (Nr. 160) und 
Nicolaus de Notario Leone (Nr. 161). Zu diesem Problem von Bezeichnung und tatsächlicher 
Tätigkeit vgl. auch die Ausführungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110). 
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die Zeit von Oktober 1220 bis Juli 1221, Februar bis März 1223 und Juni 1226 
dokumentiert, dass der Kaplan nicht als ständiger Notar fungierte, sondern 
phasenweise auch nicht mit der Ausstellung von Urkunden betraut wurde.69 
Dies gilt auch für Gualterius de Ocra, der in den 1240er Jahren einige Urkun-
den Friedrichs II. schrieb, neben einer Privaturkunde mehrere Urkunden des 
Kaisers sowie Konrads IV. bezeugte, wohl erst nach dem Tod Friedrichs II. 
zum Kanzler des Königreichs Sizilien und 1254 zum Kanzler des Königreichs 
Jerusalem erhoben wurde und auch noch unter Manfred regelmäßig als Datar 
wirkte.70 Zumindest im Zeitraum von 1244 und 1247, vielleicht auch schon seit 
den ausgehenden 1230er Jahren, war schließlich Philippus de Sesso kontinuier-
lich für die Überprüfung der vom Großhofgericht ausgehenden Briefe, Privile-
gien und Gerichtsurteile zuständig.71 

In die päpstliche Kanzlei wurden sizilische Kapläne kaum eingebunden. Un-
ter Honorius III. ist Matheus Philosophus nachweisbar, der für den Papst als 
päpstlicher scriptor und interpres, d. h. Übersetzer aus dem Griechischen, tätig 
wurde. Diese Tätigkeit steht wohl in Zusammenhang mit Matheus’ Aufnahme 
in den Kreis der päpstlichen Subdiakone und Kapläne, die zeitgleich nachweis-
bar ist.72 Weitere Kapläne, die im Umfeld der päpstlichen Kanzlei bezeugt sind, 
lassen sich nicht finden. Dies betrifft auch Guido de Caravate, von dem ange-
nommen worden ist, er habe aufgrund seiner Zugehörigkeit zur päpstlichen 
Kapelle auch als Notar Honorius’ III. gearbeitet. Denn stichhaltige Belege für 
diese Überlegung können nicht erbracht werden.73

Ein anderes Bild vermitteln die Quellen, wenn nach der Mitwirkung von Ka-
plänen bei der Ausstellung von Privaturkunden gefragt wird. Im Zeitraum von 
1200 bis 1259 lassen sich insgesamt 54 Kapläne nachweisen, die Privaturkun-
den unterzeichneten, ohne dass hier in irgendeiner Weise ein herrscherlicher 
Einfluss erkennbar wäre.74 Dabei handelt es sich um Dokumente, die Schen-

 69 Vgl. die Ausführungen zu Guido de Caravate (Nr. 75).
 70 Vgl. dazu die Belege bei Gualterius de Ocra (Nr. 110). Zur Kanzlei unter Konrad IV. vgl. 

Hartmann, Urkunden; zur Kanzlei Manfreds Brantl , Kanzlei; ders . , Urkunden- und 
Kanzleiwesen, insb. S. 138–141.

 71 Vgl. die Ausführungen zu Philippus de Sesso (Nr. 131).
 72 Vgl. die Ausführungen zu Matheus Philosophus (Nr. 67) sowie zur Aufnahme in die päpstliche 

Kapelle S. 140–142.
 73 Vgl. dazu die Ausführungen zu Guido de Caravate (Nr. 75).
 74 Vgl. Andreas (Nr. 51), Guillelmus de Panpilonia (Nr. 53), Johannes de Rogerio (Nr. 54), Golias 

(Nr. 55), Gentilis de Preturo (Nr. 82), Bartholomeus Longus (Nr. 90), Nicolaus Emmanuelis 
(Nr. 91), Agralistus de Tammaro (Nr. 92), Leo (Nr. 98), Angelus (Nr. 99), Matheus Longus (Nr. 
104), Matheus de Zacaro (Nr. 105), Leonardus (Nr. 107), Urso (Nr. 108), Guillelmus (Nr. 111), 
Marius de Astiliano (Nr. 116), Matheus de Ingelisio (Nr. 127), Erricus de Managi (Nr. 128), An-
gelus (Nr. 130), Angelus Peregrini (Nr. 137), Johannes de Claro (Nr. 142), Petrus de Toro (Nr. 
149), Guillelmus (Nr. 150), Rogerius de Deletta (Nr. 151), Nicolaus Theotonicus (Nr. 152), 
Johannes de Calvello (Nr. 158), Rogerius de Margarito (Nr. 164), Meliciacca (Nr. 165), Angelus 
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kungen, Besitzverleihungen und -verkäufe, Ausstattungen von Eheverträgen, 
Vereinbarungen über Grenzverläufe beinhalten oder die Bestätigung von Testa-
menten umfassen konnten. Daneben lassen sich wenige Zeugnisse festmachen, 
in denen es ausschließlich um Entscheidungen ging, die die Hofkirche und ihre 
Mitglieder betrafen. Dies gilt für die Verleihung eines Landstücks aus dem Be-
sitz der cantoria an einen nicht näher bekannten Jacobus Galla durch Gualfre-
dus, den Kantor der Cappella Palatina, die mit Zustimmung des Kapitels 1244 
erfolgte, wie auch für den 1259 vollzogenen Ausschluss des Meliciacca aus der 
Gemeinschaft von S. Nicola in Bari. In beiden Fällen unterzeichneten mehre-
re, im Fall des Meliciacca sogar ingesamt 39 Angehörige der Hofkirchen die 
entsprechenden Urkunden.75 Während im Rahmen des 1167 durch Eutropius, 
den Kantor der Cappella Palatina, veranlassten Tausches der domus cantorie 
gegen ein anderes Haus die königlichen Familiaren als Zeugen dienten und die 
Rechtmäßigkeit des Vorgangs bestätigten,76 lässt sich im Fall der Landvergabe 
durch Gualfredus weder ein direkter noch ein indirekter Einfluss Friedrichs II. 
oder seiner Beamten nachweisen, obwohl es sich nach wie vor um Besitz der 
Hofkirche handelte. Vielleicht verweist dies auf einen im Vergleich zur nor-
mannischen Zeit größeren eigenständigen Handlungsspielraum, den die Ka-
pläne unter Friedrich II. erreichten, der auch durch die Verschiebung seines 
bevorzugten Aufenthaltsorts von Palermo nach Apulien beeinflusst gewesen 
sein dürfte77 und sich im Aufgabengebiet der Bezeugung von Privaturkunden 
niederschlug. Allerdings bleibt hierbei auch zu berücksichtigen, dass seit der 
Erhebung S. Nicolas zur Hofkirche 121578 erheblich mehr Privaturkunden ver-
fügbar sind, in denen Kapläne in Erscheinung treten, so dass für die staufische 
Zeit, gemessen an der normannischen, auf ein umfangreicheres Material zu-
rückgegriffen werden kann, um die Aktivitäten der Kapläne gerade in diesem 
Bereich der Urkundenausstellung zu erfassen.79

de Matheo (Nr. 166), Cricorius (Nr. 167), Johannes Bonapars (Nr. 168), Guillelmus Leonis de 
Gilla (Nr. 169) sowie die 22 unter Nr. 170–191 genannten Mitglieder von S. Nicola in Bari.

 75 Zu den Zeugen bei der Landverleihung durch Gualfredus vgl. Garofalo, Tabularium, S. 58f. 
Nr. 43; zu den Zeugen beim Ausschluss des Meliciacca CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 162 
Nr. 101. 

 76 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 24f. Nr. 10.
 77 Vgl. dazu auch S. 134f.
 78 Vgl. S. 42.
 79 Zur unterschiedlichen Dichte der Urkunden, die zu den einzelnen Hofkirchen erhalten sind, 

vgl. auch S. 112f.
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b) Aufgaben innerhalb der königlichen Verwaltung

Nach allgemeiner Ansicht der Forschung gehört zum Aufgabenbereich der 
Hofkapelle auch die Mitwirkung in der Verwaltung des Königreichs.80 Als 
herausragendes Beispiel ist für die normannische Zeit häufig Thomas Brown 
bemüht worden, der sich seine Sporen in der Finanzverwaltung Rogers II. 
verdient habe, bevor er nach seiner Rückkehr an den angevinischen Königs-
hof dort in verantwortliche Positionen aufgestiegen sei.81 Tatsächlich richtete 
Roger II. nach der Anerkennung des Königreichs Sizilien und der endgülti-
gen Niederschlagung festländischer Aufstände sein Augenmerk seit 1139/40 
auf den Ausbau der Verwaltung seines Herrschaftsgebiets.82 Besonders wichtig 
scheint ihm hierbei die Finanzverwaltung gewesen zu sein, der die Erhebung 
von Abgaben, die Aufbewahrung von Hörigenlisten und Landregistern sowie 
die Überprüfung ausgestellter Privilegien oblag und mit den sich in den 1140er 
Jahren ausbildenden Behörden ad-dîwãn al-ma’mür und dîwãn al-tahqîq al-
ma’mür über ein entsprechendes Instrumentarium verfügte.83 Die Mitwirkung 
des Thomas Brown innerhalb der Finanzverwaltung ist mit einer Urkunde in 
Verbindung gebracht worden, die im Dezember 1149 eine Landübertragung 
an die Mönche von S. Nicolò di Chùrchuro bestätigte und von einem qã’id 
namens Barrün unterzeichnet wurde.84 Dessen lange Zeit angenommene Iden-
tität mit Thomas Brown ist allerdings vor einigen Jahren schlüssig widerlegt 
worden. Der Name Barrün verweist demnach als arabisierte Form auf einen 
griechischen Namen, der sich vom französischen Perron bzw. Pierre ableitet. 
So bezeugt eine mehrsprachige Inschrift einen Eunuchen Barrün, der in der la-
teinischen Version als Petrus servus palatii Rogers II. bezeichnet wird.85 Nicht 
Thomas Brown ist daher mit dem genannten qã’îd Barrün identisch, sondern 
der Eunuch Petrus, der am Hof Wilhelms I. zum magister camerarius und zum 

 80 Vgl. Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 110f.; Schal ler, Hofkapelle, S. 479, 507, 509f.; vgl. auch 
die Bemerkungen zum Forschungsstand auf S. 2f.

 81 Vgl. Pauli , Thomas Brunus, S. 536; Caspar, Roger II., S. 317; Haskins, England, S. 438, 441; 
zu Thomas Brown vgl. auch das Biogramm Nr. 14 und S. 168.

 82 Vgl. Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 226: Rex autem Roggerius in regno 
suo perfecte pacis tranquillitate potitus, pro conseruanda pace camerarios et iustitiarios per totam 
terram instituit, leges a se nouiter conditas promulgauit, malas consuetudines de medio abstu-
lit.

 83 Vgl. Johns, Administration, S. 193–198; Houben, Roger II., S. 153. Als ältere, durch Johns 
teilweise revidierte Forschungen zum diwan vgl. Takayama, Organization; ders . , Officials; 
ders . , Administration, S. 81–89; Noth, Dokumente, S. 254–259.

 84 Vgl. Ca. 218; Johns, Administration, Appendix 1, S. 308 Nr. 28 (nicht überliefertes Original 
vom April 1149), S. 308 Nr. 29 (Kopie vom Dezember 1149). Vgl. zu einem weiteren Doku-
ment von 1152, das Barrün unterzeichnete, ebd., S. 309 Nr. 31.

 85 Vgl. dazu Johns, Administration, S. 222f.; ders ./Jamil , Signs, S. 187f.; zur Inschrift Amari , 
Epigrafi, S. 47–49 Nr. 8.
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Mitglied des Familiarenrats aufstieg, bis er in den Wirren nach dem Tod des 
Königs schließlich nach Tunis fliehen musste.86 Für diese Gleichsetzung spricht 
zudem, dass Petrus auch in lateinischen Quellen mehrfach als qã’îd bezeichnet 
wird, während Thomas Brown in der einzigen arabischen Quelle, in der er ge-
nannt wird, einem Fragment der Cappella Palatina, als Mãstir Tumãs.  bezeich-
net wird.87 Da auch englische Quellen, insbesondere der Ende der 1170er Jahre 
entstandene Dialogus de scaccario des Richard FitzNigel, keine gesicherten 
Angaben über eine Mitwirkung des Thomas Brown in der Finanzverwaltung 
Rogers II. überliefern,88 lässt sich für die gesamte Normannenzeit kein Kaplan 
nachweisen, der in der Verwaltung des sizilischen Königreichs tätig gewesen 
wäre.89

In staufischer Zeit finden sich nur wenige Belege für die Verwaltungstätig-
keit eines Kaplans.90 1221 wurde Rogerius de Plescolanzano als eine der ersten 
Personen eingesetzt, um die Revokationen im nördlichen Teil des Königreichs 
Sizilien zu kontrollieren, die nach der Rückkehr des Kaisers und der Abfas-
sung der Assisen von Capua die Rechte und Güter der Krone wiederherstel-
len sollten. Rogerius arbeitete dabei offenbar mit dem Kämmerer Philippus de 
Vallone zusammen, der mit Revokationen im Prinzipat betraut war.91 Für das 
Jahr 1223 verzeichnet Richard von San Germano in seiner Chronik, Rogerius 
sei vom Kaiser zur Umsetzung der in den Assisen von Capua festgesetzten 
Bestimmungen eingesetzt worden.92 Möglicherweise führte der Kaplan seine 
Tätigkeit über einen längeren Zeitraum von zwei Jahren aus, wenn auch nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass es sich hier um eine falsche Datierungsanga-
be des Geschichtsschreibers handelt.93 In ähnlicher Funktion wie Rogerius de 

 86 Vgl. dazu Takayama, Familiares, S. 360–362.
 87 Zu Petrus vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, insb. c. 10, S. 35f., c. 24, S. 83, 86, c. 26, 

S. 93–102; zum genannten Inventar vgl. S. 70, 171.
 88 Vgl. S. 169f.
 89 Allenfalls Guarinus könnte gemeinsam mit dem amiratus Johannes von Roger II. mit der Ver-

waltung der Terra di Lavoro betraut worden sein, doch ist diese Nachricht ausschließlich bei 
Alexander von Telese überliefert. Vgl. S. 244.

 90 Schallers Annahme, Nicolaus de Geracio habe als Justitiar der Terra d’Otranto, als Rational 
von Apulien und als höchster Finanzbeamter von Sizilien gewirkt, lässt sich insofern nicht 
bestätigen, als der Beamte nicht mit dem als Kaplan nachgewiesenen Nicolaus Sichus identisch 
ist. Vgl. dazu die Ausführungen zu Nicolaus Sichus (Nr. 115) sowie Schal ler, Hofkapelle, 
S. 509f.

 91 Vgl. dazu die Ausführungen zu Rogerius de Plescolanzano (Nr. 80).
 92 Vgl. Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 109: In Gaieta, Neapoly, Aversa 

et Fogia, iussu Cesaris, castella firmantur. Sernie, menia diruuntur, cuius ciuitatis fere medietas 
igne comburitur, castellum Carpenonis et alia quam plura de nouo castra firmata in comitatu 
Molisii et per loca alia secundum statuta imperialia dudum Capue edita euertuntur. Pro implen-
dis statutis ipsius quidam Roggerius de Pesclolanzano (!) executor ab Imperatore dirigitur.

 93 Zum Quellenwert der Chronik des Romuald von Salerno vgl. auch S. 259f.
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Plescolanzano lässt sich 1223 hingegen sicher Gentilis de Preturo nachweisen, 
der die Privilegien des Klosters S. Maria in Pescara im Auftrag Friedrichs II. 
überprüfte, sie aber nicht gemäß des kaiserlichen Mandats revozierte, sondern 
die Rechtmäßigkeit ihrer Verleihung bestätigte.94 1241 dürfte zudem Johannes 
de Regio die Erhebung von Sonderkollekten für Kirchen auf Sizilien in herr-
scherlichem Auftrag erhoben haben.95

Die von Manfred als Vorsteher der Hofkirche von Altamura eingesetzten 
Kapläne Palmerius de Viano und Johannes Currentus de Brundusio gehörten 
nach mehreren übereinstimmenden Aussagen des Inquisitionsprotokolls von 
1299 zur camera des Königs.96 Problematisch an dieser Formulierung ist aller-
dings, dass der Begriff, für den in den Quellen auch alternativ curia verwendet 
wird, in seiner Bedeutung unscharf ist, da er für den herrscherlichen Hof, die 
Hofhaltung, das Urkundenarchiv, die Verwaltung der Steuer- oder sonstigen 
Einnahmen stehen kann und auf diese Weise kein präzise fassbares Aufga-
bengebiet umschreibt.97 Hinzu kommt, dass die camera nur bedingt mit den 
als Verwaltungsbeamten wirkenden (magistri) camerarii in Verbindung steht, 
da es sich bei den letztgenannten um regionale Ämter handelt, während die 
Kammer als im Umfeld des Herrschers angesiedelte zentrale Einrichtung zu 
betrachten ist.98 Daher ist nicht einmal gesichert, dass die beiden Kapläne als 
Angehörige der Kammer auch tatsächlich Verwaltungsaufgaben ausübten, da 
sie genauso gut im weiteren Verständnis des Begriffs zum Hof hätten gezählt 
werden können.99 Als letztes Beispiel für eine mögliche Verwaltungstätigkeit 
eines Kaplans ist Martolinus zu nennen, dessen Bezeichnung als frumentarius 
clericus darauf verweisen könnte, dass ihm die Aufsicht über die Getreidespei-
cher von Palermo unterstand.100

Insofern können als sichere Hinweise auf die Mitwirkung eines Kaplans in-
nerhalb der königlichen Verwaltung nur die Revokationstätigkeiten des Ro-

 94 Vgl. die Ausführungen zu Gentilis de Preturo (Nr. 82).
 95 Vgl. die Ausführungen zu Johannes de Regio (Nr. 89).
 96 Vgl. die Ausführungen zu Palmerius de Viano (Nr. 207) und Johannes Currentus de Brundusio 

(Nr. 208).
 97 Vgl. zu den verschiedenen Bedeutungen Arndt, Studien, S. 13–15; Heupel , Grosshof, S. 110–

118; Kölzer, Magna imperialis curia, S. 291; Friedl , Studien, S. 32.
 98 Vgl. zu dieser Unterscheidung Friedl , Studien, S. 2, 32. Anders dagegen Brantl , Urkunden- 

und Kanzleiwesen, S. 233–235, der beide Ebenen miteinander vermischt. Zu den Kämmerern 
als regionale Beamte vgl. Kamp, Kämmerer; ders . , Verwaltungsreformen; Kölzer, Verwal-
tungsreformen.

 99 Anders Schal ler, Hofkapelle, S. 510, der dezidiert von Verwaltungsaufgaben ausgeht. Ähnlich 
auch Brantl , Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 236, der von „Funktionsträgern in der könig-
lichen Kammer“ spricht.

 100 Schon unter Friedrich II. war Palermo ein wichtiges Zentrum für Produktion und Export von 
Getreide. Vgl. dazu wie auch zur Bezeichnung frumentarius clericus die Ausführungen zu Mar-
tolinus (Nr. 209).
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gerius de Plescolanzano und des Gentilis de Preturo sowie die Erhebung der 
Sonderkollekten durch Johannes de Regio gewertet werden. Die von der For-
schung postulierte systematische Einbindung der Hofkapelle in diesen Bereich 
ist daher für die sizilischen Verhältnisse nicht zu bestätigen. 

c) Diplomatische und militärische Verhandlungen 

Neben der Einbindung von Kaplänen in die Verwaltung gehörte die Ausübung 
diplomatischer Verhandlungen im Auftrag des Herrschers aus Sicht der For-
schung zu einem weiteren Aufgabenbereich der Hofkapelle.101 Als erster Ka-
plan ist Guarinus bezeugt, der in den 1130er Jahren mehrfach zur Beilegung von 
Konflikten herangezogen wurde. Nach der Gründung des Königreichs Sizilien 
stand Roger II. vor dem Problem, dass seine neue Herrschaft keineswegs aner-
kannt war. Schon 1133 hatte sich eine Opposition gegen den König gebildet, als 
Graf Rainulf von Alife und Fürst Robert von Capua in Kontakt mit Lothar III. 
getreten waren und ihn um Unterstützung für ihre Aufstände gegen Roger II. 
baten.102 Gleichzeitig versuchte Innozenz II., die verfeindeten Seestädte Genua 
und Pisa zu versöhnen und ihre Flottenstärke für eine militärische Unterwer-
fung Rogers II. und seines Rivalen Anaklets II. zu nutzen.103 Roger schickte 
daraufhin im Winter 1133/34 Gesandte zu den Genuesen, die erreichten, dass 
sich die Seestadt auf die Seite des Königs stellte. Daraufhin brach die Koali-
tion gegen Roger II. zusammen, und Rainulf von Alife musste sich dem Kö-
nig unterwerfen.104 Unter den Gesandten, die in den Quellen nicht namentlich 
genannt werden, befand sich möglicherweise auch Guarinus, da er für diesen 
Zeitpunkt in der Kanzlei nicht nachweisbar ist.105 Wenig später, im Sommer 
1135, übernahm Guarinus mit dem amiratus Johannes die Verteidigung der 
Terra di Lavoro, nachdem Robert von Capua, der sich Roger II. zuvor nicht 

 101 Vgl. dazu exemplarisch Schal ler, Hofkapelle, S. 507, sowie die zum Forschungsstand auf S. 2, 
Anm. 9, aufgeführte Literatur.

 102 Vgl. Houben, Roger II., S. 65f.
 103 Vgl. Caspar, Roger II., S. 135f. Dinzelbacher, Bernhard von Clairvaux, S. 152, sieht hin-

gegen weniger ein Bündnis gegen Roger II. als die Eroberung Roms als Hauptanliegen für die 
Verhandlungen. Unterstützt wurde Innozenz II. dabei durch Bernhard von Clairvaux, der zu 
den Hauptkritikern des sizilischen Königs zählte. Vgl. ebd., S. 129–149.

 104 Vgl. dazu Houben, Roger II., S. 68. Caspar, Roger II., S. 145, betont, dass das fehlende En-
gagement Lothars III. im Bündnis gegen Roger letztlich dazu geführt habe, dass der Normanne 
seine Stellung behaupten konnte.

 105 Im Januar 1134 war der Kaplan Henricus zur Ausstellung des Pierleoni-Privilegs herangezogen 
worden. Vgl. DRo II 35. Zu den Gesandten vgl. Bernhard von Clairvaux, Sämtliche Wer-
ke, hg. von Winkler, Ep. 129, S. 888: Servate proinde vos pacem fratribus vestris Pisanis, fidem 
domino Papae, fidelitatem regi, vobis honorem. Hoc enim expedit, hoc decet, hoc iustitia exigit. 
Audivimus venisse ad vos nuntios ducis Rogerii …
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unterworfen hatte, einen weiteren Aufstand begonnen hatte.106 Bis zum Ein-
treffen des Königs gelang es den beiden, Kampanien mit Ausnahme der Stadt 
Aversa erfolgreich zu kontrollieren.107 Im Winter 1136/37 übernahm Guarinus 
schließlich die Verhandlungen mit der Abtei Montecassino, die sich kurz zuvor 
der Position Innozenz’ II. und Lothars III. im Schisma angeschlossen hatte.108 
Nicht zuletzt die strategische Lage des Klosters zwischen Patrimonium Petri 
und normannischem Königreich dürften Roger II. bewogen haben, auf die-
se veränderte Situation zu reagieren.109 Nachdem Gespräche über die Haltung 
Montecassinos im Schisma gescheitert waren, rüstete Guarinus zur militäri-
schen Einnahme der Abtei, verstarb kurz darauf jedoch überraschend.110 Den-
noch kann seinen Verhandlungen ein langfristiger Erfolg zugesprochen wer-
den, denn die Mönche von Montecassino verpflichteten sich wenig später zur 
Treue gegenüber Roger II.111 Trotz mancher Rückschläge erwies sich Guarinus 
als zuverlässiger Verhandlungspartner, den der König deshalb mit mehreren 
diplomatisch und militärisch schwierigen Aufgaben betrauen konnte.112

In der Folgezeit ist für mehrere Jahrzehnte kein weiterer Kaplan bezeugt, 
der wie Guarinus zu diplomatischen Verhandlungen oder militärischen Aktio-
nen herangezogen wurde. Erst mit Berardus finden wir einen Kaplan vor, der 
im Januar 1199 als Gesandter zu Innozenz III. reiste, um dem Papst das Testa-
ment der im November 1198 verstorbenen Kaiserin Konstanze zu überbrin-
gen, mit dem dieser zum Vormund für den noch minderjährigen Friedrich II. 
eingesetzt wurde.113 Bis zum Februar scheint Berardus mit seinem Begleiter, 
dem iudex Leo de Matera, am päpstlichen Hof geblieben zu sein, wie aus dem 
Kondolenzschreiben Innozenz’ III. an Friedrich II. hervorgeht.114 Da weite-
re Nachrichten fehlen, ist davon auszugehen, dass die Gesandtschaft mit dem 
Schreiben im Gepäck ins Königreich Sizilien zurückkehrte. Berardus’ Befähi-
gung zur Gesandtschaft könnte darauf zurückzuführen sein, dass er nicht nur 
der herrscherlichen Kapelle unter Konstanze angehört hatte, sondern zugleich 
auch päpstlicher Subdiakon war.115

 106 Vgl. zu den Hintergründen Houben, Roger II., S. 69; Caspar, Roger II., S. 146f.
 107 Dazu Alexander von Telese, Historia, ed. de Nava, III,6, S. 62 u. III,15, S. 67f.
 108 Vgl. Houben, Abtei, S. 49f.; Hoffmann, Abtslisten, S. 332f.
 109 Dazu Caspar, Roger II., S. 181. Zur Bedeutung der Abtei für Lothar III., der vier Urkunden 

für das Kloster ausstellen ließ, vgl. auch Hoffmann, Chronik, S. 162.
 110 Vgl. Chronik von Montecassino, ed. Hoffmann, IV,98, S. 558f.; 100, S. 561–563; 101, S. 563f.
 111 Dazu Caspar, Roger II., S. 183–85; Houben, Abtei, S. 50f.
 112 Vgl. zur Bedeutung der Verhandlungen durch Guarinus aus Sicht der zeitgenössischen Quellen 

S. 244–251.
 113 Vgl. Reg. Inn. III 1, S. 803 Nr. 554 (557).
 114 Vgl. ebd., S. 815 Nr. 559 (565).
 115 Vgl. dazu die Ausführungen zu Berardus (Nr. 47) u. S. n.
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Unter Friedrich II. finden sich mehrere Kapläne, die mit Gesandtschaften 
betraut wurden oder an diplomatischen Verhandlungen teilnahmen. Mit ei-
ner Ausnahme116 führten diese Tätigkeiten stets über das Königreich Sizilien 
hinaus und konzentrierten sich auf politische Brennpunkte wie die schwelen-
de Lombardenfrage, das Verhältnis des Kaisers zum Papst, die Anerkennung 
Friedrichs II. nach seiner 1245 erfolgten Absetzung oder auch auf die Stärkung 
der staufischen Herrschaft durch Ehebündnisse mit europäischen Großen. 
Während drei Kapläne lediglich punktuell mit diplomatischen Verhandlungen 
in Oberitalien in Verbindung gebracht werden können,117 sind zwei Kapläne 
mehrfach und mit unterschiedlichen Gesandtschaften nachzuweisen. 

Rogerius Porcastrella ist im Zeitraum von 1236 bis 1243 insgesamt sechs 
Mal am päpstlichen Hof als Gesandter Friedrichs II. bezeugt. Seine erste Reise 
umfasste Verhandlungen mit Papst Gregor IX. über die Situation in Oberitali-
en. Die weiteren Reisen konzentrierten sich darauf, die Spannungen zwischen 
Kaiser und Papst friedlich beizulegen, die bevorstehende Exkommunikation 
Friedrichs II. abzuwenden und die Gunst des neuen Papstes Innozenz IV. zu 
gewinnen.118 Zeitgleich mit Rogerius Porcastrella wurde Gualterius de Ocra als 
Gesandter Friedrichs II. tätig, der allerdings bei anderen Verhandlungspartnern 
eingesetzt wurde. In den 1230er und 1240er Jahren reiste Gualterius mehrfach 
nach England, um für eine Unterstützung Friedrichs II. bei seinen Auseinan-
dersetzungen mit den Lombarden zu werben, um den englischen König davon 
zu überzeugen, dass die päpstlichen Maßnahmen gegen den Kaiser zu Unrecht 
erfolgten, und um nach Friedrichs Absetzung die staufische Position im euro-
päischen Machtgefüge zu stärken. Auch am französischen Königshof bemüh-
te sich der Kaplan, Ludwig IX. zu einer Unterstützung Friedrichs II. gegen 
Papst Innozenz IV. zu bewegen. Während des Konzils von Lyon 1245 pendelte 
Gualterius zwischen Lyon und Oberitalien, wo sich Friedrich II. aufhielt, um 
den Kaiser von den Entwicklungen der Kirchenversammlung zu unterrichten. 
Darüber hinaus wirkte Gualterius als Heiratsvermittler, als er 1243 erfolglos 
die Ehe zwischen Konrad IV. und Isabella, der Schwester des französischen 
Königs, auf den Weg zu bringen versuchte und 1247 die Hochzeit zwischen 
Manfred und Beatrix von Savoyen vermittelte. Nach dem Tod Friedrichs II. 
reiste Gualterius zum Papst, um die Anerkennung Konrads IV. im Königreich 
Sizilien zu erwirken.119 

 116 Vgl. dazu die Ausführungen zu Alexander (Nr. 56).
 117 Vgl. die Ausführungen zu Gerardus Rivarius (Nr. 65), Nicolaus (Nr. 68), der die einflussreich-

ste Position der drei Kapläne in Hinblick auf ihre Gesandtschaften bzw. Teilnahme an diplo-
matischen Verhandlungen ausgeübt zu haben scheint, und Guido de Caravate (Nr. 75). 

 118 Vgl. zu den Einzelbelegen der Gesandtschaften die Ausführungen zu Rogerius Porcastrella 
(Nr. 109).

 119 Vgl. dazu mit allen Belegen die Ausführungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110).
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Die teilweise verschiedenen Verhandlungsthemen und unterschiedlichen 
Verhandlungspartner legen die Vermutung nahe, dass Rogerius Porcastrella und 
Gualterius de Ocra arbeitsteilig im Gesandtschaftsbereich eingesetzt wurden. 
Allerdings waren sie längst nicht die einzigen Personen, die Friedrich II. diplo-
matisch vertraten. An dieser Stelle sei nur auf das Konzil von Lyon verwiesen, 
bei dem Gualterius zwar für einen Informationsaustausch mit dem Kaiser sorg-
te, die Hauptverhandlungen mit dem Papst aber Petrus de Vinea und Thaddeus 
de Suessa führten.120 Gegen eine systematisch geplante Arbeitsteilung spricht 
auch, dass Rogerius Porcastrella nach 1243 nicht mehr mit Gesandtschaften 
betraut wurde,121 dafür aber kein anderer Kaplan seine Stelle einnahm. Ledig-
lich Margaritus ist als weiterer Kaplan nachweisbar, der 1247 am französischen 
Hof als anwesend vermerkt wird, als die Nachricht vom Übertritt Parmas ins 
päpstliche Lager eintraf. Sollte er als Überbringer dieser Information fungiert 
haben, so ist bemerkenswert, dass er und nicht der erfahrene Gualterius de 
Ocra mit dieser Aufgabe betraut wurde.122 Hier deutet sich an, dass der Einsatz 
von Kaplänen im diplomatischen Bereich flexibel funktionierte, wenngleich 
die Kernthemen der Verhandlungen und die Verhandlungspartner aufgrund 
der sachlichen Notwendigkeit konstant blieben.

Als gegenläufige Gesandtschaft lässt sich die 1256 erfolgte Reise des Johannes 
de Pascha und einer Gruppe sizilischer Adliger nach Rom einstufen. Sie stand 
nicht im Zeichen einer diplomatischen Vertretung des sizilischen Herrschers, 
sondern verfolgte das Ziel, die Kurie von der Übertragung der Königswürde an 
den englischen Königssohn Edmund zu überzeugen und König Heinrich III. 
zum Sizilienfeldzug aufzufordern.123 Ob Johannes hier als Einzelperson han-
delte oder stellvertretend für das Kapitel gegen die staufische Herrschaft op-
ponierte, ist schwer einzuschätzen, da keine Vergleichszeugnisse vorliegen, aus 
denen die Haltung anderer Mitglieder von S. Nicola hervorgeht. Einzig seine 
Bezeichnung als procurator capituli beati Nicolai Barensis deutet auf eine Stell-
vertreterfunktion hin.124

Ähnlich wie im Bereich der Verwaltung ist die Einbindung sizilischer Ka-
pläne in die herrscherliche Diplomatie im gesamten Untersuchungszeitraum 
nur sporadisch nachweisbar, auch wenn vor allem die ausgedehnten Gesandt-
schaftsbelege für Rogerius Porcastrella und Gualterius de Ocra den Eindruck 

 120 Vgl. Bulla depositionis Friderici II imperatoris, ed. Wohlmuth, S. 279; Stürner, Friedrich II. 
2, S. 533–539. Zur Einordnung der Gesandtentätigkeit von Kaplänen vgl. auch S. 198–200.

 121 Zu möglichen Gründen vgl. die Ausführungen zu Rogerius Porcastrella (Nr. 109).
 122 Vgl. dazu die Ausführungen zu Margaritus (Nr. 132). Zum Abfall Parmas von Friedrich II. vgl. 

Stürner, Friedrich II. 2, S. 572f.
 123 Vgl. die Ausführungen zu Johannes de Pascha (Nr. 114) sowie zum Hintergrund Wachtel , 

Thronkandidatur, S. 176f.; Weiler, Henry III, S. 127–150.
 124 Vgl. Annales de Burton, ed. Luard, S. 397.
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entstehen lassen, dass diplomatische Verhandlungen zu einem zentralen Auf-
gabengebiet der Kapläne gehörten.125 

d) Mitwirkung bei Rechtsentscheidungen

Die Beteiligung von Kaplänen an Rechtsentscheidungen, die die Mitwirkung 
zur Beilegung von Streitfällen, die Teilnahme an Schiedsgerichten oder die 
Aussage im Rahmen eines Inquisitionsverfahrens umfassen konnte, unterliegt 
für die normannische und staufische Zeit grundsätzlich der Frage, inwieweit 
Kapläne überhaupt für dieses Aufgabenfeld herangezogen werden durften. 
In den sogenannten Assisen von Ariano war festgesetzt worden, dass Geist-
liche, speziell Bischöfe, von gerichtlichen Zeugenschaften und Eiden prinzipi-
ell befreit waren, der König sie aber, sofern er es für notwendig erachtete, bei 
Rechtsfragen konsultieren und in Entscheidungsprozesse einbinden konnte.126 
Die Konstitutionen von Melfi und ihre Novellen griffen diese Bestimmung 
nicht auf, setzen aber fest, dass Geistliche nicht als Richter wirken und Rechts-
beistand nur im Bereich kirchlicher Prozesse und in Ausnahmefällen leisten 
durften.127 Die Rechtsnorm schränkte damit die Möglichkeit der Beteiligung 
von Geistlichen an Rechtsentscheidungen deutlich ein. 

Unter Roger II. lassen sich drei Kapläne nachweisen, die mit Rechtsver-
fahren in Berührung kamen. 1116 unterzeichnete Guillelmus eine Urkunde, 
mit der Roger II. das Urteil einer Synode bestätigte, die einen Streit zwischen 
der Abtei SS. Trinità in Mileto und den Kartäusern von S. Maria di Turri bei-
gelegt hatte. Guillelmus wird dabei explizit zur Gruppe der Urteilsfinder ge-
rechnet (illi, qui iudicium fecerunt).128 Welche Funktion der Kaplan innerhalb 
des Entscheidungsgremiums einnahm und wie stark er auf die Urteilsfindung 
einwirkte, lässt sich nicht feststellen, zumal die Anordnung der aufgeführten 
Geistlichen streng ihrer hierarchischen Stellung folgt. Besser zu fassen ist da-
gegen die Mitwirkung von Guarinus und Thomas Brown bei der Klärung von 
Streitfällen. Wohl zu Beginn des Jahres 1133 wurde Guarinus gemeinsam mit 

 125 Vgl. dagegen Schal ler, Hofkapelle, S. 509: „Eine ganze Anzahl von Kapellänen ist in der Au-
ßenpolitik tätig gewesen.“ Schaller verzeichnet zwei weitere Personen, die allerdings nicht als 
Kapläne einzustufen sind. Für Philippus de Matera lässt sich kein Beleg für eine Zugehörigkeit 
zur Hofkapelle finden (vgl. auch S. 398, Anm. 487) und Nicolaus de Trayna ist wohl nicht mit 
Nicolaus de Avenia (Nr. 61) zu identifizieren.

 126 Vgl. Assise di Ariano, ed. Zecchino, c. 8, S. 32. Dazu auch Caspar, Roger II., S. 261f.; Niese, 
Gesetzgebung, S. 58f.; Schminck, Crimen, S. 66. Zur Diskussion, ob der Kaplan R. Monachus 
als Redaktor der Assisen von Ariano angesehen werden kann, vgl. das Biogramm Nr. 12.

 127 Vgl. Konstitutionen Friedrichs II., ed. Stürner, I 82, S. 257 u. I 84, S. 259.
 128 Vgl. DRo II 5. Anders Dominicus, der die Urkunde ebenfalls unterzeichnete, aber nicht zu der 

Gruppe der Urteilsfinder, sondern unter die testes gerechnet wird.
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dem amiratus Theodorus vom König als Schlichter im Konflikt zwischen den 
Bürgern von Patti und dem Bischof Johannes von Lipari-Patti über die Nut-
zungsrechte am Gemeindewald eingesetzt.129 Guarinus und Theodorus stan-
den der versammelten curia vor, die in diesem Fall das königliche Hofgericht 
bezeichnen dürfte.130 

Auch Thomas Brown begegnet in den 1140er Jahren mehrfach im Zusam-
menhang mit der Beilegung von Streitfällen und Rechtsentscheiden. Im Juni 
1143 wurde ein Streit zwischen der Kirche von Catania und der Abtei S. Salva-
tore in Messina über den Bau einer Mühle vor den königlichen Hof getragen, 
für dessen Klärung Thomas Brown als mediator fungierte.131 Kurz darauf, im 
Juli, musste sich Roger II. mit den Ansprüchen des Elekten Gerhard von Mes-
sina auf das Gebiet von Alcaria befassen, die dieser durch königliche Beamte 
eingeschränkt sah. Da eine Überprüfung der Rechte anhand von Urkunden 
aus der Zeit Rogers I., auf dessen Verleihung an die Kirche von Messina sich 
Gerhard bezog, nicht geleistet werden konnte, musste der Elekt in Anwesen-
heit des Kaplans die Rechtmäßigkeit seiner Ansprüche erklären, woraufhin 
Roger II. die Besitzverhältnisse im Sinn Gerhards bestätigte.132 Vier Jahre spä-
ter, im November 1147, ist Thomas Brown erneut am Hof Rogers II. bezeugt, 
als die Beilegung eines Streits zwischen dem Bischof Konstantin von Ravello 
und dem Elekten sowie den Klerikern von Melfi verhandelt wurde.133 In allen 
Fällen gehörte der Kaplan zu einer Gruppe von teilweise hochrangigen Per-
sönlichkeiten, die dem König und seinem Hof nahestanden.134 

 129 Vgl. DRo II 23: Nos v(er)o, q(uoni)am ad hoc in regni n(ost)ri regimine, D(omi)no dispen-
sante, p(ro)moti conspicimur, ut prava da(m)pnare, iniusta corrigere debeamus, magistro 
Guarino, n(ost)ro magistro capellano et c[a]ncellario, et Theodoro, n(ost)ro amirato, p(re)ci-
pientes iniunxim(us), ut honestissimor(um) viror(um) n(ost)ror(um) curia cong(re)gata, audita 
Pactensiu(m) adversus ep(iscopu)m querimonia, et eiusde(m) ep(iscop)i responso in eor(um) p(re)
sentia et p(er) eos eor(um) controversie discuterent(ur). Vgl. auch Girgensohn/Kamp, Ur-
kunden, S. 15 Nr. 27; zu Theodorus Ménager, Amiratus, S. 63. Die entsprechende Urkunde 
Rogers II., mit der die Entscheidung der curia bestätigt wurde, datiert auf Januar 1133, wann 
die Tätigkeit des Guarinus und des Theodorus aufgenommen wurde, geht aus dem Dokument 
nicht hervor. 

 130 Vgl. Ca. 80. Zum in seiner Bedeutung schillernden Begriff curia vgl. Kölzer, Magna imperialis 
curia, S. 291f.

 131 DRo II II/4. Zu weiteren Personen, die neben Thomas Brown genannt werden, vgl. unten 
Anm. 134.

 132 DRo II 57.
 133 Ebd. 73.
 134 Im Juni 1143 werden neben Thomas Brown folgende Personen genannt: Simon, Sohn des ami-

ratus Georg von Antiochien, Roger, Sohn des Bonus, Nicolaus, Sohn des amiratus Eugenius, 
Ascettinus, Archidiakon von Catania, sowie die normannischen Barone Riccardus de Brolio, 
Petrus de Lentini und Herveus de Terrun. Vgl. zu ihnen auch von Falkenhausen, Mulini, 
S. 229f. Im Juli 1143 fungierten abgesehen von Thomas Brown Roger, Herzog von Apulien, 
Roger Fesca, Elekt von Palermo, Graf Simon, Neffe des Königs, sowie zwei Justitiare und 
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Thomas Browns Aufgaben im Rahmen von Konfliktbeilegungen folgen 
keinem einheitlichen Muster. So konnte er als Schlichter für die Lösung eines 
Streits zuständig sein, die rechtlich bindende Aussage in einer Besitzfrage be-
zeugen oder auch bei der Beilegung eines Streits anwesend sein. Besonders ein-
drücklich erscheint die Variabilität, mit der der Kaplan eingesetzt wurde, wenn 
man sich vor Augen führt, dass sich die beiden erstgenannten Fälle nicht nur in 
einem kurzen Abstand von etwa einem Monat ereigneten, sondern sie auch in 
unterschiedlichen Situationen stattfanden. Im Juni urteilte das Schiedsgericht, 
während im Juli der König selbst die Entscheidung vornahm, da er sich auf 
der Jagd befand, als die Klage des Elekten von Messina vorgebracht wurde.135 
Da Thomas Brown als Einziger in allen drei genannten Streitfällen von 1143 
und 1147 nachweisbar ist, könnte man von einer systematischen Beteiligung 
bei der Klärung von Rechtsfragen ausgehen. Dem stehen jedoch zwei weitere 
Streitschlichtungen aus den Jahren 1143 und 1148 gegenüber, an denen der Ka-
plan nicht beteiligt war.136 Als Erklärung könnte man anführen, dass die 1143 
erfolgte Bildung einer Schiedskommission durch die streitenden Parteien, Bi-
schof Johannes von Aversa und Abt Walter von S. Lorenzo in Aversa, erfolgte 
und nicht durch den König, von dem Thomas Brown stets mit den genannten 
Aufgaben betraut wurde.137 Und 1148 schlichtete Roger II. selbst den Streit 
zwischen dem Elekten Arnald von Messina und Troina sowie dem Abt Johan-
nes von Lipari-Patti, so dass nur diejenigen verzeichnet wurden, die zu diesem 
Zeitpunkt am Hof anwesend waren, woraus man schließen könnte, dass sich 
Thomas Brown nicht im direkten Umfeld des Herrschers befand.138 Allerdings 
können auch diese Erklärungsversuche kaum ausreichen, um von einer kon-
stanten Beauftragung des Kaplans durch den König auszugehen. Denn obwohl 
die erstgenannte Gruppe der Schiedsrichter nicht von Roger II. gebildet wurde, 
unterzeichnete Roger, der Sohn des Bonus, der neben Thomas Brown bereits 
im Juni 1143 genannt wird, die entsprechende Urkunde, während der Kaplan 
auch als Zeuge nicht in Erscheinung tritt.139 Zudem dokumentieren die Urkun-
den eine Flexibilität, mit der Rechtsentscheidungen vom König selbst, von per-

mehrere Kanoniker von Messina und Troina als Zeugen. 1147 waren neben Thomas Brown 
anwesend: Herzog Roger von Apulien, Erzbischof Wilhelm von Salerno, Abt Rainald von 
Montecassino, Bischof Johannes von Capaccio, Elekt Alfanus von Cosenza, Kanzler Robert 
von Selby und Ascettinus, Archidiakon von Catania. Vgl. zu den genannten Zeugen auch je-
weils die Vorbemerkungen der Edition.

 135 Vgl. zu dieser Beobachtung bereits Geis , Hofkapelle, S. 297.
 136 Vgl. DRo II 59 u. 75.
 137 Vgl. ebd. 59.
 138 Vgl. ebd. 75: Proinde residentes im palatio urbis Panormi cum clarissimis filiis n(ost)ris Roge-

rio duce Apul(ie) et W(illelmo) Neapoli(tanorum) (d)uce et Cap(uanorum) p(r)incipe, et cum 
magnatib(us) regni n(ost)ri …

 139 Vgl. ebd. 59. Zu Roger, dem Sohn des Bonus, vgl. S. 100, Anm. 134.
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sonell wechselnden Schiedsgerichten oder von den königlichen Beamten ge-
troffen werden konnten,140 die andeutet, dass feste Zuständigkeiten noch nicht 
etabliert waren. Daher wird man Thomas Browns Tätigkeiten bei der Klärung 
von Rechtsfragen auf seine konkreten Verbindungen zum Herrscher,141 nicht 
aber auf ein königliches Konzept zurückführen können.

Abgesehen von Benedictus, dessen Streit mit Bischof Stephan von Pat-
ti 1188 durch Wilhelm II. entschieden werden musste,142 und Gualterius, der 
im königlichen Auftrag als Streitschlichter und Richter wirkte, diese Tätigkeit 
aber ausschließlich in seiner Zeit als Erzbischof von Palermo und Mitglied des 
Familiarenrats ausübte,143 sind Kapläne im Zusammenhang mit Rechtsfragen 
erst wieder in der Stauferzeit bezeugt. Bemerkenswerterweise lässt sich jedoch 
keiner direkt mit einer königlichen Beauftragung in Verbindung bringen. Dies 
gilt auch für Nicolaus, der während des Prozesses gegen Alduin von Cefalù ge-
nannt wird. Der Bischof hatte sich geweigert, Abgaben an Friedrich II. zu zah-
len, nachdem dieser 1221 Hafen und Kastell von Cefalù der Krone unterstellt 
hatte, und musste schließlich nach einem langwierigen Prozess ins Exil nach 
Rom gehen. Nicolaus wird in den Gerichtsprotokollen lediglich als anwesend 
vermerkt, als der Thesaurar Bartholus von Cosenza seine Anklagepunkte ge-
genüber Alduin offenlegte, ohne dass ersichtlich ist, ob er zu den kaiserlichen 
Prokuratoren gezählt werden kann.144 

Im Rahmen päpstlicher Rechtsprechung und Streitschlichtung begegnen da-
gegen mehrere Kapläne. Im Frühjahr 1193 beauftragte Coelestin III. eine Grup-
pe von Geistlichen, unter denen sich auch einer der beiden namentlich nicht be-
kannten Kapläne befand, um die beiden Griechen Johannes Grafeus und Philip-
pus de Lagene zur Zahlung des verweigerten Kirchenzehnten an einen Kleriker 
namens Nicolaus zu zwingen.145 Sechs Jahre später setzte Innozenz III. den Ka-
plan P. zur Schlichtung eines Streits zwischen dem Prior von Bagnara Calabra 
und dem Priester W. um die Kirche von Castronovo ein. P., der aufgrund sei-
ner Bezeichnung als coniudex über juristische Kenntnisse verfügt haben dürfte, 
scheint dem Erzbischof von Monreale, der ebenfalls an der Urteilsfindung be-

 140 Vgl. zu Rechtsentscheidungen, die von Justitiaren, Kämmerern oder Strategoten herbeigeführt 
wurden, DRo II II/5 u. II/7.

 141 Vgl. dazu auch S. 101.
 142 Vgl. die Ausführungen zu Benedictus (Nr. 40) sowie Loud, Church, S. 300.
 143 Vgl. die Ausführungen zu Gualterius (Nr. 27). Ob Stephanus (Nr. 29), der 1168 die Urkunde 

des Erzbischofs Roger von Reggio zur Beilegung eines lange anhaltenden Streits zwischen dem 
Prior Thomas von S. Maria di Bagnara und dem Abt Landricus von S. Eufemia bestätigte, auch 
am vorausgegangenen bischöflichen Gericht teilnahm, ist nicht zu klären. 

 144 Vgl. Winkelmann, Harduin von Cefalù, S. 334, sowie die Ausführungen zu Nicolaus 
(Nr. 85).

 145 Vgl. die Ausführungen zu N.N. (Nr. 45).
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teiligt war, untergeordnet gewesen zu sein.146 1218 wirkte Matheus Philosophus 
bei der Beilegung eines Streits zwischen dem griechischen Archimandriten von 
Messina und dem Leprosenhaus von Catona mit, wie aus einem Schreiben des 
päpstlichen Kaplans Alatrinus hervorgeht.147 Auch wenn Alatrinus explizit nur 
auf seine Person verweist, die vom Papst mit der Streitschlichtung beauftragt 
wurde, so ist doch davon auszugehen, dass das gesamte Gremium von Ho-
norius III. zusammengestellt worden war. Ebenfalls unter Honorius ist auch 
Blandemirus 1226 bezeugt, der mit den Bischöfen von Ruvo und Molfetta ein-
gesetzt wurde, die Vorwürfe gegen Erzbischof Andreas von Acerenza in einem 
Inquisitionsverfahren zu prüfen.148 Schließlich kam Guillelmus 1257 die von 
Alexander IV. autorisierte Aufgabe zu, Dionisius, Beauftragter des Abtes von 
S. Stefano in Monopoli, vor den Papst zu zitieren, damit sein Streit mit Thomas, 
Abt des Allerheiligenklosters von Cuti, beigelegt werden konnte.149 Während 
P. und Matheus Philosophus als päpstliche Subdiakone nachweisbar sind und 
wohl aufgrund dieser Verbindungen zum Papst an der Klärung der genannten 
Rechtsfragen beteiligt wurden,150 lässt sich bei den übrigen Kaplänen nicht er-
mitteln, weshalb sie von den Päpsten hinzugezogen wurden.

Alle weiteren Situationen, in denen Kapläne mit Rechtsfragen im weitesten 
Sinn in Verbindung gebracht werden können, führen nach S. Nicola in Bari. 
Abgesehen von zwei Ausnahmen151 waren die Mitglieder der Nikolauskirche 
jedoch stets selbst der Gegenstand des Rechtsstreits. Während des lange anhal-
tenden Konflikts mit Erzbischof Marinus von Bari, der 1226 begonnen hatte, 
versuchten mehrere Mitglieder der Nikolauskirche deren Unabhängigkeit zu 
bewahren und eine Einbindung in den Diözesanverband zu verhindern. So 
verhandelten Blandemirus und Nicolaus Sifandus mit den päpstlichen dele-
gierten Richtern und appellierten an den Papst, um ihrer Position Gehör zu 
verschaffen.152 1238 schaltete sich Rogerius Porcastrella in den Konflikt ein, 
der gemeinsam mit Petrus de Vinea den Erzbischof zu einer weniger konfron-

 146 Vgl. die Ausführungen zu P. (Nr. 49).
 147 Vgl. die Ausführungen zu Matheus Philosophus (Nr. 67).
 148 Vgl. Acta, ed. Tàutu, S. 198 Nr. 150. Blandemirus war bereits 1196, noch vor der Erhebung 

S. Nicolas zur Hofkirche, von Coelestin III. in ein Streitschlichtungsverfahren eingebunden 
worden. Vgl. dazu das Biogramm Nr. 83.

 149 Vgl. die Ausführungen zu Guillelmus (Nr. 162).
 150 Vgl. dazu die Ausführungen zu P. (Nr. 49) und Matheus Philosophus (Nr. 67).
 151 1260 übernahm Johannes Bonapars (Nr. 168) die Klärung eines privaten Besitzstreits. Eine 

weitere Ausnahme bildet Johannes Rubeus (Nr. 112), der 1237 als iudex der Hofkirche be-
zeichnet wird, als er ein Testament entgegen nahm, in dem S. Nicola ausdrücklich bedacht wur-
de. Ob Johannes aber tatsächlich als Richter wirkte und in welchem Rahmen er richterlichen 
Funktionen nachkam, geht aus den Quellen nicht hervor.

 152 Vgl. die Biogramme zu Blandemirus (Nr. 83) und Nicolaus Sifandus (Nr. 101). Ebenfalls um 
die Sicherung der Rechte von S. Nicola war Nicolaus Emmanuelis (Nr. 91) bemüht, der im 
Schreiben Gregors IX. erwähnt wird, mit dem der Papst den Bischof von Civitate und zwei 
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tativen Haltung aufforderte, nachdem Marinus S. Nicola mit Interdikt belegt 
hatte.153 In welchem Auftrag Rogerius Porcastrella diese Mahnung ausführte, 
geht aus dem Schreiben allerdings nicht hervor, so dass offen bleiben muss, ob 
der Kaplan den Konflikt für den Erzbischof zu entschärfen versuchte oder als 
kaiserliches Sprachrohr wirkte.154

Darüber hinaus wurden 1223, 1254 und 1261/62 Inquisitionen über die 
Rechte der Nikolauskirche an Einkünften aus dem Zoll von Bari sowie über 
die Ansprüche an Einkünften aus dem Priorat, sofern dieses vakant war, durch-
geführt, in denen mehrere Mitglieder von S. Nicola als Zeugen befragt wur-
den.155 Als singulär einzustufen ist der 1259 geführte Prozess gegen Meliciacca, 
dessen Verhalten offenbar nicht mehr tragbar war und zu seinem Ausschluss 
aus der Gemeinschaft führte.156 Es handelte sich hierbei um ein rein internes 
Verfahren, dem Leo als primicerius vorstand und an dem 39 Mitglieder des 
Kapitels beteiligt waren, die die Urkunde unterzeichneten, mit der Meliciaccas 
Austritt rechtskräftig wurde. Eine unabhängige Instanz war erst beteiligt, als 
Meliciacca 1267 die Ansprüche auf sein 1257 verliehenes Kanonikat durch eine 
formelle Verhandlung vor dem Generalauditor und Erzdiakon von Messina, 
Johannes von Cortona, und dem päpstlichen Legaten für Sizilien, Bischof Ra-
dulf von Albano, überprüfen und bestätigen ließ.157 

Im Gegensatz zur Zeit Rogers II., in der immerhin drei der zehn nachweis-
baren Kapläne vom König in Rechtsentscheidungen bei Streitfragen geistlicher 
Parteien involviert wurden, scheint dieser Aufgabenbereich nicht nur unter 
den folgenden normannischen Herrschern, sondern auch in der Stauferzeit 
deutlich eingeschränkt worden zu sein. Einerseits verlor das Kriterium der 
Herrschernähe, das zumindest bei Thomas Brown aufscheint, als Qualifikati-
on für eine Konfliktbeilegung offenbar an Bedeutung, andererseits fanden die 
Kapläne innerhalb der sizilischen Beamtenstrukturen keinen Platz, der norma-
tiv verankert gewesen wäre und in der Rechtswirklichkeit seinen Niederschlag 
gefunden hätte.158 Hingegen zeugen ihre Mitwirkung bei Rechtsentscheidun-
gen aus dem päpstlichen Umfeld oder zur Lösung privater Streitigkeiten von 

Mönche anwies, neue Untersuchungen im Streit zwischen Marinus von Bari und S. Nicola 
anzustellen. Vgl. Vendola, Documenti, S. 182 Nr. 209.

 153 Vgl. Huil lard-Bréholles , Vie, S. 357f. Nr. 63.
 154 Der Hinweis, Marinus von Bari solle Friedrich II. nicht weiter reizen, steht weder der einen 

noch der anderen Überlegung im Weg. Vgl. ebd.
 155 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 66–68 Nr. 42, S. 144–151 Nr. 93 u. S. 167–175 Nr. 105. 

Zur Relevanz solcher Inquisitionen vgl. auch Konstitutionen Friedrichs II., ed. Stürner, I 53; 
Dilcher, Gesetzgebung, S. 224–236; Friedl , Studien, S. 19f.

 156 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 160–162 Nr. 101; Cioffari , Storia, S. 226–229; vgl. auch 
die Ausführungen zu Meliciacca (Nr. 153).

 157 Vgl. CDBarese 13, ed. Nitt i  di  Vito, S. 14–16 Nr. 6.
 158 Vgl. dazu auch S. 297, 301.
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einer herrscherunabhängigen Handlungsfähigkeit, die ihren wohl deutlichsten 
Ausdruck im Prozess gegen Meliciacca findet. 

e) Kirchliche Ämter außerhalb der Hofkirche

Die Vorstellung von der Hofkapelle als Bindeglied zwischen König und Reichs-
kirche, als Kaderschmiede für zukünftige Erzbischöfe und Bischöfe, die ihre 
Erhebung ihrer Zugehörigkeit zur Hofkapelle und ihren engen Verbindungen 
zum Herrscher verdankten, hat insbesondere die Forschungen zur ottonischen 
und frühsalischen Zeit lange geprägt.159 Auch die maßgeblichen Arbeiten von 
Norbert Kamp zur Geschichte des sizilischen Episkopats in normannischer 
und staufischer Zeit folgen dieser Logik zuweilen, wenn beispielsweise für die 
Anfänge des Königreichs konstatiert wird, dass sich kaum Kapläne als Bischöfe 
nachweisen lassen, weil „sich Roger II. offenbar noch nicht auf eine breiter ver-
ankerte Hofkapelle als ‚Pflanzstätte‘ des Episkopats stützen konnte“.160 Ande-
rerseits wird die Frage, inwieweit dieser Forschungsansatz für das Königreich 
Sizilien zutrifft, in den Arbeiten von Kamp insgesamt erstaunlich wenig syste-
matisch behandelt und meistens auf prosopographische Nachweise von Erz-
bischöfen und Bischöfen reduziert, die zuvor der Hofkapelle des Herrschers 
mehr oder weniger sicher angehört haben sollen.161 Vor dem Hintergrund dieser 
Spannung wird im Folgenden überprüft, welche Rolle die Kapläne innerhalb 
der kirchlichen Ämterhierarchie spielten und inwieweit ihnen ihre Zugehörig-
keit zur herrscherlichen Hofkapelle zum Aufstieg in ein Bischofsamt verhalf.

Aufgrund ihrer selbstbewussten und initiativen Haltung bei der Begründung 
neuer Bistümer in Süditalien beanspruchten die normannischen Herrscher be-
reits seit dem ausgehenden 11. Jahrhundert ein besonderes Mitspracherecht bei 
der Besetzung von Bischofsstühlen und der Auswahl ihrer neuen Amtsträger.162 
Roger II. setzte diese Politik nach der Gründung des Königreichs Sizilien wei-

 159 Vgl. etwa Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 57; Görl i tz , Beiträge, S. 74; Klewitz, Königtum, 
S. 102, 149; zum Forschungsstand vgl. auch S. 2f.

 160 Kamp, Spannungsfeld, S. 130. Der Begriff „Pflanzstätte“ des Episkopats geht auf Flecken-
stein, Hofkapelle 2, S. 57, zurück. Vgl. dazu auch S. 3.

 161 Vgl. etwa Kamp, Herkunft, S. 109: „Auf die Frage des vom Hofleben geformten Episko-
pats, auf die Verbindungen zwischen Hofkapelle und Episkopat … einzugehen, versagen wir 
uns hier.“ Zu erklären ist diese fehlende Thematisierung des Verhältnisses von Hofkapelle und 
Episkopat sicher auch dadurch, dass die Bände zur Geschichte der staufischen Kirche im Kö-
nigreich Sizilien keinen eigenen Analyseband umfassen, den Kamp geplant, aber nicht fertigge-
stellt hat. Vgl. dazu bereits S. 23, Anm. 108. Zu den Bischöfen, die Kamp als Kapläne einstuft, 
deren Zugehörigkeit zur Hofkapelle aber eher fraglich ist, vgl. Robertus (Nr. 224), Dionisius 
(Nr. 226), Gregorius Mustacius (Nr. 231), Andreas de Ducenta (Nr. 239). 

162 Vgl. Kamp, Spannungsfeld, S. 105–107.
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ter fort, indem er versuchte, eine nachhaltige Kontrolle der sizilischen Kir-
che nicht zuletzt durch Eingriffe in die Bischofswahlen auszuüben, und auch 
nach der Aussöhnung mit Innozenz II. trotz mancher Zugeständnisse nicht 
bereit war, diese Praxis aufzugeben.163 Mit dem 1156 zwischen Wilhelm I. und 
Hadrian IV. geschlossenen Vertrag von Benevent mündete dieses beanspruchte 
normannische Gewohnheitsrecht in eine formale Regelung der Bischofseinset-
zung. So wurde festgehalten, dass ein Bischofskandidat zwar frei und geheim 
gewählt werden durfte, die Wahl dem König aber mitgeteilt werden musste und 
dieser seine Zustimmung erteilen oder verweigern konnte.164 Erst das Konkor-
dat von Gravina, das Tankred von Lecce und Coelestin III. 1192 eingingen, 
drängte diesen königlichen Einfluss auf die Bischofswahlen wieder zurück und 
sprach dem Papst eine Letztentscheidung zu.165 Damit standen allerdings zwei 
divergierende Rechtsbestimmungen im Raum, die in der Folgezeit wahlweise 
zur Begründung der königlichen Einflussnahme oder der päpstlichen Kontrol-
le von Bischofswahlen herangezogen werden konnten. Heinrichs VI. und an-
fangs auch noch Konstanzes Versuche, ihre kirchliche Einflussnahme auf den 
Vertrag von Benevent und die Tradition ihrer geerbten Herrschaft zurückzu-
führen, scheiterten schließlich am Druck Innozenz’ III., der eine Regelung im 
Sinne der Bestimmungen von Gravina zur Voraussetzung der Krönung des jun-
gen Friedrichs II. zum König von Sizilien machte.166 Der allerdings aufgrund 
des plötzlichen Todes der Konstanze nicht mehr ratifizierte Vertrag von 1198 
setzte fest, dass der König künftig seine Zustimmung erst nach erfolgter Wahl 
geben durfte, während es dem Papst zustand, eine anschließende Bestätigung 
der Amtseinsetzung des neuen Bischofs vorzunehmen.167 Unter Friedrich II. 

 163 Vgl. ebd. , S. 112–121; Deér, Papsttum, S. 235f.
 164 Vgl. MGH Const. 1, ed. Weiland, S. 589f. Nr. 413: (11) De electionibus quidem ita fiet: Clerici 

convenient in personam idoneam et illud inter se secretum habebunt, donec personam illam ex-
cellentie nostre pronuntient. Et postquam persona celsitudini nostre fuerit designata, si persona 
illa de proditoribus aut inimicis nostris vel heredum nostrorum non fuerit aut magnificentie 
nostre non extiterit hodiosus, vel alia in ea causa non fuerit, pro qua non debeamus assentire, 
assensum prebebimus. Dazu Enzensberger, Wilhelm, S. 398–401; Loud, Control, S. 150f.; 
Kamp, Chiesa, S. 152f.

 165 Vgl. MGH Const. 1, ed. Weiland, S. 593f. Nr. 417: (5) Electiones libere fient in toto regno, 
ita videlicet quod vacantibus sedibus clerici convenient in personam idoneam et eam excel-
lentie nostre nunciabunt; que si non fuerit de notis proditoribus aut notis inimicis nostris vel 
heredum nostorum assensum prestabimus; si vero de notis proditoribus aut notis inimicis nostris 
vel heredum nostrorum fuerit, illud ecclesie Romane nos et heredes nostri significabimus, et 
ecclesia Romana eam ad nostrum vel heredum nostrorum testimonium reprobabit. Vgl. auch 
Enzensberger, Wilhelm, S. 401f.; Reis inger, Tankred von Lecce, S. 246–255; Houben, 
Strutture, S. 148.

 166 Vgl. dazu Kamp, Episkopat und Monarchie, S. 92f.
 167 Vgl. MGH DD Ks Dep. 41; Kölzer, Urkunden, S. 23f.; Kamp, Episkopat und Monarchie, 

S. 92; Houben, Strutture, S. 148f.
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blieb die Frage des herrscherlichen Handlungsspielraums bei Bischofswahlen 
weiterhin präsent. 1212 unterzeichnete er zwar die Vereinbarungen von 1198, 
hielt aber nach seiner Rückkehr ins Königreich Sizilien weiter an seinem Recht 
auf Zustimmung zur Wahl fest und verschärfte auf diese Weise langfristig den 
Konflikt mit den Päpsten, die nach Friedrichs Tod durch Neubesetzung zahl-
reicher Bischofsstühle den staufischen Einfluss zurückzudrängen und den Epi-
skopat auf ihre Linie zu bringen suchten.168 

Inwieweit die sizilischen Herrscher mit Blick auf die Bischofseinsetzungen 
aber tatsächlich in der Praxis eine „Kirchenpolitik der ‚starken Hand‘“169 aus-
üben konnten, ist nicht für alle Herrschaftsphasen gleich leicht einzuschätzen.170 
Zwar berichten einige erzählende Quellen, die in ihrer Intention kritisch ein-
zuordnen sind, dass unter Roger II. die libertas ecclesie deutlich eingeschränkt 
wurde,171 und es lassen sich konkrete Beispiele im gesamten Untersuchungs-
zeitraum dafür finden, dass Bischöfe ihre Einsetzung tatsächlich dem König 
verdankten,172 doch ist das Verfahren einer Bischofserhebung insgesamt in den 
Quellen viel zu spärlich dokumentiert, als dass aus den überlieferten Einzel-
fallberichten allgemeingültige Aussagen abgeleitet werden könnten.173 Dies gilt 
auch für die Kapläne, die zu Bischöfen erhoben wurden. 

Im gesamten Untersuchungszeitraum sind elf Kapläne als Erzbischöfe und 
Bischöfe bezeugt, von denen allerdings fünf nur den Status eines Elekten er-
reichten, da sie ihr (Erz-)Bistum entweder aus politischen Gründen nicht in 
Besitz nehmen konnten, ihre Ansprüche auf das Amt nach einiger Zeit resi-
gnieren mussten oder vorzeitig verstarben.174 Über das Verfahren ihrer Bi-

 168 Vgl. dazu Kamp, Episkopat und Monarchie, S. 94–104; ders . , Chiesa, S. 161–168; Houben, 
Strutture, S. 150f.

 169 Kamp, Spannungsfeld, S. 128f.; Deér, Papsttum, S. 235.
 170 Vgl. etwa die Zeit Wilhelms II., für die päpstliche Proteste im Rahmen königlicher Eingriffe 

in Bischofswahlen nicht überliefert sind und insgesamt ein größerer Einfluss des Feudaladels 
nachzuweisen ist, wenngleich der Herrscher auf eine Kontrolle nicht grundsätzlich verzichtete. 
Dazu Schlichte, König, S. 103–127.

 171 Vgl. das oftmals bemühte Beispiel des John of  Sal isbury, Historia Pontificalis, ed. Chib-
nal l , c. 32, S. 65f. Zur kritischen Einordnung vgl. Kamp, Spannungsfeld, S. 100, 130; Loud, 
Control, S. 147, 159; Houben, Strutture, S. 140; Loud, Church, S. 255–258.

 172 Vgl. zu solchen Beispielen Kamp, Spannungsfeld; ders . , Kirchenpolitik, S. 954f.; ders . , Kir-
che 1–3; Loud, Church, S. 270–278.

 173 Vgl. Loud, Church, S. 263: „Given the limitations of the sources at our disposal, we cannot 
know, how often the king refused to accept a nomination from a chapter or convent, or indeed 
whether after 1156 this was ever more than a threat held in reserve to induce the electors to 
choose a candidate pleasing to the crown.“ Vgl. auch ebd., S. 306f.

 174 Als (Erz-)Bischöfe sind nachweisbar Roboaldus (Nr. 22), Gualterius (Nr. 27), Petrus (Nr. 32), 
Bartholomeus (Nr. 52), Jacobus de Tarento (Nr. 134), Rogerius de Cefaludo (Nr. 139); als Elek-
te Henricus (Nr. 13), Parisius (Nr. 59), Hugo (Nr. 76), Gualterius de Ocra (Nr. 110), Johannes 
Fortisbrachii de Urbe (Nr. 93).
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schofserhebung sind wir nur punktuell unterrichtet. 1168 wurde Gualterius 
in einem in den Quellen unterschiedlich beschriebenen Vorgang zum Erzbi-
schof von Palermo erhoben. Während Hugo Falcandus berichtet, der Kandidat 
sei nur durch vom Hof ausgeübten Druck auf das Kapitel gewählt worden, 
hält Romuald von Salerno explizit fest, dass die Wahl des Gualterius durch das 
Kapitel unanimiter stattgefunden habe.175 Inwieweit der noch minderjährige 
Wilhelm II. tatsächlich in das Verfahren involviert war, lässt sich nicht sagen. 
Wesentlich entscheidender ist, dass Gualterius laut Romuald von Salerno nicht 
aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Hofkapelle, sondern als Kanoniker der Pa-
lermitaner Kathedrale und als Dekan von Agrigent zum neuen Erzbischof von 
Palermo gewählt wurde.176 Gualterius’ Wahl erfolgte demnach gemäß den ka-
nonischen Vorschriften aus dem Kreis des Domkapitels von Palermo. 

Nicht oder nur zum Teil involviert scheint das Kapitel von Syrakus bei der 
Wahl des Kantors der Cappella Palatina, Bartholomeus, zum neuen Bischof 
gewesen zu sein, die 1215 durch Carus von Monreale veranlasst und trotz der 
Proteste des Kapitels bestätigt wurde. Die Kritik des Kapitels könnte sich nicht 
nur auf das Verfahren bezogen haben, sondern auch auf den Kandidaten, da 
Bartholomeus erst vierzig Tage, bevor er zum Bischof geweiht wurde, die Sub-
diakonsweihe empfangen hatte.177 Bemerkenswert ist, dass Carus von Monre-
ale mit der Weihe einen Konflikt mit dem Papst, an den das Kapitel von Sy-
rakus appellierte, riskierte, obwohl er doch zum päpstlich orientierten Teil des 
Familiarenrats gehörte. Vielleicht stand für ihn im Vordergrund, den Einfluss 
des genuesischen Stadtherrn Alamannus de Costa auf die Wahl des neuen Bi-
schofs von Syrakus zu unterbinden, der einen eigenen Kandidaten begünstigt 
hatte.178 Carus von Monreale scheint darüber hinaus 1201 die Wahl des Petrus, 
der zuvor den Bischofssitz von Mazara innegehabt hatte, zum Erzbischof von 
Palermo beeinflusst und in diesem Fall auch den päpstlichen Interessen ent-
sprochen zu haben.179 

Von einem Einfluss des Kapitels auf die Wahl des Johannes Fortisbracchii de 
Urbe zum Bischof von Cassano ist dagegen nichts bekannt. Sie erfolgte 1252 
auf Anweisung Innozenz’ IV. und steht damit in Zusammenhang mit dem be-
schriebenen Versuch der Päpste, die staufische Einflussnahme auf Bischofserhe-

 175 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 55, S. 163; Romuald von Salerno, Chro-
nik, ed. Garufi , S. 258. Ausführlich dazu S. 252, 257f.

 176 Vgl. Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 258: Recedentes autem cancellario, 
clerus Panormitane ecclesie Gualterium eiusdem ecclesie canonicum et Agrigentinum decanum 
et regis magistrum sibi in pastorem unanimiter elegerunt.

 177 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1238. 
 178 Vgl. dazu ebd., S. 1194; zur Rolle des Carus von Monreale im Familiarenrat Neumann, Par-

teibildungen, S. 127f.
 179 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1125.
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bungen zurückzudrängen.180 Zu erklären ist die Wahl des kaiserlichen Kaplans 
wohl damit, dass Johannes spätestens 1252 in die päpstliche Kapelle aufgenom-
men wurde und zudem im Umfeld des Kardinals Petrus Capocci nachweisbar 
ist, der schon zu Lebzeiten Friedrichs II. der staufischen Herrschaft ablehnend 
gegenüber gestanden und nach dessen Tod versucht hatte, als päpstlicher Legat 
den Einfluss Innozenz’ IV. auf das Königreich Sizilien zu vergrößern. Schon 
vor der Bischofserhebung dürfte sich das Verhältnis des Kaisers zu seinem Ka-
plan daher deutlich abgekühlt haben.181 

Eine Einflussnahme des Herrschers auf die Wahl des Kaplans zum (Erz-)Bi-
schof lässt sich nur in drei Fällen annehmen bzw. nachweisen. Spätestens 1211 
war Parisius wohl durch Unterstützung Friedrichs II. zum Erzbischof von Pa-
lermo gewählt worden, konnte sich aber nicht gegenüber Papst Innozenz III. 
behaupten, der die Wahl nicht anerkannte.182 1222 veranlasste der Kaiser, nach-
dem ihm das Kapitel von Capua zunächst nur mehrere Kandidaten als neue 
Erzbischöfe vorgeschlagen hatte, einen zweiten Wahlgang, aus dem Hugo als 
kaiserlicher Kandidat hervorging, der sich allerdings nicht gegen die Vorbehal-
te Papst Honorius’ III. durchsetzen konnte und daher spätestens 1227 auf sein 
Amt verzichten musste.183 Und vor 1248 ließ Friedrich II. seinen Kaplan Jaco-
bus de Tarento durch den Erzbischof von Acerenza, in dessen Kirchenprovinz 
das Bistum lag, als neuen Bischof von Gravina einsetzen.184 Inwieweit es dem 
Kaiser in allen Situationen tatsächlich um die kirchliche Ämterlaufbahn seiner 
Kapläne ging, ist schwer zu sagen, doch deuten die Konflikte zwischen Fried-
rich II. und Honorius III. um die Besetzung der (Erz-)Bistümer Aversa und 
Brindisi, die zeitgleich zum Erzbistum Capua vakant waren, auf ein grundsätz-
liches Ringen um entsprechende Einflussnahme, da Kapläne als Kandidaten 
hier nicht bezeugt sind.185 Der Status als Kaplan war demnach für eine durch 
den Herrscher unterstützte Kandidatur nicht ausschlaggebend.

Die geringe nachweisbare Beteiligung der Herrscher an den Bischofserhe-
bungen ihrer Kapläne ist nicht nur mit der schlechten Überlieferung dieser 
Verfahren in den Quellen zu begründen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass trotz der traditionell beanspruchten Zustimmung des Königs die Wahl ei-
nes Kandidaten aufgrund seiner bereits zuvor bestehenden Verbindungen zum 
Kapitel des neuen Bischofssitzes erfolgte.186 Im Fall des zwischen 1190 und 

 180 Vgl. Reg. Inn. IV, Nr. 5550.
 181 Vgl. dazu die Ausführungen zu Johannes Fortisbrachii de Urbe (Nr. 93).
 182 Vgl. dazu die Ausführungen zu Parisius (Nr. 59).
 183 Zum Verfahren vgl. Kamp, Kirche 1, S. 120f.
 184 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 110 Nr. 89, sowie die Ausführungen zu Jacobus de 

Tarento (Nr. 134).
 185 Vgl. zu den genannten Bistumsvakanzen Kamp, Kirche 1, S. 346 u. 2, S. 671f.
 186 Vgl. dazu grundsätzlich Loud, Church, S. 363–428, insb. S. 364: „The recruitment of bishops 

also enhanced the close relationship between prelates und their sees. Royal appointment or 
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1200 zum Bischof von Mazara erhobenen Petrus lässt sich nachweisen, dass 
der Kaplan vorher als Dekan im dortigen Domkapitel gewirkt hatte. Ähnli-
ches gilt auch für Hugo, der vor seiner Wahl zum Erzbischof von Capua als 
Archidiakon und später Dekan von Capua bezeugt ist und in dieses Amt auch 
zurückkehrte, nachdem er sich nicht gegen die päpstlichen Vorbehalte hatte 
durchsetzen können.187 Darüber hinaus sind weitere Kapläne, die zum Bischof 
oder Erzbischof gewählt wurden, zuvor als Archidiakone oder Dekane an 
Domkapiteln nachweisbar, auch wenn sie später zum Vorsteher eines anderen 
Bistums erhoben wurden.188 Führt man sich außerdem die Metropolitanstruk-
tur des Königreichs Sizilien vor Augen, das im 12. Jahrhundert über 145 Bis-
tümer verfügte und sich damit als in teilweise kleinste Einheiten zersplitterte 
Kirchenlandschaft präsentierte,189 so erklärt sich auch, weshalb die normanni-
schen und staufischen Könige nicht auf jede Bischofsbesetzung Einfluss neh-
men konnten, selbst wenn sie wollten.190 

Inwieweit Kapläne aber das Amt eines Archidiakons oder Dekans, das sie 
auch ohne späteren Aufstieg zum Bischof ausüben konnten, der herrscherli-
chen Fürsprache verdankten, lässt sich kaum sagen, da sich diese Kirchenäm-
ter ausschließlich über die Nennung des Amtstitels in den Quellen erschließen 
lassen. In den meisten Fällen erfolgte die Übernahme des Amts erst nach der 
Aufnahme des Kaplans in die Hofkapelle, doch lassen sich auch vier Beispiele 
dafür finden, dass ein Kaplan bereits als Archidiakon wirkte, bevor er als Ka-
plan bezeugt wird.191 Allerdings kann hier nicht ausgeschlossen werden, dass 

influence might impose an outsider on some dioceses, but such cases were, as we have seen, 
relatively rare, tended to be confined to more important sees, and even then some of these 
‚political prelates‘ … were in fact local men. With elections generally left in the hands of the 
chapter, even though subject to royal confirmation, the most likely outcome was of a choice 
from within the canons themselves …“.

 187 Vgl. die Ausführungen zu Petrus (Nr. 32) und Hugo (Nr. 76). Petrus’ Wahl zum Erzbischof 
von Palermo könnte darüberhinaus durch sein dortiges Kanonikat begünstigt worden sein.

 188 Vgl. dazu Henricus (Nr. 13): Archidiakon von Palermo, Elekt von Messina; Gualterius (Nr. 
27): Archidiakon von Cefalù, Dekan von Agrigent, Kanoniker von Palermo, Erzbischof von 
Palermo. Ein Sonderfall ist sicher Gualterius de Ocra (Nr. 110), der nicht nur zuvor Propst von 
S. Eusanio Forconese war, sondern fast zeitgleich zum Elekt von Capua und zum Elekt von 
Valva erhoben wurde.

 189 Vgl. Kamp, Episkopat und Monarchie, S. 84–91; Houben, Strutture, S. 143–145.
 190 Zur regional unterschiedlichen, aber insgesamt eher geringen Kontrolle der Bischofswahlen 

durch die sizilischen Könige vgl. Loud, Control, S. 154–159.
 191 Vgl. Henricus (Nr. 13), Berardus (Nr. 46), Matheus Philosophus (Nr. 67), Hugo (Nr. 76). Zeit-

gleich mit der Zugehörigkeit zur Hofkapelle wird das Amt als Archidiakon oder Dekan bei 
Gualterius (Nr. 27), Petrus (Nr. 32), Jacobus (Nr. 37), Hugo (Nr. 76) genannt. Zeitlich nach-
folgend lässt sich eines der genannten Kirchenämter im Fall der genannten Bischöfe und Erz-
bischöfe sowie bei Gentilis de Preturo (Nr. 82) und vielleicht auch beim namenlosen Kaplan 
N.N. (Nr. 45) nachweisen. Ein Sonderfall ist Blandemirus, der noch vor der Erhebung von S. 
Nicola zur Hofkirche als dortiger Kleriker sowie als archipresbiter von Bari nachweisbar ist, 
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es sich um das Resultat der schon mehrfach angesprochenen schwankenden 
Quellenterminologien handelt.192 Neben dem Amt des Archidiakons und des 
Dekans lassen sich außerdem zwei Kapläne als Kantoren an der Kathedrale 
von Palermo (und nicht etwa an der Cappella Palatina) sowie ein Kaplan als 
Kantor in Reggio Emilia nachweisen.193 Als Vorsteher einer Kirche oder als 
procurator eines Bistums sind zudem vier weitere Kapläne bezeugt, von denen 
einer, Gualterius de Ocra, später zum Erzbischof von Capua und fast zeitgleich 
zum Bischof von Valva gewählt wurde, ohne jedoch eines der beiden Bistümer 
jemals als Amtsinhaber tatsächlich geführt zu haben.194 

Die Zugehörigkeit mehrerer Kapläne zu einem Domkapitel erschließt sich 
allerdings nicht nur über ein übertragenes Amt, sondern wird in den Quellen 
auch angezeigt, wenn ein Kaplan als canonicus einer Domkirche bezeichnet 
wird.195 Am häufigsten sind Kapläne wohl aufgrund der räumlichen Nähe zur 
Cappella Palatina als Kanoniker an der Kathedrale von Palermo nachzuwei-
sen.196 Einige wenige Kapläne konnten auch den Kapiteln von Messina, Salerno 
oder Capua angehören oder sind außerhalb des Königreichs Sizilien als Ka-
noniker in Meißen und Cremona, Chiavenna sowie Reggio Emilia bezeugt.197 
Die Anbindung eines Kaplans an eine Domkirche versprach nicht nur eine zu-
sätzliche materielle Absicherung, sondern vor allem auch Aufstiegschancen in 
höhere kirchliche Ämter, wie die genannten Beispiele gezeigt haben.198

Die geringe Dichte, mit der Kapläne als spätere Erzbischöfe oder Bischöfe 
nachweisbar sind, und die nur in zwei Fällen sicher nachzuweisende herrscher-

1205 auf dieses Amt aber verzichten musste. Vgl. dazu die Ausführungen zu Blandemirus (Nr. 
83). Auszuschließen ist eine Zugehörigkeit zur Hofkapelle bei Johannes de Vinea (Nr. 236), der 
als Dekan von Capua bezeugt ist.

 192 Vgl. etwa S. 75.
 193 Vgl. Bartholomeus Longus (Nr. 90), Angelus (Nr. 130), Philippus de Sesso (Nr. 131).
 194 Vgl. Eugenius (Nr. 81), Gentilis de Preturo (Nr. 82), Rogerius Porcastrella (Nr. 109), Gualteri-

us de Ocra (Nr. 110).
 195 Vgl. dazu S. 60, 157–159.
 196 Vgl. Roboaldus (Nr. 22), Gualterius (Nr. 27), Petrus (Nr. 32), Guillelmus (Nr. 33), Bartholo-

meus Longus (Nr. 90), Matheus Longus (Nr. 104), Matheus de Zacaro (Nr. 105), Angelus (Nr. 
130), Henricus de Mazaria (Nr. 144).

 197 Vgl. in Reihenfolge der genannten Orte Gualfredus (Nr. 77), Rogerius Porcastrella (Nr. 109), 
Gentilis de Preturo (Nr. 82), Guillelmus de Archiepiscopo (Nr. 204), Nicolaus (Nr. 68), Guido 
de Caravate (Nr. 75), Philippus de Sesso (Nr. 131). Philippus de Sesso wird zwar nicht direkt als 
canonicus bezeichnet, dürfte aber aufgrund seiner Stellung als Kantor an der Domkirche von 
Reggio Emilia bepfründet gewesen sein. Unklar ist, worauf sich die Bezeichnung des Robertus 
(Nr. 50) als Kanoniker von Scillato bezieht. Vgl. Garufi , Tabulario, S. 327f. Nr. 133. Als Son-
derfall ist schließlich Johannes Fortisbrachii de Urbe (Nr. 93) zu betrachten, der sich in einem 
Brief nicht nur als Kanoniker von S. Maria in Trastevere in Rom sowie als Kanoniker von 
Trient bezeichnet, sondern darüber hinaus auch auf seine Pfründe in Griechenland, Frankreich 
und im Reich verweist.

 198 Zur materiellen Ausstattung vgl. S. 157–159.
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liche Einflussnahme auf ihre Wahl dokumentieren deutlich, dass die Hofkapelle 
den sizilischen Königen nicht, auch nicht nach der Herrschaftszeit Rogers II., 
als „Pflanzstätte des Episkopats“ diente.199 Selbst in den Fällen, in denen aus den 
spärlichen Quellen eine Einflussnahme des Königs auf die Wahl eines Bischofs 
hervorgeht, waren es Kriterien wie die adlige Familienherkunft, die lokale Ver-
ankerung in der Stadt oder die Beziehungen zur Herrscherfamilie, nach denen 
die Kandidaten ausgewählt wurden, und offenbar nicht die Zugehörigkeit zur 
Hofkapelle.200 Dass dennoch einzelne Kapläne auf einen Bischofssitz erhoben 
wurden, verdankten sie weniger dem herrscherlichen Einfluss als ihren Verbin-
dungen zu diesem oder einem anderen Domkapitel.201

f) Aufgaben und Ämter innerhalb der Hofkirche

Das Tätigkeitsfeld der sizilischen Kapläne bezieht sich zu einem nicht unerheb-
lichen Teil auf die Ausführung von Aufgaben sowie die Ausübung von Ämtern 
innerhalb einer Hofkirche. Während die Quellen für die Cappella Palatina in 
Palermo und S. Nicola in Bari durchaus differenzierte Einblicke gewähren, las-
sen sich im Fall der Hofkirchen von Salerno, Messina, Troina und Altamura 
kaum Aussagen über die Tätigkeiten der dortigen Kapläne treffen. Wesentlich 
ist dieser Befund auf eine unterschiedlich dichte Überlieferung der Quellen-
zeugnisse zurückzuführen. Im Unterschied zu den Hofkirchen von Salerno, 
Messina, Troina und Altamura verfügen die Cappella Palatina und S. Nicola 
über eigene Archive, in denen die Urkunden, die für die Hofkirchen von Be-
lang waren, aufbewahrt wurden.202 Selbst wenn man nicht von einer lücken-
losen Überlieferung aller Zeugnisse ausgehen kann,203 so liegen doch hier die 
Zeugnisse zu den Hofkirchen in gebündelter Form vor und versprechen eine  
 

 199 Vgl. S. 105, Anm. 160.
 200 Vgl. zu den genannten Kriterien Kamp, Herkunft; ders . , Kirchenpolitik.
 201 Damit korrespondieren die Befunde für das Königreich Sizilien mit den Beobachtungen der 

jüngeren Forschung, dass die Bischofswahl beispielsweise im Reich nach dem Investiturstreit 
im Wesentlichen durch die Domkapitel getragen und die herrscherliche Einflussnahme deut-
lich zurückgedrängt wurde. Vgl. zusammenfassend Erkens, Bischofswahl, insb. S. 18–22. Zu 
den Ansätzen der Forschung, den Anteil von Kaplänen, die im Reich zu Bischöfen erhoben 
wurden, deutlich zu relativieren, vgl. oben S. 3f. 

 202 Zum Archiv der Cappella Palatina vgl. Rocco, Archivio; Mazzola, Archivio; Burgarel la , 
Archivio; zum Archiv von S. Nicola knapp Cioffari , Storia, S. 8. 

 203 Dass selbst die Aufbewahrung der die Hofkirche betreffenden Urkunden in einem Archiv 
nicht vor Überlieferungslücken schützt, zeigt das Beispiel der Urkunde Friedrichs II. zugun-
sten S. Nicolas vom November 1215. Obwohl es sich hierbei um ein wichtiges Dokument 
handelt, ist es nur abschriftlich überliefert und nicht im Archiv der Kirche aufbewahrt worden. 
Vgl. die Vorbemerkung zu CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 53 Nr. 33.
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erhöhte Überlieferungschance als im Fall der genannten Hofkirchen, deren 
Urkunden nicht zentral gesammelt wurden. Dies betrifft nicht nur Herrscher- 
und Papsturkunden, sondern auch eine Fülle von Privaturkunden, die auf ei-
ner anderen Ebene Aufschluss über das Tätigkeitsprofil der Kapläne geben.204 
Publikationen der in den Archiven vorhandenen Bestände ermöglichen zudem 
einen kompakten Zugriff auf die für eine Untersuchung der Cappella Palatina 
und S. Nicola relevanten Zeugnisse.205 Insofern ist von vornherein nicht von 
gleichen Bedingungen bei der Untersuchung der Aufgaben und Ämter von Ka-
plänen innerhalb ihrer Hofkirche auszugehen.

Zu einem Großteil sind Kapläne im wirtschaftlichen und finanziellen Be-
reich nachweisbar, wenn sie Güter tauschten,206 Güter übertrugen,207 Häu-
ser oder Ländereien häufig gegen Zins verliehen,208 Kredite empfingen und 
zurückzahlten,209 Häuser oder andere Immobilien erwarben210 oder Testamen-
te und Privilegien bestätigen ließen, in denen die Hofkirche meist materiell 
bedacht wurde.211 Dabei handelte es sich nicht um Tätigkeiten, die das private 
Vermögen der Kapläne betrafen, sondern ausschließlich um Maßnahmen, die 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen oder finanziellen Situation der Hof-
kirche beitrugen.212 Denn die Kapläne wurden entweder vom Vorsteher bzw. 
Kapitel der Hofkirche formell beauftragt oder übten die Tätigkeit in dessen 

 204 Vgl. insbesondere die große Anzahl von Privaturkunden, in denen Mitglieder von S. Nicola in 
Bari in Erscheinung treten. Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito,  sowie die Ausführungen auf 
S. 90f.

 205 Vgl. Garofalo, Tabularium; CDBarese 6 ed. Nitt i  di  Vito.
 206 Vgl. die Ausführungen zu Eutropius (Nr. 21), Andreas (Nr. 121), Johannes (Nr. 126).
 207 Vgl. die Ausführungen zu Jacobus (Nr. 103).
 208 Vgl. die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77), Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87), Gregori-

us (Nr. 88), Nicolaus Emmanuelis (Nr. 91), Angelus (Nr. 99), Jacobus (Nr. 103), Philippus de 
Chiminna (Nr. 106), Marius de Astiliano (Nr. 116), vielleicht auch Petracca de Porticella (Nr. 
119), Angelus Peregrini (Nr. 137), Jacobus de Gentile (Nr. 143), Petracca (Nr. 148), Meliciacca 
(Nr. 153), Donadeus de Theta (Nr. 157), Johannes Bonapars (Nr. 168).

 209 Vgl. die Ausführungen zu Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87), Nicolaus Emmanuelis (Nr. 
91), Grimoaldizio (Nr. 94), Grimoaldus (Nr. 95), Jacobus Marini Iannicte (Nr. 97), Nicolaus 
Sifandus (Nr. 101), Johannes (Nr. 126).

 210 Vgl. die Ausführungen zu Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87), Gregorius (Nr. 88), Agrali-
stus de Tammaro (Nr. 92), Maio (Nr. 124), Nicolaus Melis (Nr. 154), Jacobus Stephanizii (Nr. 
155).

 211 Dieser Tätigkeitsbereich bezieht sich ausschließlich auf die Mitglieder von S. Nicola in Bari. 
Vgl. die Ausführungen zu Simeon Rubeus (Nr. 70), Johannes Baptista (Nr. 73), Johannes Buffus 
(Nr. 122), Fratellus (Nr. 125), Nicolaus Emmanuelis (Nr. 91), Agralistus de Tammaro (Nr. 92), 
Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87), Gregorius (Nr. 88), Andreas (Nr. 121).

 212 Eine Ausnahme bildet Marius de Astiliano (Nr. 116), der seine Tätigkeiten nicht ausschließlich 
auf die Hofkirche von Salerno bezog.
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Namen aus.213 Ferner wurde die stellvertretende Ausführung der genannten 
Tätigkeiten kenntlich gemacht, indem die Kapläne in den Urkunden als procu-
ratores, partitores oder actores bezeichnet und damit im wirtschaftlichen Sinn 
als Verwalter gekennzeichnet oder mit der Bezeichnung sindicus als Vertreter 
der Hofkirche bzw. ihres Kapitels ausgewiesen wurden.214 Begrifflich lässt sich 
anhand der Belege eine klare Trennung zwischen Angehörigen der Cappella 
Palatina und S. Nicola feststellen, denn mit der Wendung partitor, sindicus oder 
actor werden ausschließlich Mitglieder der Nikolauskirche bezeichnet, wäh-
rend procurator in beiden Fällen zur Anwendung kommt. Auf den offiziellen 
Charakter ihrer Tätigkeiten deutet schließlich auch die häufig nachweisbare 
gleichzeitige Beteiligung von zwei Kaplänen hin. Die personelle Zusammen-
setzung dieses Duos konnte flexibel gestaltet werden, wenngleich sich auch 
einige Beispiele dafür finden lassen, dass dieselben Kapläne mit mehreren Auf-
trägen für die Hofkirche betraut wurden.215 

Institutionell mit einem Amt verankert waren die auf den wirtschaftlichen 
Bereich erstreckten Tätigkeiten von Kaplänen, wenn sie als thesaurarius oder 
tertiarius der Hofkirche wirkten. In der Funktion als Schatzmeister begegnet 
Petrus Indulsus, der sein Amt vor 1176 aus unbekannten Gründen niederleg-
te, so dass sein gleichnamiger Kaplanskollege Petrus, der spätere Bischof von 
Mazara, in seine Nachfolge treten konnte.216 In der Folgezeit sind vier weitere 
Kapläne in diesem Amt bezeugt.217 Als tertiarii lassen sich ebenfalls vier Ka-
pläne nachweisen, zu deren Aufgabenbereich es gehörte, die Einkünfte, die der 
Cappella Palatina von der königlichen Kurie zur Verfügung gestellt wurden, 
zu verwalten.218 Eine lückenlose Besetzung dieser beiden Ämter geht aus den 

 213 Vgl. stellvertretend für eine Reihe von Nachweisen die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77), 
Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87) und Donadeus de Theta (Nr. 157).

 214 Vgl. als procuratores Gregorius (Nr. 88), Nicolaus Emmanuelis (Nr. 91), Nicolaus Sifandus 
(Nr. 101), Jacobus (Nr. 103), Philippus de Chiminna (Nr. 106), Andreas (Nr. 121), Maio (Nr. 
124), Johannes (Nr. 126), Nicolaus Melis (Nr. 154), Jacobus Stephanizii (Nr. 155), als sindi-
ci Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87), Gregorius (Nr. 88), Nicolaus Emmanuelis (Nr. 91), 
Agralistus de Tammaro (Nr. 92), Andreas (Nr. 121), Johannes (Nr. 126), Angelus Peregrini (Nr. 
137), Petracca (Nr. 148), Meliciacca (Nr. 153), Nicolaus Melis (Nr. 154), Jacobus Stephanizii 
(Nr. 155), Johannes Bonapars (Nr. 168), als actores Nicolaus Melis (Nr. 154), Jacobus Stepha-
nizii (Nr. 155), als partitores Angelus (Nr. 99), Petracca (Nr. 148), Meliciacca (Nr. 153). Anders 
Cioffari , Storia, S. 233f., der vor allem procuator und sindicus gleichsetzt. 

 215 Vgl. als Beispiele Jacobus (Nr. 103), Philippus de Chiminna (Nr. 106), Petrus de Miro de Agra-
listo (Nr. 87), Gregorius (Nr. 88), Nicolaus Melis (Nr. 154) u. Jacobus Stephanizii (Nr. 155).

 216 Vgl. dazu die Ausführungen zu Petrus Indulsus (Nr. 28) und Petrus (Nr. 32).
 217 Vgl. die Ausführungen zu Nicolaus (Nr. 85), Jacobus de Gentile (Nr. 143), Guarinus de Lauro 

(Nr. 214) und Bartholomeus de Iato (Nr. 215), wobei bei den drei letztgenannten offen bleiben 
muss, zu welchem Zeitpunkt und unter welchem Herrscher sie dieses Amt ausübten.

 218 Vgl. die Ausführungen zu Benenatus (Nr. 57), Philippus de Chiminna (Nr. 106), Nicolaus Si-
chus (Nr. 115) und Johannes de Claro (Nr. 142).
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überlieferten Zeugnissen nicht hervor, wenn sich auch eine Ämtersukzession 
im Fall des Petrus Indulsus und seines Nachfolgers Petrus andeutet. Dennoch 
ist der sporadische Nachweis von thesaurarii und tertiartii aufschlussreich, weil 
sich diese Ämter ausschließlich in der Cappella Palatina, nicht aber in S. Nicola 
nachweisen lassen.219 Hier deutet sich an, dass die interne Struktur der Hofkir-
chen keineswegs einheitlich war, wie nicht zuletzt aus der Verwendung unter-
schiedlicher Begrifflichkeiten hervorgeht.220

Als weiteres Aufgabengebiet innerhalb einer Hofkirche lassen sich geistlich-
liturgische Tätigkeiten der Kapläne nachweisen. Anders als im wirtschaftlich-
finanziellen Bereich sind Aufgaben und Ämter jedoch nur indirekt über die 
Bezeichnung der Kapläne zu erschließen, da kaum Zeugnisse darüber vorlie-
gen, wie sich etwa der Ablauf des Gottesdienstes in einer Hofkirche gestalte-
te, sicher weil es den Zeitgenossen selbstverständlich und daher nicht eigens 
berichtenswert erschien.221 Auf diese Weise werden in vielen Fällen Ein bli cke 
in das ursprüngliche Aufgabengebiet der Kapläne verwehrt. Am Beispiel des 
Weihegrads der an den Hofkirchen ansässigen Kapläne zeigt sich etwa ein 
deutliches Ungleichgewicht, wenn sich im gesamten Untersuchungszeitraum 
lediglich fünf Priester und ein Diakon in Salerno, zwei Priester in Troina, ein 
Priester in Messina, nur ein Diakon in der Cappella Palatina und ein Priester 
in Altamura nachweisen lassen, während die Anzahl der in den Urkunden ge-
nannten Subdiakone, Diakone und Priester von S. Nicola deutlich überwiegt.222 

 219 Erst in der Anjouzeit wird der Thesaurar von S. Nicola in den Quellen bezeugt. Vgl. etwa 
Petrus de Angeriaco, der zugleich Erzpriester von Altamura war und im Inquisitionsprotokoll 
von 1299 aussagte: CDBarese 12, ed. Giannuzzi  S. 93–220 Nr. 89, hier S. 98–104. Erstmals ist 
Petrus in diesem Amt 1296 bezeugt, zuletzt 1309. Vgl. CDBarese 13, ed. Nitt i  di  Vito, S. 99 
Nr. 71 u. S. 244 Nr. 161.

 220 Vgl. dazu auch S. 117f., 295.
 221 Vgl. dazu am Beispiel der Cappella Palatina S. 173–177, 260, 284.
 222 Zu Salerno vgl. Guillelmus (Nr. 34), Philippus Scillata (Nr. 58), Thomas de Vinea (Nr. 113), 

Marius de Astiliano (Nr. 116), Petrus de Toro (Nr. 149), Nicolaus (Nr. 205), zu Troina Petrus 
de Ligura (Nr. 20), Georg Nicoxia (Nr. 60), zu Messina Petrus de Moraldo (Nr. 64), zur Cap-
pella Palatina Philippus de Chiminna (Nr. 106), zu Altamura Palmerius de Viano (Nr. 207) 
sowie zu S. Nicola die Priester Nicolaus de Macino (Nr. 71), Jacobus de Oliverio (Nr. 72), Jo-
hannes Baptista (Nr. 73), Eugenius (Nr. 81), Mathias (Nr. 78), Agralistus de Tammaro (Nr. 92), 
Grimoaldizio (Nr. 94), Johannoccarus de Oliverio (Nr. 123), Fratellus (Nr. 125), Cricorius 
(Nr. 167), Jacobus (Nr. 170), Jacobus (Nr. 172), Petrus (Nr. 177), Johannes (Nr. 178), Mathias 
(Nr. 184), Jacobus Iaquinti (Nr. 193), Jacobus Capialbus (Nr. 192), Johannes notarii Benedicti 
(Nr. 194), Frater (Nr. 195), die Diakone Nicolaus de Hodierna (Nr. 86), Grimoaldus (Nr. 95), 
Jacobus Marini Iannicte (Nr. 97), Leo (Nr. 98), Angelus (Nr. 99), Rogerius de Deletta (Nr. 151), 
Angelus de Matheo (Nr. 166), Maraldus (Nr. 173), Nicolaus Viti (Nr. 174), Pascalis (Nr. 180), 
Stephanitius (Nr. 185), Rogerius de Costa (Nr. 187), die Subdiakone Petrus de Miro de Agrali-
sto (Nr. 87), Nicolaus Emmanuelis (Nr. 91), Nicolaus Theotonicus (Nr. 152), Rogerius de Mar-
garito (Nr. 164), Meliciacca (Nr. 165), Guillelmus Leonis de Gilia (Nr. 169), Pascalis (Nr. 181), 
Pantaleonis (Nr. 186), Pascalis Nicolai Grazoni (Nr. 188), Doferius (Nr. 189), Romanicius (Nr. 
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Ein regulärer Weiheaufstieg vom Diakon zum Priester lässt sich zudem nur im 
Fall des Leo, der 1259 dem Prozess gegen Meliciacca vorstand, anhand seiner 
Bezeichnungen nachweisen.223 Als Besonderheit einzustufen ist dagegen der 
einzige nachweisbare Priester von Altamura, Palmerius de Viano, der im In-
quisitionsprotokoll von 1299 als presbiter grecus bezeichnet wird und damit zu 
den wenigen Priestern in der Stauferzeit zu rechnen ist, die den Gottesdienst 
im byzantinischen Ritus feierten.224 

Im Umfeld liturgischer Tätigkeiten sind zwei weitere Kapläne bezeugt, de-
ren Aufgaben jedoch in den Quellen einmalig begegnen. 1187 wird Johannes 
als campanarius der Cappella Palatina in einer Besitzübertragungsurkunde ge-
nannt; 1204 tritt Golias in einer Privaturkunde als sacristarius der Hofkirche 
von Messina in Erscheinung.225 Die Existenz von Glocken in der Cappella Pa-
latina ist zwar erst durch ein Inventar aus dem Jahr 1309 sicher nachweisbar, 
doch deutet nichts darauf hin, dass nicht auch schon früher Glocken verwendet 
wurden, für deren Läuten Johannes als campanarius zuständig war.226 In Go-
lias’ Aufgabengebiet dürften die üblichen Vorbereitungen für den zu feiernden 
Gottesdienst gelegen haben. 

Inwieweit der Kantor, der ausschließlich für die Cappella Palatina nach-
gewiesen werden kann, seiner Aufgabe als Vorsänger innerhalb der Liturgie 
regelmäßig nachkam, lässt sich nicht klären, da er in den Quellen nur als Vor-
steher der Cappella Palatina zu greifen ist.227 Dies dokumentieren einerseits 
die Urkunden, in denen der Kantor im Namen des Kapitels Entscheidungen 
traf, andererseits die Mandate Friedrichs II., mit denen Kantor und Kapitel 
der Cappella Palatina die neue Einsetzung eines Kaplans angezeigt wurde.228 
Als Synonym für cantor ist die Bezeichnung precentor zu verstehen. Die mit 
diesem Begriff belegten Kapläne fügen sich nicht nur chronologisch perfekt in 
die Reihe der Kantoren ein,229 ihre Tätigkeiten lassen auch auf eine Vorsteher-

190), David (Nr. 191). Hinzuzuzählen dürften auch die Kapläne sein, die als iaconus bezeichnet 
werden. Vgl. dazu S. 61f.

 223 Vgl. die Ausführungen zu Leo (Nr. 98).
 224 Vgl. die Ausführungen zu Palmerius de Viano (Nr. 207). 
 225 Vgl. die Ausführungen zu Johannes (Nr. 39) und Golias (Nr. 55).
 226 Zum Inventar, das u. a. die – teilweise in schlechtem Zustand befindliche – Ausstattung der 

Palastkirche verzeichnet, vgl. Garofalo, Tabularium, S. 98 Nr. 63: … Item campanellas duas 
fractus. Item campanellam unam parvam …

 227 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 503. Nachweisbar sind als Kantoren Simon (Nr. 16), Eutropius 
(Nr. 21), Bartholomeus (Nr. 52), Jacobus de Romanis (Nr. 66), Gualfredus (Nr. 77), Basilius 
(Nr. 133). 

 228 Vgl. die Ausführungen zu Eutropius (Nr. 21), Gualfredus (Nr. 77) sowie MGH DD F II 625. 
Eine Ausnahme bildet MGH DD F II 179, da hier nur das Kapitel und nicht explizit der Kan-
tor angesprochen wird. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Bartholomeus (Nr. 52).

 229 Vgl. Jacobus (Nr. 37), Matheus de Castronuovo (Nr. 48), Henricus de Mazaria (Nr. 144), Do-
nadeus de Theta (Nr. 157).
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funktion innerhalb der Palastkapelle schließen. So hebt die Urkunde Heinrichs 
VI. vom April 1197, mit der der Kaiser sein zwei Jahre zuvor gewährtes Pri-
vileg bestätigte, Matheus de Castronuovo als precentor der Cappella Palatina 
aus der Gemeinschaft des sonst nur summarisch genannten Kapitels explizit 
hervor.230 Und auch Donadeus de Theta, der 1258 die Hausverleihung an Jo-
hannes Mascha in Auftrag gab, wird als einziger neben Jacobus de Gentile, der 
die Verleihung ausführte, aus dem Kapitel der Cappella Palatina namentlich 
genannt.231 Als weiterer Beleg für die Gleichsetzung von cantor und precentor 
ist die Tatsache zu werten, dass sowohl Simon als auch Gualfredus mit beiden 
Begriffen belegt werden, ohne dass ein inhaltlicher Unterschied beider Ämter 
zu erkennen wäre.232 Dem cantor bzw. precentor nachgeordnet war der subcan-
tor oder succentor. Dieses Amt lässt sich nicht nur innerhalb der Cappella Pala-
tina mit Girardus 1167 und Leonardus 1236, sondern 1191 auch mit Rainaldus 
de Busakano für die Hofkirche von Messina nachweisen.233 Ihre Unterordnung 
unter den Kantor zeigt sich nicht nur in ihrer Bezeichnung, sondern auch in 
der Tatsache, dass in den Urkunden, die Girardus bzw. Leonardus unterzeich-
nen, die Kantoren Eutropius bzw. Gualfredus in ihrem Amt ebenfalls bezeugt 
sind, also hier nicht von einem Synonym beider Begriffe ausgegangen werden 
kann.234 In drei Fällen ist der Subkantor in der Position des Kantors verbürgt, 
doch ist dies damit zu begründen, dass das Kantorenamt zu diesem Zeitpunkt 
vakant war.235 Wie die beiden Ämter des Kantors und des Subkantors innerhalb 
der Liturgie voneinander abgegrenzt waren, lässt sich allein anhand der über-
lieferten Quellenterminologien nicht erschließen.

Wie die Leitung einer Hofkirche funktionierte, welche Voraussetzungen be-
stehen mussten, um in dieses Amt berufen zu werden, und wer für die Ernen-
nung eines neuen Vorstehers der Hofkirche zuständig war, geht aus den Quel-
len selten hervor. Nur für die Cappella Palatina und die Hofkirche von Alta-
mura lässt sich in einigen Fällen die Einsetzung durch Roger II., Friedrich II. 
und Manfred nachweisen.236 Bemerkenswert ist zudem, dass in der Cappella 
Palatina die Leitung der Hofkirche dem Kantor oblag und in Altamura der ar-

 230 Vgl. RI IV,3, Nr. 587.
 231 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 67f. Nr. 47.
 232 Vgl. die Ausführungen zu Simon (Nr. 16) und Gualfredus (Nr. 77).
 233 Vgl. die Ausführungen zu Girardus (Nr. 23), Rainaldus de Busakano (Nr. 43) und Leonardus 

(Nr. 107).
 234 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 25 Nr. 10; Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burga-

rel la , Pergamene, S. 69 Nr. 4.
 235 Vgl. MGH DD F II 312, 457 u. 577.
 236 Vgl. zur Cappella Palatina die Einsetzung des Simon 1140 (DRo II III/65), des Jacobus de Ro-

manis 1215 (MGH DD F II 312), des Gualfredus 1219 (MGH DD F II 577). Zu Altamura vgl. 
die Einsetzung des Riccardus de Brundusio 1232 (CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 3f. Nr. 1), 
des Nicolaus de Barbara de Licio 1249/50 (vgl. ebd., S. 99, 142, 148, 165, 168, 174, 191, 197, 203, 
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chipresbiter zugleich als Vorsteher der Hofkirche fungierte,237 während an den 
übrigen Kirchen keine solche Personalunion von Amt und Leitungsfunktion 
nachweisbar ist. Der Vorsteher von S. Petri ad curtem in Salerno wird als primi-
cerius, abbas oder rector, der einzig nachweisbare Vorsteher der Marienkirche 
von Troina als prepositus und der Vorsteher von S. Nicola in Bari als prior oder 
in seltenen Fällen auch als primicerius bezeichnet.238 Aufschlussreich ist in die-
sem Zusammenhang ein Detail, das im Rahmen der Erhebung des Kantors der 
Cappella Palatina, Bartholomeus, zum Bischof von Syrakus überliefert ist. Er 
wurde erst 40 Tage vor seiner Bischofsweihe zum Subdiakon geweiht,239 d. h. er 
übte sein Amt als Kantor aus, ohne über einen besonderen Weihegrad verfügt 
zu haben. Offensichtlich hatte ihn dieser Umstand aber nicht daran gehindert, 
die Leitung der Hofkirche in Palermo zu übernehmen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Aufgaben und Ämter von 
Kaplänen innerhalb einer Hofkirche nur schlaglichtartig zu fassen sind. In An-
sätzen lassen sich der wirtschaftlich-finanzielle und der geistlich-liturgische 
Bereich näher beschreiben, doch versperrt auch hier die problematische Über-
lieferung der Quellenzeugnisse häufig die Sicht. Einen Einfluss der sizilischen 
Könige auf die Gestaltung der Tätigkeiten in und für eine Hofkapelle doku-
mentieren die Quellen nur im Rahmen der herrscherlichen Einsetzung von 
Kaplänen.240

g) Weitere Tätigkeiten

Äußerst selten lassen sich Kapläne in den Quellen als Ärzte nachweisen. Wäh-
rend im Fall des Fulco, des Gualterius und des Petrus dieser Aufgabenbereich 
lediglich aus ihrer Bezeichnung als medicus geschlossen werden kann und nicht 
zu ermitteln ist, ob und für welche Klientel sie praktizierten,241 lassen sich bei 

208, 217 Nr. 89), des Palmerius de Viano vor 1266 (IRM Nr. 507) und des Johannes Currentus 
de Brundusio vor 1266 (IRM Nr. 496). Zum Einsetzungsverfahren vgl. auch S. 217–231.

 237 Als Vorsteher der Cappella Palatina sind überliefert: Simon (Nr. 16), Eutropius (Nr. 21), Jaco-
bus (Nr. 37), Matheus de Castronuovo (Nr. 48), Bartholomeus (Nr. 52), Jacobus de Romanis 
(Nr. 66), N.N. (Nr. 69), Gualfredus (Nr. 77), Basilius (Nr. 133), Henricus de Mazaria (Nr. 
144), Donadeus de Theta (Nr. 157); als Leiter der Hofkirche von Altamura sind Riccardus de 
Brundusio (Nr. 102), Nicolaus de Barbara de Licio (Nr. 138), Palmerius de Viano (Nr. 207) und 
Johannes Currentus de Brundusio (Nr. 208) belegt.

 238 Vgl. zu Salerno Marius de Astiliano (Nr. 116), Gualterius Ioncata (Nr. 145), Petrus de Toro 
(Nr. 149), Guillelmus de Archiepiscopo (Nr. 204), zu Troina DW I 26, zu S. Nicola Leo (Nr. 
98), Meliciacca (Nr. 100), Salvus (Nr. 120), Guido de Lilla (Nr. 140).

 239 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1238.
 240 Vgl. dazu ausführlich S. 217–231.
 241 Vgl. die Ausführungen zu Fulco (Nr. 4), Gualterius (Nr. 146) und Petrus (Nr. 179).
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Berardus einige konkretere Aussagen treffen, die über seine reine Bezeichnung 
als fisicus oder medicus hinausgehen.242 Als Heinrich VI. im Sommer 1191 wäh-
rend der Belagerung von Neapel ernsthaft erkrankte, sorgte Berardus mit sei-
ner im Liber ad honorem augusti des Petrus von Eboli beschriebenen Fürsorge 
und ärztlichen Kompetenz dafür, dass sich der Kaiser zügig erholte.243 Auch 
wenn die Quellen dies nicht direkt festhalten, so dürfte Berardus ebenfalls an-
wesend gewesen sein, als Heinrich VI. im Herbst 1197 erkrankte und kurz 
darauf starb. Denn wenige Tage vor seinem Tod stellte der Kaiser eine Urkunde 
für den Erzbischof von Messina aus, die Berardus als imperialis aule medicus 
familiaris bezeugte.244 Die Tatsache, dass Berardus bereits seit 1186 als Arzt 
nachweisbar ist, aber erst 1195 in den Urkunden Heinrichs VI. als capellanus 
bezeichnet wird, deutet an, dass Berardus seine Tätigkeiten als Arzt losgelöst 
von seiner Zugehörigkeit zur Kapelle Heinrichs VI. ausübte. Lediglich im Pri-
vileg des Kaisers zugunsten des Kaplans und seiner Familie vom April 1195 
wird er explizit als medicus et capellanus noster bezeichnet.245 Nicht zu klären 
ist hingegen auf der Grundlage der zu Berardus vorliegenden Quellenzeugnis-
se, ob er im medizinischen Bereich nur für Heinrich VI. wirkte und damit als 
kaiserlicher Leibarzt angesehen werden kann oder auch in anderen Fällen als 
Arzt tätig wurde.246

Ausschließlich im privaten Bereich zu verankern ist die Mitwirkung von 
Kaplänen bei der Ausstellung von Testamenten. Während sich in normanni-
scher Zeit kein Kaplan finden lässt, der seinen letzten Willen verschriftlichen 
ließ,247 finden sich in staufischer Zeit mehrere Beispiele dafür, dass Kapläne 
ihre eigenen Testamente auf den Weg brachten.248 Begünstigt wurden darin 
entweder Familienangehörige, Privatpersonen oder Kirchen, insbesondere die 
Hofkirchen, an denen die Kapläne ansässig gewesen waren.249 In einigen Fäl-
len wirkten mehrere Mitkapläne als Testamentsvollstrecker: Im Testament des 
Benenatus von 1230 werden Johannes de Regio, Matheus de Zacaro und Bar-
tholomeus Longus neben zwei weiteren epitropi genannt; im Testament des Pa-
risius von 1237 sind es Jacobus und Philippus de Chiminna, die neben Sanson 

 242 Vgl. RI IV,3, Nr. 9, 26, 610.
 243 Vgl. Petrus de Ebulo, Liber, ed. Kölzer/Stähl i , S. 101, vv. 470–489. Zur Verwechslung des 

Berardus mit Gerardus, dem späteren Rektor von Salerno, vgl. Biogramm Nr. 46.
 244 Vgl. RI IV,3, Nr. 610.
 245 Vgl. RI IV, 3, Nr. 422.
 246 Zur Bezeichnung des Berardus als Leibarzt vgl. Csendes, Heinrich VI., S. 66.
 247 Lediglich Scholarius machte 1114 sein Testament, allerdings ist fraglich, ob er zu den Kaplänen 

Rogers I. gerechnet werden kann. Vgl. Biogramm Nr. 217.
 248 Vgl. die Ausführungen zu Benenatus (Nr. 57), Parisius (Nr. 59), Nicolaus de Hodierna (Nr. 86), 

Gregorius (Nr. 88), Johannoccarus de Oliverio (Nr. 123) und Gualterius (Nr. 146).
 249 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 54f. Nr. 40, S. 60f. Nr. 44; CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, 

S. 109f. Nr. 73, S. 116f. Nr. 78, S. 142 Nr. 91, S. 186f. Framm. 6.
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und einem nicht weiter bekannten Petrus Concisum aufgelistet werden, und im 
Testament des Johannoccarus aus dem Jahr 1243 werden Maio, Mathias, Petrus 
de Miro sowie Fratellus als Testamentsvollstrecker geführt.250 Die Tätigkeit als 
epitropus blieb jedoch nicht auf Testamente von Kaplanskollegen beschränkt, 
sondern lässt sich auch bei Privatpersonen nachweisen, die Jacobus de Oli-
verio, Kurielia und Johannoccarus wohl deshalb in diese Funktion beriefen, 
weil sie sich als Testamentsaussteller der Kirche S. Nicola in Bari verpflichtet 
fühlten.251 Mit der Veröffentlichung und Beglaubigung von Testamenten waren 
zudem Johannes Buffus und Baronus für das Testament des 1248 verstorbenen 
Johannoccarus sowie Benevenutus für den letzten Willen des Benenatus, der 
1252 starb, betraut.252 Als private Tätigkeiten sind schließlich auch die Stiftung 
der Kirche S. Martino in der Nähe von Palermo durch Petrus Indulsus vor 
1182 und der Verkauf eines Hauses an Bartholomeus de Salerno, der 1189 von 
Blasius vollzogen wurde, zu werten.253

Die in den Quellen zu fassenden Aufgaben und Ämter der sizilischen Kaplä-
ne lassen sich demnach nur bedingt mit dem von der Hofkapellenforschung 
postulierten Tätigkeitsprofil in Einklang bringen. Zwar sind Kapläne inner-
halb der als Wirkungsfelder angenommenen Bereiche von Kanzlei, Diploma-
tie, Verwaltung und kirchlichen Ämtern nachweisbar, doch erfolgte ihre Be-
teiligung weitaus weniger systematisch und nachhaltig als es dem Verständnis 
von Hofkapelle und ihren Zuständigkeiten entspricht. Dagegen lassen sich 
Handlungen ohne eine erkennbare Involvierung des Herrschers und ohne eine 
Ausrichtung auf den König in den Bereichen der Urkundenproduktion, der 
Streitschlichtung, der Tätigkeiten zugunsten einer Hofkirche und im priva-
ten Bereich mit der Veranlassung und Vollstreckung von Testamenten sowie 
der persönlich motivierten Kirchengründung oder Besitzvergabe immerhin so 
häufig nachweisen, dass das Bild von einer ausschließlich auf den König und 
seine Herrschaft fixierten Hofkapelle für die sizilischen Verhältnisse nicht be-
stätigt werden kann.

 250 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 60f. Nr. 44, S. 54f. Nr. 40; CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, 
S. 116f. Nr. 78. 

 251 Vgl. die Ausführungen zu Jacobus de Oliverio (Nr. 72), Kurielia (Nr. 74), Johannoccarus de 
Oliverio (Nr. 123), der damit nicht nur seinen eigenen letzten Willen verfügte, sondern auch als 
Vollstrecker eines anderen Testaments wirkte.

 252 Vgl. die Ausführungen zu Johannes Buffus (Nr. 122), Baronus (Nr. 135) und Benevenutus 
(Nr. 147).

 253 Vgl. DW II 117 (= Enz. 135a); Cusa, Diplomi, S. 109f. Nr. 3.
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2. Von der Standortgebundenheit in der Hofkirche bis zur Überschreitung 
der Grenzen des Regnum Siciliae: Aktionsradius der Kapläne

Anders als im Reich, in dem die Mobilität der mittelalterlichen Könige und Kai-
ser trotz ausgebauter Pfalzen eine wesentliche Funktion ihrer Herrschaftspra-
xis einnahm, ist für das Königreich Sizilien grundsätzlich eine feste Bindung 
des Herrschers an strategisch wichtige Orte charakteristisch. Bereits unter Ro-
ger I. lässt sich Mileto als häufigster Residenzort und politischer Mittelpunkt 
seiner Herrschaft festmachen, der sich während der Regentschaft Adelasias zu-
gunsten Messinas verschob und damit das Zentrum der gräflichen Herrschaft 
vom kalabrischen Festland auf die sizilische Insel verlagerte.254 Nach dem Tod 
Roger Borsas 1111 rückte Palermo als neuer Residenzort ins Blickfeld Adela-
sias, da die Stadt eine bessere Kontrolle wie eine Einbindung der arabisch-mus-
limischen Bevölkerung in die normannische Herrschaft versprach und zudem 
die zwischen Robert Guiscard und Roger I. einst aufgeteilte Herrschaft über 
Palermo nun durch die Regentin zusammengeführt werden konnte.255 Palermo 
blieb auch unter Roger II. und seinen Nachfolgern das Zentrum der normanni-
schen Herrschaft, wie nicht zuletzt die bereits von Zeitgenossen bewunderten 
Paläste dokumentieren.256 Während Roger II. die Insel nur in Ausnahmefällen 
verließ, wenn beispielsweise seine Präsenz bei der militärischen Niederschla-
gung von Aufständen in den Jahrzehnten vor und nach seiner Königskrönung 
gefordert war, lässt sich unter Wilhelm I. und vor allem unter Wilhelm II. nicht 
nur eine gesteigerte Mobilität, sondern mit der Gründung Monreales 1176 und 
dem dortigen Bau einer Palastanlage auch die Schaffung eines weiteren Herr-
schaftssitzes feststellen.257 Dennoch behielt Palermo den Status als Hauptstadt 
des Königreichs, wie nicht nur der triumphale Einzug Heinrichs VI. in die 
Stadt dokumentiert, mit dem seine Eroberung des Königreichs Sizilien abge-
schlossen und sein Herrschaftsantritt als neuer König von Sizilien begonnen 
wurde, sondern auch die Zeit der Minderjährigkeit Friedrichs II. zeigt, in der 
Palermo zum Schauplatz der Machtkämpfe um den sizilischen Herrscher wur-

 254 Zu den Residenzorten sowie zu den Gründen für die Ortswechsel vgl. Enzensberger, Mes-
sina; von Falkenhausen, Regentschaft, S. 89–92; dies . , Mileto, S. 110–119, 129; Becker, 
Roger I., S. 128f., 230.

 255 Vgl. ebd., S. 231–233; von Falkenhausen, Regentschaft, S. 94.
 256 Vgl. etwa die Beschreibungen bei Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 232; 

Hugo Falcandus, Epistola, ed. Siragusa, S. 180. Zu den normannischen Palästen vgl. auch 
Meier, Königspaläste.

 257 Zu Roger II. vgl. Houben, Roger II., S. 63–80; zur zunehmenden Mobilität unter seinen 
Nachfolgern Enzensberger, Cancelleria normanno-sveva, S. 111–113; zur Gründung von 
Monreale Schl ichte, König, S. 186–196.
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de.258 Mit dem achtjährigen Deutschlandaufenthalt Friedrichs II. und der nach 
seiner Rückkehr ins Königreich Sizilien begonnenen Verlagerung der Herr-
schaft von der Insel Sizilien nach Apulien geriet Palermo zunehmend in eine 
Randlage und musste in der Bedeutung Residenzorten wie Foggia weichen. 
Zugleich verstärkte sich die Mobilität Friedrichs II., der aufgrund seiner an-
haltenden Konflikte mit den oberitalienischen Städten und dem Papsttum zu 
einer erhöhten Präsenz in seinen Königreichen gezwungen war.259 Die unter 
ihm einsetzende Tendenz, die staufische Herrschaft nicht mehr auf die Insel, 
sondern auf das festländische Apulien zu konzentrieren, wurde unter Manfred 
weiter fortgeführt und kennzeichnet auch die letzten Jahre der Staufer in Süd-
italien.260

Für die Untersuchung des Aktionsradius der sizilischen Kapläne ist diese 
Skizze zu den Herrschaftsräumen der normannischen und staufischen Köni-
ge von großer Bedeutung. Denn sie lässt die Frage aufkommen, inwieweit die 
Vorstellung von der Hofkapelle als mobiler Einsatztruppe, die den Herrscher 
auf seinen Reisen durch das Königreich begleitete,261 für die südalpinen Ver-
hältnisse überhaupt zutreffend ist, wenn der sizilische König trotz einer zuneh-
menden Mobilität weiterhin über fest genutzte Standorte im Sinne bevorzugter 
Regionen und Residenzen verfügte. Wie veränderte zudem die Verlagerung der 
staufischen Herrschaft von Palermo nach Apulien die Situation besonders der 
Kapläne, die an der Cappella Palatina angesiedelt waren und damit in eine zu-
mindest räumliche Herrscherferne gerieten?

a) Herkunft der Kapläne 

Der Aktionsradius der sizilischen Kapläne lässt sich nicht erst mit ihren nach-
weisbaren Tätigkeiten bemessen. Bereits die Frage nach der Herkunft der Ka-
pläne, nach Regionen und Städten, aus denen sie stammten, liefert hier erste 
Einblicke in ihre Mobilität. Allerdings verzeichnen die Quellen nur in Ausnah-
mefällen explizit einen Hinweis auf diese Frage, so dass häufig nur anhand der 

 258 Vgl. zum Einzug Heinrichs VI. in Palermo Foerster, Imperator; Ert l , Regierungsantritt; zur 
Phase der Minderjährigkeit Friedrichs II. Kölzer, Königtum; ders . , Königreich; Stürner, 
Kindheit.

 259 Vgl. dazu Vogeler, Urkunden, S. 312f.; Toomaspoeg, Wohnkultur, S. 324: „Palermo wurde 
unter den Staufern eine Hauptstadt in der Peripherie.“ Zur Bedeutung der Stadt Palermo spe-
ziell für Friedrich II. vgl. auch Fodale , Palermo, insb. S. 217–221.

 260 Vgl. Friedl , Herrschaftskonzeption.
 261 Vgl. dazu Lüders , Capella, S. 51; Israel , Austausch, S. 248: „Die Herrscher wurden während 

ihrer Reisen gen und durch den Süden nicht nur von einem vielköpfigen Heer und dessen 
Tross begleitet, sondern auch von einem Teil des Hofstaates, zu welchem die personell partiell 
deckungsgleiche Hofkapelle und Kanzlei gehörten.“
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familiären Verbindungen zu einer Stadt und ihrer Namen oder Beinamen, die 
auf eine Region oder einen Ort verweisen, Rückschlüsse auf die Herkunft der 
Kapläne gezogen werden können.262 Daher ist eine relativ präzise Bestimmung 
ihrer Herkunft von den im gesamten Untersuchungszeitraum sicher nachweis-
baren 215 Kaplänen nur in 47 Fällen möglich. Unsichere Hinweise finden sich 
außerdem bei neun weiteren Kaplänen. Vor allem in normannischer Zeit ist die 
Herkunft der Kapläne häufig entweder gar nicht oder nur unvollständig zu 
greifen. So ist nur bei Johannes Tuscanus, der aufgrund seines Beinamens aus 
der Toskana stammen dürfte, Thomas Brown, dessen Herkunft aus England 
sicher bezeugt ist, und Roboaldus, der nach Aussage der Chronik der Amalfi-
taner Erzbischöfe aus der Lombardei stammte, die Herkunftsfrage zu klären.263 
Die Heimat der Kapläne Rogers I. Geroldus und Fulco könnte aufgrund ih-
rer Namen in der Normandie zu verorten sein.264 Unklarer ist die Situation 
wiederum bei Jeremia de Sancto Egidio, der aufgrund seines Beinamens aus 
Frankreich stammen, aber genauso gut auch dem Kloster des hl. Ägidius an-
gehört haben könnte, das in der Nähe von Foggia in Apulien lag.265 Ebenfalls 
unsicher ist die Herkunft der Kapläne Rogers II. Dominicus, Guarinus und 
Guarnerius. Während Guarinus’ Name langobardischer Herkunft sein dürfte, 
er also möglicherweise auf dem festländischen Teil Süditaliens beheimatet war, 
ist die Zuschreibung einer Herkunft aus Apulien im Fall des Dominicus allein 
aufgrund seines dort häufiger vorkommenden Namens genauso problematisch 
wie die Verortung des Guarnerius in die Normandie, für die zwar sein Name 
sprechen würde, die aber nicht mehr haltbar ist, wenn man die Möglichkeit in 
Betracht zieht, dass der Kaplan in zweiter Generation auch in Süditalien gebo-
ren sein könnte.266

Trotz solcher Unsicherheiten, die häufig mehr auf Annahmen denn auf ge-
sicherten Belegen fußen, ist gerade die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts für 
die Herkunftsbestimmung der Kapläne aufschlussreich. Denn sie zeigt, dass 
Kapläne nur in den seltensten Fällen aus dem eroberten Territorium der nor-
mannischen Grafen, Herzöge und Könige stammten, sondern ihr Einzugsge-
biet mit der Normandie, England, der Toskana und der Lombardei auch dem 

 262 Vgl. zur Bedeutung der Beinamen für die Bestimmung der Herkunft im Rahmen prosopogra-
phischer Studien Johrendt, Diener, S. 160. Zu gängigen Beinamen in normannischer Zeit vgl. 
auch Ménager, Inventaire; ders . , Additions.

 263 Vgl. dazu die Ausführungen zu Johannes Tuscanus (Nr. 7), Thomas Brown (Nr. 14) und Ro-
boaldus (Nr. 22). Sollten Scholarius und Robertus de Urbe zu den Kaplänen zu rechnen sein, 
wären sie zwei weitere Personen, deren Herkunft klar verortet werden könnte. Vgl. Biogramm 
Nr. 216 u. Nr. 217.

 264 Vgl. die Ausführungen zu Geroldus (Nr. 3), Fulco (Nr. 4).
 265 Vgl. die Ausführungen zu Jeremia de Sancto Egidio (Nr. 5).
 266 Vgl. dazu die Ausführungen zu Dominicus (Nr. 8), Guarinus (Nr. 10) und Guarnerius 

(Nr. 11).
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anderer in die normannische Herrschaft eingebundener Personengruppen, wie 
etwa dem der Bischöfe, weitgehend entsprach.267 Inwieweit die Kapläne Ro-
gers I. bereits im Gefolge des Hauteville nach Süditalien gezogen waren oder 
erst später aus der Normandie aufbrachen, ist nicht zu klären, da sie erst mit 
einem zeitlichen Abstand von mehr als dreißig Jahren zur Ankunft Rogers I. 
in Süditalien bezeugt sind.268 Deutlich wahrscheinlicher ist dagegen, dass Tho-
mas Brown im Umfeld des späteren Kanzlers Robert von Selby von England 
aufbrach und Ende der 1130er Jahre in Süditalien eintraf; er gehörte damit zu 
den ersten Anglonormannen, die sich im Königreich Sizilien bis zum Ende der 
normannischen Herrschaft nachweisen lassen.269

Mit Übernahme der staufischen Herrschaft in Süditalien werden die Hin-
weise auf die Herkunft der Kapläne zahlreicher und konkreter fassbar. Von 
den insgesamt 57 Kaplänen, bei denen eine Herkunft erschlossen oder zumin-
dest vermutet werden kann, fallen 45 Kapläne in den Zeitraum von 1195 bis 
1266. Nur im Fall des Marius de Astiliano, des Petrus de Toro, des Nicolaus 
Theotonicus und des Palmerius de Viano ist die Herkunft dabei als unsicher 
einzustufen, von allen übrigen Kaplänen liegen aufgrund ihres Beinamens oder 
ihrer familiären Verbindungen gesicherte Informationen vor.270 Die regionale 
Verteilung der Kapläne sieht dabei folgendermaßen aus: Zwölf Kapläne stam-
men von der Insel Sizilien, zwölf Kapläne aus Apulien, sieben Kapläne aus 
Kampanien, drei aus den Abruzzen und nur ein Kaplan aus Kalabrien. Darüber 
hinaus waren außerhalb des Königreichs Sizilien drei weitere Kapläne in Rom 
bzw. der näheren Umgebung, zwei Kapläne in Oberitalien sowie ein Kaplan 
im nördlichen Grenzgebiet des Königreichs Sizilien beheimatet.271 Betrachtet 

 267 Vgl. zur Herkunft der normannischen Bischöfe Kamp, Bischöfe.
 268 Vgl. zur Ankunft Rogers I. in Süditalien, die zwischen 1053 und 1057 erfolgt sein muss, 

Becker , Roger I., S. 38f.
 269 Vgl. Haskins, England, S. 440. Zu weiteren Anglonormannen, die unter Roger II., Wilhelm I. 

und Wilhelm II. im Königreich Sizilien nachweisbar sind, sowie zu den sich in der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts auch auf herrscherlicher Ebene intensivierenden Kontakten vgl. 
Loud, Kingdom, insb. S. 550–555. Kamp, Bischöfe, S. 101, begründet die Motivation zum 
Aufbruch nach Süditalien mit „einer Phase englischer Unsicherheit“.

 270 Marius de Astiliano könnte aus der Nähe von Lecce stammen, sofern er mit Sarolus de Asti-
liano, der dort begütert war, verwandt war. Ähnliches gilt für Petrus de Toro, sofern er der 
in Benevent begüterten Familie de Toro angehörte. Bei Nicolaus Theotonicus ist aufgrund 
des Beinamens eine Herkunft nördlich der Alpen denkbar, in den Quellen allerdings nicht zu 
belegen. Palmerius de Viano könnte aus Apulien stammen. Vgl. dazu die Ausführungen zu den 
vier Kaplänen (Nr. 116, 149, 152, 207).

 271 Sizilien: Matheus de Castronuovo (Nr. 48), Bartholomeus (Nr. 52), Parisius (Nr. 59), Jaco-
bus de Calatagirone (Nr. 79), Goffredus (Nr. 117), Matheus de Ingelisio (Nr. 127), Basilius 
(Nr. 133), Nicolaus de Panormo (Nr. 136), Rogerius de Cefaludo (Nr. 139), Henricus de Maza-
ria (Nr. 144), Nicolaus de Centurbis (Nr. 160), Bartholomeus de Iato (Nr. 215); Apulien: Blan-
demirus (Nr. 83), Nicolaus de Hodierna (Nr. 86), Gregorius (Nr. 88), Agralistus de Tammaro 
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man die Verteilung der Kapläne auf Städte und Orte innerhalb der genannten 
Regionen, so wird wenig überraschend klar, dass aus Zentren wie Bari, Salerno 
und Capua vergleichsweise viele Kapläne hervorgegangen sind. Anders sieht 
die Situation dagegen auf der Insel aus, wo Palermo zwar immerhin für fünf 
Kapläne als Heimatstadt verzeichnet werden kann, dafür aber auch sechs wei-
tere Kapläne nicht aus der Hauptstadt des Königreichs stammten, sondern aus 
teilweise kleinen Ortschaften und nicht, wie man annehmen könnte, aus ande-
ren größeren Städten wie Messina, Agrigent oder Catania.272 

Herkunftsregion und Zugehörigkeit zu einer Hofkirche sind in den meisten 
Fällen deckungsgleich. So lässt sich kein Palermitaner Kaplan in S. Nicola oder 
S. Petri ad curtem nachweisen. Vielmehr waren die Kapläne, die unmittelbar 
aus Palermo, Bari und Salerno oder der näheren Umgebung stammten, auch 
an den Hofkirchen ihrer Heimatstädte ansässig.273 Gegenläufige Trends lassen 
sich vor allem hinsichtlich der Cappella Palatina in Palermo festmachen. So 
sind Kapläne aus Sulmona, Rom, Capua und Reggio Calabria als nominelle 
Mitglieder der Palastkapelle nachweisbar, von denen allerdings nur Jacobus de 
Romanis und Johannes de Regio auch sicher vor Ort wirkten, während die 

(Nr. 92), Riccardus de Brundusio (Nr. 102), Johannoccarus de Oliverio (Nr. 123), Jacobus de 
Tarento (Nr. 134), Nicolaus de Barbara de Licio (Nr. 138), Guido de Lilla (Nr. 140), Gualte-
rius (Nr. 146), Meliciacca (Nr. 153), Johannes Currentus de Brundusio (Nr. 208); Kampanien: 
Philippus Scillata (Nr. 58), Hugo (Nr. 76), Rogerius Porcastrella (Nr. 109), Thomas de Vinea 
(Nr. 113), Gualterius Ioncata (Nr. 145), Matheus de Porta (Nr. 203), Guillelmus de Archiepi-
scopo (Nr. 204); Abruzzen: Johannes de Sulmona (Nr. 63), Rogerius de Plescolanzano (Nr. 
80), Gentilis de Preturo (Nr. 82); Kalabrien: Johannes de Regio (Nr. 89); Rom und Umgebung: 
Jacobus de Romanis (Nr. 66), Johannes Fortisbrachii de Urbe (Nr. 93), Gualterius de Ocra 
(Nr. 110); Oberitalien: Guido de Caravate (Nr. 75), Philippus de Sesso (Nr. 131); Grenzgebiet: 
Berardus (Nr. 46).

 272 Vgl. Matheus de Castronuovo (Nr. 48), Jacobus de Calatagirone (Nr. 79), Nicolaus de Centur-
bis (Nr. 160) sowie mit einer Herkunft aus größeren Städten wie Syrakus, Cefalù und Mazara 
Bartholomeus (Nr. 52), Rogerius de Cefaludo (Nr. 139), Henricus de Mazaria (Nr. 144).

 273 Aus Palermo stammten Parisius (Nr. 59), Goffredus (Nr. 117), Matheus de Ingelisio (Nr. 127), 
Basilius (Nr. 133), von der Insel Sizilien Matheus de Castronuovo (Nr. 48), Bartholomeus 
(Nr. 52), Jacobus de Calatagirone (Nr. 79), Rogerius de Cefaludo (Nr. 139), Henricus de Ma-
zaria (Nr. 144), Nicolaus de Centurbis (Nr. 160) und Bartholomeus de Iato (Nr. 215), die zur 
Cappella Palatina gehörten. In Bari beheimatet und an S. Nicola ansässig waren Blandemirus 
(Nr. 83), Nicolaus de Hodierna (Nr. 86), Gregorius (Nr. 88), Agralistus de Tammaro (Nr. 92), 
Johannoccarus de Oliverio (Nr. 123), Gualterius (Nr. 146), Meliciacca (Nr. 153), aus Barletta 
stammte Guido de Lilla (Nr. 140). Während Philippus Scillata (Nr. 58), Gualterius Ioncata 
(Nr. 145) und Matheus de Porta (Nr. 203) als Kapläne von S. Petri ad curtem direkt aus Saler-
no kamen, stammten Thomas de Vinea (Nr. 113) und Guillelmus de Archiepiscopo (Nr. 204) 
aus Capua. Aus Altamura konnte kein Kaplan stammen, da die Stadt erst durch Friedrich II. 
gegründet wurde. Die Erzpriester der Marienkirche kamen allerdings alle aus der näheren Um-
gebung wie Brindisi oder Lecce. Vgl. Riccardus de Brundusio (Nr. 102), Nicolaus de Bar-
bara de Licio (Nr. 138), Palmerius de Viano (Nr. 207) und Johannes Currentus de Brundusio 
(Nr. 208).
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übrigen Kapläne Johannes de Sulmona, Hugo und Johannes Fortisbrachii de 
Urbe nicht in Palermo bezeugt sind.274 Deutliche Entfernungen zwischen dem 
Heimatort und der Hofkirche lagen auch bei Nicolaus Theotonicus, der in S. 
Nicola in Bari wirkte, sofern er denn tatsächlich aus dem Gebiet nördlich der 
Alpen kam.

Diese genannten Beispiele bilden jedoch die Ausnahme. Grundsätzlich 
überwiegen die Fälle, in denen eine geringere Mobilität zwischen Herkunftsort 
oder Herkunftsraum und der Wirkungsstätte Hofkirche aufscheint. Allerdings 
bleibt zu beachten, dass hier nur über eine Größenordnung von etwa einem 
Fünftel aller überlieferten Kapläne gesprochen werden kann, da für die übrigen 
Kapläne keine Herkunftsangaben gemacht werden können. Insofern lässt sich 
nicht mehr als eine Tendenz erkennen.275

b) Mobilität der an einer Hofkirche ansässigen Kapläne

Grundsätzlich ist bei der Erfassung des Aktionsradius der sizilischen Kapläne 
zu unterscheiden, ob sie in den Quellen als Mitglieder einer Hofkirche aus-
gewiesen werden oder begrifflich auf den Herrscher bezogen sind und damit 
keiner Hofkirche zugeordnet werden können.276 Von den insgesamt 215 nach-
weisbaren Kaplänen sind etwa vier Fünftel als Angehörige einer Hofkirche 
überliefert. Nur sieben Kapläne gehörten einer Hofkirche wie der Cappella 
Palatina in Palermo oder der Marienkirche von Altamura an und werden in den 
Quellen zugleich als capellani regis ausgewiesen.277 Hier deutet sich bereits eine 
bestehende Trennung zwischen Kaplänen, die zu einer Hofkirche gehörten, 
und Kaplänen, die im Umfeld des Herrschers agierten, an.278 

Mit etwa vier Fünfteln verfügte bereits ein Großteil der sizilischen Kapläne 
über einen festen Standort. Ihre Verteilung auf die in normannischer und stau-
fischer Zeit genutzten Hofkirchen ist dabei augenfällig, denn es lässt sich ein 
deutlicher Vorrang der Cappella Palatina in Palermo und der Kirche S. Nicola 

 274 Vgl. die Ausführungen zu Jacobus de Romanis (Nr. 66), Johannes de Regio (Nr. 89) sowie 
Johannes de Sulmona (Nr. 63), Hugo (Nr. 76) und Johannes Fortisbrachii de Urbe (Nr. 93), 
die ihre Zugehörigkeit zur Hofkirche einer in diesem Fall wohl ortsunabhängig gehandhabten 
Kanonikerpräbende verdankten.

 275 Immerhin geht dieser Befund über Schal ler, Hofkapelle, S. 505, hinaus, der nur festhält: „Was 
die landschaftliche Herkunft der Kapelläne betrifft, so kann man nicht feststellen, daß irgend-
ein Gebiet des Königreichs besonders bevorzugt worden wäre …“.

 276 Vgl. zu dieser Unterscheidung, die auf den Quellenbezeichnungen gründet, bereits S. 27.
 277 Vgl. Gualterius (Nr. 27), Petrus (Nr. 32), Gualfredus (Nr. 77), Riccardus de Brundusio (Nr. 102), 

Nicolaus de Barbara de Licio (Nr. 138), Palmerius de Viano (Nr. 207) und Johannes Currentus 
de Brundusio (Nr. 208).

 278 Vgl. dazu auch S. 27, 298f.
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in Bari gegenüber den Hofkirchen von Salerno, Messina, Troina und Altamura 
feststellen. Während den letztgenannten Hofkirchen häufig nur in Einzelfällen 
Kapläne zugeordnet werden können und die Frequenz ihrer Nachweise in den 
Quellen äußerst schwankend ist, wenn etwa für S. Maria in Troina nur in den 
1150er und 1210er Jahren vereinzelt Kapläne bezeugt sind, dokumentieren die 
Quellenbefunde für die Palastkapelle in Palermo und S. Nicola in Bari eine 
lückenlose Zugehörigkeit von Kaplänen seit ihrer jeweiligen Nutzung als Hof-
kirche.279 Hier greift sicher die bereits angesprochene, unterschiedlich dichte 
Überlieferung der Quellenzeugnisse zu den einzelnen Hofkirchen,280 wenn 
auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Hofkirchen von Salerno, 
Messina, Troina und Altamura lediglich temporär genutzt wurden und sie in 
den Zeiträumen, in denen an ihnen keine Kapläne nachweisbar sind, gewisser-
maßen brach lagen. 

Die Erfassung der Mobilität eines an einer Hofkirche ansässigen Kaplans 
ist daher zu einem nicht unwesentlichen Teil davon abhängig, welche Quel-
lenzeugnisse über diesen Kaplan überliefert sind und inwieweit sie überhaupt 
Einblicke in die Frage nach seinem Aktionsradius geben. Für die Hofkirchen 
von Salerno, Messina, Troina und Altamura geht aus den vorhandenen Quellen-
zeugnissen grundsätzlich eine starke Ortsgebundenheit der Kapläne hervor. So 
sind die neun nachweisbaren Mitglieder von S. Petri ad curtem ausschließlich 
in Salerno bezeugt.281 Bei den Kaplänen, die dieser Hofkirche zwar zugeord-
net werden können, über deren Tätigkeiten aber kaum Nachrichten vorliegen, 
ist offenkundig, weshalb sich kein erweiterter Aktionsradius feststellen lässt. 
Doch selbst für Marius de Astiliano, der über einen Zeitraum von 37 Jahren 
zwanzig Mal in den Quellen zu greifen ist, sind keine Tätigkeiten außerhalb 
von Salerno nachweisbar.282 Noch weniger lässt sich über die Mobilität der Ka-
pläne von Troina sagen, da von allen dreien, die im untersuchten Zeitraum an 
der dortigen Marienkirche nachweisbar sind, nur die Anordnung Wilhelms I. 
bzw. Friedrichs II. zur Pfründeneinweisung der Kapläne überliefert ist, ohne 
dass weitere Informationen über die Kapläne wie auch ihre Rolle innerhalb 
und vielleicht auch außerhalb der Hofkirche zu fassen sind.283 Besser zu greifen 
ist hingegen die Mobilität der Kapläne von S. Maria in Messina. Von den sicher 
dieser Hofkirche zuzuordnenden vier Kaplänen war immerhin Golias 1204 im 
Kloster S. Maria de Valle Josaphat, das in der Provinz von Catania lag, bei ei-

 279 Vgl. Abb. 1.
 280 Vgl. S. 112f.
 281 Vgl. Johannes (Nr. 19), Guillelmus (Nr. 34), Philippus Scillata (Nr. 58), Thomas de Vinea 

(Nr. 113), Marius de Astiliano (Nr. 116), Gualterius Ioncata (Nr. 145), Petrus de Toro (Nr. 149), 
Guillelmus de Archiepiscopo (Nr. 204), Nicolaus (Nr. 205).

 282 Vgl. die Ausführungen zu Marius de Astiliano (Nr. 116).
 283 Vgl. Petrus de Ligura (Nr. 20), Georg Nicoxia (Nr. 60), Nicolaus de Avenia (Nr. 61).
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ner Urkundenbezeugung anwesend.284 Sollte auch Alexander zu den Kaplänen 
der Marienkirche von Messina zu rechnen sein, dann ließe sich ein weiteres 
Mitglied dieser Hofkirche nachweisen, das nicht nur außerhalb der Stadt tätig 
wurde, sondern auch die Insel 1208 verließ, um als Bote nach Gaeta in den 
äußersten Norden des Königreichs Sizilien zu reisen.285 Über die vier zwischen 
1232 und 1266 bezeugten Erzpriester der Marienkirche von Altamura liegen 
keine Informationen vor, die auf einen Aktionsradius jenseits der Hofkirche 
schließen lassen könnten.286 Sollte Johannes Currentus de Brundusio jedoch 
mit dem Notar Johannes de Brundusio identisch sein, wofür es einige Anhalts-
punkte gibt, dann wäre der Aktionsradius des Kaplans deutlich zu erweitern. 
Denn Johannes de Brundusio reiste 1251 gemeinsam mit Gualterius de Ocra 
nach Oberitalien, um Konrad IV. über Istrien sicher ins Königreich Sizilien zu 
geleiten, 1254 und 1262 führte ihn eine Gesandtschaft zum Papst nach Rom. 
Seine Notarstätigkeit verortet Johannes de Brundusio schließlich in Lucera, 
mehrfach in Foggia, in Capua sowie in der Nähe von San Gervasio.287

Deutlich mehr Belege für die Ermessung des Aktionsradius der sizilischen 
Kapläne liegen für Angehörige der Cappella Palatina sowie der Nikolauskirche 
in Bari vor. Grundsätzlich lässt sich aber auch hier eine Standortgebundenheit 
der Kapläne an ihre Hofkirchen feststellen. Von den insgesamt 64 Kaplänen, 
die an der Palastkapelle von Palermo wirkten oder bepfründet waren, sind 54 
ausschließlich in Palermo nachweisbar. Die übrigen Kapläne verließen Palermo 
aus unterschiedlichen Motiven. Häufig lässt sich die Übernahme einer Tätig-
keit außerhalb der Hofkirche als Grund für eine erhöhte Mobilität anführen, 
die nicht nur Orte auf der Insel Sizilien, sondern auch Bereiche auf dem fest-
ländischen Teil des Königreichs wie auch über dessen Grenzen hinaus betref-
fen konnte. So sind die Kapläne Michael und Renaldus aufgrund ihrer Urkun-
denbezeugung 1170 in Reggio Calabria, Kaplan P. aufgrund seiner Mitwirkung 

 284 Vgl. die Ausführungen zu Golias (Nr. 55). Unklar ist allerdings, weshalb der Urkundenschrei-
ber das Kloster als „nahe bei Messina“ ausweist, obwohl doch seine Zuordnung zu Catania ein-
deutig gegeben war. Vgl. Garufi , Monete, S. 161 Nr. 7: Ego Gregorius qui hec scripsi et firmavi 
in domo Sancte Marie Magdalene Vallis Iosaphat prope civitatem Messane testor. Zu den drei 
weiteren Kaplänen von S. Maria in Messina, die nur vor Ort nachgewiesen werden können, 
vgl. die Ausführungen zu Rainaldus de Busakano (Nr. 43), Robertus (Nr. 50) und Petrus de 
Moraldo (Nr. 64). Unklar ist, ob auch Andreas (Nr. 51) zu dieser Hofkirche zu zählen ist oder 
ob er der Cappella Palatina angehörte. 

 285 Vgl. die Ausführungen zu Alexander (Nr. 56). Gegen eine Zugehörigkeit des Alexander zur 
Hofkirche könnte sprechen, dass er ausschließlich als capellanus et nuntius domini regis be-
zeichnet wird. Allerdings könnte diese Bezeichnung auch auf seine offizielle Botentätigkeit, die 
wohl im Namen des Königs und der Familiaren erfolgte, zurückzuführen sein.

 286 Vgl. Riccardus de Brundusio (Nr. 102), Nicolaus de Barbara de Licio (Nr. 138), Palmerius de 
Viano (Nr. 207) und Johannes Currentus de Brundusio (Nr. 208).

 287 Vgl. dazu die Ausführungen zu Johannes Currentus de Brundusio (Nr. 208) sowie die Über-
sicht bei Brantl , Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 160–162.
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bei einer Streitschlichtung 1199 in Monreale, Matheus Philosophus 1217 und 
1219 aufgrund seiner Tätigkeit als päpstlicher scriniarius und interpres in Rom, 
Nicolaus wegen seiner Teilnahme am Prozess gegen Alduin von Cefalù 1224 
in dessen Bischofsstadt und Johannes de Regio aufgrund seiner Beauftragung 
zur Erhebung von Sonderkollekten 1241 in nicht namentlich genannten Or-
ten auf der Insel Sizilien bezeugt.288 Darüber hinaus konnte die Übernahme 
eines kirchlichen Amtes außerhalb der Hofkirche zu einem weiteren Standort 
eines Kaplans führen. Im Fall der Kapläne Roboaldus, Petrus, Bartholomeus 
und Johannes Fortisbrachii de Urbe, die zum Erzbischof von Amalfi bzw. zum 
Bischof von Mazara, Syrakus, Cassano und Malta erhoben wurden, ist davon 
auszugehen, dass sie Palermo langfristig verließen, um ihr Bistum in Besitz zu 
nehmen und ihr neues Amt auszuüben.289 Anders sieht die Situation jedoch bei 
Jacobus aus, der parallel zu seiner Tätigkeit als Kantor der Cappella Palatina 
auch Archidiakon von Catania war, ohne dass aus den Quellen hervorgeht, 
ob er sich regelmäßig an beiden Orten aufhielt oder über ein Amt nur nomi-
nell verfügte. Denn die einzige Urkunde, in der der Kaplan als Zeuge genannt 
wird, weist ihn, die beiden Ämter gleichwertig nennend, als precentor sacre 
regie cappelle et Catanensis archidiaconus aus.290 Als Sonderfall eines die Cap-
pella Palatina verlassenden Kaplans ist Parisius zu werten, der Friedrich II. auf 
seiner Reise nach Deutschland begleitete und 1212 in Rom sowie in Worms 
nachweisbar ist.291 Ebenfalls an diesen Orten ist Johannes de Sulmona bezeugt, 
dem Friedrich II. während der Reise ein Kanonikat an der Cappella Palatina 
verlieh.292 

Problematisch erweist sich die Einschätzung der Mobilität von Kaplänen, 
die über eine Pfründe außerhalb von Palermo verfügten, wie dies bei den Ka-
plänen Goffredus, B. und Nicolaus de Panormo der Fall war, denen die Kirche 
S. Lorenzo bei Vicari bzw. die Kirche S. Lucia bei Syrakus übertragen worden 
war.293 Inwieweit diese Kirchen lediglich als finanzielle Einnahmequelle ge-
nutzt wurden oder die Kapläne auch vor Ort anwesend waren, lässt sich nicht 
sagen, da in den überlieferten Quellen entweder die Grenzbeschreibung der 

 288 Vgl. die Ausführungen zu Michael (Nr. 30), Renaldus (Nr. 31), P. (Nr. 49), Matheus Philoso-
phus (Nr. 67), Nicolaus (Nr. 85) und Johannes de Regio (Nr. 89).

 289 Vgl. Roboaldus (Nr. 22), Petrus (Nr. 32), Bartholomeus (Nr. 52), Johannes Fortisbrachii de 
Urbe (Nr. 93), Rogerius de Cefaludo (Nr. 139).

 290 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 7 Nr. 2. 
 291 Inn. Reg. XV, ed. Migne, Sp. 575f.; MGH DD F II 179; vgl. auch die Ausführungen zu Parisi-

us (Nr. 59). 
 292 Vgl. MGH DD F II 179.
 293 Vgl. Goffredus (Nr. 117), B. (Nr. 129), Nicolaus de Panormo (Nr. 136).
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Kirche oder die Rechtmäßigkeit ihrer Vergabe diskutiert wird und damit die 
Frage der Präsenz vor Ort nicht vorkommt.294

Gegenüber den Kaplänen der Cappella Palatina war die Mobilität der Ange-
hörigen von S. Nicola eingeschränkter. Hier ist der Anteil der ausschließlich in 
Bari bezeugten Personen weitaus größer, wenn von 85 insgesamt nachweisba-
ren Kaplänen nur zwölf ein erweiterter Aktionsradius zugeschrieben werden 
kann. Im April 1231 reisten Petrus de Miro de Agralisto und Jacobus Marini 
Iannicte nach Rom, um dort die Rückzahlung eines Kredits an den römischen 
Kaufmann Falonus Petri Falconi abzuwickeln.295 Im Juni des folgenden Jah-
res nahm Nicolaus Emmanuelis in Rom ein neues Darlehen von römischen 
Kaufleuten auf, das im Dezember um einen weiteren Kredit zugunsten der Ni-
kolauskirche ergänzt wurde, den der Prior Blandemirus sowie die Kanoniker 
Petrus de Miro de Agralisto, Jacobus Marini Iannicte und Nicolaus Sifandus 
in Anagni am päpstlichen Hof von dort anwesenden römischen Kaufmännern 
erwarben.296 Ein Jahr später, im Dezember 1233 zahlten der Prior, Petrus de 
Miro de Agralisto und Nicolaus Emmanuelis den Kredit in Rom fristgerecht 
wieder zurück.297 Es handelt sich hierbei demnach um funktionsbezogene Rei-
sen, die die finanzielle Situation von S. Nicola während des Streits mit Erzbi-
schof Marinus von Bari um die Stellung der Kirche innerhalb des Erzbistums 
stärken sollte.298 Ebenfalls nach Rom reiste Johannes de Pascha, um 1239 einen 
nicht näher zu rekonstruierenden Konflikt zwischen S. Nicola und einigen rö-
mischen Bürgern beizulegen und 1256 gemeinsam mit einer Gruppe sizilischer 
Adliger die Übertragung der Königswürde an den englischen Königssohn Ed-
mund durch die Kurie befürworten zu lassen.299 Johannes de Pascha scheint 
in beiden Situationen stellvertretend für das Kapitel von S. Nicola unterwegs 
gewesen zu sein, dem in beiden Jahren kein Prior vorstand.300

Reisen im näheren Umfeld der Nikolauskirche unternahmen Guido de Lilla, 
Petrus Coppuleccha und Angelus de Matheo. Im Mai 1252 zog Guido als Prior 
von S. Nicola nach Barletta, um auf die dortige Kirche S. Maria di Nazaret zu 
verzichten, nachdem der zuständige Richter Sebastian von Barletta die frühere 
Verleihung der Kirche widerrufen hatte.301 Die beiden anderen Kanoniker von 
S. Nicola reisten zudem 1259 nacheinander nach Trani, um dem dort anwesen-

 294 Vgl. Collura, Carte, S. 120–126 Nr. 63; Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1; Pirr i , Sicilia 
Sacra 2, S. 806; Kamp, Kirche 3, S. 1065.

 295 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 84f. Nr. 54.
 296 Vgl. ebd., S. 87f. Nr. 56 u. S. 91–93 Nr. 58.
 297 Vgl. ebd., S. 93f. Nr. 59.
 298 Zu diesem Konflikt vgl. die Ausführungen zu Blandemirus (Nr. 83).
 299 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 107f. Nr. 71; Annales de Burton, ed. Luard, S. 397f. 
 300 Vgl. dazu die Ausführungen zu Johannes de Pascha (Nr. 114). 
 301 Vgl. CDBarese 8, ed. Fi langieri  di  Candida, S. 342–344 Nr. 169f.
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den Meliciacca im Rahmen des gegen ihn eröffneten Prozesses eine Vorladung 
vor das Kapitel zu überbringen.302 

Auf der Basis des überlieferten Materials ist unübersehbar, dass die Ange-
hörigen von S. Nicola im Unterschied zu den Kaplänen der Cappella Palati-
na ihre Stadt nur verließen, wenn finanzielle oder rechtliche Fragen, die ihre 
Gemeinschaft betrafen, geklärt werden mussten. Aufträge für den Herrscher 
oder andere, von den Belangen der Hofkirche losgelöste Aktivitäten lassen sich 
nicht nachweisen, die die Kapläne zu einer Aufgabe ihrer Standortgebunden-
heit veranlasst hätten. Dies gilt auch für Salvus, der zwar 1238 als Notar Fried-
richs II. in Turin bezeugt ist, dessen Zugehörigkeit zur Hofkirche S. Nicola für 
diesen Zeitpunkt jedoch noch nicht nachgewiesen werden kann, und für Nico-
laus Andree, dem 1255 das Archidiakonat von Durazzo durch Papst Alexander 
IV. übertragen wurde, wobei ungewiss bleibt, ob der Kanoniker von S. Nicola 
dieses Amt antrat und seinen Standort nach Durazzo verlegte.303 

Obwohl der Mobilitätsgrad an den einzelnen Hofkirchen unterschied-
lich gehandhabt wurde bzw. aus den überlieferten Quellen teilweise nur ver-
schwommen hervortritt, wird doch ein wichtiges Kennzeichen der dort ansäs-
sigen Kapläne deutlich. Sie unterlagen bei aller Standortgebundenheit offenbar 
keiner Residenzpflicht, von der sie erst förmlich entbunden werden mussten – 
Zeugnisse, die diesen Vorgang dokumentieren, sind nicht überliefert –, sondern 
sie konnten sowohl im herrscherlichen Auftrag wie auch aus eigenem Antrieb 
ihre Hofkirche verlassen und auf diese Weise ihren Aktionsradius erweitern. 
Diese Praxis findet sich auch auf der Ebene des Episkopats wieder und scheint 
damit den süditalienischen Usancen der Zeit entsprochen zu haben.304

c) Mobilität der nicht an eine Hofkirche gebundenen Kapläne

Der Aktionsradius von Kaplänen, die keiner Hofkirche angehörten und auf 
diese Weise von vornherein nicht über einen räumlichen Ankerpunkt verfüg-
ten, lässt sich in der Regel nur anhand ihres Tätigkeitsprofils ermessen. Für 
die Zeit Rogers I. wirkt sich hier negativ aus, dass die Urkunden, in denen 

 302 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 161 Nr. 101; zum Prozess gegen Meliciacca vgl. auch 
Biogramm Nr. 153.

 303 Vgl. die Ausführungen zu Salvus (Nr. 120) und Nicolaus Andree (Nr. 159).
 304 Vgl. dazu Hoffmann, Hugo Falcandus, S. 153. Lediglich im Fall des Kaplans Nicolaus 

(Nr. 68) lässt sich eine explizite Befreiung von seiner Anwesenheit am Meißener Dom nach-
weisen, doch betrifft sie nicht die süditalienischen Verhältnisse. Als Beispiele für Kapläne, die 
als Bischöfe die Residenzpflicht relativ locker handhabten, vgl. etwa Gualterius (Nr. 27), der 
als Erzbischof von Palermo mehrfach auf dem süditalienischen Festland bezeugt ist, oder auch 
Bartholomeus (Nr. 52), der als Bischof von Syrakus im Gefolge Friedrichs II. nach Palermo 
und Catania reiste (vgl. RI V,1,1, Nr. 1512–1514, 1541, 1553f.). 
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Kapläne als Schreiber genannt werden oder als Zeugen fungierten, keinen Aus-
stellungsort nennen. Geht man aber davon aus, dass sich Roger I. vornehmlich 
in seiner kalabresischen Residenz Mileto aufhielt, die ihm als Ausgangspunkt 
für seine politisch-militärischen Aktivitäten diente und seiner Entourage die 
Möglichkeit zur direkten Herrschernähe bot,305 so ist nicht unwahrscheinlich, 
dort auch die Kapläne in den Zeiten zu verorten, in denen sie nicht aktiv nach-
weisbar sind.306

Mit der während der Herrschaftszeit Rogers II. eingeführten Praxis, den 
Ausstellungsort in Urkunden anzugeben, lässt sich der Aktionsradius der an 
der Urkundenproduktion beteiligten Kapläne besser erfassen. Dies gilt auch 
für die in die Klärung einer Rechtsfrage involvierten Kapläne, wenn die Rechts-
entscheide in Urkundenform dokumentiert wurden.307 Die Insel Sizilien (Pa-
lermo, Messina, Mazara) und Kalabrien (Bagnara Calabra, Mammola) sind hier 
als Standorte der Kapläne vorherrschend, wenngleich sich auch Aufenthalte in 
Kampanien (v. a. Salerno) und Apulien (Troia) nachweisen lassen.308 Eine deut-
liche Erweiterung erhält der Aktionsradius der Kapläne im Fall des mit diplo-
matischen und militärischen Verhandlungen betrauten Guarinus, der nicht nur 
in der Terra di Lavoro und in Montecassino bezeugt ist, sondern wahrschein-
lich auch außerhalb des Königreichs Sizilien in Genua zu verorten ist.309 Die 
auf den ersten Blick ausgedehnteste Mobilität unter den Kaplänen Rogers II. 
ist Thomas Brown zuzuschreiben, der nicht nur von seiner Heimat England 
aus nach Süditalien reiste, sondern dorthin auch vermutlich Ende der 1150er 
Jahre zurückkehrte.310 Allerdings dürfte er seine Zugehörigkeit zur sizilischen 
Hofkapelle damit verloren haben, da sie sich in den englischen Quellen nicht 
mehr widerspiegelt und auch auf die große räumliche Distanz gesehen wenig 
Sinn gemacht hätte. Hinzu kommt, dass Thomas Brown, wenn man dem Dia-
logus de scaccario des Richard FitzNigel Glauben schenkt, auch deshalb nach 
England zurückkehrte, weil er Repressalien durch Wilhelm I. erfahren hatte.311 

 305 Vgl. dazu Becker, Roger I., S. 93, 128f.
 306 Sollte Scholarius Kaplan Rogers I. gewesen sein, bliebe auch sein Aktionsradius unscharf, da 

seine Vermittlertätigkeit zwischen der griechischen Bevölkerung und dem Grafen ohnehin 
nicht konkret zu fassen ist. Aufgrund seiner Herkunft und seiner Familienbesitzungen bei 
Messina und Reggio Calabria würde man diese beiden Orte aber als bevorzugte Aufenthalte 
des Kaplans ansehen. Vgl. dazu sowie zum Problem seiner Zugehörigkeit zum Kreis der Ka-
pläne Biogramm Nr. 217.

 307 Vgl. DRo II 5, 57, 73 u. II/4.
 308 Vgl. die Ausführungen zu Guarinus (Nr. 10), Guarnerius (Nr. 11), R. Monachus (Nr. 12), Hen-

ricus (Nr. 13).
 309 Alexander von Telese, Historia, ed. de Nava, III,6, S. 62 u. III,15, S. 67f.; Chronik von 

Montecassino, ed. Hoffmann, IV,98, S. 558f., IV,100, S. 561–563 u. IV,101, S. 563f.; Bern-
hard von Clairvaux, Sämtliche Werke, hg. von Winkler, Ep. 129, S. 888.

 310 Sicher nachweisbar ist Thomas in England 1159/60. Vgl. The Great Roll of the Pipe 2, S. 10.
 311 Richard FitzNigel , Dialogus de Scaccario, ed. Johnson, S. 35, nennt als Motive für die 
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Dass Thomas nach dem Tod Rogers II. weiterhin Kaplan der normannischen 
Herrscher blieb, ist daher auszuschließen, so dass seine erweiterte Mobilität 
streng genommen nur auf seine Person, nicht aber auf ihn als Kaplan bezogen 
werden kann.

Bis zum Ende der normannischen Herrschaft bleibt der Aktionsradius der 
Kapläne auf die Insel Sizilien und Kalabrien beschränkt. Dies betrifft sowohl 
die Kapläne, die an der Ausstellung von Herrscher- und Privaturkunden betei-
ligt waren, als auch diejenigen, die ein kirchliches Amt an einem Domkapitel 
ausübten oder selbst ein Bistum übernahmen.312 Als Ausnahme ist hier Gual-
terius anzuführen, der zwar aufgrund seines Amts als Erzbischof von Palermo 
grundsätzlich ortsgebunden war, aber im Zuge seiner Kanzleitätigkeit nicht 
nur außerhalb seiner Bischofsstadt, sondern auch außerhalb der sizilischen 
Insel nachweisbar ist, so etwa 1172 in Tarent, Barletta, Canosa und Salerno, 
1182/83 in Bari, 1183 in Capua und 1185 in Brindisi.313 

Mit Übernahme der staufischen Herrschaft im Königreich Sizilien lässt 
sich eine Verlagerung des Aktionsradius der Kapläne beobachten. Zum einen 
rückt der festländische Teil des Königreichs Sizilien wie auch das oberitalie-
nische Gebiet durch dort erfolgte Urkundenausstellung oder Verhandlungs-
tätigkeiten stärker ins Blickfeld der Kapläne,314 zum anderen vergrößert sich 
die Reichweite diplomatischer Gesandtschaften, die Kapläne ausführten, wenn 
nicht nur die unmittelbaren Grenzen des Königreichs Sizilien überschritten 
wurden, sondern, wie im Fall des Gualterius de Ocra, auch England, Irland, 
Wales, Frankreich und Burgund als Länder mit teilweise längeren Aufenthalts-
orten nachgewiesen werden können.315 Gualterius de Ocra ist aber der einzige 
Kaplan, dem aufgrund seiner Gesandtschaftstätigkeiten eine solch raumgrei-
fende Mobilität zugesprochen werden kann. Seinen Fall daher als Argument 

Rückkehr des Thomas Brown nach England die Verfolgung durch Wilhelm I. und die mehrfa-
che Einladung zur Rückkehr durch Heinrich II. Vgl. dazu auch Chalandon, Histoire, S. 173; 
Pauli , Thomas Brunus, S. 530.

 312 Vgl. Johannes (Nr. 18), Gualterius (Nr. 27), Stephanus (Nr. 29), Michael (Nr. 30), Renaldus 
(Nr. 31), Petrus (Nr. 32), Gildeibertus (Nr. 35), Guillelmus (Nr. 36), Robertus Maniavacca (Nr. 
44).

 313 Vgl. Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 262; Schl ichte, König, S. 240, Anm. 
32–36 mit Quellenbelegen; CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 252f. Nr. 147; Garufi , Docu-
menti, S. 188f. Nr. 76; Holtzmann, Normannenurkunden 3, S. 71f. Nr. 5. Sollte Gualterius 
als Datar bei der Urkundenausstellung anwesend gewesen sein, ist er zudem neben Palermo 
als häufigstem Ausstellungsort auch in dieser Funktion nochmals in Salerno, Bari und Capua 
nachweisbar. Vgl. dazu Biogramm Nr. 27.

 314 Vgl. Gerardus Rivarius (Nr. 65), Nicolaus (Nr. 68), Guido de Caravate (Nr. 75), Rogerius Por-
castrella (Nr. 109), Philippus de Sesso (Nr. 131).

 315 Vgl. die Ausführungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110). Als weiterer Kaplan, der die Grenzen 
des Königreichs Sizilien überschritt, ist Margaritus zu nennen, der 1247 einmalig am Hof des 
französischen Königs bezeugt ist. Vgl. Biogramm Nr. 132.
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für einen grundsätzlich erweiterten Aktionsradius der staufischen Kapläne an-
zubringen, würde zu weit führen, da seine herausgehobene Position wohl we-
niger eine planvolle Erweiterung der Tätigkeiten und Mobilität sizilischer Ka-
pläne dokumentiert als vielmehr auf seine persönliche Nähe zum staufischen 
Herrscherhaus zurückzuführen ist.316 

Es ist demnach hinsichtlich der Mobilität sizilischer Kapläne deutlich zu dif-
ferenzieren, ob ein Kaplan an einer Hofkirche ansässig war oder ihm eine Ver-
bindung zu einer Hofkirche und damit zu einem bestimmten Standort nicht 
zugeschrieben werden kann. Denn die Kapläne, die zur Cappella Palatina ge-
hörten, scheinen von der in den 1220er Jahren einsetzenden Tendenz zur Ver-
lagerung des Herrschaftsraums von Palermo nach Apulien in ihrer Mobilität 
nicht betroffen gewesen zu sein. Sie blieben, von wenigen Ausnahmen abgese-
hen, auf die einst auch faktische Hauptstadt und die Insel beschränkt.317 Hatte 
sich Friedrich II. vor allem während seines Deutschlandaufenthalts noch be-
müht, die Entwicklung der Cappella Palatina durch die Einsetzung von neuen 
Kaplänen zu beeinflussen, so scheint die Palastkapelle nach der Kaiserkrönung 
immer mehr aus seinem Blickfeld geraten zu sein, obwohl Friedrich II. 1225 
noch einmal die Privilegien der Hofkirche bestätigen ließ.318 Diese Verände-
rung spiegelt auch das Aufgabenfeld der an der Cappella Palatina wirkenden 
Kapläne wider, die in dieser Zeit weniger für den Herrscher als vielmehr im 
Rahmen herrscherunabhängiger Tätigkeiten nachweisbar sind.319 Fand eine 
Einbindung von Kaplänen der Cappella Palatina im Rahmen der Herrschafts-
ausübung weiterhin statt, so war sie auf Sizilien begrenzt, wie das Beispiel des 
Johannes de Regio zeigt, dessen Einwerbung von Kollekten sich nur auf den 
Bereich der Insel bezog, während Rogerius de Plescolanzano als standortunab-
hängiger Kaplan für die Durchsetzung der Revokationen und Umsetzung der 
Capuaner Beschlüsse in der Terra di Lavoro eingesetzt wurde.320

Verschärft lässt sich dies auch für S. Nicola in Bari beobachten. Obwohl 
die Kirche in unmittelbarer Nähe zum neuen Herrschaftsraum Friedrichs II. 
lag und damit nicht nur ein Einsatz von dort ansässigen Kaplänen für Herr-
scheraufträge, sondern eine auf den Herrscher ausgerichtete Mobilität im Sinne 
der älteren Forschung zu vermuten wäre, lässt sich eine Standortgebundenheit 

 316 Vgl. die Ausführungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110).
 317 Vgl. die Ausführungen auf S. 128f.
 318 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 50–52 Nr. 37.
 319 Vgl. etwa die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77), Bartholomeus Longus (Nr. 90), Jacobus 

(Nr. 103), Matheus Longus (Nr. 104), Matheus de Zacaro (Nr. 105), Philippus de Chiminna 
(Nr. 106), Leonardus (Nr. 107), Urso (Nr. 108). 

 320 Vgl. die Ausführungen zu Johannes de Regio (Nr. 89) und Rogerius de Plescolanzano (Nr. 
80).



 135

der Mitglieder von S. Nicola nachweisen, die ausschließlich für die Wahrung 
eigener Interessen aufgegeben wurde.321 Ein Übertritt von Kaplänen der Cap-
pella Palatina in die Hofkirche von S. Nicola oder in eine neu etablierte, mit 
der Palermitaner Palastkapelle vergleichbare Hofkirche im apulischen Herr-
schaftsraum wäre ein Indiz für eine Reaktion der standortgebundenen Kapläne 
auf die räumliche Verschiebung des Herrschaftszentrums gewesen. Doch selbst 
die von Friedrich II. 1232 zur Hofkirche erhobene Marienkirche von Altamura 
konnte sich nicht als eine apulische Alternative zur Cappella Palatina erwei-
sen.

Die Gründe, die zur Mobilität von Kaplänen geführt haben, waren unter-
schiedlich. Tendenziell lässt sich beobachten, dass die einer Hofkirche zugehö-
rigen Kapläne ihren Standort verließen, um ein Bistum zu übernehmen, um in 
herrscherlichem oder päpstlichen Auftrag bei der Klärung von Konfliktfällen, 
bei der Ausstellung von Urkunden sowie bei diplomatischen Verhandlungen 
mitzuwirken oder um die herrscherunabhängigen Interessen der Hofkirche 
nach außen zu vertreten. Dagegen wurde die Motivation zur Mobilität bei den 
standortunabhängigen Kaplänen durch den herrscherlichen Auftrag begründet, 
der in ihrer Bezeichnung als capellani regis auch bereits begrifflich verankert 
wurde. Insofern lässt sich bei den Kaplänen, die nicht auf eine Gesandtschafts-
reise geschickt wurden, wenig überraschend eine engere Verbindung von herr-
scherlicher Mobilität und erweitertem Aktionsradius als bei ihren standort-
gebundenen Kollegen erkennen.322 Die Insel Sizilien geriet seit der Rückkehr 
Friedrichs II. 1220 auch für die nicht an eine Hofkapelle gebundenen Kapläne 
in den Hintergrund.323 

 321 Vgl. die Ausführungen auf S. 130f.
 322 Dies zeigt nicht zuletzt das Beispiel des Berardus (Nr. 46), der in den 1180er und 1190er Jahren 

im Umfeld Heinrichs VI. mehrfach in Oberitalien und während des ersten Eroberungszugs 
des Kaisers auch im Norden des Königreichs Sizilien, etwa 1191 in Montecassino nachweisbar 
ist, dann nach dem Rückzug des Herrschers nach Deutschland dort punktuell bezeugt ist und 
schließlich 1195 und 1197 während der Anwesenheit Heinrichs VI. im Königreich Sizilien in 
Trani und Messina verortet werden kann. Streng genommen sind zwar nur die letztgenannten 
Daten für die Frage nach der Mobilität des Berardus als Kaplan von Bedeutung, da er vor 1195 
in den Quellen nicht als solcher ausgewiesen wird (Vgl. RI IV,3, Nr. 422), doch zeigen gera-
de die Etappen des vorherigen Jahrzehnts einen durch Herrschernähe motivierten erweiterten 
Aktionsradius.

 323 Lediglich Guido de Caravate ist im Rahmen von Urkundenausstellungen einmal in Messina 
bezeugt. Vgl. RI V,1,1, Nr. 1331. 
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3. Grenzgänger zwischen Herrscher und Papst? Kapläne als subdiaconi  
bzw. capellani pape 

In staufischer Zeit werden sieben Kapläne nicht nur als Mitglieder der herr-
scherlichen Hofkapelle in den Quellen ausgewiesen, sondern zugleich auch als 
subdiaconus bzw. subdiaconus et capellanus pape bezeichnet.324 Mit Rogerius 
Porcastrella könnte ein weiterer, achter Fall vorliegen, doch ist seine Erwäh-
nung als päpstlicher Subdiakon allein dem 1641 handschriftlich veröffentlich-
ten Werk des Giovanni Battista Prignano Historia delle famiglie di Salerno 
zu entnehmen, der dort auf ein heute nicht mehr erhaltenes Transsumpt von 
1232 verweist, in dem Rogerius Porcastrella als subdiaconus Gregors IX. be-
zeichnet werde, ohne dabei jedoch den genauen Wortlaut der Urkunde zu ver-
zeichnen.325 Zeugnisse, die Prignanos Angabe verifizieren könnten, lassen sich 
nicht finden. In einem weiteren Transsumpt von 1232, mit dem eine Urkun-
de Tankreds von Lecce vom November 1190 zugunsten der erzbischöflichen 
Kirche von Salerno bestätigt werden sollte, wird Rogerius Porcastrella zwar 
als anwesend genannt, doch nur als magister Rogerius, qui dicitur Porcastrella 
bezeichnet, während der die Privilegienbestätigung veranlassende Kleriker des 
Erzbischofs, Leonardus de Castellomata, ausdrücklich als domini Pape subdia-
conus et capellanus angeführt wird, die Terminologie dem Urkundenschreiber 
demnach geläufig war.326 Auffällig ist weiter, dass Rogerius Porcastrella wäh-
rend seiner in den 1230er und 1240er Jahren erfolgten diplomatischen Reisen 
zum Papst weder im Schreiben Friedrichs II. von 1236, mit dem der Kaiser 
seine Position im Lombardenkonflikt formulierte, noch in der Antwort Gre-
gors IX. als dessen Subdiakon bezeichnet wird. Lediglich auf seine Stellung als 
Kanoniker von Salerno geht der Papst ein.327 Selbst wenn man in die Überle-
gung mit einbezieht, dass Rogerius auch in den kaiserlichen Urkunden wie den 
erzählenden Quellen häufig nur als magister und seltener als capellanus Fried-

 324 Sicher als päpstliche Subdiakone bzw. Kapläne nachweisbar sind Berardus (Nr. 47), P. (Nr. 49), 
Matheus Philosophus (Nr. 67), Nicolaus (Nr. 68), Guido de Caravate (Nr. 75), Johannes Fortis-
brachii de Urbe (Nr. 93) und Matheus de Porta (Nr. 203), der in den folgenden Ausführungen 
allerdings vernachlässigt werden kann, da die überlieferten Informationen zu seiner Person we-
der Aussagen über seine Aktivitäten als Mitglied der Salernitaner Hofkirche ermöglichen noch 
Informationen über seine Stellung als Subdiakon und Kaplan Urbans IV. bieten. Als päpstli-
cher Subdiakon und Kaplan Innozenz’ IV. wird auch Andreas de Ducenta (Nr. 239) genannt, 
der allerdings wohl nicht zur staufischen Hofkapelle zu rechnen ist.

 325 Vgl. Prignano, Historia, fol. 51r. Zu Prignanos Werk vgl. auch Enzensberger, Beiträge, 
S. 27f.

 326 Vgl. Jamison, Admiral Eugenius, S. 324 Nr. 4.
 327 Vgl. MGH Epp. saec. XIII 1, ed. Rodenberg S. 588 Nr. 691: Accedentem ad sedem aposto-

licam dilectum filium magistrum Rogerium canonicum Salernitanum nuntium tuum benigne 
recepimus …
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richs II. geführt wird, ist es doch ungewöhnlich, dass Gregor IX., nachdem 
der Kaiser Rogerius Porcastrella in seinem Schreiben explizit seinen Kaplan 
nennt,328 nicht auf dessen Status als Subdiakon verweist, zumal hier eine Mög-
lichkeit für beide Parteien bestanden hätte, die besondere Glaubwürdigkeit 
und Eignung des Boten aufgrund dieser doppelten Stellung zu unterstreichen. 
Auch wenn der endgültige Beweis für einen Irrtum zulasten Prignanos ebenso 
wenig erbracht werden kann wie eine Bestätigung seiner Angabe, so überwie-
gen doch die Zweifel, dass Rogerius Porcastrella jemals päpstlicher Subdiakon 
Gregors IX. gewesen ist. 

Die Kennzeichnung einer Person als subdiaconus domini pape bzw. noster 
zeigt an, dass nicht der zuständige Bischof, sondern direkt der Papst seine Wei-
he zum Subdiakon vorgenommen hatte. Diese Subdiakone waren insofern aus 
der kirchlichen Hierarchie herausgehoben, als sie bestimmte Vorrechte, wie die 
Befreiung von der bischöflichen Gerichtsbarkeit, den Empfang aller weiteren 
Weihestufen durch den Papst oder auch den Anspruch auf Versorgung durch 
den zuständigen Bischof, genossen.329 Die in ihrer Bezeichnung zum Ausdruck 
kommende persönliche Bindung an den Papst musste dabei nicht in eine räum-
liche Präsenz in Rom münden, denn es lassen sich zahlreiche Beispiele dafür 
anbringen, dass päpstliche Subdiakone auch an Kirchen oder Domkapiteln 
außerhalb Roms oder Italiens ansässig sein konnten.330 Spätestens mit Beginn 
des 13. Jahrhunderts wird die Bezeichnung subdiaconus pape in den Quellen 
durch die Wendung subdiaconus et capellanus pape und schließlich durch den 
immer gebräuchlicheren Terminus capellanus pape zur Kennzeichnung eines 
Mitglieds der päpstlichen Kapelle überlagert.331 Beim gegenwärtigen Stand der 
Forschung332 ist noch nicht abschließend geklärt, ob sich das römische Sub-
diakonat losgelöst von der vielleicht schon im 11. Jahrhundert entstehenden 
päpstlichen Kapelle entwickelte und die päpstlichen Subdiakone dann zu Be-
ginn des 13. Jahrhunderts zunehmend durch die päpstlichen Kapläne ersetzt 

 328 Vgl. zum Schreiben Hahn, Collectio, S. 218–223 Nr. 15.
 329 Vgl. dazu Elze, Kapelle, S. 155. Zur Subdiakonsweihe, die nicht durch den Papst verliehen 

wurde, vgl. Benson, Bishop-Elect, S. 64f.; Reynolds, Subdiaconate; Barrow, Grades, 
S. 49.

 330 Vgl. dazu Elze, Kapelle, S. 155f., 169f.; Di  Carpegna Falconari , Clero, S. 137; mit Schwer-
punkt auf die Kirchenprovinz Mailand Alberzoni , Interventi, S. 159f., 164–167.

 331 Vgl. Elze, Kapelle, S. 170f.; Johrendt, Kapelle, S. 267.
 332 Die Erforschung der päpstlichen Kapelle insbesondere des 12. und 13. Jahrhunderts ist nach 

wie vor ein Desiderat. Nach der bereits mehrfach angesprochenen Dissertation von Elze, Ka-
pelle, sind für den genannten Zeitraum keine neueren Arbeiten erschienen. Abgesehen von ei-
ner Studie (Haider, Zu den Anfängen) über die päpstliche Kapelle im 11. Jahrhundert hat sich 
das Interesse der Forschung auf das 14. und 15. Jahrhundert verlagert. Vgl. zum Forschungs-
stand auch Johrendt, Kapelle, S. 264–266, 279–282, mit Überlegungen, wie die Erforschung 
der päpstlichen Kapelle des 12. und 13. Jahrhunderts künftig geleistet werden kann.
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wurden333 oder ob es sich bei dieser Entwicklung um eine rein terminologische 
Festschreibung handelt, die den bisher schwankenden Begriffsgebrauch prä-
zisierte, so dass die Bezeichnungen subdiaconus pape und capellanus pape als 
Synonyme zu betrachten sind.334 Für die zweite Überlegung würde sprechen, 
dass sich das Aufgabenprofil der päpstlichen Subdiakone und Kapläne nicht 
wesentlich unterschied. Neben der Mitwirkung in der vom Papst zelebrierten 
Liturgie und beim römischen Stationsgottesdienst betraf es die Beteiligung an 
der Ausstellung päpstlicher Urkunden, vornehmlich als deren Schreiber, die 
Übernahme von Gesandtschaften im Auftrag des Papstes und die Beilegung 
von Rechtsstreitigkeiten als päpstliche Richter.335 Auf diese Weise fungierten 
die päpstlichen Subdiakone und Kapläne in einer ähnlichen Stellung wie die 
Kardinäle, wenn sie ihnen in ihrer Bedeutung auch nachgeordnet waren. Auf-
stiegsmöglichkeiten zum Bischof oder Kardinal bestanden dabei ebenso wie 
die in den Quellen wenig zu fassende, aber anzunehmende Möglichkeit der 
Bepfründung im Rom oder an anderen Bischofskirchen.336 

Der erste sizilische Kaplan, der gleichzeitig als päpstlicher Subdiakon ausge-
wiesen wird, ist Berardus, der in den Jahren 1196 und 1199 erwähnt ist. Seine 
zunächst belegte Aufgabe als Zeuge in einer Urkunde des Bischof von Troia, 
mit der seine Domkleriker für den Bau eines Hospitals auf ihrem Grundbesitz 
entschädigt wurden, lässt noch keine Verbindungen zum Papsttum erkennen, 
die seine Bezeichnung als domini Pape subdiaconus erklären könnten.337 Dies 
ist erst mit der zweiten überlieferten Nachricht der Fall. Gemeinsam mit dem 
iudex Leo de Matera, der aus einer dem sizilischen Hof verbundenen Familie 
stammte, bereits unter Wilhelm II. als Notar gewirkt hatte und seine Kanzlei-

 333 Vgl. Elze, Kapelle, S. 170–186, 189f.; daran anknüpfend Alberzoni , Interventi, S. 172–174. 
 334 Vgl. Johrendt, Kapelle, S. 267. Eine terminologische Verschiebung zugunsten des Kaplansti-

tels könnte auch auf die immer inflationärer erfolgte Verleihung der päpstlichen Subdiakonats-
würde und die vor allem vonseiten der Bischöfe vorgebrachte Kritik an der gestiegenen Anzahl 
von auswärtigen, d. h. nicht an der römischen Kurie ansässigen Subdiakonen, zurückzuführen 
sein. Dazu Elze, Kapelle, S. 169f. Zugleich könnte die Wendung subdiaconus et capellanus 
pape nicht nur auf eine Übergangsphase hindeuten, sondern auch auf eine besondere Betonung 
des Weihegrads verweisen, um den neutraleren und gleichzeitig unschärferen Kaplansbegriff 
zu konkretisieren. Vgl auch ebd., S. 174: „… der größere Teil der Kapläne hatte offenbar die 
Subdiakonsweihe, worauf die häufige Bezeichnung subdiaconus et capellanus schließen läßt.“

 335 Vgl. Rusch, Behörden, S. 77f., 84–89; Elze, Kapelle, S. 157–164, 171f., 177f.; Reynolds, 
Subdiaconate, S. 6; Alberzoni , Interventi, S. 159–163; Johrendt, Diener, S. 171.

 336 Vgl. Elze, Kapelle, S. 154, 164–168; zur Bedeutung der päpstlichen Kapelle als Sprungbrett 
für eine geistliche Karriere auch Maleczek, Verankerung, S. 119, 122f.; Johrendt, Diener, 
S. 169–175; ders . , Kapelle, S. 272–279. Zur Position der päpstlichen Kapläne als „eigenständi-
ges Bindeglied zwischen der Kurie und den Kirchen vor Ort“ ebd., S. 261.

 337 Vgl. CDBarese 21, ed. Martin, S. 347–349 Nr. 120; Scheffer-Boichorst , Gesetz, S. 152 
Nr. 1. Zur umstrittenen Datierung der Urkunde in die Jahre 1195/96 vgl. auch Kölzer, Ur-
kunden, S. 71, Anm. 154.
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tätigkeiten auch unter Friedrich II. fortsetzte, überbrachte Berardus im Janu-
ar 1199 Innozenz III. das Testament der kurz zuvor verstorbenen Konstan-
ze von Sizilien, mit dem der Papst zum Vormund des noch minderjährigen 
Friedrichs II. eingesetzt wurde.338 Bis zum Februar blieben Leo und Berardus 
im Rom, wie aus dem Kondolenzschreiben Innozenz’ III. an Friedrich II. her-
vorgeht. Da die beiden Gesandten in der Folgezeit nicht mehr an der Kurie 
nachweisbar sind, ist davon auszugehen, dass sie mit dem Kondolenzschreiben 
ins Königreich Sizilien zurückgeschickt wurden.339 

Berardus ist als auswärtiger Subdiakon des Papstes zu kennzeichnen, wie 
nicht nur die Tatsache zeigt, dass er bereits 1196 im Königreich Sizilien im 
Rahmen der genannten Urkundenbezeugung nachweisbar ist, sondern auch 
die Umstände seiner Reise nach Rom dokumentieren. Denn Ende Dezember 
1198 wies Innozenz III. die Erzbischöfe Bartholomeus von Palermo, Matthäus 
von Capua, Wilhelm von Reggio Calabria, Carus von Monreale und Bischof 
Walter von Troia, die zu dieser Zeit den Familiarenrat bildeten, an, ihm das 
Testament der Konstanze durch Boten überbringen zu lassen. Bemerkenswert 
ist dabei, dass der Papst die Namen der nuncii nicht anführte, sondern es den 
Familiaren überließ, geeignete Personen auszuwählen.340 Möglicherweise fiel 
ihre Wahl dabei auch deshalb auf Berardus, weil er als päpstlicher Subdiakon 
zumindest formal in einem besonderen Verhältnis zum Papst stand. Eine ver-
mittelnde Haltung könnte deshalb notwendig gewesen sein, weil Konstanze 
in ihrem Testament nicht nur Innozenz III. zum Vormund für Friedrich II. 
bestellte, wie dieser erwartete, sondern den Familiaren gleichsam als Gegen-
gewicht zur päpstlichen Einflussnahme auf die Entwicklungen im Königreich 
Sizilien eine entscheidende Rolle bei der faktischen Regierung des Königreichs 
zusprach, während Innozenz III. selbst versuchte, die Situation nach dem Tod 
der Kaiserin zu nutzen, um seine Vorstellungen mithilfe seiner Legaten in Süd-
italien umzusetzen.341 Welcher Einfluss Carus von Monreale als päpstlich ori-

 338 MGH DD Ks Dep. 71. Die Gesandtschaft der beiden geht aus einem Schreiben Papst Inno-
zenz’ III. vom Januar 1199 hervor. Vgl. Reg. Inn. III 1, S. 803 Nr. 554 (557): Prius enim, quam 
dilecti filii magister B(erardus), subdiaconus noster, et L(eo) iudex ipsius imperatricis et regis ac 
vestra nobis scripta tulissent … Zur Frage des Zeitpunkts der Gesandtschaft vgl. auch Maccar-
rone, Papato, S. 104f. Zu Leo de Matera und seiner Familie vgl. Schal ler, Kanzlei 1, S. 272 
Nr. 42; Kölzer, Urkunden, S. 69–72.

 339 Vgl. Reg. Inn. III 1, S. 815 Nr. 559 (565), sowie die Ausführungen zu Berardus (Nr. 47).
 340 Vgl. ebd. 1, S. 829 Nr. 570 (564): Licet autem testamentum imperatricis eiusdem nobis expecte-

mus per vestros nuncios destinari …
 341 Diese Haltung Innozenz’ III. wird nicht zuletzt daran deutlich, dass der Papst in seinem 

Schreiben den Familiaren befahl, dem Kardinaldiakon Gregor von S. Maria in Portico als sei-
nem Legaten zu gehorchen und Widerstand gegen Markward von Annweiler zu leisten. Vgl. 
ebd. Zur Bedeutung des Testaments vgl. auch Kölzer, Königreich, S. 343f. Bezeichnend ist, 
dass Innozenz III. in seinem Schreiben an die Familiaren nur auf seine Rolle im Testament 
eingeht. Vgl. ebd.: Quibus nunc causa potior et urgentior supervenit, cum inclite recordationis 
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entiertem Familiar bei der Auswahl des Berardus als Gesandter zuzuschrei-
ben ist, kann nur vermutet werden.342 Ebenso schwer ist zu sagen, in welchem 
Verhältnis Berardus tatsächlich zum Papst stand. Innozenz III. verweist in 
seinem Kondolenzschreiben zwar auf dessen Erfahrenheit, Umsicht und Be-
sonnenheit, doch gelten diese Eigenschaften in gleicher Weise auch für Leo de 
Matera.343 Daher kann hierin eine Wertschätzung für beide Gesandte genauso 
wie eine stereotype Floskel gesehen werden. Berardus’ Stellung als Kaplan der 
Konstanze spielte indes für Innozenz III. keine Rolle, wenn auch nicht auszu-
schließen ist, dass diese mit dem Tod der Kaiserin erloschen war.

Wenige Monate nach der Gesandtschaft des Berardus nach Rom ist ein wei-
terer sizilischer Kaplan zugleich als päpstlicher Subdiakon in den Quellen be-
zeugt. Im Juli 1199 benannte Innozenz III. in einem langwierigen Rechtsstreit 
zwischen dem Prior von Bagnara Calabra und dem Priester W. um die Kirche 
von Castronovo neben Carus von Monreale auch seinen Subdiakon P. als ei-
nen dem Erzbischof untergeordneten Richter.344 P., der sich aufgrund seiner 
Zugehörigkeit zur Cappella Palatina, als deren canonicus er bezeichnet wird, 
schwerpunktmäßig in Palermo aufgehalten haben dürfte, reiste daraufhin nach 
Monreale, wo die Anhörung der beiden Streitparteien stattfand. Dort verstarb 
der Kaplan jedoch, so dass Carus von Monreale das Verfahren alleine weiter-
führen musste.345 Während Berardus wohl durch die Familiaren mit der Ge-
sandtschaft zu Innozenz III. beauftragt wurde, ist die Mitwirkung des P. bei 
der Streitschlichtung allein auf die päpstliche Entscheidung zurückzuführen. 
Allerdings lässt die Quellenlage keinen Schluss darüber zu, ob Innozenz III. 
von sich aus seinen Subdiakon beauftragte oder ob P. über Kontakte zu Carus 
von Monreale verfügte, die zu einer Einbeziehung des Kaplans in die gemein-
same Streitschlichtung führten. 

Engere Verbindungen zum Papst deuten sich dagegen bei Matheus Philoso-
phus an. So wird der Kaplan nicht nur als subdiaconus et capellanus bezeich-

C(onstantia) imperatrix karissimi in Christo filii nostri F(riderici), Sicilie regis illustris, tutelam 
et regni balium nobis testamento reliquit et nos super utroque ab omnibus assecurari manda-
vit.

 342 Zu Carus von Monreale vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1192f.; Neumann, Parteibildungen, S. 127f.
 343 Vgl. Reg. Inn. III 1, S. 815 Nr. 559 (565): Recepimus enim per dilectos filios magistrum 

B(erardum), subdiaconum nostrum, et Le(onem) iudicem, nuncios tuos, viros peritos, providos 
et discretos …

 344 Vgl. ebd. 2, S. 282–284 Nr. 139 (148), sowie zum Hintergrund Minasi , Innocenzo III, insb. 
S. 258–260. Die untergeordnete Rolle, die P. im Vergleich zu Carus von Monreale einnahm, 
wird daran erkennbar, dass er lediglich als coniudex bezeichnet wird und der Erzbischof auch 
nach dem Tod des Kaplans das Verfahren fortsetzen konnte.

 345 Ebd. 2, S. 283 Nr. 139 (148): Licet autem, sicut idem archiepiscopus nobis per suas litteras in-
timavit, coniudex ipsius [i. e. P.], antequam partes vocarentur ad causam, viam fuerit universe 
carnis ingressus, ipse nichilominus de consensu partium in causa processit … Zum weiteren Ver-
lauf des Rechtsstreits vgl. die Ausführungen zu P. (Nr. 49).
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net, sondern auch als päpstlicher Familiar ausgewiesen.346 1216 war Matheus 
Philosophus erstmals in ein päpstliches Streitschlichtungsgremium involviert, 
mit dem ein Konflikt zwischen dem Archimandriten von Messina und dem Le-
prosenhaus von Catona beigelegt werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt erscheint 
Matheus noch nicht als päpstlicher Subdiakon und Kaplan, sondern lediglich 
als Archidiakon von Crotone und königlicher scriniarius, wie seine Zeugenun-
terschrift unter das entsprechende Rechtsdokument belegt.347 Erst für das Jahr 
1221 ist er in dieser Position auch begrifflich zu fassen.348 Geht man allein von 
der in den Quellen verankerten Bezeichnung subdiaconus et capellanus pape 
aus, dann liegt mit Matheus Philosophus ein ungewöhnlicher Fall vor. Denn 
als Archidiakon von Crotone muss er bereits über die Diakonatsweihe verfügt 
haben, so dass seine durch Honorius III. vollzogene Subdiakonatsweihe zu 
einem Zeitpunkt erfolgte, als er sich bereits in einem höheren Weihegrad be-
fand.349 Insofern wäre zu überlegen, ob Matheus Philosophus nicht vielleicht 
doch schon 1216 zu den päpstlichen Subdiakonen und Kaplänen zu rechnen 
ist, obwohl dann immer noch erklärungsbedürftig ist, weshalb er nicht als de-
ren Mitglied bezeichnet wird, während der ebenfalls an der Streitschlichtung 
beteiligte Alatrinus explizit als subdiaconus et capellanus pape ausgewiesen 
wird.350 Zweifel an dieser frühen Zuschreibung kommen auch auf, wenn man 
sich weitere päpstliche Entscheidungen anschaut, die Matheus Philosophus be-
trafen. Zwischen 1217 und 1221 intervenierte Honorius III. fünfmal zugunsten 
des Kaplans, der als Vorsteher der Kirche S. Maria dell’Ammiraglio mit dem 
benachbarten Nonnenkloster S. Maria Nuova in Konflikt geraten war.351 Hier 
wird Matheus Philosophus, abgesehen von der bereits genannten Urkunde von 
1221, immer nur in seinen Funktionen als päpstlicher scriptor und interpres 
genannt, nicht aber als subdiaconus et capellanus pape geführt. Bedenkt man, 
dass es hierbei um Rechtsstreitigkeiten ging, so wäre doch anzunehmen, dass 
Honorius III., um Matheus’ Stellung zusätzlich zu stärken, ihn konsequent als 
seinen Subdiakon und Kaplan bezeichnen und nicht sein in Rom ausgeübtes 
Tätigkeitsprofil festschreiben ließ. Insofern verdichten sich die Hinweise, dass 
der Kaplan tatsächlich erst 1221 in die päpstliche Kapelle aufgenommen wurde, 
auch wenn dann der Aspekt des Weihegrads auffällig bleibt. 

 346 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 476 Nr. 593; Garofalo, Tabularium, S. 49 Nr. 36. Scarlata , 
Spazio, S. 334, geht fälschlicherweise davon aus, dass sich das Wort capellanus auf die Zuge-
hörigkeit zur Cappella Palatina bezieht, obwohl Matheus Philosophus eindeutig als capellanus 
noster, d. h. als Kaplan Honorius’ III. bezeichnet wird. 

 347 Vgl. Acta, ed. Tàutu, S. 49 Nr. 27.
 348 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 49 Nr. 36.
 349 Vgl. zum üblichen Ablauf Elze, Kapelle, S. 155, 171.
 350 Vgl. Acta, ed. Tàutu, S. 49 Nr. 27.
 351 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 467 Nr. 593; Garofalo, Tabularium, S. 48–50 Nr. 33–36; 

zum Kontext vgl. die Ausführungen zu Matheus Philosophus (Nr. 67).
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Anders als bei Berardus und P. können bei Matheus Philosophus, wenn man 
den späten Zeitpunkt favorisiert, Motive erahnt werden, die zu seiner Auf-
nahme in den Kreis der päpstlichen Subdiakone und Kapläne geführt haben. 
Seine Mitwirkung bei der Klärung eines Rechtsstreits, vor allem aber seine Tä-
tigkeiten an der Kurie als Schreiber und als Übersetzer aus dem Griechischen 
dürften Honorius III. zu diesem Schritt bewogen haben. Denn die Nachhaltig-
keit, Matheus Philosophus auf dessen Bitte hin und nach vorheriger Prüfung 
durch die als delegierte päpstliche Richter eingesetzten (Erz-)Bischöfe von Pa-
lermo, Monreale und Cefalù über einen Zeitraum von mehreren Jahren immer 
wieder seine Rechte an der Kirche S. Maria dell’Ammirgalio zu bestätigen, sie 
schließlich seinem apostolischen Schutz zu unterstellen und die nachhaltige 
Förderung des dort ansässigen griechischen Klerus zu betonen,352 deutet gute 
Verbindungen zwischen Kaplan und Papst an, die aufgrund der Verdienste des 
Matheus in der päpstlichen Kanzlei entstanden sein könnten.353

Bereits vor seiner in den Quellen fassbaren Zugehörigkeit zur Hofkapelle 
Friedrichs II. dürfte Nicolaus als päpstlicher Subdiakon greifbar sein. 1210 ist 
er als solcher in Rom bezeugt,354 im März 1215 unterzeichnete er eine Privi-
legienbestätigung Friedrichs II. für das Benediktinerkloster Pegau als Zeuge. 
Hier wird Nicolaus aber nicht nur als päpstlicher Subdiakon, sondern auch 
als sancte crucis legatus bezeichnet, d. h. er war von Innozenz III. beauftragt, 
den geplanten Kreuzzug vorzubereiten und um dessen Unterstützung zu wer-
ben.355 Wie lange sich Nicolaus im Umfeld Friedrichs II. aufhielt, ist nicht 
bekannt. Erst im November 1217 wird der Subdiakon in den Quellen erneut 
erwähnt, als ihn der König von seiner Residenzpflicht am Domkapitel in Mei-
ßen befreite und ihn in seinen Hofdienst aufnahm.356 In der Folgezeit muss 
Nicolaus in die Hofkapelle Friedrichs II. aufgenommen worden sein, da er im 
Oktober 1218 nicht mehr nur als päpstlicher Subdiakon, sondern auch als Ka-
plan des Königs genannt wird.357 Friedrich II. hatte Nicolaus zu diesem Zeit-

 352 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 49f. Nr. 36. Die vorherigen Prüfungen durch die (Erz-)Bischö-
fe werden in den päpstlichen Entscheidungsschreiben vermerkt. Vgl. ebd., S. 48–50 Nr. 33–36.

 353 Bemerkenswert ist doch zumindest, dass Matheus Philosophus an Honorius III. in seinem 
Konflikt mit S. Maria Nuova appellierte und nicht Friedrich II. einschaltete. Der König be-
fand sich zu diesem Zeitpunkt zwar auf seiner Deutschlandreise, doch hielt ihn die räumliche 
Entfernung zu Palermo nicht davon ab, die Entwicklungen der Cappella Palatina, der S. Maria 
dell’Ammiraglio als Pfründe gehörte, zu verfolgen und durch die Einsetzung neuer Kapläne zu 
beeinflussen. Vgl. dazu ausführlich S. 189–196.

 354 CDSaxoniae Regiae, ed. Gersdorf , S. 74–76 Nr. 78.
 355 Vgl. MGH DD F II 285. Zu den Vorbereitungen des Kreuzzugs, den Friedrich II. nach seiner 

Krönung zum König 1215 gelobte, vgl. Stürner, Friedrich II. 1, S. 173f.; Hiestand, Kreuz-
zug, insb. S. 129–135.

 356 Vgl. MGH DD F II 422.
 357 Vgl. ebd. 458.
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punkt ins staufertreue Cremona geschickt, um die Verantwortlichen der Stadt 
zu einer Gesandtschaft nach Deutschland zu bewegen, die mit dem Herrscher 
über die oberitalienischen Verhältnisse beraten sollte. Die Kompetenzen des 
Kaplans scheinen dabei über eine reine Botentätigkeit hinausgegangen zu sein, 
da er sich außerdem mit dem päpstlichen Legaten Hugo von Ostia über die 
Lage in Oberitalien verständigte und in kaiserlichem Namen den Wunsch nach 
Frieden zwischen den verfeindeten Städten artikulierte.358 Im März 1219 war 
Nicolaus wieder am königlichen Hof in Deutschland anwesend, als er zwei 
Schreiben Friedrichs II. bezeugte, mit denen Cremonas Position in Oberita-
lien gestärkt werden sollte.359 Bezeichnenderweise wird Nicolaus hier nur als 
subdiaconus pape bezeichnet, vielleicht weil seine Zugehörigkeit zur Kapelle 
Friedrichs II. am Hof nicht eigens erwähnt werden musste. In den folgenden 
Jahren finden sich nur noch zwei Zeugnisse zu Nicolaus, die dokumentieren, 
dass der Kaplan, wenn auch auf einer weniger einflussreichen Ebene, weiterhin 
punktuell in die Reichspolitik Friedrichs II. eingebunden war. Kurz vor dessen 
Kaiserkrönung war Nicolaus im Oktober 1220 anwesend, als Bischof Jordanus 
von Padua für seine Befreiung vom Romzug fünfzig Mark Silber an Guar-
nerius, den Marschall des königlichen Kämmerers Riccardus, zahlte; im Juni 
1222 schließlich bezeugte der Kaplan ein Urteil Albrechts, des Erzbischofs von 
Magdeburg und Reichslegaten in der Romagna, zugunsten des Priors von S. 
Maria in Porto bei Ravenna.360 

Abgesehen von der Einsetzung des Nicolaus als Kreuzzugslegat lassen sich 
in seinem Fall keine direkten Kontakte oder Verbindungen zum Papsttum fest-
machen. Ebenso wenig sind Aufenthalte des Kaplans in Rom bezeugt. Diese 
von der Kurie losgelöste Form des päpstlichen Subdiakonats ist auch bei Gui-
do de Caravate zu beobachten. Papst Honorius III. nahm ihn zwar 1219 in 
seinen päpstlichen Schutz und schaltete sich 1225 in einen Rechtsstreit ein, in 
den Guido de Caravate verwickelt war, doch ist eine direkte Anwesenheit des 
Subdiakons im päpstlichen Umfeld nicht nachzuweisen.361 Geht man zudem 
davon aus, dass Guido nicht in der päpstlichen Kanzlei aktiv wurde, so lässt 
sich keine Einbindung des Subdiakons in die päpstliche Politik erkennen. Sei-
ne Tätigkeiten erstreckten sich ausschließlich auf den herrscherlichen Bereich, 
wenn Guido zahlreiche Urkunden Friedrichs II. ausstellte und darüber hinaus 
1221 die Einsetzung des Pfalzgrafen Aldobrandin in den Besitz der toskani-
schen Städte Poggibonzi, Orgia und Montauto als kaiserlicher Bevollmächtig-
ter veranlasste.362 

 358 Vgl. RI V,2,4, Nr. 12544.
 359 Vgl. MGH DD F II 499f.
 360 Vgl. HB 1, S. 859f.; Ruppel , Reichslegation, S. 119–121 Nr. 3.
 361 Vgl. Reg. Hon. III 1, Nr. 1874 u. 2, Nr. 5689.
 362 Anders Schal ler, Kanzlei und Hofkapelle, S. 88: „Der direkte Einfluß der päpstlichen Kurie 
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Wiederum anders gelagert stellt sich der Fall des Johannes Fortisbrachii de 
Urbe dar, der wahrscheinlich 1230 von Friedrich II. in die Cappella Palatina 
aufgenommen wurde. Über seine Zeit als Kaplan des Kaisers ist nichts überlie-
fert, so dass auch seine eigene Aussage, er sei beim Herrscher wie beim Papst 
geschätzt gewesen, keine Bestätigung in den Quellen findet und keinesfalls als 
Hinweis auf seine Subdiakonatswürde gelesen werden kann.363 Erst nach dem 
Tod Friedrichs II. wird Johannes Fortisbrachii de Urbe in Ansätzen greifbarer, 
als er 1252 von Innozenz IV. zum Bischof von Cassano erhoben wurde. In die-
sem Zusammenhang wird er auch erstmals als päpstlicher Subdiakon bezeich-
net.364 Ob er zu diesem Zeitpunkt noch der sizilischen Hofkapelle angehörte, 
geht aus den Quellenzeugnissen nicht hervor. Bedenkt man aber, dass Johannes 
Fortisbrachii de Urbe im Umfeld des Kardinals Petrus Capocci nachweisbar 
ist, der als entschiedener Gegner der staufischen Politik auftrat und nach Fried-
richs II. Tod als päpstlicher Legat versuchte, den Einfluss Innozenz’ IV. im 
Königreich Sizilien zu stärken,365 so ist wenig wahrscheinlich, dass Johannes 
in den 1250er Jahren noch Mitglied der Palermitaner Palastkapelle war. Sollte 
seine Weihe zum päpstlichen Subdiakon nicht schon weit vor 1252 stattgefun-
den haben, wofür es keinerlei Anhaltspunkte gibt, kann bei Johannes davon 
ausgegangen werden, dass sein Status als königlicher Kaplan wie als päpstlicher 
Subdiakon nicht wie im Fall der bereits genannten Kapläne zeitgleich, sondern 
nacheinander bestand.

Eine Zugehörigkeit der vorgestellten sechs Kapläne zur päpstlichen Kapel-
le lässt sich anhand ihrer Bezeichnungen lediglich bei Matheus Philosophus 
sicher fassen. Er ist neben dem in den Quellen kaum zu greifenden Matheus 
de Porta der Einzige, der nicht nur als subdiaconus, sondern auch als capella-
nus pape betitelt wird.366 Bei den übrigen Kaplänen kann aufgrund der dürf-
tigen Quellenlage nicht geklärt werden, ob sie ebenfalls als deren Mitglieder 
zu fassen sind. Denn die Grenze zwischen einem auswärtigen Subdiakon, der 
zur päpstlichen Kapelle gehörte, aber nicht in Rom ansässig war, und einem 
Subdiakon, der diese Würde als Auszeichnung für bestimmte Verdienste er-
worben hatte, aber nicht im engeren Sinn zur Kapelle zu zählen ist, ist gerade 
im untersuchten Zeitraum fließend.367 Nur im Fall des Matheus Philosophus 

auf die Kanzlei Friedrichs II. um 1220 wird besonders deutlich an zwei Kanzleibeamten, Mat-
heus Philosophus und Guido de Caravate …“ Vgl. zu den Tätigkeiten des Guido de Caravate 
und zur Diskussion um seine Beteiligung an der Ausstellung päpstlicher Urkunden die Aus-
führungen zu seiner Person (Nr. 75).

 363 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 53 Nr. 38. Zur Frage des Zeitpunkts, an dem Johannes in die 
Cappella Palatina aufgenommen wurde, vgl. Biogramm Nr. 93.

 364 Vgl. Reg. Inn. IV, Nr. 5550f.
 365 Vgl. Reh, Kardinal, S. 84–126.
 366 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 49f. Nr. 36. Zu Matheus de Porta vgl. Biogramm Nr. 203.
 367 Vgl. dazu grundsätzlich Elze, Kapelle, S. 156, 170.
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lässt sich eine längere Anwesenheit an der römischen Kurie vermuten, die auf 
seine Tätigkeit als scriptor und interpres des Papstes wie auf seine Intervention 
zugunsten seiner Kirche S. Maria dell’Ammiraglio zurückzuführen ist.368 Auf 
diese Weise ist Matheus nicht als kurialer, sondern als auswärtiger Kaplan Ho-
norius’ III. zu kennzeichnen.369

Abschließend bleibt zu klären, wie sich die Weihe zum päpstlichen Subdia-
kon auf die Situation der sizilischen Kapläne auswirkte. Vergleicht man ihre 
Lebenswege und Tätigkeitsfelder mit ihren Kaplanskollegen, die nicht zum 
subdiaconus pape geweiht wurden, so lässt sich feststellen, dass ihnen kein nen-
nenswerter Vorteil aus ihrer zusätzlichen, zumindest formal bestehenden Bin-
dung an den Papst erwuchs. Lediglich die mehrfache Bestätigung der Rechte 
des Matheus Philosophus an seiner Kirche S. Maria dell’Ammiraglio könnte 
in diesem Sinn gedeutet werden, doch erfolgte sie zu einer Zeit, als der Kaplan 
noch nicht nachweislich päpstlicher Subdiakon war.370 Eine besondere Moti-
vation für den Herrscher, diese Kapläne mit Aufgaben zu betrauen, bei denen 
eine Verbindung zum Papst von Nutzen sein konnte, lässt sich ebenfalls nicht 
nachweisen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Nicolaus, der weniger aufgrund sei-
ner Subdiakonatswürde als vielmehr aufgrund seiner Verbindungen nach Cre-
mona mit der Reise beauftragt worden sein dürfte, da er an der dortigen Dom-
kirche als Kanoniker bepfründet war.371 Außerdem war Friedrich II. zu diesem 
Zeitpunkt die Anwesenheit des päpstlichen Legaten Hugo von Ostia in der 
Stadt nicht bekannt, so dass hier keine strategische Entscheidung für die Aus-
wahl des Boten abzulesen ist.372 Allenfalls bei der Gesandtschaft des Berardus 
nach Rom zur Übergabe des Testaments könnte seine Beauftragung durch die 
Familiaren dem Umstand seines Subdiakonats zu verdanken gewesen sein.373 

Nachteile entstanden für die sizilischen Kapläne, die zugleich päpstliche 
Subdiakone waren, ebenfalls nicht. Sicher ist hier auch der Umstand zu berück-
sichtigen, dass sich Friedrich II. in den Zeiträumen, in denen die Kapläne für 

 368 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Matheus Philosophus (Nr. 67).
 369 Vgl. auch Elze, Kapelle, S. 190: „Jetzt [seit Innozenz III.] aber konnten unbegrenzt viele 

Geistliche in unmittelbare Verbindung mit der Kurie gebracht werden, und es dauerte nicht 
mehr lange, bis nun umgekehrt der Titel eines Kapellans nicht als Verpflichtung, sondern als 
Belohnung treuer Dienste in Gebrauch kam …“.

 370 Auch andere Kapläne verfügten über gute Beziehungen zum Papsttum. Vgl. Petrus (Nr. 32) 
und Blandemirus (Nr. 83). Allerdings bezieht sich dies auf eine Phase, in der Petrus bereits 
Elekt von Palermo war und Blandemirus S. Nicola in Bari als Prior vorstand, bevor sie 1215 
zur Hofkirche erhoben wurde.

 371 Vgl. als ersten sicheren Beleg MGH DD F II 458: … magistrum N(icolaum) domini pape sub-
diaconum et Cremonensem canonicum … Vgl. zum Kanonikat auch das Biogramm zu Nico-
laus (Nr. 68).

 372 Vgl. RI V,2,4, Nr. 12544.
 373 Vgl. dazu S. 139f.
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den Herrscher aktiv waren, mit den Päpsten in einem relativ guten Einverneh-
men befand und Loyalitätskonflikte daher nicht zu erwarten waren.374 Doch 
selbst wenn man Rogerius Porcastrella entgegen aller geäußerten Zweifel in die 
Gruppe der Kapläne, die gleichzeitig päpstliche Subdiakone waren, aufnimmt, 
dann führte seine Parteinahme für den Kaiser in den konfliktreichen 1230er 
und 1240er Jahren – im Unterschied zu seinem Kaplanskollegen Gualterius de 
Ocra – nicht zu einer in den Quellen bezeugten Spannung mit Gregor IX. bzw. 
Innozenz IV.375

Wie wenig sich ihre Stellung als päpstliche Subdiakone im Tätigkeitspro-
fil der Kapläne widerspiegelte, dokumentiert das Beispiel des Guido de Ca-
ravate. Würde nicht seine Bezeichnung als subdiaconus pape und seine 1219 
erfolgte Aufnahme in den päpstlichen Schutz überliefert sein, so ließen sich 
allein anhand seiner ausschließlich auf den Herrscher ausgerichteten Tätigkei-
ten keine zumindest formal bestehenden Verbindungen zum Papsttum ablei-
ten.376 Sicherlich trug die Entfernung zur römischen Kurie auch dazu bei, dass 
das päpstliche Subdiakonat in kaum einem Fall nachweisbar zu einer engeren 
Verbindung zum Papst führte.377 Daher ist nicht davon auszugehen, dass die si-
zilischen Kapläne, die zugleich päpstliche Subdiakone waren, als Grenzgänger 
zwischen Herrscher und Papst fungierten und eine Gruppe bildeten, die „die 
politische Nähe von päpstlicher Kurie und sizilischer Regierung zu erhalten“ 
suchten.378 Dieser Vorstellung kommt zwar die parallel geführte Bezeichnung 
als Kaplan des Königs und päpstlichem Subdiakon entgegen, doch findet sie 
wenig Widerhall in den überlieferten Quellenzeugnissen.

 374 Vgl. zum historischen Kontext Stürner, Friedrich II. 1, S. 80–89, 246–253 u. 2, S. 75f.
 375 Vgl. dazu die Ausführungen zu Rogerius Porcastrella (Nr. 109) und Gualterius de Ocra 

(Nr. 110), dessen unnachgiebige Haltung im Konflikt zwischen Papst und Kaiser nicht zuletzt 
zur Aberkennung seiner Wahl zum Erzbischof von Capua führte, die Gualterius wiederum 
ignorierte. 

 376 Vgl. zu den Tätigkeiten des Guido de Caravate und zur Aufnahme in den päpstlichen Schutz 
die Ausführungen auf S. 143 sowie das Biogramm Nr. 75.

 377 Einzig bei Matheus Philosophus könnte dies der Fall sein, wenn man von einer Weihe zum 
päpstlichen Subdiakon als Anerkennung seiner Arbeit innerhalb der Kanzlei ausgehen würde. 
Selbst im Fall des Kaplans P., der innerhalb einer päpstlich beauftragten Streitschlichtung be-
geg net, ist nicht zu klären, ob diese auf seine Stellung als Subdiakon zurückzuführen ist. Vgl. 
zu beiden Beispielen oben S. 140, 142.

 378 Kamp, Kirche 2, S. 956, hier bezogen auf Matheus Philosophus; Israel , Austausch, S. 249: „… 
Guido de Caravate …, der gleichzeitig als Kaplan des Kaisers und als Subdiakon unter Papst 
Honorius III. erscheint, also wichtige Verbindungen zwischen Kaiser- und Papsthof herstellen 
konnte.“
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4. Herrscherliche Fürsorge und materielle Eigenständigkeit:  
finanzielle Ausstattung der Kapläne

Zu den von der Forschung immer wieder hervorgehobenen Kennzeichen der 
mittelalterlichen Hofkapelle gehört neben der Einbindung von Kaplänen in die 
herrscherliche Politik auch deren materielle Ausstattung, die zu einem nicht 
unwesentlichen Teil vom König getragen wurde. Unterschieden worden ist da-
bei zwischen den Kaplänen, die im Umfeld des Herrschers wirkten und über 
die Versorgung des Hofs wirtschaftlich abgesichert waren, und den Kaplänen, 
die an einer Kirche bepfründet waren und ein festes Einkommen aus den Erträ-
gen der Kirche beziehen konnten. Während in der Karolingerzeit üblich war, 
Kapläne nach beendetem Hofdienst mit einer Fiskalkirche oder einem Kloster 
auf Lebenszeit abzufinden, bestand seit dem 10. Jahrhundert für Kapläne die 
Möglichkeit, Kanonikate an Dom- und Stiftskirchen einzunehmen und auf 
diese Weise über eine zusätzliche, vom herrscherlichen Hof unabhängige, da 
über die Reichskirche finanzierte, Einnahmequelle zu verfügen.379

a) Pfründenvergabe durch die sizilischen Herrscher

Im Königreich Sizilien bildete die Bepfründung an einer Hofkirche eine der 
zentralen wirtschaftlichen Grundlagen der Kapläne. Erste Einblicke lassen sich 
im März 1159 gewinnen, als Wilhelm I. den Mitgliedern der Marienkirche zu 
Troina nicht nur die Ernennung des Petrus de Ligura zum neuen Kaplan mit-
teilte, sondern auch explizit dessen Einsetzung in eine Pfründe anordnete.380 
Weitere Informationen sind aus dem knappen Mandat kaum zu ziehen, doch 
kommt ihm dennoch eine besondere Bedeutung zu, weil es Parallelen zu spä-
teren Pfründeneinsetzungen von Kaplänen aufweist und daher möglicherwei-
se als Vorlage für die entsprechenden staufischen Mandate angesehen werden 
kann.381 Für die normannische Zeit bleibt die Anweisung Wilhelms I. allerdings 
das einzige überlieferte Zeugnis, das die explizite herrscherliche Beteiligung 
an der materiellen Versorgung eines Kaplans dokumentiert. Inwieweit auch 
Heinrich VI. Pfründeneinweisungen seiner Kapläne an Hofkirchen vornahm, 

 379 Vgl. Görl i tz , Beiträge, S. 73f.; Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 108f.; ders . , Hofkapelle 2, 
S. 120–125; Schieffer, Hofkapelle, S. 4, 6–8; Schal ler, Kanzlei und Hofkapelle, S. 80; ders . , 
Hofkapelle, S. 501; Schneider, Hofkapelle, S. 44.

 380 Vgl. DW I 26: Vestre ergo fidelitati expresse mandamus, quatinus statim receptis presentibus 
dicto presbitero possessionem ipsius cappellanie tradatis et eidem de omnibus iuribus ipsius cap-
pellanie integre respondeatis, uti ceteris cappellanis nostris solitum et statutum est percipere et 
habere, nil in contrarium attemptando. 

 381 Vgl. die Vorbemerkung zu ebd. Parallelen betreffen MGH DD F II 178, 179, 577, 618.
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ist nicht zu entscheiden, da die einzigen beiden Zeugnisse, die Calogerus de 
Messana und Marcus Bray 1197 als Inhaber einer Pfründe an der Hofkirche 
von Troina ausweisen, als Fälschungen eingestuft werden müssen.382 Erst mit 
Friedrich II. wird in dieser Frage wieder sicherer Boden betreten. Im Novem-
ber 1212 forderte der König das Kapitel der Marienkirche von Troina auf, Ni-
colaus de Avenia in seine dortige Pfründe einzuweisen.383 Im Vergleich zum 
Mandat Wilhelms I. gewährt die Anweisung Friedrichs II. genauere Einblicke 
in die Pfründenvergabe. Zum einen ist die Terminologie präziser, wenn anstelle 
von possessio nun von canonicatus, locus et stallus die Rede ist, zum anderen 
werden die Abläufe genauer beschrieben, wenn darauf hingewiesen wird, dass 
Nicolaus de Avenia in die Pfründe eingesetzt wurde, nachdem sie durch den 
Tod des Georg Nicoxia frei geworden war.384 Sowohl aus den verwendeten Be-
grifflichkeiten als auch aus dem Vergabeverfahren lässt sich schließen, dass die 
Anzahl der Pfründen an der Hofkirche von Troina begrenzt war und wie bei 
einem Kanonikat an einem Domkapitel nicht nur mit materiellen Einkünften, 
sondern auch mit einem Sitz im Chorgestühl der Hofkirche verbunden war.385 

Dasselbe Prinzip ist auch an der Cappella Palatina in Palermo nachweis-
bar.386 Im Dezember 1212, nur einen Monat nach der Einsetzung des Nico-
laus de Avenia, ließ Friedrich II. Johannes de Sulmona in das Kanonikat des 
Gratian einweisen, das dieser einst besessen hatte.387 Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, dass nicht nur der König, sondern auch Parisius als Elekt von 
Palermo zeitgleich die Einweisung des Johannes de Sulmona in die Pfründe 
gegenüber dem Kapitel der Palermitaner Palastkapelle einforderte. Sein Schrei-
ben ist aber wohl nicht als Einmischung in die Angelegenheiten der Hofkirche 

 382 RI IV,3, Nr. 386, und die Ausführungen zu Calogerus de Messana (Nr. 229) und Marcus Bray 
(Nr. 228).

 383 Vgl. MGH DD F II 178.
 384 Vgl. ebd.: Pro servitiis valde gratis et utilibus curie nostre prestitis per clericum Nicolaum de 

Auenia et que prestaturum inantea speramus, de nostra speciali gratia concessimus canonicatum 
et cappellanatum in dicta nostra ecclesia vacantem obitu presbiteri Georgii Nicoxia. Quare fi-
delitati vestre precipiendo mandamus, quatinus predicto clerico Nicolao vel eius nuncio pro eo 
locum et stallum proprium infallibiliter assignetis et de iuribus et proventibus ipsius canonicatus 
et cappellanie fideliter respondeatis, pro quanto gratiam nostram caram habetis.

 385 Vgl. dazu Marchal , Kanonikerinstitut 2, S. 9.
 386 Einblicke in die Pfründeneinsetzung von Kaplänen an anderen Hofkirchen sind nicht zu ge-

winnen. Lediglich für die Marienkirche in Messina ist überliefert, dass drei Kirchen zu ihrem 
Besitz gehörten, die an Rainaldus de Busakano (Nr. 43) als Pfründe vergeben worden waren. 
Die Bepfründung an der Nikolauskirche zu Bari lässt sich allein am Beispiel des Meliciacca 
(Nr. 153) nachweisen. Ob Andreas (Nr. 51) als Kaplan der Marienkirche zu Messina eingesetzt 
wurde, nachdem Friedrich II. die Einrichtung neuer Kanonikate in Messina aus staatlichen 
Einkünften erlaubt hatte, lässt sich nicht klären.

 387 Vgl. MGH DD F II 179: … de gratia nostra concessimus ei [i. e. Johannes de Sulmona] locum et 
stallum, quem olim magister Gracianus habuit in ipsa cappella nostra Panormi …
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zu sehen, sondern als Versuch, seine Position in Palermo weiter zu halten, da 
seine Ansprüche auf das Erzbischofsamt bereits im Mai des Jahres durch Inno-
zenz III. aberkannt worden waren.388 Es bleibt zudem die einzig überlieferte 
Stellungnahme eines Erzbischofs von Palermo zur herrscherlichen Politik der 
Pfründenvergabe an einer Hofkirche. Unklar sind hingegen die Umstände der 
Vakanz des Kanonikats. Denn ob Gratian wie Georg Nicoxia verstorben war 
oder auf seine Pfründe verzichtete, kann anhand des Begriffs olim nicht ent-
schieden werden.389

Dass die Rückgabe einer Pfründe grundsätzlich möglich war, verdeutlicht 
das Beispiel des Bartholomeus, der nach seiner Wahl zum Bischof von Syrakus 
auf seine prebenda verzichtete und den Weg frei machte für Jacobus de Ro-
manis, dem im Juli 1215 das Kanonikat von Friedrich II. verliehen wurde.390 
Es war offenbar an das Amt des Kantors der Cappella Palatina gekoppelt und 
beinhaltete ein beneficium in Form von Anteilen an den Einkünften der Mühle 
von Monachia, die nicht nur dem neuen Pfründeninhaber, sondern auch dem 
Subkantor wie dem Kapitel der Palastkapelle zustanden.391 Das Mandat Fried-
richs II. ist nicht das einzige Zeugnis für die Pfründeneinsetzung des Jacobus 
de Romanis, denn es ist ein Schreiben überliefert, mit dem sich der Kardinaldia-
kon Octavian von SS. Sergio e Bacco für die Bepfründung seines Verwandten 
Jacobus de Romanis einsetzte.392 Da hierin auf die Verleihung des Kanonikats 
durch Friedrich II. angespielt wird, wäre zu überlegen, ob die Ansprüche des 
Jacobus auf seine Pfründe nicht gesichert waren und sich der Kardinaldiakon 

 388 Vgl. zum Schreiben an das Kapitel der Cappella Palatina Garofalo, Tabularium, S. 41 Nr. 20; 
zu den Hintergründen die Ausführungen zu Parisius (Nr. 59).

 389 Vgl. dazu die Ausführungen zu Gratian (Nr. 62).
 390 Vgl. MGH DD F II 312. Auch wenn im Mandat nicht explizit der Begriff canonicatus ver-

wendet wird, so ist doch davon auszugehen, dass es sich hierbei auch um ein Kanonikat mit 
Einkünften sowie einem Sitz im Chorgestühl der Palastkapelle handelte. Dies deutet sich im 
folgenden Satz an: Quare mandamus vobis et precipimus, quatenus ipsum Iacobum canonicum 
vestrum recipientes stallum ei assignetis cum prebenda et tam de communibus quam de reddi-
tibus molendini de Monachia, sicut dictus Bartholomeus hactenus percipiebat, integram eidem 
Iacobo canonico vestro detis portionem. Als weiteres Beispiel für die Rückgabe einer Pfründe 
aufgrund der Übernahme eines Bischofsamts vgl. Rogerius de Cefaludo (Nr. 139). 

 391 Vgl. MGH DD F II 312: Notum facimus devotioni vestre, quod, quia cito nobis innotuit de 
promotione Bartholomei quondam cantoris ad episcopatum Syracusanum, de gratia nostra sta-
tuimus Iacobum filium Matthei de Romanis canonicum in ipsa cappella nostra, concessimus ei 
prebendam, quam idem Bartholomeus renunciavit, cum illo beneficio, quod hactenus percipie-
bat vobiscum in molendino Monachie. Zur Verbindung von Pfründe und Kantorenamt vgl. die 
Ausführungen zu Bartholomeus (Nr. 52) und Jacobus de Romanis (Nr. 66). Bei der Einsetzung 
des Gualfredus als Kantor, die 1219 durch Friedrich II. vorgenommen wurde, wird dagegen 
nicht auf eine Pfründe verwiesen: MGH DD F II 577, 618.

 392 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 47 Nr. 31. Zu Octavian und den verwandtschaftlichen Bezie-
hungen zu Jacobus de Romanis vgl. die Ausführungen zu diesem Kaplan (Nr. 66).
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deshalb an das Kapitel wandte. Allerdings gibt es hierfür keine Parallelzeugnis-
se aus dem herrscherlichen Umfeld.393 

Im April 1220 befahl Friedrichs II. Kantor und Kapitel der Cappella Pala-
tina, die nächste freiwerdende Pfründe an Jacobus de Calatagirone zu verge-
ben.394 Sein Hinweis auf die bereits mehrfach ausgesprochene Anordnung wie 
auch die beiden Schreiben des königlichen Kämmerers Riccardus, die in dieser 
Sache an das Kapitel der Palastkapelle gerichtet waren, zeigen, dass der Pfrün-
deneinweisung offenbar nicht sofort Folge geleistet wurde.395 Auch wenn nicht 
zu klären ist, aus welchen Gründen der Vorgang verzögert wurde, so lässt sich 
doch zumindest ein Einblick in das Verfahren der Pfründenvergabe gewinnen. 
Der Herrscher ordnete die Personalsache an, die Ausführung der im Mandat 
festgehaltenen Bestimmung vollzog sich aber auf Ebene der königlichen Beam-
ten. Schaller hat dem Kämmerer hier eine besondere Bedeutung zugesprochen, 
die sich auch dadurch erkläre, dass die Hofkirchen als Teil des Vermögens der 
Krone betrachtet wurden.396 Die Beteiligung eines Kämmerers bei der Pfrün-
denvergabe an einen Kaplan ist zwar noch im Fall des Dominicus nachweisbar, 
dem 1251 in der Nachfolge des zum Bischof von Malta erhobenen Rogerius de 
Cefaludo Einkünfte der Cappella Palatina zugesprochen wurden, doch war an 
diesem Vorgang ebenso Henricus Abbas beteiligt, der die unterschiedlichsten 
Ämter im Bereich der Finanzverwaltung innehatte.397 Dass der Kämmerer kei-
neswegs die entscheidende Schaltstelle zwischen König und Kapitel der Cap-
pella Palatina in Fragen der Pfründeneinweisung war, zeigt auch das Beispiel 
des Nicolaus de Notario Leone, dem 1256 auf Anweisung des Henricus Abbas 
die Pfründe, die zuvor Nicolaus de Centurbis innegehabt hatte, verliehen wur-

 393 Inwieweit das nur bei Garofalo überlieferte Schreiben einem Fälschungsverdacht unterliegt, ist 
nicht klar. Kamp, Kirche 2, S. 945, Anm. 55, betrachtet die Überlieferung zwar als „nicht ganz 
widerspruchsfrei“, meldet aber keine grundsätzlichen Bedenken an der Echtheit an.

 394 Vgl. MGH DD F II 625.
 395 Vgl. ebd.: Recolit excellentia nostra iam pluries dedisse vobis per nostras litteras in mandatis, 

ut Iacobo de Calatagirone notario et fideli nostro primam vacantem prebendam in ecclesia ve-
stra conferre deberetis, omni difficultate remota. Quod utrum mandatum nostrum super hoc 
exequistis, penitus ignoramus … Vgl. das Schreiben des Kämmerers Riccardus bei Garofalo, 
Tabularium, S. 44 Nr. 26: Praeterea ad hoc, ut sincere dilectionis vestrae linea nobiscum firmiter 
roboretur, preces vobis pangimus copiosas, rogantes attente, ut super factum Notarii Jacobi de 
Calatagirone cujus devotio nobis habitat intrinsecus, sicuti Dominus noster Rex per suas literas 
vobis mandat. Ähnlich auch das zweite Schreiben (vgl. Buscemi, Appendix, S. 19): Cum re-
miniscamur iampridem vobis pro Notario Jacobo de Calatagirone dilecto nostro licteras depre-
catorias destinasse, ut iuxta mandatum regium, et nostri servici interventa primam vacantem 
praebendam in Cappella Panormi, eidem Notario conferretis …

 396 Vgl. dazu Schal ler, Hofkapelle, S. 504.
 397 Garofalo, Tabularium, S. 65–67 Nr. 46; vgl. auch die Ausführungen zu Dominicus (Nr. 141) 

und Rogerius de Cefaludo (Nr. 139). Zur Einordnung des Henricus Abbas vgl. Friedl , Studi-
en, S. 201f.



 151

de.398 Zunächst war die Vergabe durch Ruffinus de Placientia, den päpstlichen 
Generalvikar, erfolgt. Wohl aufgrund der durch die Gefangennahme des Lega-
ten veränderten politischen Situation sah sich Nicolaus jedoch kurz darauf ge-
zwungen, die königliche Kurie um eine Bestätigung der zugedachten Pfründe 
zu bitten, die schließlich von Henricus Abbas vorgenommen wurde.399 Geht 
man zudem davon aus, dass der Kämmerer in der Praxis nicht nur mit der 
Abwicklung von finanziellen Zahlungsvorgängen sowie der Bewirtschaftung 
des herrscherlichen Besitzes betraut war, sondern zu seinen Aufgaben auch 
Fragen der zivilen Gerichtsbarkeit und die Kontrolle der städtischen Verwal-
tungsorgane zählten,400 so wird klar, weshalb der Kämmerer nicht als zentrale 
Instanz bei Verwaltungsfragen einer Hofkirche angesehen werden kann, wie 
dies Schaller formuliert hat.401 

Über die Einbeziehung von Mittelspersonen bei der Auszahlung von Lei-
stungen, die mit einer Pfründe an einer Hofkirche verbunden waren, infor-
miert schließlich ein Mandat König Manfreds, das wohl im Dezember 1265 
ausgestellt wurde. Hierin wurde gegenüber dem Kapitel der Cappella Palatina 
angeordnet, die Pfründeneinkünfte des Kaplans Cursinus an dessen procura-
tor Iuncta auszubezahlen.402 Weshalb die Zahlung nicht direkt an den Kaplan 
erfolgte, sondern an seinen procurator, der zugleich als Zeremoniar der Kathe-
drale von Palermo wirkte, ist nicht zu klären, zumal weitere Beispiele für diese 
Praxis nicht bekannt sind.403 

 398 Vgl. Buscemi, Appendix, S. 25.
 399 Vgl. ebd., S. 25; zur politischen Situation, die Henricus Abbas durch seine Beteiligung an der 

Gefangennahme des Ruffinus nicht unwesentlich mitbestimmte, Friedl , Studien, S. 202.
 400 Vgl. dazu ebd., S. 46–51.
 401 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 501: „Eine natürliche Beziehung zwischen den beiden Institu-

tionen [d. h. Kammer und Hofkapelle] war ja schon dadurch gegeben, daß die Hofkirchen, wie 
gesagt, ein Sondervermögen innerhalb des Krongutes darstellten und infolgedessen in letzter 
Instanz sicher der Verwaltung des Kämmerers unterstanden.“ Schaller bezieht sich hier auf 
die Vorsteher der Hofkirche von Altamura, Palmerius de Viano und Johannes Currentus de 
Brundusio, die in Zeugenaussagen eines Inquisitionsprotokolls von 1299 als Mitglieder der 
königlichen Kammer ausgewiesen werden. Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 93–220 
Nr. 89, sowie die Ausführung zu den beiden Kaplänen (Nr. 207 u. 208). Problematisch sind 
diese Schlussfolgerungen Schallers jedoch auch deshalb, weil zwischen der Kammer als am 
Hof angesiedelter Behörde und dem Kämmerer als regional wirkendem Beamten streng zu 
unterscheiden ist. Vgl. dazu bereits die Ausführungen auf S. 94.

 402 Vgl. Brantl , Kanzlei, S. 357f. Nr. 2.
 403 Iuncta könnte mit dem späteren Bischof von Cefalù identisch sein, der erstmals im Jahr 1281 

begegnet. Vgl. ebd.; IRM Nr. 440. Die sich andeutende Vorgehensweise des Kapitels, Pfrün-
denleistungen einzubehalten, so dass eine herrscherliche Aufforderung zur Auszahlung nötig 
wurde, findet sich auch in einem äußerst knappen Mandat Friedrichs II., mit dem der Subkan-
tor 1218 angewiesen wurde, die monatliche Zahlung von einem Tarenen an Johannes de Pant-
arca nicht zu behindern. Allerdings ist nicht mit Sicherheit zu klären, ob Johannes zur Cappella 
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Umstritten waren möglicherweise die Ansprüche des Benenatus auf sein be-
neficium an der Cappella Palatina, die der Kaplan im Februar 1210 durch Papst 
Innozenz III. offiziell bestätigen ließ.404 Weniger die Notwendigkeit der Bestä-
tigung, die mit den angedeuteten praktischen Schwierigkeiten zu begründen 
ist, die nach einer formalen Pfründeneinsetzung auftreten konnten, als viel-
mehr die Instanz, an die sich der Kaplan wandte, ist ungewöhnlich. Weshalb 
Benenatus nicht Friedrich II. mit seinem offensichtlich bestehenden Problem 
konsultierte, sondern Innozenz III., kann aufgrund der Kürze des Schreibens 
ebenso wenig geklärt werden wie die Frage, ob der Papst bereits in die Verlei-
hung des beneficium involviert gewesen war.405

Während einige Mandate und Anweisungen der königlichen Beamten Ein-
blicke in die Abläufe der Pfründeneinsetzung von Kaplänen an einer Hofkirche 
ermöglichen, ist in vielen Fällen nicht zu klären, inwieweit sich die Pfründen 
qualitativ voneinander unterschieden, da die Begrifflichkeiten häufig wechseln, 
wenn in dem einen Mandat beispielsweise von canonicatus mit locus et stallus 
die Rede ist, im anderen Zeugnis jedoch nur von prebenda oder beneficium, der 
letztgenannte Begriff aber auch als Synonym für eine Pfründe mit Sitz im Chor 
stehen kann.406 Hinzu kommt das methodische Problem, dass Kapläne in den 
Urkunden schwankend als capellani, clerici oder canonici einer Hofkirche be-
zeichnet werden können, über ihre finanzielle Ausstattung jedoch häufig keine 
Informationen überliefert sind, so dass nicht entschieden werden kann, ob ein 
canonicus automatisch auch über ein Kanonikat verfügte oder seine finanzielle 
Ausstattung auf andere Weise erfolgte.407 In vielen Fällen ist darüber hinaus un-
klar, wie hoch eine Pfründe dotiert war und in welcher materiellen Form (Na-
turalabgabe oder Geldbetrag) sie ausgezahlt wurde.408 Nur im Fall des Nicolaus 
de Notario Leone ist explizit vermerkt, dass seine Pfründe jährlich vier Gold-
unzen umfasste, eine Summe, die wohl auch für Nicolaus de Centurbis anzu- 
setzen ist, der die Pfründe vor Nicolaus de Notario Leone innegehabt hatte.409 

Palatina gehörte, da er im Mandat nur mit seinem Namen genannt wird. Vgl. MGH DD F II 
457 sowie die Ausführungen zu N.N. (Nr. 69).

 404 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 45 Nr. 28: Ea propter dilecte in Domino fili tuis precibus an-
nuentes beneficium quod habes in Cappella Regia, sicut illud juste possides et quiete, auctoritate 
tibi apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. 

 405 Garofalo, Tabularium, S. 45 Nr. 28, und die Ausführungen zu Benenatus (Nr. 57).
 406 Vgl. als Beispiele etwa MGH DD F II 178 u. 312. Vgl. zu diesem begrifflichen Problem auch 

Marchal , Kanonikerinstitut 2, S. 9f.; zum Begriff prebenda Barrow, Cathedrals, S. 537f.
 407 Vgl. zu diesem Problem bereits S. 56–60.
 408 Vgl. zum Wandel von Pfründen in Form von Naturalien hin zu Pfründen in Form von Geld-

zahlungen mit Blick auf den Bereich der Domkapitel Barrow, Cathedrals, S. 541 u. 561, sowie 
mit Blick auf die Verhältnisse an St. Peter in Rom Johrendt, Diener, insb. S. 127f.

 409 Vgl. Buscemi, Appendix, S. 25; zur Auszahlung von einem Tarenen monatlich an Johannes de 
Pantarca vgl. S. 152f., Anm. 403. Ein weiterer Hinweis findet sich 1219, als Nicolaus de Macino 
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Ebenfalls offen bleibt, ob die angesprochenen Anteile des Jacobus de Romanis 
an den Einkünften der Mühle von Monachia auch als Geldzahlungen erfolgten, 
da die Formulierung des Mandats dazu keine Auskunft erteilt.410 Diese Unsi-
cherheit gilt auch für die Kapläne Nicolaus Sichus, Rogerius de Cefaludo und 
Dominicus, denen der dritte Teil eines Zehnten (tertiaria) zugesprochen wur-
de, der aus verschiedenen, der Cappella Palatina von der königlichen Kurie zur 
Verfügung gestellten Orten, etwa der Kapelle von Gerace, gewonnen wurde.411 
Bedenkt man jedoch, dass die Geldwirtschaft im Königreich Sizilien während 
des 13. Jahrhunderts bereits weit entwickelt war, so ist davon auszugehen, dass 
die Zahlungen nicht in Form von Naturalien erfolgten.412 

Die finanzielle Ausstattung von Kaplänen durch den Herrscher erfolgte 
aber nicht nur durch die Bepfründung an einer Hofkirche. Vor Oktober 1188 
übertrug König Wilhelm II. seinem Kaplan Benedictus die Kirche S. Filippo 
del Mela als Pfründe.413 Auch Friedrich II. versuchte während der lang andau-
ernden Vakanz des Bistums Cefalù in den 1240er Jahren, einzelne Mitglieder 
der Cappella Palatina gezielt durch Einkünfte aus Kirchen, die in der Obödi-
enz des Bistums lagen, zu versorgen, konnte sich dabei langfristig aber nicht 
gegenüber Innozenz IV., der dieses Vorgehen wohl auch vor dem Hintergrund 
der in dieser Zeit virulenten päpstlich-kaiserlichen Konfliktfelder nicht billigen 
wollte, und dem 1249 gewählten Bischof Riccardus de Logotheta durchset-
zen.414 Bereits 1244 kassierte Innozenz IV. wohl auf Bitten des damals im Exil 
weilenden Bischofs Alduin von Cefalù die Verleihung der Kirche S. Lucia bei 
Syrakus an den Kaplan B., die von Friedrich II. zuvor vorgenommen worden 
war.415 Unbeeindruckt von dieser päpstlichen Maßnahme vergab der Kaiser die 
Kirche erneut, diesmal an seinen Kaplan Nicolaus de Panormo, der auf sei-
ne Ansprüche jedoch im Oktober 1249 auf Druck des Elekten Riccardus de 

(Nr. 71) zehn Unzen erhielt, die allerdings nicht von Friedrich II., sondern von Blandemirus als 
dem Prior von S. Nicola ausbezahlt wurden.

 410 Vgl. MGH DD F II 312.
 411 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 55 Nr. 41 u. S. 65–67 Nr. 46, sowie die Ausführungen zu Nico-

laus Sichus (Nr. 115), Rogerius de Cefaludo (Nr. 139) und Dominicus (Nr. 141). Zum Begriff 
tertiaria vgl. auch Schal ler, Hofkapelle, S. 504, Anm. 137; zum Sachverhalt Kamp, Kirche 3, 
S. 1146f.

 412 Zur Geldwirtschaft unter den Staufern vgl. Grierson/Travaini , Coinage, S. 155–193.
 413 Vgl. Kehr, Urkunden, S. 456 Nr. 30: … idem magister Benedictus dicebat pertinere ecclesie 

sancti Philippi de Valle Melacii, quam ei concessimus in prebendam …
 414 Vgl. dazu die Ausführungen zu B. (Nr. 129); Stürner, Friedrich II. 2, S. 518–522.
 415 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, sowie die Ausführungen zu B. (Nr. 129). Die Kirche 

S. Lucia bei Syrakus gehörte zum Kirchengut des Bistums Cefalù. Vgl. dazu Kamp, Kirche 3, 
S. 1044. Zu Alduin von Cefalù, der über Jahre hinweg einen Prozess gegen die königliche Kurie 
führte, vgl. ebd., S. 1055–1061, sowie die Ausführungen zu Nicolaus (Nr. 85), der im Rahmen 
des Prozesses bezeugt ist.
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Logotheta verzichten musste.416 Zur selben Zeit ließ der Elekt die Rechte des 
Basilius, Kantor der Cappella Palatina, auf zwei Drittel des Regalzehnten aus 
der Kirche S. Maria in Polizzi prüfen. Spätestens seit 1247 scheint Basilius über 
diese Einkünfte verfügt zu haben, da für August des Jahres eine Anweisung 
des magister camerarius Philippus de Cathania zur Auszahlung dieser Sum-
me nach erfolgter Inquisition überliefert ist.417 Trotz seiner Bemühungen, von 
Konrad IV. im Juli 1252 ein Schreiben zu erhalten, mit dem seine Ansprüche 
auf die Einkünfte gerechtfertigt werden konnten, gelang es Basilius nicht, sich 
gegen Riccardus de Logotheta durchzusetzen, so dass auch er letztlich seine 
von Friedrich II. verliehenen Rechte im Juni 1253 aufgeben musste.418 Geht 
man davon aus, dass Basilius als Kantor der Cappella Palatina auch an der Hof-
kirche bepfründet war,419 so wäre denkbar, dass seine zusätzlichen Einkünfte 
aus der Kirche S. Maria in Polizzi im Sinne der Pfründenanhäufung zum Vor-
gehen gegen den Kaplan führten. Hierfür gibt es aber keine Anzeichen. Viel-
mehr scheint die herrscherliche Vergabe der zur Obödienz des Bistums Cefalù 
gehörenden Kirche den Widerstand des Elekten herausgefordert zu haben.420 

b) Finanzielle Zuwendungen durch auswärtige Herrscher

Eine materielle und finanzielle Absicherung durch den Herrscher lässt sich 
bei wenigen Kaplänen in besonderer Form nachweisen, denn sie erfolgte nicht 
durch den sizilischen, sondern durch den englischen König. Im Fall des Tho-
mas Brown ist dieser Vorgang darauf zurückzuführen, dass der Kaplan Ro-
gers II. in den 1150er Jahren wieder in seine Heimat zurückkehrte, in der  
englischen Finanzverwaltung tätig wurde und darüber hinaus das Amt des 
elemosinarius, des königlichen Almosenverwalters, ausübte. Die zwischen 
1159/60 und 1179/80 regelmäßig erfolgten Gehaltszahlungen, die im Schnitt 
sieben libera, zwölf solidi und einen denarius umfassten, sind daher als Entloh-
nung für seine Dienste am englischen Hof zu sehen.421 Da Thomas Brown aber 
in dieser Zeit keine Verbindungen mehr zum Königreich Sizilien nachgewie-
sen werden können und eine weiterhin bestehende Zugehörigkeit zur dortigen 
Hofkapelle nicht zuletzt wegen der Gründe, die ihn zur Rückkehr nach Eng-

 416 Pirr i , Sicilia Sacra 2, S. 806; Kamp, Kirche 3, S. 1065; vgl. auch die Ausführungen zu Nicolaus 
de Panormo (Nr. 136).

 417 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, sowie die Ausführungen zu Basilius (Nr. 133). Zur 
Kirche S. Maria in Polizzi vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1045.

 418 Vgl. dazu Kamp, Kirche 3, S. 1065, Anm. 144. 
 419 Vgl. oben S. 149.
 420 Vgl. auch Kamp, Kirche 3, S. 1065.
 421 Vgl. die Ausführungen zu Thomas Brown (Nr. 14).



 155

land bewogen haben könnten, eher auszuschließen ist, betrifft diese finanzielle 
Ausstattung durch König Heinrich II. nicht mehr einen sizilischen Kaplan.422 
Ähnlich problematisch ist in der Einschätzung auch die Bitte Friedrichs II. an 
den englischen König Heinrich III., Philippus de Sesso Einkünfte aus einem 
Kirchenlehen in Höhe von vierzig Mark zukommen zu lassen.423 Sie erfolgte 
im Mai 1238 zu einem Zeitpunkt, als Philippus de Sesso zwar bereits über gute 
Verbindungen zum Kaiser verfügte, aber noch nicht als dessen Kaplan nachge-
wiesen werden kann.424 

Daher ist nur Gualterius de Ocra sicher als Kaplan anzusehen, der Geld-
zahlungen vom englischen Hof erhielt. Abgesehen von einmaligen Zuwendun-
gen – Schenkung eines silbernen Bechers im Wert von vier Mark oder Ent-
schädigung für entstandenen Sachschaden in Höhe von einer Mark –425 erhielt 
Gualterius mehrfach Ausgleichszahlungen, mit denen die Kosten, die im Rah-
men seiner Gesandtschaften nach England entstanden waren, gedeckt werden 
sollten.426 Darüber hinaus wurde der Kaplan auch materiell versorgt, indem 
ihm der König für vier seiner Rückreisen ins Königreich Sizilien ein Schiff zur 
Verfügung stellte.427 Seit Januar 1244 erhielt Gualterius de Ocra zudem ein von 
einmaligen und aufgabenbezogenen Zuwendungen unabhängiges jährliches 
Lehen in Höhe von vierzig Mark, dessen Auszahlung bis 1248 nachweisbar 
ist.428 Ob Heinrich III. auch in der Folgezeit die Einkünfte weiterhin zur Ver-
fügung stellte, geht aus den Quellen nicht hervor, doch ist anzunehmen, dass 
der König die Zahlungen irgendwann einstellte, da Gualterius nicht mehr als 
Gesandter nach England reiste. Außerdem verfolgte Heinrich III. nach dem 
Tod Friedrichs II. zeitweilig eigene Ambitionen auf das Königreich Sizilien, 
so dass eine finanzielle Unterstützung des staufertreuen Gualterius nicht op-
portun gewesen wäre.429 Für den Zeitraum der ausgehenden 1230er und 1240er 

 422 Vgl. dazu bereits S. 132f.
 423 Vgl. Calendar of the Patent Rolls 3, S. 219.
 424 Das erste Zeugnis, das Philippus de Sesso als Kaplan Friedrichs II. bezeichnet, ist die Kanzlei-

ordnung, die spätestens 1244 entstanden sein dürfte. Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 736 Nr. 
988, sowie die Ausführungen zu Philippus de Sesso (Nr. 131).

 425 Vgl. Calendar of the Close Rolls, S. 466; Calendar of the Liberate Rolls 1, S. 396.
 426 Vgl. Calendar of the Liberate Rolls 1, S. 268, 276, 277, 278 u. 2, S. 80, 95. 
 427 Calendar of the Liberate Rolls 2, S. 81, 209, 275 u. 3, S. 95; vgl. auch die Ausführungen zu 

Gualterius de Ocra (Nr. 110).
 428 Vgl. Calendar of the Patent Rolls 3, S. 415; Kantorowicz, Petrus de Vinea, S. 64, Anm. 61.
 429 Vgl. zum Versuch, Heinrichs III. Sohn Edward, Earl of Lancaster, zum König von Sizilien 

zu erheben, Weiler, Henry III, S. 127–150. Einen anderen Akzent setzt Kantorowicz, Pe-
trus de Vinea, S. 66: „Im August dieses Jahres werden ihm [Petrus de Vinea] wie auch seinem 
Neffen und Walter v. Ocra zum letzten Mal die Jahrgelder angewiesen. Wenige Monate später 
erfolgt Vineas Sturz und damit hören seltsamerweise auch die Zahlungen an die beiden anderen 
Süditaliener auf. Ihre Namen erscheinen in den Rolls nicht wieder – auch dies für uns nicht 
erklärlich.“
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Jahre lag Heinrichs III. Motivation für eine Ausstattung des kaiserlichen Ge-
sandten wohl darin, das bestehende, gute politische Einvernehmen mit Fried-
rich II., an dem dem Kaiser, wie seine Gesandtschaften nach England zeigen, 
ebenfalls gelegen war, auch über diesen Weg weiter zu stärken.430 Dafür spricht 
auch, dass nicht nur Gualterius de Ocra, sondern auch der kaiserliche Vertraute 
Petrus de Vinea wie auch sein Neffe Johannes zur selben Zeit über jährliche 
Einkünfte verfügten, die ihnen durch Heinrich III. vermittelt wurden.431 An-
ders als im Fall des Philippus de Sesso lässt sich bei Gualterius de Ocra aber 
keine Mitwirkung des Kaisers am Zustandekommen der finanziellen Ausstat-
tung des Kaplans festmachen.

Insgesamt erweisen sich die finanziellen Zuwendungen der englischen Herr-
scher gegenüber den Kaplänen des Königreichs Sizilien als Möglichkeit ihrer 
Versorgung, die zwar einen längeren Zeitraum umfassen konnte, letztlich aber 
situations- und personenbezogen blieb, wie das Beispiel der drei ehemaligen, 
künftigen und amtierenden Kapläne zeigt.

c) Bepfründung an Kirchen ohne herrscherliche Beteiligung 

In einigen Fällen verfügten Kapläne über Einkünfte aus Kirchen, deren Ver-
gabe nicht durch den Herrscher vorgenommen worden war. Von Goffredus, 
einem Kaplan der Cappella Palatina, ist bekannt, dass er die Kirche S. Lorenzo 
bei Vicari als beneficium ab ecclesia Agrigentina besaß, womit nur das Bistum 
bzw. der Bischof von Agrigent als Verleihender gemeint sein kann.432 Auch 
Guido de Lilla, Prior von S. Nicola in Bari, war die Kirche S. Maria di Nazaret 
in Barletta durch Erzbischof Jacobus von Trani verliehen worden.433 Dieselbe 
Praxis lässt sich bei Thomas de Vinea beobachten: Vor 1243 erhielt der Ka-
plan Besitz in Teano durch Erzbischof Jacobus von Capua zugesprochen.434 
Nicht von einem Bischof, sondern mit Erlaubnis des Abts Leonardus von Cava 
wurde schließlich Gualterius Ioncata 1251 die Kirche S. Giorgio in Giffoni 
übertragen.435 Gualterius war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht nach-
weisbar Angehöriger der Hofkapelle, da er lediglich als Kleriker von Salerno 
bezeichnet wird. Zu welchem Zeitpunkt er das Amt des Vorstehers der Hof-
kirche von Salerno übernahm, geht aus den Quellenzeugnissen nur insofern 
hervor, als die Einsetzung frühestens 1260, sicher aber vor König Manfreds 

 430 Vgl. ebd., S. 64.
 431 Vgl. ebd. und die Ausführungen zu Johannes de Vinea (Nr. 236).
 432 Vgl. Collura, Carte, S. 122 Nr. 63.
 433 Vgl. CDBarese 8, Fi langieri  di  Candida, S. 337 Nr. 167.
 434 Vgl. dazu Kamp, Kirche 1, S. 124, sowie die Ausführungen zu Thomas de Vinea (Nr. 113).
 435 Vgl. Badia di Cava, Archivio, Pergamene Arca N LII, Nr. 108.
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Tod 1266 erfolgt sein muss.436 Unklar ist, wem Petrus de Miro de Agralisto 
die Übertragung der Kirche des hl. Thomas als Lehen zu verdanken hatte. Im 
Rahmen der Klärung seines Rechtsstreits mit einem nicht näher bekannten Ni-
colaus um die Zugehörigkeit von zwei Olivenbäumen wird auf diese Frage 
nicht weiter eingegangen.437

d) Kanonikate an Domkirchen

Als ein weiteres Prinzip der finanziellen Ausstattung sizilischer Kapläne kann 
ihre Bepfründung an Kathedralkirchen gedient haben. Eine Reihe von Ka-
plänen wird nicht nur als Angehörige der Hofkapelle oder Mitglieder einer 
bestimmten Hofkirche, sondern auch als Kanoniker einer Bischofskirche ge-
nannt.438 Abgesehen von der Bezeichnung als canonicus ist den Quellen aber 
kaum etwas über den Hintergrund der dortigen Bepfründung zu entnehmen, 
da es sich in der Regel um Urkundenzeugnisse handelt, in denen die Kapläne 
durch eine darin dokumentierte Tätigkeit und auf diese Weise losgelöst von den 
Modalitäten ihrer finanziellen Ausstattung in Erscheinung treten. So lässt sich 
nicht klären, ob die Kapläne tatsächlich als vollgültige Mitglieder des Domka-
pitels anzusehen sind und damit auch in vollem Umfang über Einkünfte sowie 
Rechte und Pflichten verfügten, die mit ihrem Kanonikat verbunden waren. 
Ebenso wenig ist allein anhand des Begriffs canonicus zu ermessen, unter wel-
chen Umständen ihre Einsetzung in ein Kanonikat erfolgte und wie hoch die 
Einkünfte bemessen waren, die ihnen möglicherweise zuflossen.439 Und auch 
über das zumindest theoretisch bestehende Problem einer Pfründenanhäufung 
durch ein Doppelkanonikat an einer Hof- und Domkirche geht aus den Quel-
len nichts hervor.440 Dafür lassen sich einige Aussagen über die Bedeutung der 
Verbindungen zu einer Domkirche anhand der Reihenfolge treffen, mit der 
Geistliche der herrscherlichen Hofkapelle beitraten und als Kanoniker zu-
mindest formal einer Domkirche zugehörten. Gualfredus war beispielsweise 

 436 Vgl. die Ausführungen zu Gualterius Ioncata (Nr. 145).
 437 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 112f. Nr. 75.
 438 Vgl. S. 60.
 439 Zum Problem des Begriffs canonicus vgl. Marchal , Kanonikerinstitut 2, S. 10, Anm. 9, sowie 

zu den Rechten und Pflichten der Kanoniker ebd., S. 9.
 440 Das Verbot des Erzbischofs Doferius von Bari von 1205, mit dem eine gleichzeitige Zugehörig-

keit von Klerikern zur Kathedrale und zur Nikolauskirche unterbunden wurde, betrifft noch 
nicht die Phase, in der S. Nicola als Hofkirche angesehen werden kann, und hat in der Folgezeit 
auch keine Erneuerung erhalten. Lediglich Blandemirus, der nicht nur Prior von S. Nicola, 
sondern auch Erzpriester an der Kathedrale war, scheint von dieser Maßnahme betroffen ge-
wesen zu sein. Vgl. dazu die Ausführungen zu Blandemirus (Nr. 83) sowie zum Verbot CDBa-
rese 1, ed. Nitto de Rossi/Nitt i  di  Vito, S. 141–143 Nr. 73.
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bereits Kanoniker von Messina, als ihn Friedrich II. im November 1219 zum 
neuen Kantor der Cappella Palatina bestellte.441 Ob er sein Kanonikat aller-
dings nach der Übernahme seines Amts in der Hofkirche beibehielt, ist nicht 
zu entscheiden, da er in der Folgezeit nicht mehr als canonicus Messanensis, 
sondern nur noch als cantor oder precentor bezeichnet wird.442 Dieselbe Si-
tuation lässt sich bei Nicolaus beobachten, der 1217 Kanoniker von Meißen 
war, bevor sich seine Zugehörigkeit zur sizilischen Hofkapelle für das darauf-
folgende Jahr sicher belegen lässt.443 In der Folgezeit ist von seinem Meißener 
Kanonikat in den Quellen nicht mehr die Rede, doch scheint seine wohl seit 
1205 nachweisbare zusätzliche Anbindung an das Domkapitel von Cremona 
auch nach der Aufnahme in die Hofkapelle weiter bestanden zu haben, da er 
im Oktober 1218 sowohl als päpstlicher Subdiakon und königlicher Kaplan als 
auch als canonicus Cremonensis bezeichnet wird.444 Sicher zu belegen ist diese 
doppelte Anbindung an eine Hofkirche wie auch ein Domkapitel schließlich 
bei Guillelmus de Archiepiscopo, der zwischen 1248 und 1266 als Kanoniker 
von Capua bezeugt ist und 1265 die Leitung der Hofkirche von Salerno über-
nahm.445 

Auch wenn nicht in allen Fällen nachgewiesen werden kann, dass die Ver-
bindung zum Domkapitel nach der Aufnahme in den Kaplansstatus gehalten 
wurde, da die Bezeichnung eines Kaplans als canonicus einer Domkirche oft nur 
punktuell in den urkundlichen Zeugnisse aufscheint, ohne dass geklärt werden 
kann, ob der Terminus lediglich begrifflich überlagert oder die Zugehörigkeit 
zur Domkirche tatsächlich aufgehoben wurde, so deutet sich doch hier ein 
wichtiger Unterschied zur Situation der Hofkapelle im Reich an. Die insbeson-
dere für die ottonische und salische Zeit getroffene Beobachtung, dass Kapläne 
zur finanziellen Ausstattung an Domkirchen bepfründet sein konnten,446 greift 
hier insofern nicht, als sich in den genannten Fällen eine Verbindung zu einer 
Domkirche und damit gegebenenfalls auch eine dortige Bepfründung schon 
nachweisen lässt, bevor ein Geistlicher überhaupt als Angehöriger der Hofka-

 441 Vgl. MGH DD F II 577: … quod nos pro gratis et acceptis servitiis Gualfredi canonici Messa-
nensis, cappellani et fidelis nostri, de gratia nostra concessimus et contulimus ei cantoriam ipsius 
cappelle …

 442 Vgl. dazu die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77).
 443 Vgl. dazu die Ausführungen zu Nicolaus (Nr. 68).
 444 Vgl. MGH DD F II 458. Als weitere Beispiele, bei denen die Bezeichnung als Kanoniker ei-

ner Domkirche zeitlich früher nachweisbar ist als die Bezeichnung als Kaplan, vgl. Gualterius 
(Nr. 27), Guido de Caravate (Nr. 75), Henricus de Mazaria (Nr. 144) und Guillelmus de Ar-
chiepiscopo (Nr. 204). Unklar ist die Situation bei Johannes Fortisbrachii de Urbe (Nr. 93) und 
Rogerius Porcastrella (Nr. 109).

 445 Vgl. die Ausführungen zu Guillelmus de Archiepiscopo (Nr. 204).
 446 Vgl. stellvertretend für die ältere Forschung Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 120–134, 216–

223, 276f.
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pelle nachgewiesen werden kann. Zwar lassen sich auch gegenläufige Beispiele 
finden, wenn Bartholomeus Longus, Matheus Longus und Angelus bereits seit 
Jahren Angehörige der Cappella Palatina waren, bevor sie erstmals urkund-
lich als Kanoniker von Palermo ausgewiesen werden.447 Doch zeigt der Ge-
samtbefund, dass keineswegs von einer systematischen Versorgung sizilischer 
Kapläne an Domkirchen ausgegangen werden kann, sofern diese überhaupt 
allein aufgrund der Bezeichnung canonicus angenommen werden darf. Hinzu 
kommt, dass auch bei den Kaplänen, die erst nach Aufnahme in die Hofkapelle 
als Kanoniker einer Domkirche bezeichnet werden, nicht gesichert ist, inwie-
weit sie weiterhin Kapläne blieben, wenn sie in der Folgezeit ausschließlich als 
canonici bezeichnet werden.448 Letztlich kann daher nur festgehalten werden, 
dass die Bezeichnung eines Kaplans als canonicus einer Domkirche auf eine 
dortige Bepfründung hindeuten kann, diese aber im Königreich Sizilien of-
fenbar nicht als bevorzugte Möglichkeit betrachtet wurde, Kapläne materiell 
auszustatten und abzusichern.

e) Persönlicher Besitz und Privatvermögen

Bei einem Großteil der normannischen und staufischen Kapläne lässt sich ihre 
finanzielle Ausstattung allein in Form persönlichen Besitzes und Vermögens 
erfassen. Dies gilt in besonderem Maß für die Mitglieder der Nikolauskirche 
in Bari, denen direkte, vom Herrscher veranlasste Bepfründungen nicht nach-
gewiesen werden können.449 Einen guten Einblick in die Verhältnisse bieten 
hierbei die Testamente, die einige Kapläne ausstellen ließen. Neben einem oder 
mehreren Häusern konnten Kapläne Weinberge, Olivenbäume und andere 
Ländereien sowie monetäre Ersparnisse besitzen, die ihrer materiellen Exi-
stenzsicherung dienten und nach ihrem Tod an Verwandte, Privatpersonen, be-
stimmte Kirchen oder die Hofkirche, der sie zugehört hatten, vergeben werden 
sollten.450 Darüber hinaus ist der Besitz, Kauf und Verkauf, die Schenkung so-
wie der Empfang eines Hauses teilweise gegen Pachtzins bei mehreren Kaplä-

 447 Vgl. die Ausführungen zu Bartholomeus Longus (Nr. 90), Matheus Longus (Nr. 104) und An-
gelus (Nr. 130). Weitere Beispiele für diese Reihenfolge sind Petrus (Nr. 32) und Gentilis de 
Preturo (Nr. 82).

 448 Vgl. zu diesem Problem beispielsweise die Ausführungen zu Bartholomeus Longus (Nr. 90) 
und Angelus (Nr. 130). Zur grundsätzlichen Schwierigkeit der schwankenden Terminologien 
in den Quellen vgl. auch S. 53–60.

 449 Im Fall der Hofkirchen von Messina, Salerno und Altamura verhindert die schmale Quellenla-
ge genaue Einblicke in die Ausstattung ihrer Kapläne. Vgl. zu diesem überlieferungsbedingten 
Quellenproblem bereits S. 112. 

 450 Vgl. dazu die Testamente der Kapläne Benenatus (Nr. 57), Parisius (Nr. 59), Nicolaus de 
Hodierna (Nr. 86), Gregorius (Nr. 88), Johannoccarus de Oliverio (Nr. 123) und Gualterius 
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nen urkundlich bezeugt.451 Einige Kapläne verfügten zudem über ausgedehnte 
Familienbesitzungen, wie Berardus und Thomas de Vinea, die teilweise vom 
Herrscher verliehen worden waren oder von der Elterngeneration weiterver-
erbt werden konnten, wie im Fall des Kaplans Hugo, der spätestens 1237 den 
Familienbesitz durch das Testament seines Vaters erhielt.452 Die Übertragung 
von Besitz an Mitkapläne durch testamentarische Verfügung oder Schenkung 
zeigt darüber hinaus, dass private Vermögensmasse auch zur materiellen Ab-
sicherung einzelner Kapläne herangezogen wurde, wobei hier nach dem Prin-
zip der persönlichen Beziehung vorgegangen worden sein dürfte, wenn etwa 
Maio im Testament des Johannoccarus de Oliverio nicht nur als Haupterbe 
eingesetzt wurde, weil er Mitkanoniker von S. Nicola, sondern auch dessen 
Bruder war.453 Insgesamt verfügten die sizilischen Kapläne auf diese Weise über 
unterschiedliche Möglichkeiten zur finanziellen Ausstattung, die ihnen Unab-
hängigkeit von herrscherlichen Zuwendungen ermöglichte und auf eine höhere 
Autonomie im Bereich ihrer Versorgung schließen lässt.

f) Pfründen- und Besitzverlust

Nicht nur die Nachhaltigkeit, mit der manche Pfründeneinweisung oder Pfrün-
denauszahlung durch den Herrscher wiederholt oder im Fall des Benenatus so-
gar durch Papst Innozenz III. bestätigt werden musste, sondern auch die ver-
geblichen Versuche Friedrichs II., Kapläne der Cappella Palatina an Kirchen 
aus der Obödienz des Bistums Cefalù langfristig zu versorgen, zeigen, dass die 

(Nr. 146). Schal ler, Hofkapelle, S. 505, kennt nur das Testament des Benenatus und des Pa-
risius.

 451 Vgl. Henricus (Nr. 13), Simon (Nr. 16), Robertus (Nr. 50), Gregorius (Nr. 88), Jacobus (Nr. 
103), Petracca de Porticella (Nr. 119), Jacobus de Gentile (Nr. 143).

 452 Vgl. die Ausführungen zu Berardus (Nr. 46), Thomas de Vinea (Nr. 113), Hugo (Nr. 76). Nicht 
gewertet werden kann Scholarius, da unsicher ist, ob er Kaplan Rogers I. war. Vgl. dazu Bio-
gramm Nr. 217.

 453 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 116 Nr. 78: Ego Iohannoccarus … institui michi heredem 
Iaconum Maionem fratrem meum in omnibus rebus meis tam stabilibus quam mobilibus quas 
habeo intus in Baro et de foris et constitui michi epitropos dominum Mathiam sacerdotem sancti 
Nicolai prefatum Iaconum Maionem fratrem et heredem meum Iaconum Petrum de Miro et 
Iaconum Fratellum … Zu den Verwandtschaftsverhältnissen vgl. die Ausführungen zu Johan-
noccarus de Oliverio (Nr. 123) und Maio (Nr. 124). Als weitere Beispiele für die Berücksich-
tigung von Mitkaplänen vgl. Petracca de Porticella (Nr. 119), der sein Haus an Agralistus de 
Tammaro, ebenfalls Kanoniker von S. Nicola, übertrug, Jacobus de Gentile (Nr. 143), der ein 
Haus gegen Pachtzins von Henricus de Mazaria (Nr. 144) erhielt, der später ebenfalls Kaplan 
der Cappella Palatina wurde, und Petrus Coppuleccha (Nr. 163), dem im Testament des Grego-
rius (Nr. 88) ein Viertel seiner Einkünfte aus der Kirche S. Nicola als Nießbrauch zugesprochen 
wurde.
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finanzielle Ausstattung eines Kaplans nicht immer unangefochten war.454 Eine 
Aberkennung von Ansprüchen auf bestimmte Leistungen nach vorheriger Prü-
fung der rechtlichen Lage ist auch in weiteren Fällen zu greifen. Häufig sorgte 
eine Konkurrenzsituation um Einkünfte für einen Rechtsstreit, der vor eine 
höhere Entscheidungsinstanz getragen wurde. So hatte Bischof Stephan von 
Patti Ansprüche auf Ländereien und Weinberge gestellt, die hinsichtlich ihrer 
Zugehörigkeit zur Kirche S. Filippo del Mela, die Wilhelm II. seinem Kaplan 
Benedictus verliehen hatte, umstritten waren. Ein im Oktober 1188 vom König 
vorgenommener Vergleich sprach dem Bischof die Rechte zu, verpflichtete ihn 
aber zu einer Entschädigungszahlung an den Kaplan in Höhe von 2.200 Ta-
ri.455 Das Eingreifen Wilhelms II. war nicht etwa durch die Konfliktlage seines 
Kaplans motiviert worden, sondern entsprach der königlichen Anweisung, be-
sitzrechtliche Konflikte zwischen zwei Geistlichen vor einem zivilen Gericht 
zu klären und bei einem Vergleich die Zustimmung des Herrschers einzuho-
len.456 Ebenfalls durch königliche Entscheidung wurden Rainaldus de Busaka-
no 1191 drei Kirchen entzogen, die ihm zuvor als prebenda verliehen worden 
waren, um sie gegen ein casale einzutauschen, das sich seit 1173 im Besitz der 
Kartause S. Stefano del Bosco befand.457 Anders als im Fall des Benedictus ist 
jedoch nicht überliefert, ob Rainaldus eine Ausgleichszahlung erhielt; ebenso 
wenig geht aus der Urkunde Tankreds von Lecce hervor, weshalb ausgerechnet 
diese Kirchen für den Gütertausch eingesetzt wurden. 

Die Aberkennung von Besitzungen musste aber nicht immer durch den 
Herrscher erfolgen, sondern konnte auch auf Ebene der königlichen Beamten 
entschieden werden. Im Oktober 1251 beklagte Adam, Kanoniker von S. Ma-
ria di Nazaret, vor dem zuständigen Richter Sebastian von Barletta die aus sei- 
ner Sicht unrechtmäßige Verleihung der Kirche S. Maria di Nazaret und ihrer 
Besitzungen an Guido de Lilla, Prior von S. Nicola. Das Urteil des Richters 
begünstigte Adam, der als Ausgleich sechs Goldunzen an den Prior sowie fünf-
zehn an den Erzbischof Jacobus von Trani zu zahlen hatte.458 Guido de Lilla 
scheint der Entscheidung zunächst nicht Folge geleistet zu haben, da im Mai 
1252 eine Aufforderung des Richters an ihn erging, nach Barletta zu kommen 
und dort auf seine Ansprüche zu verzichten, der der Prior am Ende auch nach-

 454 Vgl. S. 153f.
 455 Vgl. Kehr, Urkunden, S. 456f. Nr. 30; DW II 149 (= Enz. 158).
 456 Vgl. z. B. DW II 35 (= Behring 176), 47 (= Behring 182) u. 51 (= Enz. 85). Eingegangen sind 

diese Verfügungen Wilhelms II., die den Gerichtsstand der Geistlichen je nach Rechtsinhalt 
verschieden ansetzten, auch in die Konstitutionen Friedrichs II. Vgl. Konstitutionen Fried-
richs II., ed. Stürner, I 105, S. 294. Zu dieser Rechtspraxis vgl. auch Enzensberger, Wilhelm, 
S. 419f.; ders . , Utilitas regia, S. 33f.; ders . , Macht, S. 404; Schl ichte, König, S. 133–136.

 457 Vgl. DT 12. Zur Verleihung des casale an die Kartause durch Wilhelm II. vgl. DW II 70 (= Enz. 
Nr. 101).

 458 Vgl. CDBarese 8, Fi langieri  di  Candida, S. 337f. Nr. 167.
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kam.459 Als Sonderfall innerhalb der überlieferten Aberkennungsverfahren fi-
nanzieller und materieller Ausstattung ist der Verlust der Pfründe des Meliciac-
ca anzusehen, der im Rahmen des aufgrund seines persönlichen Fehlverhaltens 
gegen ihn gerichteten Prozesses erfolgte, den Leo als Vorsteher und die Ge-
meinschaft von S. Nicola 1259 geführt hatten und der keinerlei herrscherliche 
oder richterliche Mitwirkung erkennen lässt. Erst 1267 gelang es Meliciacca 
in einem formalen Verfahren, nicht nur seine Ansprüche zurückzugewinnen, 
sondern auch eine Entschädigung von 19 Goldunzen und 25 Tarenen zu erhal-
ten.460

Neben regional konkurrierenden Besitzansprüchen und – wie im Fall des 
Meliciacca – internen Differenzen innerhalb einer Kaplansgemeinschaft sind 
zwei Situationen überliefert, in denen Besitz- bzw. Pfründenverluste auf per-
sönliche Motive des Herrschers oder politische Umbruchsituationen zurück-
zuführen sind. Im Juni 1249 entzog Friedrich II. seinem Kaplan Thomas de 
Vinea dessen Besitz in Capua, nachdem der Bruder Petrus de Vinea des Verrats 
und der Bestechlichkeit für schuldig befunden und verurteilt worden war.461 
Diese causa wog für Friedrich II. umso schwerer, als Petrus de Vinea zu seinen 
engsten Vertrauten gehört hatte.462 Thomas de Vinea blieb in seiner Stellung als 
Kleriker der Salernitaner Hofkirche zwar unangetastet, doch zeigt der unmit-
telbar nach der Verurteilung und dem Selbstmord des Petrus de Vinea erfolgte 
Entzug der Güter, dass nicht nur der kaiserliche Logothet, sondern die gesamte 
Familie in Ungnade gefallen war. Die Auswirkungen dürfte auch Johannes de 
Vinea, der Sohn des Thomas und damit Neffe des Petrus de Vinea, zu spüren 
bekommen haben, der entgegen der bisherigen Forschung zwar nicht zu den 
Kaplänen Friedrichs II. zu rechnen ist, aber in den 1240er Jahren als Gesandter 
und Notar des Kaisers tätig geworden war.463 Mit dem Zeitpunkt der Verur-
teilung des Petrus de Vinea ist Johannes im Umfeld des Herrschers nicht mehr 
nachweisbar; das abrupte Schweigen der Quellen könnte darauf hindeuten, 
dass Friedrich II. in diesem Fall nicht mit Gütereinzug reagierte, sondern Jo-
hannes de Vinea aus seinem Umfeld entfernen ließ.464 Dass die durch den Tod 

 459 Vgl. ebd., S. 342–344 Nr. 169f.
 460 Vgl. CDBarese 13, ed. Nitt i  di  Vito, S. 15 Nr. 6: … et in decem et octo unciis auri et viginti-

quinque tarenis, pro fructibus dicti stalli ab eodem Capitulo perceptis, et in una uncia auri pro 
expensis litis a nobis taxatis … Zum Verfahren gegen Meliciacca vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di 
Vito, S. 160–161 Nr. 101 sowie die Ausführungen zu seiner Person (Nr. 153).

 461 HB 6,2, S. 743. Petrus de Vinea wird hier explizit als Verräter (proditor) betitelt.
 462 Vgl. zum Kontext Stürner, Friedrich II. 2, S. 577–580.
 463 Vgl. dazu die Ausführungen zu Johannes de Vinea (Nr. 236).
 464 Wenn Thomas lediglich Güter entzogen wurden, er aber in seiner Stellung belassen wurde, 

sich bei Johannes jedoch der umgekehrte Fall andeutet, da er nach dem Sturz des Petrus zwar 
nicht mehr im Umfeld Friedrichs II. nachweisbar ist, ihm seine Güter aber erst auf Initiative 
Innozenz’ IV. aberkannt wurden, der nur an der Rechtmäßigkeit ihrer Vergabe und nicht am 
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Manfreds und die Herrschaftsübernahme der Anjou veränderte politische Lage 
im Königreich Sizilien schließlich zum Verlust von Pfründenansprüchen füh-
ren konnte, zeigt das Beispiel des Martolinus, dem im März 1267 canonicatus 
und prebenda an der Cappella Palatina, die ihm einst von Manfred verliehen 
worden waren, durch Karl I. von Anjou entzogen wurden.465

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die sizilischen Kapläne über un-
terschiedliche Möglichkeiten der materiellen und finanziellen Versorgung ver-
fügten. Die Ausstattung durch den Herrscher mit Pfründen an einer Hofkirche 
oder an einer von ihr unabhängigen Kirche tritt dabei in den Quellen deutlich 
hervor, wenngleich Umfang und Form der Pfründe nicht immer konkret zu 
greifen sind und hier neben dem Prinzip der begrenzten Pfründenanzahl an 
einer Hofkirche wohl auch von einer qualitativen Staffelung auszugehen ist. 
Dass die staufischen Herrscher die Verwaltung der Einkünfte an Hofkirchen 
bisweilen im Blick behielten, dokumentieren zwei Inquisitionen aus den Jah-
ren 1254 und 1261/62, die im Auftrag Konrads IV. und Manfreds erfolgten, 
um die Ansprüche der Mitglieder von S. Nicola auf Einkünfte während einer 
Vakanz des Priorats zu überprüfen und schließlich deren Verwaltung durch die 
königliche Kurie zu veranlassen.466 Im Unterschied zur Situation der Kapläne 
im Reich scheint die Bepfründung an einer Domkirche durch Übernahme ei-
nes dortigen Kanonikats eine eher untergeordnete Bedeutung im Rahmen der 
materiellen Ausstattung gespielt zu haben, zumal hier die Bedingungen aus den 
fast ausschließlich urkundlichen Quellenzeugnissen, die zudem in der Regel 
nur den Terminus canonicus überliefern, kaum rekonstruiert werden können. 
Nicht zu unterschätzen ist schließlich das private Vermögen, über das Kapläne 
verfügen konnten und das in Form einer internen Zirkulation auch zur Versor-
gung von Mitkaplänen genutzt werden konnte, so dass der Aspekt der materi-
ellen Eigenständigkeit deutlich greifbar wird. Die Pfründenvergabe an Kapläne 
durch kirchliche Amtsträger dokumentiert schließlich, dass deren Ausstattung 
unabhängig vom Herrscher durch andere Personengruppen erfolgen konnte. 
Ebenso wenig ausschließlich auf den König ausgerichtet war der Verlust von 
Pfründen und Besitz, der in Thomas de Vinea und Martolinus sicher signifi-
kante Beispiele für den herrscherlichen Einfluss findet, aber auch hier auf loka-
ler Ebene erfolgen konnte.

Fehlverhalten des Petrus de Vinea interessiert war, so lässt dies darauf schließen, dass der Sturz 
des Petrus de Vinea im Ergebnis zu unterschiedlichen Konsequenzen für seine Verwandten 
führte. Vgl. dazu auch das Biogramm zu Johannes de Vinea (Nr. 236).

 465 Vgl. CDCarlo, ed. Del  Giudice, S. 310f. Nr. 113: … canonicatum ac prebendam, quos Mar-
tolinus frumentarius clericus ex collatione quondam Manfredi olim principis Tarentini in capella 
sacri palatii nostri Panormitani de facto tenebat. Vgl. auch IRM Nr. 503.

 466 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito S. 144–151 Nr. 93 u. S. 167–175 Nr. 105.
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5. Kapläne als Kulturträger? Möglichkeiten und Grenzen einer Beteiligung an 
kulturellen Austauschprozessen innerhalb und außerhalb des Regnum Siciliae

Das Königreich Sizilien bot im 12. und 13. Jahrhundert durch seine Grenzla-
ge im Mittelmeerraum, durch seine Brückenfunktion in Richtung Afrika und 
Orient wie auch durch seine heterogene Bevölkerungsstruktur im Innern gute 
Voraussetzungen für kulturellen Austausch.467 Schon die in vornormannischer 
Zeit ausgebildeten Regionen – die politisch unabhängigen Dukate in Kampa-
nien und die langobardischen Fürstentümer, die zum byzantinischen Reich ge-
hörenden Gebiete Apulien, Kalabrien und der südlichen Basilikata sowie die 
islamisch geprägte Insel – waren keine geschlossenen politischen, religiösen 
und ethnischen Einheiten, sondern ermöglichten kulturelle Verschiebungen 
und Austauschbewegungen.468 Mit der normannischen Eroberung Süditaliens 
und der Gründung des Königreichs verstärkte sich diese Situation, wenn bei-
spielsweise Siedler aus Norditalien oder kalabresische Griechen auf Sizilien 
ansässig wurden.469 Der nach dem Tod Rogers II. langsam einsetzende und sich 
unter Friedrich II. weiter verfestigende Latinisierungsprozess entsprach nicht 
dem gezielten Vorhaben der sizilischen Herrscher, ein sprachlich, kulturell 
und religiös einheitliches Reich zu schaffen, sondern war das Resultat prag-
matischer politischer Entscheidungen, die in der Konsequenz allerdings dazu 
führten, dass die Bedeutung des byzantinisch-griechischen und des islamisch-
arabischen Erbes immer weiter zurückgedrängt wurde.470 Besonders gut lässt 
sich diese Entwicklung an der sizilischen Verwaltung verdeutlichen, die in nor-
mannischer Zeit noch in erheblichem Maß auf Fachwissen, Erfahrung und Mit-
wirkung von Beamten griechischer und arabischer Herkunft angewiesen war, 
deren Kompetenz für die staufische Herrschaftsausübung aber immer weniger 
von Bedeutung war, da mittlerweile eine aus dem lateinisch-westlichen Umfeld 
stammende Beamtenschaft herangewachsen war, die anstelle ihrer griechisch-

 467 Vgl. Houben, Kulturkontakte, S. 113; Burkhardt/Mersch/Ritzerfeld/Schröder, Hy-
bridisierung, S. 467, die für den gesamten Mittelmeerraum von der „Überlappung mehrerer 
Kulturbereiche und [der] damit einher gehenden Eigenschaft eines zugleich verbindenden und 
trennenden Raums“ sprechen. Zur intensiven Debatte um den Begriff „Orient“, der hier nur 
zur Umschreibung des geographischen Raums verwendet wird, vgl. exemplarisch Schnepel/
Brands/Schönig (Hg.), Orient.

 468 Vgl. zu dieser differenzierten Sicht von Falkenhausen, Friedrich II., S. 235; dies . , Sprach-
gewirr, S. 341; Kölzer, Brücke, S. 51f.; Houben, Kulturkontakte, S. 113f. 

 469 Vgl. von Falkenhausen, Sprachgewirr, S. 341f.
 470 Vgl. zu dieser jüngeren Sicht der Forschung Houben, Kulturkontakte, S. 119; von Fal-

kenhausen, Friedrich II., S. 236–262; dies . , Sprachgewirr, S. 342–347, insb. S. 343; Becker, 
Archimandrit, insb. S. 242–245; Johns, Church, S. 133f. Die ältere Forschung ist wesentlich 
stärker von einer bewussten Rechristianisierung und Relatinisierung bereits in normannischer 
Zeit ausgegangen, die nicht zuletzt die griechischen Klöster betroffen hätte. Vgl. dagegen be-
reits von Falkenhausen, Monasteri, S. 208f.
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arabischen Vorgängerin in der Verwaltung eingesetzt werden konnte.471 Den-
noch blieb die kulturelle Vielschichtigkeit Süditaliens ein Charakteristikum des 
Königreichs in normannischer und auch noch in staufischer Zeit.

Wie wirkte sich nun diese Situation auf die Lebensumstände und Tätig-
keitsfelder der Kapläne aus? Die kulturwissenschaftliche Forschung bietet zur 
Beantwortung dieser Frage ein fast unüberschaubares Angebot methodischer 
Zugänge, die seit mehreren Jahrzehnten auch in der Mediävistik erprobt wer-
den. Das Konzept des Kulturtransfers und das der Hybridisierung sind dabei 
in den vergangenen Jahren verstärkt auf das Königreich Sizilien angewendet 
worden.472 Unter Kulturtransfer werden seit den 1980er Jahren wechselseitige 
Austauschprozesse zwischen einer Ausgangs- und einer Zielkultur verstanden, 
die zur grenzüberschreitenden Übertragung, Integration und Weiterentwick-
lung kultureller Errungenschaften führen.473 Am Anfang steht das mehr oder 
weniger bewusst gesteuerte Interesse der Empfängerkultur an einem speziellen 
Kulturgut der Ausgangskultur – Ideen, Erfahrungen, Güter, Texte, Rituale, In-
stitutionen –, das unterschiedlichen Motiven unterliegt und beispielsweise die 
Integration von vermeintlichen oder tatsächlichen herrschaftsstabilisierenden 
Normen und Werten betreffen kann.474 Der Vermittlungsprozess wird durch 
Einzelpersonen, Personengruppen oder auch Institutionen getragen, die wie-
derum durch den Transport das zu übertragende Kulturgut verändern und 
verformen. Schließlich folgt dessen Integration in die Zielkultur, die von ei-
ner möglichst unveränderten Aufnahme bis hin zur selektiven, bearbeitenden 
und letztlich neuschöpfenden Rezeption reichen, aber auch die Möglichkeit 
der Verweigerung, der verzögerten Aufnahme oder Abwehrhaltung umfassen 
kann, wenn das importierte Kulturgut nicht mit den Gegebenheiten vor Ort 

 471 Vgl. aus der umfangreichen Literatur zur sizilischen Verwaltung Johns, Adminstration; Köl-
zer, Magna imperialis curia; vgl. auch oben S. 8, Anm. 39.

 472 Vgl. zur Anwendung der beiden Konzepte etwa Grebner/Fried (Hg.), Kulturtransfer; 
Johns, Kings, der den Begriff Kulturtransfer allerdings nicht verwendet; Schel ler, Migratio-
nen; Burkhardt , Hybridisierungsprozesse; Ousterhout, Architecture, S. 272–275; Wolf , 
Alexandria.

 473 Zur Definition vgl. Burke, Austausch; Middel l , Kulturtransfer, S. 18; ders . , Wechselseitig-
keit, S. 17f.; Eisenberg, Kulturtransfer, S. 399; Kaelble , Debatten, S. 475; Espagne, Kom-
paratistik, S. 15; Lüsebrink, Kommunikation, S. 129f.; Hartmann/Rahn, Kulturtransfer, 
S. 479f.; Gerogiorgakis/Scheel/Schorkowitz, Kulturtransfer, insb. S. 393–396. Zur Ent-
wicklung des Konzepts vgl. Jurt , Paradigma; Espagne, Stand; Schmale, Erkenntnisinteres-
sen.

 474 Vgl. Middel l , Wechselseitigkeit, S. 18; Kortländer, Begrenzung, S. 7–9; Lüsebrink, Kom-
munikation, S. 140f.; Eisenberg, Kulturtransfer, S. 403. Zum Kulturobjekt vgl. Espagne, 
Komparatistik, S. 17; Espagne/Werner, Kulturtransfer, S. 20; Lüsebrink, Kulturtransfer, 
S. 213f.; Schmale, Einleitung, S. 45f.; North, Austausch, S. 1. Zu den unterschiedlich ver-
wendeten Begriffen von Ausgangs- und Ziel-, Empfänger- und Rezeptionskultur oder auch 
Erst- und Zweitkontext vgl. Kel ler, Kulturtransferforschung, S. 109.
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kompatibel ist.475 Das Kulturtransferkonzept verfolgt damit das Ziel, starre 
Kategorien von Nationen oder geschlossenen Kulturräumen aufzubrechen 
und deren Durchlässigkeiten, die durch den Transport von Kulturgütern ent-
stehen, aufzuzeigen.476 Der Übergang zum Konzept der Hybridisierung ist 
damit fließend, da Kulturen als von vornherein vielschichtig, vermischt und 
heterogen begriffen werden.477 Um allerdings die Dynamik des konkreten 
Transfers beobachten zu können, muss die Kulturtransferforschung sowohl 
beim Ausgangs- als auch beim Aufnahmekontext von stabilen Einheiten aus-
gehen.478 Was auf den ersten Blick wie eine konzeptionelle Inkonsequenz er-
scheint, wird argumentativ überwunden, denn „die unendliche Hybridisierung 
des Hybriden kann man abstrakt benennen, für eine konkrete Forschung und 
Fragestellung muss man logisch-heuristische – nicht aber essentialistisch ge-
dachte – ‚Einfrierungen‘ vornehmen.“479 

Während das Konzept des Kulturtransfers sein Hauptaugenmerk auf den 
Prozess der Übertragung eines bestimmten Kulturobjekts und die Rolle der 
Vermittlungsinstanzen richtet, untersucht der Ansatz der Hybridisierung, 
der seit den 1970er Jahren aus den Postcolonial Studies hervorgegangen ist, 
stärker „kulturelle Prozesse von Nachahmung, Aneignung, Verfremdung, 
Ähnlichkeit, Austausch oder auch Konflikt“ im Sinne konstruktiver „Über-
lappungs- und Überschneidungsphänomene“ in Rand- oder Grenzräumen.480 
Hybridisierung betrifft dabei die Verschmelzung von unterschiedlichen Ele-
menten zu völlig neuen Formen, die Schaffung eines Neuen bei gleichzeitiger 
Erkennbarkeit der ursprünglich differenten Teile oder auch die Vermischung 
von schon immer als heterogen anzusehenden und nicht zu unterscheidenden 
Formen.481 Der Vorgang der Hybridisierung kann sowohl unbewusst als auch 

 475 Vgl. Espagne, Rolle, S. 311f.; Kortländer, Begrenzung, S. 8–10; Lüsebrink, Kommunika-
tion, S. 132–136. Zum Prozess der Integration vgl. Eisenberg, Kulturtransfer, S. 399f.; Es-
pagne, Komparatistik, S. 15; zum Prozess der Desintegration Burke, Austausch, S. 30–35; 
Lüsebrink, Kommunikation, S. 137.

 476 Vgl. Schmale, Kulturaustausch, S. 12f.; Werner, Rahmen, S. 16f.
 477 Vgl. Bachmann-Medick, Turns, S. 248.
 478 Vgl. Espagne, Komparatistik, S. 17; in abgemilderter Form Espagne/Werner, Kulturtrans-

fer, S. 20; Lüsebrink, Kulturtransfer, S. 213f.
 479 Zwierlein, Auswirkung, S. 56. Ähnlich Gerogiorgakis/Scheel/Schorkowitz, Kultur-

transfer, S. 390.
 480 Vgl. Burkhardt/Mersch/Ritzerfeld/Schröder, Hybridisierung, S. 470; Bachmann-

Medick, Turns, S. 198; Schneider, Hybridisierung, S. 175: „Nicht trennscharfe Distinktio-
nen und Definitionen sind derzeit entscheidend, sondern Vermischungen.“ Zur Entstehung des 
Hybridisierungskonzepts vgl. Ackermann, Das Eigene, S. 140–142; Manzeschke, Einlei-
tung, S. 355–358; Mil l , Transdifferenz, S. 433–436; Bachmann-Medick, Turns, S. 200–202; 
Burke, Hybridity, S. 49–54.

 481 Vgl. zu dieser Unterscheidung Friedman, Sprechen, S. 38; Burkhardt/Mersch/Ritzer-
feld/Schröder, Hybridisierung, S. 470, 474–540, mit anschaulichen Beispielen.
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intentional ablaufen und zudem politisch motiviert sein, etwa wenn es durch 
Hybridisierungsprozesse zur absichtlichen Auflösung kultureller Praktiken 
und Traditionen kommt, um Herrschaft in einem heterogenen Kulturraum zu 
stabilisieren, wenn durch nachahmende Hybridisierung in umgekehrter Blick-
richtung jegliche Form der Vorherrschaft oder Überlegenheit verhindert wird 
oder die politische Intention nicht festgelegt ist, sondern durch Hybridisierung 
Macht- und Austauschprozesse in multipler Form miteinander verwoben wer-
den.482 Auf diese Weise zielt das Hybridisierungskonzept darauf ab, die Bedin-
gungen von kultureller Vielschichtigkeit zu erkennen und kulturelle Eingren-
zungen aufzulösen. Nicht nur die Grenzen zwischen den einzelnen Typen von 
Hybridisierung sind dabei fließend, sondern auch die Anwendungsgebiete des 
Konzepts – ähnlich wie beim Kulturtransfer – variabel, wenn bestimmte Per-
sonengruppen, die in Grenzregionen und heterogenen Kulturräumen leben, 
ihre Gebräuche und Traditionen, aber auch materielle und objektbezogene 
Quellen wie Bauten, Kunstwerke, Karten, Texte und deren Übersetzung auf 
Verschmelzungsprozesse hin untersucht werden können.483 

Sowohl das Konzept des Kulturtransfers als auch das der Hybridisierung 
ist – sicherlich auch bedingt durch ihren weiten Interpretations- und Anwen-
dungsspielraum – in der geschichts- und kulturwissenschaftlichen Forschung 
nicht frei von Kritik.484 Dennoch schärfen beide Ansätze den Blick auf die Le-
bensumstände und Tätigkeitsfelder der Kapläne vor dem Hintergrund der skiz-
zierten kulturellen Heterogenität Süditaliens. Zunächst wird daher mithilfe des 
Kulturtransferkonzepts danach gefragt, ob Kapläne als Kulturträger bzw. Ver-
mittler von Kulturobjekten wirkten; in einem zweiten Schritt wird unter dem 
Blickwinkel der Hybridisierung untersucht, in welchem kulturellen Rahmen 

 482 Vgl. dazu Friedman, Sprechen, S. 39f.; Nederveen Pieterse, Hybridität, S. 398–403; 
Burkhardt/Mersch/Ritzerfeld/Schröder, Hybridisierung, S. 471f.; Burke, Hybridity, 
S. 66–101. Zum Begriff des „third space“ als Handlungsraum, in dem sich Hybridisierung voll-
zieht, vgl. Bronfen/Marius, Kulturen, S. 14; Bachmann-Medick, Turns, S. 203–306, 248, 
297–299; Ha, Hybridität; kritisch Zwierlein, Auswirkung, S. 57.

 483 Vgl. Bachmann-Medick, Turns, S. 200; Burke, Hybridity, S. 13–33. Zur Anwendung vgl. 
Burkhardt/Mersch/Ritzerfeld/Schröder, Hybridisierung, S. 474–540; Borgolte/
Schneidmüller  (Hg.), Hybride Kulturen; Shalem, Objekte.

 484 Zur flexiblen Anwendung des Kulturtransferkonzepts und zu seiner relativ offenen Form vgl. 
pointiert Schmale, Kulturtransfer, S. 216, der das Konzept des Kulturtransfers als „eine Arte 
Freeware“ bezeichnet. Ähnlich Burke, Hybridity, S. 54: „As for ‚hybridity‘, it is a slippery, 
ambiguous term, at once literal and metaphorical, descriptive and explanatory.“ Zur Kritik 
vgl. Ha, Hybridität, S. 226f.; Bachmann-Medick, Turns, S. 200f.; Burke, Hybridity, S. 7; 
Nederveen Pieterse, Hybridität, S. 403–412; Werner, Rahmen, S. 17, 19–22. Grundsätz-
lich problematisch sind zudem die Fälle, bei denen – nicht nur in Bezug auf Süditalien – die 
Bezeichnung ‚Kultutransfer‘ undifferenziert auf alle Phänomene, die in irgendeiner Weise mit 
kultureller Begegnung zu tun haben, angewendet wird. Vgl. hierzu auch Hartmann/Rahn, 
Kulturtransfer, S. 483; Gerogiorgakis/Scheel/Schorkowitz, Kulturtransfer, S. 394.
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die Kapläne lebten und in welcher Form sich die kulturelle Vielschichtigkeit 
des Königreichs Sizilien auf ihre Situation auswirkte. Dabei wird exemplarisch 
auf die an der Cappella Palatina ansässigen Kapläne primär unter Roger II. ein-
gegangen, da hier die Quellenlage im Vergleich zu anderen Hofkirchen, geo-
graphischen Bereichen des Königreichs und Zeiträumen umfangreicher ist und 
die Kapläne in Palermo auch in enger Verbindung zum Herrscherhof und einer 
kulturell heterogenen Bevölkerung lebten.485

Der prominenteste Kaplan, der als Kulturträger in Erwägung gezogen wer-
den kann, ist Thomas Brown. Lange bevor das Konzept des Kulturtransfers 
entwickelt wurde, hat insbesondere die englischsprachige Forschung in ihm 
bereits einen Verbindungsmann zwischen dem anglonormannischen und dem 
sizilischen Königreich gesehen.486 Der Kaplan, der Ende der 1130er Jahre 
wahrscheinlich im Umfeld des späteren Kanzlers Robert von Selby von Eng-
land aus nach Süditalien aufgebrochen war, habe unter Roger II. entscheidende 
Kenntnisse in der Finanzverwaltung erworben, die er nach seiner Rückkehr 
am Hof Heinrichs II. als Mitglied des Exchequers und als Almosenverwalter 
des Königs eingebracht habe.487 In der Sprache des Kulturtransferkonzepts ist 
Thomas Brown demnach als Vermittlungsinstanz zu betrachten, die admini-
stratives Wissen als Kulturobjekt von der süditalienischen Ausgangskultur an 
die anglonormannische Zielkultur transferierte und dort auch für dessen er-
folgreiche Aufnahme sorgte: Im 12. Jahrhundert gehörte die anglonormanni-
sche Verwaltung neben der sizilischen zu den am besten entwickelten im west-
lichen Europa.488 

Doch ist bei dieser Überlegung, dass der Kaplan mit seinen Kenntnissen 
über das sizilische Finanzwesen die Entwicklung der englischen Verwaltung 
beeinflusste, Vorsicht geboten. Denn in den sizilischen Quellen lassen sich 
keine gesicherten Hinweise dafür finden, dass Thomas Brown in der Finanz-
verwaltung Rogers II. tatsächlich tätig war. Die von der Forschung als Beleg 
angeführte Kopie einer Landschenkungsurkunde vom Dezember 1149, die von 
einem qã’id namens Barrün bestätigt wurde, wurde nicht von Thomas Brown, 
sondern von Rogers Eunuchen Petrus unterschrieben, der in den Quellen 
mehrfach als qã’id bezeichnet wird und später unter Wilhelm I. weiter Karriere 
machte. Als Beleg kann hier eine lateinisch-arabische Inschrift angeführt wer-

 485 Zur kulturellen Vielschichtigkeit Palermos in normannischer Zeit vgl. auch Fodale , Palermo, 
S. 213f.

 486 Vgl. etwa Haskins, England, S. 438, der von Thomas Brown als „connecting link between the 
fiscal systems of the two kingdoms“ spricht.

 487 Vgl. Pauli , Thomas Brunus, S. 536; Caspar, Roger II., S. 317; Haskins, England, S. 438, 
441; Loud, Kingdom, S. 550f. Zu Thomas Brown als elemosinarius des Königs vgl. Biogramm 
Nr. 14.

 488 Vgl. Pauli , Thomas Brunus, S. 536; Caspar, Roger II., S. 317f.; Caravale , Regno, S. 213–217; 
Haskins, England, S. 651–655. 
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den, auf der Petrus als servus palatii bzw. als Eunuch Barrün ausgewiesen wird; 
für Thomas Brown ist durch ein arabischsprachiges Fragment der Cappella 
Palatina dagegen die arabisierte Namensversion Ma. stir Tümãs.  bezeugt.489

Ähnlich problematisch sind auch die Angaben englischer Quellen über Tho-
mas Browns Tätigkeiten im Königreich Sizilien, insbesondere diejenigen des 
von Richard FitzNigel verfassten Dialogus de Scaccario. Richard, der aus einer 
einflussreichen Familie stammte – sein Vater Nigel war Schatzmeister Hein-
richs I., sein Onkel der einflussreiche Kanzler und Bischof Roger von Salisbury 
– und als Thesaurar Heinrichs II. sowie als Bischof von London tätig wurde,490 
verfasste mit seinem Ende der 1170er Jahre entstandenen Dialogus eine praxis-
orientierte Abhandlung, die sich in Form eines Dialogs zwischen einem magi-
ster und einem discipulus dem allgemeinen Aufbau, aber auch den konkreten 
Arbeitsweisen des Exchequer widmet.491 Über Thomas Brown schreibt Richard 
FitzNigel an zwei Stellen. Einerseits wird sein Aufgabenbereich innerhalb des 
Exchequer umrissen – ihm unterlag die neu eingerichtete, direkte Berichter-
stattung an den König über relevante Vorgänge bei der Rechnungsprüfung –,492 
andererseits berichtet Richard über Thomas Browns Zeit im Königreich Si-
zilien und die Gründe für seine Rückkehr nach England. Bemerkenswert ist 
hier, dass über konkrete Verwaltungsaufgaben des Kaplans nichts gesagt wird, 
sondern der Autor an dieser Stelle, im Gegensatz zu den detaillierten Infor-
mationen über Thomas’ Position im Exchequer, auffallend unscharf bleibt. So 
formuliert er nur, Thomas Brown sei ein bedeutender Mann am Hof Rogers II. 
gewesen, der dem König mit seinen umsichtigen Ratschlägen als wichtige Ver-
trauensperson gedient habe.493 Nicht konkrete Verwaltungsaufgaben, sondern 
Thomas Browns Tätigkeiten als Streitschlichter im königlichen Auftrag und 
seine in der Bezeichnung familiaris regis dokumentierte Nähe zum Herrscher 
scheinen hier durch.494

 489 Vgl. mit allen Belegen bereits S. 92f.
 490 1176 war Richard FitzNigel für die Restrukturierung des Finanzwesens in der Normandie 

zuständig, 1189 stieg er zum Bischof von London auf und verwaltete während des dritten 
Kreuzzugs zudem das Erzbistum Canterbury. Vgl. Johnson, Introduction, S. XIV–XVII; 
Hudson, Administration, S. 78f.; Stol lberg, Stellung, S. 93–102.

 491 Zur Datierung des Dialogus vgl. Johnson, Introduction, S. XX. Richard FitzNigel schreibt in 
seinem Prolog selbst, er habe die Abfassung im 23. Jahr der Herrschaft Heinrichs II., also im 
Jahr 1176/77 begonnen: Richard FitzNigel , Dialogus de Scaccario, ed. Johnson, S. 5. Zum 
Aufbau des Werks vgl. Johnson, Introduction, S. XXIIf.; Hudson, Administration, S. 81f.; 
zum Exchequer Poole, Exchequer.

 492 Vgl. Richard FitzNigel , Dialogus de scaccario, ed. Johnson, S. 17f. u. 35.
 493 Vgl. ebd., S. 35: Magnus hic erat in magni regis Siculi curia consiliis prouidus et in regiis secretis 

pene precipuus.
 494 Vgl. dazu bereits S. 62–64 u. 100–102.
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Hinzu kommt, dass die genaue Motivation für Thomas’ Rückkehr nach 
England kaum geklärt werden kann. Richard FitzNigel berichtet von zwei 
Gründen, einerseits der Verfolgung durch Wilhelm I. von Sizilien, andererseits 
von mehrfachen Einladungen Heinrichs II. an dessen Hof.495 Aufhorchen lässt 
in diesem Zusammenhang Richards Schlussfolgerung, der Kaplan sei aufgrund 
seiner hohen Position im Königreich Sizilien in England nach seiner Rückkehr 
auch mit verantwortlichen Aufgaben im Exchequer betraut worden.496 Aller-
dings muss sich das etiam nicht zwangsläufig auf denselben Tätigkeitsbereich 
beziehen, sondern kann auch auf eine vergleichbare soziale Stellung des Tho-
mas am Hof Heinrichs II. anspielen, zumal Richard FitzNigel zuvor ausdrück-
lich dessen neu geschaffenes, direkt dem König verpflichtetes Aufgabengebiet 
beschrieben hatte, das eine Vertrauensstellung zum angevinischen König wahr-
scheinlich werden lässt.497 Sollte Thomas Brown tatsächlich von Heinrich II. 
zur Rückkehr nach England mehrfach aufgefordert worden sein, so könnte 
dies als Argument gewertet werden, dass der Kaplan aufgrund vorhandener, in 
den Quellen nicht dokumentierter Verwaltungskenntnisse in seine Heimat be-
rufen wurde, zumal Heinrich II. bereits unmittelbar nach seinem Herrschafts-
antritt 1154 mit der Reorganisation der anglonormannischen Finanzadmini-
stration begonnen hatte – hier könnte man also vom Willen zum Import eines 
Kulturguts sprechen.498 Allerdings bleibt zu beachten, dass Richard FitzNigel 
als einziger von dieser Motivation zur Rückkehr spricht, sein Werk aber erst 
in den ausgehenden 1170er Jahren niederschrieb, als Thomas Brown schon fast 
zwanzig Jahre am Hof Heinrichs II. als Mitglied des Exchequer und als könig-
licher Almosenverwalter wirkte. 

Eine direkte Verbindung zwischen Thomas Browns Rückkehr nach Eng-
land und seiner seit Ende der 1150er Jahre dokumentierten Tätigkeiten inner-
halb der Finanzverwaltung Heinrichs II. kann daher allenfalls vermutet, aber 
anhand der Aussagen des Dialogus nicht erhärtet werden. Berücksichtigt man 
jedoch, dass Thomas Brown offensichtlich über einen gewissen Bildungsgrad 

 495 Vgl. Richard FitzNigel , Dialogus de scaccario, ed. Johnson, S. 35: Surrexit interea rex 
nouus qui ignorabat illum, qui praua habens latera patrem presequebatur in suis. Compulsus est 
igitur uir iste, mutatis rebus prosperis, uite sue consulere, et licet pateret ei cum summon honore 
accessus ad regna plurima, tamen frequenter uocatus ab illustri rege Anglorum Henrico, cum 
fama ueritate ipsa minor est, preelegit ad natale solum et successorium ac singularem dominum 
suum accedere.

 496 Vgl. ebd., S. 35f.: Susceptus igitur ab ipso sicut utrumque decuit, quia apud Siculum magnis 
intenderat, hic etiam ad magna deputatur scaccarii negotia. Sic igitur et locum et dignitatis 
officium adeptus est, ad quelibet etiam scaccarii magna negotia cum magnis assumitur.

 497 Vgl. ebd., S. 17f.
 498 Vgl. zur anglonormannischen Finanzverwaltung zu Beginn der Herrschaft Heinrichs II. vgl. 

knapp Hudson, Administration, S. 78, sowie ausführlich Karn, Nigel, der insbesondere auf 
die Rolle des Nigel, Bischof von Ely und Vater des Richard FitzNigel, zu sprechen kommt.
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verfügte, der sich aus dem genannten arabischsprachigen Fragment ableiten 
lässt,499 könnte auch dies zur Mitwirkung des Kaplans in der anglonormanni-
schen Finanzverwaltung geführt haben, so dass nicht zwingend von im König-
reich Sizilien erworbenen Verwaltungskenntnissen als Voraussetzung für seine 
späteren Tätigkeiten ausgegangen werden muss.

Indem eine Mitwirkung des Thomas Brown in der Finanzverwaltung Ro-
gers II. aber weder durch sizilische noch durch anglonormannische Quellen 
sicher nachgewiesen werden kann, wird die Anwendbarkeit des Kulturtrans-
ferkonzepts auf seine Person erheblich ins Wanken gebracht. Denn als Vermitt-
ler praktischen Verwaltungswissens an den anglonormannischen Hof lässt sich 
der Kaplan kaum noch begreifen.500 Dies stellt insofern ein wichtiges Ergebnis 
dar, als es sich nicht um eine Ausnahme, sondern um den Regelfall handelt. 
Überblickt man die gesamte normannische und staufische Zeit, so lassen sich 
keine weiteren Kapläne finden, bei denen auch nur in Ansätzen durch ihre 
Tätigkeiten der Transfer eines Kulturobjekts im weitesten Sinne nachweisbar 
wäre – sowohl innerhalb der Grenzen des Königreichs Sizilien als auch über 
dessen Territorium hinaus. Zu erklären ist dieser Befund in doppelter Weise. 

Zunächst sind die sizilischen Kapläne als Personengruppe zu begreifen, die 
sich durch eine verhältnismäßig starke Standortgebundenheit, nicht zuletzt 
durch die Anbindung an bestimmte Hofkirchen, auszeichnet. Mobilität als eine 
grundlegende Voraussetzung für Kulturtransfer501 erfolgte zwar bei Einzelper-
sonen, die aus Eigeninitative oder aufgrund herrscherlicher Beauftragung rei-

 499 Das arabischsprachige Fragment der Cappella Palatina ist in seiner Funktion umstritten. Wäh-
rend Annliese Nef davon ausgeht, dass es sich um ein Inventarfragment der Cappella Palatina 
handelt, in dem die Besitzer bestimmter Handschriften dokumentiert sind, sieht Adalgisa De 
Simone im Fragment ein Ausleihverzeichnis, das die Nutzer der Handschriften verzeichnet: 
Nef, Histoire, S. 273–277; De Simone, Lingua, S. 122f. Im ersten Fall müsste davon ausge-
gangen werden, dass Thomas Brown einen Hiobkommentar sowie eine musikalisch-liturgische 
Handschrift besaß, im zweiten Fall dürfte er sie lediglich ausgeliehen haben. Über eine direkte 
Nutzung der Handschriften durch Thomas Brown ist nichts bekannt, sie wird aber insbeson-
dere durch die These von De Simone nahegelegt.

 500 Selbst Haskins, England, S. 655, räumt in seinen Überlegungen zur gegenseitigen Beeinflus-
sung von sizilischem und anglonormannischem Finanzwesen ein, dass solche Verbindungslini-
en kaum mehr als Denkmodelle sind: „In matters of practice it is quite possible that … Thomas 
Brown … may have turned his familiarity with the Sicilian procedure to account during his 
long service at the exchequer. So long, however, as we do not know what the Sicilian procedure 
was, influences of this kind are mere possibilities and as such cannot be the subject of profitable 
discussion.“.

 501 Abgesehen von den Einzelpersonen oder Gruppen, die als Vermittler von Kulturobjekten über 
ein gewisses Maß an Mobilität verfügt haben müssen – als Beispiele werden in der Regel Händ-
ler, Kaufleute, Handwerker, Reisende, Diplomaten, aber auch Verleger und Buchhändler sowie 
Pilger und Gesandte angeführt –, geht die Kulturtransferforschung auch von einer Mobilität 
der Kulturobjekte selbst aus. Vgl. dazu Landwehr/Stockhorst , Einführung, S. 287; Eisen-
berg, Kulturtransfer, S. 405; Schmale, Kulturaustausch, S. 13. 
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sten, doch waren diese in der Regel zeitlich und räumlich begrenzt.502 Beispiele 
wie Rogerius Porcastrella oder Gualterius de Ocra, die mehrfach ihren Standort 
wechselten und dabei auch die Grenzen des Königreichs Sizilien überschritten, 
bleiben die Ausnahme; Kapläne, die etwa am Herrscherhof in Palermo wirkten 
oder der Cappella Palatina angehörten, verließen in der Regel nicht einmal die 
Insel Sizilien.503 Doch selbst bei Rogerius Porcastrella und Gualterius de Ocra 
lässt sich keine Vermittlung von bestimmten Kulturgütern feststellen, da ihre 
Gesandtschaften diplomatischen Rahmenbedingungen folgten und konkrete 
politische Verhandlungsaufträge enthielten, über die die urkundlichen wie er-
zählenden Quellen ausschließlich berichten.504 

Abgesehen von der eingeschränkten Mobilität der Kapläne verfügten nur 
wenige Kapläne nachweislich über Sprachkompetenzen, die über das Lateini-
sche hinausgingen und die als weitere wichtige Voraussetzung für Kulturtrans-
fer anzusehen sind.505 Allein in einem Fall kann man sicher davon ausgehen, 
dass die Kapläne auch Griechischkenntnisse besaßen: 1219 arbeitete Matheus 
Philosophus, der möglicherweise auch als Lehrer an der griechischen Philo-
sophieschule von Palermo wirkte, als Übersetzer (interpres) Papst Honori-
us’ III.506 Möglicherweise verfügte aber auch der von Manfred eingesetzte Erz-
priester von Altamura Palmerius de Viano über Griechischkenntnisse, da er im 
Inquisitionsprotokoll von 1299 als presbiter grecus bezeichnet wird.507 Hinwei-

 502 Vgl. dazu S. 97f., 133f.
 503 Vgl. S. 128f.
 504 Vgl. neben den Ausführungen zu beiden Kaplänen (Nr. 109 u. 110) auch S. 97f., 197–200.
 505 Insbesondere die Kulturtransferforschung zur Neuzeit verweist häufig auf Übersetzer, Ge-

lehrte, Literaten oder auch Sprachlehrer als Vermittlungsinstanzen. Vgl. etwa Kortländer, 
Begrenzung; Espagne, Komparatistik. Zur Situation im Mittelalter vgl. Thoma, Kultur-
transfer, S. 113f.

 506 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 48 Nr. 33f., und Biogramm Nr. 67. Ob Ranaldus (Nr. 42) seine 
schriftliche Anweisung an den Pächter von S. Fantino in lateinischer oder griechischer Sprache 
formulierte, ist nicht zu klären. Vgl. dazu Trinchera, Syllabus, S. 303f. Nr. 227.

 507 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 145, 206 Nr. 89. Der Versuch, bei einigen Kaplänen eine 
byzantinische Herkunft anhand ihrer Beinamen auszumachen, die auf einen Ort im griechisch 
geprägten Kalabrien hindeuten (vgl. von Falkenhausen, Friedrich II., S. 248f., die z. T. auch 
Personen einbezieht, die als Kapläne fraglich sind), ist problematisch, da hier nicht zu klä-
ren ist, zu welchem Zeitpunkt sie oder ihre Familie nach Kalabrien einwanderten. Letztlich 
verweist der Beiname nur auf eine Herkunft im Sinne eines geographischen Standorts, ohne 
Auskünfte über die ethnische oder religiöse Zugehörigkeit der Person zu geben. Bezogen auf 
die Sprachkompetenz dieser Kapläne ist natürlich nicht auszuschließen, dass sie Kenntnisse des 
Griechischen erwarben, doch lassen sich dafür keine eindeutigen Belege anführen. Unklar ist 
die Situation daher auch bei Stephanos (Nr. 2), eher auszuschließen sind Griechischkenntnisse 
bei Nicolaus de Avenia (Nr. 61), da eine Identität mit Nicolaus de Trayna, der 1239 eine Ge-
sandtschaft des byzantinischen Kaisers Michael II. Komnenos zu Friedrich II. begleitete, nicht 
überzeugend nachgewiesen werden kann.
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se auf Kenntnisse des Arabischen fehlen bei den Kaplänen hingegen gänzlich.508 
In einem Umfeld, das wegen seines vielschichtigen kulturellen Erbes lange Zeit 
durch Mehrsprachigkeit geprägt war,509 kann die einseitige Sprachkompetenz 
der Kapläne wohl als weiteres Hindernis für die Möglichkeiten eines durch sie 
vermittelten Kulturtransfers angesehen werden.510

Verlässt man im zweiten Schritt den Bezugsrahmen des Kulturtransferkon-
zepts und folgt den Überlegungen zur Hybridisierung, so ermöglichen nicht 
nur das genannte Fragment, sondern auch weitere, vor allem objektbezoge-
ne Quellenzeugnisse, das kulturelle Umfeld insbesondere der Kapläne, die in 
Palermo wirkten bzw. an der dortigen Cappella Palatina ansässig waren, zu 
erfassen. 

Das arabischsprachige Fragment, wohl zwischen 1155 und 1160 geschrieben, 
verzeichnet einen Hiobkommentar, eine musikalisch-liturgische Handschrift 
sowie weitere Handschriften, die zwei Kalender, eine Predigtsammlung, das 
Matthäusevangelium, eine von Maio von Bari vorgenommene Auslegung des 
Vaterunsers, das Hohelied und einen Psalter beinhalten.511 Mit den beiden Ka-
lendern könnten zwei Martyrologien gemeint sein, die in einem weiteren, latei-
nischen Inventar der Cappella Palatina aus dem Jahr 1309 aufgelistet sind. Hier 
werden außerdem eine Handschrift des Matthäusevangeliums sowie mehrere 
Predigten aufgeführt, die mit den Angaben des arabischen Fragments überein-
stimmen dürften.512 Hinter der musikalisch-liturgischen Handschrift könnte 
sich ein Liber cantus chori verbergen, der vielleicht mit dem unter Roger II. 
entstandenen, heute in der Biblioteca Nacional in Madrid aufgewahrten Liber 

 508 Aus der Familie des Petrus Indulsus (Nr. 28) lässt sich zwar ein Mitglied mit arabischem Na-
men nachweisen, doch ist damit nicht nachgewiesen, dass auch der Kaplan über Sprachkennt-
nis im Arabischen verfügte.

 509 Vgl. von Falkenhausen, Sprachgewirr; zur Bedeutung von Sprachkompetenzen Kölzer, 
Brücke, S. 56.

 510 Letztlich unterliegt die Anwendung des Kulturtransferkonzepts auf das Königreich Sizilien 
dem methodischen Problem, dass die in dieser seit 1130 formal bestehenden politischen Einheit 
existierenden Kulturräume nur schwer voneinander abgrenzbar sind. Durch bereits erwähnte 
Migrationen und Umsiedlungen, aber auch durch das sich überlagernde kulturelle Erbe – die 
Forschung spricht häufig vereinfachend von Muslimen auf Sizilien oder Griechen in Kalabri-
en, ohne dabei näher zu differenzieren, ob es sich dabei um Einwanderer aus Nordafrika oder 
dem Orient, um Araber oder Berber, um Konvertiten oder Angehörige von Familien handelte, 
die beispielsweise ursprünglich byzantinischer Herkunft waren, aber schon in zweiter, dritter 
Generation im Königreich Sizilien lebten und stärkere Verbindungen zu den Normannen als 
nach Byzanz unterhielten (vgl. dazu Metcalfe , Muslims and Christians, S. 55–70) – lassen 
sich für das Königreich Sizilien die Kategorien von Ausgangs- und Zielkultur selbst mit Blick 
auf bestimmte Regionen nur schwer ermitteln. Hier steht die Hybridität einer Analyse eher im 
Weg als dass sie zu Ergebnissen führen kann.

 511 Vgl. Nef, Histoire, S. 274f.; dies ., Conquérir, S. 217–222. Zur Datierung des Fragments vgl. 
Bresc, Arabi, S. 271; Martino, Costituzioni, S. 101–105.

 512 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 100f. Nr. 63; Nef, Histoire, S. 276.
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identisch ist.513 Ebenso ist denkbar, dass die Handschrift des Hohelieds mit 
einer in der Bibliothèque nationale de France in Paris liegenden Handschrift 
gleichzusetzen ist.514 Aufgrund ihrer Überlieferung verdichten sich die Hin-
weise, dass die Texte nicht etwa – der Sprache des Fragments entsprechend – in 
Arabisch, sondern in Latein geschrieben wurden.515 Dieser Befund schwächt 
die Wahrscheinlichkeit aber deutlich ab, dass Gottesdienste in der Cappella 
Palatina nicht nur im wohl römischen, vielleicht gallikanischen Ritus,516 son-
dern auch in einem arabischen Ritus gefeiert wurden, wenn die liturgischen 
Handschriften zwar in einem arabischsprachigen Fragment verzeichnet wur-
den, die für die Liturgie zu verwendenden Texte selbst aber in Latein verfasst 
waren. Gestützt wird diese Überlegung auch durch eine weitere Handschrift, 
den sogenannten Harley Psalter, der zwischen 1130 und 1153 entstanden ist 
und die Psalmen des Stundengebets in lateinischer, griechischer und arabischer 
Sprache beinhaltet.517 Sollte er in der Cappella Palatina verwendet worden sein, 
so könnte er auf den ersten Blick als Zeugnis für eine dreifache Liturgie gewer-
tet werden. Dagegen spricht jedoch, dass beispielsweise die Anordnung der 
arabischsprachigen Psalmen der lateinischen Ordnung folgt.518 Nicht liturgi-
sche, sondern linguistische Vermischung kommt hier zum Ausdruck, denn es 
handelt sich nicht um die Integration zweier bzw. dreier verschiedener Riten in 
ein liturgisches Buch, sondern um eine reine Übersetzung der Psalmen in drei 
Sprachen, die zur Zeit Rogers II. auch anderweitig am Hof – etwa im Bereich 
der Urkundenausstellung – Anwendung fand. Sie wurde von mehreren Perso-
nen geleistet – die einzelnen Hände des Psalters sind deutlich voneinander zu 

 513 Biblioteca Nacional di Madrid, ms. Vitrina 20–4. Vgl. Martino, Costituzioni, S. 102, Anm. 
76.

 514 Vgl. dazu Nef, Histoire, S. 277; kritisch dazu Martino, Costituzioni, S. 104f., Anm. 88.
 515 Vgl. Nef, Histoire, S. 276f. Im Inventar von 1309 wird bei mehreren Handschriften das jewei-

lige lateinische Incipit notiert, so auch beim Matthäusevangelium. Vgl. Garofalo, Tabularium, 
S. 100 Nr. 63. Bei der Auslegung des Vaterunsers durch Maio von Bari deutet ebenfalls nichts 
darauf hin, dass der Text in Arabisch verfasst worden wäre. Vgl. zur ausschließlich lateinischen 
Überlieferung Matthew, Commentary, insb. S. 124–126. Sollte die musikalisch-liturgische 
Handschrift mit dem in Madrid liegenden Liber cantus chori identisch sein, so ist auch hier von 
einem lateinischen Text auszugehen. Vgl. S. 173f.

 516 Vgl. Carafa , Capella, S. 197; Brunner, Cappella, S. 520; Borsook, Messages, S. 3, insb. Anm. 
28 u. 30; zum Problem der Durchsetzbarkeit der römischen Liturgie in Süditalien Sinding-
Larsen, Plura, S. 90. Unentschieden dagegen Beck, Mosaics, S. 120: „Very little is known 
about the Sicilian liturgy in general and even less has been written on the ceremonies at the 
royal Norman court of Palermo.“ Zum liturgischen Gesang, der auf normannische Usancen 
zurückzuführen ist, vgl. Hiley, Chant Traditions.

 517 British Library, Harley 5786. Zur Datierung vgl. Johns, Church, S. 141f.
 518 Vgl. Zeit ler, Urbs, S. 119. 
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trennen –, die mit Blick auf die griechisch- und arabischsprachigen Psalmen aus 
Messina bzw. dem Umfeld des königlichen diwan stammten.519 

Neben den genannten Handschriften sind es zwei weitere Zeugnisse, die 
Einblicke in die Form der liturgischen Feier an der Cappella Palatina und 
damit auch in das kulturelle Alltagsleben der dort ansässigen Kapläne geben 
können. Die vor allem hinsichtlich ihrer Datierung vieldiskutierte Predigt des 
Philagathos Cerameus, die der griechische Mönch wohl am 29. Juni 1143 zum 
Fest der Heiligen Petrus und Paulus in der Palastkapelle gehalten hat,520 the-
matisiert nicht nur die zum Festtag gehörende Stelle des Matthäusevangeliums 
(Mt 16,13–19), sondern fügt auch eine Lobrede auf den anwesenden König 
Roger II. und eine Beschreibung der Cappella Palatina mit ihrer kostbaren 
Mosaik- und Deckenausstattung bei.521 Als inhaltliche und stilistische Vorlage 
für die beiden letztgenannten Teile der Predigt diente Philagathos die Beschrei-
bung der Palastkirche S. Sophia in Konstantinopel, die Paulus Silentiarius als 
Dichter am Hof Kaiser Justinians verfasst und 563 anlässlich der zweiten Weihe 
der Kirche gehalten hatte.522 Auf diese Weise erhielt die Predigt des Philagatos 
eine bewusst politische Konnotation, da Roger II. mit Justinian, Palermo mit 
Konstantinopel und die Cappella Palatina mit S. Sophia in Beziehung gesetzt 
und das Normannische dadurch implizit als kaisergleich aufgewertet wurde.523 
Über die Form des liturgischen Ritus lässt sich anhand der Predigt des Philaga-
tos hingegen nichts aussagen. Sie wurde zwar in griechischer Sprache geschrie-
ben und wohl auch gehalten, doch muss damit nicht angezeigt sein, dass auch 
der byzantinische Ritus in der Cappella Palatina praktiziert wurde. Zum ei-

 519 Vgl. Johns, Church, S. 141f.; Schel ler, Migrationen, S. 176, geht anhand von Marginalien am 
Rand des Harley Psalters dagegen davon aus, „dass eine arabische Liturgie existierte, die sich 
an der lateinischen orientierte“, ohne aber die Ergebnisse von Johns zu berücksichtigen. Au-
ßerdem vermutet Scheller, dass der Psalter nicht in der Cappella Palatina, sondern in einer Kle-
riker- oder Mönchsgemeinschaft in Gebrauch war. Allerdings ist dies nicht ein Widerspruch, 
wenn man bedenkt, dass die Kapläne der Palermitaner Hofkirche ähnlich wie eine Klerikerge-
meinschaft organisiert gewesen sein dürften. Vgl. dazu S. 293f.

 520 Zu Philagathos Cerameus, der wahrscheinlich Mönch im griechischen Kloster von Rossano in 
Kalabrien war und möglicherweise auch als Philosophielehrer in Palermo lehrte, vgl. Rossi 
Taibbi , Prolegomeni, S. LI–LVI; Lavagnini , Filippo-Filagato; ders . , Profilo, S. 231–233; 
Gigante, Problema; Houben, Roger II., S. 107f. Die Datierung seiner nur auf Tag und Mo-
nat festzusetzenden Predigt war in der Forschung lange Zeit umstritten, da Philagatos hier 
Mosaiken der Palastkirche beschreibt, deren Entstehungszeitpunkt nicht genau zu datieren ist. 
Vgl. dazu Johns, Date, S. 2–6, der die unterschiedlichen Datierungsvorschläge diskutiert und 
1143 als plausibelstes Jahr der Predigt angibt. 

 521 Vgl. Fi lagato da Cerami, Omelie, ed. Rossi  Taibbi , S. 174–182 Nr. 27.
 522 Vgl. dazu Fobel l i , Ekphrasis.
 523 Vgl. Andaloro, Cappella Palatina, S. 246; Borsook, Messages, S. 18; Fobel l i , Ekphrasis, 

S. 272f.; Houben, Roger II., S. 134; zu weiteren politischen Predigten ders . , Predicazione, 
S. 350–354.



176

nen handelte es sich hierbei um eine Predigt, die anlässlich eines bestimmten 
Festtags erfolgte – schließlich war die Palastkirche dem hl. Petrus geweiht, der 
für die Legitimation der normannischen Herrschaft in Süditalien eine große 
Rolle gespielt hatte –524 und daher außergewöhnlich gewesen sein dürfte. Denn 
weitere Predigten des Philagathos, die auf eine regelmäßige Mitwirkung in der 
Liturgie hindeuten würden, sind nicht überliefert, dafür aber mehrere Predig-
ten, die der Mönch teilweise auf Wunsch des Herrschers an hohen Festtagen 
in Kirchen innerhalb und außerhalb von Palermo hielt.525 Zum anderen gehör-
te Philagathos Cerameus nachweislich nicht zu dem Kreis der Kapläne, die 
ihre Aufgaben an der Cappella Palatina vollzogen, so dass seiner Predigt noch 
mehr der Charakter einer Ausnahme als der einer Regel zukommt, die auf eine 
byzantinische Ausrichtung hinsichtlich des liturgischen Ritus schließen lassen 
könnte. 

Als weiteres Zeugnis ist die viersprachige – hebräisch-arabische, lateinische, 
griechische und arabische – Grabplatte zu betrachten, die Rogers II. Kaplan 
Grisandus für seine Mutter Anna anlässlich der Umbettung ihrer Gebeine von 
der Palermitaner Kathedrale in eine innerhalb der Kirche S. Michael erbaute 
Grabkapelle im Jahr 1149 anfertigen ließ.526 Besondere Aufmerksamkeit ver-
dient dabei ein Detail der griechischen Inschrift. Hier heißt es, dass Grisan-
dus die Gebeine seiner Mutter mit lateinischen und griechischen Klerikern 
in die Grabkapelle überführt habe.527 Dieser Hinweis allein ermöglicht aber 
noch nicht, einen byzantinischen Ritus für die Cappella Palatina anzunehmen. 
Denn es ist nicht klar, ob die Kleriker, die Grisandus’ Prozession begleiteten, 
ebenfalls der Cappella Palatina angehörten und die Überführung der Gebeine 
tatsächlich in einer Kombination aus lateinischem und byzantinischem Ritus 
erfolgte. Vielmehr scheint auch hier, ähnlich wie bei den Handschriften des ara-
bischen Fragments der Cappella Palatina und des Harley Psalters, die griechi-
sche Sprache verwendet worden zu sein, so dass der lateinische Ritus zweispra-

 524 Vgl. Deér, Papsttum, S. 120f., sowie den bei Alexander von Telese überlieferten Traum, in dem 
Christus Roger II. die Apostel Petrus und Paulus als Schutzpatrone zur Seite gestellt habe: 
Alexander von Telese, Historia, ed. de Nava, IV,7–9, S. 84–87.

 525 Vgl. Fobel l i , Ekphrasis, S. 273. Houben, Roger II., S. 107, bezeichnet ihn deshalb auch als 
„Rogers Hofprediger“. So ist beispielsweise eine weitere Predigt an Palmsonntag vermutlich 
aus dem Jahr 1131 in der Kathedrale von Palermo in Anwesenheit Rogers II. überliefert, die 
nicht nur eine Auslegung der entsprechenden biblischen Texte, sondern auch erneut eine po-
litische Überhöhung des Königs beinhaltete. Vgl. dazu ders . , Predicazione, S. 349; Fobel l i , 
Ekphrasis, S. 272. 

 526 Vgl. dazu die Ausführungen zu Grisandus (Nr. 17).
 527 Vgl. Houben, Cultures, S. 23, der die unterschiedlichen Transkriptionen bei Johns, Church, 

S. 140 (Priester in Prozession), dems. , Inschriften, S. 296 (Gebet), Zeit ler, Urbs, S. 126 (Prie-
ster mit Gebeten oder in Prozession) und Krönig, Grabstein, S. 551 (Kleriker), damit endgül-
tig korrigiert hat. Morso, Descrizione, S. 121, hat die Adjektive griechisch und lateinisch sogar 
auf Grisandus selbst bezogen, der demnach beiden Riten angehört hätte.
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chig ablief – eine Praxis, die unter Wilhelm II. beispielsweise auch noch in der 
Kathedrale von Cefalù vollzogen wurde.528 Die Mitwirkung eines griechischen 
Klerus in der Cappella Palatina ist zudem erst für das Jahr 1274 dokumentiert 
und betraf offenbar auch nur die Vigilien an hohen Feiertagen, nicht aber die 
Liturgie im gesamten Kirchenjahr.529 

Alle aufgeführten Zeugnisse deuten an, dass neben der lateinischen wohl kei-
ne andere Liturgieform in der Cappella Palatina während der normannischen 
und staufischen Zeit angewandt wurde.530 Denkbar ist aber, dass die Liturgie 
in Teilen oder zu bestimmten Anlässen auch in griechischer und vielleicht 
sogar in arabischer Sprache zelebriert wurde. Inwieweit dafür ausschließlich 
externe Geistliche wie Philagathos Cerameus herangezogen wurden, die die 
nötigen Sprachkenntnisse besaßen, oder ob doch mehrere Kapläne des Grie-
chischen bzw. Arabischen mächtig waren, ohne dass die Quellen diese Kennt-
nisse explizit überliefern, muss an dieser Stelle offen bleiben.531 Möglicherweise 
übernahmen aber auch die an der Kirche S. Maria dell’Ammiraglio ansässigen 
Kleriker die griechischsprachigen Teile der Liturgie. Denn sie waren nach der 
1143 erfolgten Kirchenstiftung durch den amiratus Georg von Antiochien der 
Cappella Palatina vielleicht schon zur Zeit Rogers II. unterstellt worden und 
erhielten noch unter Honorius III. 1221 die Bestätigung, ihre Liturgie im by-
zantinischen Ritus weiterhin feiern zu können.532 

 528 Vgl. Zeit ler, Urbs, S. 126; Valenziano/Valenziano, Basilica, S. 15. Bemerkenswert ist 
zudem, dass ausgerechnet in der Passage der genannten Inschrift, die über die griechischen 
Kleriker handelt, das Wort graecus buchstabengetreu ins Griechische übernommen wurde, also 
auch durch diese Transliteration ein lateinischer Einfluss spürbar ist. Vgl. dazu Zeit ler, Urbs, 
S. 128.

 529 Von einer Feier im byzantinischen Ritus ist allerdings auch hier nicht explizit die Rede. Vgl. 
Garofalo, Tabularium, S. 78 Nr. 58: Idem pro presbiteris grecis celebrantibus vigilias quinque 
diebus veneris majoris quatragesime de aqua rosacea rotul. quinque de candelis rotul. duobus 
et dimidium de ligno aloes tarenatis duabus et dimidium de vino ad barrile amanthee bar-
rilia quinque. Idem pro quatuor aliis vigiliis que celebrantur in eadem Cappella videlicet Cena 
Domini vigilia Beati Joannis Battiste viligia Apostolorum Petri et Pauli et vigilia Assumptionis 
Beate Marie Virginis de vino ad barrile amanthee barrilia quatuor.

 530 Vgl. auch Carafa, Capella, S. 195–199; Kitzinger, Cappella Palatina, S. 274; Houben, Ro-
ger II., S. 200. Sollte die Cappella Palatina 1132 tatsächlich zur Pfarrkirche erhoben worden 
sein, so wäre dies ein weiterer Beleg für ihre zumindest in der ersten Zweckbestimmung latei-
nische Ausrichtung. Vgl. dazu Sinding-Larsen, Plura, S. 90f. Anders dagegen Metcalfe , 
Muslims and Christians, S. 103; ders . , Muslims of Italy, S. 249, der die Existenz des byzan-
tinischen und möglicherweise auch eines arabischen Ritus in der Cappella Palatina annimmt, 
gleichzeitig aber auch einräumt, dass sich die meisten arabischsprachigen Christen dem byzan-
tinischen Ritus zugehörig fühlten. Vgl. dazu auch Bresc/Nef, Mozarabes, S. 137f. 

 531 Vgl. zu den Sprachkenntnissen der Kapläne oben S. 172f.
 532 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 50 Nr. 36: Statuentes ut per rectorem et Clericos Grecos dumtaxat 

ipsi semper Ecclesiae serviatur sicut obtinuit usque modo. Zur Kirche S. Maria dell’Ammiraglio 
vgl. bereits S. 37f.



178

Doch weshalb spielte das Griechische und Arabische überhaupt eine Rolle? 
Die Funktion der Cappella Palatina war es, als Privatkapelle des Königs und 
seines Hofs, vielleicht auch als Repräsentationsraum und als zeitweise geplante, 
aber nicht verwirklichte Grablege der sizilischen Herrscher zu dienen.533 Inso-
fern war sie einem ausgewählten Publikum zugänglich, das sich in normanni-
scher Zeit, insbesondere unter Roger II., zu einem Großteil aus griechisch- und 
arabischsprachigen Personen zusammensetzte, die am Hof mit administrati-
ven, militärischen, diplomatischen oder kanzleirelevanten Aufgaben betraut 
waren.534 Die Tatsache etwa, dass die arabische Hand im Harley Psalter dem 
königlichen diwan zugeordnet werden kann und dass das Privileg Rogers II. 
für die Cappella Palatina von 1140 in der einfachen Ausfertigung von drei 
griechischen Amtsträgern – Georg von Antiochien, dessen Sohn Michael und 
dem amiratus Johannes – unterschrieben wurde, verdeutlicht diese Verbindung 
zwischen der mehrsprachigen Hofgesellschaft und der Cappella Palatina.535 In 
diesen Zusammenhang fügt sich auch die Predigt des Philagathos Cerameus 
ein, denn sie richtete sich mit ihrer griechischen Sprache und ihrer Überhö-
hung Rogers II. konkret an ein gebildetes und im Umfeld des Herrschers wir-
kendes Publikum und fungierte auf diese Weise auch als Kommunikationsmit-
tel für eine bestimmte Gruppe.536 Und auch die der Herrschaftsrepräsentation 
dienende Ausstattung der Cappella Palatina selbst reagierte in bewusster Weise 
auf eine mehrsprachige und multikulturelle Hofgesellschaft und vielleicht auch 
weitere Bevölkerungsteile.537 Nicht nur der Bau mit seiner Verbindung ver-

 533 Vgl. Borsook, Messages, S. 20–24; Tronzo, Normannenpalast, S. 76–82; ders . , Cultures, 
S. 16f.; Dittelbach, Rezension, S. 439f.

 534 Vgl. dazu Houben, Roger II., S. 195–201.
 535 Vgl. DRo II 48. Matthew, Kingdom, S. 200, sieht darin zu Unrecht einen Beleg für die Exi-

stenz eines byzantinischen Ritus in der Palastkapelle. Zum Harley Psalter vgl. die These von 
Zeit ler, Urbs, S. 133, dass die Übersetzung der nach lateinischem Ritus angeordneten Psalmen 
ins Griechische und Arabische möglicherweise Konvertiten den Zugang erleichtern sollte.

 536 Vgl. allgemein zu hochmittelalterlichen Predigten als Kommunikationsmittel Houben, Pre-
dicazione, insb. S. 356; Rusconi , Predicatori, S. 984, der den Auftakt für Predigten in Volks-
sprachen vor allem in den Mendikantenpredigten seit dem 13. Jahrhundert sieht. Zur unter 
Roger II. anzunehmenden Geschlossenheit der Palermitaner Hofkultur, die keine signifikante, 
über den Kreis der dort wirkenden Personen hinausgehende Bedeutung erzielte, vgl. Kölzer, 
Kanzlei und Kultur, S. 33.

 537 Vgl. Johns/Jamil , Signs, S. 181; Nef, Conquérir, S. 173: „Si la Chapelle palatine est donc un 
élément fondamental pour comprendre la conception du pouvoir royal sous les Hauteville, 
c’est moins parce qu’elle serait le cadre du cérémonial royal, que parce qu’elle associe les trois 
cultures (et les trois langues) présentes en Sicile au sein d’une louange de Dieu, qui rejaillit sur 
le souverain, sans exclure ni la dimension islamique ni la langue arabe.“ Inwieweit die Cappella 
Palatina auch für ein weniger gebildetes, nicht dem Hof angehörendes Publikum geöffnet wur-
de, ist schwer zu sagen. Dittelbach, Rhetorik, S. 347, geht davon aus, dass nach der Revol-
te gegen Wilhelm I. 1161 die Palastkapelle für einen breiteren Personenkreis geöffnet wurde. 
Allerdings lässt sich allein aufgrund der Tatsache, dass die Bevölkerung an der Beilegung der 
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schiedener Architekturrichtungen, sondern insbesondere die an den byzanti-
nischen Stil anknüpfenden Mosaiken, die teils östlich, teils westlich geprägten 
Bildmotive, die durch ägyptische oder syrische Kunst beeinflusste Deckenge-
staltung und die lateinischen, griechischen und arabischen Inschriften zeugen 
von einer Vermischung unterschiedlicher künstlerischer und kultureller Tra-
ditionen.538 Allerdings zeigt sich hier eine Form der Hybridisierung,539 bei der 
etwa byzantinische Ikonographie, arabische Handwerkskunst und westliche 
Bauform aufeinandertrafen und auch als solche zu erkennen sind, aber nicht 
in vollem Umfang in ihrer inhaltlichen Aussagekraft in die Cappella Palatina 
einflossen. Verdeutlichen lässt sich dies am Beispiel der Mosaiken. Sie folgen 
in ihrer künstlerischen Ausgestaltung dem byzantinischen Stil, stimmen in der 
Auswahl der Bildszenen aber nicht mit dem in orthodoxen Kirchen üblichen 
Bildkanon überein, sondern folgen westlich-römischen Bildprogrammen.540 
Ähnliches kann auch am Beispiel von drei arabischen Inschriften beobachtet 
werden, die wahrscheinlich am Eingang der Palastkapelle angebracht waren 
und deren Kenntnis über Gesandten- und Briefaustausche zwischen Roger II. 
und dem ägyptischen Fatimidenkalifen al-Hafiz nach Palermo gelangt sein 
dürfte. Zwei von ihnen greifen eindeutig Anweisungen auf, die bei der Pil-
gerfahrt nach Mekka und der Verehrung der Kaaba als zentralem Heiligtum 
der Muslime befolgt werden sollten.541 Während sich der fatimidische Kalif auf 

Revolte offenbar beteiligt war, diese Überlegung nicht stützen, zumal bereits unter Wilhelm I. 
der angesprochene Latinisierungsprozess die griechische und arabische Bevölkerung in den 
Hintergrund zu drängen begann. Vgl. Houben, Roger II., S. 119. Hinzu kommt, dass unter 
Wilhelm I. und Wilhelm II. die sogenannte Stanza Normanna im Palast als Repräsentations-
raum ausgebaut wurde und die Cappella Palatina diese Funktion, sollte sie bestanden haben, 
zunehmend verlor. Vgl. Tronzo, Normannenpalast, S. 82.

 538 Die Diskussion um Funktion, Herkunft und Bedeutung der architektonischen wie künst-
lerischen Ausgestaltung der Cappella Palatina wird insbesondere in der kunsthistorischen 
Forschung geführt und resultiert nicht zuletzt in der schwierigen Situation, dass die Kirche 
in Mittelalter und Neuzeit vielfach verändert wurde. Vgl. am Beispiel der Deckengestaltung 
Grube, Ceilings; Knipp, Image; ders . , Ursprünge; Johns, Kings; ders . , Re; Nef, Conqué-
rir, S. 148–174; zu den unterschiedlichen Bauphasen Tronzo, Architettura; Zori¢ , Cappella 
Palatina. Eine umfangreiche Publikationsliste zur Cappella Palatina findet sich bei Grube/
Johns, Ceilings, S. 282–495; zuletzt erschienen zur Cappella Palatina Brenk (Hg.), Cappella 
Palatina; Dittelbach (Hg.), Cappella Palatina.

 539 Zur Anwendung des Begriffs „hybrid“ auf die Cappella Palatina vgl. Kitzinger, Cappella 
Palatina, S. 270; Tronzo, Cultures, S. 13; ders . , Frage, S. 229–232.

 540 Vgl. Kitzinger, Cappella Palatina, S. 271; Borsook, Messages, S. 25; Meier, Herrschafts-
repräsentation, S. 175; Tronzo, Cultures, S. 54–56; Brenk, Rhetorik, S. 262–268, der davon 
ausgeht, dass die ikonographische Anordnung der Mosaiken der Herrschaftsrepräsentation 
der normannischen Könige diente. Zum Bildprogramm insgesamt vgl. auch Beck, Mosaics, 
S. 129–156. 

 541 Vgl. dazu Johns, Inschriften, S. 44f.; zu den Verbindungen zwischen Roger II. und al-Hafiz 
ders . , Kings, S. 145–147.
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Mohammed zurückführte und seinen Palast in Kairo vermutlich mit ähnlichen 
Inschriften ausstatten ließ, um ihn als ein vergleichbares Heiligtum erscheinen 
zu lassen, dienten die Inschriften in der Cappella Palatina wohl nur der Über-
nahme fatimidischer Herrschaftsrepräsentation, ohne dass dies eine Aufforde-
rung zur Verehrung der Palastkapelle durch muslimische Besucher beinhalte-
te.542 Die ursprüngliche inhaltliche Bedeutung der Inschriften wurde demnach 
zugunsten ihrer äußerlichen Repräsentationswirkung überlagert, wie auch die 
Funktion byzantinischer Bild- und Ikonendarstellungen innerhalb der Litur-
gie durch eine Vermischung von byzantinischen und westlichen Bildtraditio-
nen überdeckt wurde.543 

Diese Form einer gegenüber dem ursprünglichen Bedeutungsgehalt selek-
tiven, fast schon sinnentleerten Vermischung von unterschiedlichen Kultur-
einflüssen findet sich auch in den besprochenen Quellenzeugnissen zu den 
Kaplänen der Cappella Palatina wieder. Das arabischsprachige Inventar, der 
sogenannte Harley Psalter und die Predigt des Philagathos Cerameus erwe-
cken auf den ersten Blick den Anschein einer in der Palastkapelle praktizier-
ten Ritenvielfalt, erweisen sich aber bei genauerer Betrachtung als allein auf 
sprachlicher Ebene vielfältig.544 Dies gilt auch für die Grabtafel des Grisandus. 
Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass die viersprachigen Inschriften 
bewusst gewählt wurden, um nicht nur Christen und Konvertiten, sondern 
auch Juden und Muslime zu erreichen,545 doch ist genauso einzubeziehen, dass 
es sich bei der Kombination mehrsprachiger Inschriften um eine Art Mode 
handelte, die am normannischen Königshof praktiziert wurde und auch den 
Kaplänen bekannt war.546 

 542 Vgl. ebd., S. 157; ders . , Re, S. 39f.
 543 Vgl. Johns, Kings, S. 158; Kitzinger, Cappella Palatina, S. 291. Ähnlich, wenn auch aus an-

derer Perspektive Tronzo, Frage, S. 237 („dekoratives Füllwerk“). 
 544 Als zielgerichtete Politik Rogers II. und seiner normannischen Nachfolger, die Mehrsprachig-

keit als Integrationsfaktor im Sinne eines populus trilinguis zu nutzen, werden diese Zeugnisse 
wohl nicht aufgefasst werden können, da dieser Terminus in den Quellen erst bei Petrus von 
Eboli unter Rückgriff auf antike Vorstellungen begegnet, als der Latinisierungsprozess bereits 
weit fortgeschritten war. Vgl. Petrus de Ebulo, Liber, ed. Kölzer/Stähl i , fol. 97v; Hou-
ben, Roger II., S. 201.

 545 Vgl. dazu Houben, Roger II., S. 202, mit weiterführender Literatur.
 546 Vgl. Zeit ler, Urbs, S. 124, die die Hypothese aufstellt, dass Grisandus die dreisprachige In-

schrift einer Uhr Rogers II. kannte, die zu den frühesten Zeugnissen dieser Praxis gehört, und 
davon die Idee zur Erstellung eines viersprachigen Grabsteins für seine Mutter wie auch für 
seinen Vater abgeleitet hat. Auch aus anderer Perspektive lässt sich diese Überlegung stüt-
zen: Die hebräisch-arabische und die arabische Inschrift beginnen „auffällig un-islamisch“ und 
sind „ad-hoc zusammengestellt“ (Johns, Inschriften, S. 47), so dass auch hier der Eindruck 
entsteht, dass nicht die Inhalte, sondern die Sprachen als Äußerlichkeit wichtiger erschienen, 
zumal nicht bestimmt werden kann, ob Grisandus und seine Eltern möglicherweise selbst 
Konvertiten waren. Vgl. dazu Biogramm Nr. 17. 
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Letztlich zeigen alle diskutierten Quellenzeugnisse, dass sich die Kapläne 
in Palermo und der Cappella Palatina unter Roger II. und seinen normanni-
schen Nachfolgern in einem kulturellen Umfeld bewegten, das mit einer Kom-
bination aus westlichen, griechischen und arabischen Bild- und Formsprachen 
gesättigt war, sich in seiner inhaltlichen Aussagekraft allerdings meist auf der 
Herrschaftsrepräsentation dienende Äußerlichkeiten beschränkte. Die Kaplä-
ne der Cappella Palatina – und keine Zeugnisse deuten darauf hin, dass es an 
den übrigen Hofkirchen anders war – waren lateinisch-westlich geprägt und 
gerieten im Rahmen ihrer Aufgaben und Tätigkeiten mit anderen kulturellen 
Einflüssen kaum in Berührung.547 Dies ist sicherlich auch ein Grund dafür, 
weshalb die sizilischen Kapläne insgesamt für kulturelle Austauschprozesse im 
Königreich Sizilien selbst wie auch über dessen Grenzen hinaus nicht heran-
gezogen wurden.

6. Kontinuität oder Bruch? Kapläne und ihre Aufgaben in Krisenzeiten

Grundlegend für die Vorstellung von der Hofkapelle als einer auf Dauer an-
gelegten Institution, die dem König beständig zur Verfügung stehen konnte, 
war die Beobachtung der deutschen Mediävistik, dass in Krisenzeiten, etwa bei 
Herrscherwechseln, zwar Veränderungen und Wandlungen innerhalb der Hof-
kapelle eintreten konnten, die Stellung und Aufgaben der Kapläne aber nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt wurden. Diese „innere Kontinuität“,548 die trotz 
personellen Wechsels bestand, wurde auch bei Dynastiewechseln festgestellt, 
die zwar die Hofkapelle in der Politik der neuen Herrscher in den Hintergrund 
treten lassen konnte, aber nicht zu ihrer generellen Aufhebung führten.549 Für 
die Frage nach der Stellung der Hofkapelle im Königreich Sizilien stellt sich 
diese Frage nach Kontinuitäten oder Umbrüchen in normannisch-staufischer 
Zeit in besonderem Maß, da in den 136 Jahren, die zwischen der Krönung Ro-
gers II. und dem Tod König Manfreds liegen, nicht nur mehrere Herrscher- 
sowie ein Dynastiewechsel stattfanden, sondern auch Phasen der politischen 

 547 Mit diesem Befund korrespondieren auch die Überlegungen von Johns, Bibel, der den Palast-
eunuchen (und nicht etwa den Kaplänen) eine integrative Bedeutung am Hof und innerhalb der 
Cappella Palatina zuschreibt. Ähnlich Tronzo, Frage, S. 237, mit Blick auf die Künstler und 
Handwerker der Hofwerkstätten. Auch wenn für die Hofkirche in Altamura die Praxis des by-
zantinischen Ritus unter Palmerius de Viano (Nr. 207) in Erwägung gezogen werden kann, da 
er in den Quellen als presbiter grecus bezeichnet wird, relativiert dies nicht den grundsätzlichen 
Befund zum kulturellen Wirkungskreis der Kapläne.

 548 Fleckenstein, Hofkapelle 2, S. 2.
 549 Vgl. etwa zur Situation der Hofkapelle nach dem Tod Karls des Großen Fleckenstein, Hof-

kapelle 1, S. 54, beim karolingisch-ottonischen Dynastiewechsel ders . , Hofkapelle 2, S. 2–16, 
beim salisch-staufischen Thronwechsel Hausmann, Reichskanzlei, S. 7.
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Instabilität zu beobachten sind, die etwa durch die Minderjährigkeit Wilhelms 
II. und Friedrichs II., die lange Abwesenheit Friedrichs II. während der Jah-
re 1212 bis 1220 oder auch die tiefgreifenden Konflikte der Staufer mit dem 
Papsttum bedingt wurden. Wie sich diese temporären, situationsgebundenen 
oder auch anhaltenden Krisensituationen auf die Kapläne auswirkten, wird da-
her im Folgenden beleuchtet, um zu klären, inwieweit die sizilische Hofkapelle 
in dieser Hinsicht tatsächlich auf Dauer angelegt war.

a) Herrscherliche Minderjährigkeit: Kapläne in Regentschaftsphasen

Mit dem Tod eines Herrschers verlor ein mittelalterliches Königreich seine 
Identifikationsfigur. Folgte ihm kein erwachsener König, sondern ein noch 
minderjähriges Kind in einer erblich geregelten Herrschaft nach, konnte das 
Königreich in seinen Grundfesten erschüttert werden.550 Die Krisenhaftigkeit 
der Situation war durch mehrere Faktoren bestimmt. Auf der einen Seite wur-
de der Kindkönig theoretisch als vollständig rechts- und entscheidungsfähig 
betrachtet, da er aufgrund der Erbfolge rechtmäßiger und legitimer Nachfol-
ger war, weshalb die Forschung auch nicht vom unmündigen, sondern vom 
minderjährigen Herrscher spricht.551 Auf der anderen Seite war der Kindkönig 
praktisch nicht in der Lage, Herrschaft auszuüben. Seine Idoneität ließ sich 
mit seiner Legitimation nicht in Übereinstimmung bringen, und es bedurfte 
anderer Instanzen, die an seiner Stelle den Fortbestand einer handlungsfähi-
gen Herrschaft sicherten.552 Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, 
zwischen nomen und potestas, zwischen Legitimation und Idoneität konnte zu 
einem Machtvakuum führen, da keine rechtlichen Regelungen im Früh- und 
Hochmittelalter darüber vorlagen, wie mit einem im Prinzip der Königsherr-
schaft nicht vorgesehenen minderjährigen Herrscher umzugehen war.553 Zwar 
wurde die Fiktion der selbstständigen Herrschaft des Kindkönigs aufrechter-

 550 Vgl. als vielzitierten, da in seiner Aussage treffenden Quellenbeleg für die Situation eines Kind-
königtums Salomon von Konstanz, Carmina, ed. Winterfeld, S. 302: Principe destituit 
multo nos tempore languor / infantilis adhuc perfungens nomine regis; / aetas nec pugne est ha-
bilis nec legibus apta, / cui genus indulget regnis sceptroque potiri, / sed tenerum corpus sereque 
ad fortia vires / despectum propriis generant et hostibus ausum, / quam vereor, mi dulce caput, 
quam sepe revolvo / illius eulogium, qui vae portendere genti, / supra quam iuvenis staret domi-
natio regis, / asseruit.

 551 Vgl. Kölzer, Königtum, insb. S. 322; Offergeld, Reges pueri, S. 34–37.
 552 Vgl. zum Problem der Idoneität Innozenz’ III. Argumentation gegen Friedrich II. in seiner 

Stellungnahme zur deutschen Königswahl (Deliberatio super tribus electis) mit dem zentra-
len Satz: Numquid enim regeret alios, qui regimine indiget aliorum? RNI, ed. Kempf,  S. 78 
Nr. 29. Friedrich II. wird deshalb auch explizit als persona non idonea bezeichnet.

 553 Vgl. dazu Kölzer, Königtum, S. 305–309.
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halten, doch musste die faktische Regentschaft durch andere Personen oder 
Personengruppen ausgeführt werden, die durch den sterbenden König, den 
Konsens der Fürsten oder aufgrund ihrer tatsächlichen Verfügungsgewalt über 
den minderjährigen Herrscher dazu beauftragt sein konnten oder sich zu die-
ser Aufgabe berechtigt sahen.554 

Im Königreich Sizilien übernahmen die Regentschaft in normannischer Zeit 
vornehmlich die Ehefrauen der verstorbenen Könige für ihre minderjährigen 
Söhne.555 Die Regentschaften Adelasias für Roger II. (1101–1112) und diejeni-
ge Margaretes für Wilhelm II. (1166–1171), die in den vorliegenden Untersu-
chungszeitraum fallen, unterscheiden sich nicht nur aufgrund ihrer Länge, son-
dern auch hinsichtlich der an der Herrschaft teilhabenden Personengruppen 
sowie hinsichtlich ihres Erfolgs. Während es Adelasia gelang, die politische Li-
nie Rogers I. weiter zu verfolgen, außenpolitische Konflikte zu vermeiden und 
interne Unruhen zu unterbinden, so dass sie ihrem Sohn am Ende wenn auch 
nicht die Königskrone von Jerusalem, so doch zumindest eine politisch wie 
wirtschaftlich gesicherte Herrschaft übergeben konnte,556 verlief die kürzere 
Regentschaft der Margarete wesentlich konfliktreicher, obwohl (oder vielleicht 
gerade weil) der Königin im Unterschied zu Adelasia mit dem Familiarenrat 
ein Beratergremium an die Seite gestellt war. Unzufriedenheit des Adels, Span-
nungen innerhalb des sich stetig vergrößernden Familiarenrats, Auseinander-
setzungen mit den an der politischen Macht beteiligten Muslimen, Opposition 
des Adels gegen den neuen, von Margarete eingesetzten Kanzler Stephan von 
Perche, die schließlich zu seiner Flucht aus dem Königreich führte, prägten die 
ersten Jahre der Regentschaft, bis 1169 eine Phase der Befriedung einsetzte, in 
der Wilhelm II. sporadisch bereits als selbstständig Handelnder auftrat.557 

Die Rolle, die den Kaplänen in dieser Zeit zufiel, ist unterschiedlich zu be-
werten. Für die Zeit der Regentschaft Adelasias kann mit Johannes Tuscanus 
nur ein Kaplan sicher nachgewiesen werden. Bemerkenswert ist seine Selbstbe-

 554 Vgl. Kölzer, Königtum, S. 312; Hamm, Regentinnen, S. 123; Offergeld, Reges pueri, S. 37–
43; Vogtherr, Weh Dir, S. 291f.

 555 Vgl. dazu im Überblick Hamm, Regentinnen. Der Zeitpunkt der selbstständigen Herrschafts-
übernahme in Süditalien war nicht festgelegt. So konnte Roger II. mit 16 Jahren die Herrschaft 
antreten, während Wilhelm II. bereits 18 Jahre alt war, als die Regentschaft seiner Mutter ende-
te. Vgl. Houben, Roger II., S. 32f.; Schl ichte, König, S. 33; Kölzer, Königreich, S. 352f.

 556 Zur Regentschaft der Adelasia vgl. Houben, Adelaide, S. 102f.; ders . , Roger II., S. 26–31; 
von Falkenhausen, Regentschaft; Hamm, Regentinnen, S. 129–133; Becker, Roger I., 
S. 228–235.

 557 Vgl. zur Regentschaft der Margarete Takayama, Familiares, S. 361–365; ders . , Administra-
tion, S. 115–123; Hamm, Regentinnen, S. 133–136; Schl ichte, König, S. 9–33, insb. S. 13: 
„Zwiespältig erscheint das Verhalten der Regentin Margarete, die offensichtlich keine klare 
politische Linie verfolgte.“ Vgl. auch Kölzer, Königreich, S. 342f., zu den strukturellen Un-
terschieden zwischen Adelasias und Margaretes Regentschaft.
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zeichnung als comitisse capellanus in der von ihm geschriebenen Verleihungs-
urkunde von 1107, mit der Gräfin Adelasia gemeinsam mit Roger II. die Zehn-
ten der Juden von Termini Imerese an den Abt des Bartholomäusklosters auf 
Lipari übertrug.558 Nicht der noch minderjährige Graf Roger II., sondern die 
Regentschaft führende Adelasia ist demnach der Bezugspunkt des Johannes 
Tuscanus. Ob mit ihm ein in dieser Hinsicht singulärer Fall vorliegt oder auch 
weitere Kapläne in dieser Zeit wirkten, die der Gräfin zugeordnet waren, ist 
aufgrund fehlender Zeugnisse nicht abzuschätzen.559 Erst mit Dominicus und 
Guillelmus werden zwei gräfliche Kapläne Rogers II. greifbar, die 1116, also 
vier Jahre nach Ende der Regentschaft, urkundlich bezeugt sind. 560

Deutlich mehr Quellenzeugnisse liegen dagegen über Kapläne während der 
Regentschaft Margaretes für Wilhelm II. vor. Da zwischen Petrus de Ligura, 
der 1159 durch den König an der Marienkirche von Troina bepfründet wur-
de, und Eutropius, der 1167 als Kantor der Cappella Palatina genannt wird, 
keine Kapläne in den Quellen aufgeführt werden, ist auch hier auf den ersten 
Blick unklar, ob mit dem Tod Wilhelms I. Umbrüche für die Kapläne verbun-
den waren oder die Quellen hier lediglich die Namen derjenigen Kapläne ver-
schweigen, die in beiden Herrschaftssituationen wirkten.561 Betrachtet man die 
Situation, in der Eutropius im März 1167 erstmals in Erscheinung tritt, aber 
genauer, so lassen sich über den Tod Wilhelms I. hinausgehende Kontinuitäten 
erkennen. Der Kantor vollzog gemeinsam mit sieben weiteren Kaplänen der 
Cappella Palatina einen Gütertausch, bei dem die domus cantorie gegen ein 
anderes Haus eingetauscht wurde. Dieses dem Kantor zur Verfügung stehende 
Gebäude hatte zuvor Simon gehört, der 1140 von Roger II. in das Amt einge-
setzt worden war und es unter Wilhelm I. weiter ausgeübt hatte, bis ihm Eutro-
pius nicht nur als Kantor nachfolgte, sondern von Simon auch materiell beerbt 
wurde.562 In der Urkunde von 1167, in der Eutropius erstmals als Kantor der 
Cappella Palatina bezeichnet wird, klingt an, dass Simon zu diesem Zeitpunkt 
verstorben war.563 Sein Tod könnte entweder erst kurz zuvor erfolgt sein oder 

 558 Vgl. DRo II: Ego Ioh(ann)es Tuscanus comitisse capellanus (re)cepto d(omi)ne comitisse et orta-
tu scripsi hanc carta(m) …

 559 Unsicher ist die Situation bei Scholarius, der in einer Urkunde Rogers II. als Kaplan Rogers I. 
und Adelasias bezeichnet wird. Allerdings ist diese Urkunde in ihrer Echtheit umstritten, so 
dass offen bleiben muss, ob Scholarius überhaupt als Kaplan angesehen werden darf. Vgl. dazu 
Biogramm Nr. 217.

 560 Vgl. DRo II 4 u. 5.
 561 Zu Petrus de Ligura vgl. DW I 26; zu Eutropius vgl. Garofalo, Tabularium, S. 24f. Nr. 10.
 562 Vgl. ebd., S. 24 Nr. 10. Zur Amtsausübung unter Wilhelm I. vgl. DW I 25.
 563 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 24 Nr. 10: Erat enim domus quedam pertinens Cantorie con-

tigua domibus predicti Ansaldi quae est intus chalca quam Simon Cantor predecessor ipsius 
Eutropii tenuerat in vita sua, et post eum Eutropius ipse erat eam habiturus, quae videlicet est 
domus Cantorie …
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er lag bereits einige Zeit zurück, so dass Eutropius schon unter Wilhelm I. die 
Nachfolge im Amt angetreten haben könnte.564 

Mit Simon wird eine personelle Kontinuität des Kantors der Cappella Pala-
tina dokumentiert, die über den Tod mindestens eines Herrschers hinaus be-
stand. Ob dies auch für die weiteren sieben Kapläne gilt, die im März 1167 
bezeugt sind, ist hingegen weniger leicht einzuschätzen, da sie vorher in den 
Quellen nicht begegnen und daher auch erst zu diesem Zeitpunkt hätten an die 
Palermitaner Palastkapelle berufen werden können.565 Vor allem für Gualterius 
könnte dies gelten, da er vorher als Erzieher Wilhelms II. und als Archidiakon 
von Cefalù und möglicherweise auch schon als Dekan von Agrigent bezeugt 
ist, ohne dass ein Hinweis auf seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Ka-
pläne geliefert wird.566 Auch wenn die Umstände seines Eintritts in die Cappel-
la Palatina sich nicht klären lassen – weder hinsichtlich des genauen Zeitpunkts 
und seiner persönlichen Motive noch in Bezug auf eine mögliche Einflussnah-
me der Regentin oder anderer Personen –, bleibt unbenommen, dass Gualte-
rius während der Regentschaft Margaretes, vor allem aber seit seinem Eintritt 
in den Familiarenrat 1168 und seiner Erhebung zum Erzbischof von Palermo 
1169/70 zu der entscheidenden und prägenden Gestalt für die Phase der Min-
derjährigkeit Wilhelms II. wurde.567 Er bleibt damit jedoch die einzige Person 
aus dem Kreis der Kapläne, die während dieser Zeit deutlicher hervortritt – al-
lerdings nicht zuletzt durch die Übernahme verantwortungsvoller Ämter, die 
nicht entscheiden lassen, ob Gualterius weiterhin Kaplan Wilhelms II. blieb, da 
seine Bezeichnung als Kaplan fortan durch seine höheren Amtstitel überlagert 
wird.568 

Insgesamt scheinen sich – soweit die Quellen hier verallgemeinernde Aus-
sagen zulassen – die Machtkämpfe und Unruhen der Regentschaftszeit Mar-
garetes wenig auf die an der Cappella Palatina ansässigen Kapläne ausgewirkt 
zu haben, wie personelle Kontinuitäten, die sich in der Sukzession des Kanto-
renamts andeuten, und die weiterhin bestehende Ausübung wichtiger Ämter – 
genannt sei hier das Beispiel des thesaurarius Petrus Indulsus – zeigen.569 Auch 

 564 Zuletzt ist Simon 1159 als lebend genannt. Vgl. DW I 25: Ultra vicum aut(em), qui est ante 
ipsam, habet ortum Simonis, regie cappelle precentoris … Unklar ist, ob der Weinberg, den der 
vicecancellarius Matheus zur Ausstattung seiner Klostergründung S. Maria de Latinis erhielt, 
erst 1171 übertragen wurde oder schon zu Lebzeiten des Simon. Vgl. dazu Biogramm Nr. 16. 

 565 Vgl. Roboaldus (Nr. 22), Girardus (Nr. 23), Falcus (Nr. 24), Balduinus (Nr. 25), Henr(icus) 
Marcellus (Nr. 26), Gualterius (Nr. 27), Petrus Indulsus (Nr. 28).

 566 Vgl. die Ausführungen zu Gualterius (Nr. 27).
 567 Vgl. Schl ichte, König, S. 32. Zu Gualterius und zum langfristigen Verhältnis zwischen ihm 

und Wilhelm II., das nicht immer spannungsfrei verlief, vgl. die Ausführungen im Biogramm 
Nr. 27.

 568 Vgl. zu diesem Problem bereits S. 75.
 569 Vgl. die Ausführungen zu Petrus Indulsus (Nr. 28).
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die in dieser Zeit nachweisbaren Tätigkeiten der Kapläne, der Gütertausch von 
1167 und die Bezeugung einer Urkunde des Erzbischofs Roger von Reggio 
1170, lassen Handlungsspielräume zumindest punktuell erkennen. Aufgaben 
im Dienst des minderjährigen Herrschers oder seiner Regentin sind dagegen 
kaum zu fassen.570 Allenfalls Stephanus könnte im Rahmen seiner Bezeugung 
einer Urkunde, mit der 1168 ein Streit zwischen dem Prior Thomas von S. Ma-
ria di Bagnara und dem Abt Landricus von S. Eufemia beigelegt wurde, in 
herrscherlichem Auftrag gehandelt haben.571 Er ist zudem der einzige, der nicht 
als Kaplan der Palermitaner Palastkapelle, sondern als cappellanus domini re-
gis bezeichnet wird. Ob dies ein durch die Überlieferung bedingter Zufall ist 
oder Kapläne in der Zeit der Regentschaft fast ausschließlich an der Hofkirche 
angesiedelt, am Hof oder im engeren Umfeld Wilhelms II. bzw. Margaretes 
aber kaum präsent waren, lässt sich nicht entscheiden. Wohl aber verweist die 
Bezeichnung des Stephanus als cappellanus domini regis im Unterschied zu Jo-
hannes Tuscanus, der explizit als Kaplan der Gräfin Adelasia ausgewiesen wird, 
auf eine zumindest gedachte personale Bindung an den minderjährigen König. 

Die primär an der Cappella Palatina ansässigen Kapläne waren offenbar we-
nig von der politisch unsicheren Situation, die durch die Minderjährigkeit Wil-
helms II. ausgelöst worden war, betroffen; sie gehörten aber auch nicht zum 
Kreis der Berater, die Margarete bei der faktischen Ausübung der Herrschaft 
unterstützten. Analog dürfte dies auch für die Regentschaft der Adelasia gel-
ten, die sich vornehmlich auf normannische Barone und byzantinische Amts-
träger, die bereits unter Roger I. gewirkt hatten, sowie auf Familienangehörige 
der Hauteville und vielleicht auch auf ihren Bruder Heinrich del Vasto stützte. 
Die Existenz nur eines Kaplans in dieser Zeit ist – bei aller gebotenen Vorsicht 
aufgrund der Überlieferung – hierfür ein beredtes Zeugnis.572

Im Unterschied zu Roger II. und Wilhelm II. unterlag die Phase der Min-
derjährigkeit Friedrichs II. anderen Voraussetzungen. Nach dem Tod Hein-
richs VI. 1197 hatte seine Ehefrau Konstanze von Sizilien die Regentschaft 
nicht nur im Sinne der Stellvertretung ihres Sohnes übernommen, sondern 
sie übte die Herrschaft im Königreich Sizilien souverän aus, während Fried-
rich II. nur als Mitregent in Erscheinung trat.573 Ihr energisches Vorgehen ge-

 570 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 24f. Nr. 10; Trinchera, Syllabus, S. 230 Nr. 185.
 571 Vgl. S. 87f.
 572 Zum personellen Umfeld Adelasias vgl. Pontieri , Madre, S. 374f.; Houben, Roger II., S. 26f.; 

von Falkenhausen, Regentschaft, S. 95–98 (hier auch eine kritische Stellungnahme zum 
Einfluss des Bruders Heinrich del Vasto); Hamm, Regentinnen, S. 132; Becker, Roger I., 
S. 231–233.

 573 Vgl. Kölzer, Urkunden, S. 29; ders . , Königreich, S. 342. Zur lange anhaltenden Diskussion 
über ein Testament Heinrichs VI. vgl. insb. Baaken, Testament; Ert l , Studien, S. 147–163. 
Zur Diskussion um die Ausweisung der deutschen Berater Heinrichs VI. durch Konstanze vgl. 
Kölzer, Konstanze von Sizilien, S. 101.
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gen die Vertrauten Heinrichs VI., ihre Verhandlungen mit dem Papsttum um 
die künftige Stellung des Königreichs nicht zuletzt in lehnsrechtlicher Hinsicht 
und ihre erfolgreiche Sicherung zumindest der sizilischen Königswürde für 
Friedrich II. prägten ihre kurze Herrschaftszeit.574 Durch das Testament der 
Konstanze und seine als Lehnsherr des Königreichs Sizilien bedingte Stellung 
rückte Innozenz III. nach ihrem Tod 1198 zum Vormund Friedrichs II. und 
zum Reichsverweser auf.575 Eine direkte Einflussnahme auf die Herrschafts-
ausübung im Königreich Sizilien war allerdings aufgrund seiner Abwesenheit 
nur durch päpstliche Legaten möglich und musste zudem mit den Familiaren 
konkurrieren, die von Konstanze als Gegengewicht mit der tatsächlichen Re-
gentschaft betraut worden waren.576 Einzelpersonen wie der Kanzler Walter 
von Pagliara oder auch Markward von Annweiler, Wilhelm Capparone und 
Diepold von Schweinspeunt, die vorher in den Diensten Heinrichs VI. ge-
standen hatten, versuchten schließlich, die Frage der Verfügungsgewalt über 
Friedrich II. zu nutzen, um ihren persönlichen Einfluss auch gegenüber den 
päpstlichen Interessen auszubauen.577 Die Jahre zwischen 1198 und 1208 wa-
ren demnach von einem „Befehls- und Kompetenz-Wirrwarr“ geprägt, das vor 
allem die in rascher Abfolge wechselnden, miteinander konkurrierenden und 
unterschiedliche politische Ziele verfolgenden Herrschaftsausübenden betraf, 
aber in abgeschwächter Form wohl auch auf lokalen Ebenen zu Unruhe und 
Instabilität führen konnte.578

In dieser Phase der Minderjährigkeit Friedrichs II. lassen sich sieben Ka-
pläne sicher nachweisen.579 Einblicke in ihre Aufgaben und Tätigkeiten sind 
in allen Fällen ausschließlich punktuell und situationsgebunden zu gewinnen. 
So unterzeichneten Guillelmus de Panpilonia und Johannes de Rogerio 1202 
sowie Golias 1204 jeweils eine Privaturkunde; Andreas fungierte ebenfalls als 
Zeuge einer Urkunde von 1200, mit der der magister regiae doanae de secretis 
Johannes de Lentino Erzbischof Berard von Messina einen Olivenhain schenk-
te; Robertus ist schließlich als Empfänger eines Hauses bezeugt, das ihm von 

 574 Vgl. Kölzer, Urkunden, S. 21–24; ders . , Konstanze von Sizilien, S. 98–102; Stürner, Fried-
rich II. 1, S. 80–85.

 575 Vgl. MGH DD Ks Dep. 71.
 576 Vgl. Kölzer, Königreich, S. 343–346; Stürner, Friedrich II. 1, S. 87–89.
 577 Vgl. Kölzer, Königreich, S. 347–353; Stürner, Kindheit, S. 470f.; Neumann, Parteibildun-

gen. 
 578 Kölzer, Königreich, S. 353f.
 579 Vgl. P. (Nr. 49), Robertus (Nr. 50), Andreas (Nr. 51), Guillelmus de Panpilonia (Nr. 53), Jo-

hannes de Rogerio (Nr. 54), Golias (Nr. 55) und Alexander (Nr. 56). Ob Bartholomeus bereits 
1200 als Kantor der Cappella Palatina wirkte, ist unklar. Die Zugehörigkeit des Parisius zur 
Cappella Palatina während der Minderjährigkeit Friedrichs II. ist anzunehmen, auch wenn 
er erst 1211 in den Quellen greifbar wird. Vgl. die Biogramme zu Bartholomeus (Nr. 52) und 
Parisius (Nr. 59).
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einer Verwandten 1200 übertragen wurde.580 Aus dem Bereich privater Hand-
lungen581 herausgehoben sind hingegen die Kapläne P. und Alexander.582 Wäh-
rend P. 1199 in päpstlichem Auftrag als Streitschlichter agierte und diese Auf-
gabe wohl seiner zusätzlichen Stellung als päpstlicher Subdiakon verdankte,583 
liegt mit Alexander das einzige Beispiel für einen Kaplan vor, der während der 
Minderjährigkeit Friedrichs II. in einem politischen Zusammenhang in Er-
scheinung tritt. Im März 1208 reiste er, ausgestattet mit Briefen Friedrichs II., 
des Kanzlers Walter von Pagliara und des Erzbischofs und Familiaren Berard 
von Messina nach Gaeta im Norden des Königreichs Sizilien, um dort eine Ab-
gabe in Höhe von 45.000 Goldtarenen einzufordern. Sie sollte dem Vorgehen 
gegen Wilhelm Capparone, dessen Einfluss nach seiner Einnahme Palermos 
auf der Insel, aber auch auf dem süditalienischen Festland gewachsen war, als 
materielle Grundlage dienen.584 Auch wenn Alexander explizit als cappellanus 
et nuncius domini regis bezeichnet wird, verdankte er seine Botentätigkeit wohl 
eher den Familiaren, vielleicht dem Einfluss Walters von Pagliara, so dass sein 
Beispiel die Spannung zwischen begrifflich verankerter, persönlicher Bindung 
an den minderjährigen Herrscher und tatsächlicher Beauftragung durch die Fa-
miliaren als Regentschaftsrat widerspiegelt.585

Ähnlich wie bereits während der Regentschaft Margaretes für Wilhelm II. 
lässt sich auch während der Minderjährigkeit Friedrichs II. beobachten, dass 
fast alle Kapläne als Angehörige der Cappella Palatina oder der Marienkirche 
von Messina ausgewiesen werden.586 Zumindest an diesen Hofkirchen – über 
die weiteren Hofkirchen liegen keine Quellenzeugnisse vor – scheint auch 
während der politisch instabilen Lage zu Beginn des 13. Jahrhunderts das Wir-
ken von Kaplänen gesichert gewesen zu sein, wenngleich die nur situations-
bedingte Überlieferung ihrer Tätigkeiten keine Aussagen darüber ermöglicht, 

 580 Vgl. Mongitore, Sacrae domus, Sp. 14f.; Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 126–128 Nr. 4; 
Garufi , Monete, S. 160f. Nr. 7 (= ders . , Tabulario, S. 328 Nr. 137); Amico/Starrabba, 
Diplomi, S. 55f. Nr. 42; Garufi , Tabulario, S. 327f. Nr. 133.

 581 Welche Umstände Andreas zur Bezeugung der Urkunde des magister regiae doanae de secretis 
bewogen haben, ist unklar. Daher lässt sich auch nicht entscheiden, ob seine Mitwirkung zu-
fällig oder durch eine Anweisung des Beamten bzw. einer höheren Instanz – etwa des Familia-
renrats – erfolgt war.

 582 Unklar ist, ob Berardus (Nr. 47) ebenfalls hinzu zu zählen ist, da er 1199 nicht mehr als capel-
lanus imperatricis bezeichnet wird.

 583 Vgl. S. 102f., 140.
 584 CDCajetanus, S. 333f. Nr. 373; zum Kontext vgl. die Ausführungen zu Alexander (Nr. 56). 
 585 Zu Alexanders Beziehungen zu den Familiaren vgl. auch Neumann, Parteibildungen, S. 175.
 586 Als Angehörige der Cappella Palatina sind P. (Nr. 49), Guillelmus de Panpilonia (Nr. 53) 

und Johannes de Rogerio (Nr. 54) nachweisbar, als Mitglieder der Marienkirche von Messina 
Robertus (Nr. 50) und Golias (Nr. 55). Die Zugehörigkeit des Andreas (Nr. 51) ist nicht ein-
deutig, er kann sowohl der Cappella Palatina als auch der Marienkirche von Messina angehört 
haben.
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wie lange die Kapläne dort ansässig waren. Die Frage, inwieweit eine personel-
le Kontinuität seit der Herrschaftszeit Heinrichs VI. und Konstanzes über die 
Regentschaftszeit bis hin zur Ende 1208 formal einsetzenden selbstständigen 
Herrschaft Friedrichs II. bestand, lässt sich daher nicht beantworten.587 Geht 
man aber davon aus, dass die politischen Wirren zu Beginn des 13. Jahrhun-
derts vor allem die höchste Ebene der die Herrschaft Ausübenden betrafen 
und wenn überhaupt nur langsam die unteren Herrschaftsebenen erreichten,588 
so erklärt sich auch die nachweisbare Existenz und bestehende Handlungsfä-
higkeit einzelner überlieferter Kapläne in dieser Zeit. Sie gehörten nicht zu den 
Personenkreisen, die als – wenn auch unterschiedlich motivierte – Träger der 
königlichen Herrschaft fungierten, und konnten daher offenbar unbeschadet 
an ihren Hofkirchen wirken, obwohl sich diese mit Messina und Palermo in 
den räumlichen Zentren der politischen Krise befanden. Der Kaplan Alexander 
dürfte hier als einzige Ausnahme zu werten sein.

b) Herrscherliche Abwesenheit: Kapläne in den Jahren 1212 bis 1220

Als Friedrich II. im März 1212 von Messina aus nach Norden aufbrach, um 
seine Ansprüche auf die deutsche Königskrone gegenüber Otto IV. durch per-
sönliche Präsenz im Reich durchzusetzen, war noch nicht abzusehen, wie lan-
ge der Herrscher seinem südlichen Königreich fernbleiben würde. Formell war 
Konstanze von Aragon, Friedrichs II. erste Ehefrau, als Regentin eingesetzt 
worden, doch bot die Abwesenheit des Königs grundsätzlich die Möglichkeit 
für politische Unruhen und Unabhängigkeitsbestrebungen, zumal die Königin 
selbst 1216 nach Deutschland gerufen wurde.589 Die Maßnahmen, die Fried-
rich II. unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Königreich Sizilien in den 1220er 
Jahren ergriff – der Erlass von Gesetzen in den Assisen von Capua, die Pri-
vilegien- und Besitzrevokationen, der Ausbau der Verwaltung, das Vorgehen 
gegen Muslime auf Sizilien oder auch die Unterwerfung des Grafen Thomas 
von Celano –, sprechen hier eine eindeutige Sprache. Denn sie zeigen die für 
Friedrich II. bestehende Notwendigkeit, seine Herrschaft im Südreich wieder 

 587 Neumann, Parteibildungen, S. 174–176, versucht, bei einzelnen Kaplänen, die nach der Voll-
jährigkeit Friedrichs II. in den Quellen nachweisbar sind, eine Kontinuität bis in die Zeit der 
Minderjährigkeit rückwirkend geltend zu machen, kann aber keine Belege für seine Überle-
gungen anführen. Vgl. dazu die Ausführungen zu Gratian (Nr. 62) und Gualfredus (Nr. 77). 

 588 Vgl. Kölzer, Königreich, S. 354: „Politische Krisen betreffen im Mittelalter zuallererst und 
vor allem die Spitze, während solche Veränderungen erst mit gehöriger Zeitverzögerung in die 
Tiefe wirken … soweit die Quellen uns Einblick gewähren, kann von Anarchie zumindest auf 
der unteren Ebene der Staatsverwaltung keine Rede sein …“.

 589 Vgl. Stürner, Friedrich II. 1, S. 192–195.
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zu festigen, und dokumentieren damit zugleich die negativen Auswirkungen 
der herrscherlichen Abwesenheit.590

Im Zeitraum von 1212 bis 1220 sind vergleichsweise viele Kapläne über-
liefert, die zudem deutlicher als noch während der Minderjährigkeit Fried-
richs II. in Erscheinung treten. Greifbar wird diese Präsenz zunächst bei jenen 
Kaplänen, die den jungen König auf seiner Reise nach Deutschland begleiteten 
oder im Verlauf seines Aufenthalts in Deutschland an den herrscherlichen Hof 
zogen. Zu der überschaubaren Anzahl von Personen, die im Gefolge Fried-
richs II. mit nach Deutschland reisten – zu nennen sind hier Erzbischof Berard 
von Bari, Graf Roger von Chieti, Graf Robertus de Say von Loritello, der ma-
gister comestabulus Walter Gentilis, der camerarius Riccardus sowie die Notare 
Andreas Logotheta, Bonushomo von Gaeta, Philippus de Matera, Petrus de 
Salerno und Johannes de Arcangelo, von denen allerdings die vier letztgenann-
ten den König nur bis Gaeta, Genua oder Rom begleiteten – gehörten auch die 
Kapläne Parisius und Johannes de Sulmona.591 Weshalb Friedrich II. ausgerech-
net diese beiden in sein Gefolge aufnahm, wird verständlich, wenn man nach 
ihrer Funktion für den Herrscher fragt. Parisius, über den erst im Jahr 1237 
gesicherte Nachrichten über eine Zugehörigkeit zur Cappella Palatina in Pa-
lermo vorliegen, der aber schon für die Zeit der Minderjährigkeit Friedrichs II. 
zum Kreis der sizilischen Kapläne zu rechnen ist,592 war 1211, vielleicht auch 
schon 1208/09, in einem umstrittenen Verfahren zum Erzbischof von Paler-
mo gewählt und in das Familiarenkollegium aufgenommen worden.593 Seine 
Ämter und Funktionen scheint Parisius seinen Verbindungen zu Friedrich II. 
verdankt zu haben, wie nicht zuletzt der Hinweis auf seine treuen Dienste, der 
in die erste urkundliche Erwähnung vom Januar 1211 aufgenommen wurde,594 
und Friedrichs Unterstützung auch nach der formalen Aberkennung seiner 
Wahl durch Innozenz III. im Mai 1212 dokumentieren. Dass der König auf 
längere Sicht dem Papst in dieser Frage aber nachgeben musste und Parisius als 
Elekten von Palermo nicht halten konnte, geht wohl nicht auf eine Verschlech-
terung des Verhältnisses zwischen Elekt und Herrscher zurück, sondern war 
dem Umstand geschuldet, dass Friedrich II. auf die päpstliche Unterstützung 

 590 Vgl. zusammenfassend ebd. 2, S. 1–26, 57–75.
 591 Zu den genannten Personen vgl. ebd. 1, S. 142, der allerdings nicht die verschiedenen Reichwei-

ten der Begleitung verzeichnet, und Koch, Zur Kanzleiarbeit, S. 733.
 592 Vgl. die Ausführungen zu Parisius (Nr. 59).
 593 Vgl. als ersten Beleg MGH DD F II 140.
 594 Vgl. ebd.: … consideracione quoque fidei et grati servicii, quod tu, Parisi venerabilis 

Panorm(itane) electe, dilecte familiaris et fidelis noster, specialiter et cum omni devocione nec-
non et vos, Panorm(itani) canonici, experti fideles nostri, predictis parentibus nostris inclite re-
cordacionis fideliter et devote exhibere curastis, obtemptu eciam, quod ab annis teneris tam 
sedulo quam ferventer nobis et regno nostro sinceritatis affectu studuistis fide et opere famulari 
et quia etiam personas vestras pro nostre serenitatis gloria et honore et zelo bone fidei …
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bei der Durchsetzung seiner Herrschaftsansprüche in Deutschland angewie-
sen war und einen offenen Bruch in der Frage um die Bistumsbesetzungen im 
Königreich Sizilien nicht riskieren durfte.595 Insofern deutet vieles darauf hin, 
dass Parisius deshalb in das Gefolge Friedrichs II. aufgenommen wurde, weil er 
einerseits zu den Vertrauten des jungen Königs gehörte, andererseits als Elekt 
von Palermo und Mitglied des Familiarenkreises auch zwei prestigeträchtige 
Funktionen besetzte. 

Parisius’ Verbindungen zur Hofkapelle werden während der Deutschland-
reise lediglich an einer Stelle greifbar, als er im Dezember 1212 das Kapitel der 
Cappella Palatina aufforderte, die herrscherliche Einsetzung des Johannes de 
Sulmona zu befolgen.596 Fragt man nach den Gründen, die Parisius zu seinem 
Schreiben bewogen, so ist denkbar, dass sich der Elekt beim König um die Auf-
nahme des Johannes in den Kreis der Kapläne bemühte, nachdem sich beide im 
Gefolge Friedrichs II. begegnet waren.597 Wahrscheinlicher scheint hingegen, 
dass Parisius mit seinem Schreiben an das Kapitel der Cappella Palatina sei-
ne auch nach der päpstlichen Aberkennung der Wahl weiterhin beanspruchte 
Stellung als Elekt dokumentieren wollte, indem er sich selbst zu Vorgängen in 
Palermo äußerte, die eigentlich nicht in seinem Zuständigkeitsbereich lagen, 
und zugleich sein gutes Einvernehmen mit dem Herrscher unterstrich. So ist 
auch kaum verwunderlich, dass Parisius, nachdem Friedrich II. dem päpstli-
chen Druck in der causa des Elekten nachgeben musste, im Gefolge des Königs 
nicht mehr nachweisbar ist. Der Ansehensverlust wog demnach so schwer, dass 
sich Parisius offenbar in der Folgezeit bis zu seinem Tod 1237 in die Cappella 
Palatina zurückzog – ein nachdrückliches Beispiel dafür, dass die möglicher-
weise mit der Wahl zum Erzbischof von Palermo stillgelegten Verbindungen 
zur Hofkirche nun wieder aktiviert werden konnten.598

Die sich bei Parisius andeutende untergeordnete Relevanz seiner Stellung als 
Kaplan für die Aufnahme in das Gefolge Friedrichs II. lässt sich in verschärfter 
Form auch bei Johannes de Sulmona beobachten. Denn er begann die Reise als 
königlicher Notar und wurde erst während des herrscherlichen Aufenthalts 
in Worms im Dezember 1212 durch ein Mandat Friedrichs II. an der Cappel-
la Palatina bepfründet und damit in die Gemeinschaft der dortigen Kapläne 

 595 Vgl. Stürner, Friedrich II. 1, S. 143f., der darauf verweist, dass „die Verfügung über die sizi-
lischen Bistümer“ im Frühjahr 1212 trotz „engster päpstlich-königlicher Interessengleichheit 
und Zusammenarbeit ein gefährlicher Streitpunkt [blieb].“ Zur Diskussion Friedrichs II. mit 
Innozenz III. um die Bistumsbesetzungen vgl. auch MGH DD F II 150.

 596 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 41 Nr. 20.
 597 Vgl. zu dieser Überlegung Koch, Urkunden, S. 342, insb. Anm. 25.
 598 Zuletzt ist Parisius als Familiar im Dezember 1212 bezeugt. Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 41 

Nr. 20. Zu seinem Verbleib in der Cappella Palatina und seinem Tod 1237 vgl. einen Eintrag im 
Martyrologium der Cappella Palatina (Winkelmann, Reisefrüchte, S. 471) und das Testament 
des Kaplans (Garofalo, Tabularium, S. 54f. Nr. 40).
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aufgenommen.599 Ähnlich wie Parisius ist aber auch Johannes de Sulmona nur 
temporär im Gefolge Friedrichs II. nachweisbar. Nach seiner Aufnahme in die 
Palastkapelle wurde er als Notar erst wieder im Februar 1221 tätig.600 In der 
Zwischenzeit könnte er nach Palermo zurückgereist sein, um seine dortigen 
Pfründe anzutreten. Dafür würde sprechen, dass Friedrich II. nach seiner An-
kunft im Reich hauptsächlich deutsche Kanzleikräfte einbezog, die teilweise 
über mehrere Jahre mit der Urkundenausstellung betraut wurden, so dass sich 
der König bewusst in die Kanzleitradition seines Nordreichs stellte und nicht 
ausschließlich auf seinen sizilischen Notar und Kaplan angewiesen war.601 Hin-
zu kommt, dass etwa die Hälfte aller im Zeitraum von 1212 bis 1220 überliefer-
ten Urkunden als Fremdausfertigungen einzustufen sind, an denen überhaupt 
keine Notare des Herrschers beteiligt waren.602 Allerdings könnte Johannes de 
Sulmona auch seinen nuntius stellvertretend zum Pfründenantritt ins König-
reich Sizilien geschickt haben, der im Mandat explizit Erwähnung findet, um 
selbst weiterhin im herrscherlichen Umfeld zu bleiben.603 Wie auch immer man 
das Schweigen der Quellen in Hinblick auf Johannes de Sulmona bewerten 
möchte – es zeigt deutlich, dass sich seine anfänglich exklusive Stellung, in der 
sich der Notar beim Aufbruch zur Deutschlandreise befand, nach Lage der 
Quellen veränderte, da er während Friedrichs II. Präsenz im Reich allenfalls 
eine untergeordnete Rolle spielte und hinsichtlich seiner Notarstätigkeit durch 
andere Kräfte zunehmend ersetzt wurde.604

Eine Einbindung von Kaplänen während des Deutschlandaufenthalts Fried-
richs II. erfolgte erst wieder im Oktober 1218, als Nicolaus als königlicher 
Gesandter nach Cremona geschickt wurde, um von dort aus eine Cremoneser 
Gesandtschaft nach Deutschland zu führen, die mit dem Herrscher über die 
oberitalienischen Verhältnisse beraten sollte. Zugleich besprach Nicolaus die 

 599 Vgl. MGH DD F II 179.
 600 Vgl. HB 2,1, S. 116–118. Dazu auch Zinsmaier, Reichskanzlei, S. 143.
 601 Erst 1215/16 reisten weitere süditalienische Notare an den herrscherlichen Hof nach Deutsch-

land. Vgl. Zinsmaier, Miszellen, S. 190; Koch, Diplom, S. 398f.; ders . , Sizilisches, S. 296–
298; ders . , Urkunden, S. 340–352. 

 602 Vgl. Zinsmaier, Miszellen, S. 191f.; Koch, Sizilisches, S. 297f.
 603 Vgl. MGH DD F II 179.
 604 Es bleibt allerdings zu beachten, dass im Zeitraum zwischen 1212 und 1220 die tätigen Notare 

nicht alle namentlich identifiziert werden können. Vgl. dazu Zinsmaier, Miszellen, S. 182–
190, der von den 13 Notaren lediglich Henricus de Parisiis, Ulrich von Bollingen und Johannes 
de Lauro sicher identifiziert, dabei jedoch nicht die auf der Reise Friedrichs II. nach Deutsch-
land beteiligten Notare einbezieht, sondern die Untersuchung erst mit der Ankunft im Reich 
beginnen lässt. Inwieweit daher weitere Erkenntnisse über die Notarstätigkeit des Johannes de 
Sulmona anhand von Schriftvergleich mit den nicht namentlich zu identifizierenden Notaren 
gewonnen werden können, bleibt offen, da diesem Detail in der Forschung bisher noch nicht 
nachgegangen worden ist. Schal ler, Kanzlei 1, S. 217f., gibt neben Ulrich von Bollingen hin-
gegen Markward und Helfrich als namentlich bekannte Notare dieser Zeit an.
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Lage in Reichsitalien mit dem vor Ort anwesenden Kardinallegaten Hugo von 
Ostia.605 Darüber hinaus unterzeichnete Nicolaus nach seiner Rückkehr an den 
herrscherlichen Hof im März 1219 zwei Urkunden, die zugunsten Cremonas 
ausgestellt wurden, und war anwesend, als Bischof Jordanus von Padua für 
seine Befreiung vom anlässlich der Kaiserkrönung Friedrichs II. bevorstehen-
den Romzug einen finanziellen Ausgleich in Höhe von fünfzig Mark Silber an 
Guarnerius, den Marschall des königlichen Kämmerers Riccardus, leistete.606 
Bis zu Friedrichs II. Rückkehr ins Königreich Sizilien sind in den Jahren 1219 
und 1220 außerdem Guido de Caravate und Jacobus de Calatagirone als Nota-
re des Herrschers eingesetzt worden. Während Guido vor allem in der frühen 
Kaiserzeit Friedrichs II. nicht zuletzt durch die Ausstellung zahlreicher Ur-
kunden einen erheblichen Einfluss auf die Urkundenproduktion nahm, ist Ja-
cobus de Calatagirone nur punktuell und in einem zeitlich begrenzten Rahmen 
(1219–1221) als Notar greifbar.607 Fragt man auch hier nach der Motivation des 
Königs, die drei genannten Kapläne gegen Ende seines Deutschlandaufenthalts 
in seine Herrschaftsausübung einzubinden, so wird deutlich, dass weniger der 
Status als Kaplan als vielmehr die Kompetenz bei der Urkundenausstellung bei 
Guido und Jacobus sowie die guten Kontakte des Nicolaus nach Cremona, wo 
er als Kanoniker am dortigen Dom bepfründet gewesen war, ausschlaggebend 
waren.608 

Abgesehen von den Kaplänen, die Friedrich II. während seiner Reise nach 
Deutschland, seines dortigen Aufenthalts und seiner Rückkehr ins Königreich 
Sizilien phasenweise begleiteten, ist für den Zeitraum von 1212 bis 1220 ein 
Blick in das Südreich selbst von Interesse, um zu klären, wie sich die Abwesen-
heit des Herrschers dort auf die Situation der zurückgebliebenen Kapläne aus-
wirkte. Zunächst lässt sich feststellen, dass vergleichsweise viele Nachrichten 
über die Einsetzung und Bepfründung neuer Kapläne an Hofkirchen im ge-
nannten Zeitraum überliefert sind. Sie betreffen nicht nur bereits genannte Ka-
pläne wie Johannes de Sulmona oder Jacobus de Calatagirone, die im Dezem-
ber 1212 bzw. April 1220 in der Cappella Palatina eingesetzt wurden, während 
sie sich im Umfeld Friedrichs II. aufhielten, sondern auch weitere Geistliche 
wie Nicolaus de Avenia, Jacobus de Romanis und Gualfredus, die im Novem-
ber 1212, im Juli 1215 bzw. im November 1219 in die Kaplansgemeinschaften 
von Troina bzw. Palermo aufgenommen wurden.609 Die Situation der Hofkir-

 605 Vgl. MGH DD F II 458; RI V,2,4, Nr. 12544; vgl. auch die Ausführungen auf S. 142f.
 606 Vgl. MGH DD F II 499 u. 500; HB 1, S. 859f. Zu weiteren Tätigkeiten des Nicolaus, die über 

das Jahr 1220 hinausgehen, vgl. die Ausführungen zu seiner Person (Nr. 68).
 607 Vgl. die Ausführungen zu Guido de Caravate (Nr. 75) und Jacobus de Calatagirone (Nr. 79).
 608 Vgl. dazu bereits S. 158.
 609 Vgl. dazu die Ausführungen zu Nicolaus de Avenia (Nr. 61), Jacobus de Romanis (Nr. 66), 

Gualfredus (Nr. 77).
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chen blieb also trotz der längeren Abwesenheit im Blickfeld Friedrichs II. Dass 
seine Abwesenheit aber auch Konfliktpotential für die im Königreich Sizilien 
verbliebenen Kapläne bieten konnte, verdeutlicht das Beispiel des Petrus de 
Moraldo, dessen vom Erzbischof unabhängige Stellung durch eine Urkunde 
Konstanzes von Aragon bestätigt werden musste, nachdem Berard von Messi-
na versucht hatte, ihn seiner Jurisdiktion zu unterstellen.610 Allerdings ist hier 
zu beachten, dass die Urkunde einige sprachliche Eigentümlichkeiten aufweist, 
die nicht zwingend auf eine (Ver-)Fälschung verweisen müssen, aber doch zu-
mindest auffällig sind, so dass eine gewisse Vorsicht gegenüber dem Aussage-
wert des Urkundeninhalts geboten scheint.611 

Die übrigen Kapläne, die während des Deutschlandaufenthalts Friedrichs II. 
im Königreich Sizilien nachweisbar sind, liefern ein wenig homogenes Bild. In 
Diensten des abwesenden Königs stand mit Sicherheit lediglich Matheus Phi-
losophus, der 1216 als scriniarius, d. h. als Leiter des Urkundenarchivs, bezeugt 
ist und dieses Amt wahrscheinlich bis 1219 innehatte.612 Weshalb der Kaplan 
noch vor der Rückkehr Friedrichs II. durch Philippus de Matera abgelöst wur-
de, ist nicht zu rekonstruieren. Allerdings korrespondiert diese Entwicklung 
auffälligerweise mit den Lebensumständen des Matheus Philosophus, da er sich 
– vielleicht bedingt durch die herrscherliche Abwesenheit – in Konfliktfragen, 
die etwa die ihm unterstellte Kirche S. Maria dell’Ammiraglio betrafen, Ende 
des Jahrzehnts Honorius III. zuwandte, als dessen Subdiakon und Kaplan er 
spätestens 1221 nachweisbar ist.613 Unklarer als bei Matheus Philosophus ist 
hingegen, weshalb Gerardus Rivarius als Kaplan Friedrichs II. bei der Bann-
verkündung gegen mehrere lombardische Städte anwesend war, die Friedrich 
von Trient als königlicher Legat im Mai 1213 in Cremona aussprach.614 Da sich 
direkte Verbindungen zwischen Kaplan und Herrscher nicht belegen lassen, 
muss offen bleiben, ob Friedrich II. Gerardus beauftragte, bei der Bannver-
kündung zugegen zu sein, oder ob Gerardus aus anderen Gründen in Cre-
mona anwesend war.615 Ebenso wenig zu fassen ist, wie sich die Abwesenheit 
des Herrschers schließlich für Hugo auswirkte, der lediglich 1219 im Rahmen 
eines Gütertauschs als Kaplan Friedrichs II. und Dekan von Capua bezeugt ist: 
Erst nach der Rückkehr Friedrichs II. begegnet er im Jahr 1222 als kaiserlicher 
Kandidat für die Besetzung des vakanten Erzbistums Capua.616 

 610 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 46 Nr. 29.
 611 Vgl. dazu die Ausführungen zu Petrus de Moraldo (Nr. 64).
 612 Vgl. als Beleg für Matheus’ Wirken als scriniarius Acta, ed. Tàutu, S. 47, 49 Nr. 27.
 613 Vgl. die Ausführungen zu Matheus Philosophus (Nr. 67) sowie zu seiner Stellung als päpstli-

cher Subdiakon und Kaplan S. 140–142.
 614 Vgl. Sicard von Cremona, Chronik, ed. Holder-Egger, S. 56.
 615 Vgl. die Ausführungen zu Gerardus Rivarius (Nr. 65).
 616 Vgl. die Ausführungen zu Hugo (Nr. 76). Zur Erwähnung als Kaplan und Dekan von Capua 

vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
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Deutlich anders als auf die Kapläne der Cappella Palatina oder möglicher-
weise auch der Marienkirche von Messina scheint sich die herrscherliche Ab-
wesenheit auf die Angehörigen von S. Nicola in Bari ausgewirkt zu haben. Hier 
sind Unsicherheiten oder gar Konflikte ebenso wenig zu greifen wie direkte 
Kontakte zum in Deutschland weilenden Friedrich II., da die nachweisbaren 
Kapläne ausschließlich im Rahmen privater Tätigkeiten in den Quellen begeg-
nen.617 Dieser Befund ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass S. Nicola erst im 
November 1215 von Friedrich II. zu seiner cappella specialis erhoben wurde.618 
Von den Auswirkungen dieses formalen Akts ist in den Quellen jedoch we-
der hinsichtlich einer Aufwertung der Kirche und engeren Anbindung an den 
Herrscher noch mit Blick auf die Stellung ihrer Mitglieder etwas zu spüren.

Insgesamt lässt sich für den Zeitraum von 1212 bis 1220 festhalten, dass 
Kapläne keineswegs systematisch im Rahmen der Durchsetzung der Herr-
schaft Friedrichs II. in Deutschland eingesetzt wurden. Sie waren keine mobile 
Einsatztruppe, die dem Herrscher als Sicherungsinstrument seiner noch fra-
gilen Stellung zur Verfügung stand. Vielmehr kam den Adligen insbesondere 
im staufischen Stammland, den Kirchen und Klöstern eine wesentlich höhe-
re herrschaftsstabilisierende Bedeutung zu, die Friedrich II. vor allem durch 
Privilegienbestätigungen und Neuprivilegierungen als loyale Anhänger zu ge-
winnen suchte.619 Die praktische Herrschaftsausübung, etwa im Bereich der 
Urkundenausstellung, wurde, sofern nicht von Fremdausfertigungen auszu-
gehen ist, zudem von bewährten, hauptsächlich deutschen und erst ab 1215/16 
auch zunehmend süditalienischen Kanzleikräften getragen, die abgesehen von 
den genannten Beispielen nicht nachweislich zur staufischen Hofkapelle ge-
hörten.620 Besonders augenfällig wird die Relevanz, die dem Status als Kaplan 
in dieser Zeit zufiel, wenn man bedenkt, dass von den fünf Kaplänen drei erst 
im Verlauf ihrer Einbindung in herrscherliche Aufgaben als Kapläne eingesetzt 
wurden, sie also aufgrund anderer Kriterien in das herrscherliche Umfeld ge-
rückt waren.621 

Für die im Königreich Sizilien verbliebenen Kapläne wirkte sich die herr-
scherliche Abwesenheit unterschiedlich aus. Während einige, insbesondere 
die Angehörigen von S. Nicola in Bari, von der fehlenden Präsenz des Königs 
offenbar nicht betroffen waren und ihren Tätigkeiten unbehelligt weiter nach-

 617 Vgl. dazu die Ausführungen zu Simeon Rubeus (Nr. 70), Nicolaus de Macino (Nr. 71), Jacobus 
de Oliverio (Nr. 72), Johannes Baptista (Nr. 73), Kurielia (Nr. 74).

 618 Vgl. zur Erhebung S. Nicolas zur cappella specialis MGH DD F II 338 sowie S. 42.
 619 Vgl. Humpert , Auswertung, S. 435f., 440f., 446f.
 620 Zum Zusammenwirken der süditalienischen und deutschen Notare, das keineswegs, wie dies 

die ältere Forschung angenommen hatte, in Form getrennter Kanzleien ablief, sondern zu einer 
erheblichen Durchmischung von Urkundenmerkmalen und Aufgabenverteilungen führte, vgl. 
zusammenfassend Koch, Diplom, S. 400.

 621 Vgl. Johannes de Sulmona (Nr. 63), Nicolaus (Nr. 68) und Jacobus de Calatagirone (Nr. 79).
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gehen konnten, zeigen die vergleichsweise häufig erfolgten Neueinsetzungen 
und Neubepfründungen von Kaplänen an der Cappella Palatina, dass Fried-
rich II. nicht nur über die aktuell bestehenden Zustände informiert wurde, 
sondern auch in die personelle Zusammensetzung der dortigen Gemeinschaft 
eingriff.622 Kaum zu fassen ist in den Quellen dagegen eine Einbindung der 
Kapläne in konkrete Herrschaftsfragen. In verschärfterer Form als noch für die 
in Deutschland anwesenden Kapläne gilt daher für die im Südreich gebliebenen 
Kapläne, dass sie nicht zur Herrschaftssicherung und Herrschaftsausübung 
herangezogen wurden, also ihnen hier noch weniger eine herrschaftsstabilisie-
rende Funktion zugesprochen werden kann.

c) Der Konflikt mit dem Papsttum als Dauerkrise: Kapläne in spätstaufischer 
Zeit (1238–1266)

Friedrichs II. Herrschaft war seit den ausgehenden 1230er Jahren von seinen 
Konflikten mit Papst Gregor IX. und dessen Nachfolger Innozenz IV. über-
schattet. Auslöser für die Verschlechterung der Beziehungen zwischen Kaiser 
und Papst waren nicht nur aktuelle Konflikte, etwa um die Ehe von Fried-
richs II. Sohn Enzo mit Adelasia, der Erbin der sardischen Kleinkönigreiche 
Torres und Gallura, und dessen wenig später erfolgte Erhebung zum König 
von Sardinien, die Gregor IX. als Affront gegenüber den traditionellen päpst-
lichen Ansprüchen auf diese Insel ansah.623 Auch die alten Streitfragen um den 
kaiserlichen Einfluss auf Bischofswahlen im Königreich Sizilien und um die 
herrscherliche Politik gegenüber den oberitalienischen Städten prägten das 
letzte Jahrzehnt der Herrschaft Friedrichs II. Überlagert wurden diese Kon-
fliktfelder durch die grundsätzlichen Differenzen von Kaiser und Papst über 
ihren jeweiligen Stellenwert innerhalb der christlichen Weltordnung, die zu-
dem durch persönliche Animositäten verstärkt wurden.624 Die zweite, bis zu 
seinem Tod andauernde Exkommunikation Friedrichs II., die Gregor IX. an 
Palmsonntag 1239 aussprach, markiert den Beginn eines politisch, militärisch 
und propagandistisch ausgetragenen Kampfes, der entgegen der Hoffnung des 
Kaisers, nach dem Tod Gregors IX. Frieden mit dessen Nachfolger zu schlie-
ßen, in Friedrichs Absetzung auf dem Konzil von Lyon 1245 gipfelte und sich 
auch nach seinem Tod zwischen Innozenz IV. und den Söhnen Konrad IV. und 
insbesondere Manfred fortsetzte.625 Wie sich diese Phase der Dauerkrise auf die 

 622 Vgl. weiterführend S. 217–231.
 623 Dazu Sperle , König, S. 127–137.
 624 Vgl. Stürner, Friedrich II. 2, S. 466–470.
 625 Zur Exkommunikation und der folgenden propagandistischen Austragung des Konflikts vgl. 

ebd., S. 466–480; Schal ler, Antwort; ders . , Rundschreiben; Herde, Pamphlet; zur Abset-
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Situation der Kapläne im Königreich Sizilien auswirkte, soll im Folgenden für 
die Zeit der endenden 1230er Jahre bis zum Tod König Manfreds 1266 unter-
sucht werden. 

Auf welche Weise und in welchem Umfang wurden Kapläne von Fried-
rich II. eingesetzt, um die kaiserlichen Auffassungen im Konflikt mit dem 
Papsttum zu vertreten? Als erster Kaplan, der in dieser Frage greifbar wird, 
ist Rogerius Porcastrella zu nennen. Er reiste zwischen 1238 und 1243 insge-
samt fünf Mal an den päpstlichen Hof, um dort im Namen Friedrichs II. für 
Frieden und Ausgleich zwischen den Streitparteien zu werben bzw. nach dem 
Tod Gregors IX. die Wahl des neuen Papstes zu beobachten und die Absichten 
Friedrichs II. für einen Neuanfang zu dokumentieren.626 Nachdem Rogerius’ 
Gesandtschaftstätigkeit offensichtlich eingestellt wurde – in der Folgezeit wur-
de er mit weiteren Aufträgen nicht mehr betraut; die Gründe dafür sind unbe-
kannt, könnten aber mit der kritischen Haltung des Erzbischofs von Salerno 
zusammenhängen, an dessen Dom der Kaplan bepfründet war –,627 scheint 
Friedrichs Kaplan Gualterius de Ocra diesen Aufgabenbereich übernommen 
zu haben: 1244 reiste er zum englischen König Heinrich III., um ihn davon zu 
überzeugen, dass Innozenz IV. zu Unrecht gegen den Kaiser vorging, und ihn 
von einer Unterstützung des Papstes abzuhalten; während des Konzils war der 
Kaplan dafür zuständig, Friedrich II., der sich in dieser Zeit in Oberitalien auf-
hielt, über die Entwicklungen in Lyon zu unterrichten.628 Unmittelbar nach der 
Absetzung des Kaisers trat Gualterius weiter für die Interessen Friedrichs II. 
ein, als er im September mit einer Reise zu Ludwig IX. betraut wurde, die 
dazu dienen sollte, dem französischen König die kaiserliche Sichtweise von der 
Absetzung zu erläutern und ihn zur nachhaltigen Unterstützung Friedrichs II. 
aufzufordern.629 Zur Stärkung der kaiserlichen Position im Gefüge der euro-
päischen Herrscher schickte Gualterius zudem 1246 ein Schreiben an den eng-
lischen König, um ihn über die temporären militärischen und diplomatischen 

zung Bulla depositionis Friderici II imperatoris, ed. Wohlmuth, S. 278–283; zum Kampf In-
nozenz’ IV. gegen Friedrichs Nachfolger Friedl , Herrschaftskonzeption.

 626 Vgl. Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 197; HB 5,1, S. 301, zum Au-
gust 1238; Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 198, zum November 
1238; HB 5,1, S. 302, zum März 1239; Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , 
S. 213, zum Februar 1242; RI V,1,1, Nr. 3369, zum Juni 1243. Zur 1236 erfolgten Gesandtschaft 
zu Gregor IX., bei der die Lombardenfrage zu einem Zeitpunkt verhandelt wurde, als das 
kaiserlich-päpstliche Verhältnis noch nicht vom tiefen Zerwürfnis der späteren Jahre geprägt 
war, vgl. Hahn, Collectio, S. 218–223 Nr. 15; MGH Epp. saec. XIII 1, ed. Rodenberg, S. 588 
Nr. 691.

 627 Vgl. die Ausführungen zu Rogerius Porcastrella (Nr. 109).
 628 Vgl. HB 6,1, S. 259f.; RI V,1,1, Nr. 3490°; RI V,2,3, Nr. 7550a. Zu weiteren Gesandtschaften des 

Gualterius, die vor 1244 stattfanden, aber nicht das kaiserlich-päpstliche Verhältnis im engeren 
Sinn betrafen, vgl. S. 97f. und Biogramm Nr. 110.

 629 Vgl. MGH Const. 2, ed. Weiland, S. 369–371 Nr. 264.
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Erfolge Friedrichs II. zu informieren, die zu einem Zeitpunkt erfolgten, als In-
nozenz IV. versuchte, im Königreich Sizilien Anhänger für seine antistaufische 
Politik zu gewinnen.630 Nach dem Tod Friedrichs II. reiste Gualterius de Ocra 
1252 und 1254 erneut an den päpstlichen Hof, um den Papst zur Anerkennung 
Konrads IV. bzw. Manfreds als Nachfolger Friedrichs II. zu bewegen.631

An allen Gesandtschaften, die Rogerius Porcastrella und Gualterius de Ocra 
im Auftrag Friedrichs II. und seiner Söhne ausführten, war neben dem jewei-
ligen Kaplan auch eine überschaubare Anzahl weiterer Personen beteiligt, von 
denen ein Großteil nicht nur bedeutende Funktionen im Königreich Sizilien 
einnahm, sondern auch als enge Vertraute Friedrichs II. und des staufischen 
Herrscherhauses angesehen werden kann. Dies gilt für Thaddeus de Suessa, der 
als Großhofrichter wirkte, für den Protonotar und kaiserlichen Logotheten 
Petrus de Vinea, für Erzbischof Berard von Palermo, der Friedrich II. 1212 bei 
seiner Reise nach Deutschland begleitet hatte und während der zweiten Ab-
wesenheit des Kaisers 1235 in den sizilischen Regentschaftsrat berufen worden 
war, für den Grafen Thomas von Acerra, der 1221 als Oberjustitiar Apuliens 
und der Terra di Lavoro und 1235 ebenfalls im Regentschaftsrat nachweisbar 
ist, sowie für Graf Walter von Manoppello, der von Friedrich II. 1238/39 als 
Generalvikar in der Romagna, 1240 in Burgund und 1247 als Generalkapitän 
zur Verteidigung des Königreichs Sizilien eingesetzt wurde, schließlich auch 
für Markgraf Berthold von Hohenburg, der u. a. 1239 als Kapitän von Como 
und 1244 als Generalvikar von Pavia wirkte und nach dem Tod Friedrichs II. 
einer der wichtigsten Unterstützer Konrads IV. werden sollte.632 Daneben wa-
ren auch Amtsträger, die Friedrich II. weniger persönlich nahe standen, punk-
tuell in die genannten Gesandtschaften involviert, wie Erzbischof Lando von 
Messina, Erzbischof Marinus von Bari, Erzbischof Jacobus von Trani, der 
Deutschordenshochmeister Gerhard von Malberg sowie der Admiral Ansal-
dus de Mari.633 

 630 Konkret berichtete Gualterius über die Belagerung der Burg von Capaccio, den Friedens-
schluss mit den Römern und Venetiern sowie über die Niederlage Konrads IV. bei Frankfurt, 
die der Kaplan allerdings insofern herunterspielt, als er betont, dass Konrad IV. schon wieder 
ein neues Heer zur Verfügung habe. Vgl. HB 6,1, S. 459. Zu Innozenz IV. vgl. MGH Epp. saec. 
XIII 2, ed. Rodenberg, S. 135 Nr. 178.

 631 Vgl. Nicolaus de Carbio, Vita Innocentii, ed. Pagnott i , c. 38, S. 108 u. c. 39, S. 115; Ni-
colaus de Jamsil la , Historia, ed. Ughel l i , Sp. 517, 525 u. 535.

 632 Zu Thaddeus de Suessa vgl. Stürner, Friedrich II. 2, insb. S. 42–44; zu Petrus de Vinea Sapio 
(Hg.), Saggi; zu Berard von Palermo Kamp, Kirche 3, S. 1129–1137; zu Thomas von Ac-
erra Friedl , Studien, S. 180–182; zu Walter von Manoppello Ohlig, Studien, S. 98–100; zu 
Berthold von Hohenburg Kamp, Präsenz, S. 177–179.

 633 Zu den Erzbischöfen vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1024–1028 sowie 2, S. 585–592 u. 557–559; zu 
Gerhard von Malberg Arnold, Hochmeister, S. 22f.; zu Ansaldus de Mari Stürner, Fried-
rich II. 2, S. 501, 511. Unsicher ist, ob auch der namentlich nicht bekannte Bischof von Fe-
rentino an der Gesandtschaft beteiligt war, die im August 1238 an den päpstlichen Hof führte, 
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Rogerius Porcastrella und Gualterius de Ocra gehörten damit zu einem 
Kreis von ausgewählten Personen, die aufgrund ihrer Funktionen, häufig 
zusätzlich auch aufgrund ihrer Nähe zum Herrscherhaus für die Durchset-
zung der angefochtenen Herrschaft Friedrichs II. und für die Sicherung des 
instabilen Herrschaftsantritts seiner Söhne in Form diplomatischer Interven-
tionen und Verhandlungen sorgten. Ihnen kommt auf diese Weise eine herr-
schaftsstabilisierende Funktion zu. Diese lässt sich aber, entgegen der Logik 
der bisherigen Forschung, nicht auf die Gesamtheit der Kapläne ausweiten, 
denn Rogerius Porcastrella und Gualterius de Ocra sind die einzigen beiden 
Kapläne, die von Friedrich II. und seinen Söhnen eingesetzt wurden, um auf 
diplomatischem Weg das Verhältnis zum Papsttum zu verhandeln und die kai-
serlichen Interessen in diesem andauernden Konflikt zu vertreten – sowohl 
gegenüber dem jeweiligen päpstlichen Amtsinhaber als auch gegenüber den 
europäischen Herrscherkollegen.634 Innerhalb der Kaplansgemeinschaft sind 
sie auf diese Weise herausgehoben, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. 
Während Rogerius Porcastrella in der Anfangsphase des sich verschärfenden 
Konflikts mit dem Papsttum vergleichsweise häufig in Gesandtschaften ein-
gebunden, dann aber nach 1243 nicht mehr mit diesem Aufgabenfeld betraut 
wurde, erstreckten sich die Tätigkeiten des Gualterius de Ocra in dieser Frage 
nicht nur auf einen größeren Zeitraum, sondern waren auch von einer höheren 
Nachhaltigkeit, wie nicht zuletzt seine Unterstützung der Söhne Friedrichs II. 
bei ihrer Herrschaftsübernahme dokumentiert.635 Hinzu kommt, dass Gualte-
rius de Ocra im Verlauf des Zeitraums in hohe Kirchen- und Verwaltungsämter 
aufstieg und dadurch als Verhandlungs- und Vertrauensperson für das staufi-
sche Herrscherhaus zusätzlich an Prestige gewann.636 

Innerhalb der verschiedenen Gesandtengruppen scheinen die Kapläne aber 
eher in zweiter Reihe gestanden zu haben. Dies zeigen nicht nur die Quellen, 
die sie in der Regel am Ende der Aufzählung beteiligter Gesandter auflisten,637 
sondern vor allem auch der Umstand, dass Gualterius de Ocra nicht an den 
Hauptverhandlungen mit dem Papst auf dem Konzil von Lyon beteiligt war, da 
diese Aufgabe federführend Thaddeus de Suessa übernahm. Gualterius war für 
die Informationsübermittlung an den Kaiser zuständig und fungierte demnach 
als Bote, nicht aber als direkter Verhandlungspartner. Dennoch war seine Aufga-

da die Quellen ihn nicht übereinstimmend nennen. Vgl. HB 5,1, S. 301; Richard von San 
Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 197.

 634 Im weiteren Sinn könnte auch Margaritus (Nr. 132) hinzuzurechnen sein, der 1247 am fran-
zösischen Königshof nachweisbar ist, als Friedrich II. Ludwig IX. über den Übertritt Parmas 
ins päpstliche Lager informierte. Jedoch ist unklar, ob er sich zu diesem Zeitpunkt bereits in 
Frankreich befand oder als Bote Friedrichs II. fungierte.

 635 Vgl. die Biogramme Nr. 109 u. 110.
 636 Vgl. zur Ämterlaufbahn die Ausführungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110).
 637 Vgl. die auf S. 197, Anm. 626 und 628, genannten Quellenbelege.
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be nicht zu unterschätzen, da er die kaiserliche Reaktion auf die bevorstehende 
Absetzung zu übermitteln hatte, die den Papst – allerdings vergeblich – davon 
abbringen sollte, die angedrohte Deposition auch tatsächlich durchzusetzen.638 
Schließlich liefern auch die unterschiedlichen Konsequenzen, mit denen die 
Gesandten aufgrund ihrer zum Teil nachhaltigen Unterstützung Friedrichs II. 
im Kampf gegen die Kurie umzugehen hatten, Hinweise auf ihren politischen 
Einfluss. Während Erzbischof Berard von Palermo wegen seiner unnachgie-
bigen Haltung von Gregor IX. 1239 suspendiert und exkommuniziert wurde 
– eine vollständige Rekonziliation wurde zeitlebens nicht erreicht –, kassierte 
Innozenz IV. bei Gualterius de Ocra 1247 lediglich dessen Wahl zum Bischof 
von Valva, nicht aber die fast zeitgleich erfolgte Wahl zum Erzbischof von Ca-
pua.639 Dass Gualterius 1249 schließlich selbst seine Ansprüche auf das Erzbi-
schofsamt resignierte, dürfte nicht auf den päpstlichen Druck zurückzuführen 
sein, sondern könnte durch die Aussicht auf das Kanzleramt motiviert gewesen 
sein, das nach dem Tod des Petrus de Vinea frei geworden war.640

Erweitert man die Perspektive und fragt danach, in welchem Umfang Ka-
pläne abgesehen von einer Gesandtschaftstätigkeit in die staufische Politik 
während der Konflikte mit dem Papsttum eingebunden wurden, so liefern die 
Quellen ein erstaunliches Bild. Abgesehen von Gualterius de Ocra, der 1251 
zum Kanzler von Sizilien, 1254 zusätzlich zum Kanzler von Jerusalem berufen 
wurde und damit einer der herausragenden Funktionsträger der Zeit blieb,641 
lassen sich lediglich drei weitere Kapläne nachweisen, die im genannten Zeit-
raum für die staufischen Herrscher tätig wurden. 1241 wurde Johannes de Re-
gio beauftragt, Sonderkollekten von den sizilischen Kirchen zu erheben und 
die Rechtmäßigkeit ihrer Kirchenschätze zu überprüfen; zwischen 1244 und 
1247 wirkte Philippus de Sesso als Korrektor der Großhofgerichtsurkunden;  
 

 638 Vgl. RI V,2,3, Nr. 7550a; zur Absetzung Friedrichs II. und zur Rolle des Thaddeus de Suessa 
Bulla depositionis Friderici II imperatoris, ed. Wohlmuth, S. 278–283.

 639 Zur Exkommunikation des Berard von Palermo vgl. Kamp, Kirche 2, S. 581 u. 3, 1975, S. 1136. 
1243 war Innozenz IV. bereit, sich mit Berard um des Friedens willen auszusöhnen (MGH 
Epp. saec XIII 2, ed. Rodenberg, S. 20 Nr. 16), doch wurde eine vollständige Rehabilitierung 
– wie gesagt – nicht vorgenommen, so dass Berard streng genommen wie Friedrich II. im Status 
eines Exkommunizierten 1252 verstarb. Zur Aberkennung des Bistums Valva vgl. ebd., S. 315 
Nr. 435.

 640 Petrus de Vinea starb wahrscheinlich im April 1249, im Juni des Jahres wird Gualterius ur-
kundlich zum letzten Mal als Elekt von Capua bezeichnet. Vgl. HB 6,2, S. 743f., und die Aus-
führungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110). Zum Tod des Petrus de Vinea vgl. Stürner, Fried-
rich II. 2, S. 580; Dett i , Pier delle Vigne, S. 16; Papale , Morte.

 641 Vgl. dazu die Ausführungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110). Problematisch ist im Fall des 
Gualterius allerdings, dass er in den Quellen ausschließlich als cancellarius bezeichnet wird, 
also streng genommen nicht nachgewiesen werden kann, ob er überhaupt noch zum Kreis der 
Kapläne gehörte. 
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1247 ist Margaritus als Gesandter Friedrichs II. am Hof Ludwigs IX. bezeugt, 
ohne dass seine genaue Aufgabe und Funktion aus dem kaiserlichen Schreiben 
an den französischen König klar hervorgeht.642

In krassem Gegensatz zu diesen dürftigen Nachweisen stehen die zahlrei-
chen Hinweise in Privaturkunden, die in diesen Jahrzehnten des kaiserlich-
päpstlichen Konflikts konstante und vielfältige Aktivitäten sizilischer Kapläne 
auf privater und lokaler Ebene dokumentieren. Insgesamt 77 Kapläne sind im 
Zeitraum von 1238 bis 1266 nachweisbar, die teilweise mehrfach Privaturkun-
den bezeugten, Privilegien für ihre Hofkirchen beglaubigen ließen, Testamente 
verfassten, vollstreckten, bestätigen ließen oder in ihnen begünstigt wurden, 
Ländereien und Häuser verpachteten, Besitz ihrer Hofkirche zurückführten, 
Güter tauschten, als unabhängige Zeugen bei wirtschaftlichen Transaktionen 
oder rechtlichen Vereinbarungen anwesend waren oder auch als Streitschlich-
ter in lokalen Konflikten fungierten.643 Nur in einem Fall lässt sich eine direkte 
herrscherliche Beteiligung feststellen. 1242 wandte sich Salvus als Prior von S. 
Nicola an Friedrich II. und beklagte sich über die unrechtmäßige Aneignung 
von Besitz der Nikolauskirche durch Bareser Bürger, woraufhin Friedrich II. 

 642 Vgl. die Ausführungen zu Johannes de Regio (Nr. 89), Philippus de Sesso (Nr. 131) und Mar-
garitus (Nr. 132). Nicht hinzugerechnet werden kann Salvus (Nr. 120), der spätere Prior von 
S. Nicola in Bari, der 1238 den Brief Friedrichs II. schrieb, mit dem die Geburt seines Sohnes 
Carlotto (später Heinrich) bekannt gemacht wurde. Salvus können zu diesem Zeitpunkt noch 
keine Verbindungen zu S. Nicola nachgewiesen werden. Ähnlich unsicher ist die Einbeziehung 
von Johannes Currentus de Brundusio (Nr. 208) in die Ausstellung der Urkunden Manfreds, 
da die Identität des Kaplans mit dem Notar Johannes de Brundusio nicht zweifelsfrei bestätigt 
werden kann. Dasselbe gilt für Martolinus (Nr. 209), der als frumentarius clericus bezeichnet 
wird, also als Aufseher über die Palermitaner Getreidespeicher fungiert haben könnte.

 643 Vgl. Nicolaus de Hodierna (Nr. 86), Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87), Gregorius (Nr. 88), 
Bartholomeus Longus (Nr. 90), Nicolaus Emmanuelis (Nr. 91), Agralistus de Tammaro (Nr. 
92), Leo (Nr. 98), Angelus (Nr. 99), Jacobus (Nr. 103), Matheus Longus (Nr. 104), Matheus de 
Zacaro (Nr. 105), Philippus de Chiminna (Nr. 106), Leonardus (Nr. 107), Urso (Nr. 108), Guil-
lelmus (Nr. 111), Thomas de Vinea (Nr. 113), Marius de Astiliano (Nr. 116), Meliciacca (Nr. 
118), Petracca de Porticella (Nr. 119), Andreas (Nr. 121), Johannes Buffus (Nr. 122), Johannoc-
carus de Oliverio (Nr. 123), Maio (Nr. 124), Fratellus (Nr. 125), Johannes (Nr. 126), Matheus 
de Ingelisio (Nr. 127), Erricus de Managi (Nr. 128), Angelus (Nr. 130), Baronus (Nr. 135), 
Angelus Peregrini (Nr. 137), Guido de Lilla (Nr. 140), Jacobus de Gentile (Nr. 143), Henricus 
de Mazaria (Nr. 144), Gualterius (Nr. 146), Benevenutus (Nr. 147), Petracca (Nr. 148), Petrus 
de Toro (Nr. 149), Guillelmus (Nr. 150), Rogerius de Deletta (Nr. 151), Nicolaus Theotonicus 
(Nr. 152), Meliciacca (Nr. 153), Nicolaus Melis (Nr. 154), Jacobus Stephanizii (Nr. 155), Jaco-
bus (Nr. 156), Donadeus de Theta (Nr. 157), Johannes de Calvello (Nr. 158), Nicolaus Andree 
(Nr. 159), Petrus Coppuleccha (Nr. 163), Rogerius de Margarito (Nr. 164), Meliciacca (Nr. 
165), Angelus de Matheo (Nr. 166), Cricorius (Nr. 167), Johannes Bonapars (Nr. 168), Guil-
lelmus de Archiepiscopo (Nr. 204), Nicolaus (Nr. 205) sowie die unter Nr. 170–191 genannten 
Unterzeichner der Urkunde, mit der Meliciacca von der Gemeinschaft der Kanoniker von S. 
Nicola ausgeschlossen wurde.
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eine Restitution veranlassen ließ.644 In allen übrigen Fällen vollzogen die Ka-
pläne ihre Tätigkeiten ohne erkennbaren herrscherlichen Einfluss. Mehr noch: 
Ihre Handlungsoptionen waren durch die politische Lage in keiner Weise be-
einträchtigt. Der staufisch-päpstliche Konflikt schlug sich in den Hofkirchen, 
an denen fast alle genannten Kapläne ansässig waren,645 nicht nachweislich 
nieder. Vielmehr fungierten die Hofkirchen als eine Art Rückzugsraum, der 
den Kaplänen eine autonome Handlungsfähigkeit ermöglichte, die nicht nur 
ihre eigene, vor allem wirtschaftlich-finanzielle Position stärkte, sondern auch 
ihre Bedeutung im lokalen Kontext erkennen lässt, wenn die Tätigkeiten von 
Kaplänen durch Privatpersonen mehrfach in Anspruch genommen wurden. 
Dass die Kapläne von der politischen Großwetterlage nicht betroffen waren, 
verdeutlicht auch die Praxis der ungehinderten Neuvergabe von Pfründen an 
einer Hofkirche, die in den 1250er und 1260er Jahren mehrfach nachweisbar 
ist.646 Konflikte, in die Kapläne aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung durch 
die staufischen Herrscher gerieten, sind nur in einem speziellen Fall erkennbar. 
Während der Vakanz des Bistums Cefalù hatte Friedrich II. drei seiner Ka-
pläne mit Pfründen aus dem Bistum versorgt, die ihnen 1244, 1249 und 1253 
nach teilweise langwierigen Verfahren durch Innozenz IV. bzw. den Elekten 
Riccardus de Logotheta aberkannt wurden.647 Der Verlust der Pfründe betraf 
zwar die materielle Grundlage der Kapläne, doch richtete sich die Maßnahme 
in ihrer Intention nicht gegen sie und ihre Loyalität zum staufischen Herr-
scherhaus, sondern gegen die unrechtmäßige Einflussnahme Friedrichs II. auf 
die finanziellen Verhältnisse des Bistums und seinen Versuch, seine Kapläne 
durch Pfründe, die zum Besitz des Bistums gehörten, auszustatten.648 

Dass sich die politische Lage der spätstaufischen Zeit in Einzelfällen aber 
auf die Situation der Kapläne auswirken konnte, zeigen wenige Beispiele, bei 
denen Kapläne aufgrund der instabilen staufischen Herrschaft einen Wechsel 
auf die päpstliche Seite vollzogen. Beobachtet hat die Forschung diesen Vor-
gang bei Riccardus de Brundusio, der im September 1232 von Friedrich II. 
als erster Erzpriester der neugegründeten Hofkirche von Altamura eingesetzt 
worden war. Im August 1248 ließ sich der Kaplan seine Stellung durch Papst 

 644 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 110–112 Nr. 74.
 645 Vgl. als Ausnahme Gentilis de Preturo (Nr. 82).
 646 Vgl. die Ausführungen zu Rogerius de Cefaludo (Nr. 139) und Dominicus (Nr. 141), zu Ni-

colaus de Centurbis (Nr. 160) und Nicolaus de Notario de Leone (Nr. 161), zu Nicolaus de 
Barbara de Licio (Nr. 138), Palmerius de Viano (Nr. 207), Johannes Currentus de Brundusio 
(Nr. 208) und zu Cursinus (Nr. 206).

 647 Vgl. die Ausführungen zu B. (Nr. 129), Nicolaus de Panormo (Nr. 136) und Basilius 
(Nr. 133).

 648 Nicht differenzierend dagegen Schal ler, Hofkapelle, S. 511: „… wahrscheinlich wurden alle 
Pfründenverleihungen der Staufer von 1245 bis 1266, darunter natürlich auch die Pfründen an 
Hofkirchen, seitens der römischen Kurie als illegal betrachtet …“. Vgl. dazu auch S. 153f.
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Innozenz IV. zu einem Zeitpunkt bestätigen, als des Kaisers Autorität und An-
sehen nach der selbstverschuldeten Zerstörung seiner symbolträchtigen Stadt 
Victoria empfindlich angegriffen war.649 Diese Koinzidenz von päpstlicher Be-
stätigung und kaiserlicher Niederlage wurde in der Forschung als Hinweis auf 
die Abwendung des Kaplans von Friedrich II. und seine Hinwendung zum 
päpstlichen Lager gewertet.650 Betrachtet man das päpstliche Dokument al-
lerdings genauer, so stellt man fest, dass nicht ein verschlechtertes Verhältnis 
zwischen Riccardus de Brundusio und Friedrich II., sondern die langfristigen 
Folgen der kaiserlichen Exkommunikation und Absetzung zur Einbindung 
des Papstes führten. Denn Innozenz IV. bestätigte ausdrücklich die von Fried-
rich II. geschaffene Stellung des Riccardus de Brundusio als Erzpriester und 
verlieh dieses Privileg keineswegs aus eigener Machtvollkommenheit, sondern 
rekurrierte vielmehr ausdrücklich auf die Maßnahmen des olim bzw. quon-
dam imperator.651 Weder dem Papst noch dem Kaplan scheint es daher um eine 
Obödienzbildung in Altamura gegangen zu sein, mit der die politische Zuge-
hörigkeit im Kampf zwischen Friedrich II. und Innozenz IV. dokumentiert 
werden sollte.652 Für Riccardus de Brundusio bestand eine Notwendigkeit, sich 
seinen Status durch eine weitere Instanz bestätigen zu lassen, da seine allein auf 
dem kaiserlichen Willen basierende Stellung nach dessen erfolglosen Rehabi-
litationsversuchen angefochten werden konnte. Außerdem bot die seit 1239 
bestehende Vakanz des Bistums Gravina, aus dessen Jurisdiktion die Marien-
kirche herausgelöst war, die Möglichkeit, die Rechte der Hofkirche und ihres 
Erzpriester fast schon prophylaktisch durch eine zusätzliche päpstliche Bestä-

 649 Vgl. dazu Stürner, Friedrich II. 2, S. 574–576. Zur Bestätigung der Stellung des Riccardus de 
Brundusio durch Innozenz IV. sowie zur Einsetzung durch Friedrich II. als Erzpriester von 
Altamura vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 7f. Nr. 3 u. S. 3f. Nr. 1.

 650 Vgl. Kamp, Kirche 2, S. 789; Schal ler, Hofkapelle, S. 511.
 651 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 7 Nr. 3.
 652 Gegen einen Parteiwechsel des Riccardus de Brundusio spricht auch, dass in der knappen No-

tiz des Papstes wie in den späteren Dokumenten zur Beilegung von Konflikten zwischen den 
Bischöfen von Gravina und den Erzpriestern von Altamura in den 1280er und 1290er Jahren 
die kaiserliche Einsetzung und die päpstliche Bestätigung im Gleichklang genannt werden, 
ohne dass auf die Hintergründe der letztgenannten oder auf mögliche Konflikte zwischen Ric-
cardus und Friedrich II. angespielt wird. Vgl. ebd., S. 31–33 Nr. 34, S. 86–90 Nr. 86, S. 89–220 
Nr. 89 u. S. 56 Nr. 56 (Inserierung des Diploms Friedrichs II. und der Bulle Innozenz’ IV. 
in eine Urkunde Karls II. von Anjou). Einschränkend bleibt allerdings festzuhalten, dass die 
genannten Streitigkeiten der angevinischen Zeit vor allem die exemte Stellung Altamuras und 
konkurrierende Ansprüche des Bischofs von Gravina betrafen, so dass als historisches Ar-
gument für eine Befreiung der Marienkirche aus der Jurisdiktion des Bischofs die kaiserliche 
und päpstliche Privilegierung der Vergangenheit entscheidender war als mögliche Spannungen 
zwischen Kaplan und Herrscher. Vgl. dazu etwa ebd., S. 173 Nr. 89.
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tigung abzusichern, da nicht vorauszusehen war, wie sich die Besetzungsfrage 
weiter entwickeln würde.653

Insofern dürfte die Stellung des Riccardus de Brundusio zwar durch die po-
litische Situation nach der Absetzung Friedrichs II. beeinflusst gewesen, sein 
von der Forschung propagierter Wechsel auf die päpstliche Seite aber als un-
wahrscheinlich einzustufen sein. Weitere Kapläne, denen während des Kon-
flikts zwischen Innozenz IV. und Friedrich II. eine Positionierung gegen den 
Kaiser nachgewiesen werden kann, sind nicht bezeugt. Allenfalls bei Rogerius 
Porcastrella könnte seine nach 1243 rückläufige Präsenz im herrscherlichen 
Umfeld auf ein abgekühltes Verhältnis zum Herrscher schließen lassen, das 
möglicherweise durch die Nähe des Kaplans zum Erzbischof von Salerno be-
dingt wurde, der sich im päpstlich-kaiserlichen Konflikt nicht immer eindeutig 
positionierte. Sichere Belege für diese Überlegungen sind in den Quellen aller-
dings nicht greifbar.654 Erst nach dem Tod Friedrichs II. finden sich Beispiele, 
die den Wechsel eines Kaplans auf die päpstliche Seite dokumentieren. Dies 
betrifft zum einen Johannes Fortisbrachii de Urbe, der um 1230 als Kaplan 
Friedrichs II. bezeugt ist.655 Nach dem Tod des Kaisers sind Verbindungen zur 
sizilischen Hofkapelle nicht mehr nachweisbar, dafür finden sich Zeugnisse, 
die Johannes im päpstlichen Kontext verorten: 1252 wurde er von Innozenz IV. 
zum Bischof von Cassano erhoben und spätestens zu diesem Zeitpunkt auch 
zum päpstlichen Subdiakon ernannt. Darüber hinaus ist Johannes im Umfeld 
des Kardinals Petrus Capocci nachweisbar, der als päpstlicher Legat versucht 
hatte, das Königreich Sizilien dem Einfluss Innozenz’ IV. zu unterstellen.656 
Noch deutlicher als allein aufgrund solcher Verbindungslinien lässt sich der 
politische Wandel bei Johannes de Pascha nachvollziehen, der 1256 an der 
Reise einer Gruppe sizilischer Adliger beteiligt war, die den Papst davon zu 
überzeugen versuchten, die sizilische Königskrone an Edward, den englischen 
Königssohn, zu übertragen und seinen Vater Heinrich III. zum Feldzug gegen 
Manfred aufzufordern.657 Die Bezeichnung des Johannes als Prokurator des 

 653 Vgl. Kamp, Kirche 2, S. 790f. Kamp geht für die zwischen 1239 und 1250 andauernde Vakanz 
davon aus, dass der Elekt Alferius, gegen den Friedrich II. Jacobus de Tarento ernannte, um 
1245 gewählt wurde, bezieht sich dabei aber allein auf den rechnerischen Mittelwert dieser 
Zeitspanne. Sicher ist daher nur, dass Jacobus bereits 1250 Bischof war. Vgl. CDBarese 12, ed. 
Giannuzzi , S. 110 Nr. 89. Insofern scheint die Situation 1248 noch offen gewesen zu sein.

 654 Vgl. dazu die Ausführungen zu Rogerius Porcastrella (Nr. 109).
 655 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 52f. Nr. 38f.
 656 Vgl. dazu die Ausführungen zu Johannes Fortisbrachii de Urbe (Nr. 93). Zu Petrus Capocci 

vgl. Reh, Kardinal, S. 84–126; Stürner, Friedrich II. 2, S. 551, 584f.
 657 Beteiligt waren u. a. der Graf von Catanzaro, Petrus Rufus de Calabria, die (Erz-)Bischöfe von 

Messina, Squillace, Ariano und Nicastro und die Äbte von S. Eufemia und Nardò. Vgl. Annales 
de Burton, ed. Luard, S. 397f.; zum Hintergrund Wachtel , Thronkandidatur, S. 176f.; Wei-
ler, Henry III, S. 127–150.
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Kapitels von S. Nicola dürfte darauf hinweisen, dass er sich nicht aus persönli-
chen Motiven heraus an der Gesandtschaft beteiligt hatte, sondern in offizieller 
Funktion die politische Abwendung von der staufischen Herrschaft unter-
stützte.658 Weitere Hinweise auf die politische Gesinnung der Mitglieder von S. 
Nicola finden sich in den Quellen nicht, da in den Jahren lediglich Urkunden 
überliefert sind, die ihre Handlungen auf privater Ebene, nicht aber im Rah-
men der großen Politik widerspiegeln.659 Daher lässt sich nicht einschätzen, ob 
die antistaufische Haltung tatsächlich von allen Kanonikern der Nikolauskir-
che mitgetragen wurde und ob sie zudem von langer Dauer war, nachdem das 
Projekt der englischen Herrschaftsübernahme im Königreich Sizilien geschei-
tert war.660 Eine gewisse Nähe zum Papsttum dokumentieren aber immerhin 
Nicolaus Andree, der 1255 vom Papst als Archidiakon von Durazzo eingesetzt 
wurde, und Guillelmus, den Innozenz IV. 1257 damit beauftragte, Dionisius, 
der in einem Streit mit dem Allerheiligenkloster von Cuti die Partei des Abtes 
von S. Stefano in Monopoli vertrat, an den päpstlichen Hof zu zitieren.661 

Insgesamt wirkte sich die anhaltende Krise der spätstaufischen Zeit auf 
den ersten Blick wenig auf die Stellung und Situation der sizilischen Kaplä-
ne aus. Abgesehen von den genannten fünf Kaplänen, die zur Unterstützung 
der staufischen Herrschaft in diplomatischen und administrativen Kontexten 
eingebunden wurden,662 spielten sie keine aktive Rolle im Bereich der überge-
ordneten Politik. Sie dienten in dieser Zeit demnach nicht als grundlegendes 
Herrschaftsinstrument der Staufer. Verlässt man jedoch die Perspektive der auf 
den Herrscher ausgerichteten Handlungsoptionen von Kaplänen, so erweisen 
sich gerade die Jahrzehnte vor und nach Friedrichs II. Tod als vergleichsweise 
produktive Phase, da eine Vielzahl von Kaplänen auf lokaler und privater Ebe-
ne relativ konstant Handlungsoptionen im Umfeld ihrer Hofkirchen wahrneh-
men konnte. Die grundsätzlich fehlende Einbindung der Kapläne in die staufi-
sche Politik könnte diese herrscherunabhängige Handlungsfreiheit zusätzlich 
befördert haben, so dass die angespannte Lage dazu führte, dass die Kapläne an 
ihren Hofkirchen eine eigenständige Nische finden konnten. 

 658 Vgl. Annales de Burton, ed. Luard, S. 397f. 
 659 Vgl. etwa die Ausführungen zu Fratellus (Nr. 125), Petracca (Nr. 148), Nicolaus Melis (Nr. 154), 

Jacobus Stephanizii (Nr. 155) u. Jacobus (Nr. 156).
 660 Vgl. zum Scheitern des Versuchs einer englischen Übernahme der Herrschaft im Königreich 

Sizilien Weiler, Henry III, S. 153–157.
 661 Vgl. dazu die Ausführungen zu Nicolaus Andree (Nr. 159) und zu Guillelmus (Nr. 162).
 662 Vgl. Rogerius Porcastrella (Nr. 109), Gualterius de Ocra (Nr. 110), Johannes de Regio (Nr. 89), 

Philippus de Sesso (Nr. 131) und Margaritus (Nr. 132).
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d) Dynastiewechsel: Kapläne nach dem Tod Wilhelms II. (1189) und  
Manfreds (1266)

Die Krisensituation, die nach dem Tod eines mittelalterlichen Herrschers ein-
treten konnte, wenn der Thronfolger einer Erbmonarchie minderjährig war, 
verschärfte sich erheblich, sobald ein Herrscher kinderlos verstarb.663 Nach 
dem Tod des noch jungen Königs Wilhelms II. im Jahr 1189 trat dieses Problem 
der Sicherung des dynastischen Fortbestands für das Königreich Sizilien erst-
mals ein.664 Neben Tankred von Lecce, der als illegitimer Sohn Rogers II. seine 
Herrschaftsansprüche auf seine königliche Abstammung und seine 1189/90 er-
folgte Wahl durch die Palermitaner Adelsversammlung zurückführte,665 stan-
den als mögliche Nachfolger Wilhelms II. auch Konstanze und Heinrich VI. 
aufgrund ihrer 1184 vereinbarten und zwei Jahre später erfolgten Heirat zur 
Verfügung.666 Nicht nur die normannischen Verwandtschaftsverhältnisse, die 
Konstanze als jüngste Tochter Rogers II. und damit Tante Wilhelms II. zu-
mindest theoretisch nachfolgeberechtigt werden ließen,667 sondern auch die 
traditionellen kaiserlichen Ansprüche auf Süditalien, auf die sich Heinrich VI. 
berief, obwohl er erst 1191 von Coelestin III. in Rom zum Kaiser gekrönt wur-
de, bildeten die Grundlage ihrer Herrschaftsansprüche.668 Vor allem aber doku-
mentiert der nach ihrer Verlobung 1184/85 erfolgte Treueid, den Wilhelm II. die 
in Troia versammelten Adligen gegenüber Konstanze und Heinrich schwören 

 663 Vgl. Schl ichte, König, S. 325: „Anders als bei einer Minderjährigkeitsregierung, für die im 
Regno Institutionen und Mechanismen entwickelt worden waren, die einen gesicherten Herr-
schaftsübergang ermöglichten, versagten diese im Falle des kinderlosen Todes des Königs.“

 664 Als zeitgenössische Reaktion auf den Tod Wilhelms II. vgl. Petrus de Ebulo, Liber, ed. 
Kölzer/Stähl i , fol. 97v.

 665 Vgl. zu den Ansprüchen Tankreds von Lecce und seiner illegitimen Herkunft Reis inger, 
Tankred von Lecce, S. 99–111. Mit seiner Wahl setzte sich Tankred von Lecce über den 1184/85 
gegenüber Konstanze und Heinrich VI. geleisteten Treueid der Adelsversammlung von Troia 
hinweg. Vgl. dazu unten S. 207, Anm. 670, sowie Ziel inski , Kanzlei, S. 330; Houben, Ele-
zione, S. 46, 49.

 666 Zu den in der Forschung teils kontrovers diskutierten Gründen, die zur normannisch-staufi-
schen Eheverbindung und zur Eheschließung, die 1186 in S. Ambrogio in Mailand vollzogen 
wurde, führten, vgl. Wolter, Verlobung, insb. S. 37–47; Kölzer, Sizilien, S. 7–14; Reis in-
ger, Tankred von Lecce, S. 41–65; Csendes, Heinrich VI., S. 58–68; Baaken, Unio regni; 
Schl ichte, König, S. 265–273.

 667 Zum Problem einer weiblichen Herrschaftsnachfolge, die nicht – wie in der normannischen 
Geschichte durchaus üblich – in Form einer Regentschaft für einen noch minderjährigen Kö-
nigssohn erfolgte, sondern in einer vollgültigen Form vgl. Kölzer, Urkunden, S. 25f.; Reis in-
ger, Tankred von Lecce, S. 92–99; Schl ichte, König, S. 321f.

 668 Vgl. zu den traditionellen kaiserlichen Ansprüchen auf Süditalien Deér, Papsttum, S. 43; Baa-
ken, Ius imperii, S. 27f.; ders . , Unio regni, S. 130–142. Zu den langwierigen Bemühungen 
Heinrichs VI. um eine Kaiserkrönung vgl. Csendes, Heinrich VI., S. 74–98. 
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ließ, eine „Eventualerbfolge“,669 mit der – trotz der Jugend Wilhelms II. und 
seiner englischen Ehefrau Johanna – zumindest die Möglichkeit in Betracht 
gezogen wurde, dass der König auch auf längere Sicht kinderlos bleiben könn-
te.670 Die Zeit zwischen Wilhelms II. Tod im November 1189 und der end-
gültigen Durchsetzung von Heinrichs VI. Herrschaft im Königreich Sizilien 
gegenüber Tankred von Lecce, die in Heinrichs Einzug in Palermo sowie seiner 
in der Forschung umstrittenen Krönung an Weihnachten 1194 ihren sichtbaren 
Abschluss fand, war durch ein hohes Maß an Instabilität gekennzeichnet.671 
Das Königreich zerfiel in normannische und staufische Anhänger, die jeweils 
Tankred von Lecce als König anerkannten oder Heinrich VI. bei seiner Er-
oberung Süditaliens unterstützten; das bestehende Machtvakuum stärkte lo-
kale Unabhängigkeitsbestrebungen des Adels und den Einfluss der römischen 
Kirche auf das Königreich; und schließlich führten erneute Spannungen zwi-
schen Muslimen und Christen zu Unruhen auf der Insel Sizilien.672 Dennoch 
lässt sich beobachten, dass nicht nur die zentralen administrativen Strukturen 
die Krisenzeit überdauerten und Eingang in die staufische Herrschaft fanden, 
sondern auch personelle Kontinuitäten in den Jahren des Dynastiewechsels 
weiter bestanden.673 Dies gilt beispielsweise für die Kanzlei, wobei hier zwi-
schen dem Übergang von Wilhelm II. auf Tankred und der Entwicklung nach 
Tankreds Tod zu unterscheiden ist. Während Tankred zwar die Organisation 
der normannischen Kanzlei fortführte, dafür aber mit Gosfrid lediglich einen 
Notar Wilhelms II. weiter beschäftigte, übernahm Konstanze im Gegensatz zu 
Heinrich VI. für die Ausstellung ihrer Urkunden gleich mehrere Schreiber, die 

 669 Schl ichte, König, S. 268, 319; Baaken, Unio regni, S. 126.
 670 Zum Treueid vgl. Reis inger, Tankred von Lecce, S. 66–68; Baaken, Unio regni, S. 126–130; 

Schl ichte, König, S. 319f. Durch Baaken widerlegt ist die These von Haller, Heinrich VI., 
S. 424–426, der Treueid von Troia sei erst nach dem Tod Wilhelms II. erfolgt. Zur Diskussion 
um die Relevanz einer bleibenden Kinderlosigkeit Wilhelms II. bei der Ehevereinbarung vgl. 
Wolter, Verlobung, S. 36f., und Baaken, Unio regni, S. 106–109, die davon ausgehen, dass die 
Kinderlosigkeit eines der Motive für die Ehevereinbarung bildete, während Kölzer, Sizilien, 
S. 9f., die Kinderlosigkeit Wilhelms II. zu diesem Zeitpunkt nicht als primäres Motiv ansieht.

 671 Zur Eroberung Süditaliens durch Heinrich VI. vgl. insb. Baaken, Königtum (zur Frage, ob 
Heinrich in Palermo tatsächlich zum König gekrönt wurde oder lediglich ‚unter die Krone 
ging‘, vgl. S. 309–336); Ert l , Otto von St. Blasien; ders . , Regierungsantritt, der sich gegen die 
Möglichkeit einer Rekonstruktion der Ereignisse 1194 ausspricht und u. a. gegen Baaken den 
Triumphzug Heinrichs VI. als Konstrukt Ottos von St. Blasien betrachtet; Foerster, Impera-
tor.

 672 Vgl. zu den Einzelheiten Reis inger, Tankred von Lecce S. 179–184, und – teilweise gegen 
Reisinger – Schl ichte, König, S. 324f.

 673 Vgl. Kamp, Verwaltungsreformen, S. 123f.; Caravale , Istituzioni, insb. S. 374–394; Kölzer, 
Verwaltungsreformen, S. 302, der den Übergang von der Normannen- zur Stauferherrschaft als 
„Etikettenwechsel“ bezeichnet; Martin, Administration, insb. S. 120–123.
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auch unter Tankred gearbeitet hatten.674 Die Gründe für diesen unterschiedli-
chen Umgang mit dem Kanzleierbe der Vorgänger scheinen einerseits politisch 
motiviert gewesen zu sein, wenn Tankred durch die Einsetzung eigener Kanz-
leikräfte einen Bruch mit seinem Vorgänger Wilhelm II. dokumentierte, Kon-
stanze hingegen die normannischen Traditionen durch personelle Kontinuitä-
ten betonte.675 Auf der anderen Seite scheint das hohe Niveau der Urkunden-
ausstellung, das unter Wilhelm II. erreicht worden war, Tankred dazu bewogen 
zu haben, die Organisation der Kanzlei weiterzuführen und auszubauen, so 
dass Konstanze schließlich auf ein geschultes Kanzleipersonal traf, das wohl 
auch aus praktischen Erwägungen weiter beschäftigt wurde.676 

Diese exemplarischen Beobachtungen zu Brüchen und Kontinuitäten inner-
halb des Kanzleipersonals werfen die Frage auf, ob und in welcher Form sich 
der Dynastiewechsel während der Jahre 1189 bis 1194 auch auf die personel-
le Zusammensetzung der sizilischen Kapläne auswirkte. Unter Tankred sind 
vier Kapläne in den Quellen greifbar: 1190 wies Ranaldus einen Pächter von 
Olivenhainen aus dem Besitz des Priorats S. Fantino bei Mammola (Kalabri-
en) an, ein Grundstück an einen weiteren Pächter abzutreten.677 Unklar ist, ob 
Ranaldus mit dem Notar Raynaldus gleichzusetzen ist, der 1192 das zwischen 
Tankred und Coelestin III. vereinbarte Konkordat von Gravina schrieb, da auf-
grund der problematischen Überlieferung des Dokuments ein Diktatvergleich 
mit der Urkunde von 1190 nicht möglich ist.678 Ebenso muss offen bleiben, ob 
Ranaldus mit dem 1196 unter Konstanze bezeugten Notar Raynaldus identisch 
ist, der bereits 1189 als Kämmerer der Kirche von Palermo nachweisbar ist.679 
Inwieweit Ranaldus bereits unter Wilhelm II. zum Kreis der Kapläne gehörte 
und auch unter Heinrich VI. bzw. Konstanze diesen Status beibehalten konnte, 
geht daher aus seiner einmaligen Erwähnung nicht hervor. 

Als zweiter Kaplan ist 1191 Rainaldus de Busakano in einer Urkunde Tankreds 
von Lecce nachweisbar, mit der der sizilische König das von Wilhelm II. an die 
Kartause S. Stefano del Bosco verliehene casale comitum zurücknahm und an 

 674 Vgl. dazu Kölzer, Urkunden, S. 52–73; Ziel inski , Urkunden, S. 447–458; ders . , Kanzlei. 
Zur Nichtübernahme von Tankreds Kanzleipersonal durch Heinrich VI. vgl. Ert l , Studien, 
S. 94f.

 675 Vgl. Ziel inski , Kanzlei, S. 338 u. 342f. Zum distanzierten Verhältnis zwischen Heinrich VI. 
und Konstanze vgl. auch Csendes, Heinrich VI., S. 159f.

 676 Vgl. Ziel inski , Urkunden, S. 476f.
 677 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 303f. Nr. 227.
 678 Zum Konkordat von Gravina vgl. DT 25, zur Frage des Diktatvergleichs Kölzer, Urkunden, 

S. 63, Anm. 99. Eine Identität zwischen beiden Personen hält Ziel inski , Kanzlei, S. 335, Anm. 
25, für möglich, während sich Enzensberger, Beiträge, S. 71f., vorsichtiger dazu äußert.

 679 Vgl. zur 1196 möglicherweise durch Raynaldus ausgestellten Urkunde MGH DD Ks 23; Köl-
zer, Urkunden, S. 63.
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die Söhne des 1188 verstorbenen Grafen Anfusus von Squillace vergab.680 Die 
Kartause erhielt im Gegenzug drei Kirchen zugesprochen, die Rainaldus de 
Busakano zuvor als Präbende gedient hatten.681 Seit wann und unter welchen 
Umständen die Kirchen als Ausstattung des Kaplans verwendet worden waren 
und weshalb gerade diese Kirchen als Ausgleich an die Kartause S. Stefano del 
Bosco übertragen wurden, geht aus der Urkunde ebenso wenig hervor wie ein 
Hinweis darauf, ob der Kaplan für den Verlust der Präbende entschädigt wur-
de. Wie sich der Entzug der Kirchen auf die materielle Situation des Kaplans 
auswirkte, kann man daher nicht sagen, zumal weitere Quellenzeugnisse zu 
Rainaldus de Busakano fehlen. Immerhin zeigt seine Erwähnung aber, dass die 
Hofkirche S. Maria in Messina während des Dynastiewechsels über Kapläne 
verfügte, da Rainaldus als deren succentor bezeichnet wird.682 Bemerkenswer-
terweise ist Rainaldus jedoch der erste Kaplan, der in normannischer Zeit über-
haupt als Angehöriger der Marienkirche zu Messina in den Quellen Erwäh-
nung findet. Insofern ist weder einzuschätzen, ob er bereits unter Wilhelm II. 
dort wirkte, noch ob die Hofkirche überhaupt vor der Zeit Tankreds als Stand-
ort sizilischer Kapläne genutzt wurde.683 Möglicherweise lässt sich aber mit 
Robertus Maniavacca ein weiterer Kaplan fassen, der an der Marienkirche von 
Messina ansässig war. Robertus und drei weitere Privatpersonen hatten das ius 
patronatus über die Kirche S. Dominica de Carafulla ausgeübt, mussten dann 
aber im Mai 1192 nach mehrfachen Anklagen auf ihre Ansprüche verzichten, 
so dass die Kirche dem Erzbischof von Messina, Riccardus Palmeri, unterstellt 
wurde.684 Da die entsprechende Urkunde des Erzbischofs, die Robertus Ma-
niavacca unterzeichnete, in Messina ausgestellt wurde, wäre zu mutmaßen, ob 
der Kaplan nicht auch zur dortigen Hofkirche gehörte und ihm die Kirche 
S. Dominica de Carafulla möglicherweise als Ausstattung gedient hatte.685 Für 
die Frage nach personellen Brüchen oder Kontinuitäten ist der Fall des Rober-
tus Maniavacca ungeachtet seiner möglichen Zugehörigkeit zur Marienkirche 

 680 Vgl. DT 12; zur 1173 erfolgten Verleihung des casale durch Wilhelm II. vgl. DW II 70 (= Enz. 
Nr. 101). Anfusus war bereits unter Wilhelm II. Graf von Squillace gewesen und hatte 1176 die 
Gründungsurkunde für Monreale sowie 1177 die Dotalurkunde für die Königin Johanna un-
terzeichnet. Vgl. ebd. 89 (= Behring 201) u. 91 (= Behring 203). Tankred von Lecce bezeichnet 
Anfusus in seiner Urkunde darüber hinaus als consanguineus noster. Vgl. DT 12.

 681 Ebd.: … concedimus et donamus pro excambio predicti casalis ecclesiam Sancti Leontii cum 
casali suo et ecclesiam Sancti Fantini et ecclesiam Sancti Nicolai de Trivio cum omnibus iustis 
tenimentis et pertinentiis suis, quas Rainaldus de Busakano succentor cappelle nostre tenuit in 
prebenda a cappella castelli nostri Messane.

 682 Vgl. ebd. und die Ausführungen zu Rainaldus de Busakano (Nr. 43).
 683 Vgl. dazu bereits S. 31.
 684 Vgl. Amico/Starrabba, Diplomi, S. 34f. Nr. 24; zu den Einzelheiten der Übertragung die 

Ausführungen zu Robertus Maniavacca (Nr. 44).
 685 Ungewöhnlich ist allerdings, dass Robertus Maniavacca seine Rechte an der Kirche mit drei 

Privatpersonen teilte.
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jedoch ebenso problematisch wie der des Rainaldus de Busakano, da auch für 
diesen Kaplan keine weiteren Quellenzeugnisse vorliegen, die eine weitere 
zeitliche Einordnung seines Wirkens ermöglichen würden. Ebenso wenig lässt 
sich die Dauer der Zugehörigkeit zum Kreis der Kapläne beim vierten, nicht 
namentlich genannten Kaplan ermessen, der 1193 von Papst Coelestin III. mit 
einer Gruppe weiterer Geistlicher aufgefordert wurde, in einem Konflikt um 
die Zahlung von Zehnten durch griechische Pfarrangehörige die Abgabe der 
Summe durchzusetzen.686 Da der Identitätsschleier des Kaplans nicht gelüftet 
werden kann, muss auch hier offen bleiben, ob er bereits unter Wilhelm II. in 
dieser Funktion gewirkt hatte.687

Letztlich versperrt die jeweils nur einmalige Erwähnung der vier genannten 
Kapläne in den Quellen eine Antwort auf die Frage, ob Tankred von Lecce, wie 
im Bereich der Kanzlei nachgewiesen wurde, auch einen personellen Neuan-
fang innerhalb der Gemeinschaft der Kapläne durchsetzte. Einzig mit Petrus, 
der zwischen 1176 und 1189 als Kaplan Wilhelms II. bezeugt ist, zwischen 1190 
und 1200 zum Bischof von Mazara sowie 1201 zum Erzbischof von Palermo 
aufstieg, liegt ein Kaplan vor, der sowohl vor als auch nach dem Tod des Königs 
in den Quellenzeugnissen dokumentiert ist.688 Allerdings sind bereits die Um-
stände seiner Wahl zum Bischof von Mazara kaum zu fassen, so dass abgesehen 
vom genauen Zeitpunkt nicht einzuschätzen ist, ob er bis zu diesem Zeitpunkt 
auch Kaplan blieb – im Mai 1189 ist er zuletzt explizit als Kaplan bezeichnet 
– oder nach dem Tod Wilhelms II. allein seine Stellung als Dekan von Mazara 
beibehielt, die seine Wahl sicherlich begünstigte.689 

Fragt man in einem zweiten Schritt nach personellen Kontinuitäten bei den 
Kaplänen im Herrschaftswechsel von Tankred auf Heinrich VI. bzw. Kon-
stanze, so sind die Quellenbefunde noch dürftiger. Als einziger Kaplan Hein-
richs VI. lässt sich Berardus fassen, der aus Ascoli Piceno im Grenzraum von 
Königreich Sizilien und Patrimonium Petri stammte, als Archidiakon von As-
coli wirkte und zwischen 1186 und 1197 mehrfach und teilweise auch über 
längere Zeiträume im Umfeld Heinrichs VI. bei der Bezeugung von Urkunden 
oder als dessen Arzt nachweisbar ist.690 Bezeichnenderweise wird Berardus als 
Kaplan Heinrichs VI. jedoch erst im April 1195 erwähnt, als der Kaiser ihn und 
seine Familie umfangreich privilegierte.691 Sollte seine Bezeichnung als capel-
lanus vorher nicht durch die anderen verwendeten Begriffe magister, fisicus, 

 686 Vgl. It. Pont. 10, S. 253 Nr. 6; Holtzmann, Collectio, S. 442f. Nr. 85.
 687 Vgl. die ausführliche Diskussion zu N.N. (Nr. 45).
 688 Vgl. die Ausführungen zu Petrus (Nr. 32).
 689 Zur Wahl des Petrus zum Bischof von Mazara vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1174f.; zur letzten Er-

wähnung des Petrus als Kaplan Wilhelms II. Mongitore, Bullae, S. 55–57.
 690 Vgl. zu den Einzelheiten die Ausführungen zu Berardus (Nr. 46).
 691 Vgl. RI IV,3, Nr. 422.
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medicius oder archidiaconus überlagert worden sein,692 so kann man davon aus-
gehen, dass Berardus erst nach Heinrichs erfolgreicher Eroberung Süditaliens 
und seinem faktischen Antritt als König von Sizilien zum Kaplan ernannt wur-
de. Denn Verbindungen zu Wilhelm II. oder Tankred lassen sich bei Berardus 
nicht nachweisen, vielmehr sind seine bezeugten Aktivitäten ausschließlich auf 
Heinrich VI. konzentriert – und dies bereits zu einem Zeitpunkt, als ein fakti-
scher Herrschaftsantritt des Staufers in Süditalien noch ferne Theorie war.693 

Ein kontinuierliches Wirken als Kaplan seit der Zeit Wilhelms II. oder 
Tankreds ist für Berardus daher in doppelter Weise auszuschließen. Dies gilt 
auch für den Herrschaftsübergang von Heinrich VI. auf Konstanze, denn nach 
Heinrichs VI. Tod im September 1197 wird Berardus in den Quellen nicht 
mehr genannt. Zwei Erklärungen sind denkbar: Zum einen veränderte Kon-
stanze die königliche Politik gegenüber der Stadt Ascoli und könnte daher – 
anders als Heinrich VI. – auf Berardus als Verbindung zwischen Grenzstadt 
und Herrscher nicht mehr in der Form angewiesen gewesen sein; zum anderen 
dürfte Berardus 1197/98 bereits selbst ein hohes Alter erreicht haben, so dass 
er möglicherweise kurz nach Heinrich VI. ebenfalls verstarb.694 

Wie problematisch die Untersuchung personeller Kontinuitäten oder Brü-
che auch für die Zeit nach der Herrschaftsübernahme Heinrichs VI. im König-
reich Sizilien bleibt, verdeutlicht der Fall des Kaplans Berardus, der nicht mit 
dem bereits genannten Kaplan identisch war. Im Juli 1196 bezeugte er eine Ur-
kunde des Kanzlers und Bischofs Walter von Troia.695 Dabei wird er nicht nur 
als Subdiakon des Papstes, sondern auch explizit als Kaplan der Kaiserin Kon-
stanze ausgewiesen.696 Da Konstanze seit Heinrichs VI. Abreise im April 1195 
die Regentschaft über das Königreich Sizilien ausübte,697 war diese Bezeich-

 692 Vgl. die Ausführungen zu Berardus (Nr. 46), zum Problem der Überlagerung von Begriffen 
S. 75.

 693 Vgl. dazu oben S. 206f., 210.
 694 Vgl. die Ausführungen zu Berardus (Nr. 46).
 695 Vgl. CDBarese 21, ed. Martin, S. 347–349 Nr. 120; Scheffer-Boichorst , Gesetz, S. 152 

Nr. 1 (zum Jahr 1195). Zur Frage der Identität beider Kapläne vgl. die Ausführungen zu Berar-
dus (Nr. 46) und Berardus (Nr. 47).

 696 CDBarese 21, ed. Martin, S. 349 Nr. 120: † Ego Berardus domini Pape subdiaconus, domine 
I(m)peraticis capellanus. 

 697 Heinrich VI. hatte das Königreich Sizilien im April 1195 verlassen, um sein Verhältnis zu 
Papst Coelestin III. zu regeln, im Reich mit den Vorbereitungen zum Kreuzzug zu beginnen 
und die Wahl Friedrichs II. zum römisch-deutschen König durchzusetzen. Vgl. Csendes, 
Heinrich VI., S. 159–188; Kölzer, Sizilien, S. 15f.; ders . , Konstanze von Sizilien, S. 94–98; 
zum Erb reichsplan Heinrichs VI. vgl. insb. Schmidt, Dekret; Vones, Confirmatio. Zur Re-
gentschaft der Konstanze, die weniger auf eine Fortführung der Politik ihres Ehemanns als 
vielmehr auf die Durchsetzung ihres normannischen Erbes ausgerichtet war, vgl. Kölzer, Ur-
kunden, S. 25–30; ders . , Konstanze von Sizilien, insb. S. 96f. 
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nung der besonderen Herrschaftssituation geschuldet.698 Weitere Belege für 
Berardus finden sich erst wieder im Jahr 1199, als er gemeinsam mit dem iudex 
Leo de Matera das Testament der Konstanze an Innozenz III. überbrachte.699 
Unklar ist dabei, inwieweit Berardus zu diesem Zeitpunkt noch Kaplan war, 
da er lediglich als päpstlicher Subdiakon bezeichnet wird. Da von Berardus’ 
Reise an den päpstlichen Hof ausschließlich die Briefe Innozenz’ III. zeugen, 
könnte man in Erwägung ziehen, dass Berardus’ Status als Kaplan päpstlicher-
seits weniger von Interesse war als seine Stellung als Subdiakon. Allerdings ist 
ebenso denkbar, dass Berardus’ Stellung als Kaplan mit dem Tod der Konstan-
ze erloschen war. Ob Berardus außerdem schon vor Konstanzes Regentschaft 
zum Kreis der Kapläne Heinrichs VI. oder gar Tankreds bzw. Wilhelms II. ge-
hörte, ist aufgrund fehlender Quellenzeugnisse nicht zu ermitteln. Daher lässt 
sich auch nicht sagen, ob Heinrich VI. und Konstanze jeweils – ähnlich wie 
beim Kanzleipersonal – über eigene Gruppen von Kaplänen verfügten, deren 
Zuordnung sich auch begrifflich (capellanus imperatoris bzw. imperatricis) nie-
derschlug.

Während personelle Kontinuitäten oder Brüche bei den genannten Kaplä-
nen aufgrund der dürftigen Quellenlage nicht ermittelt werden können, lassen 
sich vorsichtige Einblicke in diese Frage bei den an der Cappella Palatina in 
Palermo ansässigen Kaplänen gewinnen. Anders als Tankred von Lecce, der 
keine Privilegien gegenüber Hofkirchen veranlasste – zumindest sind keine 
Zeugnisse in dieser Hinsicht überliefert –,700 zeigte Heinrich VI. mehr Inter-
esse an der Cappella Palatina. Im Januar 1195 bestätigte der sizilische König 
der Hofkirche alle Privilegien und Einkünfte, die ihr von seinen Vorgängern 
zugesprochen worden waren, und bezog sich dabei mehrfach auf die Verhält-
nisse unter Wilhelm II.701 Zwei Jahre später, im April 1197, bestätigte Hein-
rich VI. das Privileg erneut, nachdem der Kaiser auf dem Hoftag von Palermo 
zuvor eine Privilegienüberprüfung veranlasst hatte, der die Kapläne der Cap-
pella Palatina Folge leisteten.702 Auf diese Weise erfahren wir auch, dass Mat-
heus de Castronuovo in dieser Zeit als Vorsteher der Palermitaner Hofkirche 
wirkte. Inwieweit er dieses Amt schon zu Zeiten Tankreds oder Wilhelms II. 
ausgeübt hatte, ist nicht zu ermitteln, da keine weiteren Zeugnisse über den 

 698 Ähnlich auch das Beispiel des Johannes Tuscanus (Nr. 7), der während der Regentschaft Ade-
lasias für Roger II. als capellanus comitisse bezeichnet wird.

 699 Vgl. Reg. Inn. III 1, S. 803 Nr. 554 (557) u. S. 815 Nr. 559 (565).
 700 Vgl. zu Überlieferung der Urkunden Tankreds von Lecce Ziel inski , Urkunden; ders . , Über-

blick; ders . , Kanzlei; Loud, Chancery, S. 784f.
 701 Vgl. RI IV,3, Nr. 396; Garofalo, Tabularium, S. 40 Nr. 18.
 702 Vgl. RI IV,3, Nr. 587; Clementi, Calendar 1955, S. 196 Nr. 107; Garofalo, Tabularium, S. 41 

Nr. 19; Pirr i , Capellae, Sp. 5. Zur Privilegienüberprüfung vgl. RI IV,3, Nr. 583 (Deperditum); 
Scheffer-Boichorst , Gesetz, S. 134f.; Baaken, Salvo mandato, S. 18–20.
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Kaplan in den Quellen zu fassen sind.703 Dennoch kommt beiden Urkunden 
Heinrichs VI. eine besondere Bedeutung zu. Denn der Staufer setzte mit ihnen 
keine Neuprivilegierung durch, sondern knüpfte bewusst und explizit an die 
Situation seiner Vorgänger an. Daher ist hinsichtlich der Rechte der Hofkirche 
von einer Nutzungskontinuität auszugehen, die durch den Dynastiewechsel 
nicht beeinträchtigt wurde. Die Nichterwähnung Tankreds in beiden Urkun-
den spricht nicht gegen diese Überlegung, da Heinrich VI. mehrfach bei Pri-
vilegienbestätigungen seines Rivalen dessen Namen tilgen ließ, sofern Tankred 
überhaupt die Cappella Palatina privilegiert hatte.704 Da die erste Privilegienbe-
stätigung Heinrichs VI. von 1195 darüber hinaus mit keiner Silbe erwähnt, dass 
die Kapläne der Cappella Palatina, denen Einkünfte ausbezahlt und Lebens-
mittel zugewiesen werden sollten,705 vom Kaiser neu eingesetzt worden waren, 
kann man auch von einer personellen Kontinuität ausgehen. Denn im Fall eines 
personellen Wechsels hätte Heinrich VI. per Mandat die Neueinsetzung seiner 
Kapläne angeordnet. Das einzige Mandat, mit dem Marcus Bray im Dezember 
1194 als Nachfolger des verstorbenen Calogerus de Messana an der Marienkir-
che zu Troina bepfründet wurde, ist jedoch als sichere Fälschung anzusehen,706 
so dass keine Zeugnisse aus der Zeit Heinrichs VI. vorliegen, die herrscherliche 
Eingriffe in die personelle Besetzung der Cappella Palatina oder anderer Hof-
kirchen bezeugen würden. Sicherlich ist auch hier nicht auszuschließen, dass 
die entsprechenden Mandate aufgrund ihrer Schnelllebigkeit nicht überliefert 
wurden,707 doch lassen die Befunde keinen Bruch Heinrichs VI. mit der Per-
sonalpolitik der normannischen Vorgänger erkennen. Inwieweit dies nicht nur 
für die Cappella Palatina, sondern auch für die Hofkirchen von Troina, Messi-
na und gegebenenfalls auch Salerno gilt, ist wiederum nicht zu klären, da hier 
jegliche Quellenzeugnisse fehlen, die darüber Auskunft geben könnten. 

Bei allen Grenzen, die das Quellenmaterial der Frage nach Kontinuitäten 
und Brüchen während des normannisch-staufischen Dynastiewechsels setzt, 

 703 Vgl. die Ausführungen zu Matheus de Castronuovo (Nr. 48).
 704 Zur Tilgung von Tankreds Namen aus Privilegienbestätigungen Heinrichs VI. vgl. Ert l , Studi-

en, S. 81–84.
 705 Vgl RI IV,3, Nr. 396; Garofalo, Tabularium, S. 40 Nr. 19: Notum sit omnibus presentem pagi-

nam intuentibus quod nos per hoc scriptum sigillo nostro roboratum confirmantes privilegia et 
assisas, Cappellae, Imperialis Palacii nostri Panormi mandamus et Imperiali auctoritate preci-
pimus vobis universis Duaneriis Imperialis Palatii nostri Panormi tam presentibus quam futuris 
quatenus Canonicis Cappellae ejusdem Palatii nostri tarenos prebendarum suarum, omni occa-
sione postposita, tribuatis de redditibus molendinorum Panormi, et Victualia thermarum sicut 
in privilegiis ejusdem Cappellae et duanarum quaternionibus continetur et sicut tempore Regis 
Gulielmi secundi habere consueverunt …

 706 Vgl. RI IV,3, Nr. 386, sowie die Ausführungen zu Marcus Bray (Nr. 228) und Calogerus de 
Messana (Nr. 229).

 707 Vgl. S. 17.
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scheinen die Kapläne für die jeweils machthabenden Herrscher keine politi-
sche Bedeutung besessen zu haben. Die anzunehmende personelle Kontinui-
tät an der Cappella Palatina, die nicht nur die repräsentativste Hofkirche war, 
sondern sich auch direkt am Ort des Herrscherwechsels befand, ist hier ein 
deutlicher Hinweis darauf, dass in den Kaplänen – offenbar im Gegensatz zum 
Kanzleipersonal – keine Personengruppe gesehen wurde, mit deren Zusam-
mensetzung eine politische Positionierung gegenüber dem Vorgänger doku-
mentiert werden sollte.

Eine andere Situation trat für die sizilischen Kapläne dagegen mit dem Dy-
nastiewechsel von den Staufern auf das angevinische Herrscherhaus ein. Die 
Ambitionen Karls I. von Anjou auf das Königreich Sizilien, die mit der be-
reits 1252 erfolgten Hinwendung Innozenz’ IV. zu Karl als möglichem Ge-
genspieler der Söhne Friedrichs II. geweckt wurden,708 gründeten auf seiner im 
Januar 1266 vom Papst vollzogenen Krönung zum sizilischen König. Ihr wa-
ren umfangreiche Vereinbarungen mit Clemens IV. vorausgegangen, in denen 
sich Karl zu Zugeständnissen gegenüber der römischen Kirche verpflichten 
musste, wollte er als legitimer Herrscher über Süditalien eingesetzt werden.709 
Mit der Schlacht bei Benevent im Februar 1266 gelang es Karl I. von Anjou, 
erste Fakten zu schaffen: Manfred verstarb während der Schlacht, und seine 
Anhänger wurden militärisch besiegt.710 In der Person des erst vierzehnjähri-
gen, im Reich aufgewachsenen Konradin bestanden zwar weiterhin staufische 
Herrschaftsansprüche über Süditalien, doch konnte sich der Sohn Konrads IV. 
langfristig nicht gegenüber Karl I. von Anjou durchsetzen. Nach der verlore-
nen Schlacht von Tagliacozzo im August 1268 folgte Konradins Hinrichtung 
auf dem Marktplatz von Neapel und damit das Ende staufischer Herrschaft 
über das Königreich Sizilien.711 Trotz mancher Parallelen verlief der staufisch-
angevinische Dynastiewechsel nicht nur deutlich radikaler als der Wechsel vom 
normannischen auf das staufische Herrscherhaus, er war auch anders motiviert. 
Die ablehnende Haltung des Papsttums gegenüber den Staufern in Süditali-
en hatte zum aktiven Eingreifen gegen Manfred geführt. Hinzu kam, dass mit 
Karl I. von Anjou eine unabhängige und außenstehende Person in die sizilische 
Nachfolge trat, die anders als Heinrich VI. über keine familiären Verbindungen 
zur bestehenden Herrscherfamilie verfügte.712 Wenngleich auf Ebene der Ver-

 708 Vgl. Herde, Karl I., S. 34f.
 709 Vgl. ebd., S. 41–47; Kiesewetter, Anfänge, S. 24f.
 710 Friedl , Herrschaftskonzeption, S. 333f.
 711 Die Söhne Manfreds kamen als Erben nicht in Frage, da sich ihr Vater die Königswürde gegen 

die legitimen Ansprüche seines Neffen Konradin und gegen die päpstliche Lehnshoheit über 
das Königreich angeeignet hatte. Vgl. zur Frage der Legitimität Manfreds ebd., S. 326–328; zum 
Tod Konradins vgl. Herde, Karl I., S. 58–65; Schlosser, Corradino.

 712 Vgl. S. 206f.
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waltung die staufischen Verhältnisse weitgehend übernommen und nur in Tei-
len an die neue Herrschaftssituation angepasst wurden, so dokumentiert doch 
insbesondere die Einsetzung von Personen französischer Herkunft in wichtige 
Ämter und in die Entourage des neuen Königs die Bestrebungen Karls I. um 
einen auch symbolischen Neuanfang gegenüber der staufischen Herrschaft.713 

Ein Kaplan, der die Auswirkungen des Dynastiewechsels direkt zu spü-
ren bekam, war Gualterius Ioncata. Er hatte unter Manfred als Vorsteher der 
Hofkirche von Salerno gewirkt. Mit Unterstützung seines Onkels Johannes 
de Procida, einem Vertrauten Manfreds, und durch die Fürsprache des Königs 
selbst war es Gualterius in dieser Zeit gelungen, die Kirche S. Angelo de Monte 
Aureo aus dem Bistum von Castellammare di Stabia herauszulösen und der 
Hofkirche zu unterstellen.714 Unmittelbar nach Manfreds Tod muss Gualterius 
Ioncata aber von seinem Amt entbunden worden sein. Denn schon im De-
zember 1266 ist Landulfus Vulcanus als neuer Rektor der Hofkirche bezeugt, 
als er versuchte, die Kirche S. Angelo de Monte Aureo auch weiterhin für die 
Hofkirche zu halten, sich aber gegenüber Bischof Johannes von Castellammare 
di Stabia nicht durchsetzen konnte.715 Wie die Jahre nach seiner Absetzung für 
Gualterius Ioncata weiter verliefen, geht aus den Quellen nicht hervor; ledig-
lich sein Tod lässt sich einem Eintrag im Salernitaner Nekrolog zum Jahr 1277 
entnehmen.716 

Ebenfalls von dem Dynastiewechsel betroffen war Martolinus, der unter 
Manfred als Kaplan der Cappella Palatina und möglicherweise auch als Auf-
seher über die Palermitaner Getreidespeicher gewirkt hatte.717 Im März 1267 
ließ Karl I. von Anjou die Pfründe, die Martolinus an der Hofkirche besessen 
hatte, neu an Goffredus de Lazaro vergeben.718 Da Martolinus weder als ver-
storben bezeichnet noch von einer anders zu erklärenden Vakanz der Pfründe 
im königlichen Mandat berichtet wird, ist davon auszugehen, dass dem Ka-
plan seine Ansprüche entzogen wurden. Ob Martolinus zugleich auch seine 
Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Kapläne insgesamt verlor, geht aus der 
Urkunde nicht hervor. 

Negativ wirkten sich der Tod Manfreds und die Herrschaftsübernahme 
Karls I. von Anjou auch für Jacobus de Tarento aus. Der Kaplan war unter 

 713 Herde, Karl I., S. 68–82; Kiesewetter, Anfänge, S. 29.
 714 Vgl. IRM Nr. 493; Cappel lett i , Chiese, S. 790; Milante, De Stabiis, S. 125: … ad petitiones 

Abbatis Gualterii Joncatae nepotis Domini Joannis de Procida tunc Consiliarii et familiaris dicti 
Domini Magistri asserentis dictam Ecclesiam S. Angeli ad dictam pertinere Capellam, quam 
dictus Abbas ex concessione dicti quondam Domini Magisteri [i. e. Manfred] tenebat …

 715 Vgl. Cappel lett i , Chiese, S. 788–791; Milante, De Stabiis, S. 123–126. Zum Hintergrund 
vgl. auch Kamp, Kirche 1, S. 384.

 716 Vgl. Necrologio, ed. Garufi , S. 57.
 717 Vgl. dazu die Ausführungen zu Martolinus (Nr. 209).
 718 Vgl. CDCarlo, ed. Del  Giudice, S. 310f. Nr. 113; IRM Nr. 503.
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Friedrich II. zum Bischof von Gravina aufgestiegen und hatte sich zunächst 
mit Manfred überworfen, nachdem dieser die Hofkirche Altamura weiterhin 
der Zuständigkeit des Bischofs entzog. Spätestens im Umfeld der Krönung 
Manfreds zum König von Sizilien muss es jedoch zum Ausgleich zwischen 
beiden gekommen sein, denn die unmittelbar auf den Tod des Staufers erfolgte 
Verhaftung und Absetzung des Jacobus durch den päpstlichen Legaten Radulf 
von Albano scheint ein Resultat seiner Loyalität gegenüber Manfred gewesen 
zu sein.719 Inwieweit sein Kaplansstatus hierbei eine Rolle spielte, geben die 
Quellen nicht preis.720

Dass die Herrschaftsübernahme Karls I. von Anjou aber nicht zwangsläufig 
zu einer Absetzung eines Kaplans führen musste, zeigt das Beispiel des Ma-
rius de Astiliano, der als Kaplan an der Hofkirche von Salerno weiter wirkte 
und 1273 sogar zum dortigen Vorsteher aufstieg, ohne dass seine staufische 
Vergangenheit dabei im Weg gestanden hätte.721 Und auch Henricus de Ma-
zaria und Angelus konnten nach dem Tod Manfreds ihre Tätigkeiten weiter 
ausüben: Henricus bezeugte als Kaplan der Palermitaner Hofkirche noch im 
September 1266 eine Privaturkunde; Angelus, ebenfalls Kaplan an der Cappella 
Palatina, muss spätestens zur selben Zeit das Kantoramt an der Palermitaner 
Kathedrale übernommen haben, in dem er bis Juni 1267 nachweisbar ist.722 Al-
lerdings – und das ist ein zentraler Befund – lassen sich bei diesen drei Kaplä-
nen keine direkten Verbindungen zu Manfred nachweisen, während zumindest 
bei Gualterius Ioncata und Jacobus de Tarento die Aberkennung ihrer Äm-
ter auf ihre Verbindungen zum staufischen Herrscher zurückgeführt werden 
kann. Es bleibt aber zu berücksichtigen, dass der Quellenbefund zu Henricus 
de Mazaria und Angelus nur Einblicke in einen sehr kurzen Zeitraum nach 
dem Tod Manfreds ermöglicht. Inwieweit sich ihre Stellung veränderte, als mit 
dem Tod Konradins die staufische Herrschaft über Süditalien endgültig been-
det war, lässt sich daher nicht sagen. Langfristig ist aber zu beobachten, dass 
sich die Zusammensetzung und das Aufgabenspektrum der sizilischen Kaplä-
ne unter den angevinischen Herrschern deutlich veränderten: Die meisten der 
nachweisbaren Kapläne waren nun nicht mehr wie in normannisch-staufischer 

 719 Diese Verbindung geht u. a. aus einer Zeugenaussage im Rahmen der Inquisition über die Stel-
lung der Hofkirche von Altamura aus dem Jahr 1299 hervor. Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuz-
zi , S. 110 Nr. 89.

 720 Zuletzt wird der Bischof von Gravina 1248 als Kaplan Friedrichs II. bezeichnet. Vgl. die Aus-
führungen zu Jacobus de Tarento (Nr. 134).

 721 Vgl. die Ausführungen zu Marius de Astiliano (Nr. 116).
 722 Vgl. die Ausführungen zu Henricus de Mazaria (Nr. 144) und Angelus (Nr. 130). Unklar ist 

eine Kontinuität beim Kantor der Cappella Palatina Basilius (Nr. 133), der bereits im Oktober 
1266 als verstorben erwähnt wird. Eindeutige Aussagen können auch bei Guarinus de Lauro 
(Nr. 214) und Bartholomeus de Iato (Nr. 215) nicht getroffen werden, da der Zeitraum ihres 
Wirkens als Thesaurare der Cappella Palatina nicht zu greifen ist.
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Zeit süd- oder höchstens norditalienischer, sondern französischer Herkunft. 
Ihre Aufgaben erstreckten sich weniger auf den Bereich der Kanzlei – allenfalls 
im Bereich der Besiegelung von Urkunden –, dafür wurden sie beispielsweise 
stärker mit Fragen der Finanzverwaltung betraut. Aufstiegsmöglichkeiten in 
höhere kirchliche Ämter, die durch den Herrscher unterstützt wurden, lassen 
sich noch weniger als in staufischer Zeit nachweisen. Schließlich deuten Verän-
derungen in den für Kapläne verwendeten Quellenterminologien auch struktu-
relle Umgestaltungen gegenüber der staufischen Zeit an.723 

Der Dynastiewechsel von den Staufern auf das angevinische Herrscherhaus 
bedeutete für die Kapläne im Königreich Sizilien demnach eine tiefgreifendere 
Zäsur als der Wechsel von den Normannen auf die Staufer, in dessen Folge 
weder einschneidende Veränderungen im Aufgaben- und Tätigkeitsfeld der 
Kapläne noch herrscherliche Bemühungen, Kapläne nun aus dem Reich nach 
Süditalien zu transferieren, nachzuweisen sind.724 Die unterschiedlichen Kon-
texte, in denen sich die Dynastiewechsel von 1189 bis 1194 und 1266 vollzogen, 
wirkten sich hier langfristig auch auf die Stellung der sizilischen Kapläne aus.

7. Herkunft, Kompetenz oder persönliche Beziehung?  
Kriterien für die Ernennung eines Kaplans

Die Quellen geben in der Regel nur wenige Einblicke, aus welchen Gründen 
und unter welchen Umständen eine Person Kaplan wurde. Sofern nicht ein un-
mittelbares Einsetzungsmandat durch den Herrscher überliefert ist, begegnen 
die Kapläne häufig in den urkundlichen und historiographischen Zeugnissen 
erst zu einem Zeitpunkt, als sie schon der Gemeinschaft der Kapläne ange-
hörten. Doch auch die herrscherlichen Mandate sind aufgrund ihrer Informa-
tionskürze nicht immer aussagekräftig, um die Motive zu ergründen, die zur 
Erhebung eines Kaplans führten, und zu ermitteln, auf wessen Initiative dieser 
Vorgang zurückzuführen ist.725 Zudem betreffen sie ausschließlich Kapläne, die 
an einer Hofkirche eingesetzt und häufig auch gleichzeitig bepfründet wurden, 
so dass die ortsunabhängigen Kapläne durch die herrscherlichen Mandate nicht 
erfasst werden.726 Trotz der Grenzen, die die Eigenheiten der Quellen setzen, 
lässt sich in einigen Fällen aber zumindest in Ansätzen die Motivation wie auch 
der Einsetzungsvorgang rekonstruieren.

Die ältere Forschung hat für das Reich die familiäre Herkunft der Kapläne 
als eine wichtige Voraussetzung für deren Erhebung stark gemacht. Vor al-

 723 Vgl. Voci , Cappella, insb. S. 71–81 u. 86–94.
 724 Vgl. als einzige Ausnahme Berardus (Nr. 46).
 725 Vgl. bereits S.  18.
 726 Vgl. S. 230f.
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lem Angehörige aus begüterten und adligen Familien seien für die Herrscher 
ein attraktiver Rekrutierungskreis für neue Kapläne gewesen, um durch sie die 
königlichen und kaiserlichen Interessen umgesetzt zu wissen.727 Hans Martin 
Schaller hat in seinen Ausführungen zur Hofkapelle im Königreich Sizilien 
diesen Gedanken übernommen und auf zahlreiche Kapläne verwiesen, die ent-
weder nachweislich adliger Herkunft waren oder deren Bezeichnung als domi-
nus auf eine solche verweise.728 Seine Ausführungen sind in Teilen allerdings zu 
korrigieren, da Schaller auch Personen einbezog, die nachweislich keine Ka-
pläne waren, und zudem der Terminus dominus nur in einem Fall sicher mit ei-
ner adligen Herkunft in Verbindung zu bringen ist. So lassen sich im Ergebnis 
sieben, möglicherweise auch neun Kapläne belegen, die aus einer Adelsfamilie 
stammten.729 Wie sich ihre Herkunft auf ihre Erhebung zum Kaplan auswirkte, 
ist hingegen nur in zwei Fällen zu fassen. Im Juli 1215 ließ Friedrich II. durch 
ein Mandat Jacobus de Romanis an der Cappella Palatina bepfründen und als 
neuen Kantor einsetzen.730 Auch wenn das kurze Mandat über die Motive des 
Königs wenig Auskunft gibt, so scheint der familiäre Hintergrund des Jacobus 
bei der Entscheidung doch eine Rolle gespielt zu haben. Zum einen erwähnt 
das Mandat ausdrücklich den Vater des Jacobus, Matheus de Monumento, der 
in dieser Zeit als stadtrömischer Konsul und Graf von Conza und Carinola 
wirkte.731 Zum anderen verweist der Kardinaldiakon von SS. Sergio e Bacco 
Octavian, der sich in einem Schreiben an die Cappella Palatina aus demsel-
ben Jahr für die Bepfründung des Jacobus de Romanis einsetzte, ebenfalls aus-
drücklich auf die vornehme Herkunft des neuen Kaplans.732 

 727 Vgl. Görl i tz , Beiträge, S. 27: „Als beste Empfehlung bei der Aufnahme in das Kollegium der 
Kapellane galt zweifellos der Nachweis der adligen Geburt.“

 728 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 505.
 729 Nicht als Kapläne nachzuweisen sind die bei Schaller genannten Personen Gregorius Mustaci-

us (Nr. 231), Nicolaus de Geracio (vgl. dazu die Ausführungen zu Nicolaus Sichus unter Nr. 
117) und Philippus de Matera (vgl. S. 398, Anm. 487). Bei Nicolaus de Avenia (Nr. 61) und 
Jacobus (Nr. 103) ist eine adlige Herkunft nicht zu klären. Als dominus mit adligem Familien-
hintergrund ist nur Jacobus de Tarento zu belegen (Nr. 134). Insofern reduziert sich die Zahl 
der Kapläne vornehmer Herkunft auf Jacobus de Romanis (Nr. 66), Johannes Fortisbrachii 
de Urbe (Nr. 93), Roboaldus (Nr. 22), Gualterius de Ocra (Nr. 110), Rogerius Porcastrella 
(Nr. 109), Philippus Scillata (Nr. 58), Matheus de Porta (Nr. 203), möglicherweise auch Jacobus 
de Gentile (Nr. 143) und Guarinus de Lauro (Nr. 214). Nicht hinzugezählt werden kann Guil-
lelmus de Archiepiscopo (Nr. 204), da seine Familie erst 1282 in den Adel integriert wurde.

 730 Vgl. MGH DD F II 312.
 731 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 47 Nr. 31: … Matthaeo de movimento Consuli Romanorum, et 

Comiti Corsiae, et Calinensis … Nach Schal ler, Hofkapelle, S. 513, ist der Beiname de Movi-
mento in de Monumento aufzulösen. Anstelle von comes Corsiae et Calinensis ist zudem comes 
Consiae et Calinensis zu lesen.

 732 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 47 Nr. 31: Octavianus Dei gratia Sanctorum Sergii, et Bacchi 
Diaconus Cardinalis salutem in vestra salutatione. Novimus per litteras quas direxistis nobili 
viro Matthaeo de movimento Consuli Romanorum, et Comiti Corsiae, et Calinensis quod sic 
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Die Familie de Monumento, die aufgrund ihrer Verbindungen nach Rom 
in den Quellen auch unter dem Namen de Romanis in Erscheinung tritt,733 
verfügte bereits unter Heinrich VI. über Kontakte zum staufischen Herrscher-
haus. Leo de Monumento, ein Verwandter des Matheus, hatte zunächst als 
stadtrömischer Konsul gewirkt. 1177 war er beim Friedensschluss von Venedig 
anwesend, 1186 wurde er von Heinrich VI. mit Sutri belehnt, 1194/95 verlieh 
ihm der Kaiser schließlich zum Dank für seine Verdienste die Grafschaften von 
Conza und Carinola, die zuvor ein Parteigänger Tankreds von Lecce innege-
habt hatte. Darüber hinaus begegnet Leo de Monumento mehrfach als Zeuge 
in den staufischen Urkunden.734 Ein Cousin Leos namens Octavian war Kar-
dinaldiakon von SS. Sergio e Bacco und wurde 1189 von Papst Clemens III. 
zum Kardinalbischof von Ostia und Velletri erhoben.735 Nach seinem Tod 1206 
dürften die Beziehungen zum römischen Kardinalat aber nicht abgerissen sein, 
wenn man bedenkt, dass sich der gleichnamige Kardinaldiakon von SS. Sergio 
e Bacco, wiederum ein Cousin Papst Innozenz’ III., für die Einsetzung des Ja-
cobus de Romanis an der Cappella Palatina stark machte.736 Unter Friedrich II. 
scheint der Einfluss der Familie de Monumento bzw. de Romanis allerdings 
zurückgegangen zu sein. Bis 1230 ist zwar ein weiterer Verwandter namens 
Octavian als Graf von Conza und Carinola bezeugt, doch dürfte es sich nach 
dem Tod des Leo de Monumento nur noch um eine Titulargrafschaft gehandelt 
haben.737 Die Erhebung des Jacobus de Romanis zum sizilischen Kaplan kann 
demnach als ein möglicher Weg der Familie de Monumento angesehen werden, 
die seit Friedrich I. Barbarossa und Heinrich VI. bestehenden Beziehungen zu 
den Staufern auch unter Friedrich II. weiter fortzuführen. Umgekehrt dürfte 
der König ebenfalls einen Vorteil darin erkannt haben, sich in Rom des Rück-
halts der Familie zu vergewissern, die über verwandtschaftliche Bindungen zu 
seinem früheren Vormund Innozenz III. verfügte, zumal nach seiner lange vor-
bereiteten Königskrönung in Aachen, die 1215 zehn Tage nach der Ausstellung 

Regia gratia concesserat nobili Jacobo viro nato ejusdem nobilis Matthaei, stallum, et locum 
vobiscum in praefata cappella …

 733 Im Mandat Friedrichs II. wird Jacobus’ Vater Matheus mit dem Beinamen de Romanis angege-
ben, im Schreiben des Kardinaldiakons Octavian hingegen mit de Monumento. Vgl. MGH DD 
F II 312; Garofalo, Tabularium, S. 47 Nr. 31.

 734 Vgl. RI IV,2,3, Nr. 2291; RI IV,3, Nr. 12, 14–16, 19, 22, 27f., 31, 84, 407, 422; Haller, Heinrich 
VI., S. 450f., 593; Haverkamp, Herrschaftsformen, S. 111f.; Petersohn, Kaiser, S. 166–171. 
Zur Belehnung mit Conza und Carinola, die nach der Absetzung des Grafen Richard von Bal-
vano erfolgte, vgl. Jamison, Admiral Eugenius, S. 155, 346; Kamp, Kirche 3, S. 944f., insb. 
Anm. 49. Zur Familie de Monumento vgl. auch Thumser, Rom, S. 132–135.

 735 Vgl. Maleczek, Papst, S. 80–83.
 736 Vgl. ebd., S. 163.
 737 Vgl. Kamp, Kirche 2, S. 742, der davon ausgeht, dass damit aber nicht ein völliger Bedeutungs-

verlust der Familie einhergegangen sein muss. Zu Octavian de Monumento vgl. Garofalo, 
Tabularium, S. 53 Nr. 39. 
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des Einsetzungsmandats für Jacobus de Romanis erfolgte,738 auch seine Kai-
serkrönung in Rom in Aussicht stand. Die möglicherweise 1230 erfolgte Erhe-
bung des Johannes Fortisbrachii de Urbe, der ein Sohn des genannten Grafen 
Octavian war, zum Kaplan Friedrichs II. könnte schließlich eine erneute Festi-
gung dieser Verbindung zwischen der Familie de Monumento und dem Staufer 
gewesen sein, die sich langfristig allerdings nicht vorteilhaft auswirkte.739

Auch wenn nicht geklärt werden kann, ob die Initiative zur Aufnahme des 
Jacobus de Romanis und des Johannes Fortisbrachii de Urbe in die Gemein-
schaft der sizilischen Kapläne von ihrer Familie oder von Friedrich II. selbst 
ausging, so zeigen beide Beispiele doch, dass die familiäre Herkunft die Erhe-
bung einer Person zum Kaplan beeinflussen konnte, wenn für beide Seiten, zu-
mindest aber für den Herrscher ein Interesse an einer entsprechenden Verbin-
dung bestand. Nicht auszuschließen ist, dass auch bei den übrigen Kaplänen,740 
denen eine adlige Abstammung nachgewiesen werden kann, dieser Aspekt bei 
ihrer Ernennung berücksichtigt wurde, doch werden sie in den Quellen nur als 
bereits aktive Kapläne verzeichnet, so dass die Umstände ihres Eintritts in die 
Hofkapelle nicht geklärt werden können. In der familiären Herkunft aber eine 
Grundvoraussetzung zu sehen, die nur aufgrund schlecht überlieferter oder an 
diesen Fragen nicht interessierter Quellen nicht häufiger nachgewiesen werden 
kann, geht insofern an den Quellenbefunden vorbei, als sich auch gegenläufige 
Beispiele finden lassen. Gualterius etwa, der seit 1167 als Kaplan bezeugt ist, 
stammte aus einfachen Verhältnissen und konnte zum Erzbischof von Palermo 
wie auch zum engsten Berater Wilhelms II. aufsteigen, ohne dass die familiäre 
Herkunft seinen Karriereweg in irgendeiner Weise gebremst hätte.741 

Bei mehreren Kaplänen kann die familiäre Situation zwar rekonstruiert 
werden, aber es sprechen keinerlei Anzeichen dafür, dass es sich bei ihnen um 
besonders einflussreiche oder den sizilischen Königen verbundene Familien 

 738 Vgl. RI V,1,1, Nr. 810b.
 739 Bemerkenswert ist, dass sich nach Friedrichs II. Tod keine Verbindungen zwischen Johannes 

Fortisbrachii de Urbe (Nr. 93) und den staufischen Nachfolgern nachweisen lässt. Vielmehr 
scheint der seit 1252 als Bischof von Cassano wirkende Johannes auf die päpstliche Seite ge-
wechselt zu sein. Zum Bestreben des römischen Adels, sich Ende der 1220er, Anfang der 1230er 
Jahre an Friedrich II. zu binden, um eine Stärkung ihrer Position zu erreichen, vgl. Thumser, 
Friedrich II., insb. S. 430f., und zum sich seit der Mitte der 1230er Jahre verschlechternden 
Verhältnis zwischen dem Kaiser und dem römischen Adel ebd., S. 431–437; speziell zur Familie 
de Monumento vgl. ders . , Rom, S. 135 u. 208.

 740 Vgl. S. 218, Anm. 729.
 741 Auch im Rahmen seiner umstrittenen Wahl zum Erzbischof von Palermo berichten die erzäh-

lenden Quellen nichts davon, dass seine niedere Herkunft ein Argument gegen seine Kandida-
tur geliefert hätte. Hier ist es die Rechtmäßigkeit des Wahlvorgangs, die einige zeitgenössische 
Beobachter als nicht ausreichend gewährleistet sehen. Vgl. dazu die Ausführungen zu Gualte-
rius (Nr. 27).
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handelte.742 Selbst im Fall des Thomas Brown, dessen Familie am Hof des an-
glonormannischen Königs Heinrichs I. in Diensten gestanden hatte,743 ist die 
familiäre Herkunft nicht als eindeutiges Kriterium zu werten. Denn Rogers II. 
Entscheidung, Thomas als Kaplan zu berufen und ihn mehrfach mit Kanzlei- 
und Streitschlichtungsaufgaben zu betrauen, kann genauso gut auch durch die 
Fürsprache des Kanzlers Robert von Selby, mit dem Thomas vermutlich ge-
meinsam nach Süditalien gereist war, beeinflusst worden sein. 

Diese aufgrund fehlender Quellen nur denk-, nicht aber nachweisbare In-
tervention durch einen Dritten lässt sich in anderen Fällen konkreter fassen. 
So setzte sich Parisius, der Elekt von Palermo, in einem Schreiben von 1212 
für die auf Anweisung Friedrichs II. erfolgte Ernennung des Johannes de Sul-
mona beim Kapitel der Cappella Palatina ein.744 Und auch Petrus, der unter 
Wilhelm II. zunächst als Kaplan, später als Bischof von Mazara und Erzbischof 
von Palermo nachweisbar ist, könnte auf Fürsprache des bereits genannten Gu-
alterius in die Gemeinschaft der Kapläne aufgenommen worden sein, da Papst 
Innozenz III. in einem Schreiben an Petrus auf diese Beziehung ausdrücklich 
anspielt, wenn er ihn als Gualterius’ geistigen Adoptivsohn bezeichnet.745 Zu-
gleich finden sich aber auch Interventionen von Familienangehörigen zugun-
sten eines verwandten Kaplans, die allerdings nicht immer dessen Ernennung, 
sondern auch dessen Einsetzung in ein Amt – wie bei Gualfredus, der von 
Friedrich II. 1219 zum Kantor der Cappella Palatina ernannt wurde und dieses 
Amt der Vermittlung seines Onkels Erzbischof Berard von Messina verdankt 
haben könnte – oder die Fürsprache bei einem strittigen Pfründenbesitz be-
trafen – wie bei Gualterius Ioncata, der durch Unterstützung seines Onkels 
Johannes de Procida die Kirche S. Angelo de Monte Aureo der Salernitaner 
Hofkirche unterstellen konnte.746

Keine Auswirkungen auf die Erhebung einer Person zum Kaplan hatte an-
scheinend eine bereits bestehende Vaterschaft. Immerhin sechs Kapläne las-

 742 Vgl. die Ausführungen zu Grisandus (Nr. 17), Henr(icus) Marcellus (Nr. 26), Petrus Indulsus 
(Nr. 28), Guillelmus (Nr. 34), Berardus (Nr. 46), Bartholomeus (Nr. 52), Benenatus (Nr. 57), 
Parisius (Nr. 59), Hugo (Nr. 76), Eugenius (Nr. 81), Nicolaus de Hodierna (Nr. 86), Petrus de 
Miro de Agralisto (Nr. 87), Bartholomeus Longus (Nr. 90), Nicolaus Emmanuelis (Nr. 91), 
Agralistus de Tammaro (Nr. 92), Matheus Longus (Nr. 104), Goffredus (Nr. 117), Meliciac-
ca (Nr. 118), Petracca de Porticella (Nr. 119), Andreas (Nr. 121), Johannoccarus de Oliverio 
(Nr. 123), Maio (Nr. 124), Matheus de Ingelisio (Nr. 127), Philippus de Sesso (Nr. 131), An-
gelus Peregrini (Nr. 137), Guido de Lilla (Nr. 140), Petracca (Nr. 148), Meliciacca (Nr. 153), 
Petrus Coppuleccha (Nr. 163), Meliciacca (Nr. 165).

 743 Vgl. dazu die Ausführungen zu Thomas Brown (Nr. 14).
 744 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 41 Nr. 20. Zu den Motiven des Parisius vgl. S. 191.
 745 Reg. Inn. III 5, 70f. Nr. 38 (39): Sane bonae memoriae Walt(erus), Panormitanus archiepiscopus, 

qui te sibi adoptavit in filium, … Vgl. auch das Biogramm zu Petrus (Nr. 32).
 746 Vgl. die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77) und Gualterius Ioncata (Nr. 145). 
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sen sich im Untersuchungszeitraum nachweisen, die teilweise mehrere Kinder 
hatten, ohne dass dieser Umstand eine erkennbare Rolle gespielt hätte.747 Die 
Frage, inwieweit es sich um legitime Kinder, die aus einer früheren Ehe stamm-
ten, oder um illegitime Nachkommen handelte, ist kaum zu klären, da häufig 
aus den Quellen nicht rekonstruiert werden kann, in welchem Weihegrad sich 
der (künftige) Kaplan bereits befand.748 Die Tatsache aber, dass die Kinder der 
Kapläne nicht nur in die weltliche, sondern auch in die kirchliche Ämterlauf-
bahn ungehindert eintreten konnten – einige sind als Notare, als Richter, Ober-
kämmerer oder auch als Kleriker an einer Domkirche nachweisbar –,749 zeigt, 
dass mit den Laterankonzilien zwar formal die Einhaltung des Zölibatsgebots 
festgesetzt war, in der Praxis es aber zu einer Diskrepanz zwischen Norm und 
Wirklichkeit kam.750 So sind auch in Süditalien Ehen von höheren Klerikern 
bezeugt, die von Bischöfen und Päpsten – sofern sie ihnen bekannt waren – to-
leriert wurden.751 Grundsätzlich weniger problematisch gestaltete sich die Si-
tuation zudem bei Palmerius de Viano, da er als Angehöriger des griechischen 
Klerus weniger strengen Zölibatsauflagen unterstand.752 

Umgekehrt ist die materielle Versorgung der Söhne an einer Hofkirche als 
Motivation für ein Bemühen einer Familie um dortige Aufnahme ihrer Kinder 
ebenfalls nicht auszuschließen, denn zumindest aus drei Testamenten, die von 
Kaplänen auf den Weg gebracht wurden, geht hervor, dass ihre Brüder oder 

 747 Vgl. die Ausführungen zu Berardus (Nr. 46), Nicolaus de Hodierna (Nr. 86), Thomas de Vi-
nea (Nr. 113), Johannes de Pascha (Nr. 114), Gualterius (Nr. 146) und Palmerius de Viano 
(Nr. 207). Scholarius kann hier nicht gewertet werden, da fraglich ist, ob er zu den Kaplänen zu 
zählen ist. Vgl. dazu Biogramm Nr. 217.

 748 Mit der Weihe zum Diakon war die legitime Zeugung von Nachkommen untersagt. Vgl. Late-
ranense I, c. 21, S. 195: Presbyteris, diaconibus, subdiaconibus et monachis concubinas habere 
seu matrimonia contrahere penitus interdicimus, contracta quoque matrimonia ab huiusmodi 
personis disiungi et personas ad poenitentiam debere redigi, iuxta sacrorum canonum diffini-
tionem iudicamus; Lateranense II, c. 6, S. 198: Decernimus etiam ut ii, qui in ordine subdia-
conatus et supra uxores duxerint aut concubinas habuerint, officio atque ecclesiastico beneficio 
careant; Lateranense III, c. 11, S. 217: Clerici in sacris ordinibus constituti, qui mulierculas suas 
in domibus suis incontinentiae nota tenuerint, aut obiciant eas et continenter vivant, aut ab 
officio et beneficio ecclesiastico fiant alieni. Als Beispiele, bei denen diese Frage nicht geklärt 
werden kann, vgl. Berardus (Nr. 46), Nicolaus de Hodierna (Nr. 86), Thomas de Vinea (Nr. 
113) u. Gualterius (Nr. 146). 

 749 Vgl. die Ausführungen zu Berardus (Nr. 46), Thomas de Vinea (Nr. 113), Johannes de Pascha 
(Nr. 114) und Palmerius de Viano (Nr. 207). 

 750 Vgl. zu dieser grundsätzlichen Diskrepanz und zum theoretischen wie praktischen Umgang 
mit Klerikerkindern Schimmelpfennig, Zölibat; Landau, Weihehindernis.

 751 Vgl. Andenna, Chierico, S. 314; Loud, Church, S. 427f. mit Beispielen. 
 752 Eine Ehe war für den byzantinischen Klerus grundsätzlich erst nach der Priesterweihe nicht 

mehr möglich. Vgl. dazu Kraus, Kleriker, S. 22, 358f., 472–474. 
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entferntere Verwandte ebenfalls an derselben Hofkirche wirkten.753 Das Prin-
zip, dass der jüngste Sohn häufig in eine Klerikergemeinschaft eintrat, lässt sich 
allerdings nicht bestätigen, da beispielsweise der an der Nikolauskirche ansäs-
sige Gregorius aller Wahrscheinlichkeit nach der älteste der Geschwister war, 
während sein jüngerer Bruder Basilius 1249 als Richter in Bari bezeugt ist.754 
Erschwerend kommt hinzu, dass das Aufnahmeprinzip an S. Nicola, zu de-
ren Gemeinschaft Johannoccarus und sein Bruder Maio sowie Gregorius und 
sein Bruder Meliciacca gehörten, aus den Quellen nicht hervorgeht, so dass 
hier keine konkreten Motive für die Aufnahme mehrerer Familienmitglieder 
erschlossen werden können.

Neben der familiären Herkunft oder der Intervention eines Dritten waren 
für die Ernennung eines Kaplans Kompetenzen und Verdienste von Bedeu-
tung, die er bereits beim Herrscher hatte erwerben können. Erstmals wird die-
ser Zusammenhang bei Berardus angedeutet, der seit 1186 als Zeuge in herr-
scherlichen Urkunden, als Intervenient sowie als kaiserlicher Arzt wirkte, aber 
erst 1195 als Kaplan Heinrichs VI. urkundlich erwähnt wird, als der Kaiser ihm 
und seiner Familie das Kastell S. Omero mit Acquaviva übertrug.755 Der Hin-
weis, dass die Verleihung des Kastells in Anbetracht der Treue, Ergebenheit 
und dankenswerten Dienste des Kaplans erfolge,756 ist sicherlich als stereotype 
Formel aufzufassen, denn sie korrespondiert nicht nur mit Formulierungen in 
weiteren Privilegien, die Heinrich VI. im April 1195 während seiner Rückreise 
ins Reich ausstellen ließ und mit denen er Personen belohnte, die ihm in seiner 
Auseinandersetzung mit Tankred von Lecce die Treue gehalten hatten, son-
dern sie lässt sich auch generell in Heinrichs Urkunden relativ häufig fassen.757 
Nimmt man aber die Tatsache, dass die Urkunde als feierliches Privileg gestal-
tet war, und die nachweisbare, wenn auch häufig nur punktuell zu greifende 
Herrschernähe des Berardus über einen Zeitraum von immerhin elf Jahren zu-
sammen, so dürften sich die tatsächlichen Verdienste des Kaplans dennoch in 

 753 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 54f. Nr. 40; CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 116f. Nr. 78 u. 
S. 186f. Framm. 6.

 754 Vgl. ebd., S. 138 Nr. 89 sowie die Ausführungen zu Gregorius (Nr. 88). 
 755 Vgl. RI IV,3, Nr. 422.
 756 Vgl. ebd.: Ad noticiam igitur universorum imperii fidelium tam presencium quam futurorum 

pervenire volumus, quod nos fidem ac devotionem, fidelitatem et grata servicia dilecti medici et 
capellani nostri magistri Berardi Esculani archidiaconi …

 757 Vgl. etwa die Privilegien an Bischof Otto von Penne und Erzbischof Matthäus von Capua, die 
zu den beständigsten Anhängern des Kaisers gezählt hatten. Vgl. ebd., Nr. 418 u. 421; Reis in-
ger, Tankred von Lecce, S. 204f., 218. Auch im gefälschten Mandat Heinrichs VI., mit dem 
Marcus Bray als Kaplan an der Hofkirche zu Troina 1194 eingesetzt wurde, findet sich eine 
vergleichbare Formulierung, wenn von seiner Ehrbarkeit, seinem lobenswerten Leben, seiner 
Bildung und seinen Verdiensten gesprochen wird. Vgl. RI IV,3, Nr. 386: Notum sit omnibus, 
quod honestas morum, laudabilis vita et doctrina non minus quam fidelia servitia presbiteri 
Marci Bray devoti fidelis nostri nos inducunt …
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dieser Formulierung widerspiegeln.758 Ob Berardus allerdings erst im Umfeld 
der Privilegierung zum Kaplan erhoben wurde oder bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt, ist in den Quellen nicht zu greifen, da allein mit der Urkunde vom 
April 1195 dieser Status überliefert wird und daher über das Verfahren keiner-
lei Informationen vorliegen.759

Als weitere Beispiele sind die Kapläne Nicolaus und Jacobus de Calatagiro-
ne zu nennen, die während ihres Deutschlandaufenthalts für Friedrich II. tätig 
wurden. Im November 1217 befreite der König Nicolaus von seiner Residenz-
pflicht am Domkapitel von Meißen, um ihn zum Hofdienst heranzuziehen.760 
Welche Aufgaben Nicolaus übernahm, geht aus der herrscherlichen Anwei-
sung nicht hervor, doch dürften sie mit seiner ein Jahr später zu fassenden Reise 
nach Cremona zusammenhängen, die dazu diente, Abgesandte der Stadt zum 
Herrscher zu bringen, um gemeinsam über die Situation in Oberitalien zu be-
raten.761 Erst zu diesem Zeitpunkt ist Nicolaus als Kaplan Friedrichs II. auch 
begrifflich fassbar, d. h. seine Erhebung muss relativ schnell nach dem Beginn 
seines Hofdienstes erfolgt sein.762 Dieselbe Reihenfolge lässt sich auch bei Jaco-
bus de Calatagirone beobachten, der 1219 eine Privaturkunde unterzeichnete 
und dort als Notar ausgewiesen wird, aber erst im April 1220 von Friedrich II. 
an der Cappella Palatina in Palermo eingesetzt wurde.763 Während bei Nicolaus 
davon auszugehen ist, dass er aufgrund seiner Kontakte nach Cremona vom 
König ausgewählt wurde, scheinen bei Jacobus de Calatagirone seine Kennt-
nisse als Notar ausschlaggebend dafür gewesen zu sein, um nicht nur zum Hof-
dienst herangezogen, sondern auch zum Kaplan erhoben zu werden.764 Als ein 
weiteres Beispiel dafür, dass gerade die im Bereich der Urkundenausstellung 
erworbenen Kompetenzen bei einem künftigen Kaplan gefragt sein konnten, 
ist Salvus anzuführen, der 1238 einen Brief Friedrichs II. schrieb, mit dem die 

 758 Zur Bedeutung der Vorbehaltsklausel, die auch im Privileg an Berardus und seine Familie ein-
gebaut ist, vgl. die Ausführungen zu Berardus (Nr. 46).

 759 Vgl. dazu bereits S. 210f.
 760 Vgl. MGH DD F II 422: Devotionis et fidelitatis obsequia, que dilectus noster magister Nico-

laus, domini pape subdiaconus et vester canonicus, nostre serenitati exhibuit, attendentes ipsum 
in familiaritatem nostram plenarie recepimus et eum modis omnibus secundum ipsius hone-
statem intendimus honorare. Unde quia ipsum pro nostrorum promotione negotiorum pluri-
mum habemus necessarium, rogamus dilectionem vestram, ut eum, quamdiu fuerit nobiscum, 
ipsum abscentem tamquam presentem reputetis, cum regalis sit iuris unum de qualibet ecclesia 
cathedrali ad nostra obsequia posse assummere, scituri, quod ecclesiam vestram ipsius servitii et 
dilectionis intuitu efficaciter intendimus defendere et ad maiora pro posse promovere.

 761 Vgl. die Ausführungen zu Nicolaus (Nr. 68) und S. 142f., 192f.
 762 Vgl. MGH DD F II 458.
 763 Vgl. HB 1,2, S. 716f.; MGH DD F II 625 sowie die Ausführungen zu Jacobus de Calatagirone 

(Nr. 79).
 764 Vgl. dazu bereits S. 193. Aus dem Einsetzungsmandat geht keine Begründung hervor: MGH 

DD F II 625.
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Geburt seines Sohnes Carlotto (später Heinrich genannt) verkündet wurde, 
aber erst seit 1242 als Prior von S. Nicola in Bari nachweisbar ist.765 

Besonders prägnant ist das Zusammenspiel von Kompetenzen und Verdien-
sten als Motivation für die Ernennung eines Kaplans bei Johannes de Sulmona 
zu fassen, der im Dezember 1212 von Friedrich II. als neuer Kaplan an der Cap-
pella Palatina eingesetzt wurde. Johannes ist zunächst als Notar bezeugt, als er 
während der Reise Friedrichs II. nach Deutschland mindestens zwei Urkunden 
mundierte.766 Auffallend ist, dass das Einsetzungsmandat genau auf diese Situa-
tion anspielt, wenn Johannes de Sulmona als verdienter Notar bezeichnet wird, 
zugleich aber auch darauf verwiesen wird, dass er den König nach Deutsch-
land begleitet hatte.767 Friedrich II. könnte also die Erhebung des Johannes de 
Sulmona zum Kaplan der Cappella Palatina genutzt haben, um ihn für seine 
Tätigkeiten und für seine Unterstützung zu belohnen. Allerdings ist dabei zu 
berücksichtigen, dass Johannes de Sulmona vielleicht selbst das Mandat schrieb 
und dabei über die Möglichkeit verfügte, seine persönliche Situation hervorzu-
heben.768 Dafür spricht, dass Parisius, der als Elekt von Palermo Friedrich II. 
ebenfalls bis nach Deutschland begleitet hatte, in seinem Schreiben an die Cap-
pella Palatina, mit dem er die Einsetzung des Johannes de Sulmona unterstüt-
zen wollte, weder auf dessen Verdienste als Notar noch auf dessen Teilhabe am 
Gefolge des Königs eingeht.769 Zudem ist Johannes de Sulmona nicht vor März 
1212, also dem Zeitpunkt des königlichen Aufbruchs nach Deutschland, als 
Notar nachweisbar, so dass seine Verdienste noch nicht über einen langen Zeit-
raum zu greifen sind.770 Als möglicher Schreiber des Mandats scheint Johannes 
damit am Verfahren seiner Ernennung zum Kaplan nicht unbeteiligt gewesen 
zu sein, wenn nicht sogar die Initative zu diesem Schritt von ihm selbst aus-
ging.771 Offensichtlich bestand – zumindest in diesem Fall – ein Eigeninteresse 
an einer Aufnahme in die Cappella Palatina, das entweder mit dem Status eines 
Kaplans oder mit der zugesagten Pfründe zu begründen sein dürfte.

 765 Vgl. HB 5,1, S. 167f., sowie die Ausführungen zu Salvus (Nr. 120).
 766 Vgl. MGH DD F II 154, 164 und möglicherweise auch 171.
 767 Vgl. ebd. 179: … quod Iohannes de Sulmona notarius et fidelis noster celsitudini nostre hactenus 

exhibuit et inantea poterit exhibere, pro eo etiam, quod nobiscum in Alemaniam ad servitia 
nostra devotus accessit …

 768 Vgl. Koch, Urkunden, S. 342f., der die Möglichkeit in Betracht zieht, dass Johannes de Sul-
mona nicht nur das Mandat, mit dem er in die Pfründe eingesetzt wurde, sondern auch dasje-
nige zugunsten des Nicolaus de Avenia, der im November 1212 an der Marienkirche zu Troina 
bepfründet wurde, aufgrund textlicher Gemeinsamkeiten geschreiben hat. Vgl. MGH DD F II 
178. Allerdings bleibt an dieser Stelle zu berücksichtigen, dass als Textvorlage für beide Urkun-
den wahrscheinlich das Mandat Wilhelms I. vom März 1159 anzusehen ist. Vgl. DW I 26.

 769 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 41 Nr. 20. 
 770 Vgl. MGH DD F II 154.
 771 Vgl. auch Koch, Urkunden, S. 342. 



226

Das Beispiel des Johannes de Sulmona zeigt, dass es sich lohnt, die Vorstel-
lung von einer allein vom Herrscher ausgehenden Ernennung eines Kaplans zu 
hinterfragen. Bereits die angesprochenen Fälle, in denen sich eine Intervention 
eines Familienmitglieds oder einer außenstehenden Person bei einer Kaplans-
einsetzung nachweisen lässt, zeigen, dass der Herrscher diese Entscheidung 
nicht im Alleingang traf.772 Weitere Hinweise geben hier vor allem die Manda-
te, die während der Abwesenheit Friedrichs II. zwischen 1212 und 1220 ausge-
stellt wurden und nicht zuletzt aufgrund der räumlichen Distanz zwischen den 
Hofkirchen und dem Herrscher Interpretationsmöglichkeiten eröffnen, die bei 
einer Anwesenheit des Herrschers im Königreich Sizilien weniger zu greifen 
sind.773 

Abgesehen von den bereits genannten Kaplänen Johannes de Sulmona und 
Jacobus de Calatagirone, die im Dezember 1212 bzw. April 1220 in der Cap-
pella Palatina eingesetzt wurden, wurden in diesem Zeitraum Nicolaus de Ave-
nia und die ebenfalls bereits erwähnten Jacobus de Romanis und Gualfredus 
im November 1212, im Juli 1215 bzw. im November 1219 in die Kaplansge-
meinschaften von Troina bzw. Palermo aufgenommen. In allen Fällen war der 
Einsetzung und Bepfründung eine Situation der Vakanz vorausgegangen: Die 
Pfründe, die Nicolaus de Avenia übertragen bekam, war durch den Tod seines 
Vorgängers Georg Nicoxia frei geworden; diejenige, die Johannes de Sulmona 
verliehen erhielt, hatte einst (olim) Gratian gehört, der vielleicht ebenfalls ge-
storben war oder seine Ansprüche resigniert hatte.774 Jacobus de Romanis wur-
de als neuer Kantor an der Cappella Palatina eingesetzt, nachdem der bis da-
hin amtierende Bartholomeus zum Bischof von Syrakus gewählt worden war; 
auf ihn folgte wiederum vier Jahre später Gualfredus als neuer Kantor.775 Die 
Gründe für die Aufgabe des Kantorenamts durch Jacobus de Romanis sind 
unbekannt, dafür lässt sich erkennen, dass das Amt bereits über einen längeren 
Zeitraum vakant gewesen sein muss, bevor Gualfredus eingesetzt wurde, da 
schon im August 1218 ein königliches Mandat nicht an den Kantor, sondern an 
den Subkantor als stellvertretenden Vorsteher der Cappella Palatina erging.776 

Friedrich II. muss in Deutschland über die Vakanzen informiert worden 
sein, bevor er die Neueinsetzung der Kapläne per Mandat vornahm. Ob sich 
der Herrscher diesen Vorgang vorbehielt, da es sich um seine Eigenkirchen 

 772 Vgl. S. 220.
 773 Vgl. zu weiteren Mandaten, die einen Kaplan an einer Hofkirche einsetzten und zugleich be-

pfründeten, oft aber keine Rückschlüsse über die konkreten Umstände zulassen DRo II III/65 
(Simon, 1140, Cappella Palatina), DW I 26 (Petrus de Ligura, 1159, Troina), CDBarese 12, ed. 
Giannuzzi , S. 3f. Nr. 1 (Riccardus de Brundusio, 1232, Altamura).

 774 Vgl. MGH DD F II 178 u. 179. 
 775 Vgl. ebd. 312 u. 577.
 776 Vgl. MGH DD F II 457 sowie die Ausführungen zu N.N. (Nr. 69).
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handelte, die er auch während seiner Abwesenheit im Blick behalten wollte, 
oder ob die Bitte um herrscherliche Entscheidung von den Mitgliedern der 
Hofkirchen ausging, die zu keiner internen Lösung in der Nachfolge finden 
konnten, geht aus den knappen Mandaten nicht hervor. Allerdings zeigen die 
Fälle des Gualfredus und Jacobus de Calatagirone, dass Friedrichs II. Anord-
nungen wiederholt werden mussten, also Konflikte vor Ort um die Nachfolge 
oder Widerstände gegen die herrscherliche Entscheidung nicht auszuschließen 
sind.777 Letzteres würde darauf hindeuten, dass eine Einflussnahme des Kö-
nigs auf die Vorgänge in der Hofkirche nicht immer erwünscht war bzw. die 
herrscherliche Abwesenheit zur Entstehung lokaler Dynamik führen konnte. 
Andererseits zeigt die Benachrichtigung Friedrichs II. über die bestehende 
Vakanz, der eine langwierige Botenreise über die Alpen vorausgegangen sein 
muss, dass seine Entscheidung hinsichtlich der Neubesetzung erforderlich war 
und eben nicht ausschließlich intern vorgenommen werden konnte oder es zu-
mindest der Absicherung und formellen Einsetzung des neuen Kaplans durch 
den König bedurfte. 

Ordnet man die genannten Mandate in die gesamte Urkundenproduktion 
dieser Jahre ein, so ergibt sich ein erstaunlicher Befund. Nach der Ankunft 
Friedrichs II. in Deutschland im Zeitraum von September bis Dezember 1212 
gingen von insgesamt vierzehn Urkunden lediglich drei an Empfänger im Kö-
nigreich Sizilien,778 von denen wiederum zwei die Einsetzung der Kapläne 
Nicolaus de Avenia und Johannes de Sulmona betrafen.779 Selbst wenn man 
von einer hohen Verlustrate insbesondere der Mandate ausgehen muss, die zu 
Verzerrungen bei der Interpretation überlieferter Urkunden führen kann, so 
deutet sich hier dennoch ein gesteigertes Interesse der Kaplansgemeinschaften 
an einer königlichen Entscheidung an. Erst für die Jahre 1219 und 1220 ist 

 777 Vgl. dazu die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77) und Jacobus de Calatagirone (Nr. 79).
 778 Vgl. dazu die statistischen Auswertungen von Humpert , Auswertung, S. 49–95. Humpert 

geht davon aus, dass bis 1208 90 % der Urkunden an Empfänger im Königreich Sizilien ge-
richtet waren (vgl. ebd., S. 49) und der Anteil kurz vor der Abreise Friedrichs II. bereits auf 
77 % zurückging (vgl. ebd., S. 53). Zur Verschiebung zugunsten von Empfängern südlich der 
Mainlinie vgl. ebd., S. 66. Der Grund für diese Veränderung ist in der politischen Situation 
Friedrichs II. zu sehen, der unmittelbar nach seiner Ankunft nördlich der Alpen darauf ange-
wiesen war, durch Neuprivilegierungen oder Privilegienbestätigungen Anhänger vor Ort zu 
gewinnen und sie an seine Person zu binden, um seine von vornherein keineswegs gesicherte 
Position in Deutschland gegen die Ansprüche Ottos IV. durchsetzen zu können. Vgl. dazu 
Stürner, Friedrich II. 1, S. 155–161.

 779 Vgl. MGH DD F II 178 (Einsetzung des Nicolaus de Avenia an der Marienkirche zu Tro-
ina), 179 (Einsetzung des Johannes de Sulmona an der Cappella Palatina) u. 181 (Friedrich II. 
verleiht Erzbischof Berard von Bari für seine treuen Dienste Besitzungen in und außerhalb 
von Bari). Unklar ist, inwieweit auch Guillelmus de Marino als süditalienischer Empfänger 
dazuzurechnen ist, der aus Genua stammte, aber über Familienbesitz im Königreich Sizilien 
verfügte, den ihm Friedrich II. im Dezember 1212 bestätigte. Vgl. MGH DD F II 183.
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eine erhöhte Präsenz von süditalienischen Empfängern nachweisbar, die zum 
herrscherlichen Hof reisten oder an den Hoftagen von Hagenau und Speyer 
teilnahmen, um von Friedrich II. die Bestätigung oder Neuverleihung von Pri-
vilegien zu erhalten, während sich der König auf diese Weise ihres Rückhalts 
bei der Vorbereitung seiner Rückkehr ins Königreich Sizilien versicherte.780 

Der Kontext der genannten Mandate lässt demnach den vorsichtigen Schluss 
zu, dass die Initiative zur Einsetzung eines neuen Kaplans zumindest in diesen 
Fällen von den Kaplansgemeinschaften ausging.781 Aus welchen Gründen sie 
eine herrscherliche Anweisung für notwendig erachteten – sei es aufgrund feh-
lender interner Entscheidungskompetenz, gegenwärtiger Konflikte oder auch 
aufgrund des Wissens um die alleinige Rechtmäßigkeit der vom Herrscher aus-
gesprochenen Ernennung – ist dagegen nicht zu präzisieren. Nur schwer lässt 
sich außerdem klären, inwieweit sich hier die besondere Situation der langen 
Abwesenheit des Herrschers auswirkte und daher die Umstände der genannten 
Einsetzungen als Ausnahmefälle angesehen werden müssen, da spätere Einset-
zungsmandate für Kapläne der Cappella Palatina nicht überliefert sind. 

Auch wenn die Quellenlage für die übrigen Hofkirchen im Vergleich zur 
Cappella Palatina deutlich schmaler ist,782 lassen sich doch zumindest für die 
Hofkirche von Altamura in Ansätzen die Gründe und der Vorgang einer 
Kaplanseinsetzung rekonstruieren. Allerdings ermöglichen die Quellen aus-
schließlich Einblicke in die Einsetzung des Erzpriesters als Vorsteher der Ma-
rienkirche, während die Frage, auf welchem Weg und unter welchen Umstän-
den die einfachen Mitglieder der Hofkirche ernannt wurden, nicht beantwor-
tet werden kann. Im Inquisitionsprotokoll von 1299 wird festgehalten, dass 
Riccardus de Brundusio erster Erzpriester wurde, weil er ein Vertrauter des 
Kaisers bzw. schon vor seiner 1232 erfolgten Erhebung Kaplan war,783 und es 
ist nicht unwahrscheinlich, dass Friedrich II. tatsächlich eine Person auswähl-
te, die ihm nicht nur bekannt war, sondern auch die Interessen der Hofkirche 
gegenüber zu erwartenden Ansprüchen des Bischofs von Gravina durchsetzen 

 780 Vgl. dazu Humpert , Auswertung, S. 85–95.
 781 Vgl. nur auf das Beispiel des Johannes de Sulmona bezogen auch Koch, Urkunden, S. 342, 

Anm. 25: „Dieser Fall zeigt deutlich, daß ein mittelalterlicher König überwiegend aufgrund 
eines konkreten Anlasses, einer an ihn herangetragenen Bitte oder einer Intervention, tätig 
wurde.“

 782 Für S. Petri ad curtem in Salerno, S. Maria in Messina und S. Nicola in Bari sind keine entspre-
chenden Zeugnisse überliefert. Die Tatsache aber, dass das Kapitel von S. Nicola in der Lage 
war, gleichsam im umgekehrten Verfahren ein Mitglied aus der Gemeinschaft auszustoßen, 
ohne dass König Manfred in irgendeiner Weise daran nachweislich beteiligt war (vgl. dazu 
Biogramm Nr. 153), zeigt, dass hier möglicherweise mit stärkerer Eigendynamik als bei den 
übrigen Hofkirchen zu rechnen ist. Dazu auch S. 294.

 783 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 148, 173, 187 Nr. 89 (cappellanus suus), S. 178, 191, 197, 
203, 206, 208, 217 Nr. 89 (familiaris suus). 
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konnte.784 Von Palmerius de Viano und Johannes Currentus de Brundusio ist 
zudem durch mehrere Zeugenaussagen des Inquisitionsprotokolls bekannt, 
dass sie vor ihrer Erhebung zum Erzpriester ebenfalls als Kapläne gewirkt und 
Aufgaben in der königlichen Kammer übernommen hatten. Johannes könn-
te darüber hinaus mit dem Notar Johannes de Brundusio identisch sein, der 
bereits in den 1250er und 1260er Jahren nicht nur mit der Ausstellung von 
Urkunden Konrads IV. und Manfreds betraut war, sondern auch zu Gesandt-
schaften herangezogen wurde.785 

Kontakt zum Herrscher, fachliche Kompetenz, Verdienste und – im Ver-
gleich zu den Einsetzungen der Kantoren an der Cappella Palatina ein Novum 
– schon existierender Status als Kaplan sind demnach die Motive, die laut Zeu-
genaussagen des Inquisitionsprotokolls zur Erhebung der Erzpriester von Al-
tamura führten. Dass hierbei aber auch – wie bei der Einsetzung von Kaplänen 
der Cappella Palatina – die Fürsprache eines Dritten die Auswahl des neuen 
Erzpriesters begünstigen konnte, zeigt ein Deperditum König Manfreds, aus 
dem hervorgeht, dass die Einsetzung des Palmerius de Viano auf Bitten des 
Grafen Bonifatius und auf Intervention des Johannes de Procida und des Ugo 
de Ioha vom König vorgenommen wurde.786 In diesem Fall lag die Initative 
nicht beim Herrscher selbst, sondern bei außenstehenden Personen, während 
der König erst daraufhin die formale Berufung in das Amt aussprach. 

Über die konkreten Umstände der Erhebung eines Erzpriesters von Alta-
mura liefert das Inquisitionsprotokoll zudem ein interessantes Detail: Drei 
Zeugen berichten, dass sowohl Riccardus de Brundusio als auch Palmerius de 
Viano mit herrscherlichen Briefen nach Altamura gekommen seien und diese 
vor Klerus und Volk in der Kirche verlesen hätten, um ihre Amtseinsetzung 
bekannt zu machen.787 Welchen Anteil die Öffentlichkeit grundsätzlich bei 
der Einsetzung nicht nur des Vorstehers einer Hofkirche, sondern auch eines 
einfachen Kaplans hatte, entzieht sich jedoch unserer Kenntnis, da allein das 
Inquisitionsprotokoll auf diesen Umstand verweist, während für die Cappella 
Palatina oder die Marienkirche von Troina lediglich die herrscherlichen An-
weisungen zur Einsetzung eines Kaplans oder Kantors als Vorsteher, nicht aber 
Hinweise über das weitere Prozedere überliefert sind.788 Insofern muss offen 
bleiben, inwieweit die Aussagen des Inquisitionsprotokolls auf die beiden Erz-

 784 Vgl. die Ausführungen zu Riccardus de Brundusio (Nr. 102) und zur Hofkirche von Altamura 
S. 48–51.

 785 Zu den Zeugenaussagen des Inquisitionsprotokolls von 1299 vgl. CDBarese 12, ed. Giannuz-
zi , S. 148, 165, 174, 191, 209 Nr. 89, zu einer möglichen Identität des Johannes Currentus de 
Brundusio mit dem genannten Notar vgl. Biogramm Nr. 208.

 786 Vgl. IRM Nr. 507 sowie die Ausführungen zu Palmerius de Viano (Nr. 207).
 787 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 191, 193 u. 197 Nr. 89.
 788 Vgl. dazu S. 18, 217.
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priester Nicolaus de Barbara de Licio und Johannes Currentus de Brundusio, 
von denen nicht die Rede ist, und auch auf die Vorsteher weiterer Hofkirchen 
übertragen werden können.

Die Kriterien, die zur Ernennung eines Kaplans führten, waren demnach 
vielschichtig. Familiäre Verbindungen, Fürsprache einflussreicher Personen, 
Kompetenzen, persönliche Kontakte und Verdienste der Kapläne förderten 
ihre Aufnahme in die bestehenden Gemeinschaften an einer Hofkirche. Ver-
sucht man diese Kriterien zu gewichten, so stellt man fest, dass die familiäre 
Herkunft keine zentrale Voraussetzung war, wie dies die ältere Forschung 
angenommen hat.789 Entscheidender scheinen der Bildungsgrad der Kapläne 
und ihre Kenntnisse und Verdienste, etwa im Bereich der Urkundenausstel-
lung, gewesen zu sein. Zwar lassen sich nur wenige direkte Beispiele ermitteln, 
bei denen dieser Zusammenhang von bestehender Kompetenz und erst später 
erfolgter Erhebung zum Kaplan greifbar wird.790 Doch wenn man in einem 
erweiterten Kontext nach den Motiven fragt, weshalb die sizilischen Herrscher 
ihre Kapläne für bestimmte Aufgaben auswählten, so wird deutlich, dass der 
Aspekt der Kompetenz – ähnlich wie beim normannischen und staufischen 
Verwaltungspersonal – ein wichtiges Kriterium war.791 Im direkten Vergleich 
dürften Bildung und Kompetenz aber bei den Kaplänen nicht in gleichem 
Maß ausschlaggebend für ihre Ernennung gewesen sein, da ihr Aufgabenprofil 
weniger scharf umrissen war und längst nicht alle Kapläne für herrscherliche 
Dienste herangezogen wurden, für die sie die genannten Kriterien brauchen 
und einsetzen konnten.792 Umgekehrt wird aber auch deutlich, dass die Erhe-
bung zum Kaplan eine Form der Auszeichnung war, die wenig am Aufgaben-
profil änderte, aber anscheinend von Wert war, wie nicht nur das Beispiel des 
Johannes de Sulmona, sondern auch der Umstand verdeutlicht, dass der Vor-
gang der Bepfründung und damit die Aufnahme in die Kapelle in allen Fällen 
verhältnismäßig rasch erfolgte.

Hinsichtlich des konkreten Vorgangs der Einsetzung eines Kaplans ist zwi-
schen den Kaplänen zu differenzieren, die an eine Hofkirche berufen wurden, 
und denjenigen, die ortsungebunden im herrscherlichen Umfeld wirkten. Die  
 

 789 Vgl. S. 217f.
 790 Vgl. die Beispiele des Johannes de Sulmona (Nr. 63), Nicolaus (Nr. 68) und Jacobus de Cala-

tagirone (Nr. 79). Zur grundsätzlichen Bedeutung der Bildung eines neuen Kaplans vgl. Gör-
l i tz , Beiträge, S. 28f., zum Bildungsgrad der sizilischen Kapläne vgl. S. 67–71.

 791 Vgl. zum Verwaltungspersonal Kölzer, Brücke, S. 55: „Herkunft und Biographie waren in 
Sizilien von untergeordneter Bedeutung; wichtig waren vor allem Tüchtigkeit und Loyalität 
…“. Ähnlich auch ders . , Verwaltungsreformen, S. 309: „Fachliches Können und das Vertrauen 
des Herrschers waren demnach die entscheidenden Qualifikationsmerkmale, nicht eine starre 
Titelhierarchie und normative Vorgaben …“.

 792 Vgl. zum Tätigkeitsprofil der Kapläne S. 78–120.



 231

wenigen erhaltenen herrscherlichen Mandate dokumentieren insbesondere für 
die Zeit der Abwesenheit Friedrichs II. in den Jahren 1212 bis 1220, dass der 
Herrscher zwar formal die Einsetzung aussprach und entsprechende Anwei-
sungen erließ, die Initiative aber nicht unbedingt von ihm ausging, sondern die 
Hofkirchen offenbar selbst ein Interesse an einer königlichen Entscheidung 
hatten. In welchem Umfang die Intervenienten nur den Anstoß zur Neubeset-
zung eines vakanten Platzes an einer Hofkirche gaben oder auch auf die per-
sonelle Auswahl einwirkten, ist kaum zu ermessen. Über die Ernennung von 
ortsunabhängigen Kaplänen liegen hingegen keine direkten Quellenzeugnisse 
vor, die Auskunft über konkrete Fallbeispiele geben könnten. Dafür sind zwei 
Formulare zur Ernennung eines Kaplans überliefert, aus denen allerdings we-
niger ein konkretes Einsetzungsverfahren oder bestimmte Voraussetzungen, 
die erfüllt sein mussten, als vielmehr eine Kennzeichnung der wechselseitigen 
Beziehungen zwischen Herrscher und Kaplan hervorgeht, wenn etwa auf die 
Verdienste des Kaplans, seinen Gehorsam gegenüber König und Reich oder 
auch die Garantie seiner Immunität verwiesen wird und vielfach Assoziatio-
nen mit lehnsrechtlichen Verfahren geweckt werden.793 Dass dem Herrscher 
aber bei aller möglichen Eigeninitative die Letztentscheidung oblag, zeigt nicht 
zuletzt ein erst vor wenigen Jahren gefundenes Schreiben König Konrads IV., 
in dem er einer namentlich nicht bekannten Person ausdrücklich mitteilt, er 
habe einen ebenfalls nicht mit Namen aufgeführten magister nach vorheriger 
Prüfung zu seinem Kaplan ernannt.794

8. Ergebnis

Die untersuchten Lebensumstände und Tätigkeitsfelder der sizilischen Kaplä-
ne lassen kaum eine Rekonstruktion des idealtypischen Hofgeistlichen zu. Eine 
Person wie Gualterius de Ocra, der mehrfach und in unterschiedlichen Situa-
tionen als Gesandter Friedrichs II., Konrads IV. und Manfreds tätig wurde, der  
 

 793 Vgl. besonders die folgende Passage: Meritis tue probitatis inducimur, ut personam tuam qua-
dam prerogativa gratie prosequentes eam et oportuno muniamus favore ac honore congruo 
attollamus. Ein Abdruck der Formulare findet sich bei Schal ler, Hofkapelle, S. 523. Zur 
Wilheringer Handschrift Nr. 60, in der die Formulare überliefert sind, vgl. Ladner, Formu-
larbehelfe, S. 169–173; zur Diskussion, inwieweit die sizilischen Kapläne tatsächlich in einem 
Lehnsverhältnis zum Herrscher standen, Schal ler, Hofkapelle, S. 501; zur Sicht der älteren 
Forschung Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 90f.

 794 Vgl. Universitätsbibliothek Innsbruck, Codex 400, fol. 162v. Zur Handschrift sowie zum 
Neufund vgl. Riedmann, Schreiben. Um welchen Kaplan es sich handeln könnte, kann nicht 
rekonstruiert werden, da kein Kaplan von Konrad IV. nachweislich eingesetzt wurde, der zu-
gleich als magister bezeichnet wird.
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innerhalb der kirchlichen Hierarchie zum Elekten des Bistums Valva und des 
Erzbistums Capua aufstieg, der Kanzler des Königreichs Sizilien und des Kö-
nigreichs Jerusalem sowie schließlich Familiar wurde und den Staufern trotz 
nachhaltiger Konflikte mit Papst Innozenz IV. die Treue hielt,795 entspricht am 
ehesten den Vorstellungen von einem früh- oder hochmittelalterlichen Kaplan, 
wie sie die Forschung um Lüders, Klewitz, Fleckenstein und Schaller geprägt 
hat.796 In der Gesamtschau der sizilischen Kapläne bleibt sie jedoch die Aus-
nahme. Dies ist sicherlich zum einen mit einer verlustreichen Überlieferung 
entsprechender Quellenzeugnisse – beispielsweise der herrscherlichen Urkun-
den – zu begründen, die in vielen Fällen den Blick auf weitere Tätigkeiten und 
Aktivitäten einzelner Kapläne verstellt und auf diese Weise gut dokumentierte 
Personen wie Gualterius de Ocra leicht als Prototyp erscheinen lässt.797 Zum 
anderen zeigt die Analyse der Lebensumstände und Tätigkeitsfelder aller, noch 
so vereinzelt greifbarer Kapläne aber auch eine deutliche Erweiterung der bis-
her postulierten Kennzeichen eines mittelalterlichen Kaplans. Insbesondere die 
Handlungen, die nicht im herrscherlichen Auftrag vollzogen wurden – die Be-
zeugung von Privaturkunden, die Abfassung, Unterzeichnung und Vollstrek-
kung von Testamenten, die Mitwirkung bei der Beilegung von lokalen Strei-
tigkeiten, die Vertretung eigener Interessen gegenüber auswärtigen Ansprü-
chen, etwa eines Bischofs auf eine Hofkirche, die Sicherung der materiellen 
Ausstattung durch verschiedene Einnahmequellen –, verdeutlichen, dass der 
Lebensweg eines sizilischen Kaplans nicht mit dem auf den Herrscher ausge-
richteten Karriereweg eines Gualterius de Ocra identisch sein musste.798 Nicht 
zuletzt die Mitglieder von S. Nicola, die im gesamten Zeitraum von 1215 bis 
1266 nicht nachweisbar für Friedrich II. und dessen Söhne tätig wurden, sind 
ein eindrückliches Beispiel dafür, dass die Existenzberechtigung eines Kaplans 
nicht in seinem Dienst für den Herrscher bestehen musste. Weshalb nun in dem 
einen Fall ein Kaplan auf Tätigkeiten im lokalen Bereich beschränkt blieb, ein 
anderer teilweise mehrfach verantwortliche Aufgaben für den sizilischen Kö-
nig bzw. Kaiser ausüben konnte, geht aus den Quellenzeugnissen nicht immer 
eindeutig hervor, da sie in der Regel nur die konkrete Aktion, nicht aber die 
Gründe für die Heranziehung einer Person dokumentieren. Dennoch lässt sich 
anhand vielfacher Beispiele erkennen, dass persönliche Kompetenz, Kenntnis-
se und Kontakte, aber auch die gewachsenen Verbindungen zum Herrscher 

 795 Vgl. die Ausführungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110).
 796 Vgl. S. 2f.
 797 Vgl. zur Quellenlage S. 16–19.
 798 Vgl. zu den herrscherunabhängigen Aktionsmöglichkeiten der Kapläne insbesondere S. 78–120 

u. 156–160. Auf einer anderen Ebene verdeutlichen auch die wenigen nachweisbaren Kapläne, 
die zugleich päpstliche Subdiakone waren, dass zumindest formal mit dem Papst eine weitere 
Instanz neben den sizilischen König treten konnte. Vgl. dazu S. 136–146.
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wesentlich entscheidender für die Auswahl einer Person waren als deren nomi-
neller Status als Kaplan.799 

Bei aller Vielfalt der Tätigkeitsfelder, in denen die sizilischen Kapläne so-
wohl in normannischer als auch in staufischer Zeit aktiv werden konnten, las-
sen sich aber auch drei grundlegende Gemeinsamkeiten festhalten, die die Ge-
samtgruppe der sizilischen Kapläne charakterisieren. Einerseits blieben die Ka-
pläne, sofern sie nicht explizit für den Herrscher als Gesandte fungierten oder 
anderweitige Aufgaben übernahmen, die eine erhöhte Mobilität erforderten, 
auf einen relativ begrenzten Aktionsradius beschränkt.800 Dieser Befund korre-
spondiert insbesondere bei den an einer Hofkirche ansässigen Kaplänen mit ih-
ren Tätigkeiten auf lokaler und privater Ebene.801 Andererseits zeigt das kultu-
relle Umfeld nicht zuletzt der vergleichsweise gut dokumentierten Mitglieder 
der Cappella Palatina sowie das Ausbleiben einer Beteiligung von Kaplänen an 
kulturellen Austauschprozessen, dass die Heterogenität des Königreichs Sizi-
lien keinen nennenswerten Einfluss auf die Lebensumstände der Kapläne aus-
übte. Die Entwicklung von der normannischen Zeit, in der das griechische und 
arabische Erbe noch greifbar war, hin zur staufischen Zeit, in der sich die kultu-
relle Ausrichtung des Königreichs zugunsten des Lateinischen verschoben hat-
te, lässt sich am Beispiel der sizilischen Kapläne nicht nachvollziehen, denn sie 
waren und blieben in ihrer Gesamtheit stets lateinisch-westlich ausgerichtet.802 
Zum Dritten ist zu beobachten, dass sich die vielfachen Krisenzeiten während 
der normannischen und staufischen Herrschaft im Königreich Sizilien kaum 
auf die Situation der Kapläne als Gesamtgruppe auswirkten. Die ausgewerteten 
Quellenzeugnisse zeigen, dass die Kapläne weitgehend unbeeinflusst von den 
Entwicklungen der großen Politik ihren Tätigkeiten weiter nachgehen konnten 
und personelle Kontinuitäten auch bei Herrscherwechseln weiterhin bestehen 
konnten.803 Im Gegenzug bildeten die Kapläne in Krisenzeiten aber auch nicht 
die bevorzugte Personengruppe, die zur Stabilisierung sowohl der normanni-
schen als auch der staufischen Königsherrschaft herangezogen wurde.804 Auch 

 799 Vgl. als Beispiele Thomas Brown (Nr. 14), Gualterius (Nr. 27), Johannes de Sulmona (Nr. 63), 
Nicolaus (Nr. 68) sowie S. 230.

 800 Vgl. hierzu S. 126–135.
 801 Vgl. S. 78–120.
 802 Vgl. S. 172–181. Als einzige Ausnahmen, bei denen ein nichtlateinischer Hintergrund nach-

weisbar ist, vgl. Matheus Philosophus (Nr. 67) und möglicherweise auch Palmerius de Viano 
(Nr. 207). Nicht mit einbezogen werden kann hier Scholarius, der zwar griechischer Herkunft 
war und als griechischer Mönch wirkte, aber nicht sicher als Kaplan Rogers I. bezeugt ist. Vgl. 
Biogramm Nr. 217.

 803 Tiefere Einschnitte in die personelle Zusammensetzung der Hofkapelle als Gesamtheit der si-
zilischen Kapläne erfolgten erst mit dem Dynastiewechel von den Staufern auf das Haus der 
Anjou. Vgl. dazu S. 216f.

 804 Vgl. S. 181–217.
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in dieser Hinsicht ist der eingangs genannte Gualterius de Ocra als Ausnah- 
me und eben nicht als idealtypisches Beispiel eines sizilischen Kaplans zu wer-
ten.



I I I .  D I E  WA H R N E H M U N G  D E R  K A P L Ä N E  I M  
K Ö N I G R E I C H  S I Z I L I E N  U N D  I M  ‚ A U S L A N D ‘

1. Einzelkämpfer oder Gruppenzugehörigkeit?  
Selbstwahrnehmung der Kapläne

Quellenzeugnisse, die direkte Einblicke in das Selbstverständnis wie auch die 
Selbstwahrnehmung der sizilischen Kapläne gewähren können, sind kaum zu-
gänglich.1 Aus Briefen ist zwar bekannt, dass zwei Kapläne Wilhelms II., Gu-
alterius und Petrus, die beide zum Erzbischof von Palermo gewählt wurden 
und zum Kreis der königlichen Familiaren gehörten, Korrespondenzen mit 
bedeutenden Persönlichkeiten ihrer Zeit unterhielten, doch sind stets nur die 
Antwortbriefe ihrer Gesprächspartner überliefert. Weder das Schreiben, mit 
dem Gualterius Petrus von Blois 1177 um eine detaillierte Beschreibung des 
englischen Königs Heinrichs II. bat, noch die Antworten des Petrus auf Briefe, 
die Innozenz III. an den Elekt von Palermo und königlichen Familiaren ge-
richtet hatte, sind überliefert. Aus einem Schreiben des Papstes vom Mai 1202 
geht nur hervor, dass seinem Brief ein Schreiben des Petrus vorausgegangen 
war, mit dem dieser Innozenz III. von der Notwendigkeit eines Sizilienzugs 
Walters von Brienne überzeugte.2 Inwieweit sich auch Gualterius brieflich an 
Petrus von Blois, den ehemaligen Erzieher Wilhelms II., gewandt hatte, um ihn 
über politische Differenzen mit seinem Schützling zu unterrichten, auf die Pe-
trus von Blois in einem weiteren Brief anspielt, lässt sich dagegen nicht klären, 
da nur von Gerüchten die Rede ist, die ihm zu Ohren gekommen waren.3 

 1 Nicht berücksichtigt wird im Folgenden das Schreiben des Salvus, da es in seiner Intention un-
klar ist und zudem keinen Bezug zur Hofkapelle liefert. Vgl. dazu die Ausführungen zu Salvus 
(Nr. 120).

 2 Zum Hintergrund vgl. Stürner, Friedrich II. 1, S. 96–101; zur Anspielung Papst Innozenz’ 
III. auf ein vorangegangenes Schreiben des Petrus vgl. Reg. Inn. III 5, S. 71 Nr. 38 (39): Fac-
tum est autem Domino concedente, ut in litterarum susceptione tuarum dilectus filius nobilis 
vir Walt(er)us, comes Brenensis, apud nos presens existeret et tam litterarum ipsarum tenorem 
quam nostram intelligeret plenius voluntatem.

 3 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 10, Sp. 27: Diu est quod rumor inso-
nuit et publice jam crebrescit, quod dominus tuus rex Siciliae salutis suae, et paternae traditionis 
oblitus, cum comite Lorocelli in ruinam et desolationem Agrigentinae Ecclesiae conjuravit. 
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Nicht weniger schweigsam in Bezug auf Selbstverständnis und Selbstwahr-
nehmung ist auch das Schreiben, das von Parisius erhalten ist. Dieser hatte sich 
1212 an das Kapitel der Cappella Palatina gewandt, um sich für die Neueinset-
zung und Bepfründung des Johannes de Sulmona einzusetzen. Da das Schrei-
ben nicht nur äußerst kurz gehalten ist, sondern sich auch ausschließlich auf den 
Sachverhalt der königlichen Ernennung des neuen Kaplans konzentriert, lassen 
sich Hinweise auf das Selbstverständnis des Adressaten nicht gewinnen. Seine 
Verbindungen zur Cappella Palatina scheinen für Parisius, der das Schreiben in 
seiner Funktion als Elekt von Palermo und Familiar des Königs ausstellen ließ, 
keine Bedeutung gehabt zu haben, zumal die Anrede der Kapitelsmitglieder 
als Brüder und Freunde auch von Nichtmitgliedern der Hofkirche verwendet 
werden konnte.4 Erschwerend kommt hinzu, dass offen bleiben muss, ob Pari-
sius das Schreiben eigenhändig aufsetzte oder es in Auftrag gab. 

Ein weiteres Schreiben, das von einem Kaplan überliefert ist, stammt von Jo-
hannes Fortisbrachii de Urbe, der sich nach seiner wohl 1230 durch Friedrich II. 
vorgenommenen Erhebung zum Kaplan an die Mitglieder der Palermitaner Pa-
lastkapelle wandte und ihnen für seine Aufnahme dankte. Zugleich stellte Jo-
hannes aber auch die Bedeutung seiner Person heraus, wenn er vermerkt, dass 
er nicht nur über ein Kanonikat an der Kirche S. Maria in Trastevere in Rom, 
sondern auch über weitere Pfründen in Trient, Griechenland, Frankreich und 
Deutschland verfüge und von Friedrich II. wie auch den Päpsten gleichsam ge-
schätzt werde.5 Insbesondere die Formulierung, Johannes wolle auf den Kaiser 
einwirken, damit dieser der Cappella Palatina seine Gunst zuwende, suggeriert 
ein engeres Verhältnis zum Herrscher, von dem die Mitglieder der Hofkirche 
durch seine Aufnahme profitieren sollten. Diese Kombination aus Hervor-
hebung der eigenen Person und Dankesschreiben ist in der Sachlage durch 
fehlende Parallelzeugnisse nicht überprüfbar und zudem singulär, da weitere 
Schreiben, die ein Kaplan selbst an die Mitglieder seiner Hofkirche richtete, 
nicht überliefert sind.6 Zu berücksichtigen bleibt hier auch, dass das Schreiben 
inhaltliche Widersprüche aufweist und zudem nicht datiert ist, so dass Norbert 
Kamp Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Dokuments formuliert, wenn auch 

 4 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 41 Nr. 20; Kamp, Kirche 3, S. 1127, Anm. 126.
 5 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 52f. Nr. 38: Quoniam propter quaedam magna nostra negotia, 

quae per Mundi partes in Graeciam, Franciam, Theutonicam, ac etiam per Langobardiam feci-
mus usque modo, ubi nostra beneficia, et vestra, quia nostra vestra sunt, Dei gratia possimus; … 
ut Ecclesiam ipsam honorare, et vobis omnibus deservire in Romana Curia et in Imperiali omni 
tempore valeamus, et ut Dominus Papa, et Dominus noster Imperator vobis gratiarum referre 
pro nobis valeant actiones …

 6 Ansonsten sind lediglich Schreiben an die Cappella Palatina überliefert, in denen sich Famili-
enangehörige oder Fürsprecher für die Einsetzung des neuen Kaplans stark machten. Vgl. dazu 
S. 218–221.
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keinen konkreten Fälschungsverdacht ausgesprochen hat.7 Dass aber bei aller 
angebrachten Vorsicht gegenüber dem Schreiben des Johannes Fortisbrachii 
de Urbe die Herausstellung der eigenen Verdienste für einen neu erhobenen 
Kaplan von Bedeutung sein konnte, zeigt auch das Mandat, mit dem Johan-
nes de Sulmona im Dezember 1212 an der Cappella Palatina eingesetzt und 
bepfründet wurde. Hier wird – im Unterschied zu den fast standardisierten 
Einsetzungsmandaten – auf die Notarstätigkeit und die Begleitung des Königs 
über die Alpen als Gründe für die Erhebung eingegangen und ist wahrschein-
lich darauf zurückzuführen, dass Johannes selbst das Mandat schrieb und ihm 
auf diese Weise ein gewisser Spielraum zur persönlichen Darstellung blieb.8

Engen Grenzen vor allem in methodischer Hinsicht sind Einblicken in 
Selbstverständnis und Selbstwahrnehmung sizilischer Kapläne auch bei der 
Untersuchung ihrer Urkundenbezeugungen gesetzt, wobei die Privaturkun-
den hier den größten Anteil ausmachen, da die Zeugenunterschrift in sizili-
schen Herrscherurkunden seit 1130 nur noch in Ausnahmefällen erfolgte und 
nicht mehr generell als Beglaubigungsmittel angewendet wurde.9 Liegt die 
Urkunde nicht als Original, sondern als teilweise zu einem erheblich späte-
ren Zeitpunkt entstandene Abschrift vor, so lässt sich nicht überprüfen, inwie-
weit die Zeugenunterschrift des Kaplans eigenhändig vorgenommen oder vom 
Schreiber – mit oder ohne Wissen des Kaplans über den genauen Wortinhalt – 
ausgeführt wurde.10 Dieses Problem greift auch bei der Frage, ob die Position 
der Kaplansunterschrift in einer längeren Zeugenliste etwas über seine Stellung 
in dieser Gruppe, seine Verbindungen zum Urkundenaussteller und zum Ur-
kundeninhalt aussagen kann. Grundsätzlich kann man zwar beobachten, dass 
die Reihung der Zeugen nicht willkürlich war, sondern einem logischen System 
folgte – beispielsweise wenn ein Kaplan ans Ende der aufgelisteten und nach 
Rang sortierten geistlichen Unterzeichner gesetzt oder aufgrund eines Am-
tes, etwa an einem Domkapitel, in die Hierarchie eingeordnet wurde –,11 doch 

 7 Zu den Widersprüchen der Briefe gehört, dass sich Johannes selbst als Kanoniker von Trient 
ausgibt, in den Quellen dort aber nicht bezeugt ist, und dass er wechselnde Begrifflichkeiten 
verwendet. Auf der einen Seite bezeichnet sich Johannes als imperialis cappellanus, während 
die Cappella Palatina als regia cappella palatii ausgewiesen wird. Vgl. Garofalo, Tabularium, 
S. 52f. Nr. 38; Kamp, Kirche 2, S. 945 mit Anm. 55.

 8 Vgl. MGH DD F II 179 und S. 225.
 9 Vgl. Kehr, Urkunden, S. 179; Brühl , Urkunden, S. 69.
 10 Vgl. zu diesem grundsätzlichen Problem Redlich, Privaturkunden, S. 96; zum weiteren Pro-

blem, dass nicht alle Personen, die am Hof oder bei einer Urkundenausstellung anwesend wa-
ren, auch als Zeugen genannt sein mussten, Ert l , Studien, S. 95.

 11 Vgl. etwa Pirr i , Sicilia Sacra 1, S. 389; Trinchera, Syllabus, S. 162 Nr. 121 (= Houben, Ab-
tei, S. 345 Nr. 110); DRo II 7; Lel lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 68 Nr. 21; Jamison, Judex 
Tarentinus, S. 335 Nr. 2; Cusa, Diplomi, S. 244 Nr. 5; Garofalo, Tabularium, S. 58 Nr. 42 (= 
Cusa, Diplomi, S. 95 Nr. 17); grundsätzlich dazu Fichtenau, Reihung, S. 46.
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lassen sich auch Beispiele dafür finden, dass ein bestimmtes Ordnungsmuster 
nicht eingehalten wurde oder zumindest nicht erkennbar ist.12 Hinzu kommt, 
dass sich auch hier nicht verifizieren lässt, ob die Unterschrift des Kaplans 
eigenhändig oder vom Urkundenschreiber hinzugefügt wurde, der auf diese 
Weise auch Einfluss auf die Reihung der Zeugen nahm.13 Häufig geht außer-
dem aus dem Kontext der Zeugenunterschrift nicht deren Funktion hervor, 
so dass unklar ist, ob es sich um die Bezeugung der in der Urkunde niederge-
schriebenen, vorausgegangenen Rechtshandlung oder um eine Bezeugung der 
konkreten Urkundenausstellung handelt. Dies betrifft vor allem die Fälle, in 
denen die Zeugen mit Formulierungen wie Huius rei testes sunt speziell in den 
Herrscherurkunden eingeleitet werden, wie dies etwa in zwei Urkunden Fried-
richs II. vom März 1219 der Fall ist, in denen sein Kaplan Nicolaus als Zeuge 
genannt wird.14 

Einzig aussagekräftig für die Frage nach dem Selbstverständnis und der 
Selbstwahrnehmung sind daher nur Zeugenunterschriften von Kaplänen, die 
über die gängigen Standardformulierungen hinausgehen. Selbst wenn auch sie 
nicht eigenhändig geschrieben wurden, so dürften die Schreiber doch das Ein-
verständnis der betreffenden Person eingeholt haben und damit den Absich-
ten des Unterzeichners entsprochen haben.15 Für Süditalien, insbesondere den 
apulischen Raum, sind solche individuellen Zeugenunterschriften, die teilweise 
in Vers- oder Reimform gehalten wurden, nicht nur bei höher gestellten Lai-
en (Notaren, Richtern), sondern auch bei Klerikern nachweisbar, die auf diese 
Weise ihre berufliche Stellung oder Herkunft besonders betonen konnten.16 
Abweichungen von üblichen Formulierungen der Zeugenunterschriften fin-
den sich bei den sizilischen Kaplänen jedoch nicht. In der Regel unterzeichnen 
sie entweder nur mit ihrem Namen und ihrer Kaplansbezeichnung (capella-
nus regis bzw. regie cappelle canonicus mit Varianten) oder in erweiterter Form 
mit einem angehängten, bestätigenden Verb (subscripsi, interfui, testis sum oder 

 12 Vgl. etwa DRo I 17; Trinchera, Syllabus, S. 278 Nr. 212; Pergamene Capua, ed. Mazzoleni , 
S. 133 Nr. 64; Mongitore, Bullae, S. 111; CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 162 Nr. 101; 
Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 74 Nr. 20.

 13 Nur in einem Fall wird bei einer Urkunde des früheren Kaplans und späteren Erzbischofs von 
Palermo Gualterius von 1189 mit der Wendung propria manu eine Eigenhändigkeit der Unter-
schrift suggeriert. Vgl. Mongitore, Bullae, S. 55–57.

 14 Vgl. MGH DD F II 499. Zur Unterscheidung zwischen sogenannten Handlungszeugen und 
Beurkundungszeugen vgl. Ficker, Beiträge, S. 226–266; Bresslau, Handbuch, S. 809–814. 
Zur Einleitung einer Zeugenliste durch die genannte Formulierung vgl. ebd., S. 803f.; Plass-
mann, Struktur, S. 4f.

 15 So Enzensberger, Zeugenfirmen, S. 28, 35. Zu den Standardformeln, die subjektiv (z. B. 
Ego… ille subscripsi) oder objektiv (z. B. Hoc signum crucis …) formuliert sein können, vgl. 
ebd., S. 15; Bresslau, Handbuch, S. 800–804.

 16 Vgl. Enzensberger, Zeugenfirmen, S. 35–51.
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hoc concedo bzw. confirmo).17 Auffällig sind einzig die Beispiele, in denen auch 
sprachlich eine besondere Verbindung zum Urkundeninhalt zu erkennen ist, 
wie sich bei zwei Urkunden von 1244 und 1251 beobachten lässt. Mit der er-
sten Urkunde übertrug Gualfredus als Kantor und Vorsteher der Cappella Pa-
latina mit Zustimmung des Kapitels der Palastkapelle Jacobus Galla ein Stück 
Land aus dem Besitz seiner cantoria zur Bebauung; in der zweiten Urkunde 
erhielt der Kaplan Jacobus de Gentile ein Haus geschenkt.18 Als agierende bzw. 
empfangende Personen unterschreiben sowohl Gualfredus als auch Jacobus 
de Gentile mit der Formulierung concedo et confirmo, während die übrigen 
bezeugenden Kapläne nur mit Namen und Bezeichnung, allenfalls mit testor 
bzw. testis sum in Erscheinung treten. Doch auch hier gehen die Formulierun-
gen nicht über die üblichen Versionen hinaus und lassen damit keine Hinwei-
se auf ein besonderes Selbstverständnis einzelner Kapläne erkennen.19 Einzig 
der berufliche Werdegang mancher Kapläne kann sich in ihren Zeugenunter-
schriften widerspiegeln, wenn höhere kirchliche Ämter oder Kanonikate an 
Domkapiteln genannt werden. Bezeichnenderweise wird dabei in der Regel 
die Benennung als Kaplan an die zweite Stelle gesetzt oder überhaupt nicht 
angeführt, so dass dem kirchlichen Amt bzw. Domkanonikat eine höhere Wer-
tigkeit zugebilligt wird.20 Ob dies – und das ist entscheidend – allerdings auf 
Veranlassung der Kapläne selbst geschah, die auf diese Weise ihre Rangstellung 
bewusst gegenüber einfachen Kaplänen erhöhen wollten oder ob die Schreiber 
schlicht hierarchisch dachten, lässt sich nicht ermitteln. Wie gering die Aussa-
gefähigkeit der Zeugenunterschriften hinsichtlich des Selbstverständnisses und 
der Selbstwahrnehmung der sizilischen Kapläne ist, zeigt abschließend auch 
das Beispiel des eingangs genannten Petrus, der wahrscheinlich durch Vermitt-
lung des Gualterius, des späteren Erzbischofs von Palermo und Familiaren 
Wilhelms II., in die Gemeinschaft der Kapläne aufgenommen wurde.21 Denn 
in einer Urkunde des Gualterius von 1189 wird Petrus trotz seiner engen Kon-

 17 In einem Fall findet sich auch die auf eine gängige, die Urkunde selbst sprechen lassende Wen-
dung: Ego Jacobus Calager (de Calatagirone), domini regis notarius, me subscripsi. Vgl. HB 1,2, 
S. 716f. Zu diesem Zeitpunkt ist Jacobus (Nr. 79) aber noch nicht als Kaplan nachweisbar. 

 18 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 58f. Nr. 43; Morti l laro, Opere, S. 416f. Nr. 44.
 19 Zum Vergleich die bei Enzensberger, Zeugenfirmen, S. 55–116, aufgelisteten Beispiele für 

individualisierte Zeugenunterschriften in Privaturkunden.
 20 Vgl. Lel lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 68 Nr. 21 u. S. 71 Nr. 22; Garufi , Documenti, S. 91–93 

Nr. 39; Pergamene Capua, ed. Mazzoleni , S. 130–133 Nr. 64, S. 140–142 Nr. 68 u. S. 148–150 
Nr. 73; Morti l laro, Opere, S. 410 Nr. 39 (mit der ungewöhnlichen Wendung + Ego Angelus 
Ecclesiae Panormitanae et Cappellae Sacri Palatii Panormitani Canonicus testor); als gegenläu-
figes Beispiel Mongitore, Bullae, S. 55–57. Eher als Sonderfall zu betrachten sind die Zeu-
genunterschriften des Gualterius als Erzbischof von Palermo und Familiar Wilhelms II., da er 
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sicher als Kaplan gerechnet werden kann. Vgl. DW II 89 (= 
Behring 201) u. 91 (= Behring 203).

 21 Vgl. dazu die Ausführungen zu Petrus (Nr. 32) sowie S. 221.
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takte zum Palermitaner Erzbischof nicht an einer bevorzugten Position der 
Zeugenliste geführt, sondern begegnet an einer nachgeordneten Stelle.22 Seine 
persönlichen Beziehungen zum Urkundenaussteller spiegeln sich daher nicht 
in der Zeugenunterschrift wider, wodurch noch einmal der formelhafte und 
wenig individuelle Charakter einer Bezeugung von Urkunden durch Kapläne 
herausgestellt wird. Welche Bedeutung der Status als Kaplan für den Einzelnen 
hatte, geht aus den überlieferten Quellen demnach kaum hervor; die Eigen-
arten insbesondere der urkundlichen und brieflichen Zeugnisse stehen einem 
Zugang zum Selbstverständnis der Kapläne im Weg.23

Fragt man ausgehend von der kaum zu erfassenden Selbstwahrnehmung 
des einzelnen Kaplans nach der Reflektierung einer Gruppenzugehörigkeit in 
den Quellen, so sind die unterschiedlichen Formen des Kaplansstatus zu be-
rücksichtigen. Diejenigen Kapläne, die ortsungebunden im Umfeld des Herr-
schers bestimmte Aufgaben übernahmen und denen keine Verbindung zu ei-
ner bestimmten Hofkirche zugeschrieben werden kann, treten in den Quellen 
ausschließlich mit ihrem Tätigkeitsprofil in Erscheinung und agieren als Ein-
zelpersonen losgelöst von anderen Kaplänen.24 Eine Verbindung zu weiteren 
Kaplänen, die auf eine Gruppenzugehörigkeit verweisen könnte, wird in den 
Quellen nicht verzeichnet, sicherlich auch, weil die konkrete Aufgabe, die vom 
Kaplan ausgeführt wurde, solche Fragen in den Hintergrund treten ließ.25 

Anders sieht die Situation hingegen bei Kaplänen aus, die an einer Hofkir-
che ansässig waren. Hier ist in Ansätzen eine Gruppenzugehörigkeit fassbar, 
wenn Aktionen in den Quellen dokumentiert werden, die die Interessen nicht 
nur bestimmter Einzelpersonen, sondern der gesamten Gemeinschaft betrafen. 
Mehrfach werden Handlungen eines oder mehrerer Kapläne insbesondere im 
wirtschaftlichen Bereich – sei es bei der Aufnahme oder Zurückzahlung eines 
Kredits oder dem Empfang oder Verleih eines Grundstücks oder Hauses – im 
Namen des Vorstehers bzw. mit Zustimmung des gesamten Kapitels der Hof-
kirche vorgenommen.26 Zusätzlich dokumentieren die Zeugenunterschriften 
mehrerer Kapläne der Cappella Palatina ihre Gruppenzugehörigkeit: In einer 

 22 Vgl. Mongitore, Bullae, S. 56f.
 23 Vgl. zu diesem Problem bereits S. 18f.
 24 Vgl. als besonders gut dokumentierte Beispiele Thomas Brown (Nr. 14), Rogerius Porcastrella 

(Nr. 109) u. Gualterius de Ocra (Nr. 110).
 25 Vgl. dazu weiterführend S. 293–297.
 26 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 24f. Nr. 10; Cusa, Diplomi, S. 83–85 Nr. 11 (= Garofalo, 

Tabularium, S. 37f. Nr. 16 mit lateinischer Teilübersetzung); CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, 
S. 60–63 Nr. 38, S. 75 Nr. 48, S. 182 Framm. 2, S. 84 Nr. 54, S. 86f. Nr. 55, S. 87f. Nr. 56, S. 91–93 
Nr. 58, S. 93f. Nr. 59; Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 69 
Nr. 4; CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 108 Nr. 72; Garofalo, Tabularium, S. 58f. Nr. 43; 
CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 110–112 Nr. 74, S. 115f. Nr. 77, S. 117–123 Nr. 79, S. 133f. 
Nr. 84, S. 135f. Nr. 86, S. 137f. Nr. 88, S. 143f. Nr. 92, S. 151f. Nr. 94; Nachlass Kamp, Kar-
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Urkunde von 1236, mit der Jacobus und Philippus de Chiminna im Auftrag des 
Kantors und Vorstehers der Cappella Palatina Gualfredus und mit Zustimmung 
des Kapitels ein casale an Johannes und Matheus de Palma übertrugen, werden 
sechs Kapläne als Zeugen aufgeführt; die bereits genannte Verleihungsurkunde 
des Gualfredus von 1244 unterzeichneten insgesamt fünf Kapläne der Palermi-
taner Palastkirche.27 Besonders aussagekräftig sind zudem die Testamente, die 
Kapläne selbst ausstellen ließen. In ihnen fungierten nicht nur Mitkapläne wie 
angesprochen als Zeugen oder als Testamentsvollstrecker, sondern es wurde 
auch das Erbe des betreffenden Kaplans zu bestimmten Anteilen und häufig 
in Form von Landschenkungen an die Hofkirche und einzelne namentlich ge-
nannte Mitglieder vergeben.28 

Welche Intensität die Gruppenzugehörigkeit an einer Hofkirche annehmen 
konnte, verdeutlicht der Fall des an S. Nicola ansässigen Meliciacca. 1259 fand 
unter dem Vorsitz des primicerius Leo ein Prozess gegen ihn statt, der in seinem 
Ausschluss aus der Gemeinschaft gipfelte. Ihm wurde unter anderem vorge-
worfen, seinen Mitkanonikern durch üble Nachrede und Gerüchte geschadet 
und Gewalt in verschiedensten Formen gegen sie angewendet zu haben.29 Das 
urkundlich fixierte Urteil bezeugten am Ende 39 Mitglieder von S. Nicola, 
wodurch nicht nur die Entscheidung, sondern auch die ablehnende Haltung 
gegenüber ihrem Mitkanoniker kollektiv dokumentiert wurde.30 Denn keine 
weitere Urkunde, die Angelegenheiten einer Hofkirche und ihrer Mitglieder 
betraf, weist so viele Unterschriften auf, zumal die Privaturkunden, welche S. 
Nicola betreffen, grundsätzlich keine Bezeugungen durch deren Kanoniker 
umfassen und die Urkunde von 1259 in dieser Hinsicht als absolute Ausnahme 
anzusehen ist.31

teikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 74 Nr. 20; CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, 
S. 164f. Nr. 103, S. 166 Nr. 104.

 27 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 69 Nr. 4; Garofa-
lo, Tabularium, S. 58f. Nr. 43.

 28 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 60f. Nr. 44, S. 54f. Nr. 40; CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, 
S. 109f. Nr. 73, S. 116f. Nr. 78, S. 186f. Framm. 6, S. 142 Nr. 91.

 29 Vgl. ebd., S. 160–162 Nr. 101; Cioffari , Storia, S. 226–229.
 30 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 162 Nr. 101. 
 31 Zu den Urkunden, die im Untersuchungszeitraum Angelegenheiten von S. Nicola in Bari the-

matisieren, vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 53–177 Nr. 33–107, S. 181–188 Framm. 
1–7. Als weiteres – wenn auch nicht so deutliches – Beispiel für die Gruppenzugehörigkeit der 
Mitglieder von S. Nicola kann die seit 1230 verschärfte Auseinandersetzung mit Erzbischof 
Marinus von Bari angeführt werden. Nicht nur einzelne Kanoniker wie Blandemirus und Ni-
colaus Sifandus verhandelten mit den päpstlichen delegierten Richtern, um für ihre Rechte 
einzustehen, sondern auch die Gemeinschaft insgesamt war involviert, als sich die Kanoniker 
etwa einem aus ihrer Sicht unrechtmäßig angesetzten Verhör durch Flucht entzogen. Vgl. ebd., 
S. 123–126 Nr. 80A. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Blandemirus (Nr. 83) und Nicolaus 
Sifandus (Nr. 101).
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Insgesamt scheint sich trotz des vielfach zu konstatierenden Schweigens der 
Quellen herauszukristallisieren, dass eine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der 
Kapläne nur dann greifbar wird, wenn es sich um Angehörige einer bestimm-
ten Hofkirche handelte. Die ortsunabhängigen Kapläne begegnen hingegen in 
den Quellen stets als Einzelkämpfer, deren Verbindungen zu anderen Kaplänen 
sowie deren Selbstsicht aufgrund der allein auf ihre Tätigkeiten konzentrierten 
Zeugnisse verborgen bleiben.

2. Funktionale Wahrnehmung:  
sizilische Kapläne in der Sicht der Zeitgenossen

Das Handeln und – allenfalls in Ansätzen – die Person der sizilischen Kapläne 
werden in den zeitgenössischen Quellen sowohl in normannischer wie auch 
in staufischer Zeit äußerst punktuell und selektiv reflektiert. Insbesondere die 
historiographischen Zeugnisse widmen sich Kaplänen nur in Einzelfällen: In 
normannischen Geschichtswerken treten lediglich Guarinus und Gualterius 
ausführlicher in Erscheinung; in der staufischen Historiographie sind es allein 
die Zeitgenossen Rogerius Porcastrella und Gualterius de Ocra, die eingehen-
der gekennzeichnet werden.32 Zwar werden außerdem Roboaldus und Berar-
dus in den erzählenden Quellen genannt, doch betrifft dies entweder allgemei-
ne Hinweise zur Person oder nur eine bestimmte Tätigkeit, die knapp fest-
gehalten wird, ohne dass dabei die Person hinter ihrer Handlung hervortritt. 
Über Roboaldus, der zunächst als Kaplan Wilhelms II. wirkte und 1170 zum 
Erzbischof von Amalfi aufstieg, berichtet die Chronik der Amalfitaner Erzbi-
schöfe kurz über seine Herkunft, die wichtigsten Stationen seiner beruflichen 
Karriere sowie seinen Tod und sein Begräbnis.33 Einzig der Hinweis auf Ro-
boaldus’ Bildung, insbesondere seine Kenntnisse der lateinischen, griechischen 
und hebräischen Sprache, heben seine Person stärker heraus, zumal ähnliche 
Eigenschaften bei anderen Erzbischöfen, die in der Chronik verzeichnet wer-
den, nicht angeführt werden und daher eher als authentische denn als stereoty-
pe Hinweise gewertet werden können.34 Und auch Petrus von Eboli überliefert 
in seinem zeitgenössischen Liber ad honorem Augusti nur indirekte Hinweise 

 32 Vgl. S. 261–274.
 33 Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. Pel l iccia , S. 168. Bei der Chronik ist zu 

beachten, dass sie nur über Abschriften des 16. und 17. Jahrhunderts überliefert ist und daher 
die Zeitnähe des Chronisten zu Roboaldus nicht ermittelt werden kann. Vgl. dazu grundsätz-
lich Schwarz, Amalfi, S. 90: „Hat hier wirklich nur ein schlecht unterrichteter Chronist des 
16. Jh. Verwirrung gestiftet oder ist hier ein ursprünglich korrekter Text verderbt überliefert? 
Die zweite Möglichkeit ist zumindest nicht auszuschließen.“

 34 Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. Pel l iccia , S. 168: Iste vero D. Roboaldus 
Archiepiscopus fuit praeclarus in omnibus honestus et peritissimus in omni scientia, tam latine, 
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auf zwei Kapläne. Abgesehen von einer Passage, in der er das Verhältnis des 
zum Erzbischof von Palermo aufgestiegenen Kaplans Gualterius zum Vize-
kanzler Matheus nach dem Tod Wilhelms II. reflektiert,35 berichtet Petrus von 
Eboli lediglich, dass Berardus, der Kaplan und Arzt Heinrichs VI., den Kai-
ser während seiner Erkrankung bei der Belagerung von Neapel 1191 umsorgte 
und gesund pflegte, wobei der Dichter Berardus mit magister Gerardus, dem 
späteren Rektor von Salerno, verwechselte und auf diese Weise selbst gar kei-
ne Verbindung zum Kaplan herstellte.36 Ergänzt werden können die wenigen 
Aussagen der historiographischen Quellenzeugnisse über einzelne Kapläne für 
die normannische Zeit durch ausgewählte Briefe des Petrus von Blois, in denen 
er auch auf die Verhältnisse im Königreich Sizilien zu sprechen kommt.37

a) Guarinus und Gualterius im Blickwinkel der normannischen  
Historiographie

Charakteristisch für die Geschichtsschreibung in normannischer Zeit ist nicht 
nur eine im Vergleich zum anglonormannischen oder salischen Reich relativ 
geringe Produktion von historiographischen Texten, sondern auch ein hohes 
Maß an Heterogenität der Werke untereinander, die auf die unterschiedliche 
Herkunft der Autoren aus kirchlichem oder laikalem Milieu, ihren divergieren-
den Interessensgegenstand – eine auf den Herrscher zugeschnittene, höfische, 
monastische, städtisch-kommunale oder auch universale Geschichtsschrei-
bung – und nicht zuletzt auf ihre unterschiedlich motivierte Positionierung ge-
genüber der normannischen Herrschaft zurückzuführen ist.38 Auf diese Weise 
erklärt sich auch, weshalb nicht in allen historiographischen Texten die beiden 
Kapläne Guarinus und Gualterius gleichermaßen berücksichtigt werden, son-
dern nur Alexander von Telese, der sogenannte Hugo Falcandus,39 Romuald 
von Salerno und die Chronik von Montecassino in der Fortsetzung des Petrus 
Diaconus über sie berichten.40 Ihre Sichtweise auf die beiden Kapläne lässt sich 

quam graece, et haebraicae, et valde potens in divinis; natus in Lombardia nobili genere, et fuit 
Canonicus Ecclesiae Panhormitanae, et de Cappella Palatii Domini Regis. 

 35 Vgl. Petrus de Ebulo, Liber, ed. Kölzer/Stähl i , fol. 98v–99v.
 36 Vgl. ebd., fol. 101v.
 37 Vgl. S. 274–282.
 38 Vgl. Brown, Use; Loud, History Writing, S. 30, 49; D’Angelo, Storiografi, S. 7f., 16. Köl-

zer, Kanzlei und Kultur, S. 32, betont hingegen stärker, dass eine „nach wie vor kirchlich be-
stimmte Historiographie“ vorgeherrscht habe. Anders auch Pispisa , Storiografia, S. 36: „L’età 
normanna è contraddistinta da una produzione storiografica ‚forte‘ … “.

 39 Vgl. zum Problem der Autorschaft des Hugo Falcandus unten S. 255–257.
 40 Weder die Kapläne insgesamt noch Guarinus und Gualterius werden in den Geschichtswerken 

des Amatus von Montecassino, Gaufredus Malaterra, Wilhelm von Apulien, Falco von Bene-
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jedoch vorzüglich miteinander vergleichen, da jeweils zwei Autoren über einen 
Kaplan schreiben: Alexander von Telese und Petrus Diaconus über Guarinus, 
Hugo Falcandus und Romuald von Salerno über Gualterius.

Im dritten Buch seiner Historia Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Apulie, 
in der der Aufstieg Rogers II. zum Herzog von Apulien und sizilischen Kö-
nig sowie dessen erste Herrschaftszeit bis 1135 behandelt werden, widmet sich 
der 1144 verstorbene Abt des Klosters S. Salvatore in Telese ausführlich den 
Auseinandersetzungen Rogers II. mit Fürst Robert II. von Capua und Graf 
Rainulf von Alife.41 Nach einer Krankheit und dem Tod seiner Ehefrau Elvira 
1135 hatte sich der König soweit aus der Politik zurückgezogen, dass Gerüchte 
über seinen Tod entstanden waren.42 Robert von Capua, der schon zuvor gegen 
Roger II. opponiert und sich – im Gegensatz zu Herzog Sergius von Neapel 
und Rainulf von Alife – nicht unterworfen hatte, nutzte daraufhin die Gele-
genheit, die beiden wieder zum Aufstand zu bewegen, um die Terra di Lavoro 
weiter unter seine Kontrolle zu bringen.43 Guarinus’ und Rogers II. amira-
tus Johannes übernahmen daraufhin die Verteidigung des Gebiets, da ihnen 
der Herrscher zuvor ohnehin die Verwaltung der Terra di Lavoro übertragen 
hatte.44 In minutiösen Schritten beschreibt Alexander von Telese in den fol-
genden Kapiteln nicht nur den Verlauf des Aufstands, sondern auch die Vertei-
digungsstrategie der beiden königlichen Vertrauten: Zunächst versuchten sie, 
Aversa als traditionell normannische Stadt zur Loyalität gegenüber Roger II. 
zu bewegen, die sich jedoch auf die Seite Roberts von Capua stellte. Daraufhin 
zogen Guarinus und Johannes nach Capua; während der Kaplan die Stadt mit 
militärischer Unterstützung verteidigte, zog der amiratus weiter, um die Befe-
stigung von Maddaloni, Cicala und weiteren Kastellen zu verstärken und auf 
die Ankunft des Königs zu warten.45 Nachdem es Guarinus gelungen war, die 
Anhänger Roberts aus Capua zu vertreiben, rüsteten sich der Fürst, Rainulf 
und Sergius mit ihren Pisaner Verbündeten zur Belagerung der Stadt. Johannes 
zog daraufhin mit seinem Heer in Richtung Capua, ohne aber in den offenen 

vent und den zeitgenössischen Klosterchroniken genannt. Vgl. zur Einordnung dieser Werke 
D’Angelo, Storiografi, S. 21–30, 33f., 36–38, 40–42.

 41 Zur Alexander von Telese vgl. Clementi , Commentary, S. 193–212, sowie zu seinem Werk die 
Ausführungen S. 246f.

 42 Vgl. Alexander von Telese, Historia, ed. de Nava, III,1, S. 59.
 43 Vgl. ebd., III,2, S. 59f.; zum Hintergrund der Aufstände Houben, Roger II., S. 63–68; Cle-

menti , Commentary, S. 268–316.
 44 Vgl. Alexander von Telese, Historia, ed. de Nava, III,3, S. 60f.: Eodem namque tem-

pore Cancellarius Regis Vuarinus nomine … et Johannes Ammiratus … cunctam laboris terram 
tunc temporis procurantes custodiebant; qui, comperto principis reditu nec non et comitis subita 
rebellatione, diligentiori protinus sollertia Capuam urbem, Matalonum, Cicalam, Nuceriam 
ceterasque terras, ipsam terram Laboris, castra belligerorum viribus munire ceperunt.

 45 Vgl. ebd., III,4, S. 61 u. III,6, S. 62f.
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Kampf zu gehen. Wenig später, nachdem sich Robert von Capua und seine Ver-
bündeten aufgrund fehlender weiterer Unterstützung zurückgezogen hatten, 
traf Roger II. selbst von Sizilien aus in Salerno ein und ließ die Stadt Aversa 
aufgrund der Treulosigkeit ihres Grafen und des Sergius von Neapel sowie der 
erneut ausbleibenden Unterwerfung Roberts von Capua niederbrennen.46 Kurz 
darauf wurde Guarinus nach Alife geschickt, um Rainulfs Stadt einzunehmen. 
Da sich die Orte Caiazzo und S. Agata jedoch widersetzten, musste der Kaplan 
Roger II. um Hilfe bitten, der einen Teil seines Heeres zur Sicherung Capuas 
und anderer Orte der Terra di Lavoro zurückließ und die Unterwerfung beider 
Städte erreichte.47 

An dieser Stelle endet der Bericht des Alexander von Telese über die militä-
rischen Maßnahmen des Guarinus und des Johannes; in den folgenden Kapi-
teln wird ausschließlich von königlichen Aktionen gegenüber den Aufständi-
schen wie auch den strategisch wichtigen Städten berichtet.48 Dione Clementi 
hat darin einen erzählerischen Bruch gesehen und vorgeschlagen, ihn auf die 
Informationsquellen zurückzuführen, die dem Abt von Telese für diesen Zeit-
raum zur Verfügung standen. Folgt man ihrer These, so bezog Alexander seine 
Kenntnisse über die einzelnen militärischen Aktionen direkt aus dem Umfeld 
des amiratus, möglicherweise auch von diesem selbst, als sich Johannes wäh-
rend der Befestigung strategisch wichtiger Orte auch im Gebiet von Telese 
aufhielt.49 Auf diese Weise würde sich laut Clementi erklären, weshalb der Ge-
schichtsschreiber über die einzelnen Etappen der militärischen Verteidigung 
der Terra di Lavoro so ausnehmend gut informiert war. Überblickt man jedoch 
das ganze Werk des Alexander von Telese, vor allem aber seinen Prolog, so 
wird deutlich, dass es ihm auf genau diese Beschreibung militärischer Ereignis-
se ankam und deshalb der möglichst detaillierte Bericht über die Vorgänge in 
der Terra di Lavoro nicht als Ausnahme anzusehen ist.50 

 46 Vgl. ebd., III,7–12, S. 63–66.
 47 Vgl. ebd., III,14–17, S. 67–69.
 48 Vgl. ebd., III,18–36, S. 69–79 sowie IV,1–5, S. 81–84.
 49 Vgl. Clementi , Commentary, S. 217f. Weshalb Alexander allerdings nicht auf eine Anwesen-

heit des Johannes in oder bei Telese zu sprechen kommt, obwohl er doch ausdrücklich auf den 
königlichen Besuch in Telese Ende Juni 1134 eingeht (vgl. Alexander von Telese, Historia, 
ed. de Nava, II,65, S. 54f.), muss offen bleiben. 

 50 Vgl. Alexander von Telese, Historia, ed. de Nava, Prologus, S. 1f.: Siquidem ipsa bellica 
acta, cum bona non esse cernantur, ideo tamen conscribuntur, quia ut non fiant quodam modo 
innuut, immo iubent; ut et pacis vinculum desiderabilius deinceps perseveranter in nobis vigeat 
faciliusque non queat dissolui. Quam ob rem merito me quis culpare non debet, si militaria ges-
ta, que modernis temporibus acciderunt, ad posterorum notitiam, stilo comprehensa, monachus 
retulerim, cum etiam in sacris veteribus ystoriis, videlicet Saul et David, ceterorumque Regum, 
multa hiis similia narrantur, que in cunctis per orbem ecclesiis ad proficuum audientium legi non 
prohibentur.
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Einzuordnen sind diese ereignisgeschichtlichen Ausführungen des Abtes 
in seine Darstellungsabsicht, die in der Forschung kontrovers diskutiert wird. 
Während die ältere Forschung im Werk ein „political pamphlet“ oder herr-
scherzentrierte Panegyrik erblickte,51 tendiert die jüngere Forschung dazu, die 
Historia als speculum principis anzusehen.52 Greift man diese jüngere These 
auf, so erklärt sich auch, weshalb Alexander von Telese nicht weiter darauf 
eingeht, aus welchen Gründen Guarinus wie auch der amiratus Johannes in 
der Folgezeit nicht mehr mit der langwierigen und bis 1137 andauernden Nie-
derschlagung des Aufstands beteiligt waren und keinen Hinweis über ihren 
weiteren Verbleib liefert. Vor dem Hintergrund seines Bestrebens, das Handeln 
Rogers II. im Licht der göttlichen Unterstützung zu präsentieren, sind diese 
Fragen für den Geschichtsschreiber nicht von Bedeutung. Zwar bringt er an 
zwei Stellen knappe Hinweise auf die Person des Guarinus, wenn er ihn bei der 
ersten Erwähnung als vir quidem litteris apprime eruditus et in secularibus ne-
gotiis prudentissimus und später noch einmal als cautus et sollicitus bezeichnet,53 
doch steht das Handeln des Kaplans ganz im Zeichen seines Dienstes für Ro-
ger II. Nicht die Charakterisierung der königlichen Vertrauten, zu denen Alex-
ander von Telese Guarinus aufgrund der zitierten Eigenschaften indirekt zählt, 
sondern die Anwendung von Gewalt gegenüber den aufständischen Großen 
durch Roger II. (und seine beiden Helfer Guarinus und Johannes) sowie deren 
Rechtfertigung sind das Hauptanliegen des Telesiner Abtes.54 Insofern werden 
Person und Handeln des Guarinus in der Historia rein funktionsbezogen be-
schrieben. Alexander verliert kein Wort über die Herkunft und die früheren 
Verbindungen des Kaplans zu Roger II. – allein der Hinweis, er und Johannes 
seien zuvor bereits als Verwalter in der Terra di Lavoro eingesetzt worden, 
kann als eine Art Vorspann betrachtet werden – mehr noch, er verschweigt 
sogar dessen Status als Kaplan, wenn er ihn konsequent und ausschließlich als 
cancellarius bezeichnet.55 Diese Stellung und nicht eine Zugehörigkeit zum 

 51 Vgl. etwa Clementi , Commentary, S. 177 („political pamphlet“); Marongiu, Capitoli, S. 454 
(„di vero e proprio panegirigo del grande Ruggero“).

 52 Vgl. D’Angelo, Storiografi, S. 31 u. 126; ähnlich bereits Oldoni , Realismo. Vor allem das 
Bestreben Alexanders, Rogers Wirken trotz mancher Misserfolge als von Gott bedingungs-
los unterstützt darzustellen, und die biblischen und historischen Vergleichsbeispiele werden 
in dieser Hinsicht interpretiert. Vgl. zu letzteren D’Angelo, Storiografi, S. 126–133; zum 
gottgewollten Handeln Rogers neben den prophetischen Träumen und Visionen vor allem die 
Episode, in der Alexander die militärischen Misserfolge des Königs damit begründet, dass Gott 
ihn damit an seine humilitas erinnern wolle: Alexander von Telese, Historia, ed. de Nava, 
II,32, S. 38. Vgl. dazu auch Brown, Use, S. 198f.; Loud, History Writing, S. 35f.; als weiteres 
Beispiel für die gebotene humilitas und die Verwendung biblischer Vorbilder vgl. Alexander 
von Telese, Historia, ed. de Nava, Alloquium, S. 91f.

 53 Vgl. ebd., III,3, S. 60 u. III,7, S. 63.
 54 Vgl. D’Angelo, Storiografi, S. 31.
 55 Vgl. Alexander von Telese, Historia, ed. de Nava, III,3, S. 60 (Cancellarius Regis Vua-
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Kreis der sizilischen Kapläne legitimierte neben seinen offensichtlich förder-
lichen Charaktereigenschaften Guarinus’ Eingreifen in den Aufstand und sein 
Wirken für den sizilischen König.

Aus einer völlig anderen Perspektive beschreibt hingegen die Chronik von 
Montecassino Person und Handeln des Guarinus, der im Winter 1136/37 im 
Auftrag Rogers II. mit der Abtei von Montecassino verhandelte. Diese hatte in 
der Anfangszeit des Schismas keine eindeutige Position bezogen und war erst 
1133 durch den Druck Rogers II. auf die Seite Anaklets II. übergetreten.56 Als 
Lothar III. zur Unterstützung Innozenz’ II. drei Jahre später nach Italien zog, 
versuchte Abt Seniorect jedoch, sich auf dessen Seite zu stellen.57 Nicht nur 
seine Tradition, sondern auch seine strategische Lage zwischen Kirchenstaat 
und normannischem Königreich verlieh dem Kloster eine entscheidende Be-
deutung, so dass der König auf die dortigen Veränderungen reagieren musste.58 
Die diplomatischen Verhandlungen, die Guarinus zunächst führte, brachten 
keinen Erfolg, der Abt war zu keinem Gespräch über seine Haltung im Schis-
ma bereit.59 Daraufhin beabsichtigte Guarinus die militärische Einnahme der 
Abtei, die bereits von kaiserlichen Truppen unterstützt wurde.60 Auch wenn 
der Kaplan keine unmittelbare Einigung erzielen konnte, da er am 21. Janu-
ar 1137 überraschend verstarb,61 hatten seine Verhandlungen doch langfristig 
Erfolg. Noch vor Seniorects Tod – der Abt starb wenige Tage nach Guarinus 
– verpflichteten sich die Mönche von Montecassino zur Treue gegenüber Ro-
ger, die der nachfolgende Abt Rainald, ein ehemaliger Subdiakon Anaklets II., 
bekräftigte.62 Im September 1137 wurde Rainald allerdings wieder abgesetzt, 
nachdem er Anaklet II. hatte abschwören müssen, aber noch immer als Partei-
gänger Rogers II. galt. Sein unter Lothars III. Einfluss gewählter Nachfolger 

rinus nomine), III,4, S. 61 (Vuarinus Cancellarius), III,6, S. 62 (Cancellarius Guarinus bzw. 
Cancellarius ohne Namensnennung), III,14, S. 67 (Cancellarius suus [i. e. Rogerii] Garinus 
bzw. Cancellarius ohne Namensnennung), III,15, S. 67f. (Cancellarius ohne Namensnennung). 
Zur Tätigkeit des Guarinus und des Johannes als procuratores der Terra di Lavoro vgl. ebd., 
III,3, S. 61.

 56 Vgl. Houben, Abtei, S. 49f.; Treseler, Lothar III., S. 313; Hoffmann, Abtslisten, S. 332f., 
der aufzeigt, dass Abt Seniorect zwar auf Betreiben der Kardinalspartei gewählt wurde, die 
auch Innozenz II. unterstützte, dass aber genauso Anaklet II. für die Abtei urkundete.

 57 Vgl. Houben, Abtei, S. 50; Chronik von Montecassino, ed. Hoffmann, IV,98, S. 558: … 
quod Casinensis abbas non pro ipsis [i. e. die Anhänger Rogers II. und Anaklets II.], set contra 
ipsos ad suscipiendum imperatorem Lotharium et papam Innocentium se prepararet.

 58 Dazu Caspar, Roger II., S. 181.
 59 Vgl. Chronik von Montecassino, ed. Hoffmann, IV,98, S. 558f.
 60 Vgl. ebd., IV,100, S. 561–563.
 61 Vgl. ebd., IV,101, S. S. 563f.
 62 Treseler, Lothar III., S. 314, geht davon aus, dass Rainalds Wahl „unter Einfluß von Rogers 

Kanzler“, der namentlich nicht genannt wird, vollzogen wurde, bezieht aber dabei nicht ein, 
dass Guarinus zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben war.
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Wibald von Stablo63 konnte seine Position jedoch auch nur bis November des 
Jahres halten. Nachdem der Kaiser wieder in nördliche Richtung gezogen war 
und Roger II. seine persönliche Präsenz auf dem süditalienischen Festland ge-
zeigt hatte, floh er aus der Abtei; der kaiserliche Einfluss auf die Verhältnisse in 
Montecassino fand ein Ende.64

Die sowohl für die Geschichte der Abtei Montecassino als auch für die 
Durchsetzung der Politik Rogers II. im Norden seines Königreichs bedeutsame 
Episode wird bei Petrus Diaconus in seiner nach 1140 wahrscheinlich zunächst 
in einer ersten, dann kurze Zeit später in einer zweiten Überarbeitungsstufe 
verfassten Fortsetzung der Chronik des Cassineser Mönchs Leo Marsicanus 
ausführlich beschrieben.65 Als Archivar und Bibliothekar des Klosters war Pe-
trus Diaconus an den im Herbst zwischen den Mönchen von Montecassino 
und Lothar III. geführten Verhandlungen bei Lagopesole beteiligt, über die er 
ausgedehnt, wenn auch unter wenig bescheidener Herausstellung seiner eige-
nen Person schreibt, so dass er als ein gut informierter Zeitgenosse angesehen 
werden kann.66 Allerdings kennzeichnet seinen Text ein hohes Maß an Par-
teilichkeit und wertenden Charakterisierungen, die auch in den Abschnitten 
über die Konflikte zwischen der Abtei und Guarinus deutlich zum Ausdruck 
kommen. So übte der Kaplan aus Sicht des Cassineser Mönches nicht nur wie-
derholt Druck auf die Mönchsgemeinschaft aus, um sie zur Loyalität gegen-
über Roger II. zu bewegen, sondern er kämpfte auch mit unlauteren Mitteln. 
Als Beispiel, um nicht nur die Verschlagenheit, sondern auch die Brutalität des 
Guarinus herauszustellen, führt Petrus Diaconus von den Mönchen abgefan-
gene Briefe an, aus denen hervorgeht, dass Abt Seniorect aufgrund seiner nicht 
eindeutigen Haltung für Roger II. festgesetzt werden sollte.67 Nachdem zur 
Klärung des Sachverhalts die Prioren mit dem als „verräterisch“ bezeichne-
ten Brief vor Guarinus zogen, ließ dieser ihnen die Augen ausstechen, eine 
Handlung, die nach Petrus Diaconus von der Umgebung mit Furcht registriert 
wurde.68 Der von Guarinus am Vorabend des Epiphaniefestes vorgebrachten 
Aufforderung an die Mönche, ihm aufgrund eines königlichen Mandats die 
Abtei zu übergeben, lässt der Chronist einen ausgedehnten Dialog zwischen 
Guarinus und Seniorect folgen, in dem der Kaplan nicht nur die Position Ro-
gers II. weiterhin unmissverständlich und kompromisslos vertritt und die Bitte 

 63 Vgl. Chronik von Montecassino, ed. Hoffmann, IV,124, S. 597f.; zu Wibald vgl. S. 72.
 64 Vgl. dazu Caspar, Roger II., S. 183–185; Houben, Abtei, S. 50f.; Petke, Kanzlei, S. 417f.
 65 Vgl. zur Chronik und ihren einzelnen Bearbeitungsstufen, vor allem aber zur Fortsetzung 

durch Petrus Diaconus, Hoffmann, Studien, insb. S. 152; Brown, Use, S. 196f.; D’Angelo, 
Storiografi, S. 34–36. 

 66 Vgl. Chronik von Montecassino, ed. Hoffmann, IV,108–126, S. 569–601; Treseler, Lothar 
III., S. 314–328.

 67 Vgl. Chronik von Montecassino, ed. Hoffmann, IV,98, S. 558. 
 68 Vgl. ebd., S. 559.
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um Bedenkzeit abschmettert, sondern sich auch in beleidigenden Äußerun-
gen gegenüber Abt und Mönchen von Montecassino ergeht.69 Eine weitere 
Gesandtschaft von Mönchen, die Guarinus wenig später erneut um Aufschub 
bei der Umsetzung des königlichen Mandats bittet, führt zum Höhepunkt des 
Konflikts: Die nachhaltig fehlende Bereitschaft zur Unterwerfung quittiert 
Guarinus nicht nur mit blasphemischen Äußerungen über die Mönche und 
ihre Haltung zu den Heiligen, sondern lässt ihnen auch praktische Maßnahmen 
folgen, indem er mit Briefen militärische Unterstützung bei der nun folgenden 
Einnahme der Abtei einfordert.70 Die anschließenden Ausführungen des Pe-
trus Diaconus zur Belagerung von Montecassino, bei der die Mönche durch 
den kaisertreuen Landulf von S. Giovanni unterstützt wurden, liefern für die 
Charakterisierung des Guarinus nur noch wenige Hinweise.71 Einzig die Dar-
stellung seines nach kurzer Krankheit in Salerno – vermutlich hatte man ihn 
dorthin zur Heilung gebracht – erfolgten Todes ist aufschlussreich, denn der 
Kaplan ruft im Augenblick des Sterbens die Heiligen Benedikt und Maurus an, 
gegen die er zuvor noch blasphemisch gewettert hatte.72 Doch Petrus Diaconus 
belässt es nicht bei dieser Anspielung. Im darauffolgenden Kapitel beschreibt 
er die Vision eines Mitbruders namens Cresentius, in der die Seele des Guari-
nus in den Fluten eines Feuersees qualvoll hin- und hergeschleudert wurde, 
und begründet diese Strafe mit den Vergehen des Kaplans gegenüber der Abtei 
Montecassino.73 

Für Petrus Diaconus ist Guarinus eine Projektionsfläche für seine ableh-
nende Haltung gegenüber jedweder Form von Bevormundung des Klosters 

 69 Vgl. ebd., S. 560: Exclamans protinus cancellarius infit cum magna indignatione: ‚Ecce regis 
fideles vidente, ecce perspicte, ecce considerate, ecce advertite, cum quibus putat se Casinensis 
abbas imperatori resistere, cum effeminatis videlicet, infidis et periuris et, qui numquam beato 
Benedicto fidem servaverunt, qui Brunonem, Oderisium et Nicolaum de abbatia expulerunt, 
qui Casinense cenobium contra fas et ius ceperunt, qui castrum Ianule destruxerunt monachos-
que contradicentes ante beate Benedicti altarium gladiis percusserunt.‘ Ceptit autem et multa 
cum suis contra abbatem dicere et monachos et laycos deturpando iniuriare, multis et variis op-
probiis dehonestare, fallaces et callidos declamare.

 70 Vgl. ebd., IV,100, S. 562.
 71 Vgl. ebd., IV,100–101, S. 562–564.
 72 Vgl. ebd., IV,101, S. 564: Cancellarius vero, qui tanti mali caput et actor fuit, septimo decimo die, 

postquam huc in vigilis epyphanie pervenit, apud Salernum ad extrema perveniens clamabat: 
‚Benedicte et Maure, cur me interfictis?‘ Cumque hec crebro reperteret, vita decessit.

 73 Vgl. ebd., IV,102, S. 564: Eo etiam tempore quidam frater Crescentius nomine, natione Ro-
manus vidit in visione quendam lacum nimie magnitudinis et ignei coloris, cuius unde ad celum 
ferri videbantur; in quibus undis vidit eiusdem cancellarii animam in aeris alta elevari et rur-
sum ad yma demergi. Iuxta quem lacum cum duos monachos stare vidisset, interrogatus ab eis, 
cuius esset anima, quam tantis tormentis affici videbat, se frater nescire respondit. Ad quem, qui 
videbatur senex, ‚Hec est‘ inquit ‚anima Guarini cancellarii, que idcirco talia patitur propter 
perturbationem et tribulationem, quam Casinensi monasterio excitavit.‘
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Montecassino. Weniger die Frage der Positionierung innerhalb des päpstlichen 
Schismas auf Seiten Anaklets II. oder Innozenz’ II. als vielmehr die aus seiner 
Sicht unrechtmäßige Einflussnahme Rogers II. auf die Belange der Abtei ste-
hen im Zentrum seiner Ausführungen, wenn der so negativ gezeichnete Gua-
rinus an einer Stelle angibt, „Mund und Stimme des Königs“ zu sein.74 Ein 
ähnliches Streben nach Unabhängigkeit lässt sich auch in den Ausführungen 
des Chronisten über die Verhandlungen bei Lagopesole beobachten. Hier steht 
Petrus Diaconus zwar auf Seiten Lothars III., doch verfolgt er damit das Ziel, 
durch dessen Bestätigung früherer klösterlicher Privilegien einen Anspruch 
Innozenz’ II. auf die Abtei zurückzudrängen.75 Zu erklären ist diese Haltung 
des Petrus Diaconus wohl auch mit der Zeit, in der er die Fortsetzung der 
Cassineser Chronik schrieb. Nach dem Frieden von Mignano, der 1139 zur 
Aussöhnung zwischen Roger II. und Innozenz II. und zur offiziellen päpst-
lichen Anerkennung des sizilischen Herrschers führte, hatte Roger die Abtei 
Montecassino in den darauffolgenden Jahren zwar mehrfach besucht, doch war 
ein großes Privileg zugunsten des Klosters ausgeblieben: Die Urkunde vom 
Dezember 1129 blieb die einzige, wenn auch nur herzogliche Privilegierung 
Montecassinos durch Roger II.76 Während eines Aufenthalts im Jahr 1143 ließ 
der König außerdem Teile des Kirchenschatzes entwenden, so dass diese Maß-
nahme sicherlich nicht zu einer wohlwollenden retrospektiven Sicht des Pe-
trus Diaconus auf die vergangenen Spannungen zwischen dem Herrscher bzw. 
Guarinus und der Abtei führte.77 Wie sehr der Chronist bei seiner Darstellung 
der Ereignisse von 1136/37 dieser Sicht verhaftet bleibt, zeigt nicht zuletzt der 
Umstand, dass Petrus Diaconus seine Haltung gegenüber dem als Sprachrohr 
des Königs dargestellten Guarinus nicht relativierte, obwohl ihm als Biblio-
thekar und Archivar von Montecassino bekannt gewesen sein dürfte, dass es 
neben dem Erzbischof Petrus von Palermo ausgerechnet der Kaplan gewesen 
war, der das Privileg Rogers II. von 1129 bezeugt und damit indirekt zugunsten 
der Abtei gehandelt hatte.78 

Wie Alexander von Telese so spiegelt auch Petrus Diaconus die Person und 
das Handeln des Guarinus im Licht seiner in diesem Fall ablehnenden Hal-
tung gegenüber Roger II. und erreicht auf diese Weise im Vergleich zu seinem 
zeitgenössischen Geschichtsschreiberkollegen ein absolut gegenläufiges Bild. 

 74 Vgl. ebd., IV,98, S. 560: ‚Ego sum os et lingua regis, per me loquitur et sua iura disponit.‘ 
 75 Vgl. dazu mit unterschiedlicher Akzentuierung Palumbo, Medio evo, S. 70; Cowdrey, Age, 

S. 228; Treseler, Lothar III., S. 328. Zur Bedeutung der teilweise gefälschten Herrscher- und 
Papstprivilegien für Petrus Diaconus vgl. auch Hoffmann, Chronik; Brown, Use, S. 196f.

 76 Vgl. DRo II 14. Alle übrigen Privilegien haben sich als Fälschungen erwiesen: DRo II †21, †25 
u. †74. 

 77 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Houben, Malfattori, S. 88, der davon spricht, dass Roger 
„più uno sfruttatore che un protettore dell’abbazia di San Benedetto“ war. 

 78 Vgl. DRo II 14.
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Während sich Alexander von Telese eher auf die Beschreibung der militäri-
schen Einzelvorgänge bei der Kontrollierung des Aufstands in der Terra di 
Lavoro konzentriert, schmückt Petrus Diaconus seine Erzählung nicht nur 
farbenprächtig aus, sondern fügt auch wohl als fiktiv anzusehende Dialoge mit 
ein, um seinem Bericht eine zusätzliche Dramatik zu verschaffen.79 Bei allen 
inhaltlichen wie stilistischen Unterschieden, man möchte fast sagen: Gegen-
sätzlichkeiten, stimmen beide Autoren aber in einer Sache überein: Die Kanz-
lerschaft des Guarinus stellt seinen Status als Kaplan in den Schatten, wenn ihn 
sowohl Alexander von Telese als auch Petrus Diaconus unabhängig voneinan-
der ausschließlich als cancellarius bezeichnen.80 

Im Unterschied zu Alexander von Telese und Petrus Diaconus, die beide 
zusammenhängend über Guarinus berichten, liegen die Informationen über 
Gualterius im Liber de Regno Sicilie des sogenannten Hugo Falcandus ver-
streut vor. In drei Situationen seines auf die Verhältnisse am normannischen 
Hof während der Jahre 1154 bis 1169 konzentrierten Werks beschreibt er die 
Handlungen und in Ansätzen auch die Person des Kaplans und späteren Erz-
bischofs von Palermo. Erstmals tritt Gualterius bei der Proklamation Rogers, 
des Sohns Wilhelms I., zum neuen König in Erscheinung, die der adligen Ver-
schwörung unter der Führung des Matthäus Bonellus und der Gefangennahme 
Wilhelms I. 1161 gefolgt war.81 Hugo Falcandus schreibt Gualterius hier eine 
tragende Rolle zu, wenn er ihn vor einer zusammengerufenen Menschenmenge 
gegen Wilhelm I. und dessen Herrschaft sprechen lässt und von ihr einen Ge-
horsamseid gegenüber Simon, einem illegitimen Sohn Rogers II., fordert, der 
neben Matthäus Bonellus maßgeblich an der Verschwörung beteiligt gewesen 
war.82 Welche Auswirkungen Gualterius’ Handeln für den weiteren Verlauf der 

 79 Vgl. zu den Dialogen, die Petrus Diaconus häufig einflechtet, auch Treseler, Lothar III., 
S. 316: „… die in der Erzählung wiedergegebenen Reden müssen als literarische Kompositio-
nen angesehen werden, die bestenfalls den Sinn der ausgetauschten Gedanken treffen.“

 80 Zu Alexander von Telese vgl. S. 246, zu Petrus Diaconus die Einzelbelege in der Chronik von 
Montecassino, ed. Hoffmann, IV,98–102, S. 558–564.

 81 Zu Matthäus Bonellus, der 1160 für die Ermordung des amiratus amiratorum Maio von Bari 
verantwortlich gewesen war, und zum Kontext der Revolte, bei der sich nicht nur die Unzu-
friedenheit des festländischen Adels über die Einschränkung seiner politischen Handlungs-
fähigkeit entlud, sondern sich auch die durch die Ansiedlung von Norditalienern auf Sizilien 
entstandenen Spannungen zwischen Christen und Muslimen in einem Vorgehen gegen das 
muslimische Palastpersonal niederschlugen, vgl. Takayama, Administration, S. 97f.; Loud, 
William the Bad, S. 105–110; Pio, Guglielmo I, S. 77–86; im erweiterten Blickfeld Schl ichte, 
König, S. 16–24.

 82 Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 15, S. 58: Gualterius quoque Cephaludensis archi-
diaconus, preceptor pueri, convocata virorum multitudine, regis tyrannidem publice predicabat 
et iusiurandum exigebat ab omnibus quod Symonis principis, sic enim eum vocabat, parerent 
imperio … Kamp, Kirche 3, S. 1115, geht hingegen davon aus, dass der Eid für Roger, den 
Sohn Wilhelms I., gefordert wurde.
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Revolte und ihre Niederschlagung durch Wilhelm I. hatte, beschreibt Hugo 
Falcandus indessen nicht. Erst als sich im Frühjahr 1162 die im Palast von 
Palermo inhaftierten Gefangenen befreien konnten, berichtet der Geschichts-
schreiber in einem knappen Satz, dass Gualterius die Söhne Wilhelms I. recht-
zeitig in Sicherheit bringen konnte.83 Ausführlicher wird dagegen wieder am 
Ende des Werks auf das Handeln und die Person des Gualterius eingegangen. 
Nach dem Sturz und der Vertreibung des Kanzlers und Palermitaner Elekten 
Stephan von Perche im Sommer 116884 skizziert Hugo Falcandus zunächst das 
Aufgabenfeld der neu berufenen zehn königlichen Familiaren, zu denen auch 
Gualterius gehörte,85 um anschließend auf dessen Wahl zum Erzbischof von 
Palermo näher einzugehen. Hier sagt er Gualterius nach, die Kanoniker von 
Palermo bedroht und die Amtsübernahme nicht aufgrund einer rechtmäßigen 
Wahl, sondern durch Anwendung von Gewalt erreicht zu haben.86 Die da raus 
resultierende Opposition gegenüber dem neuen Elekten, die sich bemühte, 
Papst Alexander III. davon abzuhalten, die Wahl anzuerkennen, scheiterte je-
doch, so dass Gualterius schließlich geweiht wurde.87 Unmittelbar nach seiner 
Weihe reduzierte Gualterius den Familiarenrat auf drei Personen, um seine 
Macht weiter ausbauen zu können,88 und gewann schließlich die Freundschaft 
Wilhelms II. in solchem Maß, „dass er nicht so sehr den Hof als vielmehr den 
König selbst zu leiten schien“.89 

Hugo Falcandus liefert mit seinem an antiken Autoren orientierten Liber 
de Regno Sicilie eine mit spöttischen wie auch teilweise vernichtenden Urtei-
len versehene Innenansicht der seiner Meinung nach verheerenden Zustände 

 83 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 24, S. 85: Illi vero spe frustrati, ad inferiorem 
ingressum palatii se transtulerunt, sive ut ad regem indeflexo gressu contenderent, sive ut ibi-
dem in scolis regis filios invenirent, quos eorum preceptor Gualterius, Cephaludensis archidiaco-
nus, in campanarium, primis rei motibus precognitis, asportarat. 

 84 Vgl. ebd., insb. c. 55, S. 159–161. Vgl. zum Hintergrund und zur Politik des Stephan von Perche 
insgesamt Broekmann, Rigor iustitiae, S. 209–234.

 85 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 55, S. 161f.
 86 Vgl. ebd., S. 163: Post paucos dies, Gualterius decanus Agrigentinus conducta plebis multitu-

dine, metuque compulsis canonicis, consentiente curia, non tam electus quam violenter intrusus 
Panormitane regimen suscepit ecclesie.

 87 Vgl. dazu ebd., S. 163; Kamp, Kirche 3, S. 1113; zur Weihe It. Pont. 10, S. 233 Nr. *33; Mon-
gitore, Bullae, S. 44f. 

 88 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 55, S. 164. 
 89 Vgl. ebd., S. 165: Itaque summa regni potestas et negotiorum cognitio penes Gualterium archi-

episcopum Panormitanum erat, qui sibi regem eatenus suspecta satis familiaritate devinxerat ut 
non tam curiam quam regem ipsum regere videretur. Worauf der Satz, die Freundschaft des 
Gualterius zu Wilhelm II. sei zuvor angezweifelt worden, anspielt, ist nicht ganz klar. Offenbar 
wusste Hugo Falcandus von Spannungen zwischen dem König und seinem früheren Lehrer, 
die auch im Brief des Petrus von Blois an Gualterius zur Sprache kommen. Vgl. Petrus von 
Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 10, Sp. 27–32, und die Ausführungen zu Gualterius 
(Nr. 27).
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in Palermo und beschreibt die Unfähigkeit und die Tyrannei der sizilischen 
Könige, den Opportunismus des Klerus, die Schwäche mancher Großer, die 
Niedertracht einzelner Personen und die andauernden Intrigen, Rivalitäten 
und Verschwörungen am Hof.90 Seine ablehnende Haltung bezieht sich vor 
allem auf König Wilhelm I. und dessen amiratus amiratorum Maio von Bari, 
aber auch auf die am Hof lebenden arabischen Konvertiten und Vertreter der 
hohen Geistlichkeit wie Erzbischof Roger von Reggio oder Bischof Gentilis 
von Agrigent, die Hugo Falcandus der Heuchelei bezichtigt.91 Einzig Stephan 
von Perche, der qã’id und Familiar Petrus sowie der Palermitaner Kanoniker 
Robert von S. Giovanni werden auch in ihren Tugenden gelobt und damit aus 
der Kollektivkritik herausgehoben.92 Das Bild, das Hugo Falcandus von Gu-
alterius entwirft, ist hingegen weniger eindeutig umrissen. Die Mitwirkung 
bei der Verschwörung von 1161 präsentiert der Geschichtsschreiber zunächst 
neutral, wenn er sich auf die tatsächliche oder fiktive Einschätzung seiner Zeit-
genossen zurückzieht, die Gualterius’ Verhalten entweder befürworteten, als 
illoyal einstuften oder in der Sache kritisierten, indem sie den Eid gegenüber 
Roger als künftigem König für sinnvoller erachteten.93 Hugos anschließende 
Bemerkungen über die Bischöfe, die an den handgreiflichen Ereignissen zwar 
nicht direkt beteiligt waren, aber die Intention der Verschwörer entweder offen 
oder im Geheimen unterstützten, rücken Gualterius jedoch in die Nähe dieser 
von Hugo Falcandus grundsätzlich als opportunistisch eingestuften Personen-
gruppe und führen zu einer indirekten Kritik an seinen Handlungen.94 Offene 
Kritik wird dagegen erst bei der Beschreibung des Wahlverfahrens zum Erzbi-

 90 Vgl. Hoffmann, Hugo Falcandus, S. 118–138; D’Angelo, Storiografi, S. 32f.; Loud, Histo-
ry Writing, S. 48f.; Franke, Identität, S. 1, 4f. Kölzer, Kanzlei und Kultur, S. 32, bezeichnet 
Hugo Falcandus als „vielzitierten Spötter und Sarkast am Hof der Wilhelme“.

 91 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 26, S. 91, 93 u. 95; Hoffmann, Hugo Falcan-
dus, S. 119; D’Angelo, Storiografi, S. 32; Loud, History Writing, S. 48.

 92 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 20, S. 66, c. 26, S. 90f., c. 40, S. 114. Zu Robert 
von S. Giovanni vgl. auch unten S. 256.

 93 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 15, S. 58: … multique monitis eius persuasi 
iurabant, alii vero minus fideliter dicebant eum agere; nam si sacramentum ea tempestate cui-
piam esset prestandum, duci potius oportere iurari, quem regem futurum esse sperabant. Vgl. zu 
den bei Hugo Falcandus mehrfach begegnenden, teilweise im Vertrauen geführten Gespräche 
auch Broekmann, Rigor iustitiae, S. 215.

 94 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 15, S. 58: Sic illis ad libitum cuncta dispo-
nentibus, nemo iam erat qui vel auderet vel vellet eis resistere. Nam et ipsi episcopi vel eorum 
facta publice laudabant, vel dissimulantes silentio confirmabant. Indirekt wird diese Assozia-
tion der Mitverschwörung auch dadurch geweckt, dass Hugo Falcandus die Handlungen des 
Gualterius als Ersatz für das Nichterscheinen des Matthäus Bonellus wirken lässt, auf das er 
unmittelbar vorher zu sprechen kommt. Vgl. ebd.: … nichilque aliud expectari quam Mathei 
Bonelli presentiam, quem ea ipsa die vel in crastino non dubium erat venturum. Zur ablehnen-
den Haltung des Hugo Falcandus gegenüber der Geistlichkeit vgl. auch Hoffmann, Hugo 
Falcandus, S. 119f. 
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schof ausgesprochen. Hier verlässt der Geschichtsschreiber seine zuvor prakti-
zierte, scheinbare Neutralität und berichtet von der gewaltsamen und unrecht-
mäßigen Übernahme des Erzbischofsamts als einer Tatsache.95 Gesteigert wird 
diese Sichtweise zusätzlich, indem er Gualterius unmittelbar im Anschluss an 
seine im Februar 1169 vollzogene Weihe mit dem expliziten Hinweis auf sei-
ne Machtambitionen den Familiarenrat verkleinern lässt, obwohl noch im Mai 
desselben Jahres sechs der zehn Familiarenmitglieder nachweisbar sind und die 
Reduktion auf drei Personen erst im Oktober 1170 erfolgt sein dürfte.96 Ob 
Hugo Falcandus hier bewusst verkürzend vorging, muss offen bleiben, sicher 
ist nur, dass der Geschichtsschreiber die Wahl und Weihe zum Erzbischof als 
entscheidende Grundlage für den weiteren Aufstieg des Gualterius wertete. 
Fast schon folgerichtig rückt der Palermitaner Erzbischof daher am Ende des 
Liber de Regno Sicilie zur dominierenden Figur am normannischen Hof auf 
– allerdings nun unter anderen Vorzeichen: Nach dem Tod Stephans von Per-
che wird Gualterius gleichsam zum Protagonisten einer bevorstehenden fried-
fertigen Zeit unter der Herrschaft des aus der Minderjährigkeit erwachsenden 
Königs Wilhelms II. stilisiert.97 Dabei enthält sich Hugo Falcandus einer ab-
schließenden Bewertung, vielleicht, weil diese Phase der weitgehenden Ruhe 
und Stabilität des Königreichs Sizilien für ihn als an Intrigen und menschlichen 
Abgründen interessierten „moralisierenden Pessimisten“ nicht mehr von Be-
deutung war.98 

Zu keinem Zeitpunkt rekurriert der Autor des Liber de Regno Sicilie auf 
Gualterius’ Status als Kaplan, stets dienen dessen Funktionen und Ämter – 
Lehrer der Königssöhne, Archidiakon von Cefalù, Dekan von Agrigent und 
schließlich Erzbischof von Palermo – zur Kennzeichnung der Person.99 Dies 
ist umso bemerkenswerter, als Hugo Falcandus doch bei aller Polemik und 
Voreingenommenheit seiner Darstellung als gut informierter Kenner der per-
sonellen wie strukturellen Verhältnisse am normannischen Hof gilt und ihm 
die Zugehörigkeit des Gualterius zur Gemeinschaft der Kapläne nicht verbor-
gen geblieben sein dürfte.100 Insbesondere in seiner wohl 1189/90 entstande-
nen Epistola an den Thesaurar Petrus, in der sich Hugo Falcandus gegen die 

 95 Anders dagegen Romuald von Salerno, der von einer rechtmäßig erfolgten Wahl ausgeht und 
nichts über eine tumultartige Übernahme des Erzbischofsamts durch Gualterius zu berichten 
weiß. Vgl. dazu unten S. 257f.

 96 Vgl. Takayama, Administration, S. 120.
 97 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 55, S. 165: Dum igitur adversus ea que ac-

cidere poterant multis se consiliis et artibus premunirent, repente de morte cancellarii certissimus 
ad curiam rumor perlatus, et regine prorsus animum deiecit, et partem contrariam in id roboris 
ac securitatis evexit ut nichil sibi deinceps estimarent difficultatis ac periculi formidandum.

 98 Hoffmann, Hugo Falcandus, S. 138.
 99 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 15, S. 58, c. 24, S. 85, c. 55, S. 162f., 165.
 100 Vgl. Loud, History Writing, S. 48. 
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als furor theutonicus gekennzeichneten Herrschaftsansprüche Heinrichs VI. 
wendet,101 beschreibt er ausführlich die Palastanlage mit ihren Gebäuden, den 
Hofwerkstätten und Kirchen und erwähnt dabei auch die Cappella Palatina, 
von der er bereits im Liber de Regno Sicilie berichtet, dass der Leichnam Wil-
helms I. dort beigesetzt worden sei.102 Allerdings ist der Informationsgehalt 
in der Epistola insofern eingeschränkt, als Hugo Falcandus lediglich die Aus-
stattung der Palastkirche beschreibt, über deren Funktion und Mitglieder aber 
kein Wort verliert. Doch dieses Schweigen ist beredt. Denn es verdeutlicht aus 
der – wenn auch selektiven – Perspektive eines den Ereignissen nahestehenden 
Zeitgenossen, dass den Kaplänen in einer Zeit der Unruhe und Umbrüche kei-
ne nennenswerte Funktion zukam.103 Im Unterschied zu den Notaren, Kanz-
lern, Familiaren, Kämmeren und anderen Amtsträgern am Hof, von denen 
Hugo Falcandus nicht nur mit Blick auf einzelne Personen und ihre individu-
ellen Handlungen berichtet, sondern auf deren grundsätzliche Funktionen und 
Aufgaben er immer wieder zu sprechen kommt,104 spielten die Kapläne sowohl 
während der Turbulenzen der 1150er und 1160er Jahre als auch in den Umbrü-
chen nach dem Tod Wilhelms II. 1189 aus Sicht des Chronisten keine Rolle.

Doch nicht nur für die Frage des Stellenwerts von Kaplänen in den beiden 
Texten, sondern auch hinsichtlich der fraglichen Identität des Hugo Falcandus 
ist diese Beobachtung von zentraler Bedeutung. Seit langem versucht die Me-
diävistik, die Person des Chronisten zu fassen, und hat dabei die unterschied-
lichsten Namen vorgeschlagen: den amiratus Eugenius, den Abt Hugo V. 
(Hugues Foucaud) von St. Denis, den kurzzeitig am Hof Wilhelms I. wirken-
den Petrus von Blois oder auch dessen Bruder Wilhelm, der Abt von S. Maria 

 101 Zur Intention und Datierung der Epistola vgl. Jamison, Admiral Eugenius, S. 179, die als Ent-
stehungszeit die Jahre 1195/96 angibt, aber durch die Forschung widerlegt worden ist, die von 
den Jahren 1189/90 ausgeht. Vgl. dazu Loud/Wiedemann, Introduction, S. 34; D’Angelo, 
Storiografi, S. 32; Brown, Use, S. 202.

 102 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 25, S. 88f.: Moxque proceres cum epis[copis et 
magnatibus curie, de loco] ubi [sepultum fuerat,] in capella [corpus regium] transtulerunt. Zur 
Passage im Brief an Petrus vgl. Hugo Falcandus, Epistola, ed. Siragusa, S. 180: Porro ex 
ea parte que urbem respicit palatium ingressuris, capella regia primum occurrit sumptuosi operis 
pavimento constrata, parietes habens inferius quidem pretiosi marmoris tabulis decoratos, supe-
rius autem de lapillulis quadris, partim auratis, partim diversi coloris, veteris ac novi Testamenti 
depictam ystoriam continentes. Supremi vero fastigii tabulatum insignis elegantia celature et 
miranda picture varietas passimque radiantis auri splendor exornant. 

 103 Vgl. zu dieser Beobachtung bereits S. 181–217.
 104 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 26, 33, 37, 40 u. 55; mit Blick auf die Kanzlei 

Enzensberger, Beiträge, S. 55: „Die Quellen, denen wir Nachrichten über die Organisation 
der Kanzlei der normannischen Könige Siziliens entnehmen können, sind nicht zahlreich. Am 
bedeutendsten, weil anscheinend mit den Vorgängen am Hof, vor allem solchen interner Natur, 
am besten vertraut, ist der sogenannte Hugo Falcandus.“
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in Matina war,105 aber auch den Notar und Kanoniker Robert von S. Giovanni 
sowie den Thesaurar Falcus. Die beiden letztgenannten sind zeitweilig als An-
gehörige der Cappella Palatina gewertet worden, doch beruht diese Zuordnung 
zumindest im Fall des Robert von S. Giovanni auf einem Irrtum. Denn seine 
Bezeichnung im Liber de Regno Sicilie als Panormitanus canonicus verweist 
nicht – wie angenommen – auf eine Zugehörigkeit zur Hofkirche, sondern 
auf eine Bepfründung an der Palermitaner Kathedrale.106 Hinzu kommt, dass 
Robert in den Privat- wie Herrscherurkunden, die er ausstellte oder in denen 
er genannt wird, nicht als Kanoniker von Palermo, sondern entweder nur mit 
Namen, als Notar oder in einem Fall als canonicus Cathaniensis geführt wird, 
so dass weitere, von Hugo Falcandus unabhängige Belege weder für das Ka-
nonikat in Palermo noch für einen möglichen Kaplansstatus überliefert sind.107 
Unabhängig davon, ob Robert an der Cappella Palatina ansässig war, spricht 
gegen seine Autorschaft, dass sich Hugo Falcandus durchaus negativ über die 
Tätigkeiten der Notare und ihre finanziellen Einkünfte äußert und es unwahr-
scheinlich ist, dass er seine eigene Person herausstellte, um sich dann mit seiner 
Kritik an den Notaren selbst in Verruf zu bringen.108 Ähnlich problematisch ist 
auch die Gleichsetzung des Hugo Falcandus mit Falcus, einem 1167 bezeugten 
Kaplan der Cappella Palatina. Argumentiert wurde mit einer die Besitzung der 
Palastkapelle betreffenden Privaturkunde aus diesem Jahr, die nicht nur Falcus, 
sondern auch Petrus Indulsus unterzeichnete, der aufgrund seiner Bezeichnung 
als thesaurarius mit dem Empfänger der Epistola gleichgesetzt wurde.109 Eine 

 105 Zum amiratus Eugenius als möglichem Verfasser vgl. Jamison, Admiral Eugenius, S. 220–277; 
zu Hugo V. von St. Denis Hood, Falcandus, und Köhn, Noch einmal, S. 514–541; zu Petrus 
von Blois Franke, Identität; zu Wilhelm von Blois D’Angelo, Intellettuali, S. 344–349. Zur 
Kritik an diesen Vorschlägen vgl. bereits Hoffmann, Hugo Falcandus, S. 139–142; Brown, 
Use, S. 202; zur Kritik speziell an den neuesten Thesen von Franke und D’Angelo vgl. Canta-
rel la , Regno; Köhn, Noch einmal.

 106 Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 20, S. 66; Loud/Wiedemann, Introduction, 
S. 31: „… Robert of S. Giovanni … was a royal notary, active from 1155 onwards and possibly 
as early as 1147, and also a canon of the palace chapel at Palermo.“ 

 107 Vgl. Garufi , Roberto di San Giovanni, S. 123–128 Nr. 1–4; DW I 6. Weitere Urkunden könnte 
Robert seit 1147 und nach 1155 ausgestellt haben, allerdings sind während dieser Zeit mehrere 
Notare mit seinem Namen bezeugt, so dass unklar ist, ob er tatsächlich bis 1169 verantwortlich 
zeichnet, wie Garufi , Roberto di San Giovanni, S. 121f., angenommen hatte. Vgl. zu dieser 
Differenzierung Jamison, Admiral Eugenius, S. 211–213; Loud/Wiedemann, Introduc-
tion, S. 31, Anm. 76. Zu den Notaren vgl. auch Kehr, Urkunden, S. 53–59, der bereits zwi-
schen unterschiedlichen Personen differenziert.

 108 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 40, S. 114: Hac igitur occasione, primo notari-
orum enormem studuit rapacitatem ad mensuram redigere, certumque modum quid a singulis 
deberent accipere pro negotiorum diversitate constituit. Zu den positiven Aussagen über Robert 
von S. Giovanni vgl. oben S. 253.

 109 Vgl. Hartwig, Guglielmo I, S. 424–427; Tramontana, Lettera, S. 12; Cantarel la , Ripensa-
re, S. 839. Zur Urkunde vgl. Garofalo, Tabularium, S. 25 Nr. 10.
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Identität des Petrus Indulsus mit dem adressierten Petrus ist jedoch aus mehre-
ren Gründen ausgeschlossen. Zum einen hatte Petrus Indulsus zum Zeitpunkt 
der Entstehung des Briefs bereits auf sein Amt als Schatzmeister verzichtet, da 
1176 ein weiterer Petrus in dieser Funktion bezeugt ist, der seinerseits 1189/90 
bereits Dekan von Mazara und Kanoniker in Palermo war und damit über wei-
tere Dignitäten verfügte, auf die in der Epistola nicht rekurriert wird.110 Hinzu 
kommt, dass sowohl Petrus Indulsus als auch Petrus zweifelsfrei als Thesau-
rare der Cappella Palatina identifiziert werden können, während der im Brief 
des Hugo Falcandus angesprochene Petrus dieses Amt an der Kathedrale von 
Palermo ausübte und eine doppelte Amtsübernahme in Personalunion für den 
Entstehungszeitpunkt des Briefs nicht nachweisbar ist.111 Indem eine Verbin-
dung des Petrus Panormitanus ecclesie thesaurarius zur Hofkirche aber entfällt, 
rücken auch die Kontakte des Kaplans Falcus zum Thesaurar der Kathedrale 
in weitere Ferne, als wenn beide Personen nachweislich eine Urkunde gemein-
sam unterzeichneten. Zwar sind Verbindungen zwischen beiden nicht auszu-
schließen, doch bleibt zu bedenken, dass Falcus nach 1167 in den Quellen nicht 
mehr bezeugt ist, also nicht gesichert ist, dass er 1189/90 überhaupt noch an 
der Hofkirche ansässig, geschweige denn am Leben war. Weitaus größeres Ge-
wicht wird man aber wohl der Tatsache beimessen müssen, dass die Hofkirche 
und ihre Kapläne, wie oben ausgeführt wurde, weder im Liber de Regno Sicilie 
noch in der Epistola nachhaltig in Erscheinung treten – ein Umstand, der bei 
der Autorschaft eines Kaplans und den detaillierten Einblicken des Chronisten 
in die Verhältnisse am normannischen Hof doch verwundern dürfte.

Andere Akzente als Hugo Falcandus setzt Romuald von Salerno in seiner 
zeitgenössischen Chronik, die neben dem Liber de Regno Sicilie zu den weni-
gen Quellenzeugnissen gehört, in denen ausführlicher über die Herrschafts-
zeit Wilhelms I. und Wilhelms II. berichtet wird.112 Von einer Mitwirkung des 
Gualterius beim von Matthäus Bonellus angeführten Aufstand und einer Si-
cherung der Königssöhne beim Ausbruch der Gefangenen des Palermitaner 
Palastes durch den Kaplan weiß Romuald nichts zu berichten, obwohl er den 
Ereignissen von 1161/62 in seiner Chronik doch deutlich Raum gibt.113 Erst 
im Rahmen seiner Wahl zum Erzbischof von Palermo tritt Gualterius in Er-
scheinung. Den Anlass der Wahl verknüpft Romuald mit dem Sturz und der 

 110 Vgl. dazu die Ausführungen zu Petrus Indulsus (Nr. 28) und zu Petrus (Nr. 32). Allein die kri-
tische politische Haltung des Petrus gegenüber Markward von Annweiler als Anhänger Hein-
richs VI. passt inhaltlich zu den Aussagen der Epistola, doch wird diese Übereinstimmung die 
aufgeführten, gegen eine Identität sprechenden Argumente wohl kaum entkräften.

 111 Vgl. die Adresszeile des Briefs: Epistola ad Petrus Panormitane ecclesie thesaurarium de cala-
mitate Sicilie: Hugo Falcandus, Epistola, ed. Siragusa, S. 169.

 112 Vgl. dazu Loud, History Writing, S. 49 mit Anm. 66.
 113 Vgl. Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 245–249.
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Ausreise des Kanzlers Stephan von Perche aus dem Königreich Sizilien und 
verweist ausdrücklich darauf, dass der Kanoniker von Palermo und Dekan von 
Agrigent durch den Klerus von Palermo einmütig (unanimiter) gewählt wor-
den sei.114 Anders als bei Hugo Falcandus, der von einem gewaltsamen und 
unrechtmäßigen Verfahren berichtet und nur auf Gualterius’ Amt als Dekan 
von Agrigent, nicht aber auf seine bereits bestehenden Verbindungen zum Ka-
pitel von Palermo zu sprechen kommt,115 präsentiert Romuald die Wahl als 
ordnungsgemäß und kanonisch. Über eine anschließende Opposition, die die 
Bestätigung des Gualterius durch Papst Alexander III. zu verhindern suchte, 
schreibt der Chronist im Unterschied zu Hugo Falcandus ebenfalls nichts,116 
vielmehr stellt er heraus, dass Gualterius aufgrund seiner Dienste für König 
Wilhelm II. und seiner Unentbehrlichkeit im Reich einen päpstlichen Dispens 
für seine vorgesehene Reise nach Rom erhielt und ihm das Pallium durch den 
Kardinal Johannes von Neapel überbracht wurde.117 Ein weiteres und letztes 
Mal erwähnt Romuald von Salerno Gualterius in seiner Chronik zum Jahr 1172, 
als Wilhelm II. einige Tage in Salerno verbrachte und anschließend gemeinsam 
mit dem Erzbischof von Palermo und dem Vizekanzler Matheus d’Aiello nach 
Palermo zurückreiste. Dort erreichte den König die Nachricht vom Tod seines 
Bruders Heinrich, des Fürsten von Capua, der in Palermo gestorben und be-
reits begraben worden war.118 

Im Vergleich zu Hugo Falcandus nimmt Romuald von Salerno gegenüber 
Gualterius eine neutrale, eher wohlwollende Haltung ein, wenn er ihn als regis 
magister bezeichnet und die Notwendigkeit seiner Präsenz im Reich betont.119 
Andererseits sind die Kenntnisse, die Romuald von Salerno in seiner Chronik 

 114 Vgl. ebd., S. 258: Recedentes autem cancellario, clerus Panormitane ecclesie Gualterium eius-
dem ecclesie canonicum et Agrigentinum decanum et regis magistrum sibi in pastorem unanimi-
ter elegerunt.

 115 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 55, S. 163.
 116 Vgl. ebd.
 117 Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 258: Qui cum regni esset negotiis applicatus 

et ob hoc a regis latere facile non posset discedere, Alexander papa a rege satis affectuose rogatus, 
illius amore et gratia predictum electum concessit a suis suffraganeis consecrari, et per Iohannem 
Neapolitanum cardinalem suum pallium illi transmisit. Qui recepto ab eo sacramento obedien-
tie, pallium illi de more concessit.

 118 Vgl. ebd., S. 261f.: Prenominatus autem princeps galeam ingressus Panormum rediit, et ibi cor-
poris inualescente molestia, anno uite sue tercio decimo mortuus est, et in ecclesie sancte Marie de 
Panormo iuxta sepulchrum regis Rogerii aui sui honorifice est sepultus anno Domini MCLXXII 
et medio mense Iunii, indictione. Rex autem cum aliquantis diebus Salerni moram fecisset, simul 
cum Gualterio uenerabili Panormitano archiepiscopo, et Matheo uicecancellario galeas ingressus 
Panormum rediit, ubi principis fratris sui morte cognita … Zu Heinrich, dem das Fürstentum 
Capua schon vor dem Tod Wilhelms I. übertragen worden war, vgl. Jamison, Administration, 
S. 281f.; Schl ichte, König, S. 7.

 119 Vgl. Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 258.
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über Gualterius vermittelt, nicht vollständig, wenn er etwa im Unterschied zu 
Hugo Falcandus dessen Tätigkeit als Familiar und seine Bestrebungen, den Fa-
miliarenrat zu verkleinern, nicht erwähnt und auch nicht auf die Tätigkeiten des 
Gualterius als Lehrer der Königssöhne zu sprechen kommt.120 Das Verhältnis 
des Gualterius zum jungen König Wilhelm II. kennzeichnet Romuald dagegen 
deutlich ausgewogener als Hugo Falcandus. So unterstellt er dem Erzbischof 
nicht, einen exklusiven und dominierenden Einfluss auf den jungen König zur 
Konzentration der eigenen Machtfülle ausgeübt zu haben, sondern präsentiert 
Wilhelm II. als die handelnde Person, die sich beim Papst für Gualterius darum 
bemühte, die Erlaubnis zur Weihe und Pallienübergabe im Regnum zu erhal-
ten.121 

Dennoch bleibt Gualterius bei Romuald von Salerno eher eine Randfigur. 
Dies ist damit zu erklären, dass der Chronist anders als Hugo Falcandus eben 
keine Innenansicht über die Verhältnisse am Palermitaner Hof liefert, sondern 
mit seinem Werk dem Typus einer Universalchronik folgt, die nach dem Sche-
ma der sechs Weltzeitalter die Zeit von der Erschaffung des Adam bis zum 
Jahr 1178 umfasst.122 Die Verfasserschaft des zwischen 1153 und 1181 als Erz-
bischof von Salerno wirkenden, aus der adligen Salernitaner Familie Guarna 
stammenden Romuald gilt als weitgehend gesichert, während in der Forschung 
noch strittig ist, ob er alle Teile seiner Chronik selbst verfasste oder lediglich 
einen bereits bestehenden Text um die letzten Jahre des Berichtszeitraums der 
Chronik ergänzte.123 Besonderen Wert legt Romuald auf die Einordnung der 
Stellung des Königreichs Sizilien im europäischen Kontext, wenn er über die 
Bemühungen Rogers II. um Anerkennung durch Innozenz II., über Konflikte 
zwischen dem König und Papst Eugen III. im Umfeld des zweiten Kreuzzugs, 

 120 Zur Reflexion der Familiarentätigkeit des Gualterius bei Hugo Falcandus vgl. oben S. 252.
 121 Vgl. S. 258. Zu Hugo Falcandus vgl. oben S. 254.
 122 Vgl. Hoffmann, Hugo Falcandus, S. 143; Zimpel , Weltchronik, S. 183. Zur Gegensätzlich-

keit der Werke des Hugo Falcandus und des Romuald von Salerno vgl. auch D’Angelo, Sto-
riografi, S. 39.

 123 Grundlage für die Annahme der Verfasserschaft des Romuald von Salerno und Ausgangspunkt 
für die Diskussion seiner eigenen Anteile an der Abfassung der Chronik ist eine Passage am 
Ende des Berichts über die Friedensverhandlungen von Venedig, in der es heißt: Hec autem 
omnia, que prediximus, ita gesta fuisse, nulli dubitationis uel incredulitatis scrupulum moueant, 
quia Romoaldus secundus Salernitanus archiepiscopus, qui uidit et interfuit, scripsit hec; et scia-
tis, quia uerum est testimonium eius: Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 293f. 
Zur These, dass Romuald nur die letzten Jahre des Berichtszeitraums der Chronik verfasste, 
während der erste, bis 1125 reichende Teil in Troia und der zweite von einem Anonymus in 
Salerno geschrieben wurde, Matthew, Chronicle. Für die Einheit des Werks unter der Feder 
des Romuald oder einer aus seinem direkten Umfeld stammenden Person haben sich Hoff-
mann, Hugo Falcandus, S. 142–155, Brown, Use, S. 200, Zimpel , Weltchronik und Zabbia, 
Romualdo Guarna, ausgesprochen. Zur Diskussion vgl. auch Loud/Wiedemann, Introduc-
tion, S. 52f.; D’Angelo, Storiografi, S. 38–40.
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über den Vertrag von Benevent 1156, über den Tod und die Heiligsprechung 
Thomas Beckets, über die Politik Alexanders III., Friedrichs I. und Manuels I. 
Komnenos sowie in großer Ausführlichkeit über den Frieden von Venedig 1177 
berichtet.124 Dabei geht Romuald durchaus selektiv vor und berichtet insbeson-
dere im zeitgenössischen Teil nur über Ereignisse, die ihm relevant erschienen 
oder zu seiner Absicht passten, das Verhältnis der geistlichen und weltlichen 
Gewalt im europäischen Beziehungsgefüge zu thematisieren.125 Trotz dieser im 
Vergleich zu Hugo Falcandus geweiteten Blickrichtung nimmt auch Romuald 
einige Bemerkungen über die topographische Situation der Stadt Palermo in 
seine Chronik auf und kommt an mehreren Stellen auch kurz auf die Cappella 
Palatina zu sprechen. Zunächst erwähnt er im Rahmen seiner Bilanz der Herr-
schaft Rogers II. die Palastkapelle und ihre Ausstattung,126 um später auf zwei 
Ereignisse aufmerksam zu machen, die in der Cappella Palatina stattfanden: die 
Beisetzung Wilhelms I. 1166 und die Eheschließung Wilhelms II. mit der eng-
lischen Königstochter Johanna 1177.127 Während die Palastkapelle als Ort der 
königlichen Hochzeit nur in einem Nebensatz genannt wird, liefert Romuald 
von Salerno zur Beisetzung Wilhelms I. neben einer erneuten Beschreibung 
der kostbaren Ausstattung auch zwei Details über die Cappella Palatina, die 
bei Hugo Falcandus nicht erwähnt werden. Zum einen habe der König dort 
viele Kleriker eingesetzt und sie mit Präbenden versorgt; zum anderen werde 
in der Palastkapelle der Gottesdienst gefeiert, an dem auch der Herrscher teil-
nehme.128 Abgesehen von diesem Hinweis, der zumindest eine Funktion der 

 124 Vgl. zur Übersicht der wichtigsten Inhalte der Chronik auch Matthew, Chronicle, S. 267–
269. Der enorme Stellenwert, den der Vertrag von Venedig in der Chronik einnimmt, erklärt 
sich dadurch, dass Romuald bei den Verhandlungen von 1177 – wie bereits beim Vertrag von 
Benevent 1156 – als einer der Hauptverhandler von der sizilischen Seite anwesend war und da-
her aus nächster Nähe über die Ereignisse berichten konnte. Vgl. dazu Loud/Wiedemann, 
Introduction, S. 52; Zimpel , Weltchronik, S. 183f.

 125 So wird beispielsweise die Rolle Anaklets II. bei der Königserhebung Rogers II. verschwiegen 
und der Konflikt um die Anerkennung des normannischen Herrschers zulasten Innozenz’ II. 
verbucht. Vgl. dazu auch Hoffmann, Hugo Falcandus, S. 151; Matthew, Chronicle, S. 268.

 126 Vgl. Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 232: Interea rex Roggerius, qui tem-
pore pacis et belli otiosus esse nesciuit, regni sui pace et tranquillitate potius, Panormi palatium 
satis pulcrum iussit edificari, in quo fecit capellam miro lapide tabulatam, quam etiam deaurata 
testudine cooperuit, et ornamentis uariis ditauit pariter et ornauit.

 127 Vgl. ebd., S. 253f. u. S. 269. Auch im Liber ad honorem Augusti des Petrus von Eboli wird die 
Cappella Palatina zum Tod Wilhelms II. erwähnt, allerdings nicht im Text, sondern in Form 
von zwei bildlichen Darstellungen. Eine weitere findet sich im Rahmen des Einzugs Heinrichs 
VI. in Palermo, als Sibylle, die Ehefrau Tankreds von Lecce, in der Palastkirche die Heiligen 
Petrus und Paulus um Unterstützung anruft. Vgl. Petrus de Ebulo, Liber, ed. Kölzer/
Stähl i , fol. 97r, 98v u. 135v. Im Text des Liber wird die Cappella Palatina auch dann nicht er-
wähnt, wenn Petrus von Eboli auf die Einnahme des Königspalastes durch Heinrich VI. sowie 
dessen Topographie zu sprechen kommt. Vgl. ebd., fol. 135v, 141v, 142v. 

 128 Vgl. Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 254: Cappellam sancti Petri, que erat 
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Hofkirche aus zeitgenössischer Sicht reflektiert, treten die Kapläne aber auch 
bei Romuald von Salerno nicht weiter in Erscheinung. Dies gilt auch für Gual-
terius, dessen Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Kapläne weder begrifflich 
erwähnt wird – lediglich seine amts- und pfründenbezogenen Bezeichnungen 
als Dekan von Agrigent, Kanoniker und Erzbischof von Palermo werden an-
geführt – noch als Argument für seine beschriebene Herrschernähe herange-
zogen wird.129 

Bedenkt man, mit welch unterschiedlicher Intention Romuald von Salerno 
und Hugo Falcandus ihre Werke verfassten und in ihrer Bewertung der Per-
son und Handlungen des Gualterius zu durchaus konträren Einschätzungen 
fanden, so ist doch die grundsätzliche Nichtrelevanz von Kaplänen sowohl in 
der engeren Hof- wie auch in der weiteren Reichsperspektive eine auffällige 
Gemeinsamkeit. Sie zeigt gerade vor dem Hintergrund der Gegensätzlichkeit 
der Werke, wie eingeschränkt selbst bei den unmittelbaren Zeitgenossen die 
Wahrnehmung der Kapläne festgehalten wurde. Auf diese Weise bestätigt sich 
der bereits in den Werken Alexanders von Telese und Petrus’ Diaconus am 
Beispiel des Guarinus beobachtete Befund, dass einzelne, aus dem Schatten der 
Gesamtgruppe heraustretende Kapläne nicht mit der Gemeinschaft der Kaplä-
ne in Beziehung gesetzt wurden, geschweige denn dieser Personengruppe in 
der normannischen Historiographie eine im wahrsten Sinn des Wortes nen-
nenswerte Bedeutung zugeschrieben wurde.

b) Rogerius Porcastrella und Gualterius de Ocra im Blickwinkel der sizilischen 
und angevinischen Historiographie

In der Zeitspanne vom Tod Wilhelms II. bis zum Tod König Manfreds (1189–
1266) sind erstaunlich wenige historiographische Werke entstanden. Dies be-
trifft nicht nur die kurze Herrschaftszeit Heinrichs VI., sondern vor allem 
auch die vergleichsweise lange Herrschaft Friedrichs II. Abgesehen vom Liber 
ad honorem Augusti des Petrus von Eboli und einigen kleineren, regionalen 
Annalen und Chroniken ist als größeres Werk nur die um 1240 entstandene 
Chronik des Richard von San Germano überliefert.130 Die kurze Periode von 

in palatio, mirabilis musidii fecit pictura depingi, et eius parietes preciosi marmoris uarietate ue-
stivit et eam ornamentis aureis et argenteis et uestimentis pretiosis ditauit plurimum et ornauit. 
Clericos in ea multos et prebendas instituit, et diuinum in illa officium decenter et tractatim et 
cum Dei reuerentia et timore celebrari disposuit. 

 129 Vgl. dazu S. 258, Anm. 114 u. 118.
 130 Vgl. als kleinere, regionale Annalen und Chroniken die Annales Ceccanenses, die Annales Ca-

venses, die Chronica S. Mariae de Ferraria, das Breve Chronicon Sicilie und die Annales Siculi. 
Vgl. dazu Sommerlechner, Stupor mundi, S. 531–533, 534f.; Loud, History Writing, S. 49; 
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1250 bis zum Tod seines Sohnes Manfred behandeln immerhin der sogenannte 
Nicolaus de Jamsilla, Saba Malaspina und Bartholomeus de Neocastro, wobei 
die beiden letztgenannten ihre Werke erst 1284/85 bzw. 1293 verfassten und 
damit deutlich aus der aragonesischen Retrospektive über die spätstaufische 
Zeit schrieben.131 Zu erklären ist das Fehlen einer umfassenden süditalienischen 
Historiographie insbesondere unter Friedrich II. damit, dass der König und 
spätere Kaiser keine offizielle Geschichtsschreibung in Auftrag gab und an sei-
nem Hof zwar eine umfangreiche literarische Produktion nachweisbar ist, die 
sich aber primär auf die Ausstellung von Urkunden, Manifesten und Briefen 
sowie die Abfassung von wissensorientierten Traktaten konzentrierte und eben 
nicht auf eine vom Herrscher oder seinem Umfeld gesteuerte Hofhistoriogra-
phie.132 Diese mangelnde Einflussnahme auf die Geschichtsschreibung des 
Regnum Siciliae spiegelt sich auch in der grundsätzlichen Anlage der Werke 
selbst wider, die häufig nicht ausschließlich auf den Herrscher als Person und 
auf dessen Aktivitäten konzentriert sind, sondern aus einer landesgeschicht-
lichen Perspektive über den Zustand und die Entwicklung des Königreichs 
schreiben.133 Dabei steht – anders als in normannischer Zeit – in der Regel die 
politische Geschichte, insbesondere der Konflikt zwischen den sizilischen Kö-
nigen und dem Papsttum, aber auch der entstehende Antagonismus zwischen 
Befürwortern und Gegnern der staufischen Herrschaft in Süditalien, im Fokus 
der Historiographen.134 

Eine Resonanz auf das Wirken der sizilischen Kapläne ist in der süditalieni-
schen Geschichtsschreibung der staufischen Zeit noch weniger als in norman-
nischer Zeit zu finden. Lediglich in der bereits genannten Chronik des Richard 
von San Germano, die in zwei Redaktionsstufen überliefert ist und in deren 
Langversion der Bericht über zentrale Ereignisse im Königreich Sizilien ge-
genüber einer Kennzeichnung der Herrscherperson Friedrichs II. deutlich im 
Vordergrund steht,135 werden an drei Stellen die Gesandtentätigkeiten des Ka-

D’Angelo, Storiografi, S. 50f. Zu Petrus von Eboli vgl. S. 242f., zu Richard von San Germano 
S. 263f.

 131 Vgl. zu den Geschichtsschreibern Sommerlechner, Stupor mundi, S. 533–535; D’Angelo, 
Storiografi, S. 48–50, 54–56; Giese, Kaiser Friedrich II. Bartholomeus de Neocastro und Saba 
Malaspina erwähnen in ihren Werken die sizilischen Kapläne nicht, so dass sie im Folgenden 
vernachlässigt werden können.

 132 Vgl. dazu Pispisa , Storiografia, S. 38; Thumser, König, S. 222; Sommerlechner, Stupor 
mundi, S. 135; Houben, Friedrich II., S. 14f.

 133 Begünstigt wurde diese Blickrichtung der Geschichtsschreiber sicher auch durch die langen 
Abwesenheiten Friedrichs II. vom Königreich Sizilien. Vgl. auch Sommerlechner, Stupor 
mundi, S. 91.

 134 Vgl. D’Angelo, Storiografi, S. 43, der davon spricht, dass die staufische Geschichtsschreibung 
„più politicizzata“ sei.

 135 Zu den beiden Redaktionen der Chronik, von denen die kürzere die Jahre 1208–1226, die län-
gere die Zeit vom Tod Wilhelms II. 1189 bis zum Jahr 1243 umfasst, vgl. abgesehen von der 



 263

plans Rogerius Porcastrella erwähnt, als dieser im August und im November 
1238 gemeinsam mit weiteren kaiserlichen Vertretern zu Gregor IX. geschickt 
wurde, um über den Frieden und die Eintracht zwischen Kaiser und Papst zu 
beraten, und im Dezember 1238 schließlich mit der entsprechenden Antwort 
Gregors IX. wieder zurück an den Hof Friedrichs II. reiste.136 Darüber hinaus 
weiß Richard von San Germano zum Jahr 1242 über eine weitere Gesandt-
schaft an die päpstliche Kurie zu berichten, an der erneut auch Rogerius Por-
castrella beteiligt war.137 Die vierte Teilnahme des Kaplans an einer demselben 
Ziel unterliegenden und im darauffolgenden Jahr stattfindenden Gesandtschaft 
verzeichnet der Chronist dagegen nicht, obwohl sie noch in den Berichtszeit-
raum seines Werks fällt.138 

Richard von San Germano, der 1165 oder 1175 geboren wurde und zunächst 
als öffentlicher Notar in San Germano und für die Abtei Montecassino arbei-
tete, bevor er 1220 seine Tätigkeiten in der Finanzverwaltung Friedrichs II. 
aufnahm, schrieb seine Chronik in bewusst schlichtem Stil und bemühte sich 
dabei nicht zuletzt durch die Aufnahme von urkundlichem Material um eine 
neutrale Darstellung der Ereignisse, wenngleich er auch an einigen Stellen 
Verspartien sowie panegyrische Wertungen gegenüber Wilhelm II. einfließen 
lässt.139 Insofern gehen auch die Passagen über die von Friedrich II. veranlass-
ten Gesandtschaften zum Papst, an denen Rogerius Porcastrella mitwirkte, 

älteren Literatur (Loewe, Richard von San Germano; Winkelmann, Verhältnis) Pispisa , 
Storiografia, S. 43; Sommerlechner, Stupor mundi, S. 532; mit Blick auf die Prologe der 
beiden Versionen D’Angelo, Stil, S. 438–449; ders . , Storiografi, S. 163–172. Zur inhaltlichen 
Ausrichtung des Werks vgl. auch Sommerlechner, Stupor mundi, S. 91.

 136 Vgl. Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 197f.: Panormitanus archi-
episcopus, episcopus Reginus, iudex Taddeus de Suessa et magister Roggerius de Porcastrella 
de Lombardia ab Imperatore ad papam aput Anagniam nuntii ueniunt pro pace inter ecclesi-
am et imperium reformanda … Idem Messanensis archiepiscopus cum Berardo Panormitano 
archi episcopo et Thoma de Aquino Acerrarum comite et cum magistro Roggerio Porcastrella ab 
Imperatore remissus ad papam, Romam ueniunt pro pace et forma concordie hinc inde tractata 
… Mense Decembris Imperator Imperatricem uxorem suam de Regno in Lombardiam reduci 
iubet ad se per Berardum Panormitanum archiepiscopum. Messanensis archiepiscopus et dictus 
Acerrarum comes et magister Rogerius Porcastrella de Urbe a papa digressi sunt; quorum duo, 
scilicet comes et magister Rogerius in Regnum redeunt; Messanensis vero archiepiscopus se Ana-
gniam confert … Dictus magister Roggerius cum responso pape ad Imperatorem redit.

 137 Vgl. ebd., S. 213: Ad Romanam curiam magistrum domus Teutonicorum creatum nouiter archi-
episcopum Barensem, et magistrum Roggerium Porcastrellum pro pace legatos mittit.

 138 Vgl. RI V,1,1, Nr. 3369. Die Chronik des Richard von San Germano endet zum Oktober 1243 
(Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 219), die Gesandtschaft, an der 
Rogerius Porcastrella beteiligt war, erfolgte im Juni.

 139 Zur Biographie des Richard von San Germano vgl. Pispisa , Storiografia, S. 42f.; zum Stil der 
Chronik Sommerlechner, Stupor mundi, S. 92 („nüchtern, bürokratisch und detailreich“); 
D’Angelo, Storiografi, S. 50 („una narrazione maggiormente equilibrata e oggettiva“, „sec-
co“); ders . , Stil, S. 438f., 457.
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über eine reine Informationsvermittlung des Sachverhalts nicht hinaus, so dass 
der Kaplan als Person nicht weiter greifbar wird. Allerdings gibt Richard von 
San Germano indirekt ein wichtiges Detail preis, das Aufschluss über seine 
Wahrnehmung des Kaplans liefert, wenn er Rogerius Porcastrella ausschließ-
lich als magister bezeichnet, um ihn genauso wie andere Gesandte über die 
reine Nennung des Namens hinaus weiter zu kennzeichnen.140 Unabhängig da-
von, ob der Geschichtsschreiber den magister-Titel gezielt auswählte und die 
Kaplansbezeichnung bewusst verschwieg oder ihm sein Status als Kaplan ein-
fach nicht bekannt war – die fehlende Zuordnung wie auch das Schweigen über 
die Aktivitäten weiterer Kapläne verdeutlicht, wie wenig präsent die sizilischen 
Kapläne als Einzelpersonen wie als Personengruppe in der Wahrnehmung ei-
nes unmittelbaren Zeitgenossen waren, der doch als Mitglied der staufischen 
Finanzverwaltung von ihnen grundsätzlich Kenntnis gehabt haben dürfte.141 

Vergleichbar mit den Äußerungen des Richard von San Germano über 
Rogerius Porcastrella sind die Ausführungen des sogenannten Nicolaus de 
Jamsilla über Gualterius de Ocra. Der Verfasser der den Zeitraum vom Tod 
Friedrichs II. 1250 bis zur Königskrönung Manfreds 1258 umfassenden und 
wahrscheinlich 1262 geschriebenen Chronik ist unbekannt, wenn auch mehr-
fach vorgeschlagen wurde, Nicolaus de Jamsilla mit Gottfried von Cosenza, 
einem Familiaren und Datar Manfreds, zu identifizieren.142 Eine Herkunft aus 
dem Umfeld König Manfreds ist aber wahrscheinlich, da Nicolaus de Jam-
silla bemüht ist, nicht nur ein rühmendes Charakterbild von Friedrich II. zu 
zeichnen, an dem seine Hauptperson Manfred anfangs gemessen wird, sondern 
dessen angefochtene Legitimität auch über die dynastische Verbindung zum 
Stauferkaiser, durch die Herausstellung der Tugenden des Kaisersohnes und 
eine sakrale Überhöhung seiner Herrschaft zu überwinden sucht.143 Das Werk 

 140 Vgl. Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 197f., 213.
 141 Dass Richard von San Germano nicht über Gualterius de Ocra berichtet, ist damit zu erklären, 

dass die Chronik 1243 zu dem Zeitpunkt endet, als Gualterius erst seine Gesandtschaftstätig-
keit aufnahm. Vgl. zum Gesandtschaftsbeginn die Ausführungen zu Gualterius (Nr. 110).

 142 Für eine Identität der beiden Personen haben sich zuletzt Pispisa , Nicolò di Jamsilla, S. 9–15, 
und D’Angelo, Storiografi, S. 49, stark gemacht; kritisch dagegen Thumser, König, S. 225; 
Brantl , Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 142. Der Vorschlag, die Notare Nicolaus da Rocca 
bzw. Nicolaus de Brindisi als mögliche Autoren hinzuzuziehen (vgl. D’Angelo, Storiografi, 
S. 49; Pispisa , Nicolò di Jamsilla, S. 8f.), ist insofern brisant, weil Nicolaus de Brindisi mit 
dem Kaplan Nicolaus de Barbara de Licio identisch sein könnte und damit die Gesta aus dem 
unmittelbaren Umfeld der Hofkirche von Altamura stammen würden. Allerdings sind für die 
Autorschaft des Kaplans keine Belege zu finden, zumal an keiner Stelle der Gesta eine solche 
Verbindung auch nur in Ansätzen durchscheint. 

 143 Vgl. zur Intention und Ausrichtung des Werks Sommerlechner, Stupor mundi, S. 533; 
D’Angelo, Storiografi, S. 48–50; Thumser, König. Besonders eindrücklich, fast schon 
„überspannt“ (Friedl , Herrschaftskonzeption, S. 326, Anm. 5) ist die Vokalmetaphorik, mit 
der Nicolaus de Jamsilla den Namen Manfred auf Friedrich II. bezieht. Vgl. Nicolaus de 
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konzentriert sich neben der Darstellung der Herrscherpersönlichkeit Manfreds 
daher darauf, die entscheidenden Etappen bis zur Erlangung der Königswürde 
im August 1258 einerseits als gottgewollt zu legitimieren, andererseits auf die 
herausragenden Qualitäten des Fürsten von Tarent zurückzuführen.144 

Im Abschnitt über die Flucht Manfreds von Teano nach Lucera, die nach 
der Abwendung von Innozenz IV., dem sich Manfred kurz zuvor unterwor-
fen hatte, 1254 nötig geworden war, tritt Gualterius de Ocra an drei Stellen in 
Erscheinung. Zunächst ist er im Umfeld Manfreds bezeugt, um dann als Ge-
sandter zu Verhandlungen mit der Stadt Melfi geschickt zu werden und wenig 
später zum päpstlichen Legaten mit dem Auftrag zu reisen, die Beilegung des 
Konflikts zwischen Innozenz IV. und Manfred zu verhandeln.145 Die im Stil 
eines detaillierten Erlebnisberichts gestaltete Darstellung, die möglicherweise 
auf einen Augenzeugenbericht zurückzuführen ist, der Nicolaus de Jamsilla bei 
der Abfassung seines Werks zur Verfügung stand,146 lässt nicht viel Spielraum 
für ausführliche Charakterisierungen des Gualterius de Ocra. Dennoch sind 
zwei Beobachtungen festzuhalten. Zum einen scheint trotz aller funktionalen 
Beschreibung der Aktivitäten eine gewisse Nähe des Gualterius zu Manfred 
durch, wenn dieser beispielsweise als secretarius suus bezeichnet wird.147 Zum 
anderen wird Gualterius nur mit ausgewählten Titeln versehen. So erscheint 
er ausschließlich als Kanzler des Königreichs Sizilien, während seine Kanzler-
schaft im Königreich Jerusalem, die ihm 1254 verliehen wurde, keine Erwäh-
nung findet;148 zugleich verzichtet Nicolaus de Jamsilla darauf, die geistliche 
Laufbahn des Gualterius anzuführen, die er als Kaplan Friedrichs II. begonnen 
hatte. Ob sie dem Geschichtsschreiber nicht bekannt war oder er ihr aufgrund 

Jamsil la , Historia, ed. Ughel l i , Sp. 497f.; Thumser, König, S. 226. Zum Werk insgesamt 
vgl. zuletzt Delle  Donne, Usi.

 144 Vgl. Thumser, König, S. 235–239.
 145 Vgl. Nicolaus de Jamsil la , Historia, ed. Ughel l i , Sp. 517 u. 525: Miserat quoque praedic-

tus Princeps Melphiam Nuntios suos, scilicet Gualterium de Ocra Regni Siciliae Cancellarium 
& Gervasium de Martina, qui euntes, & significantes ipsius Terrae Civibus adventum Principis, 
facto eis colloquio, sicut decuit, voluntatem eorum exquisierunt, si ipsum Principem, & suos in 
Civitate recipere vellent. Melphienses autem resonderunt, se Nuntio Papae fidelitatem & ho-
magium juravisse, & ideo non debere, nec velle contra ipsum juramentum venire …; ebd., Sp. 
535: … quod Princeps Gualterium de Ocra Regni Siciliae Cancellarium Secretarium suum ad 
eumdem Marchionem pro hujusmodi tractatu habendo destinaret apud Trojam, sub eo quidem 
praetextu, quod idem Cancellarius ad Legatum pro tractatu concordiae mitti videretur … & 
paedictum Cancellarium ad Marchionem praedicto modo mittere disposuit. Cumque praedictus 
Cancellarius solus nollet ipsius negotii onus assumere, tum quia Marchionis astutias habebat 
suspectas, tum quia ad palliandum causam profectionis ipsius ad tractandum cum Legato con-
cordiam …

 146 Vgl. zu dieser Überlegung Thumser, König, S. 236.
 147 Vgl. Nicolaus de Jamsil la , Historia, ed. Ughel l i , Sp. 535.
 148 Vgl. ebd., Sp. 525 u. 535: Gualterius de Ocra Regni Siciliae Cancellarium.
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der höheren Kanzlerwürde des Gualterius und seines Verzichts auf das Erzbi-
stum Capua keine Relevanz beimaß, muss dahingestellt bleiben. Deutlich wird 
aber, dass diese Vergangenheit des Gualterius unter den ereignisgeschichtli-
chen Blicken des Nicolaus de Jamsilla unbedeutsam erschien. Auf diese Weise 
lässt sich die Darstellung bei Nicolaus de Jamsilla in dieser Hinsicht mit den 
Äußerungen des Alexander von Telese und des Petrus Diaconus zu Guarinus 
vergleichen. Zwar sind die drei Quellenzeugnisse in ihrer inhaltlichen Aus-
richtung wie auch stilistischen Präsentation der geschilderten Ereignisse höchst 
unterschiedlich, doch stimmen sie darin überein, das Wirken des Guarinus und 
des Gualterius de Ocra ausschließlich an ihrer jeweiligen Funktion als Kanzler 
des Königreichs Sizilien festzumachen.149 Während für Guarinus davon auszu-
gehen ist, dass er nach der Übernahme der Kanzlerwürde weiterhin als Kaplan 
fungierte, ist diese Verbindung bei Gualterius de Ocra weniger eindeutig, da er 
spätestens seit seiner Wahl zum Bischof von Valva und Erzbischof von Capua 
nicht mehr als Kaplan in den Quellen bezeichnet wird und unklar ist, ob er 
seinen Status weiterhin behielt.150 Vielleicht war diese Frage auch den Zeitge-
nossen wie Nicolaus de Jamsilla nicht klar, doch ist eher davon auszugehen, 
dass aus Sicht des Geschichtsschreibers – wie bereits aus der Perspektive seiner 
normannischen Kollegen – die Kanzlerwürde eine gute Ausgangsposition für 
die Verhandlungen mit der päpstlichen Seite versprach und daher zur Charak-
terisierung der Person des Gualterius de Ocra verwendet wurde.

Blickt man über die Grenzen des Regnum Siciliae hinaus, so ist festzustellen, 
dass nur zwei weitere historiographische Werke über die Aktivitäten des Gual-
terius de Ocra berichten. Nicolaus de Calvi (Nicolaus de Carbio), Kaplan Papst 
Innozenz’ IV.,151 erwähnt Gualterius in seiner Vita Innocentii IV erstmals, als 
sich eine Gesandtschaft Konrads IV. bestehend aus Berthold von Hohenburg, 
Erzbischof Jacobus von Trani und Gualterius 1254 beim Papst um die Aner-
kennung des neuen staufischen Königs bemühte, der kurz zuvor von Deutsch-
land aufgebrochen war und – aus Nicolaus’ Sicht – zu Unrecht versuchte, die 
Herrschaftsnachfolge seines Vaters anzutreten.152 Während Nicolaus de Calvi 
von Konrad IV. aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem in der Vita mehrfach 
als Tyrann gekennzeichneten Friedrich II. und aufgrund seiner Herrschafts-
ambitionen auf das Königreich Sizilien ein negatives Bild zeichnet,153 werden 

 149 Zur Darstellung des Guarinus bei Alexander von Telese und Petrus Diaconus vgl. S. 244–251.
 150 Vgl. dazu grundsätzlich S. 75.
 151 Vgl. D’Acunto, Cattedra S. 190–192; zur antikaiserlichen Perspektive des Werks Vogel , Ni-

kolaus von Calvi, S. 17–42.
 152 Vgl. Nicolaus de Carbio, Vita Innocentii, ed. Pagnott i , c. 31, S. 108.
 153 Zur Negativkennzeichnung Friedrichs II. vgl. insbesondere die Ausführungen zu seinem Tod: 

ebd., c. 29, S. 102: Hic tyrampnus monasteria monachorum, domos Hospitaliorum, et Templa-
riorum aliorumque religiosorum multipliciter afflixit. Hic fidem catholicam non tenebat, hereti-
cos publice fovebat, episcopos, fratres minores ac seculares clericos in opprobrium Iesu Christi et 
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seine Gesandten weniger eindeutig charakterisiert. Auf der einen Seite weist 
Nicolaus sie als hochrangige Gesandte aus und bezeichnet sie als scharfsinnig, 
auf der anderen Seite kommt mit dem Hinweis, sie seien von großer Verschla-
genheit, eine abwertende Konnotation ins Spiel.154 Bezeichnenderweise wer-
den aber auch Petrus de Vinea und Thaddeus de Suessa im Rahmen ihrer 1243 
erfolgten Gesandtschaft zum Papst mit denselben Worten charakterisiert, so 
dass hier von stereotypen Wendungen und nicht von tatsächlichen individuel-
len Einzelkennzeichnungen auszugehen ist.155 Ein weiteres Mal geht Nicolaus 
de Calvi auf die Gesandtentätigkeit des Gualterius unter Manfred ein, wenn er 
festhält, dass der Fürst von Tarent Walter von Manoppello, Gualterius de Ocra 
sowie weitere Personen für Friedensverhandlungen zum Papst nach Anagni 
geschickt habe, wobei der Geschichtsschreiber hier auf jede weitere Kenn-
zeichnung der nuntii Manfreds verzichtet.156 

Insgesamt sind die Informationen, die Nicolaus de Calvi über die Gesandt-
schaften sowohl Friedrichs II. als auch Konrads IV. und Manfreds in seine Vita 
Innozenz’ IV. aufnimmt, häufig summarisch angelegt oder auf die Nennung 
einzelner Personen bezogen, so dass die Handlungen des Rogerius Porcastrella 
und des Gualterius de Ocra nur unvollständig abgebildet werden. So verweist 
der Geschichtsschreiber zwar auf die bereits erwähnte, 1243 erfolgte Gesandt-
schaft des Petrus de Vinea und des Thaddeus de Suessa zu Papst Gregor IX. 
nach Anagni, verschweigt aber die Teilnahme des Rogerius Porcastrella und 
weiterer Personen.157 Ebenso wenig geht Nicolaus de Calvi in irgendeiner Wei-
se auf die Aufgaben des Gualterius de Ocra während des Konzils von Lyon 
ein; hier werden allein Erzbischof Berard von Palermo und erneut Thaddeus 
de Suessa als zugunsten des Kaisers handelnde Personen namentlich aufge-

Ecclesie impiissime occidit. Zur Übertragung auf Konrad IV. vgl. etwa ebd., c. 31, S. 108: Nam 
de radice colubri, scilicet Frederico, egressus regulus, Corradus egressus est natus eius. Negativ 
konnotiert sind auch die Motive Konrads IV. für Verhandlungen mit Innozenz IV.: Ipso post-
modum papa residente in Urbe, dictus Corradus pro concordia et pace, iterum fictitie et simula-
torie, ad summum pontificem sollempnes ambaxatores et nuncios destinavit …

 154 Vgl. ebd., c. 31, S. 108: … sollempnes nuntios destinavit, utpote viros sagacissimos et astutie 
magne …

 155 Vgl. ebd., c. 7, S. 82: Consequenter vero idem imperator numptios sollempnes, viros, sagacitatis 
et astutie magne, sollempniter cum bullatis litteris suis aurea bulla super premissis Anagniam 
transmisit ad summum pontificem.

 156 Vgl. ebd., c. 39, S. 115: Tunc Manfredus dictus Tarentinus princeps, dictus comes, Gualtherus 
de Manuplello [!], Gualtherus de Ocra, cancellarius, bursarius, capitaneus Teutonicorum et alii 
quoque, tam pro se quam pro parte marchionis et aliorum de Regno nobilium, ad pacem compo-
nendam et concordiam reformandum ad ipsum dominum papam aput Anagniam devenerunt.

 157 Vgl. ebd., c. 7, S. 82. Zur Teilnahme des Rogerius Porcastrella, des Deutschordenshochmeisters 
Gerhard von Malberg und des amiratus Ansaldus de Mari vgl. HB 6,1, S. 105.
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führt.158 Unabhängig davon, ob der Kaplan Innozenz’ IV. bei der Abfassung 
der Vita von der mehrfachen Mitwirkung des Rogerius Porcastrella und des 
Gualterius de Ocra an staufischen Gesandtschaften zu den Päpsten Gregor IX. 
und Innozenz IV. wusste oder nicht – im Vergleich zu Petrus de Vinea und 
Thaddeus de Suessa, auf deren Tätigkeiten als nuntii Friedrichs II. Nicolaus de 
Calvi gleich an mehreren Stellen eingeht, wird Gualterius de Ocra (und durch 
absolute Nichterwähnung in gesteigerten Maß auch Rogerius Porcastrella) eine 
untergeordnete Relevanz als nuntius beigemessen. Mit der Wahrnehmung sei-
ner Zeitgenossen im Königreich Sizilien geht Nicolaus de Calvi aber immer-
hin soweit konform, dass auch er Gualterius ausschließlich in seiner aktuellen 
Funktion als Kanzler ausweist.159

Deutlich ausführlicher als Nicolaus de Calvi nimmt Matthäus Paris die 
Handlungen des Gualterius de Ocra in den Blick. Das Œuvre des 1259 verstor-
benen Benediktinermönchs von St. Albans umfasst neben einer Sammlung von 
Heiligenviten und den Gesta der Äbte seines Klosters mit den Chronica Ma-
jora und der Historia Anglorum auch zwei umfangreiche historiographische 
Werke.160 Während die Chronica Majora die Geschichte der Menschheit von 
der Schöpfung bis zum Jahr 1259 in den Blick nehmen, thematisiert die Hi-
storia Anglorum die Geschichte Englands von der Eroberung durch die Nor-
mannen 1066 bis zum Jahr 1252.161 Als Chronist zeichnet sich Matthäus Paris 
einerseits durch ein hohes Maß an Ausführlichkeit aus, mit der er insbesondere 
Ereignisse seiner eigenen Zeit beschreibt, andererseits durch zuverlässige In-
formationen, die ihm von auswärtigen Gesandten, aber auch Mitgliedern des 
englischen Hofs bzw. Hochadels zugespielt wurden. Die Aufnahme von Brie-
fen, Urkunden und Mandaten in die Chronica Majora zeigt, dass Matthäus 
Paris seine Informationen häufig auf konkrete Dokumente stützten konnte, 
die er, sofern sie ihm unmittelbar zur Verfügung standen, auch im Wortlaut in 
sein Werk inserierte.162 Daher wird vor allem den Chronica Majora ein hohes 
Maß an Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Faktensicherheit zugeschrieben, 

 158 Vgl. Nicolaus de Carbio, Vita Innocentii, ed. Pagnott i , c. 19, S. 94: … sed nuncios desti-
navit, dominum videlicet archiepiscopum Panormitanum, iudicem Thadeum, et alios quoque 
plures …

 159 Vgl. ebd., c. 31, S. 108 u. c. 39, S. 115.
 160 Zur Person und zum Werk des Matthäus Paris vgl. Vaughan, Matthew Paris, S. 1–20, 125–158; 

Schnith, England, S. 6–16; Hilpert , Kaiser- und Papstbriefe, S. 9–43; Sommerlechner, 
Stupor mundi, S. 553f.; Weiler, Candidacy, S. 80f.; ders . , Writing of history, S. 254–256. 

 161 Vgl. Matthäus Paris , Chronica Majora 1–5, ed. Luard;  Matthäus Paris , Historia Anglo-
rum 1–3, ed. Madden. 

 162 Zu den Informanten des Matthäus Paris und zur Aufnahme der Dokumente, die nicht selten 
anderweitig nicht überliefert sind, wodurch ihrer Überlieferung durch die Chronik ein hoher 
Stellenwert zukommt, vgl. Sommerlechner, Stupor mundi, S. 140; Weiler, Stupor mundi, 
S. 63; ders . , Writing of history, S. 256, 265.
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wenngleich Matthäus Paris auch nicht davor zurückschreckte, in die inserier-
ten Dokumente textlich einzugreifen oder unterhaltsame Anekdoten und teil-
weise erfundene bzw. auf literarische Vorbilder zurückzuführende Episoden in 
seine Chronik zu integrieren.163 Trotz der durch die Nennung der Informan-
ten und die Aufnahme der betreffenden Informationsquellen vorherrschenden 
Transparenz ist Matthäus Paris aber keineswegs als ein unparteilicher Chronist 
anzusehen. Sowohl in den Chronica Majora als auch in der Historia Anglorum 
bezieht er teilweise polemisch Position gegenüber Friedrich II., Heinrich III. 
von England und Papst Innozenz IV., prangert Missstände im angevinischen 
Königreich an und kritisiert die kirchliche Reform, die Rolle der Mendikanten, 
die stetig wachsende päpstliche und königliche Verwaltung. Dabei ist der Be-
nediktinermönch aber nicht immer konsequent auf eine Position festzulegen, 
vielmehr sind – nicht zuletzt aufgrund eigener, zeit- und kontextgebundener 
Überarbeitungen seiner Werke – Perspektivwechsel und divergierende Aussa-
gen nicht selten zu beobachten.164 Dies gilt auch für die Darstellung des Gual-
terius de Ocra.

In den Chronica Majora ist zwischen verschiedenen Situationen zu unter-
scheiden, in denen Gualterius Erwähnung findet. Einerseits gehört er zu den 
Gesandten, die im Auftrag Friedrichs II. mehrfach an den englischen Hof reisten 
und kaiserliche Schreiben überbrachten. In dieser Funktion wird Gualterius in 
der Chronik zum Jahr 1241 genannt, als Friedrich II. seinen Schwiegervater 
Heinrich III. brieflich von der Einnahme Faenzas und der Gefangennahme der 
von Gregor IX. zum Konzil einberufenen Prälaten unterrichtete.165 Matthäus 
Paris fügt nach einer kurzen Einleitung, die den Anlass des kaiserlichen Schrei-
bens erläutert, den Brief im Wortlaut ein, in dem auf die Gesandtentätigkeit 
des Gualterius verwiesen wird.166 Weiter informiert die Chronik über Gualte-

 163 Vgl. Hilpert , Kaiser- und Papstbriefe, S. 138f.; Sommerlechner, Stupor mundi, S. 140; 
Weiler, Candidacy, S. 90f., mit weiterführender Literatur.

 164 Vgl. dazu Sommerlechner, Stupor mundi, S. 142f., mit Beispielen. Zur Parteilichkeit und 
zur Kritik des Matthäus Paris an den genannten Themen vgl. auch Weiler, Stupor mundi, 
S. 65; ders . , Writing of history, S. 277. Die Chronik wurde um 1245 als Fortsetzung der bis 
1235 reichenden Flores Historiarum des Roger von Wendover, eines Mitbruders des Matthäus, 
geschrieben und endete ursprünglich mit dem Jahr 1250; 1254 nahm Matthäus Paris die Arbeit 
an der Chronik jedoch wieder auf, überarbeitete die bestehenden Teile und führte sie bis zu 
seinem Tod 1259 weiter fort. In die Zwischenzeit (1153/54) fällt die Verschriftlichung der Hi-
storia Anglorum. Vgl. Schnith, England, S. 8; Weiler, Stupor mundi, S. 63f. Zu einer anderen 
Chronologie kommt Vaughan, Matthew Paris, S. 76f., der davon ausgeht, dass die Chronica 
Majora bereits 1251 fortgeführt wurden.

 165 Vgl. zum Kontext Stürner, Friedrich II. 2, S. 496–502.
 166 Vgl. Matthäus Paris , Chronica Majora 4, ed. Luard, S. 126: Captis igitur et praesentatis 

praelatis et legatis cum suis Januensibus domino imperatori, scripsit idem imperator regi Ang-
lorum, necnon et aliis principibus, in haec verba: ‚Frethericus imperator regi Angliae salutem 
et sincerae dilectionis affectum. Hilari affectione recepimus literas et nuntios vestros, quos ad 
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rius’ Handeln als kaiserlicher Beauftragter mittels eines inserierten Schreibens 
von Friedrich II. an Heinrich III. aus dem Jahr 1246, mit dem sich der Kaiser 
über die Umstände des Konzils von Lyon sowie seine dort erfolgte Absetzung 
beschwerte und auf Gualterius’ Aufgabe als Bote und Informationsvermittler 
zwischen dem Konzil und dem in Norditalien weilenden Herrscher zu spre-
chen kam.167 Zum selben Jahr fügt Matthäus Paris einen weiteren Brief ein, der 
nicht von der kaiserlichen Kanzlei, sondern von Gualterius selbst geschrieben 
wurde und mit dem er Heinrich III. über die Belagerung der Burg Capaccio 
durch Friedrich II., dessen Friedensschluss mit den Römern und den Vene-
tiern sowie Konrads IV. Niederlage bei Frankfurt unterrichtete.168 Als Infor-
mationsvermittler erscheint Gualterius schließlich auch in der Historia Anglo-
rum, als Matthäus Paris zum Jahr 1246 von der durch die Kirche unterstützten 
Verschwörung gegen Friedrich II. berichtet und darauf verweist, Gualterius 
habe dem englischen König über die Sachlage geschrieben.169 Den Wortlaut 
des Briefs zitiert der Geschichtsschreiber nicht, sondern fasst nur dessen Inhalt 
zusammen, so dass davon auszugehen ist, dass ihm das Dokument nicht direkt 
vorlag, sondern er über den Weg mündlicher Berichterstattung von Gualterius’ 
Schreiben erfuhr.

Neben diesen brieflichen Zeugnissen, die durch ihre meist wörtliche Auf-
nahme in die Chronik Gualterius’ Handeln als Gesandter nur in der kaiser-
lichen Perspektive wiedergeben, reflektiert und bewertet Matthäus Paris 
andererseits das Wirken des Gualterius sowohl in den Chronica Majora als 
auch in der Historia Anglorum an mehreren Stellen losgelöst von konkreten 
Dokumenten, so dass diese Passagen eine wesentlich persönlichere Sicht des 

nostram praesentiam transmisisti, et tam ea quae literae continebant quam ea quae idem nuntii 
ex parte vestra ore tenus coram nobis [referebant], audivimus et intelleximus diligenter. Et ecce 
ad singula quae misistis prospere per eos, per magistrum Walterum de Ocra, dilectum nostrum 
notarium ac fidelem, plenarie respondemus, cui ea, quae vobis ore tenus ex parte celsitudinis 
nostrae dicet, indubitanter tanquam personae nostrae credatis.‘ Auf welche Verhandlungen 
hier angespielt wird, zu deren Aushandlung bereits eine englische Gesandtschaft zum Kaiser 
geschickt worden war, geht weder aus dem Brief hervor noch fügt Matthäus Paris eine entspre-
chende Erklärung an. Vgl. dazu auch Hilpert , Kaiser- und Papstbriefe, S. 141, Anm. 52. Zum 
Brief vgl. auch HB 5,2, S. 1123.

 167 Vgl. Matthäus Paris , Chronica Majora 4, ed. Luard, S. 542: … non expectato etiam magi-
stro Walterio de Ocra, capellano, notario, et fideli nostro, qui de conniventia summi Pontificis 
et quorundam de fratribus ad nos missus, per viginti dies expectari debuit, (hoc fuit solummodo 
per biduum, quo tempore praedicti processio iniqui Lugduni distabat,) ad multa[m] nobilium et 
quamplurium praelatorum instantiam expectatus.

 168 Vgl. ebd., S. 575–577; HB 6,1, S. 457–459.
 169 Vgl. Matthäus Paris , Historia Anglorum 3, ed. Madden, S. 12: Similiter magister Walterus 

de Ocra, clericus Fretherici et consiliarius, ac nuncius specialis, de eodem scripsit domino regi. 
Quorum scriptorum summa est, quod dominus papa et ejus consilium conspiraverunt in necem 
ipsius Fretherici, quod absit, quia incredibilie est.
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Geschichtsschreibers auf den Kaplan eröffnen. Als Person und nicht nur als 
Informant wird Gualterius erstmals greifbar, als Matthäus Paris zum Jahr 1241 
davon berichtet, dass die päpstlichen Kollektoren Petrus de Supino und Pe-
trus Rubeus, die zur Gewährleistung der englischen Finanzunterstützung der 
Kurie durch das Land gereist waren, aufgrund der Nachricht vom sterben-
den Papst Gregor IX. zur Sicherung der Einnahmen nach Rom zurückberufen 
wurden.170 Laut den Chronica Majora reagierte Gualterius, der sich zu diesem 
Zeitpunkt in England aufhielt, heftig auf diese Situation, indem er offen das 
Vorgehen des englischen Königs kritisierte, die päpstlichen Bevollmächtigten 
mit ihren finanziellen Einnahmen nicht aufgehalten oder dem Kaiser ausgelie-
fert zu haben.171 Die Gualterius in den Mund gelegte, forsche Gegenüberstel-
lung von königlicher Feigheit und Trägheit und eigener Klugheit und Weitsicht 
verstärkt Matthäus im weiteren Verlauf der Erzählung, wenn er berichtet, dass 
die päpstlichen Kollektoren am Ende doch noch in Italien abgefangen werden 
konnten, nachdem Gualterius Friedrich II. über die aus seiner Sicht missliche 
Entwicklung in Kenntnis gesetzt hatte.172 

Gualterius’ Vorgehen gegen eine päpstliche Einflussnahme auf die engli-
sche Krone, die der Parteibildung gegen Friedrich II. dienen sollte, bestimmt 
auch die folgende Episode, in der der Kaplan in Erscheinung tritt. Ausführ-
lich beschreibt Matthäus Paris in den Chronica Majora die Versammlung 
Heinrichs III. und der englischen Barone, die im September 1244 in London 
stattfand und auf der Gualterius und der päpstliche Gesandte Martinus aufein-
andertrafen. Hier präsentiert der Chronist Gualterius als einen bewanderten 
Redner, der mit ausgreifenden Argumenten versuchte, den König von einer 
päpstlichen Unterstützung abzuhalten. Dabei scheute er sich nicht, die ver-
wandtschaftlichen Verbindungen zwischen dem staufischen und dem ange-
vinischen Herrscherhaus, die über die Heirat Friedrichs II. mit Isabella, der 
Schwester Heinrichs III., bestanden, sowie die militärische Macht, die der Kai-
ser zum Schutz oder aber auch zur Eroberung Englands einsetzen könne, als 
Druckmittel anzuführen.173 Bei dieser Gelegenheit wurde auch ein Brief Fried-
richs II. von Gualterius de Ocra und den übrigen kaiserlichen Boten verlesen, 

 170 Vgl. Matthäus Paris , Chronica Majora 4, ed. Luard, S. 161.
 171 Vgl. ebd.: Et cum jam vix Franciam ingressi fuissent, ecce magister Walterus de Ocra, nuntius 

imperialis, deferens literas domini sui de credentia ad regem festinanter, sed tamen nimis sero, 
mandata de statu curiae Romanae veniens nuntiavit, persuadens, quod si adhuc tales in An-
glia invenirentur, tam praedam quam praedones retineret. Sed cum didicisset quod elapsi erant, 
increpans regis ignaviam, iratus statim recessit, dolens quod frustra advenisset. Ipsos igitur e 
vestigio diligens investigator insequebatur, ut, eorum quasi vulpecularum maeandros prudenter 
perscrutando, domino suo imperatori viarum suarum diverticula nuntiaret. Vgl. dazu auch 
Weiler, Stupor mundi, S. 67, der ignavia mit Dummheit übersetzt.

 172 Vgl. Matthäus Paris , Chronica Majora 4, ed. Luard, S. 161f. 
 173 Vgl. ebd., S. 313f.
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um Heinrich III. von einer päpstlichen Unterstützung abzuhalten, wie Mat-
thäus Paris an anderer Stelle seiner Chronik ergänzend hinzufügt.174 Zugleich 
wertet der Geschichtsschreiber die Person des Gualterius indirekt auf, indem 
er seinen Gegenspieler Martinus durch die Wendung multum murmurante et 
inde grunniente deutlich herabsetzt.175 Eine antipäpstliche Haltung schreibt 
Matthäus Paris Gualterius de Ocra außerdem bei zwei weiteren Gelegenheiten 
zu, als er ihn und Thaddeus de Suessa ihre Bestürzung über die Absetzung 
Friedrichs II. bekunden lässt und Gualterius eine aktive Mitwirkung bei einem 
1247 geplanten Mordanschlag gegen Papst Innozenz IV. unterstellt.176 

Matthäus Paris präsentiert Gualterius de Ocra in seinen Chronica Majora als 
eine streitbare Person, die mit Nachdruck versucht, eine päpstlich-angevinische 
Allianz im europäischen Machtgefüge zu verhindern. Dabei wird Gualterius 
geleitet von seiner Funktion als kaiserlicher nuntius, die seine Handlungen le-
gitimiert.177 Doch die Einbindung des Gualterius de Ocra an mehreren Stellen 
der Chronica Majora erfüllt noch einen weiteren Zweck. Sie dient Matthäus 
Paris dazu, seiner eigenen ablehnenden Haltung gegenüber Papst Innozenz IV. 
und dessen Einflussnahme auf die englische Kirche, aber auch seiner Kritik am 
englischen König Heinrich III. eine prominente und vor allem außenstehende 
Stimme zu verleihen.178 Insbesondere die harsche Reaktion auf die Ausreise 
der päpstlichen Kollektoren 1241, die teilweise Heinrich III. drohende Rede 
auf der Versammlung von London und die aktive Mitwirkung an der Vorbe-
reitung zum Mordkomplott gegen Innozenz IV. dürften stärker die Sichtweise 
des Chronisten dokumentieren als die tatsächlichen Handlungen des Gualteri-
us de Ocra widerspiegeln.179 Wie sehr die Darstellung der Chronik von dieser 
persönlichen Sicht ihres Autors geprägt ist, zeigt auch die Inserierung kaiserli-
cher Schreiben, wenn Matthäus Paris beispielsweise den Brief Friedrichs II. an 

 174 Vgl. ebd., S. 371: Et ecce magister Walterus de Ocra, et quidam alii sollempnes nuntii domini 
imperatoris, Londoniam advenientes ad concilium, epistolam imperialem in medium protule-
runt. 

 175 Vgl. ebd.
 176 Vgl. ebd., S. 456 u. 605f. Insbesondere in der wörtlichen Rede, mit der Gualterius de Ocra zum 

Vorgehen gegen den Papst aufruft, stilisiert Matthäus Paris dessen Feindseligkeit gegenüber 
Innozenz IV.: Nec huic facto credas subesse peccatum, cum Papa, qui forma et exemplum totius 
teneretur esse religiosis, usurarius sit manifestus, fomes symoniae, pecuniae sititor ac raptor, ip-
sius que prostibulum (S. 606).

 177 Vgl. die S. 270–272, Anm. 169, 171 u. 174, genannten Belege, in denen Gualterius explizit als 
kaiserlicher Gesandter bezeichnet wird.

 178 Vgl. dazu Weiler, Stupor mundi, S. 68. 
 179 So geht Hilpert , Kaiser- und Papstbriefe, S. 141, davon aus, dass „der Wahrheitsgehalt der 

ganzen, vor allem von Schadenfreude über den Misserfolg der päpstlichen Geldeintreiber ge-
prägten Geschichte … wohl in den Details nicht sehr groß [ist].“ Ebenso dürfte der Mordkom-
plott gegen Innozenz IV. als fiktiv gelten, da ihn die päpstliche Propaganda an keiner Stelle 
erwähnt. Vgl. ebd., S. 152, Anm. 110.
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Heinrich III. von 1246 dazu nutzt, um in wenigen Sätzen, die seiner wörtlichen 
Aufnahme in die Chronik vorangestellt sind, ausdrücklich auf die importunitas 
der römischen Kirche zu verweisen.180

In der Historia Anglorum tritt Gualterius de Ocra dagegen stark in den Hin-
tergrund. Abgesehen vom bereits genannten Brief an Heinrich III., mit dem 
Gualterius auf die Verschwörung gegen Friedrich II. von 1246 aufmerksam 
macht,181 wird er nur ein weiteres Mal zum Jahr 1244 erwähnt, als er die kai-
serliche Stellungnahme zu den englischen Geldzahlungen an den Papst über-
brachte. Im Unterschied zu den Chronica Majora verweist Matthäus Paris 
hier ausdrücklich auf die Verpflichtungen Englands gegenüber der römischen 
Kirche, die aus dem seit 1213 bestehenden Lehnsverhältnis erwachsen waren, 
und rückt auf diese Weise Gualterius’ Argumente gegen eine englische Un-
terstützung des Papstes in den Hintergrund.182 Zu erklären ist diese deutlich 
zurückhaltende Darstellung des Gualterius mit der Tatsache, dass sich die 
Sichtweise des Matthäus Paris in der Historia Anglorum insgesamt zugun-
sten Heinrichs III. und Papst Innozenz’ IV. verschob, während Friedrich II. 
posthum – das Werk wurde 1253/54 geschrieben – deutlich unvorteilhafter ge-
zeichnet und ihm insbesondere eine mangelnde Sorge um das Heilige Land 
sowie die Kirche insgesamt vorgeworfen wird.183 Somit liegt mit der Historia 
Anglorum ein kurzzeitiger Perspektivwechsel des Matthäus Paris vor, der auf 
einen veränderten und nun hofnahen Adressatenkreis zurückzuführen ist.184 In 
der 1254 begonnenen Überarbeitung und Fortsetzung seiner Chronica Majora 
kehrt Matthäus Paris wieder zur antipäpstlichen Haltung wie auch zu seiner 
Kritik an Heinrich III. zurück. Hier dürften die politischen Entwicklungen 
ausschlaggebend gewesen sein, denn England geriet, nachdem Heinrich III. 
mit seinem Versuch, seinen Sohn Edmund als sizilischen König zu installieren, 
gescheitert war, in eine finanzielle Abhängigkeit von der römischen Kurie, die 
Matthäus Paris kritisierte.185 

 180 Vgl. Matthäus Paris , Chronica Majora 4, ed. Luard, S. 538: Temporibus quoque sub eisdem, 
Frethericus quem nominare imperatorem prohibet ecclesia, ut famam suam restauraret, quam 
de haeresi praecipue laesam enormiter sentiebat, hanc epistolam nobilibus Angliae, quos omnes 
cum rege sperabat viriliter contra importunitates Romanae curiae certaturos, duxit transmit-
tendam.

 181 Vgl. Matthäus Paris , Historia Anglorum 3, ed. Madden, S. 12.
 182 Vgl. ebd. 2, S. 492 sowie Weiler, Stupor mundi, S. 86.
 183 Vgl. Sommerlechner, Stupor mundi, S. 144; Weiler, Stupor mundi, S. 86f.; ders . , Writing 

of history, S. 276.
 184 Möglicherweise war die Historia Anglorum Heinrich III. gewidmet. Vgl. dazu sowie zu weite-

ren Anhaltspunkten für einen hofnahen Adressatenkreis Weiler, Stupor mundi, S. 63f., 87f.
 185 Vgl. zum Kontext Weiler, Henry III; ders . , King Henry III, S. 147–171; speziell zur Sicht-

weise des Matthäus Paris ders . , Candidacy. 
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Die Bewertung des Handelns von Gualterius de Ocra steht und fällt in den 
Werken des Matthäus Paris mit der jeweiligen Perspektive, in der die Aktivitä-
ten Friedrichs II. in England, aber auch in einem weiteren Kontext betrachtet 
werden. Ähnlich wie Guarinus in der Darstellung des Alexander von Telese 
und Petrus Diaconus wird auch Gualterius de Ocra bei Matthäus Paris im 
Spiegel der herrscherlichen Person betrachtet. Folgerichtig bezeichnet ihn der 
Chronist auch – abgesehen vom magister-Titel – überwiegend in seiner Funkti-
on als nuntius oder consiliarius specialis.186 Nicht zuletzt aufgrund der inserier-
ten Briefe und mündlichen Informationen, die der Geschichtsschreiber erhielt, 
war Matthäus Paris aber auch der geistliche Stand des Gualterius bekannt. So 
bezeichnet er ihn zwar nicht direkt als Kaplan, aber an drei Stellen ausdrück-
lich als clericus Fretherici.187 Weshalb der Chronist allerdings die 1247 erfolgte 
Wahl des Gualterius zum Erzbischof von Capua begrifflich nicht reflektierte, 
ist nicht leicht zu beantworten. Neben Unkenntnis der Sachlage oder mangeln-
der Bedeutung, die Matthäus diesem Amt für die Tätigkeiten des Gualterius 
als kaiserlichem Gesandten zugeschrieben haben könnte, ist das Verschweigen 
des Elektenstatus vielleicht damit zu erklären, dass auch die inserierten kaiser-
lichen Dokumente hierauf nicht Bezug nehmen.188 Dies würde noch einmal 
verdeutlichen, dass Matthäus Paris letztlich auch nur die Informationen über 
Gualterius de Ocra verwerten und in seine Perspektive einfügen konnte, die 
ihm nach St. Albans übermittelt wurden.

c) Rolle und Funktion der sizilischen Kapläne im Spiegel der Hofkritik des  
Petrus von Blois

Die mit unterschiedlicher Intensität geführte mittelalterliche Kritik am Herr-
scherhof, an den Ausschweifungen des Hofpersonals, am ungehinderten Aus-
leben von Geltungssucht und Habgier, an der mangelnden Einflussnahme des 
Königs auf diesen Sittenverfall, vor allem aber an der Verweltlichung des dort 
wirkenden Klerus reicht zurück bis in die Karolingerzeit. Persönlichkeiten wie 
Walahfrid Strabo, Thegan oder auch Paschasius Radbertus zweifelten in ihren 

 186 Vgl. Matthäus Paris , Chronica Majora 4, ed. Luard, S. 161, 313, 371, 456; Matthäus 
Paris , Historia Anglorum 2, ed. Madden, S. 492. Zur an der Bezeichnung nuntius consuetus 
festgemachten Diskussion, inwieweit Gualterius de Ocra als ständiger Gesandter Friedrichs II. 
in England angesehen werden kann, vgl. Biogramm Nr. 110.

 187 Vgl. Matthäus Paris , Chronica Majora 4, ed. Luard, S. 575, 605; Matthäus Paris , Histo-
ria Anglorum 3, ed. Madden, S. 12.

 188 Kamp, Kirche 1, S. 129, Anm. 159, hat allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass die Rang-
erhöhung des Gualterius, die durch seine Wahl zum Erzbischof erfolgt war, nicht nur bei 
Matthäus Paris, sondern auch in weiteren englischen Quellen nicht zur Kenntnis genommen 
wurde.
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Werken nicht nur die moralische Integrität der geistlichen Berater Ludwigs 
des Frommen und seiner Hofgeistlichen an, sondern wandten sich auch ex-
plizit gegen die im Dienst des Königs stehenden Kapläne, die aus ihrer Sicht 
ehrgeizig nach weltlichem Ansehen und Reichtum strebten und dabei außer-
halb jeder kirchlichen Ordnung standen, da sie weder einer Mönchs- noch ei-
ner Kanonikergemeinschaft zugehörten.189 Im Zuge der Reformbewegung des 
11. Jahrhunderts erhielt diese noch stark auf die konkreten Verhältnisse unter 
Ludwig dem Frommen bezogene Kritik ein festeres Fundament. Vor dem Hin-
tergrund der allgemeinen Forderung nach strikter Trennung von weltlichen 
und geistlichen Belangen mehrten sich Stimmen wie die des Petrus Damiani, 
die die Hofgeistlichkeit wegen ihrer Beteiligung an der Königsherrschaft und 
ihrer Aufstiegschancen in höhere kirchliche Ämter verurteilten, ihnen Simonie 
und Häresie unterstellten und ihnen letztlich die Vernachlässigung ihrer eigent-
lichen Aufgaben als Seelsorger zugunsten ihrer eigenen Karriere vorwarfen.190 
Ihren Höhepunkt fand diese häufig polemische, oftmals ironisch-satirische 
und auch zunehmend moralphilosophische Kritik an den Zuständen weltlicher 
wie auch geistlicher Höfe im 12. Jahrhundert. Insbesondere der angevinische 
Hof Heinrichs II. stand dabei im Fokus der literarisch191 geführten Hofkritik, 
die die höfische Kultur mit Jagd, Musik, Tanz und Schauspiel verachtete, die 
Verdorbenheit des Hofklerus anprangerte oder den Herrscherhof mit der Höl-
le und der Verdammnis gleichsetzte, um nur einige Motive der Zeitgenossen 
zu nennen.192 

Neben Johannes von Salisbury, Walter Map, Nigellus von Longchamp und 
Giraldus Cambrensis gehört auch Petrus von Blois zu den viel zitierten Hofkri-
tikern des späten 12. Jahrhunderts. Ihm kommt insofern eine besondere Bedeu-
tung zu, als er nicht nur an den geistlichen Höfen der Erzbischöfe von Rouen 
und Canterbury gearbeitet und sich 1182/83 über einen längeren Zeitraum am 
Hof Heinrichs II. aufgehalten hatte, sondern ihm auch die Verhältnisse am si-

 189 Vgl. dazu Köhn, Militia curialis, S. 242–244; Szabó, Hof, S. 351f.
 190 Vgl. Köhn, Militia curialis, S. 248–251; Szabó, Hof, S. 352f.; Jaeger, Entstehung, S. 88f., 

91–93. Zur mittelalterliche Hofkritik als Forschungsgegenstand vgl. Schnel l , Curialitas, 
S. 77–87.

 191 Zu den rechtlichen Bestimmungen des Dritten Laterankonzils, die den Dienst von Klerikern 
an weltlichen Herrscherhöfen untersagten, vgl. Lateranense III, c. 12, S. 218. Die Reichweite 
dieser normativen Grundsätze blieb jedoch beschränkt, da Geistliche in der Praxis auch weiter-
hin an weltlichen Herrscherhöfen beschäftigt wurden und die Kritik an dieser Situation primär 
literarisch geführt wurde. Vgl. Cotts , Dilemma, S. 133.

 192 Vgl. zur Kritik am angevinischen Hof Heinrichs II. Uhlig, Hofkritik, S. 27–136; Szabó, Hof, 
354–362; Jaeger, Entstehung, S. 89f.; zur in Versform gestalteten Kritik vgl. Stein, Clericus; 
zur volkssprachlichen Kritik des 12. und 13. Jahrhunderts Reuvekamp-Felber, Volksspra-
che, S. 325–339; zur Kritik des 12. Jahrhunderts an anderen europäischen Höfen Szabó, Hof, 
S. 362–371.
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zilischen Hof während der Minderjährigkeit Wilhelms II. vertraut waren: 1166 
war Petrus im Umfeld Stephans von Perche ins Königreich Sizilien gekommen 
und hatte in Palermo als Erzieher Wilhelms II. gewirkt, bevor er zwei Jahre 
später aufgrund der mit Stephans Sturz eingetretenen politischen Veränderun-
gen das Königreich Sizilien wieder verlassen und nach Rouen zurückzukehren 
musste.193 Selbst wenn Petrus von Blois weder unter Wilhelm II. noch unter 
Heinrich II. als königlicher Kaplan nachweisbar ist,194 stand er doch zeitlebens 
vor dem Problem, seine Tätigkeiten an den geistlichen und weltlichen Höfen 
angesichts der zeitgenössischen wie auch seiner eigenen Hofkritik legitimieren 
und rechtfertigen zu müssen. Denn er war ein Kenner des erzbischöflichen 
und königlichen Hofalltags, zugleich aber auch ein literarisch gebildeter Welt-
geistlicher, der die Forderungen der Kirchenreform begrüßte und die Kritik 
an Hofgeistlichen für angemessen hielt.195 In seinen Briefen, vor allem aber in 
seiner um 1198 geschriebenen Invectiva in depravatorem 196 thematisiert Petrus 
mehrfach dieses Dilemma, auf der einen Seite die Notwendigkeit des Hofs als 
politisches Steuerungsmoment geistlicher und weltlicher Herrschaft erkannt 
zu haben, auf der anderen Seite aber durch seine Tätigkeiten in einem verwelt-
lichten Umfeld dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, den von Zeitgenossen und 
ihm kritisierten Weg selbst eingeschlagen zu haben.197 

Über das Königreich Sizilien äußert sich Petrus von Blois retrospektiv in 
mehreren Briefen. Die Themen, die hier zur Sprache kommen, sind durchaus 
vielfältig, unterliegen aber meist einem abwertenden Grundtenor, wenn Petrus 
beispielsweise das ungesunde Klima, das schlechte Essen, die charakterlose Be-
völkerung oder auch die Bedrohung durch den Ätna und Naturkatastrophen 
wie das Erdbeben in Catania von 1169 beschreibt und die aus seiner Sicht un-
haltbaren Zustände dieser regio infernalis mit den Segnungen des angevinischen 

 193 Zu den wichtigsten Lebensstationen des Petrus von Blois vgl. Cotts , Dilemma; ders . , Peter 
of Blois, S. 69; Franke, Identität, S. 10f. 

 194 In der Literatur wird häufig davon ausgegangen, dass Petrus von Blois Kaplan Heinrichs II. 
gewesen ist. Vgl. etwa Schreiner, Hof, S. 92. Belege für diese These finden sich in den Quellen 
allerdings nicht. In Palermo wirkte Petrus ausschließlich als Lehrer Wilhelms II. und vielleicht 
auch als sigillarius, am Hof Heinrichs II. war er als Vertreter des Erzbischofs von Canterbury 
anwesend. Vgl. dazu Köhn, Autobiographie, S. 694.

 195 Vgl. Köhn, Militia curialis, S. 254.
 196 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Sp. 1113–1126. Petrus von Blois recht-

fertigte mit dieser Schrift im Sinne einer Lebensbilanz seine eigene Laufbahn gegenüber einem 
anonymen Kleriker und wandte sich gegen den Vowurf, selbst zu den Hofgeistlichen gehört 
zu haben, die nur nach Reichtum und Ansehen strebten. Vgl. Cotts , Dilemma, S. 132f. Zur 
Bedeutung der Briefe des Petrus von Blois, die er selbst 1184 auf Veranlassung König Hein-
richs II. von England in eine Sammlung zusammenfügte und später teilweise überarbeitete, vgl. 
Köhn, Autobiographie, S. 693–698; Wahlgren, Letter Collections, insb. S. 41–65.

 197 Vgl. Schreiner, Hof, S. 119; Cotts , Peter of Blois, S. 71; ders . , Dilemma, S. 134. 
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Reichs bzw. seiner Heimat Blois kontrastiert.198 Neben solchen allgemeinen 
Charakterisierungen des Königreichs und seiner Bewohner kommt Petrus aber 
auch auf seinen eigenen Aufenthalt auf Sizilien, insbesondere die Umstände 
seiner Ankunft und Ausreise199 sowie mehrfach auf seine Erfahrungen am Pa-
lermitaner Königshof zu sprechen. Dabei klingt auch seine Einschätzung der 
königlichen Kapläne und ihrer Stellung am Hof an. 

Spätestens im Sommer 1171200 schrieb Petrus einen Brief an G. capellanus 
regis Siciliae, hinter dem sich mit großer Sicherheit der mittlerweile zum Erz-
bischof von Palermo aufgestiegene Gualterius verbirgt. Denn Petrus spricht 
seinem Briefpartner einen großen Einfluss auf den jungen König zu, womit auf 
die Tätigkeiten des Gualterius als tutor Wilhelms II. angespielt sein dürfte, die 
auch durch weitere Quellenzeugnisse nachweisbar sind.201 Weshalb Petrus von 
Blois bei der Kennzeichnung seines Adressaten nicht auf dessen vor kurzem 
erworbenes Amt als Erzbischof eingeht, muss dahin gestellt sein; vielleicht war 
die Nachricht von der im September 1169 erfolgten Weihe des Gualterius noch 

 198 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 46, S. 133–337 sowie Ep. 93, insb. Sp. 
292. Zu den als Stilmittel zu verstehenden Kontrastierungen vgl. auch Gatto, Pietro di Blois, 
S. 70–72; Loud, Kingdom, S. 560; zum Verhältnis des Petrus zu Sizilien insgesamt auch ders . , 
Church, S. 256f.

 199 Zur Reise nach Süditalien im Umfeld des Stephan von Perche, die Petrus retrospektiv als Beleg 
für den gefahrenvollen Aufenthalt wertet, vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, 
Ep. 46, Sp. 133. Zur Ausreise vgl. ebd., Ep. 90, S. 282f.; Cotts , Dilemma, S. 27f. 

 200 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 10, S. 27–32. Die Datierung des Briefs 
ergibt sich aus dem Umstand, dass Petrus hier auf die Vakanz des Bistums Agrigent eingeht, 
die nach dem Tod des Gentilis, der zuletzt im März 1171 erwähnt wird, entstanden war und 
erst durch die Wahl des Bartholomeus im Dezember 1171 beendet wurde. Vgl. dazu Loud/
Wiedemann, Introduction, S. 27, Anm. 69; Kamp, Kirche 3, S. 1147, Anm. 11. Zu weiteren 
Datierungsvorschlägen, teilweise mit anderer Argumentation vgl. Hoffmann, Hugo Falcan-
dus, S. 154 (1171); Schl ichte, König, S. 15, Anm. 50 (1168 bis 1171); Franke, Identität, S. 11, 
Anm. 47 (1169 bis 1171). Die Tatsache, dass Petrus in seinem Brief noch auf die Rolle des 
Erzbischofs Romuald von Salerno und des Grafen Roger von Avellino eingeht, obwohl diese 
nach Mai 1169 als Familiaren nicht mehr nachweisbar sind, könnte auf eine fehlende Informa-
tionsübermittlung zurückzuführen sein. 

 201 Vgl. etwa Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 15, S. 58: Gualterius quoque Cepha-
ludensis archidiaconus, preceptor pueri … Zur Passage bei Petrus von Blois vgl. Petrus von 
Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 10, Sp. 27 u. 31: Tu vero cum scias eum [d. h. Wilhelms II.] 
statuam esse, et truncum inutilem … Habet tuarum continentia litterarum, quod ipsum primo 
blande et amicabiliter convenisti … In einem späteren Brief an Gualterius geht Petrus erneut 
direkter auf dessen Lehrtätigkeit ein. Vgl. ebd., Ep. 66, S. 198. Gegen eine Identifizierung des 
Kaplans G. mit Gualterius hat sich Gatto, Pietro di Blois, S. 58–60, ausgesprochen, der unter-
schiedlich vertraute Anreden zwischen diesem Brief und dem sicher an Gualterius adressierten 
Brief von 1174/75 (Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 66, S. 195–210) beob-
achtet hat und zudem darauf verweist, dass Gualterius hier mit der Namensvariante Walterius 
angesprochen wird. Allerdings ist hier zu beachten, dass gerade bei dem Namen Gualterius 
häufig alternative Schreibweisen überliefert sind. 
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nicht bis zu ihm vorgedrungen.202 Petrus nimmt in seinem Brief die Nachricht, 
Graf Robert von Loritello habe versucht, seinen Bruder als neuen Bischof von 
Agrigent einzusetzen, zum Anlass, um die Situation am Palermitaner Hof zu 
Beginn der selbstständigen Herrschaft Wilhelms II. zu reflektieren. Zunächst 
kritisiert er die Einflussnahme zweier nicht namentlich genannter Berater auf 
den jungen König, deren Charakter als fragwürdig und deren Ratschläge, mit 
dem Bruder des Grafen von Loritello einen Laien auf den Bischofsstuhl zu 
setzen, als Fehlentscheidungen eingestuft werden.203 Ihnen stellt Petrus von 
Blois die bis 1169 nachweisbaren Familiaren, Erzbischof Romuald von Saler-
no und Graf Roger von Avellino, gegenüber und verweist ausdrücklich auf 
ihre politische Erfahrenheit und ihre treuen Verdienste während der Minder-
jährigkeit Wilhelms II.204 Dass sich der König nicht an ihren Ratschlägen ori-
entierte, sondern auf diejenigen Berater setzte, die nur ihren eigenen Vorteil 
durch den jungen Herrscher zu verwirklichen suchten, führt Petrus zunächst 
auf die Jugend und das noch fehlende Urteilsvermögen Wilhelms II. zurück.205 
Im weiteren Verlauf des Briefs kritisiert Petrus dann direkter das Verhalten des 
Königs, der die Mahnungen des Gualterius abgewiesen und dem Grafen von 
Loritello die Verantwortung für die Bistumspolitik zugeschrieben habe.206 Am 
Ende mündet seine Kritik am sizilischen Herrscher in einen Lobpreis auf den 

 202 Zu den Umständen der Wahl vgl. die Ausführungen zu Gualterius (Nr. 27) sowie S. 253f. u. 
257f. Die Tatsache, dass Petrus von Blois von dem Aufstieg des Gualterius in das Erzbischofs-
amt offensichtlich nichts wusste, ist als Argument gegen die von Franke, Identität, vorge-
brachte These, dass Petrus mit Hugo Falcandus zu identifizieren ist, zu werten. 

 203 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 10, Sp. 29f.: Duorum mihi nomina 
expressisti, qui familiares et domestici ejus [d. h. Wilhelms II.] sunt, quorum amicitias licet igno-
biles sint mente et genere, gratantissime acceptavit; hi ipsum in hanc temeritatem excitant et 
incendunt. Sed certe inimici hominis domestici ejus … Non decebat eum manus laica ad sacra 
porrigere.

 204 Vgl. ebd., Sp. 29: Proditoria istorum consilia praetulit inconsultissimus adolescens domino Saler-
nitano, et comiti Avelini avunculis suis, quorum fidem et prudentiam necessitas regis frequenter 
experta est, qui dedecus pueri sua morte redimerent; nec regni humilitationi usque ad effusio-
nem sanguinis et perpetuitatem exsilii consentirent.

 205 Vgl. ebd., Sp. 28, 29f.: Vae terrae, cujus rex puer est … Sed populi peccatis exigentibus, elongavit 
a se amicos et proximos, incedensque per viam Roboam consilium venerandae maturitatis abje-
cit. Porro honorem sponsae suae zelabit Dominus, et malos male perdens retribuet abundanter 
facientibus superbiam. Et quia ille miserabilis adolescens in thesauros Ecclesiae consilio maligno-
rum manus rapaces injecit …

 206 Vgl. ebd., Sp. 31f.: Habet tuarum continentia litterarum, quod ipsum primo blande et amicabi-
liter convenisti; ipse autem respondit, se non esse in culpa, sed comitem Lorocelli … Doleo, quod 
ad exusandas exusationes in peccatis culpam suam transfundit in alium, quum eum humiliter 
confiteri et devote corrigere oportebat. Graviter offenditur Deus, cum quis propriam malitiam 
dissimulando, eam ministerio prosequitur alieno, scriptum est enim, manus in manu non erit 
innocens malus. 
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angevinischen König Heinrich II. und seine keinem äußeren Einfluss unterlie-
gende Kirchenpolitik.207 

Ausgehend von aktuellen Vorkommnissen auf Sizilien thematisiert Petrus 
von Blois in seinem Brief damit auf einer grundsätzlichen Ebene nicht nur das 
angemessene Zusammenspiel von eigenständiger Entscheidung eines Herr-
schers und beratender Einflussnahme seiner Vertrauten, sondern entwickelt 
auch in Auseinandersetzung mit den Beratern Wilhelms II., vor allem aber 
am Beispiel des Gualterius, Kriterien für einen idealen Hofgeistlichen. Dessen 
Aufgabe ist es demnach, den Herrscher beständig und geduldig zu ermahnen, 
zu unterweisen und zu belehren, um ihm bei der Ausübung seiner Königsherr-
schaft vollkommen uneigennützig zu helfen.208 Das angemessene Wirken eines 
Kaplans im direkten Umkreis des Herrschers bedeutet für Petrus von Blois 
allerdings nicht, dass kirchliche Ordnungen oder Rechte zugunsten des Hof-
dienstes aufgehoben werden. Nicht nur in seinem Brief an Gualterius, sondern 
auch in weiteren Briefen verweist er daher ausdrücklich auf die Notwendigkeit 
kanonischer Bischofswahlen und kritisiert sizilische Bischöfe, die sich zu lan-
ge am Königshof aufhalten und ihren Pflichten in den Diözesen nicht nach-
kommen würden.209 Die entscheidende Legitimation für einen Geistlichen, in 
der Nähe des Herrschers beratend tätig werden zu können, ohne dass ihm im 
Sinne der mittelalterlichen Hofkritik Ehrgeiz, Habgier und Streben nach per-
sönlichem Aufstieg vorgeworfen werden konnten, ist bei Petrus von Blois die 
Vermittlung von Bildung und Tugenden an den Herrscher. So schreibt er in 
einem weiteren Brief an den Erzbischof von Palermo, der 1174/75 entstanden 
sein dürfte, dass er Wilhelm II. für ein Jahr unterrichtet habe, nachdem Gualte-
rius ihm die Grundlagen der Dicht- und Literaturkunst vermittelt hatte. Nach 
seinem Weggang aus dem Königreich Sizilien habe sich der König jedoch dem 
verweltlichten, luxuriösen Leben am Hof hingegeben.210 Indem Petrus von 

 207 Ebd., Sp. 32.
 208 Vgl. ebd., Sp. 31: … cum vero eumdem iterum convenisses, te, sicut asseris, reputavit insanum; 

ideo ori tuo imposuisti silentium, proprioque ipsum arbitrio dimisisti. Quod primo usus es blan-
ditiis, prudentiae ascribo; non enim litibus exasperandi sunt principes, sed temporatius corrigen-
di, sicut Paulus apostolus ad Timotheum scribens: Servum, iniquit, Domini non oportet litiga-
re, sed ad omnes mansuetum esse, et patientem, corripientem cum modestia eos, qui resistunt 
veritati. Sed qui semel, et secundo verbum exhortationis preposueras, eamdem exhortationem 
debueras tertiasse: forte aliquid efficaciae contulisset numerus trinitatis.

 209 Vgl. ebd., Ep. 46, Sp. 135, Ep. 93, Sp. 293 u. Ep. 96, Sp. 1461 (= Alexander III , Opera omnia, 
ed. Migne). Zu letztgenanntem Beispiel vgl. auch Kamp, Kirche 3, S. 1147; Hoffmann, 
Hugo Falcandus, S. 153. Andererseits – und hier wird Petrus’ ambivalente Haltung deutlich 
– befürwortet er in einem anderen Brief die Ernennung von drei englischen Bischöfen zu Rich-
tern des Königs, die Alexander III. vorgenommen hatte. Vgl. dazu Köhn, Militia curialis, 
S. 231.

 210 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 66, Sp. 198: Scitis, quod dominus rex 
Siciliae per annum discipulus meus fuit, et qui a vobis versificatoriae atque litteratoriae artis 



280

Blois diese Passage in den Kontext der Beschreibung des englischen Königs 
Heinrichs II., seiner guten Herrschereigenschaften und seiner herausragenden 
Bildung stellt, kontrastiert er nicht nur die beiden Herrscher und lässt – wie 
auch in anderen Briefen – Heinrich II. gegenüber Wilhelm II. in deutlich vor-
teilhafterem Licht erscheinen, sondern unterstreicht auch erneut die Bedeu-
tung eines beratenden, weil gebildeten Einflusses auf den König. Überspitzt 
formuliert steht für Petrus von Blois hinter jedem erfolgreichen Herrscher ein 
weiser Kleriker, der ihn von der Versuchung allzu weltlicher Dinge abzuhalten 
hat, die seiner Aufgabe als sakral legitimiertem Herrscher entgegenstehen.211 

In diesem Zusammenhang verwundert es kaum, dass Petrus von Blois in 
mehreren seiner Briefe, in denen er auf seine Zeit am Palermitaner Königshof 
zu sprechen kommt, seine Stellung und seine Einflussmöglichkeiten auf den 
jungen König deutlich herauszustellen versucht. Dies betrifft nicht nur sein 
Tätigkeitsfeld als Erzieher Wilhelms II., sondern auch seinen Hinweis auf eine 
Intrige, mit der ihm das Erzbistum Neapel angedient worden sei, um ihn vom 
Königshof zu entfernen und seinen entscheidenden Einfluss auf den Herrscher 
zu unterbinden.212 Dass Petrus tatsächlich, wie er von sich selbst behauptete, 
nach der Regentin Margarete und dem Kanzler Stephan von Perche die ein-
flussreichste Person im Königreich Sizilien während der Minderjährigkeit Wil-
helms II. war, ist aber eher unwahrscheinlich.213 Zwar rückte er als Erzieher des 
jungen Königs in die unmittelbare Nähe des politischen Machtzentrums auf, 
doch ist nicht nachweisbar, dass er beispielsweise auch als sigillarius weitere 
Aufgaben ausübte, wie Petrus selbst in zwei Briefen angibt.214 Bedenkt man 
außerdem, dass die Gruppe um Stephan von Perche keineswegs nachhaltig am 
Königshof Fuß fassen konnte und ihr dortiges Wirken eine verhältnismäßig 
kurze Episode blieb,215 so ist das in den Briefen gespiegelte Selbstverständnis 
des Petrus von Blois wohl als Übertreibung zu verstehen, die seine eigenen 

primitias habuerat, per industriam et sollicitudinem meam beneficium scientiae plenioris obti-
nuit. Quam cito autem egressus sum regnum, ipse libris abjectis ad otium se contulit palatinum. 
Verumtamen apud dominum regem Anglorum quotidiana ejus schola est litteratissimorum con-
versatio jugis et discussio quaestionum. 

 211 Vgl. ähnlich auch Cotts , Dilemma, S. 140.
 212 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 72, Sp. 224 u. Ep. 131, Sp. 390.
 213 Vgl. ebd., Ep. 131, Sp. 390: … post reginam et Panormitanum electum, dispositio regni satis 

ad meum penderet arbitrium, quidam mei aemuli machinantes me a familiaritate regis exclu-
dere …

 214 Vgl. ebd., Ep. 90, Sp. 282 u. Ep. 131, Sp. 390. Enzensberger, Beiträge, S. 76, und Kölzer, 
Kanzlei und Kultur, S. 34, haben die Tätigkeiten des Petrus als sigillarius angezweifelt, da keine 
unabhängige Quelle über diese Aufgabe berichtet. Unkritisch dagegen Cotts , Peter of Blois, 
S. 72f.; ders . , Dilemma, S. 138; Franke, Identität, S. 11. Zum Selbstverständnis des Petrus vgl. 
auch Loud, Church, S. 256: „… it should be noted that we have no other evidence to support 
Peter’s claims as to his own prominence.“

 215 So Cotts , Dilemma, S. 27f.
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Tätigkeiten am Hof legitimieren und möglichweise zusätzlich den Eindruck 
seiner Enttäuschung über die Verhältnisse im Königreich Sizilien stilistisch 
verstärken sollte.216 

Petrus filtert seine Sicht vom Palermitaner Königshof und der dort tätigen 
Hofgeistlichkeit damit letztlich durch die Brille seines eigenen Wirkens und sei-
nes persönlichen Dilemmas, vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Hof-
kritik als Geistlicher im höfischen Umfeld zu arbeiten. Insofern überrascht es 
wenig, dass das Motiv des gelehrten und mahnenden Klerikers auch dann An-
wendung findet, wenn Petrus von Blois die Grenzen des Königreichs Sizilien 
in seinen Briefen gedanklich verlässt.217 Selbst in seinem vieldiskutierten Brief 
von 1183/84, in dem Petrus von Blois harsch mit den Kaplänen des englischen 
Königs Heinrichs II. ins Gericht geht und herausstellt, dass ihr Verhalten, sich 
nicht in den Dienst Christi, sondern in den weltlichen Dienst eines Herrschers 
zu stellen, am Ende zum Tod der Seele führen würde,218 kritisiert er nur die 
Praxis, den geistlichen Hofdienst als Form der Unterweisung und Zurecht-
weisung von Herrschern mithilfe biblischer Beispiele zur Rechtfertigung des 
eigenen Ehrgeizes heranzuziehen, nicht aber diese grundlegende Begründung 
für das höfische Wirken von Klerikern an sich.219 

Vor dem Hintergrund dieses wiederkehrenden Spannungsfelds von unlau-
terem Ehrgeiz und selbstloser pastoraler sowie intellektueller Beratung eines 

 216 Zum Selbstbewusstsein, das Petrus von Blois nachgesagt wird, vgl. Enzensberger, Beiträge, 
S. 76; Kölzer, Kanzlei und Kultur, S. 35; Franke, Identität, S. 11. Besonders deutlich wird der 
Aspekt der Stilisierung, wenn man bedenkt, dass Petrus von Blois etwa die Episode über das 
ihm angetragene Erzbistum erst in einer überarbeiteten Version des Briefs einfügt. Vgl. dazu 
Cotts , Dilemma, S. 139, Anm. 23. Gegen die These, Petrus sei durch die Umstände seines Auf-
enthalts im Königreich Sizilien so bitter enttäuscht worden, dass sein weiteres Leben dadurch 
maßgeblich geprägt worden sei, haben sich kritisch Cotts , Dilemma, S. 139, und Köhn, Noch 
einmal, S. 510, geäußert.

 217 Vgl. Cotts , Dilemma, S. 141–151, insb. 147: „Wisdom was for Peter essential to fulfilling pas-
toral duty, so it naturally figured in his defence of bishops who served the king.“

 218 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 14, Sp. 42–51; Bent, Chapel Royal, 
S. 87; Uhlig, Hofkritik, S. 99–104; Köhn, Militia curialis, S. 231–233, 256f.; Jaeger, Entste-
hung, S. 93–95; Cotts , Dilemma, S. 151–158. 

 219 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 14, Sp. 46: Ad correctionem et eru-
ditionem regum, inquiunt, missi sunt, Moyses ad Pharaonem, Jeremias ad Sedechiam, Elias ad 
Achab, Joiadas ad Josiam. O clerice curialis, nunquid Dominus misit te ad regem? In obsequium 
ejus te misit, aut potius intrusit ambitio. Auch in Brief 150, der die in Brief 14 geäußerte Kritik 
zurücknahm, verweist Petrus auf die Notwendigkeit des Ratschlags und der Unterweisung von 
Königen durch Kleriker, sofern sie nicht dem Streben nach eigenem Vorteil unterliegen. Vgl. 
ebd., Ep. 150, Sp. 439–442, insb. Sp. 441; zum Brief Uhlig, Hofkritik, S. 104f.; Jaeger, Entste-
hung, S. 124–126. Zum nicht nur bei Petrus von Blois, sondern in der hofkritischen Literatur 
des Hochmittelalters insgesamt gängigen Bild des Geistlichen als weisem Ratgeber und Lehrer 
eines Herrschers vgl. auch Cotts , Dilemma, S. 132.
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Herrschers220 sagen die Briefe, in denen Petrus von Blois auf den Palermitaner 
Königshof zu sprechen kommt, nur wenig Konkretes über die tatsächlichen 
dortigen Verhältnisse aus. Im Unterschied zur Charakterisierung der Kapläne 
am angevinischen Hof Heinrichs II. bleibt die Rolle und Bedeutung der sizi-
lischen Kapläne auffallend unscharf. Abgesehen von dem Hinweis auf die von 
Wilhelm II. nicht begrüßten Ratschläge des Gualterius, die Petrus zum Anlass 
nimmt, um auf sein Ideal eines Hofgeistlichen zu sprechen zu kommen, finden 
sich in den Briefen weder Reflexionen über die Kapläne und ihre Tätigkei-
ten noch über die Cappella Palatina als Standort der Hofgeistlichkeit, obwohl 
doch mehrere Passagen nicht nur allgemein den Verhältnissen im Königreich, 
sondern auch den Zuständen am Königshof gewidmet sind.221 Sizilien blieb 
demnach für Petrus von Blois eine Episode, die zwar vor dem Hintergrund der 
persönlichen Erfahrungen reflektiert, nicht aber als Folie für seine Hofkritik 
herangezogen wurde.

3. Ergebnis

Josef Fleckenstein hat in seinen Arbeiten herausgestellt, dass die Beschaffenheit 
und Funktion der deutschen Hofkapelle in erzählenden Quellen kaum behan-
delt werde und nur anhand der überlieferten urkundlichen Zeugnisse zu grei-
fen sei.222 Für das Königreich Sizilien lässt sich dieser Befund bestätigen, auch 
wenn er hier nicht auf die Vorstellung von Hofkapelle als einer Institution, von 
der Fleckenstein geleitet war, sondern auf die Wahrnehmung der Kapläne als 
Einzelpersonen wie als Gruppe zu übertragen ist. Fragt man nach den Grün-
den für die geringe Resonanz, die sizilische Kapläne in der damaligen Historio-
graphie fanden, so lässt sich zunächst ein unterschiedlicher Kenntnisstand der 
Zeitgenossen über die Tätigkeiten der Kapläne konstatieren. Als signifikan-
tes Beispiel mögen Gualterius de Ocra und seine Tätigkeiten im Umfeld des 
Konzils von Lyon dienen. Kaum ein annalistisch oder chronikalisch angelegtes 
Werk der damaligen Zeit berichtet nicht über die Abläufe des Konzils und die 

 220 Zum Thema des Ehrgeizes, das sich als roter Faden durch das Werk des Petrus von Blois zieht, 
vgl. Cart l idge, Intruder, S. 84f.; zum Ideal eines höfischen Klerikers, auch im Vergleich zu 
anderen Formen zeitgenössischer Hofkritik komprimiert Cotts , Critique.

 221 Die These von Cotts , Dilemma, S. 140, dass Petrus von Blois mit seinem Hinweis auf den 
verweltlichten Königshof (otium palatium) auf die Cappella Palatina und die dort ansässigen 
Kapläne angespielt haben könnte, ist nicht haltbar, da die Bezeichnung nicht spezifisch genug 
ist, um auf die Palastkapelle zu verweisen. Insofern ist auch hier kein direkter Bezug von Hof-
kritik und Hofgeistlichkeit auszumachen.

 222 Vgl. Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 1; Klewitz, Königtum, S. 102f., der darauf verweist, 
dass Kapläne in erzählenden und urkundlichen Quellen häufig nicht als solche ausgewiesen 
werden.
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Absetzung des Kaisers,223 doch bleibt die Rolle des Gualterius de Ocra durch-
weg unerwähnt, während Thaddeus de Suessa und Petrus de Vinea zumindest 
von einigen Geschichtsschreibern als kaiserliche Vertreter wahrgenommen 
werden.224 Einzig in den Chronica Majora des Matthäus Paris scheinen die Tä-
tigkeiten des Gualterius im Rahmen des Konzils auf – doch dies nicht zufällig, 
sondern weil der Geschichtsschreiber über vergleichsweise gute Informanten 
verfügte und ihm außerdem ein Brief Friedrichs II. an Heinrich III. vorlag, aus 
dem Gualterius’ Wirken während des Konzils hervorgeht.225 Auch wenn nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass die übrigen Geschichtsschreiber Gualterius’ 
Handeln – aus welchen Gründen auch immer – bewusst verschwiegen,226 so 
scheint doch ein Grund für die fehlende Reflexion der sizilischen Kapläne in 
mangelnden Kenntnissen über deren Tätigkeiten zu liegen, die sicherlich auch 
darauf zurückgeführt werden müssen, dass die Kapläne häufig in zweiter Reihe 
agierten. Denn während Thaddeus de Suessa in Lyon als entscheidender Ver-
treter des Kaisers auftrat, wirkte Gualterius, um noch einmal dieses Beispiel zu 
bemühen, als Informationsvermittler zwischen dem Konzil und Friedrich II. 
eher im Hintergrund.227 Neben Unkenntnis der Sachlage ist als zweiter Grund 
für die geringe Resonanz der Kapläne in der zeitgenössischen Historiographie 
ein mangelndes Interesse an den Tätigkeitsfeldern und Lebensumständen der 
Kapläne anzuführen. Besonders augenfällig wird dies in den Zeugnissen, die 
sich intensiv mit der Beschaffenheit des normannischen Königshofs ausein-
andersetzen, wie dem Liber de Regno Sicilie des Hugo Falcandus oder den 
Briefen des Petrus von Blois. Sowohl Hugo Falcandus, der auf verschiedene 
Personengruppen, etwa die im Palast wirkenden Muslime, oder einzelne Funk-
tionsträger wie Notare und Verwaltungsbeamte zu sprechen kommt, als auch 
Petrus von Blois erscheinen die Kapläne nicht als reflexionswürdige Personen-
gruppe, obwohl beide Autoren doch eigene Erfahrungen am Hof in ihre Werke 

 223 Vgl. dazu auch Sommerlechner, Stupor mundi, S. 193–202.
 224 Vgl. etwa Annales Stadenses, ed. Lappenberg, S. 369: Papa in Burgundiam Lugdunum, quae 

prima sedes est Galliarum, veniens, post festum sancti Iohannis baptistae ibidem concilium ce-
lebravit, et quintam partem ab ecclesiis reddituum requisivit. Imperator pro se nuncios misit, 
inter quos erat quidam Thaddeus, dominus legum, qui pro eo elegantissime allegavit, ita ut 
plurimorum sibi audientiam conquireret et favorem. Als weiteres Beispiel vgl. Sal imbene de 
Adam, Chronik, ed. Holder-Egger, S. 200: Imperator miserat iudicem Tadeum et Petrum 
de Vinea – quem maxime diligebat, et super omnes alios in curia imperatoris erat – et quosdam 
alios Lugdunum ad papam Innocentium quartum, ut impedirent papam, ne festinaret ad depo-
sitionem ipsius.

 225 Vgl. Matthäus Paris , Chronica Majora 4, ed. Luard, S. 542.
 226 Wenn beispielsweise Sal imbene de Adam, Chronik, ed. Holder-Egger, S. 200, auf wei-

tere Gesandte Friedrichs II. verweist, die er nicht namentlich nennt, so lässt sich weder über-
prüfen, ob er Gualterius de Ocra zu ihnen rechnete, noch ob er überhaupt Kenntnis von seinen 
Aktivitäten während des Konzils hatte.

 227 Vgl. dazu S. 199f.
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einspeisen konnten. Vor allem der Umstand, dass Petrus von Blois vor dem 
Hintergrund seiner Suche nach dem idealen Hofgeistlichen die Verhältnisse am 
Hof Wilhelms II. nicht einbezieht, sondern sich nur auf die Hofsituation unter 
Heinrich II. stützt, ist hier ein nachdrücklicher Beleg dafür, dass die sizilischen 
Kapläne im Horizont des Briefautors von geringem Interesse waren.228 Weshalb 
ein Autor aber dem Tätigkeitsprofil der Kapläne keine Bedeutung beimaß, ist 
in den meisten Fällen kaum zu ermitteln. Lediglich eine Passage bei Romuald 
von Salerno liefert hier ein mögliches Motiv. Denn der Salernitaner Erzbischof 
beschreibt in seiner Chronik als einziger Zeitgenosse den seelsorglich-litur-
gischen Aufgabenbereich der an der Cappella Palatina ansässigen Kapläne.229 
Dass die übrigen Historiographen diesen Aspekt des Tätigkeitsprofils der Ka-
pläne unkommentiert ließen, dürfte weniger auf einen Informationsvorsprung 
des Salernitaner Erzbischofs zurückzuführen sein. Vielmehr ist hier davon 
auszugehen, dass pastorale und liturgische, vielleicht auch weitere Aufgaben 
der Kapläne von den Zeitgenossen als selbstverständlich angesehen und daher 
nicht für berichtenswert erachtet wurden.

Eng mit einem unterschiedlich ausgeprägten Interesse am Wirken der Ka-
pläne ist die Frage nach der Darstellungsabsicht der historiographischen und 
brieflichen Zeugnisse verbunden. Nicht nur Hugo Falcandus und Petrus von 
Blois, sondern auch die angeführten normannischen und staufischen Ge-
schichtsschreiber filtern die Tätigkeiten der Kapläne stets auf der Basis der ver-
folgten Intention ihrer Werke. In der Regel wird das Handeln der sizilischen 
Herrscher als Maßstab angesetzt, so dass die Bewertung des einzelnen Kaplans 
stark davon abhängt, ob der König in einem günstigen Licht oder abwertend 
dargestellt werden sollte. Aus der Sicht eines Alexander von Telese, Petrus 
Diaconus oder Matthäus Paris handelte die Person eines (ehemaligen) Kaplans 
daher kaum eigenständig, sondern vertrat vielmehr die Interessen des Herr-
schers.230 Allerdings unterliegt diese funktionale Wahrnehmung der Kapläne 
einer deutlichen inhaltlichen Begrenzung, wenn kein Kaplan in der Historio-
graphie als solcher begrifflich ausgewiesen wird, sondern alternative, mit dem 
magister-Titel auch deutlich unscharfe Terminologien zu ihrer Bezeichnung 

 228 Auch wenn man davon ausgehen kann, dass Petrus von Blois seine Briefe in Sammlungen zu-
sammenfügte, so muss doch am Ende offen bleiben, ob er nicht weitere Briefe, die den sizili-
schen Königshof und die Situation der Hofgeistlichen betrafen, verfasste, die als Einzelstücke 
verloren gingen. Vgl. zur grundsätzlichen Frage nach dem Verhältnis von Sammlung und Ein-
zelüberlieferung Wahlgren, Letter Collections, S. 186–191.

 229 Vgl. Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 254, u. oben S. 260f.
 230 Bei Hugo Falcandus wird dieses Prinzip umgekehrt, wenn Gualterius ein maßgeblicher Ein-

fluss auf den jungen König Wilhelm II. unterstellt wird. Hier erscheint der noch wenig selbst-
ständige König im Licht des Gualterius und seiner Handlungen. Vgl. dazu S. 254.
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verwendet werden.231 Dies deutet darauf hin, dass für die Historiographen die 
Person und deren Verhältnis zum Herrscher entscheidender war als der Status 
als Kaplan. Auf diese Weise dürfte sich auch erklären, weshalb die angeführten 
historiographischen Zeugnisse allenfalls auf bestimmte Kapläne oder Perso-
nen, die vormals als Kapläne nachweisbar sind, sowie ihre Handlungen einge-
hen, aber kaum die sizilischen Kapläne als Kollektiv reflektieren.232

Wie sehr die mangelnde Wahrnehmung der Kapläne durch die Zeitgenos-
sen von mehreren Faktoren geleitet sein konnte, verdeutlicht abschließend der 
Blick in die angevinische Geschichtsschreibung. Hier wirkte sich zum einen 
die räumliche Distanz zu Ereignissen, an denen Kapläne beteiligt waren, aus, 
durch die eine Kenntnis ihrer ohnehin eher im Verborgenen ablaufenden Ak-
tivitäten deutlich erschwert wurde. Matthäus Paris, dem es durch seine Infor-
manten gelang, diese Kluft zu überbrücken, ist hier als Ausnahme zu werten. 
Zum Zweiten lässt sich beobachten, dass die englische Historiographie dem 
normannischen und staufischen Südreich insgesamt ein erstaunliches Desinter-
esse entgegenbrachte und nur äußerst selektiv dortige Vorgänge reflektierte, so 
dass sich auf diese Weise zusätzlich erklärt, weshalb die sizilischen Kapläne im 
angevinischen Reich kaum Beachtung fanden.233 

 231 In den Chronica Majora und der Historia Anglorum wird Gualterius de Ocra zwar mehrmals 
als capellanus bezeichnet, doch betrifft dies ausschließlich die inserierten Briefe Friedrichs II. 
Vgl. dazu S. 269f. Eine Ausnahme bildet lediglich Petrus von Blois, der Gualterius in einem 
Brief ausdrücklich als Kaplan des Königs bezeichnet. Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, 
ed. Migne, Ep. 10, S. 27.

 232 Erschwerend kommt hinzu, dass bei Kaplänen, die in höhere Ämter aufstiegen, nicht gesichert 
ist, ob sie weiterhin zur Gemeinschaft der Kapläne zu rechnen waren bzw. den Zeitgenossen 
diese Verbindung zur Hofkapelle bekannt war. Im Sinne einer Wahrnehmung der Kapläne als 
Gruppe liefern lediglich die Marbacher Annalen aus der räumlichen Distanz zum Jahr 1195 
den Hinweis, Heinrich VI. habe an Karfreitag vor dem für Ostern einberufenen Hoftag von 
Bari in Anwesenheit von dreien seiner Kapläne das Kreuz genommen: Annales Marbacenses, 
ed. Bloch, S. 65: Eodem anno in parasceue apud Varum imperator crucem secreto, tribus tan-
tum ex capellanis suis presentibus, ab episcopo Sutrensi accepit. Als weiteres, allerdings nicht-
historiographisches Beispiel, in dem die Kapläne als Gesamtgruppe genannt werden, vgl. eine 
Urkunde Friedrichs II. von 1220, die auch die capellani et barones curiae unterzeichneten: 
Acta, ed. Böhmer, S. 247 Nr. 279.

 233 Vgl. Loud, Regno; ders . , Kingdom. Als Beispiel lässt sich auch Johannes von Salisbury her-
anziehen, der in seiner Historia Pontificalis über die sizilischen Bischöfe und die Rolle des 
Herrschers bei Bistumsbesetzungen nachdenkt, sich aber auch nicht mit den Kaplänen befasst: 
John of  Sal isbury, Historia Pontificalis, ed. Chibnal l , c. 32, S. 65f., sowie oben S. 107, 
Anm. 171.
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I V.  D A S  E N D E  D E R  H O F K A P E L L E ?  O D E R :  
V O M  W E RT  S I Z I L I S C H E R  K A P L Ä N E  F Ü R  

H E R R S C H E R  U N D  K Ö N I G R E I C H 

Nimmt man alle Befunde zur zeitgenössischen Terminologie, zu den Tätig-
keitsfeldern und Lebensumständen der Kapläne und zu ihrer Wahrnehmung 
durch die Zeitgenossen zusammen, so ist abschließend zu fragen, ob im König-
reich Sizilien während des 12. und 13. Jahrhunderts tatsächlich eine Hofkapelle 
existierte, die sich gemäß den von der Forschung festgesetzten Kriterien durch 
eine Organisation mit hierarchischen und dauerhaften Strukturen, verfestigten 
Aufgaben und Zuständigkeiten, eine konstante materielle Ausstattung, eine 
erkennbare Herrscherbindung der Kapläne und eine eindeutige Funktion als 
herrschaftsstabilisierendes Instrument des sizilischen Königs auszeichnete.1 

Nach Auswertung der Quellenzeugnisse lässt sich ein Vorsteher, der allen 
Kaplänen im Königreich Sizilien übergeordnet gewesen wäre, im gesamten 
Zeitraum der normannischen und staufischen Herrschaft weder terminolo-
gisch noch inhaltlich fassen. Vielmehr beruht die von der Forschung ins Spiel 
gebrachte Bezeichnung eines Kaplans als magister capellanus bzw. capellanus 
maior, mit der eine dem archicapellanus im Reich entsprechende Hierarchisie-
rung ausgedrückt worden sei, auf einer gleich mehrfachen Fehleinschätzung. 
Zum einen sind die von Joseph Carafa und Harry Bresslau angeführten Belege 
äußerst zweifelhaft, wenn eine mittlerweile als Fälschung zu wertende Urkunde 
Rogers II. von 1148 und ein ausschließlich in der Chronik des Petrus Diaconus 
überliefertes, als gefälscht angesehenes Schreiben Lothars III. herangezogen 
wird, in dem der Terminus magister capellanus zwar begegnet, aber nicht als 
gängiger Begriff, sondern als Wortschöpfung des Chronisten angesehen wer-
den muss. Zum anderen zeigt eine gezielte Durchsicht der Quellen, dass Kaplä-
ne zwar häufiger als magister und capellanus bezeichnet werden konnten, die 
verbindende Bezeichnung als magister capellanus allerdings nur in zwei Fällen 
nachweisbar ist. Hinzu kommt, dass der Terminus magister in normannischer 
und auch noch in staufischer Zeit nicht zwangsläufig auf ein Leitungsamt ver-
weisen musste, so dass in der Gesamtschau der Einzelbelege kaum von einem 

 1 Vgl. zu den von der Forschung entwickelten und von Hans Martin Schaller auf die Verhältnisse 
im Königreich Sizilien übertragenen Kennzeichen einer Hofkapelle S. 2f., 6.
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allgemeinen Vorsteher der Hofkapelle gesprochen werden kann, zumal kein 
Kaplan nachweisbar wäre, der aufgrund seiner Aufgaben und Tätigkeiten über 
eine hierarchisch höher stehende Position als seine Kaplanskollegen verfügt 
hätte.2 

Ebenso wenig lässt sich bestätigen, dass die Kapläne in weltlicher Hinsicht 
dem Kämmerer unterstanden.3 Zwar sind in staufischer Zeit vereinzelt Ver-
bindungen festzustellen, wenn in zwei Fällen der Kämmerer an der Pfrün-
deneinsetzung eines Kaplans an der Cappella Palatina beteiligt war.4 Doch 
ermöglichen diese Belege nicht nur in quantitativer Hinsicht kaum eine Verall-
gemeinerung für die staufische, geschweige denn für die gesamte untersuchte 
Periode, sie sind auch deshalb zurückhaltend zu bewerten, weil dem Kämme-
rer nicht nur finanzielle Tätigkeiten, sondern auch der Bereich der zivilen Ge-
richtsbarkeit und die Kontrolle städtischer Verwaltungsorgane oblag. Daher 
erklärt sich auch, weshalb in anderen Fällen, bei denen die Bepfründung eines 
Kaplans an der Cappella Palatina zu Konflikten führte, nicht der Kämmerer, 
sondern speziell mit Finanzfragen betraute Beamte Friedrichs II. wie der Se-
kret als administrative Vermittlungsinstanz zwischen den Kaplänen und dem 
Herrscher eingeschaltet wurden – allerdings auch hier nur im Einzelfall, so 
dass keine grundlegenden Zuständigkeiten daraus abgeleitet werden können.5 
Hinzu kommt, dass Rogerius de Plescolanzano, der 1221 mit der Kontrolle der 
Revokationen im Norden des Königreichs beauftragt worden war, zwar mit 
dem Kämmerer Philippus de Vallone zusammenarbeitete, dieser aber offenbar 
dem Kaplan unterstellt war, so dass hier von einem umgekehrten hierarchi-
schen Verhältnis auszugehen ist.6

Klar umrissene Aufgaben und Zuständigkeiten spiegeln die urkundlichen 
wie erzählenden Quellen im Zeitraum von 1130 bis 1266 ebenso wenig wi-
der wie eine hierarchische Organisation der Kapläne. Ihr Tätigkeitsspektrum 
berührt zwar die Bereiche von Kanzlei, Verwaltung und Diplomatie, die aus 
Sicht der Forschung als traditionelle Aufgabengebiete der Hofkapelle ange-
sehen werden,7 doch erfolgte ihr Einsatz auf diesen Gebieten weder systema-
tisch noch ausschließlich. Wenn unter Roger I. und auch noch unter Roger II. 
verstärkt Kapläne bei der Ausstellung von Urkunden eingesetzt wurden, so 

 2 Vgl. dazu ausführlich und mit allen Belegen S. 71–74.
 3 Vgl. dazu Schal ler, Hofkapelle, S. 503f.
 4 Vgl. S. 150f.
 5 Vgl. das Beispiel des Nicolaus de Notario Leone (Nr. 161); zu den Zuständigkeiten der Beam-

ten vgl. zuletzt Friedl , Studien, S. 46–51 (Kämmerer) u. 72–89 (Sekret).
 6 Vgl. die Ausführungen zu Rogerius de Plescolanzano (Nr. 80).
 7 Vgl. stellvertretend für die Forschung Schal ler, Hofkapelle, S. 506f.: „Was die Mitglieder der 

Hofkapelle dem Historiker so interessant macht, ist aber vor allem ihre Tätigkeit außerhalb des 
geistlichen Bereichs. Die staufischen Kapelläne im Königreich Sizilien waren vor allem auf drei 
Gebieten tätig: in der Kanzlei, der Diplomatie und der inneren Verwaltung.“
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zeigt sich hier ein pragmatischer Umgang der normannischen Herrscher mit 
den Erfordernissen vor Ort, da ihnen, insbesondere Roger I., keine ausgereifte 
Organisation mit geschulten Schreibern zur Verfügung stand, sondern im Re-
gelfall ad hoc Personen benannt werden mussten, die je nach Möglichkeit und 
Kompetenz auch häufiger mit der Urkundenausstellung betraut wurden.8 Da 
von einigen an der Ausstellung von lateinischen Urkunden beteiligten Kaplä-
nen vermutet werden kann, dass sie im Umfeld des Grafen aus der norman-
nischen Heimat nach Süditalien gereist waren, erscheint es nur konsequent, 
dass Roger I. sie für diesen Aufgabenbereich heranzog, solange er nicht, wie 
für die Ausstellung griechischer Urkunden, über lokales Personal verfügen 
konnte.9 Umgekehrt zeigt aber auch die Heranziehung von Nicht-Kaplänen 
als Urkundenschreiber unter Roger II., dass die Kapläne nicht ausschließlich 
für dieses Tätigkeitsfeld vorgesehen waren.10 Die mit der Verfestigung der 
Herrschaftsstrukturen einhergehende Erweiterung des Kreises von Personen, 
der an der Urkundenausstellung beteiligt war und insbesondere während der 
Herrschaftszeit Friedrichs II. in erheblichem Maß auch Empfänger- und Ge-
legenheitsschreiber umfasste,11 dürfte schließlich erklären, weshalb sich unter 
den normannischen und staufischen Nachfolgern Rogers II. ein kontinuierli-
cher Rückgang von in diesem Bereich eingesetzten Kaplänen beobachten lässt. 
Allerdings wurden Kapläne auch weiterhin punktuell, zum Teil auch über län-
gere Phasen zur Ausstellung von Herrscherurkunden herangezogen,12 so dass 
sich die in normannischer Zeit zu konstatierende flexible Einbindung von Ka-
plänen in dieses Aufgabenfeld auch in der Folgezeit, wenn auch unter anderen 
Voraussetzungen, bestätigt: Tätigkeiten im Rahmen der Urkundenproduktion 
konnten, mussten aber nicht zu den Aufgabenbereichen eines Kaplans gehö-
ren. 

In verschärfter Form gilt dies auch für die Bereiche Verwaltung und Diplo-
matie. So ist der Anteil an Kaplänen, der mit administrativen Aufgaben betraut 
oder für Boten- und Gesandtschaftstätigkeiten herangezogen wurde, in nor-
mannischer wie in staufischer Zeit in quantitativer Hinsicht äußerst gering.13 
Unter qualitativen Gesichtspunkten ist für den Bereich der Gesandtschaften 
allerdings zu beobachten, dass manche Kapläne nicht nur wiederholt zu di-
plomatischen Reisen aufbrachen, sondern auch gerade in politisch schwierigen 

 8 Vgl. Becker, Urkunden, S. 6 u. 12; Brühl , Urkundenüberlieferung, S. 137; Kölzer, Kanzlei 
und Kultur, S. 23–25; ders . , Normannisch-staufische Kanzlei, S. 274.

 9 Vgl. S. 124.
 10 Vgl. etwa DRo II 10.
 11 Vgl. Zinsmaier, Miszellen, S. 191f.; Koch, Sizilisches, S. 298.
 12 Vgl. etwa Guido de Caravate (Nr. 75) und Philippus de Sesso (Nr. 131). Ähnlich Kölzer, 

Sizilische Kanzlei, S. 549f.
 13 Vgl. S. 92–99.
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Herrschaftsphasen für diese Aufgabe ausgewählt wurden. Dies gilt sowohl für 
Guarinus, der in den 1130er Jahren mehrfach zugunsten Rogers II. intervenier-
te, um dessen noch angefochtene Stellung im Königreich Sizilien zu festigen, 
als auch für Rogerius Porcastrella und Gualterius de Ocra, die im Konflikt 
zwischen den staufischen Herrschern und den Päpsten Gregor IX. und In-
nozenz IV. wiederholt für die herrscherliche Position eintraten.14 Im Gesamt-
kontext der Gesandtschaften relativiert sich jedoch ihre Bedeutung, da die ge-
nannten Kapläne nicht exklusiv für diese Aufgabe vorgesehen waren, sondern 
in häufig größeren Gruppen von königlichen Vertrauten und Amtsträgern rei-
sten oder zudem nicht an vorderster Front verhandelten, wie das Beispiel des 
Gual terius de Ocra im Umfeld des Konzils von Lyon zeigt.15 Die insbesonde-
re in den erzählenden Quellen vergleichsweise gut dokumentierten Gesandt-
schaften des Guarinus, Rogerius Porcastrella und Gualterius de Ocra dürfen 
letztlich aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich hierbei um Einzelfälle 
handelte, die nicht als Sinnbild für einen fest umrissenen Tätigkeitsbereich aller 
sizilischen Kapläne stehen, zumal Guarinus zum Zeitpunkt seiner diplomati-
schen und militärischen Interventionen bereits als Kanzler Rogers II. wirkte 
und auch Gualterius während seiner späteren Gesandtschaften zum Elekt von 
Capua bzw. ebenfalls zum Kanzler aufgestiegen war, ihr Status als Kaplan also 
durch höhere Ämter überlagert, wenn nicht sogar völlig aufgehoben worden 
war.16 

Wie offen der Handlungsrahmen war, in dem sich die Aktivitäten der Ka-
pläne vollziehen konnten, zeigen nachdrücklich auch deren Tätigkeiten, die 
nicht im Zusammenhang mit der Herrschaftsausübung der sizilischen Könige 
standen. So konnten Kapläne an der Ausstellung von Privaturkunden betei-
ligt sein, im Rahmen päpstlicher Rechtsprechung und lokaler Streitschlichtung 
tätig werden, ihr persönliches Erbe selbstständig testamentarisch regeln oder 
auch eigenständig finanzielle Einkünfte einwerben. Vor allem im Bereich der 
materiellen Ausstattung standen den Kaplänen unterschiedliche Möglichkei-
ten zur Verfügung, die ihnen eine Absicherung ihres Lebensunterhalts auch 
unabhängig von einer Bepfründung durch den König garantierten.17 Obwohl 
die Einsetzung eines neuen Kaplans, soweit die Quellenzeugnisse hier über-
haupt Einblicke gewähren, durch den Herrscher selbst vorgenommen wurde 
und im Rahmen des Verfahrens die besondere Verbindung zwischen König 
und Kaplan herausgestellt wurde,18 bedeutete dies in der Praxis nicht, dass für 

 14 Vgl. die Ausführungen zu Guarinus (Nr. 10), Rogerius Porcastrella (Nr. 109) und Gualterius 
de Ocra (Nr. 110).

 15 Vgl. dazu vor allem S. 198–200.
 16 Vgl. zu diesem Aspekt auch unten S. 296.
 17 Vgl. insbesondere S. 78–120 u. 156–160.
 18 Vgl. dazu S. 230f.
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die Kapläne damit zwangsläufig eine engere Bindung an den Herrscher und 
eine Verpflichtung zum Hofdienst verbunden war. Nicht zuletzt verfügten die 
an der Cappella Palatina ansässigen Kapläne, die im direkten Umfeld des Kö-
nigshofs standen und auf deren Alltag die Präsenz des Herrschers wesentlich 
stärker gewirkt haben dürfte als an weiter entfernten Hofkirchen, über einen 
selbstständigen Wirkungsbereich, ohne dass dieser durch den Herrscher nach-
weislich beeinflusst oder eingeschränkt worden wäre. In vielen Fällen lässt sich 
außerdem ein direkter Kontakt eines Kaplans zum König nicht nachweisen, 
durch den dessen Lebensumstände und Tätigkeitsfelder nachhaltig geprägt 
worden wären.19

Wenn die Handlungen der Kapläne aber nicht ausschließlich auf den sizi-
lischen Herrscher ausgerichtet waren, stellt sich notwendigerweise die Frage, 
inwieweit an einer Funktion als nachhaltigem „Steuerungsinstrument“20 des 
Königs überhaupt festgehalten werden kann. Insbesondere in Krisenzeiten, zu 
denen vor allem die Phasen herrscherlicher Minderjährigkeit, die jahrelange 
Abwesenheit Friedrichs II. vom Königreich Sizilien, der Konflikt der Staufer 
mit den Päpsten oder auch die nach dem Tod Wilhelms II. und Manfreds einset-
zenden Dynastiewechsel zählen, mehren sich keineswegs die Quellenzeugnis-
se, die auf eine verstärkte Einbindung der Kapläne zur Aufrechterhaltung be-
stehender Herrschaftsstrukturen schließen lassen. Vielmehr waren die Kapläne 
von der Politik der Zeit kaum betroffen, sondern konnten ihren Aufgaben und 
Tätigkeiten weitgehend ungehindert nachgehen. In der Tendenz zeigt sich so-
gar, dass die anhaltende Krise aufgrund der Auseinandersetzung Friedrichs II. 
und seiner Söhne mit den Päpsten die eigenständigen Aktivitäten der Kapläne 
weiter förderte. Erst der Dynastiewechsel von 1266 wirkte sich nachhaltig auf 
die Stellung, die personelle Zusammensetzung und das Aufgabenprofil der Ka-
pläne aus, wobei diese Veränderungen mit weiteren Maßnahmen Karls I. von 
Anjou, gegenüber der staufischen Herrschaft vor allem in personeller Hinsicht 
andere Akzente zu setzen, einhergingen.21 

Definiert man Hofkapelle im bisherigen Verständnis der Forschung als In-
stitution im Sinne einer Behörde oder zentralen Verwaltungseinrichtung am 

 19 Zu unterscheiden ist hier zwischen Kaplänen, deren Lebenswege und Tätigkeiten nur unvoll-
ständig aus den Zeugnissen rekonstruiert werden können, und solchen Kaplänen, die in den 
Quellen verhältnismäßig gut dokumentiert sind. Doch auch Kapläne der letzteren Kategorie 
weisen nicht immer eine direkte Verbindung zum Herrscher auf. Vgl. etwa Marius de Astiliano 
(Nr. 116).

 20 So Schneider, Hofkapelle, S. 41, mit Blick auf die bisherige Forschung. 
 21 Vgl. zur Stellung von Kaplänen in Krisenzeiten S. 181–217. Die Aussage von Schal ler, Hof-

kapelle, S. 488, dass „die Blütezeit der Capella Palatina mit dem Jahr 1212, in dem Friedrich II. 
Palermo verließ, endet“, lässt sich daher nicht bestätigen, da sie dem herrscherzentrierten Blick 
auf die Kapläne geschuldet ist und die nachweisbaren herrscherunabhängigen Handlungsmög-
lichkeiten der Kapläne nicht berücksichtigt.
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Königshof,22 die den genannten Kennzeichen unterlag, so ist ihre Existenz im 
Königreich Sizilien mit Nachdruck zu verneinen. Zu weit liegen der tatsächli-
che Quellenbefund und die für eine Hofkapelle angelegten Kriterien auseinan-
der, die statische Verhältnisse voraussetzen und die Spannweite der Lebensum-
stände und Tätigkeitsfelder der Kapläne in diesem verengten Blickwinkel 
nicht abbilden können. Daher greift der für die Forschungen zur Hofkapelle 
prägende, verfassungsgeschichtlich orientierte Institutionenbegriff für die Ver-
hältnisse im Königreich Sizilien zu kurz, um das Wirken und die Funktion der 
Kapläne in normannischer und staufischer Zeit adäquat einordnen und bewer-
ten zu können. Dieses Ergebnis wirkt sich auch auf die seit langem geführte 
Diskussion um das Verhältnis von Hofkapelle und Kanzlei im Königreich Sizi-
lien aus. Denn die Vorstellung von den Kaplänen als institutionellen Geburts-
helfern der sizilischen Kanzlei, die aus der Hofkapelle hervorgegangen sei und 
sich im weiteren Verlauf der normannischen Königsherrschaft zu einer eigen-
ständigen und unabhängigen Behörde entwickelt habe,23 wird anachronistisch, 
wenn einerseits die Ausstellung herrscherlicher Urkunden unter Roger I. und 
Roger II. nicht ausschließlich auf den Zuständigkeitsbereich der Kapläne redu-
ziert werden kann, andererseits die vermeintliche Ausgangsinstitution als sol-
che gar nicht zu fassen ist.24 Löst man sich jedoch von diesem zeitgebundenen 
Institutionenverständnis und greift jüngere Forschungsüberlegungen auf, die 

 22 Zur Hofkapelle als zentraler Verwaltungseinrichtung vgl. zuletzt Friedl , Studien, S. 2.
 23 Vgl. zuerst Kehr, Urkunden, S. 70–72: „Es lag in der Natur der Sache, dass zwischen Kanzlei 

und Capelle, diesen beiden Centren der lateinischen Bildung am Hofe, gewisse Beziehungen 
sei es von den Anfängen der Kanzlei her bestanden, sei es sich allmählich herausbildeten … 
Dass vollends die Kanzlei zu einer Zeit, da Männer wie Majo und Matthäus ihre wichtig-
sten Aemter bekleideten, ein von der Capelle nicht nur unabhängiger, sondern überwiegend 
weltlicher Organismus war, wird keinem Zweifel unterliegen.“ Ähnlich auch noch Kölzer, 
Normannisch-staufische Kanzlei, S. 274, der den Zeitpunkt für die „Lösung [der Kanzlei] von 
der Kapelle“ im Zeitraum der apulischen Herzogswürde Rogers II. (1127–1130) ansetzt. Zur 
Verbindung von Kanzlei und Hofkapelle vgl. auch Schal ler, Kanzlei und Hofkapelle.

 24 Schal ler, Hofkapelle, S. 490, 503, ist davon ausgegangen, dass der Kanzler in staufischer Zeit 
„etwas mit der Hofkapelle zu tun hatte“ (S. 503) und bezog sich dabei auf die Bemühungen 
Walters von Pagliara, im August 1217 die Hofkirche S. Petri ad curtem in Amalfi zu erhalten. 
Die Kirche war zuvor Petrus Capuanus, Kardinalpriester von S. Marcello, zur Ausstattung des 
in Amalfi gegründeten Chorherrenkonvents übertragen worden: MGH DD F II 157; Walter 
musste nach Petrus’ Tod diese Verfügung Friedrichs II. anerkennen: RI V,2,4, Nr. 12514. Un-
abhängig davon, dass es dem Kanzler nicht gelang, seinen Einfluss auf die Hofkirche nachhaltig 
auszuüben, ist deren aktive Nutzung in dieser Zeit überhaupt nicht gesichert, da sich nicht 
nur keine in Amalfi ansässigen Kapläne nachweisen lassen, sondern auch die Verleihung an 
den Kardinal dafür spricht, dass es sich hierbei nicht mehr um eine Hofkirche im vollgültigen 
Sinn handelte. Insofern ist dieses Beispiel Schallers nicht als Beleg zu werten, zumal erst unter 
Karl I. von Anjou 1268 eine Unterstellung der Hofgeistlichen unter die Jurisdiktion des Kanz-
lers festhalten wird. Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 743 Nr. 991: Item cancellarius habeat 
iurisdictionem in clericos domini regis …
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Institutionengeschichte nicht zur Behördengeschichte verengen,25 so ist zu fra-
gen, inwieweit diese zu einer angemesseneren Einordnung der Kapläne in ihrer 
Gesamtheit und zu einer präziseren Kennzeichnung des Begriffs Hofkapelle 
beitragen können. 

Der im Kielwasser politik- und sozialwissenschaftlicher Forschungen ent-
wickelte Zugang26 konzentriert sich nicht auf Institutionen im Sinne einzel-
ner historisch gewachsener Organisationen oder Behörden, sondern versteht 
darunter normative Leitideen und Verhaltensmuster, die losgelöst von oder 
mithilfe einer organisatorischen Form soziales Handeln ermöglichen.27 Durch 
die Verinnerlichung der festgelegten Verhaltensweisen wird persönliches wie 
kollektives Handeln nicht nur in einen klaren und konstanten Bezugsrahmen 
eingeordnet, sondern auch seiner jeweiligen Situationsgebundenheit entho-
ben.28 Diese zeitüberdauernde Beständigkeit von Institutionen im Sinne so-
zialer Gefüge unterliegt jedoch aufgrund historisch bedingter Veränderungen 
einem steten Wandel, der zur Intensivierung sozialer Beziehungen und Verhal-
tensstrukturen, zur Ausbildung neuer Leitideen oder aber auch zur Auflösung 
vorhandener Beziehungsgeflechte und Organisationsformen führen kann.29 
Institutionen sind demnach als soziale Handlungsstrukturen zu begreifen, die 
situationsüberschreitend, beständig und zugleich wandelbar sind, bestimmten 
Verhaltensmustern und Wertvorstellungen folgen, sie umsetzen und durch ein 
mehr oder weniger stark ausgeprägtes Ordnungs- und Organisationssystem 
symbolisch-rituell sowie rechtlich-normativ geregelt werden.30

 25 Vgl. Blänkner/Jussen, Institutionen, S. 10. 
 26 Vgl. v. a. die Arbeiten, die aus dem DFG-Schwerpunktprogramm „Theorie politischer Insti-

tutionen“ hervorgegangen sind: Göhler  (Hg.), Grundfragen; ders ./Lenk/Münkler/Wal-
ther (Hg.), Institutionen; Göhler, (Hg.), Eigenart; ders .  (Hg.), Institutionenwandel; ders . 
u.  a . , Institution.

 27 Vgl. Acham, Struktur, S. 30; Schreiner, Dauer, S. 296; Marchal , Kanonikerinstitut 2, S. 48; 
Balzer, Kriterien, S. 75f.; Rehberg, Fiktionalität, S. 390f. Eine Institution ist daher nicht 
zwangsläufig gleichbedeutend mit einer Organisation, da nicht jedes Gefüge von Leitideen, 
Wertvorstellungen und Handlungsnormen über eine formale Organisationsform verfügen 
muss. Vgl. zur Abgrenzung der Begriffe ‚Institution‘ und ‚Organisation‘ Melvi l le , Thema, 
S. 8; Rehberg, Fiktionalität, S. 390f.

 28 Vgl. dazu Melvi l le , Thema, S. 4: Institution als „Dauerhaftigkeit von sozialen Gefügen im 
vergänglichen Fluß der Zeit“; ähnlich Schreiner, Dauer, S. 296f.: „Institutionen begründen 
Dauer. Sie reduzieren die Unbegrenztheit möglicher Verhaltensweisen; sie verhindern die Be-
liebigkeit persönlichen und kollektiven Handelns und machen Handlungsabläufe, die für die 
Funktionsfähigkeit und den Bestand sozialer Systeme grundlegend sind, vorhersehbar.“ Zur 
Gewährleistung von Dauer durch Internalisierung bestimmter Verhaltensregeln vgl. Acham, 
Struktur, S. 33.

 29 Vgl. dazu Melvi l le , Thema, S. 12, 21; Acham, Struktur, S. 25, 27, 35–37; Marchal , Kanoni-
kerinstitut 2, S. 49; Balzer, Kriterien, S. 90–93; Baumgartner, Institution, S. 109f. 

 30 Vgl. zum Aspekt der symbolisch-rituellen Regelung v. a. Melvi l le , Forschungsprobleme, 
insb. S. 17–23.



 293

Versucht man, diese Parameter auf die Kapläne im Königreich Sizilien zu 
übertragen, so wird rasch deutlich, dass die Quellenlage enge Grenzen setzt. 
Im Unterschied zur Anwendung des älteren Institutionenverständnisses, das 
die Bandbreite der Lebensumstände und Tätigkeitsfelder der Kapläne nur un-
vollständig abzubilden vermochte, lassen sich Aspekte des jüngeren Institutio-
nenbegriffs deshalb häufig kaum greifen, weil die Quellenzeugnisse hier nur 
indirekte oder gar keine Auskünfte geben. Dies gilt in besonderem Maß für 
die Zeit Rogers I. und die ersten Jahrzehnte der Herrschaft Rogers II., denn 
Kapläne erscheinen hier ausschließlich im Rahmen ihrer funktionalen Aufga-
ben, die sich vornehmlich auf den Bereich der Urkundenausstellung beziehen. 
In der Regel wurden sie dabei sukzessiv und nicht parallel tätig, so dass das 
Zusammenwirken von mehreren Kaplänen nur in wenigen Fällen nachgewie-
sen werden kann, selbst dann aber soziale Interaktionen nicht erfasst werden 
können, weil sie durch die Aufgaben der Kapläne vollends überlagert werden.31 
Erst mit der Gründung der Cappella Palatina durch Roger II. verdichten sich 
die Hinweise in den Quellen auf geregelte Verhaltensweisen der Kapläne. Zum 
einen ist hier eine bereits 1140 nachweisbare Ausbildung von einzelnen Äm-
tern innerhalb der Hofkirche zu nennen, durch die das Zusammenleben der 
Kapläne mit dem Kantor als Vorsteher in der Folgezeit auch hierarchisch ge-
ordnet wurde.32 Zum anderen lassen sich gemeinsame Handlungen, etwa im 
Sinne des 1167 erfolgten Gütertauschs mit Ansaldus, dem Kastellan des könig-
lichen Palastes, beobachten, die, wie aus der Unterzeichnung der entsprechen-
den Urkunde durch acht Kapläne hervorgeht, zudem für die Gruppe der an 
der Hofkirche ansässigen Kapläne identitätsstiftend gewirkt haben dürften.33 
Auch wenn für die Cappella Palatina keine Regel, consuetudines, Statuten oder 
anderen normativen Texte überliefert sind, aus denen hervorgeht, wie genau 
das alltägliche Leben in der Hofkirche geregelt war, so zeigen sich doch hier 
Verhaltensstrukturen, die losgelöst von individuellen Handlungen auf Konsens 
der Kapläne und damit auf ein funktionierendes Ordnungs- und Organisati-
onssystem verweisen.34 Nicht zuletzt die Einsetzung von neuen Kaplänen, die 

 31 Vgl. etwa eine Urkunde Rogers I. von 1097, die von Fulco, Geroldus und Jeremia de Sancto 
Egidio unterzeichnet wurde: Trinchera, Syllabus, S. 78 Nr. 60. Als weitere Beispiele vgl. DRo 
II 5, 7 u. 14.

 32 Vgl. DRo II III/65. Zur Ausbildung der Ämter vgl. S. 112–118, insbes. S. 116–118.
 33 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 25 Nr. 10; hier ist der Kantor erstmals als Vorsteher der Cap-

pella Palatina zu greifen.
 34 Vgl. zu diesem Aspekt auch Melvi l le , Forschungsprobleme, S. 14: „Entscheidend ist, daß die 

normativen Verhaltensstrukturen mittels einer sozialisierenden Subjektformierung individuell 
erlernt und internalisiert sind und somit – etwa über Rollenzuweisungen – überhaupt erst re-
produzierbar werden. Nicht von prinzipiellem Belang ist dabei, ob sie … explizit formuliert, 
verschriftlicht, in Rechtssätze transformiert, als Brauch mündlich tradiert oder exemplarisch 
vorgelebt werden.“
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in der Regel erst dann erfolgte, wenn eine Pfründe an der Hofkirche freigewor-
den war, lässt hier Ansätze für die Regelung des Zusammenlebens erkennen, 
wenn die Anzahl der ansässigen Kapläne begrenzt blieb und nicht nach indivi-
duellem Belieben erweitert werden konnte.35 

Besonders deutlich wird die Existenz geregelter Handlungsstrukturen am 
Beispiel des Meliciacca, dessen individuelles Handeln nicht im Einklang mit den 
verfestigten Verhaltensstrukturen stand, die von den übrigen Mitgliedern der 
Nikolauskirche in Bari vertreten wurden. 1259 wurde er wegen seines Fehlver-
haltens gegenüber den Mitkanonikern – genannt werden u. a. üble Nachrede 
und Gewaltanwendung – aus der Gemeinschaft von S. Nicola ausgeschlossen.36 
Mit dieser Entscheidung wurde aber nicht nur formal auf die Abweichung von 
Verhaltensnormen reagiert, sondern auch auf einer weiteren, symbolischen 
Ebene der Wert dieser Verhaltensregeln für die Identität der Gemeinschaft her-
ausgestellt, wie nicht nur eindrücklich durch die Unterschrift von 39 Kanoni-
kern auf der entsprechenden Urkunde dokumentiert wird, sondern auch aus 
dem Verfahren selbst hervorgeht, das von den Mitgliedern der Nikolauskirche 
unter Vorsitz ihres Vorstehers Leo geführt worden war.37 

Nicht immer liefern die Quellen aber so differenziert Einblicke in soziale 
Interaktionen der Kapläne. Zu spärlich sind im Fall der Hofkirche von Mes-
sina die Zeugnisse, und auch über die Hofkirchen von Salerno, Troina und 
Altamura geben die Quellen kaum mehr preis, als dass das dortige Zusam-
menleben durch einen Vorsteher hierarchisch geregelt wurde.38 In manchen 
Jahren und Jahrzehnten bleiben Nachrichten über die in Messina, Troina und 
Salerno ansässigen Kapläne sogar ganz aus, so dass offen bleiben muss, ob in 
diesen Phasen eine personelle Kontinuität überhaupt bestand; das Kriterium 
der Dauer und Beständigkeit einer Institution im Sinne der jüngeren For-
schung kann daher nicht überprüft werden.39 Aus diesem Grund besteht die 
Gefahr, die Verhältnisse der Kapläne an der Cappella Palatina in Palermo und 
an der Nikolauskirche in Bari zu verallgemeinern, nicht zuletzt weil an die-

 35 Vgl. S. 147–154 sowie zum Zusammenhang von Personen- und Pfründenanzahl erstmals DRo 
II 48. Diese festgesetzte Pfründenanzahl, aber auch die hierarchische Organisation der Hof-
kirche, die allerdings durch den Herrscher vollzogene Ernennung, Bestätigung und in wenigen 
Fällen nachweisbare Einführung der Kapläne in Amt und Besitz, ihre nur in Ansätzen zu fas-
senden geistlich-liturgischen Aufgaben sowie das vornehmlich durch Testamente nachweisbar 
interne Finanzssystem erinnert trotz mancher Abweichungen an hochmittelalterliche Kollegi-
atstifte. Vgl. zu letztgenannten Marchal , Kanonikerinstitut 1–2.

 36 Vgl. die Ausführungen zu Meliciacca (Nr. 153).
 37 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 160–162 Nr. 101. Zu einem ähnlichen Beispiel vgl. 

Melvi l le , Forschungsprobleme, S. 28.
 38 Vgl. dazu S. 117f. Am wenigsten nachweisbar ist eine hierarchische Organisation im Fall der 

Hofkirche von Messina. Vgl. dazu die Ausführungen zu Petrus de Moraldo (Nr. 64).
 39 Vgl. Abb. 1.
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sen Hofkirchen auch in unterschiedlichsten Krisensituationen die Aktivitäten 
der Kapläne kontinuierlich nachweisbar sind.40 Doch bereits die divergierende 
Terminologie der Quellen, mit denen die Vorsteher der Hofkirchen ausgewie-
sen, die verschiedenen Aufgabenfelder der Kapläne umrissen und schließlich 
die Kapläne selbst bezeichnet werden, zeigt, dass nicht von einer Vereinheit-
lichung der dortigen Lebensumstände ausgegangen werden kann. Auch wenn 
Organisationsformen mit einem Vorsteher, mit vergleichbaren Aufgaben und 
Zuständigkeiten sowie festgelegten Verhaltensnormen, die das Zusammenleben 
in der Gemeinschaft regeln sollten, nachgewiesen bzw. angenommen werden 
können, behielt jede Hofkirche ihre Eigenheiten. So erfolgte bei der Gründung 
der Marienkirche von Altamura und ihrer Erhebung zur Hofkirche beispiels-
weise keine Angleichung an die Verhältnisse der Cappella Palatina, sondern es 
wurde mit dem Erzpriester und dem ihm zugeordneten vicarius eine andere 
Form der Leitung gewählt als mit dem in Palermo präsidierenden Kantor. Und 
auch die Ernennung von S. Nicola zur capella specialis Friedrichs II. führte 
nicht zu Veränderungen der bestehenden Ordnung, die auf eine übergeordne-
te, allgemeingültige Struktur verweisen würden.41 

Für die Kapläne, die einer Hofkirche zugehörten, stiftete dieses Umfeld aber 
nicht nur Gemeinschaft mit anderen Kaplänen, sondern auch einen festen Ra-
dius, von dem aus die Aufgaben und Tätigkeiten ausgeübt werden konnten. 
Trotz fehlender Überlieferung fixierter normativer Regeln ihres Zusammenle-
bens ist davon auszugehen, dass die Kapläne rechtlich an eine bestimmte Hof-
kirche gebunden waren, an der sie – zumindest im Fall der Cappella Palatina, 
der Marienkirche von Troina und mit Blick auf das Vorsteheramt auch im Fall 
der Marienkirche von Altamura – durch den Herrscher eingesetzt worden wa-
ren. In der Praxis scheint diese Regelung eingehalten worden zu sein, denn ein 
personeller Austausch zwischen den Hofkirchen ist weder in normannischer 
noch in staufischer Zeit nachweisbar, selbst Kontakte von Kaplänen der einen 
zu Kaplänen einer anderen Hofkirche sind nicht bezeugt. Damit unterscheiden 
sich die Kapläne deutlich von Geistlichen des Regnum Siciliae, die an einem 
Domkapitel etwa das Amt eines Archidiakons oder Dekans versahen und sich 
häufig nicht an ihren spezifischen Standort gebunden fühlten, wie die zeitge-
nössische Kritik an der laxen Residenzpflicht dokumentiert, und zudem einen 
Wechsel an ein anderes Domkapitel auch als Möglichkeit begriffen, um ihre 
individuellen Aufstiegschancen in höhere kirchliche Ämter zu verbessern.42 

 40 Vgl. S. 181–217. Zur Bedeutung speziell der Palermitaner Hofkirche vgl. etwa Schal ler, Hof-
kapelle, S. 486, der von der „überragenden Stellung [der Cappella Palatina] unter den Hofkir-
chen des Reichs“ spricht.

 41 Vgl. hierzu S. 38–51 sowie speziell zu den Ämterbezeichnungen S. 117f.
 42 Vgl. etwa Hoffmann, Hugo Falcandus, S. 153; Kamp, Episkopat und Monarchie, S. 104–

111.
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Von dieser Mobilität ist bei den Kaplänen kaum etwas zu spüren: Sie blieben, 
so lässt sich in der Tendenz beobachten, den Hofkirchen, denen sie angehör-
ten, zeitlebens verbunden und übten im dortigen Umfeld ihre Tätigkeiten aus. 
Von dieser Kontinuität zeugen vor allem die Testamente, in denen Mitglieder 
der Cappella Palatina oder der Nikolauskirche in Bari nicht nur explizit als 
solche bezeichnet werden, sondern auch häufig ihre Hofkirche und einzelne 
Kaplanskollegen nach ihrem Tod finanziell bedachten.43 Stiegen Kapläne aber 
in höhere kirchliche oder mit dem Kanzleramt auch weltliche Ämter auf, so 
verlieren sich in den Quellen nicht zuletzt aufgrund ihrer neuen Amtsbezeich-
nungen die Hinweise auf eine weiterhin bestehende Verbindung zur Hofkir-
che.44 Zumindest mit der Wahl zum Bischof scheint die Bepfründung an einer 
Hofkirche aufgehoben worden zu sein, wie die Beispiele des Bartholomeus 
und Rogerius de Cefaludo zeigen, deren Pfründe unmittelbar nach ihrem Auf-
stieg in das Bischofsamt neu vergeben wurden.45 Dass die Übernahme eines 
kirchlichen Amtes aber nicht zwingend den vollständigen Abbruch der Kon-
takte zur Hofkirche bedeuten musste, verdeutlicht das Beispiel des Parisius, 
der nach der Aberkennung seiner Erzbischofswahl durch Papst Innozenz III. 
1212 an die Cappella Palatina zurückkehrte und dort 1237 als Kaplan verstarb. 
Seine Verbindungen zur Palermitaner Hofkirche, die mit seinem kirchlichen 
Ämteraufstieg völlig in den Hintergrund gerückt waren, wurden also reakti-
viert – allerdings erst, nachdem der Karriereaufstieg gescheitert war.46 Insofern 
erscheinen die süditalienischen Hofkirchen zumindest bis zu einem gewissen 
Karriereschritt als Mutterkirchen, in denen sich das Leben der ihnen zugehöri-
gen Kapläne geordnet abspielte. 

Es lassen sich demnach, wenn auch durch die Quellenlage divergierend 
ausgeprägt, soziale Handlungsstrukturen nachweisen, die innerhalb der Hof-
kirchen weitgehend beständig existierten und durch ein wohl auch rechtlich 
verankertes Ordnungssystem mit einem Vorsteher, unterschiedlichen Ämtern 
und Zuständigkeiten, einer dauerhaften materiellen Absicherung und – wie zu-
mindest im Fall des Meliciacca erkennbar wird – auch durch Sanktionen für 
Fehlverhalten geregelt waren. Vergleichbare Strukturen für diejenigen Kaplä-
ne, die keiner speziellen Hofkirche zugeordnet werden können, sind in den 
Quellen dagegen nicht zu greifen. Zum einen ist dies damit zu begründen, dass 
diese Kapläne ausschließlich über ihre Tätigkeiten in Erscheinung treten, die 
sie jedoch stets als Einzelpersonen vollzogen. Interaktionen mit anderen Ka-

 43 Vgl. S. 119f. u. 159f.
 44 Vgl. S. 75.
 45 Vgl. die Ausführungen zu Bartholomeus (Nr. 52) und zu Rogerius de Cefaludo (Nr. 139).
 46 Vgl. die Ausführungen zu Parisius (Nr. 59).
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plänen sind auf diese Weise nicht nachzuweisen.47 Zum anderen zeigt sich hier 
in noch verschärfter Form, dass rechtlich-normative Regelungen, die das Wir-
ken des einzelnen Kaplans und damit auch das Zusammenwirken der Kapläne 
als Gruppe geordnet hätten, vollkommen fehlen. Weder in den sogenannten 
Assisen von Ariano Rogers II.48 noch in den Assisen von Capua und Messina 
sowie den sogenannten Konstitutionen von Melfi, mit denen Friedrich II. die 
Gesetzeslage im Königreich Sizilien erweitern ließ,49 finden sich explizite Hin-
weise auf den rechtlichen Status der Kapläne. Zwar wird insbesondere in den 
Konstitutionen von Melfi über die Aufgaben von Bischöfen und Klerikern, 
über Modalitäten strafrechtlicher Verfolgung von Klerikern, über das Verbot 
weltliche Ämter auszuüben, über Weihehindernisse, über Abgabenleistungen, 
über den Umgang mit Klerikersöhnen, über die Verwaltung von Kirchengü-
tern nach dem Tod eines Bischofs bzw. Erzbischofs oder über die Ahndung 
von Ehebrüchen durch Geistliche gehandelt, doch sind hier entweder unspezi-
fisch Kleriker im Allgemeinen oder Bischöfe bzw. Erzbischöfe im Besonderen, 
nicht aber Kapläne als eigenständige Gruppe angesprochen.50 

Ansätze zu einer Institutionalisierung im Sinne der jüngeren Forschung sind 
daher nur im begrenzten Mikrokosmos der einzelnen Hofkirchen erkennbar. 
Fehlender Kontakt oder personeller Austausch zwischen den an Hofkirchen 
ansässigen Kaplänen, mangelnde bzw. nicht nachweisbare Zusammenarbeit 
der nicht an eine Hofkirche gebundenen Kapläne sowie ausbleibende überge-
ordnete normative Regelungen, die das Zusammenleben der Kapläne in ihrer 
Gesamtheit ordnen würden, verhindern aber, dass auf Basis der überlieferten 
Quellenzeugnisse im Königreich Sizilien von einer Hofkapelle insgesamt als 
Institution gesprochen werden kann. Hinzu kommt, dass nicht von einer ein-
heitlichen Leitidee ausgegangen werden kann, die neben strukturell-rechtlichen 

 47 Vgl. etwa den Bereich der Gesandtschaften: Hier wurden Kapläne nicht zeitgleich eingesetzt 
oder mit denselben Reisen betraut, sondern stets sukzessive. Vgl. dazu S. 97f.

 48 Zur vermeintlichen Verkündigung im Umfeld des Hoftags von Ariano 1140 vgl. Romuald 
von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 226; Falco von Benevent, Chronik, ed. Del  Re, 
S. 251; kritisch Houben, Roger II., S. 136f. Zur Kontroverse, ob Roger II. mit den sogenann-
ten Assisen von Ariano ein geschlossenes Gesetzeswerk erlassen hat oder es sich hierbei um 
eine spätere Kompilation handelt vgl. Pennington, Birth, der davon ausgeht, dass die „Kon-
stitutionen“ Rogers II. zwischen 1130 und 1140 durch Bologneser Juristen verfasst wurden, 
sowie Fodale , Codificazioni, der für Roger II. selbst eine legislative Tätigkeit annimmt. Zur 
These, dass Roger II. lediglich mehrere Einzeledikte während seiner Herrschaft veröffentli-
chen ließ, nicht aber ein gesamtes Rechtscorpus vgl. Drel l , Family, S. 99, Anm. 9.

 49 Der Text der Assisen von Capua und Messina ist nur bei Richard von San Germano, 
Chronik, ed. Garufi , S. 88–97, überliefert. Die gesetzgeberische Tätigkeit Friedrichs II. ist in 
der Forschung umfassend untersucht worden. Vgl. stellvertretend für die gesamte Forschung 
Romano (Hg.), Federico II. 

 50 Vgl. Konstitutionen Friedrichs II., ed. Stürner, I 64, 68, 71, 82, 84 u. III 2, 5.2, 11, 20, 28, 29, 
31.
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Aspekten auf die Ausbildung einer Institution verweisen würde. Zu disparat 
sind mit dem Dienst für den Herrscher, der Wahrnehmung von Aufgaben auf 
privater und lokaler Ebene, der Auseinandersetzung mit bischöflichen An-
sprüchen auf eine Hofkirche oder auch der Feier der Liturgie innerhalb ei-
ner Hofkirche die Tätigkeiten der Kapläne, aus denen eine übergeordnete, die 
Handlungen aller Kapläne bestimmende Leitidee nicht gefolgert werden kann. 
Selbst die Bindung an den sizilischen König, die bereits im Zusammenhang 
mit der älteren Hofkapellenthese zur Sprache kam,51 erweist sich nicht als zen-
trales Kriterium, das alle Kapläne in ihren Aktivitäten und Lebenssituationen 
gleichermaßen geprägt hätte. Insbesondere die Mitglieder von S. Nicola lassen 
im gesamten Zeitraum von 1215 bis 1266 keine unmittelbaren Beziehungen 
der Einzelpersonen wie auch der gesamten Gruppe zu Friedrich II. und seinen 
Söhnen erkennen, obwohl sie sich doch hinsichtlich ihres Standorts weitaus 
näher am bevorzugten herrscherlichen Residenzort in Apulien befanden als 
beispielsweise die an der Cappella Palatina in Palermo angesiedelten Kaplä-
ne.52

Letztlich bestätigt sich hier die bereits von Stefano di Chiara getroffene Be-
obachtung, dass zwischen Kaplänen, die an einer Hofkirche residierten, und 
denen, die am Hof ihren Dienst versahen, zu differenzieren ist.53 Seine Un-
terteilung der sizilischen Hofkapelle in eine „Capella permanens“ und eine 
„Capella ambulans“ ist sicherlich zeitgebunden zu verstehen, doch entspricht 
ihr nicht zuletzt der terminologische Befund, dass Kapläne in den Quellen-
zeugnissen in der Regel entweder aufgrund ihrer Bezeichnung als capellanus 
regis oder aufgrund ihrer begrifflich dokumentierten Zugehörigkeit zur einer 
Hofkapelle (seltener capellanus, häufiger clericus oder canonicus regie capelle) 
zu greifen sind.54 Nur bei sieben von insgesamt 215 Kaplänen sind beide For-
men der grundsätzlichen Bezeichnung eines Kaplans nachweisbar.55 Sicherlich 
ist nicht auszuschließen, dass auch Kapläne, denen terminologisch keine Ver-
bindungen zu einer bestimmten Hofkirche nachgewiesen werden können, an 

 51 Vgl. oben S. 289f.
 52 Vgl. dazu S. 46f. u. 79–120 sowie als Beispiel den Streit zwischen Blandemirus, dem Prior von 

S. Nicola, und Erzbischof Marinus von Bari, in dem sich eine Beteiligung Friedrichs II. kaum 
nachweisen lässt. Vgl. hierzu das Biogramm Nr. 83.

 53 Vgl. Di Chiara, Capella, S. 3.
 54 Vgl. S. 26f. u. 51–60. Hierin unterscheiden sich die Verhältnisse im Königreich Sizilien deutlich 

von den Gegebenheiten im Reich, in dem die Anbindung von Kaplänen an bestimmte Hof-
kirchen eher von untergeordneter Bedeutung war. Vgl. Fleckenstein, Hofkapelle 1, S. 33f.; 
ders . , Hofkapelle 2, S. 281f. 

 55 Vgl. Gualterius (Nr. 27), Petrus (Nr. 32), Gualfredus (Nr. 77), Riccardus de Brundusio (Nr. 102), 
Nicolaus de Barbara de Licio (Nr. 138), Palmerius de Viano (Nr. 207), Johannes Currentus de 
Brundusio (Nr. 208) u. als Sonderfall Roboaldus (Nr. 22), der als regie cappelle canonicus und 
sacerdos regis Rogerii bezeichnet wird. 
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einer Hofkirche bepfründet waren und für den Herrscherdienst aus diesem 
Umfeld zeitlich begrenzt herausgelöst wurden, dennoch ist die Differenzierung 
des Quellenvokabulars hier bei aller nachweisbaren Flexibilität erstaunlich ein-
deutig. Bleibt man bei der zeitgenössischen Terminologie, so ist ein weiterer 
Befund mit Blick auf die Frage nach der Existenz einer Hofkapelle im König-
reich Sizilien höchst aufschlussreich: Denn der Terminus capellanus, clericus 
oder canonicus regie capelle verweist, sofern nicht mit einem weiteren Zusatz 
eine bestimmte Hofkirche angesprochen wird, stets auf einen Kaplan der Cap-
pella Palatina in Palermo als der aufgrund ihrer Bindung an die faktische, später 
stärker ideelle Hauptstadt des Reichs prominentesten Hofkirche.56 Keinesfalls 
ist daher der Begriff capella regia als eine abstrakt zu denkende, institutionali-
sierte Hofkapelle zu werten, die alle Kapläne, seien sie an einer der Hofkirchen 
ansässig oder im Umfeld des Herrschers aktiv, terminologisch zusammenband. 
Ein solches Verständnis von Hofkapelle war den Kaplänen selbst wie auch den 
Zeitgenossen des 12. und 13. Jahrhunderts offenbar völlig fremd.57 

Doch welchen Wert besaßen die sizilischen Kapläne für Herrscher und Kö-
nigreich, wenn auch mithilfe des jüngeren Institutionenverständnisses nicht 
von einer Hofkapelle, sondern allenfalls von einzelnen Hofkirchen und Kaplä-
nen auszugehen ist, die nicht übergeordnet organisiert waren? Wie entbehrlich 
waren sie in normannischer und staufischer Zeit für den König, aber auch in-
nerhalb der Strukturen des Regnum Siciliae?

Das Anforderungsprofil, das noch vor der Gründung des Königreichs an 
Kapläne gestellt wurde, war hoch. In einem Herrschaftsraum, der regional auf 
unterschiedliche kulturelle, religiöse und politische Traditionen zurückblickte, 
in dem die Übernahme byzantinischer und arabischer Verwaltungsstruktu-
ren sowie die Förderung griechischer Klöster als entscheidende Faktoren der 
Herrschaftsstabilisierung angesehen werden müssen und in dem Geistliche au-
ßerhalb der teilweise neu gegründeten Bistümer kaum in Erscheinung traten,58 
waren die Handlungsmöglichkeiten von Kaplänen von vornherein begrenzt. 
Vor allem fehlende Kompetenzen in der griechischen und arabischen Sprache 
sowie mangelnde Kenntnisse der lokalen Verwaltung führten dazu, dass Ka-
pläne auf den ohnehin untergeordneten lateinischen Bereich beschränkt blie-
ben, dort aber insbesondere im Rahmen der Urkundenausstellung nachhaltig 
tätig werden konnten, wie das Beispiel des unter Roger I. wirkenden Fulco 

 56 Vgl. S. 51f. und die Einzelbeispiele im Anhang.
 57 Auch die Reflexionen über die Cappella Palatina in historiographischen Zeugnissen deuten dies 

an, da sie lediglich von den Verhältnissen in Palermo ausgehen und insbesondere die prächtige 
Mosaikausstattung beschreiben, aber keine Aussagen über eine Hofkapelle im Sinne einer In-
stitution treffen. Vgl. S. 255, 260f.

 58 Vgl. Becker, Roger I.
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zeigt.59 Insofern verwundert es nicht, dass kein Kaplan nachweisbar ist, der 
griechischer Herkunft gewesen wäre.60 Eine integrative Wirkung ging von den 
Kaplänen nicht aus, wohl weil diese Aufgabe bereits vornehmlich durch die 
griechischen Klöster geleistet wurde, deren byzantinischer Ritus nicht zuletzt 
der muslimischen Bevölkerung vertraut war und es ihr auf diese Weise erleich-
terte, zum Christentum zu konvertieren.61 Roger I., dem an der pragmatischen 
Übernahme bestehender Ordnungen gelegen war, dürfte diese Leistung des 
Mönchtums ausreichend erschienen sein, so dass eine zumindest denkbare sys-
tematische Einsetzung von byzantinischen Geistlichen als Kapläne ausblieb. 

Unter Roger II., der das Erbe seines Vaters konsequent weiterführte,62 än-
derte sich an dieser grundsätzlichen Situation der Kapläne nichts. Zwar erwei-
terte sich ihr Aufgabenspektrum, wenn nun punktuell neben die Mitwirkung 
bei der Ausstellung von Urkunden auch die Beteiligung an Streitschlichtungs-
fragen, diplomatischen Verhandlungen oder auch der Aufstieg ins Bischofsamt 
nachweisbar sind, doch erfolgten diese Aktivitäten entweder aufgrund des 
persönlichen Verhältnisses zum Herrscher, aufgrund offensichtlich vorliegen-
der individueller Kompetenzen oder aufgrund auch sonst geltender Voraus-
setzungen, wie das Beispiel des Henricus zeigt, der Archidiakon von Palermo 
gewesen war, bevor er zum Erzbischof von Messina gewählt wurde und damit 
bereits über förderliche Verbindungen zur Domkapitels- und Bistumsebene 
verfügt hatte.63 Die weiterhin fehlende Einbeziehung in Verwaltungsfragen wie 
auch die ausbleibende Schnittstellenfunktion im kulturell heterogenen Süd-
italien zeigt deutlich, dass sich der Aktionsbereich der Kapläne nicht grund-
legend wandelte. Hier dürfte die Beobachtung, dass auch der Hof in Palermo 
„mehr und mehr von importierter westeuropäisch-lateinischer Tradition in-
filtriert und überlagert“ wurde,64 als ein möglicher Erklärungsansatz herange-
zogen werden, weshalb abgesehen von einigen neuen, punktuellen Tätigkeits-
feldern der Bezugsrahmen der Kapläne weitgehend konstant blieb. Die unter 
Rogers II. Nachfolgern zunehmende Latinisierung des Königreichs Sizilien 
bewirkte indessen nicht, dass Kapläne nun in Bereiche aufrückten, die einst 

 59 Vgl. dazu die Ausführungen zu Fulco (Nr. 4).
 60 Scholarius wäre der einzige Kaplan Rogers I. gewesen, der sicher griechischer Herkunft war. 

Allerdings ist seine Zugehörigkeit zum Kreis der Kapläne fraglich. Vgl. Biogramm Nr. 217.
 61 Vgl. Johns, Church, S. 152f.; zur integrativen Wirkung des griechischen Mönchtums insge-

samt Becker, Roger I., S. 206–217. Sollte Scholarius tatsächlich Kaplan gewesen sein, würde 
er mit der Gründung seiner Abtei S. Salvatore di Bordonaro gleichermaßen an der Schnittstel-
le zwischen den Kaplänen und dem griechischen Mönchtum stehen. Vgl. jedoch Biogramm 
Nr. 217.

 62 Vgl. Becker, Roger I., S. 227–235.
 63 Vgl. die Ausführungen zu Henricus (Nr. 13) sowie zu den Voraussetzungen für Bischofserhe-

bungen im Königreich Sizilien insgesamt S. 105–107.
 64 Kölzer, Kanzlei und Kultur, S. 32.
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durch griechisch- oder arabischsprachige Personengruppen dominiert wurden. 
So blieb insbesondere der Verwaltungssektor – abgesehen von einigen wenigen 
Ausnahmen – für Kapläne weiterhin versperrt. Doch nicht mehr mangelnde 
Sprachkompetenzen oder fehlende Vertrautheit mit byzantinischen oder ara-
bischen Verwaltungsabläufen, sondern der geistliche Status wirkte hier hinder-
lich. Denn trotz aller Flexibilität, die die süditalienische Verwaltung in spät-
normannischer und staufischer Zeit auszeichnet, wenn normativ verankerte 
Regelungen in der Praxis durchaus situationsbezogen abgewandelt, erweitert 
und aufgebrochen wurden, hatte sich mittlerweile eine Beamtenschaft entwi-
ckelt, die vornehmlich – ganz im Sinne des frühnormannischen Erbes – durch 
Laien gebildet wurde.65 Besonders deutlich wird dieses grundlegende Charak-
teristikum des süditalienischen Regnum in den Bestimmungen der Konstitu-
tionen von Melfi und ihrer Novellen, in denen explizit festgehalten wurde, dass 
Geistliche nicht das Amt des Justitiars, des Baiulus und des Richters ausüben 
durften, nicht zuletzt weil sie aufgrund ihres geistlichen Standes von gerichtli-
chen Tätigkeiten ausgeschlossen waren und daher auch keinen Rechtsbeistand 
leisten durften.66 In der Praxis konnten nicht nur Bischöfe, sondern auch Ka-
pläne zwar zur Klärung von Streitigkeiten herangezogen werden, doch blie-
ben Ämter auf Ebene der provinzialen Verwaltung für diese Personengruppen 
nicht zugänglich. Allenfalls in absoluten Ausnahmesituationen, die auf eine 
persönliche Entscheidung des Herrschers zurückgeführt werden dürfen, wur-
den Bischöfe oder Kapläne mit Verwaltungsaufgaben betraut.67 

Verlässt man die Ebene der Verwaltung und fragt nach Einflussmöglichkei-
ten Geistlicher auf die politische Herrschaftsausübung im Königreich Sizilien, 
so lassen sich gesteigerte Einflussmöglichkeiten des Episkopats im Vergleich 
zu den Kaplänen beobachten. So wurden Bischöfe systematischer als Kapläne 
mit diplomatischen Verhandlungen, militärischen Interventionen und direk-
ter Regierungsarbeit etwa im Rahmen des Familiaren- oder Regentschafts-
rats betraut. Nicht nur der unter Wilhelm II. wirkende Familiarenrat wurde 
über Jahre hinweg durch Vertreter des Episkopats dominiert, sondern auch in 
Phasen der Abwesenheit Friedrichs II. aus dem Königreich Sizilien waren es 

 65 Vgl. Kamp, Verwaltungsreformen, S. 141f.; Kölzer, Magna imperialis curia, S. 294, 300 (zum 
Großhofrichter als Ausnahme, dessen Amt mit Richer von Melfi zunächst von einem Bischof 
bekleidet wurde); zum Spannungsfeld von theoretischer Verwaltungsnorm und praktischer 
Verwaltungsumsetzung Friedl , Studien, S. 11–138; ders . , Beamtenstaat, S. 239: „Der Beam-
tenstaat Friedrichs II. funktionierte durch seinen Pragmatismus und nicht durch seine gesetzli-
chen Bestimmungen, die das Wesen der Ämter regelten. Ein Justitiar, ein Kämmerer, ein Sekret 
oder ein Prokurator, ein Kastellan oder der Kastellvorsteher, sie alle erhielten ihre Kompeten-
zen und Pflichten primär durch den Herrscher, nicht durch den Gesetzestext.“

 66 Vgl. Konstitutionen Friedrichs II., ed. Stürner, I 49, S. 208, I 71, S. 239f., I 82, S. 257 u. I 84, 
S. 259 sowie oben S. 99.

 67 Vgl. S. 92–95 sowie Kamp, Spannungsfeld, S. 131; ders . , Episkopat und Monarchie, S. 110f.
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Persönlichkeiten wie Berard von Palermo (1213–1252) oder Jacobus von Ca-
pua (1227–1242), die zu den einflussreichsten Garanten einer kontinuierlichen 
staufischen Politik im Südreich zählten.68 Allerdings dürfen die Einflussmög-
lichkeiten des Episkopats auf die spätnormannische und staufische Herrschaft 
auch nicht überschätzt werden. Die bereits mehrfach angesprochene Zersplit-
terung der Kirchenlandschaft in zeitweise mehr als 145 Bistümer verhinderte 
eine politische Einbindung des gesamten Episkopats und ermöglichte nur Ver-
tretern größerer und angesehener (Erz-)Diözesen eine Teilhabe an der Herr-
schaftsausübung.69 Zudem lässt sich beobachten, dass bereits seit den 1220er 
Jahren, verstärkt aber seit den 1240er Jahren (Erz-)Bischöfe kaum noch als 
Legaten herangezogen wurden oder mit Aufgaben im Bereich der politischen 
Herrschaftsausübung betraut wurden. Einerseits ist dieser Befund wohl mit 
dem zunehmenden päpstlich-kaiserlichen Konflikt zu begründen, der insbe-
sondere die Stellung bischöflicher Legaten aufgrund ihrer doppelten Loyalität 
gegenüber den Päpsten und Friedrich II. schwächte, andererseits aber auch mit 
dem Bestreben Friedrichs II., verstärkt juristisch geschultes Personal zur kon-
kreten Ausübung seiner Herrschaft heranzuziehen.70 Bei allen quantitativen 
wie qualitativen Unterschieden hinsichtlich einer Einbindung in die sizilischen 
Herrschaftsstrukturen zeigen sich doch grundsätzlich vergleichbare Konstella-
tionen. Denn auch die (Erz-)Bischöfe partizipierten wie die Kapläne an der kö-
niglichen Herrschaft nicht als geschlossene Gruppe, sondern nur durch einzel-
ne Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer Kontakte zum 
Herrscherhaus für verantwortliche Tätigkeiten herangezogen wurden.71 

Dieses Prinzip, aus einer Personengruppe einzelne Vertreter auszuwählen 
und sie situationsgebunden und zeitlich begrenzt mit Aufgaben im Rahmen 
der Herrschaftsausübung zu betrauen, erweist sich sowohl in normannischer 
als auch in staufischer Zeit als eines der zentralen Strukturmerkmale des Kö-

 68 Zu Berard von Palermo vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1129–1137; zu Jacobus von Capua vgl. ders . , 
Kirche 1, S. 121–128. Zu weiteren Beispielen einflussreicher Bischöfe vgl. ders . , Episkopat 
und Monarchie, S. 106–108. Zum Familiarenrat unter Wilhelm II. vgl. Takayama, Familiares, 
S. 366; ders . , Administration, S. 115–123.

 69 Vgl. S. 9.
 70 Vgl. Görich, Reichslegaten, S. 127f.; Sperle , König, S. 82; Stürner, Friedrich II. 2, S. 46f.; 

Kamp, Episkopat und Monarchie, S. 104–112, 114, der allerdings nicht davon ausgeht, dass 
der Bedeutungsverlust des Episkopats bei der politischen Mitgestaltung auf den päpstlich-kai-
serlichen Konflikt zurückzuführen ist, da die Bischöfe dem Königsdienst grundsätzlich einen 
Vorrang gegenüber Aufträgen für die römische Kirche eingeräumt hätten. Als Beispiel dafür, 
dass geistliche Ämter für eine politische Karriere in dieser Zeit hinderlich sein konnten, vgl. 
Gualterius de Ocra (Nr. 110), der seine Ansprüche auf das Erzbistum Capua 1249 aufgab und 
wenig später Kanzler des Königreichs Sizilien wurde. Zur unter Friedrich II. zunehmenden 
Professionalisierung vgl. auch van Eickels , Legitimierung.

 71 Vgl. Kamp, Episkopat und Monarchie, S. 112: „[Der Episkopat] stellte deshalb auch als 
Grupp e keinen in sich selbständigen Machtfaktor in der Gesellschaft des Königreichs dar …“.
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nigreichs Sizilien. Exemplarisch sei an dieser Stelle noch einmal auf den Bereich 
herrscherlicher Gesandtschaften verwiesen. Im Unterschied zum päpstlichen 
Legatenwesen, das sich im 12. Jahrhundert so weit verfestigt hatte, dass nicht 
mehr die individuelle Persönlichkeit und Eignung eines Geistlichen zum Dienst 
als Legat befähigte, sondern mit den Kardinallegaten eine klar umrissene Per-
sonengruppe vorhanden war, die durch ihr Amt und ihre Nähe zum römischen 
Bischof Verhandlungs- und Stellvertretungsaufgaben wahrnehmen konnte,72 
stand den sizilischen Königen ein vergleichbares personelles Instrumentarium 
nicht zur Verfügung. An ihren Gesandtschaften konnten Inhaber höherer Ver-
waltungsämter, Bischöfe, Vertraute des Herrschers, juristisch geschulte Perso-
nen, Adlige, Vertreter des Deutschen Ordens oder auch in selteneren Fällen 
Kapläne beteiligt sein.73 Mit den Kaplänen verfügte der Herrscher aber über ei-
nen keineswegs distinkten Personenpool, wie die schwankenden Bezeichnun-
gen in den Quellen, mit denen Kapläne ausgewiesen werden konnten, die di-
vergierenden Aufgaben und Tätigkeiten, die verschiedenen Lebenssituationen 
der an eine Hofkirche gebundenen und der auf den Herrscher ausgerichteten 
Kapläne, ihr unterschiedlich ausgeprägter bzw. nachweisbarer Bildungsstand 
und die ungleiche Intensität ihrer Bindung an den sizilischen König zeigen. Da 
die Kapläne im Unterschied etwa zu Angehörigen des Episkopats zudem nicht 
über ein prestigeträchtiges Amt verfügten, waren – anders als bei den päpstli-
chen Legaten – die individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen sowie die per-
sönlichen Verbindungen eines Kaplans zum sizilischen König für eine diplo-
matische Reise oder Verhandlung wesentlich ausschlaggebender als die formale 
Zugehörigkeit zum Kreis der Kapläne. Insofern dokumentiert die mehrfache 
Heranziehung von Guarinus, Rogerius Porcastrella und Gualterius de Ocra zu 
Gesandtschaften ausschließlich den individuellen Wert, den diese Kapläne für 
Roger II. und Friedrich II. auf diesem Feld politischer Verhandlungen besaßen. 
Stets blieben sie aber ausführendes Organ, zu keinem Zeitpunkt nahmen sie 
wie die päpstlichen Legaten oder auch die im Regnum Italiae eingesetzten Le-
gaten Friedrichs II. eine Funktion als Stellvertreter des Herrschers ein.74 Einzig 
Petrus Diaconus rückt Guarinus in eine solche Position, wenn er den Kaplan 
und Kanzler Rogers II. in seiner Chronik als „Mund und Stimme des Königs“ 
bezeichnet – eine auffallende Parallele zu den zeitgenössischen Bezeichnungen 

 72 Vgl. zum päpstlichen Legatenwesen v. a. Zey, Recht; dies . , Augen; dies . , Handlungsspielräu-
me.

 73 Vgl. S. 95–99 u. 198–200.
 74 Dies gilt auch für Gualterius de Ocra, der von der Forschung zeitweise als ständige Vertretung 

Friedrichs II. in England angesehen worden ist. Vgl. dazu Biogramm Nr. 110. Zu den erwähn-
ten Reichslegaten Friedrichs II. vgl. Sperle , König, S. 19–104; Heckmann, Stellvertreter, 
S. 335–347; im direkten Vergleich zu den päpstlichen Legaten Görich, Reichslegaten, insb. 
S. 146.
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der päpstlichen Legaten als „Augen“ oder „Stimme des Papstes“.75 Es handelt 
sich hierbei jedoch um eine absolut singuläre Kennzeichnung, die zusätzlich 
an Relevanz verliert, wenn man bedenkt, dass Petrus Diaconus Guarinus nicht 
nur ausschließlich als Kanzler des sizilischen Königs wahrnahm, sondern des-
sen Figur auch primär als Folie für seine Kritik an Roger II. und dessen Ver-
hältnis zur Abtei Montecassino nutzte.76 

Der Wert sizilischer Kapläne für die normannischen und staufischen Herr-
scher bestand demnach nicht darin, mit ihnen ein konstantes und permanent 
greifbares Personenreservoir zur Verfügung zu haben, aus dem nach Belieben 
Personen für Aufgaben im Bereich der Herrschaftsausübung eingesetzt wer-
den konnten. Diese Vorstellung setzt zu stark ein nicht anwendbares Institu-
tionenverständnis voraus, das zudem von der ausschließlichen Ausrichtung der 
Kapläne auf den Herrscher geleitet wurde.77 Nicht nur die in einigen Fällen 
nachweisbare Möglichkeit, bereits für den Herrscher zu bestimmten Dien-
sten – etwa im Bereich der Kanzlei – herangezogen worden zu sein, bevor eine 
Erhebung zum Kaplan erfolgte, sondern auch das auffallende Verschweigen 
der Bezeichnung einer Person als Kaplan in den wenigen erzählenden Quel-
lenzeugnissen, die über Aktivitäten einzelner Kapläne berichten, zeigen, wie 
wenig der Status als Kaplan Zugangsvoraussetzung für das herrscherliche 
Umfeld oder eine Einbindung in Herrschaftsaufgaben war. Keine der von Ka-
plänen ausgeübten Tätigkeiten für die sizilischen Könige war so zugeschnit-
ten, dass sie nicht auch von anderen Personengruppen hätten übernommen 
werden können.78 Die Beobachtung, dass mit der Verlagerung des bevorzug-
ten Residenzaufenthalts Friedrichs II. von Palermo nach Apulien weder eine 
Umsiedlung der an der Cappella Palatina wirkenden Kapläne verbunden war 
noch in Foggia als einer der neuen Residenzorte des Kaisers eine vergleichbare 
Hofkirche gegründet und personal aufgebaut wurde, ist zudem als eindeutiges 
Signal dafür zu werten, dass eine dauerhafte Präsenz einer größeren Gruppe 

 75 Vgl. Chronik von Montecassino, ed. Hoffmann, IV,98, S. 560; zum Kontext S. 247–249. Zur 
Bezeichnung der päpstlichen Legaten als „Augen“ oder „Stimme des Papstes“ vgl. Zey, Au-
gen, S. 81f., 87; Müller, Gesandte, S. 41.

 76 Vgl. S. 249f. Am ehesten lassen sich die Kapläne daher mit päpstlichen delegierten Richtern 
vergleichen, da sie durch den Herrscher beauftragt wurden, Streitfälle vor Ort zu klären, 
und keine Stellvertretung des Königs übernahmen, sondern nur eine Entscheidungsfindung 
in seinem Auftrag vornehmen sollten und zudem nicht zwingend über juristische Kenntnisse 
verfügen mussten. Zu diesen Kennzeichen Müller, Gesandte. Explizit mit einem päpstlichen 
Delegationsmandat ausgestattet wurde der namentlich nicht bekannte Kaplan, der 1193 nach-
weisbar ist (vgl. Nr. 47).

 77 Vgl. S. 290–292.
 78 Vgl. in diesem Zusammenhang Johannes de Vinea (Nr. 236), der nicht zu den Kaplänen Fried-

richs II. zu rechnen ist, dessen Aufgabenprofil sich aber auch nicht von dem eines Kaplans 
unterschied.
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von Kaplänen am herrscherlichen Hof bzw. im herrscherlichen Gefolge für die 
konkrete Herrschaftsausübung nicht notwendig war.79 Auf diese Weise ist auch 
zu erklären, weshalb keine personellen Durchlässigkeiten zwischen deutschen 
und sizilischen Kaplänen erfolgten und nur drei Kapläne unter Heinrich VI. 
und Friedrich II. nachweisbar sind, die zuerst im Reichsgebiet nördlich und 
südlich der Alpen tätig waren, bevor sie Kapläne im Königreich Sizilien wur-
den.80 Für die Etablierung und praktische Umsetzung der staufischen Herr-
schaft im Süden waren die Kapläne als Gesamtgruppe entbehrlich.

Anders ist die Stellung sizilischer Kapläne hingegen in Bereichen jenseits 
der unmittelbaren Herrschaftsausübung zu bewerten. Die Tatsache, dass bei-
spielsweise mit der Residenzverlagerung Friedrichs II. die Cappella Palatina 
nicht aufgelöst wurde, obwohl sie nun ihre direkte Anbindung an den Hof 
verloren hatte, zeugt, wie auch die Kontinuität der personellen Besetzung von 
Hofkirchen über Herrscher- und Dynastiewechsel sowie Krisenzeiten hinaus, 
von einer nachhaltigen Wirkung, die von den standortgebundenen Kaplänen 
ausging. Auf lokaler Ebene genossen sie ein Ansehen, das im Bereich der Herr-
schaftsausübung weitaus weniger dokumentiert ist, wenn sie zur Bezeugung 
von Privaturkunden und zur Beilegung von regionalen Streitigkeiten herange-
zogen wurden, in privaten Testamenten bedacht wurden oder wirtschaftliche 
Transaktionen mit Privatpersonen vollzogen, um nur einige Beispiele in Er-
innerung zu rufen.81 Nicht zu unterschätzen sind auch die in den zeitgenössi-
schen Quellenzeugnissen kaum dokumentierten Aufgaben, die Kapläne durch 
die Feier der Liturgie, im Bereich der Seelsorge, durch die Aufbewahrung von 
Reliquien oder auch durch das Gebetsgedenken für die Verstorbenen, nicht zu-
letzt für die sizilischen Könige und ihre Familienangehörigen, alltäglich ausüb-
ten.82 Auf diese Weise wirkten die Kapläne nicht in einem hermetischen, auf die 
Präsenz des Herrschers ausgerichteten Bereich, sondern auf einer Ebene, die es 
ihnen ermöglichte, in vielen Fragen unabhängig von herrscherlichem Einfluss 
zu agieren und in ihr direktes Umfeld hineinzuwirken. Völlig losgelöst wa-

 79 Anders noch Israel , Austausch, S. 248, der im Sinne der älteren Forschung davon ausgeht, 
dass die Kapläne den Herrscher bei seinen Reisen begleiteten. Die These von Krönig, Archi-
tecture, S. 789, dass in Foggia eine mit der Marienkirche in Altamura vergleichbare Palastka-
pelle existierte, lässt sich nicht bestätigen. 

 80 Vgl. Berardus (Nr. 46), Nicolaus (Nr. 68), Philippus de Sesso (Nr. 131).
 81 Vgl. S. 79–91, 112–120.
 82 Vgl. zum Aspekt der Reliquienaufbewahrung am Beispiel der Cappella Palatina Andaloro, 

Cappella Palatina, S. 237f. Zum Gebetsgedenken vgl. exemplarisch das Martyrologium der 
Cappella Palatina, in das neben Kaplänen auch die Angehörigen der Herrscherfamilie aufge-
nommen wurden. Vgl. Nef, Saints; Winkelmann, Reisefrüchte, S. 471–474. Als Beispiel für 
die Übernahme seelsorglicher Tätigkeiten ist Johannes Currentus de Brundusio zu nennen, 
dem im Inquisitionsprotokoll von 1299 neben weiteren Aufgaben auch explizit dieser Bereich 
zugesprochen wird. Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 144 Nr. 89.
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ren die Kapläne vom sizilischen König indessen nicht. Bei der Einsetzung und 
Bepfründung eines neuen Kaplans wie auch bei der Ernennung eines neuen 
Hofkirchenvorstehers waren sie zumindest auf die formelle Stellungnahme des 
Herrschers angewiesen.83 Umgekehrt zeugen auch die Neugründungen von 
Hofkirchen von einem bestehenden Interesse der Könige an dieser Form des 
geistlichen Zusammenlebens – auch unabhängig von einer engen Verschrän-
kung von herrscherlichem Hof und Präsenz der an der Hofkirche ansässigen 
Kapläne, die mit der Gründung der Marienkirche von Altamura beispielsweise 
nicht mehr gegeben war.84 Dass Hofkirchen jedoch nicht weitaus flächende-
ckender über das gesamte Königreich verteilt entstanden und zudem auch ehe-
mals langobardische Hofkirchen wie S. Petri ad curtem in Amalfi in staufischer 
Zeit aufgegeben wurden,85 unterstreicht, wie wenig die sizilischen Herrscher 
mit Blick auf die Kapläne von einem übergeordneten Konzept geleitet waren, 
sondern gemäß der jeweiligen Situation Veränderungen vornahmen. In einem 
Königreich, das von Beginn an auf personalisierter Herrschaftsausübung ba-
sierte und bei allen organisatorischen wie normativen Regelungen eine flexib-
le Anpassung der Herrschaft an die realen Gegebenheiten erforderte, lag die 
Bedeutung der Kapläne nicht darin, als konstantes, institutionalisiertes Herr-
schaftsinstrument der sizilischen Könige zu dienen.86 Ihre Relevanz erstreckte 
sich vielmehr auf eine persönlich-informelle Ebene, die es den Kaplänen er-
möglichte, in einem regional begrenzten Kontext zu wirken – mit der entschei-
denden Option aber, unter der Voraussetzung individueller Fähigkeiten, Er-
fahrungen und Kontakte temporär, situationsgebunden oder auch nachhaltig 
im Bereich der königlichen Herrschaftsausübung eingesetzt zu werden.

 83 Vgl. S. 217–231.
 84 Vgl. S. 48–51.
 85 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 490.
 86 Zur Funktionsweise des Königreichs Sizilien vgl. auch Kölzer, Verwaltungsreformen, S. 301.
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R I A S S U N T O  I N  L I N G U A  I TA L I A N A

La medievistica considera la cappella di corte, come si presentava nell’alto e 
pieno medioevo, un’istituzione cortigiano-ecclesiastica la quale forniva al re 
un durevole e affidabile „strumento di governo“ (Joachim Schneider) che, nella 
misura in cui attraverso esso si manifestava la sua volontà politica, contribuiva 
a stabilizzare l’assetto di dominio. A partire dall’epoca carolingia il nucleo del-
la cappella era formato dai cappellani che, organizzati gerarchicamente, erano 
collegati al sovrano da uno stretto rapporto di fiducia. Essi erano obbligati a 
rendergli servizio, ricoprivano funzioni di responsabilità nella cancelleria, am-
ministrazione e diplomazia, adempivano inoltre a compiti liturgici e di cura 
spirituale presso la corte o in quelle chiese che costituivano la base materiale 
della cappella di corte. Dal punto di vista giuridico i cappellani erano sottratti 
alla giurisdizione del vescovo e direttamente sottomessi a quella del sovrano. 
Non raramente ascendevano ad alti uffici ecclesiastici, per poter rappresentare 
meglio gli interessi dei sovrani.

Queste caratteristiche della cappella di corte nell’alto e pieno medioevo, vali-
de per i territori imperiali a nord delle Alpi, sono state applicate da Hans Mar-
tin Schaller (1923–2005) in forma sostanzialmente invariata al Regno di Sicilia. 
Schaller si concentra però quasi esclusivamente sull’epoca sveva (1194–1266), 
senza considerare che le strutture portanti del Regno di Sicilia, fondato nel 
1130, si erano formati già durante l’epoca normanna (1072–1194). Inoltre non 
tematizza di quanto sia stata coinvolta la cappella di corte in questo processo, e 
quale sia stata la sua rilevanza nella fase iniziale. A parte il ristretto arco tempo-
rale dell’indagine, va sottoposto a revisione anche il ragionamento dell’autore, 
perché egli dà per certo che le condizioni siano state quasi identiche nell’Im-
pero e nel Regno di Sicilia. Nell’Italia meridionale, però, prevalevano strut-
ture politiche, amministrative ed ecclesiastiche che affondavano le loro radici 
non da ultimo in un sostrato arabo-bizantino, e pertanto non erano identiche a 
quelle dominanti in Germania. Schaller si orienta, infine, nella sua analisi della 
cappella di corte siciliana a un concetto di istituzione tratto dalla storia costitu-
zionale: egli la considera alla stregua di una struttura giuridica stabile sul piano 
normativo ed efficace a lungo termine, mentre esamina piuttosto al margine il 
ruolo degli attori.
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Partendo da questa critica al ragionamento schalleriano, condiviso da tutta 
la ricerca storica, il presente studio mira a ripensare profondamente la cappella 
di corte siciliana. L’oggetto centrale della ricerca sono i cappellani, perché solo 
attraverso i loro percorsi di vita e di carriera è possibile ricostruire la funzione 
e la struttura di una cappella di corte. Per il periodo preso in esame sono do-
cumentabili 215 persone, il cui profilo emerge dalle fonti – diplomi rilasciati 
da sovrani, privati e pontefici, atti dell’inquisizione, testamenti, martirologie, 
necrologi, inventari, lettere – in maniera più o meno chiara: casi in cui oltre al 
nome, e a un’attività documentata una sola volta, non sono state rilevate ulte-
riori informazioni, contrastano con percorsi di vita tracciabili in modo quasi 
continuo, soprattutto riguardo all’epoca sveva. L’esame dei singoli cappellani è 
stato effettuato secondo l’approccio prosopografico, già largamente sperimen-
tato nella medievistica, e sulla base di criteri ben stabiliti e uniformati: deno-
minazione nelle fonti, nome, provenienza, famiglia, studi e formazione, attività 
e compiti, dotazione finanziaria e vicinanza al sovrano. La rielaborazione dei 
dati prosopografici, avvenuta in un secondo tempo, ha permesso di approfon-
dire le seguenti questioni: se è possibile ricostruire il prototipo di un cappellano 
siciliano, in quale misura esso corrisponde alle caratteristiche delineate, e come 
i risultati divergenti influiscono sull’immagine della cappella di corte medieva-
le, affermatasi nella ricerca storica.

In conclusione: le caratteristiche della cappella di corte nordalpina si pos-
sono applicare ai cappellani siciliani solo in modo limitato. Per tutto il perio-
do preso in esame non emerge dalle fonti né un’organizzazione gerarchica dei 
cappellani né un insieme ben definito di compiti e competenze. L’arco delle 
attività, coperto dai cappellani, tocca sì gli ambiti della cancelleria, ammini-
strazione e diplomazia, che la ricerca storica considera i campi d’azione tradi-
zionali della cappella di corte, ma essi s’impegnavano né sistematicamente né 
esclusivamente in tali contesti. Benché fosse quasi sempre il sovrano stesso a 
effettuare l’insediamento di un nuovo cappellano, ciò non significava, a livello 
pratico, che necessariamente si creasse un legame più stretto con il sovrano e ne 
derivasse l’obbligo a servire la corte. In particolare i cappellani presso le chiese 
di corte disponevano di possibilità d’azione autonome, completamente separati 
dal diretto esercizio del potere regio, che consistevano nell’autenticare diplomi 
privati, stendere, firmare ed eseguire testamenti, contribuire alla ricomposizio-
ne di contrasti locali, effettuare transazioni materiali e finanziarie. Neppure in 
tempi di crisi i cappellani siciliani venivano chiamati più spesso a prestare ser-
vizio al sovrano, come ci si potrebbe aspettare da uno „strumento di governo“, 
ma riuscivano a conservare quelle attività che a livello locale e privato erano 
indipendenti dal potere regio.

Se si considera la cappella di corte, secondo la concezione finora dominante 
nella ricerca storica, un ufficio o un’istituzione amministrativa centrale presso 



 309

la corte regia, in cui si rispecchiano le caratteristiche menzionate, si deve con-
cludere che essa non era mai esistita nel Regno di Sicilia. Troppo si discostano 
i criteri definitori della cappella di corte dalle forme effettivamente riscontrate 
nelle fonti. E pur attenendosi al concetto di istituzione, come è stato sviluppato 
all’ombra di approcci seguiti da recenti ricerche storiche e sociali, si constata la 
presenza di strutture istituzionali rudimentali solo nell’ambito dei cappellani 
residenti presso le chiese di corte. Pertanto l’importanza dei cappellani siciliani 
per il sovrano e il regno non sta nel fatto che costituivano un serbatoio costante, 
sempre raggiungibile e ben organizzato di persone a disposizione per svolgere 
compiti inerenti all’esercizio del potere. Erano invece le competenze, esperien-
ze e contatti individuali a rappresentare i criteri decisivi che guidavano il sovra-
no nella scelta del cappellano da prendere a suo servizio. Complessivamente la 
loro rilevanza si esprimeva a livello personale e informale; nel Regno di Sicilia 
i cappellani riuscivano a esercitare un’influenza considerevole in un contesto 
regionale, ma non sul piano della grande politica.





A N H A N G

1. Nachweisbare Kapläne (1086–1266)

1. Rainaldus (1086–1098)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: meus capellanus, capellanus comitis Rogerii 
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Rainaldus ist der zeitlich erste Kaplan Rogers I., der in 
den Quellen nachweisbar ist. Im November 1086 ließ der Graf durch Rainaldus 
eine Urkunde des apulischen Herzogs Roger Borsa bestätigen, mit der dieser 
im August desselben Jahres der Kirche S. Maria in Palermo ein casale und vier 
rustici geschenkt hatte.1 Ein weiteres Mal wird Rainaldus erst 1098 urkund-
lich erwähnt, als er eine Urkunde Rogers I. schrieb, mit der der Graf in einem 
Streit zwischen den kalabresischen Kartäusern und Veteranen aus Squillace um 
Weinberge und Ländereien zugunsten Brunos von Köln intervenierte.2

Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Eine besondere Nähe des Rainaldus zu Roger I. lässt 
sich anhand der beiden Quellenzeugnisse nicht ermitteln. Dafür ist nicht zu-
letzt der zeitliche Abstand zwischen der ersten und der zweiten Erwähnung in 
den Quellen zu groß. Wahrscheinlich ist aber, dass Rainaldus über Kontakte 
zum apulischen Herzogshof verfügte, da er nicht nur für die Bestätigung der 
Urkunde Roger Borsas herangezogen wurde, sondern auch in der Urkunde 
Rogers I. von 1098 eine Invocatio verwendete, die eher in den apulischen Her-
zogsurkunden üblich war.3

 1 Vgl. Recueil, ed. Ménager, S. 186f. Nr. 54: Ego Rogerius, comes Sycilie et Calabrie, laudo 
cartam istam et concedo scriptam de rebus his presignatis in honore sancte Marie Panormitane 
ecclesie, confirmo quoque eam meo sigillo per manum Rainaldi mei capellani apposito …

 2 Vgl. DRo I 63.
 3 Vgl. die Vorbemerkung zu ebd.
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2. Stephanos (1090)
Name/Beiname: s. Studium/Bildung
Bezeichnung: kappellánoV
Stephanos wird in der Urkunde Rogers I. vom Juni 1090 als Kaplan bezeichnet, 
ohne dass eine Zugehörigkeit zum Kreis der Kapläne Rogers I. angeführt wird. 
Aufgrund der mit ihm urkundlich genannten Zeugen ist jedoch unwahrschein-
lich, dass neben Verwandten, Vertrauten und Amtsträgern ein nichtgräflicher 
Kaplan bei der Urkundenausfertigung anwesend war.4 Insofern wird Stepha-
nos zu den Kaplänen Rogers I. gerechnet, auch wenn seine Bezeichnung allein 
nicht eindeutig ist.
Herkunft: –
Familie: s. Studium/Bildung
Studium/Bildung: Unklar ist, inwieweit Stephanos über Griechischkenntnisse 
verfügte. Denn die Urkunde Rogers I. von 1090, die er unterzeichnete, ist nur 
im Rahmen einer Bestätigung Rogers II. von 1117 überliefert,5 so dass offen 
bleiben muss, ob Stephanos seine Unterschrift selbst in griechischer Sprache 
anbrachte oder dies vom Schreiber der Urkunde übernommen wurde. Insofern 
lässt sich auch nicht klären, ob der Name Stephanos nur an die griechische 
Sprache angepasst wurde oder der Kaplan über familiäre Wurzeln verfügte, die 
byzantinischer Herkunft waren.
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Juni 1090 verlieh Roger I. Abt Gregor und den 
Mönchen des griechischen Klosters S. Filippo di Fragalà in der Val Demone 
Immunität und befreite sie von allen weltlichen Verpflichtungen. In der ent-
sprechenden Urkunde wird Stephanos als Zeuge genannt.6 
Ämter: –
Standort/Mobilität: – 
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

3. Geroldus (1091–1097)
Name/Beiname: Als Namensvariante ist Giraldus überliefert.7

Bezeichnung: cappellanus domini Rogerii comitis, capellanus meus

 4 Genannt werden u. a. Goffredus und Jordan, die Söhne Rogers I. waren, Robert Borrell, der 
zu den engsten Vertrauten des Grafen gehörte, sowie ein Seneschall, Protonotar, camerarius, 
Protospatar und Notar. Vgl. DRo I 13.

 5 Vgl. die Vorbemerkung zu ebd.; Becker, Roger I., S. 247 Nr. 15.
 6 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 385 Nr. 1.
 7 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 78 Nr. 60.
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Herkunft: Seinem Namen nach zu urteilen könnte Geraldus normannischer 
Herkunft gewesen sein.8 Nicht auszuschließen ist, dass er im Umfeld Rogers I. 
nach Süditalien zog.
Familie: Geroldus war der Bruder des zwischen 1094 und 1101 mehrfach mit 
Urkundenausfertigungen betrauten Fulco.9

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Geroldus unterzeichnete die Urkunde Rogers I. vom 
Dezember 1091, mit der die Benediktinerabtei S. Agata di Catania gegründet 
wurde, als Zeuge.10 Mit derselben Tätigkeit begegnet der Kaplan im Februar 
1097, als er eine griechisch-lateinische plateia bezeugte, mit der Roger I. Bruno 
von Köln und den Kartäusern griechische villani übertrug.11

Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Die Frage, wie intensiv sich die Beziehungen zwischen 
Roger I. und seinem Kaplan gestalteten, ist auf Basis der überlieferten Quellen 
kaum zu beantworten. Betrachtet man allerdings die Zeugenlisten der beiden 
Urkunden, so fällt auf, dass Geroldus sowohl 1091 als auch 1097 gemeinsam 
mit Familienangehörigen des Grafen, hohen kirchlichen Amtsträgern und ein-
flussreichen normannischen Großen, die der Entourage Rogers I. angehörten, 
genannt wird.12 Man könnte hieraus eine besondere Nähe des Kaplans zum 
Grafen abzuleiten. Dagegen spricht jedoch, dass Geroldus allein in zwei Ur-
kunden als Zeuge begegnet, während Robert Borrell, Wilhelm von Hauteville, 
Josbert de Lucy und andere engere Vertraute Rogers I. wesentlich häufiger in 

 8 Vgl. zu normannischen Namen, unter denen auch Giraldus begegnet, am Beispiel der Bischöfe 
von Mileto Becker, Roger I., S. 164.

 9 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 78 Nr. 60: … Giraldo capellani meo et Fulcone fratre eius capella-
no meo … Zu Fulco vgl. Biogramm Nr. 4.

 10 Vgl. DRo I 17. Zur Urkunde vgl. auch Ménager, Notes, S. 148–151 u. S. 164f. Nr. 1.
 11 Vgl. DRo I 57. Zu Bruno von Köln und den von Roger I. geförderten Kartäusern vgl. Becker, 

Roger I., S. 202–206.
 12 Vgl. DRo I 17: Ego Albertus dei gratia Tarentinus Archiepiscopus interfui. † Et ego Radulfus 

archiepiscopus Co/sencie interfui. Et ego Guillelmus abbas cenobii Sancte Euphemie similiter 
interfui. Et ego Geroldus capellanus domini Rogerii comitis similiter. Et ego Goiffredus filius 
domini Rogerii comitis similiter. Et ego Iordanus / filius ejus similiter. Et ego Guillelmus de 
Altauilla similiter. Et ego Robertus Borrellus similiter. Et ego Goisbertus de Luccio similiter. Et 
ego Petrus de Moretaneo similiter. Vgl. ebd. 57: Quod actum est teste et concedente A(delasia) 
coniuge mea et Malgerio filio meo, W(illelmo) de Altavilla, Iosberto de Luciaco, / Roberto Bor-
rello, Pagano de Gorgis, Rogerio de Stilo, Iohanne prothonotario de Traginis, Nichola de Mesa, 
Giraldo capellano meo et Fulcone fratre eius capellano meo, Hugone de Melfia, / Ieremia de 
Sancto Egidio capellano meo. Zu Wilhelm von Hauteville, Robert Borrell, Josbert de Lucy und 
Petrus de Mortain vgl. Becker, Roger I., S. 94–104, zu den Kaplänen Fulco und Jeremia die 
Biogramme Nr. 4 u. 5.
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den Urkunden als Zeugen oder auch Intervenienten genannt werden.13 Wenn 
Geroldus also über direkte Verbindungen zum Grafen verfügte, so ist er mit 
Blick auf seine Bedeutung in die zweite Reihe hinter die übrigen Zeugen, die in 
den Urkunden von 1091 und 1097 aufgeführt werden, zu rücken.

4. Fulco (1094–1101)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: domini comitis Rogerii cappellanus, medicus et capellanus
Herkunft: Aufgrund seines Namens und der Verwandtschaft zu Geroldus ist 
möglich, dass Fulco aus der Normandie stammte. Auch er könnte wie sein 
Bruder im Gefolge Rogers I. nach Süditalien gekommen sein.
Familie: Die Verwandtschaftsverhältnisse des Fulco sind nur spärlich zu re-
konstruieren. Außer seinem Bruder Geroldus sind keine weiteren Familien-
mitglieder bekannt.14

Studium/Bildung: Über ein Studium des Fulco sind keine Hinweise in den 
Quellen zu finden, obwohl der Erwerb medizinischer Kenntnisse aufgrund 
seiner Bezeichnung als medicus anzunehmen ist.15 Ebenso deutet die Tatsache, 
dass Fulco nachweislich fünf Urkunden Rogers I. schrieb, darauf hin, dass der 
Kaplan auf diesem Feld keineswegs unerfahren war.16 Auf welchem Weg der 
Kaplan seine Kenntnisse erwarb, ist jedoch nicht festzustellen.
Aufgaben/Tätigkeiten: Fulco ist der in den Urkunden am häufigsten genannte 
Kaplan Rogers I. 1094 wird er in zwei Urkunden Rogers I. als Schreiber auf-
geführt und gleichzeitig als Zeuge genannt.17 Darüber hinaus stellte er im März 
1094 eine Urkunde aus, mit der Bischof Robert von Messina die Gründung 
des Benediktinerklosters von Patti durch Roger I. bestätigte.18 Im Jahr 1097 
bezeugte Fulco zudem mit seinen Kaplanskollegen Geroldus und Jeremia die 
Schenkung von griechischen villani an die Kartäuser des Bruno von Köln.19 
Neben den genannten Urkunden, die Fulco explizit als deren Schreiber aus-
weisen, liegen zwei weitere Urkunden Rogers I. vor, in denen der Schreiber 
nicht genannt wird, die aufgrund des Handschriftenvergleichs aber Fulco zu-
geordnet werden können.20 Weniger gut fassbar werden in den Quellen hinge-
gen Fulcos Tätigkeiten als Arzt. Allein seine Bezeichnung als medicus verweist 

 13 Vgl. in Auswahl die folgenden Urkunden, in denen die genannten Personen einzeln oder ge-
meinsam als Zeugen unterzeichnen: DRo I 9, 11, 20, 21, 54, 72, 74. 

 14 Zu Geroldus vgl. Biogramm Nr. 3.
 15 Vgl. DRo I 40. 
 16 Vgl. die nachfolgenden Ausführungen.
 17 Vgl. DRo I 40 u. 47. 
 18 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 2, S. 770f.; Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 11 Nr. 5.
 19 Vgl. DRo I 57. Da die Urkunde keinen Schreiber nennt und nur kopial überliefert ist, muss 

offen bleiben, ob Fulco auch diese Urkunde schrieb.
 20 DRo I 39, 72. 
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darauf,21 ohne dass zu klären ist, wie häufig und für welche Klientel der Kaplan 
ärztlichen Aufgaben nachkam.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Fulcos Aktionsradius ist aufgrund fehlender Ortsanga-
ben in den Urkunden Rogers I. kaum zu bestimmen, lediglich die Urkunde des 
Bischofs Robert von Messina von 1094 verortet ihn in Messina.22

Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Mit insgesamt fünf Urkunden im Zeitraum von 1094 
und 1101 gehört Fulco zu den am häufigsten nachweisbaren Urkundenschrei-
bern Rogers I., wenn man bedenkt, dass längst nicht in jeder Urkunde des 
Grafen der Schreiber vermerkt wurde.23 Doch nicht nur unter quantitativen, 
sondern auch unter qualitativen Gesichtspunkten kommt Fulco eine beson-
dere Bedeutung zu, da er Urkunden schrieb, die wichtige Entscheidungen im 
Rahmen der Kirchen- und Klosterpolitik Rogers I. markierten. Dies gilt für 
die Gründung des Klosters S. Salvatore in Patti im März 1094, mit der der Graf 
das Ziel verfolgte, die noch wenig besiedelten Gebiete im Nordosten Siziliens 
zu erschließen, wie auch für Ausstattung des Kloster S. Bartolomeo di Lipari.24 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Fulco im März 1094 nicht nur 
die Urkunde Rogers I. ausstellte, mit der das Kloster in Patti gegründet wur-
de, sondern auch die Bestätigungsurkunde des Bischofs Robert von Messina 
schrieb.25 Dies könnte darauf schließen lassen, dass Roger I. seiner Zusammen-
arbeit mit dem Bischof, in dessen Diözesangebiet die Abtei lag, zusätzlichen 
Nachdruck verleihen wollte, indem er einen zuverlässigen Urkundenschreiber 
für die Ausstellung der bischöflichen Bestätigung zur Verfügung stellte. Ob 
Fulco darüber hinaus die Interessen des Grafen beim Bischof vertrat, lässt sich 
nicht sagen. Die Bedeutung des Kaplans für die Ausfertigung der Urkunden 
Rogers I. wird aber indirekt auch durch mehrere Fälschungen dokumentiert, 
die Fulco als Aussteller angeben, wohl um die Authentizität der Urkunde 
durch Nennung des häufig überlieferten Schreibers zu erhöhen.26 Fulco dürfte 
also mehrere Jahre im engeren Umfeld des gräflichen Hofs Rogers I. verbracht 
haben. Möglicherweise verfügte Fulco auch über Verbindungen zum apu-
lischen Herzogshof, da er in einigen Urkunden ausdrücklich des verstorbenen 
Herzogs Robert Guiscard gedachte.27 Allerdings bleiben diese Verbindungen 

 21 Vgl. DRo I 40.
 22 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 2, S. 771.
 23 Vgl. Becker, Urkunden, S. 33f.
 24 Vgl. DRo I 39f.; zum Kontext White , Monasticism, S. 77–100; Becker, Roger I., S. 195–199.
 25 Vgl. S. 314, Anm. 18.
 26 Vgl. DRo I †42, †43, †67, †77. Unsicher ist die Rolle Fulcos in DRo I †56, da die Schrift starke 

Ähnlichkeiten mit der Fulcos aufweist. 
 27 Vgl. z. B. ebd. 39: Ego Rogerius Calab[rie] comes et Sicilie, frater domini Robberti Guiscardi 

gloriosissimi ducis Apuliae …; Pirr i , Sicilia sacra 2, S. 770: Venerabilis et gloriosissimus Rogerius 
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hypothetisch, da Fulcos unmittelbare Anwesenheit am Herzogshof nicht be-
zeugt ist.

5. Jeremia de Sancto Egidio (1097)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: capellanus meus
Herkunft: Der Beiname könnte darauf hindeuten, dass Jeremia aus Frank-
reich stammte. Allerdings sind mehrere Orte namens Saint Gilles nachweis-
bar, so dass eine exakte geographische Verortung nicht möglich ist.28 Daneben 
sind auch süditalienische Herkunftsbezüge denkbar. So könnte Jeremia dem 
Kloster S. Egidio (bei Foggia) angehört haben, das Graf Heinrich von Monte 
S. Angelo, Enkel Waimars IV. von Salerno und ein angeheirateter Verwandter 
Rogers I., 1086 privilegiert hatte.29 
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Jeremia wird in der griechisch-lateinischen plateia Ro-
gers I. vom Februar 1097, mit der Bruno von Köln einige griechische villani ge-
schenkt wurden, gemeinsam mit seinen Kaplanskollegen Fulco und Geroldus 
als Zeuge genannt.30 Weitere Quellen liegen zu diesem Kaplan nicht vor.
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

6. Reginaldus (1098)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: comitis capellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Reginaldus lässt sich in den Quellen nur ein Mal nach-
weisen. 1098 wird er in einer Urkunde Rogers I., mit der der Graf Schenkungen 

Calabriae Comes et Siciliae, frater domini Roberti Guiscardi gloriosissimi Ducis Apuliae; DRo I 
47: … ego Rogerius Calabrie comes et Sicilie pro dei amore et / anime mee remedio et pro salute 
anime Roberti Guiscardi fratris mei et gloriosissimi ducis Apulie et Calabrie et pro remedio 
animarum fratrum meorum atque omnium parentum meorum et uxorum mearum … 

 28 Vgl. Graesse/Benedict/Plechl , Orbis latinus 1, S. 23f. u. 2, S. 8f.
 29 Vgl. Petrucci , Note, S. 173–175 Nr. 2. 
 30 DRo I 57. Zu den beiden anderen Kaplänen vgl. die Biogramme Nr. 3 u. 4.
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an S. Bartholomeo di Lipari und S. Maria di Butera (Caccamo) bestätigte, als 
Zeuge genannt.31 
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

7. Johannes Tuscanus (1107)
Name/Beiname: s. Herkunft 
Bezeichnung: comitisse capellanus
Herkunft: Johannes stammte, seinem Beinamen zufolge, aus der Toskana. 
Wann er nach Süditalien kam und ob er sich dort länger aufhielt, lässt sich 
nicht sagen, da er nur in einer Urkunde erwähnt ist. Die Datierung dieser Ur-
kunde folgt nicht den süditalienischen, sondern den Pisaner Gewohnheiten. 
Dies kann als weiterer Hinweis auf Johannes’ Herkunft gewertet werden, da er 
als Schreiber der Urkunde tätig wurde.32

Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Zwischen März und August 1107 verlieh Gräfin Ade-
lasia gemeinsam mit ihrem Sohn Roger Abt Ambrosius des Bartholomäus-
klosters auf Lipari die Zehnten der Juden von Termini Imerese. Die knappe 
Verleihungsurkunde wurde von Johannes Tuscanus geschrieben.33 
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Johannes Tuscanus ist der einzige, der explizit als Ka-
plan der Gräfin Adelasia ausgewiesen wird. Wie sich die Beziehungen zwi-
schen ihr und Johannes gestalteten, lässt sich auf Basis der kurzen Urkunde 
nicht ermitteln, allerdings wird in der Urkunde angedeutet, dass Adelasia für 
die Verschriftlichung der Urkunde bewusst ihren Kaplan auswählte.34 Ob Jo-
hannes Tuscanus für weitere Kanzleiaufgaben herangezogen wurde, ist nicht 
bekannt.

 31 Vgl. DRo I 64.
 32 Vgl. zur Datierung nach dem Pisaner Stil Garufi , Diploma, S. 133, Anm. 1; White , Monasti-

cism, S. 87; Vorbemerkung zu DRo II 1. Für eine Datierung zum Jahr 1108 hat sich Ménager, 
Amiratus, S. 170 Nr. 4, ausgesprochen. Unsicher dagegen Girgensohn/Kamp, Urkunden, 
S. 12, Anm. 3.

 33 Vgl. DRo II 1. Zum Kloster vgl. White , Monasticism, S. 77–100; zur Regentschaft der Adela-
sia Houben, Roger II., S. 26–31; von Falkenhausen, Regenschaft.

 34 Vgl. DRo II 1: Ego Ioh(ann)es Tuscanus comitisse capellanus p(re)cepto d(omi)ne comitisse et 
ortatu scripsi hanc carta(m) et dedi illa(m) in manu fr(atr)is Rob(erti) Arpionis cora(m) d(omi)
na comitissa.
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8. Dominicus (1116)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: capellanus comitis, cappellanus et cancellarius comitis
Dominicus’ Bezeichnung als cancellarius ist als Synonym für den Schreiber ei-
ner Urkunde zu werten, das im Süditalien des frühen 12. Jahrhunderts mehr-
fach belegt ist. Erst mit seinem Kaplan Guarinus führte Roger II. das Kanzler-
amt im engeren kanzleigeschichtlichen Sinn ein.35

Herkunft: Es ist denkbar, dass Dominicus aus Apulien stammte, da der Name 
dort häufiger nachzuweisen ist und die beiden Urkunden, in denen er bezeugt 
ist, auf dem Festland ausgestellt wurden.36 Sicherheit ist in dieser Frage aller-
dings nicht zu gewinnen, da keine weiteren Quellen über diesen Kaplan vor-
liegen.
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Anlässlich der Kirchweihe von Bagnara Calabra im 
Oktober 1116, bei der neben hochrangigen Geistlichen und einigen weltlichen 
Vertretern37 auch Roger II. anwesend war, wurden zwei Urkunden ausgestellt, 
von denen die spätere mit Sicherheit, die frühere höchstwahrscheinlich von 
Dominicus geschrieben wurde.38 Darüber hinaus diente er in beiden Urkun-
den als Zeuge: In der ersten Urkunde beglaubigte der Kaplan die bisherigen 
Schenkungen an das Augustinerchorherrenpriorat S. Maria di Bagnara,39 in der 
zweiten Urkunde bezeugte er die Beilegung eines Rechtsstreits zwischen der 
Abtei SS. Trinità in Mileto und den Kartäusern von S. Maria di Turri,40 welche 
durch eine Synode im Umfeld der Kirchweihe entschieden worden war. 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Dominicus ist nur in Bagnara Calabra nachweisbar, als er 
im Rahmen der genannten Urkundenausstellung dort tätig wurde. Ob darüber 
hinaus Verbindungen zu S. Maria di Bagnara bestanden, ist nicht mit Sicherheit 
zu klären.41

 35 Vgl. dazu die Ausführungen zu Guarinus (Nr. 10); zur Bedeutung des Kanzlerbegriffs im frü-
hen 12. Jahrhundert Brühl , Urkunden, S. 37f., mit Beispielen.

 36 Vgl. zu diesen Überlegungen ebd., S. 37; ders . , Diplomi, S. 30.
 37 Vgl. dazu die Liste der Urteilsfinder und Zeugen in DRo II 5.
 38 Vgl. ebd. 5 u. 4. Zu Dominicus als Schreiber der frühen Urkunde vgl. die Vorbemerkung zu 

ebd. 4; Brühl , Urkunden, S. 37f.; ders . , Diplomi, S. 30f.
 39 Das Kloster war 1085 von Roger I. gegründet worden und seitdem mehrfach durch Privilegien 

und besondere Rechte ausgezeichnet worden. Vgl. Kehr, Urkunden, S. 411f. (Gründungs-
urkunde); zur Geschichte der Abtei White , Monasticism, S. 184–186; Garufi , Monasteri, 
S. 49–58; Houben, Abtei, S. 40f.; Becker, Roger I., S. 192–194.

 40 Zur Geschichte der Abtei SS. Trinità in Mileto und der Kartause S. Maria di Turri vgl. Hou-
ben, Abtei, S. 41f.; Becker, Roger I., S. 202–204.

 41 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Guillelmus (Nr. 9).
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Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Aufgrund fehlender weiterer Quellen lässt sich eine 
besondere Nähe des Kaplans zu Roger II. nicht bestimmen. Seine einmalige 
Heranziehung zu Kanzleiaufgaben deutet darauf hin, dass Dominicus ledig-
lich als Gelegenheitsschreiber eingesetzt wurde. Allerdings bleibt zu beden-
ken, dass aufgrund der zeitgleich tagenden Synode weitere Schreibkundige zur 
Verfügung gestanden haben dürften, die alternativ für die Urkundenausstel-
lung hätten herangezogen werden können. Warum nun gerade der Kaplan als 
Schreiber ausgewählt wurde, muss offen bleiben. Ebenso wenig lässt sich die 
Tatsache erklären, dass im Diplom für S. Maria di Bagnara außer Dominicus 
nur Bischof Wilhelm von Syrakus als weiterer Zeuge genannt wird.42 Ob dies 
als Aufwertung der Stellung des Kaplans zu sehen ist, ob es sich bei der Pri-
vilegienbestätigung um eine untergeordnete Formsache handelte und deshalb 
auf weitere hochrangige Zeugen verzichtet wurde, oder ob schlicht von einem 
überlieferungsgeschichtlichen Zufall auszugehen ist, kann nicht geklärt wer-
den.43

9. Guillelmus (1116–1124)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: comitis capellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Guillelmus begegnet in der Urkunde Rogers II., mit 
der die Beilegung des Rechtsstreits zwischen der Abtei SS. Trinità in Mileto und 
den Kartäusern von S. Maria di Turri im Oktober 1116 bestätigt wurde.44 An-
ders als Kaplan Dominicus, der im Eschatokoll den weltlichen Zeugen (testes) 
zugeordnet ist, wird Guillelmus in die Reihe der geistlichen Urteilsfinder (illi, 
qui iudicium fecerunt) aufgenommen. Ob Guillelmus über juristische Kennt-
nisse verfügte, die ihn dazu befähigten, in das Gremium der Urteilsfinder auf-
genommen zu werden, lässt sich nicht sagen. Abgesehen von einer griechischen 
Urkunde Rogers II. aus dem Jahr 1124, die ihn als Zeugen für die Bestätigung 
früherer Schenkungen an das Priorat S. Maria di Bagnara vermerkt,45 sind über 
den Kaplan keine weiteren Informationen überliefert.

 42 Vgl. DRo II 4.
 43 Das Diplom zählt zu den am schlechtesten überlieferten Urkunden Rogers II. und ist ledig-

lich in zwei Abschriften aus dem 16. und 19. Jahrhundert verfügbar. Insofern wäre zumindest 
denkbar, dass weitere Zeugen genannt waren, die nicht in die Abschriften übernommen wur-
den. Vgl. dazu auch die Vorbemerkung zu ebd.

 44 Vgl. ebd. 5.
 45 Vgl. Ca. 45.
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Ämter: –
Standort/Mobilität: Guillelmus hielt sich im Oktober 1116 in Bagnara Calab-
ra auf, wie aus der genannten Urkunde hervorgeht. Interessant ist, dass er wie 
auch Dominicus in jenen Urkunden Rogers II. fassbar wird, die entweder in 
Bagnara Calabra ausgestellt wurden oder Privilegienbestätigungen für S. Maria 
di Bagnara beinhalteten.46 Inwieweit die Kapläne tatsächlich Verbindungen zu 
diesem Kloster unterhielten, lässt sich nicht nachweisen. Denn obwohl S. Maria 
di Bagnara im ausgehenden 11. und beginnenden 12. Jahrhundert die gräfliche 
Klosterpolitik in Kalabrien und – aufgrund der dortigen Besitzungen – auch 
auf Sizilien in entscheidendem Maß mittrug,47 bleibt die personelle Besetzung 
des Klosters unklar. Erst die Urkunde, mit der S. Maria di Bagnara 1146 dem 
Bistum Cefalù unterstellt wurde, listet einige Mönche des Priorats auf, die als 
Zeugen erscheinen.48 Unter ihnen wird auch ein Guillelmus genannt; ihn mit 
dem gleichnamigen Kaplan Rogers II. gleichzusetzen, würde aufgrund des 
häufig nachweisbaren Namens jedoch zu weit führen. Insofern wären Verbin-
dungen zum Priorat denkbar, allerdings nicht sicher nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

10. Guarinus (1124–1137)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: magister, magister cappellanus, capellanus domini ducis, domini 
comitis capellanus, cancellarius
Herkunft: Da Guarinus’ Name langobardischer Herkunft ist,49 könnte man 
davon ausgehen, dass der Kaplan vom festländischen Süditalien stammte. 
Quellenbelege, die hierauf Bezug nehmen, gibt es allerdings nicht.
Familie: –
Studium/Bildung: Den einzigen Hinweis auf die Bildung des Guarinus for-
muliert Alexander von Telese, wenn er den Kaplan als vir quidem litteris ap-
prime eruditus bezeichnet.50 Auf welchem Weg und zu welchem Zeitpunkt 
Guarinus seine Bildung erwarb, etwa durch eine gezielte Ausbildung am Hof 
Rogers II.,51 lässt sich nicht sagen.

 46 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Dominicus (Nr. 8). Roger II. ließ im Oktober 1116 eine 
weitere Urkunde zugunsten des Priorats S. Maria Bagnara ausstellen. Vgl. DRo II III/5, die 
jedoch nur als Deperditum überliefert ist, so dass sich nicht klären lässt, ob Guillelmus oder 
auch Dominicus an der Urkundenausstellung beteiligt gewesen waren oder in der Urkunde 
genannt werden.

 47 Vgl. Houben, Abtei, S. 40–42; Becker, Roger I., S. 192–194.
 48 Vgl. DRo II II/6; White , Monasticism, S. 186f., 194f.
 49 Vgl. Enzensberger, Cancellaria normanna, S. 83.
 50 Vgl. Alexander von Telese, Historia, ed. de Nava, III,3, S. 60, sowie oben S. 70.
 51 So Caspar, Roger II., S. 183. 
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Aufgaben/Tätigkeiten: Das Wirken des Guarinus ist in den Quellen verhält-
nismäßig gut dokumentiert. In der Grafen- und Herzogszeit Rogers II. wird er 
als Zeuge bei der Ausstellung von drei Urkunden des Herrschers angeführt.52 
Nach Rogers Königskrönung 1130 begegnet Guarinus dann in nahezu allen 
überlieferten lateinischen Urkunden bis 1136, diesmal jedoch fast ausschließ-
lich als Datar.53 Darüber hinaus fungierte der Kaplan spätestens seit März 1132 
als Kanzler, wodurch sich das Tätigkeitsfeld des Kaplans erweiterte und verän-
derte. 1133 wirkte er als Schlichter in einem Streit zwischen den Bürgern von 
Patti und dem Bischof Johannes von Lipari-Patti um die Nutzungsrechte am 
Gemeindewald,54 und in den 1130er Jahren wurde er von Roger II. mehrfach 
mit diplomatischen und militärischen Missionen betraut. 1133/34 könnte Gua-
rinus mit Genua über dessen Haltung im Konflikt zwischen dem sizilischen 
König und Papst Innozenz II. verhandelt haben; 1135 wurde ihm die Nieder-
schlagung eines Aufstands unterstellt, für den Robert von Capua und Rainulf 
von Alife auf dem süditalienischen Festland verantwortlich waren; 1136/37 
reiste er nach Montecassino, um die Abtei von ihrem Vorhaben abzubringen, 
sich im Schisma auf die Seite Innozenz’ II. und Lothars III. zu stellen.55 Dort 
verstarb Guarinus am 21. Januar 1137 unerwartet, ohne die Verhandlungen mit 
der Abtei zum Abschluss geführt zu haben.56

Ämter: Wahrscheinlich aus Prestigegründen führte Roger II. unmittelbar nach 
seiner Königskrönung das Amt des Kanzlers ein. Zum ersten Kanzler des neu-
en Königreichs erhob er seinen Kaplan Guarinus, der dieses Amt seit März 
1132 bis zu seinem Tod bekleidete.57 Mit dieser Ernennung scheint ein Aufstieg 
des Kaplans verbunden gewesen zu sein. Zumindest deuten die Quellen dies 
an, wenn sie ihn seitdem fast ausschließlich als cancellarius bezeichnen.58

Standort/Mobilität: Im Vergleich zu seinen Kaplanskollegen lässt sich bei 
Guarinus ein erweiterter Aktionsradius beobachten. Geht man davon aus, 
dass der Datar zwar keinen direkten Einfluss auf die Beurkundung ausübte, 

 52 Vgl. die Urkunde für S. Maria di Bagnara von 1124, in der auch Kaplan Guillelmus als Zeuge 
genannt wird, die Urkunde 10. Juni 1126, mit der dem Kloster S. Maria Latina in Jerusalem das 
Priorat S. Filippo bestätigt wurde, und das Diplom vom 30. Dezember 1129 für das Kloster 
Montecassino: Ca. 45; DRo II 7 u. 14.

 53 Vgl. DRo II 19, †21, 23–32, †33, †34, 36–38, 40, †41, 43, III/57 u. III/74. Außerdem unter-
schrieb er im Februar 1132 eine Urkunde des Erzbischofs Petrus von Palermo: Garofalo, 
Tabularium, S. 7 Nr. 2; vgl. auch Biogramm Nr. 13.

 54 Vgl. DRo II 23; Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 15 Nr. 27. 
 55 Vgl. dazu ausführlich S. 95f. u. 244–251. 
 56 Vgl. Chronik von Montecassino, ed. Hoffmann, IV,101, S. 564.
 57 Erste Erwähnung des Guarinus als cancellarius in DRo II 19. Zum prestigeträchtigen Kanzler-

amt vgl. S. 81f.
 58 Vgl. als Ausnahmen Garofalo, Tabularium S. 7 Nr. 2; DRo II 23 (magister capellanus et can-

cellarius).
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aber dennoch während der Urkundenausstellung anwesend war,59 so lässt sich 
der Kaplan im Zuge dieser Tätigkeit sowohl auf der Insel Sizilien wie auf dem 
süd italienischen Festland nachweisen.60 Die diplomatischen und militärischen 
Aufgaben führten Guarinus darüber hinaus wahrscheinlich nach Genua, sicher 
in die Terra di Lavoro sowie nach Montecassino.61 
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: In der politisch wie militärisch keineswegs gesicher-
ten Anfangsphase seiner Königsherrschaft62 war Roger II. auf die Unterstüt-
zung von Vertrauten angewiesen, die seine Vorstellungen verwirklichen und 
damit zur Stabilisierung seiner Herrschaft beitragen konnten. Guarinus dürf-
te diesem Kreis der Vertrauten aus mehreren Gründen zuzurechnen sein. Er 
ist nicht nur aufgrund seiner Datarstätigkeit seit spätestens 1132 konstant im 
direkten Umfeld des Herrschers nachweisbar, sondern wurde von Roger II. 
auch mit verantwortlichen Aufgaben, etwa militärischen und diplomatischen 
Verhandlungen betraut, die im Ergebnis herrschaftsstabilisierend wirkten. Zu-
dem spricht seine Ernennung zum ersten Kanzler des neuen Königreichs für 
ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Roger II. und seinem Kaplan, 
geht man davon aus, dass dieses Amt vor allem aus Prestigegründen geschaffen 
worden war.63

11. Guarnerius (1126–1129)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: capellanus, Mazariensis decanus
Herkunft: Aufgrund seines Namens ließe sich an eine normannische Herkunft 
denken, wenn auch nicht auszuschließen ist, dass Guarnerius in Süditalien ge-
boren wurde.64

Familie: –

 59 Dies legt DRo II 36 nahe, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass der Kanzler 
(und damit zugleich der Datar) zum Zeitpunkt der Urkundenausstellung abwesend war. Vgl. 
dazu auch Kölzer, Normannisch-staufische Kanzlei, S. 279; Kehr, Urkunden, S. 74, Anm. 
5: „Die unter per manus eingeführten Personen stehen für die Verfügung des Herrschers ein, 
eine Verpflichtung, die naturgemäss nur solchen zufallen konnte, welche zur Zeit am Hoflager 
weilten.“ Zum allenfalls geringen Einfluss des Datars auf das Beurkundungsgeschäft vgl. ebd., 
S. 95f.; Enzensberger, Beiträge, S. 74; Brühl , Urkunden, S. 44; ders . , Diplomi, S. 36. 

 60 Sizilien: Palermo (DRo II 19, 36, 43), Messina (DRo II 23f.); süditalienisches Festland: Ca-
stellum Novum (DRo II 28), Rapolla (DRo II 29), Gravina (DRo II 30), Salerno (DRo II 31f., 
38f.), Melfi? (DRo II 40). 

 61 Vgl. S. 95f. u. 244–251.
 62 Vgl. dazu Houben, Roger II., S. 63–80.
 63 Vgl. Kölzer, Normannisch-staufische Kanzlei, S. 297.
 64 Vgl. Brühl , Urkunden, S. 38; Enzensberger, Beiträge, S. 50. Kehr, Urkunden, S. 101, sieht 

in Guarnerius „wohl ein[en] Sicilianer“, eine Vermutung, die von Brühl und Enzensberger 
wegen des normannischen Namens abgelehnt worden ist.
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Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Guarnerius wurde zwischen 1126 und 1129 viermal 
als Notar lateinischer Grafen- bzw. Herzogsurkunden Rogers II. tätig.65 Ge-
messen an der relativ geringen Dichte der überlieferten lateinischen Urkunden 
dieser Zeit war der Kaplan damit der entscheidende Notar dieser Jahre – und 
dies nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht: Zum ei-
nen formulierte er nicht zuletzt durch Übernahme päpstlicher Kanzleitraditi-
onen nahezu alle Urkundenelemente der späteren Königsurkunde vor. Abge-
sehen von der noch offenen Schlussformel war seinem Nachfolger Wido damit 
ein sprachliches Instrumentarium an die Hand gegeben, das dieser zu einer 
endgültigen Präzisierung der Urkundenform nutzen konnte.66 Zum anderen ist 
in Guarnerius’ letzter Urkunde von 1129 zum ersten Mal die Rota als Beglau-
bigungsmittel nachweisbar, die spätestens ab 1136 verbindlich in das Formular 
der lateinischen Königsurkunde aufgenommen wurde.67 Insofern wurde un-
ter Guarnerius die weitere Entwicklung des lateinischen Urkundenformulars 
nachhaltig geprägt, wenngleich er auch nicht der einzige war, der in dieser Zeit 
für Notarstätigkeiten herangezogen wurde: 1128 wurden zwei Urkunden aus-
gestellt, die nachweislich nicht von Guarnerius geschrieben wurden.68

Ämter: Spätestens im Herbst 1129 muss Guarnerius zum Dekan von Mazara 
erhoben worden sein, da ihn die Urkunde vom November 1129 bereits in die-
ser Funktion nennt.69 An seinem Status als Kaplan Rogers II. änderte sich da-
durch aber offenbar nichts. Dies belegen zwar nicht die erhaltenen Urkunden 
selbst, die ihn fortan nur noch als Dekan von Mazara ausweisen, dafür aber ein 
Eintrag im Nekrolog der Kathedrale von Salerno, der ihn in beiden Funkti-
onen nennt.70 Welche Auswirkungen die Erhebung zum Dekan von Mazara für 

 65 Vgl. DRo II 7, 12 u. 14. Die Fälschung von DRo II †13 geht auf eine nicht mehr erhaltene 
Vorurkunde zurück, die Guarnerius als Notar zuzuschreiben ist. 

 66 Vgl. Kölzer, Einfluß, S. 313f.; Brühl , Königsurkunde, S. 381f.
 67 Vgl. DRo II 14. Dazu sowie zur weiteren Entwicklung der Rota Brühl , Urkunden, S. 70–75; 

Enzensberger, Beiträge, S. 78f. Die Herkunft der normannischen Rota ist in der Forschung 
lange diskutiert worden. Für ein nichtpäpstliches, sondern süditalienisches Vorbild plädieren 
Enzensberger, Beiträge, S. 78–80, sowie Rück, Bildberichte, S. 44f. Die päpstliche Herkunft 
der Rota vertreten Brühl , Urkunden, S. 74f., mit Hinweis auf die ältere Literatur; Dahlhaus, 
Urkunden, S. 16; ders . , Papsturkunde, S. 409; Kölzer, Einfluß, S. 311f.

 68 Vgl. DRo II 9 u. 10. DRo II †8 u. †11 sind Fälschungen, die keinen Notar benennen. Dies zeigt, 
dass Guarnerius nicht der „erste ständige Notar“ Rogers II. war, wie Kölzer, Normannisch-
staufische Kanzlei, S. 274, angenommen hat, sondern zumindest 1128 nicht mit dem Schreiben 
von Urkunden betraut wurde. Ähnlich wie Kölzer urteilt auch Brühl , Urkunden, S. 43, der 
von einer „Planstelle“ spricht, die der Kaplan erstmals dauerhaft ausgefüllt habe.

 69 Vgl. DRo II 12.
 70 Vgl. Necrologio, ed. Garufi , S. 124: Depositio Guarnerii presbiteri dicani Mazari et capellani 

domini nostri regis. Die noch von Caspar (Ca. 59) und Enzensberger, Beiträge, S. 50, als 
echt angenommene Privilegienbestätigung für S. Maria di Turri und S. Stefano del Bosco, in 
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Guarnerius hatte, lässt sich nicht sagen, denn nach 1129 verliert sich seine Spur 
in den Quellen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sich in den normannischen 
Bistümern keine eigene Geschichtsschreibung im Sinne der Gesta episcoporum 
ausbildete, sondern die lokale Historiographie im Wesentlichen durch die Klö-
ster getragen wurde.71 Für das Bistum Mazara sind daher lediglich annalistische 
Notizen mit Todesdaten einzelner Bischöfe, jedoch keine zusammenhängenden 
historiographischen Werke überliefert.72 Insofern muss aufgrund der Quellen-
lage letztlich offen bleiben, ob Guarnerius seine Urkundentätigkeit Ende 1129 
beendete und sich seiner Aufgabe als Dekan von Mazara dauerhaft widmete 
oder ob er bereits zu dieser Zeit verstarb.73

Standort/Mobilität: Guarnerius’ Standortgebundenheit bzw. Mobilität ist 
aufgrund der lückenhaften und nach 1129 unklaren Quellenlage schwierig zu 
ermitteln. Zum einen lässt sich nicht herausfinden, wo sich der Kaplan zwi-
schen Juli 1126 und November 1129, den Monaten, in denen er nicht als Notar 
nachweisbar ist, aufhielt. Zum anderen bedeutet die Erhebung zum Dekan von 
Mazara nicht zwangsläufig, dass Guarnerius fortan dort präsent sein musste, 
denn die Urkunden vom Winter 1129 bezeugen Guarnerius beispielsweise in 
Troia bzw. Palermo.74 Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang auch das ge-
nannte Salernitaner Nekrolog, in dem seit 1073 sukzessive die Namen von Ver-
storbenen verzeichnet wurden.75 Geht man davon aus, dass das Gedenkbuch 
von S. Matteo, in welches auch das Nekrolog eingebettet war,76 die Memorial-
tradition der Kathedrale von Salerno verschriftlichen und fixieren sollte, indem 
jene Personen, die der Kirche und dem Erzbistum verbunden gewesen waren, 
verzeichnet wurden, so stellt sich die Frage, wieso Guarnerius’ Todesdatum 
hier Platz gefunden hat. Verfügte der Kaplan über Beziehungen zum Erzbistum 
Salerno, die hier greifbar werden und über andere Quellen nicht zu ermitteln 

der Guarnerius als Kaplan und als Dekan von Mazara bezeichnet wird, hat sich als Fälschung 
herausgestellt: DRo II †13.

 71 Vgl. Kamp, Bischöfe, S. 83; ders . , Herkunft, S. 91.
 72 Vgl. Pirr i , Sicilia sacra 2, S. 843–845. Die wenigen Informationen über die Bischöfe von Ma-

zara stellt Kamp, Bischöfe, S. 85f., zusammen.
 73 Der Eintrag im Nekrolog von S. Matteo in Salerno verzeichnet nur Tag und Monat (28. Au-

gust), nicht aber das Todesjahr des Guarnerius. Vgl. Necrologio, ed. Garufi , S. 124. Garufi 
geht jedoch davon aus, dass der Eintrag zeitgleich mit dem nachfolgenden, auf das Jahr 1139 
datierten Eintrag erfolgte. Insofern müsste Guarnerius spätestens in diesem Jahr verstorben 
sein. Nach 1129 ist der Kaplan in den Quellen nur noch zweimal nachweisbar, allerdings bezie-
hen sich diese Erwähnungen ausschließlich auf das Schutzprivileg Rogers II. für Montecassino 
vom 30.12.1129, welches Guarnerius geschrieben hatte (vgl. DRo II 14): Chronik von Monte-
cassino, ed. Hoffmann, IV,96, S. 556f.; DW I 24 (Bestätigung des Privilegs durch Wilhelm I.). 
In beiden Fällen wird Guarnerius nicht als verstorben bezeichnet.

 74 Vgl. DRo II 12 u. 14.
 75 Vgl. Necrologio, ed. Garufi , S. 2–225.
 76 Vgl. zur Anlage des Gedenkbuchs sowie zu dessen Funktion Frank, Studien, S. 73–94.
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sind? Man wird eine Antwort auf diese Frage wohl erst dann finden können, 
wenn die im Nekrolog aufgelisteten Personen weitgehend identifiziert und de-
ren Verbindungen zu Salerno umfassend untersucht worden sind.77 Dennoch 
ist die Aufnahme des Kaplans in das Nekrolog und die damit einhergehende 
Erinnerung an seine Person ein starkes Indiz dafür, dass Guarnerius mit dem 
Ort und der dortigen Kathedrale in irgendeiner Form verbunden war.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Die Frage, ob Guarnerius von Roger II. gezielt als De-
kan von Mazara eingesetzt wurde, lässt sich weder bejahen noch verneinen, 
denn die Quellen schweigen sich in diesem Punkt vollständig aus. Bedenkt man 
jedoch, dass Mazara im Vergleich zu seiner Gründungszeit unter Roger I.78 
zunehmend in den Hintergrund und dafür Palermo immer stärker in das Inte-
ressensfeld Rogers II. rückte, so ist eine strategisch motivierte Einsetzung des 
Kaplans dort eher unwahrscheinlich. Vielmehr ist anzunehmen, dass das Amt 
des Dekans, wie das anderer Positionen an einem Domkapitel, entweder intern 
vergeben wurde oder mit Personen aus der lokalen Umgebung besetzt wurde.79 
Daraus ließe sich höchstens eine nicht genauer zu fassende Nähe des Guarne-
rius zum Kapitel von Mazara schließen, nicht aber eine besondere Verbindung 
zum Herrscher, die über seine reinen Tätigkeiten hinausgegangen wäre.

12. R. Monachus (1131–1140?)
Name/Beiname: Seinem Namen zufolge dürfte R. Monachus Mönch gewe-
sen sein. Vielleicht ist er mit jenem Mönch Robert gleichzusetzen, der im Mai 
1139 in einer Urkunde Hugos von SS. Trinità di Venosa als Zeuge genannt 
wird.80 Der Abt war aufgrund seiner guten Beziehungen zu Roger II. 1131 
unter Einfluss Papst Innozenz’ II. abgesetzt und nach Kalabrien ins Exil ge-
schickt worden. Dass der Herrscher Hugo jedoch weiterhin unterstützte, legt 
die Einverständniserklärung nahe, welche der königliche Kaplan Goffridus am 
Ende der genannten Urkunde leistete. Sie zeigt, dass Hugo, der die Urkunde 
trotz Absetzung und Exil bewusst als Abt von Venosa ausstellen ließ, einer zu-

 77 Garufi hat im Anhang zur Textausgabe des Nekrologs zwar ein Verzeichnis mit „Nomi iden-
tificati“ (Necrologio, ed. Garufi , S. 336–369) und „Nomi non identificati“ (ebd., S. 370–431) 
angeführt, doch sind die Identifizierungen teilweise fehlerhaft oder wenig gesichert. So wird 
Guarnerius beispielsweise mit dem Kaplan und späteren Kanzler Guarinus verwechselt (ebd., 
S. 343). 

 78 Das Bistum war 1093 von Roger I. gegründet worden und sollte für die Latinisierung des 
noch stark muslimisch geprägten Umlands sorgen, gleichzeitig mit seinem Hafen auch wichti-
ge Handelswege nach Afrika ermöglichen. Vgl. dazu Becker, Roger I., S. 187f.; Pensabene, 
Cattedrale, S. 191–196.

 79 Vgl. Loud, Church, S. 398f.; grundsätzlich dazu oben S. 107–112.
 80 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 162 Nr. 121; Houben, Abtei, S. 345 Nr. 110.
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sätzlichen, d. h. königlichen Legitimierung bedurfte.81 Insofern wäre denkbar, 
dass R. Monachus über diese Verbindung, die zwischen Roger II. und Hugo 
bestand, die Mönchsgemeinschaft in Kalabrien kennenlernte und sich ihr an-
schloss. Dass er in der Urkunde nicht mehr als Kaplan des Königs bezeichnet 
wird, muss nicht gegen eine Identität sprechen, denn der Vergleich mit anderen 
Kaplänen Rogers zeigt, dass mit einem neuen Status oder einer neuen Aufgabe 
der Kaplanstitel oft nicht mehr genannt wurde.82 
Bezeichnung: cappellanus domini regis, regis cappellanus, cappellanus regis
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: Über den Bildungsstand des Kaplans sind keine Hinweise 
in den Quellen überliefert. Sollte R. Monachus tatsächlich, wie Niese ange-
nommen hat, an der Entstehung der sogenannten Assisen von Ariano inhalt-
lich beteiligt gewesen sein, so müsste er über Kenntnisse des weltlichen und 
kanonischen Rechts verfügt haben.83 Diese Annahme lässt sich aufgrund der 
mangelnden Quellen jedoch nicht verifizieren.
Aufgaben/Tätigkeiten: In zwei Urkunden des Erzbischofs Hugo von Messina 
vom Oktober 1131 wird R. Monachus als Kaplan Rogers II. und als Zeuge er-
wähnt.84 Beide Urkunden, die wahrscheinlich am selben Tag entstanden sind,85 
stehen im Zusammenhang mit dem von Papst Anaklet II. und Roger II. nach 
1130 begonnenen Ausbau der Metropolitanverfassung auf Sizilien.86 In der er-
sten Urkunde hatte der Erzbischof von Messina die Gründung des Bistums 
Lipari-Patti, die im September 1131 durch Anaklet II. vorgenommen worden 
war, bestätigt und Abt Johannes von Lipari-Patti zum neuen Bischof ernannt.87 
Mit der zweiten Urkunde erhob Hugo die von Roger II. in Cefalù gegründete 
Salvatorkirche zum Bischofssitz, nachdem der König an Pfingsten desselben 
Jahres bereits den Grundstein für die dortige Kathedrale gelegt hatte.88 Zwei 
Jahre später tritt R. Monachus in einer weiteren Urkunde als Zeuge in Erschei-
nung, mit der Galgana, Ehefrau Wilhelms von Hauteville, dem Nonnenkloster 
S. Maria in Messina Besitz übertrug.89 Im Mai 1139 schließlich bestätigte der 

 81 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 161f. Nr. 121; Houben, Abtei, S. 344–346 Nr. 110, sowie die 
Ausführungen zu Goffridus (Nr. 15). Zur Legitimierung durch die Einverständniserklärung 
des Kaplans vgl. Houben, Abtei, S. 151f.

 82 Vgl. exemplarisch die Ausführungen zu Guarinus (Nr. 10) und Guarnerius (Nr. 11).
 83 Vgl. Niese, Gesetzgebung, S. 96f.; Pennington, Birth, S. 40.
 84 Vgl. Pirr i , Sicilia sacra 1, S. 388 u. S. 389.
 85 Vgl. Caspar, Roger II., S. 100, Anm. 7.
 86 Vgl. dazu Houben, Roger II., S. 59f.; Caspar, Roger II., S. 99–101.
 87 Vgl. Pirr i , Sicilia sacra 1, S. 387; JL 8422.
 88 Vgl. Ca. 69a.
 89 Amico/Starrabba, Diplomi, S. 9–11 Nr. 7; Actes, ed. Ménager, S. 76f. Nr. 5. Wilhelm von 

Hauteville, Neffe Rogers I., gehörte zur gräflichen Entourage. Vgl. Becker, Roger I., S. 101. 
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Kaplan, so er mit dem genannten Mönch Robert identisch ist, die genannte 
Urkunde des Abts Hugo von SS. Trinità di Venosa.90 Neben den genannten 
Zeugentätigkeiten tritt R. Monachus als Urkundenschreiber in Erscheinung. 
Anhand paläographischer Untersuchungen ist nachgewiesen worden, dass er 
nicht nur die Urkunde Hugos von Messina für die Errichtung des Bistums Li-
pari-Patti von 1131 schrieb, die er anschließend selbst bezeugte, sondern auch 
das Stiftungsprivileg für die Cappella Palatina vom April 1140.91 Möglicher-
weise war R. Monachus außerdem an der Abfassung der sogenannten Assisen 
von Ariano beteiligt, die Roger II. als Gesetzeswerk nach 1140 auf den Weg 
gebracht hatte.92 Sprachliche und inhaltliche Übereinstimmungen zwischen der 
Arenga der Stiftungsurkunde für die Cappella Palatina und dem Proömium 
der Assisen weisen nach Niese darauf hin, dass der Diktator und Schreiber der 
Urkunde mit dem Verfasser des Gesetzestextes identisch ist.93 Dagegen lässt 
sich jedoch einwenden, dass auch ein anderes Mitglied der lateinischen Kanzlei 
Rogers II. für die Verschriftlichung der Assisen hätte herangezogen werden 
können, der mit dem Sprachstil der Urkunden ebenso vertraut war, zumal pa-
läographisch eindeutige Belege für die Identität beider Personen nicht vorlie-
gen. Hinzu kommt, dass Kenntnisse des kanonischen wie des antiken Rechts 
bei R. Monachus nicht nachzuweisen sind und ihm auch keine Verbindungen 
nach Bologna nachgewiesen werden können, so dass er sich wohl eher nicht 
mit einem der Bologneser Juristen gleichsetzen lässt, die nach Pennington für 
die Abfassung der Assisen verantwortlich waren.94

Ämter: –
Standort/Mobilität: Aufgrund seiner Zeugenschaft in den beiden Urkunden 
des Erzbischofs von Messina ist R. Monachus 1131 in Messina nachweisbar. 
Ob der Kaplan von Roger II. zur Unterzeichnung der beiden Urkunden ge-
schickt wurde, um dadurch seine Zustimmung zum Urkundeninhalt zu geben, 
oder ob sich der Kaplan im Umfeld des Erzbischofs befand, lässt sich nicht 
ermitteln. Darüber hinaus war R. Monachus bei der Ausstellung der Urkunde 
für die Cappella Palatina im April 1140 in Palermo anwesend. Da es sich hier-
bei wahrscheinlich um ein Empfängerschreiben handelte, könnte R. Monachus 
als Mitglied der Cappella Palatina anzusehen sein.95 Geht man davon aus, dass 

Seine Frau Galgana, die in der Urkunde als Sperlingae dominatrix bezeichnet wird, stammte 
wohl aus der Nähe von Nicosia in der Provinz Catania. Vgl. dazu Ménager, Inventaire, S. 319; 
Actes, ed. Ménager, S. 72 Nr. 5.

 90 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 162 Nr. 121; Houben, Abtei, S. 345 Nr. 110.
 91 Vgl. Kehr, Urkunden, S. 143–145; Garufi , Diplomi, S. 10; Brühl , Diplomi, S. 55f.; vgl. auch 

die Vorbemerkung zu DRo II 48.
 92 Zu Entstehung, Überlieferung und Inhalt der Assisen vgl. Houben, Roger II., S. 135–149.
 93 Vgl. Niese, Gesetzgebung, S. 95–97, insb. S. 95, Anm. 3.
 94 Vgl. Pennington, Birth, S. 52.
 95 Vgl. dazu S. 35f.
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R. Monachus mit dem Mönch Robert identisch ist, so ist er 1139 in Kalabrien 
nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Abgesehen von der Urkunde Rogers II. für die Cap-
pella Palatina von 1140 lassen sich keine direkten Verbindungen zwischen dem 
Kaplan und dem König nachweisen, da seine Identität mit dem Mönch Robert 
nicht zweifelsfrei belegt und auch seine Beteiligung an der Abfassung der Assi-
sen von Ariano letztlich nicht geklärt werden kann.

13. Henricus (1134–1138)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: archidiaconus Panormitanus et capellanus noster, venerabilis 
Messane(nsis) electus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Henricus nahm seine erste nachweisbare Aufgabe als 
Zeuge in zwei Urkunden des Erzbischofs Petrus von Palermo wahr, die 1130 
bzw. 1132 ausgestellt wurden.96 1134 schrieb Henricus in Abwesenheit des No-
tars Wido das berühmte Pierleoni-Diplom, mit dem Roger II. die Familie Papst 
Anaklets II. privilegierte und in das ligische Lehnsverhältnis aufnahm.97 1137 
wurde Henricus erneut in der Kanzlei tätig, indem er in einer Urkunde als 
Datar fungierte.98 Insgesamt ist Henricus keineswegs konstant in der Kanzlei 
nachweisbar, weshalb er eher als Gelegenheitskraft anzusehen ist. 
Ämter: Die beiden Urkunden von 1130 und 1132 weisen Henricus als Archi-
diakon von Palermo aus. Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits Kaplan Rogers II. 
war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da ihn erst das Pierleoni-Privileg als 
capellanus bezeichnet.99 Nach dem Tod des Erzbischofs Hugo von Messina 

 96 Vgl. DRo II II/2. Mit dieser Urkunde wurde der Streit des Erzbischofs mit Abt Johannes von 
Lipari-Patti, dem späteren Bischof, in Anwesenheit Rogers beigelegt. Die parallele Urkunde 
des Grafen und Herzogs ist vermutlich verloren gegangen. Vgl. ebd. III/45. Die zweite Urkun-
de des Erzbischofs Petrus richtete sich an die Hofkapelle in Palermo oder deren Vorgängerbau: 
Garofalo, Tabularium, S. 7 Nr. 2, und S. 35.

 97 Vgl. DRo II 35. Henricus war wahrscheinlich nicht für die erhaltene Prunkausfertigung, 
sondern nur für die verloren gegangene Kanzleiurkunde als Notar verantwortlich. Vgl. dazu 
Brühl , Purpururkunden, S. 19; ders . , Urkunden, S. 40; Kehr, Urkunden, S. 142. Wido be-
gleitete in dieser Zeit Guarinus wohl auf seiner militärischen Reise nach Genua. Vgl. dazu 
Biogramm Nr. 10.

 98 Vgl. DRo II 46.
 99 Vgl. ebd. 35. Ausgeschlossen ist nicht, dass Henricus schon 1130/32 Kaplan Rogers II. war, da 

genügend Beispiele angeführt werden können, bei denen der Kaplanstitel nicht genannt wird, 
obwohl der Status dennoch bestanden hat. Vgl. dazu die Einzelbeispiele im Anhang.
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wurde Henricus 1137 zum dortigen Elekten erhoben.100 Messina nahm in der 
Bistumspolitik Rogers II. eine wichtige Rolle ein, wie schon die Tatsache zeigt, 
dass das Bistum unmittelbar nach der Königskrönung zur Metropole erhoben 
und ihm die Suffraganbistümer Catania, Lipari-Patti und Cefalù unterstellt 
wurden.101 Aufgrund seines frühen Todes lässt sich jedoch nicht ausmachen, 
wie sich Henricus in das Bistum einbrachte; es ist noch nicht einmal sicher, ob 
er noch zum Erzbischof geweiht wurde oder im Status des Elekten verstarb.102 
Nach dem Tod des Guarinus, der im selben Jahr (1137) verstarb, als Henri-
cus als Datar genannt wird, dürfte Henricus auch die Position des cancellarius 
übernommen haben, wenngleich er in den Quellen nicht als solcher bezeich-
net wird.103 Ob er diese Aufgabe nur vorübergehend ausfüllen oder langfristig 
als Kanzler eingesetzt werden sollte, muss aufgrund seines 1138 eintretenden 
Todes offen bleiben.104

Standort/Mobilität: Palermo und Messina dürften Henricus’ hauptsächliche 
Aufenthaltsorte gewesen sein: Hier wirkte er in den genannten kirchlichen 
Funktionen, hier wurden fast alle Urkunden ausgestellt, in denen er als Zeuge 
oder Notar in Erscheinung trat. Die einzige Ausnahme bildet die Urkunde vom 
November 1137, in der Henricus nach dem Tod des Guarinus als Datar fun-
gierte: Sie wurde in Salerno ausgestellt.105 Roger II. gewährte darin den Bürgern 
der Stadt Abgabenfreiheit, um sie für ihre Treue zu belohnen, die sie dem Kö-
nig während seiner militärischen Auseinandersetzungen mit Kaiser Lothar III. 

 100 Vgl. Kamp, Bischöfe, S. 88, Anm. 36.
 101 Dazu Houben, Roger II., S. 59; Fonseca, Ricostituzione, S. 37. Zur Geschichte Messinas, 

das 1096 mit dem Bistum Troina vereinigt worden war, auch Enzensberger, Kirche, S. 7–18; 
Becker, Roger I., S. 175f.; Fonseca, Ricostituzione. Zu den Aufenthalten Rogers II. in Mes-
sina vgl. Enzensberger, Messina, S. 332. 

 102 Lediglich eine in Arabisch verfasste Urkunde vermerkt Henricus schließlich für den Sommer 
1138 als Erzbischof und nicht mehr als Elekten von Messina. Vgl. Cusa, Diplomi, S. 61–67 
Nr. 4. Die einzige lateinische Urkunde aus dem Jahr 1138 ist auf Februar datiert und bezeichnet 
Henricus als Elekten. Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 8f. Nr. 3.

 103 Vgl. Brühl , Urkunden, S. 40f.; ders . , Diplomi, S. 32f. Alle weiteren Urkunden aus dem Jahr 
1137 haben sich als Fälschungen erwiesen, so dass die dort genannten Datare als mögliche 
Kanzler zu vernachlässigen sind. Vgl. DRo II †44f., †47. Die letztgenannte Urkunde weist 
Henricus als Notar aus, eine Tätigkeit, die nicht vom Kanzler ausgeführt wurde. Da diese 
Urkunde aber nur bei Falco von Benevent überliefert ist und zudem „eine Reihe von Unge-
reimtheiten aufweist“, ist auch diese Nachricht über Henricus zu verwerfen. Vgl. Brühl , Ur-
kunden, S. 41. Auch eine Nachricht bei Romuald von Salerno, in der Robert von Selby bereits 
1137 als Kanzler bezeichnet wird (Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 222) 
muss nicht glaubhaft sein, da der Chronist erst eine Generation nach den Ereignissen schrieb 
und somit den Titel cancellarius bereits hier auf Robert bezogen haben könnte, obwohl dieser 
sein Amt erst später antrat. Dazu auch Brühl , Urkunden, S. 45. Insofern ist anzunehmen, dass 
Henricus das Kanzleramt trotz fehlender Bezeichnung ausübte.

 104 Vgl. ebd., S. 41. 
 105 Vgl. DRo II 46.
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gehalten hatten.106 Da es sich hierbei um die einzige echte Urkunde Rogers II. 
aus diesem Jahr handelt,107 liegen keine Vergleichsquellen vor, so dass sich nicht 
entscheiden lässt, ob Henricus schon im September von Sizilien aus mit dem 
Herrscher nach Salerno gezogen war oder ihm erst später nachreiste. 
Finanzielle Ausstattung: Henricus verfügte über ein Haus in der Altstadt von 
Palermo, das er im Februar 1138 einem Notar für fünfhundert Tarenen ver-
kaufte.108 
Nähe zum Herrscher: Eindeutige Aussagen über die Nähe des Henricus zu 
Roger II. lassen sich aufgrund der vorliegenden Quellen kaum treffen. Dies gilt 
auch für die Wahl des Henricus zum Erzbischof von Messina. Eine herrscher-
liche Einflussnahme ist nicht auszuschließen, doch ist wesentlich wahrschein-
licher, dass Henricus aufgrund seiner Stellung als Archidiakon von Palermo 
zum Erzbischof gewählt wurde.109

14. Thomas Brown (1137?–1180?)
Name/Beiname: Als Beiname begegnet für Thomas in den Quellen Brun, de 
Bruno oder cognomento Brunus.
Bezeichnung: magister, capellanus regis, familiaris noster, elemosinarius, 
elemosinarius regis
Herkunft: Thomas Brown kam aus England und reiste vielleicht im Umfeld 
des späteren Kanzlers Robert von Selby Ende der 1130er Jahre ins Königreich 
Sizilien.110

Familie: Der wohl um 1120 geborene Thomas stammte aus einer Klerikerfa-
milie und war der Neffe oder Sohn des William Brown, eines Klerikers Hein-
richs I. Die Familie Brown, in den Quellen Le Brun genannt, stand in den 
Diensten des anglonormannischen Königs Heinrichs I.111 Bekannt sind neben 
Thomas und William Brown auch Roger Brown, der 1121/22 als clericus regis 
nachweisbar ist, und Ralf Brown, ein Neffe des Thomas.112

Studium/Bildung: Obwohl Thomas Brown in den Quellen als magister 
bezeichnet wird, lässt sich ein Studium bei ihm nicht nachweisen. Ein indi-
rekter Hinweis auf seine anzunehmende Bildung findet sich jedoch in einem 
arabischsprachigen Fragment, dessen Funktion in der Forschung umstritten 
ist. Darin wird Thomas Brown entweder als Besitzer oder als Entleiher einer 

106 Vgl. dazu Caspar, Roger II., S. 197–214.
107 Vgl. die Vorbemerkung zu DRo II 46.
108 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 8f. Nr. 3. Unklar ist, ob der Notar Johannes oder Leo hieß. 

Dazu Cusa, Diplomi, S. 59f. Nr. 3; Buscemi, Appendix, S. 11.
109 Vgl. Loud, Church, S. 366f.; Kamp, Herkunft, insb. S. 89–109; dazu auch S. 107–112.
110 Vgl. Haskins, England, S. 440.
111 Vgl. ebd., S. 439. Zum anzunehmenden Geburtsjahr des Thomas vgl. Enzensberger, Cancel-

leria normanna, S. 84.
112 Vgl. Stol lberg, Stellung, S. 110f.



 331

Musikhandschrift, die wohl für den liturgischen Gebrauch gedacht war, und 
einer Handschrift, die den Hiobkommentar Gregors des Großen beinhaltete, 
genannt.113 Hier  deutet sich ein Bildungsstand des Kaplans an, der ihm nicht 
nur den anzunehmenden Umgang mit diesen Texten ermöglichte, sondern der 
ihn auch dazu befähigte, nach seiner Rückkehr nach England Aufgaben in der 
königlichen Finanzverwaltung auszufüllen.114

Aufgaben/Tätigkeiten: In den Quellen erscheint Thomas erstmals in einer 
Urkunde Rogers II. vom August 1137, in der er als Datar fungierte.115 Ebenso 
wird er in einer Urkunde vom November 1140 als Kaplan Rogers II. ausgewie-
sen.116 Problematisch sind diese frühen Nachweise insofern, als beide Urkun-
den Fälschungen sind, die erst um 1200 bzw. 1230 entstanden sein dürften.117 
Aufgrund der in der gefälschten Urkunde von 1137 genannten Zeugen, deren 
Existenz in dieser Zeit durch andere Urkunden bestätigt werden kann, ist aber 
davon auszugehen, dass dem Fälscher nicht mehr erhaltene Vergleichsurkun-
den vorlagen, die ihm den Namen des Thomas Brown vermittelten. Daher 
dürfte Thomas tatsächlich Ende der 1130er Jahre in der Kanzlei Rogers II. 
tätig gewesen sein.118 Einen sicheren Hinweis finden wir erst in einer echten 
Urkunde vom Juli 1143, in der Roger II. dem Elekten Gerhard von Messina 
trotz einer strittigen Rechtslage ein angeblich von Graf Roger I. geschenktes 
Gebiet zusprach.119 Hier taucht Thomas Brown nicht nur als Datar auf, son-
dern diente auch neben weiteren hochrangigen Personen als Zeuge. Auch in 
einer Urkunde Rogers II. vom November 1147, mit der ein Streit zwischen 
dem Bischof Konstantin von Ravello und dem Elekten sowie den Klerikern 
von Melfi entschieden wurde, erscheint Thomas in der selben Position neben 
Herzog Roger von Apulien, Kanzler Robert von Selby und dem Archidiakon 
von Catania, magister Ascettin.120 Thomas Brown scheint in den 1140er Jahren 
aus dem Umfeld der Kanzlei in andere Aufgabenbereiche am Hof gewechselt 
zu haben. Dies zeigt auch eine im Umfeld des Elekten Johannes von Catania 
entstandene Urkunde vom Sommer 1143, in der über einen Streitfall vor dem 
königlichen Hofgericht in Messina berichtet wird.121 Zu dessen Klärung wurde 
ein Schiedsgericht des Königs eingesetzt, in dem neben hohen Persönlichkeiten 
wie dem amiratus Georg von Antiochien auch Thomas Brown als Mitglied 

113 Vgl. Nef, Histoire, S. 273–277; De Simone, Lingua, S. 122f.; dazu auch S. 70, 171. 
114 Vgl. S. 169–171.
115 DRo II †45. 
116 Ebd. †52.
117 Haskins, England, S. 439f., hatte die Urkunde noch als echt angesehen. Zum gegenteiligen 

Nachweis Brühl , Urkunden, S. 177–186; Enzensberger, Privilegi, S. 71–89.
118 Vgl. die Vorbemerkung zu DRo II †45; Brühl , Diplomi, S. 156f. 
119 Vgl. DRo II 57.
120 Vgl. ebd. 73.
121 Vgl. ebd. II/4.
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erscheint. Sicher auszuschließen ist, dass der Kaplan in der sizilischen Finanz-
verwaltung tätig wurde, wie dies die ältere Forschung lange Zeit angenommen 
hatte.122 Nach seiner Rückkehr nach England, deren Zeitpunkt wie Umstände 
umstritten sind,123 stieg er jedoch innerhalb der anglonormannischen Finanz-
verwaltung in verantwortliche Positionen auf.124 Wann Thomas Brown starb, 
lässt sich nicht mit Sicherheit sagen; anzunehmen ist das Jahr 1180.125

Ämter: Zwischen 1165 und 1179 übte Thomas Brown das Amt des königlichen 
Almosenverwalters am Hof Heinrichs II. aus. Dies geht aus den Pipe Rolls 
Heinrichs II. hervor, die nicht nur seine finanzielle Ausstattung verzeichnen, 
sondern Thomas Brown auch explizit mit dem Titel eines elemosinarius bzw. 
elemosinarius regis belegen.126 
Standort/Mobilität: Der geographische Aktionsradius des Thomas Brown ist 
aufgrund seiner Herkunft aus England und seiner Rückkehr dorthin breit be-
messen. Im Königreich Sizilien selbst ist er anhand seiner Kanzleitätigkeit so-
wohl auf der Insel (Messina), als auch auf dem süditalienischen Festland (Ter-
racino bei Salerno) nachweisbar.127

Finanzielle Ausstattung: Thomas Brown ist von königlicher Seite für seine 
Dienste finanziell entschädigt worden. Allerdings gilt dies ausschließlich für 
seine Zeit in England. Im Zeitraum von 1159/60 bis 1179/80 erhielt der Kaplan 
regelmäßige Zahlungen, die sich auf ein Gehalt von sieben libera, zwölf solidi 
und einen denarius einpendelten.128 Darüber hinaus sind in den englischen Pipe 
Rolls Besitzungen des Thomas Brown in Form von Häusern und Ländereien 

122 Vgl. bereits Geis , Hofkapelle, S. 299f.; dazu auch oben S. 168.
123 Im Dialogus de scaccario werden zwei Beweggründe genannt: Die Verfolgung durch Wilhelm 

I. nach Rogers Tod und die mehrfache Einladung Heinrichs II. an Thomas, nach England zu-
rückzukehren. Vgl. Richard FitzNigel , Dialogus de Scaccario, ed. Johnson, S. 35. Sollte 
der Machtwechsel am sizilischen Hof tatsächlich ausschlaggebend für Thomas’ Entscheidung 
gewesen sein, so ist es doch verwunderlich, dass er in England erst 1159 nachweisbar ist. Dazu 
Chalandon, Histoire, S. 173; Pauli , Thomas Brunus, S. 530.

124 Richard FitzNigel , Dialogus de scaccario, ed. Johnson, S. 18f., 35f. Vgl. dazu auch S. 169.
125 Vgl. Haskins, England, S. 442. Für dieses Jahr spricht auch, dass Thomas Brown in den Pipe 

Rolls Heinrichs II. nach 1179/80 nicht mehr in seiner Funktion als Almosenverwalter genannt 
wird bzw. die regelmäßigen Zahlungen an ihn eingestellt wurden. Vgl. dazu S. 332, Anm. 128.

126 Vgl. The Great Roll of the Pipe 9, S. 83; 11, S. 69; 12, S. 114; 13, S. 140; 15, S. 57; 16, S. 81; 18, 
S. 1; 19, S. 39; 21, S. 121; 22, S. 85; 25, S. 85; 26, S. 52; 27, S. 100; 28, S. 39.

127 Vgl. S. 331, Anm. 119–121.
128 Vgl. The Great Roll of the Pipe 2, S. 29; 4, S. 19; 5, S. 58; 7, S. 5; 9, S. 83; 11, S. 69; 12, S. 114; 13, 

S. 140; 15, S. 57; 16, S. 81; 18, S. 1; 21, S. 121; 22, S. 85; 25, S. 85; 26, S. 52; 27, S. 100; 28, S. 39. 
Abweichende Zahlungen wurden in den Jahren 1159/60, 1162/63, 1172/73 u. 1179/80 geleistet: 
vgl. ebd. 2, S. 10 (37 libera, 14 solidi) u. S. 45 (100 solidi); 6, S. 6 (7 libera, 12 solidi); 19, S. 39 
(76 solidi, 1 obulus); 29, S. 115 (76 solidi). Für das Jahr 1164/65 ist keine Zahlung an Thomas 
Brown überliefert. Folgt man Stol lberg, Stellung, S. 112, so wurde die 1159/60 ausgezahlte 
Summe deshalb so hoch angesetzt, um Thomas Brown eine Überbrückung zu gewährleisten, 
bis er über andere Einkünfte verfügen konnte.
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in Hereford und Winchester verzeichnet, die nach seinem Tod der königlichen 
Verwaltung unterstellt wurden.129

Nähe zum Herrscher: Neben Guarinus dürfte Thomas Brown zu den Kaplä-
nen zählen, die in einem besonders engen Verhältnis zu Roger II. standen. Dies 
lässt sich beispielsweise an den beiden Streitfällen vom Sommer 1143 ablesen, 
für deren Klärung Thomas Brown herangezogen wurde. Bemerkenswert ist 
dabei, dass beide Urteile nicht nur in kurzem zeitlichen Abstand, sondern auch 
in unterschiedlichen Situationen entstanden: Im Juni urteilte das für den Streit-
fall zusammengesetzte Schiedsgericht, während im Juli der König selbst die 
Entscheidung vornahm, da er sich auf der Jagd befand, als die Anfrage des 
Elekten von Messina – offenbar unerwartet – vorgebracht wurde.130 Thomas 
Brown, der als einziger in beiden Streitfällen tätig wurde, befand sich damit für 
längere Zeit im direkten Umfeld des Herrschers.131

15. Goffridus (1139)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regis capellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Goffridus bestätigte die Verpachtung von Besitzungen 
des Priorats S. Fantino de Pretoriati an einen Notar, welche Abt Hugo von SS. 
Trinità di Venosa während seines Exils in Kalabrien 1139 vorgenommen hat-
te.132 Einen weiteren Hinweis auf einen Goffridus capellanus finden wir in den 
Quellen nicht. Allerdings wird ein gleichnamiger Kantor von Troina in einer 
Urkunde Rogers II. vom Juli 1143 als Zeuge genannt.133 Ob dieser mit dem 
Kaplan Goffridus identisch ist, lässt sich nicht feststellen, da auch hier Parallel-
zeugnisse fehlen. Zudem kommt der Name in dieser Zeit häufig vor. Allein in 
Troina sind zeitgleich mindestens ein weiterer Kanoniker und ein Archidiakon 
mit diesem Namen nachweisbar.134

Ämter: –

129 Vgl. The Great Roll of the Pipe 29, S. 136; 30, S. 135; 31, S. 14 u. 28; 32, S. 111 u. 146; 33, S. 26 
u. 84; 34, S. 197 u. 213; 36, S. 30 u. 117; 37, S. 199.

130 Vgl. DRo II II/4, 57.
131 Es ist davon auszugehen, dass Thomas Brown Roger II. auf der Jagd begleitet hatte. Vgl. ebd. 

Zur Bedeutung der Jagd als sozialem Integrationsfaktor bei Hof vgl. Rösener, Jagd, S. 146f.
132 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 162 Nr. 121; Houben, Abtei, S. 345 Nr. 110; dazu auch Bio-

gramm Nr. 12.
133 Vgl. DRo II 57. Zur Urkunde vgl. auch die Ausführungen zu Thomas Brown (Nr. 14).
134 Cusa, Diplomi, S. 306–310 Nr. 7; Amico/Starrabba, Diplomi, S. 365–372 Nr. 7; Spata, Di-

plomi inediti, S. 474–477 Nr. 3; ders . , Diplomi siciliani, S. 24–28 Nr. 3; Amico/Starrabba, 
Diplomi, S. 347–349 Nr. 3 u. S. 350–352 Nr. 4.
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Standort/Mobilität: Anhand der Urkunde Hugos von SS. Trinità di Venosa 
lässt sich Goffridus zumindest im kalabresischen Mammola nachweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Die einmalige Erwähnung des Goffridus in den Quel-
len lässt keine Rückschlüsse über die Beziehungen des Kaplans zu Roger II. 
zu. Interpretiert man jedoch dessen Einverständniserklärung als königliche 
Bestätigung des Abtes,135 so dürfte Goffridus von Roger II. gezielt für diese 
Handlung eingesetzt worden sein. 

16. Simon (1140–1167?)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie cappelle cantor, regie cappelle precentor
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: In einem Deperditum von 1140 setzte Roger II. einen Kantor namens 
Simon für die Cappella Palatina in Palermo ein.136 Ob dieser Schritt mit der Pri-
vilegierung der Palastkapelle einherging, die der König am 28. April desselben 
Jahres vorgenommen hatte, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da ein gleich-
namiger Kantor in dieser Urkunde nicht erwähnt wird.137 Sein Amt hat Simon 
über Rogers II. Tod hinaus ausgeführt: Im Januar 1159 ist er als Vorsänger der 
königlichen Kapelle in einer Urkunde erwähnt, mit der Wilhelm I. ein Haus in 
Palermo an Erzbischof Robert von Messina verkaufte, das an Simons Garten 
angrenzte.138 Spätestens 1167 muss Simon durch seinen Nachfolger Eutropius 
abgelöst worden sein, wie aus einer Urkunde vom März des Jahres ersichtlich 
wird.139 Die genauen Umstände werden hier nicht beschrieben, wahrscheinlich 
ist jedoch, dass der Kaplan zu diesem Zeitpunkt verstorben war.140 

135 Vgl. dazu die Ausführungen zu R. Monachus (Nr. 12).
136 DRo II III/65.
137 Ebd. 48. In der Urkunde der Erzbischofs Petrus von Palermo von 1132, mit der die Cappella 

Palatina möglicherweise zur Pfarrkirche erhoben wurde (vgl. S. 35), wird als Zeuge ein Simon 
canonicus genannt: Garofalo, Tabularium, S. 7 Nr. 2. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich 
hierbei um den späteren Kantor Simon handelt, doch spricht vieles dafür, dass die im Rahmen 
der Unterschriften aufgeführten Kanoniker dem Domkapitel von Palermo und nicht der Cap-
pella Palatina angehörten. Insofern ist eine Identität eher unwahrscheinlich.

138 DW I 25.
139 Garofalo, Tabularium, S. 24f. Nr. 10: … Simon cantor predecessor ipsius Eutropii … † Ego 

Eutropius Regie Cappelle Cantor testis sum. Vgl. auch die Ausführungen zu Eutropius (Nr. 
21).

140 Die Urkunde von 1167 legt die Vermutung nahe, dass Simon zu diesem Zeitpunkt bereits ver-
storben war, da sein Nachfolger Eutropius bereits im Besitz des Hauses war, das Simon zu 
Lebzeiten (in vita sua) gehört hatte und das nun für einen Gütertausch mit dem Pfalzkastellan 
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Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Simon nicht nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: Simon besaß einen Garten, der in der genannten Ur-
kunde von 1159 erwähnt wird. Noch zu Lebzeiten muss Vizekanzler Matheus 
von Simon dessen Land – die Rede ist u. a. von einem Weinberg – aufgekauft 
haben, das Matheus dann 1171 neben weiteren Besitzungen zur Ausstattung 
seiner Klostergründung S. Maria de Latinis diente.141

Nähe zum Herrscher: –

17. Grisandus (1149–1153)
Name/Beiname: Der Name Grisandus könnte eine Abwandlung des grie-
chischen Namens Chrysanthos sein.142

Bezeichnung: clericus regis Sicilie, clericus regis Sicilie atque Italie143

Die Bezeichnung eines Kaplans in dieser Form lässt sich hier zum ersten Mal 
nachweisen.
Herkunft: –
Familie: Die Eltern Anna und Drogo sind in ihren Grabepitaphien, die Gri-
sandus 1148 und 1153 anfertigen ließ, bezeugt.144 Anna war im August 1148 
verstorben und zunächst in der Kathedrale von Palermo beigesetzt worden. Im 
April 1149 ließ Grisandus sie in die Kirche S. Michael überführen, wo er über 
ihrem Grab eine Kapelle zu Ehren der hl. Anna errichten ließ.145 Ihre Herkunft 
lässt sich nur schwer bestimmen, da der Name Anna sowohl von Christen, die 
dem lateinischen oder griechischen Ritus angehörten, als auch von Juden ver-
wendet wurde. Die Tatsache, dass ihre Grabinschrift nicht nur in lateinischer, 
griechischer und arabischer Sprache, sondern auch in Arabisch mit hebräischen 
Buchstaben gehalten ist, könnte darauf hinweisen, dass Anna jüdischer Her-
kunft war, zumal die Kirche, wenn man der These von Bresc folgen möchte, 

Ansaldus verwendet wurde. Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 24 Nr. 10. Die Urkunden von 1171 
jedoch, die den letzten Hinweis über Simon verzeichnen (vgl. S. 335, Anm. 141), lassen in ihrer 
Formulierung keinen Schluss darüber zu, ob der Kaplan zum Zeitpunkt ihrer Ausfertigung 
bereits verstorben war.

141 Garufi , Documenti, S. 134 Nr. 57 u. S. 138 Nr. 58. Simon ist in diesen beiden Urkunden 
nicht gleichzusetzen mit dem dort ebenfalls erwähnten Simon cappellanus, der als Kaplan und 
Schreiber des vicecancellarius diente. Zu Matheus und zu seinem Kaplan Simon vgl. auch En-
zensberger, Beiträge, S. 54–57; Kehr, Urkunden, S. 83–98.

142 Vgl. Krönig, Grabstein, S. 557.
143 Grisandus wird im arabischen Inschriftentext, der auf der Grabtafel seiner Mutter Anna ange-

geben ist, als „Priester des Königs“ bezeichnet. Vgl. dazu Johns, Grab, S. 296; Zeit ler, Urbs, 
S. 129; Nef, Histoire, S. 271.

144 Vgl. Johns, Grab, S. 294–297.
145 Zeit ler, Urbs, S. 117f., geht davon aus, dass die Kapelle entweder in die Michaelskirche (S. Mi-

chele Archangelo) eingebaut wurde oder als Annex an die Außenmauern der Kirche ange-
schlossen wurde. Anders Bresc, Arab Christians, S. 40, Anm. 14, der Hinweise gegeben sieht, 
dass die Michaelskirche in der Nähe des jüdischen Viertels von Palermo gemeint ist.
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in der Nähe des jüdischen Viertels lag.146 Dagegen spricht allerdings, dass die 
arabische Inschrift explizit auf Anna als Großmutter des Messias verweist, eine 
Aussage, die von Juden nicht akzeptiert worden wäre.147 Ebenso wenig sicher 
lässt sich auch eine griechische Herkunft der Mutter des Grisandus nachwei-
sen. Zwar wird in der griechischen Inschrift von lateinischen und griechischen 
Klerikern gesprochen, die an der Translation beteiligt waren,148 doch lässt sich 
diese Überlegung nicht damit vereinbaren, dass Anna zunächst in der Kathe-
drale von Palermo bestattet worden war. Vielleicht handelt es sich bei ihr um 
eine Konvertitin, worauf auch die vierfache Inschrift auf ihrer Grabtafel und 
die Nutzung der Michaelskirche durch mehrsprachige Christen hinweisen 
könnten.149 Ebenfalls unsicher ist die Herkunft des Vaters Drogo, der im No-
vember 1153 verstorben war und den Grisandus in der Annakapelle bestatten 
ließ.150 Sein Name verweist zwar auf eine normannische Abstammung, doch 
war es in Süditalien zu dieser Zeit nicht unüblich, dass zum Christentum Kon-
vertierte bei ihrer Taufe normannische Namen annahmen, die in dieser Zeit of-
fenbar beliebt waren.151 Einige Indizien, nicht zuletzt auch der Name des Gri-
sandus selbst, deuten darauf hin, dass die Eltern und vielleicht auch Grisandus 
zum Christentum konvertiert waren, doch lässt sich hier keine Gewissheit fin-
den, zumal weitere Quellen zu Grisandus abgesehen von den Grabtafeln seiner 
Eltern nicht überliefert sind.152

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Abgesehen von den Aktivitäten, die Grisandus nach 
dem Tod seiner Eltern mit der Umbettung seiner Mutter, dem Bau der Anna-
kapelle und der Anfertigung der Grabtafeln auf den Weg brachte, ist über ihn 
nichts bekannt. Daher ist auch nicht davon auszugehen, dass er „ein leitender 
Beamter der sizilischen Kanzlei“ war.153

Ämter: –
Standort/Mobilität: Grisandus ist nur in Palermo nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: Da Grisandus in der Lage war, ein Grabmal errich-
ten zu lassen und den viersprachigen Stein zu finanzieren, dürfte er zu den 
vermögenderen Kaplänen Rogers II. zu rechnen sein. Konkrete Hinweise auf 
seine finanzielle Ausstattung finden sich in den Quellen allerdings nicht.

146 Vgl. S. 335, Anm. 145.
147 Vgl. Houben, Möglichkeiten, S. 181.
148 Vgl. zur Lesung der Inschrift zuletzt Houben, Cultures, S. 23.
149 Vgl. Houben, Roger II., S. 202.
150 Vgl. Johns, Grab, S. 297.
151 Vgl. Metcalfe , Muslims and Christians, S. 71–98; ders . , Muslims of Sicily, S. 313f. 
152 Anders Krönig, Grabstein, S. 554, der in Grisandus eindeutig als „Priester und römisch-

katholische[n], lateinische[n] Christ“ ansieht. Schel ler, Migrationen, S. 177, geht davon aus, 
dass Grisandus „höchstwahrscheinlich normannischer Herkunft“ war.

153 So Neumüllers-Klauser, Billinguen, S. 402.
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Nähe zum Herrscher: Über das Verhältnis zwischen Grisandus und Ro-
ger II.154 finden sich keine Hinweise. Die Tatsache, dass seine Mutter in der 
Kathedrale zu Palermo bestattet werden durfte, könnte auf ein Vorrecht hin-
weisen, das möglicherweise seinen Kontakten zum König geschuldet war. Wes-
halb schon weniger als ein Jahr später die Umbettung des Leichnams seiner 
Mutter erfolgte, bleibt unklar. Spannungen mit dem Domkapitel sind als Grün-
de ebenso vorgeschlagen worden wie die Möglichkeit, dass die Bestattung der 
Mutter von Anfang an in der Kapelle vollzogen werden sollte, diese 1148 aber 
vielleicht noch nicht fertig gestellt war.155 Inwieweit Beziehungen zu Roger II. 
hierbei eine Rolle spielten, ist nicht zu klären. Sicherer scheint hingegen, dass 
es sich bei dem Bau der Annakapelle um eine Stiftung handelte, die Grisandus 
offenbar als Familiengrablege konzipierte, wie die 1153 erfolgte Beisetzung sei-
nes Vaters zeigt. 

18. Johannes (1155)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regalis clericus
Diese Bezeichnung legt nahe, dass es sich bei Johannes um einen Kaplan Wil-
helms I. handelt.156 Warum er nicht als capellanus, sondern mit dieser unge-
wöhnlichen Wendung bezeichnet wurde, lässt sich nicht erklären. In der 
Urkunde Robert Guiscards von 1066, die Wilhelm I. 1155 bestätigte, findet 
sich eine solche Wendung ebenso wenig wie in den weiteren Urkunden Wil-
helms I.
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Johannes lässt sich lediglich über die bereits genannte 
Urkunde Wilhelms I. nachweisen, mit der der König im Januar 1155 auf Bitten 
des Bischofs Herveus von Tropea ein aus dem Griechischen übersetztes Di-
plom Robert Guiscards erneuerte.157 Die Nähe des Notars zum Hofgerichtsstil 
könnte darauf hindeuten, dass es sich bei Johannes um jenen Hofgerichtsnotar 
desselben Namens handelt, der 1155 eine Urkunde schrieb, mit der dem Bi-

154 Morso, Descrizione, S. 114–124, bezeichnet Grisandus fälschlicherweise als Kleriker Wil-
helms I.

155 Vgl. Krönig, Grabstein, S. 556.
156 Kehr, Urkunden, S. 54, möchte die Bezeichnung regalis clericus durch regalis notarius – wohl 

aufgrund seiner Tätigkeiten – ersetzt wissen, hat sich damit in der Forschung aber nicht durch-
setzen können.

157 Vgl. DW I 5.
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schof von Tropea ein weiteres Diplom, in diesem Fall Herzog Roger Borsas, 
bestätigt wurde.158

Ämter: –
Standort/Mobilität: Seine Notarstätigkeit bezeugt Johannes in Messina.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

19. Johannes (1155)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: primicerius cappelle domini regis
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Aus dem Nekrolog der Kathedrale von Salerno geht hervor, dass Jo-
hannes primicerius einer königlichen Kapelle war, bis er am 15. Juni 1155 ver-
starb.159 
Standort/Mobilität: Welcher Kapelle Johannes als primicerius vorstand, lässt 
sich nicht mit Sicherheit sagen. Die Tatsache aber, dass Johannes in die Aufli-
stung des Salernitaner Nekrologs aufgenommen wurde, spricht deutlich dafür, 
dass es sich um die Kapelle S. Petri ad curtem in Salerno handelte.160

Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

20. Petrus de Ligura (1159)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: presbiter
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: Die Ernennung des Petrus de Ligura zum könig-
lichen Kaplan wurde dem Propst und Klerus der Hofkirche S. Maria in Troina 
im März 1159 durch ein Mandat Wilhelms I. mitgeteilt.161 Damit verbunden 

158 Vgl. ebd. 11 und Enzensberger, Beiträge, S. 54. Für eine Identität der beiden spricht sich 
auch Kehr, Urkunden, S. 54, aus.

159 Vgl. Necrologio, ed. Garufi , S. 84.
160 Vgl. zur Kapelle Schal ler, Hofkapelle, S. 488, und oben S. 28–30.
161 Vgl. DW I 26.
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war die Anordnung, dem neuen Kaplan eine entsprechende Pfründe zuzuwei-
sen. Bei diesem Mandat handelt es sich um die erste belegbare Pfründeneinwei-
sung eines Kaplans; späteren Mandaten, die zu diesem Zweck ausgestellt wur-
den, scheint die Urkunde Wilhelms I. als Vorlage gedient zu haben.162 Über den 
Kaplan Petrus de Ligura selbst liegen keine weiteren Quellenzeugnisse vor.
Nähe zum Herrscher: –

21. Eutropius (1167)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie cappelle cantor
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: In der bereits angeführten Urkunde vom März 1167163 
tauschte Eutropius zusammen mit den Kanonikern der Cappella Palatina Gü-
ter mit Ansaldus, dem Kastellan des königlichen Palastes.164 Konkret handelte 
es sich um ein Haus, das zuvor der Kaplan und Kantor Simon innegehabt hatte 
und das dann von Eutropius übernommen worden war. Die Bezeichnung des 
Hauses als domus quedam pertinens cantorie deutet an, dass es sich dabei nicht 
um Privatbesitz der beiden Kapläne handelte, sondern um einen Besitz, der den 
jeweiligen Kantoren zur Verfügung stand. Im Gegenzug erhielten Eutropius 
und die Kanoniker der Cappella Palatina von Ansaldus ein Haus, das diesem 
wiederum von Avenella de Petralia übertragen worden war.
Ämter: Eutropius trat als Nachfolger von Simon das Amt des Kantors inner-
halb der Cappella Palatina an. Diese Nachfolge muss spätestens im März 1167 
erfolgt sein, wie sich aus der genannten Urkunde entnehmen lässt.165

Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Eutropius nicht nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Direkte Verbindungen zwischen Wilhelm II. und Eu-
tropius lassen sich zwar nicht nachweisen, doch zeigt die Tatsache, dass der 
Gütertausch mit Zustimmung des Königs erfolgte, wie genau der Herrscher 
Veränderung der Besitzverhältnisse an seiner Kapelle verfolgte.166

162 Vgl. dazu die Vorbemerkung zu ebd. sowie S. 147.
163 Vgl. die Ausführungen zu Simon (Nr. 16).
164 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 24f. Nr. 10.
165 Vgl. ebd.: … Simon cantor predecessor ipsius Eutropii … † Ego Eutropius Regie Cappelle Can-

tor testis sum.
166 Vgl. ebd.: Facta est igitur hujusmodi commutationis Regia concessione traditio … Für die herr-

scherliche Einflussnahme spricht auch, dass die königlichen Familiaren den Gütertausch bestä-
tigten (regii familiares subscripti).
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22. Roboaldus (1167–1176)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie cappelle canonicus, canonicus ecclesiae Panormitanae et de 
cappella palatii domini regis, sacerdos regis Rogerii, archiepiscopus Sancte Sedis 
Amalfitane ecclesie beati Andree apostoli
Die Bezeichnung canonicus für einen Kaplan der Cappella Palatina findet sich 
hier zum ersten Mal.
Herkunft: Folgt man der Chronik der Amalfitaner Erzbischöfe, so wurde Ro-
boaldus in der Lombardei geboren und stammte aus einer vornehmen Familie, 
über die nichts weiter bekannt ist.167

Familie: –
Studium/Bildung: Roboaldus scheint über eine breite Bildung verfügt zu ha-
ben. So vermerkt die Chronik der Amalfitaner Erzbischöfe, er sei in den Wis-
senschaften bewandert und des Lateinischen, Griechischen und Hebräischen 
kundig gewesen.168 Auf welchem Weg er eine solche Bildung erlangt haben 
könnte, gibt die Chronik jedoch nicht an.
Aufgaben/Tätigkeiten: Als Kanoniker der Palastkapelle bezeugte Roboaldus 
die Urkunde vom März 1167, mit der der Gütertausch zwischen Eutropius, 
den Kanonikern der Cappella Palatina und dem Kastellan Ansaldus getätigt 
wurde.169

Ämter: 1170 wurde Roboaldus von Papst Alexander III. in Capua zum Erzbi-
schof von Amalfi geweiht; er übte dieses Amt bis zu seinem Tod am 28. Juni/Juli 
1176 aus.170 Über seine Amtszeit sind nur wenige Quellen überliefert, die Auf-
schluss über Roboaldus’ Handlungen liefern. Im Juli 1172 verlieh er Johannes, 
iudex von Castellammare, ein Stück Land aus dem erzbischöflichen Besitz un-
ter der Bedingung, dass Johannes dort für sechs Jahre Wein anbaute.171 In zwei 

167 Vgl. Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. Pel l iccia , S. 168: natus in Lombar-
dia nobili genere. Ein Neudruck der Chronik wurde von Petrus Pirri angefertigt (Liber ponti-
ficalis, ed. Pirr i ), der allerdings unzureichend ist. Vgl. dazu sowie zur Entstehung, Überliefe-
rung und zum Quellenwert der Chronik Schwarz, Amalfi, S. 89–110.

168 Vgl. Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. Pel l iccia , S. 168. Leider liegen kei-
ne Parallelzeugnisse vor, um den Wahrheitsgehalt der Quellenaussage zu prüfen. Das Fehlen 
ähnlicher Bildungshinweise bei den anderen Erzbischöfen, die in der Chronik genannt werden, 
spricht jedoch eher für die Authentizität des Vermerks.

169 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 25 Nr. 10. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Eutropius (Nr. 
21).

170 Zur Weihe vgl. It. Pont. 8, S. 392 Nr. 16; Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. 
Pel l iccia , S. 168. Ughel l i , Italia sacra 7, S. 269, gibt fälschlicherweise 1168 als Datum an. 
Zum Tod des Roboaldus vgl. Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. Pel l iccia , 
S. 168; zum unklaren Todesmonat Kamp, Kirche 1, S. 391, Anm. 6.

171 Vgl. Pergamene Amalfi, ed. Mazzoleni , S. 74–76 Nr. 49.
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privaten Testamenten vom August 1172 und vom April 1176 wurde Roboaldus 
in seiner Funktion als Erzbischof von Amalfi finanziell bedacht.172

Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo und Amalfi ist Roboaldus nicht 
nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: In der Chronik der Amalfitaner Erzbischöfe wird 
Roboaldus nicht nur als Kaplan der Palastkapelle, sondern auch als Kanoniker 
der erzbischöflichen Kirche von Palermo verzeichnet.173 Während die Bezeich-
nung als canonicus de capella palatii domini regis nicht zwangsläufig auf ein 
Kanonikat verweisen muss,174 ist davon auszugehen, dass Roboaldus zumin-
dest an der Palermitaner Domkirche bepfründet war. Die Höhe der Präbende 
wie die Umstände ihrer Vergabe an Roboaldus sind jedoch nicht bekannt.
Nähe zum Herrscher: Im Zusammenhang mit der Erhebung des Roboal-
dus zum Erzbischof vermerkt die Chronik der Amalfitaner Erzbischöfe, dass 
dieser schon zur Zeit Rogers II. sacerdos gewesen sei.175 Ob Roboaldus da-
mit schon zu den Kaplänen Rogers II. zu zählen ist, ist eher fraglich, da keine 
Quellenzeugnisse aus dieser Zeit vorliegen, die die Angabe der Chronik bestä-
tigen könnten. Wie sich Roboaldus’ Verhältnis zu König Wilhelm II. gestaltete, 
lässt sich aus den Quellen ebenso wenig ablesen.

23. Girardus (1167)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie cappelle subcantor
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Girardus fungierte in der Urkunde vom März 1167, 
mit der der Gütertausch zwischen Eutropius bzw. den Kanonikern der Palast-
kapelle und dem Kastellan Ansaldus vollzogen wurde, als Zeuge.176 
Ämter: Seiner Bezeichnung zufolge wirkte Girardus in der Cappella Palatina 
als Subkantor, d. h. er war Eutropius als amtierendem Kantor untergeordnet.177 
Wie lange Girardus sein Amt ausübte, ist nicht bekannt.

172 Vgl. CDAmalfitano, ed. Fi langieri  di  Candida, S. 344 Nr. 185 u. S. 355 Nr. 190: … dentur 
at dominum archiepiscopum pro decima unciam unam tarenorum … Roboaldus wird hier zwar 
nicht namentlich genannt, doch fallen beide Testamente in seine Amtszeit als Erzbischof von 
Amalfi.

173 Vgl. Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. Pel l iccia , S. 168.
174 Vgl. dazu S. 56–60.
175 Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. Pel l iccia , S. 168.
176 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 25 Nr. 10. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Eutropius 

(Nr. 21).
177 Zu Eutropius vgl. Biogramm Nr. 21.
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Standort/Mobilität: Aufgrund weiterer fehlender Quellen lässt sich Girardus 
nur in Palermo nachweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

24. Falcus; 25. Balduinus; 26. Henr(icus) Marcellus (1167)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie cappelle canonicus
Herkunft: –
Familie: Nur im Fall des Henricus lassen sich Rückschlüsse auf die Familie 
der drei Kapläne ziehen: Sein Beiname Marcellus dürfte den Hinweis auf seine 
Zugehörigkeit zur Familie de Marcello liefern, aus der beispielsweise Johannes 
bekannt ist, der 1269/70 als Prokurator für das Bistum Calvi wirkte.178

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Falcus, Balduinus und Henricus Marcellus begegnen 
in der erwähnten Gütertausch-Urkunde vom März 1167 als Zeugen.179 Über 
ihre weiteren Tätigkeiten lassen sich keine Aussagen treffen, da keine weiteren 
Quellenzeugnisse über die drei Kapläne vorliegen.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Ihre Zugehörigkeit zur Cappella Palatina bezeugt Falcus, 
Balduinus und Henricus Marcellus in Palermo. 
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

27. Gualterius (1167–1190)
Name/Beiname: Der Beiname Ophamilius, der Gualterius zugesprochen wur-
de, geht zurück auf Pirri und wurde lange Zeit von der Forschung so übernom-
men.180 Tatsächlich handelt es sich dabei aber um eine irrtümlich ausgelegte 
Passage in einer griechischen Urkunde des Sekreten Gottfried für S. Maria 
dell’Ammiraglio in Palermo von 1172.181 Hier wird Gualterius als prwtojami-
liaríoV bezeichnet, was jedoch nicht als Beiname, sondern als protofamiliaris 
zu übersetzen ist.182 Diese Bezeichnung spielt darauf an, dass Gualterius zu 

178 Zu Johannes de Marcello vgl. Kamp, Kirche 1, S. 161.
179 Garofalo, Tabularium, S. 25 Nr. 10; vgl. dazu auch Biogramm Nr. 21.
180 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 1, Sp. 103. Zur Übernahme durch die vor allem ältere Forschung vgl. 

etwa White, Monasticism, S. 132 u. ö., oder Jamison, Admiral Eugenius, S. XX. Die zutref-
fende Bedeutung dieses vermeintlichen Beinamens hat Loewenthal , Biography, S. 80, heraus-
gestellt.

181 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 80–83 Nr. 10; Garofalo, Tabularium, S. 28–33 Nr. 13 (Aphamilius); 
Ménager, Amiratus, S. 214–220 Nr. 33 (protofamiliarios).

182 Vgl. dazu Behring, Studien, S. 1; Loewenthal , Biography, S. 79–81; Kamp, Kirche 3, 
S. 1112, Anm. 14. In der arabischen Version der Urkunde wird Gualterius als Kanzler bezeich-
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den Familiaren Wilhelms II. gehörte und innerhalb dieses Kreises eine beson-
ders einflussreiche Stellung einnahm.183 Ein Beiname des Gualterius ist daher 
auszuschließen.
Bezeichnung: Cephaludensis archidiaconus, decanus Agrigentinus, canonicus 
regie cappelle, capellanus regis Siciliae, Panormitanus archiepiscopus, fidelis et 
familiaris, regni moderator, ecclesiae Panormitanae minister
Die zahlreichen Nennungen in den Quellen weisen Gualterius lediglich zwei 
Mal als Kaplan Wilhelms II. aus.184 Grundsätzlich überwiegt seine Bezeich-
nung als Erzbischof von Palermo und Familiar des Königs.
Herkunft: Die ebenfalls lange in der Forschung vertretene Annahme, Gual-
terius stamme aus England,185 ist genauso zu vernachlässigen wie sein angeb-
licher Beiname Ophamilius. In den Quellen findet sich hierzu kein Hinweis, 
und auch in der Korrespondenz zwischen Gualterius und Petrus von Blois 
kommt dessen vermeintlich englische Herkunft nicht zur Sprache. Vielmehr 
gab Petrus von Blois in einem Brief von 1177 Gualterius auf dessen Anfra-
ge hin eine detaillierte Beschreibung des englischen Königs, die wohl kaum 
notwendig gewesen wäre, wenn Gualterius von der Insel gestammt hätte.186 
Hinzu kommt, dass der Name der Mutter des Gualterius, Bona, in englischen 
Urkunden völlig ungebräuchlich war. Vielmehr handelt es sich hierbei um ei-
nen im Raum von Amalfi häufiger nachweisbaren Frauennamen.187 Damit ist 
ebenfalls auszuschließen, dass Gualterius bereits unter dem englischen König 
Heinrich I. als Kaplan gedient hat.188 
Familie: Gualterius’ aus einfachen Verhältnissen stammende Familie, die auf 
Sizilien ansässig gewesen sein dürfte,189 ist gut dokumentiert. Seine Mutter 
Bona intervenierte bei König Wilhelm II. für die Cluniazenserkirche S. Maria 
in Montemaggiore Belsito, die daraufhin vom König 1172 Ländereien in Cac-
camo erhielt;190 sein Bruder Johannes bestätigte 1174 einen Schiedsspruch, den 
Gualterius zur Klärung eines Streits um das Priorat S. Filippo di Agira gefällt 

net. Vgl. Ménager, Amiratus, S. 216, 219.
183 Vgl. dazu Behring, Studien, S. 1. 
184 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 25 Nr. 10; Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 

10, Sp. 27.
185 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 1, Sp. 103.
186 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 66, Sp. 197: Quod autem a me cum 

omnia instantia postulastis, ut formam et mores domini regis Angliae vobis sub certa descriptio-
ne transmittam …

187 Vgl. dazu Loewenthal , Biography, S. 78; Skinner, Name, S. 33.
188 Vgl. Behring, Studien, S. 2; Loewenthal , Biography, S. 78f., jeweils mit Hinweis auf die 

ältere Literatur, die diese Tätigkeit des Gualterius noch angenommen hatte.
189 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1113.
190 Recueil, ed. Bernard/Bruel , S. 600f. Nr. 4245; White , Monasticism, S. 151.
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hatte,191 und sein Bruder Bartholomeus wurde 1171 zunächst zum Bischof von 
Agrigent erhoben und trat nach Gualterius’ Tod dessen Nachfolge als Erzbi-
schof von Palermo an.192

Studium/Bildung: 1161 ist Gualterius erstmals als Erzieher der Söhne Wil-
helms I. belegt.193 Über seine eigene Ausbildung findet sich in den Quellen kein 
Hinweis, doch zeugen nicht zuletzt seine Aufgabe als Lehrer der Thronerben, 
seine Korrespondenz mit Petrus von Blois, seine selbstständige Ausstellung 
von Urkunden und die ihm höchstwahrscheinlich zuzuschreibende Abfassung 
eines Hymnus auf die hl. Agatha von einer umfassenden Bildung.194 An wel-
chem Ort und auf welche Weise Gualterius diese erwarb, lässt sich nicht fest-
stellen.
Aufgaben/Tätigkeiten: Gualterius gehört zu den vielseitigsten Kaplänen Wil-
helms II., denn seine Aufgaben erstreckten sich auf die unterschiedlichsten 
Bereiche, die ihren Anfang mit seiner Tätigkeit als Erzieher der Söhne Wil-
helms II. genommen haben dürften. 1167 begegnet Gualterius dann als Zeuge 
in jener Urkunde, mit der der Gütertausch zwischen dem Kantor der Cappella 
Palatina, Eutropius, und dem königlichen Kastellan Ansaldus vollzogen wur-
de.195 Weitere Urkundenbezeugungen des Gualterius lassen sich für die Fol-
gezeit in (kirchen-)politisch gewichtigen Urkunden Wilhelms II. nachweisen, 
wenn der König etwa das neu gegründete Kloster S. Maria Nouva in Monreale 
umfangreich ausstattete oder das Wittum für seine Ehefrau, die englische Prin-
zessin Johanna, bestellte.196 Nach seinem Eintritt in das Familiarenkolleg wird 
Gualterius ab 1170 gemeinsam mit den anderen Familiaren als Datar in fast 
allen Privilegien Wilhelms II. genannt.197 Darüber hinaus waren Gualterius und 
seine Familiarenkollegen an der Ausstellung von Privaturkunden betei ligt oder 

191 Vgl. Holtzmann, Normannenurkunden 1, S. 81f. Nr. 15. 
192 Vgl. dazu Kamp, Kirche 3, S. 1119–1122 u. 1147–1151. Bartholomeus gehörte ebenfalls dem 

Familiarenrat an. Vgl. etwa die Urkunde von 1172 (Recueil, ed. Bernard/Bruel , S. 600f. 
Nr. 4245), in der er in dieser Funktion genannt wird.

193 Vgl. Hugo Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 15, S. 58 (Gualterius quoque Cephaludensis 
archidiaconus, preceptor pueri); Schl ichte, Scitis, S. 835–837, 840.

194 Vgl. dazu Kamp, Kirche 3, S. 1114f.
195 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 24f. Nr. 10; Pirr i , Capellae, Sp. 5.
196 Vgl. DW II 89 (= Behring 201) u. 91 (= Behring 203). 
197 Vgl. ebd. 38 (= Enz. 77), 39 (= Enz. 78), 43 (= Behring 181), 61 (= Enz. 86), 64 (= Behring 188), 

66 (= Enz. 100), 67 (= Behring 190), 77 (= Behring 193), 84 (= Enz. 114), 85 (= Behring 196), 86 
(= Enz. 118), 90 (= Behring 202), 91 (= Behring 203), 93 (= Behring 205), 94 (Enz./Behring –), 
95 (= Behring 206), 96 (= Behring 209), 99 (= Enz. 125), 103 (= Behring 211), 105 (= Behring 
212), 106 (= Enz. 127), 108 (= Behring 215), 116 (= Behring 219), 117 (= Enz. 135a), 119 (= 
Enz./Behring –), 120 (= Behring 220), 121 (= Behring 221), 123 (= Enz. 139), 126 (= Enz. 143), 
128 (= Behring 223), 130 (= Enz. 145), 131 (= Behring 226), 137 (= Behring 230), 138 (= Enz. 
147), 140 (= Behring 231), 145 (= Enz. 154), 149 (= Enz. 158), 150 (= Enz. 161). Eine Ausnahme 
stellt der Fall dar, wenn Gualterius selbst Empfänger einer Urkunde war. Vgl. etwa ebd. 92 (= 
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fertigten selbstständig Urkunden an, mit denen unterschiedliche, vor allem ad-
ministrative und (besitz-)rechtliche Fragen geregelt wurden.198 Seine Stellung 
als Familiar ermöglichte Gualterius außerdem, entweder allein oder gemein-
sam mit den anderen Familiaren im königlichen Auftrag als Streit schlich ter 
und Richter aufzutreten oder Appellationen entgegen zu nehmen.199 In vie-
len Fällen ist Gualterius – allerdings nicht immer erfolgreich – als Berater des 
Königs nachweisbar: bei der Eheschließung Wilhelms II. mit der englischen 
Königstochter Johanna 1177 oder auch beim normannisch-staufischen Hei-
ratsbündnis 1186.200 Nach dem Tod Wilhelms II. konnte Gualterius seine Par-
teinahme für Konstanze und Heinrich VI. nicht langfristig aufrecht erhalten 
und musste 1190 schließlich die Wahl Tankreds von Lecce anerkennen und ihn 
zum neuen König von Sizilien krönen.201 Zu den eher persönlichen Interessen 
und Aktivitäten des Gualterius zählen seine Förderung der Zisterzienser durch 
Gründung der Abtei S. Spirito in Palermo und einer Tochterabtei sowie der 
Neubau der Kathedrale von Palermo.202

Ämter: Während der Herrschaftszeit Wilhelms I. tritt Gualterius zunächst 
als Archidiakon von Cefalù – erstmals in einer Urkunde von 1156 –203 in den 
Quellen in Erscheinung. Spätestens 1167, vielleicht auch schon 1166, wurde 
er Dekan von Agrigent.204 Nach dem Sturz des Kanzlers Stephan von Per-
che 1168 stieg Gualterius in die führenden Reihen des Familiarenrats auf und 
wurde wenig später in einem nicht unumstrittenen Verfahren zum Erzbischof 
von Palermo gewählt.205 Seine Weihe erfolgte daher erst ein Jahr später, am 28. 
September 1169.206 Anlässlich seiner Weihe schenkte Wilhelm II. Gualterius 

Behring 204). Zu der Datarstätigkeit des Gualterius insgesamt auch Kehr, Urkunden, S. 87f., 
insb. S. 88, Anm. 1; Garufi , Censimento, S. 78f., insb. Anm. 3. 

198 Vgl. dazu Kamp, Kirche 3, S. 1116, Anm. 45f., mit einer Übersicht über die wichtigsten Zeug-
nisse. Zu den Mandaten, welche die Familiaren ausstellten, vgl. Enzensberger, Beiträge, 
S. 99f., 104; zu den (besitz-)rechtlichen Themen, mit denen die Familiaren in Berührung ka-
men, Johns, Administration, S. 202.

199 Vgl. mit Beispielen Schl ichte, König, S. 43–45, 315–317.
200 Vgl. dazu Kamp, Kirche 3, S. 1117.
201 Vgl. Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 5f.; Petrus de Ebulo, Liber, 

ed. Kölzer/Stähl i , fol. 98v, 99v. 
202 Zu S. Spirito vgl. White , Monasticism, S. 168–171; zum Neubau der Palermitaner Kathedrale 

vgl. Schl ichte, König, S. 220f. 
203 Vgl. Garufi , Roberto di San Giovanni, S. 123–125 Nr. 1. 1159 ist Gualterius in dieser Funk-

tion belegt (Amico/Starrabba, Diplomi, S. 21–23 Nr. 15), ebenso im März 1161 (Hugo 
Falcandus, Liber, ed. Siragusa, c. 15, S. 58).

204 Als Dekan von Agrigent ist Gualterius erstmals 1167 erwähnt. Vgl. Garofalo, Tabularium, 
S. 24f. Nr. 10. Da aber schon im Dezember 1166 ein neuer Archidiakon von Cefalù namens 
Matheus belegt ist, könnte Gualterius auch schon zu diesem Zeitpunkt gewechselt sein. Vgl. 
Garufi , Documenti, S. 93f. Nr. 40.

205 Vgl. S. 253f. u. 257f.
206 Vgl. It. Pont. 10, S. 233 Nr. *33; Kamp, Kirche 3, S. 1113.
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die in der Nähe von Palermo gelegenen Mühlen von Broccato.207 Eine weitere 
finanzielle Ausstattung Palermos durch den König erfolgte 1177 im Rahmen 
der Erhebung Monreales zum Erzbistum, die auf Kosten des Erzbistums Pa-
lermo erfolgt war, als Gualterius das casale Badia bei Palermo zum Ausgleich 
übertragen wurde.208 Diese finanziellen Zuwendungen galten nicht Gualterius 
als Person, sondern der Bischofskirche von Palermo, an der Gualterius bis zu 
seinem Tod 1190 im Amt blieb.209 Trotz seiner wahrscheinlich einfachen Her-
kunft gelang es Gualterius im Verlauf seiner Karriere, in die führenden Kreise 
des Regnum Siciliae aufzusteigen. Nicht zuletzt durch die von ihm initiierte 
Verkleinerung des Familiarenkollegs und der curia durch Ausschluss einfluss-
reicher Adliger und muslimischen Palastpersonals entstand ein kalkuliertes po-
litisches und soziales Vakuum, in das Gualterius aufrückte und in dem er sich 
zeitlebens behaupten konnte.210

Standort/Mobilität: Neben seinen eher standortgebundenen Tätigkeiten in 
Cefalù, Agrigent und Palermo lässt sich Gualterius auch öfter im Umfeld des 
Herrschers außerhalb Siziliens nachweisen, vor allem im Zusammenhang mit 
seiner Kanzleitätigkeit. So ist er allein 1172 in Tarent, Barletta, Canosa und 
Salerno, 1182/83 in Bari, 1183 in Capua und 1185 in Brindisi bezeugt.211 Geht 
man davon aus, dass Gualterius als Datar zudem bei der Ausstellung von Ur-
kunden am Hof anwesend war, so ist er im Rahmen dieser Tätigkeit fast aus-
schließlich in Palermo nachweisbar, abgesehen von je einem Aufenthalt in Sa-
lerno, Bari und Capua.212

Finanzielle Ausstattung: 1165 ist Gualterius als Kanoniker der Kathedrale 
von Palermo nachweisbar, d. h. er verfügte über eine Präbende, über deren 
Höhe genauso wenig bekannt ist wie über die Umstände ihrer Vergabe.213

Nähe zum Herrscher: Gualterius gehörte zweifellos zu den wichtigsten Be-
ratern Wilhelms II. Seine Tätigkeit als Erzieher des jungen Thronfolgers, die 

207 Vgl. Behring, Studien, S. 17 Nr. 173.
208 Vgl. Mongitore, Bullae, S. 51f.; Behring, Studien, S. 20 Nr. 204. Gualterius nahm darauf Be-

zug in seiner Urkunde an Theobald, den Abt von Monreale, mit der er auf seine bischöflichen 
Rechte und Zehnten an den Besitzungen, die Monreale übertragen wurden, verzichtete: Lel-
lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 68–71 Nr. 22. Vgl. dazu auch Garufi , Catalogo, S. 13 Nr. 19.

209 Vgl. Schl ichte, König, S. 313; zu seinem Tod und seiner Beisetzung in der Kathedrale von 
Palermo Kamp, Kirche 3, S. 1119.

210 Vgl. zu den Veränderungen im Familiarenrat und in der politischen Führungsschicht Schl ich-
te , König, S. 16–28; Takayama, Familiares, S. 364f.

211 Vgl. Romuald von Salerno, Chronik, ed. Garufi , S. 262 (Salerno); zu den Urkunden, in 
denen Gualterius 1172 genannt wird, Schl ichte, König, S. 240, Anm. 32–36, mit Quellenbe-
legen; CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 252f. Nr. 147 (Bari); Garufi , Documenti, S. 188f. 
Nr. 76 (Capua); Holtzmann, Normannenurkunden 3, S. 71f. Nr. 5 (Brindisi).

212 Vgl. DW II 61 (= Enz. 86), 123 (= Enz. 139) u. 126 (= Enz. 143).
213 Vgl. zum Kanonikat von Palermo ein Testament, das Gualterius im April 1165 als Panormita-

nus canonicus unterzeichnete: Garufi , Documenti, S. 91–93 Nr. 39.
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bereits auf eine Nähe zum sizilischen Königshof unter Wilhelm I. schließen 
lässt,214 seine Berufung in das Familiarenkolleg, sein Aufstieg zum Erzbischof 
von Palermo und schließlich seine vielfältigsten Tätigkeiten im unmittelbaren 
Umfeld des Herrschers deuten darauf hin. Ein völlig spannungsfreies und un-
getrübtes Vertrauensverhältnis bestand allerdings nicht.215 Schon aus einem 
Brief des Petrus von Blois an Gualterius, der spätestens im Sommer 1171 ent-
standen sein muss, geht hervor, dass zwischen dem jungen König und seinem 
Lehrer Differenzen um die Besetzung des Bistums Agrigent bestanden hat-
ten.216 Und auch später finden sich in den Quellen immer wieder Indizien für 
Konflikte, wenn Gualterius beispielsweise 1185 gegen Wilhelms II. Pläne, By-
zanz anzugreifen, opponierte.217 Dass der König aber trotz zeitweise bestehen-
der Distanzierung218 offenbar um ein Einvernehmen mit Gualterius bemüht 
war, zeigen seine Reaktionen im Rahmen der Erhebung Monreales zum Erz-
bistum. Abgesehen vom finanziellen Ausgleich, den das Erzbistum Palermo 
erhielt, wurde Gualterius’ Bruder Bartholomeus von Agrigent 1183 (wieder) in 
das Familiarenkolleg als Reaktion auf die Mächteverschiebung, die dort durch 
die Aufnahme des neuen Erzbischofs von Monreale entstanden war, berufen.219 
Insofern lässt sich festhalten, dass Gualterius in einem durchaus engen, aller-
dings nicht immer konfliktfreien Verhältnis zu seinem König stand.

28. Petrus Indulsus (1167–1182)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: thesaurarius
Herkunft: s. Familie
Familie: Die in Palermo ansässige Familie des Petrus Indulsus kam wahrschein-
lich ursprünglich von der Iberischen Halbinsel oder aus Afrika.220 Namentlich 
bekannt sind aus der Familie Julianus, der ein Haus in Palermo besaß und in 
einer Urkunde Wilhelms I. von 1159 genannt wird,221 Johannes, der 1181 als 

214 Ein Indiz dafür liefert auch die Tatsache, dass Gualterius während der Aufstände gegen Wil-
helm I. 1160–1162 zeitweise für Wilhelms II. Sicherheit sorgte. Vgl. Hugo Falcandus, Liber, 
ed. Siragusa, c. 24, S. 84f.

215 Anders Kamp, Kirche 3, S. 1116, der davon ausgeht, dass sich „Walters Macht und Einfluß … 
in erster Linie auf seine Nähe und sein Vertrauensverhältnis zum König gründeten …“.

216 Vgl. Petrus von Blois , Opera omnia, ed. Migne, Ep. 10, Sp. 27–32; Schl ichte, König, 
S. 14f., 32. Zur Datierung des Briefs vgl. oben S. 277, Anm. 200.

217 Vgl. Schl ichte, König, S. 293–302, 311.
218 Vgl. ebd., S. 313, die eine „Distanzierung des Königs von seinem ehemaligen Erzieher und 

angeblichen Hauptberater“ vor allem an auffallend geringen Privilegien für Gualterius fest-
macht. 

219 Vgl. Takayama, Familiares, S. 367f.
220 Vgl. von Falkenhausen, Ceti, S. 371; Bresc, Arabi, S. 267.
221 Vgl. DW I 25.
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Kanoniker und 1184/85 als Thesaurar an der Kathedrale von Palermo wirkte, 
sowie dessen Sohn Abd al-Aziz, der 1185 einen Weinberg verkaufte.222 Ein 
weiterer Johannes war zwischen 1230 und 1252 Kanoniker an der Kathedrale 
von Palermo.223 Ob die Familie zunächst muslimischen Glaubens war und erst 
später zum Christentum konvertierte, ist nicht auszuschließen. Auf die Anbin-
dung an die Kathedrale von Palermo, die bei mehreren Familienangehörigen 
nachweisbar ist, wirkte sich diese mögliche Vergangenheit offensichtlich nicht 
aus. 
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Petrus Indulsus unterzeichnete im März 1167 an letz-
ter Stelle die Urkunde, mit der der Kantor sowie die Kanoniker der Cappella 
Palatina und der Kastellan Ansaldus Güter tauschten.224 Vor Juli 1182 muss Pe-
trus Indulsus die Kirche S. Martino in der Nähe von Palermo, die er begründet 
hatte, an das Kloster von Monreale übertragen haben. Denn zu diesem Zeit-
punkt ließ Wilhelm II. diesen Vorgang in einem Privileg bestätigen, mit dem er 
dem Kloster von Monreale außerdem die Kirche S. Sepolchro in Messina, ein 
Haus des verstorbenen Grafen Silvester und einen Weinberg schenkte.225 Über 
die Motive, die Petrus Indulsus mit der Stiftung der Kirche verfolgt hatte, lässt 
sich aus der Urkunde nichts entnehmen. Ebenso wenig ist zu fassen, warum 
der Kaplan die Martinskirche schließlich an Monreale übertrug. 
Ämter: Über Petrus’ Amt als Thesaurar der Palermitaner Palastkirche, das 
er schon bei der Unterzeichnung der Urkunde von 1167 innehatte, lässt sich 
kaum Konkretes sagen, abgesehen von einem Detail, das aus der Urkunde 
Wilhelms II. von 1182 hervorgeht. Hier fällt auf, dass der Kaplan dort nicht 
mit seiner Amtsbezeichnung als thesaurarius versehen, sondern lediglich mit 
seinem Namen genannt wird. Diese Beobachtung korrespondiert mit dem Be-
fund, dass spätestens 1176 ein anderer Petrus als thesaurarius der Palastkapelle 
bezeugt ist, hinter dem sich der spätere Bischof von Mazara verbirgt.226 Da 
Petrus Indulsus im Juli 1182, als Wilhelm II. die Bestätigung der Übertragung 
der Martinskirche vornahm, noch am Leben gewesen sein muss,227 kann man 

222 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 669f. Nr. 11.
223 Vgl. Bresc, Arabi, S. 267.
224 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 25 Nr. 10, und die Ausführungen zu Eutropius (Nr. 21).
225 Vgl. DW II 117 (= Enz. 135a): … et confirmamus ei Ecclesiam Sancti Martini fundatam à Petro 

Indulso … Zur bei Lel lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 25 Nr. 4, verwendeten Namensvariante 
Petrus Indulfus, die auch bei Garufi , Catalogo, S. 20 Nr. 33, begegnet, vgl. Siragusa, Regno, 
S. 297, Anm. 2, u. S. 351f. Zur Gründung und Privilegierung Monreales vgl. zuletzt Schl ichte, 
König, S. 186–196.

226 Vgl. dazu die Ausführungen zu Petrus (Nr. 32).
227 Anders als beim Grafen Silvester, der in der Urkunde Wilhelms II. ausdrücklich als verstorben 

(quondam) bezeichnet ist, wird dieser Zusatz bei Petrus Indulsus nicht angeführt. Vgl. DW II 
117 (= Enz. 135a).
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davon ausgehen, dass er sein Amt vor 1176 niederlegte. Die Gründe für diesen 
Schritt sind nicht zu klären.
Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Petrus Indulsus nicht be-
zeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

29. Stephanus (1168)
Name/Beiname: Es ist auszuschließen, dass Stephanus mit dem späteren 
Mönchsbischof Stephan von Patti (1179–1201) identisch war, da aus den Quel-
len eine solche Verbindung nicht hervorgeht.228

Bezeichnung: cappellanus domini regis
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Februar 1168 wurde mit einer Urkunde des Erz-
bischofs Roger von Reggio die Beilegung eines lang anhaltenden Streits zwi-
schen dem Prior Thomas von S. Maria di Bagnara und dem Abt Landricus von 
S. Eufemia bestätigt, der eine Urteilsfindung durch ein bischöfliches Gericht 
vorausgegangen war.229 Unter den hochrangigen Zeugen, die die Entscheidung 
unterzeichneten, begegnet an letzter Stelle der königliche Kaplan Stephanus. 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Aufgrund der vorliegenden Urkunde kann lediglich Mes-
sina als Aufenthaltsort des Stephanus festgehalten werden.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

30. Michael; 31. Renaldus (1170)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie cappelle canonicus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: Über Michaels und Renaldus’ Bildung geben die Quellen 
keine Hinweise. Die Tatsache, dass beide eine griechische Urkunde unterzeich-

228 In den Quellen sind keine Hinweise überliefert, dass der Kaplan Stephanus wie der spätere 
Bischof Mönch war. Zudem folgt die Annahme, dass der Kaplan später Bischof wurde, der 
Logik eines fast zwangsläufigen Ämteraufstiegs, der sich für die sizilischen Kapläne nicht fest-
stellen lässt. Vgl. dazu S. 107–112. Anders Jamison, Judex Tarentinus, S. 339; Schl ichte, 
König, S. 123. Zum Bischof vgl. Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 35; Kamp, Kirche 3, 
S. 1079–1081. 

229 Vgl. Jamison, Judex Tarentinus, S. 331–339 Nr. 2 (= dies . , Note, S. 465–470 Nr. 2). Zum 
Hintergrund vgl. dies , Judex Tarentinus, S. 298f.
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neten, muss nicht darauf verweisen, dass sie über Kenntnisse dieser Sprache 
verfügten, zumal ihre Namen und Bezeichnungen in Latein angebracht wur-
den.230

Aufgaben/Tätigkeiten: Roger, Erzbischof von Reggio, verlieh einem nicht 
näher bekannten Rogerius im Mai 1170 die Weingärten des ebenfalls unbe-
kannten Gregorius Camplitonis gegen einen Zins von zwei Tari.231 Michael 
und Renaldus bestätigten die in Griechisch ausgestellte Urkunde neben wei-
teren Zeugen.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Die beiden Kapläne sind in Reggio nachzuweisen, da dort 
die Urkunde, die sie bezeugten, ausgestellt wurde. Darüber hinaus dürften sie 
in Palermo zu verorten sein, da sie als regie capelle canonici der dortigen Pa-
lastkapelle angehörten.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

32. Petrus (1176–1208)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: Mazariensis decanus, regie capelle thesaurarius, domini regis ca-
pellanus, Panormitanus canonicus, Mazariensis episcopus, Panormitanus elec-
tus, familiaris regis
Herkunft: –
Familie: Über die Familie des Petrus ist nichts bekannt. Allerdings kann er als 
geistiger Sohn des Gualterius von Palermo angesehen werden, wie aus einem 
Brief Innozenz’ III. an Petrus vom Mai 1202 hervorgeht.232 
Studium/Bildung: Ein Studium des Petrus ist nicht nachweisbar, doch muss 
er über einen soliden Bildungsstand verfügt haben. Dies bezeugt zum einen 
seine Korrespondenz, die er mit Papst Innozenz III. während seiner Zeit als 
Familiar und Erzbischof von Palermo führte. Zum anderen dürfte sich Gualte-
rius von Palermo für eine Ausbildung seines Schützlings eingesetzt haben, um 
ihm die besten Aufstiegschancen innerhalb der kirchlichen Ämterlaufbahn zu 
ermöglichen.233

Aufgaben/Tätigkeiten: In zwei Urkunden von 1176 und 1189 wird Petrus 
im Rahmen der Unterschriften des Eschatokolls als Zeuge genannt.234 Bei den 
Ausstellern der Urkunden handelte es sich um Bischof Tustanus von Mazara 

230 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 230 Nr. 185.
231 Vgl. ebd.
232 Vgl. Reg. Inn. III 5, S. 70f. Nr. 38 (39): Sane bonae memoriae Walt(erus), Panormitanus archi epi-

scopus, qui te sibi adoptavit in filium … Vgl. auch die Ausführungen zu Gualterius (Nr. 27).
233 Vgl. dazu Kamp, Kirche 3, S. 1119, 1174f., und das Zitat aus dem Register Innozenz’ III. in der 

vorherigen Anmerkung.
234 Vgl. Lel lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 66–68 Nr. 21; Mongitore, Bullae, S. 55–57.
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und Erzbischof Gualterius von Palermo, so dass angenommen werden kann, 
dass Petrus aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Kapitel von Mazara bzw. Pa-
lermo für die Tätigkeit herangezogen wurde.235 
Ämter: Petrus’ Laufbahn begann als Dekan von Mazara und Thesaurar der 
Cappella Palatina. In diesen Ämtern lässt er sich erstmals 1176 im genannten 
Privileg des Bischofs Tustanus von Mazara nachweisen.236 Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt muss Petrus seinen gleichnamigen Vorgänger in der Cappella Pala-
tina abgelöst haben;237 ob er zur selben Zeit oder schon früher zum Dekan von 
Mazara ernannt wurde, lässt sich aufgrund der dürftigen Quellenlage nicht sa-
gen. Ein grundsätzliches Problem, zeitgleich zwei auch räumlich voneinander 
getrennte Ämter auszuüben, bestand aber offenbar nicht. 1189 wird Petrus in 
der Urkunde des Palermitaner Erzbischofs Gualterius als canonicus Panormi-
tanus angeführt,238 so dass er neben seiner Zugehörigkeit zur Hofkapelle und 
zum Kapitel von Mazara spätestens zu diesem Zeitpunkt auch über ein Kano-
nikat am Dom von Palermo verfügte. Diese Bindungen an die genannten Dom-
kapitel scheinen zu seinem weiteren Aufstieg in höhere Ämter beigetragen zu 
haben. Seine Erhebung zum Bischof von Mazara erfolgte zwischen 1190 und 
1200.239 1201 folgte Petrus dem auf päpstlichen Druck zurückgetretenen Wal-
ter von Pagliara als gewählter Erzbischof von Palermo.240 Allerdings musste er 
nach seiner Bestätigung durch Papst Innozenz III. nach Messina ausweichen, 
da die neuen Machthaber in Palermo, Markward von Annweiler und später 
Wilhelm Capparone, ihn bis 1204 daran hinderten, seine Metropole in Besitz 
zu nehmen.241 Im Frühjahr 1202 trat Petrus dem Familiarenkolleg bei und 
versuchte, den päpstlichen Einfluss im Königreich Sizilien auf diese Weise zu 
stärken.242 Nach 1204 ist Petrus in den Quellen nicht mehr greifbar; spätestens 
1208 muss er verstorben sein.243

Standort/Mobilität: Außerhalb Siziliens ist Petrus nicht bezeugt. Gegen eine 
an seine Ämter gebundene Residenzpflicht spricht seine Ämterkumulation in 
den 1170er und 1180er Jahren.

235 Bischof Tustanus privilegierte mit seiner Urkunde das Kloster Monreale, Erzbischof Gualteri-
us verlieh dem Notar Raynaldus für seine Dienste auf Lebenszeit das casale Lacus Nicotere bei 
Nicotera in Kalabrien gegen bestimmte Auflagen. 

236 Vgl. Lel lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 66–68 Nr. 21. 
237 Vgl. dazu die Ausführungen zu Petrus Indulsus (Nr. 28).
238 Vgl. Mongitore, Bullae, S. 55–57.
239 Vgl. dazu Kamp, Kirche 3, S. 1174f.
240 Vgl. ebd., S. 1175, Anm. 19.
241 Aus diesem Grund wird Petrus in den Quellen lediglich als Elekt bezeichnet. Vgl. dazu ebd., 

S. 1126.
242 Vgl. als frühesten Beleg für Petrus’ Position als Familiar den Brief Innozenz’ III. vom Mai 1202 

an Petrus, der als regius familiaris bezeichnet wird: Reg. Inn. III 5, S. 70 Nr. 38 (39). 
243 Vgl. Neumann, Parteibildungen, S. 128.
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Finanzielle Ausstattung: Petrus’ Bezeichnung als Kanoniker von Palermo 
deutet an, dass der Kaplan nicht nur zum Kreis des dortigen Domkapitels ge-
hörte, sondern ihm über diesen Weg auch finanzielle Einkünfte in Form einer 
Präbende zugute kamen, deren genaue Höhe genauso wenig bestimmt werden 
kann wie die Umstände, die zu ihrer Vergabe geführt haben.244

Nähe zum Herrscher: Über die Beziehungen des Petrus zu Wilhelm II. lassen 
sich anhand der überlieferten Zeugnisse keine Aussagen treffen. Erst während 
seiner Zeit als Elekt von Palermo und als Familiar lässt sich Petrus’ Haltung 
zu den damaligen Machthabern erkennen: seine Gegnerschaft zu Markward 
von Annweiler und Wilhelm Capparone sowie seine Treue zum Papst. Letztere 
spiegelt sich auch in den Briefen Innozenz’ III. an Petrus wider, die zeigen, dass 
zwischen beiden eine engere Verbindung bestand als zwischen Petrus und dem 
noch minderjährigen Friedrich II.245

33. Guillelmus (1177)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: Panormitanus canonicus et domini regis cappellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: In der Urkunde des Erzbischofs Gualterius von Pa-
lermo aus dem Jahr 1177, mit der Abt Theobald im Rahmen der Rangerhö-
hung von Monreale Rechte und Gebiete abgetreten wurden, ist an drittletz-
ter Stelle unter den Zeugen Guillelmus als Kaplan des Königs genannt.246 In 
welcher Funktion der Kaplan hier agierte – etwa zur königlichen Kontrolle 
der Verzichtserklärung des Gualterius –, ist unklar, zumal die zweite Urkunde 
des Erzbischofs, mit der die königliche Stiftung Monreale 1180 erneut bedacht 
wurde, ihn nicht nennt.247

Ämter: –
Standort/Mobilität: Guillelmus ist aufgrund seiner Zeugenschaft und seines 
Kanonikats nur in Palermo nachzuweisen. Ob der Kaplan auch der dortigen 
Palastkapelle angehörte, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da er als domini 

244 Vgl. Mongitore, Bullae, S. 55–57.
245 Vgl. Reg. Inn. III 5, S. 70–72 Nr. 38 (39) u. S. 172f. Nr. 88 (89); 6, S. 259–216 Nr. 158 (159); 7, 

S. 222f. Nr. 136. Die Verbindungen zwischen Petrus und Friedrich II. lassen sich höchstens 
indirekt erschließen, wenn Innozenz III. den Elekten von Palermo etwa aufforderte, nicht nur 
dem Papst, sondern auch Friedrich II. weiterhin die Treue zu halten. Vgl. ebd. 6, S. 260 Nr. 158 
(159). Neumann, Parteibildungen, S. 128, bezeichnet Petrus daher auch als einen „der zuver-
lässigsten Parteigänger der Kurialen in der Anfangszeit des 13. Jahrhunderts.“

246 Vgl. Lel lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 71 Nr. 22, und die Ausführungen zu Gualterius 
(Nr. 27).

247 Vgl. Lel lo/Del  Giudice, Privilegi, S. 80–83 Nr. 27.
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regis capellanus und nicht etwa, wie in dieser Zeit bereits üblich, als canonicus 
regie capelle bezeichnet wird.
Finanzielle Ausstattung: Aus seiner Bezeichnung als Panormitanus canonicus 
geht hervor, dass Guillelmus nicht nur königlicher Kaplan war, sondern auch 
zum Kreis der Kanoniker an der Palermitaner Kathedrale gehörte. Er dürfte 
daher über finanzielle Einkünfte in Form einer Präbende verfügt haben, über 
deren genaue Höhe die Quellen jedoch keine Hinweise liefern.
Nähe zum Herrscher: –

34. Guillelmus (1181)
Name/Beiname: qui dicitur Butromile
s. Familie
Bezeichnung: sacerdos, abbas s. Petri ad curtem 
Herkunft: Aufgrund seiner familiären Verbindungen und seines Amts als Vor-
steher der Hofkirche von Salerno ist davon auszugehen, dass Guillelmus aus 
der Stadt stammte.
Familie: Guillelmus stammte aus der Familie Butromile, die in Salerno ansässig 
war.248 Im Nekrolog der Kathedrale von Salerno werden mehrere Angehöri-
ge genannt, so dass die Familie zu den bedeutenderen der Stadt gehört haben 
dürfte.249

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Guillelmus ist im Oktober 1181 als Mitglied der Pa-
lastkapelle S. Petri ad curtem in Salerno nachweisbar.250 Über ihn ist nur be-
kannt, dass er zum Priester geweiht war. Ob Guillelmus mit dem 1223 und 
1233 bezeugten gleichnamigen Abt des Petrus- und Johannesklosters in Saler-
no identisch war, ist kaum zu überprüfen.251

Ämter: – 
Standort/Mobilität: Die dürftigen Hinweise zu Guillelmus verorten ihn aus-
schließlich in Salerno.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

248 Vgl. zur Familie Prignano, Historia, fol. 274r–275v.
249 Vgl. Necrologio, ed. Garufi , S. 51, 67, 105, 175, 107, 316.
250 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1; Schal ler, Hofkapelle, S. 488f.
251 Für eine Identität haben sich Crisci/Campagna, Salerno, S. 202, ausgesprochen. Direkte 

Verbindungen zwischen beiden Personen lassen sich aber, möglicherweise auch aufgrund des 
zeitlichen Abstands, nicht ausmachen. Zu Guillelmus als Abt des Petrus- und Johannesklosters 
vgl. CDSalernitano 1, ed. Carucci , S. 141f. Nr. 66; Crisci/Campagna, Salerno, S. 415. Im 
Nekrolog der Kathedrale von Salerno ist zum 10. Mai ein Abbas Gulielmus eingetragen, das 
Todesjahr ist allerdings unbekannt, so dass unklar ist, ob sich der Eintrag auf den Kaplan Guil-
lelmus bezieht. Vgl. Necrologio, ed. Garufi , S. 66 u. 344.
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35. Gildeibertus (1182)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: domini klericus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: Unklar ist, ob Gildeibertus über Arabischkenntnisse ver-
fügte. Er unterzeichnete zwar eine dreisprachige Urkunde, sein Name und sei-
ne Bezeichnung wurden aber in lateinischer Sprache hinzugesetzt.
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Mai 1182 stellte Wilhelm II. für die Kirche von 
Monreale eine große plateia aus.252 Am Ende der arabischen Version der Ur-
kunde begegnet Gildeibertus als Zeuge. Weitere Quellen zu diesem Kaplan lie-
gen nicht vor.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Da die Urkunde Wilhelms II. in Palermo ausgestellt wur-
de, ist Gildeibertus dort zu verorten. Ob er der Cappella Palatina angehörte, ist 
aufgrund fehlender Quellenbelege nicht festzustellen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

36. Guillelmus (1182)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: domini Regis clericus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Letus, der Sohn eines Notars namens Johannes Sufra-
garus, schenkte 1182 einem nicht näher bekannten Guillelmus de Mesiano ei-
nen Besitz bei S. Theodoro in Mileto. Die Urkunde, mit der diese Schenkung 
im August des Jahres vollzogen wurde, bezeugte Guillelmus.253

Ämter: –
Standort/Mobilität: Aufgrund seiner Zeugentätigkeit war Guillelmus in Mile-
to anwesend. Weitere Aufenthalte sind nicht bekannt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

37. Jacobus (1187)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: precentor sacre regie cappelle et Catanensis archidiaconus

252 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 179–244 Nr. 5; DW II 116 (= Behring 219).
253 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 277f. Nr. 212.
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Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im März 1187 wurde eine lateinisch-arabische Ur-
kunde ausgestellt, mit der der gaytus und königliche camerarius Johannes un-
ter Zustimmung des Jacobus wie des gesamten Kapitels der Cappella Palatina 
Grundbesitz der Kirche S. Andrea in Palermo für den Bau eines stabulum cum 
palearis erhielt, das er auf Lebenszeit gegen Zins innehaben sollte.254 1132 war 
der Cappella Palatina dieser Besitz möglicherweise im Zuge ihrer Erhebung 
zur Pfarrkirche übertragen worden.255

Ämter: Wie lange Jacobus seine Aufgaben als Vorsänger der Cappella Palatina 
und als Archidiakon von Catania ausübte, ist unklar, da über ihn abgesehen 
von der genannten Urkunde nichts weiter bekannt ist. Bemerkenswert ist aber, 
dass beide Funktionen in der Urkunde gleichwertig nebeneinander genannt 
werden. Allem Anschein nach konnte der Kaplan also beide Aufgaben, die ihn 
eigentlich an unterschiedlichen Orten erforderten, miteinander vereinen. Eine 
wie auch immer geartete Residenzpflicht scheint demnach nicht bestanden zu 
haben. Desweiteren fällt auf, dass Jacobus in der genannten Urkunde von 1187 
namentlich genannt wird, während alle anderen Kapläne summarisch als Ka-
pitel zusammengefasst werden.256 Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, 
dass Jacobus als Vorsänger das Amt des Kantors innehatte und daher als Vor-
steher der Hofkirche fungierte.257 
Standort/Mobilität: Als Aufenthaltsorte des Jacobus sind aufgrund der ge-
nannten Urkunde und seiner Ämter nur Palermo und Catania anzunehmen. 
Allerdings muss die Frage nach einer Residenzpflicht, wie angedeutet, offen 
bleiben, so dass sich letztlich keine gesicherten Hinweise dafür finden lassen, 
dass Jacobus tatsächlich auch in Catania präsent war.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

38. Abraham (1187)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie cappelle clericus

254 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 83–85 Nr. 11; Garofalo, Tabularium, S. 37f. Nr. 16.
255 Vgl. ebd., S. 7 Nr. 2. Kritisch Zori¢ , Arx, der davon ausgeht, dass diese Privilegierung einer 

älteren Palastkapelle und nicht der Cappella Palatina zugute kam. Vgl. dazu auch S. 35.
256 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 37 Nr. 16: … voluntate et consensu domini iacobi venerabilis 

precentoris sacre regie cappelle et catanensis archidiaconi et tocius capituli eiusdem cappelle … 
Neben Jacobus werden als weitere Kapläne Abraham und Johannes genannt, doch werden sie 
nicht mit der Güterübertragung, sondern mit der Ausstellung der Urkunde in Verbindung 
gebracht. Vgl. dazu die Ausführungen zu Abraham (Nr. 38) u. Johannes (Nr. 39).

257 Vgl. dazu auch S. 116f.
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Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Abraham wird in der genannten lateinisch-arabischen 
Urkunde von 1187 aufgeführt, mit der dem gaytus und königlichen camerarius 
Johannes Grundbesitz übertragen worden war.258 Seine Aufgabe war es, die Ur-
kundenausstellung auf den Weg zu bringen, die dann vom Schreiber Johannes 
umgesetzt wurde.259 Weitere Quellen über diesen Kaplan liegen nicht vor.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Die Zugehörigkeit des Abraham zur Cappella Palatina 
verortet ihn in Palermo. Inwieweit der Kaplan auch über die Stadt hinaus tätig 
wurde, ist nicht zu belegen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

39. Johannes (1187)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: cappelle regie campanarius
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Die lateinische Version der Urkunde von 1187, mit 
der dem gaytus und königlichen camerarius Johannes Besitz übertragen wor-
den war, wurde vom gleichnamigen Kaplan Johannes geschrieben.260 Johannes 
wirkte zudem als campanarius, d. h. ihm oblag die Aufgabe, die Glocken der 
Palastkirche zu läuten.261

Ämter: –
Standort/Mobilität: Johannes ist nur in Palermo nachweisbar, weitere Aussa-
gen über seine Mobilität sind aufgrund fehlender Quellen nicht möglich.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

258 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 37f. Nr. 16.
259 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 84 Nr. 11; Garofalo, Tabularium, S. 37 Nr. 16: … ad huius autem 

pacti et obligationis memoriam presens instrumentum meo rogatu fecit abraham regie cappelle 
clericus, illudque scripsit ioannes eiusdem cappelle regie campanarius … Vgl. dazu auch die Aus-
führungen zu Johannes (Nr. 39) sowie Johns, Administration, S. 322 Nr. 23; ders ./Jamil , 
Signs, S. 189f.

260 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 84 Nr. 11; Garofalo, Tabularium, S. 37 Nr. 16.
261 Vgl. dazu auch S. 116.
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40. Benedictus (1188)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: magister, cappellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Ob Benedictus in S. Filippo del Mela (Val di Milazzo) als 
dem Ort seiner Pfründe zu verorten ist, geht aus den Quellenzeugnissen nicht 
hervor.
Finanzielle Ausstattung: Im Oktober 1188 beendete Wilhelm II. einen Streit 
zwischen Benedictus und dem Bischof Stephan von Patti um die Kirche S. Fi-
lippo del Mela.262 Nachdem die Kirche dem Kaplan als Pfründe von Wilhelm 
II. zugesprochen worden war, hatte der Patteser Bischof Ansprüche auf einige 
Ländereien und Weingärten gestellt, die hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zwi-
schen der Kirche S. Filippo und der zur Patteser Obödienz zählenden Kirche S. 
Lucia del Mela umstritten waren. Im Vergleich, der von Wilhelm II. vorgenom-
men und urkundlich bestätigt wurde, erhielt Stephan von Patti den genannten 
Besitz zugesprochen, musste dafür aber eine Ausgleichszahlung von 2200 Tari 
an Benedictus leisten.263 
Nähe zum Herrscher: Bereits in früheren Einzelfällen hatte Wilhelm II. durch 
Mandate verfügt, dass besitzrechtliche Konflikte zwischen zwei Geistlichen 
vor einem zivilen Gericht zu klären waren und im Falle eines Vergleichs die kö-
nigliche Zustimmung einzuholen war, während innerkirchliche Streitigkeiten 
weiterhin vor einem geistlichen Gericht verhandelt werden sollten.264 Insofern 
bewegte sich das königliche Eingreifen im Fall des beschriebenen Rechtsstreits 
zwischen Stephan von Patti und Benedictus in den üblichen Bahnen. Eine be-
sondere Verbindung zwischen Wilhelm II. und Benedictus, die den König dazu 
bewogen haben könnte, für seinen Kaplan und die ihm verliehene Pfründe ein-
zustehen, scheint nicht vorgelegen zu haben, zumal das Ergebnis des Rechts-
streits zugunsten des Bischofs ausfiel.

41. Blasius (1189)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clericus domini regis, Ö klhrikòV têV despotikÈV kappélaV
Herkunft: –

262 Vgl. Kehr, Urkunden, S. 456f. Nr. 30; Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 23 Nr. 58; DW II 
149 (= Enz. 158). Zum Streit vgl. auch Kamp, Kirche 3, S. 1081.

263 Vgl. Kehr, Urkunden, S. 456f. Nr. 30; DW II 149 (= Enz. 158).
264 Vgl. dazu bereits S. 161.
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Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Juni 1189 verkaufte Blasius als Kleriker Wil-
helms II. und der Cappella Palatina ein Haus in Palermo an Bartholomeus de 
Salerno.265

Ämter: –
Standort/Mobilität: Blasius ist ausschließlich in Palermo nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

42. Ranaldus (1190)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: gloriosissimus capellanus sancti domini nostri regis, kappellá-
noV
Die erste Bezeichnung eines Kaplans kommt in den Quellen anderweitig nicht 
vor.
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: Ranaldus muss schreibkundig gewesen sein, wie aus einer 
griechischen Urkunde von 1190 hervorgeht.266 Ob Ranaldus in griechischer 
oder lateinischer Sprache schrieb, lässt sich nicht ermitteln.
Aufgaben/Tätigkeiten: 1190 beauftragte Ranaldus schriftlich einen Päch-
ter von Olivenhainen, die zum Priorat S. Fantino bei Mammola (Kalabrien) 
gehörten, einem weiteren Pächter ein Grundstück zur Bearbeitung abzutre-
ten.267 In der Forschung ist umstritten, ob der Kaplan außerdem mit dem Notar 
Raynaldus gleichzusetzen ist, der unter Tankred von Lecce wirkte und 1192 
das Konkordat von Gravina zwischen dem König und Papst Coelestin III. 
schrieb.268 Da aufgrund der problematischen Überlieferung des Konkordats ein 
Diktatvergleich mit der genannten Urkunde von 1190 nicht möglich ist, lässt 
sich in dieser Frage keine eindeutige Aussage treffen.269 Ebenfalls unklar bleibt, 
ob der Kaplan Ranaldus mit Raynaldus identisch ist, der 1189 als Kämmerer 
der Kirche von Palermo begegnet und unter Konstanze als Kanzleinotar tätig 

265 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 109f. Nr. 3.
266 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 303f. Nr. 227.
267 Vgl. ebd. Zum Priorat vgl. Houben, Abtei, S. 206 u. 344, sowie die Ausführungen zu R. Mo-

nachus (Nr. 12). 
268 Vgl. DT 25. 
269 Vgl. zum Problem des Diktatvergleichs Kölzer, Urkunden, S. 63, Anm. 99. Eine Identifizie-

rung des Kaplans mit dem Notar wird von Ziel inski , Kanzlei, S. 335, Anm. 25, für möglich 
erachtet. Zurückhaltender Enzensberger, Beiträge, S. 71f.
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wurde.270 Gesicherte Aussagen über Ranaldus können also nur auf Grundlage 
der 1190 ausgestellten Urkunde getroffen werden. 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Da der Ausstellungsort der Urkunde nicht angegeben 
wird, lässt sich auch Ranaldus Aufenthaltsort während seiner Notarstätigkeit 
von 1190 nicht ermitteln.
Finanzielle Ausstattung: Sollte Ranaldus mit Rainaldus de Busakano iden-
tisch sein, so dürfte er an S. Fantino bepfründet gewesen sein.271

Nähe zum Herrscher: –

43. Rainaldus de Busakano (1191)
Name/Beiname: Als Namensvariante ist Reinaldus de Bresaino überliefert.272 
Bezeichnung: succentor cappelle nostre
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Rainaldus wirkte in der königlichen Kapelle in Messina als succentor, 
d. h. als dem Kantor nachgeordneter Sänger.273 Nachweisbar ist der Kaplan 
ausschließlich im Jahr 1191 in diesem Amt. Da der Kantor in diesem Jahr in 
den Quellen nicht bezeugt ist, dürfte Rainaldus dessen Aufgaben mit über-
nommen haben.274

Standort/Mobilität: Sicher ist Rainaldus nur in Messina nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: 1173 hatte Wilhelm II. der Kartause von S. Stefano 
del Bosco das casale comitis im Tausch mit anderen Einnahmen übertragen.275 
Im Mai 1191 ließ Tankred von Lecce nun eine Urkunde ausstellen, mit der 
S. Stefano del Bosco und dem Prior Wilhelm dieses casale wieder entzogen 
wurde. Als Gegenleistung wurden der Kartause im Sinne eines Gütertauschs 
drei Kirchen übertragen.276 Offenbar waren die Kirchen zuvor als Präbende im 
Besitz des Kaplans Rainaldus gewesen, der in diesem Zusammenhang genannt 

270 Vgl. MGH DD Ks 23, S. 74–77; Kölzer, Urkunden, S. 63. Eine Identifizierung des Notars mit 
dem gleichnamigen Notar Tankreds ist ebenso wenig zu entscheiden wie die Identität zwischen 
dem Kaplan Tankreds und einem der beiden Notare.

271 Auf diese Verbindung hat mich Frau Prof. Dr. Vera von Falkenhausen (Rom) freundlicherwei-
se aufmerksam gemacht. Zu Rainaldus de Busakano vgl. Biogramm Nr. 43.

272 Vgl. Tromby, Storia 4, App. II, S. 239 Nr. 48.
273 Vgl. DT 12: … Rainaldus de Busakano succentor cappelle nostre tenuit in prebenda a cappella 

castelli nostri Messane … Rainaldus gehörte damit der Marienkapelle in Messina an.
274 Vgl. zur Übernahme des Kantorenamts durch den succentor vgl. auch Kaplan N.N. (Nr. 69).
275 Vgl. DW II 70 (= Enz. Nr. 101).
276 Vgl. DT 12.
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wird.277 Interessant ist, dass eine der Kirchen, an denen Rainaldus bepfründet 
gewesen war, S. Fantino bei Mammola (Kalabrien) war. Eine Identität mit dem 
ein Jahr zuvor belegbaren Ranaldus, der Pachtfragen für S. Fantino regelte, ist 
daher möglich, wenn auch nicht eindeutig nachweisbar.278

Nähe zum Herrscher: –

44. Robertus Maniavacca (1192)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clericus, regius capellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Mai 1192 übertrug Robertus Maniavacca gemein-
sam mit Rogerius de Carafulla, Hysaac Monacus und Ioannes Conus die wohl 
von ihnen gestiftete Kirche S. Dominica de Carafulla an den Erzbischof Ric-
cardus Palmeri von Messina.279 Lediglich anhand seiner Unterschrift unter die 
erzbischöfliche Urkunde ist nachzuweisen, dass Robertus Maniavacca könig-
licher Kaplan war.280 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Inhalt und Aussteller der genannten Urkunde machen es 
wahrscheinlich, Robertus Maniavacca zumindest für Mai 1192 in Messina zu 
verorten. Ob er zur dortigen Hofkirche gehörte, lässt sich nicht mit Sicherheit 
sagen, da weitere Quellenzeugnisse zu diesem Kaplan fehlen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

45. N.N. (1193)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regis capellanus, Panormitanus canonicus?, Capudaquensis ar-
chidiaconus?

277 Vgl. ebd.: … concedimus et donamus pro excambio predicti casalis ecclesiam Sancti Leontii cum 
casali suo et ecclesiam Sancti Fantini et ecclesiam Sancti Nicolai de Trivio cum omnibus iustis 
tenimentis et pertinentiis suis, quas Rainaldus de Busakano succentor cappelle nostre tenuit in 
prebenda a cappella castelli nostri Messane. 

278 Vgl. Biogramm Nr. 42. Ob auch andere Kapläne an S. Fantino bepfründet waren – etwa Gof-
fridus, der 1139 eine Urkunde bezeugte, mit der ein dem Priorat gehörendes Feld verpachtet 
wurde – muss offen bleiben. Denn es spricht viel dafür, dass Goffridus in königlichem Auftrag 
handelte und nicht aufgrund einer besonderen Verbindung zu S. Fantino. Vgl. dazu Biogramm 
Nr. 15 u. S. 83f.

279 Vgl. Amico/Starrabba Diplomi, S. 34 Nr. 24. 
280 Vgl. ebd., S. 35 Nr. 24. Rogerius Carafulla, Hysaac Monacus und Ioannes Conus waren keine 

Kapläne, wie aus ihren Unterschriften hervorgeht.
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Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: Juristische Kenntnisse des Kaplans, die etwa auf ein Studi-
um zurückzuführen wären, lassen sich nicht nachweisen.281

Aufgaben/Tätigkeiten: Im Frühjahr 1193 war ein Konflikt um die Zahlung 
von Zehnten durch griechische Pfarrangehörige vor Coelestin III. getragen 
worden, nachdem sich ein Kleriker namens Nicolaus über die ausbleibenden 
Abgaben der Griechen Johannes Grafeus und Philippus de Lagene beschwert 
hatte. Der Papst wies daraufhin süditalienische Geistliche – unter ihnen auch 
einen Kaplan – an, die beiden zur Zahlung des Zehnten zu zwingen, da sich 
im Pfarrrecht die lateinischen und die griechischen Riten nicht voneinander 
unterschieden.282 Die Identifikation dieser Gruppe von Geistlichen, die im 
päpstlichen Delegationsmandat angesprochen werden, ist äußerst schwierig. 
Schon die Zuordnung des genannten Bischofs ist unklar, so dass entweder der 
Amtsinhaber von Mazara oder von Marscio Nuovo in Frage kommt, die beide 
namentlich nicht bekannt sind.283 Ebenso problematisch ist die Nennung des 
Kaplans: Die Wendung Caputaquensi archidiaconus et regis capellanus erlaubt 
keine Rückschlüsse darauf, ob hiermit zwei getrennte Personen gemeint sind 
oder der Archidiakon von Capaccio auch königlicher Kaplan war. Geht man 
von der ersten Überlegung aus, dass neben dem Bischof und dem Archidiakon 
auch ein namentlich nicht genannter Kaplan mit der Eintreibung des Zehnten 
beauftragt war, so könnte man der These von Enzensberger folgen, der ihn 
mit dem 1190 bezeugten Kaplan Ranaldus gleichsetzt.284 Dafür würde spre-
chen, dass Ranaldus vielleicht über Griechischkenntnisse verfügte, die ihm 
bei der Auseinandersetzung mit den beiden Griechen sicherlich von Vorteil 
gewesen wären.285 Andererseits verkennt die These von Enzensberger, dass in 
den 1190er Jahren auch andere Kapläne nachweisbar sind, die ebenfalls hätten 
herangezogen werden können.286 Hält man mit Kamp eine Identität des Ar-
chidiakons von Capaccio mit dem königlichen Kaplan für wahrscheinlicher, 
so ist diese Person sicher mit Bartholomeus zu identifizieren, der Kanoniker 
von Palermo und Archidiakon von Capaccio war und in den Quellen erst-
mals im Jahr 1188 fassbar wird, als er eine Urkunde des Erzbischofs Gualte-

281 Zum Problem, dass die juristische Qualifikation von päpstlich delegierten Richtern nicht im-
mer aus den Quellen zu erschließen ist, vgl. Müller, Gesandte, S. 48f., der aber von einer 
„zunehmende[n] juristische[n] Professionalisierung der Delegaten“ ausgeht.

282 Vgl. It. Pont. 10, S. 253 Nr. 6; Holtzmann, Collectio, S. 442f. Nr. 85. Zu weiteren Aufgaben 
eines päpstlich delegierten Richters vgl. Müller, Gesandte, S. 44. 

283 Vgl. zu diesem Problem Herde, Papsttum, S. 27f., insb. Anm. 115; Kamp, Kirche 1, S. 463, 
Anm. 19.

284 Vgl. Enzensberger, Cultura, S. 179f.
285 Vgl. dazu die Ausführungen zu Ranaldus (Nr. 42).
286 So etwa Rainaldus de Busakano (Nr. 43) oder auch Robertus Maniavacca (Nr. 44).
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rius von Palermo bezeugte.287 Sollte diese Gleichsetzung zutreffen, wäre das 
päpstliche Delegationsmandat der einzige Hinweis für eine Zugehörigkeit des 
Bartholomeus zum Kreis der Kapläne Wilhelms II. bzw. Tankreds von Lecce, 
liegen doch keine weiteren Zeugnisse zu Bartholomeus vor, die ihn als Kaplan 
ausweisen. Letztlich ist nicht zu klären, welcher der in den 1190er bezeugten 
Kapläne im päpstlichen Schreiben angesprochen sein könnte, so dass die Frage 
nach der Identität des von Coelestin III. beauftragten Kaplans an dieser Stelle 
offen bleiben muss.
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

46. Berardus (1195–1197)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: magister, fisicus, archidiaconus Esculanus, archidiaconus Escu-
lane ecclesie, fidelissimus noster, dilectus medicus et cappellanus noster, imperi-
alis aule medicus familaris
Herkunft: Die vielfältigen Verbindungen des Berardus nach Ascoli machen 
eine Herkunft des Kaplans aus dieser Stadt wahrscheinlich. Ascoli befand sich 
im 12. Jahrhundert auf reichsitalienischem Boden, verfügte aber zeitweise über 
Besitzungen, die zum angrenzenden Territorium des Königreichs Sizilien ge-
hörten. Nicht zu verwechseln ist die Stadt mit der apulischen Stadt Ascoli Sa-
triano. Aufgrund der Besitzungen, die Heinrich VI. der Familie des Berardus 
bei Acquaviva übertrug, ist unstrittig, dass es sich beim in den Quellen genann-
ten Esculum um die Stadt in der Mark Ancona handelt.288

Familie: Die Familie lässt sich anhand eines Privilegs, das Heinrich VI. im 
April 1195 für Berardus und seine Verwandten gewährte, rekonstruieren. Ge-
nannt werden Berardus’ Bruder Mauritius und dessen Sohn Reinaldus (Berar-
dus’ Neffe) sowie die Söhne des Berardus, Reinaldus und Gualterius, und die 

287 Vgl. Garufi , Documenti, S. 216–221 Nr. 89. Möglicherweise ist Bartholomeus außerdem mit 
dem gleichnamigen Kanoniker von Palermo identisch, der erstmals 1187 in einer Urkunde 
des Erzbischofs Gualterius von Palermo als Zeuge genannt wird. Vgl. Garofalo, Tabulari-
um, S. 39f. Nr. 17. Dagegen könnte jedoch sprechen, dass dieser Bartholomeus, der in einer 
weiteren Urkunde des Gualterius von Palermo aus dem Jahr 1189 als Zeuge fungierte, nicht 
als Archidiakon von Capaccio bezeichnet wird. Vgl. Mongitore, Bullae, S. 55–57. Mit dem 
späteren Bischof Bartholomeus von Syrakus (1215–1226) dürfte Bartholomeus nicht identisch 
sein. Vgl. dazu Biogramm Nr. 52. Zur Identifizierung des Kaplans mit dem Archidiakon Bar-
tholomeus von Capaccio vgl. Kamp, Kirche 1, S. 463, Anm. 19 sowie 3, 1975, S. 1174, Anm. 
11 u. S. 1239.

288 Vgl. S. 371f.
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Kinder des Reinaldus, Gualfredus und Trasmundus (Berardus’ Enkel).289 Nicht 
nachweisbar ist eine Verwandtschaft des Berardus mit Bischof Rainald I. von 
Ascoli, Wilhelm von Lisciano und Girolamo d’Ascoli, dem späteren Papst 
Nikolaus IV.290 Ebenso ist auszuschließen, dass Berardus aus der Familie de 
Lisciano stammte, die gemäß der lokalen Historiographie mit einem gewissen 
Berardus 1184 den ersten (allerdings frühestens 1202 sicher nachweisbaren) Po-
destà von Ascoli gestellt haben soll.291 Von den in der Urkunde Heinrichs VI. 
sicher bezeugten Familienangehörigen tritt lediglich Berardus’ Enkel Gual fre-
dus deutlicher in Erscheinung, der im Juli 1187 und im Mai 1193 als iudex 
urkundlich erwähnt ist.292 Berardus’ Vaterschaft hat zu der Annahme geführt, 
er sei zunächst verheiratet gewesen, nach dem Tod seiner Ehefrau aber in das 
Kapitel von Ascoli aufgenommen worden, aus dem er später zum Archidiakon 
erhoben worden sei.293 So plausibel diese Überlegung vor dem Hintergrund der 
geltenden kirchenrechtlichen Forderungen nach Ehelosigkeit eines (Archi-)
Diakons auch scheint,294 so problematisch ist zugleich ihre Beweisführung. 
Denn die Quellen liefern keinen Anhaltspunkt dafür, wann Berardus zum Di-
akon geweiht und zum Archidiakon erhoben wurde; die erste Erwähnung in 
dieser Funktion ist für Juli 1187 urkundlich bezeugt, seine Weihe kann aber 
weit früher stattgefunden haben.295 Auch über den Rechtsstatus der Söhne ist 
nichts näheres bekannt – er dürfte eine untergeordnete Rolle gespielt haben, da 
weder Reinaldus noch Gualterius nachweislich eine geistliche Laufbahn ein-
schlugen –, so dass nicht zu entscheiden ist, ob Berardus sie während einer Ehe 
oder während seiner Zeit als Diakon zeugte, zumal die Quellen über eine Ehe-
frau gänzlich schweigen. Schließlich müssen Berardus’ gutes Einvernehmen 

289 Vgl. RI IV,3, Nr. 422: Ad noticiam igitur universorum imperii fidelium tam presencium quam 
futurorum pervenire volumus, quod nos fidem ac devotionem, fidelitatem et grata servicia 
dilecti medici et capellani nostri magistri Berardi Esculani archidiaconi et nostrorum fidelium 
Mauricii fratris sui et Reinaldi Mauricii, filiorum Reinaldi Berardi, scilicet Gaufredi iudicis et 
Transmundi et filiorum Gualteri Berardi benignius adtendentes et pre oculis habentes … Gual-
fredus ist als Richter bereits im Mai 1193 in der Urkunde des kaiserlichen Legaten Berthold 
von Königsberg bezeugt. Vgl. Franchi , Ascoli imperiale, S. 142.

290 Vgl. dazu kritisch ebd., S. 166f.
291 Vgl. ebd., S. 165f.
292 Vgl. RI IV,3, Nr. 51; Franchi , Ascoli imperiale, S. 142 (Urkunde des kaiserlichen Legaten für 

Italien, Berthold von Königsberg).
293 Vgl. ebd., S. 165: „Vedovo probabilmente da qualche anno [1186], ignoriamo però quando Be-

rardo decise di entrare tra i chierici della sua diocesi ascolana e quando fu eletto arcidiacono.“
294 Vgl S. 221f., insb. Anm. 748.
295 Vgl. RI IV,3, Nr. 51, als ersten Beleg für Berardus’ Archidiakonat. Capponi , Memorie, S. 61, 

nimmt an, dass Berardus 1184 zum Diakon geweiht und kurz darauf zum Archidiakon erho-
ben wurde. Allerdings geht er fälschlicherweise davon aus, dass Berardus zuvor Podestà von 
Ascoli war und mit der Diakonatsweihe seine geistliche Laufbahn begann. Dafür gibt es jedoch 
keine Anhaltspunkte.
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mit Bischof Rainald von Ascoli und die päpstlichen Interessen an Stadt wie Bi-
schofskirche nicht zwangsläufig die vorgeschlagene These von der kirchlichen 
Laufbahn des Berardus nach dem Tod seiner Ehefrau bekräftigen. Denn auch 
für Süditalien, in dessen Grenzgebiet sich Ascoli befand, sind Ehen von hö-
heren Klerikern bezeugt, die von Bischof und Papst toleriert wurden oder die 
ihnen nicht bekannt waren.296 Letztlich kann nicht geklärt werden, ob Berardus 
vor seiner Erhebung zum Archidiakon verheiratet war. Die Diskrepanz, die im 
ausgehenden 12. Jahrhundert zwischen Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit 
hinsichtlich des Zölibatsgebots bestand, eröffnete einen Spielraum, der auch in 
Berardus’ Fall hätte greifen können.
Studium/Bildung: Über die medizinische Ausbildung des Berardus findet sich 
in den Quellen kein Hinweis. Naheliegend wäre, sie in der sogenannten Schule 
von Salerno zu verorten, da dort noch im ausgehenden 12. Jahrhundert eine 
solide Möglichkeit bestand, medizinische Kenntnisse zu erwerben.297 Auf diese 
Weise würde sich auch die Verwechslung des Petrus von Eboli erklären lassen, 
der in seinem zeitgenössischen Liber ad honorem Augusti Berardus mit dem 
magister Gerardus, dem späteren Rektor von Salerno, gleichsetzte.298

Aufgaben/Tätigkeiten: Berardus wird im Zeitraum von 1186 bis 1197 sie-
ben Mal in den Urkunden Heinrichs VI. als Zeuge erwähnt.299 Bei aller Vor-
sicht, die bei der Interpretation von Zeugenreihen in Diplomen geboten ist, 
nimmt Berardus damit eine Spitzenposition innerhalb der Urkundenzeugen 
unter Heinrich VI. ein.300 Denn er rangiert nicht nur hinsichtlich der Häufig-
keit hinter namhaften Persönlichkeiten wie Markward von Annweiler, Konrad 
von Urslingen oder Bischof Wolfger von Passau. Er ist auch einer der wenigen 
Nicht-Deutschen, die so häufig für die Bezeugung von Urkunden herangezo-
gen wurden.301 Eine weitere Beteiligung des Berardus an der Urkundenausstel-
lung ist vor allem von Peter Csendes angenommen worden, der eine Identität 

296 Vgl. dazu Andenna, Chierico, S. 314; Loud, Church, S. 427f., mit Beispielen.
297 Zur Schule von Salerno vgl. Skinner, Health, S. 127–136; Rzihacek-Bedö, Wissenschafts-

pflege, S. 76–82; Stürner, Gelehrtenkreis, S. 314f.; Galasso, Scuola, insb. S. 210–212.
298 Vgl. dazu S. 369, Anm. 327.
299 Vgl. RI IV,3, Nr. 9, 26, 51, 225, 227, 314, 610.
300 Vgl. dazu die Übersicht bei Ert l , Studien, S. 90–93. Ertl geht von neun Urkunden aus, in denen 

Berardus als Zeuge auftritt, allerdings zählt er zwei Urkunden (RI IV,3, Nr. 309 u. 422) hinzu, 
in denen Berardus als Intervenient und nicht als Zeuge auftritt bzw. nur namentlich genannt 
wird. Die Probleme bei der Interpretation von Zeugenreihen liegen vor allem darin begrün-
det, dass oft nicht eingeschätzt werden kann, welche Personen nicht genannt wurden, die aber 
zeitgleich am Hof anwesend waren, zumal Zeugenreihen in einigen Urkunden Heinrichs VI. 
(etwa in ebd., Nr. 285 oder 309) mit dem Hinweis auf alii quam plures abgeschlossen werden. 
Vgl. dazu Ertl , Studien, S. 95, der allerdings nicht näher erläutert, in welchen Fällen diese For-
mulierung systematisch verwendet wird und ob es sich bei ihr nicht auch um eine stereotype 
Wendung handeln könnte.

301 Vgl. zur Bewertung der Zeugenreihen insgesamt ebd., S. 95.
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des Kaplans mit dem Schreiber „Heinrich 12“ für „nicht unwahrscheinlich“ 
hält.302 Schrift und Diktat des Notars würden zunächst auf einen Gelegen-
heitsschreiber verweisen, der der Kanzlei Heinrichs VI. sehr nahe stand. Die 
Tatsache aber, dass immerhin drei der vier Urkunden, die von ihm ausgestellt 
wurden,303 die Kirche von Ascoli bzw. die Familie des Berardus selbst privile-
gieren, deutet nach Csendes eher auf einen kanzleinahen Empfängerschreiber 
hin, der mit Berardus identifiziert werden könnte.304 
Eine erneute Betrachtung der Urkunden lässt allerdings Zweifel aufkommen, 
ob eine solche Gleichsetzung des Berardus mit Heinrich 12, dem im Rahmen 
der Urkundenedition Heinrichs VI. die Sigle „H 13“ zugeordnet worden ist,305 
tatsächlich anzunehmen ist. Für Ascoli liegen insgesamt sechs Urkunden Hein-
richs VI. vor, mit denen die dortige Kirche bzw. ihr Bischof privilegiert wurde. 
Die ersten vier Urkunden, die in den Jahren 1186, 1187 und 1191 ausgestellt 
wurden, stammen jedoch nicht von H 13, sondern von H 1 und H 5, die zu 
den bedeutendsten Kanzleinotaren Heinrichs VI. zählen.306 Erst die Urkunde 
für Ascoli von 1193 wurde zweifelsfrei von H 13 geschrieben, während dieje-
nige von 1195 nicht mit letzter Gewissheit diesem Notar zugeordnet werden 
kann.307 Eine klare Verbindung zu Ascoli lässt sich aus diesem Befund demnach 
nicht ableiten, zumal H 13 keineswegs ausschließlich im Rahmen von Privile-
gierungen für Ascoli tätig wurde, sondern auch Urkunden für deutsche Emp-
fänger schrieb: Im Frühjahr 1193 wurden zwei Urkunden von ihm verfasst, die 
an die bischöfliche Kirche von Passau und die Abtei St. Arnulf in Metz gerich-
tet waren.308 Insofern erscheint es wenig plausibel, hinter H 13 einen mit Ascoli 
verbundenen Empfängerschreiber zu vermuten. Es handelt sich nach den neu-
esten Editionserkenntnissen vielmehr um einen Kanzleinotar Heinrichs VI., 
den der Kaiser im Zuge seines zweiten Sizilienzugs mit nach Süditalien nahm. 
Dass H 13 nur in den genannten Fällen tätig wurde, ist damit zu begründen, 
dass in dieser Herrschaftsphase Heinrichs VI. die lokalen Schreiber bei der Ur-

302 Csendes, Kanzlei, S. 75.
303 RI IV,3, Nr. 285, 309, 310, 422. Vgl. Csendes, Kanzlei, S. 73. Die Urkunde RI IV,3, Nr. 310 ist 

nach neuesten Editionserkenntnissen nicht diesem Notar zuzuordnen und zudem problema-
tisch, da sie stark verunechtet ist. Für diesen Hinweis danke ich Frau Dr. Maleczek-Pferschy 
(Wien).

304 Vgl. dazu Csendes, Kanzlei, S. 73–75.
305 Vgl. Rzihacek-Bedö, Kaiserurkunde, S. 270, Anm. 9; zu weiteren neuen Erkenntnissen 

dies . , Neues. Zum Editionsprojekt insgesamt Maleczek-Pferschy, Diplomata-Edition, 
S. 412–467. 

306 Vgl. RI IV,3, Nr. 30, 31, 51 (H 1), 163 (H 5). Zu H 1 vgl. Rzihacek-Bedö, Kaiserurkunde, 
S. 272; Csendes, Kanzlei, S. 40–45 (H 1 = Heinrich 1); zu H 5 vgl. Rzihacek-Bedö, Kai-
serurkunde, S. 270, 278f., 286f.; Csendes, Kanzlei, S. 59–65 (H 5 = Heinrich 7).

307 Vgl. RI IV,3, Nr. 309, 411. Für diesen Hinweis danke ich Frau Dr. Maleczek-Pferschy (Wien).
308 Vgl. RI IV,3, Nr. 285, 292.
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kundenausfertigung eindeutig gegenüber den Kanzleinotaren dominierten und 
die Hauptlast der Urkundenproduktion trugen.309 
Auch die Verbindungslinien, die zwischen H 13 und Berardus gezogen wur-
den, sind keineswegs so eindeutig zu bestimmen. Von den insgesamt neun Ur-
kunden, die Berardus als Zeugen, Intervenienten oder Privilegienempfänger 
dokumentieren, können lediglich zwei mit Sicherheit dem Notar H 13 zuge-
ordnet werden; alle übrigen wurden von anderen Schreibern, vornehmlich von 
den Kanzleinotaren H 1 und H 2 ausgestellt.310 Während sie Berardus lediglich 
mit Namen und seinen Aufgaben- bzw. Ämterbezeichnungen versehen, spielt 
H 13 mehrfach auf dessen Verdienste wie die seiner Familie für den Herrscher 
an, so dass der Kaplan hier im Vergleich zu den anderen Urkundennennungen 
aufgewertet erscheint.311 Doch lässt sich aus dieser Auffälligkeit schon ableiten, 
dass Berardus als Notar H 13 seine Bedeutung für Heinrich VI. auf diese Weise 
herauszustellen suchte? Denkbar ist auch eine andere Erklärung. Mit seinem 
Diplom vom Juli 1193 schenkte der Kaiser der Kirche von Ascoli und ihrem 
Bischof Rainald auf Berardus’ Bitten Besitzungen, die zuvor Rainald, dem 
Grafen der Abruzzen, gehört hatten.312 Dieser Urkunde war im Mai die be-
reits erwähnte, inhaltlich fast identische Urkunde des kaiserlichen Legaten für 
Italien, Berthold von Königsberg, vorausgegangen, mit der jene Besitzungen 
bestätigt wurden, die bereits Friedrich I. Barbarossa 1185 der Kirche von As-
coli übertragen hatte.313 Sie erstreckten sich in beiden Fällen nicht nur auf das 
Reichsterritorium, sondern umfassten auch Gebiete, die zum Regnum Siciliae 

309 So Rzihacek-Bedö, Kaiserurkunde, S. 282f. Unklar bleibt an dieser Stelle, ob H 13 aus dem 
Reich oder aus dem Königreich Sizilien stammte, da er charakteristische Namen sowohl in 
deutscher als auch in italienischer Variante schrieb, teilweise in einer Urkunde sogar gemischt. 
Vgl. etwa RI IV,3, Nr. 285 u. 292 (deutsche Namensvariante), 422 (Mischform). Der ausdrück-
liche Hinweis in der Datierungszeile der letztgenannten Urkunde auf die deutschen Königs-
jahre unter Hinzufügung von in Theutonia könnte auf eine italienische Herkunft des Schrei-
bers verweisen. So auch Csendes, Kanzlei, S. 277.

310 Vgl. etwa RI IV,3, Nr. 9, 26 u. 51, die nachweislich von H 1 geschrieben wurden, 225 (ver-
mutlich) u. 610 (sicher), die von H 2 ausgestellt wurden. Von H 13 stammen nur ebd., Nr. 309 
u. 422. Auch wenn Berardus in diesen beiden Urkunden nicht explizit als anwesend oder als 
Zeuge erwähnt wird, so ist doch davon auszugehen, dass er als Intervenient für die bischöfliche 
Kirche von Ascoli und als Empfänger der Privilegien für seine Familie bei Heinrich VI. um die 
Ausstellung der Urkunden anfragte und so auch vor Ort anwesend war. Zu den Schreibern 
vgl. Rzihacek-Bedö, Kaiserurkunde, S. 271f., 288–290; Csendes, Kanzlei, S. 50–56 (H 2 = 
Heinrich 5).

311 Vgl. RI IV,3, Nr. 309: … necnon fidelissimi nostri magistri Berardi, cuius obsequia multimoda 
et nobis placita pre oculis habemus, supplicatione precipue invitati … ebd., Nr. 422: … volumus, 
quod nos fidem ac devotionem, fidelitatem et grata servicia dilecti medici et capellani nostri 
magistri Berardi Esculani archidiaconi …

312 Vgl. ebd., Nr. 309.
313 Vgl. MGH DD F I 917. Zur Urkunde Bertholds von Königsberg vgl. Franchi , Ascoli impe-

riale, S. 140–145. Schon Lothar III. und Konrad III. hatten 1137 bzw. 1150 Ascoli privilegiert, 
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und damit nicht mehr zum eigentlich Herrschaftsgebiet der römisch-deutschen 
Könige gehörten. Insofern waren Stadt und Kirche in Ascoli für die staufi-
schen Herrscher von nicht zu unterschätzender strategischer und politischer 
Bedeutung hinsichtlich ihrer latenten Ansprüche auf Süditalien, die gegenüber 
Normannen wie Päpsten durchgesetzt werden sollten.314 Schon im Dezember 
1186 hatte Heinrich VI. daher in Anlehnung an die väterliche Politik einen 
nuntius in Ascoli eingesetzt, der dem Herrscher direkt unterstand und in die-
ser reichsunmittelbaren Stellung nicht nur die Ansprüche des Markgrafen von 
Ancona, sondern auch diejenigen des Papstes einengen sollte.315 Als sich Graf 
Rainald der Abruzzen im Sommer 1192 Tankred von Lecce unterwarf, verän-
derte sich die Situation für Ascoli entscheidend, da Rainald nun ermöglicht 
wurde, Ansprüche auf jene Gebiete zu erheben, die seiner Grafschaft durch die 
staufischen Privilegien für Ascoli in den 1180er Jahren entzogen worden wa-
ren.316 Nicht nur dem stauferfreundlichen Bischof Rainald von Ascoli, sondern 
auch Heinrich VI. selbst dürfte diese Entwicklung missfallen haben, zumal der 
Kaiser nach seinem Rückzug aus Süditalien bestrebt war, sich erneut gegenüber 
Tankred von Lecce durchzusetzen und zur Vorbereitung dieses zweiten Sizi-
lienzugs seinen Legaten Berthold von Königsberg nach Mittelitalien geschickt 
hatte.317 
In diesen Zusammenhang fügen sich die Privilegerneuerungen für Ascoli und 
die Rolle des Berardus ein. Seine Intervention am kaiserlichen Hof in Kaisers-
lautern im Juli 1193 für die bischöfliche Kirche von Ascoli wird Heinrich VI. 
vor Augen geführt haben, dass sich die dortige Situation trotz der kurz zuvor 
erfolgten Privilegienbestätigung seines Legaten nicht entspannt hatte.318 Zu-
gleich dürfte dem Kaiser aber auch deutlich geworden sein, dass er mit Bischof 
Rainald und Berardus über zwei treue Anhänger verfügte, die sich vielleicht 
nicht allein gegenüber den Parteigängern Tankreds durchsetzen konnten, die 
aber bemüht waren, die Position Heinrichs VI. an der Grenze zum Regnum 
Siciliae zu stärken.319 Bedenkt man außerdem, dass namentlich bezeugte Inter-
ventionen in den Urkunden Heinrichs VI. äußerst selten begegnen, dann aber 

allerdings mit geringerem Besitzumfang, der auf Reichsitalien beschränkt blieb. Vgl. MGH 
DD L III 118; MGH DD K III 226.

314 Vgl. Clementi , Calendar, S. 115.
315 Vgl. RI IV,3, Nr. 30 u. 31; Franchi , Ascoli imperiale, S. 122–127. Zu den päpstlichen Verbin-

dungen zu Ascoli vgl. It. Pont. 4, S. 147–156; Franchi , Ascoli pontificia, S. 59–62. Zum Kon-
text des Diploms Csendes, Kanzlei, S. 171; Haverkamp, Herrschaftsformen, S. 225–231.

316 Vgl. Clementi , Calendar, S. 115; Reis inger, Tankred von Lecce, S. 159.
317 Vgl. RI IV,3, Nr. 212; Haller, Heinrich VI., S. 574f.
318 Vgl. RI IV,3, Nr. 309. Noch im März 1195 musste Heinrich VI. per Mandat die Bewohner von 

Ascoli anweisen, Bischof Rainald Hominium, Treueid und Gehorsam zu leisten. Vgl. ebd., 
Nr. 411; Franchi , Ascoli imperiale, S. 152–155.

319 Die Bedeutung Ascolis für Heinrich VI. wird nicht zuletzt daran ersichtlich, dass der Herr-
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oft auf ein ernsthaftes Interesse des Intervenienten an dem fraglichen Sachver-
halt hindeuten, so wird die auffallende Charakterisierung des Berardus auf seine 
tatsächliche Bedeutung für Ascoli zurückzuführen sein.320 Das zweite Diplom 
des Schreibers H 13, das Berardus’ Verdienste ebenfalls deutlich herausstellt,321 
ist im Kontext mehrerer Urkunden Heinrichs VI. zu sehen, die der neue Kö-
nig von Sizilien im März/April 1195 auf seiner Rückreise nach Deutschland in 
Apulien ausstellen ließ.322 Bedacht wurden mit Privilegien und Schenkungen 
vor allem jene, die Heinrich VI. in seiner Auseinandersetzung mit Tankred 
von Lecce die Treue gehalten hatten: neben Berardus werden besonders die 
Verdienste des Bischofs Otto von Penne und des Erzbischofs Matthäus von 
Capua herausgestellt, die zu den beständigsten Anhängern des Kaisers gezählt 
hatten.323 Die Betonung der Verdienste des Berardus ist daher nicht als Einzel- 
oder Ausnahmefall zu werten; sie fügt sich in den Gesamtkontext der Privile-
gierungen von Vertrauten ein, die Heinrich VI. sicherlich auch zur nachhaltigen 
Stärkung seiner neu erworbenen Königswürde vornahm. Nimmt man alle dis-
kutierten Indizien zusammen, so ist eine Identifizierung des Berardus mit dem 
Notar H 13 allein aufgrund der besonderen Akzentuierung seiner Person in 
den beiden Urkunden von 1193 und 1195 wenig wahrscheinlich.324 Auch wenn 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Kaplan Einfluss auf die Gestaltung 
seiner Erwähnung in den kaiserlichen Diplomen nahm, so werden doch seine 
tatsächlichen Verdienste für Heinrich VI. dazu geführt haben, Berardus wie an-
dere treue Anhänger in den Urkunden hervorzuheben. Diese Verdienste um-
fassten neben den Aktivitäten für Ascoli auch Berardus’ Tätigkeiten als Arzt. 
Seit seiner ersten Erwähnung in den Quellen im Sommer 1186 wird Berardus 
in den Urkunden mehrfach als fisicus oder medicus bezeichnet.325 Seine prak-
tische Tätigkeit als Arzt ist für den Sommer 1191 überliefert, als Heinrich VI. 

scher auf seiner Rückreise nach Deutschland auch Station in Ascoli machte und dort offenbar 
festlich empfangen wurde. Vgl. Toeche, Heinrich VI., S. 355f.

320 Vgl. allgemein Kehr, Urkunden, S. 117, insb. Anm. 4; zu den Urkunden Heinrichs VI. Csen-
des, Kanzlei, S. 140f.

321 Vgl. RI IV,3, Nr. 422.
322 Vgl. ebd., Nr. 412–423.
323 Vgl. ebd., Nr. 418 u. 421; Reis inger, Tankred von Lecce, S. 204f., 218. Am 24. September 

1197, kurz vor seinem Tod, erneuerte Heinrich VI. das Privileg für Erzbischof Matthäus von 
Capua. Vgl. RI IV,3, Nr. 610. Die Formulierungen, die auf die Treue des Erzbischofs verwei-
sen (Unde inspecta sinceritate fidei pariter et devotionis, quam Matheus venerabilis Capuanus 
archiepiscopus dilectus fidelis et familiaris noster excellentie nostre …), entsprechen weitgehend 
ebd., Nr. 421, und unterscheiden sich in der Qualität nur wenig von der Kennzeichnung des 
Berardus.

324 An keiner Stelle wird Berardus mit einer Bezeichnung als imperialis notarius oder als notarius 
noster belegt, die üblich gewesen wäre, wenn es sich bei ihm um einen Kanzleinotar Heinrichs 
VI. gehandelt hätte.

325 Vgl. RI IV,3, Nr. 9, 26, 610.
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bei der Belagerung Neapels so lebensbedrohlich erkrankte, dass er diese abbre-
chen und sich gen Norden zurückziehen musste.326 Petrus von Eboli beschreibt 
im Liber ad honorem Augusti anschaulich Berardus’ Kompetenz als Arzt und 
seine Fürsorge gegenüber Heinrich VI., die zur baldigen Genesung des Kai-
sers führte.327 Ein weiterer expliziter Hinweis auf die praktische Arzttätigkeit 
des Berardus findet sich in den Quellen nicht, allerdings spricht vieles dafür, 
dass der Kaplan erneut konsultiert wurde, als Heinrich VI. im Sommer/Herbst 
1197 erkrankte und schließlich am 28. September in Messina verstarb.328 Denn 
seine Anwesenheit im engsten Umfeld des Herrschers ist vier Tage vor dessen 
Tod bezeugt, als Berardus in einer Urkunde für den Erzbischof Matthäus von 
Capua als Zeuge genannt wird, und zwar ausdrücklich in seiner Funktion als 
imperialis aule medicus familiaris.329 
Unmittelbar nach dem Tod Heinrichs VI. verliert sich Berardus’ Spur in den 
Quellen. Schon in der Urkunde, die Konstanze im März 1198, also ein halbes 
Jahr nach der letzten urkundlichen Erwähnung des Berardus, für die Kirche 
und den Bischof von Ascoli ausstellte, wird der Kaplan nicht mehr genannt.330 
Dafür erscheinen der gleichnamige Erzbischof von Messina und Wilhelm von 
Lisciano als Intervenienten. Eine Identifizierung des Berard von Messina mit 
dem Kaplan Berardus ist aber sicher auszuschließen, da beide im Diplom Hein-
richs VI. vom 24. September 1197 als Zeugen begegnen.331 Einen möglichen 
Erklärungsansatz liefert die veränderte politische Lage nach dem Tod Hein-
richs VI. 1197. Konstanze verfolgte für das Grenzgebiet eine andere, von den 
staufischen Interessen abweichende Politik, die darauf abzielte, vor allem die 
Ansprüche Markwards von Annweiler auf Mittel- und Süditalien zu unterbin-
den.332 Aus diesem Grund wurde Berard von Messina als einer ihrer Vertrauten 
für Verhandlungen zum Papst wie in die mittelitalienische Grenzregion ge-

326 Zur Belagerung Neapels während des ersten Feldzugs nach Sizilien und zur Erkrankung Hein-
richs VI. vgl. Csendes, Heinrich VI., S. 101–103; Toeche, Heinrich VI., S. 200f.; Houben, 
Philipp von Heinsberg, S. 52–73, hier S. 60–63.

327 Vgl. Petrus de Ebulo, Liber, ed. Kölzer/Stähl i , fol. 111v; zum magister Gerardus, späte-
ren Rektor von Salerno, mit dem Petrus Berardus verwechselt, ebd., S. 102; Kamp, Kirche 1, 
S. 435.

328 Zur todbringenden Erkrankung Heinrichs VI. vgl. u. a. Annales Marbacenses, ed. Bloch, 
S. 70.

329 Vgl. RI IV,3, Nr. 610.
330 Vgl. MGH DD Ks 50.
331 Vgl. RI IV,3, Nr. 610; Clementi , Calendar, S. 210. Angenommen worden war die Identität des 

Kaplans mit dem Erzbischof u. a. von Ughell i , Italia sacra 1, Sp. 459f., und Pratesi , Berardo, 
S. 778f. Zu Berard von Messina, der bereits im April 1196 zum Erzbischof gewählt wurde, vgl. 
Kamp, Kirche 3, S. 1018–1024; zu Wilhelm von Lisciano Franchi , Ascoli imperiale, S. 176–
178. 

332 Vgl. zur von Heinrich VI. veranlassten Belehnung Markwards von Annweiler mit Ancona 
und den Abruzzen Haverkamp, Herrschaftsformen, S. 230–232; Van Cleve, Markward of 



370

schickt, um Markwards Aktivitäten dort zu kontrollieren.333 Die Privilegierung 
der Kirche und des Bischofs von Ascoli durch Konstanze ist daher als Maßnah-
me zur Schwächung Markwards zu sehen; sie zeigt aber auch die veränderte 
Politik der Kaiserin gegenüber dem Grenzgebiet, da sich die verliehenen Ter-
ritorien ausschließlich auf das Gebiet des Königreichs Sizilien bezogen.334 Die 
Treue des Kaplans Berardus zu Heinrich VI. und seinen Versuchen, Ascoli als 
Bindeglied auf reichsitalienisches und sizilisches Gebiet auszudehnen, könnten 
Konstanze davon abgehalten haben, den Kaplan bei der Privilegierung der 
dortigen Kirche einzubeziehen. Eine weitere Erklärung für das Schweigen der 
Quellen liegt in der Annahme, dass Berardus Ende 1197/Anfang 1198 verstarb 
und deshalb in den Urkunden keine Erwähnung mehr findet. Zwar wird in der 
lokalen Überlieferung von Ascoli erst für das Jahr 1203 ein neuer Archidiakon 
namens Cataldus bezeugt, doch bedeutet dieser Hinweis nicht zwangsläufig, 
dass Berardus sein Amt auch bis zu diesem Zeitpunkt ausgeführt hat, denn als 
direkter Vorgänger von Cataldus wird er nicht erwähnt.335 Gestützt wird die-
se Überlegung durch Einbeziehung der Familienverhältnisse des Berardus: Da 
sein Enkel Gualfredus bereits 1193 als Richter erwähnt ist,336 dürfte Berardus 
Ende der 1190er Jahren schon ein so hohes Alter erreicht haben, so dass sein 
Tod 1197/98 wahrscheinlich ist.
Ämter: Berardus wird erstmals in der erwähnten Urkunde Heinrichs VI. von 
1187 in seiner Funktion als Archidiakon von Ascoli genannt.337 Wann seine 
Wahl in dieses Amt erfolgt war, lässt sich nicht bestimmen, doch könnte Hein-
rich VI. Berardus’ Ernennung unterstützt oder zumindest befürwortet haben, 
um eine vertraute Person in diesem Amt zu wissen.338 In der Folgezeit trat 
Berardus immer wieder im Zusammenhang mit Privilegien für Kirche und Bis-
tum von Ascoli in Erscheinung. Vor allem seine bereits behandelte Intervention 
aus dem Sommer 1193 zeigt, dass sich Berardus als Archidiakon nicht nur um 
die Unterstützung der staufischen Interessen im Grenzgebiet sorgte, sondern 
sich auch um eine materielle Grundsicherung der Kirche bemühte.339 

Anweiler, S. 47–50. Zum Testament Heinrichs VI., aus dem Markward seine Ansprüche, eine 
Regentschaft für Friedrich II. in Süditalien auszuüben, ableitete vgl. Thumser, Wille.

333 Vgl. dazu die Vorbemerkung zu MGH DD Ks 50.
334 Vgl. ebd.: … confirmaremus ei quicquid Esculana ecclesia infra regni nostri limites habere et te-

nere agnoscitur. Zur Bedeutung Ascolis für Markward von Annweiler vgl. Van Cleve, Mark-
ward of Anweiler, S. 90; Winkelmann, Philipp von Schwaben, S. 109f. 

335 Vgl. zu Cataldus Ughel l i , Italia sacra 1, Sp. 462; Capponi , Memorie, S. 64 u. 66. Zum Tod 
des Berardus vgl. auch Franchi , Ascoli imperiale, S. 184.

336 Vgl. ebd., S. 142.
337 Vgl. RI IV,3, Nr. 51.
338 Vgl. Franchi , Ascoli imperiale, S. 165, der vom Archidiakonat in Ascoli als „una carica che nel 

tempo dava potenza e prestigio“ spricht.
339 Berardus wird in vier der fünf Privilegien für Ascoli als Zeuge oder Intervenient genannt: RI 
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Standort/Mobilität: Berardus’ geographischer Aktionsradius ist keineswegs 
auf Ascoli und Umgebung zu begrenzen. Im Umfeld Heinrichs VI. nahm 
Berardus im Sommer 1186 an der Belagerung von Orvieto teil, im Herbst 1187 
ist er gemeinsam mit dem Heer bei Avigliana in Oberitalien nachweisbar.340 Für 
1191 kann Berardus vor Neapel, vielleicht sogar in Montecassino selbst veror-
tet werden.341 Darüber hinaus reiste Berardus nach Deutschland, um zunächst 
im Sommer 1192 die Verträge Heinrichs VI. mit Cremona und Como zu be-
zeugen, die der nachhaltigen Festigung der kaiserlichen Stellung in Oberitalien 
dienen sollten.342 Im Juli 1193 trat Berardus dann mit seiner Intervention für 
Ascoli vor den kaiserlichen Hof in Kaiserslautern; etwa einen Monat später ist 
er in Worms nachweisbar, als Heinrich VI. eine Urkunde für Verona ausstellen 
ließ.343 Angenommen werden kann seine Anwesenheit darüber hinaus am Hof 
Heinrichs VI. im April 1195 in Trani, als der Kaiser das erwähnte Privileg für 
Berardus und seine Familie ausstellte; sicher bezeugt ist der Kaplan auch in 
Messina kurz vor Heinrichs VI. Tod im September 1197.344

Finanzielle Ausstattung: Über die Einkünfte des Berardus als Archidiakon 
von Ascoli, als Arzt und als Kaplan ist nichts bekannt. Seine Familie wurde 
allerdings von Heinrich VI. mit dem Kastell S. Omero und der villa von Ac-
quaviva sowie allen Besitzungen, die zuvor Richard von S. Omero gehört hat-
ten, ausgestattet und verfügte damit über ausgedehnten Besitz im Königreich 
Sizilien.345 Ausdrücklich wird in der Urkunde hervorgehoben, dass unter dem 
Vorbehalt der Verfügungsgewalt Heinrichs VI. und seiner Erben die Familie 
des Berardus allein dem Herrscher und seinen Nachkommen gegenüber abga-
ben- bzw. dienstpflichtig war und zum Hominium oder zum Treueid gegenü-
ber anderen Personen nicht verpflichtet werden konnte.346 Die umfangreichen 
Vergünstigungen und Vorrechte für Berardus’ Familie wurden mit dieser Ur-

IV,3, Nr. 30, 31, 51, 309. Nicht erwähnt ist er in ebd., Nr. 163; ebd., Nr. 411 ist als Mandat 
Heinrichs VI. in dieser Hinsicht nicht aussagekräftig.

340 Vgl. ebd., Nr. 9 u. 26.
341 Vgl. Petrus de Ebulo, Liber, ed. Kölzer/Stähl i , fol. 111v, allerdings hier ohne Ortsanga-

be. Berardus’ Aufenthalt nördlich von Neapel ergibt sich jedoch aus dem Itinerar Heinrichs 
VI., der sich nach der Aufgabe seiner Belagerung Richtung Norden zurückzog und im August 
des Jahres in Montecassino nachweisbar ist. Vgl. Csendes, Heinrich VI., S. 103.

342 Zu Hintergrund und Bedeutung der Verträge vgl. Wohlfarth, Heinrich VI., S. 29–33.
343 Vgl. RI IV,3, Nr. 309 u. 314.
344 Vgl. ebd., Nr. 422 u. 610.
345 Vgl. ebd., Nr. 422: … castrum Sancti Meri cum villa, que Aquaviva nuncupatur, cum omnibus 

quoque possessionibus, bonis ac tenimentis et cum omni iure et integritate, qua Richardus quon-
dam illud tenuit, cum omnibus quoque hominibus ac pertinenciis suis, ut idem Richardus de 
Sancto Mero illud tenuit et possedit … Zum Besitzumfang vgl. auch Franchi , Ascoli imperiale, 
S. 167f.

346 RI IV,3, Nr. 422: Adicimus eciam, ut predicti fideles nostri nulli hominum vel comitum illius ter-
re subiaceant, nulli eciam comitum vel hominum illius terre hominium sive fidelitatem faciant 
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kundenpassage insofern eingeschränkt, als sie jederzeit vom Herrscher rück-
gängig gemacht werden konnten.347 Dass diese Vorbehalt- bzw. Widerrufs-
klausel von Heinrich VI. in dieser Urkunde verwendet wurde, könnte mit der 
Grenzlage der übertragenen Besitzungen zusammenhängen, auf die sich der 
Kaiser zur Sicherung seiner dortigen Einflussmöglichkeiten ein potentielles 
Zugriffsrecht vorbehalten wollte. Als Abwertung der Bedeutung dieser Fami-
lie für den Herrscher kann die Formel jedenfalls nicht interpretiert werden, da 
auch andere Privilegien für von Heinrich VI. geschätzte Persönlichkeiten mit 
dieser Vorbehalts- bzw. Widerrufsklausel versehen wurden.348

Nähe zum Herrscher: Im Vergleich zu anderen Personen, die wie Berardus 
nicht zum höheren Klerus oder zum Adel und damit nicht zur führenden 
Schicht des herrscherlichen Hofs gehörten,349 ist Berardus verhältnismäßig 
häufig im direkten Umfeld Heinrichs VI. nachweisbar. In einigen Fällen lässt 
sich anhand seiner Zeugenschaft ermitteln, dass er nicht nur punktuell am 
Hof Heinrichs VI. anwesend war, sondern den Herrscher auch über längere 
Zeiträume begleitete. Dies gilt für das Jahr 1186, als sich Heinrich VI. nach 
seiner Heirat mit Konstanze von Sizilien erfolgreich in Oberitalien durchzu-
setzen vermochte,350 und für das Jahr 1193, als Berardus mit dem kaiserlichen 
Hof von Kaiserslautern nach Worms zog.351 Ob er auch bei der Belagerung 
von Neapel 1191 zugegen war oder erst nach Montecassino gerufen wurde, 
als Heinrich VI. aufgrund seiner Erkrankung dorthin gebracht worden war, 
lässt sich genauso wenig feststellen wie die Dauer von Berardus’ Aufenthalt 
am herrscherlichen Hof in den Jahren 1192, 1195 und 1197.352 Geht man da-
von aus, dass die Nichtnennung eines Zeugen in den Urkunden Heinrichs VI. 
nicht automatisch seine Nichtanwesenheit bedeuten musste,353 so wären auch 

et nulli nisi nobis et heredibus nostris talliis sive exactionibus aus serviciis exhibendis resondere 
teneantur salva tamen in omnibus, ut dictum est, nostra et heredum nostrorum ordinatione.

347 Zur Vorbehalts- bzw. Widerrufsklausel vgl. Scheffer-Boichorst , Gesetz, S. 135f.; Csen-
des, Kanzlei, S. 141f.; Baaken, Salvo mandato; Ert l , Studien, S. 76–78. Baaken, Salvo man-
dato, S. 17, geht davon aus, dass das Vorbehalts- bzw. Widerrufsrecht in der Urkunde RI IV,3, 
Nr. 422, erstmals angewendet wurde; dagegen Ertl , Studien, S. 77–79.

348 So etwa in RI IV,3, Nr. 610, an Erzbischof Matthäus von Capua: salvo mandato et ordinatione 
nostra et nostrorum heredum. Dazu auch Baaken, Salvo mandato, S. 26: „Auch die größten 
Verdienste und ein langjähriges Vertrauensverhältnis zum Kaiser vermögen nicht vor der Ein-
fügung der Klausel zu schützen.“

349 Zur Zusammensetzung des Hofs Heinrichs VI. vgl. Ert l , Studien, S. 84–90.
350 Vgl. RI IV,3, Nr. 9, 26; zum Kontext ebd., Nr. 61a; Csendes, Heinrich VI., S. 62–65.
351 Vgl. RI IV,3, Nr. 309 u. 314.
352 Vgl. ebd., Nr. 225, 227, 422, 610.
353 Vgl. Ert l , Studien, S. 85. Ein gutes Beispiel hierfür liefern die Urkunden, die im Juli 1193 in 

Kaiserslautern (RI IV,3, Nr. 309–312) und im August in Worms (ebd., Nr. 313–314) ausgestellt 
wurden. Berardus wird nur ein einziges Mal in Kaiserslautern genannt (ebd., Nr. 309) und dann 
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in diesen Jahren längere Aufenthalte des Berardus am Hof denkbar, aber nicht 
eindeutig nachzuweisen.  
Wie sich die Nähe des Berardus zu Heinrich VI. qualitativ gestaltete, ist weit-
aus schwieriger zu beurteilen. Die auffallend lange und prominent besetzte 
Zeugenliste im Eschatokoll des Privilegs für Berardus und seine Familie, die 
hochrangige Persönlichkeiten aus dem Reich, insbesondere Reichsitalien, und 
aus dem Königreich Sizilien umfasst und die sicherlich der zusätzlichen Auf-
wertung der Urkundenempfänger dienen sollte,354 kontrastiert hierbei mit der 
untergeordneten Bedeutung, die Berardus bei den Abschlüssen der Verträge 
mit den oberitalienischen Städten Cremona und Como zugestanden wurde. 
Er fungierte hier nicht unter den namhaften Persönlichkeiten vornehmlich aus 
dem Reich, die den Vertrag beschworen, sondern wird lediglich unter den Zeu-
gen für den Beurkundungsvorgang aufgeführt.355 Die komplexere, italienische 
Reichspolitik, die sich in den Verträgen mit Cremona und Como niederschlug, 
wurde von anderen Personen, vor allem ausgewählten geistlichen und welt-
lichen Großen getragen. 
Vor dem Hintergrund dieser Spannung wird man Berardus sicher nicht zu den 
politisch einflussreichen und engsten Vertrauten Heinrichs VI. zählen können, 
wohl aber zu einem weiter gefassten Kreis von Personen, die dem Herrscher 
nahe standen und sich auf unterschiedliche Weise um die staufische Herrschaft 
verdient gemacht haben.356 Dies verdeutlichen nicht nur die Honorierung der 
Treue und Verdienste des Berardus vor allem hinsichtlich der Grenzstadt As-
coli durch das Privileg für seine Familie, sondern auch der verhältnismäßig lan-
ge Zeitraum von elf Jahren, in dem der Kaplan – wenn auch oft nur punktuell 
– am Hof nachweisbar ist, wie auch seine vergleichsweise häufige Zeugenschaft 
im Rahmen von Urkundenausstellungen der Kanzlei Heinrichs VI. Nicht zu 
unterschätzen ist hier sicherlich auch Berardus’ Funktion als Arzt des Kaisers, 
in der er Heinrich VI. in schwierigen persönlichen Situationen wie bei dessen 

erst wieder im Rahmen der zweiten Urkunde, die in Worms ausgestellt wurde (ebd., Nr. 314), 
dürfte aber die ganze Zeit am Hof anwesend gewesen sein.

354 Vgl. ebd., Nr. 422. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die aufgeführten Personen aufgrund 
des kurz zuvor in Bari abgehaltenen Hoftags im Umfeld des Kaisers anwesend waren und 
daher leicht zur Bezeugung der Urkunde herangezogen werden konnten, so hätte man sich 
genauso gut auf eine Auswahl der genannten Zeugen beschränken können. Zum Hoftag vgl. 
Csendes, Heinrich VI., S. 164f.

355 Vgl. RI IV,3, Nr. 225 u. 227.
356 Zu den engeren Vertrauten Heinrichs VI. gehörten neben Markward von Annweiler etwa 

Heinrich von Utrecht und Walter von Pagliara, zum weiteren Vertrautenkreis des Kaisers 
beispielsweise Konrad von Wittelsbach, Philipp von Heinsberg oder auch Wolfger von Erla, 
die „keine Mitstreiter im engeren Sinn, aber loyale Sachwalter der staufischen Politik“ waren. 
Csendes, Heinrich VI., S. 214.
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Erkrankung während der Belagerung von Neapel zur Seite stand.357 Als Kaplan 
des Kaisers ist Berardus allerdings erst außerordentlich spät dokumentiert, 
wenn man seine Biographie mit anderen Kaplänen vergleicht, die häufig zuerst 
Kaplan des Herrschers waren und dann weitere Ämter oder verantwortliche 
Aufgaben übernahmen.358 

47. Berardus (1196–1199)
Name/Beiname: Eine Identität des Kaplans mit dem gleichnamigen Archi-
diakon von Ascoli ist unwahrscheinlich, da Berardus in einer Urkunde Wal-
ters von Troia vom Juli 1196 explizit als Kaplan der Konstanze ausgewiesen 
wird und jeglicher Bezug zu den Bezeichnungen des Kaplans Heinrichs VI. 
unterbleibt.359 Ebenfalls auszuschließen ist eine Identität des Berardus mit dem 
gleichnamigen Erzbischof von Messina, da dieser schon im April 1196 als Elekt 
in den Quellen begegnet, während jener noch im Januar 1199 als subdiaconus 
bezeichnet wird.360 Bedenkt man zudem, dass der Name Berardus im ausge-
henden 12. Jahrhundert keineswegs ungewöhnlich war, so sind alle drei ge-
nannten Geistlichen als getrennte Personen aufzufassen.
Bezeichnung: magister, d. pape subdiaconus, domine imperatricis capellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Berardus begegnet als Kaplan der Kaiserin Konstanze 
in der bereits genannten Urkunde vom Juli 1196, mit der der Bischof von Troia 
und Kanzler von Sizilien seine Domkleriker für den Bau eines Hospitals ent-
schädigte, das er aus Schenkungen des Kaisers und auf dessen Wunsch hin auf 
ihrem Grundbesitz bauen wollte. Unter den Zeugen wird Berardus an zwei-
ter Stelle, unmittelbar nach dem Bischof selbst genannt.361 Zweieinhalb Jah-
re später, im Januar 1199, ist Berardus in einer wesentlich verantwortlicheren 
Position nachweisbar. Gemeinsam mit iudex Leo de Matera überbrachte der 
Kaplan Innozenz III. das Testament der im November zuvor verstorbenen 

357 Die medizinischen Kenntnisse des Berardus haben vermutlich auch seine Teilnahme an Kriegs-
zügen und Belagerungen motiviert. Vgl. RI IV,3, Nr. 9 u. 26.

358 Vgl. als prominentes, wenn auch nicht zu verallgemeinerndes Beispiel Gualterius de Ocra (Nr. 
110).

359 Vgl. CDBarese 21, ed. Martin, S. 349 Nr. 120: † Ego Berardus domini Pape subdiaconus, 
domine I(m)peraticis capellanus. Für eine Identität der beiden Kapläne haben sich Schal ler, 
Hofkapelle, S. 513, und Pratesi , Berardo, S. 778, ausgesprochen. Dagegen lässt sich jedoch 
anbringen, dass Heinrichs VI. Kaplan Berardus (Nr. 46) zu keinem Zeitpunkt päpstlicher Sub-
diakon gewesen ist.

360 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1019; Kölzer, Urkunden, S. 71, Anm. 154. Anders Holtzmann, 
Berard, S. 221, der eine Identität der beiden Personen annimmt.

361 Vgl. CDBarese 21, ed. Martin, S. 347–349 Nr. 120; Scheffer-Boichorst , Gesetz, S. 152 
Nr. 1 (zum Jahr 1195).
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Kaiserin Konstanze, mit dem der Papst zum Vormund für Friedrich II. be-
stellt wurde.362 Innozenz III. wusste bereits Mitte Dezember 1198 von seiner 
Vormundschaft, wie aus einem Brief ersichtlich wird. Ob zu diesem Zeitpunkt 
die sizilischen Boten schon am päpstlichen Hof eingetroffen waren oder der 
Papst auf anderem Weg in Kenntnis gesetzt worden war, lässt sich anhand 
des Schreibens nicht ermitteln.363 Wenig später, im Februar, werden Leo und 
Berardus ein weiteres Mal genannt, als der Papst Friedrich II. zum Tod seiner 
Mutter Konstanze kondolierte und auf die Zuverlässigkeit der sizilischen Bo-
ten verwies.364 Mit diesem Schreiben wurden Leo und Berardus offenbar nach 
Süditalien entlassen, da ihre Aktivitäten am päpstlichen Hof fortan nicht mehr 
nachweisbar sind. Ob Berardus danach erneut als Gesandter des Königreichs 
Sizilien wirkte, ist nicht klar, da ihm keine weitere Quellenstelle mit Sicherheit 
zugeordnet werden kann. Im Register Papst Innozenz’ III. wird zwar im Juli 
1202 ein päpstlicher Subdiakon B. erwähnt, doch ist eine Identifizierung mit 
Berardus nicht nachzuweisen.365 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Aufgrund des Ausstellungsorts der Urkunde ist Berardus 
in Troia anzunehmen. Darüber hinaus ist er durch seine Botentätigkeit zum 
Papst in Rom nachweisbar. 
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Berardus ist der früheste nachweisbare Fall eines herr-
scherlichen Kaplans, der zugleich auch päpstlicher Subdiakon war. Zudem ist 
er der einzig belegte Kaplan der Kaiserin Konstanze. In welcher zeitlichen 
Reihenfolge Berardus ihr Kaplan sowie Subdiakon Coelestins III. (1191–1198) 
wurde, lässt sich nicht ermitteln, da er schon bei seiner Erstnennung 1196 mit 
beiden Bezeichnungen begegnet und abgesehen von den genannten Quellen 
keine weiteren Hinweise über diesen Kaplan vorliegen. Insofern lässt sich nicht 
sagen, wie sich die zeitweiligen Spannungen zwischen Konstanze und Inno-
zenz III., die ihre kurze Regentschaft begleiteten,366 auf Berardus’ Position 
auswirkte. Die Tatsache aber, dass gerade er, der vorher in den überlieferten 

362 Vgl. Reg. Inn. III 1, S. 803 Nr. 554 (557): Prius enim, quam dilecti filii magister B(erardus), 
subdiaconus noster, et L(eo) iudex ipsius imperatricis et regis ac vestra nobis scripta tulissent … 
Dazu auch S. 96.

363 Vgl. Maccarrone, Papato, S. 104f.
364 Vgl. Reg. Inn. III 1, S. 815f. Nr. 559 (565): Recepimus enim per dilectos filios magistrum 

B(erardum), subdiaconum nostrum, et Le(onem) iudicem, nuncios tuos, viros peritos, providos 
et discretos, tue serenitatis litteras doloris et gemitus expressivas, quibus et patris decessum et 
matris obitum etas tenerrima deploravit, utpote que primum utrumque flere didicit, quam ele-
mentis plene alterum nominare.

365 Ebd. 5, S. 139–141 Nr. 71 (73).
366 Strittig waren zwischen Konstanze und Innozenz v. a. die Frage der päpstlichen Lehnsnahme, 

der Umgang mit den traditionellen Sonderrechten der sizilischen Herrscher gegenüber der Kir-
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Quellen nicht exponiert hervortritt, gemeinsam mit Leo de Matera das Testa-
ment der Konstanze an den Papst überbrachte, könnte auf eine vermittelnde 
Haltung des Kaplans hindeuten.367 Ob der Kaplan darüber hinaus eine beson-
dere Bedeutung für den Papst einnahm, lässt sich anhand der Quellen nicht 
sagen, so dass offen bleiben muss, ob seine offenbar erfolgte Rückentsendung 
ins Königreich Sizilien allein aufgrund seines erfüllten Auftrags vorgenommen 
wurde oder Innozenz III. beabsichtigte, mit seinem Subdiakon eine zuverläs-
sige Person nach Süditalien zu schicken, die vielleicht auf einer weniger offizi-
ellen Ebene als die der päpstlichen Legaten seine dortigen Interessen wahren 
sollte.368 Inwieweit Berardus nach dem Tod der Konstanze weiterhin sizilischer 
Kaplan blieb, ist unbekannt, da er 1199 ausschließlich als päpstlicher Subdia-
kon bezeichnet wird.

48. Matheus de Castronuovo (1197)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: precentor cappelle nostre Panormi
Herkunft: Aufgrund des Beinamens ist anzunehmen, dass Matheus aus dem 
gleichnamigen Ort auf Sizilien stammte.
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Matheus de Castronuovo ist als precentor der Cappella Palatina in Pa-
lermo durch eine Urkunde Heinrichs VI. vom April 1197 belegt, mit der der 
Kaiser ihm und dem Kapitel der Palastkirche sein zwei Jahre zuvor gewährtes 
Privileg erneut bestätigte.369 Dieser Vorgang war notwendig geworden, da 
Heinrich VI. auf dem Hoftag von Palermo (Ostern 1197) ein Restitutionsedikt 
erlassen hatte, dem die Kapläne der Cappella Palatina nun nachgekommen wa-
ren.370 Matheus wird in der Urkunde namentlich genannt, da er als precentor 
der Hofkirche vorstand und deshalb in der Hierarchie der höchste Ansprech-
partner war.371 

che sowie das Ausmaß der Erbansprüche Friedrichs II. Vgl. Kölzer, Königreich, S. 345–347; 
ders . , Urkunden, S. 21–30.

367 Vgl. dazu auch S. 138–140.
368 Zu den päpstlichen Legaten, die stellvertretend die Interessen Innozenz’ III. wahrzunehmen 

versuchten, da der Papst erst 1208 selbst ins Königreich Sizilien reisen konnte, vgl. Stürner, 
Friedrich II. 1, S. 87–89.

369 Vgl. RI IV,3, Nr. 587; Clementi , Calendar, S. 196 Nr. 107; Garofalo, Tabularium, S. 41 
Nr. 19; Pirr i , Capellae, Sp. 5. Zum Privileg Heinrichs VI. an die Cappella Palatina aus dem 
Jahr 1195 vgl. RI IV,3, Nr. 396; Foerster, Imperator, S. 45.

370 Vgl. RI IV,3, Nr. 583 (Deperditum); zum Hintergrund des Edikts Scheffer-Boichorst , Ge-
setz, S. 134f.; Baaken, Salvo mandato, S. 18–20.

371 Vgl. dazu auch Schal ler, Hofkapelle, S. 503, sowie oben S. 116f.
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Standort/Mobilität: Matheus ist außerhalb von Palermo nicht nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

49. P. (1199)
Name/Beiname: Die Identität des Kaplans P. aufzulösen, ist schwierig. Selbst 
wenn man den naheliegensten Namen Petrus annimmt,372 lässt sich kein könig-
licher Kaplan dieses Namens nachweisen, der zugleich päpstlicher Subdiakon 
war. Zudem führt Schallers Überlegung, P. mit dem 1189 nachweisbaren Petrus 
domini regis capellanus Panormitanus canonicus gegebenenfalls gleichzusetzen, 
in die Irre, da dieser Kaplan eindeutig mit dem späteren Bischof von Mazara 
und Elekt von Palermo zu identifizieren ist, der bis 1204 in den Quellen belegt 
wird.373 Sicher nicht identisch ist P. mit dem 1205 nachweisbaren päpstlichen 
Subdiakon und Kaplan P., der vielleicht mit Petrus Beneventanus gleichzuset-
zen ist, da der erstgenannte bereits 1199 verstarb.374

Bezeichnung: regie cappelle canonicus, subdiaconus noster [i. e. pape]
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: P. verfügte über juristische Kenntnisse, die ihn dazu be-
fähigten, vom Papst gemeinsam mit dem Erzbischof von Monreale zur Klä-
rung eines Streitfalls herangezogen zu werden. Im entsprechenden päpstlichen 
Schreiben wird P. daher als coniudex bezeichnet.375 In welchem Rahmen der 
Kaplan seine Kenntnisse erwarb, ist nicht zu ermitteln.
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Juli 1199 entschied Papst Innozenz III. einen Streit 
zwischen dem Prior von Bagnara Calabra und dem Priester W. um die Kir-
che von Castronuovo.376 Der Konflikt hatte zuvor verschiedene Instanzen 
durchlaufen: Zunächst war er vor Erzbischof Berard von Messina verhandelt 
worden, dann hatte Innozenz III. den Fall an Erzbischof Carus von Monre-
ale übertragen, der mit dem königlichen Kaplan und päpstlichen Subdiakon P. 
für eine Beilegung des Streits sorgen sollte. Schließlich wurde der Streit an der 
Kurie vor den Kardinaldiakon und Auditor G. getragen, bis sich Innozenz III. 
am Ende selbst des Problems annahm.377 Die Bezeichnung des Kaplans P. als 
coniudex deutet darauf hin, dass er dem Erzbischof von Monreale in der Fra-

372 So in der Edition des päpstlichen Schreibens: Reg. Inn. III 2, S. 283 Nr. 139 (148).
373 Vgl. die Ausführungen zu Petrus (Nr. 32). Zur möglichen Gleichsetzung beider Personen vgl. 

Schal ler, Hofkapelle, S. 519.
374 Vgl. zu P. bzw. Petrus Benevenatus Elze, Kapelle, S. 176–179.
375 Vgl. Reg. Inn. III 2, S. 283 Nr. 139 (148).
376 Vgl. dazu Minasi , Innocenzo III, S. 257–265, insb. S. 258–260. 
377 Vgl. Reg. Inn. III 2, S. 282–284 Nr. 139 (148). Der Kardinaldiakon G. ist entweder mit Gregor 

von S. Maria in Portico oder mit dem gleichnamigen Kardinaldiakon von S. Maria in Aquiro 
zu identifizieren. Vgl. Minasi , Innocenzo III, S. 261.
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ge der richterlichen Entscheidungsgewalt bei- bzw. untergeordnet war. Daher 
führte der Tod des Kaplans noch vor Abschluss der Untersuchung auch nicht 
zum Abbruch der Verhandlungen mit den beiden Konfliktparteien, vielmehr 
wurden sie von Carus solange allein weitergeführt, bis der Fall vor die Kurie 
und damit in die nächst höhere Instanz ging.378

Ämter: –
Standort/Mobilität: Als regie cappelle canonicus war P. Mitglied der Cappel-
la Palatina, so dass als sein häufigster Aufenthaltsort Palermo anzusehen ist. 
Als weiterer Aufenthaltsort ist Monreale zu verzeichnen, da die Anhörung der 
beiden Streitparteien vor dem dortigen Erzbischof erfolgte.379 Hier muss der 
Kaplan auch während des laufenden Verfahrens verstorben sein.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Direkte Verbindungen zwischen P. und Friedrich II. 
lassen sich – sicherlich auch aufgrund der Minderjährigkeit des Herrschers – 
nicht nachweisen. Dafür deutet die Zusammenarbeit des Kaplans mit Carus 
von Monreale, der unter den Familiaren die päpstlichen Interessen vertrat,380 
die Beauftragung durch Innozenz III. zur Streitschlichtung und besonders sein 
Status als päpstlicher Subdiakon an, dass P. über Verbindungen zum Papst ver-
fügte, deren Quantität und Qualität aufgrund der dürftigen Quellenlage al-
lerdings nicht eingeschätzt werden können. Ebenso geben die Quellen nicht 
preis, wie sich diese Kontakte, vor allem sein päpstliches Subdiakonat auf P.s 
Zugehörigkeit zur Cappella Palatina auswirkten. Wie im Fall des Berardus ist 
auch hier nicht ersichtlich, in welcher Reihenfolge P. den jeweiligen Status als 
Kaplan bzw. Subdiakon erwarb.381

50. Robertus (1200)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie cappelle Messane clericus, canonicus
Herkunft: –
Familie: Die Verwandtschaft des Robertus erschließt sich aus der einzigen ur-
kundlichen Erwähnung des Kaplans, in der er als nepos einer Witwe namens 
Romana aufgeführt wird.382

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –

378 Vgl. Reg. Inn. III 2, S. 283 Nr. 139 (148): Licet autem, sicut idem archiepiscopus nobis per suas 
litteras intimavit, coniudex ipsius [i. e. P.], antequam partes vocarentur ad causam, viam fuerit 
universe carnis ingressus, ipse nichilominus de consensu partium in causa processit …

379 Vgl. ebd.
380 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1192f.; Neumann, Parteibildungen, S. 127f.
381 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Berardus (Nr. 47).
382 Vgl. Garufi , Tabulario, S. 327f. Nr. 133.
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Ämter: –
Standort/Mobilität: Robertus war als Kaplan der Palastkapelle zu Messina in 
dieser Stadt ansässig.
Finanzielle Ausstattung: Im September 1200 wurde Robertus von seiner Ver-
wandten Romana ein Haus in der Altstadt von Messina übertragen. Darüber 
hinaus scheint Robertus über eine Pfründe im nicht weit von Palermo gele-
genen Scillato verfügt zu haben, über die allerdings keine näheren Informati-
onen vorliegen.383

Nähe zum Herrscher: –

51. Andreas (1200)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regiae cappellae canonicus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Der Kaplan Andreas lässt sich in den Quellen lediglich 
ein einziges Mal nachweisen. Im November 1200 bezeugte er an erster Stelle 
eine Urkunde, mit der der magister regiae doanae de secretis Johannes de Len-
tino Erzbischof Berard von Messina aus Dankbarkeit für dessen nicht näher 
spezifizierte Unterstützung einen Olivenhain schenkte.384 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Die Bezeichnung des Andreas als regiae cappellae cano-
nicus zeigt, dass der Kaplan seinen Dienst in einer Hofkirche und nicht im di-
rekten Umfeld des Herrschers versah. Denkbar wäre aufgrund des Urkunden-
inhalts seine Zuordnung zur Hofkirche von Messina, wenngleich die Cappella 
Palatina als Standort ebenso möglich ist.
Finanzielle Ausstattung: Im August 1200 erhielt Berard von Messina ein von 
Walter von Pagliara vermitteltes Privileg Friedrichs II., mit dem dem Erzbi-
schof gestattet wurde, neue Kanonikate in Messina einzurichten, die aus staat-
lichen Abgaben bepfründet wurden.385 Ob Andreas von dieser Maßnahme 
profitierte bzw. in diesem Zusammenhang als Kanoniker der Hofkirche auf-
genommen wurde, ist aufgrund der dürftigen Quellenlage zu diesem Kaplan 
nicht zu ermitteln.

383 Vgl. ebd.
384 Vgl. Amico/Starrabba, Diplomi, S. 55f. Nr. 42; Schal ler, Hofkapelle, S. 512. Andreas kann 

nicht identisch mit dem gleichnamigen Notar Friedrichs II. sein, da beide das genannte Privileg 
unterschrieben. Zum Notar Andreas vgl. ders . , Kanzlei 1, S. 259f.

385 Vgl. MGH DD F II 17; Kamp, Kirche 3, S. 1020.
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Nähe zum Herrscher: Eine besondere Nähe des Kaplans zum in dieser Zeit 
maßgeblichen Familiarenkolleg, insbesondere zu Berard von Messina, ist aus 
der vorliegenden Quelle nur schwer abzuleiten.386

52. Bartholomeus (1200?–1227)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: cantor, Syracusanus episcopus
Herkunft: Verwandtschaftliche Beziehungen des Bartholomeus weisen nach 
Syrakus; Bartholomeus dürfte daher aus dieser Stadt oder ihrer Umgebung 
stammen.
Familie: Aus der Familie des Bartholomeus sind seine Neffen bezeugt, die of-
fenbar Kleriker bzw. Kanoniker in Syrakus waren.387

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Bartholomeus wirkte vor seiner Erhebung zum Bischof von Syrakus, 
die 1215 vollzogen wurde,388 als Kantor der Cappella Palatina. Folgt man Pir-
ri, so ist Bartholomeus bereits 1200 in dieser Funktion bezeugt.389 Den ersten 
sicheren Beleg finden wir jedoch erst im Juli 1215, als Friedrich II. das auf-
grund der Bischofswahl des Bartholomeus frei gewordene Kantorenamt neu 
besetzte.390 Als Kantor verfügte Bartholomeus über eine Pfründe an der Pa-
lermitaner Palastkirche.391 Sie umfasste Einkünfte an der Mühle von Mona-
chia, die Bartholomeus und dem Kapitel der Palastkapelle zur Verfügung ge-
stellt worden waren. Da Bartholomeus’ Nachfolger Jacobus de Romanis ihm 
nicht nur im Kantorenamt, sondern auch in den Ansprüchen auf die Pfründe 
nachfolgte,392 ist davon auszugehen, dass sie an das Amt des Kantors gebunden 
war und nicht den Privatpersonen Bartholomeus bzw. Jacobus zur Verfügung 
stand. Interessanterweise ist Bartholomeus erst 40 Tage vor seiner Weihe zum 

386 Anders Neumann, Parteibildungen, S. 175, der annimmt, dass Andreas durch Vermittlung 
Walters von Pagliara Kaplan wurde.

387 Vgl. dazu Kamp, Kirche 3, S. 1238f.
388 Zu den Hintergründen der Erhebung des Bartholomeus vgl. ebd., S. 1238.
389 Vgl. Pirr i , Capellae, Sp. 5f.; ders . , Sicilia Sacra 2, S. 1359.
390 Vgl. MGH DD F II 312; Garofalo, Tabularium, S. 46 Nr. 30. Nachfolger des Bartholomeus 

war Jacobus de Romanis (Nr. 66). Bartholomeus könnte nach Dezember 1212 das Kantoren-
amt übernommen haben, da in der Urkunde Friedrichs II., mit der Johannes de Sulmona als 
Kaplan eingesetzt werden sollte, nur das Kapitel, nicht aber, wie in anderen Urkunden, der 
Vorsteher angesprochen wird, so dass das Amt zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch va-
kant war. Vgl. MGH DD F II 179.

391 Ebd. 312.
392 Ebd.: Quare mandamus vobis et precipimus, quatenus ipsum Iacobum canonicum vestrum reci-

pientes stallum ei assignetis cum prebenda et tam de communibus quam de redditibus molendini 
de Monachia, sicut dictus Bartholomeus hactenus percipiebat, integram eidem Iacobo canonico 
vestro detis portionem.
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Bischof von Syrakus zum Subdiakon geweiht worden.393 Daraus folgt, dass das 
Kantorenamt an der Cappella Palatina zumindest in seinem Fall offensichtlich 
keinen bestimmten Weihegrad erforderte. Die Anfänge seiner Bischofszeit wa-
ren überschattet von Widerständen gegen Bartholomeus’ Wahl, die erst Jah-
re später endgültig ausgeräumt werden konnten.394 In den 1220er Jahren lässt 
sich Bartholomeus häufig am Hof Friedrichs II. nachweisen, so dass Kamp 
auf eine „inoffizielle Familiarentätigkeit“ des Bischofs geschlossen hat.395 1226 
oder 1227 ist Bartholomeus gestorben.396 Eine Identität des Bartholomeus mit 
dem gleichnamigen Palermitaner Kanoniker und Archidiakon von Capaccio, 
der vielleicht zudem Kaplan Tankreds von Lecce war, ist unwahrscheinlich, 
da Bartholomeus in der Urkunde Friedrichs II. von 1215 ebenso wenig wie in 
weiteren Quellenzeugnissen mit diesen beiden Ämtern in Verbindung gebracht 
wird.397

Standort/Mobilität: Als Kaplan und Kantor der Cappella Palatina ist Bar-
tholomeus sicher in Palermo anzunehmen. Während seiner Bischofszeit reis-
te er nachweislich im Gefolge des kaiserlichen Hofs nach Catania und Paler-
mo.398 
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Als Bischof von Syrakus scheint Bartholomeus zur en-
geren Umgebung des Königs gezählt zu haben. Folgt man Kamp, Stürner und 
Neumann, so gründete die spätere Beziehung des Syrakusaner Bischofs zum 
Herrscher auf seiner Zeit als Kaplan und Kantor.399 Inwieweit diese Verbin-
dung aber tatsächlich in dieser Zeit grundgelegt wurde, ist schwierig zu sagen, 
da zeitnahe Quellenzeugnisse fehlen, die das Verhältnis zwischen dem jungen 
König und seinem Kaplan klären könnten. Hinzu kommt, dass sich Fried-
rich II. in den Diskussionen um die Rechtmäßigkeit der Bischofserhebung des 
Bartholomeus nicht positionierte, was möglicherweise als Indiz gewertet wer-
den kann, dass der Geistliche erst nach seiner Anerkennung als Bischof bzw. 

393 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1238.
394 Vgl. dazu ebd. 3, S. 1240, der davon ausgeht, dass die Streitigkeiten frühestens 1217, spätestens 

1220 beigelegt wurden.
395 Vgl. ebd. 3, S. 1240.
396 Vgl. dazu Schal ler, Hofkapelle, S. 512; Kamp, Kirche 3, S. 1240.
397 Anders dagegen Kamp, Kirche 3, S. 1239, der eine Identität der beiden Kapläne für möglich 

hält. Vgl. auch die Ausführungen zum namentlich nicht bekannten Kaplan, der 1193 bezeugt 
ist (Nr. 47).

398 Vgl. RI V,1,1, Nr. 1512–1514, 1541, 1553f.
399 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1240; Stürner, Friedrich II. 1, S. 111; Neumann, Parteibildungen, 

S. 174. Zur herrscherlichen Einflussnahme auf Bischofserhebungen vgl. S. 107–112.
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nach der Rückkehr des Kaisers aus Deutschland in das herrscherliche Blickfeld 
geriet.400

53. Guillelmus de Panpilonia (1202)
Name/Beiname: – 
Bezeichnung: regie capelle testis401

Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Guillelmus de Panpilona ist in den Quellen als Zeuge 
in einer Privaturkunde von 1202 greifbar, mit der Robertus faber et burgensis 
Panormi der Kirche SS. Trinità in Palermo mit seiner Habe beitrat.402

Ämter: –
Standort/Mobilität: Als Kleriker der königlichen Kapelle war Guillelmus in 
Palermo ansässig; dort dürfte auch die Privaturkunde ausgestellt worden sein, 
in der er als Zeuge genannt wird.403

Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

54. Johannes de Rogerio (1202)
Name/Beiname: Der Beiname de Rogerio ist ungewöhnlich und findet ein 
weiteres Beispiel lediglich im Notar Thomas de Rogerio, der 1296 im Rah-
men eines Inquisitionsverfahrens genannt ist.404 Ob zwischen ihm und Jo-
hannes verwandtschaftliche Beziehungen bestanden, lässt sich nicht ermitteln. 
Die Überlegung, Johannes de Rogerio mit dem Kaplan Johannes de Regio 
gleichzusetzen,405 der 1230 sicher in den Quellen nachweisbar ist, würde vo-
raussetzen, dass es sich bei beiden Beinamen um Namensvarianten handelt. 
Hierfür lassen sich jedoch keine Anzeichen ausmachen, da Johannes de Regio 
ausschließlich mit diesem Beinamen bezeichnet wird, der zudem auf eine Her-
kunft aus Reggio schließen lässt.406 Diese ist für Johannes de Rogerio jedoch 

400 Schon vor 1220 scheint sich Bartholomeus’ Position als Bischof von Syrakus stabilisiert zu 
haben. Bedenkt man zudem, dass er erst seit 1222, verstärkt seit 1224 im engeren Umfeld Fried-
richs II. nachzuweisen ist, so scheint die Festigung seines Amtes weniger auf den Einfluss 
Friedrichs II. zurückzuführen zu sein. Vgl. etwa RI V,1,1, Nr. 1512, 1541 u. 1590. Anders 
Kamp, Kirche 3, S. 1240, der in dem Kaiser die nachhaltige Integrationsfigur sieht. 

401 Nach Schal ler, Hofkapelle, S. 515, ist testis in clericus oder tertiarius aufzulösen.
402 Mongitore, Sacrae domus, Sp. 14f.
403 Vgl. ebd., Sp. 15.
404 Vgl. dazu Kamp, Kirche 1, S. 366, Anm. 20. 
405 Vgl. Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 128, Anm. 5; daran anknüpfend Neumann, Partei-

bildungen, S. 175, Anm. 772.
406 Vgl. dazu die Ausführungen zu Johannes de Regio (Nr. 89).
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nicht nachweisbar, so dass eine Identität zwischen beiden Kaplänen zweifelhaft 
ist.
Bezeichnung: regie capelle clericus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Juni 1202 erscheint Johannes in einer Privaturkun-
de, mit der Jacobus de Raone de Neapoli eine Schenkung seiner verstorbenen 
Schwester Corbina an die Kirche von Patti erneuerte, als Zeuge.407

Ämter: –
Standort/Mobilität: Das Eschatokoll der Urkunde zeigt an, dass sie durch den 
öffentlichen Notar Goffridus in Palermo ausgestellt wurde.408 Insofern ist Jo-
hannes dort nachweisbar; eine Zugehörigkeit zur Cappella Palatina ist daher 
wahrscheinlich. 
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

55. Golias (1204)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clercius sacristarius sacre regie cappelle sacri palacii Messane
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Golias bezeugte im Mai 1204 eine Privaturkunde, mit 
der Nicolaus Smerdigeni und seine Familie dem Kloster S. Maria de Valle Josa-
phat und dessen Abt Amatus ein Haus in der Nähe des königlichen Palastes in 
Messina schenkten.409

Ämter: Der Bezeichnung des Golias in der Privaturkunde ist zu entnehmen, 
dass er in der Palastkapelle von Messina als Sakristan wirkte. Wann er dieses 
Amt aufnahm und wie lange er dieser Aufgabe nachging, lässt sich nicht sagen, 
da keine weiteren Quellen über diesen Kaplan überliefert sind.
Standort/Mobilität: Golias ist nicht nur in der Palastkapelle nachzuweisen, 
sondern auch im Kloster S. Maria de Valle Josaphat, in dem die genannte Ur-
kunde ausgestellt wurde.410

Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

407 Vgl. Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 126–128 Nr. 4.
408 Vgl. ebd., S. 128 Nr. 4.
409 Vgl. Garufi , Monete, S. 160f. Nr. 7; ders . , Tabulario, S. 328 Nr. 137. Zum Kloster und seiner 

Entstehung vgl. White , Monasticism, S. 211–213.
410 Vgl. Garufi , Monete, S. 161 Nr. 7: … in domo Sancte Marie Magdalene Vallis Iosaphat prope 

civitatem Messane …
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56. Alexander (1208)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: cappellanus et nuncius domini regis
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Alexander wurde im März 1208 mit Briefen Fried-
richs II., des Kanzlers Walter von Pagliara, des Erzbischofs Berard von Messina 
und anderer nach Gaeta geschickt, um eine Abgabe in Höhe von 45.000 Gold-
tarenen einzufordern. Dies bezeugt eine überlieferte Erklärung Alexanders, 
die se Summe von Gaeta in Anwesenheit des dortigen Bischofs Egidius erhal-
ten zu haben.411 Einzuordnen ist die Reise des Kaplans in die Bestrebungen der 
Familiaren um Walter von Pagliara, den Einfluss des Wilhelm Capparone so-
wohl auf Sizilien als auch auf dem süditalienischen Festland nachhaltig zurück-
zudrängen. Dafür spricht nicht nur die eingeforderte Unterstützung Gaetas, 
die finanziellen Handlungsspielraum bedeutete,412 sondern auch die Nennung 
weiterer Personengruppen in Alexanders Erklärung, die Walter von Pagliara 
nachweislich unterstützten: Admiral Wilhelm Porcus und die Bevölkerung der 
Stadt Messina, in die sich die Familiaren zurückgezogen hatten, nachdem Wil-
helm Capparone von Palermo Besitz ergriffen hatte.413

Ämter: –
Standort/Mobilität: Abgesehen von der Reise Alexanders nach Gaeta können 
über die Mobilität des Kaplans keine Aussagen getroffen werden. Die Tatsache 
aber, dass sich das Familiarenkolleg in dieser Zeit in Messina aufhielt und Ale-
xander von ihm als Bote ausgewählt wurde, kann darauf schließen lassen, dass 
der Kaplan an der dortigen Hofkirche ansässig war.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Die Beziehungen Alexanders zu Friedrich II. lassen 
sich auf der Basis des einzigen, genannten Quellenzeugnisses nicht nachvoll-
ziehen. Wohl aber scheint Alexander das Vertrauen der Familiaren, insbeson-
dere Walters von Pagliara, insoweit genossen zu haben, dass ihm die Reise nach 
Gaeta anvertraut werden konnte.414

411 Vgl. CDCajetanus, S. 333f. Nr. 373. Zu Egidius vgl. Kamp, Kirche 1, S. 82–84.
412 Für das Jahr 1208 überliefern etwa die Gesta Innocentii lange andauernde Kämpfe um die 

Burg von Palermo, die Wilhelm Capparone besetzt hatte und für deren Belagerung Walter 
von Pagliaria und seine Verbündete nicht nur personelle, sondern auch finanzielle Ressourcen 
benötigt haben dürften. Vgl. Gesta Innocentii, ed. Migne, c. 40, Sp. 73f.

413 Vgl. CDCajetanus, S. 334 Nr. 373; zu den genannten Personen Neumann, Parteibildungen, 
S. 54f., 91f. 

414 Vgl. auch ebd., S. 175.
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57. Benenatus (1210–1252?)
Name/Beiname: Als Namensvariante ist Beninatus überliefert.415

Bezeichnung: regiae cappellae tertiarius
Herkunft: –
Familie: Nachzuweisen ist aus der Familie des Benenatus lediglich seine Nich-
te Margarete, die im Testament des Kaplans bedacht wurde.416

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Zwei Zeugnisse, ein päpstliches Schreiben von 1210 und das Testament 
des Kaplans von 1230, überliefern, dass Benenatus in der Cappella Palatina als 
tertiarius wirkte.417 Damit war er dafür zuständig, die Einkünfte – ein Drittel 
aus einem Zehnten – zu verwalten, welche der Palastkapelle von der könig-
lichen Kurie zur Verfügung gestellt worden waren.418

Standort/Mobilität: Die Zugehörigkeit zur Palermitaner Palastkapelle veran-
kert Benenatus in dieser Stadt; weitere Aufenthaltsorte des Kaplans sind nicht 
überliefert.
Finanzielle Ausstattung: Im Februar 1210 bestätigte Papst Innozenz III. Be-
nenatus seine Pfründe an der Cappella Palatina.419 Weshalb diese Besitzbestä-
tigung notwendig geworden war, lässt sich anhand des knappen Urkunden-
inhalts nicht ermitteln. Möglicherweise war die Zugehörigkeit des Benenatus 
zur Cappella Palatina erst kurz zuvor erfolgt und wurde durch die besagte 
Urkunde bekräftigt; vielleicht waren seine Ansprüche auf die Pfründe in dieser 
Zeit aber auch umstritten, so dass eine klärende Instanz eingreifen musste.420 
Welche Überlegung auch präferiert wird, auffällig bleibt in diesem Zusammen-
hang, dass nicht – wie öfter nachweisbar – Friedrich II., sondern der Papst 
in der Angelegenheit tätig wurde.421Aus dem Testament des Benenatus, das er 
im Oktober 1230 verfasste, geht hervor, dass der Kaplan über weiteren Besitz 
verfügte, der einen Weinberg mit entsprechendem Zubehör zur Weinherstel-
lung, zwei Häuser und weitere Einkünfte umfasste, die der Kleriker Venutus, 
der Palermitaner Kanoniker Johannes Sacco und seine Nichte Margarete er-

415 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 60 Nr. 44.
416 Vgl. ebd., S. 60f. Nr. 44.
417 Vgl. ebd., S. 45 Nr. 28 u. S. 60f. Nr. 44.
418 Vgl. dazu ausführlich Toomaspoeg, Decimae, S. 513–515.
419 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 45 Nr. 28: Ea propter dilecte in Domino fili tuis precibus an-

nuentes beneficium quod habes in Cappella Regia, sicut illud juste possides et quiete, auctoritate 
tibi apostolica confrmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus.

420 Zur ersten Überlegung vgl. Neumann, Parteibildungen, S. 175, Anm. 768. Dass Benenatus’ 
Ansprüche auf die Pfründe umstritten gewesen sein könnten, wird in der Formulierung an-
gedeutet, der Kaplan besitze das Beneficium rechtmäßig. Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 45 
Nr. 28. 

421 Vgl. zur Pfründeneinweisung von Kaplänen durch den Herrscher vgl. S. 147–154.
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hielten.422 Offenbar hatte Benenatus zuvor bereits eine erste Version des Testa-
ments veranlasst, seine endgültige Besitzaufteilung aber erst 1230 verfügt.423 Im 
Juli 1252 veröffentlichten der Richter Martinus und der gleichnamige Notar 
von Palermo das Dokument, nachdem sie der Kaplan Benevenutus dazu be-
auftragt hatte.424 Benenatus dürfte daher kurz zuvor verstorben sein. Vielleicht 
ist Benenatus mit dem gleichnamigen frater identisch, der 1195 als Zeuge in 
einer Privaturkunde des Paganus de Parisio begegnet.425 Dies würde allerdings 
voraussetzen, dass Benenatus einem Orden beigetreten war, bevor er zum Ka-
plan ernannt wurde bzw. diesem vielleicht auch nach seiner Ernennung zum 
tertiarius weiterhin angehörte. Hierfür finden sich aber weder im päpstlichen 
Schreiben noch in seinem Testament Hinweise, denn an keiner Stelle wird Be-
nenatus hier als frater bezeichnet.426

Nähe zum Herrscher: –

58. Philippus Scillata (1211)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: diaconus, primicerius 
Herkunft: s. Familie
Familie: Philippus stammte, wie sein Beiname anzeigt, aus der Familie der Scil-
lata, die in Salerno ansässig war und bis ins 15. Jahrhundert dort nachweisbar 
ist.427

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Die Nachrichten über Philippus beschränken sich auf eine Privatur-
kunde von 1211, in der er als Diakon und Vorsteher der Palastkapelle von Sa-
lerno erwähnt wird.428

Standort/Mobilität: Außerhalb von Salerno ist Philippus nicht nachzuwei-
sen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

422 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 60f. Nr. 44.
423 Vgl. ebd., S. 61 Nr. 44: … cujus pretium erogetur pro anima mea secundum tenorem primi testa-

menti …
424 Ebd., S. 60 Nr. 44; vgl. auch Biogramm Nr. 147.
425 Vgl. Garufi , Secoli, S. 365f. Nr. 4. Zur möglichen Identität vgl. auch Neumann, Parteibil-

dungen, S. 175, Anm. 768.
426 Das von Neumann (ebd.) angeführte Argument, Benenatus sei ein derart seltener Name, dass 

eine Gleichsetzung beider Personen denkbar sei, bleibt zu berücksichtigen. Andererseits wiegt 
die Nichterwähnung seiner möglichen Ordenszugehörigkeit bzw. -vergangenheit ebenso 
schwer, so dass letztlich nicht entschieden werden kann, ob beide Personen als identisch zu 
betrachten sind.

427 Vgl. zur Familie Prignano, Historia, fol. 15r–18v.
428 Vgl. ebd., fol. 51r. 
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59. Parisius (1211–1237)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: venerabilis Panormitanus electus, dilectus familiaris et fidelis no-
ster, imperialis cappellae panor. clericus, domini regis familiaris
Herkunft: Die verwandtschaftlichen Verhältnisse des Parisius und seine nach-
haltige Anbindung an Palermo deuten darauf hin, dass er aus dieser Stadt 
stammte.
Familie: Über seine Familie liefert Parisius’ Testament Hinweise, das der Ka-
plan im Februar 1237 ausstellen ließ. Hier werden sein Bruder Sanson und die 
Nachkommen seines Verwandten Johannes Longus genannt, die mit finan-
ziellen Einkünften bedacht werden. Johannes selbst war nicht berücksich tigt 
worden, da er zum Zeitpunkt der Testamentserstellung bereits verstorben 
war.429

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Die Quellenzeugnisse zu Parisius als Kaplan Fried-
richs II. sind äußerst spärlich: Lediglich sein Testament und der Eintrag seines 
Todes in das Martyrologium der Cappella Palatina430 geben Hinweise auf die 
Existenz dieses Kaplans; seine Aufgaben und Tätigkeiten in dieser Funktion 
bleiben in beiden Quellen jedoch unscharf. Deutlich greifbarer wird die Per-
son des Parisius erst, wenn man die Überlegung aufgreift, den Kaplan mit dem 
gleichnamigen Elekten von Palermo gleichzusetzen.431 Auch wenn ein unmit-
telbarer Beleg, der den Elekten als Kaplan ausweist, nicht überliefert ist,432 so 
kann doch der Hinweis in einer Urkunde Friedrichs II. vom Januar 1211 als 
Indiz für diese Verbindung gewertet werden. Hier erwähnt der junge Herr-
scher die treuen Dienste des Parisius während seiner Kindheit.433 Da sich diese 
vornehmlich in Palermo abspielte, dürfte der spätere Elekt dort zu verorten 
sein. Seine Zugehörigkeit zur Cappella Palatina und nicht etwa zum Palermi-
taner Domkapitel kann aus der Tatsache erschlossen werden, dass seine Wahl 

429 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 54f. Nr. 40: … Presbitero Sansuno magistro Cappellano panor. 
et fratri suo consanguineis meis tarenos viginti, filiis quondam Johannis Longi consanguineis 
meis tarenos viginti …

430 Vgl. Winkelmann, Reisefrüchte, S. 471f.
431 Vgl. zu dieser Gleichsetzung Kamp, Kirche 3, S. 1127f.; Schal ler, Hofkapelle, S. 519; Neu-

mann, Parteibildungen, S. 174, 183; Stürner, Friedrich II. 1, S. 111.
432 Das Testament des Parisius spielt ebensowenig auf eine Zeit als Elekt an. Dies erklärt sich aber 

vor dem Hintergrund, dass sich Parisius trotz nachhaltiger Unterstützung Friedrichs II. nicht 
als Erzbischof von Palermo durchsetzen konnte und dieser unrühmliche Aspekt im Testament 
vermutlich bewusst verschwiegen wird.

433 MGH DD F II 140: … quod tu, Parisi venerabilis Panorm(itane) electe, dilecte familiaris et 
fidelis noster, … predictis parentibus nostris inclite recordacionis fideliter et devote exhibere 
curastis, obtemptu eciam, quod ab annis teneris tam sedulo quam ferventer nobis et regno no-
stro sinceritatis affectu studuistis fide et opere famulari et quia etiam personas vestras pro nostre 
serenitatis gloria et honore et zelo bone fidei …
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zum Erzbischof umstritten war und vor allem Widerstände vom Palermitaner 
Kanoniker Gentilis de Pretorio formuliert wurden, der sich gegen die Umstän-
de der Wahl, die nicht nach den zwischen Konstanze und Innozenz III. 1198 
vereinbarten Maßstäben frei und kanonisch abgelaufen war, und gegen die Per-
son des Parisius verwahrte.434 
Ämter: Als Elekt von Palermo ist Parisius erstmals in der bereits genannten 
Urkunde Friedrichs II. vom Januar 1211 nachweisbar, mit der ihm die Juden-
schaft von Palermo, der Gerichtsstand über die Juden und die dortige Färberei 
übertragen wurden.435 Zu dieser Zeit gehörte Parisius bereits dem Kreis der 
Familiaren Friedrichs II. an.436 Möglich ist, dass Parisius schon während der 
Vakanz des Erzbischofsstuhls 1208/09 kandidierte, wenngleich Gewissheit in 
dieser Frage nicht zu erlangen ist, da aus den Quellen nur ersichtlich ist, dass 
sich Friedrich II. darum bemühte, seinen Kandidaten in Palermo zu installie-
ren, nicht aber um wen es sich namentlich gehandelt haben könnte.437 
Im April und im Oktober 1211 erhielt Parisius weitere Privilegien, als ihm der 
Zehnt aus den Thunfischereien in Palermo übertragen wurde und Friedrich II. 
der erzbischöflichen Kirche von Palermo seinen besonderen Schutz verlieh 
bzw. ihre Rechte wie Besitzungen umfassend bestätigte.438 Dennoch gelang es 
Parisius nicht, seine Stellung als Elekt von Palermo zu behaupten. Denn Papst 
Innozenz III. leitete aufgrund der an ihn herangetragenen Beschwerden eine 
Untersuchung ein, an deren Ende die formelle Absetzung des Elekten im Mai 
1212 stand.439 Parisius versuchte zunächst mit Rückhalt Friedrichs II. seine Po-
sition zu behaupten. So stellte er noch im Dezember als Elekt eine Anweisung 
an die Cappella Palatina aus, mit der der Notar Johannes de Sulmona in die 
Palastkapelle aufgenommen wurde. Sie kann als Versuch gewertet werden, sei-
ne Ansprüche als Elekt weiterhin geltend zu machen; denn notwendig war das 
Schreiben des Parisius nicht, da Friedrich II. zeitgleich die Cappella Palatina in 

434 Vgl. Inn. Reg. XV, ed. Migne, Sp. 575: Cum nuper Parisius Panormitanus electus cum quibus-
dam ex fautoribus suis in nostra esset praesentia constitutis et Gentiliis de Pretorio concanonicus 
vester contra factum electionis et personam ipsius postularet audiri … Gentilis de Pretorio ist 
nicht zu verwechseln mit dem Kaplan Gentilis de Preturo (Nr. 82). Zu den Vereinbarungen 
zwischen Innozenz III. und Konstanze über die Bischofswahl vgl. MGH DD Ks Dep. 41.

435 MGH DD F II 140.
436 Wann Parisius’ Ernennung zum Familiaren erfolgte, lässt sich den Quellen nicht entnehmen. 

Vgl. als erstes Zeugnis ebd.
437 Vgl. als wichtigstes Quellenzeugnis zu dieser Vakanz Inn. Reg. XI, ed. Migne, Sp. 1523. Dis-

kutiert ist die strittige Frage, ob Parisius bereits 1208/09 Elekt von Palermo war, bei Barra-
clough, Bishop, S. 298–300, 316, Kamp, Kirche 3, S. 1128, und Neumann, Parteibildungen, 
S. 132, Anm. 544.

438 Vgl. MGH DD F II 143 u. 146; Enzensberger, Diplome, S. 459f.
439 Vgl. Inn. Reg. XV, ed. Migne, Sp. 575f.
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dieser Sache angewiesen hatte.440 Langfristig konnte Friedrich II. das päpstliche 
Urteil zu Parisius jedoch nicht ignorieren, wollte er die mit Innozenz III. ge-
troffenen Vereinbarungen zur sizilischen Bischofswahl nicht bewusst verletzen 
und damit die päpstliche Unterstützung bei der Durchsetzung seiner Königs-
herrschaft in Deutschland nachhaltig gefährden.441 Insofern ist es wahrschein-
lich, dass Friedrich II. Parisius den Rückzug in die Cappella Palatina empfahl. 
Dort scheint der Kaplan 1237 verstorben zu sein.442

Standort/Mobilität: Parisius begleitete Friedrich II. auf seinem Zug nach 
Deutschland. Ende April ist er im Umfeld des Herrschers in Rom nachweisbar, 
im Dezember stellte er den Brief an die Cappella Palatina in Worms aus, wo 
sich Friedrich II. ebenfalls befand.443 Ob Parisius den Herrscher anschließend 
noch weiter begleitete oder von dort aus zurück nach Palermo kehrte, bleibt 
ungewiss.
Finanzielle Ausstattung: Aus dem Testament des Parisius von 1237 geht her-
vor, dass der Kaplan nicht nur über ein Haus mit einem kleinen Garten ver-
fügte, sondern auch über Ersparnisse, die er zwischen der Kirche von Palermo, 
der Cappella Palatina und weiteren Kirchen sowie diversen Privatpersonen 
aufteilte.444 Woher diese Einkünfte stammten, ob sie dem Kaplan etwa als Aus-
gleich für seinen endgültigen Rücktritt als Elekt gezahlt wurden, sagt das Te-
stament nichts.
Nähe zum Herrscher: Anders als Bartholomeus scheint Parisius schon vor 
seiner Wahl zum Erzbischof von Palermo, d. h. als Kaplan der Cappella Pala-
tina, über Kontakte zum jungen Herrscher Friedrich II. verfügt zu haben. Sie 
spiegeln sich nicht zuletzt in seiner Erhebung zum Familiar wider, die entwe-

440 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 41 Nr. 20 (zum Dezember 1212). Denkbar ist, dass sich Parisius 
mit dieser Urkunde nachhaltig beim Herrscher für die Interessen des Johannes de Sulmona 
einzusetzen versuchte. Vgl. dazu Koch, Urkunden, S. 342, insb. Anm. 25.

441 Im Februar 1212 hatten Friedrich II. und Innozenz III. bereits über die sizilischen Bischofs-
wahlen verhandelt. Friedrich verpflichtete sich u. a., die freie kanonische Wahl einzuhalten, die 
im Fall des Parisius nicht erfolgte war. Vgl. MGH DD F II 150. Zur Bedeutung des Papstes für 
Friedrichs II. Zug nach Deutschland vgl. Stürner, Friedrich II. 1, S. 143f.

442 Das Martyrologium der Cappella Palatina nennt nur Tag und Monat, nicht aber das Todesjahr 
des Parisius. Vgl. Winkelmann, Reisefrüchte, S. 471: 14 kal. mart. Eodem die obiit domi-
nus Parisius clericus capelle regie Panorm. … Da das Testament des Parisius ebenfalls auf den 
16. Februar des Jahres 1237 ausgestellt ist, liegt die Überlegung nahe, dessen Veröffentlichung 
am Todestag anzunehmen.

443 Parisius’ Aufenthalt in Rom erschließt sich über das bereits erwähnte Schreiben Innozenz’ III. 
vom Mai 1212, mit dem der Papst dem Kapitel von Palermo anzeigte, dass er die gegen den 
Elekten erhobenen Vorwürfe geprüft und Parisius’ Absetzung entschieden habe. Vgl. Inn. Reg. 
XV, ed. Migne, Sp. 575f. Zu Parisius’ Aufenthalt in Worms vgl. MGH DD F II 179; Garofa-
lo, Tabularium, S. 41 Nr. 20.

444 Vgl. ebd., S. 54f. Nr. 40.
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der vor oder im Umfeld der Wahl zum Erzbischof erfolgt sein muss.445 Wie 
sich die Beziehungen zu Friedrich II. nach Parisius’ Rückzug in die Cappella 
Palatina gestalteten, muss offen bleiben. Als Familiar begegnet Parisius zuletzt 
im Dezember 1212.446 

60. Georg Nicoxia (1212)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: presbiter
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Troina ist Georg Nicoxia nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Im November 1212 erließ Friedrich II. auf seiner 
Reise durch Deutschland wahrscheinlich in Worms ein Mandat, mit dem das 
Kapitel der Kirche S. Maria in Troina aufgefordert wurde, Kanonikat und Ka-
pellanat des Georg Nicoxia an Nicolaus de Avenia neu zu vergeben, da der Ka-
plan kurz zuvor verstorben war.447 Wie lange Georg Nicoxia bereits in Troina 
gewirkt hatte, kann nicht angegeben werden, da keine weiteren Nachrichten 
über diesen Kaplan vorliegen.448 Festzuhalten bleibt aber, dass die ausdrück-
liche Verbindung von Kanonikerpräbende und Kapellenzugehörigkeit in den 
überlieferten Quellen erstmals mit dem vorliegenden Mandat dokumentiert 
wird.
Nähe zum Herrscher: –

61. Nicolaus de Avenia (1212)
Name/Beiname: Folgt man Schaller, so ist Nicolaus vielleicht mit dem in den 
1230er und 1240er Jahren mehrfach bezeugten Nicolaus de Trayna identisch, 
der wohl griechischer Herkunft war.449 Problematisch ist bei dieser Identifizie-
rung allerdings, dass Nicolaus de Trayna nirgends als Kaplan bezeichnet wird 
oder eine Verbindung zur Marienkirche in Troina hergestellt wird.450 Insofern 

445 Zum Vergleich Bartholomeus (Nr. 52).
446 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 41 Nr. 20; Schadek, Familiaren, S. 222, Anm. 82.
447 Vgl. MGH DD F II 178.
448 Neumann, Parteibildungen, S. 176, zieht in Betracht, dass Georg Nicoxia der Hofkirche be-

reits 1208 angehört haben könnte, kann aber aufgrund der Quellenlage hierfür keinen schlüs-
sigen Hinweis liefern.

449 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 511; zur möglichen griechischen Herkunft von Falkenhau-
sen, Friedrich II., S. 248f. 

450 Vgl. etwa die Urkunde Friedrichs II. vom Dezember 1245, in der Nicolaus de Trayna ohne eine 
weitere Bezeichnung als Zeuge genannt wird: Acta 1, ed. Winkelmann, S. 337f. Nr. 385. 
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ist eine Identität beider Personen nicht auszuschließen, aber eher unwahr-
scheinlich.
Bezeichnung: clericus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Sollte Nicolaus de Avenia mit dem genannten Nico-
laus de Trayna identisch sein, dann geleitete der Kaplan 1239 eine Gesandt-
schaft des byzantinischen Kaisers Michael Komnenos zu Friedrich II.451

Ämter: –
Standort/Mobilität: Nicolaus de Avenia ist nur in Troina bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Friedrich II. besetzte die nach dem Tod des Georg 
Nicoxia frei gewordene Kanonikats- und Kaplanatsstelle an der Marienkirche 
zu Troina im November 1212 mit Nicolaus de Avenia.452 Weitere Informati-
onen liegen über den Kaplan nicht vor.
Nähe zum Herrscher: –

62. Gratian (1212)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: magister
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Gratian ist nur in Palermo bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Im Dezember 1212 ließ Friedrich II. das Kanonikat 
des Gratian durch Johannes de Sulmona neu besetzen. Weshalb die Pfründe frei 
wurde, geht aus dem Wortlaut des Mandats ebenso wenig hervor wie aus der 
gleichzeitig erfolgten Anweisung des Elekten Parisius von Palermo, Johannes 
in die Palastkapelle aufzunehmen. In beiden Quellen wird lediglich im Sinne 
der Besitzverhältnisse darauf verwiesen, dass Gratian einst (olim) diese Pfründe 
besessen habe.453 Ob der Kaplan zum Zeitpunkt der Neuvergabe verstorben 

451 Vgl. RI V,1,1, Nr. 2634; Schal ler, Hofkapelle, S. 518, 509, der die Begleitung der Gesandt-
schaft durch Nicolaus als möglich, dann wieder als gesichert ansieht.

452 Vgl. MGH DD F II 178.
453 Vgl. MGH DD F II 179: … concessimus ei locum et stallum, quem olim magister Gracianus 

habuit in ipsa cappella nostra Panormi. Garofalo, Tabularium, S. 41 Nr. 20: … Dominus no-
ster Serenissimus Rex de gratia sua concessit Joanni de Sulmona … locum et stallum, quem olim 
Magister Gratianus in eadem Cappella Regia noscitur habuisse. Zu Parisius vgl. Biogramm Nr. 
59.
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war oder aus anderen Gründen seinen Anspruch auf das Kanonikat verlor, lässt 
sich nicht ermitteln, da der Begriff olim in diesem Zusammenhang zu unscharf 
ist und keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Lebens- und Kaplanszeit des 
Gratian zulässt.454 
Nähe zum Herrscher: –

63. Johannes de Sulmona (1212–1221)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: notarius et fidelius noster
Herkunft: Johannes stammte aus Sulmona in den Abruzzen.455

Familie: Eine Verwandtschaft zum Kanoniker Bernardus von Sulmona, der 
einen Pfründenprozess mit dem dortigen Kapitel führte, ist nicht auszuschlie-
ßen, wenngleich eindeutige Quellenzeugnisse für diese Verbindung fehlen.456

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Johannes lässt sich als Notar Friedrichs II. erstmals in 
einer Urkunde vom März 1212 nachweisen, mit der dem Johanniterhospital 
von Messina das casale Milici bestätigt wurde.457 Wenig später, im April dessel-
ben Jahres, wird Johannes erneut als Notar in einer Urkunde Friedrichs II. auf-
geführt, die den Leuten von Lanciano Privilegien sowie Reichsunmittelbarkeit 
zusicherte.458 Seine Verdienste als Notar werden auch im Mandat Friedrichs II. 
angesprochen, mit dem Johannes de Sulmona im Dezember 1212 ein Kanoni-
kat an der Cappella Palatina verliehen wurde.459 In der Folgezeit ist Johannes 
in den Quellen nicht mehr nachweisbar. Erst im Februar 1221 stellte er noch 
einmal als Notar eine Urkunde Friedrichs II. aus, die Abt Roger von Casamari 

454 Neumann, Parteibildungen, S. 174f., Anm. 768, nimmt an, dass Gratian 1212 noch am Leben 
war und möglicherweise mit Gratian, dem Archidiakon von Bologna, gleichzusetzen ist, der in 
den 1220er Jahren im Umfeld des Kardinallegaten Hugo von Ostia nachweisbar ist. Für diese 
These lassen sich jedoch keinerlei Anhaltspunkte finden. Ebenso wenig lässt sich die Vermu-
tung Neumanns verifizieren, Gratian sei bereits 1208 Kaplan Friedrichs II. gewesen. Vgl. ebd., 
S. 174.

455 Vgl. dazu Heupel , Grosshof, S. 33; Schal ler, Kanzlei 1, S. 271.
456 Zu Bernardus vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1139, Anm. 219.
457 Vgl. MGH DD F II 154.
458 Vgl. ebd. 164. Inhalt und Überlieferung der Urkunde sind teilweise zweifelhaft, ihre Zuschrei-

bung zu Johannes de Sulmona jedoch unverdächtig.
459 Vgl. ebd. 179; Garofalo, Tabularium, S. 42 Nr. 21 (zu 1198). Bestätigt wurde die Entschei-

dung Friedrichs II. durch den Elekten Parisius von Palermo, der die Cappella Palatina anwies, 
Johannes de Sulmona in seine Pfründe einzuweisen. Es handelte sich dabei um die frei gewor-
dene Pfründe, die der Kaplan Gratian zuvor inne gehabt hatte. Vgl. dazu auch die Ausführun-
gen zu Gratian (Nr. 62) und zu Parisius (Nr. 59). Anzunehmen ist, dass Johannes de Sulmona 
die Anweisung Friedrichs II. selbst ausstellte. Vgl. dazu die Vorbemerkung zu MGH DD F 
II 179.
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die Privilegien seines Klosters restituierte.460 Über seine Tätigkeiten als Kaplan 
sind keine Informationen in den Quellen überliefert. Lediglich die Verleihung 
des Kanonikats an der Cappella Palatina erschließt Johannes de Sulmona als 
Kaplan Friedrichs II.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Johannes gehört zu den Notaren, die Friedrich II. auf 
seiner Reise nach Deutschland begleiteten. So ist er anhand der von ihm aus-
gestellten Urkunden nicht nur auf Sizilien (Messina), sondern auch auf dem 
festländischen Italien (Salerno, Rom) und in Worms nachweisbar.461 Wie lange 
Johannes den König nach 1212 in Deutschland begleitete, ist unklar, da der 
Kaplan und Notar erst wieder 1221 bezeugt ist. Denkbar ist aber, dass er im 
Frühjahr 1213 wieder ins Königreich Sizilien zurückkehrte, um sein Kanonikat 
an der Cappella Palatina anzutreten.462

Finanzielle Ausstattung: Johannes de Sulmona verfügt in der Nachfolge des 
Gratian über eine Pfründe. Wie hoch diese dotiert war, ist jedoch unbekannt.
Nähe zum Herrscher: Die Tatsache, dass Johannes de Sulmona Friedrich II. 
auf seiner unsicheren Reise nach Deutschland begleitete und dabei zu einer 
kleinen Gruppe von ausgesuchtem Kanzleipersonal gehörte,463 deutet auf eine 
nicht zu unterschätzende Herrschernähe des Kaplans hin. Ob Friedrich II. die 
Anwesenheit des Johannes zum Anlass nahm, ihn für seine Dienste zu entloh-
nen, oder ob die Verleihung des Kanonikats an der Cappella Palatina von Jo-
hannes an den König herangetragen wurde, geht aus dem Mandat nicht direkt 
hervor.464 In der Folgezeit ist Johannes im Umfeld Friedrichs II. für mehrere 
Jahre nicht mehr nachweisbar. Aufgrund des Schweigens der Quellen bleibt 
diese Phase in der Biographie des Johannes unscharf, auch wenn nicht auszu-
schließen ist, dass sich Johannes in dieser Zeit in der Cappella Palatina aufhielt, 
bevor er 1221 wieder mit Kanzleiaufgaben betraut wurde.

460 Vgl. HB 2, 1, S. 116–118. Vgl. dazu auch Zinsmaier, Reichskanzlei, S. 143.
461 Vgl. MGH DD F II 154, 164, 179; HB 2,1, S. 116–118.
462 Alternativ hätte Johannes auch seinen nuntius ins Regnum Siciliae schicken können. Vgl. 

MGH DD F II 179: Quare fidelitati vestre precipiendo mandamus, quatenus predicto notario 
vel eius nuntio predictum locum et stallum receptis his litteris assignetis, sicut confiditis de gratia 
nostra.

463 Außer Johannes de Sulmona reiste nur Andreas Logotheta sicher bis nach Deutschland mit. 
Bonushomo de Gaeta begleitete Friedrich II. bis Gaeta, Philippus de Matera ist lediglich in 
Genua bezeugt, Petrus de Salerno und Johannes de Arcangelo sind nur in Rom nachweisbar. 
Vgl. Koch, Zur Kanzleiarbeit, S. 733.

464 Vgl. hierzu S. 225f.
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64. Petrus de Moraldo (1213)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: presbyter, cappellanus ecclesiae nostrae divae Mariae intus 
Castrum Civitatis Messane
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im April 1213 ließ Konstanze, die erste Ehefrau Fried-
richs II., als Regentin des Königreichs Sizilien eine Urkunde ausstellen, mit der 
Petrus’ rechtliche Stellung als Kaplan der Marienkirche zu Messina bestätigt 
wurde. Aus ihr geht hervor, dass der Erzbischof Berard von Messina und sein 
Generalvikar versucht hatten, den Kaplan ihrer Jurisdiktion zu unterwerfen. 
Konstanze betonte in ihrer Urkunde jedoch, dass Petrus de Moraldo als Ka-
plan – wie alle anderen Kapläne sizilischer Burgen – allein dem magister cappel-
lanus rechtlich unterstellt war.465 Schaller hat in dieser Nachricht ein „sicheres 
Zeugnis für die Existenz eines Magister Capellanus“ gesehen, den er als Leiter 
der Hofkirche verstanden wissen wollte.466 Betrachtet man die Urkunde, die 
nur über das Tabularium Garofalos von 1835 überliefert ist, aber noch einmal 
genauer, so fallen zumindest zwei Begriffe ins Auge, die ungewöhnlich sind. 
Zum einen wird Berard weder mit Namen noch als Familiar bezeichnet, son-
dern nur mit seinem Amtstitel (venerabilis Messanensis archiepiscopus) angege-
ben – eine Bezeichnung, die völlig ungewöhnlich ist, wenn man die Urkunden 
Friedrichs II. als Vergleichsbasis heranzieht, in denen Berard ausnahmslos mit 
Namen und Familiarentitel (Berardus venerabilis Messanensis archiepiscopus, 
dilectus familiaris et fidelis noster) genannt ist.467 Zum anderen ist der Begriff 
des vicarius generalis für diese Zeit noch ungebräuchlich, da sich frühestens 
unter Honorius III. erste Hinweise für diese Bezeichnung eines dem Bischof 
oder Erzbischof beigeordneten Prokurators finden lassen.468 Auszuschließen 
ist selbstverständlich nicht, dass es sich bei der vorliegenden Urkunde um ei-
nen der ersten Belege für diese terminologische Verbindung von vicarius und 

465 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 46 Nr. 29: Hinc est quod cum Presbyter Petrus de Moraldo 
Cappellanus Ecclesiae nostrae Divae Mariae intus Castrum Civitatis Messanae extructae nobis 
repraesentavit quod Venerabilis Messanensis Archiepiscopus ejusque Vicarius Generalis non ad-
vertens ipsum Presbyterum ratione dictae ejus Ecclesiae sub cura, et gubernatione Venerabilis 
Magistri Cappellani existere, sicut caeteri Cappellani aliorum Castrorum nostrorum Regni Sici-
liae …

466 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 502.
467 Vgl. MGH DD F II 17, 33, 83, 153.
468 Vgl. als frühesten Beleg für diese Wendung eine Dekretale Honorius’ III., die in den Liber 

extra eingegangen ist: X. 1.38.9, ed. Friedberg, Corpus, Sp. 216: … vos vicarios suos et procu-
ratores constituerit … Zum zeitlichen Einsetzen dieser Bezeichnung auch Fournier, Origine, 
S. 312–322 (allerdings mit Schwerpunkt auf Frankreich); Heckmann, Stellvertreter, S. 331.
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generalis handelt, da die Begriffe schon vor Honorius’ Dekretale hätten ver-
wendet werden können. Allerdings ist diese Bezeichnung weder in Quellen, 
die das Erzbistum Messina betreffen, noch bei den Herrscherurkunden der 
sizilischen Könige geläufig – und das auch noch nach Erscheinen der päpst-
lichen Dekretale.469 Es würde sicher zu weit führen, allein aus diesen Auffäl-
ligkeiten die Echtheit der Urkunde grundsätzlich in Zweifel zu ziehen, doch 
bleibt zu fragen, ob nicht gerade hinsichtlich der verwendeten Terminologien 
nachträglich Veränderungen vorgenommen wurden, die aus der Kenntnis spä-
terer Bezeichnungen bzw. dem verlorenen Wissen um die Namen der dama-
ligen Amtsinhaber gespeist waren. Diese Überlegung könnte auch auf die Pas-
sage zu übertragen sein, Petrus de Moraldo sei allein dem magister capellanus 
unterstellt gewesen, da diese von Schaller aufgegriffene Vorstellung von einer 
hierarchisierten Hofkirche erst in nachstaufischer Zeit begrifflich fixiert wur-
de470 und sich keine weiteren Hinweise finden lassen, dass in der Stauferzeit ein 
magister capellanus als Leiter einer Hofkirche, geschweige denn der Hofkapel-
le insgesamt fungierte.471

Ämter: –
Standort/Mobilität: Petrus de Moraldus ist nur in Messina nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

65. Gerardus Rivarius (1213)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: domnus, capellanus regalis curie
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Gerardus Rivarius wird einzig in der zeitgenössischen 
Chronik des Cremoneser Bischofs Sicardus erwähnt, der vermerkt, dass der 
Kaplan anwesend war, als Bischof Friedrich von Trient, der Legat und Vikar 
Friedrichs II., im Mai 1213 den Bann über mehrere lombardische Städte ver-
kündete.472 Der Bann reagierte auf die nachhaltige Weigerung Mailands und der 

469 Diesen Befund hat eine Durchsicht der Urkunden Friedrichs II. (vgl. MGH DD F II) sowie 
der Urkunden, die das Erzbistum Messina betreffen (vgl. Amico/Starrabba, Diplomi), er-
geben. 

470 Vgl. bereits Di Chiara, Capella, S. 181. 
471 Vgl. dazu S. 71–74.
472 Vgl. Sicard von Cremona, Chronik, ed. Holder-Egger, S. 56. Friedrich von Trient war 

im Februar zuvor zum Legaten und Vikar Friedrichs II. im Gebiet der Lombardei, der Vero-
nesischen Mark, Tusziens und in der Romagna ernannt worden, nachdem er die sichere Reise 
des jungen Königs durch Oberitalien ermöglicht hatte. Vgl. MGH DD F II 192; Heckmann, 
Stellvertreter, S. 348f.
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mit ihr verbündeten Städte, Friedrich II. als römisch-deutschen König anzuer-
kennen und die Paveser Bürger, die im Sommer 1212 nach erfolglosem Vorge-
hen gegen den jungen König gefangen genommen worden waren, wieder frei-
zulassen.473 In der entsprechenden Urkunde Friedrichs von Trient wird Gerar-
dus namentlich nicht erwähnt, allerdings muss dies nicht der chronikalischen 
Angabe widersprechen, da in der Urkunde explizit auf die Anwesenheit wei-
terer Personen (aliorum multorum) verwiesen wird, zu denen auch Gerardus 
gezählt haben dürfte.474 Außerdem war Bischof Sicardus von Cremona selbst 
zugegen, als Friedrich von Trient den Bann verkündete, so dass die Angaben in 
seiner Chronik als glaubwürdig einzuschätzen sind. Weshalb Gerardus zu den 
Anwesenden gehörte, geht weder aus der Urkunde noch aus dem Chronikein-
trag hervor.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Da Friedrich von Trient den Bann gegenüber Mailand 
und ihre Verbündeten in Cremona verhängen ließ und dort auch seine Urkun-
de ausgestellt wurde, ist Gerardus in dieser Stadt zu verorten.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

66. Jacobus de Romanis (1215–1218)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: canonicus
Herkunft: Der Beiname des Jacobus und sein familiärer Hintergrund lassen 
darauf schließen, dass der Kaplan aus Rom oder Umgebung stammte. 
Familie: Jacobus war der Sohn des Mattheus, der 1215 als stadtrömischer 
Konsul sowie als Graf von Conza und Carinola bezeugt ist.475 Heinrich VI. 
hatte die Grafschaften 1194/95 Leo de Monumento, einem Verwandten des 
Matheus, zum Dank für seine Verdienste um die staufische Italienpolitik ver-
liehen.476 Zwischen 1226 und 1230 führte ein weiterer Verwandter namens 
Octavian de Monumento den Grafentitel weiter.477 Sein Sohn Johannes war 

473 Vgl. dazu Stürner, Friedrich II. 1, S. 148–150.
474 Vgl. Acta, ed. Böhmer, S. 636f. Nr. 926.
475 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 47 Nr. 31: … Matthaeo de movimento Consuli Romanorum, 

et Comiti Corsiae, et Calinensis … Schal ler, Hofkapelle, S. 513, löst den Beinamen de Movi-
mento in de Monumento auf. Der Titel comes Corsiae et Calinensis ist zu korrigieren in comes 
Consiae et Calinensis. In der Urkunde Friedrichs II., mit der Jacobus als Kaplan der Cappella 
Palatina eingesetzt wurde, wird Mattheus mit dem Beinamen de Romanis belegt, so dass hier-
aus die verwandtschaftlichen Verhältnisse eindeutig nachgewiesen werden können. Vgl. MGH 
DD F II 312: … Iacobum filium Matthei de Romanis …

476 Vgl. S. 219.
477 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 53 Nr. 39. Zu Octavian, dessen Titel bei Garofalo mit comes 

Coxiae et Caleni aufgelöst wird, vgl. auch Kamp, Kirche 1, S. 162.
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Kaplan Friedrichs II. und wurde 1252 zum Bischof von Cassano gewählt.478 
Das familiäre Umfeld des Iacobus lässt sich jedoch nicht nur in Conza und Ca-
rinola nachweisen, sondern führt mit den Tätigkeiten des Leo und Matheus als 
consules Romanorum auch nach Rom. Hier wirkte zudem ein Cousin des Leo 
de Monumento namens Octavian zunächst als Kardinaldiakon von SS. Sergio 
e Bacco, bevor er 1189 durch Clemens III. zum Kardinalbischof von Ostia 
und Velletri erhoben wurde.479 Über seinen Tod 1206 hinaus scheinen Verbin-
dungen der Familie de Monumento zu einzelnen Kardinälen weiter bestanden 
zu haben, denn nur so erklärt sich, dass ein weiterer Octavian († 1232), der ein 
Vetter Innozenz’ III. war und seinem gleichnamigen Vorgänger als Kardinaldi-
akon von SS. Sergio e Bacco folgte, 1215 an das Kapitel der Cappella Palatina 
schrieb und sich für die Bepfründung des Jacobus einsetzte.480 
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Im Juli 1215 teilte Friedrich II. dem Kapitel der Cappella Palatina mit, 
dass er die Pfründe des ehemaligen Kantors Bartholomeus, welche durch des-
sen Erhebung zum Bischof von Syrakus frei geworden war, an Jacobus de Ro-
manis vergeben habe.481 Mit dieser Verleihung war auch die Übertragung des an 
die Pfründe gekoppelten Kantorenamts an Jacobus verbunden, wenngleich das 
Mandat Friedrichs II. diesen Umstand nicht explizit festlegt.482 1218 scheint 
Jacobus de Romanis sein Amt nicht mehr geführt zu haben, da in einem Schrei-
ben Friedrichs II. der succentor der Cappella Palatina und nicht Jacobus als 
Kantor angewiesen wird, Johannes de Pantarca seine monatlichen Einkünfte 
auszubezahlen.483 Das Kantorenamt dürfte demnach 1218 vakant gewesen und 
erst 1219 mit Gualfredus wieder neu besetzt worden sein.484

Standort/Mobilität: Weitere Aufenthalte des Jacobus außerhalb von Palermo 
sind nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: s. Ämter
Nähe zum Herrscher: Das knappe Mandat des Herrschers gibt keine Aus-
kunft über die Gründe, die Friedrich II. zur Erhebung des Jacobus als neuen 
Kantor bewogen haben könnten. Anzunehmen ist aber, dass die familiäre Her-
kunft des Jacobus eine Rolle bei der Entscheidung für diesen Kaplan spielte, auf 

478 Vgl. dazu die Ausführungen zu Johannes Fortisbrachii de Urbe (Nr. 93).
479 Vgl. Maleczek, Papst, S. 80–83.
480 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 47 Nr. 31. Kamp, Kirche 2, S. 945, Anm. 55, hat die Überlie-

ferung dieses Schreibens als „nicht ganz widerspruchsfrei“ eingestuft, jedoch keine grundsätz-
lichen Zweifel an dessen Echtheit geäußert. Zu Octavian vgl. Maleczek, Papst, S. 163.

481 Vgl. MGH DD F II 312 und die Ausführungen zu Bartholomeus (Nr. 52).
482 Zum Zusammenhang von Pfründen- und Amtsverleihung vgl. auch die Ausführungen zu Bar-

tholomeus (Nr. 52).
483 Vgl. MGH DD F II 457 und die Ausführungen zu N.N. (Nr. 69).
484 Vgl. hierzu die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77).
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die auch das Schreiben des Kardinaldiakons Octavian ausdrücklich verweist.485 
Friedrich II. könnte in der Ernennung des Jacobus eine Möglichkeit gesehen 
haben, Verbindungen seines Vaters zu dieser in Rom und Kampanien ansäs-
sigen Familie weiterzuführen.486 Wie sich das Verhältnis zwischen Herrscher 
und Kaplan in der Folgezeit gestaltete, lässt sich aufgrund fehlender Quellen-
zeugnisse nicht sagen.

67. Matheus Philosophus (1217–1221)
Name/Beiname: s. Studium/Bildung
Bezeichnung: regius scriniarius, Crotoniensis archidiaconus, magister, philoso-
phus, interpres et familiaris noster [i. e. pape], scriptor et interpres noster [i. e. 
pape], subdiaconus et cappellanus noster [i. e. pape]
Bemerkenswert ist, dass Matheus’ Amt als Vorsteher der Kirche S. Maria 
dell’Ammiraglio den einzigen Hinweis auf seine Zugehörigkeit zu der Gemein-
schaft der Kapläne Friedrichs II. liefert.487 Die Kirche war im 12. Jahrhundert 
als Priorat der Palermitaner Palastkapelle unterstellt worden und fungierte da-
her als königliche Hofkirche, wie eine Urkunde Papst Honorius’ III. von 1221 
dokumentiert.488 Allein über die Bezeichnungen des Matheus Philosophus ist 
sein Status als Kaplan nicht nachweisbar, da er ausschließlich als päpstlicher 
Kaplan, nirgends aber als capellanus Friedrichs II. bezeichnet wird.
Herkunft: –
Familie: Aufgrund seiner Tätigkeiten und seiner nachweisbaren Griechisch-
kenntnisse dürfte Matheus Philosophus aus einer Familie gestammt haben, die 
griechischer Herkunft, seit Generationen aber in Süditalien ansässig war.489 
Studium/Bildung: Matheus gehört zu den wenigen Kaplänen der Frühzeit 
Friedrichs II., bei denen ein absolviertes Studium als gesichert vorausgesetzt 
werden kann. Nicht nur sein magister-Titel, der für sich genommen wenig aus-

485 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 47 Nr. 31. Die Stellungnahme eines Kardinaldiakons zur Äm-
ter- und Pfründenbesetzung an einer sizilischen Hofkirche ist in der Gesamtschau der Ka-
planseinsetzungen völlig singulär und könnte ein weiteres Indiz dafür liefern, dass Jacobus’ 
familiäre Herkunft und Verbindungen nach Rom von Bedeutung waren.

486 Vgl. S. 219f. 
487 Vgl. dazu S. 37f. Die Überlegung von Schal ler, Hofkapelle, S. 507, Matheus’ Zugehörigkeit 

zur Kapelle Friedrichs II. indirekt damit zu begründen, dass er als scriniarius das Urkunden-
archiv leitete, das in der normannischen Zeit zur capella des Königs gehörte, führt an dieser 
Stelle nicht weiter, weil unter Friedrich II. auch Nichtkapläne dieses Amt einnehmen konnten. 
So etwa Philippus de Matera, der gegen Carafa, Capella, S. 57, nicht als Kaplan Friedrichs II. 
gewertet werden kann, da keine Quellenzeugnisse vorliegen, die diese These stützen könnten. 
Kritisch zu Carafa bereits Schal ler, Hofkapelle, S. 519. Zur Verbindung von Archiv und Hof-
kapelle in normannischer Zeit vgl. Klewitz, Cancellaria, S. 70.

488 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 49f. Nr. 36: … Capellam regiam Sancte Marie de Ammirato in 
Civitate Panormi …

489 Vgl. von Falkenhausen, Friedrich II., S. 248f.
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sagekräftig ist,490 sondern vor allem sein Beiname Philosophus zeigen dies an. 
Damit wurden grundsätzlich Gelehrte bezeichnet, die als scholastici oder als 
magistri scholarum tätig waren und damit eine Lehrtätigkeit etwa an Kathe-
dralschulen ausübten.491 Für das normannische und staufische Süditalien lässt 
sich der Begriff philosophus weiter präzisieren: jilósojoi wirkten hier, in by-
zantinischer Tradition stehend, als Lehrer für Philosophie und Rhetorik und 
waren in der Regel griechischer Herkunft.492 Indizien deuten darauf hin, dass 
sich im Palermo des 12. Jahrhunderts eine Philosophie-Schule etabliert hatte, 
die mit der Kirche S. Maria dell’Ammiraglio in Verbindung gebracht werden 
kann.493 In den 1170er Jahren wurde beispielsweise deren Prior Johannes in den 
Quellen mehrfach als philosophus bezeichnet.494 Und Matheus Philosophus, 
der seit 1217 als Rektor dieser Kirche bezeugt ist, könnte dort ebenfalls seine 
Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Wo Matheus zuvor seine Kenntnisse erwarb, ist 
nicht bekannt. Denkbar wäre, dass er bereits vor seiner Ernennung zum Prior 
dem dortigen Klerus angehörte und auch dort studierte. 
Erklärungsbedürftig bleibt bei dieser Überlegung allerdings der magister-Titel, 
den Matheus vor allem in den Quellen führte, die aus dem lateinischen, ins-
besondere päpstlichen Umfeld stammen.495 Er würde in seinem engsten Be-
deutungssinn darauf hindeuten, dass Matheus an einer Universität studierte. 
Aufgrund seiner anzunehmenden griechischen Herkunft und der in Palermo 
wahrscheinlich zu verortenden griechischen Philosophie-Schule ist dies aller-
dings weniger wahrscheinlich. Plausibler erscheint es, den magister-Begriff in 
diesem Fall weniger eingeschränkt zu verstehen. Er ließe sich – gerade vor dem 
Hintergrund seiner Verwendung in den päpstlichen Schreiben – als Heraus-
stellung der Gelehrsamkeit des Matheus verstehen, von der nicht zuletzt Ho-
norius III. selbst profitierte, wenn er ihn als Übersetzer aus dem Griechischen 
heranzog.
Aufgaben/Tätigkeiten: Den ersten sicheren Beleg für Matheus’ Tätigkeiten 
finden wir im Jahr 1216,496 als er gemeinsam mit dem Bischof Johannes von 

490 Vgl. dazu S. 71.
491 Vgl. Schal ler, Kanzlei 1, S. 228.
492 Vgl. von Falkenhausen, Friedrich II., S. 242f.
493 Vgl. ebd., S. 241f.
494 Zu Johannes vgl. Garofalo, Tabularium, S. 28–38 Nr. 13–16; Cusa, Diplomi, S. 80f. Nr. 10.
495 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 476 Nr. 593; Garofalo, Tabularium, S. 48–50 Nr. 33–36. 

Matheus’ Vorgänger Johannes wird hingegen ausschließlich als philosophus bezeichnet; der ma-
gister-Titel begegnet bei ihm nicht. Vgl. die bereits erwähnten Quellenbelege bei Garofalo, 
Tabularium, S. 28–38 Nr. 13–16; Cusa, Diplomi, S. 80f. Nr. 10.

496 Schal ler, Kanzlei und Hofkapelle, S. 88, nimmt an, dass Matheus Philosophus im Jahr 1214 
als Notar Friedrichs II. gewirkt hat. Hierfür findet sich allerdings kein Quellenbeleg. Auch im 
Inventar der Cappella Palatina, auf das sich Schal ler, Kanzlei 1, S. 228, und in Anlehnung an 
ihn Koch, Einfluß, S. 327, bezogen haben, um eine Notarstätigkeit des Matheus nachzuwei-
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Crotone und einem päpstlichen Kaplan namens Alatrinus einen Streit zwi-
schen dem griechischen Archimandriten von Messina und dem Leprosenhaus 
von Catona schlichten sollte.497 Weniger seine Stellung als königlicher Archivar 
als vielmehr seine Position als Archidiakon von Crotone dürften Honorius III. 
dazu bewogen haben, Matheus mit in das Entscheidungsgremium aufzuneh-
men. In den folgenden Jahren intensivierten sich die Beziehungen des Kaplans 
zur päpstlichen Kurie. So ist er als Familiar des Papstes und als päpstlicher 
Skriptor sowie Übersetzer bezeugt.498 Nach 1221 sind keine Hinweise über 
Matheus Philosophus in den Quellen überliefert; möglicherweise verstarb der 
Kaplan in diesem Jahr.499

Ämter: Die Ämter des Matheus erstrecken sich auf die unterschiedlichsten Ge-
biete. 1216 wirkte er als königlicher scriniarius und war demnach für die Lei-
tung des Urkundenarchivs im Königreich Sizilien zuständig.500 Spätestens im 
Dezember 1219 muss er das Amt jedoch aufgegeben haben, da nun der Notar 
Philippus de Matera in dieser Position nachweisbar ist.501 Daneben lässt sich 
Matheus 1216 als Archidiakon von Crotone nachweisen.502 Wie lange er dieses 
Amt ausübte, ist nicht bekannt, lediglich seine Mitwirkung bei der beschrie-
benen Streitschlichtung ist in den Quellen überliefert. Ein Jahr später, 1217, ist 
Matheus als Rektor der Kirche S. Maria dell’Ammiraglio erstmalig bezeugt.503 
Die Kirche war 1143 von Rogers II. amiratus Georg von Antiochien gestiftet 
worden; wenig später wurden dort griechische Kleriker ansässig, die bis zum 
Ende der Normannenherrschaft die Liturgie im byzantinischen Ritus feierten. 
Als 1193/94 das benediktinische Nonnenkloster S. Maria Nuova durch den 
magister iustitiarius Gualfredus Martorana und seine Frau Aleisia in nächster 
Nachbarschaft gegründet wurde, veränderte sich die Stellung der griechischen 

sen, hilft in dieser Frage nicht weiter, da nur die dort genannten Urkunden Honorius’ III. mit 
Matheus Philosophus in Verbindung gebracht werden, nicht aber die aufgelisteten Privilegien 
Friedrichs II. Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 99 Nr. 63. Zudem ist, wie auch Koch betont, kei-
ne Urkunde, die von Matheus als Notar geschrieben worden wäre, überliefert. Insofern scheint 
eine Mitarbeit in der Kanzlei als Notar Friedrichs II. auszuschließen sein. 

497 Acta, ed. Tàutu, S. 47–50 Nr. 27. Zum Konflikt vgl. Kamp, Kirche 2, S. 956. 
498 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 476 Nr. 593; Garofalo, Tabularium, S. 48 Nr. 33. Dazu 

auch Schal ler, Kanzlei 1, S. 228; ders . , Kanzlei und Hofkapelle, S. 88; von Falkenhausen, 
Friedrich II., S. 243, 249.

499 Eine Identität des Matheus Philosophus mit dem 1239 genannten Matthaeus Sacerdos, et Eccle-
siarca illustris cleri Graecorum Civitatis Panormi erscheint wenig wahrscheinlich. Vgl. zu ihm 
Garofalo, Tabularium, S. 56–58 Nr. 42.

500 Acta, ed. Tàutu, S. 47, 49 Nr. 27. Vgl. auch Schal ler, Kanzlei 1, S. 221; zum Urkundenarchiv 
in normannischer Zeit Kehr, Urkunden, S. 130–132. 

501 Vgl. RI V,1,1, Nr. 1078; Kölzer, Normannisch-staufische Kanzlei, S. 287; Schal ler, Kanzlei 
1, S. 221.

502 Vgl. Acta, ed. Tàutu, S. 49 Nr. 27.
503 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 476 Nr. 593. 
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Marienkirche nachhaltig.504 Konkurrierende Besitzansprüche zwischen beiden 
Gemeinschaften führten schließlich 1219 dazu, dass Matheus Philosophus als 
amtierender Rektor eine Entscheidung Honorius’ III. zugunsten seiner Kirche 
erwirken musste.505 Zwei Jahre später wurde eine erneute Intervention beim 
Papst nötig: Honorius unterstellte S. Maria dell’Ammiraglio seinem Schutz 
und legte fest, dass der griechische Klerus dort weiterhin bestehen sollte.506 
Diese nachhaltige Förderung der Kirche und ihres byzantinischen Ritus durch 
den Papst dürfte einerseits auf die Verdienste zurückzuführen sein, die sich 
Matheus Philosophus als päpstlicher scriptor und interpres in dieser Zeit er-
worben hatte.507 Zum anderen war Matheus spätestens 1221 zum Subdiakon 
und Kaplan Honorius’ III. aufgestiegen,508 so dass er wohl über eine engere 
Anbindung an den Papst verfügte, die sich zugunsten der Kirche S. Maria 
dell’Ammiraglio auswirkte.
Standort/Mobilität: Als königlicher scriniarius und als Rektor der Kirche 
S. Maria dell’Ammiraglio hielt sich Matheus, zumindest in den ersten nach-
weisbaren Jahren, vornehmlich in Palermo auf. Daneben dürften ihn seine 
Tätigkeiten für den Papst nach Rom geführt haben; eindeutig nachweisbar ist 
er dort jedoch nur im Mai 1219, als er die Interessen seiner Kirche vor Hono-
rius III. vertrat.509 Wie sich die anzunehmenden Aufenthalte an der päpstlichen 
Kurie auf Matheus’ Position als Vorsteher der Kirche S. Maria dell’Ammiraglio 
auswirkten, wissen wir nicht. Allerdings deutet der Konflikt mit dem Non-
nenkloster S. Maria Nuova an, dass die Abwesenheiten des Matheus zu einem 
(Macht-)Vakuum führen konnten, das konkurrierende Ansprüche nach sich 
zog.
Finanzielle Ausstattung: –

504 Vgl. Burgarel la , Pergamene, S. 55f.; Kitzinger, St. Mary’s, S. 15–22; zur Stiftung von 1143 
Johns, Administration, S. 109–111.

505 Der päpstlichen Entscheidung war eine Untersuchung vorausgegangen, welche die Erzbischö-
fe Berard von Palermo und Carus von Monreale sowie der Bischof Alduin von Cefalù als 
päpstlich delegierte Richter durchgeführt hatten. Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 48 Nr. 33 
u. S. 48 Nr. 34. Im selben Jahr entschied Honorius III. ein drittes Mal zugunsten der Kirche 
S. Maria dell’Ammiraglio, allerdings in anderer Sachlage. Auch hier war eine Prüfung der ge-
nannten (Erz-)Bischöfe vorausgegangen. Vgl. ebd., S. 49 Nr. 35.

506 Vgl. ebd., S. 49f. Nr. 36.
507 In seinen Entscheidungsschreiben verweist Honorius III. stets zuerst auf Matheus’ Tätigkeiten 

als scriptor und interpres bzw. auf seine Stellung als päpstlicher Familiar, seine Position als Prior 
der Kirche S. Maria dell’Ammiraglio wird eher beiläufig erwähnt. Vgl. etwa ebd., S. 48 Nr. 33: 
Dilectus filius magister Matheus Philosophus interpres et familiaris noster in nostra preposuit 
presentia constitutus, quod S. dicta Abbatissa monasterii Sancte Mariae quondam Aluise de 
Marturano panormitana super quadam domo ad Ecclesiam suam Sancte Mariae de Amirato de 
jure spectante ipsum indebite molestare presumit …

508 Vgl. ebd., S. 49f. Nr. 36.
509 Vgl. ebd., S. 48 Nr. 33.
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Nähe zum Herrscher: Direkte Kontakte zwischen Matheus Philosophus und 
Friedrich II. lassen sich nicht belegen. Sicherlich spielt hierbei eine Rolle, dass 
sich der Herrscher in dieser Zeit in Deutschland aufhielt und die räumliche Di-
stanz eine intensive Verbindung zwischen beiden erschwerte. Vor allem in den 
Jahren 1216 bis 1219 stand Matheus durch seine verantwortliche Position als 
scriniarius, die der Kaplan seiner Ausbildung verdankt haben dürfte, nachweis-
lich in Diensten des Herrschers. Als Matheus in den folgenden Jahren zuneh-
mend Aufgaben für Honorius III. übernahm, scheinen sich seine Beziehungen 
zum königlichen Hof jedoch gelockert zu haben. Dafür spricht auch, dass Ma-
theus in seinem Konflikt mit dem Nonnenkloster S. Maria Nuova nicht an 
den Herrscher, sondern an den Papst appellierte, um eine Unterstützung seiner 
Position zu erwirken. Es ist anzunehmen, dass seine Erhebung zum Subdiakon 
und Kaplan des Papstes diese Entwicklung weiter gefördert hat.510

68. Nicolaus (1218–1222)
Name/Beiname: Nicolaus ist sicher nicht identisch mit dem gleichnamigen Bi-
schof von Taranto, der von 1219 bis 1247 mit zweimaliger Unterbrechung das 
Amt ausübt, da der Kaplan noch 1222 genannt wird, ohne dass eine Verbin-
dung zum Bischofsamt dokumentiert ist.511

Bezeichnung: magister, domini pape subdiaconus, canonicus Misnensis, canon-
icus Cremonensis, capellanus regis, capellanus domini imperatoris, familiaris 
noster
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: 1210 ist Nicolaus in den Quellen erstmals aktiv zu 
greifen, als er von der Äbtissin von Quedlinburg nach Rom geschickt wur-
de, um dort einen Streit zwischen ihr und dem Bischof sowie dem Kapitel 
von Halberstadt zu klären.512 Im März 1215 wird Nicolaus in einer Urkunde 
Friedrichs II. für das Benediktinerkloster Pegau als Zeuge und zusätzlich als 
päpstlicher Legat, der das Kreuz predigen sollte, genannt.513 Im unmittelbaren 
Dienst Friedrichs II. ist Nicolaus erst im November 1217 nachzuweisen, als 
ihn der König von seiner Residenzpflicht in Meißen befreite, um ihn für die 
Bearbeitung dringender Aufgaben zum Hofdienst heranzuziehen.514 Auch 

510 Vgl. dazu auch S. 142, 145.
511 Ruppel , Reichslegation, S. 121 Nr. 3: … magister Nicolaus, capellanus domini imperatoris … 

Zur Diskussion vgl. auch Kamp, Kirche 2, S. 699, Anm. 71.
512 Vgl. CDSaxoniae Regiae, ed. Gersdorf , S. 75 Nr. 78: … dilectum filium magistrum Nicolaum 

subdiaconum nostrum Misnensem canonicum ad apostolicum sedem transmittens.
513 Vgl. MGH DD F II 285. 
514 Vgl. ebd. 422.
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wenn das Schreiben diese nicht näher konkretisiert, so dürften sie mit Nico-
laus’ später nachzuweisenden Aktivitäten in Oberitalien in Zusammenhang 
stehen: Im Oktober des darauffolgenden Jahres schickte Friedrich II. Nicolaus 
als Boten nach Cremona, um über oberitalienische Angelegenheiten zu ver-
handeln. In der entsprechenden königlichen Urkunde wird Nicolaus erstmals 
als herrscherlicher Kaplan ausgewiesen.515 Im März 1219 bezeugte Nicolaus 
zwei Urkunden Friedrichs II., die der König vor dem Hintergrund der Feind-
schaften einzelner oberitalienischer Städte untereinander zugunsten Cremonas 
ausstellte.516 Die Vertretung der herrscherlichen Interessen in Oberitalien und 
speziell die königliche Unterstützung Cremonas wurden von Nicolaus aber 
nicht nur gegenüber den konkurrierenden Städten, sondern auch gegenüber 
dem Papst vertreten, als sich der Kaplan im Oktober 1218 mit dem päpstlichen 
Legaten Hugo von Ostia über die dortige Lage verständigte.517 
In der Folgezeit ist Nicolaus zwei weitere Male urkundlich nachzuweisen. Im 
Oktober 1220 bezeugte er die Befreiung des Bischofs von Padua vom Romzug 
anlässlich der Kaiserkrönung Friedrichs II.; im Juni 1222 unterzeichnete er eine 
Urkunde Albrechts, des Erzbischofs von Magdeburg und Reichslegaten in der 
Romagna, mit der einer Klage des Priors von S. Maria in Porto bei Ravenna 
gegenüber den Bürgern von Cervia stattgegeben wurde.518

Ämter: –
Standort/Mobilität: Seine Tätigkeiten führten Nicolaus nach Oberitalien 
(Cremona, Spilimbergo, S. Maria in Porto bei Ravenna), aber auch ins Reich 
(Speyer, Hagenau).519

Finanzielle Ausstattung: 1205 erhielt Nicolaus ein Kanonikat in Meißen, wie 
aus einem Schreiben Papst Innozenz’ III. hervorgeht, mit dem ein Streit zwi-
schen dem dortigen Bischof und mehreren Mitgliedern des Domkapitels gelöst 
werden sollte.520 Vielleicht im selben Jahr wurde er zudem mit einer Kanoni-
kerpräbende an der Domkirche von Cremona ausgestattet.521 Während Nico-
laus in den darauffolgenden Jahren immer wieder als Kanoniker von Cremona 
in den Quellen bezeichnet wird, begegnet seine Verbindung zum Meißener 

515 Vgl. ebd. 458: … magistrum N(icolaum) domini pape subdiaconum et Cremonensem canoni-
cum et magistrum B. Aquensem archidiaconum, dilectos capelanos et familiares nostros …

516 Vgl. ebd. 499 u. 500.
517 Vgl. RI V,2,4, Nr. 12544.
518 Vgl. HB 1, 859f.; Ruppel , Reichslegation, S. 119–121 Nr. 3.
519 Vgl. dazu die oben genannten Quellenbelege.
520 Vgl. CDSaxoniae regiae, ed. Gersdorf , S. 69f. Nr. 73.
521 Vgl. dazu Quellen, hg. von Weinrich, S. 369, Anm. 1, allerdings ohne Quellenbeleg. Auffällig 

ist zudem, dass Friedrich II. 1217 eine Befreiung von der Residenzpflicht für Meißen aus-
sprach (vgl. MGH DD F II 422), nicht aber für Cremona – zumindest ist keine entsprechende 
Urkunde überliefert. Spätestens 1218 muss Nicolaus jedoch an der Domkirche von Cremona 
bepfründet gewesen sein. Vgl. ebd. 458.
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Domkapitel nicht mehr. Vor dem Hintergrund seiner Aktivitäten in Oberita-
lien scheint eine Zugehörigkeit zum Domkapitel von Cremona gegenüber ei-
ner Meißener Bepfründung von höherer Bedeutung gewesen zu sein. Denkbar 
ist allerdings auch, dass Nicolaus seinen Anspruch auf das Meißener Kanonikat 
aufgab oder aufgrund seiner häufigen Abwesenheiten verlor. Über die Höhe 
der finanziellen Einnahmen, die Nicolaus aus den Kanonikaten in Cremona 
und Meißen erhalten haben dürfte, ist nichts bekannt.
Nähe zum Herrscher: Friedrich II. dürfte seinen späteren Kaplan kennen-
gelernt haben, als Nicolaus 1215 die Urkunde zugunsten des Klosters Pegau 
unterzeichnete. Vertieft haben könnten sich ihre Beziehungen, als der junge 
König während seiner Reise nach Deutschland in Cremona haltmachte und die 
Stadt mit Privilegien ausstattete.522 Ihre Treue und Unterstützung Friedrichs II., 
die weit über die Phase seiner Herrschaftsübernahme im Reich hinausging,523 
könnten für den König ein Grund gewesen sein, Nicolaus für die genannten 
diplomatischen Verhandlungen in Oberitalien einzusetzen. Die Tatsache, dass 
der Kaplan nach der Kaiserkrönung allerdings nur noch einmal im näheren 
Umfeld Friedrichs II. nachweisbar ist,524 deutet darauf hin, dass der Kaplan 
funktionsgebunden und für einen begrenzten Auftrag vom Herrscher mit 
politisch-diplomatischen Aufgaben betraut wurde und trotz seiner 1217 er-
folgten Aufnahme in die familiaritas des Königs keineswegs zu dessen engstem 
und konstantestem Beraterfeld zu zählen ist.525 Seit 1210 wird Nicolaus in den 
Quellen zusätzlich nicht nur als Subdiakon Innozenz’ III., sondern auch als 
Subdiakon Honorius’ III. bezeichnet, woraus ersichtlich wird, dass er diese 
Stellung auch nach dem Tod des erstgenannten Papstes weiterhin beibehielt.526 
Sporadisch hielt sich Nicolaus – wie seine Reise im Jahr 1210 zeigt – auch im 
unmittelbaren kurialen Umfeld auf, doch dürfte er insgesamt – wie etwa Guido 
de Caravate – eher als ‚ambulanter‘ Subdiakon zu gelten haben. Sein Verhältnis 
zu Friedrich II. scheint Nicolaus’ Subdiakonat jedenfalls nicht beeinflusst zu 
haben.527

522 Vgl. ebd. 284, 170 u. 188.
523 Vgl. dazu Menant, Cremona, S. 19–37, insb. S. 19–24.
524 Vgl. HB 1, 859f.
525 Diese Beobachtung wird gestützt durch die Zeugenschaft des Nicolaus in der Urkunde Al-

brechts von Magdeburg, die den Kaplan weiterhin in Oberitalien verortet, aber aus dem herr-
scherlichen Umfeld heraushebt. Vgl. Ruppel , Reichslegation, S. 119–121 Nr. 3. Zur Aufnah-
me in die familiaritas Friedrichs II. vgl. MGH DD F II 422: Devotionis et fidelitatis obsequia, 
que dilectus noster magister Nicolaus, domini pape subdiaconus et vester canonicus, nostre sere-
nitati exhibuit, attendentes ipsum in familiaritatem nostram plenarie recepimus … Dazu auch 
Klewitz, Königtum, S. 107.

526 Vgl. erstmals CDSaxoniae regiae, ed. Gersdorf , S. 69f. Nr. 73 (Innozenz III.); MGH DD F II 
422 (Honorius III.)

527 Vgl. hierzu auch S. 142f., 145.
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69. N.N. (1218)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: succentor capelle regie Panormi, fidelis suo
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Im September 1218 wies Friedrich II. den namentlich nicht genannten 
succentor der Cappella Palatina an, die monatliche Zahlung von einem Tare-
nen an Johannes de Pantarca nicht zu behindern.528 Da der succentor und nicht 
Jacobus de Romanis als zuständiger Vorsteher der Hofkirche angeschrieben 
wurde, ist davon auszugehen, dass das Kantorenamt zu diesem Zeitpunkt va-
kant war und erst mit Gualfredus 1219 wieder neu besetzt wurde, dem succen-
tor in dieser Zeit aber die Leitung der Cappella Palatina oblag.529 Vielleicht war 
der namentlich nicht genannte succentor auch mit demjenigen identisch, der 
1212 im Einsetzungsmandat Friedrichs II. zugunsten des Jacobus de Romanis 
erwähnt wird.530

Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist der succentor nicht nachweis-
bar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

70. Simeon Rubeus (1219)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clericus ecclesie s. Nicolai Maioris
Herkunft: –
Familie: Aufgrund des Beinamens könnte Simeon mit Johannes Rubeus ver-
wandt sein, der 1211 als Kleriker von S. Nicola in Bari genannt wird.531 
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Dezember 1219 erbat Simeon gemeinsam mit dem 
iaconus Johannes Baptista beim Bareser iudex Grimoaldus, das Testament der 
Tuscana von 1205 zu überprüfen und als Transsumpt zu bestätigen.532 Eine 
Notwendigkeit zu diesem Schritt bestand aus Sicht des Kapitels von S. Nicola, 

528 Vgl. MGH DD F II 457.
529 Vgl. die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77) und Jacobus de Romanis (Nr. 66).
530 Vgl. MGH DD F II 312.
531 Vgl. dazu die Ausführungen zu Johannes Rubeus (Nr. 112).
532 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 60–63 Nr. 38. Zu Grimoaldus, der in der Urkunde 

auch als Justitiar der Terra di Bari bezeichnet wird, dieses Amt aber offenbar nur kurzzeitig 
ausübte, vgl. Friedl , Studien, S. 332.
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da das Testament durch den Tod des zuständigen Notars Petracca unvollstän-
dig geblieben war.533

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Simeon nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

71. Nicolaus de Macino (1219)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: presbiter et canonicus ecclesie S. Nicolai Barensis
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Nicolaus nicht nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: Der einzige Quellenhinweis zu Nicolaus de Macino 
bezieht sich auf eine Urkunde von 1219, in welcher der Kaplan bestätigte, von 
Blandemirus, dem Prior von S. Nicola in Bari, finanzielle Leistungen in Höhe 
von 10 Unzen erhalten zu haben.534

Nähe zum Herrscher: –

72. Jacobus de Oliverio (1219)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: dominus, venerabilis sacerdos ecclesie sancti Nicolay maioris de 
Baro, epitropus
Herkunft: –
Familie: Eine Verwandtschaft des Jacobus de Oliverio mit Johannoccarus ist 
aufgrund des Beinamens nicht auszuschließen, wenngleich die Quellen keine 
eindeutigen familiären Verbindungen zwischen beiden Personen erkennen las-
sen.535

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Jacobus wird im Testament der Tuscana, das diese im 
September 1205 hatte ausstellen lassen und das im Dezember 1219 transsumiert 

533 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 60 Nr. 38, sowie die Ausführungen zu Jacobus de 
Oliverio (Nr. 72).

534 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 38 Nr. 36.
535 Zu Johannoccarus vgl. Biogramm Nr. 123.
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wurde, zu einem der Testamentsvollstrecker ernannt.536 Jacobus war demnach 
schon vor der Erhebung S. Nicolas zur Hofkirche dortiger Priester gewesen.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Jacobus nicht nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

73. Johannes Baptista (1219–1259)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, dompnus, sacerdos
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Dezember 1219 erbaten Simeon Rubeus und Jo-
hannes Baptista beim Bareser iudex Grimoaldus, das Testament der Tuscana 
von 1205 zu überprüfen und als Transsumpt zu bestätigen.537 Danach begegnet 
Johannes Baptista erst wieder 1254, als er im Rahmen der Inquisition über die 
Rechte der Kanoniker von S. Nicola als Zeuge befragt wurde.538 Wahrschein-
lich ist, dass Johannes mit dem gleichnamigen sacerdos identisch war, der 1259 
die Urkunde, mit der der Kanoniker Meliciacca aus dem Kapitel von S. Nicola 
gestoßen wurde, unterzeichnete.539

Ämter: –
Standort/Mobilität: Die wenigen Zeugnisse über Johannes Baptista verorten 
ihn ausschließlich in Bari.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

74. Kurielia (1219–1221)
Name/Beiname: Als Namensvariante ist Kyrihelia überliefert.540

Bezeichnung: iaconus, clericus sancti Nicolay
Herkunft: –
Familie: Kurielia war mit Tafurus verwandt, für den er als Testamentsvollstre-
cker fungierte.541

536 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 60–63 Nr. 38, hier S. 61. Vgl. dazu die Ausführungen 
zu Simeon Rubeus (Nr. 70).

537 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 60–63 Nr. 38, sowie die Ausführungen zu Simeon 
Rubeus (Nr. 70).

538 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 144–154 Nr. 93, hier S. 148.
539 Vgl. ebd., S. 160–162 Nr. 101, hier S. 162. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Meliciacca (Nr. 

153).
540 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 63 Nr. 39.
541 Vgl. ebd., S. 59f. Nr. 37.
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Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im November 1219 wurde Kurielia als epitropus für 
das Testament des Tafurus aus Bari eingesetzt.542 Knapp zwei Jahre später, im 
September 1221, geriet der Kleriker von S. Nicola in Streit mit Alfana, der Ehe-
frau des Tafurus, die im Testament nicht nur als Erbin, sondern auch als eine 
der weiteren Testamentsvollstrecker angegeben war. Durch Einflussnahme ih-
rer Brüder Nicolaus und Guillelmus gelang es jedoch, den Streit beizulegen.543

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Kurielia nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

75. Guido de Caravate (1219–1226)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: magister, notarius, subdiaconus noster [i. e. pape], regius capel-
lanus, canonicus de Clavennis, subdiaconus Pontificis
Herkunft: Guido stammte aus Caravate in der Nähe von Como in Oberitalien. 
Darauf deutet sein Beiname de Caravate hin. 544 Die alternative Variante de 
Comis könnte in einem erweiterten Sinn auf Guidos Herkunft oder auf seinen 
anderweitig nicht belegten Familiennamen verweisen.545

Familie: –
Studium/Bildung: Seine Tätigkeiten als Notar Friedrichs II. machen eine 
Ausbildung oder ein Studium des Guido, auf das der magister-Titel verweisen 
könnte, wahrscheinlich. Allerdings bleibt die Quellenlage einen eindeutigen 
Beleg für diese Überlegung schuldig.
Aufgaben/Tätigkeiten: Als Notar ist Guido im Dezember 1220 bezeugt, als er 
eine Urkunde Friedrichs II. schrieb, mit der der Kaiser die Reichsburg Borgo 
San Donino seinem besonderen Schutz unterstellte.546 Ein halbes Jahr später, 
im Juni 1221, übertrug Friedrich II. dem Pfalzgrafen Aldobrandin den Besitz 
der toskanischen Städte Poggibonzi, Orgia und Montauto und ihrer Reichs-
rechte. Guido, der in der entsprechenden Anweisung als Notar und Kaplan 
bezeichnet wird, fungierte als kaiserlicher Bote, um die Einsetzung Aldobran-
dins umzusetzen.547 Dabei verfügte er über die Vollmacht zur Verhängung des 

542 Vgl. ebd.
543 Vgl. ebd., S. 63f. Nr. 39.
544 Vgl. dazu Schal ler, Kanzlei 1, S. 235; ders . , Hofkapelle, S. 515.
545 So Schal ler, Hofkapelle, S. 515. Ficker, Forschungen, S. 330f. Nr. 295, löst in Guido de 

Tomis auf, schlägt als Lesevarianten aber auch de Comis vor. Zur Identität Guidos de Caravate 
und Guidos de Comis vgl. Schal ler, Kanzlei 1, S. 235; ders . , Hofkapelle, S. 515.

546 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 186f. Nr. 208. 
547 Vgl. Ficker, Forschungen, S. 330 Nr. 295: Per presens scriptum vobis notum fieri volumus, 

quod nos facimus et constituimus nostrum certum nunptium et specialem missum magistrum 
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Reichsbannes.548 Mit diesen beiden Urkunden Friedrichs II. erschöpfen sich auf 
den ersten Blick die Belege für Guidos Kanzleitätigkeit. Diktat- und Schrift-
vergleiche jener Urkunden, die am Anfang der Kaiserzeit ohne Nennung des 
Notars ausgestellt wurden, haben jedoch ergeben, dass Guido im Zeitraum 
zwischen 1220 und 1226 insgesamt neunzehn Diplome des Kaisers als No-
tar schrieb, von denen neun im Original überliefert sind.549 Betrachtet man 
die Verteilung der Urkunden auf den genannten Zeitraum, so lassen sich drei 
Phasen ausmachen: Von Oktober 1220 bis Juli 1221 wurden neun, im Februar 
und März 1223 sieben und im Juni 1226 zwei weitere Diplome hergestellt.550 
Auffällig sind bei diesem Befund die längeren Phasen, in denen Guido keine 
Kanzleiaufgaben übernahm. Sie erklären sich vor dem Hintergrund weiterer 
Tätigkeiten des Kaplans, etwa als Gesandter Friedrichs II. Insofern wird man 
ihn nicht als ständigen Kanzleinotar bezeichnen können.551

Guidos Stellung als päpstlicher Subdiakon führt im Rahmen seines Tätig-
keitsprofils zu der Überlegung, inwieweit der Kaplan auch in der päpstlichen 
Kanzlei als Notar gearbeitet hat. Tatsächlich lassen sich zwei Urkunden Ho-
norius’ III. nachweisen, die per manum magistri Guidonis notarii domini pa-
pae ausgestellt wurden.552 Zeitlich fügen sie sich problemlos in die bekannten 
Daten zu Guido de Caravate ein, da sie auf den März 1225 und den Januar 
1226 datiert sind und damit in den Zeitraum fallen, in dem der Kaplan in der 
kaiserlichen Kanzlei nicht nachzuweisen ist. Gegen eine solche Gleichsetzung 
beider Personen sprechen allerdings zwei Beobachtungen. Während Guido de 
Caravate in den päpstlichen Zeugnissen explizit als Subdiakon Honorius’ III. 
und mit seinem Beinamen de Caravate bezeichnet wird, firmiert der päpstliche 
Notar in den genannten Quellenzeugnissen lediglich unter seinem Namen.553 
Zum anderen lassen sich keine Wechselwirkungen zwischen dem päpstlichen 
und frühen kaiserlichen Urkundenformular belegen, die möglich wären, wenn 

Guidonem de Tomis (!) notarium et capellanum nostrum dilectum …
548 Vgl. ebd., S. 331 Nr. 295: Damus etiam ipsi magistro Guidoni liberam potestatem subponendi 

banno nostro imperiali centum librarum auri omnes, qui contradictores et rebelles extiterint 
comiti memorato; et omnia precepta et ordinamenta, que idem magister Guido suprascriptus 
contra vos pro predicta tenuta et possessione danda prefato comiti fecerit et ordinaverit, rata 
habebimus et firma et ea usque ad dignam satisfactionem faciemus firmiter observari.

549 Vgl. RI V,1,1, Nr. 1197, 1261, 1294, 1301, 1318, 1331, 1341, 1342, 1436, 1439, 1441, 1442, 1460, 
1463, 1586, 1643, 1645. Hinzu kommen ein Deperditum, dessen Formulierungen Eingang in 
die Fälschung Nr. 1292 gefunden hat sowie RI V,4,6, Nr. 197. Vgl. zu dieser Beobachtung 
Zinsmaier, Reichskanzlei, S. 146f.; ders . , Beiträge, S. 164–169.

550 Zu dieser Phaseneinteilung ebd., S. 169. 
551 Vgl. ebd.
552 Acta, ed. Tàutu, S. 178–180 Nr. 132 u. S. 195–197 Nr. 148.
553 Vgl. etwa Reg. Hon. III 1, Nr. 1874. 
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ein und dieselbe Person in beiden Kanzleien tätig gewesen wäre.554 Vielmehr 
haben umfassende Analysen ergeben, dass die Formulierungen der Urkunden 
auf ein eigenständiges Diktat Guidos zurückzuführen sind, das die Frühzeit der 
kaiserlichen Kanzlei nachhaltig prägte. Höchstens im Sinne des Schriftbildes 
ähneln die von ihm ausgestellten Urkunden den päpstlichen Dokumenten.555

Ämter: –
Standort/Mobilität: Seine Kanzleitätigkeit führte Guido im Umfeld Fried-
richs II. in verschiedenste Städte in Oberitalien sowie im festländischen und in-
sularen Königreich Sizilien.556 Als Kanoniker von Chiavenna dürfte sich Guido 
in den Zeiten, in denen er nicht in der Kanzlei nachweisbar ist, in Oberitalien 
aufgehalten haben. Aufenthalte Guidos in Rom sind nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Guidos Kanonikat in Chiavenna ist im Register 
Honorius’ III. lediglich beiläufig erwähnt.557 Über Höhe und Ausstattung der 
Pfründe ist ebenso wenig zu erfahren wie über die Umstände seiner Vergabe 
an den Kaplan.
Nähe zum Herrscher: Es ist möglich, dass Friedrich II. Guido de Caravate 
während seinen Verhandlungen mit dem Papst in der Lombardei kennenlernte 
und zum Kaplan ernannte.558 Die Beziehungen zwischen beiden dürften gera-
de in den Jahren 1220 und 1221 im Vergleich zu anderen zeitgleich bezeugten 
Kaplänen enger gewesen sein, da Guido nicht nur aufgrund seiner Kanzlei-
tätigkeiten häufig im Umfeld des Kaisers auftrat, sondern auch mit weiteren 
Aufgaben wie der genannten Gesandtschaft betraut wurde. Im Februar 1219 
nahm Honorius III. Guido in seinen päpstlichen Schutz; dies ist der erste Beleg 
für den Status des Guido nicht nur als herrscherlicher Kaplan, sondern auch 
als päpstlicher Subdiakon.559 Ein weiteres Mal ist der Kaplan als subdiaconus 
pape im Oktober 1225 bezeugt.560 Ob die Ernennung Guidos zum päpstlichen 
Subdiakon vor seinem Eintritt in die Hofkapelle Friedrichs II. erfolgte, ist un-
gewiss, da ihn der früheste Quellenbeleg bereits in beiden Funktionen nennt.561 

554 Dazu Zinsmaier, Reichskanzlei, S. 146: „Die graphischen und mehr noch die stilistischen Be-
sonderheiten Guidos [de Caravate] geben jedoch keinen Anlaß für die Annahme einer früheren 
Zugehörigkeit des Notars zur päpstlichen Kanzlei.“

555 Vgl. Koch, Diplom, S. 409f.; Zinsmaier, Beiträge, S. 174; Kölzer, Sizilische Kanzlei, 
S. 547.

556 Anhand der auf S. 409, Anm. 549, genannten Urkunden ist von folgenden Orten auszugehen: 
Rimini, Neapel, Trani, Brindisi, Tarent, Messina, Capua, Ferentino, Parma, Burgo San Doni-
no.

557 Vgl. Reg. Hon. III 1, Nr. 1874.
558 Vgl. zum Kontext Stürner, Friedrich II. 1, S. 240–246.
559 Vgl. Reg. Hon. III 1, Nr. 1874.
560 Vgl. ebd. 2, Nr. 5689.
561 Vgl. Reg. Hon. III 1, Nr. 1874. Schal ler, Kanzlei 1, S. 235, geht davon aus, dass Guido zuerst 

päpstlicher Subdiakon war.
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Ebenso wenig lässt sich entscheiden, ob die doppelte Kaplanszugehörigkeit das 
Verhältnis zwischen Guido und Friedrich II. beeinflusste.

76. Hugo (1219–1239)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: archidiaconus Capuanus, decanus Capuanus, regie cappelle ca-
nonicus
Herkunft: Hugo dürfte aus Capua stammen, da seine Familie dort verortet 
war.
Familie: Über Hugos Familienverhältnisse gibt ein Instrument vom Novem-
ber 1237 Aufschluss, das den Inhalt eines Testaments feststellen sollte, mit dem 
der Kaplan zum Haupterben eingesetzt wurde.562 Veranlasst worden war das 
Testament von Hugos Vater Guillelmus de Ravegna, der aus der gehobenen 
Capuaner Ritterschaft stammte. Daneben wird Hugos Onkel genannt, der als 
Erzbischof von Capua wirkte und höchstwahrscheinlich mit dem 1199 ver-
storbenen Matthäus identisch war.563 
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Hugo begann seine Ämterlaufbahn als Archidiakon von Capua.564 
Wann er zum dortigen Dekan aufstieg, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. In den 
Quellen wird Hugo erstmals 1219 im Rahmen eines Gütertauschs eindeutig 
mit diesem Amt in Verbindung gebracht,565 allerdings ist denkbar, dass er mit 
dem namentlich nicht bekannten Dekan gleichzusetzen ist, der 1199 beim Tod 
des Erzbischofs Matthäus bezeugt ist und 1218 gemeinsam mit dessen Nach-
folger Raynaldus Gentilis sowie dem Archidiakon von Sorrent einen Kirchen-
streit zwischen dem Kloster Cava und dem Bischof von Capaccio in päpst-
lichem Auftrag untersuchte.566 Wann Hugo in die Gemeinschaft der Kapläne 
Friedrichs II. aufgenommen wurde, lässt sich anhand der Quellen nicht rekon-
struieren, bekannt ist nur, dass er 1219 erstmals im Zusammenhang mit dem 
genannten Gütertausch als solcher bezeugt ist.567 
Nach dem Tod des Capuaner Erzbischofs Raynaldus Gentilis wurde Hugo 
von Friedrich II. als Kompromisskandidat vorgeschlagen, nachdem sich das 

562 Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
563 Im Instrument selbst wird der Name des Erzbischofs nicht genannt. Vgl. ebd. Zu Matthäus vgl. 

Kamp, Kirche 1, S. 122 u. 109–111.
564 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1: … Hugo, qui tunc erat Capuanus archidiaconus …
565 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
566 Vgl. Monacho, Sanctuarium Capuanum, S. 240. Kamp, Kirche 1, S. 120, Anm. 88, hält die 

Identität für „zu gewagt“. Allerdings bleibt zu bedenken, dass Matthäus wohl der Onkel Hu-
gos war, so dass nicht nur Hugos Anwesenheit am Sterbebett, sondern auch seine Ernennung 
zum Dekan unter dessen Einflussnahme denkbar ist.

567 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1; Monacho, Sanctuarium, S. 240.
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Kapitel über die anstehende Wahl zunächst entzweit hatte.568 Obwohl sich 
Friedrich II. nachhaltig für Hugos Anerkennung durch Honorius III. einsetzte 
und dafür auch aufkommende Spannungen mit dem Papst in Kauf nahm,569 ließ 
sich der Kaplan nicht durchsetzen. Im März 1227 wurde schließlich Jacobus, 
der zuvor Bischof von Patti gewesen und von Honorius III. 1225 nach Capua 
versetzt worden war, trotz ablehnender Haltung Friedrichs II. zum Erzbischof 
geweiht.570 Bis zu seinem Tod 1239 wirkte Hugo weiterhin in Capua als Dekan 
sowie als Rektor der Kirchen S. Petri ad Corpus und S. Iohannis Landelpal-
di.571 Ob er seinen Status als Kaplan dabei behielt, muss offen bleiben, da er in 
den Quellen ausschließlich als Dekan und Rektor bezeichnet wird.572

Standort/Mobilität: Außerhalb von Capua lässt sich Hugo nicht nachweisen.
Finanzielle Ausstattung: Durch das Testament seines Vaters erhielt Hugo den 
Familienbesitz als Haupterbe zugesprochen mit der Auflage, dass nach seinem 
Tod die Güter an die Klerikergemeinschaft von Capua fallen sollten.573

Nähe zum Herrscher: Auffallend ist, dass sich in den Quellenzeugnissen zu 
Hugo keine Hinweise auf seine Tätigkeiten als Kaplan Friedrichs II. finden 
lassen. Seine kirchlichen Funktionen in Capua selbst sind dokumentiert, nicht 
aber seine Rolle und Stellung als Kaplan. Dies gilt auch für die Zeit nach seiner 
gescheiterten Kandidatur für das Erzbischofsamt. Dem gegenüber hebt sich die 
Phase zwischen 1222 und 1225 ab, in der Friedrich II. Hugo als Elekt von Ca-
pua durchzusetzen versuchte. Dem Herrscher dürfte es dabei jedoch weniger 
um die Person seines Kaplans als vielmehr um eine grundsätzliche Einfluss-
nahme bei Bischofsbesetzungen gegangen sein.574 Insgesamt scheint Hugo als 
Kaplan daher eher eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben.

568 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 224 Nr. 243.
569 Vgl. HB 2,1, S. 384–386. Deutlich wird Honorius’ Weigerung, Hugo als Elekten anzuerkennen, 

daran, dass er 1223 nicht ihn, sondern drei Kanoniker aus Capua mit einer Untersuchung gegen 
den Bischof von Caiazzo betraute. Vgl. Reg. Hon. III 2, Nr. 4293. Damit liegt eine andere Si-
tuation vor als im Jahr 1218, als Hugo vermutlich selbst in seiner Funktion als Dekan mit dem 
Erzbischof Raynaldus Gentilis eine ähnliche Aufgabe vom Papst übertragen erhielt. Dass die 
ablehnende Haltung Honorius’ III. gegenüber Hugo mit dessen Herkunft zusammenhängt, 
wie Kamp, Kirche 1, S. 121, angenommen hat, ist vor dem Hintergrund dieser früheren Be-
auftragung durch den Papst eher unwahrscheinlich.

570 Dazu HB 2,1, S. 522f.; Kamp, Kirche 1, S. 121.
571 Vgl. Pescatore, Pergamene 2, S. 85–87 Nr. 23, S. 93–97 Nr. 26 (hier nur Dekan von Capua); 

ebd. 4, S. 147–150 Nr. 28, S. 167–171 Nr. 35, S. 171–175 Nr. 36; Nachlass Kamp, Karteikasten 
I.12.fasc.2; Pergamene Capua, ed. Mazzoleni , S. 122 Nr. 59; Kamp, Kirche 1, S. 120f., Anm. 
91.

572 Vgl. etwa das Testament seines 1237 bereits verstorbenen Vaters Guillelmus de Ravegna, in 
dem Hugo als damaliger Archidiakon von Capua und als derzeitiger Dekan von Capua be-
zeichnet wird. Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.

573 Ebd.
574 Vgl. S. 109.
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77. Gualfredus (1219–1244)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: canonicus Messanensis, capellanus et fidelis noster, imperialis ca-
pelle Panormi precentor, cantor
Herkunft: –
Familie: Gualfredus war der Neffe des Berard, der 1196 zum Erzbischof von 
Messina, wenige Jahre später zum Familiar erhoben wurde und bis 1226 sein 
Amt als Erzbischof ausübte.575

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Einblicke in Gualfredus’ Tätigkeiten als Kaplan sind 
nur punktuell zu gewinnen. 1236 ließ er durch seine procuratores Jacobus und 
Philippus de Chiminna, die beide an der Cappella Palatina ansässig waren, ein 
casale an Johannes und Matheus de Palma als beständige Erbpacht gegen einen 
jährlichen Zins übertragen.576 1244 verlieh Gualfredus mit Zustimmung des 
Kapitels der Palastkapelle einem gewissen Jacobus Galla ein Stück Land aus 
dem Besitz seiner cantoria zur Bebauung.577 
Ämter: Im November 1219 teilte Friedrich II. dem Kapitel der Palermitaner 
Palastkapelle von Nürnberg aus mit, dass er Gualfredus zu ihrem Kantor er-
hoben habe.578 Offenbar weigerte sich das Kapitel zunächst jedoch, Gualfredus 
als Kantor anzuerkennen, da Friedrich II. im April 1220 nochmals und mit 
Nachdruck auf seine Entscheidung verweisen musste.579 Wenige Tage später 
richtete der Kaiser ein Schreiben an Gualfredus selbst, mit dem er ihn und das 
Kapitel der Cappella Palatina aufforderte, die nächste frei werdende Pfründe 
an seinen Notar Jacobus de Caltagirone zu vergeben.580 In der Urkunde von 
1244 wird Gualfredus nicht als cantor, sondern als praecentor bezeichnet.581 Da 
für diesen Zeitraum jedoch kein anderer Kantor nachgewiesen werden kann, 
ist davon auszugehen, dass beide Begriffe in diesem Fall synonym verwendet 

575 Vgl. MGH DD F II 618: … Gualfredo, nepoti venerabilis Mess(anensis) archiepiscopi, dilecti 
familiaris nostri, et clerico nostro … Zu Berard vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1018–1024.

576 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 69 Nr. 4. 
577 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 58f. Nr. 43. 
578 Vgl. MGH DD F II 577; Garofalo, Tabularium, S. 45 Nr. 27 (zum Jahr 1205). Pirr i , Sicilia 

Sacra 2, S. 1360, weist Gualfredus als Kantor erst ab dem Jahr 1224 nach und geht von einem 
Vorgänger namens Nicolaus aus, der 1220 in diesem Amt nachzuweisen sei – eine Überlegung, 
die mit der vorliegenden Urkunde jedoch entkräftet ist.

579 Vgl. MGH DD F II 618; Garofalo, Tabularium, S. 43 Nr. 24 (zum Jahr 1205). Vielleicht 
ist zur Verstärkung auch auf die verwandtschaftlichen Verhältnisse des Gualfredus verwiesen 
worden, die im ersten Mandat Friedrichs II. keine Erwähnung fanden. Ob das erneute Mandat 
Friedrichs II. notwendig wurde, weil mit Nicolaus ein Gegenkandidat zu Gualfredus bestand, 
muss offen bleiben.

580 Vgl. MGH DD F II 625; Garofalo, Tabularium, S. 44 Nr. 25 (zu 1205); vgl. auch die Ausfüh-
rungen zu Jacobus de Calatagirone (Nr. 79).

581 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 58 Nr. 43.
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wurden, sich an Gualfredus’ Stellung innerhalb der Cappella Palatina demnach 
nichts geändert hatte.
Standort/Mobilität: Als Kanoniker in Messina und als Neffe des dortigen 
Erzbischofs dürfte sich Gualfredus vor seiner Ernennung zum Kaplan dort 
schwerpunktmäßig aufgehalten haben. Nach seinem Eintritt in die Cappella 
Palatina verlagerte sich sein Standort nach Palermo; hier ist Gualfredus in allen 
zu ihm erhaltenen Quellen bezeugt. 
Finanzielle Ausstattung: Über die Höhe seiner Pfründe am Kapitel von Mes-
sina ist nichts bekannt. Ebenso wenig wissen wir, ob Gualfredus sein Kanoni-
kat nach seiner Erhebung zum Kantor der Palastkapelle behielt, da in den nach 
1219 geschriebenen Quellen darauf nicht mehr Bezug genommen wird.582

Nähe zum Herrscher: Zwei Monate vor Gualfredus’ Ernennung zum Kantor 
der Cappella Palatina, im September 1219, ist sein Onkel Berard von Messina 
an Friedrichs Hof in Hagenau nachzuweisen. Berard könnte dem König bei 
dieser Gelegenheit seinen Neffen als neuen Kantor der Palastkapelle empfoh-
len haben.583 Inwieweit Friedrich II. Gualfredus zuvor bekannt gewesen war, 
ist unklar; das Mandat vom November 1219 erwähnt zwar die Dienste des Gu-
alfredus und bezeichnet ihn als capellanus et fidelis noster, doch ist nicht aus-
zuschließen, dass es sich hierbei um Standardformulierungen handelt.584 Der 
Nachdruck, mit dem Friedrich II. die Einsetzung des Gualfredus wenige Mo-
nate später wiederholte, könnte dem Wunsch nach geregelten Abläufen in der 
Cappella Palatina während der königlichen Abwesenheit geschuldet sein und 
muss nicht zwangsläufig auf eine engere Verbindung zwischen Herrscher und 
Kaplan schließen lassen.

78. Mathias (1219?–1243)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: sacerdos sancti Nicolai
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Testament des Johannoccarus vom August 1243 
wurde Mathias als Testamentsvollstrecker eingesetzt.585 Sollte er mit dem 1219 
bezeugten concanonicus Mathias identisch sein, wäre er nicht nur ein weiteres 

582 Vgl. als einzigen Hinweis auf das Kanonikat MGH DD F II 577.
583 Zum Aufenthalt Berards vgl. ebd. 567. Vielleicht war auch schon Gualfredus’ Kanonikat in 

Messina durch Berard vermittelt worden. 
584 Vgl. ebd. 577. Neumann, Parteibildungen, S. 176, möchte Gualfredus’ Tätigkeit als Kaplan 

Friedrichs II. vor 1219 in Messina verorten und bis zum Jahr 1208 zurückführen. Allerdings 
bleibt zu beachten, dass vor 1219 keine Hinweise zu Gualfredus überliefert sind. 

585 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 116f. Nr. 78.
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Mal in den Quellen nachweisbar, sondern hätte auch als Schreiber einer Ur-
kunde fungiert, mit der Nicolaus de Macino bestätigte, von Blandemirus, dem 
Prior von S. Nicola in Bari, finanzielle Leistungen in Höhe von 10 Unzen er-
halten zu haben.586 In der Zeitspanne zwischen 1219 und 1243 müsste Mathias 
zum Priester geweiht worden sein, da er im ersten Quellenzeugnis noch nicht 
als solcher ausgewiesen wird.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Mathias nicht nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

79. Jacobus de Calatagirone (1220–1221)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: dominus regis notarius, notarius, fidelis noster
Herkunft: Jacobus stammte, wie sein Beiname zeigt, aus Calatagirone auf Si-
zilien.
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Jacobus de Calatagirone wirkte in der Kanzlei Fried-
richs II. Im Dezember 1219 unterzeichnete er eine Urkunde des valettus An-
dreas Lupinus, in der dieser dem Bischof und der Kirche von Melfi mit Zu-
stimmung des Königs Besitz schenkte.587 Auch wenn die Urkunde nicht durch 
Jacobus, sondern durch den königlichen Notar Johannes de Traiecto geschrie-
ben wurde, so verweist Jacobus’ Bezeichnung als notarius jedoch darauf, dass 
er für solche Kanzleitätigkeiten ebenfalls zuständig war. Im Januar 1221 wurde 
er dann als Notar tätig, als er eine Urkunde schrieb, mit der der Kaiser dem 
Abt und Konvent von S. Maria de Monte Mirteto bei Ninfa das tenimentum 
Turrianum verlieh und bestätigte.588 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Sicher nachzuweisen ist Jacobus de Calatagirone nur in 
Augusta und Capua, den Orten, in denen er als Zeuge oder als Notar wirkte. 
Eine Anwesenheit in Frankfurt als dem Ort, an dem das Mandat zur Bepfrün-
dung des Jacobus ausgestellt wurde,589 kann ebenso wenig festgestellt werden 
wie eine Präsenz in Palermo.
Finanzielle Ausstattung: Jacobus’ Zugehörigkeit zur Kapelle Friedrichs II. 
wird erst aus einem Mandat des Königs vom April 1220 ersichtlich, in dem er 

586 Vgl. ebd., S. 58 Nr. 36. Zu Nicolaus de Macino vgl. Biogramm Nr. 71.
587 Vgl. HB 1,2, S. 716f. Zur Urkunde vgl. auch Schal ler, Kanzlei 1, S. 229f.; zu Andreas Lupinus 

Friedl , Studien, S. 236, der die Urkunde auf das Jahr 1220 datiert.
588 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 187f. Nr. 210.
589 Vgl. MGH DD F II 625.
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Kantor und Kapitel der Cappella Palatina anwies, die nächste frei werdende 
Pfründe Jacobus zu übertragen.590 Offenbar war diese Anweisung Fried-
richs II. in Palermo nicht direkt befolgt worden, da der König nicht nur in sei-
nem Mandat darauf verwies, seine Anordnung schon mehrfach ausgesprochen 
zu haben, sondern auch der königliche Kämmerer Riccardus in dieser Sache 
zwei Schreiben an das Kapitel der Palastkapelle richtete und es aufforderte, den 
königlichen Schreiben nachzukommen.591 Ob Jacobus seine Pfründe je antrat, 
ist unbekannt; als Notar wirkte Jacobus aber auch nach seiner Aufnahme in die 
Cappella Palatina weiter.592

Nähe zum Herrscher: Wenngleich Jacobus de Calatagirone als Notar Fried-
richs II. nur einmal nachweisbar in Erscheinung tritt und direkte Kontakte 
zwischen beiden auf Basis der Quellen nur für den Aufenthalt in Capua an-
genommen werden können,593 zeigt doch die Art, wie nachhaltig Friedrich II. 
von Frankfurt aus die künftige Pfründeneinsetzung des Jacobus anordnete, dass 
ihm an der Ausstattung seines Notars etwas gelegen war. Diese Verbindung 
zwischen Herrscher und Kaplan darf allerdings nicht überbewertet werden. 
Denn das Beispiel des Gualfredus zeigt, dass auch er mit Nachdruck als Kan-
tor der Cappella Palatina eingesetzt wurde, obwohl eine engere Beziehung zu 
Friedrich II. in den Quellen nicht direkt greifbar wird. Die Sicherung stabiler 
Besitz- und Amtsverhältnisse an der Cappella Palatina könnte daher für den 
Herrscher in den Jahren vor seiner Kaiserkrönung ebenso ein Motiv gewesen 
sein, sich in den genannten Fällen deutlich zu positionieren und die Einsetzung 
der beiden Kapläne voranzutreiben.594

80. Rogerius de Plescolanzano (1221)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: imperialis aule cappellanus
Herkunft: Aufgrund seines Beinamens ist davon auszugehen, dass Rogerius 
aus Pescolanciano nordöstlich von Isernia (Provinz Molise) stammte.595

590 Vgl. ebd.; Garofalo, Tabularium, S. 44 Nr. 26 (zu 1205); Buscemi, Appendix, S. 19. Zum 
damaligen Kantor vgl. die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77).

591 Vgl. MGH DD F II 625 sowie die Schreiben des Kämmerers Riccardus bei Garofalo, Ta-
bularium, S. 44 Nr. 26; Buscemi, Appendix, S. 19. Sollte Riccardus mit dem gleichnamigen 
Kämmerer identisch sein, der die Privaturkunde des Andreas Lupinus mit unterzeichnete, so 
war ihm Jacobus de Calatagirone bereits bekannt. Vgl. HB 1,2, S. 716f.

592 Als Kaplan wird Jacobus in der von ihm geschriebenen Urkunde von 1221 nicht bezeichnet. 
Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 188 Nr. 210.

593 Vgl. ebd.
594 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77).
595 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 520.
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Familie: Rogerius könnte mit dem Justitiar Theodinus de Pescolanciano ver-
wandt gewesen sein, der zeitgleich in der Grafschaft Molise tätig war.596

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Königreich Si-
zilien erließ Friedrich II. auf dem Hoftag von Capua im Dezember 1200 die 
Assisen von Capua, die „seine Vorstellungen von der künftigen Ordnung des 
Königreichs Sizilien“ beinhalteten.597 Ein zentraler Gesichtspunkt war dabei, 
die Rechte und Güter der Krone zu sichern und durch Revokationen zurück-
zugewinnen, sofern sie während der achtjährigen Abwesenheit des Herrschers 
entfremdet worden waren.598 Als eine der ersten Personen, die mit der Kontrolle 
der Revokationen im nördlichen Teil des Königreichs Sizilien betraut wurden, 
ist Friedrichs Kaplan Rogerius de Plescolanzano bezeugt. Im Dezember 1221 
verfügte er, der Abtei S. Maria della Grotto bei Tocco (Abruzzen) ihre Güter zu 
restituieren, die ihr zuvor durch die dortigen Baiuli entwendet worden waren.599 
Ausdrücklich weist Rogerius in der entsprechenden Urkunde auf seine Beauf-
tragung durch den Kaiser hin, im Gebiet von Capua, Benevent und Civitate 
bis zur Nordgrenze des Königreichs die Ausführung der Capuaner Beschlüsse 
zu überwachen.600 Dass er sich dabei als imperialis aule cappellanus bezeichnen 
ließ, rekurrierte auf die kurz zuvor erfolgte Kaiserkrönung Friedrichs II., die 
Honorius III. im November des vorigen Jahres vorgenommen hatte.601 In An-
betracht seiner Aufgabe könnte Rogerius in dieser Bezeichnung aber auch eine 
zusätzliche Legitimierung seiner Tätigkeit gesehen haben, die ihm erleichterte, 
mit Nachdruck die nunmehr kaiserlichen Interessen durchzusetzen. Rogerius 
vollzog seine Aufgabe anscheinend gemeinsam mit dem Kämmerer Philippus 
de Vallone, der ebenfalls mit Revokationen im Prinzipat betraut war und dabei 
Rogerius unterstanden haben dürfte.602 Folgt man Richard von San Germano, 
so muss Rogerius seine Aufgabe zumindest zwei Jahre ausgeübt haben, da er 
die Tätigkeiten des Kaplans erst zum Jahr 1223 verzeichnet.603 Allerdings ist ein 
Datierungsfehler des Chronisten nicht auszuschließen.

596 Vgl. Friedl , Studien, S. 182.
597 Stürner, Friedrich II. 2, S. 10; ders . , Herrschaftskonzeption, S. 16. 
598 Zu den Revokationen nach 1220 vgl. Stürner, Friedrich II. 2, S. 17–26.
599 Vgl. Pergamene S. Maria della Grotta, ed. Mazzoleni , S. 88f. Nr. 34.
600 Vgl. ebd., S. 88 Nr. 34: Ego Roggerius de Plescolanzano imperialis aule cappellanus institutus ab 

imperato re a Magestate ad faciendum conservari constitutiones imperiales Capue promulgatas, 
de demanio de feudis et rebus feudalibus a Capua, Benevento et Civitate usque ad fines regni, 
videns ecclesiam Sancte Marie de Cripta sitam in pertinentiis Tocci, que religiosum est monaste-
rium, destitutam per balivos Tocci de quibusdam possessionibus …

601 Zu den Umständen der Kaiserkrönung vgl. Stürner, Friedrich II. 1, S. 246–253.
602 Vgl. dazu Friedl , Studien, S. 243.
603 Vgl. Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 109: Pro implendis statutis ipsius 

quidam Roggerius de Pesclolanzano (!) executor ab Imperatore dirigitur.
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Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb der Terra di Lavoro ist Rogerius nicht be-
zeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Es ist bekannt, dass Revokationen im Königreich Si-
zilien von verschiedenen Verwaltungsebenen durchgeführt und kontrolliert 
wurden. Hierbei ist jedoch zwischen der Frühphase der Güterüberprüfung, 
die schon kurz nach dem Hoftag von Capua einsetzte, und einer späteren Ent-
wicklung, die bis in die 1240er Jahre reichte, zu unterscheiden. Während die 
Revokationen in dieser späteren Phase je nach Situation im Zuständigkeits-
bereich der Kämmerer, Prokuratoren und Sekreten liegen konnten, standen 
dem Herrscher in der Anfangszeit solche Verwaltungsstrukturen noch nicht in 
ausgeprägter Form zur Verfügung.604 Weshalb Friedrich II. 1221 gerade seinen 
Kaplan mit dieser verantwortlichen Aufgabe betraute, lässt sich aufgrund der 
schlechten Quellenlage nicht ermitteln.605

81. Eugenius (1223)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: reverendus presbiter ecclesie sancti Nicolai maioris, dominus, ab-
bas sancti Nicolai de Greci, canonicus ipsius ecclesie sancti Nicolai
Herkunft: –
Familie: Als Verwandter des Eugenius ist Nicolaus bezeugt, der griechischer 
Kleriker war und der Kirche S. Nicola dei Greci angehörte bzw. ihr gemein-
sam mit Nicolaus vorstand.606 Anzunehmen ist, dass ihre Familie griechischer 
Herkunft war.
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im März 1223 ist Eugenius als Priester von S. Nicola 
nachweisbar, als Blandemirus, der dortige Prior, nach einem Inquisitionsver-

604 Vgl. Friedl , Studien, S. 80: „Eigens für die Revokation abgestellte Beamte sind für diesen 
extrem frühen Zeitpunkt noch nicht nachweisbar …“. Zu den Revokationsaufgaben von Käm-
merer, Prokurator und Sekret vgl. ebd., S. 50, 70, 74, 80.

605 Denkbar wäre, dass Rogerius schon vorher in Verwaltungsaufgaben eingebunden worden war 
oder Friedrich II. in ihm eine Person sah, der er diese verantwortliche Aufgabe anvertrau-
en konnte. Vielleicht war seine Beauftragung aber auch nur eine Verlegenheitslösung. Dafür 
könnte sprechen, dass abgesehen von der genannten Urkunde keine weiteren Hinweise zu 
Rogerius und seiner Tätigkeit überliefert sind.

606 Vgl. CDBarese 1, ed. Nitto de Rossi/Nitt i  di  Vito, S. 138 Nr. 72. Nicolaus ist bereits 
unter Tankred von Lecce erwähnt, der der Kirche S. Nicola dei Greci 1192 auf Bitten des Ni-
colaus zwei Privilegien Robert Guiscards und Herzog Roger Borsas bestätigte und bekäftigte, 
dass die Kirche nur von griechischen Priestern geleitet werden durfte. Vgl. DT 27.
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fahren die Bestätigung der Rechte der Kirche am Zoll in Bari erhielt.607 Im Rah-
men der Inquisition wirkte Eugenius als Zeuge zugunsten des Blandemirus. 
Ämter: Im April 1202 setzte sich Eugenius gemeinsam mit Nicolaus erfolgreich 
gegen die Ansprüche des Erzbischofs Doferius von Bari durch und erwirkte, 
dass ihnen beiden die Leitung der Kirche S. Nicola dei Greci zu Lebzeiten 
übertragen wurde.608 Wie sich dieses Amt auf seine Zugehörigkeit zu S. Nicola 
auswirkte, lässt sich nicht sagen, da abgesehen von den beiden genannten Zeug-
nissen keine weiteren Quellen mehr zu Eugenius vorliegen.
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari lässt sich Eugenius nicht nachwei-
sen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

82. Gentilis de Preturo (1223–1242)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: imperialis aule cappellanus, abbas
Herkunft: Der Beiname des Gentilis deutet darauf hin, dass der Kaplan aus 
Preturo in den Abruzzen stammte. Auch sein Tätigkeitsprofil verortet ihn in 
dieser Region.
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Gentilis de Preturo überprüfte 1223 als kaiserlicher 
Kaplan und Abt von S. Gerusalemme und S. Salvatore in Pescara die Privilegien 
des dortigen Klosters S. Maria und bestätigte deren Rechtmäßigkeit.609 Späte-
stens 1227 muss Gentilis seinen Standort jedoch dauerhaft nach Capua verlegt 
haben, da er in Verhandlungen um die Ausstattung eines Ehevertrags bereits als 
Kanoniker von Capua genannt wird.610 1239, 1240 und 1242 unterzeichnete er 
zudem drei Urkunden des Erzbischofs Jacobus von Capua als Zeuge.611

Ämter: Seit 1240 ist Gentilis de Preturo als Dekan von Capua überliefert.612 Er 
dürfte aus dem Kanonikerkreis bestimmt worden sein. Wie Gentilis das Amt 
ausfüllte, bleibt aufgrund der schlechten Quellenlage ebenso verborgen wie 
seine Tätigkeiten als Abt.

607 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 66–68 Nr. 42.
608 Vgl. CDBarese 1, ed. Nitto de Rossi/Nitt i  di  Vito, S. 138–141 Nr. 72. Zur Beilegung des 

Streits war auch Blandemirus (Nr. 83) hinzugezogen worden.
609 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1; Schal ler, Hofkapelle, S. 521f.
610 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
611 Vgl. Pergamene Capua, ed. Mazzoleni , S. 130–133 Nr. 64, S. 140–142 Nr. 68 u. S. 148–150 Nr. 

73. Abweichende Datierungen finden sich bei Schal ler, Hofkapelle, S. 522; Kamp, Kirche 1, 
S. 335, Anm. 15.

612 Vgl. Pergamene Capua, ed. Mazzoleni , S. 140–142 Nr. 68; Schal ler, Hofkapelle, S. 522 (zum 
Jahr 1239).
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Standort/Mobilität: Seine Tätigkeiten und Ämter führten Gentilis nach Pes-
cara, Nocera und Capua. 
Finanzielle Ausstattung: Über Gentilis’ Kanonikat ist nichts Näheres be-
kannt. Sicher ist aber, dass er nicht mit Gentilis de Pretorio identisch war, der 
ebenfalls Kanoniker in Capua und zwischen 1212 und 1214 Bischof von Rieti 
war, da der Kaplan nach Lage der Quellen erst 1227 in Capua als Kanoniker 
nachzuweisen ist.613 Ebenso ist auszuschließen, dass er mit dem Palermitaner 
Kanoniker Gentilis de Pretorio identisch war.614

Nähe zum Herrscher: Die kaiserliche Beauftragung zur Privilegienüberprü-
fung in Pescara erinnert, wenn auch mit geringerem Umfang und mit knapperer 
geographischer Reichweite, an die Tätigkeit des Rogerius de Plescolanzano, 
der ebenfalls von Friedrich II. mit der Kontrolle der Revokationen bei geist-
lichen Institutionen betraut worden war.615 Ähnlich wie in seinem Fall scheint 
auch Gentilis de Preturo einmalig für diese Aufgabe herangezogen worden zu 
sein. Für das Jahr 1240 ist zwar ein gleichnamiger Beamter Friedrichs II. be-
zeugt, der im Umfeld des Justitiars der Abruzzen für seine Dienste finanziell 
belohnt wurde, doch kann eine Identität mit Gentilis de Preturo nicht über-
zeugend hergeleitet werden, da dem ohnehin nur einmalig bezeugten Beamten 
keine geistlichen Ämter nachgewiesen werden können.616 Weitere Kontakte des 
Gentilis zu Friedrich II. sind den verfügbaren Quellen überdies nicht zu ent-
nehmen, es ist unsicher, ob Gentilis de Preturo in den 1230er und 1240er Jahren 
überhaupt Kaplan Friedrichs II. blieb, da seine Bezeichnung in den Quellen 
hierüber keine Auskunft mehr gibt.617

83. Blandemirus (1223–1234/35)
Name/Beiname: Als Namensvarianten begegnen in den Quellen Blandemirus, 
Blandimerius, Blandemer(i)us, Blademirus und Blandusmirus. Zur Vereinheit-
lichung wird die häufigste Schreibweise Blandemirus gewählt.
Bezeichnung: magister, canonicus s. Nicolai Barensis, archipresbiter matricis 
ecclesie, prior santi Nicolay
Herkunft: Blandemirus stammte aus Bari, wie aus einer Urkunde des Erzbi-
schofs Bartholomeus von Trani vom Juli 1207 hervorgeht.618

Familie: –

613 Zu Gentilis de Pretorio vgl. Brentano, World, S. XXIII, 148–150.
614 Vgl. zu ihm auch S. 388.
615 Vgl. dazu die Ausführungen zu Rogerius de Plescolanzano (Nr. 80).
616 Vgl. Registro 2, ed. Carbonett i  Vendittel l i , S. 720 Nr. 797.
617 Es bleibt selbstverständlich zu beachten, dass eine Kaplanszugehörigkeit sich nicht zwangsläu-

fig in den Quellenbezeichnungen niederschlagen musste. Vgl. S. n. 
618 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 35 Nr. 21: … Blandemirus de Baro … Zur Herkunft vgl. 

auch Kamp, Kirche 2, S. 584, Anm. 131; Neumann, Parteibildungen, S. 198.
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Studium/Bildung: Wie in den meisten Fällen, in denen der magister-Titel bei 
Kaplänen begegnet, lässt sich auch bei Blandemirus kein Beleg für ein Studium 
oder eine Ausbildung finden.619

Aufgaben/Tätigkeiten: Blandemirus ist lange vor der Erhebung S. Nicolas in 
Bari zur Hofkirche, die Friedrich II. 1215 formell vornahm,620 in den Quellen 
bezeugt. Schon im Februar 1196 wird er in einer Urkunde Coelestins III. ge-
nannt, mit der ein Streit zwischen dem Kloster S. Fiora in Arezzo und den Ad-
ligen Rolandinus und Guido um ein Kastell beigelegt wurde. Der Papst hatte 
drei seiner Kardinäle zu Auditoren bestimmt, denen neben einem päpstlichen 
Subdiakon und zwei Richtern des Königreichs Sizilien auch Blandemirus zur 
Seite gestellt wurde.621 Weshalb Coelestin III. den späteren Prior von S. Ni-
cola in das Gremium der Auditoren bzw. deren Helfer aufnahm, geht aus der 
päpstlichen Urkunde, die über das Schlichtungsverfahren und die Beilegung 
des Streits berichtet, zwar nicht hervor,622 doch lassen sich weitere Kontakte 
des Blandemirus zur päpstlichen Kurie nachweisen, die darauf hindeuten, dass 
seine Mitwirkung bei der Streitschlichung 1196 nicht als zufälliges Ereignis 
einzuschätzen ist. So beabsichtigte Blandemirus Anfang des Jahres 1201 eine 
Reise zum Papst, die jedoch scheiterte, da er gefangen genommen und an der 
Weiterreise gehindert wurde.623 Innozenz III. setzte sich daraufhin im Februar 
des Jahres dafür ein, dass Blandemirus durch Lösegeldzahlungen wieder freige-
kauft werden konnte, indem er als Sicherheit für ein Darlehen eines römischen 
Kaufmanns namens Girardus Johannis Nicolai bürgte, das dem Bareser Kano-
niker Petrus zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt wurde.624 Über den An-
lass der Reise nach Rom gibt das Schreiben Innozenz’ III. keine direkte Aus-
kunft, wenngleich anzunehmen ist, dass Blandemirus nicht aus persönlichen 
Gründen, sondern als Bote von S. Nicola in Bari zum Papst geschickt wurde.625 
Ob schon zu dieser Zeit Spannungen zwischen S. Nicola und Erzbischof Do-

619 Vgl. zum magister-Titel S. 66–71.
620 MGH DD F II 338 u. oben S. 42.
621 Vgl. Acta, ed. Pflugk-Harttung,  S. 401f. Nr. 477.
622 Blandemirus wird lediglich als magister bezeichnet, ohne dass ihm eine Funktionsbeschreibung 

zugeordnet wird, wie dies bei den anderen aufgeführten Personen der Fall ist. Vgl. ebd., S. 402 
Nr. 477. Pflugk-Harttung (ebd., S. 424) geht davon aus, dass Blandemirus als iudex fungierte. 
Der Wortlaut der Urkunde ist in dieser Hinsicht aber nicht eindeutig. 

623 Im Schreiben Innozenz’ III. ist die Rede von den teutonici, die Blandemirus gefangen genom-
men hätten. Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 25 Nr. 12. Damit kann nur das Umfeld 
Markwards von Annweiler gemeint sein, der vor der Jahreswende 1200/01 ins Familiarenkol-
legium aufgenommen worden war und gemeinsam mit Walter von Pagliara weite Teile des 
Königreichs Sizilien kontrollierte. Vgl. dazu Stürner, Friedrich II. 1, S. 95f.

624 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 24f. Nr. 12.
625 Dafür sprechen die einleitenden Bemerkungen Innozenz’ III. und die Begleitung des Blande-

mirus durch Stephanus, der ebenfalls Kanoniker in S. Nicola in Bari war. Vgl. ebd.
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ferius von Bari bestanden, die Blandemirus vor den Papst bringen wollte, muss 
offen bleiben, da hierfür keine Zeugnisse vorliegen.
Im April 1202 wirkte Blandemirus bei der Schlichtung eines Streits mit, der 
sich zwischen Doferius und den Klerikern Eugenius und Nicolaus entzündet 
hatte, die beide Ansprüche auf die Kirche S. Nicola dei Greci stellten.626 An der 
Verhandlung waren die streitenden Parteien sowie die Bischöfe Arpinus von 
Poglinano und Wilhelm von Conversano, der Bareser Richter und magister 
iustitiarius Andreas und Blandemirus als Streitschlichter beteiligt.627 Blande-
mirus’ Mitwirkung an diesem Verfahren ist sicherlich darauf zurückzuführen, 
dass er inzwischen zum Prior von S. Nicola und zum Erzpriester der Kathedra-
le von Bari aufgestiegen war und damit zu den ranghöchsten Klerikern in Bari 
zählte.628 Bis 1207 gelang es Blandemirus, die Stellung von S. Nicola zu sichern 
und unwillkommene Ansprüche auf Rechte an der Kirche abzuwehren.629 
In den 1220er und 1230er Jahren erstreckte sich das Tätigkeitsfeld des Blande-
mirus auf verschiedene Bereiche. 1223 konnte er in einem Inquisitionsverfahren 
die Rechte der Hofkirche am Zoll in Bari bestätigen lassen,630 drei Jahre später 
wurde er von Papst Honorius III. beauftragt, den Vorwürfen gegenüber Erz-
bischof Andreas von Acerenza in einem Inquisitionsverfahren nachzugehen.631 
Als im September 1225 das Erzbistum Bari vakant wurde, wurde Blandemirus 
neben Marinus Filangerius und Johannes von Boiano dem Papst als Kandidat 
vorgeschlagen.632 Das Ringen um die Besetzung des Erzbistums dauerte über 
ein Jahr, bis Honorius III. schließlich im Dezember 1226 alle Vorschläge kas-
sierte und aus eigener Vollmacht heraus Marinus nicht zuletzt wegen seiner 
Bildung zum Erzbischof erhob.633 Ob der Papst darüber hinaus grundsätzliche 
Vorbehalte hatte, den Prior von S. Nicola – trotz vorheriger Zusammenarbeit – 
zum Erzbischof zu erheben, muss offen bleiben.
Für Blandemirus war Honorius’ Entscheidung mit weitreichenden Konse-
quenzen verbunden, da Marinus unmittelbar nach seinem Amtsantritt ver-
suchte, S. Nicola seinem Jurisdiktionsbereich einzuverleiben.634 Nicht aus-

626 Vgl. dazu die Ausführungen zu Eugenius (Nr. 81).
627 Vgl. CDBarese 1, ed. Nitto de Rossi/Nitt i  di  Vito, S. 138f. Nr. 72.
628 Vgl. dazu auch Cioffari , Storia, S. 197, und die Position der Zeugenunterschrift des Blande-

mirus, die unmittelbar hinter dem Erzbischof und den Bischöfen erfolgt. Vgl. CDBarese 1, ed. 
Nitto de Rossi/Nitt i  di  Vito, S. 141 Nr. 72.

629 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 31–36 Nr. 19–21.
630 Vgl. ebd., S. 66–68 Nr. 42.
631 Vgl. Reg. Hon. III 2, Nr. 5914; Acta, ed. Tàutu, S. 198 Nr. 150.
632 Vgl. dazu Kamp, Kirche 2, S. 584f.
633 Vgl. Vendola, Documenti, S. 198 Nr. 150.
634 Vgl. als ersten Beleg für den Konflikt zwischen S. Nicola und der Kathedrale in Bari den Brief 

des Bischofs Guido von Palestrina, in welchem er dem Kapitel von S. Nicola die Unterstützung 
gegen die anmaßenden Ungerechtigkeiten des Erzbischofs – gemeint ist der Versuch, die Ex-
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zuschließen ist, dass hierbei auch persönliche Motive eine Rolle spielten, da 
Marinus nun in der Position war, die Stellung seines früheren Konkurrenten 
nachhaltig zu schwächen.635 Da der Konflikt auf lokaler Ebene nicht zu lösen 
war, wurden delegierte Richter von Kardinal Rainer von Viterbo eingesetzt, 
die 1230/31 nach Bari kamen, um die Positionen der streitenden Parteien zu 
hören. Blandemirus sah sich aus Krankheitsgründen jedoch nicht in der Lage, 
die Anhörung der Auditoren für sich und sein Kapitel wahrzunehmen, und 
appellierte stattdessen direkt an den Papst.636 Im Dezember 1232 erwirkte er 
für die Kirche S. Nicola ein Darlehen in Höhe von 375 Goldunzen, das ihm 
von römischen Kaufleuten in Anagni gewährt wurde.637 Die Rückzahlung des 
Darlehens erfolgte vertragsgemäß ein Jahr später.638 Obwohl in der Urkunde 
von 1232 lediglich davon die Rede ist, das Geld solle pro ipsorum capituli ec-
clesie sancti Nicolai de Baro et nostris negotiis procurandis et utiliter peragendis 
eingesetzt werden,639 ist davon auszugehen, dass der Konflikt mit Marinus von 
Bari das Kapitel in finanzielle Engpässe brachte, die kurzzeitig durch den Kre-
dit aufgefangen werden sollten.640 
1234 stockte das Verfahren zur Beilegung des Streits mit Marinus von Bari er-
neut, als sich Nicolaus Sifandus, der Prokurator von Prior und Kapitel, weiger-
te, mit den neu für das Verfahren berufenen päpstlichen delegierten Richtern 
zu sprechen, da einer von ihnen aus Benevent stammte, das Friedrich II. kurz 
zuvor mit dem Interdikt belegt hatte.641 Blandemirus erscheint in diesem Zu-
sammenhang nicht als aktiv handelnde Person. Geht man davon aus, dass seine 
für 1230 bezeugte Krankheit nicht vorgeschoben war, um das Verfahren in die 

emtion der Kirche aufzulösen – zusichert: CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 72 Nr. 45. Zur 
Datierung vgl. ebd. sowie Nitt i  di  Vito, Questioni, S. 28f.

635 Vgl. dazu Kamp, Kirche 2, S. 584, 589. Die persönliche Ebene des Konflikts betont auch 
Ciof  far i , Storia, S. 203. Gegen einen rein persönlichen Konflikt spricht jedoch, dass sich Ma-
rinus wenig später ebenfalls darum bemühte, das exemte Allerheiligenkloster seiner Obödi-
enz zu unterstellen. Vgl. dazu Niese, Urkunden 2, S. 58f., Anm. 5; Kamp, Kirche 2, S. 589, 
Anm. 167.

636 Die Kanoniker von S. Nicola in Bari entzogen sich dem Verhör durch Flucht. Vgl. CDBarese 
6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 123–126 Nr. 80A, hier S. 125f. Zur Datierung der Briefe, aus denen 
das Verfahren rekonstruiert werden kann und die um 1250 im Rahmen einer erneuten Diskus-
sion um die Rechtsstellung von S. Nicola transsumiert wurden, vgl. Kamp, Kirche 2, S. 585, 
Anm. 136.

637 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 91–93 Nr. 58. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu 
Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87), Jacobus Marini Iannicte (Nr. 97) und Nicolaus Sifandus 
(Nr. 101).

638 Vgl. die Rückzahlungsquittung: CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 93f. Nr. 59.
639 Vgl. ebd., S. 91 Nr. 58. Ähnlich auch in der Rückzahlungsurkunde von 1233: … ad opus utili-

tatem ipsius eccelsie … Vgl. ebd., S. 94 Nr. 59.
640 Vgl. auch Niese, Urkunden 2, S. 60.
641 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 96f. Nr. 61. 
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Länge zu ziehen, so ist wahrscheinlich, dass sich der Prior 1234 wegen seiner 
angeschlagenen Gesundheit durch Nicolaus Sifandus vertreten lassen musste. 
1235 muss Blandemirus schließlich in hohem Alter verstorben sein, ohne dass 
eine Lösung im Prozess um die rechtliche Stellung von S. Nicola erreicht wor-
den war.642 
Ämter: Das päpstliche Schreiben von 1201 ist der erste sichere Beleg für Blan-
demirus’ Zugehörigkeit zum Kapitel von S. Nicola.643 Dort stieg er vor April 
1202 zum Prior auf, zeitgleich ist er wie erwähnt als Erzpriester an der Bareser 
Kathedrale nachweisbar.644 Ein Verbot des Erzbischofs Doferius von 1205, ein 
Doppelkanonikat an S. Nicola und an der Kathedrale von Bari einzunehmen, 
führte jedoch dazu, dass Blandemirus dieses Amt wieder aufgeben musste.645 
Für die Zeit nach 1207 findet sich in den Quellen kein einziger Hinweis auf 
Blandemirus, stattdessen begegnet 1212 ein anderer Prior namens Johannes.646 
Dieser scheint zu den Anhängern Ottos IV. im deutschen Thronstreit gehört 
und Blandemirus im Umfeld des kaiserlichen Sizilienzugs als Prior kurzzei-
tig abgelöst zu haben.647 Nach der Königskrönung Friedrichs II. im Juli 1215 
könnte Blandemirus wieder als Prior eingesetzt worden sein, auch wenn das 
Privileg für S. Nicola in Bari, das der junge König im November dieses Jahres 
ausstellte, noch nicht den Namen des Priors nennt.648 Sicher lässt sich Blande-
mirus als Prior von S. Nicola daher erst wieder 1219 nachweisen.649

Standort/Mobilität: Blandemirus ist in den Quellenzeugnissen hauptsächlich 
in Bari nachweisbar. Darüber hinaus führten ihn seine Streitschlichtertätigkeit 
nach Rom und sein Bemühen um Darlehen für das Kapitel nach Anagni.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Direkte Verbindungen zwischen Blandemirus und 
Friedrich II. lassen sich nur für das Jahr 1223 festmachen, als der Prior wäh-
rend eines Aufenthalts des Kaisers in Bari dessen Anweisung an die Justitiare 
der Terra di Bari erwirkte, die Rechte von S. Nicola am Bareser Zoll durch eine 
Inquisition prüfen zu lassen.650 Weder im Rahmen der Kandidatur des Blande-
mirus für das Amt des Bareser Erzbischofs noch im Obödienzkonflikt zwi-

642 Vgl. Vendola, Documenti, S. 171 Nr. 195. Zum weiteren Verlauf des Prozesses vgl. die Aus-
führungen zu Nicolaus Sifandus (Nr. 101).

643 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 24f. Nr. 12.
644 Vgl. CDBarese 1, ed. Nitto de Rossi/Nitt i  di  Vito, S. 138–141 Nr. 72.
645 Vgl. ebd., S. 141–143 Nr. 73; Kamp, Kirche 2, S. 584, Anm. 132.
646 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 45f. Nr. 28 u. S. 181 Framm. 1.
647 Vgl. Cioffari , Storia, S. 198.
648 Möglicherweise ist auch die Bitte des Priors und des Kapitels von S. Nicola, keine fremden 

Kleriker aufnehmen zu müssen, eine verdeckte Anspielung auf das Intermezzo des Johannes: 
MGH DD F II 338. 

649 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 58 Nr. 36.
650 Vgl. ebd., S. 66–68 Nr. 42.
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schen der Hofkirche und der Kathedrale ist eine Unterstützung Friedrichs II. 
für Blandemirus nachweisbar.651

84. Grifo (1223)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, canonicus ipsius ecclesie sancti Nicolai
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im März 1223 erwirkte Blandemirus nach einem In-
quisitionsverfahren, dass die Rechte von S. Nicola am Zoll in Bari bestätigt 
wurden.652 Im Rahmen der Inquisition wird Grifo als Kanoniker von S. Nicola 
und als Zeuge für die Argumentation des Blandemirus zugunsten seiner Rechte 
genannt.653

Ämter: –
Standort/Mobilität: Grifo ist nur in Bari bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

85. Nicolaus (1224)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: dominus, imperialis capelle thesaurarius
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Über mehrere Jahre hinweg führte Bischof Alduin 
von Cefalù einen Prozess gegen die Krone, der sich an aus seiner Sicht un-
rechtmäßigen Aktionen des Erzbischofs Berard von Palermo entzündet hatte. 
Dieser hatte 1221 den Hafen und das Kastell von Cefalù der Krone unterstellt 
und Abgaben von Alduin gefordert, die zu zahlen dieser nicht bereit war. Der 
Konflikt eskalierte, als sowohl Honorius III. als auch Friedrich II. involviert 
wurden. 1224 verlor Alduin schließlich den Prozess, konnte sich aber noch 
eine geraume Zeit in seiner Bischofsstadt halten, bevor er dauerhaft nach Rom 

651 Schal ler, Hofkapelle, S. 495, geht davon aus, dass Blandemirus der kaiserliche und Marinus 
der päpstliche Kandidat gewesen sind. Anders dagegen Pybus, Frederick II, S. 149, der betont, 
dass Marinus ebenfalls vom Kaiser unterstützt wurde und erst später auf die päpstliche Seite 
wechselte. Ähnlich Kamp, Kirche 2, S. 584. Dass Friedrich II. Blandemirus oder Marinus 
während der Vakanz besonders unterstützt hat, lässt sich anhand der Quellenzeugnisse nicht 
ausmachen.

652 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 66–68 Nr. 42.
653 Vgl. ebd., S. 67 Nr. 42. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Eugenius (Nr. 81), der als zweiter 

Kanoniker von S. Nicola aussagte.
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ins Exil ging.654 In den ausführlichen Gerichtsprotokollen wird Nicolaus als 
anwesend vermerkt, als Bartholus, Thesaurar von Cosenza, vor dem Bischof 
und den kaiserlichen Prokuratoren seine Anklagepunkte gegen Alduin formu-
lierte.655

Ämter: Nicolaus wird im angeführten Prozess von 1224 als thesaurarius der 
kaiserlichen Kapelle bezeichnet.656 Dieser Hinweis kann sich nur auf die Cap-
pella Palatina beziehen, die ihren Status als herausgehobene Palastkirche auch 
nach Friedrichs II. Kaiserkrönung behielt. Wie lange Nicolaus die Funktion als 
Schatzmeister ausübte, ist nicht bekannt.
Standort/Mobilität: Als Thesaurar der Cappella Palatina dürfte sich Nicolaus 
vornehmlich in Palermo aufgehalten haben; seine Teilnahme am Prozess um 
Alduin führte ihn zudem nach Cefalù.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Aus der einmaligen Nennung des Nicolaus geht nicht 
hervor, ob er in kaiserlichem Auftrag am Prozess teilnahm oder ob sein Amt 
als Thesaurar seine Anwesenheit erforderte, da das Verfahren vor allem die 
Besitzverhältnisse des Bischofs von Cefalù zu klären hatte.

86. Nicolaus de Hodierna (1228–1242)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: canonicus ecclesie sancti Nicolai maioris, diaconus ecclesie sancti 
Nicolai maioris
Herkunft: Nicolaus dürfte aus Bari stammen, da seine Familie in dieser Stadt 
nachzuweisen ist.
Familie: Aus der Familie des Nicolaus sind seine Schwester Ghuri und sein 
Neffe Simeon de Paone sowie sein aus Bari stammender Vater Johannes de 
Hodierna bekannt, die in einer Urkunde vom Mai 1228 genannt werden.657 
Da nichts dagegen spricht, Nicolaus mit dem 1242 urkundlich bezeugten Ni-
colaus Hodierne zu identifizieren, ist die Familie außerdem um seinen Sohn 
Johannes zu erweitern.658 Die Hintergründe der Vaterschaft des Nicolaus sind 
dabei nicht zu klären. In den Quellen findet sich weder ein Hinweis auf die 
Mutter des Johannes noch auf den Status, in dem sich Nicolaus zum Zeitpunkt 

654 Zu den Einzelheiten des Konflikts vgl. Winkelmann, Harduin von Cefalù, S. 298–358 (mit 
Abdruck der Prozessakten); Kamp, Kirche 3, S. 1057–1061; Granà, Processo; Houben, 
Vescovi, S. 180–188; Vogeler, Urkunden, S. 319f.

655 Vgl. Winkelmann, Harduin von Cefalù, S. 334. Zu Bartholus vgl. auch Kamp, Kirche 3, 
S. 1058f., der seinen Namen mit Bartholomeus angibt.

656 Vgl. Winkelmann, Harduin von Cefalù, S. 334.
657 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 74 Nr. 47: Nos Ghuri filia qd. Iohannis de hodierna ba-

rensis et Simeon de Paone qui sumus mater et filius … cognoscimus quod dompnus Nicolaus de 
hodierna canonicus ecclesie sancti Nicolai maioris frater meus qs. Ghuri … 

658 Vgl. ebd., S. 109f. Nr. 73.
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der Zeugung seines Sohnes befunden hatte: Sein Weihegrad als Diakon, der ihn 
kirchenrechtlich zum Zölibat verpflichtet hätte, wird erst bei der Vollstreckung 
seines Testaments 1242 bekannt.659 Johannes, der Nicolaus’ letzten Willen um-
setzen ließ, scheint aus dem Status seines Vaters als Kanoniker von S. Nicola 
kein Nachteil erwachsen zu sein, vielleicht, weil er selbst nicht die geistliche 
Laufbahn anstrebte.660 Nicolaus muss vor August 1242, dem Zeitpunkt der 
Vollziehung des Testaments, verstorben sein.
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Nicolaus nicht nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: Mit der bereits genannten Urkunde vom Mai 1228 
versprachen seine Schwester Ghuri und sein Neffe Simeon, die von Nicolaus 
zur Bewirtschaftung einiger ihrer Weinberge zur Verfügung gestellten Ausla-
gen innerhalb von acht Tagen zurückzuzahlen.661 Da die Kirche S. Nicola nur 
zur Kennzeichnung des Nicolaus als deren Kanoniker genannt, nicht aber mit 
den Geldzahlungen in Zusammenhang gebracht wird, ist davon auszugehen, 
dass Nicolaus seinen Verwandten das Geld aus seinem privaten Vermögen zur 
Verfügung gestellt hatte. Darüber hinaus besaß der Kanoniker Landgüter in 
der Nähe der Kirche S. Maria de Martio in Bari, die er in seinem Testament der 
Kirche S. Nicola vermachte.662 
Nähe zum Herrscher: –

87. Petrus de Miro de Agralisto (1229–1249)
Name/Beiname: Petrus’ Beiname findet in den Quellen verschiedene Variati-
onen: Miri Agralisti, de Miro, de Miro Agralisti. In allen Fällen verweist er auf 
seine väterliche Abstammung.
Bezeichnung: canonicus et sindicus ecclesie sancti Nicolai maioris, subdiaconus 
sancti Nycolai de Baro, dominus, iaconus, clericus et sindicus ac procurator, ca-
nonicus et procurator, clericus
Herkunft: –
Familie: Aus der Familie des Petrus sind seine Schwester Alferada und sein 
Vater Mirus bekannt, dessen Name in den Varianten Mirus Agralisti und Mirus 
de Agralisto begegnet.663 

659 Vgl. ebd.: Ego Iohannes Hodierne f. et heres domini Nicolai Hodierne diaconus Ecclesie sancti 
Nicolai maioris barensis …

660 Vgl. zum Verbot für Klerikersöhne, die geistlichen Weihen zu erhalten, Schimmelpfennig, 
Zölibat; Landau, Weihehindernis.

661 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 74 Nr. 47.
662 Vgl. ebd., S. 109f. Nr. 73.
663 Vgl. ebd., S. 91 Nr. 58, S. 112 Nr. 75 u. S. 183 Framm. 3.
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Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Petrus wird erstmals im Januar 1229 in den Quellen 
genannt, als er gemeinsam mit dem Kanoniker Gregorius Land an eine Pri-
vatperson namens Matheus für 29 Jahre zu einem jährlichen Abgabenzins von 
sechs Goldtari verpachtete. In der entsprechenden Urkunde wird explizit da-
rauf hingewiesen, dass Petrus diese Aufgabe als sindicus der Kirche S. Nicola 
und damit als Stellvertreter des dortigen Kapitels wahrnahm.664 Im November 
desselben Jahres ließen Petrus und Gregorius die Grenzen der Häuser über-
prüfen, die der iudex Amorutius der Kirche S. Nicola testamentarisch vermacht 
hatte. Auch in diesem Fall wirkten die beiden Kanoniker im Auftrag des Priors 
und des Kapitels von S. Nicola.665

1231 war Petrus gemeinsam mit Jacobus Marini Iannicte dafür zuständig, die 
Kreditrückzahlung an den römischen Kaufmann Falconus Petri Falconi auf 
den Weg zu bringen. Dies geht aus einer Urkunde vom April des Jahres her-
vor, mit der Falconus beiden Kanonikern, die ausdrücklich als im Namen des 
Kapitels von S. Nicola und der aufgeführten Kanoniker handelnd bezeichnet 
werden, die Rückzahlung der sechzehn Goldunzen quittierte.666 Auffallend ist, 
dass im drei Monate zuvor veranlassten Rückzahlungsverfahren eines Darle-
hens an den Römer Johannes Bascii de Campitello die beiden Kanoniker nicht 
mit dem Verfahren beauftragt worden waren, sondern der Kanoniker Grimoal-
dizio als zuständig genannt wird.667 Dafür war Petrus de Miro im August 1231 
anwesend, als dem Kapitel von S. Nicola ein Haus mit Zisterne übertragen 
wurde. Gemeinsam mit seinem Kanonikerkollegen Gregorius nahm Petrus das 
Haus an; beide fungierten als sindici des Kapitels von S. Nicola.668 Darüber hi-
naus begegnet Petrus im Dezember 1232 in den Quellen, als Blandemirus von 

664 Vgl. ebd., S. 75 Nr. 48.
665 Vgl. ebd., S. 182 Framm. 2. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Gregorius (Nr. 88).
666 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 84 Nr. 54: … Petro de Miro de Agraliso subdiacono sancti 

Nycolai de Baro et Iacobo Marini Iannicte eiusdem ecclesie diacono recipientibus nomine dicte 
ecclesie et Capituli eiusdem et etiam nomine Militiacii primicerii et Leonis. ac Grimoaldo et 
Angeli diaconorum et canonicorum dicte ecclesie …

667 Ebd., S. 83f. Nr. 53. Vgl. auch die Ausführungen zu Grimoaldizio (Nr. 94). Weshalb im April 
1231 immerhin sechs Kanoniker von S. Nicola in Bari im Zusammenhang mit der Rückzah-
lung namentlich erwähnt wurden, während im vergleichbaren Fall vom Januar desselben Jah-
res lediglich Grimoaldizio genannt wird, obgleich es sich hier mit 35 Goldunzen um einen 
vergleichsweise höheren Kreditrahmen gehandelt hatte, lässt sich nicht sagen. Möglicherweise 
spielen die Überlieferungslücken der Urkunde vom Januar 1231 eine Rolle, sollten sie weitere 
namentlich genannte Kanoniker von S. Nicola in Bari nicht übermitteln, vielleicht verlangte 
aber auch das Verhältnis der Kanoniker zu den jeweiligen Kreditgebern ihre unterschiedliche 
Präsenz in den Urkunden.

668 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 86f. Nr. 55. Ebenfalls anwesend war der primicerius 
Meliciacca (Nr. 100).
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römischen Kaufleuten ein Darlehen in Höhe von 375 Goldunzen erwirkte, das 
ein Jahr später fristgerecht zurückgezahlt wurde.669 
Im August 1243 wurde Petrus zum Vollstrecker eines Testaments eingesetzt, 
das sein Kanonikerkollege Johannoccarus verfügte.670 Zuletzt dürfte Petrus an-
wesend gewesen sein, als Andreas von Bari den Grundbesitz, der zum Kapitel 
von S. Nicola gehörte, ihm aber vor 23 Jahren zur Verfügung gestellt worden 
war, dem Kapitel wieder zurückgab. Gemeinsam mit dem Prokurator Maio 
nahm Petrus die Restitutionserklärung des Andreas vom Oktober 1249 entge-
gen.671

Ämter: –
Standort/Mobilität: Die Urkunde vom April 1231 wurde in Rom ausgestellt, 
so dass anzunehmen ist, dass Petrus und Jacobus für die Rückzahlung des 
Kredits dorthin reisten, zumal Falconus in Rom ansässig war. Petrus’ Anwe-
senheit bei der Darlehensgewährung für Blandemirus führte ihn außerdem an 
den päpstlichen Hof in Anagni. Hauptsächlich dürfte Petrus aufgrund seiner 
Zugehörigkeit zu S. Nicola jedoch in Bari zu verorten sein.
Finanzielle Ausstattung: Aus einem Rechtsstreit des Petrus de Miro mit einem 
nicht näher bekannten Nicolaus um die Zugehörigkeit von zwei Olivenbäumen 
wird fast beiläufig erwähnt, dass Petrus die Kirche des hl. Thomas als Lehen 
innehatte. Im November 1243 ernannte Petrus de Miro zwei Streit schlichter, 
die den Streitfall zu seinen Gunsten klärten und die Bäume der Kirche des hl. 
Thomas zuwiesen.672 Ein Jahr später begünstigte ihn das Testament der Alfara-
na in materieller Hinsicht, indem ihm die Dienste ihrer Magd für zwei Jahre 
zugesprochen wurden.673

Nähe zum Herrscher: –

669 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 91–93 Nr. 58 u. S. 93f. Nr. 59. Vgl. dazu auch die Aus-
führungen zu Blandemirus (Nr. 83), Jacobus Marini Iannicte (Nr. 97) und Nicolaus Sifandus 
(Nr. 101).

670 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 116 Nr. 78; vgl. auch das Biogramm zu Johannoccarus de 
Oliverio (Nr. 123).

671 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 137f. Nr. 88. Petrus wird hier nur mit seinem Vorna-
men bezeichnet, doch ermöglicht seine Bezeichnung als sindicus capituli eiusdem ecclesie (d. h. 
S. Nicolas) eine eindeutige Zuschreibung. Vgl. auch die Ausführungen zu Maio (Nr. 124).

672 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 112f. Nr. 75. Zugeschrieben wurden Petrus de Miro 
nicht nur die strittigen beiden Olivenbäume, sondern auch drei weitere, die sich am selben Ort 
befanden. Vgl. ebd., S. 113 Nr. 75.

673 Vgl. ebd., S. 129 Nr. 81.
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88. Gregorius (1229–1257)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: canonicus et sindicus ecclesie sancti Nicolai maioris, clericus et 
sindicus ac procurator ecclesie sancti Nicolai maioris, iaconus, clericus sancti Ni-
colai, canonicus et procurator ecclesie sancti Nicolai maioris de Baro
Herkunft: Gregorius stammte aus Bari, wie seine Verwandtschaftsverhältnisse 
anzeigen.
Familie: Er war der Sohn des Nicolaus Peregini, der in Bari als Notar bzw. 
Protonotar wirkte und vor April 1249 verstorben sein muss.674 Sein Bruder 
Ciaula wird 1242 in einer Urkunde als Zeuge genannt, sein Bruder Basilius ist 
1249 als Richter in Bari bezeugt.675 Gregorius’ dritter Bruder Meliciacca war 
ebenfalls Kanoniker an S. Nicola.676 Wahrscheinlich war Gregorius der älteste 
der Brüder.677

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Gemeinsam mit Petrus de Miro verpachtete Grego-
rius im Januar 1229 Land für 29 Jahre an den Privatmann Matheus zu einem 
jährlichen Abgabenzins von sechs Goldtari. In der entsprechenden Urkunde 
wird explizit darauf hingewiesen, dass Petrus und Gregorius diese Aufgabe als 
sindici der Kirche S. Nicola und damit als Stellvertreter des dortigen Kapitels 
wahrnahmen.678 Im November desselben Jahres ließen die beiden Kanoniker 
im Auftrag von Prior und Kapitel die Grenzen der Häuser überprüfen, die der 
iudex Amorutius der Kirche S. Nicola testamentarisch vermacht hatte.679 Ein 
weiterer Hinweis auf Gregorius’ Tätigkeiten als sindicus findet sich im Au-
gust 1231, als er mit Petrus de Miro ein Haus mit Zisterne von einer Barese-
rin namens Lucia annahm.680 Im August 1244 arbeitete Gregorius mit seinem 
Kanonikerkollegen Andreas zusammen, als die beiden das große Privileg Pa-
schalis’ II. für S. Nicola von 1105 transsumieren ließen.681 Die Bestätigung des 
päpstlichen Privilegs war aus Sicht des Kapitels von S. Nicola zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt von großer Bedeutung, da die langwierige Auseinandersetzung 
mit Erzbischof Marinus von Bari inzwischen vor das kaiserliche Hofgericht 
getragen worden war und nun alle Belege für die Exemtion S. Nicolas im Pro-

674 Vgl. ebd., S. 186 Framm. 6 u. S. 138 Nr. 89; zur Verwandtschaft ebd., S. 105 Nr. 69.
675 Ebd., S. 112 Nr. 74 u. S. 138 Nr. 89.
676 Vgl. dazu die Ausführungen zu Meliciacca (Nr. 153).
677 So auch Cioffari , Storia, S. 226, der allerdings Basilius als Bruder des Meliciacca nicht kennt.
678 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 75 Nr. 48; vgl. auch die Ausführungen zu Petrus de Miro 

de Agralisto (Nr. 87).
679 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 182 Framm. 2.
680 Vgl. ebd., S. 86f. Nr. 55; vgl. auch die Ausführungen zu Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87).
681 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 117–123 Nr. 79, hier S. 122; CDBarese 5, ed. Nitt i  di 

Vito, S. 79f. Nr. 44 (Privileg Paschalis’ II.); vgl. auch die Ausführungen zu Andreas (Nr. 121).
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zess vorgelegt werden mussten.682 Wahrscheinlich wirkte Gregorius zudem als 
Zeuge im Inquisitionsverfahren von 1254 über die Rechte der Kanoniker von 
S. Nicola an Einkünften aus dem vakanten Priorat.683 Sicher ist Gregorius wie-
der im Jahr 1257 nachweisbar, als er aus Krankheits- und Altersgründen sein 
Testament machte, in welchem er seinen Bruder Basilius berücksichtigte.684

Ämter: –
Standort/Mobilität: Gregorius ist nur in Bari bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Im Mai 1238 kaufte Gregorius von Stefanus de Ma-
locorde ein Häuschen (domuncula) mit Hof zum Preis von zwölf Goldunzen, 
das in der Nähe der Kirche S. Gregorio de Mercatello gelegen war.685

Nähe zum Herrscher: –

89. Johannes de Regio (1230–1252)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: imperialis capelle canonicus, epitropus
Herkunft: Aufgrund seines Beinamens ist davon auszugehen, dass Johannes 
aus Reggio Calabria stammte. Vielleicht war der Kaplan griechischer Her-
kunft.686

Familie: – 
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Den einzigen zweifelsfreien Beleg für Johannes de Re-
gio liefert das Testament des Benenatus vom Oktober 1230, in dem Johannes 
gemeinsam mit anderen Kaplänen der Cappella Palatina als dessen Testaments-
vollstecker eingesetzt wird.687 Es spricht jedoch vieles dafür, Johannes mit dem 
gleichnamigen Notar Johannes de Regio zu identifizieren, der im September 
1241 beauftragt wurde, Sonderkollekten von den Kirchen ganz Siziliens zu 
erheben und deren Kirchenschätze zu überprüfen.688 Denn Johannes war aus-
schließlich für Kirchen und Klöster zuständig und wirkte damit nicht als regu-
lärer Steuerbeamter, was gut mit seiner Stellung als Kaplan zu vereinbaren wä-

682 Vgl. zum Konflikt in dieser Phase Kamp, Kirche 2, S. 589f.; Schal ler, Hofkapelle, S. 495f. 
Zur Vorgeschichte des Konflikts vgl. die Ausführungen zu Blandemirus (Nr. 83) und Nicolaus 
Sifandus (Nr. 101). 

683 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 144–154 Nr. 93, hier S. 148. Der hier genannte Gre-
gorius wird nur als iaconus bezeichnet, doch dürfte es sich bei ihm um den gleichnamigen 
Kanoniker von S. Nicola handeln, da auch die übrigen Kanoniker ausschließlich in dieser Form 
bezeichnet werden.

684 Vgl. ebd., S. 186f. Framm. 6; vgl. dazu auch die Ausführungen zu Meliciacca (Nr. 153).
685 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 105f. Nr. 69.
686 So von Falkenhausen, Friedrich II., S. 248f.
687 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 60f. Nr. 44. Vgl. auch die Ausführungen zu Benenatus (Nr. 57) 

und seinem Testament, das nur als Transsumpt von 1252 überliefert ist.
688 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 534 Nr. 670; Paolucci , Giovinezza, S. 45 Nr. 10.
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re.689 Dass Johannes de Regio nicht als capellanus, sondern als notarius bezeich-
net wurde, ist nicht als Gegenargument zu werten, da nicht auszuschließen ist, 
dass der Kaplan auch als Notar tätig wurde, ohne dass seine Zugehörigkeit zur 
Cappella Palatina eigens vermerkt wurde.
Wenig plausibel erscheint es, Johannes de Regio auch mit dem gleichnamigen 
iudex gleichzusetzen, der zwischen 1220 und 1243 in Reggio Emilia tätig war.690 
Wann Johannes de Regio starb, ist nicht bekannt. Da das Testament von 1230 
aber in einem Transsumpt von 1252 überliefert ist und der Kaplan hier weiter-
hin als Testamentsvollstrecker geführt wird, kann man davon ausgehen, dass er 
zumindest zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Johannes’ Wirken in der Cappella Palatina verortet ihn in 
Palermo. Geht man von seiner Tätigkeit als Erheber der genannten Sonderkol-
lekten aus, so müsste sich sein Aktionsradius deutlich erweitert haben. Aller-
dings können die genauen Orte, in die der Kaplan reiste, nicht benannt werden, 
da über Verlauf und Erfolg dieser Maßnahme nichts überliefert ist. 
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Direkte Verbindungen zwischen Johannes de Regio 
und Friedrich II. können nicht nachgewiesen werden, auch wenn man davon 
ausgeht, dass Johannes mit dem genannten Notar identisch ist. Denn anders als 
Rogerius de Plescolanzano, der von Friedrich II. selbst mit der Kontrolle der 
Revokationsmaßnahmen betraut worden war, wurde Johannes de Regio durch 
den Richter Robertus de Trapano eingesetzt.691 Man wird aber von einem kai-
serlichen Befehl ausgehen können, der über den Justitiar bzw. Oberprokurator 
bis zu Robertus de Trapano weitergeleitet wurde.692

689 Zur Sonderstellung des Johannes de Regio als Steuerbeamter vgl. Friedl , Studien, S. 513.
690 Neumann, Parteibildungen, S. 175, Anm. 772, hat sich nicht nur dafür ausgesprochen, den 

Kaplan mit dem erwähnten Richter gleichzusetzen, sondern führt auch weitere Quellenbelege 
für einen magnus iudex Calabrie und einen praepositus secretiae aus den Jahren 1188 und 1192 
an, die aufgrund ihrer Namensgleichheit mit Johannes identisch sein könnten. Für diese Ver-
mutungen finden sich jedoch keine überzeugenden Anhaltspunkte. Gegen eine Gleichsetzung 
des Kaplans mit dem gleichnamigen Richter aus Reggio Emilia spricht vor allem, dass sich 
der Beiname auf unterschiedliche geographische (Herkunfts-)Räume bezieht. Im letzten ist die 
Identität der beiden Personen also nicht zu klären. Ähnlich vorsichtig auch Schal ler, Hof-
kapelle, S. 517; Friedl , Studien, S. 513. Offen bleiben muss auch, ob Johannes de Regio mit 
dem gleichnamigen Zeugen identisch ist, der 1220 eine Schenkung zugunsten des Erzbischofs 
Berard von Messina bezeugte. Vgl. Amico/Starrabba, Diplomi, S. 68 Nr. 50.

691 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 534 Nr. 670; Paolucci , Giovinezza, S. 45 Nr. 10.
692 Vgl. zur kaiserlichen Beauftragung Friedl , Beamtenstaat, S. 239; zu den einzelnen Ämtern 

ders . , Studien.
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90. Bartholomeus Longus (1230–1260)
Name/Beiname: Garofalo gibt in seinem Tabularium von 1835 unterschied-
liche Beinamen des Bartholomeus an: Comogus, Corsogus und Corrogis.693 
Hierbei handelt es sich jedoch eindeutig um Verlesungen des Beinamens Lon-
gus.694 Daher werden im Folgenden auch die Quellenzeugnisse herangezogen, 
die Bartholomeus mit den bei Garofalo ausgewiesenen Beinamen belegen.
Bezeichnung: imperialis capellae sacri palatii, Panormi canonicus, Panormita-
nus canonicus, dominus, Panormitanus cantor, canonicus
Herkunft: –
Familie: In seinem Testament aus dem Jahr 1237 verweist Parisius, der Ka-
plan und zeitweilige Elekt von Palermo, auf seine verwandtschaftlichen Be-
ziehungen zu Johannes Longus, dessen Nachkommen er testamentarisch be-
dachte.695 Auch wenn diese namentlich nicht genannt sind, so ist doch davon 
auszugehen, dass Bartholomeus zu ihnen gehörte.696 Zu seiner Verwandtschaft 
zählten sehr wahrscheinlich auch der Palermitaner Kanoniker Nicolaus Lon-
gus und der Kaplan Matheus Longus.697

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Bartholomeus’ Tätigkeiten als Kaplan sind erstmals im 
Oktober 1230 nachzuweisen. Im Testament des Benenatus wird er als einer der 
Testamentsvollstrecker eingesetzt.698 Interessant ist, dass Parisius sieben Jahre 
später in seinem Testament Bartholomeus nicht in diese Funktion berief, ob-
wohl dies aufgrund der anzunehmenden verwandtschaftlichen Verbindungen 
naheliegen würde.699 Die Gründe für diese Entscheidung sind unbekannt. 
In den folgenden Jahren wirkte Bartholomeus als Zeuge. 1239 unterzeichnete 
er eine griechische Privaturkunde, fünf Jahre später bezeugte er die Urkunde, 
mit der Jacobus Galla durch Gualfredus, den Kantor der Cappella Palatina, 
ein Stück Land übertragen wurde, und 1251 erscheint Bartholomeus als Zeuge 
in einer Vereinbarung zwischen dem Erzbischof von Palermo und Gualteri-

693 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 58 Nr. 42 u. S. 59 Nr. 43. 
694 Ausgangspunkt für Garofalos Lesefehler ist eine Urkunde vom Dezember 1239, in der Bartho-

lomeus mit Beinamen Lonogus belegt wird, den Garofalo jedoch mit Comogus bzw. Corsogus 
auflöst. Vgl. ebd., S. 58 Nr. 42. Cusa, Diplomi, S. 94–96 Nr. 17, hat die Variante Lonogus 
verwendet. Vgl. zu diesem Lesefehler auch Schal ler, Hofkapelle, S. 512, der allerdings nicht 
erkannt hat, dass Garofalo und Cusa dieselbe Urkunde verwendet, dabei nur den Beinamen des 
Bartholomeus unterschiedlich gelesen haben.

695 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 54f. Nr. 40. Zum Testament vgl. auch die Ausführungen zu 
Parisius (Nr. 59).

696 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1128, Anm. 129.
697 Zu Nicolaus, der als Zeuge genannt wird, vgl. Collura, Carte, S. 171 Nr. 78, sowie die Aus-

führungen zu Matheus Longus (Nr. 104).
698 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 60f. Nr. 44. 
699 Vgl. ebd., S. 54f. Nr. 40.
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us de Fisaulo über die Nutzung eines Flusses.700 1260 schließlich unterschrieb 
Bartholomeus ein Transsumpt, mit dem die Akten des Prozesses zwischen der 
Kirche von Agrigent und dem Abt Simon von S. Iohannis Heremitarum in Pa-
lermo um die Kirche S. Maria di Refesio beglaubigt wurden.701 Darüber hinaus 
wurde der Kaplan im August 1247 als Zeuge in einem Inquisitionsverfahren 
befragt, das die Ansprüche des Kaplans Nicolaus Sichus auf Einkünfte aus der 
Kapelle in der Burg von Gerace überprüfen sollte.702 Nach 1260 verliert sich 
Bartholomeus’ Spur in den Quellen.
Ämter: Im Transsumpt von 1260 wird Bartholomeus als cantor bezeichnet.703 
Der Zusatz Panormitanus weist jedoch darauf hin, dass der Kaplan dieses Amt 
nicht innerhalb der Cappella Palatina, sondern in der Kathedrale von Palermo 
ausübte. Sein dortiges Kanonikat dürfte dazu geführt haben, ihn mit diesem 
Amt zu betrauen. Ob das Kantorenamt in Konkurrenz zu seinem Kaplanssta-
tus stand, lässt sich nicht klären, denn Bartholomeus wird 1244 zuletzt explizit 
als imperialis capellae sacri palatii Panormi canonicus bezeichnet.704 In der Fol-
gezeit setzte sich sein Status als Kanoniker von Palermo begrifflich durch.
Standort/Mobilität: Bartholomeus’ Aktionsradius blieb, soweit anhand der 
Quellen rekonstruiert werden kann, auf Palermo beschränkt.
Finanzielle Ausstattung: Seit 1239 verfügte Bartholomeus über eine Kanoni-
kerpräbende an der Kathedrale von Palermo.705 In welcher Höhe diese Pfründe 
dotiert war, lässt sich nicht ermitteln.
Nähe zum Herrscher: –

91. Nicolaus Emmanuelis (1230–1262)
Name/Beiname: Nicolaus ist 1230 mit dem Beinamen de Hemanuele, 1232 mit 
de Manuhele und 1259 mit der Variante hemanuelis bezeugt.
Bezeichnung: clericus et sindicus sancti Nicolai maioris de Baro, canonicus 
s. Nicolai Barensis, nuntius et procurator ecclesie sancti Nicolai, iaconus, sub-
diaconus
Herkunft: –
Familie: Nicolaus war der Sohn des Johannes de Hemanuele, über den nichts 
weiter bekannt ist.706

700 Vgl. ebd., S. 56–58 Nr. 42, bzw. Cusa, Diplomi, S. 94–96 Nr. 17; Garofalo, Tabularium, 
S. 58f. Nr. 43 (dazu auch die Ausführungen zu Gualfredus [Nr. 79]); Mongitore, Bullae, 
S. 109–112.

701 Vgl. Collura, Carte, S. 171 Nr. 78.
702 Garofalo, Tabularium, S. 64 Nr. 45; vgl. auch die Ausführungen zu Nicolaus Sichus 

(Nr. 115).
703 Vgl. Collura, Carte, S. 171 Nr. 78.
704 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 58f. Nr. 43.
705 Vgl. ebd., S. 56–58 Nr. 42, bzw. Cusa, Diplomi, S. 94–96 Nr. 17, als ersten Beleg.
706 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 78 Nr. 50 u. S. 109 Nr. 73.
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Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im November 1230 erwirkte Nicolaus gemeinsam mit 
seinem Kollegen Agralistus, das Testament des Silvester aus Bari von 1202 be-
stätigen zu lassen, da dieser darin die Kirche S. Nicola bedacht hatte.707 Nicolaus 
und Agralistus handelten hierbei im direkten Auftrag des Kapitels von S. Ni-
cola, wie ihre Bezeichnung als sindici anzeigt. Im Juni 1232 erhielt Nicolaus 
von römischen Kaufleuten ein Darlehen von 20 Goldunzen überschrieben, das 
binnen vier Monaten zurückzuzahlen war.708 Seine Bezeichnung als nuntius et 
procurator prioris et capituli ecclesie s. Nicolai Barensis zeigt an, dass der Kaplan 
auch in diesem Fall im Auftrag seines Priors Blandemirus und seiner Kirche 
handelte. Für welche Zwecke das Darlehen eingesetzt werden sollte, ist nicht 
bekannt. Im Dezember desselben Jahres nahm Blandemirus ein weiteres Darle-
hen in Höhe von 375 Goldunzen für S. Nicola von römischen Bürgern auf, das 
ein Jahr später zurückgezahlt wurde. In der entsprechenden Bestätigung über 
die erhaltene Rückzahlung wird Nicolaus Emmanuelis neben Blandemirus und 
dem Kanoniker Petrus de Miro als Verantwortlicher genannt. Er nahm damit 
die Position seines Kanonikerkollegen Nicolaus Sifandus ein, der 1232 neben 
Blandemirus und Petrus de Miro als Empfänger des Darlehens genannt wur-
de.709 Die Gründe für diesen personellen Wechsel in der Zuständigkeit können 
nicht erschlossen werden, da für Nicolaus Sifandus keine Quellenzeugnisse aus 
diesem Jahr vorliegen.
Im Juni 1237 wird Nicolaus Emmanuelis im Schreiben Gregors IX. erwähnt, 
mit dem der Papst den Bischof von Civitate und zwei Mönche anwies, neue 
Untersuchungen im Streit zwischen Marinus von Bari und den Kanonikern 
von S. Nicola anzustellen, woraus zu schließen ist, dass Nicolaus Emmanuelis 
neben Nicolaus Sifandus zu den entscheidenden Kanonikern von S. Nicola in 
Bari zählte, die sich darum bemühten, eine Exemtion der Hofkirche weiter 
aufrecht zu erhalten.710

Im August 1242 wurde Nicolaus Emmanuelis unter den Kanonikern genannt, 
die im Testament des Nicolaus de Hodierna stellvertretend für das Kapitel und 
die Kirche von S. Nicola bedacht wurden.711

Vor September 1245 wirkte Nicolaus Emmanuelis erneut als Prokurator für 
S. Nicola in Bari, als er Andreas aus Bari Land aus dem Besitz der Kirche zur 
landwirtschaftlichen Nutzung gegen Abgaben übertrug. Andreas, der den nö-
tigen Gewinn offenbar nicht erwirtschaften konnte, gab im September 1245 

707 Vgl. ebd., S. 78f. Nr. 50.
708 Vgl. ebd., S. 87f. Nr. 56.
709 Vgl. ebd., S. 91–94 Nr. 58f., und die Ausführungen zu Nicolaus Sifandus (Nr. 101).
710 Vgl. Vendola, Documenti, S. 182 Nr. 209; Reg. Greg. IX, Nr. 3743. Zum Konflikt vgl. auch 

die Ausführungen zu Blandemirus (Nr. 83) und Nicolaus Sifandus (Nr. 101).
711 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 109 Nr. 73.
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das Land wieder in den Besitz von S. Nicola zurück, diesmal allerdings an den 
Richter Johannes Macciacotta, der in diesem Fall als Prokurator von S. Nicola 
fungierte.712 1254 und 1261/62 sagte Nicolaus Emmanuelis in zwei Inquisiti-
onen über die Rechte der Kanoniker von S. Nicola an den Einkünften des Prio-
rats während einer Vakanz aus.713 1259 unterzeichnete er die Urkunde, mit der 
der Kanoniker Meliciacca aus der Gemeinschaft von S. Nicola ausgeschlossen 
wurde. Hier wird Nicolaus Emmanuelis erstmals als Subdiakon bezeichnet.714 
Nach 1262 verliert sich seine Spur in den Quellen.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Das Darlehensverfahren vom Juni 1232 verortet Nicolaus 
Emmanuelis in Rom, genauer an der päpstlichen Kurie.715 Ansonsten ist er nur 
in Bari nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

92. Agralistus de Tammaro (1230–1264)
Name/Beiname: Der Beiname des Agralistus findet sich nicht in allen Quel-
lenzeugnissen, sondern tritt erstmals im Jahr 1242 auf.716

Bezeichnung: clericus et sindicus sancti Nicolai maioris de Baro, iaconus, domi-
nus, sacerdos ecclesie sancti Nicolai maioris de Baro, abbas
Herkunft: Aufgrund der väterlichen Wurzeln in Bari ist anzunehmen, dass 
Agralistus auch von dort stammte.
Familie: Aus seiner Familie sind sein Bruder Kaloiohannes und sein Vater 
Tammarus bekannt, der aus Bari kam.717

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im November 1230 erreichte Agralistus, dass das Te-
stament eines Baresers namens Silvester von 1202 bestätigt wurde, da darin die 
Kirche S. Nicola bedacht worden war.718 Agralistus, der gemeinsam mit seinem 
Kanonikerkollegen Nicolaus Emmanuelis auftrat, handelte hierbei auf direkte 
Weisung des Kapitels von S. Nicola, wie seine und Nicolaus’ Bezeichnung als 
sindici anzeigt. Ebenfalls stellvertretend für die Klerikergemeinschaft nahm 
Agralistus im März 1242 ein Haus mit Zisterne entgegen, das ihm Petracca de 
Porticella, Kleriker von S. Nicola, um seines Seelenheils und das seiner Eltern 

712 Vgl. ebd., S. 130f. Nr. 82.
713 Vgl. ebd., S. 144–151 Nr. 93 u. S. 167–175 Nr. 105.
714 Vgl. ebd., S. 162 Nr. 101. Ebenfalls im Jahr 1259 ist Nicolaus in einer fragmentarisch überliefer-

ten Urkunde, mit der eine Hochzeit vereinbart wurde, bezeugt. Vgl. ebd., S. 187f. Framm. 7.
715 Vgl. ebd., S. 87 Nr. 56: … apud sedem apostolicam constitutus …
716 Vgl. ebd., S. 108 Nr. 72.
717 Vgl. ebd., S. 78 Nr. 50, S. 132 Nr. 83 u. S. 176 Nr. 107.
718 Vgl. ebd., S. 78f. Nr. 50.
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willen übertrug.719 1254 und 1261/62 sagte Agralistus in zwei Inquisitionen 
über die Rechte der Kanoniker von S. Nicola an den Einkünften des Priorats 
während einer Vakanz aus.720 In der Zwischenzeit dürfte er als einer der ins-
gesamt 39 Kanoniker die Urkunde unterzeichnet haben, mit der der Mitka-
noniker Meliciacca 1259 aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen wurde.721 Vor 
der zweiten Inquisition muss Agralistus zum Priester geweiht worden sein, da 
er bei seiner Zeugenaussage von 1261/62 als sacerdos bezeichnet wird.722 Im 
August 1264 schließlich setzte ihn sein Bruder Kaloiohannes als Testaments-
vollstrecker ein.723 Auch wenn Agralistus hier nicht als sacerdos, sondern nur 
als Kanoniker von S. Nicola erwähnt wird, ist davon auszugehen, dass hier eine 
Identität beider Personen vorliegt. Weshalb ihn sein Bruder zusätzlich als ab-
bas bezeichnete, muss offen bleiben, da für Agralistus keine Leitungsposition 
überliefert ist. 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Agralistus ist nur in Bari nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

93. Johannes Fortisbrachii de Urbe (1230?–1254)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: imperialis aule cappellanus, canonicus S. Maria Transtiberinae et 
etiam Tridentinus, subdiaconus noster [i. e. pape], Cassanensis electus, subdia-
conus papalis
Herkunft: Johannes stammte aus der Stadt Rom, wie sein Beiname de Urbe 
und seine familiäre Herkunft belegen.
Familie: Als Sohn des Octavian de Monumento,724 der zwischen 1226 und 1230 
als Graf von Conza und Carinola bezeugt ist, gehörte Johannes zu einer füh-
renden römischen Grafenfamilie, deren entfernte Verwandtschaftslinien bis zu 
Papst Innozenz III. reichten. Johannes selbst war damit auch mit dem Kaplan 
Jacobus de Romanis verwandt.725

719 Vgl. ebd., S. 108 Nr. 72. Zu Petracca de Porticella vgl. Biogramm Nr. 119.
720 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 144–151 Nr. 93 u. S. 167–175 Nr. 105.
721 Vgl. ebd., S. 162 Nr. 101. Hier ist nur die Rede von dominus Agralistus, aber es spricht nichts 

dagegen, die beiden Personen gleichzusetzen, da Agralistus auch im Rahmen der Inquisition 
von 1261/62 als dominus bezeichnet wird.

722 Vgl. ebd., S. 168 Nr. 105.
723 Vgl. ebd., S. 176f. Nr. 107.
724 Vgl. den Dankesbrief, den Octavian anlässlich der Aufnahme seines Sohnes in die Cappella 

Palatina an das dortige Kapitel geschrieben hatte: Garofalo, Tabularium, S. 53 Nr. 39.
725 Vgl. dazu die Ausführungen zu Jacobus de Romanis (Nr. 66).
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Studium/Bildung: Über eine Ausbildung des Johannes ist nichts bekannt. Un-
klar ist daher, ob er den Brief an das Kapitel der Cappella Palatina anlässlich 
seiner dortigen Aufnahme selbst verfasste.726

Aufgaben/Tätigkeiten: Wie sich Johannes’ Zeit als Kaplan Friedrichs II. 
gestaltete, lässt sich anhand der vorliegenden Quellen kaum rekonstruieren. 
Schon die Tatsache, dass er zum Kreis der Kapläne gehörte, ist allein zwei un-
datierten Briefen zu entnehmen, die Garofalo dem Jahr 1230 zuordnet.727 Sie 
weisen jedoch inhaltliche Widersprüche auf, so dass nicht nur ihre Überliefe-
rung, sondern auch die zeitliche Einordnung, wann Johannes von Friedrich II. 
zum Kaplan ernannt wurde, nicht zweifelsfrei geklärt werden kann.728 Sicher 
auszuschließen ist dagegen eine Identität des Johannes mit dem gleichnamigen 
iudex und mit dem scriniarius Johannes Fortisbrachius.729

Ämter: 1252 wurde Johannes von Papst Innozenz IV. zum Bischof von Cas-
sano erhoben, konnte sich dort aber nicht durchsetzen, so dass er bis 1254 im 
Status eines Elekten verblieb. Über den weiteren Lebensweg des Johannes ist 
nichts bekannt.730

Standort/Mobilität: Die Aufenthalte des Johannes lassen sich nur schwer re-
konstruieren. So ist nicht einmal gesichert, ob er nach seiner formellen Auf-
nahme in die Cappella Palatina seinen Standort nach Palermo verlegte. Sicherer 
scheint es dagegen, Aufenthalte des Johannes in Cassano, wo er seine Ansprü-
che als Elekt durchsetzen musste, und in Rom, wo seine Familie beheimatet 
war, anzunehmen. Einen eindeutigen Nachweis finden wir in den Quellen für 
seine dortige Präsenz allerdings nicht.
Finanzielle Ausstattung: Nach eigenen Angaben verfügte Johannes nicht nur 
über ein Kanonikat an der Kirche S. Maria in Trastevere in Rom, sondern auch 
über weitere Pfründen in Trient, Griechenland, Frankreich und Deutschland.731 
Überprüfbar sind diese Informationen allerdings nicht, da Vergleichsquellen 
fehlen. 
Nähe zum Herrscher: Mit der Aufnahme des Johannes in die Cappella Pala-
tina erneuerte und festigte Friedrich II. die Beziehungen zur Familie de Mo-
numento, die bereits mit Jacobus de Romanis als königlichem Kaplan nach-
weisbar sind.732 Wie sich die direkten Verbindungen zu Johannes gestalteten, 
muss offen bleiben, da nur die Aussage des Kaplans überliefert ist, er sei an 

726 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 52f. Nr. 38.
727 Vgl. ebd. u. ebd., S. 53 Nr. 39. Ausschlaggebend für Garofalos Datierung dürfte gewesen sein, 

dass Octavian noch 1230 als Graf von Conza und Carinola bezeugt ist.
728 Vgl. dazu S. 236f.
729 Vgl. zu dieser Annahme einer Identität Schal ler, Hofkapelle, S. 516. Überzeugende Gegenar-

gumente hat Kamp, Kirche 2, S. 944, Anm. 47, vorgebracht.
730 Dazu ebd. 2, S. 943, 945.
731 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 52f. Nr. 38. 
732 Vgl. dazu die Ausführungen zu Jacobus de Romanis (Nr. 66).
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der Kurie wie am Hof Friedrichs II. geschätzt gewesen, die in den kaiserlichen 
Quellen jedoch keine Entsprechung findet.733 Hinzu kommt, dass Johannes 
seit 1252, möglicherweise auch schon früher, im Umfeld des Kardinals Petrus 
Capocci nachzuweisen ist, der ein entschiedener Gegner Friedrichs II. gewesen 
war und nach dessen Tod versucht hatte, als päpstlicher Legat den Einfluss 
Innozenz’ IV. auf das Königreich Sizilien zu erweitern.734 Sollte Johannes also 
zuvor tatsächlich über ein gutes Verhältnis zu Friedrich II. verfügt haben, so 
scheint er nach dessen Tod einen Kurswechsel zugunsten der Kurie vollzogen 
zu haben. Dafür könnte auch sprechen, dass er unter Friedrichs Nachfolgern 
nicht mehr als Kaplan nachzuweisen, dafür aber als Subdiakon Innozenz’ IV. 
bezeugt ist.735 

94. Grimoaldizio (1231)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: venerabilis sacerdos ecclesie sancti Nicolay maioris de Baro
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Januar 1231 erklärte der römische Bürger und 
Kaufmann Johannes Bascii de Campitello urkundlich, die Rückzahlung eines 
den Kanonikern von S. Nicola in Bari zuvor gewährten Darlehens von 35 Gold-
unzen erhalten zu haben.736 Unter den aufgeführten Kanonikern wird einzig 
Grimoaldizio namentlich erwähnt, der das Verfahren offenbar abwickelte.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Grimoaldizio nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

95. Grimoaldus (1231)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: diaconus et canonicus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –

733 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 53 Nr. 38. 
734 Petrus Capocci nahm beispielsweise die Einsetzung des Johannes als Bischof von Cassano vor. 

Vgl. Reg. Inn. IV, Nr. 5550; zum Kardinal und seinen Aktivitäten im Königreich Sizilien Reh, 
Kardinal, S. 84–126.

735 Vgl. Reg. Inn. IV, S. Nr. 5550f.; vgl. auch oben S. 144.
736 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 83f. Nr. 53.
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Aufgaben/Tätigkeiten: Im April 1231 wurde eine Urkunde ausgestellt, die 
die Rückzahlung eines Kredits über sechzehn Goldunzen an den römischen 
Kaufmann Falconus Petri Falconi durch die Kanoniker von S. Nicola in Bari 
bestätigte. Aufgeführt werden in der Urkunde insgesamt sechs Kanoniker, un-
ter denen auch Grimoaldus genannt wird.737 Seine Kennzeichnung als Diakon 
und Kanoniker der Kirche lässt eine Gleichsetzung mit dem drei Monate zu-
vor, ebenfalls in einem Rückzahlungsverfahren genannten Grimoaldizio nicht 
zu, da letzterer im Januar bereits als sacerdos erwähnt wird.738 Eine Erklärung 
dafür, weshalb Grimoaldizio in der Urkunde vom April nicht mehr genannt 
wird, lässt sich nicht finden. Ebenso muss offen bleiben, inwieweit Grimoaldus 
in die Abläufe des Rückzahlungsverfahrens involviert war, da er zwar als Ver-
treter des Kapitels namentlich genannt wird, die handelnden Personen aber sei-
ne Kanonikerkollegen Petrus de Miro und Jacobus Marini Iannicte waren.739

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Grimoaldus nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

96. Berardus (1231)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: frater ipsius domus (S. Marie Teotonicorum) ordinatus super ca-
pella imperiali
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Oktober 1231 verkaufte Leo, der Sohn des Lan-
dulf Johannis de Bruna gemeinsam mit seiner Frau Frescarosa ein Landstück 
in Arpi an den Deutschen Orden. Die Summe von achteinviertel Goldunzen 
wurde ihnen vom Deutschordensbruder und Kaplan Berardus übermittelt. 
Berardus ist damit der einzig nachweisbare Kaplan, der zugleich Mitglied des 
Deutschen Ordens war.740 Die ungewöhnliche Formulierung, mit der Berardus 
als Kaplan zu erkennen ist, lässt darauf schließen, dass er zumindest formal an 
die Cappella Palatina in Palermo gebunden war.

737 Ebd., S. 84 Nr. 54.
738 Ebd., S. 83 Nr. 53 sowie die Ausführungen zu Grimoaldizio (Nr. 94).
739 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 84 Nr. 54: Hac die presenti ex mea bona voluntate. re-

nuncio et generaliter refuto perpetuo vobis Petro de Miro de Agraliso subdiacono sancti Nycolai 
de Baro et Iacobo Marini Iannicte eiusdem ecclesie diacono recipientibus nomine dicte ecclesie 
et Capituli eiusdem et etiam nomine Militiacii primicerii et Leonis ac Grimoaldo et Angeli dia-
conorum et canonicorum dicte ecclesie …

740 Vgl. Houben, Geschichte, S. 84f. Nr. 18.
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Ämter: –
Standort/Mobilität: Die entsprechende Urkunde, mit der der Landverkauf 
bekräftigt wurde, wurde in Foggia ausgestellt. Es spricht nichts dagegen, 
Berardus dort auch zu verorten, zumal der Deutsche Orden ein Hospital vor 
Foggia besaß, von dem Arpi nicht weit entfernt liegt.741 Inwieweit Berardus an 
der Cappella Palatina in Palermo präsent war, lässt sich nicht sagen, da keine 
weiteren Quellen zu diesem Kaplan vorliegen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

97. Jacobus Marini Iannicte (1231–1232)
Name/Beiname: Als Namensvariante ist Iacobus Marini de Iannetto überlie-
fert.742

Bezeichnung: eiusdem ecclesie [d. h. S. Nicola] diaconus
Herkunft: –
Familie: Über Jacobus’ Vater Marinus de Iannetto liegen keine Quellenzeug-
nisse vor, er ist ausschließlich über die Namensgebung des Jacobus bezeugt.743

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Jacobus wird im April 1231 gemeinsam mit Petrus de 
Miro de Agralisto im Rahmen der Kreditrückzahlung an den römischen Kauf-
mann Falconus Petri Falconi als zuständiger Ansprechpartner des Kapitels von 
S. Nicola in Bari genannt.744 Als Blandemirus im Dezember 1232 für die Kirche 
S. Nicola ein Darlehen in Höhe von 375 Goldunzen von römischen Kaufleuten 
beim päpstlichen Stuhl erhielt, war Jacobus außerdem unter den Kanonikern, 
die mit dem Prior nach Anagni gereist waren.745

Ämter: –
Standort/Mobilität: Jacobus ist in Bari und Anagni bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

98. Leo (1231–1259)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: diaconus et canonicus, sacerdos et primicerius, dompnus, primice-
rius ecclesie beati Nicolay de Baro
Herkunft: –

741 Vgl. ebd. u. zum Hospital ebd., S. 72–74 Nr. 8f.
742 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 91 Nr. 58.
743 Vgl. ebd., S. 84 Nr. 54 u. S. 91 Nr. 58.
744 Ebd., S. 84f. Nr. 54, und die Ausführungen zu Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87).
745 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 91–93 Nr. 58. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu 

Blandemirus (Nr. 83), Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87) und Nicolaus Sifandus (Nr. 101).
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Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im April 1231 wird Leo in der Urkunde, mit der das 
Kreditrückzahlungsverfahren an den Römer Falconus Petri Falconi bestätigt 
wurde, als Kanoniker von S. Nicola in Bari genannt.746 Über seine Tätigkeiten 
in der Hofkirche und seine Funktion während der Darlehensgewährung ist 
nichts bekannt. 1259 stand er dem urkundlich überlieferten Prozess gegen sei-
nen Mitkanoniker Meliciacca vor, der aufgrund zahlreicher gegen ihn erho-
bener Vorwürfe aus dem Kapitel ausgeschlossen wurde.747 
Ämter: 1235 muss Leo zum primicerius von S. Nicola aufgestiegen sein.748 
Dieses Amt befähigte ihn 1259 auch zur Leitung des Verfahrens gegen Meli-
ciacca.
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari lässt sich Leo nicht nachweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

99. Angelus (1231–1259)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: diaconus et canonicus, iaconus, clericus sancti Nicolai maioris de 
Baro, partitor, magister
Herkunft: –
Familie: Angelus war der Sohn eines nicht näher bekannten Bartholomeus.749

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Angelus wird erstmals im April 1231 in der Urkun-
de genannt, mit der Falconus die Rückzahlung seines dem Kapitel von S. Ni-
cola gewährten Kredits bestätigte.750 Ähnlich wie für den Kanoniker Leo gilt 
auch für Angelus, dass über seine Aufgaben bei diesem Rückzahlungsverfah-
ren nichts aus der genannten Urkunde hervorgeht. Durch eine Urkunde vom 
Juni 1252 ist dagegen bekannt, dass Angelus gemeinsam mit seinem Kanoni-
kerkollegen Petracca Land aus dem Besitz der Kirche S. Nicola an den in Bari 
ansässigen Johannes Felicius gegen Zins verpachtet hatte und über deren Kon-
ditionen nun neu verhandelt wurde. Angelus war also – zumindest in diesem 
Fall – für wirtschaftliche und finanzielle Aufgabenbereiche zuständig, wie auch 
seine Bezeichnung als einer der partitores anzeigt.751 Zuletzt ist Angelus im Juni 
1259 nachweisbar, als er gemeinsam mit 38 weiteren Kanonikern von S. Nico-

746 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 84f. Nr. 54.
747 Vgl. ebd., S. 160–162 Nr. 101, u. die Ausführungen zu Meliciacca (Nr. 153).
748 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 99 Nr. 63.
749 Vgl. ebd., S. 143 Nr. 92.
750 Vgl. ebd., S. 84f. Nr. 54.
751 Ebd., S. 143f. Nr. 92. Zu Petracca vgl. Biogramm Nr. 148.
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la jene Urkunde bezeugte, die Meliciaccas Ausschluss aus ihrer Gemeinschaft 
dokumentierte.752

Ämter: –
Standort/Mobilität: Angelus ist ausschließlich in Bari nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

100. Meliciacca (1231)
Name/Beiname: Der Name Meliciacca begegnet in den Quellen zu S. Nicola 
in Bari verhältnismäßig häufig, so dass die einzelnen Personen aufgrund ihrer 
Herkunft und Familienzugehörigkeit sowie ihrer Bezeichnung in den Quellen 
voneinander geschieden werden müssen. Nachzuweisen sind vier Einzelper-
sonen mit diesem Namen, die hier getrennt voneinander behandelt werden.753 
Als Namensvariante ist ein Mal Militiacius bezeugt.754

Bezeichnung: primicerius dicte/eiusdem ecclesie [d. h. S. Nicola]
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im April 1231 erhielten das Kapitel von S. Nicola in 
Bari, Meliciacca als dessen primicerius und einige namentlich genannte Kano-
niker die Bestätigung des römischen Kaufmanns Falconus Petri Falconi, die 
Rückzahlung eines Darlehens erhalten zu haben.755 Im August desselben Jahres 
war Meliciacca anwesend, als dem Kapitel von S. Nicola ein Haus übertragen 
wurde.756 
Ämter: Mit den beiden genannten Hinweisen erschöpft sich die Quellenlage 
zu Meliciacca und seinem Vorsteheramt. Ob er mit dem gleichnamigen primi-
cerius identisch ist, der 1202 als Zeuge im Konflikt zwischen Erzbischof Do-
ferius von Bari und den Klerikern Eugenius und Nicolaus von S. Nicola dei 
Greci genannt wird, ist fraglich, da dessen Bezeichnung als primicerius ohne 
Bezug zu S. Nicola in Bari erfolgt.757 Fest stehen dürfte jedoch, dass Meliciacca 

752 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 162 Nr. 101.
753 Vgl. die gleichnamigen Personen in den Biogrammen Nr. 118, 153 u. 165. Zur Namenshäufung 

vgl. auch Cioffari , Storia, S. 225, der sich allerdings im Folgenden nur auf den aus dem Kapi-
tel ausgeschlossenen Meliciacca bezieht. 

754 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 84 Nr. 54.
755 Vgl. ebd., S. 84f. Nr. 54. Vgl. auch die Ausführungen zu den genannten Kanonikern Petrus de 

Miro de Agralisto (Nr. 87), Jacobus Marini Iannicte (Nr. 97), Leo (Nr. 98), Grimoaldus (Nr. 95) 
und Angelus (Nr. 99).

756 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 86f. Nr. 55. Anwesend war auch Petrus de Miro de 
Agralisto (Nr. 87).

757 Vgl. CDBarese 1, ed. Nitto de Rossi/Nitt i  di  Vito, S. 141 Nr. 72. Cioffari , Storia, S. 197, 
sieht in dem Zeugen Meliciacca den primicerius der Kathedrale von Bari.



444

als primicerius von Leo abgelöst wurde, der ab 1235 in diesem Amt nachzu-
weisen ist.758

Standort/Mobilität: Meliciacca ist sicher nur in Bari zu verorten. Die Urkun-
de vom April 1231 wurde zwar in Rom ausgestellt, doch wird er hier lediglich 
im Rahmen seines Amts als primicerius und nicht als anwesend genannt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

101. Nicolaus Sifandus (1232–1237)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: canonicus et procurator capituli ipsius ecclesie sancti Nicolai, cle-
ricus et procurator Prioris et capituli ecclesie sancti Nicolai de Baro, clericus ip-
sius ecclesie S. Nicolai
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Nicolaus Sifandus wird erstmals im Zusammenhang 
mit der Darlehenszahlung römischer Bürger an das Kapitel von S. Nicola in 
den Quellen greifbar, die Blandemirus im Dezember 1232 erwirkt hatte.759 Ge-
meinsam mit Petrus de Miro de Agralisto wird Nicolaus Sifandus in der ent-
sprechenden Urkunde als procurator bezeichnet, d. h. er war in diesem Fall für 
die Abwicklung der Darlehenszahlung im Auftrag des Priors zuständig. Dass 
diese Aufgabe jedoch durchaus flexibel zugeteilt werden konnte, zeigt die ein 
Jahr später erfolgte Bestätigung über die Rückzahlung des Darlehens, in der 
Nicolaus Sifandus nicht mehr erwähnt und Petrus de Miro de Agralisto ledig-
lich als Kleriker, nicht aber als Prokurator bezeichnet wird.760

Im Streit zwischen Marinus von Bari und Blandemirus um die Obödienz der 
Kirche S. Nicola wirkte Nicolaus Sifandus erneut als Prokurator für Prior und 
Kapitel. 1234 verhandelte er mit den päpstlichen delegierten Richtern, die zur 
Anhörung der Streitparteien nach Bari kommen sollten, um die Frage der Si-
cherheit des Verfahrens zu klären, da einer von ihnen aus der Stadt Benevent 
ausreiste, die Friedrich II. kurz zuvor mit dem Interdikt belegt hatte. Aufgrund 
mangelnder Garantien appellierte Nicolaus schließlich direkt an den Papst.761 
Nicolaus’ verantwortliche Position in dieser Verfahrensfrage könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass Blandemirus, der als Prior von S. Nicola eigentlich 
für die Verhandlungen zuständig gewesen wäre, gesundheitlich so stark an-

758 Vgl. die Ausführungen zu Leo (Nr. 98).
759 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 91–93 Nr. 58; vgl. auch die Ausführungen zu Blandemirus 

(Nr. 83).
760 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 94 Nr. 59.
761 Vgl. ebd., S. 96f. Nr. 61.
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geschlagen war, dass Nicolaus seine Stelle einnehmen musste.762 Als sich nach 
Blandemirus’ Tod das Verhältnis zum Erzbischof von Bari zunehmend ver-
schlechterte, da Marinus das Interdikt über die Kirche aussprach und ihre Kle-
riker exkommunizierte, blieb Nicolaus deshalb auch einer der zentralen Ver-
handlungspartner mit dem sich nun offensiver einschaltenden Papst und dessen 
delegierten Richtern, zumal ein neuer Prior trotz päpstlicher Anweisung nicht 
gewählt wurde.763 Zum letzten Mal wird Nicolaus im Juni 1237 erwähnt, als 
Gregor IX. den Bischof von Civitate und zwei Mönche anwies, neue Untersu-
chungen im Streit zwischen Marinus von Bari und dem Kapitel von S. Nicola 
anzustellen und in diesem Zusammenhang auf die Klagen der Kanoniker ein-
ging, unter denen auch Nicolaus namentlich genannt wird.764

Ämter: –
Standort/Mobilität: Nicolaus dürfte hauptsächlich in Bari zu verorten sein. 
Darüber hinaus war er im Rahmen der Darlehensvergabe in Anagni anwe-
send.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

102. Riccardus de Brundusio (1232–1248)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: clericus, familiaris et fidelis noster, cappellanus 
Herkunft: Wie sein Beiname anzeigt, stammte Riccardus aus Brindisi.765

Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Im September 1232 setzte Friedrich II. Riccardus de Brundusio als 
Erzpriester der kurz zuvor gegründeten Hofkirche S. Maria in Altamura ein.766 
Riccardus eröffnete damit als erster767 die Reihe der von den staufischen und 
später angevinischen Herrschern eingesetzten Erzpriester, denen die Leitung 

762 Vgl. dazu die Ausführungen zu Blandemirus (Nr. 83).
763 Vgl. Vendola, Documenti, S. 171 Nr. 195. Erst 1242 ist Salvus (Nr. 120) als neuer Prior von 

S. Nicola nachweisbar. Interdikt und Exkommunikation, die von Marinus vorgenommen wur-
den, werden vonseiten des Papstes im August 1236 und im Juni 1237 erwähnt. Vgl. Vendola, 
Documenti, S. 176–178 Nr. 204 u. S. 181f. Nr. 209; Reg. Greg. IX, Nr. 3297 u. 3743.

764 Vgl. Vendola, Documenti, S. 181f. Nr. 209; Reg. Greg. IX, Nr. 3743. Dazu auch die Ausfüh-
rungen zu Nicolaus Emmanuelis (Nr. 91).

765 Vgl. dazu auch indirekt die Aussage einiger Zeugen, die im Inquisitionsprotokoll von 1299 
verzeichnet sind und die darauf verweisen, dass Riccardus zum Antritt seines Archipresbiterats 
nach Altamura reiste, demnach nicht aus dieser Stadt stammte: CDBarese 12, ed. Giannuzzi , 
S. 142, 193, 197, 208 u. 217 Nr. 89.

766 Vgl. ebd., S. 3f. Nr. 1; vgl. auch oben S. 48f. 
767 Vgl. zur Diskussion um die zeitliche Reihenfolge der Erzpriester S. 49f.



446

der freien und exemten Marienkirche von Altamura oblag.768 1248 wird er ein 
weiteres Mal erwähnt, als ihm Papst Innozenz IV. seine einst von Friedrich II. 
verliehene Stellung als Erzpriester von Altamura bestätigte.769 1249 oder 1250 
muss der Kaplan verstorben sein, da der Kaiser noch vor seinem eigenen Tod 
Nicolaus de Barbara de Licio als Nachfolger in Altamura einsetzte.770

Standort/Mobilität: Abgesehen von seinem Standort in Altamura ist Riccar-
dus 1248 in Lyon bezeugt, als er beim Papst die Bestätigung seiner Ansprüche 
auf die Marienkirche erwirkte.771

Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Mehrere Zeugenaussagen im Inquisitionsprotokoll von 
1299 deuten an, dass Friedrich II. Riccardus de Brundusio deshalb zum ersten 
Erzpriester von Altamura bestimmte, weil er ein Vertrauter des Herrschers war 
bzw. zum Kreis seiner Kapläne gehörte.772 Ob Riccardus tatsächlich schon vor 
seiner Erhebung zum Erzpriester Mitglied der Kapelle Friedrichs II. war, wie 
die entsprechenden Zeugenaussagen suggerieren, lässt sich nicht mit Gewiss-
heit sagen, da hierfür unabhängige Zeugnisse fehlen.773 Wahrscheinlich wählte 
der Kaiser aber mit Riccardus eine Person aus, auf die er sich verlassen konnte 
und der er die Leitung seiner Hofkirche zutraute, da deren exemte Stellung 
schon kurz nach ihrer Gründung ein lang anhaltendes Konfliktpotential zwi-
schen den kaiserlichen und den bischöflichen Interessen zu Tage förderte.774 In 
diesem Zusammenhang ist auch die Bestätigung der kaiserlichen Privilegien für 

768 Vgl. zum Vorrecht der Herrscher, den Erzpriester einzusetzen, CDBarese 12, ed. Giannuzzi , 
S. 3f. Nr. 1: … et nobis qui eamdem ecclesiam in honorem beate Virginis edificari fecimus in 
terra predicta liberam et immunem, collacione predicti archipresbiteratus nobis et successoribus 
perpetuo reservata. Vom nachhaltigen herrscherlichen Einfluss auf die Einsetzung des Riccar-
dus als Erzpriester zeugen auch einige Aussagen des Inquisitionsprotokolls von 1299, in denen 
davon berichtet wird, dass Riccardus bei seiner Ankunft in Altamura kaiserliche Schreiben 
mitführte und öffentlich verlesen ließ, die seine Erhebung zum Erzpriester bestätigten. Vgl. 
ebd., S. 142, 193, 197, 208 u. 217 Nr. 89.

769 Vgl. ebd., S. 7f. Nr. 3.
770 Vgl. dazu die Ausführungen zu Nicolaus de Barbara de Licio (Nr. 138). Die Nachfolge des 

Nicolaus wird auch mehrfach in den Prozessakten von 1299 angegeben. Vgl. CDBarese 12, ed. 
Giannuzzi , S. 86 Nr. 86 u. S. 142, 148, 165, 168, 174, 177, 191, 197, 199, 200, 203, 208, 217 
Nr. 89.

771 Vgl. ebd., S. 7f. Nr. 3.
772 Vgl. ebd., S. 148, 173, 187 Nr. 89 (cappellanus suus), S. 178, 191, 197, 203, 206, 208, 217 Nr. 89 

(familiaris suus).
773 Es bleibt zu beachten, dass die Prozessakten auf der Erinnerung von Zeugen basierten, die die 

Zeit des Riccardus de Brundusio nicht miterlebt hatten, und daher nicht immer zuverlässig sein 
müssen, wie das Beispiel der Kapläne Palermius de Viano und Johannes Currentus zeigt. Vgl. 
dazu die Biogramme Nr. 207 und 208.

774 Vgl. dazu Kamp, Kirche 2, S. 789. Auf die Vertrauensstellung verweist auch die Bezeichnung 
des Riccardus als dilectus familiaris et fidelis noster in der Urkunde Friedrichs II. Vgl. CDBa-
rese 12, ed. Giannuzzi , S. 3f. Nr. 1.



 447

Riccardus de Brundusio zu sehen, die Papst Innozenz IV. im August 1248 vor-
nahm. Dieser Vorgang ist weniger mit einer Verschlechterung des Verhältnisses 
zwischen Erzpriester und Kaiser zu erklären, die Riccardus dazu veranlasst 
habe, „ins päpstliche Lager“ überzutreten,775 sondern vielmehr mit den lang-
fristigen Folgen der zweiten Exkommunikation, vor allem aber der auf dem 
Konzil von Lyon ausgesprochenen Absetzung Friedrichs II.776

103. Jacobus (1236–1254?)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: dominus, canonicus magnae capellae, imperialis cappelle Panor-
mi canonicus, procurator, epitropus, regie cappelle Panormi clericus?
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Juli 1236 übertrug Jacobus gemeinsam mit dem 
tertiarius der Cappella Palatina, Philippus de Chiminna, ein casale an Johannes 
und Matheus de Palma. Er agierte dabei im Auftrag des Kantors Gualfredus, 
wie seine Bezeichnung als dessen procurator verdeutlicht.777 1237 begegnet Ja-
cobus im Testament des Kaplans Parisius, der zeitweilig als Elekt von Paler-
mo gewirkt hatte, als zu dessen Lebzeiten ernannter Vollstrecker seines letzten 
Willens (epitropus) und als Zeuge.778 Möglicherweise war Jacobus außerdem 
bei einem Häuserverkauf, den Palermitaner Bürger mit dem magister aule sa-
cre regie advocatus Martinus 1254 abschlossen, zugegen. Denn in der entspre-
chenden Urkunde wird ein Iacobus regie cappelle Panormi clericus als Zeuge 
aufgeführt, mit dem Jacobus identisch sein könnte.779

Ämter: –
Standort/Mobilität: Jacobus ist ausschließlich in Palermo nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: In einer griechischen Privaturkunde vom April 1236 
erhielt Jacobus von der Witwe Casar das Stück Land zurück, das ihr Mann Jo-
hannes de Monaca zu Lebzeiten von der Cappella Palatina erhalten hatte. Ex-
plizit wird dabei festgehalten, dass die Rückgabe zur Vermehrung der Pfründe 
des Jacobus erfolgen sollte. Inwieweit der Kaplan bereits für die Vergabe des 

775 Vgl. Kamp, Kirche 2, S. 789.
776 Vgl. S. 202–204.
777 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 69 Nr. 4.
778 Garofalo, Tabularium, S. 55 Nr. 40.
779 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1. Die Änderung der Bezeichnung als königlicher und 

nicht mehr kaiserlicher Kaplan ist mit der Herrschaft Konrads IV. bzw. Konradins als König 
von Sizilien ohne Kaisertitel zu erklären.
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Landstücks an Johannes de Monaca zuständig war, lässt sich nicht sagen, einen 
Hinweis liefert allenfalls seine Bezeichnung als benefactor der Eheleute.780

Nähe zum Herrscher: –

104. Matheus Longus (1236–1242)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: imperialis cappelle canonicus, canonicus Panormitanus
Herkunft: –
Familie: Die Verwandtschaft des Matheus Longus ist aufgrund seines Beina-
mens relativ klar zu fassen. Zu ihr dürften Johannes Longus, Bartholomeus 
Longus, Nicolaus Longus sowie Parisius gezählt haben.781

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Juli 1236 bezeugte Matheus Longus gemeinsam 
mit weiteren Kaplänen der Cappella Palatina die Verleihung eines casale an 
Johannes und Matheus de Palma.782 Im Mai 1242 ist er als Kanoniker von Pa-
lermo erwähnt, danach verliert sich seine Spur in den Quellen.783

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Matheus Longus nicht nach-
weisbar.
Finanzielle Ausstattung: Weder über die Höhe der Kanonikerpräbende am 
Palermitaner Dom noch über die Umstände ihrer Übertragung an Matheus 
Longus geben die Quellen eine Auskunft.
Nähe zum Herrscher: –

105. Matheus de Zacaro (1236)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: imperialis cappelle canonicus, canonicus Panormitanus, epitro-
pus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Matheus de Zacaro gehörte mit zu den Kaplänen, wel-
che die Urkunde vom Juli 1236, mit der ein casale an Johannes und Matheus de 

780 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 92 Nr. 16; Buscemi, Appendix, S. 20–22 (mit lateinischer Überset-
zung).

781 Vgl. dazu die Ausführungen zu Bartholomeus Longus (Nr. 90) und Parisius (Nr. 59).
782 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 69 Nr. 4; vgl. auch 

die Ausführungen zu Jacobus (Nr. 103).
783 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1128, Anm. 129.
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Palma vergeben wurde, bezeugten.784 Sechs Jahre zuvor war Matheus de Zacaro 
im Testament des Benenatus als epitropus eingesetzt worden. Da Matheus hier 
nur mit seinem Namen genannt wird, nicht aber – wie die übrigen Testaments-
vollstrecker – mit einer weiteren Zuordnung,785 ist nicht klar, ob er bereits 1230 
der Cappella Palatina angehörte, zumal auch weitere Personen im Testament 
aufgeführt werden, die ebenfalls nicht als Kapläne nachweisbar sind. Insofern 
würde es sich bei Matheus nicht um einen Einzelfall handeln, dass ein Nichtka-
plan in die Umsetzung des Testaments eines Kaplans involviert war.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Matheus de Zacaro nicht 
nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: Wie im Fall des Matheus Longus geben die Quellen 
weder eine Auskunft über die Höhe der Kanonikerpräbende am Palermitaner 
Dom noch über die Umstände ihrer Übertragung an Matheus de Zacaro.786

Nähe zum Herrscher: –

106. Philippus de Chiminna (1236–1246)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: imperialis cappelle Panormi terciarius, procurator, diaconus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Gemeinsam mit dem Kaplan Jacobus verlieh Philip-
pus de Chiminna 1236 im Auftrag von Kantor und Kapitel der Cappella Pala-
tina ein casale an Johannes und Matheus de Palma.787 Wie sein Kaplanskollege 
handelte Philippus hierbei ausdrücklich als procurator. Ein Jahr später unter-
zeichnete der Kaplan das Testament des Parisius. Hier wird er als epitropus 
bezeichnet, d. h. er war für die Vollstreckung des Testaments zuständig.788 
Ämter: Philippus de Chiminna hatte im Jahr 1236 das Amt des tertiarius inne, 
d. h. ihm oblag die Verwaltung der Einkünfte, welche der Palastkapelle von der 
königlichen Kurie zur Verfügung gestellt worden waren.789 In der Zeugenreihe 
des Eschatokolls der Urkunde erscheint er zudem als Diakon der Cappella 

784 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 69 Nr. 4; vgl. auch 
die Ausführungen zu Jacobus (Nr. 103).

785 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 61 Nr. 44.
786 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Matheus Longus (Nr. 104).
787 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 69 Nr. 4; vgl. auch 

die Ausführungen zu Jacobus (Nr. 103).
788 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 55 Nr. 40.
789 Vgl. dazu Toomaspoeg, Decimae, S. 513–515.
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Palatina. Dieses Amt übte er auch noch 1246 aus, als er einen Pachtvertrag 
unterzeichnete.790

Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Philippus de Chiminna nicht 
nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

107. Leonardus (1236)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: imperialis cappelle succentor
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Über die Tätigkeiten des Leonardus ist nichts weiter 
bekannt, als dass er die Urkunde vom Juli 1236 bezeugte, mit der Johannes und 
Matheus de Palma ein casale übertragen wurde.791

Ämter: Als Subkantor war Leonardus dem Kantor der Cappella Palatina Gu-
alfredus untergeordnet, der die vorliegende Urkunde in Auftrag gegeben hat-
te.792

Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Leonardus nicht nachzuwei-
sen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

108. Urso (1236)
Name/Beiname: Ursos Beiname ist in der Forschung unterschiedlich aufgelöst 
worden. Während Kamp Aggda liest, gibt Burgarella Coppula an.793 Letztere 
Lesart ist schlüssiger, da dieser Beiname – im Gegensatz zu Aggda – in zwei 
weiteren Fällen nachzuweisen ist: 1220 ist ein Johannes Coppula bezeugt, der 
von Bischof Alduin von Cefalù eine apoteca erhielt; im Juli 1246 wird ein Phi-
lippus Coppula als kaiserlicher Justitiar in einer Urkunde zur Grenzziehung in 
Altamura genannt.794 Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den beiden 
oder zu Urso lassen sich nicht belegen.

790 Vgl. Termini Imerese, Biblioteca Liciniana, Tabulario Ex S. Maria della Grotta di Palermo, 
A 30. Für diesen Hinweis auf die noch unedierte Urkunde danke ich Frau Prof. Dr. Vera von 
Falkenhausen (Rom).

791 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 69 Nr. 4; vgl. auch 
die Ausführungen zu Jacobus (Nr. 103).

792 Vgl. zu Gualfredus Biogramm Nr. 77; zum Amt des succentor S. 117.
793 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 69 Nr. 4. Letzterem 

schließt sich auch Schal ler, Hofkapelle, S. 523, an.
794 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1057, Anm. 89; Friedl , Studien, S. 318.
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Bezeichnung: imperialis cappelle Panormitanus canonicus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Urso ist nur als Zeuge in der Urkunde vom Juli 1236 
überliefert, die von Gualfredus, dem Kantor der Cappella Palatina, zur Besitz-
übertragung in Auftrag gegeben worden war.795

Ämter: –
Standort/Mobilität: Urso ist nur in Palermo bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

109. Rogerius Porcastrella (1236–1255)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: magister, Salernitane ecclesie clericus et rector, canonicus Saler-
nitanus, procurator, Messanensis decanus, abbas, capellanus, dilectus noster fi-
delis, capellanus domini imperatoris
Herkunft: s. Familie
Familie: Rogerius stammte aus einer Salernitaner Adelsfamilie, die seit 1160 
in den Quellen erwähnt wird. 1170 ist Rogerius’ Bruder Matheus bezeugt, ein 
weiterer Bruder war der 1234 nachweisbare Riccardus Porcastrella, denn so-
wohl Rogerius als auch Riccardus werden in diesem Jahr als Söhne des bereits 
verstorbenen Robertus Porcastrella ausgewiesen.796

Studium/Bildung: Über Rogerius’ Ausbildung ist nichts bekannt, insofern 
lässt sich nicht überprüfen, ob sein magister-Titel auf ein absolviertes Studium 
verweist. Seine Herkunft, seine Tätigkeiten und nicht zuletzt sein Kontakt zu 
Petrus de Vinea797 machen es aber wahrscheinlich, dass er über einen höheren 
Bildungsstand verfügte.
Aufgaben/Tätigkeiten: Sicher belegt ist Rogerius Porcastrella erstmals im Jahr 
1223 als Kleriker der erzbischöflichen Kirche von Salerno und als einer ih-
rer drei Rektoren.798 Seit wann Rogerius zum Domkapitel in Salerno gehörte, 
ist schwer zu sagen, da aus der Zeit vor 1223 keine mittelalterlichen Quellen 
überliefert sind, die Hinweise auf seine Person liefern. Einzig Giovanni Bat-
tista Prignano verzeichnet in seiner „Historia delle famiglie di Salerno“, die 
1641 entstand und nur handschriftlich überliefert ist, Informationen über die 
Frühzeit des Rogerius und hält fest, dass dieser bereits 1217 Kanoniker in Sa-

795 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 69 Nr. 4. Zu Gual-
fredus vgl. auch Biogramm Nr. 77.

796 Vgl. Prignano, Historia, fol. 50rv; Holtzmann, Stauferurkunden, S. 185–187 Nr. 4.
797 Vgl. dazu S. 453f.
798 Vgl. CDSalernitano 1, ed. Carucci , S. 141f. Nr. 66.
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lerno wurde und ihm 1223 zudem die Kirche S. Elia in San Severino als Rektor 
zugesprochen wurde.799 Problematisch an diesen Angaben Prignanos ist aller-
dings, dass er sich hierbei auf nicht mehr erhaltene Dokumente berief, so dass 
eine Überprüfung seiner Aussagen unmöglich ist. Dies gilt auch für Prigna-
nos Angabe, Rogerius Porcastrella sei im Juni 1232 als päpstlicher Subdiakon 
nachweisbar,800 denn diese Zuschreibung basiert lediglich auf dem von Prigna-
no angefertigten Regest eines verloren gegangenen Transsumpts und lässt sich 
weder in einem zeitgleich veröffentlichten Transsumpt noch in den weiteren 
Quellenzeugnissen zu diesem Kaplan bestätigen.801

Gesicherte Informationen finden sich daher erst im genannten Transsumpt 
vom Juni 1232, in dem Rogerius Porcastrella bei einer Privilegienüberprüfung 
und -bestätigung als anwesend verzeichnet wird.802 Die Anfrage war von Lukas 
Saponarius, einem Kleriker des Erzbischofs Cesarius von Salerno, vorgebracht 
worden und betraf eine Urkunde vom November 1190, mit der Tankred der 
Kirche von Salerno zunächst Einkünfte aus der ortsansässigen Färberei zu-
gestanden hatte, bevor diese schließlich ganz der Kirche vermacht wurde.803 
Rogerius Porcastrella dürfte in diesen Vorgang aufgrund seiner Zugehörigkeit 
zum Salernitaner Domkapitel involviert gewesen sein, eine Einbeziehung auf-
grund einer kaiserlichen Anweisung geht aus dem Dokument nicht hervor. 
Erst im Jahr 1236 erscheint Rogerius Porcastrella explizit als Kaplan Fried-
richs II., als dieser ihn zu Papst Gregor IX. schickte, um die kaiserliche Position 
im anhaltenden Konflikt mit den Lombarden mit Nachdruck zu vertreten.804 In 
den folgenden Jahren wurde Rogerius Porcastrella von Friedrich II. mehrfach 

799 Vgl. Prignano, Historia, fol. 51r. 
800 Vgl. ebd.
801 In einem zweiten, ebenfalls im Juni 1232 erschienenen Transsumpt wird Rogerius Porcastrella 

nicht als päpstlicher Kaplan ausgewiesen, obwohl diese Terminologie gegenüber dem anwe-
senden Leonardus Castallomata angewendet wurde, also in der Verwendung üblich war. Vgl. 
Jamison, Admiral Eugenius, S. 323–332 Nr. 4, hier S. 324: Ante nos Matheum et Matheum 
judices, pres[entibus Leon]ardo qui dicitur Castellomata domini Pape subdiacono et cappellano, 
magistro Rogerio qui dicitur Porcastrella et Alfano primicerio hujus Salermitani archiepiscopii 
[!] …

802 Vgl. ebd.
803 Vgl. DT Dep. 1–3. Im Sinne der Konstitutionen von Melfi, die ein Jahr zuvor eine Privile-

gienrevokation angeordnet hatten und dabei ein besonderes Augenmerk auf jene Dokumente 
gerichtet sehen wollten, die aus Sicht der Staufer illegitimen Personen wie Tankred von Lecce 
gewährt worden waren, wurde Tankreds Name aus dem Transsumpt von 1232 systematisch 
getilgt. Vgl. Jamison, Admiral Eugenius, S. 323–332 Nr. 4; Konstitutionen Friedrichs II., ed. 
Stürner, II 28, S. 332f.

804 Vgl. das kaiserliche Schreiben an Gregor IX. und die päpstliche Antwort, aus der hervorgeht, 
dass Rogerius Porcastrella bereits im Juni 1236 am päpstlichen Hof anwesend war: RI V,1,1, 
Nr. 2198; Hahn, Collectio, S. 218–223 Nr. 15; MGH Epp. saec. XIII 1, ed. Rodenberg, 
S. 588 Nr. 691.
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mit Gesandtschaften betraut, die nicht nur die schwelende Lombardenfrage, 
sondern auch das Verhältnis zum Papst, das sich nach der Exkommunikation 
vom März 1239 verschärft hatte, klären sollten. Im August 1238 ist der Kaplan 
gemeinsam mit dem Erzbischof von Palermo, dem Erzbischof von Reggio und 
Thaddeus de Suessa beim Papst in Anagni nachweisbar, pro pace inter ecclesi-
am et imperium.805 Im November desselben Jahres reiste Rogerius Porcastrel-
la erneut zum Papst, diesmal in Begleitung der Erzbischöfe von Palermo und 
Messina sowie des Grafen Thomas de Aquino von Acerra.806 Kurz darauf, im 
Dezember, ist der Kaplan wieder im Königreich Sizilien nachweisbar, als er 
Friedrich II. die päpstliche Antwort auf die von den Gesandten vorgetragenen 
Themen überbrachte.807 Als der päpstlich-kaiserliche Konflikt im März 1239 
zu eskalieren drohte und Friedrich II. damit rechnen musste, von Gregor IX. 
exkommuniziert zu werden,808 schickte der Kaiser zum nunmehr vierten Mal 
Rogerius Porcastrella gemeinsam mit dem Palermitaner Erzbischof und Thad-
deus de Suessa zum Papst, um diesem – wie der Kaiser betonte – versöhnliche 
Schreiben übergeben zu lassen.809 Offenbar wurde die Gesandtschaft jedoch 
gezielt aufgehalten, so dass die Exkommunkation bei deren Eintreffen bereits 
ausgesprochen war.810 
In diese Zeit der Jahre 1238 und 1239 fällt zudem eine Nachricht, die nicht nur 
die Verbindungen des Rogerius Porcastrella zu Petrus de Vinea, sondern auch 
sein Eingreifen bei der Klärung lokaler Rechtsfragen dokumentiert. Der Bareser 
Erzbischof Marinus Filangerius hatte seit längerem versucht, die exemte Stel-
lung der Hofkirche S. Nicola in Bari aufzuheben und sie in seinen Obödienz-
bereich einzugliedern. Nach zähen Verhandlungen vor der römischen Kurie, 
die zu keiner Klärung des Problems führten, belegte Marinus S. Nicola schließ-
lich mit einem Interdikt. Petrus de Vinea und Rogerius Porcastrella rieten dem 
Erzbischof daraufhin, das Interdikt wieder aufzuheben, um Friedrich II. nicht 
zu provozieren, und weitere Maßnahmen zu verschieben, bis beide wieder an 
den Hof des Kaisers zurückgekehrt seien.811 Inwieweit Rogerius Porcastrella 

805 Vgl. Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 197. Friedrich II. nimmt in 
seinem Schreiben an den Papst vom 20. April 1239 auf diese Gesandtschaft explizit Bezug. In 
diesem Zusammenhang wird Rogerius Porcastrella nicht nur genannt, sondern auch als capel-
lanus bezeichnet. Vgl. HB 5,1, S. 295–307, hier S. 301.

806 Vgl. Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 198.
807 Vgl. ebd.
808 Vgl. HB 5,1, S. 282–284.
809 Vgl. ebd., S. 295–307, hier S. 302.
810 Vgl. ebd., S. 295–307, hier S. 302f.
811 Vgl. Huil lard-Bréholles , Vie, S. 357f. Nr. 63, hier datiert auf die Jahre 1247–1248. Auch der 

Vorschlag, das Dokument in den Sommer 1243 zu datieren, da Rogerius und Petrus in dieser 
Zeit vom Hof abwesend waren (RI V,1,1, Nr. 3383), ist nicht schlüssig, da Marinus schon 1242 
bei Friedrich II. in Ungnade fiel und das Verfahren vor das kaiserliche Hofgericht getragen 
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als kaiserlicher Kaplan in diesem Konflikt tatsächlich die Interessen des Erz-
bischofs vertrat oder allein zur Entschärfung des Streitfalls mäßigend auf Ma-
rinus einwirken wollte, erschließt sich nicht, da keine weiteren Quellen über 
Rogerius’ Position in diesem Konflikt überliefert sind.812

Nach dem Tod Gregors IX. ist Rogerius Porcastrella im Februar 1242 und 
im Juni 1243 am päpstlichen Hof in Rom nachweisbar, als sich Friedrich II. 
bemühte, die Gunst des neuen Papstes zu gewinnen.813 Mit diesen Hinwei-
sen erschöpft sich die Gesandtentätigkeit des Kaplans in den Quellen. Bis zu 
seinem Tod am 8. Januar 1255814 wurde Rogerius Porcastrella wieder für die 
erzbischöfliche Kirche von Salerno tätig. So klagte er 1245 als procurator des 
Erzbischofs Cesarius beim Großhofgericht erfolgreich gegen die Restitution 
einer Mühle an die Kinder des iudex Petrus von Ebulo; 1252 war er bei der 
Transsumierung einer Urkunde des Grafen Gisulf von Salerno für die dortige 
Kirche beteiligt.815 In diesem Jahr beauftragte ihn Papst Innozenz IV. zudem 
mit der Verleihung von Salernitaner Pfründen an Capuaner Kleriker, die aber 
offenbar nicht vollzogen wurde, so dass sich der Papst in gleicher Sache zwei 
Jahre später noch einmal an Rogerius wenden musste.816 Ob die Pfründenver-
leihung gänzlich scheiterte, möglicherweise am wenige Monate später eintre-
tenden Tod des Rogerius, ist nicht bekannt.
Ämter: Als Rektor der Salernitaner Domkirche oblag Rogerius Porcastrella ge-
meinsam mit seinen Mitrektoren die Verwaltung des Erzbistums während der 
nach dem Tod des Nicolaus de Salerno einsetzenden Vakanz. Rogerius dürfte 
diese Aufgabe ausgeübt haben, bis sich Cesarius de Angelo de Amalfia im Sep-
tember 1226 als neuer Erzbischof durchsetzen konnte.817 Doch auch während 
der Amtszeit des Cesarius scheint Rogerius weiterhin mit Verwaltungsfragen 
des Erzbistums in dessen Auftrag betraut worden zu sein. Wie die beiden Ur-
kunden aus dem Jahr 1223, aber auch die Großhofgerichtssitzung von 1245 
und die Bezeugung des Transsumpts von 1252 zeigen, fiel in Rogerius’ Zustän-

wurde. Vgl. Kamp, Kirche 2, S. 589f. Hinzu kommt, dass in der Urkunde Friedrichs II. vom 
August 1243 (RI V,1,1, Nr. 3383), in der ein R. capellanus domini imperatoris genannt wird, 
hinter dem sich Rogerius Porcastrella verbergen dürfte, erheblich verfälscht wurde. Vgl. Nie-
se, Urkunden 2, S. 67 Nr. 1.

812 Zum Konflikt vgl. auch S. 44–46.
813 Vgl. Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 213; RI V,1,1, Nr. 3369. 
814 Vgl. Necrologio, ed. Garufi , S. 213. Hier wird das Todesjahr auf 1254 angesetzt, dürfte aber 

in 1255 zu korrigieren sein, da Roger noch im September 1254 in einem päpstlichen Schreiben 
nachweisbar ist. Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.

815 Vgl. HB 6,1, S. 249–251; Pennacchini , Pergamene, S. 152–154 Nr. 26. 
816 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Andreas de 

Ducenta (Nr. 239).
817 Zur Vakanz des Salernitaner Erzbistums vgl. Kamp, Kirche 1, S. 437–439.
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digkeitsbereich v. a. die Klärung von Rechtsfragen und Besitzansprüchen.818 
Spätestens 1243 erhielt Rogerius Porcastrella das Amt des Dekans von Messi-
na, das er offenbar bis zu seinem Tod innehatte.819 Ob seine Ernennung zum 
Dekan von Friedrich II. unterstützt wurde – vielleicht zum Dank für seine 
langjährige Gesandtentätigkeit – geht aus den Quellen nicht hervor. 
Standort/Mobilität: Aufgrund seiner mehrfachen Tätigkeiten als Gesandter 
Friedrichs II. ist der Aktionsradius des Rogerius Porcastrella im Vergleich zu 
anderen Kaplänen deutlich erweitert. Salerno, Anagni und Rom sind hierbei 
die zentralen und häufig nachweisbaren Anlaufstationen des Kaplans. Dane-
ben ist er während der Verhandlung des Großhofgerichts 1245 in Foggia be-
zeugt. Wie sich die Übernahme des Dekanats in Messina auf Rogers Standort 
auswirkte, muss offen bleiben; in den Quellen wird er dort jedenfalls nicht 
nachgewiesen.
Finanzielle Ausstattung: Rogerius Porcastrella war an der Salernitaner Dom-
kirche bepfründet, wie aus seiner Bezeichnung als Kanoniker von Salerno 
hervorgeht. Die Höhe seiner Pfründe ist allerdings nicht zu ermitteln; ebenso 
ist aufgrund der für seine Frühzeit nicht unproblematischen Quellenlage nur 
schwer zu entscheiden, seit wann der Kaplan Einkünfte bezog.820

Nähe zum Herrscher: Das Tätigkeitsfeld des Rogerius Porcastrella erschließt 
sich im Gegensatz zu vielen anderen Kaplänen nicht nur über urkundliche 
Belege, sondern auch über eine historiographische Quelle, die Chronik des 
Richard von San Germano. Als unmittelbarer Zeitzeuge und durchweg gut in-
formierter Chronist verweist Richard mehrfach auf die Gesandtschaften, die 
Rogerius Porcastrella in kaiserlichem Auftrag versah.821 Und auch die Tatsa-
che, dass Friedrich II. selbst Rogerius nicht nur wiederholt, sondern auch in 
krisenhaften Situationen der 1230er und 1240er Jahre zum Papst schickte, ver-
deutlicht, dass er die Verhandlungssicherheit und Diplomatie seines Gesandten 
geschätzt haben muss. Sollte Rogerius in dieser Zeit auch päpstlicher Kaplan 

818 In der ersten Urkunde von 1223 unterstellten sich Johannes de Marchisio und Maraldellus 
Porcarius der Kirche von Salerno, in der zweiten Urkunde von 1223 wurden Petrus und Gau-
derius zwei casalina aus dem Besitz der Kirche verliehen. Vgl. CDSalernitano 1, ed. Carucci , 
S. 141–143 Nr. 66–67. Zu den Zeugnissen von 1245 und 1252 vgl. HB 6,1, S. 249–251; Pennac-
chini , Pergamene, S. 152–154 Nr. 26.

819 Vgl. RI V,1,1, Nr. 3369, als ersten Beleg für die Dekanswürde. Noch 1252 wird Roger als Mes-
sanensis decanus bezeichnet. Vgl. Pennacchini , Pergamene, S. 154 Nr. 26. Der Eintrag im 
Nekrolog von Salerno (Necrologio, ed. Garufi , S. 213) belegt den Kaplan mit dem Titel eines 
abbas, den Schal ler, Hofkapelle, S. 521, als Hinweis auf die Leitung der Hofkirche S. Petri 
ad curtem in Salerno verstanden wissen möchte. Für eine Verbindung des Rogerius zu dieser 
Hofkirche finden sich jedoch keine Belege, vielmehr dürfte die Bezeichnung auf seine Rekto-
rentätigkeit an der Kathedrale von Salerno verweisen.

820 Vgl. S. 451f.
821 Vgl. dazu S. 262–264.
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gewesen sein, so scheint sich dies nicht weiter auf sein Verhältnis zu Fried-
rich II. ausgewirkt zu haben. 
Bemerkenswert ist allerdings, dass Rogerius Porcastrella nach 1243 nicht mehr 
als Gesandter Friedrichs in Erscheinung tritt. Anders als etwa Thaddeus de 
Suessa, der als einer der wichtigsten kaiserlichen Vertreter auf dem Konzil von 
Lyon auftrat,822 ist Rogerius Porcastrella im Kontext der Absetzung Fried-
richs II. und ihrer versuchten Aufhebung nicht nachzuweisen. Ein anderer 
Kaplan, Gualterius de Ocra, scheint hier Rogerius’ Position eingenommen zu 
haben.823 Was dazu führte, dass sich das Verhältnis zwischen Friedrich II. und 
Rogerius Porcastrella offensichlich veränderte, oder anders gefragt, was den 
Kaiser dazu bewogen hatte, nur bei den Gesandtschaften der 1230er und frü-
hen 1240er Jahre auf diesen Kaplan zu setzen, lässt sich nicht sagen. Vielleicht 
trug die schwankende Haltung des Salernitaner Erzbischofs Cesarius gegen-
über Friedrich II. in den 1240er und 1250er Jahren dazu bei, dass Rogerius aus 
dem Kreis der Gesandten Friedrichs II. langsam ausschied, da er mit dem Erz-
bischof nachweislich zusammenarbeitete.824 Nach dem Tod des Kaisers scheint 
Rogerius für dessen Nachfolger Konrad IV. und Manfred keine Bedeutung 
eingenommen zu haben. Daher lässt sich am Ende auch nicht mit Gewissheit 
sagen, ob Roger seinen Status als Kaplan bis zu seinem Tod behielt.

110. Gualterius de Ocra (1236–1263)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: magister, clericus domini imperatoris, imperialis curie notarius et 
capellanus, clericus, dilectus fidelis noster, legatus et nuncius specialis, capella-
nus, notarius et fidelis noster, clericus Fretherici et consiliarius, nuntius imperia-
lis, Capuanus electus, electus Valvensis, Capuanus electus et domini imperatoris 
notarius et capellanus, cancellarius regnorum Ierusalem et Sicilie
Herkunft: Gualterius de Ocra stammt aus der südlich von L’Aquila gelegenen 
Gegend von Ocre.825

Familie: Aus seiner Familie sind der vor 1230 verstorbene Berardus de Ocre 
und dessen Frau Sibilla bekannt. Berardus war zunächst Graf von Butera auf 
Sizilien, bevor er um 1220 die Grafschaft Albe erhielt. Seine Familie dürfte 
wiederum mit den Grafen von Celano verwandt gewesen sein.826 Gualterius 
de Ocra war sicher nicht der Sohn des Berardus, sondern nur ein Verwandter, 
da er nach dessen Tod bei der Vergabe der Baronie Ocre erst nachgeordnet be-

822 Vgl. Bulla depositionis Friderici II imperatoris, ed. Wohlmuth, S. 279.
823 Vgl. dazu die Ausführungen zu Gualterius de Ocra (Nr. 110). 
824 Vgl. zu Cesarius Kamp, Kirche 1, S. 443f.
825 Vgl. Hartmann, Urkunden, S. 136; Kamp, Kirche 1, S. 70f.
826 Vgl. dazu Kamp, Kirche 1, S. 71, Anm. 97. Zu Berardus als Graf von Butera und Graf von 

Albe vgl. Garufi , Secoli, S. 355–357.
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rücksichtigt wurde und seine Erbansprüche nach 1250 an den Grafen Thomas 
von Celano abtreten musste, der Berardus in der Verwandtschaftslinie offenbar 
näher stand.827 Ein weiterer Verwandter war Thomasius de Fossa, ein Neffe des 
Gualterius, dem der Kaplan die Propstei von S. Eusanio Forconese vermitteln 
konnte.828

Studium/Bildung: Direkte Hinweise auf ein Studium des Gualterius finden 
sich in den Quellen nicht. Aufgrund seiner späteren Tätigkeit als Gesandter 
der staufischen Herrscher wäre aber zu überlegen, ob der Kaplan nicht eine 
juristische Ausbildung genossen hat oder zumindest soweit in rechtlichen Fra-
gen geschult war, dass ihn Friedrich II. und seine Nachfolger mit teilweise auch 
rechtlich diffizilen diplomatischen Aufgaben betrauten. Eine Verbindung zur 
Universität von Neapel oder zur Diktatorenschule von Capua lässt sich aller-
dings nicht festmachen.829

Aufgaben/Tätigkeiten: Gualterius de Ocra ist zweifellos der in den Quellen 
am besten dokumentierte Kaplan Friedrichs II. Greifbar werden seine Tätig-
keiten erstmals im Jahr 1236, als er im Auftrag des Kaisers an den Hof Hein-
richs III. nach England reiste. Während die mitgereisten Gesandten wieder auf 
das Festland zurückkehrten, nachdem sie die kaiserlichen Botschaften über-
bracht hatten, verblieb Gualterius längere Zeit am englischen Hof.830 Über die 
Inhalte der negotia, die zwischen ihm und dem englischen König geführt wur-
den, berichten die Quellen nur indirekt. Neben der Auszahlung der Mitgift 
für die Vermählung Friedrichs II. mit Isabella, der Schwester Heinrichs III.,831 

827 Eine direkte Vater-Sohn-Verwandtschaft hat die ältere Forschung für Berardus und Gualterius 
auf der Basis von Rossi , Memoriale, angenommen. Vgl. etwa Garufi , Secoli, S. 355; Hart-
mann, Urkunden, S. 136. Dagegen hat Kamp, Kirche 1, S. 70f., überzeugend eingewandt, dass 
Rossi eine Stelle bei Ughel l i , Italia sacra 6, Sp. 335, falsch aufgelöst und anstelle von parens 
pater gelesen habe. Die Erbansprüche des Gualterius wie des Thomas von Celano gehen hervor 
aus einer Aussage des Notars Johannes Constantini de Paganica, die er im Rahmen einer In-
quisition von 1276 über die Besitzverhältnisse der Burg Orce machte: Jamison, Conti, S. 178 
Nr. 15.

828 Zu weiteren Personen mit Namen de Ocra, bei denen jedoch der Verwandtschaftsgrad zu Gu-
alterius nicht gesichert ist, vgl. Kamp, Kirche 1, S. 130, Anm. 163; Friedl , Studien, S. 487.

829 Dazu Hartmann, Urkunden, S. 136f., der sicher von einem Universitätsstudium ausgeht und 
Neapel sowie Capua als mögliche Ausbildungsorte angibt. Ähnlich Wolf , Anfänge, S. 149, der 
seine Vermutung, Gualterius habe studiert, mit dessen magister-Titel in Verbindung bringt. 
Zur Bedeutung dieses Titels vgl. jedoch oben S. 66–71.

830 Vgl. RI V,1,1, Nr. 2136; Royal letters, ed. Shir ley, S. 8f. Nr. 418. Hier heißt es zu Gualterius de 
Ocra: Nec moveatur, si placet, imperalis celsitudo, quod dilectum vobis magistrum Gualterum 
clericum vestrum adhuc penes nos retinuimus; quoniam per ipsum ad vos demum revertentem, 
super negotiis quae nobis exposuit ex parte vostra plenius excellentiae vestrae resondere curabi-
mus. 

831 Vgl. Calendar of the Liberate Rolls 1, S. 275. Neben einer Teilzahlung der Mitgift ließ Hein-
rich III. Gualterius als Gesandtem des Kaisers eine Geldsumme in Höhe von 10.000 Mark 
mitgeben. Vgl. ebd., S. 278.
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scheint Gualterius mit dem englischen König über eine Unterstützung des Kai-
sers gegen die oberitalienischen Städte gesprochen zu haben, für die der Ge-
sandte nicht nur in England, sondern auch in Wales und Irland werben wollte. 
Nur so erklärt sich, dass ihm Heinrich III. im Mai 1236 sicheres Geleit für 
die genannten Länder gewährte.832 Gualterius wird zu diesem Zeitpunkt zwar 
nicht explizit als capellanus bezeichnet, doch ließe sich seine Bezeichnung als 
Kleriker des Kaisers als Synonym verstehen.833 Insofern ist davon auszugehen, 
dass Gualterius bereits zur Hofkapelle gehörte, als er mit der Gesandtschaft 
beauftragt wurde. Zu welchem Zeitpunkt er Kaplan wurde, lässt sich jedoch 
nicht sagen, da verlässliche Quellenzeugnisse für die Zeit vor 1236 nicht vor-
liegen.834

1238 ist Gualterius im Umfeld Konrads IV. nachweisbar. Im März bezeugte er 
eine Urkunde, mit der ein Gütertausch zwischen dem Kloster Neuenburg und 
Walter von Falkenstein bestätigt wurde.835 Seine Bezeichnung als imperialis cu-
rie notarius et capellanus verweist auf eine Notarstätigkeit, die Gualterius auch 
noch im folgenden Jahr ausübte.836 Wie stark sich der Kaplan in den 1240er 
Jahren in die Kanzlei einbrachte, ist allerdings schwer zu ermessen, da er zwar 
mehrfach als notarius bezeichnet wird, sich seine Tätigkeit aber nicht in allen 
Fällen auf das Schreiben von Urkunden bezog.837 

832 Vgl. RI V,2,4, Nr. 11182. Vgl. in diesem Zusammenhang die These von Hartmann, Urkun-
den, S. 137, Gualterius’ Mission sei langfristig insofern erfolgreich gewesen, als während der 
Belagerung von Brescia im Spätsommer 1238 der in Irland begüterte Heinrich von Trubleville 
die den Kaiser unterstützenden englischen Ritter befehligte. Folgt man dieser Überlegung, so 
scheint Gualterius das anfängliche Misstrauen des Königs Heinrichs III. gegenüber seiner Rei-
se ausgeräumt zu haben. Vgl. RI V,2,4, Nr. 15066, bzw. Calendar of Documents, ed. Sweet-
man, S. 348 Nr. 2340 (Anweisung Heinrichs III., Gualterius während seiner Reise durch Irland 
beobachten zu lassen). 

833 Vgl. das Schreiben Heinrichs III. vom Februar 1236, in dem Gualterius explizit als clericus 
vester, d. h. Friedrichs II., bezeichnet wird: Royal letters, ed. Shir ley, S. 9 Nr. 418.

834 Für August 1230 ist eine Urkunde Friedrichs II. überliefert, in der Gualterius als Zeuge ge-
nannt wird. Es handelt sich dabei jedoch um eine Fälschung des 14. Jahrhunderts. Vgl. Kalb-
fuß, Urkunden, S. 105–108 Nr. 33. Nach Hartmann, Urkunden, S. 137, wurde Gualterius 
wegen einer Tätigkeit als Notar zu der genannten England-Gesandtschaft herangezogen. Da-
gegen lässt sich jedoch einwenden, dass eine äußerst sporadische Kanzleitätigkeit als Notar erst 
mit dem Jahr 1238 nachweisbar ist. Vgl. HB 5,2, S. 1173f.

835 Vgl. ebd.
836 Vgl. ebd. 5,1, S. 565f.
837 Als Schreiber von Urkunden ist Gualterius nur in den folgenden Fällen bezeugt: Registro 1, ed. 

Carbonett i  Vendittel l i , S. 252–256 Nr. 256f.; HB 6,1, 526–528; RI V,2,4, Nr. 13603b; Tal-
lone, Regesto, S. 369f. Nr. 45. In den übrigen Urkunden, in denen er als notarius bezeichnet 
wird, nahm er keine Notarstätigkeit wahr, sondern vor allem diplomatische Aufgaben. Vgl. HB 
5,1, S. 838f., 1123–1125; ebd. 6,1, S. 95–98; MGH Epp. saec. XIII 2, ed. Rodenberg,  S. 211f. 
Nr. 282. Offen muss allerdings bleiben, ob Gualterius auch die Urkunden schrieb, die er als 
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Diplomatische Reisen im Auftrag Friedrichs II. standen auch in diesen Jah-
ren im Zentrum seines Tätigkeitsprofils. Im Mai 1241 besprach Gualterius mit 
dem englischen König eine nicht näher bekannte Angelegenheit,838 1244 brach-
te er nach London kaiserliche Schreiben, mit denen Friedrich II. die Großen 
Englands und den König davon zu überzeugen versuchte, dass der Papst zu 
Unrecht gegen ihn vorgehe, und sie bat, der Kurie keine finanzielle Unter-
stützung zukommen zu lassen.839 Als der päpstlich-kaiserliche Konflikt durch 
die Einberufung des Konzils von Lyon zu eskalieren drohte und Innozenz IV. 
die Bemühungen Friedrichs II. um einen Ausgleich mit der Kurie noch vor 
der Eröffnung der Kirchenversammlung zurückwies,840 reiste Gualterius de 
Ocra, der dort als einer der kaiserlichen Vertreter anwesend war, zu Fried-
rich II. nach Oberitalien, um ihn von der neuesten Entwicklung in Kenntnis 
zu setzen und zum persönlichen Erscheinen in Lyon zu bewegen.841 Obwohl 
der Papst Kenntnis von der unmittelbar bevorstehenden Rückkehr des kaiser-
lichen Gesandten hatte, sprach er am 17. Juli 1245 die Absetzung Friedrichs II. 
aus. Weder Thaddeus de Suessa, der um Aufschub bis zum Eintreffen des kai-
serlichen Gesandten gebeten hatte, noch Gualterius, der zwei Tage später Lyon 
erreichte, konnten diese Entscheidung abwenden.842 Im September schickte 
Friedrich II. Petrus de Vinea und Gualterius de Ocra daraufhin zu Ludwig IX., 
um den französischen König von der Unrechtmäßigkeit seiner Absetzung zu 
überzeugen und ihn für ein geschlossenes Vorgehen gegen den Papst zu gewin-
nen.843 Ein Jahr später nahm Gualterius wieder Kontakt zum englischen König 
auf und berichtete ihm von der Belagerung der Burg Capaccio durch Fried-
rich II., von dessen Friedensschluss mit den Römern und den Venetiern sowie 
von Konrads IV. Niederlage bei Frankfurt.844 In einer Situation, in der Inno-
zenz IV. versuchte, im Königreich Sizilien Anhänger für seine antistaufische 
Politik zu gewinnen, wird man Gualterius’ Brief als Versuch werten können, 

Gesandter überbrachte. Sicher ist nur, dass er auch mündliche Anweisungen überbrachte. Vgl. 
HB 5,2, S. 1123.

838 Vgl. ebd.
839 Vgl. ebd. 6,1, S. 259f.
840 Vgl. RI V,2,3, Nr. 7544a; Matthäus Paris , Chronica Majora 4, ed. Luard, S. 430f.
841 Friedrich II. befand sich zu diesem Zeitpunkt in Verona und reiste Gualterius möglicherweise 

bis Cremona entgegen. Von dort aus scheint er Gualterius wieder nach Lyon zurückgeschickt 
zu haben, ohne dem Gesuch auf persönliche Anwesenheit beim Konzil nachzukommen. Vgl. 
RI V,1,1 Nr. 3490a.

842 Vgl. ebd. V,2,3, Nr. 7550a; Bulla depositionis Friderici II imperatoris, ed. Wohlmuth, S. 278–
283.

843 Vgl. MGH Const. 2, ed. Weiland, S. 369–371 Nr. 264. Zeitgleich entsandte Friedrich II. in 
gleicher Sache ein Schreiben an die europäischen Fürsten. Vgl. ebd., S. 371f. Nr. 265.

844 Vgl. HB 6,1, S. 457–459.
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durch Betonung der Erfolge die Position Friedrichs II. in der europäischen 
Sicht zu stärken.845

Über die Grenzen des Königreichs Sizilien hinausgehende Tätigkeiten des Gu-
alterius lassen sich auch für das Jahr 1247 belegen. Im März reiste der Kaplan 
zu Graf Amadeus von Savoyen, mit dem er die Heirat zwischen Friedrichs II. 
Sohn Manfred und Beatrix von Savoyen, der Tochter des Grafen, vereinbar-
te.846 Es handelte sich dabei nicht um die erste Heiratsvermittung durch Gu-
alterius. Schon im Juni 1243 war er zum französischen König gereist, um ihm 
eine Hochzeit Konrads IV. mit seiner Schwester Isabella vorzuschlagen, die 
allerdings nicht zustande kam.847 Im März 1249 ist Gualterius ein letztes Mal 
als Gesandter Friedrichs II. nachweisbar, als er gemeinsam mit Graf Thomas 
von Savoyen den Markgrafen Bonifatius von Montferrat an seine Bündnisver-
pflichtungen erinnerte, die dieser dem Grafen in Anwesenheit von Gualterius 
und Manfred bereits zu einem früheren Zeitpunkt zugesagt hatte.848 In den aus-
gehenden 1240er Jahren begegnet Gualterius schließlich wieder verstärkt im 
Zusammenhang mit Urkundenausstellungen, allerdings nicht als Notar, son-
dern wiederholt als Zeuge.849

Nach dem Tod Friedrichs II. blieb Gualterius im Dienst der staufischen Herr-
scher. Unter Konrad IV. wirkte er als Zeuge bei einigen Urkundenausstellungen,850 
als – wenn auch erfolgloser – Gesandter zum Papst, um die Anerkennung des 
Staufers im Königreich Sizilien voranzutreiben,851 und nach seiner Ernennung 
zum Kanzler als regelmäßiger Datar.852 Auch unter Manfred behielt Gualterius 
diese Aufgaben weitgehend bei. Im Juli 1254 bemühte er sich gemeinsam mit 
Friedrich von Antiochien und Graf Walter von Manoppello beim Papst aller-

845 Vgl. Hartmann, Urkunden, S. 139. Dafür spricht auch, dass Gualterius zwar über die Nieder-
lage Konrads IV. berichtet, aber direkt betont, dass er schon wieder ein neues Heer zur Verfü-
gung habe. Vgl. HB 6,1, S. 459. Zu Innozenz IV. vgl. MGH Epp. saec. XIII 2, ed. Rodenberg, 
S. 135 Nr. 178.

846 Vgl. Tal lone, Regesto, S. 369f. Nr. 45; HB 6,1, S. 526–528; Ficker, Forschungen, S. 419 Nr. 
405.

847 Vgl. HB 6,1, S. 95–98, hier S. 97f.
848 Vgl. RI,V,2,4, Nr. 13704. Vgl. dazu auch Hartmann, Urkunden, S. 140.
849 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 353f. Nr. 407f.; HB 6,2, S. 670, S. 672; Acta 1, ed. Winkel-

mann, S. 364 Nr. 424; Wolf , Testamente, S. 724 Nr. c: Gualterio comite de Ocra.
850 Ficker, Forschungen, S. 431f. Nr. 420; Acta, ed. Böhmer, S. 292f. Nr. 345f.; Acta 1, ed. Win-

kelmann, S. 406 Nr. 486.
851 RI V,1,2, Nr. 4577a.
852 Ebd., Nr. 4570; Scheffer-Boichorst , Urkunden, S. 98f.; Pirr i , Sicila Sacra 2, Sp. 937; RI 

V,1,2, Nr. 4596f. (interpolierter Titel des Gualterius); Ughel l i , Italia sacra 1, Sp. 1144f.; Kehr, 
Archiv, S. 422f.; RI V,1,2, Nr. 4600; Holtzmann, Stauferurkunden, S. 189f. Nr. 6; Capasso, 
Historia, S. 58f. Nr. 111.



 461

dings vergeblich um die Anerkennung des Staufers im Königreich Sizilien.853 
Als Datar wird Gualterius bis zu seinem Tod 1263 genannt, allerdings ist hier 
zu unterscheiden zwischen der Phase bis 1261, in der er als alleiniger Datar in 
den Urkunden Manfreds erscheint,854 und der Folgezeit, in der weitere Da-
tare neben Gualterius traten, die diese Funktion mit übernahmen.855 Demnach 
scheint sich Gualterius in den letzten Jahren vor seinem Tod immer mehr aus 
der staufischen Politik zurückgezogen zu haben.856

Ämter: Die im Sinne der älteren Forschung als klassisch zu bezeichnende 
Ämterlaufbahn des Gualterius de Ocra setzte im Jahr 1238 ein, als ihm Fried-
rich II. die Propstei von S. Eusanio Forconese bei L’Aquila übertrug, die ei-
gentlich dem Bischof Anfusus von Forcone unterstand. Papst Innozenz IV. 
versuchte diese Verleihung im Februar 1247 rückgängig zu machen, scheiterte 
damit jedoch an Gualterius, der die Propstei seinem Neffen Thomasius de Fos-
sa übertrug und so für mehrere Jahrzehnte aus dem Zuständigkeitsbereich des 
Bistums herauslöste.857 
Im März 1247 wurde Gualterius de Ocra zum Erzbischof von Capua gewählt, 
etwa gleichzeitig erfolgte seine Wahl zum Bischof von Valva.858 Eine Weihe 
wurde in beiden Fällen jedoch nicht vollzogen. Innozenz IV. erklärte im Ok-

853 Vgl. Nicolaus de Carbio, Vita Innocentii, ed. Pagnott i , c. 39, S. 115; Nicolaus de Jam-
si l la , Historia, ed. Ughel l i , Sp. 517, 525 u. 535.

854 Vgl. Capasso, Historia, 98f. Nr. 199; RI V,1,2, Nr. 4664; Capasso, Historia, 133–139 Nr. 266; 
RI V,1,2, Nr. 4669; Capasso, Historia, S. 150 Nr. 284f.; RI V,1,2, Nr. 4674; ebd.V,4,6, Nr. 622; 
ebd. V,1,2, Nr. 4675; Acta 1, ed. Winkelmann, S. 415f. Nr. 497f.; RI V,1,2, Nr. 4689; Schef-
fer-Boichorst , Urkunden, S. 81f.; RI V,4,6, Nr. 624; Kehr, Otia diplomatica, S. 286 Nr. 3; 
Capasso, Historia, S. 174 Nr. 311; RI V,1,2, Nr. 4703; Capasso, Historia, S. 177f. Nr. 316; RI 
V,1,2, Nr. 4705; Acta 1, ed. Winkelmann, S. 416f. Nr. 501; Brantl , Urkunden- und Kanzlei-
wesen, S. 249–251 Nr. 1.

855 Vgl. als weitere Datare Jozzelin von Marra, Gottfried von Cosenza und Johann von Procida. 
Dazu Hartmann, Urkunden, S. 145f. Gualterius wird als Datar noch in den folgenden Ur-
kunden genannt: RI V,1,2, Nr. 4736; ebd. V,4,6, Nr. 641; Acta 1, ed. Winkelmann, S. 417f. 
Nr. 502; Brantl , Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 251f. Nr. 2. Brantl (ebd., S. 138–147) unter-
scheidet deutlicher als die ältere Forschung zwischen Gualterius de Ocra als Kanzler und den 
drei genannten Dataren. Allerdings räumt er indirekt ein, dass auch Gualterius als Datar wirkte 
(ebd., S. 229).

856 Während Kamp, Kirche 1, S. 132, die Einsetzung weiterer Datare als Zurückdrängung des 
Gualterius in seinen Aufgaben annimmt, ist zu überlegen, ob nicht Gualterius’ Alter dafür 
sorgte, dass er in den Hintergrund trat. Geht man mit Hartmann, Urkunden, S. 136, davon 
aus, dass Gualterius Ende des 12. Jahrhunderts geboren wurde, so hatte er in den 1260er Jahren 
bereits ein betagtes Alter erreicht.

857 Vgl. MGH Epp. saec. XIII 2, ed. Rodenberg, S. 211f. Nr. 282. Zur Übertragung an Thoma-
sius de Fossa vgl. Kamp, Kirche 1, S. 23 u. 131.

858 Gualterius wird erstmals im Schreiben Friedrichs II. als Elekt von Capua erwähnt, mit dem 
ihn der Kaiser beauftragte, über die Heirat Manfreds mit Beatrix von Savoyen zu verhandeln. 
Vgl. Tal lone, Regesto, S. 369f. Nr. 45. Der Zeitpunkt seiner Wahl zum Bischof von Valva geht 
aus den Quellen nicht eindeutig hervor. Erstmals in diesem Status wird er im Oktober 1247 
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tober 1247 Gualterius’ Ansprüche auf den Bischofssitz von Valva für ungültig 
und sah vor, eine geeignetere Person an dessen Stelle zu setzen.859 Vor dem Hin-
tergrund der Tätigkeiten des Gualterius für Friedrich II., nicht zuletzt während 
und nach dem Konzil von Lyon, und der Weigerung, die Propstei von S. Eusa-
nio Forconse zurückzugeben, erscheint Innozenz’ Haltung zur Wahl des Gu-
alterius fast unvermeidlich. Auch wenn für Capua kein päpstliches Eingreifen 
überliefert ist, so zeigt doch Gualterius’ bis 1249 ausschließlich verwendete 
Bezeichnung als Elekt, dass auch hier eine Weihe nicht erfolgte.860 Gualterius 
selbst scheint auch keine großen Ambitionen gehabt zu haben, seinen Status 
in Valva und Capua zu verändern, obwohl er den Bistümern formell weiterhin 
vorstand: 1248 ließ er in dieser Funktion in Valva bauen, im Juni 1249 erhielt 
er als Vorsteher des Erzbistums jene Güter, die Petrus de Vinea und seine Ver-
wandten an der Kirche von Capua innegehabt hatten, nach dessen Sturz von 
Friedrich II. zurückerstattet.861 Gerade für Gualterius’ Stellung in Valva dürfte 
eine Rolle gespielt haben, dass ihm Friedrich II. schon 1240 Einkünfte aus die-
sem Bistum zur Verfügung gestellt hatte und Gualterius damit den geistlichen 
Prokuratoren, die während der Vakanz des Bischofssitzes zur Verwaltung ab-
gestellt worden waren, vorstand, also de facto bereits eine bischofsähnliche 
Stellung eingenommen hatte.862

In der zweiten Hälfte des Jahres 1249 verzichtete Gualterius schließlich auf 
seine Ansprüche auf die Bischofssitze von Valva und Capua. Nicht etwa ein 
zunehmender päpstlicher Druck, sondern die Aussicht auf das Kanzleramt 
könnte zu dieser Entscheidung geführt haben, da nach dem Sturz des Petrus 
de Vinea dieses Amt vakant war. Ob schon Friedrich II. Gualterius die Leitung 

erwähnt. Vgl. MGH Epp. saec. XIII 2, ed. Rodenberg, S. 315 Nr. 435. Kamp, Kirche 1, S. 70, 
geht davon aus, dass er „vor 1247“ zum Bischof gewählt wurde. 

859 MGH Epp. saec. XIII 2, ed. Rodenberg, S. 315 Nr. 435.
860 Vgl. Tal lone, Regesto, S. 369f. Nr. 45; HB 6,1, S. 527; RI V,2,4, Nr. 13603b; Ficker, For-

schungen, S. 419 Nr. 405; Acta 1, ed. Winkelmann, S. 353 Nr. 406; HB 6,2, S. 672, 670; RI 
V,2,4, Nr. 13704; HB 6,2, S. 743. Hinter der in den Quellen begegnenden Bezeichnung Gual-
terius de Capua verbirgt sich nicht Gualterius de Ocra, sondern ein 1240 bezeugter Notar, der 
vielleicht auch mit dem kaiserlichen receptor et expensator pecunie in Tuscia identisch ist, der 
1248 bezeugt ist. Vgl. Registro 2, ed. Carbonett i  Vendittel l i , S. 794f. Nr. 900; Schneider, 
Studien, S. 290f.

861 Zu Capua vgl. RI V,1,1, Nr. 3783; HB 6,2, S. 743; zu Valva Hartmann, Urkunden, S. 141; 
Kamp, Kirche 1, S. 132.

862 Vgl. zu den Einkünften aus dem Bistum Valva in Höhe von 40 Goldunzen HB 5,2, S. 838f.: 
Quia magister Gualterius de Ocra cappellanus, notarius et fidelis noster, dudum pro nostris 
servitiis laborando debitum quadraginta unciarum auri contraxerat … Es handelte sich bei 
dieser Summe in etwa um die Jahreseinkünfte der Kirche, so dass Gualterius damit – fast im 
Sinne einer Eigenkirche – über die gesamte Finanzkraft der Kirche verfügen konnte. Vgl. auch 
Kamp, Kirche 1, S. 69f. u. 131. Zu den Verbindungen, die Gualterius bereits vor seiner Wahl 
zum Bischof von Valva unterhielt, vgl. Hartmann, Urkunden, S. 141f.
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der Kanzlei anvertraute, ist nicht sicher, da dieser erst unter Konrad IV. Ende 
1251 als cancellarius des Königreichs Sizilien bezeichnet wird.863 1254 erfolgte 
Gualterius’ zusätzliche Ernennung zum Kanzler des Königreichs Jerusalem.864 
Unter Manfred wurde dieser Titel in den Urkunden jedoch schwankend und 
nach Juli 1259 nicht mehr verwendet.865 Im Amt des Kanzlers des Königreichs 
Sizilien verblieb Gualterius bis zu seinem Tod 1263.
Standort/Mobilität: Wie bei kaum einem anderen staufischen Kaplan ist Gu-
alterius’ Aktionsradius auch über die Grenzen des Königreichs Sizilien hinaus 
nachweisbar. Während seine Reise nach Irland und Wales nur für Mai bis Juli 
1237 bezeugt ist, erstreckten sich seine Gesandtschaften nach England in der 
Regel über mehrere Monate, so dass ihn der englische Chronist Matthäus Paris 
als nuntius consuetus bezeichnen konnte.866 Weniger umfangreich waren dage-
gen Gualterius’ Aufenthalte in Frankreich. Dort ist er am Hof Ludwigs IX. 
lediglich im Juni 1243 und im September 1245 nachweisbar. An der Grenze 
zwischen dem Reich und Frankreich ist Gualterius während seiner punktu-
ellen Aufenthalte auf dem Konzil von Lyon im Juni/Juli desselben Jahres be-
zeugt, in Savoyen im Rahmen seiner 1247 erfolgten Gesandtschaft zum Grafen 
Amadeus.867 Nach Oberitalien reiste Gualterius nicht nur als Gesandter zum 
Markgrafen Bonifatius von Montferrat im März 1247, sondern auch während 
des Konzils von Lyon, um Friedrich II. über den Fortgang der Verhandlungen 
zu informieren.868 Außerdem führten ihn seine Verhandlungen um Manfreds 

863 Vgl. ebd., S. 143. Hartmann verweist darauf, dass es unwahrscheinlich ist, nach dem Sturz des 
Petrus de Vinea eine lange Vakanz in der Leitung der Kanzlei anzunehmen. Für das Jahr 1250 
ist Gualterius lediglich als Familiar Friedrichs II. bezeugt: Acta 1, ed. Winkelmann, S. 364 
Nr. 424.

864 Vgl. RI V,1,2, Nr. 4628.
865 Dass Gualterius’ Kanzlertitel im Zusammenhang mit der Königskrönung Manfreds geändert 

wurde, wie Hartmann, Urkunden, S. 145, bemerkte, erscheint vor dem Hintergrund der zeit-
lichen Distanz zwischen beiden Ereignissen nicht wahrscheinlich. Brantl , Urkunden- und 
Kanzleiwesen, S. 228f., vermutet, dass der Titelverzicht im Rahmen der Verwaltungsreformen 
von 1259 erfolgte. Vgl. dazu auch ders . , Kanzlei, S. 347.

866 Vgl. Matthäus Paris , Historia Anglorum 2, ed. Madden, S. 492; Kantorowicz, Petrus de 
Vinea, S. 65, Anm. 81, der von einer „fast ständigen diplomatischen Vertretung“ spricht, sowie 
Wolf , Anfänge. Gegen die Vorstellung von einer ständigen Gesandtschaft des Gualterius hat 
sich dezidiert Hilpert , Kaiser- und Papstbriefe, S. 132–152, ausgesprochen. Folgende Aufent-
halte des Gualterius in England lassen sich sicher nachweisen: Februar bis Mai 1236 (vgl. Royal 
letters, ed. Shir ley, S. 8f. Nr. 418; RI V,2,4, Nr. 11182), 5. Juli bis 18. August 1237 (vgl. Calen-
dar of the Close Rolls, S. 466; Calendar of the Liberate Rolls 1, S. 288), Juni 1239 (Calendar of 
the Liberate Rolls 1, S. 396), Oktober 1241 (ebd. 2, S. 80), Dezember 1243 bis November 1244 
(HB 6,1, S. 259f.; Calendar of the Liberate Rolls 2, S. 209, 275).

867 Auf dem Konzil von Lyon war Gualterius nur am 26. Juni und am 19. Juli sicher anwesend: RI 
V,2,3, Nr. 7544a, 7550a.

868 Vgl. ebd. V,1,1, Nr. 3490a. Möglicherweise erfolgte 1249/50 eine weitere Gesandtschaft des 
Gualterius nach Oberitalien. Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 514.
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Heirat und seine Kanzleitätigkeit in den 1250er Jahren mehrfach nach Obe-
ritalien und nach Mittelitalien.869 Im Reich nördlich der Alpen ist Gualterius 
hingegen nur 1238 im Umfeld Konrads IV. in Hagenau nachzuweisen.870

Während Gualterius unter Friedrich II. häufig außerhalb des Königreichs Si-
zilien bezeugt ist und sich eine Standortgebundenheit im Sinne der Residenz-
pflicht weder als Propst von S. Eusanio Forconese noch als Elekt von Valva und 
Capua nachweisen lässt,871 begrenzte sich sein Aktionsradius unter Konrad IV. 
und Manfred stärker auf das süditalienische Herrschaftsgebiet. Seine Kanzlei-
tätigkeiten im Umfeld beider Herrscher führten ihn dabei meist in Städte und 
Orte des festländischen Königreichs;872 Aufenthalte auf der Insel Sizilien sind 
nur in vier Fällen bezeugt.873 
Finanzielle Ausstattung: Gualterius’ finanzielle Ausstattung ist in den Quel-
len verhältnismäßig gut dokumentiert. Soweit dies anhand der Zeugnisse re-
konstruiert werden kann, erfolgte sie jedoch nicht durch Friedrich II., sondern 
wurde vom englischen König Heinrich III. vorgenommen. Im Sommer 1237 
erhielt Gualterius einen silbernen Becher im Wert von vier Mark, außerdem 
übernahm der König die Ausgaben, welche Gualterius während seiner Ge-
sandtschaft in England zu leisten hatte.874 1239 wurde ihm nach einem Un-
glück im Tower eine Entschädigungssumme in Höhe von einer Mark gezahlt, 
zwei Jahre später, im Oktober 1241, gewährte ihm der König fünfzig Mark 
für die Ausgaben, die Gualterius auf der Rückreise ins Königreich Sizilien er-
warteten.875 Im Januar 1244 ließ ihm Heinrich III. noch einmal eine Summe in 
Höhe von vierzig Mark zur Deckung seiner Kosten während einer Gesandt-

869 Zu Oberitalien vgl. HB 6,2, S. 669f.; Ficker, Forschungen, S. 431f. Nr. 420; Acta, ed. Böhmer, 
S. 292f. Nr. 345f.; zu Mittelitalien RI V,1,2, Nr. 4643e; ebd., Nr. 4689; Scheffer-Boichorst , 
Urkunden, S. 81.

870 Vgl. HB 5,2, S. 1173f.
871 Vgl. dazu Kamp, Kirche 1, S. 132.
872 Vgl. z.B. Capasso, Historia, S. 133–139 Nr. 266, S. 177f. Nr. 316 u. S. 178 Nr. 318.
873 RI V,1,2, Nr. 4674; ebd. V,4,6, Nr. 622; ebd. V,1,2, Nr. 4675; ebd. V,4,6, Nr. 641.
874 Vgl. Calendar of the Close Rolls, S. 466; Calendar of the Liberate Rolls 1, S. 268, 276 u. 278. 

Fraglich ist, ob Gualterius mit dem 1237 genannten gleichnamigen päpstlichen Notar identisch 
ist, der die Einkünfte des Petrus de Vinea in Empfang nahm. Vgl. ebd., S. 270. Für eine Identität 
würde sprechen, dass Gualterius de Ocra im November 1246 Zahlungen entgegen nahm, die an 
Petrus bzw. Johannes de Vinea gerichtet waren: ebd. 3, S. 94f. Allerdings bleibt zu bedenken, 
dass Gualterius de Ocra in keiner weiteren Quelle als päpstlicher Notar bezeichnet wird.

875 Vgl. ebd. 1, S. 396 u. 2, S. 80. Darüber hinaus stellte der König Gualterius für seine Rückreise 
im Oktober 1241, im Januar 1244, im November 1244 und im November 1246 ein gutes Schiff 
zur Verfügung. Vgl. ebd. 2, S. 81, 209, 275 u. 3, S. 95. Die These von Hartmann, Urkunden, 
S. 138f., dass diese Sonderzahlungen an Gualterius möglicherweise als „eine Art Verrechnung 
für schuldig gebliebene Verpflichtungen aus der Mitgift seitens des englischen Königs“ zu in-
terpretieren sind, ist sicher nicht zutreffend, da sie allein zur Deckung der expensae des Gual-
terius gedacht waren. Zur Entschädigung von 1239 vgl. auch Kantorowicz, Petrus de Vinea, 
S. 65, Anm. 81.
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schaft auszahlen. Gleichzeitig setzte er ein jährliches Lehen in derselben Höhe 
fest, das unabhängig von den bisher einmaligen oder aufenthaltsgebundenen 
Leistungen gezahlt werden sollte.876 Damit verfügte Gualterius über dieselben 
Einkünfte, die der englische König zeitgleich Petrus de Vinea zur Verfügung 
stellte.877 Sicher belegt sind die jährlichen Zahlungen bis ins Jahr 1248.878

Eine finanzielle Zuwendung vonseiten Friedrichs II. erfolgte zwar im Jahr 
1240, als der Kaiser Gualterius Einkünfte aus dem Bistum Valva zur Verfügung 
stellte, und im Juni 1249, als Gualterius die Güter des in Ungnade gefallenen 
Petrus de Vinea und seiner Familie zugesprochen wurden.879 Doch während 
die Zahlungen, die durch den englischen Hof vorgenommen wurden, an Gual-
terius unmittelbar gerichtet waren, erstreckte sich die finanzielle Ausstattung 
durch Friedrich II. in beiden Fällen auf Gualterius’ Ämter als Elekt von Valva 
und Capua und kamen ihm als Privatperson wohl nicht zugute.
Nähe zum Herrscher: Gualterius’ Nähe zum staufischen Herrscherhaus do-
kumentiert sich zum einen in den Gesandtschaften, die der Kaplan zu unter-
schiedlichen Anlässen im Auftrag Friedrichs II., Konrads IV. und Manfreds 
ausführte. Dass er dabei keineswegs immer erfolgreich war, wie vor allem sei-
ne gescheiterten Verhandlungen mit den Päpsten um die Aufhebung der Ab-
setzung Friedrichs II. und die Anerkennung der Staufer in Süditalien zeigen, 
führte aus herrscherlicher Sicht nicht dazu, das Tätigkeitsfeld des Gualterius 
einzuschränken, da seine Loyalität zu den Staufern trotz weitreichender po-
litischer Veränderungen nachhaltig bestand.880 Für Friedrich II., aber auch für 
Konrad IV. und Manfred, waren die Gesandtschaften des Gualterius eine Mög-
lichkeit, die staufische Position nicht nur in Süditalien, sondern auch über des-
sen Grenzen hinaus in einer Situation zu stärken, als die Päpste immer stärker 
auf eine Zerschlagung der staufischen Dynastie hinarbeiteten.881

876 Vgl. Calendar of the Liberate Rolls 2, S. 209; Calendar of the Patent Rolls 3, S. 415; Kantoro-
wicz, Petrus de Vinea, S. 64, Anm. 61.

877 Vgl. Calendar of the Liberate Rolls 2, S. 277: Auszahlungsanweisung vom November 1244 
an Gualterius de Ocra (vierzig Mark), Petrus de Vinea (vierzig Mark) und Johannes de Vi-
nea (zwanzig Mark). Zusätzlich erhielt Gualterius erneut eine einmalige Zahlung in Höhe von 
sechzig Mark für seine Unkosten auf dem Weg ins Königreich Sizilien. Dieselbe Summe wurde 
Gualterius noch einmal im November 1246 ausgezahlt. Vgl. ebd. 3, S. 95.

878 Zu den Zahlungen im Jahr 1246 vgl. ebd. 3, S. 53, sowie für das Jahr 1247 S. 68. Zum Jahr 1248 
vgl. Calendar of the Patent Rolls 4, S. 26. Zu möglichen Gründen für das Einstellen der Zah-
lungen nach 1248 vgl. S. 155f.

879 Vgl. dazu bereits oben S. 462, Anm. 861f.
880 Vgl. auch den bei Matthäus Paris überlieferten Brief an Heinrich III., mit dem Gualterius auf 

die Verschwörung gegen Friedrich II. von 1246 aufmerksam machte. Vgl. Matthäus Paris , 
Historia Anglorum 3, ed. Madden, S. 12.

881 Zur päpstlichen Haltung gegenüber den Staufern vgl. Friedl , Herrschaftskonzeption, S. 327, 
mit weiterführender Literatur.
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Zum anderen deutet Gualterius’ Bezeichnung als Familiar auf engen Verbin-
dungen zwischen dem Kaplan und den Staufern. Im Dezember 1248 und im 
Februar 1250 wird er in zwei Urkunden Friedrichs II. als familiaris noster aus-
gewiesen.882 Dass diese Bezeichnung unter Konrad IV. und wohl auch unter 
Manfred beibehalten wurde,883 zeigt die Nachhaltigkeit, mit der Gualterius 
dem staufischen Herrscherhaus verbunden blieb, wenngleich sich sein Tä-
tigkeitsfeld gegen Ende seines Lebens wahrscheinlich aufgrund seines hohen 
Alters einschränkte und andere Personen im Umfeld Manfreds an Einfluss ge-
wannen.

111. Guillelmus (1237–1254)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: cappellanus palacii Panormitani, regie capelle cappellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Guillelmus ist in den Quellen lediglich zweimal be-
zeugt. 1237 unterschrieb er das Testament des Parisius, 1254 wird er in gleicher 
Funktion in einer Privaturkunde genannt, mit der ein Hausverkauf an den ma-
gister Martinus, aule sacre regie advocatus, vollzogen wurde.884

Ämter: –
Standort/Mobilität: Sicher ist Guillelmus nur in Palermo nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Direkte Verbindungslinien zu Friedrich II. können an-
hand der überlieferten Zeugnisse zu Guillelmus nicht ausgemacht werden. Es 
bleibt aber festzuhalten, dass Guillelmus zu den Kaplänen gehörte, die nach 
dem Tod Friedrichs II. offenbar ohne Einschränkungen und Veränderungen an 
der Cappella Palatina angesiedelt blieben.885 

112. Johannes Rubeus (1237)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clericus ipsius ecclesie [d. h. S. Nicola], epitropus, iudex, iaconus
Herkunft: –

882 Vgl. HB 6,2, S. 672; Acta 1, ed. Winkelmann, S. 364 Nr. 424. In der ebenfalls im Dezember 
1248 ausgestellten Urkunde Friedrichs II. wird Gualterius bemerkenswerterweise nicht als Fa-
miliar, sondern nur als Elekt von Capua bezeichnet. Vgl. HB 6,2, S. 670. 

883 Vgl. etwa die Bannsentenz gegen Manfred, die Alexander IV. 1255 aussprach und in der Gual-
terius als Familiar bezeichnet wird: Acta 2, ed. Winkelmann, S. 727f. Nr. 1044. 

884 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 54f. Nr. 40 (hier irrtümlich als Gullelmus bezeichnet); Nach-
lass Kamp, Karteikasten I.12.1; Schal ler, Hofkapelle, S. 151. Zur Privaturkunde vgl. auch die 
Ausführungen zu Jacobus (Nr. 103). 

885 Vgl. zur Stellung der Kapläne nach dem Herrschertod grundsätzlich S. 206–217.
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Familie: Möglicherweise war Johannes mit Simeon Rubeus verwandt, der 1218 
nachweisbar ist.886

Studium/Bildung: Ein Studium, auf das Johannes’ Bezeichnung als iudex ver-
weisen würde, ist in den Quellen nicht belegt.
Aufgaben/Tätigkeiten: Im September 1237 berücksichtigte Curaza in ihrem 
Testament das Kapitel von S. Nicola in Bari, auf dessen Streitigkeiten mit dem 
Erzbischof von Bari, die in der Exkommunikation der Kanoniker gegipfelt 
hatten, explizit hingewiesen wird. Johannes ist in diesem Zusammenhang als 
iaconus und als iudex der Hofkirche genannt, er fungierte offenbar als An-
sprechpartner für das Legat.887 Bereits zuvor, im Dezember 1212, hatte Jo-
hannes zusammen mit dem gleichnamigen Prior von S. Nicola im Testament 
des iudex Heliachym als Testamentsvollstrecker gewirkt.888 Auch er war damit 
schon längere Zeit Mitglied von S. Nicola, bevor diese zur Hofkirche erhoben 
wurde.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Johannes Rubeus ist ausschließlich in Bari nachzuwei-
sen.
Finanzielle Ausstattung: Im Testament des iudex Heliachym wurde Johannes 
ein Haus mit Turm zugesprochen. Der Grund für die Berücksichtigung des Jo-
hannes dürfte gewesen sein, dass Heliachym in Johannes seinen filius spiritualis 
erblickte, wie im Testament ausgeführt wird.889

Nähe zum Herrscher: –

113. Thomas de Vinea (1239–1249)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clericus, presbiter S. Petri de Curte imperialis cappelle
Herkunft: Die Familie des Thomas de Vinea war in Capua ansässig, insofern 
ist davon auszugehen, dass auch der Kaplan aus dieser Stadt stammte.890 
Familie: Thomas de Vinea war der Bruder des Logotheten und kaiserlichen 
Vertrauten Petrus de Vinea. Der Vater Angelus war Richter in Capua und muss 
um 1237/38 gestorben sein. Die namentlich nicht bekannte Mutter war zu die-
ser Zeit noch am Leben, wie ein an sie addressierter Brief des Petrus de Vinea 
zeigt, den dieser zum Tod des Vaters geschrieben hatte.891 In diesem Brief wer-
den außerdem eine Schwester des Thomas und Petrus genannt, die offenbar 

886 Vgl. die Ausführungen zu Simeon Rubeus (Nr. 70).
887 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 103 Nr. 67.
888 Vgl. ebd., S. 44–46 Nr. 28, hier S. 46.
889 Vgl. ebd., S. 45.
890 Vgl. Huil lard-Bréholles , Vie, S. 7f.
891 Vgl. ebd., S. 325f. Nr. 26. Zu Angelus vgl. auch Ohlig, Studien, S. 133f.; Bova, Introduzione, 

S. 41, Anm. 127, 363; ders . , Pergamene 3, S. 163–168 Nr. 12.
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unverheiratet gewesen war, die Ehefrau und die Kinder des Petrus de Vinea 
sowie die Kinder des Thomas de Vinea.892 Ob Thomas ebenfalls verheiratet ge-
wesen war, bevor er Kleriker an der Hofkirche zu Salerno wurde, lässt sich den 
wenigen Quellenzeugnissen nicht entnehmen, im genannten Brief wird jeden-
falls – anders als bei Petrus de Vinea – keine Ehefrau erwähnt. Daher ist auch 
der formelle Rechtsstatus seiner beiden Kinder unklar, bekannt sind nur die 
Namen und die Tätigkeiten seiner Söhne: Während Guillelmus in den 1230er 
und 1240er Jahren als Richter am kaiserlichen Hof und zeitweilig auch als Ge-
sandter wirkte, ist Johannes als Dekan von Capua nachweisbar.893 Für das Jahr 
1242 ist mit großer Wahrscheinlichkeit zudem ein Onkel des Petrus und des 
Thomas namens Thaddeus nachzuweisen. Außerdem gehörte zur Familie Taf-
furus, der zwischen 1232 und 1239 als Kastellan in der Terra di Lavoro wirkte 
und 1249 beim Kaiser in Ungnade fiel.894

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Die Nachrichten über Thomas de Vinea sind spärlich. 
1239 wird er als Kleriker der Hofkirche S. Petri ad curtem in Salerno genannt.895 
Wie lange und in welcher Funktion er dort wirkte, ist unbekannt. Erst zehn 
Jahre später, im Dezember 1249, wird Thomas ein weiteres Mal erwähnt, als in 
seiner Anwesenheit ein Haus aus dem Besitz des Klosters S. Giorgio in Salerno 
einem Juden gegen Zins verpachtet wurde.896

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Salerno ist Thomas de Vinea nicht be-
zeugt.
Finanzielle Ausstattung: Thomas de Vinea verfügte wie Petrus de Vinea über 
Besitz in Capua, der ihm im Juni 1249 entzogen wurde, nachdem sein Bruder 
zu Beginn des Jahres des Verrats und der Veruntreuung angeklagt und verur-
teilt worden war und wenige Monate darauf im April Selbstmord begangen 
hatte.897 Darüber hinaus hatte der Capuaner Erzbischof Jacobus Thomas de 
Vinea vor März 1243 Besitz bei Teano verliehen, der in den 1250er Jahren den 

892 Vgl. Huil lard-Bréholles , Vie, S. 326 Nr. 26. Zur Schwester des Thomas de Vinea vgl. ebd., 
S. 93.

893 Zu Guillelmus vgl. ebd., S. 99–101; zu Johannes de Vinea vgl. Biogramm Nr. 236. Sollten Guil-
lelmus und Johannes aufgrund einer fehlenden Ehe nach Kirchenrecht illegitime Kinder des 
Thomas de Vinea gewesen sein, so ist doch zumindest bemerkenswert, dass Johannes zum 
Dekan von Capua aufsteigen konnte. Die Kinder anderer Kapläne traten nicht die geistliche 
Laufbahn an. Vgl. dazu S. 222.

894 Vgl. Bova, Pergamene 3, S. 163–168 Nr. 12; HB 6,2, S. 743. Zu Taffurus vgl. Friedl , Studien, 
S. 208f.

895 Vgl. Balducci , Archivio, S. 339.
896 Vgl. Galante, Pergamene, S. 85–88 Nr. 35.
897 HB 6,2, S. 743. Petrus de Vinea wird hier explizit als Verräter (proditor) betitelt.
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Verwandten des zu dieser Zeit amtierenden Erzbischofs Marinus übertragen 
wurde.898

Nähe zum Herrscher: Direkte Kontakte zwischen Friedrich II. und Thomas 
de Vinea lassen sich – anders als bei Petrus und Johannes de Vinea – nicht 
nachweisen. Sein Status als Kaplan in Salerno blieb auch nach dem Tod seines 
Bruders bestehen. Der Entzug der Capuaner Güter scheint daher die einzige 
Maßnahme des Kaisers gegen ihn gewesen zu sein.899

114. Johannes de Pascha (1239–1256)
Name/Beiname: Als Namensvariante ist Iohannes Pasca überliefert.900

Bezeichnung: procurator Capituli beati Nicolai barensis, magister
Herkunft: –
Familie: Über die Familie des Johannes de Pascha ist nur bekannt, dass sein 
Sohn Andreas 1250 Oberkämmerer für die Terra di Lavoro und den Prinzipat 
war.901 Wie lange er dieses Amt ausübte, ist nicht bekannt. Offenbar wirkte sich 
die Tatsache, dass sein Vater Johannes der Nikolauskirche von Bari angehörte, 
nicht negativ auf seine Verwaltungstätigkeit aus, vielleicht auch, weil der Wei-
hegrad des Johannes nicht überliefert ist und deshalb auch die Legitimität der 
Sohnschaft nicht überprüft werden kann.902

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Mai 1239 ist Johannes de Pascha in Rom nach-
weisbar, um dort einen nicht näher bekannten Konflikt zwischen dem Kapitel 
von S. Nicola in Bari und einigen römischen Bürgern beizulegen. Da ihn der 
Kaiser jedoch ins Königreich Sizilien zurückberief, konnte Johannes als Pro-
kurator des Kapitels seine Aufgabe nicht zu Ende führen und vereinbarte mit 
dem Kardinaldiakon Riccardus eine Vertagung der Konfliktbeilegung.903 Im 
März 1256 ist Johannes im Umkreis einer Gruppe sizilischer Adliger erneut 
in Rom nachweisbar, die die Übertragung der sizilischen Königswürde an den 
englischen Königssohn Edmund durch die Kurie befürworteten und dessen 
Vater Heinrich III. zum baldigen Sizilienzug aufforderten.904 Da sowohl im 

898 Vgl. dazu Kamp, Kirche 1, S. 124. Jacobus verstarb vor März 1243. Vgl. ebd., S. 121, Anm. 
96.

899 Noch im Dezember 1249 wird Thomas als kaiserlicher Kaplan im Rahmen der erwähnten 
Hausverpachtung genannt: Galante, Pergamene, S. 86 Nr. 35. Anders stellt sich die Situation 
bei Johannes de Vinea dar. Vgl. dazu Biogramm Nr. 236.

900 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 107 Nr. 71.
901 Vgl. Holtzmann, Stauferurkunden, S. 187–189 Nr. 5; Friedl , Studien, S. 194.
902 Vgl. S. 222.
903 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 107f. Nr. 71.
904 Zur Gruppe gehörten neben dem Grafen von Catanzaro Petrus Rufus de Calabria die Bischöfe 

von Messina, Squillace, Ariano und Nicastro, die Äbte von S. Eufemia und Nardò sowie andere 
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Jahr 1239 als auch im Jahr 1256 das Priorat von S. Nicola in Bari vakant war,905 
dürfte Johannes als Prokurator des Kapitels formell die gesamte Hofkirche in 
beiden Situationen vertreten haben. Ob seiner politischen Haltung, die 1256 
offenkundig gegen die staufischen Herrscher gerichtet war, die Mehrheitsmei-
nung des Kapitels von S. Nicola jedoch entsprach, ist nicht zu klären, da sich 
die Nachrichten über deren Mitglieder in der Zeit ausschließlich auf lokale 
Ereignisse beziehen, aus denen eine bestimmte Haltung zur übergeordneten 
gesamtsizilischen Politik nicht abzulesen ist.906 Ebenso wenig ist zu ermitteln, 
ob Johannes’ Engagement für eine englische Thronfolge in Sizilien langfristige 
Folgen für seine Person und das Kapitel von S. Nicola in Bari hatte,907 da sein 
Name in den Quellenzeugnissen nach 1256 nicht mehr begegnet.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Johannes de Pascha ist in Rom und in Bari bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Die Beteiligung im Rahmen der Aufforderung an den 
englischen König, nach Sizilien zu kommen, zeigt, dass Johannes de Pascha der 
staufischen Herrschaft nach dem Tod Konrads IV. kritisch gegenüber stand. 
Hinweise darauf, dass diese Einstellung auch schon für das Jahr 1239 ange-
nommen werden kann, finden sich in den Quellen nicht, vielmehr deutet die 
Nachricht, dass Johannes der kaiserlichen Rückberufung ins Königreich Sizi-
lien Folge leisten wollte, darauf hin, dass er gegenüber Friedrich II. zumindest 
in dieser Zeit nicht grundsätzlich ablehnend eingestellt war.

115. Nicolaus Sichus (1240–1252)
Name/Beiname: Die Erfassung des Nicolaus, der zwischen 1240 und 1252 si-
cher als Kaplan Friedrichs II. und als Inhaber der Tertiarie in der Burg von 
Gerace in Sizilien bezeugt ist, ist höchst problematisch. Zahlreiche Personen 
sind mit dem Namen Nicolaus de Geracio in dieser Zeit überliefert, deren 
Identität untereinander von der Forschung bislang nicht eindeutig geklärt wer-
den konnte. 1233 ist ein Notar Nicolaus de Geracio am kaiserlichen Hof er-
wähnt, der eine griechische Urkunde Rogers II. ins Lateinische übersetzte.908 
Seine Identität mit dem gleichnamigen Notar, der 1239 durch den kaiserlichen 
Kämmerer Leo de Mineo angewiesen wurde, die Kartause S. Stefano del Bosco 
nicht weiter zu belästigen, ist ebenso unsicher wie seine Gleichsetzung mit 

Geistliche und Weltliche Siziliens an. Vgl. Annales de Burton, ed. Luard, S. 397f.; zum Hinter-
grund Wachtel , Thronkandidatur, S. 176f.; Weiler, Henry III, S. 127–150.

905 Vgl. Cioffari , Storia, S. 251.
906 Vgl. die Biogramme Nr. 125, 148, 154–156.
907 Vgl. etwa den Bischof Thomas von Squillace, der aufgrund seiner Beteiligung an den Verhand-

lungen mit Heinrich III. ins Exil gehen musste. Dazu Kamp, Kirche 2, S. 993f.
908 Vgl. Paolucci , Parlamento, S. 38f. Nr. 9.
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dem zwischen 1236 und 1237 bezeugten Bischof von Gerace.909 In den 1230er, 
1240er und 1250er Jahren begegnen außerdem mehrfach Verwaltungsbeamte 
Friedrichs II., die Nicolaus de Geracio heißen. 1231 bzw. 1246 wird ein Rati-
onal Apuliens, 1243 ein Justitiar der Terra d’Otranto, 1246 der Vorsteher des 
apulischen Rechnungshofs und schließlich 1252/53 der Sekret Westsiziliens 
mit diesem Namen genannt.910 Inwieweit es sich hierbei um ein und dieselbe 
Person oder um mehrere Verwaltungsbeamte des gleichen Namens handelt, 
ist schwierig einzuschätzen. Dies hängt damit zusammen, dass sich die Her-
kunftsbezeichnung de Geracio in dieser Zeit sowohl auf das sizilische wie auch 
das kalabresische Gerace beziehen konnte und eine Präzisierung durch den Zu-
satz Sicilie in den Quellen oft nicht konsequent durchgeführt wurde.911 Hinzu 
kommt, dass das Tätigkeitsfeld der nachgewiesenen Beamten nicht eindeutig 
auf den insularen oder festländischen Raum bezogen werden kann. Insofern 
lässt sich letztlich nicht entscheiden, ob die vorliegenden Belege zu einer Per-
son zusammengezogen werden können.912

Inwieweit kann nun Nicolaus Sichus mit einer der genannten Personen iden-
tifiziert werden? Blickt man in die erste Urkunde von 1240, mit der Nicolaus 
sicher überliefert wird, so fällt auf, dass er lediglich als Kaplan und Tertiarius 
der Cappella Palatina ausgewiesen wird.913 Weder der Herkunftszusatz de Ge-
ra cio noch ein Hinweis auf eine frühere Tätigkeit als Notar oder Verwaltungs-
beamter werden hier angeführt. Dies muss nicht zwingend als Beleg gegen eine 
Identifizierung des Kaplans mit einem der genannten Personen gesehen wer-
den, da die Terminologie der Quellen durchaus schwankend war.914 Doch es 
lassen sich weitere Indizien festmachen, die dafür sprechen, Nicolaus nicht mit 
den genannten Notaren oder Verwaltungsbeamten gleichzusetzen. Verfolgt 
man zunächst eine mögliche Identifizierung des Kaplans mit dem Notar Ni-
colaus, der sich 1233 durch seine Urkundenübersetzung aus dem Griechischen 
hervorgetan hatte, so ist nicht auszuschließen, dass Nicolaus entweder vor sei-

909 Vgl. Heupel , Finanzverwaltung, S. 500f. Nr. 6, zum Kontext S. 482f. Schal ler, Hofkapelle, 
S. 518, hat sich für eine Gleichsetzung der beiden Personen ausgesprochen. Dagegen Kamp, 
Kirche 2, S. 970, Anm. 42, der darauf verwiesen hat, dass Nicolaus dann auch als kaiserlicher 
Notar ausgewiesen worden wäre. Dieses Argument ist allerdings nicht unproblematisch, da 
die Bezeichnung von Ämtern, Funktionen und Aufgabenfeldern in den Quellen dieser Zeit 
oftmals sehr variabel gehandhabt und nicht stringent durchgehalten wurde. Zum Bischof von 
Gerace vgl. ebd., S. 969f.

910 Vgl. die Übersicht bei Friedl , Studien, S. 556. Zur zeitlichen Einordnung des Rationals von 
Apulien vgl. ebd., S. 356, Anm. 68.

911 Vgl. dazu Kamp, Kirche 2, S. 970; Friedl , Studien, S. 355.
912 Zu diesem Problem vgl. Friedl , Studien, S. 355f. u. 500f.
913 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 55 Nr. 41: Notum facimus Universis quod Nicolao Terciario 

Cappellae Sacri Palatii nostri Panormi fideli nostro …
914 Vgl. dazu oben bei Anm. 911.
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nem Eintritt in die Cappella Palatina oder bereits als Kaplan über Griechisch-
kenntnisse verfügte.915 Vereinzelt sind Kapläne Friedrichs II. bezeugt, die di-
ese Sprache beherrschten, da sie entweder griechischer Herkunft waren oder 
in Palermo eine entsprechende Ausbildung genossen hatten.916 Doch es lassen 
sich für Nicolaus keine Belege in dieser Richtung verzeichnen. Wahrscheinlich 
ist zudem, dass der 1233 genannte Notar Nicolaus im kalabresischen Gerace 
zu verorten ist. Im Gegensatz zum etwa 100 km von Palermo entfernten Ge-
race besaßen die griechische Kultur und Sprache dort noch einen wesentlich 
höheren Stellenwert, wie nicht zuletzt die Existenz des griechischen Bistums 
bezeugt.917 Da der Kaplan Nicolaus aber definitiv nicht mit einer Tertiarie im 
kalabresischen, sondern im sizilischen Gerace bedacht wurde,918 scheint die 
Annahme einer Identität beider Personen wenig überzeugend. 
Ähnlich fraglich ist auch die Annahme einer höheren Verwaltungslaufbahn des 
Kaplans. Als sich Nicolaus 1247 und 1252 darum bemühte, seine Ansprüche 
auf die Tertiarie von Gerace einzufordern bzw. bestätigen zu lassen, wird stets 
auf seine Zugehörigkeit zur Cappella Palatina und seine Funktion als tertiarius, 
zu keinem Zeitpunkt aber auf übernommene Verwaltungsämter verwiesen.919 
Diese hätte Nicolaus aber sicher eingebracht, um der Bedeutung seiner Person 
zusätzliches Gewicht zu leihen. Auch die Tatsache, dass der Kaplan in dem 
Transsumpt von 1252, das den gesamten Vorgang zusammenfasst, mit dem Bei-
namen Sichus belegt wird, spricht gegen eine Identifizierung mit einem bzw. 
dem gleichnamigen Verwaltungsbeamten, da der Beiname absolut singulär ist. 
Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass eine Identifizierung des Kaplans Ni-
colaus mit einem der zeitgleich nachweisbaren Personen mit Namen Nicolaus 
de Geracio zwar nicht definitiv ausgeschlossen werden kann, aber äußerst un-
wahrscheinlich ist und daher im Folgenden nicht weiter verfolgt wird.920

Bezeichnung: terciarius cappelle sacri palatii nostri Panormi, fidelis noster, te-
raciarius Geracii, clericus cappelle sacri palatii Panormi, tertiarius tertiarie terre 
Geraci

915 Vgl. von Falkenhausen, Friedrich II., S. 249, die in Anlehnung an Schal ler, Hofkapelle, 
S. 518, eine griechische Herkunft des Kaplans Nicolaus verzeichnet. 

916 Vgl. S. 172f.
917 Vgl. von Falkenhausen, Friedrich II., S. 255.
918 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 55 Nr. 41: … Cappellam Castri nostri Geracii in Sicilia …
919 Vgl. ebd., S. 61–65 Nr. 45.
920 Anders Schal ler, Hofkapelle, S. 518, der verschiedene Bezüge zu den genannten Namensvet-

tern des Kaplans herstellt, ohne allerdings schlüssige Belege vorlegen zu können. Vgl. ders . , 
Kanzlei 1, S. 275. Bereits Kamp, Kirche 2, S. 970, Anm. 41f., hat Einzelkritik an einigen „Iden-
tifizierungshypothesen“ Schallers geübt, sich dabei aber v. a. auf die Verwaltungsbeamten be-
zogen.
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Herkunft: Eine griechische Herkunft des Nicolaus lässt sich aufgrund der 
fraglichen Identität mit dem Notar Nicolaus de Geracio nicht verifizieren.921

Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Wie bereits erwähnt, wirkte Nicolaus als tertiarius der Cappella Pala-
tina, d. h. er war für die Verwaltung der Einkünfte zuständig, die die Palastka-
pelle von der königlichen Kurie bezog.922 In dieser Funktion wird er erstmals 
im März 1240 erwähnt, als ihm Friedrich II. nach dem Tod des Robertus de 
Geracio die Kapelle von Gerace übertrug.923 
Standort/Mobilität: Als Kaplan der Cappella Palatina dürfte der Hauptauf-
enthaltsort des Nicolaus in Palermo anzusetzen sein. Inwieweit er auch in Ge-
race nachweisbar ist, lässt sich nicht ermitteln.
Finanzielle Ausstattung: Das knappe Mandat Friedrichs II. geht auf die Pfrün-
denübertragung an Nicolaus Sichus nur indirekt ein,924 genauere Informationen 
zu den Einkünften liefern erst die nachfolgenden Quellen. Im August 1247 ließ 
Nicolaus Sichus in einem Verfahren, das vom ostsizilischen imperialis magister 
camerarius Philippus de Cathania geleitet wurde,925 die Rechtmäßigkeit seiner 
Ansprüche auf Einkünfte aus der Tertiarie von Gerace überprüfen. Zu diesem 
Zweck wurden nicht nur Zeugen befragt, sondern Nicolaus Sichus legte auch 
die Urkunde Friedrichs II. von 1240 vor und ließ sie in das entsprechende In-
strument inserieren.926 Nicolaus wurde zwar bestätigt, die Einkünfte aus der 
Tertiarie erhalten zu dürfen,927 doch zeigt die Aufnahme des Instruments in ein 
auf seine Bitten ausgestelltes Transsumpt von 1252,928 dass auch nach der Inqui-
sition von 1247 noch Unklarheiten über die Besitz- und Einkunftsverhältnisse 
bestanden. 
Ob Nicolaus auch für die Kapelle von Gerace die Einkünfte im Sinne einer 
Amtsausübung verwaltete, geht aus den Quellen nicht eindeutig hervor. Er 

921 Vgl. S. 470–472.
922 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 55 Nr. 41.
923 Vgl. ebd. und die Ausführungen zu Robertus de Geracio (Nr. 233).
924 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 55 Nr. 41: Notum facimus Universis quod Nicolao Terciario 

Cappellae Sacri Palatii nostri Panormi fideli nostro, ad supplicationem ipsius Terciarii, Cap-
pellam Castri nostri Geracii in Sicilie, quae ad collationem nostram spectare dignoscitur, quam 
idem dictus Nicolaus clericus vacare asseruit ex obitu Presbyteri Roberti de Geracio … de gratia 
nostra concessimus (si vacat) cum omnibus justiciis, et rationibus suis.

925 Zu ihm vgl. Friedl , Studien, S. 494f.
926 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 62–65 Nr. 45.
927 Konkret handelte es sich hierbei gemäß der Zeugenaussagen um triginta tres salmas frumenti et 

tertiam et septuaginta septem tarenos minus tercia ad generale pondus et mensuram de proven-
tibus dicte terre Geraci ratione teraciarie sue … Vgl. ebd., S. 63 Nr. 45.

928 Der gesamte Vorgang von 1247 ist nur über das Transsumpt von 1252 überliefert. Vgl. ebd., 
S. 61–65 Nr. 45.
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wird im Verfahren von 1247 und im Transsumpt von 1252 zwar nicht nur als 
Kleriker und tertiarius der Palastkapelle, sondern mehrfach auch ausdrücklich 
als tertiarius von Gerace bezeichnet, doch werden seine beanspruchten Ein-
künfte von allen Zeugen und Juristen ausschließlich mit ihm als Privatperson 
in Verbindung gebracht und nicht mit einem funktionsgebundenen Amt. In-
sofern scheint tertiarius im Fall der Kapelle von Gerace nicht auf das Amt zu 
verweisen, sondern vielmehr eine erläuternde Bezeichnung des Nicolaus zu 
sein. Eine Zugehörigkeit der Kapelle von Gerace zur Cappella Palatina, wie 
sie etwa für S. Maria dell’Ammiraglio oder die tertiaria Salem gegeben ist, lässt 
sich hier nicht nachweisen.929

Nähe zum Herrscher: –

116. Marius de Astiliano (1241–1278)
Name/Beiname: Der Beiname de Astiliano findet sich in den Quellen nur ein 
weiteres Mal bei dem nicht weiter bekannten Sarolus de Astiliano, der in der 
Nähe von Lecce begütert war.930 Ob verwandtschaftliche Beziehungen zwi-
schen beiden bestanden und ob Marius ebenfalls aus der Gegend stammte, 
muss offen bleiben.
Bezeichnung: presbiter imperialis cappelle S. Petri ad curtem, presbiter regie 
cappelle, cappellanus imperialis cappelle S. Petri de Curtem, primicerius
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Marius de Astiliano lässt sich über einen vergleichswei-
se langen Zeitraum als Kaplan der Hofkirche St. Peter in Salerno nachweisen. 
1241 begegnet er zum ersten Mal als Zeuge eines Grundstücksverkaufs durch 
Iustinus, der als Prior von S. Maria Domno der Abtei von Cava unterstellt 
war.931 Zwei Jahre später verpachtete Marius als Prokurator des Nonnenklo-
sters S. Giorgio in Salerno Ländereien an den Mönch Riccardus des Klosters 
Cava gegen einen Ertragszins auf 10 Jahre.932 1251, 1253 und 1258 wurde der 
Kaplan erneut hinzugezogen, als Iustinus von S. Maria Domno Verpachtungen 
veranlasste bzw. im Auftrag des Abtes Leonardus von Cava die Kirche S. Ni-
cola de Cilario an Robertus de Montemarano verlieh.933 1255 wurde in Marius’ 
Anwesenheit ein Instrument über einen Güteraustausch bestätigt und ergänzt, 

929 Vgl. die Ausführungen zu Rogerius de Cefaludo (Nr. 139).
930 Vgl. Catalogus Baronum, ed. Jamison, S. 32 Nr. 188.
931 Vgl. CDSalernitano 1, ed. Carucci , S. 205f. Nr. 108.
932 Vgl. Galante, Pergamene, S. 82–85 Nr. 34.
933 Vgl. CDSalernitano 1, ed. Carucci , S. 243f. Nr. 134, S. 288f. Nr. 162; Nachlass Kamp, Kartei-

kasten I.12.1.
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an dem das Kloster Cava wiederum beteiligt war.934 Fünf Jahre später ist der 
Kaplan bei einem weiteren Gütertausch bezeugt, den das Kloster Cava und das 
Nonnenkloster S. Leone in Salerno vornahmen.935 1273 und 1278 schließlich 
bürgte Marius bei einer Verpachtung, die erneut vom Kloster Cava vorgenom-
men wurde.936 Als Zeuge wird der Kaplan weiter in elf Notariatsinstrumenten 
genannt, die zwischen März 1242 und Juni 1262 zu datieren sind.937

Dieser Quellenbefund lässt deutlich erkennen, dass Marius als Kaplan der 
Hofkirche von Salerno vornehmlich für Wirtschafts- und Güterfragen heran-
gezogen wurde, wenn auch oft nur in bestätigendem Sinn. Auch die einzige 
eigenständige Verpachtung, die Marius vornahm, erfolgte in Funktion als pro-
curator des Nonnenklosters S. Giorgio. Damit sind enge Verbindungen nicht 
nur zu diesem Kloster, sondern insbesondere auch zur Abtei Cava sehr wahr-
scheinlich. 
Ämter: Seine Tätigkeiten, aber auch seine langjährige Präsenz in der Hofkirche 
von Salerno, die mehrere Herrscherwechsel überdauerte, dürften dazu geführt 
haben, dass Marius spätestens 1273 zum primicerius und damit zum Vorsteher 
der Hofkirche aufstieg.938 Bis zum Jahr 1278 ist Marius in diesem Amt nach-
weisbar.939

Standort/Mobilität: Außerhalb von Salerno ist Marius nicht nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

117. Goffredus (1242)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: civis Panormi, imperialis capelle Panormi clericus
Herkunft: Aufgrund der familiären Verbindungen und seiner Bezeichnung als 
civis Panormi ist eine Herkunft des Goffredus aus Palermo anzunehmen.
Familie: Goffredus war der Sohn eines nicht näher bekannten Notars namens 
Michael, der aus Palermo stammte.940

Studium/Bildung: –

934 Vgl. CDSalernitano 1, ed. Carucci , S. 280–282 Nr. 157.
935 Vgl. ebd., S. 295–297 Nr. 166.
936 Vgl. ebd., S. 432f. Nr. 295, S. 502f. Nr. 358.
937 Vgl. Brantl , Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 248.
938 Im Dezember 1273 wird Marius erstmals als primicerius bezeugt. Vgl. ebd., S. 432f. Nr. 295. 

Grundsätzlich zu Herrscherwechseln und ihren Auswirkungen auf die Kapläne vgl. S. 206–
217.

939 Vgl. CDSalernitano 1, ed. Carucci , S. 502f. Nr. 358.
940 Vgl. Cusa, Diplomi, S. 602–605 Nr. 3, bzw. als korrigierte Edition Collura, Carte, S. 121 

Nr. 63: … Goffredus notarii Michaelis, civis Panormi, imperialis cappelle Panormi clericus … 
Schal ler, Hofkapelle, S. 513, bezeichnet den Kaplan aufgrund dieser Verwandtschaftsverhält-
nisse als Goffredus Michelis. In der genannten Quelle findet sich diese Namensvariante aller-
dings nicht.
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Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Aus einer lateinisch-arabischen Urkunde von 1242 als 
einziger Quelle zu Goffredus lassen sich dessen Aufenthaltsorte nicht ein-
deutig rekonstruieren. Es muss daher offen bleiben, ob sich der Kaplan vor-
zugsweise in der Cappella Palatina aufhielt und von der Kirche S. Lorenzo bei 
Vicari lediglich finanzielle Einkünfte bezog, oder ob er seinen Standort auch 
dorthin verlegte.
Finanzielle Ausstattung: 1242 erwirkte Goffredus bei Obbertus Fallamonacha, 
der 1240 zum Sekreten von ganz Sizilien ernannt worden war, die Grenzen der 
Kirche S. Lorenzo bei Vicari (Provinz Palermo) zu beschreiben. Diese Kirche 
war Goffredus als Pfründe von der Kirche von Agrigent übertragen worden.941 
Obbertus Fallamonacha hatte zuvor die zuständigen Baiuli und Richter von 
Vicari mit der Überprüfung des Sachverhalts beauftragt, deren Stellungsnahme 
er in sein Dokument inserierte.942

Nähe zum Herrscher: –

118. Meliciacca (1242)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: dominus, clericus predicte ecclesie sancti Nicolai maioris baren-
sis
Herkunft: –
Familie: Meliciacca war der Sohn des Gilius, von dem nur bekannt ist, dass er 
als Geldwechsler (cambitor) arbeitete.943 
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im August 1242 ließ Johannes de Hodierna das Testa-
ment seines Vaters Nicolaus veröffentlichen, mit dem das Kapitel von S. Nicola 
bedacht wurde. Meliciacca wird hier neben weiteren Kanonikern genannt und 
stellvertretend für das Kapitel berücksichtigt.944

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Meliciacca nicht nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

941 Vgl. Collura, Carte, S. 120–126 Nr. 63; Johns, Administration, S. 184f. Zu Obbertus Falla-
monacha vgl. Friedl , Studien, S. 510f. 

942 Vgl. Collura, Carte, S. 122 Nr. 63; ders . , Produzione, S. 9f., 15–17.
943 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 109 Nr. 73.
944 Ebd., S. 109f. Nr. 73; vgl. auch die Ausführungen zu Nicolaus Emmanuelis (Nr. 91) und Johan-

nes Buffus (Nr. 122).
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119. Petracca de Porticella (1242–1255?)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clericus ecclesie sancti Nicolai de Baro
Herkunft: –
Familie: Bezeugt sind als Familienangehörige des Petracca ein Neffe namens 
Sanduzo und eine Nichte namens Sabina, die in direkter Nachbarschaft zu Pe-
traccas eigenem Haus wohnten, sowie der Vater Johannes, der in Bari als Notar 
gewirkt hatte und 1242 bereits verstorben war.945

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Petraccas Tätigkeiten als Kleriker von S. Nicola in 
Bari lassen sich kaum fassen, bezieht sich die einzige sichere Quelle über ihn 
doch auf eine Schenkung seines Besitzes, die persönlichen Motiven geschuldet 
war.946 Es ist allerdings möglich, dass Petracca mit dem gleichnamigen Kano-
niker von S. Nicola identisch ist, der gemeinsam mit Meliciacca ein Haus an 
Nicolaus Buccamaiore de Venetiis verpachtete hatte, der das Haus im August 
1255 an eine Frau namens Mabilia weitergab, woraufhin das Kapitel von S. 
Nicola seine Rechtsansprüche geltend machte und den Besitz am Ende zurück-
gewinnen konnte.947

Ämter: –
Standort/Mobilität: Abgesehen von der Stadt Bari sind für Petracca keine 
weiteren Aufenthaltsorte nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: Im März 1242 übertrug Petracca um seines Seelen-
heils und das seiner Eltern willen sein Haus mit Zisterne an Agralistus de Tam-
maro, der ebenfalls Kleriker in S. Nicola war.948

Nähe zum Herrscher: –

120. Salvus (1242–1254)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: magister, prior ecclesie S. Nicolai de Baro, notarius, fidelis no-
ster 
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: Für das Jahr 1225 ist an der Universität Bologna ein magi-
ster Salvus als doctor decretorum bezeugt.949 Ob es sich hierbei um den späteren 
Prior von S. Nicola handelt, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, zumal die 

945 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 108 Nr. 72.
946 Vgl. ebd., S. 108 Nr. 72.
947 Vgl. ebd., S. 151f. Nr. 94; vgl auch die Ausführungen zu Meliciacca (Nr. 153).
948 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 108 Nr. 72; vgl. auch die Ausführungen zu Agralistus 

de Tammaro (Nr. 92).
949 Vgl. Reg. Hon. III 2, Nr. 5624.
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Ambitionen der Hofkirche, eine Rechtsschule in ihrem Umfeld zu etablieren, 
erst für die Wende zum 14. Jahrhundert bezeugt sind und noch nicht mit dem 
Priorat des Salvus in Verbindung gebracht werden können.950 Damit ist letzt-
lich auch nicht zu klären, ob sein magister-Titel auf ein tatsächliches Studium 
verweist.
Aufgaben/Tätigkeiten: Salvus wirkte zunächst als Notar Friedrichs II. In die-
ser Funktion schrieb er im März 1238 einen Brief des Kaisers, mit dem dieser 
der Stadt Palermo die Geburt seines Sohnes Carlotto (später Heinrich) verkün-
dete.951 Ob Salvo zu diesem Zeitpunkt bereits Kontakte zu S. Nicola in Bari 
unterhielt oder sogar der dortigen Gemeinschaft als Kleriker angehörte, lässt 
sich nicht sagen, da er erst 1242 als deren Prior nachweisbar ist. 
Ämter: Über sein Priorat findet sich in den Quellen nur ein einziger Hinweis 
aus dem Jahr 1242, als sich Salvus an Friedrich II. wandte und sich darüber 
beklagte, dass sich einige Bareser Bürger Besitz der Kirche S. Nicola unrecht-
mäßig angeeignet hatten. Friedrich II. ließ sie daraufhin vor die Kurie zitieren 
und verfügte, als sie diesem Befehl nicht nachkamen, dass ihnen ein Drittel 
des Besitzes entzogen und der Hofkirche übertragen werden sollte.952 Weitere 
Nachrichten aus seiner Amtszeit liegen nicht vor. Salvus muss vor Oktober 
1251 verstorben sein, da zu diesem Zeitpunkt bereits Guido de Lilla als Prior 
von S. Nicola bezeugt ist.953

Standort/Mobilität: Seine Notarstätigkeit führte Salvus 1242 nach Turin, an-
sonsten ist er in Bari anzunehmen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Die spärlichen Nachrichten über Salvus als Prior von 
S. Nicola lassen sich ergänzen um zwei Hinweise, die aus dem Umfeld des kai-
serlichen Hofs stammen. In einem Brief forderte Nicolaus de Rocca, Notar am 
kaiserlichen Hof und Schüler des Petrus de Vinea, alle zur Kanzlei gehörenden 
Personen auf, für Salvus’ Genesung zu beten.954 Wann der Brief entstanden 

950 Unsicher in dieser Frage auch Schal ler, Hofkapelle, S. 497, 521; ders . , Kanzlei 1, S. 283.
951 Vgl. HB 5,1, S. 167f.; zur Überlieferung Giannone, Codice, S. 106. Die Nachricht bei Huil-

lard-Bréholles , Vie, S. 391, Salvus sei bereits 1236 als Notar am Hof nachweisbar, lässt sich 
nicht verifizieren.

952 Friedrich II. wies zunächst Berard von Castanea, den Justitiar der Terra di Bari, in einem Man-
dat vom Juli 1242 an, die Güter einzuziehen. Berard leitete diesen Befehl an Riso, baiulus von 
Bari, weiter, der ihn schließlich ausführte. Vgl. zu diesem Vorgang CDBarese 6, ed. Nitt i  di 
Vito, S. 110–112 Nr. 74. Zu Berard und Riso vgl. auch Friedl , Studien, S. 318. 

953 Vgl. CDBarese 8, ed. Fi langieri  di  Candida, S. 337f. Nr. 267. In beiden Inquisitionen, die 
1254 und 1262 über die Rechte der Kleriker von S. Nicola während der Vakanz des Priorats 
an dessen Einkünften durchgeführt wurden, wird Salvus ebenfalls als verstorben vermerkt. 
Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 148 Nr. 93 u. S. 169 Nr. 105. Zu Guido de Lilla vgl. 
Biogramm Nr. 140.

954 Vgl. Nicola  da Roca, Epistolae, ed. Delle  Donne, Ep. 9, S. 21–23.
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ist, lässt sich nicht sagen, da Nicolaus keine Anhaltspunkte für eine zeitliche 
Einordnung – etwa durch den Hinweis auf Salvus’ Priorat – liefert. Da der 
Schreiber des Briefs aber bis 1250 in der Kanzlei Friedrichs II. nachweisbar ist 
und Salvus vor Oktober 1251 verstorben sein muss, könnte der Brief in diese 
Zeit datiert werden, auch wenn sich dafür keine eindeutigen Belege finden las-
sen.955 
Als weiteres Zeugnis lässt sich ein Schreiben des Salvus selbst anführen, in dem 
er sich gegen aufkommende Gerüchte, er sei beim Kaiser in Ungnade gefallen, 
wehrt und betont, sich weiterhin nicht nur in den Schutz Gottes, sondern auch 
in den Friedrichs II. zu stellen, der als Gottes vicarius auf Erden bezeichnet 
wird.956 Ob die genannten Gerüchte tatsächlich in Umlauf gebracht worden 
waren und Salvus damit einen überhöhten Tatsachenbericht lieferte, ist auf-
grund fehlender Parallelzeugnisse und einer ausbleibenden Datierung nicht zu 
ermitteln. Denkbar ist auch, dass es sich hier um eine literarische Stilübung 
handelt, zumal Salvus mit großer Sicherheit zum Umfeld des literarisch-dichte-
rischen Kreises um Petrus de Vinea gehörte.957 Wie auch immer man das Schrei-
ben des Salvus einordnen möchte, es scheint eine zumindest im Vergleich zu 
seinem Vorgänger Blandemirus engere Bindung an den Hof Friedrichs II. an-
zudeuten.958

121. Andreas (1242–1245)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, clericus ecclesie s. Nicolai maioris de Baro, canonicus 
et procurator ecclesie s. Nicolai maioris de Baro, sindicus et procurator ecclesie 
sancti Nicolai maioris barensis
Herkunft: –
Familie: Andreas ist in den Quellen zweimal als Sohn des Leo Coppuleke 
nachweisbar.959 Mit dem Beinamen Coppuleke sind in den Quellen zu S. Nico-
la in Bari für das Jahr 1242 ein Iulianus und ein Gregorius genannt.960 Mögli-
cherweise gehörten die beiden ebenfalls zur Familie; eindeutige Verbindungen 
fehlen allerdings in den Quellen. 
Studium/Bildung: –

955 Zu Nicolaus de Rocca vgl. Schal ler, Kanzlei 1, S. 275f.; Pivec, Diktator; Stürner, Fried-
rich II. 2, S. 362f. Delle Donne geht davon aus, dass der Brief zwischen 1245 und 1250/53 
entstanden ist. Vgl. Nicola  da Roca, Epistolae, ed. Delle  Donne, Ep. 9, S. 21.

956 Vgl. Huil lard-Bréholles , Vie, S. 428f. Nr. 109: Adest etiam cohoperator ejus et vicarius 
constitutus in terris, Romanus princeps nominis et honoris, cujus divina mens in manu Dei est et 
quo voluerit vertit illam.

957 Dazu Schal ler, Kanzlei 1, S. 248.
958 Pointierter ebd., S. 283: „Am Hofe muß er [Salvus] großes Ansehen genossen haben.“ 
959 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 122 Nr. 79 u. S. 133 Nr. 84.
960 Vgl. ebd., S. 111 Nr. 74.
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Aufgaben/Tätigkeiten: Im Sommer 1242 beschwerte sich Prior Salvus von 
S. Nicola bei Friedrich II., dass sich einige Bareser Bürger Besitz der Kirche 
S. Nicola unrechtmäßig angeeignet hatten. Der Kaiser ließ sie daraufhin vor 
die Kurie zitieren und verfügte, nachdem sie dem Befehl nicht nachgekommen 
waren, dass ein Drittel ihres Besitzes eingezogen und der Hofkirche zugeführt 
werden sollte. Andreas nahm stellvertretend für das Kapitel diese Übertragung 
entgegen.961 Wenig später begegnet der Kaplan in einer Urkunde vom April 
1243, mit der dem Kapitel von S. Nicola in Bari, welches durch ihn und seinen 
Klerikerkollegen Johannes vertreten wurde, ein zuvor gewährtes Darlehen in 
Höhe von drei Goldunzen zum November des Jahres restituiert wurde.962 Ein 
Jahr später, im Juni 1244, fungierte Andreas erneut im Auftrag der Kirche von 
S. Nicola – dieses Mal wird er explizit als procurator bezeichnet –, als er ge-
meinsam mit dem Kanonikerkollegen Gregorius die Bestätigung des Privilegs 
Paschalis’ II. von 1105 erwirkte.963 Im Mai 1245 war Andreas erneut als sindi-
cus und procurator des Kapitels tätig, als er gemeinsam mit seinem Kanoniker-
kollegen Johannes einen Gütertausch mit Rogerius de Amirato, der für seinen 
Sohn Guillelmus handelte, vollzog.964

Ämter: –
Standort/Mobilität: Andreas lässt sich ausschließlich in Bari nachweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

122. Johannes Buffus (1242–1254)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clericus ecclesie sancti Nicolai maioris barensis, dominus, canoni-
cus ecclesie sancti Nicolay maioris
Herkunft: –
Familie: Johannes ist als Sohn des Leo Buffus bezeugt.965

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Die nachweisbaren Tätigkeiten des Johannes Buffus 
beziehen sich zunächst auf Testamentsfragen. Im August 1242 wurde er unter 
den Kanonikern genannt, die im Testament des Nicolaus de Hodierna stellver-
tretend für das Kapitel und die Kirche von S. Nicola bedacht wurden.966 Sechs 

961 Vgl. ebd., S. 110–112 Nr. 74; vgl. auch die Ausführungen zu Salvus (Nr. 120). 
962 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 115f. Nr. 77.
963 Vgl. ebd., S. 117–123 Nr. 79; CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 79f. Nr. 44 (Privileg Pascha-

lis’ II.); vgl. dazu auch die Ausführungen zu Gregorius (Nr. 88).
964 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 133f. Nr. 84; vgl. auch die Ausführungen zu Johannes 

(Nr. 126).
965 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 109 Nr. 73 u. S. 135 Nr. 86.
966 Vgl. ebd., S. 109 Nr. 73; vgl. auch die Ausführungen zu Nicolaus de Hodierna (Nr. 86).
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Jahre später, im November 1248, ließ Johannes gemeinsam mit seinem Mitka-
noniker Baronus das Testament des Johannoccarus beglaubigen, das aufgrund 
einer fehlenden Unterschrift des während der Abfassung des Schriftstücks ver-
storbenen Richters Rogerius de Volpano einer erneuten Gültigkeitsversiche-
rung bedurfte.967 Darüber hinaus fungierte Johannes im Jahr 1254 als Zeuge, 
als die Ansprüche der Kleriker von S. Nicola in Bari in einer vom König ver-
anlassten und durch den magister procurator Nicolaus Rufulus durchgeführten 
Inquisition überprüft wurden.968 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Johannes ist ausschließlich in Bari bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

123. Johannoccarus de Oliverio (1243–1248?)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: sacerdos ecclesie sancti Nicolai maioris
Herkunft: Johannoccarus dürfte aufgrund seiner familiären Verbindungen aus 
Bari stammen.
Familie: In seinem Testament bestimmte Johannoccarus seinen Bruder Maio 
zu seinem Haupterben, der ebenfalls zum Kapitel von S. Nicola gehörte.969 Der 
Vater der beiden Brüder war Nicolaus de Oliverio, der aus Bari stammte.970

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im August 1243 ließ Johannoccarus sein Testament 
verfassen, mit dem er sein Vermögen der Kirche und dem Kapitel von S. Nicola 
in Bari sowie seine Besitzungen – die Rede ist von einem Haus und Olivenbäu-
men – und vier Unzen seinem Bruder Maio vermachte. Bemerkenswert ist, dass 
diese Güter nach dem Tod seines Bruders dem Erzbischof von Bari übertragen 
werden sollten und zwar sine qualibet questione.971 Mit dieser Formulierung 
dürfte Johannoccarus beabsichtigt haben, später aufkommende Ansprüche des 
Kapitels von S. Nicola von Anfang an zu unterbinden und die Rechtslage auch 
für die zweite Erbengeneration eindeutig zu gestalten. Weshalb Johannoccarus 
die Kirche von S. Nicola nur monitär bedachte, bei der Vergabe seines Besitzes 
jedoch bewusst ausschloss und damit sein Erbe in dieser Form aufteilte, lässt 
sich nicht sagen. Ein Jahr später, im August 1248, fungierte Johannoccarus als 
Testamentsvollstrecker für Alfarana, die nicht nur ihn, sondern auch weitere 

967 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 135 Nr. 86; vgl. auch die Ausführungen zu Johannoc-
carus de Oliverio (Nr. 123).

968 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 144–151 Nr. 93, hier S. 148.
969 Ebd., S. 116 Nr. 78; vgl. auch die Ausführungen zu Maio (Nr. 124).
970 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 116f. Nr. 78 u. S. 129f. Nr. 81.
971 Ebd., S. 117 Nr. 78.
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Kanoniker von S. Nicola in Bari bedachte.972 Im November 1248 wurde auf 
Veranlassung der Kanoniker Johannes Buffus und Baronus das Testament des 
Johannoccarus beglaubigt, da der damals zuständige Richter Rogerius de Volpa-
no während der Erstellung des Testaments überraschend verstorben war und 
das Schriftstück ohne seine Unterschrift blieb.973 Es ist daher wahrscheinlich, 
dass Johannoccarus vor November 1248 verstorben war und daraufhin eine 
Absicherung der im Testament fixierten Bestimmungen notwendig wurde.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Johannoccarus ist lediglich in Bari bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: s. Aufgaben/Tätigkeiten
Nähe zum Herrscher: –

124. Maio (1243–1249)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, procurator prioris ecclesie sancti Nicolay Maioris
Herkunft: –
Familie: Maio war der Bruder des Johannoccarus, der Priester an der Kirche 
S. Nicola in Bari war.974

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im August 1243 setzte Johannoccarus seinen Bruder 
Maio als einen seiner Testamentsvollstrecker sowie als Erben ein.975 Sechs Jahre 
später, im Oktober 1249, wird Maio ein weiteres Mal urkundlich erwähnt, als 
Andreas aus Bari nach 23 Jahren Grundbesitz, auf dem sein Haus gebaut war 
und den er in dieser Zeit verwaltet hatte, wieder in die Zugehörigkeit des Kapi-
tels von S. Nicola übertrug. Maio fungierte hier als Prokurator des Priors von 
S. Nicola und nahm gemeinsam mit Petrus de Miro die Restitutionserklärung 
in Empfang.976

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Maio nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Im Testament des Johannoccarus wurde Maio mit 
vier Unzen, dem Haus und den Olivenbäumen seines Bruders bedacht.977

Nähe zum Herrscher: –

972 Ebd., S. 129f. Nr. 81; vgl. auch die Ausführungen zu Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87).
973 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 135f. Nr. 86; vgl. auch die Ausführungen zu Johannes Buf-

fus (Nr. 122) und Baronus (Nr. 135).
974 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 116 Nr. 78.
975 Vgl. ebd., S. 116f. Nr. 78.
976 Vgl. ebd., S. 137f. Nr. 88, und die Ausführungen zu Petrus de Miro de Agralisto (Nr. 87).
977 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 117 Nr. 78.
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125. Fratellus (1243–1259?)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, canonicus ecclesie sancti Nicolai maioris de Baro, pres-
biter?
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Fratellus wurde im Testament des Johannoccarus vom 
August 1243 als einer der insgesamt vier Testamentsvollstrecker eingesetzt.978 
1254 wirkte er bei der Inquisition über die Rechte der Kanoniker von S. Nicola 
mit, im September 1255 ließ Fratellus gemeinsam mit seinem Mitkanoniker 
Jacobus im Namen des Kapitels von S. Nicola ein Schenkungsprivileg des Her-
zogs Roger Borsa an die Kirche publizieren.979 Möglicherweise war Fratellus 
identisch mit dem gleichnamigen presbiter, der im Juni 1259 die Urkunde, mit 
der Meliciacca aus der Gemeinschaft der Kanoniker von S. Nicola ausgeschlos-
sen wurde, unterzeichnete.980

Ämter: –
Standort/Mobilität: Fratellus lässt sich ausschließlich in Bari nachweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

126. Johannes (1243–1245)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, clericus ecclesie s. Nicolai maioris de Baro, sindicus et 
procurator ecclesie sancti Nicola maioris barensis
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Johannes ist zunächst über eine Urkunde vom April 
1243 bekannt, mit der dem Kapitel von S. Nicola in Bari die Rückzahlung eines 
zuvor gewährten Darlehens zugesichert wurde, das Aranea und Andreas aus 
Bari gewährt worden war. Gemeinsam mit dem Kanoniker Andreas wirkte Jo-
hannes im Rückzahlungsverfahren als Ansprechpartner des Kapitels.981 Im Mai 

978 Ebd., S. 116f. Nr. 78, und die Ausführungen zu Johannoccarus de Oliverio (Nr. 123).
979 Vgl. CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 27–29 Nr. 14, und die Ausführungen zu Jacobus 

(Nr. 156). Zur komplizierten Überlieferung der Urkunde Roger Borsas und des Transsumpts 
vgl. CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 27f. Nr. 14. Zur Inquisition von 1254 vgl. ebd., S. 148 
Nr. 93.

980 Vgl. ebd., S. 162 Nr. 101, und die Ausführungen zu Meliciacca (Nr. 153). Eine Identität mit 
dem ein Jahr später genannten Fratellus ist nicht auszuschließen, wenngleich hier eine direkte 
Verbindung zu S. Nicola fehlt. Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 163 Nr. 102.

981 Vgl. ebd., S. 115f. Nr. 77. 
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1245 agierte Johannes ein weiteres Mal mit Andreas, als die beiden stellvertre-
tend für das Kapitel von S. Nicola einen Gütertausch mit Rogerius de Amirato 
bzw. seinem Sohn Guillelmus vollzogen.982

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari lässt sich Johannes nicht nachweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

127. Matheus de Ingelisio; 128. Erricus de Managi (1244)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: imperialis capellae sacri palatii Panormi canonicus, imperialis ca-
pelle Panormitanus canonicus
Herkunft: –
Familie: Matheus stammte aus der Palermitaner Familie de Ingelisio.983 Über 
die Familienverhältnisse des Erricus ist nichts bekannt.
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Beide Kapläne bezeugten im März 1244 eine Urkun-
de, mit der Gualfredus, der Kantor der Cappella Palatina, Jacobus Galla ein 
Stück Land aus dem Besitz seiner cantoria zur Bebauung übertrug.984

Ämter: –
Standort/Mobilität: Matheus und Erricus sind nur in Palermo bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

129. B. (1244)
Name/Beiname: Eine Identität des Kaplans B. mit dem 1253 nachweisbaren 
Kaplan Basilius, der als Kantor der Cappella Palatina wirkte, ist unwahrschein-
lich.985

Bezeichnung: capellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –

982 Vgl. ebd., S. 133f. Nr. 84, und die Ausführungen zu Andreas (Nr. 121).
983 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1244, Anm. 82.
984 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 58f. Nr. 43, und die Ausführungen zu Gualfredus (Nr. 77).
985 Vgl. dazu die Ausführungen zu Basilius (Nr. 133).
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Standort/Mobilität: Die Aufenthalte des Kaplans B. lassen sich nicht mit Si-
cherheit ermitteln. Da er wahrscheinlich der Cappella Palatina angehörte,986 
dürfte Palermo als Aufenthaltsort des Kaplans anzunehmen sein. Ob er sich 
auch in Syrakus als dem Ort seiner Bepfründung aufhielt, muss offen bleiben.
Finanzielle Ausstattung: Über B. ist nur bekannt, dass ihm von Friedrich II. die 
Kirche S. Lucia in Syrakus verliehen worden war, die im März 1244 von Inno-
zenz IV. kassiert wurde.987 Die Verleihung dürfte während der langen, bis 1249 
andauernden Vakanz des Bistums Cefalù erfolgt sein, die der Kaiser nutzte, um 
nicht nur B., sondern auch andere Kapläne der Cappella Palatina mit Pfrün-
den aus der Obödienz des Bistums zu versorgen.988 Innozenz’ IV. Maßnahme 
erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die päpstlich-kaiserlichen Verhandlungen um 
Frieden und Ausgleich in den strittigen Positionen zur Lombardenfrage, zum 
Kirchenstaat, zur Haltung Friedrichs II. gegenüber der Kirche und zum Um-
gang mit dessen Exkommunikation ihren Höhepunkt erreichten.989 Im März 
1244 wurde eine Vereinbarung zwischen beiden Konfliktparteien getroffen, in 
der u. a. festgehalten wurde, dass sich der Kaiser in Anbetracht seiner Vergehen 
gegenüber der Kirche und Geistlichkeit dem Spruch der Kirche und des Papstes 
zu beugen habe.990 Sollte diese Vereinbarung als Grundlage für Innozenz’ IV. 
Kassierung der Kirche S. Lucia gedient haben, so wäre in diesem Vorgang eine 
der ersten vollzogenen Konsequenzen aus den Verhandlungen zwischen Papst 
und Kaiser zu sehen.
Nähe zum Herrscher: –

130. Angelus (1244–1267)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: imperialis capellae sacri palatii Panormi canonicus, Panormita-
nus canonicus, cantor?
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Angelus unterzeichnete im März 1244 jene Urkunde, 
mit der Gualfredus als Kantor der Cappella Palatina Jacobus Galla Land zur 

986 B. wird in den Quellen zwar ausschließlich als capellanus ohne weiteren Zusatz bezeichnet, 
doch deuten die Umstände seiner Bepfründung an, dass er zur Palermitaner Hofkirche ge-
hörte.

987 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
988 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1065; vgl. auch die Ausführungen zu Basilius (Nr. 133) und Nicolaus 

de Panormo (Nr. 136).
989 Zu diesem Kontext vgl. Stürner, Friedrich II. 2, S. 518–522.
990 Vgl. MGH Const. 2, ed. Weiland, S. 335 Nr. 246.
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Bebauung vermachte.991 1247 bezeugte Angelus eine Schenkungsurkunde, die 
von Erzbischof Berard von Palermo ausgestellt wurde.992 Hier wird er als ec-
clesie Panormitane et capelle sacri palatii Panormitani canonicus bezeichnet, 
so dass seine Identität mit dem 1251 nachweisbaren Palermitaner Kanoniker 
Angelus als gesichert anzusehen ist.993 Vier Jahre später erscheint Angelus als 
Zeuge in einem Instrument, das die Nutzung eines Flusses zwischen dem Erz-
bischof von Palermo und Gualterius de Fisaulo regeln sollte.994 1260 war der 
Kaplan in den Prozess zwischen der Kirche von Agrigent und dem Abt Simon 
von S. Iohannis Heremitarum in Palermo involviert, als er dessen Akten in 
einem Transsumpt beglaubigte.995

Ämter: In einer Urkunde des Palermitaner Kanonikers Perrinus Fallamona-
ca wird 1266 ein Angelus cantor matris ecclesiae Panormitanae genannt, der 
mit dem ein Jahr später in einer Urkunde des iudex von Palermo, Rainaldus 
de Esculo, genannten Angelus precentor Panormitanus identisch sein dürfte.996 
Aus der Bezeichnung dieses Angelus in beiden Urkunden geht hervor, dass er 
das Amt des Kantors an der Kathedrale zu Palermo ausübte, zumal die Kan-
torenstelle an der Cappella Palatina in diesen Jahren nachweislich von ande-
ren Kaplänen besetzt wurde.997 Da der Kaplan Angelus seit 1247 Kanoniker an 
der Kathedrale war, dürfte er mit dem gleichnamigen Kantor der Kathedrale 
gleichzusetzen sein. 
Angelus’ Lebensweg stimmt damit mit dem des Bartholomeus Longus überein: 
Beide waren zunächst Kapläne an der Cappella Palatina, bevor sie ein Kano-
nikat an der Palermitaner Kathedrale erwarben und zum dortigen Kantor auf-
stiegen; beide wirkten vornehmlich als Zeugen bei der Urkundenausstellung 
und wurden 1251 und 1260 sogar gemeinsam für diese Aufgabe in den genann-
ten Urkunden herangezogen; bei beiden schließlich setzte sich in der Quellen-
bezeichnung immer stärker die Zugehörigkeit zum Domkapitel von Palermo 
durch, so dass letztlich offen bleiben muss, ob sie ihren Status als Kapläne wei-
terhin behielten.998

Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Angelus nicht nachzuweisen.

991 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 58f. Nr. 43; vgl. auch die Ausführungen zu Gualfredus 
(Nr. 77).

992 Vgl. Morti l laro, Catalogo, S. 320 Nr. 38; ders . , Opere, S. 408–410 Nr. 39.
993 Noch unsicher Schal ler, Hofkapelle S. 512.
994 Vgl. Mongitore, Bullae, S. 109–112.
995 Vgl. Collura, Carte, S. 171 Nr. 78.
996 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1 u. I.12.fasc.2.
997 Genannt sind Fridericus und Ioannes de Messilio als Kantoren der Cappella Palatina in den 

Jahren 1266/67: Pirr i , Capellae, Sp. 7; Di Chiara, Capella, App. Nr. 29, S. 20.
998 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Bartholomeus Longus (Nr. 90).
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Finanzielle Ausstattung: Spätestens 1247 erwarb Angelus eine Kanonikerprä-
bende an der Kathedrale von Palermo.999 Über die Höhe der Pfründe und über 
die Umstände ihrer Vergabe liegen keine weiteren Informationen vor.
Nähe zum Herrscher: –

131. Philippus de Sesso (1244–1247)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: magister, capellanus et fidelis noster, cappellanus imperialis, can-
tor regine, dominus, clericus
Herkunft: s. Familie
Familie: Philippus de Sesso stammte aus einer in Reggio Emilia ansässigen Fa-
milie, von der Salimbene von Parma in seiner Chronik mehrfach berichtet.1000

Studium/Bildung: Aufgrund seines Tätigkeitsprofils ist ein Studium des Phi-
lippus nicht unwahrscheinlich, wenn sich auch hierfür keine Quellenbelege 
finden lassen.
Aufgaben/Tätigkeiten: In der spätestens im Januar 1244 entstandenen Kanz-
leiordnung1001 wird Philippus mehrfach als Kaplan erwähnt. Seine Aufgabe am 
Hof Friedrichs II. war es, die vom Großhofgericht ausgehenden Briefe, Privi-
legien und Gerichtsurteile zu kontrollieren, um unsachgemäßes Arbeiten und 
Bestechung zu verhindern.1002 Konkret bedeutete dies, dass Petitionen an ihn 
zu übergeben waren, die er dann an drei Tagen in der Woche vor Petrus de 
Vinea und Thaddäus de Suessa verlas,1003 die wiederum eigenverantwortlich, 
d. h. losgelöst vom Herrscher, darüber entschieden, wie mit den Bitten weiter 
zu verfahren war. Philippus kam damit die Funktion zu, die Petenten vor den 

0999 Vgl. Morti l laro, Catalogo, S. 320 Nr. 38; ders . , Opere, S. 408–410 Nr. 39.
1000 Vgl. Sal imbene de Adam, Chronik, ed. Holder-Egger, S. 177, 470, 641; Schal ler, Hof-

kapelle, S. 52. Heupel , Grosshof, S. 53, löst mit Verweis auf Scheffer-Boichorst , Gesetz, 
S. 153, die Ortsbezeichnung regine als Reggio Calabria auf. Aus dem Kontext der Urkunden 
vor 1244, in denen Philippus erwähnt wird, lässt sich jedoch zweifelsfrei ablesen, dass die ober-
italienische Stadt Reggio Emilia gemeint sein muss. Vgl. dazu S. 488.

1001 Die Datierung der Kanzleiordnung ist in der Forschung aufgrund ihrer handschriftlichen 
Überlieferung umstritten. Während Acta 1, ed. Winkelmann, S. 733f. Nr. 988, und an ihn an-
knüpfend Schal ler, Kanzlei 1, S. 241, von einer Entstehung nach August 1242 ausgehen, setzt 
Heupel , Grosshof, S. 51, den Zeitraum nach Januar 1244 an, da erst ab diesem Zeitpunkt ein 
Inkrafttreten der Kanzleiordnung nachzuweisen sei. Ebenso Stürner, Einleitung, S. 91–95.

1002 Vgl. dazu die Eide im dritten Teil der Kanzleiordnung, die von Richtern, Notaren, Siegelbeam-
ten und weiteren Hofbeamten geleistet wurden und die auch Philippus namentlich betrafen. 
Acta 1, ed. Winkelmann, S. 738 Nr. 988: … Dompnus Philippus cantor iurabit omnia supra-
dicta preter omnia, que ad consilium pertinent et ad officium iudicatus … Zur Funktion der 
Kontrolle durch Philippus vgl. auch Heupel , Grosshof, S. 54.

1003 Acta 1, ed. Winkelmann, S. 736 Nr. 988: … Per domnpum Philippum capellanum imperialem 
legentur peticiones coram magistro Petro et magistro Tadeo …



488

Großhofrichtern zu vertreten.1004 Darüber hinaus war Philippus dafür zustän-
dig, die von den Siegelbeamten bereits besiegelten Schriftstücke, welche in der 
Regel für private Empfänger gedacht waren, nochmals zu prüfen, damit durch 
Befragung und Beeidung eine Bestechung des Hofs durch den Empfänger aus-
geschlossen werden konnte, und schließlich das jeweilige Schriftstück durch 
seine Baraffe erneut zu bestätigen.1005 Zwischen 1244 und 1247 vollzog der Ka-
plan diese Aufgabe, wie aus den Kontrollzeichen auf einigen im Original über-
lieferten Urkunden aus dieser Zeit hervorgeht.1006 Scheinbar überprüfte Phi-
lippus aber auch schon vor dem Inkrafttreten der Kanzleiordnung Urkunden, 
wenn kein Großhofrichter anwesend war. So erklärt sich etwa sein Zeichen 
unter einer Urkunde vom August 1237, wenngleich nicht endgültig erwiesen 
ist, ob es nicht nachträglich hinzugefügt wurde.1007 Weshalb Philippus seine Tä-
tigkeit als Korrektor nach März 1247 einstellte, ist nicht bekannt. Ein Wechsel 
auf den Bischofssitz von Patti lässt sich als Grund jedoch ausschließen.1008

Ämter: Als Kantor von Reggio Emilia wird Philippus de Sesso sicher erst in 
der Kanzleiordnung bezeugt.1009 1238 ist er zwar als Kleriker der Kirche von 
Reggio nachweisbar, doch wird hier kein besonderes Amt des Philippus ver-
zeichnet.1010 Auch das Schreiben des kaiserlichen Hofrichters Cyprianus aus 
dem folgenden Jahr, mit dem Philippus die Erlaubnis erhielt, sich päpstlicher 
Briefe zur Erlangung einer Pfründe in Reggio zu bedienen, die einst der Archi-
diakon von Bergamo innehatte, gibt keinen Aufschluss darüber, ob Philippus 
zu diesem Zeitpunkt bereits Kantor, geschweige denn Kaplan war.1011

Standort/Mobilität: Geht man davon aus, dass Philippus seine Baraffe zeitnah 
auf die verhandelten Urkunden setzte, so ist er zwischen 1244 und 1247 in Spo-
leto, Pisa, Lucca, Foggia, Verona, Turin, Parma, Grosseto, Capua, Alife, Terni 

1004 Vgl. Heupel , Grosshof, S. 58. Ob Philippus den Großhofrichtern tatsächlich übergeordnet 
war, wie Heupel weiter ausführt, ist fraglich, da er mit der Entscheidung über die Petition nicht 
mehr betraut war.

1005 Acta 1, ed. Winkelmann, S. 736f. Nr. 988; Erben, Kaiser- und Königsurkunden, S. 106. 
Wahrscheinlich erhob Philippus auch gleichzeitig eine Siegeltaxe. Vgl. dazu Heupel , Gross-
hof, S. 73.

1006 Vgl. Erben, Kaiser- und Königsurkunden, S. 217; Kamp, Kirche 3, S. 1095. Folgende Urkun-
den beinhalten die Baraffe: RI V,1,1, Nr. 3429, 3440, 3442f., 3466, 3476, 3480, 3485f., 3488–3490, 
3494, 3497, 3504, 3519, 3533, 3555f.; Ficker, Forschungen, S. 418f. Nr. 404. Für die Einsicht in 
die im Original überlieferten Urkunden danke ich Herrn Dr. Christian Friedl (München).

1007 Vgl. dazu RI V,1,1, Nr. 2274; HB 5,1, S. 103–105. Zur Diskussion über die Echtheit des Kon-
trollzeichens vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 734–736 Nr. 988. Schal ler, Hofkapelle, S. 521, 
geht ohne Einschränkung von einem Zeitraum der Jahre 1237 bis 1247 aus, in denen Philippus 
regelmäßig die Urkunden kontrolliert habe.

1008 Vgl. dazu Kamp, Kirche 3, S. 1095, Anm. 139.
1009 Acta 1, ed. Winkelmann, S. 735 Nr. 988: … magister Philippus cantor regine …
1010 Vgl. Calendar of the Patent Rolls 3, S. 219; Kantorowicz, Petrus de Vinea, S. 64, Anm. 80.
1011 Vgl. RI V,1,1, Nr. 13303.
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und Reggio Emilia nachzuweisen.1012 Der Schwerpunkt seines Aktionsradius 
liegt damit eindeutig in Oberitalien. Inwieweit Philippus’ Amt als Kantor von 
Reggio Emilia eine Standortgebundenheit an diesen Ort nach sich zog, die nur 
zur Wahrnehmung der Kanzleiaufgaben aufgehoben wurde, ist nicht zu klä-
ren.
Finanzielle Ausstattung: Philippus de Sesso erhielt auf Bitten Friedrichs II. 
vom englischen König Heinrich III. im Mai 1238 die Einkünfte aus einem Kir-
chenlehen in Höhe von vierzig Mark.1013 Darüber hinaus dürfte er an der Kir-
che von Reggio Emilia bepfründet gewesen sein.1014

Nähe zum Herrscher: Philippus’ Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Kaplä-
ne Friedrichs II. lässt sich verlässlich erst mit der Kanzleiordnung belegen, da 
er in allen früheren Quellen nicht als capellanus bezeichnet wird.1015 Dennoch 
verweisen gerade die beiden Zeugnisse aus den Jahren 1238 und 1239 auf eine 
Wertschätzung des Kaisers gegenüber Philippus, die losgelöst von seinem Sta-
tus als Kaplan bestand, sollte er tatsächlich erst in den 1240er Jahren zum capel-
lanus erhoben worden sein. Zum einen gehörte Philippus zum äußerst kleinen 
Kreis von Personen, die dem staufischen Hof verbunden waren und durch den 
englischen König finanziell ausgestattet wurden. Während bei Gualterius de 
Ocra, Petrus de Vinea und Johannes de Vinea der Einfluss Friedrichs II. auf die 
Vergabe ihrer Einkünfte durch Heinrichs III. eher gering einzuschätzen ist und 
die Initiative durchaus vom englischen König oder den genannten Personen 
selbst ausgegangen sein könnte,1016 ist in Philippus’ Fall Friedrichs Interven-
tion beim englischen König verbürgt. Zum anderen wurde Philippus durch 
den kaiserlichen Hofrichter Cyprianus die Ausnahmeregelung zugestanden, 
päpstliche Schreiben zum Erwerb seiner Pfründe in Reggio einzusetzen, ob-
wohl Friedrich II. durch Papst Gregor IX. exkommuniziert worden war und 
der Kaiser daraufhin ein Verbot erlassen hatte, von Briefen des Papstes oder 
seines Legaten Gebrauch zu machen.1017 Auch wenn Friedrich II. selbst diese 
Anordnung nicht aussprach, so ist doch davon auszugehen, dass er über diesen 
Vorgang informiert war. 
Die in beiden Quellen aufscheinende Gunst, in der Philippus offenbar bei 
Friedrich II. gestanden hat, findet ihren Widerhall auch in den Kanzleiaufga-
ben, die Philippus in den 1240er Jahren ausübte. Da sich seine Kontrolle des 
internen Ausstellungsablaufs von unterschiedlichen Schriftstücken vor allem 

1012 Vgl. die auf S. 488, Anm. 1006, genannten Belege.
1013 Vgl. Calendar of the Patent Rolls 3, S. 219.
1014 Vgl. RI V,2,4, Nr. 13303.
1015 Vgl. Calendar of the Patent Rolls 3, S. 219; RI V,2,4, Nr. 13303.
1016 Vgl. dazu Kantorowicz, Petrus de Vinea, S. 64, sowie die Biogramme zu Gualterius de Ocra 

(Nr. 110) und Johannes de Vinea (Nr. 236).
1017 Vgl. RI V,2,4, Nr. 13303.
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auf Fälle bezog, bei denen der Herrscher vor Ort nicht anwesend war oder die 
Großhofrichter über das weitere Verfahren entschieden, ist davon auszugehen, 
dass Friedrich II. seinen Kaplan nicht nur als für diese Aufgabe fachlich geeig-
net, sondern auch als vertrauenswürdig ansah.1018 Insofern wäre zu überlegen, 
ob Philippus nicht schon in den 1230er Jahren der Kapelle Friedrichs II. an-
gehörte, da sich allein über seine Verbindungen zur Kirche von Reggio Emilia 
die beschriebenen guten Kontakte zum Kaiser nicht zwingend ableiten lassen. 
Einen Beleg dafür bleiben die Quellen allerdings schuldig. 

132. Margaritus (1247)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: magister, capellanus noster, dilectus fidelis noster
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Friedrich II. hatte für Juni 1247 einen Hoftag in 
Deutschland angesetzt und war gerade im Begriff, die Alpen zu überqueren, als 
ihn die Nachricht erreichte, dass die Stadt Parma von ihm abgefallen war und 
sich dadurch die Lage in Oberitalien zu seinen Ungunsten verändert hatte.1019 
In einem Schreiben vom Sommer 1247 unterrichtete der Kaiser den franzö-
sischen König Ludwig IX. über diese Vorkommnisse und stellte eine schnelle 
Beendigung des Konflikts in Aussicht. Fast beiläufig erwähnt er dabei die kai-
serlichen Gesandten, die sich zu dieser Zeit am französischen Hof befanden 
und zu denen auch Margaritus zählte.1020 Dieses kaiserliche Schreiben liefert 
die einzige gesicherte Notiz über den Kaplan. Die Überlegung Schallers, ihn 
mit dem gleichnamigen Archidiakon von Palermo gleichzusetzen, ist insofern 
problematisch, als dieser im Oktober 1247 als Zeuge in einer Urkunde des Erz-
bischofs Berard von Palermo genannt wird und fraglich ist, ob Margaritus zu 
diesem Zeitpunkt bereits von seiner Gesandtschaft in Frankreich nach Sizilien 
zurückgekehrt war.1021 Ähnlich unsicher ist eine Identifizierung des Kaplans 
mit einem Margaritus, der 1230 im Umfeld des Friedens von San Germano 
genannt wird.1022

Ämter: –

1018 Die Bezeichnung des Philippus als fidelis noster (Acta 1, ed. Winkelmann, S. 735 Nr. 988), 
ist allerdings eher als stereotype Floskel zu verstehen und daher kein Beleg für eine besondere 
Nähe des Kaplans zu Friedrich II.

1019 Vgl. dazu Stürner, Friedrich II. 2, S. 564–573. 
1020 Vgl. HB 6,2, S. 554f. 
1021 Vgl. Morti l laro, Catalogo, S. 320 Nr. 38; Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1. Ein weiteres 

Mal wird der Archidiakon 1251 genannt: Mongitore, Bullae, S. 109–112. Schal ler, Hofka-
pelle, S. 517, bezieht die erstgenannte Urkunde von 1247 in seine Überlegungen nicht mit ein.

1022 Vgl. HB 3, S. 209.
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Standort/Mobilität: Sicher ist Margaritus nur am Hof des französischen Kö-
nigs nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Da die Dauer des Aufenthalts der Gesandten am fran-
zösischen Hof nicht klar aus dem Schreiben des Kaisers hervorgeht, sind zwei 
Szenarien denkbar. Margaritus befand sich entweder bereits am Hof des fran-
zösischen Königs, als Friedrich II. vom Übertritt Parmas auf die päpstliche Sei-
te erfuhr, so dass der Kaiser schon auf seine Gesandten vor Ort zurückgreifen 
konnte und sein Schreiben von einer dritten Person übermitteln ließ. Oder der 
Kaiser schickte seinen Kaplan zu Ludwig IX., unmittelbar nachdem er von der 
Lage in Oberitalien erfahren hatte, um durch ihn seine Interessen beim König 
vertreten zu lassen. Sollte das zweite Szenario zutreffen, dann ist interessant, 
dass Friedrich II. für diese Aufgabe nicht Gualterius de Ocra auswählte,1023 
der in Verhandlungen mit europäischen Herrschern versiert war, sondern sich 
auf einen weniger bekannten Kaplan verließ. In beiden Fällen zeigt sich, dass 
der Kaiser nicht nur auf Einzelpersonen aus den Reihen seiner Kapläne setzen 
konnte, die diplomatisch tätig wurden, sondern ihm offenbar mehr Personal 
zur Verfügung stand, das in den Quellen allerdings längst nicht so gut doku-
mentiert ist wie Gualterius de Ocra. 

133. Basilius (1247–1266)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: capelle sacri palacii Panormi canonicus, cantor sacri imperialis 
palatii Panormi
Herkunft: Basilius stammte aus Palermo.1024

Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Basilius wird im Oktober 1249 erstmals als Kantor der Cappella Palati-
na erwähnt, als er vor Riccardus de Logotheta, den Elekten von Cefalù, geladen 
wurde, um seinen Besitztitel auf die Kirche S. Maria in Polizzi zu präsentie-

1023 Gualterius hatte sich im Frühjahr 1247 in Savoyen aufgehalten, um die Ehe Manfreds mit der 
Grafentochter zu verhandeln. Nach der Bestätigung des Ehevertrags, die Friedrich II. im Mai 
auf dem Hoftag in Cremona vornahm, dürfte diese diplomatische Mission des Gualterius be-
endet gewesen sein, so dass er für eine Reise zum französischen König zur Verfügung gestan-
den haben könnte. Vgl. zur Bestätigung des Ehevertrags Ficker, Forschungen, S. 419 Nr. 405. 
Unklar ist, ob Gualterius den Ehevertrag Friedrich II. persönlich überbrachte. Da Friedrich II. 
aber im Juni 1247 in Turin nachweisbar ist, als er die Nachricht von Parmas Abfalls erhielt, 
wäre es keine räumliche Entfernung gewesen, Gualterius mit einer Gesandtschaft nach Frank-
reich zu betrauen.

1024 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1: Basilius de Panormo.
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ren.1025 Bis 1253 ist Basilius in diesem Amt sicher bezeugt.1026 Für die Folgezeit 
lässt sich nur ein indirekter Hinweis zu Basilius finden, als er in einer Inquisiti-
on vom Oktober 1266 als verstorben erwähnt wird. Da er hier noch als Kantor 
bezeichnet wird, ist davon auszugehen, dass er bis zu seinem Tod, der vor dem 
genannten Inquisitionsdatum erfolgt sein muss, dieses Amt innehatte.1027

Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Basilius nicht nachweisbar. 
Ob er vor Ort von seinen Rechten an der Kirche von Polizzi Gebrauch machte, 
ist daher nicht bekannt.
Finanzielle Ausstattung: Im August 1247 veranlasste der magister camerarius 
Philippus de Cathania die Zahlung von zwei Dritteln des Regalzehnten aus der 
Kirche S. Maria in Polizzi an Basilius, nachdem er den Anspruch des Kanoni-
kers auf diese Einkünfte durch eine Inquisition hatte prüfen lassen.1028 Basilius’ 
Ansprüche auf diese Pfründe waren in der Folgezeit nicht unumstritten. Wie 
beschrieben ließ sich der Elekt von Cefalù im Oktober 1249 die Rechte des zu 
diesem Zeitpunkt bereits zum Kantor erhobenen Kanonikers vorzeigen, im 
Juli 1252 erbat Basilius von Konrad IV. in dieser Sache ein bestätigendes Schrei-
ben, mit dem er seine Ansprüche rechtfertigen konnte.1029 Doch auch damit 
gelang es ihm nicht, sich gegenüber Riccardus de Logotheta durchzusetzen, 
der bestrebt war, die durch Friedrich II. vollzogenen Verleihungen von Gütern 
aus der Obödienz der Kirche von Cefalù rückgängig zu machen. Im Juni 1253 
resignierte Basilius schließlich seine Ansprüche auf S. Maria in Polizzi.1030 
Nähe zum Herrscher: Abgesehen von der Verleihung der genannten Einkünf-
te aus der Kirche S. Maria in Polizzi, die auf Veranlassung Friedrichs II. erfolgt 
sein dürfte, und der Bitte um Bestätigung durch Konrad IV. sind keine Verbin-
dungen zwischen Basilius und den Staufern zu ermitteln.

134. Jacobus de Tarento (vor 1248–1266)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: dominus, episcopus Gravensis, capellanus
Herkunft: Aufgrund seines Beinamens ist eine Herkunft des Jacobus aus Ta-
rent offensichtlich.
Familie: Jacobus stammte aus einer dem staufischen Hof verbundenen Adels-
familie. Sicher belegt sind aus dem engeren Umfeld der Familie Angellectus de 

1025 Vgl. ebd.
1026 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 2, S. 1360; Schal ler, Hofkapelle, S. 513, der nur diesen Beleg zu Basi-

lius kennt.
1027 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
1028 Vgl. ebd. Zu Philippus de Cathania vgl. Friedl , Studien, S. 494f., ohne Hinweis auf diese 

Verfügung des magister camerarius.
1029 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
1030 Dazu Kamp, Kirche 3, S. 1065, Anm. 144. Ähnlich gelagert sind die Fälle der Kapläne B. (Nr. 

129) und Nicolaus de Panormo (Nr. 136).
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Tarento, ein Bruder des Jacobus, der ihn offenbar bei seiner Kandidatur für das 
Bischofsamt in Gravina unterstützte, und dessen Ehefrau Siffredina, die die 
Tochter des kaiserlichen Notars Johannes de Lauro war.1031

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Über Jacobus’ Zeit als Kaplan Friedrichs II. ist nichts bekannt, erst 
nach seiner Erhebung zum Bischof von Gravina wird er in den Quellen greif-
bar. Zu welchen Zeitpunkt Jacobus auf Veranlassung Friedrichs II. durch den 
Erzbischof von Acerenza ins Bischofsamt eingesetzt wurde und damit den 
vom Kaiser nicht gebilligten Elekten Alferius ablöste, ist unklar. In den Pro-
zessakten von 1299, die als einzige Quelle in dieser Frage herangezogen wer-
den können, wird der Zeitraum nach Friedrichs II. zweiter Exkommunikation 
angegeben.1032 Als terminus post quem der Bischofserhebung ist demnach das 
Jahr 1239 anzusetzen, als terminus ante quem muss das 1248 verkündete Inter-
dikt betrachtet werden, da Jacobus de Tarento zu dieser Zeit schon in Gravina 
bezeugt ist und sich nachhaltig weigerte, die Absetzung des Kaisers wie das In-
terdikt zu beachten.1033 Bemerkenswert ist, dass Jacobus de Tarento in diesem 
Zusammenhang nicht als Bischof von Gravina, sondern als namenloser Kaplan 
bezeichnet wird,1034 wohl um die Unrechtmäßigkeit seiner durch den abgesetz-
ten Kaiser vermittelten Bischofswürde zu unterstreichen. Nach Friedrichs II. 
Tod 1250 geriet Jacobus zunächst in Konflikt mit Manfred und floh daraufhin 
nach Sizilien, kehrte aber unter Konrad IV. wieder nach Gravina zurück.1035 
Obwohl Papst Alexander IV. Jacobus de Tarento 1257 seine bischöflichen 
Rechte an der Marienkirche von Altamura entgegen der königlichen Exemti-
onsbestrebungen bestätigte, söhnte sich Jacobus mit Manfred aus und wirkte 
im Umfeld seiner Krönung zum sizilischen König 1258 mit.1036 Nach dem Tod 

1031 Zur Unterstützung des Jacobus durch seinen Bruder Angellectus vgl. CDBarese 12, ed. Gian-
nuzzi , S. 110 Nr. 89. Zur Familie insgesamt vgl. Kamp, Kirche 2, S. 791. Zur Familie de 
Lauro vgl. auch das Biogramm zu Guarinus de Lauro (Nr. 214).

1032 Vgl. die Aussage des Nicolaus von Gravina, CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 110 Nr. 89: … 
in causa scientie dixit quod dum vacaret Ecclesia Gravine tempore dicti Frederici excomunicati, 
et Capitulum elegisset quendam Archidyaconum eiusdem Ecclesie nomine Alferium, dictus Fre-
dericus cassavit electionem dicti electi, et fecit fieri predictum Episcopum Iacobum de Tarento 
per Episcopum Acerontinum Metropolitanum eius …

1033 Vgl. Kamp, Kirche 2, S. 791.
1034 Nachlass Kamp, Mikrofilm XII.18: Pergamene della Sezione S. Angelo Comune, perg. 

n. 1390.
1035 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 110, 112 Nr. 89. 
1036 Vgl. zur päpstlichen Bestätigung Vendola, Documenti, S. 269 Nr. 343; zur Mitwirkung bei 

der Krönung Manfreds CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 110 Nr. 89. 
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Manfreds wurde Jacobus abgesetzt und seines Amtes als Bischof von Gravina 
enthoben.1037 Über seinen weiteren Lebensweg liegen keine Zeugnisse vor. 
Standort/Mobilität: Jacobus ist aufgrund seines Amtes in Gravina zu veror-
ten. Aufenthalte an anderen Orten lassen sich nicht nachweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Das Verhältnis des Jacobus de Tarento zu den staufi-
schen Herrschern war von unterschiedlicher Qualität. Während der Kaplan 
Friedrich II. als späterer Bischof von Gravina trotz Exkommunikation und 
Interdikt die Treue hielt, scheinen die Beziehungen zu Manfred anfangs pro-
blematisch gewesen zu sein. Vielleicht spielte hierbei eine Rolle, dass sich Ja-
cobus’ Bruder Angellectus kritisch über dessen Regentschaft geäußert hatte.1038 
Mit Übernahme der sizilischen Königsherrschaft durch Manfred normalisierte 
sich das Verhältnis zwischen Jacobus und dem König wieder, und selbst das 
Thema der Exemtion der Marienkirche Altamuras scheint für keinen Konflikt 
zwischen beiden gesorgt zu haben. Dass Jacobus 1266 abgesetzt wurde, zeigt 
vielmehr, wie sehr er von päpstlicher Seite als Parteigänger Manfreds betrachtet 
wurde.1039

135. Baronus (1248)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, canonicus ecclesie sancti Nicolay maioris
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Auftrag des Kapitels von S. Nicola in Bari ließ Ba-
ronus gemeinsam mit seinem Mitkanoniker Johannes Buffus Ende Novem-
ber 1248 das Testament des Kanonikers Johannoccarus beglaubigen, das dieser 
1243 hatte ausstellen lassen. Notwendig geworden war die erneute Bestätigung 
der rechtlichen Gültigkeit des Schriftstücks, da der damals zuständige Richter 
Rogerius de Vulpano unerwartet gestorben war und das Testament nicht mehr 
unterschrieben hatte. Auslöser für den Zeitpunkt der Beglaubigung dürfte der 
Tod des Johannoccarus gewesen sein, mit dem die Frage der Rechtsgültigkeit 
des Testaments aufgeworfen wurde.1040

1037 Vgl. ebd., S. 85 Nr. 85, S. 96, 110 Nr. 89. Zur anhaltenden Vakanz nach der Absetzung des 
Jacobus vgl. Kamp, Kirche 2, S. 792f. 

1038 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 110 Nr. 89: … in causa scientie dixit quod dictus Man-
fridus esset Princeps Tarentinus et dictus Angellectus de Tarento diceret quod esset proditor 
heredum dicti Frederici …

1039 Vgl. ebd.
1040 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 135f. Nr. 86; vgl. auch die Ausführungen zu Johan-

noccarus de Oliverio (Nr. 123).
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Ämter: –
Standort/Mobilität: Baronus ist nur in Bari bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

136. Nicolaus de Panormo (1249)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: cappellanus
Herkunft: Der Beiname und die Zugehörigkeit zur Cappella Palatina machen 
es wahrscheinlich, dass Nicolaus aus Palermo stammte.
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Aufgrund der dürftigen Quellenlage ist nicht bekannt, ob 
sich Nicolaus bevorzugt in der Cappella Palatina oder in S. Lucia bei Syrakus 
aufhielt.
Finanzielle Ausstattung: Nicolaus ist als Inhaber der Kirche S. Lucia bei Sy-
rakus bezeugt, die ihm von Friedrich II. unterstellt worden war. Zuvor hatte 
der Kaiser die Kirche seinem Kaplan B. verliehen, der sie jedoch schon im März 
1244 auf Druck Innozenz’ IV. aufgeben musste.1041 Friedrich II. versuchte mit 
der Verleihung an Nicolaus ein zweites Mal, die lang anhaltende Vakanz des 
Bistums Cefalù auszunutzen und einzelne Kapläne der Cappella Palatina mit 
Pfründen aus der Obödienz von Cefalù zu versorgen. Gegen diese Maßnahme 
wehrte sich nachhaltig und mit Erfolg der zwischen 1249 und 1253 nachweis-
bare Elekt Riccardus de Logotheta, der Nicolaus de Panormo dazu brachte, im 
Oktober 1249 auf seine Ansprüche zu verzichten.1042

Nähe zum Herrscher: –

137. Angelus Peregrini (1249–1261)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: iaconus, canonicus maioris ecclesie sancti Nicolai de Baro, sindi-
cus capituli ipsius ecclesie
Herkunft: –
Familie: Angelus war der Sohn des Peregrinus, der 1249 bereits verstorben 
war.1043

Studium/Bildung: –

1041 Vgl. dazu die Ausführungen zum Kaplan B. (Nr. 129).
1042 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 2, S. 806; Kamp, Kirche 3, S. 1065; vgl. auch die Ausführungen zu 

Basilius (Nr. 133).
1043 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 139 Nr. 89.
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Aufgaben/Tätigkeiten: Angelus’ Tätigkeiten lassen sich in den Quellen zwei-
mal nachweisen. Im Juni 1259 unterzeichnete er die Urkunde, mit der sein 
Mitkanoniker Meliciacca der Gemeinschaft von S. Nicola verwiesen wurde; 
im August 1261 verpachtete er gemeinsam mit seinem Kanonikerkollegen Jo-
hannes Bonapars Land an Petrus de Symone aus Bari.1044 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Angelus Peregrini ist nur in Bari bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Im April 1249 wird Angelus im Rahmen eines Testa-
ments als Besitzer eines Landstücks mit Olivenbäumen genannt.1045

Nähe zum Herrscher: –

138. Nicolaus de Barbara de Licio (vor 1250–1254)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: archipresbiter, cappellanus, dompnus
Herkunft: Nicolaus stammte, wie sein Beiname anzeigt, aus Lecce in der Terra 
d’Otranto.1046

Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Nach dem Tod des Riccardus de Brundusio erhob Friedrich II. seinen 
Kaplan Nicolaus zum Erzpriester von Altamura.1047 Da Riccardus 1248 noch 
bezeugt ist und die Einsetzung des Nicolaus durch Friedrich II. vorgenommen 
wurde, dürfte sie vor 1250 stattgefunden haben.1048 Dies geht aus den ausführ-
lichen Akten des Rechtsstreits zwischen Petrus de Angeriaco, Thesaurar von 
S. Nicola in Bari und Erzpriester in Altamura, und dem Bischof Jacobus von 
Gravina aus dem Jahr 1299 hervor, die als einzige Quelle von Nicolaus Kennt-
nis geben.1049 Nicolaus hatte das Amt allenfalls bis zum Jahr 1254 inne.1050 Über 
seine Tätigkeiten als Erzpriester ist wenig bekannt, aus einigen Zeugenaussa-

1044 Vgl. ebd., S. 162 Nr. 101 u. S. 166 Nr. 104. Anders als Johannes Bonapars war Angelus bei 
einem Besitzstreit im Sommer 1260 nicht involviert. Vgl. Biogramm Nr. 168.

1045 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 139 Nr. 89.
1046 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 519.
1047 Nicolaus’ Zugehörigkeit zur Kapelle Friedrichs II. ist mehrfach bezeugt: CDBarese 12, ed. 

Giannuzzi , S. 148, 174, 191, 197, 203, 208 Nr. 89.
1048 Vgl. ebd., S. 86 Nr. 86: Item quod vacante dicta ecclesia sante Marie per mortem dicti Riccardi, 

dictus imperator concessit dictam ecclesiam sante Marie dopno Nicolao de Barbara de Licio …
1049 Vgl. die einzelnen Zeugenaussagen in ebd., S. 99, 142, 148, 165, 168, 174, 191, 197, 203, 208, 217 

Nr. 89.
1050 Der Zeuge Nicolaus magistri Canii de Altamura gibt an, die Zeitspanne des Archipresbiterats 

von Nicolaus nicht genau zu kennen, setzt dessen Tod jedoch sicher vor Konrads IV. Tod an. 
Vgl. ebd., S. 142 Nr. 89. Die übrigen Zeugen geben zu dieser Frage entweder keine Hinweise 
oder ziehen Nicolaus’ Amtsperiode ebenfalls bis in die Zeit Konrads IV. 
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gen des Inquisitionsprotokolls geht nur hervor, dass ihm ein vicarius namens 
Dominicus zur Seite stand, der bereits unter Nicolaus’ Amtsvorgänger Riccar-
dus de Brundusio gewirkt hatte, und dass der Erzpriester für jurisdiktionelle 
wie seelsorgliche Fragen in Altamura zuständig war.1051

Standort/Mobilität: Außerhalb von Altamura ist Nicolaus nicht nachweis-
bar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Abgesehen von der Einsetzung als Erzpriester von Al-
tamura durch Friedrich II. ist über das Verhältnis zwischen dem Kaiser und 
dem Kaplan nichts bezeugt.

139. Rogerius de Cefaludo (1251)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: magister, episcopus Maltensis ecclesie
Herkunft: Rogerius dürfte aufgrund seines Beinamens aus Cefalù stammen.
Familie: –
Studium/Bildung: Ein Studium des Rogerius, auf das sein magister-Titel ver-
weisen könnte, ist nicht nachweisbar.1052

Aufgaben/Tätigkeiten: Über Rogerius Tätigkeitsfeld als Kaplan Friedrichs II. 
ist nichts bekannt. Seine Zugehörigkeit zur Cappella Palatina erschließt sich 
allein aus einem Transsumpt von 1253, mit dem die Verleihung der tertiaria 
Salem an Rogerius’ Nachfolger Dominicus vom August 1251 bestätigt wur-
de.1053

Ämter: Vor August 1251 wurde Rogerius zum Bischof von Malta erhoben. 
Auch aus dieser Zeit wissen wir nichts über seine Tätigkeiten, vielleicht übte er 
das Amt bis zum Jahr 1257 aus.1054

Standort/Mobilität: Anzunehmen ist, dass sich Rogerius in Palermo und auf 
Malta aufhielt.
Finanzielle Ausstattung: Im genannten Transsumpt von 1253 wird Rogerius 
als ehemaliger Inhaber der tertiaria Salem ausgewiesen, die zur Cappella Pa-
latina gehörte. Wann der Kaplan mit dieser Pfründe ausgestattet worden war, 
lässt sich nicht erschließen. Seinen Anspruch verlor er mit seiner Erhebung 

1051 Vgl. ebd., S. 148, 151f. Nr. 89. Zu Dominicus vgl. auch die Diskussion um den ersten Erzpries-
ter von Altamura S. 49f.

1052 Pirr i , Sicilia Sacra 2, S. 906, bezeichnet ihn als doctor, allerdings ohne einen Quellennach-
weis.

1053 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 65–67 Nr. 46; vgl. auch die Ausführungen zu Dominicus 
(Nr. 141).

1054 Dazu Kamp, Kirche 3, S. 1167.
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zum Bischof von Malta, so dass er sicher nur für das Jahr 1251 als Kaplan nach-
weisbar ist.1055

Nähe zum Herrscher: –

140. Guido de Lilla (1251–1255)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: venerabilis prior ecclesie sancti Nicolai de Baro, dominus, clericus 
de Barulo
Herkunft: s. Familie
Familie: Guido de Lilla stammte aus einer in Barletta ansässigen Bankiers- und 
Beamtenfamilie. Einer seiner Verwandten war Hugo de Lilla, der vermutlich 
1246 verstorbene Oberprokurator von Apulien.1056 
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Die Nachrichten über Guido de Lilla konzentrieren sich zunächst auf 
einen Besitzstreit um die Kirche S. Maria di Nazaret in Barletta. Erzbischof 
Jacobus von Trani hatte Guido die Kirche mit allen Besitzungen zugespro-
chen, woraufhin sich der dort ansässige Kanoniker Adam im Oktober 1251 
an den zuständigen Richter Sebastian von Barletta wandte, um die Verleihung 
rückgängig zu machen. Sebastian entschied zugunsten Adams und verfügte, 
dass dieser zum Ausgleich fünfzehn Goldunzen an den Erzbischof, vertreten 
durch dessen Vikar Robert, und sechs an Guido de Lilla zu zahlen habe.1057 Im 
Mai 1252 forderte Sebastian Guido de Lilla auf, persönlich nach Barletta zu 
kommen und seine Ansprüche aufzugeben. Der Prior kam dieser Anweisung 
nach und ließ noch im selben Monat eine Urkunde ausstellen, mit der er auf die 
Kirche S. Maria di Nazaret verzichtete.1058 Zuletzt wird Guido de Lilla in einem 
Schreiben Alexanders IV. vom Januar 1255 erwähnt, wobei er hier bemerkens-
werterweise nicht als Prior von S. Nicola, sondern lediglich als Kleriker von 
Bari bezeichnet wird.1059 Daraus lässt sich schließen, dass Guido seine Position 
als Vorsteher der Hofkirche zu dieser Zeit verloren haben muss. Bestätigt wird 
dieser Ämterverlust auch durch die Inquisition, die 1254 über die Ansprüche 
der Kanoniker von S. Nicola auf Einkünfte aus dem vakanten Priorat durch-
geführt wurde und sicher einer aktuellen Vakanzsituation geschuldet war.1060 

1055 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 66 Nr. 46: … terciariam Salem que olim tenuit Magister Roge-
rius de Cephaludo que nunc vacat in Regia Cappella predicta ex promotione ejusdem Magistri 
Rogerii assumpti in Episcopum Maltensis Ecclesie …

1056 Vgl. Friedl , Studien, S. 409; Kamp, Kämmerer, S. 79.
1057 Vgl. CDBarese 8, ed. Fi langieri  di  Candida, S. 337f. Nr. 167.
1058 Vgl. ebd., S. 342–344 Nr. 169f.
1059 Vgl. Reg. Alex. IV, Nr. 34.
1060 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 144–151 Nr. 93.
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Die genauen Umstände wie die Gründe für den Rücktritt Guidos de Lilla sind 
nicht bekannt. 
Standort/Mobilität: Guido de Lilla ist in Bari und in Barletta bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Guido de Lilla wird in allen drei Dokumenten, die 
den Besitzstreit um S. Maria di Nazaret verhandeln, zwar als Prior von S. Ni-
cola bezeichnet, doch scheint die Übertragung der Kirche durch den Traneser 
Erzbischof ad personam erfolgt zu sein, zumal das Kapitel von S. Nicola als 
möglicher (Mit-)Empfänger nicht genannt wird. 
Nähe zum Herrscher: –

141. Dominicus (1251–1253)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clericus regie cappelle sacri palacii Panor., clericus Panormitane 
ecclesie regie curie
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Cappella Palatina ist 
Dominicus in Palermo zu verorten.
Finanzielle Ausstattung: Dominicus ist als Kaplan Konrads IV. lediglich durch 
das Transsumpt von 1253 bezeugt, in dem ihm in der Nachfolge des Rogerius 
de Cefaludo die tertiaria Salem aus dem Besitz der Cappella Palatina verliehen 
wurde. Die Verleihung war bereits im August 1251 erfolgt, Dominicus ließ sie 
sich jedoch zwei Jahre später im genannten Transsumpt erneut bestätigen.1061 
Weitere Informationen sind über diesen Kaplan nicht überliefert. Sicher ist, 
dass er nicht Bischof von Malta wurde.1062

Nähe zum Herrscher: –

142. Johannes de Claro (1251–1254)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie cappelle sacri palacii Panormi terciarius, regie cappelle sacri 
palacii Panormi beneficialis
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –

1061 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 65–67 Nr. 46; vgl. auch die Ausführungen zu Rogerius de 
Cefaludo (Nr. 139).

1062 Dazu Kamp, Kirche 3, S. 1167, Anm. 25.



500

Aufgaben/Tätigkeiten: Johannes ist einzig durch seine Zeugenschaft in zwei 
Privaturkunden als Kaplan der Cappella Palatina nachzuweisen, die im August 
1251 und im März 1254 ausgestellt wurden.1063 
Ämter: Die genannte Urkunde von 1254 weist Johannes de Claro als tertiarius 
der Palermitaner Palastkapelle aus. Er dürfte dieses Amt bereits 1251 ausge-
führt haben, da seine Bezeichnung als regie cappelle sacri palacii Panormi be-
neficialis auf seine Funktion als Verwalter der Einkünfte der Cappella Palatina 
anzuspielen scheint.1064 Dies ist der erste Fall, dass das Amt des tertiarius mit 
der zitierten Formulierung umschrieben wird.
Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Johannes de Claro nicht be-
zeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

143. Jacobus de Gentile (1251–1284?)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: venerabilis canonicus regie cappelle sacri palacii Panormitani, 
dominus, thesaurarius
Herkunft: –
Familie: Der Beiname des Jacobus legt die Vermutung nahe, dass der Kaplan 
aus der Familie de Gentile bzw. Gentilis hervorging, die in staufischer Zeit 
in den Abruzzen begütert war und aus der einige der Grafen von Lesina und 
Nardò sowie einige hochrangige Verwaltungsbeamte und Bischöfe hervorgin-
gen. Allerdings bleibt zu beachten, dass der Name Gentilis im 13. Jahrhundert 
weit verbreitet war, so dass Zweifel an der Herkunft des Kaplans aus der ge-
nannten Adelsfamilie nicht auszuräumen sind.1065

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: 1258 vollzog Jacobus im Auftrag des precentor der 
Cappella Palatina, Donadeus de Theta, einen Hausverleih an Johannes Ma-
scha.1066 
Ämter: Jacobus de Gentile wirkte als Thesaurar der Cappella Palatina und er-
hielt in dieser Funktion regelmäßig vier Unzen vom Sekreten zur Erleuchtung 
der Kirche an Feiertagen, wie eine Inquisition vom März 1284 über die Ein-

1063 Vgl. zur Urkunde von 1251 Morti l laro, Catalogo, S. 322 Nr. 42; ders . , Opere, S. 416f. 
Nr. 44; vgl. auch die Ausführungen zu Jacobus de Gentile (Nr. 143); zur Urkunde von 1254 
Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, sowie die Ausführungen zu Jacobus (Nr. 103).

1064 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
1065 Vgl. zur Familie de Gentile bzw. Gentilis Kamp, Kirche 1, S. 118; Holtzmann, Geschichte, 

56–70.
1066 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 74 Nr. 20. Zu Do-

nadeus de Theta vgl. Biogramm Nr. 157.
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künfte der Palermitaner Palastkapelle überliefert. Unter welchem Herrscher 
Jacobus dieses Amt ausführte, lässt sich nicht präzise bestimmen, da das Trans-
sumpt, mit dem die Inquisition bestätigt wurde, nur allgemein und in chro-
nologisch falscher Reihenfolge von der Zeit Friedrichs, Manfreds und Karls I. 
von Anjou spricht.1067 Der Reihung im Transsumpt zufolge übte Jacobus das 
Amt nach Guarinus de Lauro und vor Bartholmeus de Iato aus.1068 Die Angabe 
Pirris, es handle sich bei Jacobus um den Kantor der Cappella Palatina, ist nicht 
zutreffend.1069

Standort/Mobilität: Weitere Aufenthaltsorte des Jacobus sind nicht überlie-
fert.
Finanzielle Ausstattung: Im August 1251 erhielt Jacobus von Henricus de 
Mazaria, Kanoniker der erzbischöflichen Kirche von Palermo und später wahr-
scheinlich Kaplan der Cappella Palatina, mit Zustimmung des dortigen Erzbi-
schofs Berard und des Kapitels ein Haus gegen einen Pachtzins verliehen.1070 
Nähe zum Herrscher: –

144. Henricus de Mazaria (nach 1251–1266)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: Panormitanus canonicus, Panormit. regie capelle precentor 
Herkunft: Der Beiname des Henricus könnte auf eine Herkunft aus Mazara 
schließen lassen.
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im September 1266 bezeugte Henricus de Mazaria 
eine Urkunde, mit der der Kanoniker Perrinus mit Zustimmung des Palermi-
taner Erzbischofs Leonardus und des Kapitels ein zinspflichtiges Haus an den 
magister und aule regie advocatus Martinus zum Dank für dessen Dienste ver-
lieh.1071 Streng genommen fällt Henricus de Mazaria mit diesem Quellenbeleg 
nicht mehr in den Untersuchungszeitraum der vorliegenden Studie, da nach 
dem Tod Manfreds von Sizilien im August des genannten Jahres Karl I. von 
Anjou die Herrschaftszeit der Staufer in Süditalien faktisch beendet hatte.1072 
Es spricht aber vieles dafür, dass Henricus mit jenem gleichnamigen Kanoniker 

1067 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 89 Nr. 59; vgl. auch die Biogramme zu Guarinus de Lauro (Nr. 
214) und Bartholomeus de Iato (Nr. 215).

1068 Vgl. die Ausführungen zu Guarinus de Lauro (Nr. 214) und Bartholomeus de Iato (Nr. 215).
1069 Vgl. Pirr i , Capellae, Sp. 7: … Iacobum Gentilem Cantorem Regiae Cappellae S. Petri … In 

der Urkunde von 1258 (Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1) heißt es jedoch: … Iacobo de 
Gentile venerabili canonico regie cappelle sacri palacii Panormitani …

1070 Vgl. Morti l laro, Catalogo, S. 322 Nr. 42; ders . , Opere, S. 416f. Nr. 44. Dazu auch die Aus-
führungen zu Henricus de Mazaria (Nr. 144).

1071 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
1072 Zu diesem Herrscherwechsel vgl. S. 214–217.
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des Domkapitels von Palermo identisch ist, der 1251 ein Haus aus dem Be-
sitz des Palermitaner Erzbistums mit Zustimmung seines Erzbischofs an den 
Kaplan Jacobus de Gentile abtrat.1073 Damit wäre er zunächst Kanoniker von 
Palermo gewesen, bevor er in die Cappella Palatina aufgenommen wurde. Zu 
welchem Zeitpunkt diese Aufnahme erfolgte, ob noch zu Zeiten Konrads IV. 
oder Manfreds, ist nicht bekannt.
Ämter: Selbst wenn man davon ausgeht, dass Henricus de Mazaria erst nach 
1251 in die Cappella Palatina aufgenommen wurde, so ist der Beginn seiner 
Amtsausübung als precentor dennoch kaum festzustellen. Erst das Zeugnis aus 
dem Jahr 1266 schreibt ihm dieses Amt zu. Wie Henricus das Amt ausfüllte, 
lässt sich ebenso wenig ermitteln.
Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Henricus de Mazaria nicht 
nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: Als canonicus Panormitanus dürfte Henricus de Ma-
zaria über eine Kanonikerpräbende verfügt haben, über deren Ausstattungshö-
he jedoch keine Informationen vorliegen.
Nähe zum Herrscher: –

145. Gualterius Ioncata (1251–1277)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: abbas, clericus
Herkunft: Aufgrund seiner familiären Verbindungen und seines Amtes ist an-
zunehmen, dass Gualterius aus Salerno stammte.
Familie: Gualterius Ioncata war ein Neffe des Johannes de Procida, der zu den 
engsten Vertrauten König Manfreds gehörte.1074 Seine Familie, aus der u. a. 
Odo als Elekt von Minori (1263–1267) bezeugt ist, stammte aus Salerno und 
hatte bereits bei den Normannen in Diensten gestanden.1075 Gualterius’ Vater 
war der im Jahr 1251 verstorbene Guido Ioncata.1076 
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Gualterius Ioncata ist unter Manfred als Rektor der Hofkirche von Sa-
lerno und als Inhaber der Kirche S. Angelo de Monte Aureo bezeugt. Dies geht 
aus einer Inquisition über die Zugehörigkeit der Kirche S. Angelo de Monte 

1073 Vgl. Morti l laro, Catalogo, S. 322 Nr. 42; ders . , Opere, S. 416f. Nr. 44. Zu Jacobus vgl. Bio-
gramm Nr. 143.

1074 Vgl. Cappel lett i , Chiese, S. 790; Milante, De Stabiis, S. 125. Gualterius’ Mutter Clementia 
war eine Schwester des Johannes de Procida. Vgl. dazu CDSalernitano 3, ed. Carucci , S. 171f. 
Nr. 141, S. 220 Nr. 186.

1075 Vgl. dazu Kamp, Kirche 1, S. 413.
1076 Vgl. Badia di Cava, Archivio, Pergamene Arca N LII, Nr. 108; Brantl , Urkunden- und Kanz-

leiwesen, S. 248, Anm. 781.
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Aureo zur Salernitaner Hofkirche hervor, die Gualterius mit Unterstützung 
seines Onkels Johannes de Procida noch unter Manfred angestrebt hatte.1077 
Die Entscheidung der Inquisition, die Kirche aus dem Einflussbereich des Bi-
schofs Johannes von Castellammare di Stabia herauszulösen und Gualterius 
zu übertragen, war anscheinend dem königlichen Einfluss auf das Verfahren 
geschuldet gewesen.1078 Dafür spricht auch, dass sich Gualterius nach dem Tod 
Manfreds als Leiter der Hofkirche von Salerno nicht halten konnte, sondern 
durch seinen Nachfolger Landulfus Vulcanus ersetzt wurde, der sich im De-
zember 1266 vergeblich darum bemühte, S. Angelo de Monte Aureo weiterhin 
für S. Petri ad curtem zu sichern.1079 Wie sich dieser Wechsel genau abspielte 
und wie sich Gualterius’ Lebensweg in der Folgezeit gestaltete, lässt sich auf-
grund fehlender Quellenzeugnisse nicht sagen. Lediglich sein Tod im Jahr 1277 
wurde im Nekrolog von Salerno vermerkt.1080 
Gualterius war mit dem gleichnamigen Kleriker identisch, dem 1251 mit Erlaub-
nis des Abtes Leonardus von Cava die Kirche S. Giorgio in Giffoni übertragen 
wurde.1081 Brantl hat aus der entsprechenden Verleihungsurkunde geschlossen, 
dass Gualterius zu dieser Zeit Elekt von Salerno war.1082 Dessen Bezeichnung 
als clericus suprascripti archiepiscopi deutet aber nur an, dass Gualterius vor 
der Übernahme der Hofkirchenleitung in Salerno Kleriker am dortigen Dom 
gewesen war.1083 Außerdem ist nicht bekannt, dass der von 1225 bis 1263 am-
tierende Erzbischof Cesarius von Salerno 1251 einen Konkurrenten in Form 
eines Elekten erhielt.1084

Für das Jahr 1260 ist zudem ein abbas Gualterius Ioncata im Umfeld des Abtes 
Thomas von Cava bezeugt.1085 Sollte er mit dem Hofkaplan identisch sein, 
könnte dies ein Beleg dafür sein, dass ihm Manfred die Hofkirche von Salerno 
spätestens in diesem Jahr übertrug, da die Bezeichnung abbas in seltenen Fäl-
len den Vorsteher einer Hofkirche kennzeichnete.1086 Eine eindeutige Zuschrei-
bung zur Hofkirche von Salerno bleibt die Quelle allerdings schuldig.

1077 Vgl. IRM Nr. 493. Die Verleihung der Kirche S. Angelo de Monte Aureo an Gualterius Ion-
cata wird in einem Notariatsinstrument vom Dezember 1266 erwähnt: Cappel lett i , Chiese, 
S. 789f.; Milante, De Stabiis, S. 125. Gualterius wird hier nicht als rector, sondern als abbas 
bezeichnet; in diesem Fall ist damit jedoch dieselbe Position gemeint. 

1078 Vgl. Kamp, Kirche 1, S. 384. 
1079 Vgl. Cappel lett i , Chiese, S. 788–790; Milante, De Stabiis, S. 123–126.
1080 Vgl. Necrologio, ed. Garufi , S. 57.
1081 Vgl. Badia di Cava, Archivio, Pergamene Arca N LII, Nr. 108.
1082 Vgl. Brantl , Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 248.
1083 Vgl. Badia di Cava, Archivio, Pergamene Arca N LII, Nr. 108. Brantl , Urkunden- und Kanz-

leiwesen, S. 248, muss hier clerico zu electo verlesen haben. 
1084 Zu Cesarius vgl. Kamp, Kirche 1, S. 438–445.
1085 Vgl. ebd., S. 413, Anm. 34.
1086 Vgl. S. 60 u. 118. 



504

Standort/Mobilität: Außerhalb von Salerno ist Gualterius Ioncata nicht be-
zeugt.
Finanzielle Ausstattung: s. Ämter
Nähe zum Herrscher: Die spärlichen Zeugnisse, die über Gualterius Ionca-
ta überliefert sind, lassen erkennen, dass er in seiner Stellung als Rektor von 
S. Petri ad curtem von König Manfred unterstützt wurde und zu den Kaplänen 
gehörte, für die ein Dynastiewechsel einschneidende Folgen hatte, da er sein 
Amt unmittelbar nach Manfreds Tod aufgeben musste.1087

146. Gualterius (1251)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: magister, medicus [et] c(lericus?) ecclesie sancti Nicolai maioris
Herkunft: Da der Vater Leo de Thoma aus Bari stammte, ist diese Stadt auch 
für Gualterius als Heimatort anzunehmen.1088

Familie: Aus dem Testament des Gualterius geht hervor, dass sein Vater Leo de 
Thoma vor September 1251 verstarb. Darüber hinaus ist eine Tochter des Gu-
alterius namens Kuramaria bezeugt.1089 Da weder über den Weihegrad des Gu-
alterius noch über die Hintergründe seiner Vaterschaft etwas bekannt ist, lässt 
nicht klären, ob Kuramaria nach Kirchenrecht illegitim war. Das Testament 
jedenfalls lässt keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihrer Verwandtschaft zu 
Gualterius und damit an ihrem Erbanspruch.1090

Studium/Bildung: Der magister-Titel des Gualterius in Kombination mit 
seiner Bezeichnung als medicus lässt auf ein Studium schließen. Auch wenn 
hierfür keine Belege vorliegen, so liegt es doch nahe, Salerno als Studienort 
anzunehmen.1091

Aufgaben/Tätigkeiten: Gualterius ließ im September 1251 sein Testament aus 
Krankheitsgründen aufsetzen und bedachte darin seine Tochter sowie die Kle-
riker von S. Nicola in Bari mit seinem Haus und seinem Weinberg, die sich in 
der Nähe der Kirche befanden.1092 Über seine Tätigkeiten als Arzt ist nichts 
bekannt, so dass nicht geklärt werden kann, ob er innerhalb der Gemeinschaft 
von S. Nicola oder auch darüber hinaus medizinisch tätig wurde.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Gualterius nicht nachzuweisen.

1087 Vgl. dazu grundsätzlich S. 214–217.
1088 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 142 Nr. 91.
1089 Ebd.
1090 Kuramaria wird im Testament zweimal als filia mea bezeichnet. Vgl. ebd. Dazu auch oben 

S. 221f.
1091 Vgl. dazu S. 68f.
1092 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 142 Nr. 91.
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Finanzielle Ausstattung: Wie aus seinem Testament von 1251 hervorgeht, ver-
fügte Gualterius, bevor er sein Erbe aufteilte, über ein Haus und einen Wein-
berg.
Nähe zum Herrscher: –

147. Benevenutus (1252)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clericus Regie Cappelle Sacri Palacii panor.
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Juli 1252 wies Benevenutus den Richter Martinus 
und den gleichnamigen Notar von Palermo an, das Testament des wahrschein-
lich kurz zuvor verstorbenen Kaplans Benenatus zu beglaubigen und zu ver-
öffentlichen.1093 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Benevenutus nicht nachweis-
bar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

148. Petracca (1252–1255/59?)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, canonicus predicte ecclesie sancti Nicolai maioris de 
Baro, sindicus et partitor eiusdem capituli, clericus
Herkunft: –
Familie: Petracca war der Sohn eines nicht näher bekannten magister Ro-
bert.1094

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Aus einer Urkunde vom Juni 1252 geht hervor, dass 
Petracca mit seinem Kanonikerkollegen Angelus Land aus dem Besitz der Kir-
che S. Nicola an den in Bari ansässigen Johannes Felicius gegen Zins verpachtet 
hatte, über deren Konditionen nun neu verhandelt wurde. Petracca wird hier 
wie Angelus als partitor bezeichnet, er war also in diesem Fall für wirtschaft-
liche und finanzielle Aufgabenbereiche zuständig.1095 Vor 1255 war der Kano-
niker erneut in diesem Bereich tätig, als er – diesmal gemeinsam mit seinem 
Kanonikerkollegen Meliciacca – ein Haus an Nicolaus Buccamaiore de Vene-
tiis verpachtete. Petraccas Bezeichnung als sindicus und partitor des Kapitels 

1093 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 60 Nr. 44; vgl. auch die Ausführungen zu Benenatus (Nr. 57).
1094 CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 143f. Nr. 92.
1095 Ebd. Zu Angelus vgl. Biogramm Nr. 99.
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zeigt an, dass er auch hier im Auftrag des Kapitels von S. Nicola diese Aufga-
be durchführte.1096 Als das Kapitel im August 1255 gegen die Weitergabe des 
Hauses vorging und den Besitz schließlich wieder der Kirche zurückführte, war 
Petracca nicht mehr beteiligt; seine und Meliciaccas Aufgaben wurden durch 
die Kanoniker Nicolaus Melis und Jacobus Stephanizii ersetzt. Die Gründe für 
diesen personellen Wechsel sind nicht bekannt.1097 Möglich wäre, dass Petracca 
mit dem gleichnamigen presbiter identisch war, der im Juni 1259 die Urkunde 
unterzeichnete, mit der Meliciacca von seinen Mitkanonikern aus dem Kapitel 
von S. Nicola ausgeschlossen wurde.1098

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Petracca nicht nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

149. Petrus de Toro (1252–1262)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: abbas, primicerius regie cappelle sancti Petri de Curte, presbiter 
et primicerius S. Petri apostoli cappelle huius Salernitani veteris palacii
Herkunft: Sollte Petrus de Toro tatsächlich mit Robertus und Bernardus de 
Toro verwandt sein, dann könnte er aus Benevent stammen.
Familie: Im Februar 1176 ist ein Streit zwischen Robertus de Toro, dem Sohn 
des zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Bernardus de Toro, und der Ab-
tei S. Sofia in Benevent bezeugt.1099 Denkbar ist, dass Petrus de Toro zur Fami-
lie der beiden, die wohl im Umland von Benevent begütert war, gehörte, doch 
bleiben die Quellen einen eindeutigen Nachweis für diese familiären Verbin-
dungen schuldig.
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im August 1252 bezeugte Petrus de Toro als Vorsteher 
der Hofkirche zu Salerno eine Urkunde, mit der Nicolaus de Dupino Lände-
reien aus dem Besitz des Kloster S. Giorgio in Salerno verpachtet wurden.1100 
Zehn Jahre später, im Dezember 1262 war Petrus de Toro beim Teilverkauf 
eines Salernitaner Hauses zugegen.1101 Sein Name ist in der Urkunde aufgrund 
einer Lücke zwar nicht genannt, doch muss es sich beim hier genannten pres-
biter et primicerius S. Petri apostoli, cappelle huius Salernitani veteris palacii 

1096 Dazu auch Cioffari , Storia, S. 223.
1097 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 151f. Nr. 94; vgl. auch die Ausführungen Nicolaus 

Melis (Nr. 154) und Jacobus Stephanizii (Nr. 155).
1098 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 162 Nr. 101.
1099 Vgl. Catalogus Baronum, ed. Cuozzo, S. 214 Nr. 777f.
1100 Vgl. Galante, Pergamene, S. 90–93 Nr. 37. 
1101 Vgl. CDSalernitano 1, ed. Carucci , S. 303–305 Nr. 170.
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um Petrus de Toro handeln, da erst 1265 mit Guillelmus de Archiepiscopo ein 
anderer Vorsteher der Hofkirche nachweisbar ist.1102

Ämter: Die beiden Urkunden von 1252 und 1262 bilden die überlieferten Eck-
punkte für Petrus’ Amt als primicerius der Kirche S. Petri ad curtem in Saler-
no.1103 Wahrscheinlich übte er dieses Amt jedoch in der Nachfolge des Thomas 
de Vinea schon seit 1248 bis zur Übernahme durch Guillelmus de Archiepisco-
po 1265 aus.1104 Interessant ist, dass Petrus im Rahmen der Zeugenunterschrift 
von 1252 zudem als abbas betitelt wird. Sollte dies im Sinne Schallers als Hin-
weis auf seine Vorsteherfunktion gedeutet werden,1105 so bleibt die Frage offen, 
weshalb in der Unterschriftszeile zwei Synonyme für dasselbe Amt verwendet 
wurden. Die Zugehörigkeit des Petrus zu einem Kloster lässt sich aufgrund der 
dürftigen Quellenlage jedenfalls nicht belegen.
Standort/Mobilität: Außerhalb von Salerno ist Petrus de Toro nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

150. Guillelmus (1254)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie capelle cappellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Guillelmus begegnet in den Quellen ein einziges Mal, 
als er eine Privaturkunde bezeugte, mit der ein Ehepaar und seine Kinder 
Hausbesitz in Palermo an den magister und aule sacre regie advocatus Marti-
nus verkauften.1106

Ämter: –
Standort/Mobilität: Anhand seiner Bezeichnung als regie capelle cappellanus 
ist gesichert, dass Guillelmus zur Cappella Palatina in Palermo gehörte. Über 
Aufenthalte an anderen Orten ist aufgrund fehlender Quellen nichts bekannt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

1102 Vgl. dazu die Ausführungen zu Guillelmus de Archiepiscopo (Nr. 204).
1103 Amarotta , Cappella, S. 34, hat in seiner Auflistung der Kapläne bzw. Vorsteher der Hofkir-

che von Salerno Petrus de Toro nicht verzeichnet.
1104 Zu beiden Kaplänen vgl. die Biogramme Nr. 113 u. 204.
1105 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 521, hier bezogen auf Rogerius Porcastrella (Nr. 109).
1106 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
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151. Rogerius de Deletta; 152. Nicolaus Theotonicus (1254–1259)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, diaconus; iaconus, subdiaconus
Herkunft: Nicolaus’ Beiname lässt eine Herkunft nördlich der Alpen als ver-
mutlich erscheinen. Über Rogerius’ Herkunft ist nichts bekannt.
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Rogerius und Nicolaus wurden 1254 bei einer Inquisi-
tion über die Ansprüche der Kanoniker von S. Nicola in Bari auf Einkünfte aus 
dem vakanten Priorat als Zeugen befragt.1107 1259 bezeugten sie die Urkunde, 
mit der Meliciacca aus der Kanonikergemeinschaft von S. Nicola ausgeschlos-
sen wurde.1108

Ämter: –
Standort/Mobilität: Rogerius und Nicolaus sind nur in Bari bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

153. Meliciacca (1254–1267)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, canonicus predicte ecclesie sancti Nicolai maioris de 
Baro, sindicus et partitor eiusdem capituli, clericus
Herkunft: Da Meliciaccas Familie ausschließlich in Bari nachzuweisen ist, ist 
davon auszugehen, dass er aus dieser Stadt stammte.
Familie: Meliciaccas Vater Nicolaus Peregrini war Notar bzw. Protonotar in 
Bari und muss vor April 1249 verstorben sein.1109 Sein Bruder Ciaula wird 1242 
in einer Urkunde als Zeuge genannt, sein Bruder Basilius ist 1249 als Richter 
in Bari bezeugt.1110 Darüber hinaus begegnet in den Quellen ein dritter Bruder 
namens Gregorius, der 1238 als iaconus von S. Nicola erwähnt wird und 1257 
aus Krankheits- und Altersgründen sein Testament machte, in welchem er sei-
nen Bruder Basilius berücksichtigte.1111 
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Meliciaccas Tätigkeiten erstreckten sich zunächst 
auf den wirtschaftlichen Bereich. Als 1254 eine Inquisition über die Rechte 
und Ansprüche der Kleriker von S. Nicola in Bari auf Veranlassung des magi-
ster procurator von Apulien, Nicolaus Rufulus, durchgeführt wurde, gehörte 

1107 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 144–151 Nr. 93, hier S. 148.
1108 Vgl. ebd., S. 162 Nr. 101.
1109 Vgl. ebd., S. 186 Framm. 6 u. S. 138 Nr. 89.
1110 Ebd., S. 112 Nr. 74 u. S. 138 Nr. 89.
1111 Vgl. ebd., S. 186f. Framm. 6. Meliciaccas Nichterwähnung könnte mit der fragmentarischen 

Überlieferung des Schriftstücks zusammenhängen.
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Meliciacca zu den Zeugen, die befragt wurden.1112 Wenig später befasste sich 
Meliciacca erneut mit Finanz- und Rechtsfragen, als er gemeinsam mit seinem 
Kanonikerkollegen Petracca ein Haus an Nicolaus Buccamaiore de Venetiis 
verpachtete, der dieses jedoch an eine Frau namens Mabilia weitergab. Meli-
ciaccas Bezeichnung als sindicus und partitor des Kapitels zeigt an, dass er im 
Auftrag des Kapitels von S. Nicola diese Aufgabe durchführte.1113 Das Kapitel 
von S. Nicola ging im August 1255 gegen die Weitergabe des Hauses vor und 
gewann den Besitz schließlich zurück.1114 Weshalb für diese Aufgabe nicht Me-
liciacca, sondern Nicolaus Melis und Jacobus Stephanizii beauftragt wurden, 
erklärt die Urkunde nicht.1115 
Vier Jahre später sah sich das Kapitel von S. Nicola unter Vorsitz des primice-
rius Leo dazu gezwungen, Meliciacca in einem Prozess zu verurteilen1116 und 
aus der Gemeinschaft auszustoßen. Ihm wurde u. a. zur Last gelegt, den Kano-
nikern durch üble Nachrede und Gerüchte ernsthaft geschadet und verschie-
dene Formen von Gewalt gegen Kleriker angewendet zu haben.1117 Denkbar 
ist, dass die offenbar schon länger schwelenden Differenzen mit Meliciacca 
erst 1259 verhandelt wurden, nachdem sein Bruder und wohl auch Förderer 
Gregorius verstorben und eine nicht mehr zu tolerierende Grenze überschrit-
ten war.1118 Die geschlossene Haltung des Kapitels verdeutlichen auch die 39 
Unterschriften, mit denen die Angehörigen des Kapitels das Urteil bekräf-
tigten.1119 Erst acht Jahre später, im Januar 1267, gelang es Meliciacca, seine 
Rechte auf das 1257 verliehene Kanonikat durch eine formelle Verhandlung 
vor dem Generalauditor und Erzdiakon von Messina, Johannes von Cortona, 
und dem päpstlichen Legaten für Sizilien, Bischof Radulf von Albano, wieder 
zurückzugewinnen.1120 Wie sich das Kapitel zu dieser Entscheidung verhielt, 
ist nicht bekannt.

1112 Vgl. ebd., S. 144–151 Nr. 93, hier S. 148.
1113 Dass Meliciacca mehr mit wirtschaftlichen Fragen betraut war, als dass er in kirchliche Weihen 

oder Ämter aufstieg, wie Cioffari , Storia, S. 223, beobachtet hat, belegt indirekt auch die Ur-
kunde, mit der ihn das Kapitel von S. Nicola aus der Gemeinschaft ausschloss. Hier ist davon 
die Rede, dass er keine höheren Weihen erhalten hatte. Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, 
S. 160 Nr. 101: … clericus de secunda forma in nullis sacris ordinibus constitutus …

1114 Vgl. ebd., S. 151f. Nr. 94. 
1115 Hier heißt es nur: Nunc autem quia Iaconus Nicolaus Melis et Iaconus Iacobus Stephanizii 

sindici procuratores et actores Capituli eiusdem ecclesie, ex convenientia habita inter me et pre-
dictos clericos, pro parte ipsius Capituli restituerunt michi unciam auri unam …; ebd., S. 151 
Nr. 94.

1116 Zum Ablauf des Prozesses vgl. ebd., S. 160–162 Nr. 101; Cioffari , Storia, S. 226–229.
1117 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 160 Nr. 101.
1118 Zu Gregorius als wahrscheinlichem Förderer vgl. Cioffari , Storia, S. 226.
1119 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 162 Nr. 101. 
1120 Vgl. zum Verfahren CDBarese 13, ed. Nitt i  di  Vito, S. 14–16 Nr. 6; Cioffari , Storia, 

S. 229f.
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Ämter: –
Standort/Mobilität: Meliciacca ist nur in Bari nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: Ein expliziter Hinweis auf sein Kanonikat im ma-
teriellen Sinn findet sich erst, als Meliciacca im August 1257 ein Sitz im Chor-
gestühl mit entsprechenden Einkünften verliehen wurde.1121 Im Rahmen der 
Restitution seines Kanonikats, das ihm durch das Verfahren 1259 aberkannt 
worden war, erhielt Meliciacca 1267 eine Entschädigung in Höhe von 18 Gold-
unzen und 25 Tarenen sowie eine Goldunze für die Verhandlungskosten zuge-
sprochen.1122

Nähe zum Herrscher: –

154. Nicolaus Melis; 155. Jacobus Stephanizii (1255)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, sindicus, procurator, actor Capituli eiusdem ecclesie 
[d. h. S. Nicola]
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: 
Nicolaus Melis und Jacobus Stephanizii erwirkten im August 1255, dass ein 
vom Kapitel von S. Nicola an Nicolaus Buccamaiore verpachtetes Haus, 
welches dieser an Mabilia weiter verliehen hatte, wieder in den Besitz von 
S. Nicola zurückkehrte.1123 In der entsprechenden Urkunde werden Nicolaus 
und Jacobus ausdrücklich als sindici, procuratores und actores bezeichnet, d. h. 
sie handelten in dieser besitzrechtlichen Frage im Auftrag des Kapitels.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Ihr Aktionsradius war auf Bari beschränkt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

1121 Cioffari (ebd., S. 226) geht davon aus, dass Meliciacca das Kanonikat erst 1257 verliehen wur-
de, nachdem sein Bruder Gregorius verstorben war, den er damit beerbt habe. Die Datierung 
dieser Verleihung in den August 1257 ergibt sich aus der Urkunde, mit der Meliciacca 1267 
seine Ansprüche auf sein stallum restituiert wurden. Die 15. Indiktion entspricht dem Jahr 
1257. Vgl. CDBarese 13, ed. Nitt i  di  Vito, S. 15 Nr. 6: Requisitus Melitiacca de tempore sue 
possessionis super stallo, de cuius possessione restituenda agitur, et restitutionis eiusdem posses-
sionis, dicit quod fuit in anno XV indicationis in mense augusti XXV die. 

1122 Vgl. ebd.
1123 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 151f. Nr. 94; vgl. dazu auch die Ausführungen zu 

Petracca (Nr. 148) und Meliciacca (Nr. 153).
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156. Jacobus (1255)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: iaconus, canonicus ecclesie sancti Nicolai maioris de Baro
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im September 1255 ließ Jacobus gemeinsam mit sei-
nem Mitkanoniker Fratellus namens des Kapitels von S. Nicola ein Schen-
kungsprivileg des Herzogs Roger Borsa an die Kirche publizieren.1124

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Jacobus nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

157. Donadeus de Theta (1255–1258)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: canonicus capelle regie regii palatii Panormi, venerabilis precen-
tor eiusdem cappelle 
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Mit Zustimmung des Kantors und des Kapitels der 
Cappella Palatina verlieh Donadeus de Theta 1255 ein Haus mit Garten an 
Peregrina, die Mutter eines Palermitaner Bürgers. Aus der entsprechenden Ur-
kunde geht zudem hervor, dass Donadeus die Verwaltung der Kirche S. Pauli 
de Galca in Palermo oblag, da er als canonicus capelle regie regii palatii Panormi 
et beneficialis ecclesie sancti Pauli de Galca Panormi bezeichnet wird.1125 Drei 
Jahre später, im Januar 1258, stimmte Donadeus zu, Johannes Mascha ein Haus 
zu verleihen.1126

Ämter: Am Beispiel des Donadeus lassen sich exemplarisch die Aufgaben des 
precentor der Cappella Palatina ablesen. Beide Urkunden, in denen der Kaplan 
genannt wird, behandeln mit dem Hausverleih einen identischen Rechtsvor-
gang. Im frühen Fall ist Donadeus als Kaplan der Cappella Palatina als Zeuge 
hinzugezogen worden, während er im zweiten Fall als precentor über ein Amt 
verfügte, das ihn dazu befähigte, gemeinsam mit dem Kapitel der Palastkapel-

1124 Vgl. CDBarese 5, ed. Nitt i  di  Vito, S. 27–29 Nr. 14. Zur komplizierten Überlieferung der 
Urkunde Roger Borsas und des Transsumpts vgl. ebd., S. 27f. Zu Fratellus vgl. Biogramm 
Nr. 125.

1125 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 74 Nr. 20.
1126 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 67f. Nr. 47.
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le Rechtsentscheidungen zu treffen. Insofern ist Donadeus als Vorsteher der 
Cappella Palatina anzusehen.1127

Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Donadeus nicht nachweis-
bar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

158. Johannes de Calvello (1255)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: regie cappelle clericus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: In der Urkunde, mit der Donadeus de Theta 1255 ein 
Haus mit Garten an Peregrina, die Mutter eines Palermitaner Bürgers, verlieh, 
begegnet Johannes de Calvello als Zeuge.1128 Weitere Quellenbelege liegen zu 
diesem Kaplan nicht vor.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Aufgrund seiner Bezeichnung und aufgrund des Urkun-
denkontextes dürfte sich Johannes de Calvello in Palermo aufgehalten haben.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

159. Nicolaus Andree (1255)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: canonicus ecclesie s. Nicolai Barensis
Herkunft: –
Familie: Dem Beinamen zu urteilen hieß Nicolaus’ Vater Andreas. Weitere In-
formationen sind über ihn nicht zu ermitteln.
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Im März 1255 bestätigte Papst Alexander IV. Nicolaus Andree, ihm 
durch seinen päpstlichen Kaplan und Capuaner Archidiakon Nicolaus de 
Sanctis das Archidiakonat von Durazzo verliehen zu haben. Zeitgleich richtete 
der Papst ein Schreiben an die Kleriker von Durazzo, in dem er die Verleihung 
ebenfalls bestätigte.1129 Nicolaus Andree muss demnach vor März 1255 bereits 
als Archidiakon von Durazzo eingesetzt worden sein. Über die Dauer seiner 
Amtsausübung ist nichts bekannt, da abgesehen von den päpstlichen Schreiben 

1127 Vgl. dazu auch S. 116f.
1128 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1, bzw. Burgarel la , Pergamene, S. 74 Nr. 20.
1129 Vgl. Reg. Alex. IV, Nr. 308f.
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keine weiteren Quellen zu ihm überliefert sind. Daher lässt sich auch nicht 
ermitteln, was Alexander IV. motiviert haben könnte, einen Kanoniker von 
S. Nicola in Bari als Archidiakon von Durazzo einzusetzen.
Standort/Mobilität: Nicolaus ist in Bari zu verorten. Ob er nach der Verlei-
hung des Archidiakonats nach Durazzo übersiedelte, ist nicht bekannt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

160. Nicolaus de Centurbis (1256)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: notarius
Herkunft: Dem Beinamen des Nicolaus zufolge stammte der Kaplan aus Cen-
turipe am Fuß des Ätna auf Sizilien.
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Nicolaus ist einzig aus einer lückenhaft überlieferten 
Anweisung des Sekreten Henricus Abbas de Trapano zu erschließen, mit der 
das Kapitel der Cappella Palatina aufgefordert wurde, die Pfründe, welche zu-
vor Nicolaus de Centurbis innehatte, nun an den Notar Nicolaus de Notario 
Leone zu vergeben und ihn in das Kapitel aufzunehmen.1130 Aus welchen Grün-
den die einstige Pfründe des Nicolaus de Centurbis 1256 neu vergeben wurde, 
ist ebenso wenig zu beantworten wie die Frage, in welchem Rahmen der Ka-
plan als Notar tätig wurde, als der er in der Anweisung bezeichnet wird.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb der Cappella Palatina in Palermo ist Nicolaus 
de Centurbis nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Die Höhe der Pfründe, die Nicolaus de Notario Le-
one verliehen wurde, betrug jährlich vier Goldunzen. Es spricht nichts dage-
gen, diesen Wert auch schon auf die Zeit des Nicolaus de Centurbis zu über-
tragen.1131

Nähe zum Herrscher: –

161. Nicolaus de Notario Leone (1256)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: notarius 
Herkunft: –
Familie: Nicolaus’ Familienverhältnisse zu rekonstruieren ist fast unmöglich, 
da abgesehen von der Pfründeneinweisung aus dem Jahr 1256 keine weiteren 

1130 Vgl. Buscemi, Appendix, S. 25.
1131 Vgl. ebd.: … quatuor uncias auri per annum …
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Zeugnisse zu ihm vorliegen. Sein Beiname findet jedoch in Johannes de Nota-
rio Leone eine Entsprechung, der in einer Abschrift des Güterverzeichnisses 
der Kirche von Brindisi von 1259 als Notar genannt wird.1132 Denkbar ist, dass 
beide derselben Familie entstammten, wenngleich eindeutige Verbindungen 
zwischen beiden nicht hergestellt werden können.
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Über die Tätigkeit des Nicolaus de Notario Leone als 
Notar ist nichts bekannt. Allein die Tatsache, dass er vor seiner Aufnahme in 
die Cappella Palatina diese Aufgabe ausübte, wird in der Pfründeneinweisung 
von 1256 bezeugt, nicht aber die genauen Umstände seiner Tätigkeiten.1133

Ämter: –
Standort/Mobilität: Als Standort des Nicolaus ist Palermo anzunehmen.
Finanzielle Ausstattung: In der genannten Anweisung des Sekreten Henricus 
Abbas de Trapano wurde Nicolaus eine Pfründe an der Cappella Palatina in 
Höhe von jährlich vier Goldunzen verliehen, die zuvor Nicolaus de Centurbis 
innegehabt hatte.1134 Aufschlussreich ist das Verfahren der Pfründeneinweisung, 
das aus dem lückenhaft überlieferten Dokument von 1256 hervorgeht. In einem 
ersten Schritt wurde Nicolaus die Pfründe durch den päpstlichen Generalvikar 
Ruffinus de Placientia verliehen. Offenbar reichte dies aber nicht aus, um den 
Rechtsanspruch durchsetzen zu können, so dass sich Nicolaus anschließend an 
die königliche Kurie mit der Bitte wandte, ihm die vom Legaten zugedachte 
Pfründe zuzusprechen. Dies erfolgte im dritten Schritt durch den genannten 
Sekreten, der wiederum das Kapitel der Cappella Palatina anwies, Nicolaus in 
ihre Gemeinschaft aufzunehmen und ihm die Pfründe zu geben.1135 
Abgesehen von dieser seltenen Möglichkeit, Einsicht in die Vergabe einer 
Pfründe an der Cappella Palatina zu gelangen, ist das Dokument von 1256 
auch noch aus einem weiteren Grund bemerkenswert. Es verweist darauf, dass 
Nicolaus de Notario Leone seine Kindheit in der Cappella Palatina verbracht 
habe.1136 Da die Aufnahme von Kindern in die Palastkapelle ansonsten nicht 
bezeugt ist, ist davon auszugehen, dass die Formulierung nicht wörtlich als 
Hinweis auf ein biographisches Detail zu sehen ist. Vielmehr dürfte sie zur 
verstärkten Rechtfertigung auch zeitlich weit zurückreichender Ansprüche des 
Nicolaus auf die Pfründe angeführt worden sein. 
Nähe zum Herrscher: –

1132 Vgl. IRM Nr. 274.
1133 Vgl. Buscemi, Appendix, S. 25.
1134 Vgl. dazu die Ausführungen zu Nicolaus de Centurbis (Nr. 160).
1135 Vgl. Buscemi, Appendix, S. 25; dazu auch oben S. 150f.
1136 Vgl. Buscemi, Appendix, S. 25: … pueritia sua in predicta Cappella servierit fideliter …
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162. Guillelmus (1257)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: canonicus ecclesie sancti Nicolai barensis
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Januar 1257 griff Papst Alexander IV. in einen Streit 
zwischen Thomas, Abt des Allerheiligenklosters von Cuti, und Dionisius, der 
den Abt des Klosters S. Stefano in Monopoli vertrat, ein. Dionisius hatte das Al-
lerheiligenkloster unrechtmäßig besetzt, woraufhin Thomas beim Papst klagte. 
Dieser beauftragte daraufhin Guillelmus, Dionsius vor den apostolischen Stuhl 
zu zitieren.1137 Ob Guillelmus mit dem 1260 nachweisbaren Guillelmus dictus 
de Leone de Gidio identisch ist, lässt sich nicht verifizieren.1138

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Guillelmus nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

163. Petrus Coppuleccha (1257–1259)
Name/Beiname: Als Schreibvariante ist Petrus Coppuleka überliefert.1139

Bezeichnung: iaconus, clericus 
Herkunft: –
Familie: Als Vater des Petrus ist Johannes de Cricorio bekannt.1140 Ob Petrus 
darüber hinaus über verwandtschaftliche Beziehungen zu Andreas und Leo 
Coppuleke verfügte, auf die die Beinamen verweisen könnten, geht aus den 
Quellen nicht hervor.1141

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im 1259 einsetzenden Prozess gegen Meliciacca reiste 
Petrus zu ihm nach Trani, um ihm eine erste Vorladung vor das Kapitel von 
S. Nicola zu überbringen.1142

1137 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 155 Nr. 97. Das Allerheiligenkloster lag in der Diö-
zese Bari, Verbindungen zu S. Nicola in Bari sind bereits im 11. Jahrhundert nachweisbar. Der 
dortige Abt Eustasius wurde beispielsweise Rektor der Kirche S. Nicola und Nachfolger des 
Abtes Elia. Vgl. Cioffari , Storia, S. 111.

1138 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 163 Nr. 102. Eine Gleichsetzung der beiden Personen 
schlägt Cioffari , Storia, S. 214, vor, ohne aber einen konkreten Beleg anführen zu können. 
Sollte Cioffaris Überlegung zutreffen, wäre Guillelmus möglicherweise mit dem Kaplan Guil-
lelmus Leonis de Gilia (Nr. 169) identisch.

1139 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 162 Nr. 101.
1140 Vgl. ebd., S. 187 Framm. 6.
1141 Vgl. zur Familie des Andreas Biogramm Nr. 121.
1142 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 161 Nr. 101. Vgl. zur zweiten Vorladung des Meliciac-

ca die Ausführungen zu Angelus de Matheo (Nr. 166).
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Ämter: –
Standort/Mobilität: Petrus ist in Bari und Trani sicher bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: 1257 wurde Petrus Coppulecca im Testament des 
Gregorius, der ein Bruder des Kanonikers Meliciacca war, bedacht und erhielt 
ein Viertel der Einkünfte des Gregorius aus der Kirche S. Nicola als Nieß-
brauch zugesprochen.1143 
Nähe zum Herrscher: –

164. Rogerius de Margarito (1258–1259)
Name/Beiname: Als Namensvariante ist Rogerius Margariti nachweisbar.1144

Bezeichnung: iaconus, subdiaconus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Die Nachrichten über Rogerius beschränken sich auf 
zwei kurze Quellenhinweise. Im Juli 1258 wird er in einem lückenhaft über-
lieferten Testament genannt, im Juni des folgenden Jahres unterschrieb er die 
Urkunde, mit der Meliciacca aus der Kanonikergemeinschaft von S. Nicola 
ausgeschlossen wurde.1145

Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Rogerius nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

165. Meliciacca (1259)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: subdiaconus
Herkunft: –
Familie: Meliciacca war der Sohn eines nicht näher bekannten Maio de Gri-
moaldizio.1146

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Die Urkunde, mit der die Mitglieder des Kapitels von 
S. Nicola den Kanoniker Meliciacca 1259 aus ihrer Gemeinschaft ausschlossen, 
wurde vom gleichnamigen Subdiakon geschrieben und unterzeichnet.1147 Eine 

1143 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 187 Framm. 6.
1144 Vgl. ebd., S. 162 Nr. 101.
1145 Vgl. ebd., S. 159 Nr. 100 u. S. 162 Nr. 101. Zum Prozess vgl. die Ausführungen zu Meliciacca 

(Nr. 153).
1146 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 162 Nr. 101.
1147 Vgl. ebd., S. 162 Nr. 101: Cuius sententie scriptum sigillo nostre ecclesie et nostris subscriptioni-

bus roboratum per manus Meliciacce Maionis de Grimoaldizio nostri subdiaconi …
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Identität zwischen beiden Personen kann demnach zweifelsfrei ausgeschlossen 
werden.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Meliciacca nicht nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

166. Angelus de Matheo (1259)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: diaconus, magister
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Rahmen des Verfahrens gegen Meliciacca, der we-
gen verschiedener Vergehen aus der Gemeinschaft der Kanoniker von S. Ni-
cola in Bari ausgeschlossen wurde, gehörte Angelus de Matheus zu den Kano-
nikern, die Meliciacca zum zweiten Mal in Trani aufsuchten, um ihn für das 
weitere Verfahren nach Bari zu zitieren.1148 Darüber hinaus unterzeichnete 
Angelus auch die Urkunde, mit der das Urteil gegenüber Meliciacca verkündet 
wurde.1149

Ämter: –
Standort/Mobilität: Abgesehen von den Städten Bari und Trani lassen sich 
keine weiteren Aufenthaltsorte des Angelus de Matheo nachweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

167. Cricorius (1259–1262)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: sacerdos
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Der Priester Cricorius tritt in den Quellen zweimal in 
Erscheinung. Im Juni 1259 unterzeichnete er die Urkunde, mit der Meliciacca 
des Kapitels von S. Nicola verwiesen wurde,1150 1261/62 sagte er im Inquisiti-
onsverfahren um die Einkünfte der Kanoniker von S. Nicola während einer 
Vakanz des Priorats aus.1151

1148 Vgl. ebd., S. 161 Nr. 101. 
1149 Vgl. ebd., S. 162 Nr. 101.
1150 Vgl. ebd.
1151 Vgl. ebd., S. 167–175 Nr. 105, hier S. 173.
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Ämter: –
Standort/Mobilität: Cricorius ist ausschließlich in Bari nachzuweisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

168. Johannes Bonapars (1259–1261)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: clericus, canonicus maioris ecclesie sancti Nicolai de Baro, sindi-
cus capituli ipsius ecclesie
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Juni 1259 unterzeichnete Johannes die Urkun-
de, mit der Meliciaccas Ausschluss aus der Gemeinschaft der Kanoniker von 
S. Nicola festgesetzt wurde.1152 Ein Jahr später wurde Johannes, der hierbei 
stellvertretend für das Kapitel von S. Nicola handelte, die Klärung eines pri-
vaten Besitzstreits übertragen.1153 Im August 1261 schließlich verpachtete Jo-
hannes Bonapars im Auftrag des Kapitels von S. Nicola in Bari gemeinsam mit 
seinem Kollegen Angelus Peregrini Land an Petrus de Symone aus Bari, das der 
Kirche zuvor übertragen worden war.1154 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Johannes Bonapars nicht nachzu-
weisen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

169. Guillelmus Leonis de Gilia (1259–1260?)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: subdiaconus, clericus
Herkunft: –
Familie: Guillelmus war der Sohn eines nicht näher bekannten Leo de Gi-
lia.1155

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Guillelmus gehörte zu der großen Gruppe von Ka-
nonikern von S. Nicola, die im Juni 1259 die Urkunde unterzeichneten, mit 

1152 Vgl. ebd., S. 160–162 Nr. 101, hier S. 162.
1153 Vgl. ebd., S. 164f. Nr. 103.
1154 Vgl. ebd., S. 166 Nr. 104; Cioffari , Storia, S. 223; vgl. auch die Ausführungen zu Angelus 

Peregrini (Nr. 137).
1155 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 162 Nr. 101.
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der Meliciacca aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen wurde.1156 Vielleicht war 
Guillelmus mit Guillelmus Leonis de Gidio identisch, der ein Jahr später ge-
meinsam mit frater Mathias und Jacobus Capudalbo von Alexander IV. auf-
gefordert wurde, die bischöflichen Güter an den neu gewählten Amtsinhaber 
Franciscus von Bitetto zurückzuerstatten, die dessen Vorgänger bei den Kano-
nikern von S. Nicola hinterlassen hatte.1157 Allerdings fällt auf, dass der Papst 
Guillelmus in seinem Schreiben als Bareser Kleriker anspricht, ohne ihn mit 
der Kirche S. Nicola direkt in Verbindung zu bringen.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Bari ist Guillelmus nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

170. Presbiter Jacobus; 171. Petrus clericus; 172. Jacobus sacerdos; 173. Ma-
raldus Diaconus; 174. Magister Nicolaus Viti diaconus; 175. Johannes 
donnuli clericus; 176. Johannes sire Stephani clericus; 177. Petrus sacer-
dos; 178. Dominus Johannes sacerdos; 179. Petrus medicus [et] clericus; 
180. Pascalis diaconus; 181. Pascalis subdiaconus; 182. Angelus clericus; 
183. Laurentius clericus; 184. Mathias presbiter; 185. Stephanitius diaconus; 
186. Pantaleonis subdiaconus; 187. Rogerius de Costa Diaconus; 188. Pasca-
lis Nicolai Grazoni subdiaconus; 189. Doferius subdiaconus; 190. Romani-
cius subdiaconus; 191. David subdiaconus (1259)
Name/Beiname: s.o.
Bezeichnung: s.o.
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Alle Kanoniker von S. Nicola in Bari unterzeichneten 
im Juni 1259 in der hier aufgeführten Reihenfolge die Urkunde zum Ausschluss 
des Meliciacca aus ihrer Gemeinschaft.1158 Da über keinen der genannten Per-
sonen weitere Quellenbelege vorliegen, sind sie hier gebündelt aufgeführt. Ab-
gesehen von ihren Weihegraden und gegebenenfalls ihren Beinamen ist nichts 
Weiteres über sie bekannt. Eine Ausnahme bildet allenfalls der Kleriker Petrus, 
der offenbar auch als Arzt tätig war. Er wäre damit der zweite Kanoniker von 
S. Nicola in Bari, der diese Tätigkeit ausgeübt haben könnte.1159

Ämter: –

1156 Vgl. ebd., S. 162 Nr. 101.
1157 Vgl. ebd., S. 162 Nr. 102; vgl. auch die Ausführungen zu Guillelmus (Nr. 162).
1158 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 160–162 Nr. 101, hier S. 162.
1159 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Gualterius (Nr. 146).
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Standort/Mobilität: Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu S. Nicola in Bari lässt 
sich bei allen nur dieser Ort als gesichert annehmen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

192. Jacobus Capialbus (1260?–1262)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: sacerdos ipsius ecclesie [d. h. S. Nicola]
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: 1261/62 wurde Jacobus Capialbus im Rahmen des In-
quisitionsverfahrens um die Einkünfte der Kanoniker von S. Nicola in Bari als 
Zeuge hinzugezogen.1160 Möglicherweise war Jacobus mit Jacobus Capudalbo 
identisch, der 1260 in einem Brief Alexanders IV. aufgefordert wurde, jene Gü-
ter an den neuen Bischof Franciscus von Bitetto zurückzugeben, die dessen 
Vorgänger vor 1256 bei den Kanonikern von S. Nicola deponiert hatte.1161

Ämter: –
Standort/Mobilität: Jacobus Capialbus ist außerhalb von Bari nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

193. Jacobus Iaquinti dominus, sacerdos; 194. Dominus Johannes nota-
rii Benedicti sacerdos ipsius ecclesie [d. h. S. Nicola]; 195. Dominus Frater 
sacerdos ipsius ecclesie; 196. Iaconus Pascalis senex ipsius ecclesie; 197. Iaco-
nus Johannes de dompnulo; 198. Iaconus Guillelmus Egidii; 199. Iaconus 
Nicolaus; 200. Nicolaus Macciacotta; 201. Maio Nauclerii Grimoalditii; 
202. Silvester Nicolai de Silvestro (1261/62)
Name/Beiname: s.o.
Bezeichnung: s.o.
Herkunft: –
Familie: Über ihre Familienverhältnisse ist nichts bekannt, allein Jacobus Ia-
quinti könnte mit dem 1248/49 nachweisbaren Oberkämmerer Stephanicus 
Iaquintus verwandt gewesen sein, der aus Bari stammte.1162

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Die aufgeführten Personen wurden 1261/62 im Rah-
men der Inquisition über die Einkünfte der Kanoniker von S. Nicola in Bari als 

1160 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 167–175 Nr. 105, hier S. 173.
1161 Vgl. ebd., S. 163 Nr. 102; zu den beiden Bischöfen Kamp, Kirche 2, S. 604f.; zum Schreiben 

des Papstes die Ausführungen Guillelmus Leonis de Gilia (Nr. 169).
1162 Vgl. Friedl , Studien, S. 360f.
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Zeugen herangezogen.1163 Eine Zugehörigkeit zu dieser Kirche lässt sich von 
ihrer Bezeichnung her nicht in allen Fällen ausmachen, da teilweise lediglich 
der Name ohne eine zusätzliche Bezeichnung genannt wird, doch lässt der 
Kontext der Inquisition ebenso wenig den Schluss zu, dass es sich hierbei nicht 
um Angehörige der Kirche handelt. Über die Aufgaben und den Lebenslauf 
der genannten Personen ist nichts Näheres bekannt. Lediglich von Nicolaus 
Macciacotta erfährt man, dass er als procurator für das Kapitel von S. Nicola 
wirkte.1164

Ämter: –
Standort/Mobilität: Für Aktivitäten der aufgeführten Kanoniker außerhalb 
von Bari lassen sich keine Hinweise finden. 
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

203. Matheus de Porta (1264–1293)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: magister, subdiaconus et capellanus apostolicus, clericus ecclesiae 
s. Petri ad Curtem
Herkunft: s. Familie
Familie: Matheus de Porta stammte aus einer in Salerno ansässigen Familie, die 
zum städtischen Adel gehörte. Er war verwandt mit dem gleichnamigen Erzbi-
schof von Salerno, der 1263 durch Urban IV. ernannt wurde.1165 Ein Neffe des 
Matheus, Franciscus de Porta, wurde 1264 Kleriker in Salerno.1166

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Matheus de Porta ist einzig in der Anweisung Ur-
bans IV. von 1264 bezeugt, mit der Franciscus de Porta als Kleriker in Salerno 
eingesetzt wurde.1167 Über seine Aktivitäten als Mitglied der Salernitaner Hof-
kirche wie auch über seine Tätigkeiten als päpstlicher Subdiakon und Kaplan 
ist nichts bekannt. 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Matheus de Porta dürfte sich vornehmlich in Salerno auf-
gehalten haben.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Verbindungen des Matheus zum Herrscher lassen sich 
in den Quellen nicht finden. Dieser Befund könnte als Indiz dafür gewertet 
werden, dass die Hofkirche von Salerno unter Manfred ihren Status weitge-

1163 Vgl. CDBarese 6, ed. Nitt i  di  Vito, S. 167–175 Nr. 105.
1164 Vgl. ebd., S. 173 Nr. 105. 
1165 Vgl. Kamp, Kirche 1, S. 445f.
1166 Vgl. Reg. Urb. IV, Nr. 1086f., 1254, 1409, 2360, 2400f.
1167 Ebd., Nr. 1409.
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hend verloren hatte oder der König auf ihre Mitglieder keinen nachhaltigen 
Einfluss mehr nahm bzw. nehmen konnte. 

204. Guillelmus de Archiepiscopo (1265)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: canonicus Capuanus custos et rector ecclesie s. Petri ad Curtem, 
abbas
Herkunft: s. Familie
Familie: Guillelmus kam aus der Capuaner Familie de Archiepiscopo, die mit 
Erzbischof Jacobus von Capua (1227–1242) namentlich begründet wurde. 
Guillelmus’ Vater, entweder Johannes oder Bartholomeus de Archiepiscopo, 
war wahrscheinlich ein Bruder des genannten Erzbischofs.1168 Aus der Familie, 
die um 1282 in den Adel eingegliedert wurde, ging eine Reihe von städtischen 
Richtern, vermögenden Grundbesitzern und Geistlichen hervor.1169

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im Mai 1259 ist Guillelmus de Archiepiscopo als Zeu-
ge in einer Urkunde nachweisbar, mit der das Kapitel der Kathedrale von Ca-
pua, vertreten durch Nicolaus Vallenzanus und Servatus, Land an Graf Tho-
mas von Acerra verkaufte.1170 Darüber hinaus bezeugte Guillelmus im Mai 
1260 das Testament der Gatelgrima sowie im April des darauffolgenden Jahres 
einen Landverkauf zwischen Pandulfus, Capuaner Kanoniker und Rektor von 
S. Iohannis Landelpaldi, und dem iudex Jacobus de Archiepiscopo, einem Ver-
wandten des Guillelmus.1171

Ämter: Als Rektor der Hofkirche zu Salerno begegnet Guillelmus im Mai 1265, 
als er Güter in der terra Lanei (vor Capua) tauschte.1172 Weitere Informationen 
zu seiner Amtszeit liegen nicht vor, er muss aber das Vorsteheramt nach Petrus 
de Toro und vor Marius de Astiliano übernommen haben.1173 Indirekt lässt sich 
nur erschließen, dass Guillelmus auch nach seiner Ernennung zum Leiter der 
Hofkirche, deren Zeitpunkt nicht bekannt ist, weiterhin an der Kathedrale von 
Capua bepfründet blieb. Bereits vor der Übernahme der Hofkirchenleitung ist 
Guillelmus als Rektor mehrerer Kirchen in Capua bezeugt; offenbar behielt er 
diesen Status auch nach Mai 1265 bei.1174

1168 Dazu Kamp, Kirche 1, S. 122f.
1169 Vgl. ders . , Kirchenpolitik S. 949f.
1170 Vgl. Pergamene Capua, ed. Mazzoleni , S. 187 Nr. 94.
1171 Vgl. Bova, Pergamene 5, S. 480–482 Nr. 30 u. S. 485f. Nr. 43.
1172 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.fasc.2.
1173 Vgl. dazu die Ausführungen zu Petrus de Toro (Nr. 149) und Marius de Astiliano (Nr. 116).
1174 Vgl. Bova, Pergamene 4, S. 147–152 Nr. 13, S. 406 Nr. 16, S. 421 Nr. 56, S. 429f. Nr. 85; ders . , 

Pergamene 5, S. 232–235 Nr. 28, S. 474 Nr. 14, S. 493 Nr. 65.
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Standort/Mobilität: Aufgrund seiner verwandtschaftlichen Beziehungen und 
seines Rektorenamtes an der Hofkirche ist Guillelmus in Capua und Salerno 
zu verorten.
Finanzielle Ausstattung: Bevor Guillelmus sein Amt als Vorsteher der Hof-
kirche antrat, ist er als Kanoniker von Capua im Zeitraum von 1248 bis 1266 
nachweisbar.1175 Über die Höhe seiner Pfründe wie über die Umstände ihrer 
Vergabe ist nichts bekannt. In einem Testament von 1254 wurde Guillelmus 
darüber hinaus mit siebeneinhalb Goldtarenen bedacht.1176

Nähe zum Herrscher: –

205. Nicolaus (1265)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: presbiter, abbas
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im März 1265 ließ Nicolaus eine Urkunde von 1124 
transsumieren, mit der der Bau mehrerer Kirchen am Fluß Lirino festgelegt 
wurde.1177

Ämter: Aus dem genannten Transsumpt geht nicht nur hervor, dass Nicolaus 
Priester an der Hofkirche zu Salerno war, sondern auch als Abt von S. Maria 
de Alimundo wirkte.1178 Weitere Informationen liegen zu diesem Kaplan nicht 
vor, so dass nicht ermittelt werden kann, wie sich dieses Leitungamt auf seine 
Zugehörigkeit zur Hofkirche auswirkte.
Standort/Mobilität: Außerhalb von Salerno ist Nicolaus nicht nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: – 
Nähe zum Herrscher: –

206. Cursinus (1265)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: canonicus cappelle sacri palatii nostri Panormi
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Cursinus nicht nachweisbar.

1175 Vgl. Kamp, Kirche 1, S. 123, insb. Anm. 113. 
1176 Vgl. Bova, Pergamene 4, S. 416f. Nr. 45.
1177 Vgl. Balducci , Archivio, S. 164 Nr. 102; Amarotta , Cappella, S. 34.
1178 Vgl. Balducci , Archivio, S. 164 Nr. 102.
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Finanzielle Ausstattung: Wahrscheinlich im Dezember 1265 befahl König 
Manfred dem Kapitel der Cappella Palatina in Palermo, die Pfründeneinkünfte 
des Cursinus rückwirkend an dessen Prokurator, den magister Iuncta auszu-
bezahlen, der zugleich Zeremoniar an der Kathedrale von Palermo war.1179 Be-
merkenswert an diesem knappen Mandat Manfreds, das den einzigen Hinweis 
auf Cursinus liefert, ist die Tatsache, dass Iuncta als Prokurator offenbar ohne 
Schwierigkeiten einem Kanoniker der Cappella Palatina in finanziellen Fragen 
zur Seite stehen konnte, ohne dabei in Konflikt mit seinen Aufgaben für den 
Bischofssitz in Palermo zu geraten. Über die Höhe der Pfründe, die Cursinus 
erhielt, ist nichts bekannt.1180 Ebenso muss offen bleiben, weshalb ihm die Ein-
künfte nicht direkt ausbezahlt wurden, sondern die Zahlung an eine Mittels-
person erfolgte.
Nähe zum Herrscher: –

207. Palmerius de Viano (vor 1266)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: dompnus, cappellanus, presbiter grecus 
Herkunft: Palmerius de Viano stammte wohl nicht direkt aus Altamura, da 
er dorthin erst ging, nachdem ihn Manfred zum Erzpriester von Altamura er-
hoben hatte.1181 Aufgrund seiner verwandtschaftlichen Verbindung ist es aber 
wahrscheinlich, dass er aus Apulien kam.
Familie: Nach der Aussage des iudex Georgius Basilii de Ioha, der im Inquisiti-
onsprotokoll von 1299 als Zeuge für die Seite des Erzpriesters Petrus de Ange-
riaco aufgeführt wird, hatte Palmerius einen Sohn namens Ugo de Ioha, der als 
Notar in der curia König Manfreds wirkte und aus Gioia del Colle in der Nähe 
von Bari stammte.1182 Über die Umstände der Vaterschaft ist nichts bekannt, 
so dass nicht zu klären ist, ob Ugo vom kirchenrechtlichen Standpunkt aus als 
illegitim einzuschätzen ist, zumal nicht ersichtlich wird, zu welchem Zeitpunkt 

1179 Vgl. Brantl , Kanzlei, S. 357f. Nr. 2. Die Datierung des Mandats ist deshalb unsicher, weil sie 
von anderer Hand nachgetragen ist. Vgl. ebd., S. 358. Vielleicht war Iuncta mit dem späteren 
Bischof von Cefalù identisch, der erstmals im Jahr 1281 begegnet. Vgl. IRM Nr. 440.

1180 Vgl. Brantl , Kanzlei, S. 358 Nr. 2.
1181 Vgl. die Zeugenaussage des Nicolaus de dompno Dominico de Altamura von 1299, der be-

richtet, dass Palmerius nach seiner Erhebung zum Erzpriester durch Manfred mit königlichen 
Schreiben nach Altamura kam, um diesen Vorgang öffentlich bekannt zu machen. Vgl. CDBa-
rese 12, ed. Giannuzzi , S. 191 Nr. 89.

1182 Vgl. ebd., S. 206 Nr. 89: Et mortuo dicto Imperator et Corrado eius filio, succedente in Regno 
Manfredo prole Imperiali, dum vacaret dictus archipresbiteratus, et magister Ugo de Ioha, con-
sobrinus eiusdem testis esset notarius in Curia dicti Manfredi tractavit cum domino Iohanne 
de Procida, ut dictus archipresbiteratus concederetur dompno Palmerio patri predicti magistri 
Hugonis …
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die Weihe seines Vaters zum griechischen Priester erfolgte.1183 Als weiteres Fa-
milienmitglied ist der genannte Zeuge Georgius Basilii de Ioha zu nennen, der 
sich als consobrinus des Ugo de Ioha bezeichnet.1184

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Palmerius’ Wirken als Kaplan Manfreds und Erzpriester von Altamura 
ist in den Quellen nur äußerst dürftig bezeugt. Aus einem Deperditum Man-
freds geht hervor, dass Palmerius auf Bitten des Grafen Bonifatius und auf In-
tervention des Johannes de Procida und seines Sohnes Ugo de Ioha vom König 
zum Erzpriester von Altamura erhoben wurde.1185 Allerdings ist unbekannt, 
wann Manfred die Urkunde ausstellte und damit die Ernennung des Palmerius 
erfolgte. Auch die Zeugenaussagen des Inquisitionsprotokolls von 1299 helfen 
in dieser Frage nicht weiter, da sie weder eine exakte zeitliche Einordnung der 
Vorgänge liefern noch sich darüber einig sind, ob Palmerius’ Erhebung zum 
Erzpriester vor oder nach der ebenfalls durch König Manfred erfolgten Einset-
zung des Johannes Currentus de Brundusio in dieses Amt erfolgt war.1186 Selbst 
ein Zeuge wie Ligorius de Altamura, der als vicarius des Erzpriesters Johannes 
Currentus de Brundusio und des später unter Karl I. nachweisbaren archipres-
biter Nicolaus de Catamarra wirkte, war während seiner Befragung nicht in der 
Lage, eine zeitliche Abfolge der beiden unter Manfred eingesetzten Erzpriester 
vorzunehmen, obwohl er doch über die Verhältnisse aus nächster Nähe hätte 
informiert gewesen sein müssen.1187 Der einzige, der Palmerius’ Erzpriesteramt 
zeitlich näher umriss, war sein Verwandter Georgius Basilii de Ioha, der angab, 
Palmerius habe die Übertragung dieses Amtes abgelehnt, da das Archipresbi-
terat finanziell zu gering ausgestattet gewesen sei.1188 Dieser Vorstellung von 

1183 Vom rechtlichen Standpunkt aus betrachtet hätte Palmerius verheiratet gewesen sein dürfen, 
bevor er zum Priester geweiht wurde, allerdings hätte er nach seiner Weihe keine Ehe mehr 
eingehen dürfen. Vgl. zu diesen theoretischen Bestimmungen für Priester, die dem byzantini-
schen Klerus angehörten, Kraus, Kleriker, S. 22, 358f., 472–474.

1184 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 206 Nr, 89. 
1185 Vgl. IRM Nr. 507. Den Grafen Bonifatius identifiziert Schal ler, Hofkapelle, S. 519, unter 

Vorbehalt als Grafen von Agliano. Zu Johannes de Procida vgl. Brantl , Urkunden- und 
Kanzleiwesen, S. 144–147.

1186 Für die zeitliche Reihenfolge Palmerius de Viano vor Johannes Currentus sprechen sich zwei 
Zeugen des Inquisitionsprotokolls aus: CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 143, 147 Nr. 89. 
Die umgekehrte Reihenfolge bezeugen ebenfalls zwei Befragte: ebd., S. 191, 209 Nr. 89. Die 
übrigen Zeugen geben entweder keine Aussage über die beiden unter Manfred erhobenen Erz-
priester ab, kennen nur einen der beiden oder schließen sich den Aussagen ihrer Vorgänger an, 
ohne dass immer ersichtlich wird, auf welchen Zeugen und damit auf welche Reihung sie sich 
konkret beziehen. 

1187 Vgl. ebd., S. 148f. Nr. 89. Ligorius gibt keine zeitliche Abfolge an und spricht nur vom einen 
(unus) und vom anderen (alter) Erzpriester.

1188 Vgl. ebd., S. 206 Nr. 89.
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einer wenn überhaupt nur kurzen Amtszeit des Palmerius steht jedoch die In-
formation anderer Zeugen entgegen, die mindestens zwei Prokuratoren dieses 
Erzpriesters kennen, welche ihm zur Ausübung seines Amtes beigeordnet wa-
ren. Dies würde eindeutig für eine längere Amtszeit des Palmerius sprechen.1189 
Insofern ist nicht nur der Beginn des Archipresbiterats, sondern auch dessen 
zeitlicher Umfang letztlich nicht zu bemessen.1190

Dementsprechend ist sich auch die Forschung nicht einig, wann und wie lange 
sie Palmerius’ Zeit als Erzpriester von Altamura anzusetzen hat, und wider-
spricht sich nicht nur hinsichtlich eines möglichen Zeitpunkts seiner Amts-
einsetzung, sondern auch hinsichtlich der Reihenfolge, in der Palmerius und 
Johannes Currentus de Brundusio ihre jeweilige Position in Altamura einge-
nommen haben könnten.1191 Zu klären ist diese Frage auch nach erneuter Prü-
fung der Quellenzeugnisse und Forschungsergebnisse nicht, da neben dem In-
quisitionsprotokoll von 1299 keine Vergleichsquellen vorliegen, die Aufschluss 
über eine mögliche Datierung geben könnten. Einzig der Zeuge Nicolaus ma-
gistri Canii de Altamura, der aussagt, Johannes Currentus de Brundusio habe 
das Erzpriesteramt innegehabt, solange Manfred lebte, führt einen Grund für 
seine Reihung an, die als vorsichtiges Indiz für eine Amtsausführung des Pal-
merius vor der des Johannes Currentus gelten kann.1192

Die Zugehörigkeit des Palmerius zur Kapelle und wohl auch zur Kammer Man-
freds schon vor seiner Ernennung zum Erzpriester wird dagegen von mehreren 
Zeugen des Inquisitionsprotokolls einmütig angegeben und kann als gesichert 
gelten.1193 Bemerkenswert ist dabei, dass Palmerius offenbar griechischer Prie-

1189 Als Prokuratoren werden genannt: Sergius, ein griechischer Priester (vgl. ebd., S. 145, 149 Nr. 
89), Georgius (ebd., S. 145 Nr. 89) und Dionysius (ebd., S. 191 Nr. 89), die wahrscheinlich 
nacheinander ihre Tätigkeiten ausübten. Vgl. dazu Celibert i , Altamura, S. 40f., Anm. 18; 
Cioffari , Altamura, S. 9, der nur Sergius und Georgius kennt.

1190 So bereits der Zeuge Nicolaus magistri Canii de Altamura: … ipse Manfredus concessit dictum 
archipresbiteratum dompno Palmerio de Viano … set nescit quanto tempore. CDBarese 12, ed. 
Giannuzzi , S. 142f. Nr. 89.

1191 Chioccarel lo, Archivio, S. 126, dessen Studie zu den ältesten Arbeiten über Altamura zählt, 
macht keine Angaben zu den unter Manfred eingesetzten Erzpriestern. Die Studien der letzten 
Jahrzehnte divergieren wie angedeutet. Für die Reihung Palmerius vor Johannes haben sich 
ausgesprochen: Serena, Chiesa, S. 330 (Palmerius unsicher zum Jahr 1260, Johannes unsicher 
zum Jahr 1262); Cel ibert i , Altamura, S. 40f., Anm. 18 (ohne zeitliche Einordnung); Schal-
ler, Hofkapelle, S. 516 (ohne zeitliche Einordnung). Für die Reihung Johannes vor Palmerius 
stehen: Cioffari , Altamura, S. 29 (Johannes zu den Jahren 1256–1257, Palmerius zu den Jah-
ren 1257–1258); Brantl , Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 248 (ohne zeitliche Einordnung). 

1192 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 143 Nr. 89.
1193 Vgl. ebd., S. 148, 165, 174, 191, 209 Nr. 89. Nicht angegeben wird diese Information bei Ge-

orgius Basilii de Ioha, der als Verwandter des Palmerius darüber sicherlich informiert gewesen 
wäre. Da Georgius aber als einziger Zeuge auf Palmerius’ Status als griechischer Priester ver-
weist, ist denkbar, dass ihm diese Information wichtiger war als die Zugehörigkeit zur könig-
lichen Kapelle. Auffällig ist zudem, dass Georgius die Erhebung des Johannes Currentus zum 
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ster war und damit als einer der wenigen Kapläne der Stauferzeit diesem Ritus 
angehörte.1194 Über seine Handlungen als Erzpriester von Altamura wissen die 
Zeugen des Inquisitionsprotokolls kaum etwas zu sagen, lediglich Nicolaus de 
Dominico de Altamura berichtet davon, dass Palmerius mit Dominicus Seni 
in Konflikt geriet, der entgegen der erzpriesterlichen Anweisung die Hochzeit 
des iudex Aminada mit seiner Frau gefeiert hatte. Palmerius reagierte auf die-
sen Verstoß, indem er Dominicus dreihundert Schweine aus seinem Besitz ent-
zog.1195 Sollte sich die Episode in der beschriebenen Weise zugetragen haben, so 
ist anzunehmen, dass es sich hierbei um einen Kompetenzstreit um die Aufga-
ben des rechtmäßigen Erzpriesters von Altamura handelte, da Dominicus Seni 
von bischöflicher Seite für dieses Amt vorgesehen worden war.1196 
Standort/Mobilität: Sicher ist Palmerius nur in Altamura anzunehmen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: Abgesehen von den Hinweisen auf Palmerius’ Zugehö-
rigkeit zur Kapelle und wahrscheinlich auch zur Kammer Manfreds und seine 
Erhebung zum Erzpriester von Altamura durch den König geben die Quellen 
keine Auskunft über direkte Kontakte zwischen beiden Personen.

208. Johannes Currentus de Brundusio (vor 1266)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: magister, cappellanus
Herkunft: Johannes stammte aus Brindisi, wie sein Beiname anzeigt.
Familie: –
Studium/Bildung: Hinweise auf ein Studium des Johannes finden sich in den 
Quellen nicht. Sollte er jedoch mit dem Notar Johannes de Brundusio iden-
tisch sein, so ist ihm ein Bildungsgrad zuzusprechen, der ihn dazu befähigte, 

Erzpriester unter Manfred verschweigt, vielleicht, um seinem Verwandten ein Alleinstellungs-
merkmal zu attestieren. Vgl. ebd., S. 206 Nr. 89.

1194 Vgl. ebd. Indirekt gestützt wird die Aussage des Georgius durch eine unabhängige Informati-
on des Zeugen Nicolaus magistri Canii de Altamura, der ausdrücklich festhält, dass einer der 
Prokuratoren des Palmerius ein griechischer Priester namens Sergius war. Vgl. ebd., S. 145 
Nr. 89. Bedenkt man zudem, dass Altamura in der späten Stauferzeit über eine relativ große 
Gruppe von griechischen Klerikern verfügte, so ist der Aussage des Georgius Glauben zu 
schenken, auch wenn die Frage unbeantwortet bleiben muss, weshalb diejenigen Zeugen des 
Inquisitionsprotokolls, die zum griechischen Klerus gehörten, nicht auf diesen Umstand bei 
Palmerius eingehen. Zum Stellenwert des Griechischen in Apulien vgl. auch von Falken-
hausen, Friedrich II., S. 261.

1195 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 191f. Nr. 89.
1196 Vgl. dazu die Zeugenaussagen in ebd., S. 95–139 Nr. 89; Cioffari , Altamura, S. 8f. u. 29, der 

allerdings in seiner Argumentation nicht konsistent ist, wenn er das Archipresbiterat des Do-
minicus in die Zeit bis 1256 verlegt, so dass es eigentlich nicht zu einem Konflikt mit Palmerius 
hätte kommen müssen, wenn dieser nach Cioffaris Datierung erst ab 1257 das Amt beklei dete. 
Zur möglichen Identität des Dominicus mit dem vicarius von S. Maria vgl. S. 50.
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in der Kanzlei Manfreds zu arbeiten. Ob er seine Kompetenzen in diesem Fall 
über ein Studium erwarb, bleibt jedoch offen.
Aufgaben/Tätigkeiten: Eine Identität des Johannes Currentus de Brundusio 
mit dem Notar Johannes de Brundusio ist nicht auszuschließen.1197 Denn die 
Übertragung eines Amtes bzw. Kanonikats an einer königlichen Kapelle an 
einen verdienten Notar war bereits von Friedrich II. vollzogen worden1198 und 
könnte auch im Fall des Johannes Currentus ein Motiv für die königliche Er-
nennung zum Erpriester von Altamura gewesen sein. Für eine Identität würde 
auch sprechen, dass Johannes Currentus laut Aussage seines vicarius Ligorius 
nicht nur der königlichen Kapelle, sondern auch der Kammer Manfreds ange-
hörte, in der auch Johannes de Brundusio tätig war.1199 
Der Notar Johannes de Brundusio lässt sich sicher erstmals 1251 nachweisen, 
als er im Gefolge des Gualterius de Ocra König Konrad IV. in Oberitalien 
entgegenzog und während dieser Reise zwei Urkunden ausstellte. Aus ihnen 
geht hervor, dass Johannes zunächst als Großhofnotar tätig war, bevor er später 
Kanzleinotar wurde.1200 Nach Konrads IV. Tod trat Johannes in die Dienste 
Manfreds, für den er nicht nur als Notar arbeitete, sondern in dessen Namen 
er auch zwei Gesandtschaften 1254 und 1262 zum Papst durchführte.1201 Sollte 
Johannes tatsächlich mit dem Erzpriester Johannes Currentus identisch sein, 
so könnte ihn Manfred entweder nach September 1265 in dieses Amt eingesetzt 
haben, da Johannes in der Folgezeit nicht mehr als Notar in Erscheinung tritt, 
oder der König übertrug ihm schon früher das Amt und zog ihn später spora-
disch zu Kanzleitätigkeiten heran.

1197 Sicher für die Identität spricht sich Schal ler, Hofkapelle, S. 516, aus. Vorsichtiger dagegen 
Brantl , Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 161, 248.

1198 Vgl. die Biogramme zu Johannes de Sulmona (Nr. 63), Matheus Philosophus (Nr. 67), Jacobus 
de Calatagirone (Nr. 79). 

1199 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 148 Nr. 89. Zu beachten bleibt allerdings, dass die üb-
rigen Zeugen diese Information nicht bestätigen. Zugunsten der Glaubwürdigkeit dieser Aus-
sage kann jedoch angeführt werden, dass Ligorius als Johannes’ vicarius mit dessen Biographie 
vertraut gewesen sein dürfte, wenngleich einschränkend zu formulieren gilt, dass seine Zeu-
genaussage hinsichtlich der Chronologie der beiden Archipresbiterate von Palmerius de Viano 
und Johannes Currentus wenig präzise ist. Vgl. dazu die Ausführungen zu Palmerius de Viano 
(Nr. 207). Zu Johannes de Brundusios Zugehörigkeit zur Kammer Manfreds aufgrund seiner 
Notarstätigkeit vgl. Brantl , Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 248 u. allgemein zur Kammer 
S. 233–236.

1200 Vgl. Acta, ed. Böhmer, S. 292 Nr. 345; zum Aufstieg zum Kanzleinotar Brantl , Urkunden- 
und Kanzleiwesen, S. 160. Zur unwahrscheinlichen Identität des Johannes de Brundusio mit 
dem gleichnamigen, unter Friedrich II. tätigen Notar vgl. Schal ler, Kanzlei 1, S. 267.

1201 Vgl. MGH Epp. saec. XIII 3, ed. Rodenberg, S. 497 Nr. 527; Capasso, Historia, S. 224–226 
Nr. 380; zu den von Johannes geschriebenen Urkunden Brantl , Urkunden- und Kanzleiwe-
sen, S. 161f.
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Ämter: Über Johannes’ Zeit als Erzpriester von Altamura lässt sich nicht viel 
mehr sagen als das, was bereits zu Palmerius de Viano formuliert wurde. Auch 
Johannes wurde von Manfred in dieses Amt gehoben, zu welchem Zeitpunkt 
ist in den Quellen umstritten und lässt sich auch bei einer Gleichsetzung mit 
dem Notar Johannes nicht sicher bestimmen; denkbar ist aber ein Amtsan-
tritt des Johannes Currentus in der Nachfolge des Palmerius de Viano.1202 Wie 
Palmerius verfügte auch Johannes über einen procurator bzw. vicarius namens 
Ligorius, der ihm bei der Ausübung seines Amtes zur Verfügung stand, indem 
er u. a. die Einkünfte der Kirche verwaltete.1203 Als Erzpriester von Altamura 
nahm Johannes bischofsähnliche Aufgaben wahr: Er visitierte die Kleriker der 
Stadt, die seiner Obödienz unterstanden, und konnte Priester in anderen Kir-
chen ein- oder absetzen. Daneben berichten die Zeugen des Inquisitionspro-
tokolls aber auch von Kooperationen zwischen dem Erzpriester und dem Bi-
schof, etwa bei Fragen der kirchlichen Rechtssprechung oder der Seelsorge.1204 
Standort/Mobilität: Sicher ist Johannes in Brindisi und Altamura nachweis-
bar. Bei einer Identität mit dem Notar Johannes würde sich sein Aktionsradius 
mit einer Reise nach Oberitalien, einer Gesandtschaft zum Papst und durch die 
Ausstellungsorte der von ihm geschriebenen Urkunden deutlich erweitern.1205

Finanzielle Ausstattung: Sollte Johannes Currentus mit dem Notar identisch 
sein, so erhielt er von Konrad IV. Güter in Giovinazzo und Bitonto, die ihm 
Papst Innozenz IV. 1254 bestätigte.1206

Nähe zum Herrscher: Abgesehen von den Hinweisen auf Johannes’ Zuge-
hörigkeit zur Kapelle und wahrscheinlich auch zur Kammer Manfreds sowie 
auf seine Erhebung zum Erzpriester von Altamura durch den König über-
liefern die Quellen keine direkten Verbindungen zwischen beiden Personen. 
Geht man aber davon aus, dass Johannes Currentus mit dem gleichnamigen 
Notar identisch ist, so verdichtet sich das Beziehungsgefüge zwischen König 
und Erzpriester, da Manfred seinen Notar als Familiaren in den Kreis seiner 
Vertrauten aufnahm und mit für seine Legitimation in Süditalien wichtigen di-
plomatischen Missionen betraute.1207

1202 Vgl. dazu die Ausführungen zu Palmerius de Viano (Nr. 207). Zum Deperditum Manfreds, 
mit dem die Ernennung des Johannes Currentus zum Erzpriester vollzogen wurde, vgl. IRM 
Nr. 496.

1203 Vgl. CDBarese 12, ed. Giannuzzi , S. 182 Nr. 89. Zu weiteren Aufgaben der Prokuratoren 
vgl. ebd., S. 145, 210 Nr. 89.

1204 Vgl. ebd., S. 144, 152 Nr. 89.
1205 Vgl. Acta, ed. Böhmer, S. 292 Nr. 345 (Istrien) u. S. 292f. Nr. 346 (Pola); IRM Nr. 119 (Luce-

ra), 286 (Foggia), 318 (Foggia), 390 (Capua), 434 (bei San Gervasio).
1206 Vgl. MGH Epp. saec. XIII 3, ed. Rodenberg, S. 294 Nr. 322, Anm. 7.
1207 Zur Bezeichnung des Johannes als Familiar Manfreds vgl. Brantl , Urkunden- und Kanzlei-

wesen, S. 161.
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209. Martolinus (vor 1267)
Name/Beiname: s. Aufgaben/Tätigkeiten
Bezeichnung: frumentarius clericus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Die Kenntnis über Martolinus als Kanoniker der Cap-
pella Palatina beschränkt sich auf eine Urkunde Karls I. vom März 1267, die 
allerdings über seine Aufgaben an der Cappella Palatina wenig Aufschluss gibt. 
Seine Bezeichnung als frumentarius clericus könnte aber darauf hinweisen, dass 
er als Aufseher über Getreidespeicher fungierte. Diese Aufgabe würde mit 
der bereits in den letzten Jahren Friedrichs II. nachweisbaren Bedeutung kor-
respondieren, die Palermo für die Produktion und den Export von Getreide 
eingenommen hatte.1208 Martolinus wäre damit der einzige der normannisch-
staufischen Kapläne, der eine solche Tätigkeit nachweislich ausgeübt hätte. 
Denkbar wäre allerdings auch, dass frumentarius einen Hinweis auf einen Bei- 
bzw. Nachnamen des Martolinus liefert. Insofern ist sein Tätigkeitsfeld nicht 
mit Sicherheit zu bestimmen.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Außerhalb von Palermo ist Martolinus nicht bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Der Urkunde Karls I. von Anjou vom März 1267 
kann entnommen werden, dass Martolinus’ Pfründe, die ihm einst von Man-
fred verliehen worden war, nun anderweitig vergeben wurde.1209 Da die Ur-
kunde nicht, wie häufig in anderen Dokumenten, auf eine Vakanz der Pfründe 
verweist und Martolinus auch nicht als verstorben gekennzeichnet ist, kann 
man davon ausgehen, dass ihm sein Kanonikat durch Karl I. von Anjou ent-
zogen wurde. Ob dies erst im Frühjahr 1267 oder schon früher erfolgte, lässt 
sich anhand des Urkundentextes nicht bestimmen. Martolinus ist damit ein 
Beispiel für einen Kaplan, der nach dem Ende der staufischen Herrschaft im 
Königreich Sizilien durch Karl I. von Anjou seiner Aufgaben und Pfründen 
enthoben wurde.1210 
Nähe zum Herrscher: –

1208 Vgl. dazu Vogeler, Urkunden, S. 307f., mit weiterführender Literatur. 
1209 Vgl. CDCarlo, ed. Del  Giudice, S. 310f. Nr. 113: … canonicatum ac prebendam, quos Mar-

tolinus frumentarius clericus ex collatione quondam Manfredi olim principis Tarentini in capella 
sacri palatii nostri Panormitani de facto tenebat. Vgl. auch IRM Nr. 503.

1210 Vgl. zu dieser Frage grundsätzlich S. 214–217.
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2. Zeitlich nicht zuzuordnende Kapläne

210. M. (–)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: capellanus regis
Im überlieferten Martyrologium der Cappella Palatina, das zwischen 1101 und 
1154 entstand und nach Rogers II. Tod weitergeführt wurde, wird zum 5. Mai 
der Tod eines Kaplans M. verzeichnet. Weder das Todesjahr noch weitere In-
formationen zu ihm gehen aus dem kurzen Eintrag hervor.1211

Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Als Aufenthaltsort des Kaplans ist Palermo anzuneh-
men.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

211. Henricus (–)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: canonicus capelle domini
Zum 19. August ist im Martyrologium der Cappella Palatina ein weiterer Ka-
plan als verstorben eingetragen. Ob es sich bei dem genannten Henricus um 
Rogers II. Kaplan handelt, der zum Elekt von Palermo aufstieg und in der 
Nachfolge des Guarinus wahrscheinlich das Kanzleramt übernahm, bevor er 
1138 selbst verstarb, ist unklar, da das Martyrologium nicht nur das Todesjahr 
nicht verzeichnet, sondern der Kaplan Henricus auch lediglich als canonicus 
und nicht etwa als Elekt von Palermo bezeichnet wird.1212

Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Als Mitglied der Cappella Palatina dürfte sich Henricus 
schwerpunktmäßig in Palermo aufgehalten haben.

1211 Vgl. Winkelmann, Reisefrüchte, S. 472: Eodem die obiit m… capell[anus] regis. Zum Marty-
rologium vgl. auch Nef, Saints.

1212 Vgl. Winkelmann, Reisefrüchte, S. 472: Eodem die h[ob]iit Henricus canonicus capelle do-
mini. Umgekehrt wird der Elekt von Palermo nicht als canonicus bezeichnet. Vgl. die Ausfüh-
rungen zu Henricus (Nr. 13).
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Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

212. He(nricus?) (–)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: confessor et canonicus
Im Martyrologium der Cappella Palatina wird ein Kaplan aufgeführt, der am 
10. September verstorben war, in welchem Jahr ist allerdings unbekannt.1213 
Sein Name ist nicht vollständig zu erschließen, doch ist Henricus als wahr-
scheinlich anzunehmen. Ungewöhnlich ist, dass er nicht nur als Kanoniker der 
Cappella Palatina, sondern auch als confessor bezeichnet wird, denn dieser Ti-
tel ist für einen Kaplan im gesamten Untersuchungszeitraum nicht nur völlig 
singulär, sondern lässt sich auch vor dem Hintergrund der religiös-politischen 
Lage im Königreich Sizilien unter den ersten normannischen Herrschern nicht 
sinnvoll erklären.
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Die Zugehörigkeit zur Cappella Palatina verortet den 
Kaplan in Palermo.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

213. Simon (–)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: cappelle ipsius clericus, canonicus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: In einem Mandat, das lediglich auf den 12. Okto-
ber ohne Jahresangabe datiert ist, wies Friedrich II. das Kapitel der Cappella 
Palatina an, dem Kleriker Simon ein Kanonikat zu verleihen.1214 Aufgrund des 

1213 Vgl. Winkelmann, Reisefrüchte, S. 472: Eodem die depositura He[…] confessoris et canonici. 
Zum Martyrologium vgl. auch Nef, Saints; zu weiteren Kaplänen, die im Martyrologium ge-
nannt werden, vgl. die Ausführungen zu M. (Nr. 210), Henricus (Nr. 211), Parisius (Nr. 59).

1214 Vgl. Paolucci , Contributo, S. 20f. Nr. 9.
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Ausstellungsortes Foggia und der Bezeichnung Friedrichs II. als König von Je-
rusalem kann die Urkunde nicht vor November 1225 entstanden sein.1215 Über 
Simon selbst liegen keine weiteren Informationen vor, eine Identität mit dem 
gleichnamigen Kanoniker von Palermo, der im November 1244 begegnet, ist 
nicht zu verifizieren.1216

Nähe zum Herrscher: –

214. Guarinus de Lauro; 215. Bartholomeus de Iato (–)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: thesaurarius ipsius regie capelle, dominus
Herkunft: Dem Beinamen des Bartholomeus nach zu urteilen, dürfte er aus 
Jato in der Val di Mazara stammen. 
Familie: Guarinus dürfte aufgrund seines Beinamens zur Familie de Lauro ge-
hört zu haben, die in Caserta begütert war und in normannischer und staufi-
scher Zeit mehrere Grafen stellte. Aus der Adelsfamilie ging auch Johannes de 
Lauro hervor, der zu den wichtigsten Notaren Friedrichs II. gehörte.1217

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Einer Inquisition vom März 1284 über die Einkünfte der Cappella Pa-
latina ist zu entnehmen, dass Guarinus und Bartholomeus als Vorgänger des 
amtierenden Thesaurars Martinus gewirkt hatten und ihnen regelmäßig vom 
Sekreten vier Goldunzen zur Beleuchtung der Kirche an Festtagen übermit-
telt wurden. Unter welchen Herrschern die beiden Kapläne wirkten, lässt das 
die Inquisition überliefernde Transsumpt insofern offen als nur grundsätzlich 
und in falscher Reihenfolge von der Zeit Friedrichs II., Manfreds und Karls I. 

1215 Vgl. zur Titulatur Friedrichs II. Hiestand, Titulatur. Schal ler, Hofkapelle, S. 521, nimmt 
1226, 1241, 1244, 1249 oder 1250 als mögliche Entstehungsjahre der Urkunde an, ohne dafür 
aber einzelne Argumente zu nennen. Die Regesta imperii ordnen den Eintrag zum Jahr 1226 
ein und geben als spätesten Termin das Jahr 1246 an. Vgl. RI V,2,4, Nr. 14700. Anders Pao-
lucci , Contributo, S. 21, der den Zeitraum zwischen 1228 und 1244 für die Entstehung der 
Urkunde vorschlägt, da Friedrich II. erstmals nach der Übernahme des neuen Titels im März 
1228 in Foggia nachweisbar sei und 1244 Simon möglicherweise Kanoniker von Palermo war 
und den Titel eines Kaplans nicht mehr führte. Es bleibt aber zu bedenken, dass sich Friedrich 
II. auch kurzfristig in Foggia hätte aufhalten können und nur die genannte Urkunde ausstellen 
ließ, so dass die Urkundenausstellung nicht zwangsläufig mit einem anderweitig bezeugten 
Aufenthalt des Kaisers in Foggia zusammenfallen muss.

1216 Dagegen Paolucci (ebd.), der eine Identität beider Personen annimmt. Zu weiteren Kanoni-
kern des Palermitaner Domes, die Simon hießen, aber nicht mit dem Kaplan identisch sein 
müssen, vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 521.

1217 Vgl. Kamp, Kirche 1, S. 169. Zu Johannes de Lauro vgl. Stürner, Friedrich II. 1, S. 34f.; 
Schal ler, Kanzlei 1, S. 269; Gleixner, Sprachrohr, S. 497f. Sollte Guarinus tatsächlich Dekan 
von Aversa gewesen sein, so war er ein Bruder des Johannes und eines Jacobus de Lauro, für 
dessen Kinder er als tutor wirkte. Vgl. HB 3, S. 274.
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von Anjou die Rede ist.1218 Allenfalls eine Amtsausübung des Guarinus vor 
Bartholomeus lässt sich dem Transsumpt entnehmen. Möglicherweise wirkte 
Guarinus darüber hinaus auch als Dekan von Aversa.1219 
Standort/Mobilität: Als Angehörige der Cappella Palatina sind Guarinus und 
Bartholomeus in Palermo zu verorten.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

3. Fragliche Kapläne

216. Robertus de Urbe (1093)
Name/Beiname: s. Herkunft
Bezeichnung: capellanus et cancellarius noster
Herkunft: Sollte es sich bei Robertus um eine historische Person handeln, 
stammte er möglicherweise aus der Stadt Rom. Darauf würde sein Beiname de 
Urbe schließen lassen. Ein sicherer Beleg findet sich jedoch nicht.
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Robertus de Urbe wird in zwei Urkunden vom Sep-
tember und Dezember 1093 genannt, mit denen Roger I. die Gründung des 
Bistums Mazara und die Einsetzung des Bischofs Stephan aus Rouen verfügte 
sowie die Diözesangrenzen des Bistums Syrakus beschrieb.1220 Da es sich in 
beiden Fällen aber um Urkunden handelt, die in ihrer Echtheit stark umstrit-
ten sind,1221 lässt sich nicht sagen, ob Robertus de Urbe tatsächlich als Kaplan 
Rogers I. tätig war, zumal er anderweitig nicht bezeugt ist. Insofern wird er zu 
den fraglichen Kaplänen gerechnet.
Ämter: –

1218 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 89 Nr. 59: … fuerunt Thesaurarii in eadem Regia Cappella 
videlicet dominum Guarinum de Lauro dominum Jacobum de Gentili, et dominum Bartholo-
meum de Jato temporibus dicti quondam domini Imperatoris Friderici, et successive quondam 
Regis Caroli primi, et tempore quondam domini Regis Manfredi bone memorie. Zu Jacobus de 
Gentile vgl. Biogramm Nr. 143.

1219 Vgl. HB 3, S. 274.
1220 DRo I †33, †35. 
1221 Vgl. ebd. Zur Diskussion um die Echtheit der Urkunde vom September 1193, die 1144 von Ro-

ger II. bestätigt wurde, vgl. bereits Brühl , Urkunden, S. 145–150; ders . , Diplomi, S. 122–126. 
Zur Gründung des Bistums Mazara vgl. Pensabene, Cattedrale, S. 191–196; Enzensberger, 
Kirche, S. 21; Becker, Roger I., S. 187f., zur Gründung des Bistums Syrakus ebd., S. 184–187; 
Enzensberger, Kirche, S. 22–25.
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Standort/Mobilität: Der Ausstellungsort der Urkunden verortet Robertus de 
Urbe in Mazara und Syrakus. Allerdings bleibt das Echtheitsproblem der Ur-
kunden zu berücksichtigen.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

217. Scholarius (1098–1114)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: capellanus
Scholarius wird nur in einer lateinisch überlieferten, aber ursprünglich grie-
chischen Urkunde Rogers II. als Kaplan ausgewiesen.1222 In einer Urkunde 
Rogers I. von 1098 und in seinem eigenen Testament von 1114 fehlt ein aus-
drücklicher Hinweis auf seinen Kaplansstatus.1223 Da die Urkunde Rogers II. 
jedoch in einigen Punkten verdächtig ist,1224 wird Scholarius zu den fraglichen 
Kaplänen gerechnet. Insbesondere die Formulierung capellanus eorum [d. h. 
Rogers I. und Adelasias] paterne ecclesiae aedificatae in Palatio Regino ist auf-
fällig, denn über einen Palast der normannischen Grafen in Reggio ist nichts 
bekannt. Möglich ist, dass es sich hier um einen Übersetzungsfehler aus dem 
Griechischen handelt, bei dem der Familienname des Scholarius, Palates bzw. 
toû Palatíou, als Hinweis auf einen Palastkaplan von Reggio verstanden wur-
de.1225

Sicher ist aufgrund seiner Gründung der griechischen Abtei S. Salvatore di Bor-
donaro, die Scholarius in seinem Testament als monasterium meum bezeichnet, 
dass er griechischer Mönch war.1226

Herkunft: Scholarius war griechischer Herkunft und stammte aus Reggio in 
Kalabrien.1227

1222 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 3, Sp. 1197f.; Di  Giovanni , Transunto, S. 334. Die Datierung der 
Urkunde ist deshalb unklar, weil bei Pirri das griechische Jahr 6636 angegeben wird, das mit 
1128 aufgelöst werden muss, diese Angabe allerdings nicht mit der Bezeichnung Rogers II. als 
rex in Übereinstimmung zu bringen ist. Ein anderer Überlieferungsstrang verzeichnet dagegen 
überhaupt keine Datierungsangabe. Vgl. dazu ebd. Zum möglichen Jahr 1130 vgl. Scaduto, 
Monachesimo, S. 116.

1223 Vgl. DRo I 62; Di Giovanni , Transunto, S. 335–341.
1224 Dies betrifft etwa die Datierung, die Bezeichnung des Scholarius und die Verwendung des 

Titels „Logothet“ für Nicolaus, den Sohn des Scholarius. Vgl. dazu von Falkenhausen, 
Documenti, S. 683f. Als Kaplan Rogers I. wird Scholarius noch gewertet bei von Falken-
hausen, Ceti, S. 355; ders . , Presenza, S. 41; Becker, Roger I., S. 117; Lucà, Scriba, S. 195f.

1225 Vgl. von Falkenhausen, Funzionari, S. 186; zum Wortlaut der Urkunde vgl. Pirr i , Sicilia 
Sacra 3, Sp. 1198; Di Giovanni , Transunto, S. 334.

1226 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 3, Sp. 1197f.; Di  Giovanni , Transunto, S. 337. Als Mönch begegnet 
Scholarius häufig unter dem Namen Saba. Vgl. von Falkenhausen, Documenti, S. 682.

1227 Vgl. dazu dies . , Ceti, S. 355; Lucà, Scriba, S. 195; Becker, Roger I., S. 81f. Scaduto, Mo-
nachesimo, S. 116f., gibt Messina als Herkunftsort des Scholarius an.
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Familie: Aus Scholarius’ Familie, den Palates bzw. toû Palatíou, sind sein 
Sohn Nicolaus, der unter Roger II. als Logothet fungierte, sein Bruder Simon, 
der ebenfalls im Umfeld Rogers II. nachzuweisen ist, sein Bruder Nikode-
mus, der das Kloster S. Maria di Massa bei Messina gründete, und sein Bru-
der Moules, näher bekannt.1228 Darüber hinaus war der Notar Bonos, der zu 
den wichtigsten griechischen Amtsträgern Rogers I. gehörte und nach dessen 
Tod weiter unter Adelasia und Roger II. wirkte, mit Scholarius verwandt. Dies 
geht aus dem Testament des Kaplans von 1114 hervor, in dem sich Bonos als 
germanus des Scholarius bezeichnet.1229 Im Testament werden zudem weitere 
Söhne des Scholarius genannt, von denen allerdings keine weiteren Informati-
onen überliefert sind.1230 Wenig wahrscheinlich ist, dass Scholarius mit seinen 
Verwandten zur Familie der Graffeo gehörte.1231 
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Scholarius’ Tätigkeiten lassen sich nur indirekt aus 
einem Privileg Rogers I. von 1098 erschließen, in dem der Graf seinem Kaplan 
die kalabresischen Ländereien von Phargales und Pherla übertrug und ihm 
das Recht verlieh, an den Wasserläufen Mühlen zu errichten.1232 Damit legte 
Roger I. den Grundstein für die Gründung der griechischen Abtei S. Salva-
tore di Bordonaro bei Messina.1233 Scholarius dürfte eine wichtige Funktion 
als Vermittler zwischen der griechischen Bevölkerung und dem Herrscherhaus 
eingenommen haben, zumal der Graf in seinem Privileg vor allem dessen Ver-
trauenswürdigkeit herausstellt.1234 Im Kontext der Konsolidierungspolitik Ro-
gers I., die auch die Ausstattung von lateinischen und griechischen Klöstern 
umfasste, scheint Scholarius als Geistlicher, der dem byzantinischen Ritus an-
gehörte, demnach ein wichtiger Ansprechpartner gewesen zu sein, so dass ihm 

1228 Vgl. von Falkenhausen, Ceti, S. 355f.; Di  Giovanni , Transunto, S. 838, 840; Becker, 
Roger I., S. 82. Zu Moules sowie zur Familie insgesamt vgl. ausführlich Lucà, Scriba, S. 191–
199.

1229 Vgl. Di Giovanni , Transunto, S. 341. Zu Bonos vgl. auch von Falkenhausen, Regent-
schaft, S. 100f.; Johns, Administration, S. 65f.; Becker, Roger I., S. 117–119. Bonos’ enge 
Verbindungen zum normannischen Herrscherhaus zeigen sich auch darin, dass er seinem Sohn 
den für griechische Familien unüblichen Namen Roger gab und Roger I. oder Adelasia sein 
Pate wurde. Vgl. zu Roger auch Jamison, Administration, S. 305; Takayama, Administra-
tion, S. 92f.

1230 Vgl. Di Giovanni , Transunto, S. 340.
1231 Vgl. von Falkenhausen, Ceti, S. 355, Anm. 172. Anders dagegen Scaduto, Monachesimo, 

S. 116f., der eine Zugehörigkeit zur Familie der Graffeo als gegeben ansieht.
1232 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 3, Sp. 1197f.; Di  Giovanni , Transunto, S. 333. 
1233 Vgl. Scaduto, Monachesimo, S. 116–122.
1234 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 3, Sp. 1197f.; Di  Giovanni , Transunto, S. 333.
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nicht nur eine geistliche, sondern auch eine politische Funktion am gräflichen 
Hof zugesprochen werden kann.1235

Ämter: –
Standort/Mobilität: Ob Scholarius sich tatsächlich schwerpunktmäßig in 
Messina aufgehalten hat, wie Scaduto vermutet hat,1236 lässt sich nicht sagen, 
da Quellenzeugnisse fehlen, aus denen Hinweise auf den geographischen Akti-
onsradius des Scholarius gewonnen werden können. Allerdings legen die Her-
kunft und die Besitzungen des Scholarius sowie die Übertragung der Gebiete 
durch Roger I. die Vermutung nahe, dass Messina auf der Insel und Reggio 
Calabria auf dem Festland zu den bevorzugten Aufenthaltsorten des Kaplans 
gehörten. 
Finanzielle Ausstattung: Die Familie des Scholarius verfügte über umfassende 
Besitzungen zu beiden Seiten der Meerenge von Messina.1237

Nähe zum Herrscher: Die Übertragung der Gebiete, die Hinweise auf die 
Verdienste des Scholarius und die familiären, auch über seine Person hinausge-
henden Verbindungen zum gräflichen Hof deuten darauf hin, dass Scholarius 
zu den engeren Vertrauten Rogers I. gehörte. Ob er diese Stellung auch nach 
dem Tod des Grafen während der Regentschaft Adelasias weiter aufrecht er-
halten konnte, geht aus seinem Testament nicht hervor. Allein die umstrittene 
Urkunde Rogers II. suggeriert diesen Umstand, wenn Scholarius als Kaplan 
Rogers I. und Adelasias bezeichnet wird.1238 

218. Rhaus (1117)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: presbyter et capellanus
Ob Rhaus zu den Kaplänen Rogers I. zu rechnen ist, kann nicht geklärt wer-
den, da er weder über eine Hofkirche nachweisbar ist noch explizit als gräf-
licher Kaplan ausgewiesen wird.
Herkunft: –

1235 Vgl. von Falkenhausen, Presenza, S. 41. Zur Konsolidierungspolitik Rogers I. vgl. Becker, 
Roger I., S. 77–86, speziell zu Scholarius S. 213.

1236 Vgl. Scaduto, Monachesimo, S. 116f.
1237 Dazu von Falkenhausen, Ceti, S. 355f.; Scaduto, Monachesimo, S. 116f. Ob Roger II. 

tatsächlich Scholarius’ Familie dessen Besitzungen sowie weitere Ländereien verlieh, lässt sich 
aufgrund der angesprochenen Überlieferungsproblematik der Urkunde nicht mit Sicherheit 
sagen. Vgl. dazu oben S. 535, Anm. 1224.

1238 Pirr i , Sicilia Sacra 3, Sp. 1198; Di Giovanni , Transunto, S. 334. Vgl. dazu auch Scaduto, 
Monachesimo, S. 117f., der aufgrund der Politik Adelasias eine Kontinuität des Scholarius 
am Hof für gegeben ansieht. Zudem geht Scaduto davon aus, dass sich Scholarius und Ro-
ger I. während der längeren Aufenthalte des Grafen in Messina nach 1081 kennenlernten und 
Scholarius um 1098 zum Kaplan ernannt wurde. Überprüfbar ist diese Überlegung aufgrund 
der spärlichen Zeugnisse zu Scholarius allerdings nicht.
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Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Rhaus unterschrieb im September 1117 eigenhändig 
eine griechische Privaturkunde, mit der das Kloster SS. Trinità di Cava dei Tir-
reni beschenkt wurde.1239 
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

219. Rao (1127)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: presbyter, capellanus
Für Rao gilt dasselbe wie für Rhaus: Auch er kann anhand seiner Bezeichnung 
nicht sicher als Kaplan Rogers II. zugeordnet werden.
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: In einer griechischen Privaturkunde vom November 
1127, mit der dem Kloster SS. Trinitatis et SS. Deiparae de Pertusia die Kirche 
S. Nicolai de Pertusia verliehen wurde, wird Rao als Zeuge genannt.1240 
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

220. Rogerius (1137)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: cappellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im April 1137 übertrug Heinrich von Paternò dem 
Mönch Johannes Amalfitanus die Kirche S. Leone di Mongibello zur Grün-
dung eines Klosters. Rogerius fungierte in der entsprechenden Urkunde als 
Zeuge. Ob er ein Kaplan Heinrichs war oder zu den Kaplänen Rogers II. zu 
rechnen ist, kann nicht geklärt werden.1241

1239 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 108–110 Nr. 83, hier S. 110: Rhaus presbyter et capellanus testis 
subscripsi crucem propria manu. 

1240 Vgl. ebd.: presbytero Raone Cappellano teste. 
1241 Vgl. Garufi , Aleramici, S. 74f. Nr. 5.
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Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

221. Johannes (1139)
Name/Beiname: Mit dem Namen Johannes sind in den süditalienischen Quel-
len zahlreiche Kapläne bezeichnet, deren genaue Identifizierung und Zuord-
nung oft problematisch ist, wenn außer dem Namen keine weiteren Anhalts-
punkte oder Hinweise zur Person überliefert sind.1242 Im Fall dieses Johannes 
kann nicht einmal zweifelsfrei ermittelt werden, ob er tatsächlich ein Kaplan 
Rogers II. war oder als Kaplan einer anderen Person bzw. Institution wirkte.1243 
Der sonst in den Quellen häufig vorkommender Zusatz regis oder Rogerii fehlt 
hier.
Bezeichnung: capellanus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Den einzigen Beleg zu Johannes liefert eine Urkunde 
Abt Hugos von SS. Trinità di Venosa, in der der Kaplan als Zeuge genannt 
wird.1244

Ämter: –
Standort/Mobilität: Die Urkunde verortet Johannes im kalabresischen Mam-
mola.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

222. Bisantius (1149)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: presbiter et cappellanus
Auch im Fall des Bisantius ist nicht zu bestimmen, ob er Kaplan Rogers II. war, 
da seine Bezeichnung als capellanus ohne weiteren Zusatz zu unspezifisch ist.
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –

1242 Vgl. zu dieser grundsätzlichen Problematik S. 22.
1243 Anders noch Geis , Hofkapelle, S. 291, Anm. 47.
1244 Vgl. Trinchera, Syllabus, S. 162 Nr. 121; Houben, Abtei, S. 346 Nr. 110. Zur Urkunde vgl. 

auch die Ausführungen zu R. Monachus (Nr. 12) und Goffridus (Nr. 15).
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Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: Im Testament eines Robert aus Terlizzi vom Sep-
tember 1149 wurde Bisantius als dessen geistlicher Vater mit drei ducales be-
dacht.1245 
Nähe zum Herrscher: –

223. Guillelmus (1159)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: capellanus canonicus
In den Urkunden Wilhelms I. lässt sich diese Bezeichnung kein weiteres Mal 
nachweisen. 
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: Im Januar 1159 verkaufte König Wilhelm I. Erzbi-
schof Robert von Messina ein Haus in Palermo, um ihm eine geeignete Un-
terkunft am Residenzort des Herrschers zu ermöglichen.1246 Unter den aufge-
führten benachbarten Grundstücksbesitzern wird Guillelmus als Eigentümer 
eines Hauses aufgeführt.1247 Ob er zu den Kaplänen Wilhelms I. gehörte, ist 
fraglich, da seine Bezeichnung als capellanus canonicus im Unterschied zum 
ebenfalls genannten Kaplan Simon begrifflich weder auf den Herrscher noch 
auf die Palermitaner Palastkapelle anspielt und auch aus dem Kontext der Ur-
kunde eine solche Verbindung nicht hervorgeht.
Nähe zum Herrscher: –

224. Robertus (1161)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: Tricaricensis episcopus de curia et familia nostra ad regimen eius-
dem ecclesie

1245 Vgl. CDBarese 3, ed. Carabal lese , S. 80f. Nr. 62: … tres ducales domno Bisantino presbitero 
et cappellano, meo spirituali patri …

1246 Vgl. DW I 25. Messinas Erhebung zum Erzbistum durch Anaklet II. war von Papst Inno-
zenz II. nicht anerkannt worden und in der Folgezeit daher umstritten. Erst im Jahr 1166 
bestätigte Papst Alexander III. Messinas Status als Erzbistum. Vgl. It. Pont. 10, S. 340 Nr. 26. 
Die ausdrückliche Bezeichnung Roberts als archiepiscopus könnte als bewusster Rückbezug 
Wilhelms I. auf diese Ansprüche gewertet werden. Vgl. dazu die Vorbemerkung zu DW I 25.

1247 Vgl. auch die Ausführungen zu Simon (Nr. 16).
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Robertus’ Bezeichnung findet sich in einer gefälschten Urkunde Wilhelms I. 
von 1161.1248 Da ihr mit großer Wahrscheinlichkeit eine Vorurkunde vorlag, 
könnte aus der Formulierung, wenn sie in dieser Form in der Vorurkunde ge-
standen hat, geschlossen werden, dass Robertus Hofkleriker Wilhelms I., viel-
leicht auch später Wilhelms II. gewesen ist. Ob er mit einem 1170 genannten 
Palermitaner Kanoniker identisch ist, muss offen bleiben.1249 Insgesamt ist sei-
ne Zugehörigkeit zur Hofkapelle daher eher fraglich als gesichert.
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Robertus wurde 1175/76 zum Bischof von Tricarico erhoben. Über 
seine Tätigkeiten ist verhältnismäßig wenig dokumentiert: 1177 ist er im Um-
feld der Hochzeit Wilhelms II. mit der englischen Königstochter Johanna be-
zeugt, 1179 besuchte er das Dritte Laterankonzil, 1183 wurde seine Kirche von 
Papst Lucius III. privilegiert, 1194 gab er eine lateinische Übersetzung der Vita 
des hl. Vitalis, Abt von Castronuovo, in Auftrag. Danach verliert sich seine 
Spur in den Quellen.1250

Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

225. Johannes (vor 1163)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: cappellanus
Herkunft: –
Familie: Im Nekrolog von S. Matteo in Salerno findet sich der Eintrag, dass die 
Mutter des Kaplans Johannes, Gemma, am 27. Januar 1163 verstarb.1251 Allein 
über diesen Hinweis ist der Kaplan bekannt. Ob er in Salerno ansässig war 
oder überhaupt zu den königlichen Kaplänen gerechnet werden kann, lässt sich 
daher nicht sagen.
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

1248 Vgl. DW I †31.
1249 Vgl. zu diesen Überlegungen die Vorbemerkung zu ebd.
1250 Vgl. Kamp, Kirche 2, S. 800.
1251 Vgl. Necrologio, ed. Garufi , S. 11.
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226. Dionisius (1170–1202)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: In den Quellen fehlt jegliche Bezeichnung des Dionisius, die ihn 
als Kaplan ausweisen würde. Lediglich seine amtsgebundenen Bezeichnungen 
als Bischof von Teramo (episcopus Aprutinus, episcopus ecclesiae Aprutinae) 
und Erzbischof von Amalfi (Amalphitanus archiepiscopus) werden verwen-
det, und auch seine Bezeichnung durch Ughelli als Guillielmi regis amicus ist 
singulär und über die Quellen nicht belegt.1252 Insofern ist eine Kaplanszuge-
hörigkeit des Dionisius eher fraglich, wenngleich die Forschung, allen voran 
Kamp, dies postuliert hat.1253 Der einzige Hinweis, der eine solche Annahme 
stärken könnte, liegt in den engen Beziehungen des Dionisius zum Kaplan und 
späteren Erzbischof Gualterius von Palermo, die sich in gemeinsamen Akti-
vitäten für den König artikulierten und durch weitere Quellen bestätigt wer-
den können.1254 Da Dionisius darüber hinaus aber keine weitere Anbindung 
an Palermo zuzuschreiben ist und sich Gualterius’ engeres Umfeld primär aus 
Familienangehörigen und weniger aus Personen zusammensetzte, die in der 
Hofkapelle nachzuweisen sind,1255 scheint wenig wahrscheinlich zu sein, dass 
Dionisius tatsächlich Kaplan war.
Herkunft: Umstritten ist, ob Dionisius aus Teramo oder aus Brindisi stamm-
te.1256

Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Um 1170 wurde Dionisius nach dem Tod seines Vorgängers Guido 
zum Bischof von Teramo gewählt.1257 Zwischen 1174 und 1176 erfolgte seine 
Wahl zum Erzbischof von Amalfi, die im Oktober 1176 schließlich von Ale-
xander III. bestätigt wurde.1258 Bis zu seinem Tod im Herbst 1202 ist Dionisius 

1252 Vgl. Ughel l i , Italia sacra 7, Sp. 205.
1253 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 392: „… Dionisius, der zuvor vermutlich Hofkaplan war …“. Schärfer 

dann bei dems. , Herkunft, S. 109: „[Es] wurden auch in stark traditionsbestimmten Kirchen 
wie Amalfi oder Teramo durch die Entsendung von Angehörigen der Hofkapelle [hier in der 
Fußnote Hinweis auf Dionisius] neue Bindungen an die politische Herrschaft geschaffen.“ 

1254 Vgl. Garufi , Documenti, S. 103–106 Nr. 45; Holtzmann, Normannenurkunden 1, S. 81f. 
Nr. 15; Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum, ed. Pel l iccia , S. 169: Dionisius qui 
fuit episcopus ecclesiae Aprutinae prefectus in omnibus et praeclarus in curia praedicti domini 
nostri regis et beatae memoriae domini Gualterii archiepiscopi Panhormitani. Vgl. dazu auch 
Palma, Storia, S. 185.

1255 Vgl. zur Familie des Gualterius das Biogramm Nr. 27. Als ein Beispiel für die Verbindungen zu 
weiteren Kaplänen vgl. Gualterius’ Schüler und königlichen Kaplan Petrus (Nr. 32), der später 
Elekt von Palermo wurde.

1256 Vgl. zur Diskussion Kamp, Kirche 3, S. 50, Anm. 11 u. S. 391, Anm. 8.
1257 Vgl. zur Datierungsfrage ebd., S. 50, insb. Anm. 9.
1258 Vgl. It. Pont. 8, S. 392 Nr. *19.
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in dieser Funktion nachweisbar.1259 Die Aufgaben, die Dionisius als Bischof von 
Teramo bzw. als Erzbischof von Amalfi übernahm, erstreckten sich auf die un-
terschiedlichsten Bereiche. So fungierte er als Zeuge in Urkunden, stellte selbst 
Privilegierungen oder Besitzbestätigungen aus, mit denen Privatpersonen, aber 
auch ansässige Klöster oder seine eigene Diözese gefördert wurden,1260 nahm 
im königlichen und päpstlichen Auftrag die Klärung von Streitfällen vor, betei-
ligte sich 1179 am Dritten Laterankonzil, führte 1192 im Auftrag Tankreds von 
Lecce die Verhandlungen mit dem Papst über das Konkordat von Gravina und 
initiierte Bauvorhaben an der Kathedralkirche von Amalfi.1261

Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: In seiner Zeit als Bischof von Teramo nahm Dionisius 
häufiger Aufgaben für Wilhelm II. wahr. Nach seiner Wahl zum Erzbischof 
von Amalfi lässt sich Dionisius am sizilischen Königshof jedoch nicht mehr 
nachweisen, erst unter Tankred von Lecce sowie später während der Regent-
schaft Innozenz’ III. rückte der Erzbischof wieder in das politische Umfeld des 
Königshofs.1262 Ob allein die Überlieferungslage als Erklärung für die Abwe-
senheit des Dionisius am Königshof dienen kann, muss offen bleiben.1263 

227. Petrus (1187–1189)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: Panormitanus canonicus
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Im März 1187 wurden die Gebeine der Ehefrauen Ro-
gers II., seiner Söhne, des Sohns von Roger Borsa und der Söhne Wilhelms I., 
die in der zur Cappella Palatina gehörenden Capella S. Mariae Magdalenae 
gelegen hatten, in die Kathedrale von Palermo transferiert. Die anlässlich dieses 
Vorgangs ausgestellte Urkunde des Erzbischof Gualterius von Palermo wurde 
von Petrus unterzeichnet.1264 Zwei Jahre später, 1189, begegnet ein Petrus Pa-
normitanus canonicus erneut in einer Urkunde des Gualterius als Zeuge, der 
wohl identisch mit dem erstgenannten sein dürfte.1265 Folgt man Pirri, so han-

1259 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 393.
1260 Vgl. z.B. CDAmalfitano, ed. Fi langieri  di  Candida,  S. 363–366 Nr. 194 u. S. 374–376 

Nr. 198.
1261 Vgl. zu diesen Tätigkeitsfeldern zusammenfassend Kamp, Kirche 3, S. 392f.
1262 Vgl. ebd., S. 392.
1263 Zwischen 1178 und 1180, 1184 und 1191 sowie 1194 und 1198 sind keine Quellennachrichten 

über Dionisius überliefert. Dazu auch ebd., S. 392, Anm. 15.
1264 Vgl. Mongitore, Bullae, S. 53–55; Garofalo, Tabularium, S. 39f. Nr. 17.
1265 Vgl. Mongitore, Bullae, S. 55–57.
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delt es sich bei Petrus um den zu dieser Zeit wirkenden Kantor der Cappella 
Palatina.1266 Ob diese Verbindung jedoch zutrifft, ist äußerst fraglich, da Pe-
trus in den genannten Urkunden lediglich als Kanoniker von Palermo genannt 
wird – Gualterius von Palermo bezieht sich in beiden Urkunden sogar explizit 
auf ‚seine‘ Kanoniker, die zur Unterschrift herangezogen wurden – und damit 
ein direkter Bezug zur Cappella Palatina fehlt.1267 Vielleicht ist Pirri an dieser 
Stelle eine Verwechslung unterlaufen, denn in der Urkunde von 1189 begegnet 
ein weiterer Kanoniker Petrus – jener Petrus, der zugleich Kaplan des Königs 
war und später zum Erzbischof von Palermo aufstieg.1268 In ihm könnte Pirri 
seinen Kantor der Cappella Palatina erblickt und so beide Personen gleich-
gesetzt haben. Dass die beiden jedoch nicht identisch sind, ist eindeutig, da 
neben der Unterschrift des Kaplans und späteren Palermitaner Erzbischofs Pe-
trus auch diejenige des Kanonikers Petrus angeführt wird.1269 Hinzu kommt, 
dass mit Jacobus 1187 das Kantorenamt der Palastkirche nachweislich besetzt 
war.1270 Daher ist eine Zugehörigkeit des Kanonikers Petrus zur Hofkapelle 
Wilhelms II. eher auszuschließen. 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Petrus ist nur in Palermo bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Petrus war als canonicus Panormitanus an der Dom-
kirche zu Palermo bepfründet. Über die Umstände der Pfründenvergabe wie 
über die Höhe der Einkünfte liegen keine Quellenzeugnisse vor.
Nähe zum Herrscher: –

228. Marcus Bray (1194)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: presbiter, capellanus
Herkunft: –
Familie: Der Beiname Bray, der eine Landschaft in der Normandie bezeichnet, 
könnte auf normannische Vorfahren schließen lassen, die möglicherweise im 
12. Jahrhundert in Süditalien einwanderten.1271 Da die vorliegenden Hinweise 
zu Marcus Bray jedoch ausschließlich auf unechtem Urkundenmaterial beru-

1266 Vgl. Pirr i , Capellae, Sp. 5.
1267 Vgl. Mongitore, Bullae, S. 53f.: … presens privilegium per manus Rodulfi Canonici nostri, 

tibi fieri, et bulla plumbea typario Panormitane Ecclesie fecimus consignari et manu nostra 
subscripsimus, Canonicorum etiam nostrorum subscriptione firmatum …

1268 Vgl. die Ausführungen zu Petrus (Nr. 32).
1269 Vgl. Mongitore, Bullae, S. 56: † Ego Petrus Panormitanus canonicus subscipsi. † Ego Petrus 

domini Regis cappellanus Panormitanus canonicus subscripsi. 
1270 Vgl. die Ausführungen zu Jacobus (Nr. 37).
1271 Vgl. zu diesem „cognomen toponomasticum“ Ménager, Additions, S. IV, 12.
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hen, das wahrscheinlich noch vor 1500 gefälscht wurde, könnte der Beiname 
auch eine fiktive Schöpfung der Fälscher sein.1272

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Die einzige Urkunde zu Marcus Bray verortet ihn in Tro-
ina.
Finanzielle Ausstattung: Gemäß der als unecht identifizierten Urkunde Hein-
richs VI. vom Dezember 1194 wurde Marcus Bray vom Kaiser als Kaplan in 
der Marienkirche zu Troina eingesetzt und bepfründet.1273

Nähe zum Herrscher: Über das Verhältnis des Kaplans zu Heinrich VI. las-
sen sich keine Auskünfte treffen. In der Urkunde selbst wird zwar von der 
Ehrbarkeit, der Bildung und den treuen Diensten des Marcus Bray gespro-
chen, doch können diese stereotypen Eigenschaften wie die auf diese Weise 
suggerierte Nähe zum Herrscher auch auf das Konto der Fälscher gehen.1274 Da 
keine weiteren Quellenzeugnisse zu diesem Kaplan vorliegen, muss sogar offen 
bleiben, ob in Marcus Bray überhaupt eine historische Person gesehen werden 
kann.1275 Das in der Urkunde angekündigte Mandat Heinrichs VI. lässt sich zu-
mindest ebenso wenig nachweisen wie eine echte Vorurkunde des Herrschers, 
die den Fälschern zur Verfügung gestanden haben könnte.1276 Die Motive, die 
im ausgehenden Mittelalter zur Fälschung einer solchen Kaplansprivilegierung 
führten, bleiben dabei ebenfalls unklar.

229. Calogerus de Messana (1194)
Name/Beiname: Als Namensvariante ist Caloferus bezeugt.1277

Bezeichnung: presbiter
Herkunft: De Messana dürfte als Beiname des Calogerus auf eine Herkunft 
aus Messina verweisen.
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –

1272 Vgl. zum gefälschten Urkundenmaterial bereits Kehr, Urkunden, S. 323f.; Clementi , Calen-
dar, S. 127 Nr. 31f.; Schal ler, Hofkapelle, S. 486. Der endgültige Nachweis für die Fälschung 
ist im Rahmen der Edition der Urkunden Heinrichs VI. erbracht worden. Zur normannischen 
Namensgebung in Süditalien allgemein vgl. Ménager, Inventaire.

1273 Vgl. RI IV,3, Nr. 386.
1274 Vgl. ebd.: Notum sit omnibus, quod honestas morum, laudabilis vita et doctrina non minus 

quam fidelia servitia presbiteri Marci Bray devoti fidelis nostri nos inducunt …
1275 Weniger vorsichtig Schal ler, Hofkapelle, S. 517, der Marcus Bray in seine Liste der staufi-

schen Hofkapläne aufgenommen hat.
1276 Vgl. RI IV,3, Nr. 385 u. 386: per alias nostras litteras tradimus in mandatis.
1277 Clementi , Calendar, S. 127 Nr. 32; RI IV,3, Nr. 386.
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Ämter: –
Standort/Mobilität: Die einzige Urkunde zu Calogerus de Messana verortet 
ihn in Troina.
Finanzielle Ausstattung: In der bereits erwähnten, gefälschten Urkunde Hein-
richs VI. für Marcus Bray wird Calogerus de Messana als dessen verstorbener 
Vorgänger in Bezug auf die zu verleihenden Kaplanei genannt.1278 Die in diesem 
Zusammenhang bereits diskutierten Fragen zur Historizität des Marcus Bray 
gelten in gleicher Weise auch für Calogerus, da auch für ihn keine weiteren 
Hinweise überliefert sind.1279

Nähe zum Herrscher: –

230. Johannes (1215)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: magister cappellanus
Ob Johannes zu den Kaplänen Friedrichs II. zu zählen ist, ist fraglich, da seine 
Bezeichnung als magister cappellanus für diese Zeit ungewöhnlich ist und ei-
nen direkten Bezug zur Gemeinschaft der Kapläne vermissen lässt.1280 Zudem 
verfügte Johannes über keine nachweisbaren Verbindungen zum Hof. Sollte 
er tatsächlich zu den Kaplänen Friedrichs II. zu rechnen sein, ist anzunehmen, 
dass er der Cappella Palatina angehörte, da die Urkunde, in der Johannes be-
zeugt ist, in Palermo ausgestellt wurde. Ob er dort allerdings über eine Lei-
tungsposition verfügte, wie Schaller grundsätzlich für die Bezeichnung magi-
ster capellanus angenommen hat, ist fraglich.1281

Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Johannes begegnet einzig in einer Privaturkunde von 
1215 als Zeuge.1282 
Ämter: –
Standort/Mobilität: Johannes ist nur in Palermo nachweisbar.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

1278 Vgl. RI IV,3, Nr. 386: Vacante igitur, ut ipse presbiter asserit, cappellania in ecclesia nostra dive 
Marie de castro Troyne ob decessum ab hac vita presbiteri Calogeri de Messana, qui, dum in 
humanis erat, illam possidebat, dicto presbitero Marco gratiose et benigne duximus conferen-
dam …

1279 Vgl. die Ausführungen zu Marcus Bray (Nr. 228).
1280 Lediglich Petrus de Moraldo (Nr. 64) wird 1213 ebenfalls mit dieser Bezeichnung belegt.
1281 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 502; vgl. auch oben S. 71–74.
1282 Vgl. Burgarel la , Pergamene, S. 68 Nr. 1.
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231. Gregorius Mustacius (1227–1252)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: Montis Regalis ecclesie canonicus, in Pactensi ecclesia electus
Herkunft: Gregorius Mustacius stammte aus Messina.1283

Familie: Die adlige Familie des Gregorius Mustacius war mit dem staufischen 
Kaiserhaus verbunden und stellte einige Beamte, die noch unter Manfred tä-
tig waren. Nach dem Tod des Königs galten einige der Familienangehörigen 
Karl I. von Anjou aufgrund dieser Verbindung als Hochverräter.1284

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: Gregorius Mustacius begegnet erstmals im Januar 
1227 als Zeuge in einer Privaturkunde, mit der Wilhelm, Kanoniker von Reg-
gio und Gerace, auf seine Zehntansprüche verzichtete, die er zuvor gegenüber 
der Äbtissin von S. Maria in Messina geäußert hatte.1285 
Ämter: Zwischen 1232 und 1233 beanspruchte Gregorius Mustacius eine Kan-
didatur für den Bischofsstuhl in Patti, der nach dem Tod des Paganus vakant 
geworden war.1286 Dort konnte er sich jedoch nicht gegenüber dem päpstlichen 
Subdiakon und Notar Pandulfus durchsetzen, der zwischen 1232 und 1235 
zum Bischof von Patti erhoben wurde.1287 
Standort/Mobilität: Gregorius ist in Messina, Monreale und Patti anzuneh-
men. 
Finanzielle Ausstattung: Für das Jahr 1227 ist Gregorius als Kanoniker von 
Monreale erwähnt, d. h. er muss zu diesem Zeitpunkt an der dortigen Kathe-
drale bepfründet gewesen sein. Wie lange er seine Einkünfte bezog, lässt sich 
nicht sagen, da seine Zugehörigkeit zum dortigen Domkapitel in den folgenden 
Quellen keine Erwähnung mehr findet. Konkretere Aussagen lassen sich aber 
über seine finanzielle Ausstattung in der Folgezeit treffen.
Wohl zum Ausgleich für die nicht vollzogene Weihe zum Bischof von Patti zog 
Friedrich II. das casale S. Lucia del Mela, das er 1208 dem Bistum vermacht hat-
te, ein und verlieh es Gregorius Mustacius, bevor der neue Bischof Pandulfus 
(1235–1244) dagegen intervenieren konnte.1288 Gregorius konnte seine Ansprü-

1283 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1087. 
1284 Vgl. ebd. mit weiteren Belegen; Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 39, Anm. 36, die darauf 

verweisen, dass sich die Familie in einen insulären Zweig (Messina) und einen festländischen 
Zweig (Salerno) aufteilte, Gregorius Mustacius aber nachweislich zum in Messina ansässigen 
Familienteil gehörte. Zusammenfassend zur familiären Herkunft des Gregorius vgl. auch Vo-
geler, Urkunden, S. 318.

1285 Vgl. Actes, ed. Ménager, S. 146–149 Nr. 19, hier S. 148f.
1286 Zur zeitlichen Rekonstruktion des Anspruchs auf den Bischofssitz vgl. Kamp, Kirche 3, 

S. 1087; Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 39f.
1287 Vgl. zu Pandulfus Kamp, Kirche 3, S. 1088–1095.
1288 Zu 1208 vgl. MGH DD F II 85; zur Verleihung des casale an Gregorius Mustacius vgl. die Zeu-

genaussagen in einer Inquisition über die Dörfer von S. Lucia und S. Filippo del Mela, die 1249 
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che auf das casale mehrere Jahre halten, bis Bischof Philipp von Patti 1249 beim 
kaiserlichen Großhofgericht eine Restitution des casale in den bischöflichen 
Besitz erwirkte. Gregorius wurde als Gegenleistung das casale Sinagra östlich 
von Patti übertragen.1289 1250 und 1252 versuchte Gregorius erneut, das casale 
S. Lucia zurückzugewinnen, musste aber schließlich alle Ansprüche auf dieses 
casale wie auch auf das von Sinagra fallen lassen. Als Entschädigung erhielt er 
ein jährliches Beneficium von sechzehn Goldunzen, das ihm der Bischof von 
Patti gewährte.1290

Die Verleihung des casale S. Lucia del Mela an Gregorius stand längere Zeit mit 
der Information in Zusammenhang, Gregorius sei Kaplan Friedrichs II. gewe-
sen. Sie geht auf eine bei Cupane überlieferte Nachricht des 18. Jahrhunderts 
zurück, die von der Verleihung des casale an einen namentlich nicht genannten 
cappellanus Friedrichs II. berichtet.1291 Sowohl Pirri als auch Carafa identifi-
zieren ihn mit Gregorius Mustacius, ohne dass die zeitgenössischen Quellen 
hierfür einen Beleg liefern.1292 Insbesondere in den Verhandlungen der 1240er 
und 1250er Jahre um die rechtmäßige Zugehörigkeit des casale wird an keiner 
Stelle darauf verwiesen, dass Gregorius Mustacius ein Kaplan Friedrichs II. 
gewesen war.
Nähe zum Herrscher: Die Beziehungen des Gregorius Mustacius zu Fried-
rich II. sind als ambivalent einzustufen. Auf der einen Seite scheint der Kaiser 
Gregorius als Bischofskandidaten wenn nicht direkt befürwortet, so doch zu-
mindest für die misslungene Bischofswahl entschädigt zu haben.1293 Auf der 
anderen Seite konnte Gregorius seine Ansprüche beim kaiserlichen Hofgericht 
nicht durchsetzen, mehr noch, nicht er, sondern sein Kontrahent Philipp von 
Patti ist in den entscheidenden Jahren 1247 bis 1250 am Hof nachweisbar.1294

durchgeführt wurde (Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 139–141 Nr. 7), und das Schreiben 
des Justitiars Riccardus de Montenigro von 1250 (HB 6,2, S. 801–805, hier S. 802).

1289 HB 6,2, S. 803f.
1290 Vgl. Girgensohn/Kamp, Urkunden, S. 148–151 Nr. 9. Zu den Ereignissen vgl. auch ebd., 

S. 88–91; Vogeler, Urkunden, S. 318f.
1291 Vgl. Cupane, Cappellania, S. 25: Olim oppidum S. Luciae, quod primum ad dioecesim Pac-

tensem pertinebat, cum Fridericus Imperator Rex Siciliae Majori suo Cappellano eam donasset, 
ejus jurisdictioni obnoxia evasit. Vgl. dazu auch Schal ler, Hofkapelle, S. 514.

1292 Vgl. Pirr i , Sicilia Sacra 2, S. 1335 u. 1347; Carafa , Capella, S. 433. Im Urteil des Großhofge-
richts wird Gregorius ausschließlich als dominus bezeichnet oder bei seinem Namen genannt; 
in der genannten Privaturkunde von 1227 wird er als Kanoniker von Monreale bezeichnet, so 
dass auch hier kein Hinweis auf eine Kaplanszugehörigkeit zu finden ist. Vgl. HB 6,2, S. 801–
805; Actes, ed. Ménager, S. 148f. Nr. 19; Kamp, Kirche 3, S. 1088: „Als Hofkaplan ist er 
[Gregorius] jedoch ebenso wenig bezeugt wie als cappellanus maior der Hofkapelle.“

1293 Vorsichtig in dieser Frage Kamp, Kirche 3, S. 1087; deutlicher Vogeler, Urkunden, S. 318, 
der Gregorius für einen kaiserlichen Kandidaten hält.

1294 Vgl. Vogeler, Urkunden, S. 319.
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232. Matheus (vor 1230)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: abbas
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: –
Finanzielle Ausstattung: Friedrich II. hatte Matheus die Kirche S. Angelo 
de Monte Aureo verliehen, weil er ihre Zugehörigkeit zu seinen Regalien für 
erwiesen ansah, musste diese Entscheidung dann aber wieder rückgängig ma-
chen, da Bischof Palmerius von Castellammare di Stabia seine Ansprüche auf 
die Kirche geltend machen konnte. Ein Hofgerichtsurteil von 1230 bestätigte 
die Zugehörigkeit der Kirche zum Bistum.1295 Ob Matheus daher als Kaplan 
Friedrichs II. zu bezeichnen ist, ist äußerst fraglich, zumal ein sicherer Hinweis 
auf die Zugehörigkeit der Kirche zur Hofkirche S. Petri ad curtem erst für die 
Zeit Manfreds zu finden ist.1296

Nähe zum Herrscher: –

233. Robertus de Geracio (vor 1234–1240)
Name/Beiname: Robertus’ Beiname kann entweder seiner Zugehörigkeit zur 
Kapelle des Kastells von Gerace (Sizilien) geschuldet oder auf seine dortige 
Herkunft zurückzuführen sein.
Bezeichnung: presbyter
Herkunft: s. Name/Beiname
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: –
Standort/Mobilität: Die dürftigen Quellenzeugnisse zu Robertus erlauben 
letztlich keine Rekonstruktion seiner Aufenthalte und Standorte. So lässt sich 
noch nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob sich der Kaplan tatsächlich in der 
Kapelle von Gerace als dem Ort seiner Bepfründung aufhielt. 
Finanzielle Ausstattung: Robertus war vor 1240 Inhaber der Kapelle von 
Gerace. Dies geht aus einer Urkunde Friedrichs II. vom März 1240 hervor, mit 
der Nicolaus Sichus als Nachfolger des Robertus eingesetzt wurde, da dieser 

1295 Vgl. Milante, De Stabiis, S. 119–122; RI V,1,1, Nr. 1264f., 1811a, 1833.
1296 Vgl. dazu die Bemerkungen zu Gualterius Ioncata (Nr. 145).
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zuvor verstorben war.1297 Als Kaplan ist Robertus nicht anzusehen, denn er 
wird in der genannten Urkunde lediglich als presbyter, nicht aber als Kaplan 
bezeichnet. Hinzu kommt, dass nicht der Kaiser – wie dies bei der Bepfrün-
dung an einer Hofkirche üblich gewesen wäre und im Fall des Nicolaus Sichus 
auch umgesetzt wurde –, sondern Graf Aldoin von Ischia Maggiore, in dessen 
Herrschaftsgebiet Gerace lag, die Pfründeneinsetzung des Robertus in Gerace 
vorgenommen hatte. Eine Verbindung der Kapelle zur Cappella Palatina be-
ruht außerdem einzig darauf, dass Nicolaus Sichus, zu diesem Zeitpunkt be-
reits Kaplan, in der Nachfolge des Robertus die Kapelle als Pfründe erhielt. 
Hinweise, dass die Kapelle eigenständige Hofkirche war oder wie die Kirche 
S. Maria dell’Ammiraglio der Cappella Palatina unterstellt war, finden sich 
demnach nicht.1298 Zeitlich muss die Bepfründung des Robertus vor November 
1234 erfolgt sein, da Aldoin nach 1234 nicht mehr nachweisbar ist und sein Te-
stament, zu dessen Vollstrecker er Erzbischof Berard von Palermo bestimmte, 
zu diesem Zeitpunkt ausgefertigt wurde.1299

Nähe zum Herrscher: –

234. Sanson (1237–1248)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: presbiter, magister cappellanus panormitanus, epitropus
Herkunft: –
Familie: Sanson wird im Testament des Parisius als dessen Bruder ausgewiesen. 
Damit war er auch mit Johannes Longus und dessen Nachkommen, zu denen 
Bartholomeus und Matheus sowie Nicolaus Longus gehört haben dürften, ver-
wandt.1300

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: In Parisius’ Testament von 1237 wurde Sanson als ei-
ner der Testamentsvollstrecker eingesetzt.1301 Seine Bezeichnung als magister 
cappellanus panormitanus dürfte in diesem Zusammenhang nicht auf eine Zu-
gehörigkeit zur Cappella Palatina verweisen, sondern sich auf Verbindungen 

1297 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 55 Nr. 41: … quam idem dictus Nicolaus clericus vacare as-
seruit ex obitu Presbyteri Roberi de Geracio, qui ex concessione quondam Comitis Aldoyni 
tunc Domini ejusdem Castri tenebat … Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Nicolaus Sichus 
(Nr. 115). 

1298 Vgl. die Ausführungen zu Nicolaus Sichus (Nr. 115). Anders Schal ler, Hofkapelle, S. 488, der 
die Kapelle der Burg von Gerace als eigenständige Hofkirche wertet.

1299 Vgl. zum Testament des Aldoin von Ischia Maggiore Kamp, Kirche 3, S. 1133.
1300 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 54f. Nr. 40; vgl. auch die Biogramme zu Parisius (Nr. 59) u. 

Bartholomeus Longus (Nr. 90).
1301 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 54f. Nr. 40.
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zum Palermitaner Domkapitel beziehen.1302 Dieser Befund deckt sich auch 
mit dem zweiten Quellenzeugnis zu Sanson. Im Feburar 1248 wurde er als 
epitropus eines Testaments genannt, mit dem Cristodula, die Witwe des Mat-
heus, vicecomes von Palermo, unter anderem die dortige erzbischöfliche Kir-
che bedachte.1303 Auch hier wird Sanson als Panormitanae ecclesiae magister 
cappellanus bezeichnet, und es lässt sich kein Hinweis auf eine Beziehung San-
sons zur Cappella Palatina aus dem Kontext des Dokuments ablesen. Insofern 
dürfte Sanson als Kaplan Friedrichs II. auszuschließen sein, wenngleich seine 
Bezeichnung als magister capellanus in Bezug auf die erzbischöfliche Kirche 
von Palermo ungewöhnlich bleibt.
Ämter: –
Standort/Mobilität: Sanson ist nur in Palermo bezeugt.
Finanzielle Ausstattung: Im Testament seines Bruders wurde Sanson mit 
zwanzig Tarenen finanziell bedacht.1304

Nähe zum Herrscher: –

235. Lando de Anagnia (vor 1239, 1254)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: rector ecclesie Sancti Primiano Lesinensis
Herkunft: s. Familie
Familie: Lando war der Neffe des gleichnamigen Erzbischofs von Messina, 
der 1232 von seinem bisherigen Erzbischofssitz in Reggio Calabria mit päpst-
licher Zustimmung auf die Insel transferiert worden war.1305 Beide stammten 
aus einer ritterlichen Familie, die in Anagni ansässig war. Zu ihr gehörte auch 
ein miles Anagninus namens Andreas, der 1243 bezeugt ist, und vielleicht auch 
Nicolaus de Anagnia, der nach 1232 als Kantor des Messineser Domkapitels 
tätig wurde.1306

Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –

1302 Vgl. dazu auch Kamp, Kirche 3, S. 1128. Vergleicht man Sansons Bezeichnung mit den Be-
zeichnungen der Kapläne Friedrichs II. im Testament des Parisius, die als imperialis cappel-
lae panormitanus clerici oder als imperialis cappelle canonici bezeichnet werden, so fällt sie 
deutlich aus diesem üblichen Rahmen, da kein direkter, d. h. räumlicher Bezug zur Cappella 
Palatina hergestellt wird.

1303 Vgl. Morti l laro, Opere, S. 410–413 Nr. 40.
1304 Vgl. Garofalo, Tabularium, S. 55 Nr. 40.
1305 Vgl. Vendola, Documenti, S. 231f. Nr. 298: Landoni rectori ecclesie S. Primiani Lesinensis 

nepoti bone memorie archiepiscopi Messanensis. Vgl. zum Erzbischof auch Kamp, Kirche 2, 
S. 926–930 u. 3, S. 1024–1028.

1306 Die Überlegung Ughellis, eine adlige Herkunft der Familie anzunehmen, lässt sich nicht veri-
fizieren. Vgl. Ughel l i , Italia sacra 9, Sp. 326; kritisch Kamp, Kirche 2, S. 927 u. 3, S. 1024.
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Ämter: Als Rektor der Kirche S. Primiano in Lesina ist Lando zunächst nur 
indirekt zu erschließen. Aus einem Schreiben Papst Innozenz’ IV. vom Sep-
tember 1254 geht hervor, dass er dieses Amt zu Lebzeiten Friedrichs II. ver-
sehen hatte, bis ihm die Kirche entzogen und anderen, nicht näher genannten 
Klerikern übertragen worden war. Nachdem Konrad IV., der diese Übertra-
gung offenbar bestätigt hatte, im Mai 1254 verstorben war, erwirkte Lando bei 
Innozenz IV., dass seine Ansprüche auf die Kirche restituiert wurden.1307 Der 
Hintergrund des unter Friedrich II. vollzogenen Entzugs der Kirche wird im 
päpstlichen Bestätigungsschreiben nur angedeutet. Hier ist von einer Zeit der 
Zwietracht zwischen der Kirche und Friedrich II. die Rede, die zeitlich nicht 
näher eingeordnet wird.1308 Damit wurde wohl auf den päpstlich-kaiserlichen 
Konflikt der späten 1230er Jahre angespielt, der dazu führte, dass Friedrich II. 
im Juni 1239 zur Kontrolle des Königreichs Sizilien und zur Festigung seiner 
Herrschaft einige Bestimmungen erließ, die u. a. verfügten, dass jenen Kleri-
kern, die nicht aus dem Regnum stammten, ihre Besitzungen und Pfründe, die 
sie im Reich besaßen, entzogen werden sollten.1309 Da Lando aus Anagni, also 
einer Stadt außerhalb des Königreichs Sizilien, kam, ist es wahrscheinlich, dass 
er von dieser Maßnahme Friedrichs II. betroffen war und darauf bei seiner 
Anfrage vor dem Papst angespielt wurde.1310

S. Primiano in Lesina ist erst in der Anjouzeit als Hofkirche nachweisbar. Es 
lassen sich keine Hinweise in den Quellen finden, dass dieser Status bereits für 
die staufische Zeit gegolten hat, denn die These, dass bereits unter Friedrich II. 
Decimen zur finanziellen Ausstattung an die Kirche gezahlt wurden, ist eine 
Übertragung der Verhältnisse aus der späteren angevinischen Zeit.1311 Insofern 
kann Lando auch nicht als Kaplan gewertet werden. 
Standort/Mobilität: Zur Wiedererlangung seiner Ansprüche auf die Kirche 
S. Primiano in Lesina nahm Lando eine Audienz bei Innozenz IV. in Anagni 
wahr.1312 Als weiterer Aufenthaltsort ist Lesina anzunehmen, wenngleich über 
die dortige Residenzbindung des Lando nichts überliefert ist.
Finanzielle Ausstattung: –

1307 Vgl. Vendola, Documenti, S. 231f. Nr. 298; Reg. Inn. IV, Nr. 8017.
1308 Vgl. Vendola, Documenti, S. 231f. Nr. 298: … usque ad tempus discordie orte inter ecclesiam 

et quondam Fredericum olim Romanorum imperatorum …
1309 Vgl. Richard von San Germano, Chronik, ed. Garufi , S. 200, der die Bestimmungen 

vom Juni 1239 überliefert: Eo tempore subscripta capitula edita sunt in Regno, que pro parte 
imperali obseruari iubentur … Item illorum clericorum, qui de Regno non sunt, bona et bene-
ficia que habeant in Regno infiscanda sunt. Zum Kontext der Bestimmungen vgl. Stürner, 
Friedrich II. 2, S. 254f., 482.

1310 Vgl. auch Kamp, Kirche 3, S. 1025, Anm. 119.
1311 Vgl. ebd. 1, S. 271, Anm. 5, der allerdings daraus keine Konsequenzen für die Einschätzung 

S. Primianos als Hofkirche zieht; Toomaspoeg, Decimae, S. 493f.
1312 Vgl. Vendola, Documenti, S. 231f. Nr. 298; Reg. Inn. IV, Nr. 8017.
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Nähe zum Herrscher: Abgesehen von der Maßnahme Friedrichs II., Lando 
von seinem Rektorenamt abzuziehen, ist weder etwas zu ihrem vorherigen 
noch zum nachfolgenden Verhältnis bekannt. Die Tatsache aber, dass Lando 
erst nach dem Tod Konrads IV. beim Papst eine Rehabilitierung erreichen 
konnte, spricht dafür, dass das Verhältnis dauerhaft getrübt war. Ganz anders 
gestaltete sich dagegen das Verhältnis Friedrichs II. zu Landos Onkel, dem Erz-
bischof Lando von Messina, der trotz seiner immer wieder belegten Versuche, 
den Kaiser zur Aussöhnung mit dem Papst zu bewegen, mit Friedrich II. in 
gutem Einvernehmen stand.1313 Dies zeigt nicht nur, dass die Bestimmungen 
vom Juni 1239 im Fall des Erzbischofs von Messina nicht angewendet wurden, 
sondern auch, dass der Kaiser offenbar eine differenzierte Haltung zu mehre-
ren Mitgliedern einer Familie einnehmen konnte.1314 Ob weitere Differenzen 
zwischen Friedrich II. und Lando von S. Primiano in Lesina seine Absetzung 
als Rektor beförderten, lässt sich nicht ermitteln.

236. Johannes de Vinea (1240–1249)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: decanus Capuanus, magister, civis Capue, fidelis noster, schola-
rius, notarius
Johannes de Vinea wird in keiner Quelle als Kaplan Friedrichs II. ausgewiesen. 
Diese fehlende Bezeichnung allein liefert noch keinen Hinweis darauf, dass Jo-
hannes tatsächlich nicht zum Kreis der Kapläne zu zählen ist, da eine Zugehö-
rigkeit auch aus dem Kontext der Quellen erschlossen werden kann, ohne dass 
der Terminus capellanus explizit angeführt wird. So hat Schaller aus einer An-
weisung Friedrichs II. an den Justitiar des Prinzipats Thomas de Montenigro 
vom Februar 1240 geschlossen, Johannes de Vinea sei „im Besitz der Kirche 
S. Petri ad curtem in Salerno“ gewesen und ihn daraufhin zum Kreis der Kaplä-
ne Friedrichs II. gerechnet.1315 Schaller bezog sich dabei auf den entsprechenden 
Eintrag in den Regesta imperii, in dem es heißt, Friedrich II. habe den Justitiar 
angewiesen, „das entfremdete gut seiner capelle Sti Petri ad Curtem, welche aus 
fiscalgütern dotirt sei und welche er dem Johann de Vinea bürger von Capua 
(bruderssohn des Petrus) verliehen habe, an dieselbe zurückzubringen.“1316 Im 
Mandat selbst, das im Registerfragment von 1239/40 überliefert ist, ist dage-
gen zu lesen, dass der Kaiser seinen Justitiar lediglich nach dem Bericht des 
Johannes de Vinea anwies, die Restitution der Güter vorzunehmen, dass diese 
aber direkt an die Hofkirche zurückerstattet wurden, ohne dass Johannes in 

1313 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1027f.
1314 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Johannes de Vinea (Nr. 236) und zu Thomas de Vinea 

(Nr. 113).
1315 Vgl. Schal ler, Hofkapelle, S. 517.
1316 Vgl. RI V,1,1, Nr. 2778.
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irgendeiner Form davon profitierte hätte.1317 Ob man nun allein aus der offen-
bar erfolgreichen Fürsprache zugunsten der Peterskirche Besitzansprüche des 
Johannes de Vinea ableiten kann, die auf eine Zugehörigkeit zur Hofkirche 
und damit zur Gemeinschaft der Kapläne Friedrichs II. hinweisen würden, ist 
fraglich. Bedenkt man, dass Johannes’ Vater Thomas de Vinea als Kaplan an der 
Salernitaner Hofkirche wirkte und Petrus de Vinea zu den engsten Vertrauten 
Friedrichs II. gehörte,1318 so könnte sich Johannes auch aufgrund der familiären 
Verbindungen beim Kaiser für eine Restitution der Güter eingesetzt haben. In-
sofern dürfte der Status als Kaplan bei Johannes de Vinea eher auszuschließen 
als anzunehmen sein, zumal keine weiteren Quellenzeugnisse vorliegen, die 
eine solche Zuordnung stützen könnten.
Herkunft: Johannes stammte wie die übrigen Mitglieder seiner Familie aus 
Capua. Darauf verweist auch seine Bezeichnung als civis Capue.1319

Familie: Als Neffe des kaiserlichen Logotheten Petrus de Vinea stammte Jo-
hannes aus einer angesehenen und Friedrich II. eng verbundenen Familie. Ne-
ben seinem Vater Thomas de Vinea sind aus der Familie sein Großvater Angelus 
und seine namentlich unbekannte Großmutter, eine namentlich nicht bekannte 
Tante und zwei Verwandte namens Thaddeus und Taffurus bekannt.1320

Studium/Bildung: Der magister-Titel des Johannes de Vinea kann als Hinweis 
auf ein Studium gedeutet werden. 1243 ist er als scholarius in Paris nachweisbar, 
so dass davon auszugehen ist, das Johannes dort zumindest für eine gewisse 
Zeit Theologie studierte.1321 Einfluss auf seine Bildung nahm wohl auch sein 
Onkel Petrus de Vinea, als dessen Schüler sich Johannes selbst in einem Kon-
dolenzsschreiben anlässlich des Todes eines Kanzleikollegen ausgibt.1322 Petrus 
de Vinea scheint Johannes auch das Studium in Paris und eine finanzielle Un-

1317 Vgl. Registro 2, ed. Carbonett i  Vendittel l i , S. 517 Nr. 544: Eodem die ibidem, de eodem 
mandato scripsit idem ad Th(omasium) de Montenigro iustitiarium Principatus. Insinuante 
Iohanne de Vinea [cive] Capue fideli nostro nostra serenitas intellexit quod multa de bonis 
cappelle nostre Sancti Petri ad Curtem quam specialem reputamus inter capellas alias regni 
nostri et eam de nostre sibi contulimus gratia maiestatis, pro malitia temporis retroacti et ob 
negligentiam eorum, qui [ca]pellam ipsam hactenus tenuerunt, a tempore regis Guillelmi se-
cundi consobrini nostri felicis me[m]orie usque ad hec felicia nostra tempora occupata [sunt], 
locata, alienata illicite ac distracta, in preiudicium iam dicte cappelle nostre et non modicam 
lesionem …

1318 Vgl. dazu die Ausführungen zu Thomas de Vinea (Nr. 113).
1319 Vgl. Registro 2, ed. Carbonett i  Vendittel l i , S. 517 Nr. 544.
1320 Vgl. dazu die Belege bei Thomas de Vinea (Nr. 113).
1321 Vgl. Calendar of the Patent Rolls 3, S. 390; Kölzer, Sizilische Kanzlei, S. 551. Ungewöhnlich 

ist, dass Johannes de Vinea nur kurze Zeit in Paris nachzuweisen ist, da er noch im April 1243 
in kaiserlichem Auftrag unterwegs war und bereits 1244 als Dekan von Capua bezeugt ist. 
Demnach scheint er seinen magister-Titel in einem verkürzten Verfahren erworben zu haben.

1322 Vgl. Huil lard-Bréholles , Vie, S. 334f. Nr. 34; Schal ler, Kanzlei 1, S. 268.
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terstützung durch den englischen König Heinrich III. vermittelt zu haben.1323 
Ob Johannes vor seinem Paris-Aufenthalt in der kaiserlichen Kanzlei bereits 
erste Erfahrungen sammelte,1324 lässt sich nicht belegen, da er erst im August 
1248 als Kanzleinotar bezeugt ist.
Aufgaben/Tätigkeiten: 1243 schickte Friedrich II. Johannes als Boten nach 
Verona, wie seine Aufforderung an die Stadt Mantua, Johannes ungehindert 
durchreisen zu lassen, bezeugt.1325 Welchen Auftrag er dort auszuführen hatte, 
ist nicht bekannt. In kaiserlichem Dienst begegnet Johannes de Vinea danach 
erst wieder 1248 und 1249, als er vier Urkunden Friedrichs II. als Notar aus-
stellte. Hier wirkte er gemeinsam mit seinem Onkel Petrus de Vinea, der als 
Datar fungierte.1326

Ämter: Zwischen 1244 und 1248 war Johannes de Vinea Dekan von Capua.1327 
Im Oktober 1248 versuchte er, das Amt des Dompropstes an der Kathedrale in 
Atina zu beanspruchen, scheiterte jedoch am Widerstand Innozenz’ IV. Dass 
Johannes im päpstlichen Schreiben lediglich als Neffe des Petrus de Vinea, 
nicht aber als Dekan von Capua ausgewiesen wird,1328 könnte bei aller Vorsicht 
aufgrund schwankender Quellenbezeichnungen darauf hindeuten, dass seine 
dortige Tätigkeit zu diesem Zeitpunkt beendet war. Sollte diese Überlegung 
zutreffen, so liegen die Gründe dafür im Dunkeln.
Standort/Mobilität: Johannes’ Tätigkeiten, nicht zuletzt als Notar der Kanzlei 
Friedrichs II., und seine Ämter führten ihn nach Capua, Verona, Paris, Casale 
und Vercelli.1329

Finanzielle Ausstattung: Johannes de Vinea verfügte über unterschiedliche 
Einkünfte. Vom englischen Königshof erhielt er seit 1243 regelmäßige Geld-
zahlungen, die im Kontext der Bemühungen Heinrichs III. zu verstehen sind, 
die Gunst Friedrichs II. in diesen Jahren durch Förderung seiner Vertrauten 

1323 Dazu Kantorowicz, Petrus de Vinea, S. 63f.
1324 Ebd., S. 63. 
1325 Vgl. HB 6,1, S. 82.
1326 Vgl. Acta 1, ed. Winkelmann, S. 349 Nr. 403; Acta, ed. Böhmer, S. 276f. Nr. 313; HB 6,2, 

S. 669f.; Acta 1, ed. Winkelmann, S. 359f. Nr. 416. Schal ler, Kanzlei 1, S. 268, ist davon aus-
gegangen, dass Johannes de Vinea bereits im Oktober 1240 zur Kanzlei Friedrichs II. gehörte, 
da ihn eine Privaturkunde als kaiserlicher Notar nenne. Die Urkunde verzeichnet tatsächlich 
einen magister Iohannes domini Imperatoris notarius, doch kann dieser nicht mit Johannes de 
Vinea identisch sein, da als Vater des Notars ein gewisser Palmerius angegeben wird, Johannes 
de Vinea aber nachweislich der Sohn des Thomas de Vinea war bzw. kein Angehöriger der 
Familie de Vinea mit Namen Palmerius bekannt ist. Vgl. Pergamene Capua, ed. Mazzoleni , 
S. 140–142 Nr. 68, hier S. 140.

1327 Dies erschließt sich aus den Anweisungen des englischen Königs zur Zahlung eines regelmäßigen 
Einkommens an Johannes, die ihn als Dekan von Capua ausweisen. Vgl. S. 556, Anm. 1330.

1328 Vgl. MGH Epp. saec. XIII 2, ed. Rodenberg, S. 424 Nr. 598: … I[ohannes], iudicis Petri de 
Vinea nepote …

1329 Vgl. oben Anm. 1325f.
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zu gewinnen.1330 Dies würde auch erklären, warum der englische König die 
Zahlungen an Johannes de Vinea nach dem Sturz seines Onkels Petrus de Vinea 
offenbar einstellte und – ähnlich wie der Kaiser selbst – die Familie nicht weiter 
begünstigte.1331 Darüber hinaus verfügte Johannes über teilweise umstrittene 
Einkünfte aus Pfründen in der Terra di Lavoro, die ihm von Innozenz IV. im 
April 1249 entzogen wurden.1332 
Nähe zum Herrscher: Im Vergleich zu Petrus de Vinea gestalteten sich die 
Beziehungen zwischen Johannes de Vinea und Friedrich II. weniger intensiv, 
doch zeigen die Boten- und Notarstätigkeit, dass er zu Aufgaben im engsten 
herrscherlichen Umfeld herangezogen wurde, auch wenn er wahrscheinlich 
nicht Kaplan des Herrschers war. Vom Zeitpunkt an, als Petrus de Vinea im 
Januar 1249 des Hochverrats und der Bestechlichkeit angeklagt und vom Kai-
ser für schuldig befunden wurde,1333 ist Johannes nicht mehr im Umfeld Fried-
richs II. nachweisbar. Anders als bei Thomas de Vinea ist daher nicht bekannt, 
wie sich die Verurteilung und der Selbstmord des Onkels auf Johannes’ Ver-
hältnis zu Friedrich II. auswirkten. Die Koinzidenz von kaiserlichem Vorge-
hen gegen Petrus de Vinea und abruptem Schweigen der Quellen in Hinblick 
auf Johannes de Vinea dürfte aber darauf hindeuten, dass dieser in der Gunst 
Friedrichs II. schlagartig gesunken war und deshalb nicht mehr in den Quellen 
Erwähnung findet. 

237. Johannes (1240–1254?)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: capellanus, procurator
Herkunft: –
Familie: –

1330 Vgl. Kantorowicz, Petrus de Vinea, S. 64. Die Zahlungsanweisungen in Höhe von 20 Mark 
sind für folgende Termine nachweisbar: August 1243 (vgl. Calendar of the Patent Rolls 3, 
S. 390), Januar 1244 (vgl. ebd., S. 415; Calendar of the Liberate Rolls 2, S. 209), November 
1244 (vgl. ebd., S. 277), Mai 1245 (vgl. ebd., S. 302), November 1246 (vgl. Calendar of the Li-
berate Rolls 3, S. 94) u. August 1248 (vgl. Calendar of the Patent Rolls 4, S. 26). Unklar ist die 
Bedeutung des Hinweises im Rahmen der Zahlungsanweisung vom November 1246, Johannes 
de Vinea erhalte seine jährlichen Einkünfte im dreißigsten Jahr. Dies würde bedeuten, dass er 
erstmals 1216, d. h. noch unter Johann Ohneland, mit der regelmäßigen Auszahlung von 20 
Mark bedacht wurde, wofür es jedoch keinen Anhaltspunkt gibt.

1331 Ähnlich Kantorowicz, Petrus de Vinea, S. 66.
1332 Vgl. MGH Epp. saec. XIII 2, ed. Rodenberg, S. 486 Nr. 680; Schal ler, Hofkapelle, S. 517. 

Auch wenn der Entzug der Pfründen mit dem kaiserlichen Vorgehen gegen Petrus de Vinea 
und seine Familie, vor allem mit dem Einzug der Capuaner Besitzungen, zeitlich zusammen-
fällt, hängt das päpstliche Vorgehen in der Sache nicht mit dem kaiserlichen zusammen. Inno-
zenz IV. war allein an der Frage des rechtmäßigen Erwerbs dieser Güter interessiert, nicht an 
einem Vorgehen gegen den Neffen des in Ungnade gefallenen Petrus de Vinea.

1333 Vgl. dazu Stürner, Friedrich II. 2, S. 577–580.
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Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: Johannes wirkte zwischen 1240 und 1245 als procurator des vakanten 
Bistums Mazara. Auch nach der Einsetzung des Benevenutus als neuem Bischof 
scheint er dieses Amt weiter ausgeführt zu haben.1334 Fraglich ist allerdings, ob 
Johannes als herrscherlicher Kaplan agierte oder als Mitglied des Kapitels von 
Mazara zu verorten ist.
Standort/Mobilität: Johannes’ Aktionsradius ist anhand der Quellen auf Ma-
zara zu beschränken.
Finanzielle Ausstattung: –
Nähe zum Herrscher: –

238. Alexander de Frescarosa de Capua (1252–1259)
Name/Beiname: s. Familie
Bezeichnung: magister, archidiaconus Capuanus, Theatinus electus
Herkunft: s. Familie
Familie: Alexanders Familie stammte aus dem Capuaner Stadtadel. Sein Bru-
der Johannes de Capua1335 wirkte als päpstlicher Notar und zählte zu den ein-
flussreichsten Kurialen seiner Zeit. Ein weiterer Bruder namens Rao war iudex 
in Capua und in den Jahren 1247/48 als kaiserlicher Notar tätig. Nach dem 
Tod Friedrichs II. wechselte Rao auf die päpstliche Seite und ließ seine Söhne 
1267 von Karl I. von Anjou belehnen. Der Familienname de Frescarosa bzw. de 
Fliscarosa ist seitdem bezeugt.1336

Studium/Bildung: Es ist möglich, dass der magister-Titel, den Alexander 
führte, wie bei seinen Brüdern auf ein Studium hindeutet, wenngleich Studien-
ort und Studiendauer unbekannt sind.1337

Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: s. finanzielle Ausstattung
Standort/Mobilität: Sicher bezeugt ist Alexander als Elekt in Chieti und am 
Hof Manfreds in Foggia. Darüber hinaus dürfte er in Capua als dem Heimatort 
seiner Familie anzutreffen gewesen sein. Ob er zudem in Salerno anwesend 
war, lässt sich nicht sagen, da die Verleihung des Kanonikats, nicht aber eine 
dortige Präsenz überliefert ist. 
Finanzielle Ausstattung: Alexanders Zugehörigkeit zum Kreis der Kapläne 
ist höchst unwahrscheinlich. Er verfügte zwar über ein Kanonikat in Salerno 

1334 Vgl. Kamp, Kirche 3, S. 1177, Anm. 40.
1335 Vgl. das Schreiben von Papst Innozenz IV. vom September 1252: … magistro Alexandro tunc 

archidiacono Capuano fratre dil. fil. magistri Iohannis de Capua notarii nostri … Nachlass 
Kamp, Karteikasten I.12.1.

1336 Vgl. Kamp, Kirche 1, S. 11f.
1337 Vgl. ebd., S. 12, der ein Studium Alexanders als gegeben ansieht.
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und an weiteren Kirchen, die zur Hofkirche von Salerno gehörten, doch wa-
ren ihm diese 1252 bzw. 1254 nicht durch Konrad IV., sondern durch Papst 
Innozenz IV. verliehen worden.1338 Als Kaplan des Königs wird er an keiner 
Stelle erwähnt, vielmehr ist er in dieser Zeit – wie sein Bruder Rao – als Papst-
anhänger anzusehen, da ihn Innozenz IV. nicht nur begüterte, sondern 1252 
auch zum Bischof von Chieti ernannte.1339 Selbst als Alexander Manfred 1259 
schließlich anerkannte und am königlichen Hof anwesend war,1340 lässt sich 
kein Hinweis dafür finden, dass der Elekt in den Kreis der Kapläne aufgenom-
men worden wäre. Insofern liegt mit Alexander der spannende Fall vor, dass 
eine Pfründe aus dem Umfeld der Hofkirche von Salerno vergeben werden 
konnte, ohne dass deren Inhaber als Kaplan zu bezeichnen ist.
Nähe zum Herrscher: Abgesehen von der Begegnung zwischen Alexander 
und Manfred am Hof in Foggia sind keine direkten Kontakte zwischen dem 
Elekten und dem König bekannt.

239. Andreas de Ducenta (1252–1267?)
Name/Beiname: –
Bezeichnung: canonicus Capuanus, subdiaconus et capellanus noster [i. e. pape], 
custos et rector ecclesie Sanctorum Apostolorum
Herkunft: –
Familie: –
Studium/Bildung: –
Aufgaben/Tätigkeiten: –
Ämter: s. finanzielle Ausstattung
Standort/Mobilität: Als Kanoniker und Rektor der Apostelkirche zu Capua 
ist Andreas’ Standort vornehmlich dort zu erwarten. Wie sich seine Zugehö-
rigkeit zur päpstlichen Kapelle auf seinen räumlichen Aktionsradius auswirkte, 
lässt sich nur in einem Fall mit Sicherheit sagen, als Andreas 1266 an der Kurie 
in Viterbo den päpstlichen Auftrag erhielt, Restitutionen zugunsten von S. Lo-
renzo in Aversa durchzuführen.1341

Finanzielle Ausstattung: Eine Zugehörigkeit des Andreas de Ducenta zu 
den staufischen Kaplänen ist denkbar aufgrund einer Anweisung Papst In-
nozenz’ IV. an Rogerius Porcastrella aus dem Jahr 1252, Andreas de Ducenta 
Pfründen in der Diözese Salerno zu verleihen, die sich spectantem ad ecclesi-
am sancti Petri ad Curtem in Salerno befanden.1342 Nimmt man diese Formu-

1338 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
1339 Vgl. als früheste Zeugnisse die beiden Schreiben Innozenz’ IV. von 1252 und 1254, in denen 

Alexander als Elekt bezeichnet wird: ebd.
1340 Vgl. Kamp, Kirche 1, S. 13, Anm. 78.
1341 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
1342 Vgl. ebd. Zu Rogerius Porcastrella vgl. Biogramm Nr. 109.
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lierung ernst, so müsste zumindest ein Teil der aufgeführten Pfründen – ge-
nannt werden die Kapelle des castrum S. Severini, die Kirche S. Fortunati de 
Montorio und ein Weinberg – zum Besitz der Salernitaner Hofkirche gehört 
haben. Zwei Jahre später ordnete Innozenz IV. die Verleihung der Pfründen, 
die bis dahin offenbar nicht vollzogen worden war, erneut an.1343 Doch auch 
dieses Mal scheint das päpstliche Bestreben, Andreas de Ducenta auszustatten, 
erfolglos geblieben zu sein, denn die nachfolgenden Quellen, die über seine 
Tätigkeiten berichten, bezeichnen ihn kein einziges Mal als Inhaber der ge-
nannten Pfründen. Dafür wird Andreas de Ducenta in den Jahren 1265/66 als 
Kanoniker von Capua, d. h. als Inhaber einer dortigen Kanonikerpräbende, 
als päpstlicher Subdiakon und als custos et rector der Apostelkirche zu Capua 
ausgewiesen.1344 Diese Positionen dienten ihm möglicherweise als Ausgleich 
für die nichtvollzogene Bepfründung in Salerno und wohl auch als Sprung-
brett für seine weitere Karriere, denn für Januar 1276 ist ein neuer Bischof von 
Caiazzo mit gleichem Namen bezeugt, mit dem Andreas de Ducenta identisch 
sein könnte.1345 Nimmt man die vorliegenden Einzelzeugnisse zu Andreas de 
Ducenta zusammen, so ist eine Zugehörigkeit zur staufischen Kapelle eher aus-
zuschließen als dass sie sich in den Quellen widerspiegelt.
Nähe zum Herrscher: –

1343 Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1.
1344 Im Juli 1265 tauschte Andreas de Ducenta mit Adenulfus Pandonus Güter; 1266 beauftragte 

ihn Papst Clemens IV. mit Restitutionen zugunsten des Abts und Konvents von S. Loren-
zo in Aversa. Vgl. Nachlass Kamp, Karteikasten I.12.1; Schedario Baumgarten, ed. Battel l i , 
Nr. 3587.

1345 Vgl. zur Erwähnung des gleichnamigen Bischofs von Caiazzo Kamp, Kirche 1, S. 156, Anm. 
54, der die Vorgeschichte des Andreas de Ducenta allerdings nicht berücksichtigt und damit 
auch nicht auf eine mögliche Identität zwischen beiden Personen eingeht.
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229) 34, 148, 213, 545f.
Carlotto (später Heinrich), Sohn → Fried-

richs II. 201, 225, 478
Carus, Ebf. v. Monreale 108, 139f., 337, 378, 

401
Casar, Witwe des → Johannes de Monaca  

447
Cataldus, Archidiakon v. Ascoli 370
Cesarius de Angelo de Amalfia, Ebf. v. Saler-

no 136, 197, 204, 452, 454, 456, 503
Christus → Jesus Christus
Ciaula, Bruder des → Gregorius, Kaplan (Nr. 

88) und des → Meliciacca, Kaplan (Nr. 
153) 430, 508

Clemens III., Papst 219, 397
Clemens IV., Papst 214, 559
Clementia, Mutter des → Gualterius Ionca-

ta 502
Coelestin III., Papst 41, 102, 103, 106, 206, 

208, 210, 211, 358, 361f., 375, 421
Corbina, Schwester des → Jacobus de Raone 

de Neapoli 383
Cresentius, Mönch v. Montecassino 249
Cricorius, Kaplan (Nr. 167) 91, 115, 201, 

517f.
Cristodula, Witwe des → Matheus, vicecomes 

v. Palermo 551
Curaza 467
Cursinus, Kaplan (Nr. 206) 58, 151, 202, 523f.
Cyprianus, Hofrichter 488f.

Dauferius, Vorsteher v. S. Petri ad curtem, 
Salerno 29

David, Kaplan (Nr. 191) 116, 519f.
Diepold v. Schweinspeunt, Gf. v. Acerra 187
Dionisius, fraglicher Kaplan (Nr. 226) 105, 

542f.
Dionisius 103, 205, 515
Doferius, Ebf. v. Bari 157, 419, 422, 424, 443
Doferius, Kaplan (Nr. 189) 115, 519f.
Dominicus, Kaplan (Nr. 8) 80f., 82, 99, 123, 

184, 318–320
Dominicus, Kaplan (Nr. 141) 52, 150, 153, 

202, 497, 499
Dominicus, vicarius v. S. Maria, Altamura  

497
Dominicus Seni, Erzpriester v. S. Maria, Al-

tamura (?), auch → Dominicus, vicarius v. 
S. Maria, Altamura 50, 527

Donadeus de Theta, Kaplan (Nr. 157) 57, 58, 
113f., 116, 117, 118, 201, 500, 511f.

Drogo, Vater des → Grisandus 335f.

Edmund, Sohn → Heinrichs III. 98, 130, 273, 
469

Egidius, Bf. v. Gaeta 384
Elia, Abt v. Ognissanti di Cuti 515
Elvira, Ehefrau → Rogers II. 244
Enzo, Kg. v. Sardinien, Sohn → Friedrichs II.  

196
Erricus de Managi, Kaplan (Nr. 128) 90, 201, 

484
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Eugen III., Papst 259
Eugenius, amiratus 100, 255, 256
Eugenius, Kaplan (Nr. 81) 111, 115, 221, 

418f., 422, 425, 443
Eustasius, Abt v. Ognissanti di Cuti 515
Eutropius, Kaplan (Nr. 21) 86, 87, 91, 113, 

116, 117, 118, 184f., 334, 339–341, 344, 348

Falco v. Benevent, Chronist 243f., 329
Falconus Petri Falconi, röm. Kaufmann 428f., 

440–443
Falcus, Kaplan (Nr. 24) 57, 86, 185, 256f., 342
Falcus, Thesaurar der Kathedrale v. Palermo  

256f.
Franciscus, Bf. v. Bitetto 519f.
Franciscus de Porta, Neffe des → Matheus de 

Porta 521
Fratellus, Kaplan (Nr. 125) 113, 115, 120, 

201, 205, 483, 511
Fratellus, presbiter  483
Frater, Kaplan (Nr. 195) 115, 520f.
Frescarosa, Ehefrau des → Leo, Sohn des Lan-

dulf Johannis de Bruna 440
Fridericus, Kantor der Cappella Palatina 486
Friedrich I. Barbarossa, röm.-dt. Kg., Ks. 4, 

219, 260, 366
Friedrich II., Kg. v. Sizilien, röm.-dt. Kg., 

Ks. 4, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 31, 34–38, 40f., 
42–49, 50, 52f., 55, 57, 59, 62, 64f., 68–70, 
73, 75, 89–91, 94, 96–98, 99, 102, 104, 106f., 
109, 112, 116f., 121f., 125, 127, 129, 131, 
134–136, 139, 142–145, 146, 148–150, 151, 
152–156, 158, 160, 161, 162, 164, 172, 182, 
186–205, 211, 214, 216, 218–221, 224–228, 
231f., 235, 236, 238, 261–274, 283, 285, 287f., 
290, 291, 295, 297f., 301–305, 352, 370, 375, 
376, 378–381, 382, 384f., 387–398, 399f., 
402–405, 408–418, 420f., 423–426, 432, 438f., 
444–447, 452–457, 458, 459–466, 469–473, 
478–480, 485, 487, 489–497, 501, 528, 530, 
532f., 546–549, 551–557

Friedrich, Bf. v. Trient 194, 395f.
Friedrich v. Antiochien, Sohn → Friedrichs II. 

460
Fulco, Kaplan (Nr. 4) 25f., 68, 79f., 118, 123, 

293, 299, 300, 313–316

G., Kardinaldiakon → Gregor, Kardinaldiakon 
v. S. Maria in Portico, auch → Gregor, Kar-
dinaldiakon v. S. Maria in Aquiro

Galgana, Ehefrau → Wilhelms v. Hauteville  
326, 327

Gatelgrima 522
Gauderius 455
Gaufredus Malaterra, Geschichtsschreiber  

31, 243
Gemma, Mutter des → Johannes, fraglicher 

Kaplan (Nr. 225) 541
Gentilis, Bf. v. Agrigent 253, 277
Gentilis, Bf. v. Rieti 420
Gentilis de Pretorio, Kanoniker v. Palermo  

388, 420
Gentilis de Preturo, Beamter 420
Gentilis de Preturo, Kaplan (Nr. 82) 52, 61, 

90, 94f., 110f., 125, 159, 202, 388, 419f.
Georg v. Antiochien, amiratus  37, 62f., 100, 

177f., 331, 400
Georg Nicoxia, Kaplan (Nr. 60) 34, 115, 127, 

148f., 226, 390f.
Georgius Basilii de Ioha, Zeuge 524f., 526f.
Gerardus, Rektor v. Salerno 119, 243, 364, 

369
Gerardus Rivarius, Kaplan (Nr. 65) 97, 133, 

194, 395f.
Gerhard, Elekt v. Messina 100, 331
Gerhard v. Malberg, Deutschordenshochmei-

ster 198, 267
Geroldus, Kaplan (Nr. 3) 80, 123, 293, 312–

314, 316
Ghuri, Schwester des → Nicolaus de Hodier-

na 426f.
Gildeibertus, Kaplan (Nr. 35) 86, 133, 354
Gilius, Vater des → Meliciacca, Kaplan (Nr. 

118) 476
Giraldus Cambrensis, Schriftsteller 275
Girardus, Kaplan (Nr. 23) 86, 117, 185, 341f.
Girardus Johannis Nicolai, röm. Kauf-

mann 421
Girolamo d’Ascoli → Nikolaus IV.
Gisulf, Gf. v. Salerno 454
Goffredus, Kaplan (Nr. 117) 124f., 129, 156, 

221, 475f.
Goffredus, Sohn → Rogers I. 312
Goffredus de Lazaro, Kaplan der Cappella Pa-

latina 215
Goffridus, Kaplan (Nr. 15) 83, 325, 326, 

333f., 360, 539
Goffridus, Notar 383
Golias, Kaplan (Nr. 55) 31, 90, 116, 127, 128, 

187, 188, 383
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Gosfrid, Notar 207
Gottfried, Sekret 342
Gottfried v. Cosenza, Datar 264, 461
Gratian, Archidiakon v. Bologna 392
Gratian, Kaplan (Nr. 62) 67, 148f., 189, 226, 

391–393
Gregor VII., Papst 32
Gregor IX., Papst 15, 44, 48, 97, 137, 146, 

196, 197, 200, 263, 267–269, 271, 289, 445, 
452f., 489

Gregor, Abt v. S. Filippo di Fragalà 312
Gregor, Kardinaldiakon v. S. Maria in Aquiro  

377
Gregor, Kardinaldiakon v. S. Maria in Portico  

139, 377
Gregorius, Kaplan (Nr. 88) 59, 61, 113f., 119, 

124f., 159f., 201, 223, 428, 430f., 480, 508f., 
510, 516

Gregorius Camplitonis 87, 350
Gregorius Coppuleke, Verwandter (?) des → 

Andreas, Kaplan (Nr. 121) 479
Gregorius Mustacius, fraglicher Kaplan (Nr. 

231) 74, 105, 218, 547f.
Grifo, Kaplan (Nr. 84) 425
Grimoaldizio, Kaplan (Nr. 94) 113, 115, 428, 

439f.
Grimoaldus, iudex 405, 407
Grimoaldus, Kaplan (Nr. 95) 113, 115, 439f., 

443
Grisandus, Kaplan (Nr. 17) 27, 53f., 176, 180, 

221, 335–337
Gualfredus, Enkel des → Berardus, Kaplan 

(Nr. 46) 363, 370
Gualfredus, Kaplan (Nr. 77) 52, 91, 111, 

113f., 116, 117, 118, 126, 134, 149, 157, 158, 
189, 193, 221, 226f., 239, 241, 298, 397, 405, 
413f., 416, 433, 434, 447, 450f., 484f., 486

Gualfredus Martorana, magister iustitiarius  
400

Gualterius, Ebf. v. Palermo → Gualterius, 
Kaplan (Nr. 27)

Gualterius, Kaplan (Nr. 27) 57, 65f., 70, 75, 
86–88, 102, 107, 108, 111, 126, 131, 133, 158, 
185, 220f., 233, 235, 238, 239, 242–244, 251–
254, 257–259, 261, 277–279, 282, 284f., 298, 
342–347, 350–352, 362, 542–544

Gualterius, Kaplan (Nr. 146) 67, 68, 118, 119, 
125, 159f., 201, 222, 504f., 519

Gualterius, Sohn des → Berardus, Kaplan (Nr. 
46) 362f.

Gualterius de Capua 462
Gualterius de Fisaulo 486
Gualterius Ioncata, Kaplan (Nr. 145) 30, 118, 

125, 127, 156, 215f., 221, 502–504, 549
Gualterius de Ocra, Kaplan (Nr. 110) 55, 64, 

67, 69, 89f., 97f., 107, 110, 111, 125, 128, 133, 
134, 146, 155f., 172, 197–200, 205, 218, 231f., 
234, 240, 242, 261, 264–274, 282f., 285, 289, 
302, 303, 456–466, 489, 491, 528

Guarinus, Kaplan (Nr. 10) 26, 27, 35, 66f., 
70, 73, 75, 81, 82, 83, 84, 93, 95f., 99f., 123, 
132, 242–251, 261, 266, 274, 289, 303f., 318, 
320–322, 325f., 328, 329, 333, 531

Guarinus de Lauro, Kaplan (Nr. 214) 114, 
216, 218, 493, 501, 533f.

Guarnerius, Kaplan (Nr. 11) 75, 80, 81, 83f., 
123, 132, 322–325, 326, 

Guarnerius, Marschall 143, 193
Guido, Bf. v. Palestrina 422
Guido, Bf. v. Teramo 542
Guido, Adliger 421
Guido, päpstl. Notar 409
Guido de Caravate, Kaplan (Nr. 75) 18, 52, 

66f., 70, 89f., 97, 111, 125, 133, 135f., 143, 
146, 158, 193, 288, 404, 408–411

Guido Ioncata, Vater des → Gualterius Ionca-
ta 502

Guido de Lilla, Kaplan (Nr. 140) 118, 125, 
130, 156, 161, 201, 221, 478, 498f.

Guillelmus, auch → Wilhelm
Guillelmus, Abt v. S. Pietro e S. Giovanni, Sa-

lerno 353
Guillelmus, Bruder der → Alfana 408
Guillelmus, Inhaber des Kastells in Novi 25
Guillelmus, Kaplan (Nr. 9) 81, 99, 184, 318, 

319f., 321
Guillelmus, Kaplan (Nr. 33) 87, 111, 352f.
Guillelmus, Kaplan (Nr. 34) 115, 127, 221, 

353
Guillelmus, Kaplan (Nr. 36) 54, 87f., 133, 354
Guillelmus, Kaplan (Nr. 111) 52, 90, 201, 

466
Guillelmus, Kaplan (Nr. 150) 90, 103, 201, 

507
Guillelmus, Kaplan (Nr. 162) 205, 515, 519
Guillelmus, fraglicher Kaplan (Nr. 223) 540
Guillelmus, Sohn des → Rogerius de Amirato  

480, 484
Guillelmus, Sohn des → Thomas de Vinea  

468
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Guillelmus de Archiepiscopo, Kaplan (Nr. 
204) 30, 111, 118, 125, 127, 158, 201, 218, 
507, 522f.

Guillelmus dictus de Leone de Gidio 515, 
519

Guillelmus Egidii, Kaplan (Nr. 198) 520f.
Guillelmus Leonis de Gilia, Kaplan (Nr. 169)  

91, 115, 515, 518f., 520
Guillelmus de Marino 227
Guillelmus de Mesiano 354
Guillelmus de Panpilonia, Kaplan (Nr. 53) 90, 

187, 188, 382
Guillelmus de Ravegna, Vater des → Hugo, 

Kaplan (Nr. 76) 411, 412

Hadrian IV., Papst 106
Hartmann, capellarius 72
Heinrich I., Kg. v. England 169, 221, 330, 

343
Heinrich II., Kg. v. England 70, 133, 155, 

168–171, 235, 275f., 279–282, 284, 332
Heinrich III., Kg. v. England 55, 98, 155f., 

197, 204, 269–273, 283, 457, 458, 464, 465, 
469, 470, 489, 555

Heinrich III., dt. Kg., Ks. 1
Heinrich VI., Kg. v. Sizilien, röm.-dt. Kg., 

Ks. 4, 9, 13, 34–36, 37, 40f., 42, 44, 64, 89, 
106, 117, 119, 121, 122, 135, 147, 186f., 189, 
206–208, 210–214, 219, 223, 243, 255, 257, 
260, 261, 285, 305, 345, 362–374, 376, 396, 
545f.

Heinrich, Fs. v. Capua 258
Heinrich, Gf. v. Monte S. Angelo 316
Heinrich v. Trubleville, Seneschall der Gasco-

gne 458
Heinrich v. Utrecht, magister 373
Heinrich del Vasto, Gf. v. Paternò, Schwager → 

Rogers II. 63, 186, 538
Helfrich, Notar 192
Heliachym, iudex 467
Henricus, Kaplan (Nr. 13) 81–84, 95, 107, 

110, 132, 160, 300, 328–330, 531
Henricus, Kaplan (Nr. 211) 531f.
He(nricus?), Kaplan (Nr. 212) 532
Henricus Abbas de Trapano, Sekret 150f., 

513f.
Henricus Filangerius, Ebf. v. Bari 46
Henr(icus) de Marcellus, Kaplan (Nr. 26) 57, 

86, 185, 221, 342

Henricus de Mazaria, Kaplan (Nr. 144) 111, 
116, 118, 124f., 158, 160, 201, 215, 501f.

Henricus de Parisiis, Notar 192
Hermenfridus, Kaplan v. S. Matteo di Squilla-

ce 25
Herveus, Bf. v. Tropea 85, 337
Herveus de Terrun, Baron 100
Honorius III., Papst 38, 43, 69, 90, 103, 109, 

141–143, 145, 146, 172, 177, 194, 394f., 398–
402, 404, 409f., 412, 417, 422, 425

Hugo, Ebf. v. Messina 83, 326, 328
Hugo V., Abt v. St. Denis 255, 256
Hugo, Abt v. SS. Trinità di Venosa 84, 325–

327, 333f., 539
Hugo, Kaplan (Nr. 76) 107, 109f., 125, 126, 

160, 194, 221, 411f.
Hugo v. Chiaromonte, Baron 25
Hugo Falcandus, Geschichtsschreiber 65, 

108, 243f., 251–261, 278, 283f.
Hugo de Lilla, Verwandter des → Guido de 

Lilla 498
Hugo(linus), Kardinalbf. v. Ostia und Velletri, 

päpstl. Legat, auch → Gregor IX. 143, 
145, 193, 392, 403

Hysaac Monacus 360

Innozenz II., Papst 95f., 106, 247, 250, 259, 
260, 321, 325, 540

Innozenz III., Papst 43, 65, 70, 96, 102, 106, 
109, 139f., 142, 145, 149, 152, 160, 182, 187, 
190, 191, 212, 219, 221, 235, 296, 350–352, 
374–378, 385, 388f., 397, 403f., 421, 437, 
543

Innozenz IV., Papst 15, 50, 97, 108f., 136, 
144, 146, 153, 162, 196–198, 200, 202–205, 
214, 232, 265–269, 272f., 289, 438f., 446f., 
454, 459, 460, 461f., 485, 495, 529, 552, 555f., 
557, 558f.

Ioannes Conus 360
Ioannes de Messilio, Kantor der Cappella Pa-

latina 486
Isabella, Ehefrau → Friedrichs II. 271, 457
Isabella, Schwester → Ludwigs IX. 97, 460
Iulianus Coppuleke, Verwandter (?) des → An-

dreas, Kaplan (Nr. 121) 479
Iuncta, Bf. v. Cefalù 151, 524
Iuncta, procurator des → Cursinus 151, 524
Iustinus, Prior von S. Maria Domno 474
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Jacobus, Ebf. v. Capua 156, 302, 412, 419, 
468, 469, 522

Jacobus, Ebf. v. Trani 156, 161, 198, 266, 498
Jacobus, Bf. v. Gravina 49, 50, 496
Jacobus, Kaplan (Nr. 37) 110, 116, 118, 129, 

354f., 544
Jacobus, Kaplan (Nr. 103) 113f., 119, 134, 

160, 201, 218, 241, 413, 447–449, 450, 466
Jacobus, Kaplan (Nr. 156) 201, 205, 483, 511
Jacobus, Kaplan (Nr. 170) 115, 519f.
Jacobus, Kaplan (Nr. 172) 115, 519f.
Jacobus de Archiepiscopo, Verwandter des → 

Guillelmus de Archiepiscopo 522
Jacobus de Calatagirone, Kaplan (Nr. 79) 89, 

124f., 150, 193, 195, 224, 226f., 230, 239, 413, 
415f., 528

Jacobus Capialbus, Kaplan (Nr. 192) 115, 
520

Jacobus Capudalbo 519f.
Jacobus Galla 91, 239, 413, 433, 484f.
Jacobus de Gentile, Kaplan (Nr. 143) 57, 71, 

113f., 117, 160, 201, 218, 239, 500–502, 534
Jacobus Iaquinti, Kaplan (Nr. 193) 115, 520f.
Jacobus de Lauro, Bruder (?) des → Guarinus 

de Lauro 533
Jacobus Marini Iannicte, Kaplan (Nr. 97) 113, 

115, 130, 423, 428f., 440f., 443
Jacobus de Oliverio, Kaplan (Nr. 72) 115, 

120, 195, 406f.
Jacobus de Raone de Neapoli 383
Jacobus de Romanis, Kaplan (Nr. 66) 57f., 

116f., 118, 125, 126, 149, 153, 193, 218–220, 
226, 380, 396–398, 405, 437f.

Jacobus Stephanizii, Kaplan (Nr. 155) 113f., 
201, 205, 506, 509f.

Jacobus de Tarento, Bf. v. Gravina → Jacobus 
de Tarento, Kaplan (Nr. 134)

Jacobus de Tarento, Kaplan (Nr. 134) 51, 75, 
107, 109, 125, 204, 215f., 218, 492–494

Jeremia de Sancto Egidio, Kaplan (Nr. 5) 80, 
123, 293, 313, 314, 316

Jesus Christus 176
Johanna, Ehefrau → Wilhelms II. 207, 209, 

260, 344f., 541
Johannes, auch → Ioannes
Johannes, Ebf. v. Neapel 258
Johannes, Bf. v. Aversa 101
Johannes, Bf. v. Capaccio 101
Johannes, Bf. v. Cassano 220, 439

Johannes, Bf. v. Castellammare di Stabia 215, 
503

Johannes, Bf. v. Crotone 399f.
Johannes, Bf. v. Lipari-Patti, auch → Johannes, 

Abt v. Lipari-Patti 83, 84, 100, 321
Johannes, Elekt v. Catania 36, 331
Johannes, Abt v. Lipari-Patti 101, 326, 328
Johannes 241, 413, 447–450
Johannes, amiratus 93, 95, 178, 244–246, 247
Johannes, Bruder des → Gualterius (Nr. 27)  

343
Johannes, gaytus 88, 355f.
Johannes, Hofgerichtsnotar 85
Johannes, iudex 340
Johannes, Kanoniker v. Palermo, Verwandter 

des → Petrus Indulsus 348
Johannes, Kaplan (Nr. 18) 54, 85, 88, 133, 

337f.
Johannes, Kaplan (Nr. 19) 88, 127, 338
Johannes, Kaplan (Nr. 39) 88, 116, 355, 356
Johannes, Kaplan (Nr. 126) 113f., 201, 480, 

483f.
Johannes, Kaplan (Nr. 178) 115, 519f.
Johannes, fraglicher Kaplan (Nr. 221) 539
Johannes, fraglicher Kaplan (Nr. 225) 541
Johannes, fraglicher Kaplan (Nr. 230) 546
Johannes, fraglicher Kaplan (Nr. 237) 556f.
Johannes, Kaplan der → Rocca 25
Johannes, Notar 330
Johannes, Notar 555
Johannes, Prior v. S. Maria dell’Ammiraglio, 

Palermo 399
Johannes, Prior v. S. Nicola, Bari 424, 467
Johannes, Vater des → Petracca de Porticel-

la 477
Johannes, Thesaurar v. Palermo, Verwandter 

des → Petrus Indulsus 347
Johannes, Vorsteher v. S. Petri ad curtem, Sa-

lerno 29
Johannes Amalfitanus, Mönch 538
Johannes de Arcangelo, Notar 190, 393
Johannes de Archiepiscopo 522
Johannes Baptista, Kaplan (Nr. 73) 113, 115, 

195, 405, 407
Johannes Bascii de Campitello, röm. Kauf-

mann 428, 439
Johannes v. Bioano, Elekt v. Bari 422
Johannes Bonapars, Kaplan (Nr. 168) 91, 103, 

113f., 201, 496, 518
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Johannes de Brundusio, Notar 70, 89, 128, 
229, 527–529

Johannes Buffus, Kaplan (Nr. 122) 59, 113, 
120, 201, 476, 480–482, 494

Johannes de Calvello, Kaplan (Nr. 158) 90, 
201, 512

Johannes de Capua, Bruder des → Alexander 
de Frescarosa de Capua 557

Johannes de Claro, Kaplan (Nr. 142) 90, 114, 
499f.

Johannes Constantini de Paganica, Notar  
457

Johannes Coppula 450
Johannes v. Cortona, Erzdiakon v. Messina  

104, 509
Johannes de Cricorio, Vater des → Petrus Cop-

puleccha 515
Johannes Currentus de Brundusio, Kaplan (Nr. 

208) 67, 70, 89, 94, 118, 125f., 128, 151, 
201, 202, 229f., 298, 305, 446, 525–529

Johannes de dompnulo, Kaplan (Nr. 197)  
520f.

Johannes donnuli, Kaplan (Nr. 175) 519f.
Johannes Felicius 442, 505
Johannes Fortisbrachii de Urbe, Kaplan (Nr. 

93) 52, 107, 108f., 111, 125, 126, 129, 136, 
144, 158, 204, 218, 220, 236f., 396, 397, 
437–439

Johannes Fortisbrachius, iudex 438
Johannes Fortisbrachius, scriniarius 438
Johannes Grafeus 102, 361
Johannes de Hemanuele, Vater des → Nicolaus 

Emmanuelis 434
Johannes de Hodierna, Sohn des → Nicolaus 

de Hodierna 426f., 476
Johannes Hodierna, Vater des → Nicolaus de 

Hodierna 426
Johannes de Lauro, Notar 192, 493, 533
Johannes de Lentino, magister regiae doanae 

de secretis 187, 379
Johannes Longus, Verwandter (?) des → 

Bartholomeus Longus, des → Matheus 
Longus, des → Nicolaus Longus, des → Pa-
risius und des → Sanson 387, 433, 448, 550

Johannes Macciacotta, iudex 436
Johannes de Marcello, procurator 342
Johannes de Marchisio 455
Johannes Mascha 117, 500, 511
Johannes de Monaca, Ehemann der → Ca-

sar 447f.

Johannes notarii Benedicti, Kaplan (Nr. 194)  
115, 520f.

Johannes de Notario Leone, Notar 514
Johannes de Nusco, Abt v. S. Giovanni degli 

Eremiti, Palermo 62, 72
Johannes de Pantarca 151f., 397, 405
Johannes de Pascha, Kaplan (Nr. 114) 67, 98, 

130, 204, 222, 469f.
Johannes de Procida, Onkel des → Gualterius 

Ioncata 215, 221, 229, 502f., 525
Johannes de Regio, Kaplan (Nr. 89) 89, 94f., 

119, 125, 126, 129, 134, 200, 201, 205, 382, 
431f.

Johannes de Regio, iudex 432
Johannes de Regio, magnus iudex Cala-

brie 432
Johannes de Regio, praepositus secretiae 432
Johannes de Regio, Zeuge 432
Johannes de Rogerio, Kaplan (Nr. 54) 90, 

187, 188, 382f.
Johannes Rubeus, Kaplan (Nr. 112) 103, 405, 

466f.
Johannes Sacco, Kanoniker v. Palermo 385
Johannes v. Salisbury, Geschichtsschreiber  

275, 285
Johannes sire Stephani, Kaplan (Nr. 176)  

519f.
Johannes Sufragarus, Notar 354
Johannes de Sulmona, Kaplan (Nr. 63) 59, 

66, 89, 125, 126, 129, 148, 190–193, 195, 221, 
225–227, 228, 230, 233, 236f., 380, 388, 389, 
391–393, 528

Johannes de Traiecto, Notar 415
Johannes Tuscanus, Kaplan (Nr. 7) 80, 123, 

183f., 186, 212, 317
Johannes de Vinea, fraglicher Kaplan (Nr. 

236) 30, 68, 111, 156, 162, 163, 304, 464f., 
468f., 489, 553–556

Johannoccarus de Oliverio, Kaplan (Nr. 
123) 115, 119, 120, 125, 159, 160, 201, 221, 
223, 406, 414, 429, 481–483, 494

Jordan, Sohn → Rogers I. 312
Jordanus, Bf. v. Padua 143, 193
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– S. Matteo, Kathedrale 15, 75, 323f., 338, 

353, 455, 541
– S. Petri ad curtem, Hofkirche 28–30, 34, 
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